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waltungsreform 15.6.1965 / tungsreform vom 15. Juni 1965 / 16. Juli 1965 / 
16.7.1965 / 31.8.1965 31. August 1965 
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zember 1966 
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Entwurf RR 1967 Beilage zur Botschaft des Regierungsrates über 
das Verwaltungsrechtspflegegesetz vom 3. Mai 
1967 

Prot. GR Kom. 14.-16.9.1967 / Protokoll der Grossratskommission Verwaltungs- 
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3. Abschnitt: Rechtsmittel 
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GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 181-183; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 70-75; 
KÖLZ/HÄNER, Rz 184-186; KOPP, VwGO, Vorb § 40 Rz 10-19; SALADIN, Verwaltungsverfahrens-
recht, S. 169 f. 

Zur Partei- und Prozessfähigkeit: PAUL ASCHWANDEN, Die Behandlung des Querulanten im Zivil-
prozess, Diss. Zürich 1978; BAUMGARTNER, Legitimation, S. 66-70; DERS., Behördenbeschwerde - 
und kein Ausweg, ZSR 99/1980 I, 301-311 (zit.: Behördenbeschwerde); BAYERDÖRFER, S. 77-79; 
EICHENBERGER, Kommentar ZPO, § 47 N 1-3, § 48/49 N 1-5; EYERMANN/FRÖHLER, § 61 Rz 1-17, § 
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A. Sachurteilsvoraussetzungen 

I.  1. Begriff 

Sachurteilsvoraussetzungen sind Rechtsbedingungen, formelle Anforderungen, die 
erfüllt sein müssen, damit ein Sachentscheid, d.h. der Entscheid über die Begrün-
detheit der Rechtsbehauptung, ergehen kann 1. Erst wenn die Sachurteilsvorausset-
zungen vorliegen, darf die Rechtsmittelinstanz auf die Beschwerde eintreten und sie 
materiell behandeln. 

Der Begriff Sachurteilsvoraussetzungen 2 ist dem heute noch gebräuchlicheren Beg-
riff Prozessvoraussetzungen vorzuziehen, da mit Einreichung eines Rechtsmittels 
ein Prozessrechtsverhältnis unmittelbar zustande kommt, ob die 
Sachurteilsvoraussetzungen vorliegen oder nicht. Ein (Prozess-)Entscheid ist auch 
bei Fehlen einer Sachurteilsvoraussetzung zu fällen; er lautet auf Nichteintreten 
oder Abschreibung des Verfahrens infolge Gegenstandslosigkeit. Der Begriff der 
Sachurteilsvoraussetzungen hingegen drückt aus, welche Voraussetzungen für die 
materielle Behandlung der Beschwerde gegeben sein müssen. 

2. Prüfung der Sachurteilsvoraussetzungen 

Das Vorliegen der Sachurteilsvoraussetzungen (zu den Arten der Sachurteilsvoraus-
setzungen vgl. Inhaltsübersicht) ist von Amtes wegen zu prüfen 3. Bezüglich der 
Zuständigkeit wird dies im Gesetz ausdrücklich gesagt (§ 6) 4. Vereinbarungen zwi-
schen den Parteien über die prozessualen 

                                                
1 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 71; SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 169; GULDENER, 
Zivilprozessrecht, S. 220; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 181. 
2 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 71; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 181; EYERMANN/FRÖHLER, 
vor § 81 Rz 1; so auch das Bundesgericht, BGE 123 II 362. 
3 AGVE 1996, 173; VGE III/33 vom 1. Mai 1996 i.S. D., S. 4; BGE 120 Ia 102; 117 Ia 2; 116 Ib 237; KÖLZ, 
Kommentar, Vorbem. zu §§ 19-28 N 4; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 73; 
MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Art. 65 N 1; KÖLZ/HÄNER, Rz 184, 208. 
4 Zu § 6: Zuständigkeit bedeutet Pflicht der Rechtsmittelbehörden, die ordnungsgemäss anhängig gemachte 
Streitsache zu beurteilen. Die Pflicht zur Zuständigkeitsprüfung folgt bereits aus dem Umstand, dass die Sach-
urteilsvoraussetzungen von Amtes wegen zu prüfen sind. Materialien zu § 6: § 37 Abs. 1 Vorentwurf I; § 2 Abs. 
1 Vorentwurf II; § 8 Entwurf JD Juni 1966; Prot. Exp.Kom. 13.9.1966, S. 4; § 11 Entwurf JD November 1966; 
§ 6 Entwurf RR; Botschaft I 1967, S. 19 f.; Prot. GR 28.11.1967, Art. 1021, S. 1647; Prot. GR 9.7.1968, Art. 
1301, S. 2082. 

1 
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Folgen fehlender Sachurteilsvoraussetzungen sind für die angerufene Rechtsmit-
telinstanz unbeachtlich. Ebensowenig kann eine (Gegen-) Partei auf das Vorliegen 
einer Sachurteilsvoraussetzung verzichten, um eine Streitentscheidung herbeizufüh-
ren. Die Prüfung von Amtes wegen entbindet die Parteien nicht, auch bezüglich der 
Sachurteilsvoraussetzungen ihrer Substanzierungslast nachzukommen 5. Dies gilt 
insbesondere für die Beschwerdebefugnis 6, die weit mehr als die Frage der sachli-
chen oder örtlichen Zuständigkeit eine Mitwirkung der beschwerdeführenden Partei 
verlangt. 

Die Prüfung der Sachurteilsvoraussetzungen von Amtes wegen schliesst die Prü-
fung, ob auch im vorinstanzlichen Entscheid die Sachurteilsvoraussetzungen vorge-
legen haben, ein 7. Stellt die Rechtsmittelinstanz fest, dass bereits im vorinstanzli-
chen Verfahren eine Sachurteilsvoraussetzung fehlte, kann der angefochtene Ent-
scheid aus diesem Grund aufgehoben werden 8. Steht fest, dass die Vorinstanz einen 
Sachentscheid ausgefällt hat, obwohl dies wegen fehlender Sachurteilsvorausset-
zungen nicht zulässig gewesen wäre, ist der vorinstanzliche Entscheid selbst dann 
aufzuheben, wenn dies von keiner Partei verlangt wurde 9. 

Eine Prüfungsfolge der einzelnen Sachurteilsvoraussetzungen ist unnötig 10. Die 
Rechtsmittelinstanz wird aus prozessökonomischen Gründen zunächst diejenigen 
Sachurteilsvoraussetzungen prüfen, deren Nichtvorliegen sie vermutet. Fehlt im 
Urteilszeitpunkt eine notwendige Sachurteilsvoraussetzung, genügt der Prozessent-
scheid der Begründungspflicht, 

                                                
5 Dies ist eine Einschränkung der Untersuchungsmaxime (KÖLZ/HÄNER, Rz 184). Gestützt auf § 21 treffen die 
Verfahrensbeteiligten Mitwirkungspflichten; diese Pflichten sind Korrelat zum Untersuchungsgrundsatz (AG-
VE 1989, 469; 1986, 328; 1984, 199); verlangt ist die notwendige und zumutbare Mitwirkung (§ 21 Abs. 2); 
was notwendig oder zumutbar ist, bestimmt die entscheidende Behörde nach Ermessen unter Berücksichtigung 
des Verhältnismässigkeitsprinzips (AGVE 1989, 270). Wird die gesetzlich verlangte Mitwirkung verweigert, 
kann die entscheidende Behörde entweder auf die Begehren nicht eintreten (§ 21 Abs. 2 Satz 1) oder das Ver-
halten nach freiem Ermessen würdigen (§ 21 Abs. 2 Satz 2; vgl. Anwendungsfall in AGVE 1986, 329 = ZBl 
88/1987, 553 f., wonach dem Beschwerdeführer, der treuwidrig die Sachverhaltsabklärung durch fehlende 
Mitwirkung zu verunmöglichen sucht, Verfahrenskosten auferlegt werden können). 
6 § 38 Rz 165. 
7 VGE III/33 vom 1. Mai 1996 i.S. D., S. 5, zur Publikation vorgesehen in den AGVE 1997; BGE 116 II 386. 
8 KÖLZ/HÄNER, Rz 184; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 73; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 182. 
9 Vgl. dazu GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 73; RHINOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 950. 
10 Anders zum Teil die deutsche Lehre, die sich ausführlich mit Prüfungsfolgen beschäftigt hat (vgl. die [sum-
marische] Zusammenstellung des Meinungsstreits bei EYERMANN/FRÖHLER, vor § 81 Rz 2). 
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wenn er lediglich die eine fehlende Sachurteilsvoraussetzung nachweist. Gelegent-
lich verzichtet das Verwaltungsgericht 11 (und im übrigen auch das Bundesgericht 
12) auf die abschliessende Prüfung der Sachurteilsvoraussetzungen und fällt einen 
abweisenden 13 Sachentscheid, wenn die materiell-rechtliche Frage einfacher zu 
entscheiden ist als die prozessuale. Dieses Vorgehen ist prozessual fragwürdig, 
kann aber in Einzelfällen aus prozessökonomischen (und psychologischen) Gründen 
gerechtfertigt sein 14. Überdies soll der richterliche Entscheid der Befriedung die-
nen, was mit einem Sachentscheid eher erreicht wird als mit dem Hinweis auf ein 
Scheitern an formellen Erfordernissen. Es ist aber Zurückhaltung angebracht, da 
auch schwierige prozessrechtliche Fragen gelöst werden müssen (was der Rechtssi-
cherheit dient) und nicht unnötig über Sachfragen entschieden werden soll, da bei 
fraglicher Sachurteilsvoraussetzung tendenziell in der Sache selbst summarischer 
entschieden wird und sich der Entscheid in einem späteren Zeitpunkt als unzutref-
fend herausstellen könnte. 

Besteht keinerlei Anlass, am Vorliegen der Sachurteilsvoraussetzungen zu zweifeln 
und werden sie auch von keiner der Parteien bestritten, kann die Rechtsmittelinstanz 
auf diesbezügliche Erwägungen im Entscheid verzichten. Entscheide über Grenzfäl-
le hingegen sind stets zu begründen 15. Das Verwaltungsgericht äussert sich immer 
über das Vorliegen der sachlichen Zuständigkeit; Grund ist die Festlegung der Kog-
nition, die sich nach der sachlichen Zuständigkeit bestimmt (§ 56 i.V.m. § 52). 

Die Sachurteilsvoraussetzungen müssen im Urteilszeitpunkt vorliegen. Dies bedeu-
tet zweierlei: Zum einen ist Heilung des Mangels im Laufe des Verfahrens möglich 
(häufigstes Beispiel: die fehlende Vertretungsvollmacht), zum andern ist eine Be-
schwerde als gegenstandslos abzuschreiben 16, wenn bei ihrer Einreichung zwar 
sämtliche Sachurteilsvoraussetzungen vorlagen, in einem späteren Zeitpunkt aber 
nicht mehr 

                                                
11 VGE I/91 vom 21. Mai 1997 i.S. D., S. 9 f. 
12 BGE 121 I 380; 116 Ib 336; 114 Ia 223; KÄLIN, Beschwerde, S. 225 (Fn 11). 
13 Bei Gutheissung der Beschwerde müssen die Sachurteilsvoraussetzungen stets vorliegen. Insofern überzeugt 
der Einwand bei KÖLZ/HÄNER, Rz 185, das Vorgehen sei im Hinblick auf das Rechtssicherheitsgebot problema-
tisch, da die Beurteilung der Prozesschancen erheblich erschwert werde, nicht. Dies wäre nur der Fall, wenn 
trotz Fehlens einer Sachurteilsvoraussetzung die Beschwerde gutgeheissen würde, was unzulässig ist. Aus 
welchen Gründen sich am angefochtenen Entscheid nichts ändert, wird den Beschwerdegegnern im Rechtsmit-
telverfahren regelmässig gleichgültig sein. 
14 KÄLIN, Beschwerde, S. 225 (Fn 11); GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 74 ("relativer Trost"). 
15 EYERMANN/FRÖHLER, vor § 81 Rz 6. 
16 KÖLZ/HÄNER, Rz 184; BGE 118 Ia 490; 111 Ib 185; 106 Ib 295. 
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(häufigster Anwendungsfall: Wegfall des schutzwürdigen eigenen Interesses 17). 
Anderes gilt hinsichtlich der örtlichen und der sachlichen Zuständigkeit; lagen sie 
im Zeitpunkt des Eintritts der Rechtshängigkeit vor, bestehen sie in aller Regel wei-
ter (perpetuatio fori) 18. 

Fehlt eine Sachurteilsvoraussetzung von Anfang an, ist auf das Rechtsmittel nicht 
einzutreten; fällt sie im Laufe des Verfahrens dahin, wird die Beschwerde gegens-
tandslos 19. Anderes gilt, wenn die Rechtsmittelinstanz ihre örtliche oder sachliche 
Zuständigkeit verneint; dann hat sie gestützt auf § 7 die Sache unverzüglich und 
unter Mitteilung an die Parteien derjenigen Behörde zu überweisen, die sie für zu-
ständig erachtet 20. Beharrt der Beschwerdeführer auf der Zuständigkeit der angeru-
fenen Rechtsmittelinstanz, ist ein Nichteintretensentscheid zu fällen, allenfalls ein 
prozessleitender Zwischenentscheid 21, wenn die Rechtsmittelinstanz ihre Zustän-
digkeit entgegen der ersten Meinung bejaht. 

II. Arten 

1. Parteifähigkeit 

a) Grundsätze 

Parteifähigkeit ist die Fähigkeit, in einem Verfahren als Partei aufzutreten. Sie be-
stimmt sich im Grundsatz nach Zivilrecht: Parteifähig ist, wer 

                                                
17 Vgl. Rz 27 hinten. 
18 BGE 108 Ib 141 f.; KÖLZ, Kommentar, § 5 N 28; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 75; KÖLZ/HÄNER, 
Rz 97, 184. 
19 BGE 118 Ia 490. 
20 Zu § 7: Die Überweisungspflicht soll sicherstellen, dass die Eingabe eines Rechtsmittels bei der unzuständi-
gen Behörde dem Beschwerdeführer nicht schadet. Ergänzend stellt § 40 Abs. 3 sicher, dass mit der rechtzeiti-
gen Einreichung des Rechtsmittels bei einer Behörde nach § 4 auch die Rechtsmittelfrist gewahrt ist. Wird die 
Zuständigkeit von einer Partei nicht ausdrücklich behauptet, kann die Behörde, welche ihre Zuständigkeit ver-
neint, die Sache (unverzüglich) unter Mitteilung an die Beteiligten derjenigen Behörde überweisen, die sie als 
zuständig erachtet; dabei pflegt sie vorher einen Meinungsaustausch. Die Regelung ermöglicht die Vermeidung 
eines Nichteintretensentscheids und die formlose Verfahrenserledigung, soweit die zu unrecht als Rechtsmittel-
adressat bezeichnete Behörde betroffen ist. Die Weiterleitungspflicht gilt im Grundsatz nur für Behörden im 
Sinn von § 4 (Verwaltungsbehörden, Spezialverwaltungsgerichte inklusive Versicherungsgericht, Verwaltungs-
gericht; nicht aber für Zivil- und Strafinstanzen), in der Praxis ist man grosszügiger. Gestützt auf Bundesrecht 
besteht eine Überweisungspflicht kommunaler und kantonaler Behörden für Bundesverwaltungsgerichtsbe-
schwerden (Art. 107 Abs. 2 OG; KÖLZ/HÄNER, Rz 208, 362; BGE 111 V 408). Materialien zu § 7: § 37 Abs. 2 
Vorentwurf I; § 2 Abs. 2 Vorentwurf II; § 9 Abs. 1 Entwurf JD Juni 1966; Prot. Exp.Kom. 13.9.1966, S. 4 f.; § 
12 Entwurf JD November 1966; Prot. Exp.Kom. 11.11.1966, S. 5; Botschaft I, S. 19 f.; Prot. GR 28.11.1967, 
Art. 1021, S. 1647 sowie Prot. GR 9.7.1968 Art. 1301, S. 2082. 
21 Vgl. § 38 Rz 53. 
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rechtsfähig ist (vgl. aber Rz 13 folgend). Von der Parteifähigkeit ist die Parteistel-
lung im Verfahren, mithin das Recht oder die Pflicht, als Partei an einem bestimm-
ten Verfahren mitzuwirken, zu unterscheiden 22 (zum Parteibegriff im Verwaltungs-
verfahren vgl. § 41 Rz 14 ff.). Für das Beschwerdeverfahren findet sich im VRPG 
keine Bestimmung zur Parteifähigkeit (anders für das Klageverfahren [vgl. § 61] 
und das prinzipale Normenkontrollverfahren [§ 69 Abs. 1 sinngemäss]). Soweit das 
öffentliche Recht keine abweichende Regelung notwendig macht, gilt das Zivilrecht 
23. 

Das Vorliegen der Parteifähigkeit ist von Amtes wegen zu überprüfen. Die Parteifä-
higkeit muss im Zeitpunkt der Urteilsfällung gegeben sein; ist sie erst im Laufe des 
Verfahrens eingetreten, wird der Mangel durch die einfache Erklärung des neu Par-
teifähigen, er bestätige seine bisherigen Prozesshandlungen, geheilt. 

Eher eng ist die Standarddefinition, die prozessuale Parteifähigkeit sei das Gegen-
stück zur materiellrechtlichen Rechtsfähigkeit 24, da verschiedene Organisations-
formen parteifähig sind, denen keine Rechtsfähigkeit zukommt (Rz 13 folgend). 
Immerhin gilt, dass jedenfalls parteifähig ist, wer rechtsfähig ist. 

Dies sind zunächst die natürlichen und juristische Personen 25 des Privatrechts 26. 
Kraft spezieller gesetzlicher Regelung kommt auch der Kollektiv- (Art. 562 OR) 
und der Kommanditgesellschaft (Art. 602 OR) sowie der Konkursmasse (Art. 260 
SchKG) trotz fehlender eigener Rechtspersönlichkeit die Parteifähigkeit zu. Bei der 
Stockwerkeigentümergemeinschaft sind die einzelnen Stockwerkeigentümer je ein-
zeln zur Beschwerdeführung berechtigt, wenn sie ein ausreichendes eigenes Interes-
se an der selbständigen Anfechtung des Entscheids haben 27; die Stockwerkeigen-
tümergemeinschaft als Ganzes ist bezüglich der ihr obliegenden Verwaltungsaufga-
ben parteifähig 28. 

                                                
22 ULE/LAUBINGER, § 15 Rz 2; SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 85 ff.; GYGI, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, S. 174 ff.; KÖLZ, Kommentar, § 21 N 21; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 191 ff. 
23 BAUMGARTNER, Legitimation, S. 66; ULE, S. 103. 
24 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 180; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 197. 
25 Verein (z.B. die als Verein konstituierten Parteien und Verbände; Gruppierungen ohne gewillkürte Rechts-
form sind in der Regel einfache Gesellschaften [BGE 115 Ia 153]), Stiftung, Aktien- und Kommanditaktienge-
sellschaft, GmbH, Genossenschaft. 
26 KÖLZ, Kommentar, § 21 N 18. 
27 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 182; Bundesgericht in ZBl 86/1985, 507; VGE III/62 vom 8. Juli 
1992 i.S. R. und Mitb., S. 7. 
28 Art. 712 1 Abs. 2 ZGB; KÖLZ/HÄNER, Rz 108; BGE 114 II 311; 103 Ia 33; KÄLIN, Beschwerde, S. 211. 
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Gesamthandschaftsverhältnisse (Gütergemeinschaft, Erbengemeinschaft 29, Ge-
meinderschaft, einfache Gesellschaft 30) 31 sind als solche nicht parteifähig, sondern 
die beteiligten Personen bilden eine notwendige (aktive oder passive) Streitgenos-
senschaft 32. Tatsächlich kommt dem Vorliegen eines Gesamthandschaftsverhältnis-
ses im Verwaltungsprozess nicht dieselbe Bedeutung zu wie im Zivilprozess, da 
sich die Beschwerdebefugnis nicht als Legitimation zur Sache definiert (§ 38 Rz 
125 f.), sondern im Grundsatz schutzwürdige eigene Interessen zur Beschwerdefüh-
rung genügen. Insofern überzeugt die in Lehre und Praxis erkennbare Tendenz, dem 
einzelnen Beteiligten an einem Gesamthandschaftsverhältnis die Parteifähigkeit 
zuzuerkennen, sofern er sich gegen eine belastende Verfügung wehrt 33. Wenn 
durch die Erhebung einer Beschwerde die Interessen der Gemeinschaft oder einzel-
ner Beteiligter der Gemeinschaft als beeinträchtigt oder gefährdet erscheinen (so bei 
Entschädigungsbegehren aus materieller Enteignung wegen des Risikos des Heim-
schlags 34), müssen alle an einem Gesamthandschaftsverhältnis Beteiligten zustim-
men. Eine Ausnahme vom Grundsatz gemeinsamen Handelns gilt bei zeitlicher 
Dringlichkeit; diesfalls kann ein einzelner Gesamthandschafter die Interessen der 
Gemeinschaft vorläufig wahren, sofern dies nicht gegen den erkennbaren Willen 
eines oder mehrerer anderer Beteiligter verstösst 35. Bei der Geltendmachung von 
Leistungsansprüchen wird die Parteifähigkeit des einzelnen Gesamteigentümers in 
der Regel zu bejahen sein 36. Letztlich lässt sich eine konsequente und gleichzeitig 
richtige Lösung nicht finden, da etwa auch die für zulässig 37 erachtete Beschwerde 
des einzelnen Gesamthandschafters 

                                                
29 Bundesgericht in ZBl 89/1988, 555. 
30 VGE III/114 vom 31. Oktober 1988 i.S. Baukonsortium E., S. 6 f., wo die Parteifähigkeit allerdings unter 
dem Aspekt der Beschwerdebefugnis behandelt wurde. Das Bundesgericht anerkennt die Parteifähigkeit einfa-
cher Gesellschaften (Aktiengesellschaften in Gründung, d.h. vor der Eintragung ins Handelsregister) im Verfah-
ren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, BGE 104 Ib 265, 101 Ib 363; vgl. KÄLIN, Beschwerde, S. 211 (Fn 27). 
31 Vgl. dazu HEINZ REY, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, Grundriss des schweizerischen 
Sachenrechts, Bd. 1, Bern 1991, S. 219. 
32 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 181 f.; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 199. 
33 KÖLZ, Kommentar, § 21 N 18; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 182; SAND, S. 19 f.; GADOLA, Be-
schwerdeverfahren, S. 199, mit weiteren Hinweisen; AGVE 1994, 174; Bundesgericht in ZBl 89/1988, 556; 
Bundesgericht in ZBl 86/1985, 506. 
34 § 140 Abs. 2 BauG; ZBl 89/1988, 553 ff. 
35 Bundesgericht in ZBl 89/1988, 553 ff.; bezüglich Dringlichkeit vgl. KÄLIN, Beschwerde, S. 211. 
36 Das ist allerdings umstritten, vgl. Zusammenfassung von Lehre und Rechtsprechung in ZBl 89/1988, 557. 
37 KÖLZ, Kommentar, § 21 N 18. 
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gegen eine dem Nachbarn der im Gesamteigentum stehenden Liegenschaft erteilte 
Baubewilligung nicht zwingend im Interesse anderer Beteiligter der Gesamthand-
schaft liegt. Die Parteifähigkeit steht ausser Frage, wenn der Gesamthandschafter 
z.B. als Mieter der im Gesamteigentum stehenden Liegenschaft und somit aus eige-
nem Recht gegen ein Bauvorhaben des Nachbarn Beschwerde führt. Sofern der 
Willensvollstrecker einer Erbengemeinschaft mit der Verwaltung der Erbschaft im 
Sinn von Art. 518 ZGB betraut ist, steht ihm anstelle der materiell Berechtigten die 
aktive oder passive Prozessführungsbefugnis im eigenen Namen und als Partei zu 
38. 

Das Verwaltungsgericht bejaht in Übereinstimmung mit der herrschenden Lehre 39 
und der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 103 lit. a OG 40 die Parteifä-
higkeit des einzelnen Streitgenossen dann, wenn das eingelegte Rechtsmittel darauf 
angelegt ist, belastende oder pflichtbegründende Anordnungen abzuwenden oder 
wenn davon auszugehen ist, dass die Anfechtung notwendigerweise im Interesse 
aller Gesamteigentümer liegt 41. Als unzulässig werden Rechtshandlungen des ein-
zelnen Streitgenossen betrachtet, welche die Gefahr einer Benachteiligung der Ge-
meinschaft oder ihrer Mitglieder mit sich bringen, was nach Auffassung des Ver-
waltungsgerichts bereits dort zutrifft, wo unterschiedliche Interessen der Gesamtei-
gentümer "nicht von vornherein ausgeschlossen" erscheinen; derartige Handlungen 
bedürfen gestützt auf materielles Recht (das Erfordernis des gemeinsamen Handelns 
bezweckt den Schutz der Gemeinschaft gegen schädigende Sonderaktionen einzel-
ner Gemeinschafter) der Zustimmung aller Gesamteigentümer 42. 

Die Eröffnung des Konkurses über eine Aktiengesellschaft berührt deren Parteifä-
higkeit nicht; sie besteht als Aktiengesellschaft in Liquidation weiter und verfügt 
nach wie vor sowohl über ihre Rechts- als auch ihre Handlungsfähigkeit 43. 

Ausländische Personenvereinigungen sind dann parteifähig, wenn sie es nach dem 
Recht des Heimatstaates sind 44. 

                                                
38 BGE 116 II 131 ff. 
39 KÖLZ/HÄNER, Rz 233; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 182. 
40 BGE 116 Ib 449 f.; Bundesgericht in ZBl 89/1988, 556 f.; BGE 102 Ib 67. 
41 AGVE 1994, 174 (allerdings unter falscher Bezugnahme auf die Beschwerdebefugnis). 
42 AGVE 1994, 171 ff. 
43 VGE III/26 vom 12. März 1991 i.S. F. AG in Liq., S. 7; Art. 739 Abs. 1 OR; GUHL/KUMMER/DRUEY, S. 698; 
PETER FORSTMOSER / ARTHUR MEIER-HAYOZ / PETER NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, Bern 1996, § 55 N 
151; WOLFHART F. BÜRGI, Zürcher Kommentar zu den Art. 739-771 OR, Zürich 1979, Art. 739 N 3. 
44 KÄLIN, Beschwerde, S. 212; Anwendungsfall in BGE 117 II 502. 
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Parteifähig sind des weiteren die juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Art. 
52 Abs. 2 ZGB): der Bund, die Kantone, Gemeinden 45, Zweckverbände 46, andere 
öffentlichrechtliche Körperschaften wie Kirchgemeinden 47 und Genossenschaften 
(Meliorationsgenossenschaften), die selbständigen öffentlichrechtlichen Stiftungen 
und die selbständigen Anstalten des öffentlichen Rechts (Aargau: Kantonalbank 48; 
Aargauisches Elektrizitätswerk 49; Gebäudeversicherungsanstalt 50; Aargauische 
Sozialversicherungsanstalt 51; Kantonale Unfallversicherungskasse 52). Den unselb-
ständigen öffentlichrechtlichen Anstalten und Stiftungen kommt keine eigene 
Rechtspersönlichkeit zu 53 (etwa Kantons- und Regionalspitäler; Kantonsschulen; 
Kantonale Strafanstalt; Arbeitslosenkasse 54) 55; es ist aber jeweils zu prüfen, ob die 
Partei- und Prozessfähigkeit kraft besonderer gesetzlicher Bestimmung verliehen 
wird. 

Behörden 56 sind im Grundsatz weder partei- noch prozessfähig 57; sie nehmen aber 
Organstellung ein und handeln für das (rechtsfähige) Gemeinwesen, 

                                                
45 § 104 KV; EICHENBERGER, Kommentar KV, § 104 N 2; § 1 Abs. 1 GG. 
46 Vgl. § 108 KV; EICHENBERGER, Kommentar KV, § 108 N 1 ff.; §§ 74 ff. GG (vgl. dazu WILLY LORETAN, Die 
Zusammenarbeit unter den Gemeinden, in: Das neue aargauische Gemeindegesetz, St. Gallen 1983, S. 79 ff.); 
THOMAS PFISTERER, Das Recht der Abwasserzweckverbände, Diss. Bern 1969; PETER GRÜTER, Die schweizeri-
schen Zweckverbände, Diss. Zürich 1973; WENDOLIN STUTZ, Die kommunalen Zweckverbände im Kanton 
Aargau, Diss. Freiburg i.Ü. 1964. 
47 § 112 KV; EICHENBERGER, Kommentar KV, § 112 N 3. 
48 § 2 des Gesetzes über die Aargauische Kantonalbank vom 3. Juli 1973 (SAR 681.100). 
49 § 18 Abs. 1 des Energiegesetzes des Kantons Aargau (Energiegesetz) vom 9. März 1993 (SAR 773.100). 
50 § 1 Abs. 1 des Gesetzes über die Gebäudeversicherung (Gebäudeversicherungsgesetz, GebVG) vom 15. 
Januar 1934 (SAR 673.100). 
51 § 1 des Einführungsgesetzes zu den Bundesgesetzen über die Alters- und Hinterlassenenversicherung und die 
Invalidenversicherung (EG AHVG/IVG) vom 15. März 1994 (SAR 831.100); betreffend Ausgleichskasse vgl. 
Art. 61 Abs. 1 AHVG. 
52 EICHENBERGER, Kommentar KV, § 93 N 6, § 94 N 7. 
53 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1048, 1067 ff. 
54 Art. 79 Abs. 2 AVIG. 
55 Vgl. EICHENBERGER, Kommentar KV, § 93 N 5, § 94 N 3; AGVE 1987, 544. 
56 Die Legaldefinition des Behördenbegriffs ist in § 4 enthalten; danach sind Behörden im Sinn des VRPG die 
Verwaltungsbehörden, die Rekurs- und Schätzungskommissionen und das Verwaltungsgericht. Der Begriff der 
Behörde ist Sammelbegriff für alle Arten von Verwaltungseinheiten (öffentlichrechtliche Körperschaften, An-
stalten, Verwaltungseinheiten etc. [vgl. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 131]); er ist weit auszulegen 
(Botschaft I 1967, S. 19; KÖLZ, Kommentar, § 19 N 5) und umfasst kantonale und kommunale Verwaltungs- 
und Gerichtsbehörden (auch Spezialverwaltungsgerichte) im Anwendungsbereich des VRPG (AGVE 1987, 
338). Keine Behörden sind staatliche Stellen, die auf dem Boden des Privatrechts tätig sind und im konkreten 
Fall auch tatsächlich ausschliesslich in diesem Bereich tätig geworden sind (vgl. KOPP, VwVfG, § 35 Rz 15). 
Zum Begriff der Behörde im Sinn von Art. 5 VwVG vgl. HALTNER, S. 46 ff. 
57 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 180; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 198. 
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dem sie angehören. Wer Organ ist, ergibt sich aus den Organisationsbestimmungen 
58. In zahlreichen Spezialbestimmungen wird den Behörden allerdings die Be-
schwerdebefugnis - zumeist in bezug auf einzelne Sachgebiete - zuerkannt 59; damit 
verbunden ist stets die Gewährung der Parteifähigkeit, andernfalls die Bestimmun-
gen wirkungs- und damit sinnlos wären. Deshalb ist ein Nichteintretensentscheid als 
Reaktion auf die Beschwerde einer Behörde, deren Beschwerdebefugnis sich auf 
eine besondere Bestimmung abstützt, mit Verweis auf die fehlende Parteifähigkeit 
ausgeschlossen. 

Die Praxis ist bei der Zuerkennung der Parteifähigkeit an Behörden oder unselb-
ständige öffentlichrechtliche Anstalten relativ grosszügig und verzichtet bei an sich 
unzutreffender Parteibezeichnung (wenn als Beschwerdeführer das Organ anstelle 
des Gemeinwesens auftritt) teils überhaupt auf eine Korrektur der Parteibezeich-
nung 60, teils wird die Berichtigung ohne Weiterungen von Amtes wegen vorge-
nommen 61. 

Vorinstanzen sind an sich nicht parteifähig (vgl. aber § 38 Rz 190 ff., § 41 Rz 25 
ff.), tatsächlich nehmen sie aber am Verfahren als Gegenpartei 62 teil (durch Erstat-
tung von Beschwerdeantworten 63, Vernehmlassungen 64 und Anwesenheit an Ver-
handlungen) und vertreten die öffentlichen Interessen. Ihre Parteifähigkeit lässt sich 
nicht befriedigend aus der Organstellung ableiten und im VRPG fehlt eine eindeuti-
ge Bestimmung 65, die der Vorinstanz im Beschwerdeverfahren Parteistellung (und 
damit die Parteifähigkeit) zuweist. Immerhin lässt sich mit § 41 (Pflicht 

                                                
58 Zum Beispiel § 16 Abs. 1 Gemeindegesetz: Organe der Gemeinden mit Gemeindeversammlung sind die 
Gemeindeversammlung, die Gesamtheit der Stimmberechtigten an der Urne, der Gemeinderat, der Gemeinde-
ammann, die Kommissionen und Beamten mit eigenen Entscheidungsbefugnissen. 
59 RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 28 B, S. 85; ULE, S. 104; vgl. etwa § 14 Abs. 2 des Gesetzes über das Wirt-
schaftswesen und den Handel mit geistigen Getränken (Wirtschaftsgesetz, WG) vom 2. März 1903 (SAR 
971.100; Beschwerdebefugnis des Gemeinderats gegen Entscheide des Amts für Gewerbepolizei betreffend 
Erteilung eines Wirtschaftspatents). 
60 VGE III/52 vom 25. Mai 1992 i.S. Gemeinderat H. (in diesem Fall lagen keine eigenen Interessen des Ge-
meinderats als Baubewilligungsbehörde vor, sondern solche der Einwohnergemeinde; zur Unterscheidung vgl. 
AGVE 1989, 305 ff.) 
61 VGE II/73 vom 2. Juli 1991 i.S. Einwohnergemeinde U., S. 5 f. (Beschwerde geführt hatte die unselbständige 
öffentlichrechtliche Anstalt für Elektrizitätsversorgung "Elektra"). 
62 Ebenso KÖLZ, Kommentar, § 21 N 22. 
63 Zum Begriff § 41 Rz 13, 37. 
64 Ist die Vorinstanz ein Spezialverwaltungsgericht, somit gerichtliche und nicht verwaltungsinterne Rechtsmit-
telinstanz, wird sie nicht Partei des Rechtsmittelverfahrens vor Verwaltungsgericht und erstattet damit keine 
Beschwerdeantwort, sondern eine Vernehmlassung; vgl. dazu ausführlich § 41 Rz 25 ff., insbesondere Rz 28. 
65 § 38 Abs. 2 verleiht Parteistellung nur, wenn die Behörde selbst Beschwerde führt (vgl. dazu § 38 Rz 195). 
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zur Zustellung der Beschwerde an die Vorinstanz zur Vernehmlassung) und § 35 
(keine Auflage der Verfahrenskosten an die am Verfahren beteiligte Vorinstanz; der 
Ausschluss macht nur Sinn, wenn normale Folge die Kostentragungspflicht wäre, 
was wiederum Parteistellung [§ 33] voraussetzt) die Parteifähigkeit einigermassen 
begründen. 

Die Stellung als (Vor-)Vorinstanz reicht allerdings nicht aus, um selbst Beschwerde 
zu führen oder als Gegenpartei die in § 41 normierten Mitwirkungsrechte durchzu-
setzen 66. Gelegentlich wird der erstinstanzlich verfügenden Instanz die Beschwer-
debefugnis und damit die Partei- und Prozessfähigkeit durch gesetzliche Regelung 
zugestanden 67. 

Die Parteifähigkeit ist bezüglich der Frage, ob Parteifähigkeit vorliegt, immer gege-
ben. 

b) Parteiwechsel 

Ein Parteiwechsel liegt vor, wenn eine der am Verfahren beteiligten Parteien aus 
dem Verfahren ausscheidet und durch eine andere Partei ersetzt wird. Das VRPG 
(wie übrigens auch das OG 68) enthält keine Bestimmungen über Voraussetzungen 
und Folgen des Parteiwechsels. In Lehre und Rechtsprechung wird der Parteiwech-
sel mit Verweis auf das Zivilprozessrecht allgemein für zulässig erachtet 69. Tat-
sächlich ist die Frage vergleichsweise kompliziert und mit dem blossen Verweis auf 
die Zivilprozessordnung nicht gelöst. Dies schon deshalb, weil die verschiedenen 
Zivilprozessgesetze den Parteiwechsel sehr unterschiedlich regeln 70; überdies ver-
langt der Unterschied zwischen verwaltungsprozessualer Beschwerdebefugnis und 
zivilprozessualer Sachlegitimation 71 eine vom Zivilprozessrecht abweichende ei-
genständige verwaltungsprozessuale Lösung 72. 

                                                
66 KÖLZ/HÄNER, Rz 233. 
67 § 139 Abs. 2 StG (das Kantonale Steueramt kann gegen Entscheide des Steuerrekursgerichts auch dann Ver-
waltungsgerichtsbeschwerde führen, wenn es für die Veranlagung zuständig ist); vgl. auch § 38 Abs. 2. 
68 BGE 116 Ia 223. 
69 KÄLIN, Beschwerde, S. 220; HAGMANN, S. 142; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 262; GYGI, Bundesver-
waltungsrechtspflege, S. 182; BGE 116 Ia 223; a.M. aber BAUMGARTNER, Legitimation, S. 68 f., und offenbar 
KÖLZ, Kommentar, § 21 N 25. 
70 Teilweise wird die Veräusserung des Streitobjekts grundsätzlich verboten, teilweise erlaubt mit der Wirkung, 
dass der Veräusserer die Prozessführungsbefugnis nicht verliert, oder mit der Folge, dass das Urteil auch dem 
Dritten gegenüber wirksam und vollstreckbar wird; andere Prozessgesetze wiederum gestatten dem Dritten den 
Eintritt in den Prozess, wenn für die Vollziehung des Urteils Sicherheit geleistet wird. Vgl. Überblick bei GUL-

DENER, Zivilprozessrecht, S. 288 f. 
71 Zur Unterscheidung vgl. § 38 Rz 125 f. 
72 Vgl. etwa § 65 ZPO, wonach die Klage abgewiesen wird, wenn der Erwerber des Streitgegenstands nicht in 
den Prozess eintritt. 
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aa) Kein Parteiwechsel 

Kein Parteiwechsel liegt in der Berichtigung unzutreffender Parteibezeichnungen. 
Ebenso liegt kein Parteiwechsel vor, wenn ein nicht partei- oder prozessfähiger Be-
schwerdeführer nachträglich die Partei- und Prozessfähigkeit erlangt (Eintritt der 
Volljährigkeit eines beschwerdeführenden Schülers 73; nachträgliche Rechtsfähig-
keit einer bei Beschwerdeeinleitung nicht ordentlich konstituierten juristischen Per-
son). Am Streitgegenstand ändert sich durch den Eintritt der Partei- und Prozessfä-
higkeit oder durch die Änderung der Parteibezeichnung nichts. 

bb) Parteiwechsel von Gesetzes wegen 

Das umstrittene Verwaltungsrechtsverhältnis kann durch Universalsukzession von 
Gesetzes wegen vom ursprünglichen Beschwerdeführer auf eine andere Person ü-
bergehen. Universalsukzession ist der einheitliche Übergang verschiedenartiger 
Bestandteile, die das Vermögen einer natürlichen oder juristischen Person ausma-
chen, auf einen neuen Träger 74 (Erbgang, vollständige Übernahme einer oder Fusi-
on mehrerer Gesellschaften). Aber nicht alle Rechte und Pflichten sind überhaupt 
übergangsfähig; höchstpersönliche Rechte und andere Rechte, die derart mit dem 
Träger verbunden sind, dass ein Übergang ausgeschlossen ist 75, nehmen an der 
Universalsukzession nicht teil. Der Rechtsnachfolger tritt in diesen Fällen zwar in 
das Prozessrechtsverhältnis des Rechtsvorgängers ein (das Prozessrechtsverhältnis 
an sich ist nicht höchstpersönlicher Natur), der Prozess wird aber gegenstandslos, 
da das umstrittene (materielle) Rechtsverhältnis (nicht das Prozessrechtsverhältnis!) 
untergegangen ist. Als Prozesspartei können dem Rechtsnachfolger Kosten aufer-
legt werden. Die Abgrenzung, welche Rechte und Pflichten an der Universalsukzes-
sion teilhaben und welche nicht, ist allerdings keine Frage des Verfahrens-, sondern 
des materiellen Rechts. So knüpft das Verwaltungsrecht den Bestand zahlreicher 
Bewilligungen an den Fortbestand ihres Trägers; stirbt dieser, erlischt von Gesetzes 
wegen auch die Bewilligung 76. Derartige Rechte und Pflichten nehmen an der Uni-
versalsukzession nicht teil. 

                                                
73 EYERMANN/FRÖHLER, § 91 Rz 10. 
74 TUOR/SCHNYDER/SCHMID, S. 429 f. 
75 Wirtschaftspatent; Führerausweis; Anwaltspatent. Zumeist ist der Tod des Bewilligungsinhabers bereits im 
Gesetz als Erlöschungsgrund der betreffenden Bewilligung vorgesehen, weshalb sich die Prüfung, ob ein 
höchstpersönliches Recht vorliegt, regelmässig erübrigt (für das Wirtschaftspatent § 16 Abs. 1 lit. f WG). 
76 Etwa § 16 Abs. 1 lit. f WG. 
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Denkbar, aber ohne grosse praktische Bedeutung, ist auch der gesetzliche Übergang 
von Rechten bei Singularsukzession (Enteignung, Pfändung). 

cc) Parteiwechsel auf Antrag 

Für die Beurteilung der Zulässigkeit eines Parteiwechsels auf Antrag der beschwer-
deführenden Partei (oder allenfalls eines Dritten) sind vier Fälle zu unterscheiden; 
die Einteilung ist mehr kasuistischer Natur. Die Zulässigkeit des Parteiwechsels 
bestimmt sich grundsätzlich danach, ob ein tatsächlicher Übergang schutzwürdiger 
Interessen stattgefunden hat. Die in der Lehre 77 vorgenommene (folgenlose) Unter-
scheidung zwischen Universal- und Singularsukzession ist für die Beurteilung der 
Zulässigkeit des Parteiwechsels unnötig und unvollständig; sie übersieht schon, dass 
ein Parteiwechsel keineswegs nur beim Übergang von Rechten zulässig ist. 

 

– Übergang eines Rechts, auf das sich die Schutzwürdigkeit des Interesses seines 
Inhabers zur Beschwerdeführung gründet (z.B. Verkauf des Grundstückes, 
wenn der bisherige Grundeigentümer um eine Baubewilligung nachgesucht hat. 
Anders wenn der Architekt in eigenem Namen, aber ohne Eigentümer zu sein, 
um eine Baubewilligung nachsucht; in diesem Fall ist zu prüfen, ob sein eige-
nes Interesse durch den Rechtsübergang untergegangen ist; dabei handelt es 
sich im Grunde genommen um einen Anwendungsfall der Änderung tatsächli-
cher Verhältnisse, die nur mittelbar Folge eines Rechtsübergangs sind). In die-
sen Fällen ist ein Parteiwechsel zulässig. Dabei wird das Gericht vorfrageweise 
prüfen, ob ein Rechtsübergang überhaupt stattgefunden hat (so ist ein Wirt-
schaftspatent nicht handelbar; der Patentinhaber kann sein Recht zur Führung 
der Wirtschaft X nicht an Y veräussern und Y so den Eintritt in das Verwal-
tungsrechtsverhältnis und das hängige Beschwerdeverfahren ermöglichen) 78. 
Die neu eintretende Partei nimmt den Prozess in der Lage auf, in der sie ihn 
vorfindet; für die bis zum Parteiwechsel entstandenen Kosten haften die austre-
tende und die eintretende Partei solidarisch (§ 64 ZPO). 

– Tatsächliche Veränderungen, ohne dass notwendigerweise auch Rechte überge-
hen (Änderung des Sachverhalts). Ein Parteiwechsel 

                                                
77 Anstatt vieler GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 262. 
78 Vgl. den Anwendungsfall in VGE I/95 vom 23. Dezember 1994 i. S. B. und L., S. 14 ff., insbesondere S. 17 
ff. 
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wird in der Regel zulässig sein; entscheidend ist, ob mit der Veränderung ein 
Übergang von schutzwürdigen Interessen verbunden ist. Führt etwa der Mieter 
einer Liegenschaft Beschwerde gegen das Bauvorhaben seines Nachbarn und 
scheidet er im Laufe des Verfahrens aus dem Mietverhältnis aus, gehen in be-
zug auf den Streitgegenstand keine Rechte über; das schutzwürdige Interesse 
des Beschwerdeführers geht unter, kann aber auf Antrag hin auf den neuen Mie-
ter der Liegenschaft übertragen werden. Dieser hat den Prozess in dem Zustand 
zu übernehmen, in dem er ihn vorfindet. Zulässigkeitsschranke des Parteiwech-
sels ist die unzulässige Beschwerdeänderung (vgl. § 39 Rz 12 ff.). 

– Macht ein privater Verfahrensbeteiligter dem privaten Prozessgegner ein die-
sem vor Vorinstanz zuerkanntes Recht (z.B. Baubewilligung) streitig, und geht 
das schutzwürdige Interesse (durch Rechtsübergang oder durch Änderung der 
tatsächlichen Verhältnisse) auf einen Dritten über, so wird der Prozess - tritt der 
Dritte nicht in den Rechtsstreit ein - gegenstandslos; die Kosten hat der die Ge-
genstandslosigkeit verursachende Veräusserer zu tragen. 

– Ersetzung des Beschwerdeführers durch einen Dritten ohne Änderung des 
Sachverhalts und ohne Übergang von Rechten; diese Konstellation ist denkbar, 
wenn sich im Laufe des Verfahrens ergibt, dass der beschwerdeführenden Partei 
die Beschwerdebefugnis fehlt und dieser Fehler durch Auswechslung dieser 
Partei gegen einen neuen Beschwerdeführer behoben werden soll 79. Ein Par-
teiwechsel ist in diesen Fällen regelmässig unzulässig (führt etwa der Nachbar 
X gegen ein Bauvorhaben des Y Beschwerde, ist die Ersetzung des X durch den 
ebenfalls benachbarten Z, der selbst nicht Beschwerde geführt hat, unzulässig). 
Die Rechtsmittelinstanz kann ausnahmsweise im Einverständnis mit den Ver-
fahrensbeteiligten auch in diesen Fällen einem Parteiwechsel zustimmen, wenn 
es der Prozessökonomie dient. 

Der Parteiwechsel wird auf Antrag hin vorgenommen. Der Antrag kann vom bishe-
rigen Beschwerdeführer oder vom eintrittswilligen Dritten 

                                                
79 Beispielsweise verfügt die Gemeinde anstatt gegen den Hauseigentümer gegen den in der Liegenschaft woh-
nenden Mieter, die Heizanlage wegen Nichteinhaltung der Emissionsgrenzwerte zu ersetzen. In der gegen diese 
Verfügung gerichteten Beschwerde des Mieters kann der Hauseigentümer nicht gezwungen werden, in den 
Prozess einzutreten bzw. ihn durch Parteiwechsel zu übernehmen. Die Gemeinde wird das Beschwerdeverfah-
ren verlieren und muss gegen den Hauseigentümer neu verfügen. 
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gestellt werden. In beiden Fällen wird die Erklärung des jeweils anderen vorliegen 
müssen, dass er dem Antrag zustimmt. 

Vom eigentlichen Parteiwechsel ist die Frage der Parteistellung des Beschwerde-
führers und des eintrittswilligen Dritten zu unterscheiden. Stellt der Dritte selbst den 
Antrag, in das Prozessrechtsverhältnis einzutreten und den bisherigen Beschwerde-
führer zu ersetzen, wird er Partei, wenn er ein eigenes schutzwürdiges Interesse 
wenigstens behauptet, und ist ins Rubrum des Entscheids aufzunehmen. Damit ist 
selbstverständlich noch nichts über die Zulässigkeit des Parteiwechsels an sich ge-
sagt. Stimmt das Gericht dem Parteiwechsel zu, erlässt es vernünftigerweise einen 
prozessleitenden Entscheid (Zwischenentscheid), in welchem der ursprüngliche 
Beschwerdeführer aus dem Prozessrechtsverhältnis entlassen wird (für den entlas-
senen Beschwerdeführer ist der Zwischenentscheid Endentscheid) 80. Verneint das 
Gericht die Zulässigkeit eines Parteiwechsel, kann dies ebenfalls mit einem Zwi-
schenentscheid erfolgen (der Zwischenentscheid ist für den antragstellenden und 
abgewiesenen Dritten Endentscheid) oder aber, wenn der Parteiwechsel erst kurz 
vor Urteilsfällung beantragt wird, auch im Endentscheid; diesfalls sind der Be-
schwerdeführer wie auch der antragstellende Dritte ins Rubrum aufzunehmen. 

Der Parteiwechsel ist unter Umständen Beschwerdeänderung. Dann bestimmt sich 
seine Zulässigkeit nach den in § 39 Rz 12 ff. dargelegten Kriterien. 

dd) Zwangsweiser Parteiwechsel 

Will der Staat dem Privaten eine Pflicht auferlegen (als Beispiel: die Abbruchverfü-
gung), die auf Seiten des Privaten den Besitz oder das Eigentum an einem Grund-
stück oder an einer Sache voraussetzt, und geht der Besitz oder das Eigentum an 
einen Dritten über, so ist der Dritte verpflichtet, den Prozess in dem Stadium, in 
dem er sich befindet, zu übernehmen 81. Damit ist eine Verschleppung des Verfah-
rens durch wiederholten Eigentümerwechsel ausgeschlossen. Hat sich der ursprüng-
liche Eigentümer gegen die Verpflichtung gewehrt, während sie der neue anerkennt, 
ist dies bei der Kostenverteilung zu Lasten der ursprünglichen Partei zu berücksich-
tigen. 

                                                
80 Im Rubrum sind der ursprüngliche Beschwerdeführer wie auch der antragstellende und neu eintretende Dritte 
aufzuführen. 
81 VGE III/92 vom 5. Dezember 1995 i.S. A. und W., S. 4 f., sinngemäss. 
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2.  Prozessfähigkeit 

a)  Grundsätze 
Prozessfähigkeit ist die Fähigkeit, den Prozess selbst zu führen 82 oder durch einen 
gewählten Vertreter führen zu lassen 83. Die Prozessfähigkeit entspricht im Grund-
satz der zivilrechtlichen Handlungsfähigkeit. Ihr Vorliegen ist Sachurteilsvorausset-
zung und von Amtes wegen zu prüfen 84. Für handlungsunfähige Personen handelt 
ihr gesetzlicher Vertreter, beschränkt handlungsunfähige Personen sind prozessfä-
hig, soweit ihre Handlungsfähigkeit reicht (vgl. § 49 ZPO). Ein Anwaltszwang be-
steht weder vor den Verwaltungsbehörden noch vor Verwaltungsgericht. Die Pro-
zessfähigkeit muss im Zeitpunkt der Entscheidfällung vorliegen 85. Wird eine Partei 
erst im Laufe des Verfahrens prozessfähig, gelten die bereits vorgenommenen 
Handlungen als geheilt, wenn der mittlerweile Prozessfähige sich nicht auf die Un-
wirksamkeit seiner Prozesshandlungen beruft. Fehlt die Prozessfähigkeit, ist auf das 
Rechtsmittel nicht einzutreten. Im Streit um die Prozessfähigkeit selbst kommt dem 
Betroffenen die Prozessfähigkeit zu. 

Die Handlungsfähigkeit besitzt, wer urteilsfähig und mündig ist (Art. 13 ZGB). 
Mündig ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat (Art. 14 ZGB). Urteilsfähig ist, 
wem nicht wegen seines Kindesalters oder infolge von Geisteskrankheit, Geistes-
schwäche oder ähnlichen Zuständen die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu han-
deln (Art. 16 ZGB) 86. Handlungsunfähige führen den Prozess durch ihren gesetzli-
chen Vertreter 87. Die Prozessführungsbefugnis ist stets gegeben, wenn es um 
höchstpersönliche Rechte geht (Art. 19 Abs. 2 ZGB; etwa die Beschwerde des von 
einem fürsorgerischen Freiheitsentzug Betroffenen um Entlassung aus der Klinik). 
Die Urteilsfähigkeit mündiger Personen wird vermutet 88. Das öffentliche Recht 
kann einem unmündigen Kind die prozessuale Handlungsfähigkeit verleihen, wenn 
ihm (Steuer-) Pflichten auferlegt werden 89. Die Handlungsfähigkeit von Auslän-
dern bestimmt sich nach 

                                                
82 KÖLZ, Kommentar, § 21 N 26. 
83 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 180; GULDENER, Zivilprozessrecht, S. 127; BAYERDÖRFER, S. 79. 
84 BGE 118 Ia 237; Vorbem. zu § 38 Rz 3. 
85 Ausnahmen sind denkbar, vgl. den grundsätzlichen BGE 116 II 385 ff. 
86 BGE 118 Ia 237. 
87 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 181. 
88 BGE 118 Ia 238; 98 Ia 325. 
89 AGVE 1975 322 ff.; Steuerrekurskommission in ZBl 77/1976, 444 ff. Die Entscheide überzeugen im Hin-
blick auf den Grundsatz, dass sich die Partei- und Prozessfähigkeit für das Privatrechtssubjekt nach Zivilrecht 
bestimmt (RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 28 B IV, S. 86), nicht restlos. 
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Heimatrecht, es sei denn, der rechtsgeschäftlich tätig gewordene Ausländer war zur 
Zeit des Vertragsabschlusses gemäss schweizerischem Recht handlungsfähig 90. 

Körperschaftlich organisierte Personenverbindungen und die einem besonderen 
Zweck gewidmeten und selbständigen Anstalten erlangen das Recht der Persönlich-
keit durch die Eintragung in das Handelsregister; keiner Eintragung bedürfen öf-
fentlichrechtliche Körperschaften und Anstalten sowie die Vereine, die kein nach 
kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben sowie kirchliche Stiftungen und 
Familienstiftungen (Art. 52 ZGB). Sie sind handlungsfähig, sobald die nach Gesetz 
und Statuten hierfür unentbehrlichen Organe bestellt sind (Art. 54 ZGB). 

Zur Prozessfähigkeit vergleiche im weiteren die umfangreiche Literatur zur zivil-
prozessualen Prozessfähigkeit 91 sowie teilweise die Ausführungen zur Parteifähig-
keit in Rz 9 ff. hiervor; zur Prozessvertretung vgl. § 18 92. 

b)  Querulanten 

Im Zusammenhang mit dem neuen Baugesetz wurde § 3 Abs. 2 VRPG abgeändert 
und bestimmt, dass auf Eingaben, die auf missbräuchlicher Prozessführung beruhen, 
nicht einzutreten ist. Damit wird dem rechtsmissbräuchlich Prozessierenden die 
Beschwerdebefugnis entzogen; die eigentliche Prozessführungsbefugnis bleibt da-
von unberührt. 

Querulanten haben keinen Justizanspruch 93. Neben der Verneinung der Beschwer-
debefugnis kann die Justiz auf einen Querulanten mit dem Entzug der Prozessfähig-
keit reagieren. Dies ist der Fall bei der Entmündigung, der Beiratschaft, nicht aber 
der Beistandschaft 94; dabei ist das ordentliche Verfahren einzuhalten (Art. 373 ff. 
ZGB; §§ 59 ff. EG ZGB). Einfacher ist die Verneinung der Prozessführungsbefug-
nis durch den angerufenen Richter im vom Querulanten geführten Verfahren mit 
faktischer Wirkung auch für künftige Eingaben und Beschwerden. 

                                                
90 RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 28 B II, S. 85; BGE 108 V 121 ff. 
91 GULDENER, Zivilprozessrecht, S. 127 ff.; EICHENBERGER, Kommentar ZPO, §§ 48 f. N 1 ff.; WALDER, Zivil-
prozessrecht, § 9 Rz 1 ff.; STRÄULI/MESSMER, § 27/28 N 1 ff., alle jeweils mit weiteren Literaturangaben. 
92 Die Beteiligten können sich durch handlungsfähige Personen verbeiständen und, soweit nicht persönliches 
Erscheinen notwendig ist, vertreten lassen (§ 18 Abs. 1). Bei Massenverfahren (Beteiligung von mehr als zehn 
Personen an einem Verfahren mit inhaltlich gleichen oder kollektiven Eingaben) kann die Behörde die Beteilig-
ten verpflichten, ein gemeinsames Zustellungsdomizil oder einen gemeinsamen Vertreter zu bezeichnen (§ 18a). 
93 EYERMANN/FRÖHLER, § 62 Rz 10a. 
94 BERNHARD SCHNYDER / ERWIN MURER, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Die Vormund-
schaft, Systematischer Teil und Kommentar, Art. 392 N 19, S. 862. 

34 

35 

36 

37 



18 

aa)  Verfahren 

Dem Querulanten ist vor einem Entscheid über seine Prozessfähigkeit im angeho-
benen Verfahren das rechtliche Gehör zu gewähren; es ist eine Sachverhaltsabklä-
rung sowohl bezüglich der Person wie auch der gestellten Begehren durchzuführen. 
Unverständliche querulatorische Eingaben sind zur Verbesserung, an sich klare (a-
ber gleichwohl querulatorische) Eingaben unter Darlegung der Gründe, weshalb die 
Beschwerde aussichtslos ist, mit dem Hinweis auf die Rückzugsmöglichkeit zu-
rückzuweisen. In beiden Fällen kann gleichzeitig der Hinweis erfolgen, dass das 
Gericht an der Prozessfähigkeit des Absenders zweifelt. Verbessert der Betroffene 
die Eingaben nicht oder ersetzt sie durch Schriftsätze vergleichbarer Qualität, kann 
die angerufene Behörde oder das angerufene Gericht auf die Begehren mit der Be-
gründung, es fehle an der Sachurteilsvoraussetzung der Prozessfähigkeit, nicht ein-
treten. Da die Urteilsfähigkeit vermutet wird (Art. 16 ZGB) 95, ist die Urteils- bzw. 
Prozessunfähigkeit nachzuweisen; sie darf nicht leichthin angenommen werden 96. 
Dies kann in offenkundigen Fällen ohne Sachverständigengutachten geschehen, in 
Zweifelsfällen ist ein Psychiater beizuziehen. Die psychiatrische Begutachtung als 
relativ schwerer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte sollte nur angeordnet werden, 
wenn sie unvermeidlich ist. Welche rechtlichen Schlüsse aus der medizinischen 
Begutachtung zu ziehen sind, entscheidet der Richter 97. Das Bundesgericht verzich-
tet nur ausnahmsweise auf den Beizug eines Psychiaters, wenn das langjährige 98 
allgemein bekannte prozessuale Verhalten der Partei zum zwingenden Schluss 
führt, dass die fraglichen Handlungen auf keinerlei vernünftigen Überlegungen 
mehr beruhen, sondern schlechterdings nur noch als Erscheinungsformen einer 
schweren psychischen Störung gewürdigt werden können 99. 

Ist das Gericht der Auffassung, die Unverständlichkeit der Eingaben beruhe auf 
Unbeholfenheit, kann es dem Betreffenden einen Rechtsvertreter bestellen. In Fäl-
len, wo die Schwere einer Massnahme oder die 

                                                
95 TUOR/SCHNYDER/SCHMID, S. 77; BGE 118 Ia 238. 
96 BGE 118 Ia 238; 98 Ia 325. 
97 BGE 118 Ia 238; 98 Ia 325. 
98 Das Kriterium der Langjährigkeit grenzt die Möglichkeit, auf eine psychiatrische Begutachtung zu verzichten, 
unnötig ein; die schwere psychische Störung lässt sich zum einen auch anhand anderer Kriterien nachweisen 
(vgl. Indizien, Rz 41 f.), zum anderen sagt die langjährige Prozessführung an sich noch nichts über den Geistes-
zustand des Betreffenden aus. Ein Richter dürfte in der Lage sein, ausgeprägte Querulanz auch ohne Sachver-
ständigengutachten zu erkennen. 
99 BGE 118 Ia 238. 
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Rechtslage es als gerechtfertigt erscheinen lässt, ist in der Regel ein (unentgeltli-
cher) Rechtsvertreter zu bestellen (§ 35 Abs. 3). Führt das Gericht den Inhalt der 
Eingaben auf Urteilsunfähigkeit zurück und liegen keine Anhaltspunkte für die Be-
gründetheit der Beschwerde vor, ist darauf nicht einzutreten; eine Pflicht zur Bestel-
lung eines Rechtsvertreters besteht nicht. Das gerichtliche Verhalten hat sich über-
dies an § 20 Abs. 2, welcher eine behördliche Fürsorgepflicht (vgl. auch § 22 Abs. 2 
Satz 1 KV) statuiert, zu orientieren. Danach ist - sofern möglich - zu verhindern, 
dass die Verwirklichung materiellen Rechts an der Unkenntnis oder Unbeholfenheit 
eines Verfahrensbeteiligten im Umgang mit Behörden und Gerichten scheitert 100. 

Wird das Fehlen der Prozessfähigkeit im konkreten Fall rechtskräftig festgestellt, 
müssen künftige Eingaben des Beschwerdeführers nicht mehr beantwortet werden; 
auf diese Folge ist er hinzuweisen. Die erkennende Instanz wird aber bei jeder Ein-
gabe zu prüfen haben, ob Form und Inhalt des Schriftsatzes Anlass geben, auch in 
diesem Fall auf Prozessunfähigkeit zu schliessen; das schweizerische Recht kennt 
keine abstrakte Feststellung der Urteilsunfähigkeit 101. 

bb)  Indizien für Querulanz 

Grundsätzlich gilt, dass eine einzelne Handlung in der Regel die Urteilsunfähigkeit 
nicht zu begründen vermag, sondern dass ein Komplex unvernünftiger Handlungen 
vorliegen muss 102. Dabei ist aber ohne weiteres denkbar, dass sich die Querulanz 
nur auf eine bestimmte Frage oder auf 

                                                
100 Kasuistik zu § 20 Abs. 2: AGVE 1989, 177 (unterlassener Hinweis der Steuerkommission, einem Einspra-
cherückzug werde wegen der gesetzlichen Regelung nicht stattgegeben, verletzt die behördliche Fürsorgepflicht 
nicht) - AGVE 1985, 196 (Hinweis an Unbeholfene, mit welchen Beweismitteln sie ihre Darlegungen belegen 
müssen) - AGVE 1982, 293; 1981, 391 (umfassende Rechtsmittelbelehrung ist Ausfluss der Fürsorgepflicht) - 
AGVE 1975, 288, 294 (behördliche Fürsorgepflicht verpflichtet, die unbeholfene Partei auf Formalien bei der 
Einlegung eines Rechtsmittels hinzuweisen) - AGVE 1978, 232 (§ 20 Abs. 2 umfasst auch die Pflicht, dem 
Unbeholfenen die Gelegenheit zu geben, die nötigen Beweise beizubringen). Relevant ist in diesem Zusammen-
hang überdies die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung zum Untersuchungsgrundsatz (§ 20 Abs. 1); vgl. 
dazu AGVE 1993, 297; 1991, 379, 384; 1989, 177, 286, 334; 1986, 212, 274, 328, 330; 1984, 199, 313; 1983, 
363 f., 366; 1982, 272, 287 f.; 1981, 276; 1980, 140, 241, 270, 300, 444 ff.; 1979, 145, 215, 277, 378; 1972, 
328; 1971, 234; 1969, 161. 
101 BGE 118 Ia 238. Dies bedeutet, dass der Richter stets zu prüfen hat, ob die fragliche Person im konkreten 
Fall, das heisst im Zusammenhang mit einer bestimmten Handlung oder bei der Würdigung bestimmter, mehr 
oder weniger tatsächlicher Gegebenheiten als urteilsfähig angesehen werden kann; insbesondere beim Queru-
lanten kann die Prozessunfähigkeit auf einen bestimmten, mehr oder weniger grossen Bereich von Rechtsstrei-
tigkeiten beschränkt bleiben (BGE 98 Ia 326). 
102 TUOR/SCHNYDER/SCHMID, S. 75 f. 
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ein bestimmtes Ereignis bezieht und der Querulant im übrigen vernunftgemäss han-
delt. Wird nur ein bestimmter Sachbereich von der Querulanz erfasst, ist auf partiel-
le Prozessunfähigkeit zu erkennen. 

Ohne Gutachten eines Sachverständigen kann die angerufene Instanz Querulanz 
feststellen, wenn Art und Intensität der Prozessführung in keinem vernünftigem 
Verhältnis mehr zum angestrebten Ziel stehen und das gesamte Verhalten des 
Betreffenden keinen ernsthaften Zweifel an dessen Urteilsunfähigkeit mindestens in 
bezug auf das angehobene Verfahren entstehen lässt. Indizien für fehlende Prozess-
fähigkeit sind, wenn der Querulant innert kurzer Zeit oder in bezug auf denselben 
Streitgegenstand mehr als hundert Eingaben produziert 103, denselben Anspruch bei 
mehreren Behörden und Gerichten durchzusetzen versucht 104, wenn der Instanzen-
zug durch direkte Anrufung des Verwaltungs- oder Bundesgerichts nicht eingehal-
ten wird, wenn gegen jeweils an einem Entscheid mitwirkende Richter und Ge-
richtsschreiber ohne Verzug ein Ausstandsbegehren gestellt wird 105, wenn die Ein-
gaben inhaltlich wirr und unverständlich sind, mit zahllosen Verweisen auf Geset-
zes- und Verordnungsbestimmungen angereichert und unter Verwendung juristi-
scher Fachausdrücke umständlich und wiederholungsreich formuliert sind 106. 

3.  Beschwerdebefugnis und Rechtsschutzbedürfnis 
Vorausgesetzt ist ein schutzwürdiges eigenes Interesse an der Beschwerdeführung; 
vgl. dazu ausführlich § 38 Rz 129 - 144. 

4.  Anfechtungsobjekt 
Anfechtbar sind Verfügungen und Entscheide; vgl. dazu ausführlich § 38 Rz 3-20 
sowie zum Anfechtungsobjekt im Verfahren der prinzipalen Normenkontrolle § 68 
Rz 8-45. 

5.  Antrag und Begründung 
Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung enthalten; die an-
gefochtene Verfügung oder der angefochtene Entscheid sind ebenso wie allfällige 
Beweismittel zu bezeichnen und beizulegen; vgl. dazu ausführlich § 39 Rz 5-11, 39-
47. 

                                                
103 118 Ia 239. 
104 Vgl. Anwendungsfälle in VGE I/20 vom 25. März 1992 i.S. M., VGE I/21 vom 25. März 1992 i.S. R., BGE 
118 Ia 239. 
105 BGE 111 Ia 149, worin allerdings auf Rechtsmissbrauch erkannt wurde. 
106 EYERMANN/FRÖHLER, § 62 Rz 10a. 
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6.  Schriftform und Unterzeichnung 
Die Beschwerden sind schriftlich und unterzeichnet bei der Beschwerdeinstanz ein-
zureichen; vgl. dazu § 39 Rz 2-4. 

7.  Fristwahrung 
Wenn nichts anderes bestimmt ist, sind Beschwerden innert 20 Tagen seit Zustel-
lung der angefochtenen Verfügung oder des angefochtenen Entscheids einzurei-
chen; vgl. dazu ausführlich § 40 Rz 6-9. 

Für die Berechnung der Fristen, deren Unterbruch und die Wiederherstellung gegen 
die Folgen der Säumnis gelten sinngemäss die Vorschriften der Zivilprozessord-
nung. Die Vorschriften über die Gerichtsferien gelten jedoch nur im Verfahren vor 
Verwaltungsgericht und den Rekurs- und Schätzungskommissionen (§ 31). 

8.  Zustimmung des gesetzlichen Vertreters 
Fehlt es an der Prozessfähigkeit (zum Beispiel des Handlungsunfähigen), können 
Prozesse durch den gesetzlichen Vertreter geführt oder Prozesshandlungen geneh-
migt werden. Diesfalls ist die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters zu prüfen; 
vgl. dazu Rz 32 f. hiervor. Ist seine Stellungnahme zur Beschwerdeführung des 
Vertretenen nicht bekannt, ist er zur Stellungnahme aufzufordern. 

9.  Vertretungsbefugnis des Parteivertreters 
Die Beteiligten können sich durch eine handlungsfähige Person verbeiständen und, 
soweit nicht persönliches Erscheinen notwendig ist, vertreten lassen (§ 18 Abs. 1). 
Vor Verwaltungsgericht können, ausser in Steuersachen, nur patentierte Anwälte 
eine Partei verbeiständen oder vertreten (§ 18 Abs. 3). Auf Verlangen der Behörde 
hat sich der Vertreter durch schriftliche Vollmacht auszuweisen (§ 18 Abs. 2). Tut 
er dies nicht, ist ihm Frist zu deren Beibringung anzusetzen unter gleichzeitiger 
Kenntnisgabe an den (angeblich) Vertretenen; wird innert der Frist keine gültige 
Vollmacht eingereicht, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten 107. 

                                                
107 AGVE 1996, 382 f.; die Kosten sind diesfalls vom (angeblichen) Vertreter zu bezahlen, da der (angeblich) 
Vertretene nicht Partei ist. 
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10.  Zuständigkeit der Rechtsmittelinstanz 
Die Zuständigkeit der Rechtsmittelinstanzen bestimmt sich nach VRPG, anderen 
kantonalen Gesetzen, Dekreten und Verordnungen und teilweise auch nach Bun-
desgesetzen. Vgl. dazu ausführlich §§ 46 f., § 51 Rz 2-16, § 52 Rz 11-206, § 53 Rz 
2-52, § 54 Rz 3-17 und § 55 Rz 3-37. Für die Zuständigkeit wird Prüfung von Am-
tes wegen vom Gesetz ausdrücklich verlangt (§ 6; vgl. dazu Rz 3 ff. hiervor). 

B.  Kasuistik 
Vgl. Kasuistik am Ende der Kommentierung der jeweils relevanten Bestimmungen. 
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§ 38 
1 Verfügungen und Entscheide kann jedermann durch Beschwerde anfechten, 
der ein schutzwürdiges eigenes Interesse geltend macht. 
2 Die als Vorinstanz am Verfahren beteiligte Behörde kann gegen Entscheide 
der obern Instanz nur Beschwerde führen, wenn sie ein eigenes Interesse hat, 
oder wenn ihr die Beschwerdebefugnis durch besondere Bestimmungen verlie-
hen wird. 
3 Gegen Beschwerdeentscheide des Verwaltungsgerichts kann der Regierungs-
rat eidgenössische Rechtsmittel einlegen, soweit dies das Bundesrecht zulässt. 

Materialien 
Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 85 ff.; Vernehmlassung AJV, S. 25; Prot. Exp.Kom. 13.-
15.9.1966, S. 6 f.; Erläuterungen JD November 1966, S. 6; Prot. Exp.Kom. 11.11.1966; S. 10; § 31 
Entwurf JD November 1966; Botschaft I 1967, S. 24 ff. 
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5. Behördenbeschwerde ..............................................................................................................................................................235 
6. Beschwerdebefugnis des Gemeinwesens...............................................................................................................................236 
7. Konkurrentenbeschwerde .......................................................................................................................................................237 

A.  Entstehungsgeschichte 1 
In den Vorentwürfen war zur Beschwerde nur befugt, wer im angefochtenen Ent-
scheid als Partei beteiligt war oder wer in seinen rechtlich geschützten Interessen 
verletzt wurde 2. Die Formulierung wurde mit Hinweis auf Huber 3, dass bei diesem 
Wortlaut die Begründetheit der Beschwerde selbst zur Prozessvoraussetzung ge-
macht würde, als zu eng empfunden 4. Die Abgrenzung zur Popularbeschwerde und 
die Gleichschaltung der Beschwerdebefugnis (Legitimation) 5 im verwaltungsinter-
nen und verwaltungsgerichtlichen Verfahren waren zentrale Anliegen, die man in 
Art. 16 des bernischen Verwaltungsrechtspflegegesetzes gut verwirklicht sah 6; die 
Bestimmung wurde teilweise übernommen 7. In der Expertenkommission wurde 
betont, dass es sich beim Interesse um ein aktuelles tatsächliches oder rechtliches 
handeln könne; der Begriff der schutzwürdigen eigenen Interessen sei letztlich vom 
Verwaltungsgericht auszulegen 8. Der Vorschlag, zur Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde sei nur derjenige zuzulassen, der sich schon am vorinstanzlichen Verfah-
ren formell beteiligt hat, wurde abgelehnt 9. 

Der Gesetzgeber wollte die Behördenbeschwerde im Grundsatz derselben Regel (§ 
38 Abs. 1) unterstellen, allerdings mit dem Unterschied, dass eine untere Instanz in 
der Regel nicht befugt sein soll, gegen den Entscheid der ihr übergeordneten Be-
hörde Beschwerde zu führen 10. Mit dem in Abs. 2 verlangten "eigenen Interesse" 
wurden Fälle verstanden, bei denen Vorinstanz und Beschwerdeinstanz als Behör-
den verschiedenen öffentlichrechtlichen Körperschaften angehören (etwa Gemeinde 

                                                
1 Vgl. zur Entstehungsgeschichte ausführlich BAUMGARTNER, Legitimation, S. 10 ff. 
2 §§ 56 und 72 Vorentwurf I; §§ 15 und 31 Vorentwurf II. 
3 HANS HUBER, Die Garantie der individuellen Verfassungsrechte, ZSR 55/1936, 170a. 
4 Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 85 f.; Botschaft I 1967, S. 24 ff. 
5 Zu den Begriffen vgl. Rz 125 f. 
6 Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 86; Vernehmlassung AJV, S. 25; Bericht OR Welti 26.7.1965, S. 20; Bot-
schaft I 1967, S. 25. 
7 § 12 Vorentwurf JD Juni 1966. 
8 Prot. Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 6. 
9 Erläuterungen JD November 1966, S. 6; Prot. Exp.Kom. 11.11.1966, S. 10. 
10 Prot. Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 6; Botschaft I 1967, S. 24 ff. 
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und Kanton) 11. Im Grossen Rat gab die Bestimmung zu keinen Diskussionen An-
lass 12. 

B.  Anfechtungsobjekt 

I.  Verfügung 

1.  Begriff 
Im nichtstreitigen Verwaltungsverfahren wird durch die zuständige Verwaltungsbe-
hörde eine erstinstanzliche Verfügung erlassen, die ein Verwaltungsrechtsverhältnis 
verbindlich festlegt (materiell-rechtlicher Verfügungsbegriff) 13. Die Verfügung ist 
als Endprodukt 14 des Verwaltungsverfahrens und Willenserklärung der entschei-
denden Behörde verfahrensrechtlich Anknüpfungspunkt 15 des streitigen Verwal-
tungsverfahrens 16; sie bestimmt als Ausgangspunkt des Beschwerdeverfahrens 
zugleich den Rahmen und die Begrenzung des Streitgegenstands 17; ihrer Definition 
kommt deshalb entscheidende Bedeutung zu. Im VRPG fehlt eine Umschreibung 
des Verfügungsbegriffs. Die kantonale Rechtsprechung lässt aber keinen Zweifel 
daran, dass der Verfügungsbegriff mit der Definition in Art. 5 VwVG und der bun-
desgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 97 Abs. 1 OG identisch ist 18, was ange-
sichts der Praxis des Bundesgerichts, den kantonalen Verfügungsbegriff bei Un-
klarheiten analog zu Art. 5 VwVG auszulegen 19, sinnvoll ist. Überdies haben sich 
die Kantone bei der Anwendung von öffentlichem Recht des Bundes ohnehin an 
den bundesrechtlichen Verfügungsbegriff zu halten bzw. dürfen ihn nicht enger 
auslegen 20. 

Die Verfügung ist nach herrschender Lehre und Rechtsprechung ein individueller, 
an den Einzelnen gerichteter Hoheitsakt, durch den eine 

                                                
11 Botschaft I 1967, S. 24 ff.; Der Gemeinderat vertritt im Baubewilligungsverfahren unter Umständen andere 
Interessen als die kantonale Behörde. 
12 Prot. GR Kom. 14.-16.9.1967, S. 11; Prot. GR 28.11.1967, Art. 1021, S. 1652. 
13 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1268; KÖLZ/HÄNER, Rz 1; GYGI, Verwaltungsrecht, S. 120; HALTNER, S. 17 ff.; RHI-

NOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 968; BGE 120 V 349; 117 Ib 444 f., 485. 
14 JÜRG STADELWIESER, Die Eröffnung von Verfügungen, Diss. St. Gallen 1994, S. 3. 
15 Prozessvoraussetzung, vgl. GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 280; Ausgangspunkt, GYGI, Bundesverwal-
tungsrechtspflege, S. 127; BGE 117 Ib 417. 
16 AGVE 1972, 339; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 127; KÖLZ/HÄNER, Rz 215. 
17 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 45; BGE 117 Ib 417. 
18 AGVE 1972, 339; 1978, 300. 
19 BGE 114 Ia 463 = Pra 79 Nr. 70, S. 240; BGE 104 Ia 28 (in beiden Fällen allerdings mit Bezug auf Art. 84 
Abs. 1 OG); vgl. auch RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 35 B I, S. 101. 
20 RHINOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 967; sinngemäss BGE 120 V 349 f. 
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konkrete verwaltungsrechtliche Rechtsbeziehung rechtsgestaltend oder feststellend 
in verbindlicher und erzwingbarer Weise geregelt wird 21. Dies deckt sich inhaltlich 
mit der Formulierung, wie sie im Aargau verwendet wird: Verfügungen und Ent-
scheide sind verbindliche Anordnungen einer Verwaltungsbehörde in Einzelfällen, 
die Rechte oder Pflichten begründen oder deren Bestand, Nichtbestand oder Um-
fang feststellen; es wird durch sie ein konkretes und individuelles Rechtsverhältnis 
in verbindlicher, in der Regel erzwingbarer Weise rechtsgestaltend oder feststellend 
geregelt 22. 

In Art. 5 VwVG wird unter dem Randtitel "Begriffe" der Gegenstand der Verfü-
gung definiert. Es sind dies 

– Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; 

– Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten und 
Pflichten; 

– Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Fest-
stellung von Rechten oder Pflichten, oder Nichteintreten auf solche Begehren 
23. 

Die bundesrechtliche Legaldefinition des Verfügungsbegriffs im VwVG entspricht 
bundesgerichtlicher Rechtsprechung 24 und herrschender Lehre 25. 

Verfügungen werden nicht immer als solche bezeichnet; Beschluss, Bewilligung, 
Bescheid, Festsetzung, Rechnung, Erlaubnis, Genehmigung sind Bezeichnungen, 
die für eine anfechtbare Verfügung stehen können. Im Grundsatz gilt, dass alle Ak-
te, die in die Rechtstellung des Einzelnen eingreifen, in Verfügungsform ergehen 
müssen, damit dem Betroffenen ein Rechtsmittel offensteht 26. 

Ob hoheitliches Handeln als Anfechtungsobjekt in Frage kommt, lässt sich nicht 
durch eine "richtige" Definition der Verfügung endgültig bestimmen, sondern ist 
Wandlungen im Rechtsschutzverständnis 27 unterworfen. 

                                                
21 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 685; KÖLZ/HÄNER, Rz 215; FLEINER-GERSTER, § 21 Rz 7; GYGI, Verfügung, S. 517, 
519; BGE 120 V 349; 119 Ib 58; 117 Ib 445, 485; AGVE 1993, 596. 
22 ZIMMERLIN, § 3 N 5; AGVE 1981, 209; 1978, 300. 
23 ZIMMERLIN, § 3 N 5a; KÖLZ/HÄNER, Rz 215. 
24 BGE 120 V 349; 119 Ib 58; 117 Ib 445, 485. 
25 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 685 f.; GYGI, Verwaltungsrecht, S. 122; KÖLZ/HÄNER, Rz 217 ff.; SALADIN, Verwal-
tungsverfahrensrecht, S. 61; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 284 ff.; RHINOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 
976; RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 35, S. 102. 
26 RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 35 B I, S. 102. 
27 Vgl. dazu Rz 72 ff., 79 ff. 
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Dies ist bei der Subsumption einer Verwaltungshandlung unter die Verfügungskri-
terien (Elemente, Rz 9 ff. folgend) zu beachten. 

2.  Elemente des Verfügungsbegriffs 

a)  Hoheitliche Anordnung 
Wie die Anordnung 28 tatsächlich bezeichnet wird, ist unmassgeblich 29. Entschei-
dend ist ihr Inhalt, der Regelungsgehalt. Behördliches 30 Handeln ist dann hoheit-
lich, wenn eine Behörde einen Sachverhalt gestützt auf öffentliches Recht bzw. un-
ter Berufung auf ihre Hoheitsgewalt auch ohne oder gegen das Einverständnis des 
Verfügungsadressaten (einseitig 31) abschliessend und verbindlich regeln will. Da-
bei spielt es keine Rolle, ob die Behörde den Verfügungsadressaten zu einem Tun 
verpflichtet; auch die Anordnung, etwas zu dulden oder zu unterlassen, kann hoheit-
licher Natur sein. 

Keine (negative) hoheitliche Anordnung liegt in der Weigerung der Behörden, eine 
beantragte Handlung vorzunehmen, die der allgemeinen Verwaltungstätigkeit zuzu-
rechnen ist (tatsächliches Handeln; Realakte 32) und nicht auf Rechtswirkungen ge-
genüber einem Verfügungsadressaten abzielt. 

                                                
28 Mit Anordnung ist ein zweckgerichtetes Handel gemeint; dazu ausführlich HALTNER, S. 21 ff. 
29 Die Anordnung kann auch formlos (faktisch) erfolgen (KÖLZ, Kommentar, § 19 N 3). § 23 verlangt allerdings 
in formeller Hinsicht, dass Verfügungen und Entscheide als solche bezeichnet werden; die tatsächliche Be-
zeichnung ist aber insofern unmassgeblich, als einer Anordnung nicht durch entsprechende Benennung der 
Verfügungscharakter entzogen werden kann; missverständlich deshalb AGVE 1992, 208, wo ausgeführt wird, 
die Bezeichnung als Verfügung fehle, weshalb schon der Form nach keine Verfügung vorliege. Ebenso JAAG, 
Abgrenzung, S. 39, der ausführt, es käme nicht einmal darauf an, ob der Adressat einer Anordnung bezeichnet 
werde, solange er nur in seiner Rechtsstellung betroffen ist. Zur Form der Verfügung vgl. § 23 (Verwaltungsak-
te sind schriftlich [und nur ausnahmsweise bei besonderer Dringlichkeit mündlich] zu eröffnen; erfolgt eine 
mündliche Mitteilung, ist sie auf Verlangen der Beteiligten oder wenn es die Umstände erfordern, schriftlich zu 
bestätigen; soll ein Verwaltungsakt eine Rechtsfrage verbindlich entscheiden, ist er jedenfalls schriftlich zu 
eröffnen [AGVE 1989, 221]; mit der Eröffnung ist der Entscheid zu begründen und mit einer Rechtsmittelbe-
lehrung zu versehen; vgl. des weiteren AGVE 1992, 208, 511; 1985, 598; 1984, 317; 1983, 187, 473; 1982, 118, 
296, 543; 1979, 485; 1972, 339, 341). 
30 Der Begriff der Behörde ist Sammelbegriff für alle Arten von Verwaltungseinheiten (öffentlichrechtliche 
Körperschaften, Anstalten, Verwaltungseinheiten etc.), vgl. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 131. Der 
Begriff der Behörde ist weit auszulegen (KÖLZ, Kommentar, § 19 N 5). Keine Behörden sind staatliche Stellen, 
die auf dem Boden des Privatrechts tätig sind und im konkreten Fall auch tatsächlich ausschliesslich in diesem 
Bereich tätig geworden sind (vgl. KOPP, VwVfG, § 35 Rz 15). Zum Begriff der Behörde im Sinn von Art. 5 
VwVG HALTNER, S. 46 ff. 
31 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 688. 
32 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 694 ff.; ausführlich Rz 79 ff. hinten. 
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b)  Individuell-konkrete Anordnung 

Die zunehmende Regelungsdichte im Verwaltungsrecht erschwert die Unterschei-
dung, ob Rechtsetzung oder Rechtsanwendung vorliegt; eine scharfe Trennlinie 
zwischen generell-abstrakten und individuell-konkreten Anordnungen besteht nicht 
33. 

Individuell bedeutet, dass sich die Verfügung an einen oder an eine beschränkte 
Zahl objektiv bestimmbarer Adressaten richtet; mit konkret sind der Einzelfall oder 
die bestimmbare Zahl von Einzelfällen gemeint 34. Generell-abstrakte Regelungen 
(Gesetze [§ 78 Abs. 1 KV], Dekrete [§ 78 Abs. 2 KV], in der Regel Verordnungen 
[§ 91 Abs. 2 KV], kommunale Ordnungen [z.B. Bauordnungen], Reglemente) 35 
richten sich demgegenüber an eine Vielzahl von Adressaten, die noch nicht ab-
schliessend bestimmbar ist, und wollen eine unbestimmte Vielzahl von Sachverhal-
ten regeln. Mit dem Begriff des Einzelfalls ist der konkrete Sachverhalt angespro-
chen, nicht der Adressat 36; bestimmt muss der Sachverhalt sein, nicht notwendi-
gerweise der Adressat 37. 

c)  Rechtswirkungen und Rechtsverbindlichkeit 

Mit der Verfügung will eine Rechtswirkung erreicht werden. Die Anordnung zielt 
darauf ab, beim Verfügungsadressaten unmittelbar Rechte und Pflichten zu begrün-
den. Diese zeichnen sich aus durch Verbindlichkeit und Durchsetzbarkeit (ohne 
dass weitere Konkretisierungen im Vollstreckungsverfahren notwendig wären) 38; 
rein tatsächliche Auswirkungen auf geschützte Rechtsgüter eines Dritten reichen 
nicht aus. Anfechtungsobjekt kann auch nicht ein Verwaltungsakt sein, durch den 
die Verletzung subjektiver Rechte lediglich droht 39. Rechtsverbindlichkeit 

                                                
33 JAAG, Abgrenzung, S. 247; zur Allgemeinverfügung im speziellen Rz 86 ff. Dies wird besonders auch bei der 
Anfechtung von Nutzungsplänen und -vorschriften deutlich, indem etwa das Bundesgericht den Nutzungsplan 
im konkreten Anwendungsfall nur dann als inzident anfechtbar erachtet, wenn die Tragweite der mit ihm ver-
bundenen Eigentumsbeschränkung nicht schon bei dessen Erlass erkennbar und eine Anfechtung somit zumut-
bar war oder dem Betroffenen jedenfalls kein Rechtsmittel zur Wahrung seiner Interessen offenstand (BGE 119 
Ib 486; 118 Ib 14, 70 f.; 117 Ib 11; 116 Ia 207 ff.; 115 Ia 3; 111 Ia 131; Bundesgericht, in: ZBl 87/1986, 502 f.; 
KÄLIN, Beschwerde, S. 139 ff.; SCHÜRMANN/HÄNNI, S. 425 f.; HALLER/KARLEN, Rz 1066 ff.); vgl. dazu aus-
führlich Rz 71 ff. 
34 KÖLZ/HÄNER, Rz 220; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 689. 
35 Zu den Zuständigkeiten zur Rechtsetzung im Kanton Aargau vgl. EICHENBERGER, Kommentar KV, § 78 N 1 
ff., § 91 N 1 ff.; ANDREAS ZÜND, Gesetz und Dekret im Kanton Aargau, Diss. Bern, Aarau 1986. 
36 KÖLZ, Kommentar, § 19 N 6; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 291. 
37 BGE 98 Ib 462, Leitfall in IMBODEN/RHINOW, Nr. 35, S. 207; EYERMANN/FRÖHLER, § 42 Rz 28. 
38 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 693; vgl. auch § 73. 
39 Vgl. zur Problematik GIACOMINI, 246 f. 
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meint, dass die getroffene Regelung darauf ausgerichtet ist, sowohl für die Behörde 
wie auch den Verfügungsadressaten bindend zu sein; der Verwaltungsakt ist nach 
Ablauf der Rechtsmittelfrist nur noch unter besonderen Voraussetzungen 40 abän-
derbar (vorbehalten bleiben nichtige Verfügungen; vgl. Rz 14 folgend). 

Die Verbindlichkeit fehlt, wenn sich eine Behörde mittels Hinweisen, Belehrungen 
und dergleichen an einen Adressaten wendet, aber auf freiwillige Erfüllung hofft. 
Keine Rechtswirkungen entfalten nichtige Verfügungen, da sie ex tunc und ohne 
amtliche Feststellung der Nichtigkeit unwirksam sind 41. Wird eine nichtige Verfü-
gung angefochten, ergeht ein Feststellungsentscheid 42. 

d)  Handeln in Anwendung von Verwaltungsrecht 

Jede Verfügung bedarf der gesetzlichen Grundlage 43 (§ 2 Abs. 1); sie ist Anwen-
dung eines Teilbereichs öffentlichen Rechts, des Verwaltungsrechts. Soweit sich die 
Behörden auf andere Rechtsgebiete abstützen (Privatrecht, Strafrecht, Schuldbetrei-
bungs- und Konkursrecht, Völkerrecht), sind sie nicht verfügungsberechtigt. Unwe-
sentlich ist für das Vorliegen einer Verfügung, ob die Behörde zu Recht oder zu 
Unrecht Verwaltungsrecht anwendet oder ob sie sich überhaupt auf Verwaltungs-
recht stützt, solange sie nur behauptet, es zu tun 44. Die Verfügung ist in diesen Fäl-
len möglicherweise fehlerhaft oder nichtig, aber dennoch eine (anfechtbare) Verfü-
gung. Ein Anfechtungsobjekt liegt somit immer vor, wenn die Behörde ihr Handeln 
formell in Verfügungsform kleidet, auch 

                                                
40 §§ 25 ff. (Wiedererwägung, Widerruf, Wiederaufnahme). 
41 BGE 118 Ia 215; 116 Ia 217; zur Nichtigkeit von Verfügungen vgl. PETER SALADIN, Die sogenannte Nichtig-
keit von Verfügungen, in: Festschrift für Ulrich Häfelin zum 65. Geburtstag, Zürich 1989, S. 539 ff. 
42 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 144; sinngemäss BGE 118 Ia 215, 340; 116 Ia 217; 115 Ia 4 ("be-
achten"); AGVE 1981, 147, 211, 275; 1976, 190; 1969, 153. 
43 § 2; SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 61; THOMAS COTTIER, Die Verfassung und das Erfordernis der 
gesetzlichen Grundlage, Chur/Zürich 1991, S. 1; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 296; AGVE 1992, 332. 
44 Vgl. BGE 117 Ib 11; KÖLZ/HÄNER, Rz 224. 
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wenn sich aus dem Verfügungsinhalt ergibt, dass kein Verwaltungsrecht angewen-
det wurde 45. 

Die Anwendung von öffentlichem Recht des Bundes ist nicht Bestandteil des Ver-
fügungsbegriffs, sondern regelt die sachliche Zuständigkeit innerhalb der Bundes-
verwaltungsrechtspflege 46. 

3.  Kasuistik 
Unterscheidung Verfügung - Rechtssatz (AGVE 1985, 331 ff., 340 ff.) - Mitteilung 
der vorläufigen Beurteilung einer Rechtslage ist keine Verfügung (AGVE 1992, 
208) - Die Anordnung, eine Lehrkraft habe zweiklassig zu unterrichten, ist eine 
Dienstanweisung und keine Verfügung (AGVE 1994, 631 ff.) - Die Zuweisung ei-
ner Schulklasse in ein Schulhaus ist kein beschwerdefähiger Entscheid (AGVE 
1994, 633) - Der Betragensnote in einem Volksschulzeugnis kommt kein Verfü-
gungscharakter zu (AGVE 1994, 634) - Erfolgen Wahl des einen Bewerbers und 
Nichtwahl des oder der anderen Bewerber um dieselbe Stelle nicht in einem Akt, 
stellt die (separate) Nichtwahl eine anfechtbare Verfügung dar (AGVE 1993, 596 
ff.) 47 - Ein kommunaler Natur- und Heimatschutzplan samt zugehöriger Verord-
nung ist ein Nutzungsplan und damit Rechtssatz und nicht Verfügung (AGVE 1985, 
340 ff.) - Verweigerung der Niederlassungsbewilligung durch Gemeinderat ist eine 
Verfügung (AGVE 1992, 511 f.) - Ein Antrag der Schulpflege an den Erziehungsrat 
ist keine Verfügung (AGVE 1980, 133) - Die Androhung der Wegweisung von der 
Schule gestützt auf eine Seminarverordnung ist eine Verfügung (AGVE 1982, 120) 
- Wenn eine Gemeinde das 

                                                
45 A.M. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 131; a.M. HAGMANN, S. 160; a.M. GADOLA, Beschwerdever-
fahren, S. 293, u.a. mit Verweisung auf SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 65, wo allerdings nur gesagt 
wird, auch nicht formell als Verfügungen bezeichnete Äusserungen einer Behörde unterständen dem Verwal-
tungsverfahrensgesetz; a.M. BGE 108 V 215 f.; 102 V 152 (das Bundesgericht verlangt, auf Beschwerden 
gegen formelle Verfügungen, die materiell-rechtlich keine Verfügungen darstellen, sei - wohl unter Kostenfol-
gen - nicht einzutreten; damit bleibt das Risiko beim "Verfügungsadressaten", ob eine behördliche Anordnung 
auf Rechtsverbindlichkeit ausgerichtet ist - und formell rechtskräftig wird - oder trotz ausdrücklicher Kennung 
als Verfügung eben doch nicht, was nicht überzeugt; richtigerweise wäre ein Feststellungsentscheid zu treffen, 
wobei das erforderliche Feststellungsinteresse als notwendiges Regulativ für unnötige Beschwerden dienen 
kann). Gl. M. KOPP, VwVfG, § 35 Rz 4a; AGVE 1976, S. 190. Die Differenzierung bei EYERMANN/FRÖHLER, § 
42 Rz 22, nach der objektiven Erkennbarkeit aus der Sicht des Betroffenen, ist unpraktikabel. 
46 RHINOWKOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 1228; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 129. 
47 Im konkreten Fall stand im Zeitpunkt der Nichtwahl des Bewerbers X kein anderer Bewerber zur Verfügung; 
zumindest in diesen Fällen, wo - so der Regierungsrat - nicht gleichzeitig eine (positive) Wahl getroffen wird, 
ist die Nichtwahl als eine (anfechtbare) negative Verfügung zu erachten. 
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einem Dritten lediglich prekaristisch zugestandene Wegrecht an einer provisori-
schen Industriepiste (die im Eigentum der Einwohnergemeinde steht) "widerruft", 
so liegt darin zumindest dann eine dem öffentlichen Recht unterstehende Verfü-
gung, wenn im "Widerruf" gleichzeitig auf einen Vorbehalt in der Baubewilligung 
Bezug genommen wird (VGE III/46 vom 28. Mai 1991 i.S. F. AG, S. 8 ff.) - Die 
Anordnung des provisorischen Antritts im Güterregulierungsverfahren ist eine Ver-
fügung (AGVE 1980, 126) - Pflicht zum Ausfüllen eines Fragebogens als belasten-
de Verfügung (VGE III/50 vom 14. August 1987 i.S. S. AG, S. 9 f.) - Eine vorsorg-
liche Verfügung, die raumplanerische Massnahmen sicherstellt und ein Gebiet in-
tegral und unabhängig von einzelnen Bauvorhaben schützt, ist weder Verfügung 
noch Entscheid (AGVE 1978, 297) - Die generelle Bausperre ist eine Verfügung 
oder ein Entscheid (AGVE 1984, 317 ff.) - Planungszonen sind Verfügungen (AG-
VE 1984, 326) - Die Anordnung einer Behörde, Strafanzeige zu erstatten, ist keine 
Verfügung (AGVE 1984, 705 f.) - Grundbuchgebührenrechnung ist eine Verfügung 
(AGVE 1982, 296 ff.; anders und falsch AGVE 1972, 337 ff.). 

Der regierungsråtliche Beschluss zur Inkraftsetzung eines Gesetzes ist ein Akt der 
Gesetzgebung und keine Verfügung und unterliegt der abstrakten Normenkontrolle 
(AGVE 1981, 108 ff.). 

Weitere Kasuistik in Rz 34 (Feststellungsverfügung), Rz 44-46 (Vorentscheid), Rz 
52 (Teilentscheid), Rz 59 (Zwischenentscheid), Rz 69 f. (Rückweisungsentscheid), 
Rz 104-107 (Plan und Plansicherung) sowie § 68 Rz 74 f.; zum Verfügungsbegriff 
in der bundesgerichtlichen und kantonalen Rechtsprechung vgl. Rhi-
now/Krähenmann, Nr. 35 B VII, S. 106-108. 

II.  Entscheide 

§ 38 spricht von Verfügungen und Entscheiden. Der Entscheid hat dieselben Merk-
male wie eine Verfügung und unterscheidet sich von dieser in seiner Qualität als 
Anfechtungsobjekt nicht grundsätzlich 48. Mit "Entscheid" wird das im Rechtsmit-
telverfahren ergangene Erkenntnis über eine angefochtene Verfügung 49 erfasst. 
Endentscheid ist die instanzabschliessende 

                                                
48 Insbesondere ist für die Anfechtbarkeit des Entscheids nicht Voraussetzung, dass im erstinstanzlichen Verfah-
ren tatsächlich eine Verfügung ergangen ist; dies kann unter Umständen gerade Thema des Rechtsmittelverfah-
rens sein; a.M. GYGI, Verfügung, S. 522. 
49 ZIMMERLIN, § 3 N 5. 
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Erledigung einer Streitsache - formell als Prozessentscheid (Nichteintretensent-
scheide oder Abschreibungsbeschlüsse) oder materiell als Sachentscheide 50. Ent-
scheide sind wie Verfügungen Anfechtungsobjekt. 

III.  Arten von Verfügungen und Entscheiden 

Lehre und Rechtsprechung ist es bisher nicht gelungen, sich auf eine einheitliche 
Begriffsbestimmung im Bereich Feststellungsentscheid, Vorentscheid, Teilent-
scheid 51 und Zwischenentscheid zu einigen 52. Ursache ist zumindest teilweise die 
unterschiedliche oder fehlende Begriffsbildung in den Verfahrensgesetzen 53, zum 
anderen die Schwierigkeit, dass verfahrensrechtliche Institute in Wechselwirkung 
mit dem materiellen Recht stehen. Eine klare Unterscheidung ist aber notwendig, 
damit Behörden, Gerichte und Private beurteilen können, ob ein Anspruch 

                                                
50 KÖLZ, Kommentar, § 19 N 35. 
51 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 140, versteht unter Teilentscheid den Grundsatzentscheid (Vorent-
scheid) und den Entscheid über einen verselbständigbaren Teil eines Gesuchs. 
52 Eine Auswahl: GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 302 ff. (Vorentscheide beurteilen materielle und formelle 
Rechtsfragen, baupolizeiliche Entscheide sind keine Vorentscheide, Teilentscheide sind Vorentscheide und 
Zwischenentscheide, aber keine Endentscheide); BAYERDÖRFER, S. 41 ff. (Teilentscheide sind Zwischenverfü-
gungen); HAGMANN, S. 161 (Teilentscheide sind in Vorentscheide und Zwischenentscheide zu unterteilen, die 
im Gegensatz zu den Endentscheiden das Verfahren nicht beenden); BOSSHART, S. 71 (Teilentscheid ist zu 
unterteilen in Vorentscheid als materieller Teilentscheid und Zwischenentscheid als formeller Teilentscheid); 
KNAPP, Grundlagen, Rz 1053 ff. (unterscheidet zwischen Teil- und Zwischenverfügungen); KÖLZ, Kommentar, 
§ 19 N 25 (Zwischenentscheide sind verfahrensleitende Verfügungen); des weiteren HAEFLIGER, Zwischenver-
fügung, 341 ff.; HALTNER, S. 120 f.; MARTI, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 121 ff.; RHINOW/KOLLER/KISS, 
Prozessrecht, Rz 1235 ff. 
Das BUNDESGERICHT unterscheidet Endentscheide und Zwischenentscheide in Grenzfällen nach dem auf dem 
Spiel stehenden Rechtsschutzinteresse; zum Teil beurteilt es nur die Anfechtbarkeit, ohne sich über die Rechts-
natur des Anfechtungsobjektes auszulassen; im allgemeinen werden Teilentscheide im staatsrechtlichen Be-
schwerdeverfahren wie Zwischenentscheide, im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren wie Endent-
scheide behandelt (vgl. KÖLZ/HÄNER, Rz 226; KÄLIN, S. 338 ff.; KNAPP, Grundlagen, Rz 1055bis; BGE 107 Ib 
343). Im Grundsatz sind Endentscheide instanzabschliessende Entscheide; Zwischenentscheide schliessen das 
Verfahren nicht ab, sondern stellen einen Schritt auf dem Weg zum Endentscheid dar. Vorentscheide werden 
teils als Endentscheid (vgl. Kasuistik bei KÄLIN, Beschwerde, S. 338 ff.), teils als Teilentscheid (BGE 117 Ib 
327), teils als Zwischenentscheid (ZBl 89/1988, 84 ff.) behandelt. In BGE 115 Ib 344 wurde eine UVP, obwohl 
Verfahrensfrage, als Teilentscheid qualifiziert. 
Die Rechtsprechung des VERWALTUNGSGERICHTS zu Feststellungs- und Vorentscheid deckt sich weitgehend mit 
der hier vertretenen Auffassung (AGVE 1982, 159 ff.); der Begriff des Teilentscheids wird uneinheitlich, meist 
aber in dem Sinn gebraucht, dass ein Entscheid nur über einen Teil des Verfahrensgegenstands gefällt wird, 
gleichgültig, ob er Vorentscheid oder (echter) Teilentscheid und damit Endentscheid ist (AGVE 1987, 215). 
53 Art. 49 f. OG; §§ 19 und 48 Abs. 3 VRG ZH (zwei Arten von Vorentscheiden, vgl. KÖLZ, Kommentar, § 19 
N 22); keine Regelung im VRPG; keine Begriffsbestimmung in § 62 BauG. 
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auf den betreffenden Entscheidtyp besteht, welche Wirkungen damit verbunden 
sind und ob der Entscheid ein taugliches Anfechtungsobjekt darstellt. Der gegen-
wärtige Rechtszustand erlaubt dies nicht. 

Dem vorliegenden Kommentar liegt eine Einteilung zugrunde, welche sich nur 
teilweise mit der (uneinheitlichen) Lehre und bundesrechtlichen Terminologie 
deckt, am ehesten aber noch mit der Rechtsprechung des aargauischen Verwal-
tungsgerichts harmoniert: 

Feststellungsentscheide äussern sich in verbindlicher Form über das Bestehen, 
Nichtbestehen oder den Umfang von Rechten und Pflichten; zu beurteilen ist bei 
Feststellungsentscheiden regelmässig die Frage der Zulässigkeit, anstelle einer Ges-
taltungsverfügung eine Feststellungsverfügung verlangen zu können. Der Feststel-
lungsentscheid steht nicht in einem Gegensatz zum Vor- oder Teilentscheid, da er 
feststellender Vorentscheid, Teilentscheid oder auch Endentscheid sein kann. Der 
Teilentscheid macht eine endgültige Aussage über einen Teil des Entscheidungsge-
genstands und ermöglicht dem Adressaten, diesen Teil zu verwirklichen; ein Teil-
entscheid setzt somit ein hängiges Verfahren voraus, in dem ein weiterer Teil noch 
nicht beurteilt wurde. Kernproblem ist die Frage, wann ein Teilentscheid ergehen 
darf, d.h., in welchen Fällen ein teilbarer Antrag vorliegt. Der ganze Entscheidge-
genstand, von dem ein Teil abgespalten und selbständig entschieden wird, hätte 
auch in zwei verschiedenen Verfahren beurteilt werden können 54. Der Teilent-
scheid kann Sach- oder Prozessurteil sein, ist jedenfalls stets Endentscheid. Vorent-
scheid und Teilentscheid schliessen sich aus. Der Vorentscheid beurteilt eine Frage, 
die Grundvoraussetzung für das Vorhaben des Adressaten darstellt. Der Vorent-
scheid ist in der Regel nicht Vorverfahren innerhalb des Hauptverfahrens, sondern 
wird in einem eigenen, vor dem Hauptverfahren liegenden Verfahren entschieden. 
Kernproblem ist die Zulässigkeit des Vorentscheids (vorausgesetzt ist ein relativ 
verselbständigbarer Entscheidinhalt) und seine Bindungswirkung. Zwischenent-
scheide sind prozessleitende Verfügungen oder Entscheide, die das Verfahren nicht 
abschliessen. 

                                                
54 Beispiel: In einem Gesuch wird um die Bewilligung nachgesucht, es sei der Spielsalon X AG zu gestatten, A 
und B als Aufsichtspersonen in ihrem Betrieb zu beschäftigen; der Entscheid über A und B ist jeweils bezüglich 
einer Person teilentscheidfähig. 
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1. 

a)  Feststellungsverfügung 

aa)  Rechtsnatur 

Gegenstand einer feststellenden Verfügung ist die Feststellung des Bestehens, 
Nichtbestehens oder des Umfangs von Rechten oder Pflichten 55. Der Unterschied 
zur gestaltenden Verfügung liegt darin, dass nur die Gestaltungsverfügung an der 
bestehenden Rechtslage etwas ändert. Beiden gemeinsam ist jedoch der Verfü-
gungscharakter 56. Bei der feststellenden Verfügung besteht der rechtliche Erfolg 
darin, dass die von der Behörde getroffene Feststellung mit Erlangung der formellen 
Rechtskraft allseits 57 verbindlich wird, insbesondere die erlassende Behörde für die 
Zukunft bindet 58. Häufigste Erscheinungsform der Feststellungsverfügung ist der 
Vorentscheid, mit welchem als Vorstufe einer späteren Gestaltungsverfügung eine 
Frage im voraus relativ verbindlich entschieden wird 59. 

Die Feststellungsverfügung ist ein Institut des Prozessrechts; über den materiell-
rechtlichen Anspruch auf Anerkennung des behaupteten Rechtsverhältnisses ist 
damit nichts ausgesagt 60. Gemeinhin wird zwischen positiven und negativen Fest-
stellungsbegehren unterschieden 61. Die Unterteilung ist von einer gewissen Bedeu-
tung, da der Gesuchsteller die verfügende Behörde mit einem negativen Feststel-
lungsbegehren zwingt, den Bestand eines Rechtsverhältnisses oder das Vorliegen 
einer Bewilligungspflicht darzulegen, was trotz der im Verwaltungsverfahren gel-
tenden Untersuchungsmaxime tatsächliche Auswirkungen auf die Beweislastvertei-
lung hat. 

                                                
55 Art. 5 Abs. 1 lit. b VwVG; KÖLZ, Kommentar, § 19 N 36; SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 168; 
GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 294; GUENG, 369 f. 
56 AGVE 1982, 159 f.; SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 168. 
57 Betroffene Dritte sind am Verfahren zu beteiligen, soll der Entscheid auch ihnen gegenüber wirksam sein 
(vgl. ausführlich Rz 39, 149 ff., § 41 Rz 60 ff., § 62 Rz 1 ff.). 
58 Die Bindungswirkung steht unter dem Vorbehalt gleichbleibender Verhältnisse und kann zeitlich befristet 
sein (vgl. § 65 BauG, Rz 45). 
59 AGVE 1988, 235; 1982, 160; 1978, 416 f.; 1971, 189 f.; KÖLZ, Kommentar, § 19 N 39. Zum Vorentscheid im 
besonderen § 38 Rz 35 ff. 
60 EYERMANN/FRÖHLER, § 43 Rz 1. 
61 GULDENER, Zivilprozessrecht, S. 208. 
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bb)  Zulässigkeit 

Im VRPG ist die Feststellungsverfügung nicht geregelt. Ihre Zulässigkeit ist aber in 
Lehre und Rechtsprechung unbestritten 62 und bei Anwendung von Bundesrecht 
auch im kantonalen Verfahren vorgeschrieben 63. Ebenso klar ist, dass ein verbind-
licher Feststellungsentscheid mit Beschwerde anfechtbar sein muss, somit taugli-
ches Anfechtungsobjekt darstellt 64. Auch die Weigerung, einen Feststellungsent-
scheid zu erlassen, ist eine Verfügung 65 und somit anfechtbar. 

Eine Feststellungsverfügung ist dann zu erlassen, wenn der Gesuchsteller ein schüt-
zenswertes Interesse an der Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines 
konkreten öffentlichrechtlichen Rechtsverhältnisses nachweisen kann 66 und keine 
öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen 67. Das schutzwürdige Interes-
se ist identisch mit der gleichlautenden Formulierung der Beschwerdebefugnis; zur 
Auslegung kann darauf verwiesen werden (Rz 129 ff.). Es ist insbesondere, wie 
dort, kein rechtlich geschütztes Interesse vorausgesetzt, rein tatsächliche, wirt-
schaftliche oder ideelle Interessen genügen, soweit sie nur vernünftig und durch die 
Unklarheit 68 über das Bestehen eines Rechtsverhältnisses gerechtfertigt sind. Das 
Interesse muss aktuell sein; dies ist nur dann der Fall, wenn der Bürger bei Verwei-
gerung der nachgesuchten Feststellungsverfügung Gefahr läuft, Massnahmen zu 
treffen oder zu unterlassen mit der Folge, dass ihm dadurch Nachteile entstehen 
könnten 69. Diese relativ weite Formulierung ist Einschränkungen bei der Beurtei-
lung künftiger Sachverhalte unterworfen (dazu Rz 139). 

Negative Voraussetzung des Feststellungsanspruchs ist die fehlende Möglichkeit, 
alternativ den Erlass einer Gestaltungsverfügung durchzusetzen, 

                                                
62 Anstatt vieler IMBODEN/RHINOW, Nr. 36 B I, S. 221; im Aargau bezüglich Feststellungsverfügungen im Steu-
errecht AGVE 1991, 389 f.; 1988, 235 f.; 1986, 169 f.; 1985, 467; 1984, 554 ff. (auf ein erstmals vor Steuerre-
kursgericht erhobenes Feststellungsbegehren wurde mit der Begründung, ein Rechtsmittelverfahren sei auf den 
erstinstanzlichen Streitgegenstand beschränkt, nicht eingetreten); 1983, 352 ff.; 1982, 159 ff., 403 f.; 1978, 416 
f.; 1977, 342; bezüglich Bausperre vgl. AGVE 1991, 332 f. (Feststellungsanspruch mit Hinweis auf die Verfah-
rensökonomie und der Begründung, im Gesetz [§ 127 Abs. 2 aBauG] sei die Überprüfung nicht vorgesehen, 
verneint). 
63 BGE 120 Ib 355; 117 Ib 447 f.; 114 V 203. 
64 KÖLZ, Kommentar, § 19 N 44, § 48 N 14; SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 168. 
65 AGVE 1985, 467. 
66 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 144; IMBODEN/RHINOW, Nr. 36 B I, S. 221 f. 
67 Sinngemäss AGVE 1971, 192. 
68 GUENG, 372. 
69 RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 36 B III, S. 109; GUENG, S. 373; BGE 120 Ib 355; 114 V 203; AGVE 1978, 416 
f. 
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da die Feststellungsverfügung subsidiärer Natur ist 70. Steht dem Beschwerdeführer 
die Beschwerde, die verwaltungsgerichtliche Klage oder das Gesuch um eine ges-
taltende Verfügung 71 offen, besteht kein Feststellungsanspruch. Hat der Beschwer-
deführer die Beschwerdefrist verpasst, oder ist der Entscheid aus anderen Gründen 
formell in Rechtskraft erwachsen, ist ein Widerrufs- oder Wiederaufnahmeverfah-
ren einzuleiten (§§ 26 f.); eine Umgehung dieser Bestimmungen wie auch der 
Rechtsmittelfristen 72 durch Feststellungsbegehren ist unzulässig. Dies gilt insbe-
sondere auch für sog. Dauerrechtsverhältnisse. 

Gegenstand einer Feststellungsverfügung sind Rechtsverhältnisse; die Feststellung 
von Tatsachen kann nicht Inhalt eines Feststellungsbegehrens sein 73. Ausgeschlos-
sen sind somit auch Feststellungsbegehren, welche die Beweissicherung zum Ge-
genstand haben; hierfür steht in dringlichen Fällen die vorsorgliche Beweisabnahme 
zur Verfügung (§ 22 Abs. 3 i. V.m. § 209 ZPO). Unzulässig sind Begehren, mit 
denen der Beschwerdeführer lediglich die (abstrakte) Bestätigung seiner Rechtsauf-
fassung bezweckt, ohne dass mit dem Entscheid Unklarheiten beseitigt werden, 
mithin wenn der Entscheid ohne praktische Auswirkungen bleibt. 

Eine Ausnahme vom Erfordernis des Rechtsverhältnisses gilt für die Feststellung 
der Nichtigkeit eines Verwaltungsaktes, da begriffsnotwendig 

                                                
70 AGVE 1978, 417; RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 36 B III, S. 109 f.; IMBODEN/RHINOW, Nr. 36 B I, S. 223; 
GUENG, 373; a.M. KÖLZ, Kommentar, § 19 N 41, mit der Begründung, es entspreche der ratio dieses Instituts, 
dass der Gesuchsteller nicht gezwungen sein soll, eine verbindliche, vollstreckbare Verfügung anbegehren zu 
müssen. Gegen die Auffassung sprechen prozessökonomische Gründe; es kann dem Gesuchsteller nicht frei 
stehen, anstatt einer Gestaltungsverfügung unter Umständen zahllose Feststellungsverfügungen zu erwirken, mit 
denen er sein Ziel schrittweise verwirklicht. Dies erschwert bzw. verunmöglicht den Blick auf das ganze Vor-
haben, was sowohl für betroffene Dritte wie auch die Beschwerdeinstanzen ein untragbarer Zustand wäre. Ein 
weiteres Problem stellt der hinreichend bestimmte Sachverhalt dar, wie KÖLZ mit Hinweis auf die Bedeutung 
der "eingehenden Fixierung des Sachverhalts" selbst feststellt (§ 19 N 44 in fine). Bei der Kumulation von 
Feststellungsverfügungen wird es immer schwieriger festzustellen, was - auch unter Berücksichtigung der ver-
änderten Sachlage - rechtskräftig beurteilt ist. 
71 In dogmatischer Hinsicht ist zu bemerken, dass Gesuche um Erteilung einer Polizeibewilligung an sich fest-
stellende Verfügungen sind (teilweise a.M. HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1961, mit Hinweis auf die gestaltende Wir-
kung der Polizeierlaubnis) und in diesem Bereich die Diskussion um die Subsidiarität eine eher untergeordnete 
Rolle spielen dürfte (vgl. BGE 109 Ia 130). Das Problem konkretisiert sich in diesen Fällen vielmehr an der 
Frage, ob über einzelne Teile des Bewilligungsgesuchs ein Vorentscheid [der meist ein Feststellungsentscheid 
ist] verlangt werden kann. 
72 ULE, S. 212; GUENG, 374. 
73 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 144; GUENG, 370; EYERMANN/FRÖHLER, § 43 Rz 2. 
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behauptet wird, es läge kein Rechtsverhältnis vor. Die Zulässigkeit des Nichtig-
keitsfeststellungsbegehrens ist unbestritten 74. 

cc)  Feststellung zukünftiger Rechtsverhältnisse 

Die Schutzwürdigkeit und Aktualität des Feststellungsinteresses löst das Problem 
der Feststellungsfähigkeit zukünftiger Rechtsverhältnisse nicht. Die deutsche Lehre 
versucht die notwendige Abgrenzung von zulässigen und unzulässigen Feststel-
lungsbegehren über künftige Rechtsverhältnisse mit dem Begriff der "Konkretheit" 
75 zu erreichen, bleibt damit aber wenig konturenscharf. Vorzuziehen ist eine Lö-
sung, die sich in erster Linie am Tatbestand orientiert, der dem Feststellungsbegeh-
ren und damit dem behaupteten Rechtsverhältnis zugrundeliegt. Erst beim Vorlie-
gen dieses rechtsverhältnis-relevanten Tatbestands ist die Wahrscheinlichkeit, mit 
der sich ein zukünftiger, neben dem Tatbestand liegender Sachverhalt verwirklicht, 
zu berücksichtigen. Danach sind Feststellungsbegehren ausgeschlossen, wenn ein 
wesentliches Tatbestandsmerkmal des Rechtsverhältnisses zukünftig ist, gleichgül-
tig, wie wahrscheinlich seine Verwirklichung ist. Haben sich alle für die Beurtei-
lung eines Rechtsverhältnisses relevanten Tatbestände verwirklicht und fehlt es 
lediglich an weiteren, nicht zum Tatbestand gehörenden Sachverhaltsmerkmalen, ist 
die Wahrscheinlichkeit ihres Eintrittes (Verdichtung zu einer konkreten Beziehung 
76) unter dem Gesichtspunkt der Aktualität des Interesses zu prüfen 77. 

Die Anwendung dieser Kriterien führt zu einer restriktiveren Zulassung von Fest-
stellungsbegehren, soweit der Private damit beabsichtigt, durch den Entscheid 
Wahlmöglichkeiten bei der Begründung von Rechtsverhältnissen durch eine antizi-
pierte Beurteilung der verschiedenen Varianten und ihrer Folgen optimal auszunut-
zen 78, ermöglicht aber eine grosszügige Zulassung von Vorentscheiden, soweit die 
Beurteilung des Feststellungsbegehren dem Privaten gestützt auf einen verwirklich-
ten, 

                                                
74 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 144; dazu ausführlich KOPP, VwGO, § 43 Rz 20 f., 32; AGVE 
1981, 147, 211, 275; 1976, 190; 1969, 153. 
75 KOPP, VwGO, § 43 Rz 17 ff.; EYERMANN/FRÖHLER, § 43 Rz 5. 
76 GUENG, 372. 
77 A.M. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 144, der das Feststellungsbegehren über die Folgen nur ge-
planter steuerrechtlicher Transaktionen f#20ur zulässig erachtet. 
78 Vgl. den illustrativen und sorgfältig begründeten Anwendungsfall in AGVE 1982, 159 ff., wo die Frage, ob 
die geplante Überführung eines der Beschwerdeführerin als AG gehörenden Landwirtschaftsbetriebs zu den 
Buchwerten auf eine Einzelfirma des Alleinaktionärs der AG eine verdeckte Gewinnausschüttung darstelle, zu 
Recht als unzulässiges Feststellungsbegehren qualifiziert wurde. 
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tatbestandsrelevanten Sachverhalt Auskunft über die Zulässigkeit des ganzen Vor-
habens gibt 79. 

dd)  Feststellung untergegangener Rechtsverhältnisse 

Die Feststellung bereits untergegangener Rechtsverhältnisse kann zulässig sein, 
wenn der Bestand oder Nichtbestand mit Auswirkungen auf die Gegenwart verbun-
den ist. Ähnlich wie bei der Beschwerdebefugnis trotz fehlendem aktuellen Interes-
se kann eine Rechtmässigkeitsprüfung angezeigt sein, wenn Wiederholungsgefahr 
80 besteht. Ob ein (Dauer-) Rechtsverhältnis (z.B. der Bestand eines Beamten-
verhältnisses) als vergangenes Rechtsverhältnis qualifiziert werden muss, ist, wenn 
der Bestand behauptet wird, eine Frage des materiellen Rechts, weshalb ein Nicht-
eintretensentscheid wegen fehlendem Feststellungsinteresse regelmässig unzulässig 
ist 81. 

b)  Kasuistik 

Voraussetzung ist ein eigenständiges, aktuelles Rechtsschutzinteresse (VGE III/5 
vom 31. Januar 1989 i.S. H., S. 14) - Feststellungsentscheid ist unzulässig, wenn 
ohne unzumutbare Mehrbelastung eine Leistungsverfügung getroffen werden kann 
(AGVE 1982, 403; 1978, 417) - Anspruch auf Erlass einer Feststellungsverfügung 
(in casu Vorentscheid) hat der Private nur bei spezifischer Interessenlage, so wenn 
eine Gestaltungsverfügung noch nicht erlassen werden kann, der Steuerpflichtige 
aber im Hinblick auf zu treffende Dispositionen ein aktuelles Interesse an der sofor-
tigen Klärung der Rechtslage hat (AGVE 1988, 236) - Wird der Feststellungsan-
spruch verneint, ist ein beschwerdefähiger Entscheid zu erlassen; ein Brief genügt 
nicht (AGVE 1985, 467) - Das Steuerrekursgericht ist nicht befugt, Feststellungs-
verfügungen zu erlassen; es kann lediglich den im Feststellungsverfahren ergange-
nen Einspracheentscheid 

                                                
79 Zum Beispiel die Frage, ob ein Baumbestand als Wald zu qualifizieren ist (AGVE 1980, 290 ff.; 1977, 262 
ff.; in der aargauischen Praxis hat sich das Waldfeststellungsverfahren allerdings verselbständigt), ob ein 
Grundstück Bauland ist, ob eine Ausnahmebewilligung gestützt auf Art. 24 Abs. 1 RPG erhältlich ist, ob ein 
Projekt umweltverträglich ist, ob ein Alkoholpatent erteilt wird, bevor die Küche den Anforderungen an eine 
alkoholführende Wirtschaft entsprechend umgebaut wird; in all diesen Fällen ist ein Feststellungsbegehren auch 
dann zulässig, wenn dem Gesuchsteller die Verfügungsgewalt über das z.B. Baugrundstück noch gar nicht 
zukommt, weil er den Kauf vom Feststellungsentscheid abhängig machen will, die Eigentumsübertragung aber, 
wenn auch zukünftig, immerhin wahrscheinlich ist. Der zukünftige Kaufvertrag ist Sachverhalt, der nicht zum 
für die Beurteilung des Feststellungsbegehrens relevanten Tatbestand gehört. 
80 KOPP, VwGO, § 43 Rz 25. 
81 Das Feststellungsinteresse wird unabhängig davon schon wegen der dahinterstehenden Schadenersatzansprü-
che zu bejahen sein. 
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überprüfen (fraglich 82, AGVE 1984, 554 ff.) - Feststellungsverfügungen über einen 
künftigen Sachverhalt, der zum Tatbestand zählt, sind im Steuerrecht unzulässig 
(AGVE 1982, 159 ff. 83) - Die Voraussetzungen für eine Feststellungsverfügung zur 
Qualifikation eines Wohnhauses eines Landwirtschaftsbetriebs als Geschäftsvermö-
gen fehlen in einem nicht buchführenden Betrieb, solange die Liegenschaft nicht 
veräussert oder endgültig ins Privatvermögen überführt wird oder die landwirt-
schaftliche Selbstbewirtschaftung von Grundstücken nicht gänzlich aufgegeben 
wird (AGVE 1991, 389 ff.) - Briefliche Mitteilung des Steueramts, es bestehe keine 
Steuerpflicht, kann eine feststellende Verfügung sein (AGVE 1969, 152). 

2. 

a Vorentscheid 

Der Begriff des Vorentscheids ist im VRPG nicht definiert 84. Das ist bedauerlich, 
da angesichts komplizierter und entsprechend teurer Verwaltungsverfahren das Be-
dürfnis nach der Möglichkeit verbindlicher Vorentscheide gross ist. § 62 BauG 
schliesst die Lücke immerhin für das Baurecht. Die Praxis hat den Vorentscheid aus 
der behördlichen Auskunft entwickelt, von der nur unter Beachtung des Grundsat-
zes von Treu und Glauben abgewichen werden durfte 85. 

Ziel eines Vorentscheids ist, bei unsicherer Rechtslage 86 und in komplizierten, um-
fangreichen Verfahren Fragen zu entscheiden, deren Beantwortung den betroffenen 
Privaten erhebliche Kosten und den Behörden ein umfangreiches Rechtsmittelver-
fahren ersparen kann 87. Voraussetzung für den Vorentscheid ist ein relativ ver-
selbständigbarer Entscheidungsinhalt, ein Gesuchsinhalt somit, der losgelöst vom 
eigentlichen 

                                                
82 Im Entscheid wird der Feststellungsanspruch mit der unzulässigen Beschwerdeänderung verwechselt. Die 
Rechtsmittelinstanz darf im Beschwerdeverfahren gegen eine Steuerveranlagung nur deshalb keine Feststel-
lungsverfügung treffen, weil das Feststellungsbegehren den Streitgegenstand unzulässig erweitert; fällt während 
eines Verfahrens das aktuelle Interesse an der Beschwerdeführung dahin, sind durchaus Fälle denkbar, wo 
immerhin noch ein Feststellungsanspruch besteht, der den Streitgegenstand nicht sprengt und von der Rechts-
mittelinstanz zu beurteilen ist (vgl. zum Problem § 39 Rz 12 ff.). 
83 Nicht nur im Steuerrecht, vgl. ausführlich Rz 29, 31 f. vorne. 
84 Anders im zürcherischen VRG, vgl. KÖLZ, Kommentar, § 19 N 22 und § 48 N 9 ff. Zum Vorentscheid im 
Baurecht vgl. auch ZIMMERLIN, § 152 N 9. Die (verbreitete) Auffassung, dass baurechtliche Vorentscheide 
keine Vorentscheide im rechtstechnischen Sinn darstellen (GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 303), wird in 
diesem Kommentar nicht vertreten. 
85 WEBER-DÜRLER, Vertrauensschutz, S. 202 f.; ZIMMERLIN, § 152 N 9; AGVE 1971, 189 ff.; vgl. auch § 3 Abs. 
2. 
86 Die Feststellung von Tatsachen ist nicht vorentscheidfähig; MÄDER, Rz 513. 
87 AGVE 1972, 587; KÖLZ, Kommentar, § 19 N 22. 
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Hauptverfahren beurteilt werden kann 88. Der Vorentscheid bewilligt aber nicht 
Teile des insgesamt Beantragten, die unabhängig vom Ausgang des Hauptverfah-
rens weiterbestehen können, sondern sagt, wie eine Rechtslage, die für den Fort-
gang des Verfahrens entscheidend ist, beurteilt wird 89. Die Beurteilung schliesst 
das Verfahren in diesem Punkt zwischen den am Verfahren beteiligten Parteien ab; 
wurde Dritten die Beteiligung am Vorentscheidverfahren verwehrt, ist der Ent-
scheid ihnen gegenüber nicht verbindlich (Rz 39), sie können mit der Beschwerde 
gegen den Endentscheid auch die vom Vorfrageentscheid umfassten Entscheidin-
halte wieder in Frage stellen. Dies kann dazu führen, dass die Rechtsmittelinstanz 
dieselbe Frage erneut zu beurteilen hat unter Einbezug der Argumente des Dritten. 
Bei grösseren Projekten muss deshalb der verfahrenskonforme Beizug beschwerde-
befugter Dritter die Regel sein. 

Der Gesuchsteller hat ein aktuelles Interesse am Vorentscheid nachzuweisen 90. 
Dieses ist bei Projekten, wo eine Stufung des Verfahrens sinnvoll ist, in der Regel 
gegeben. Das Verwaltungsgericht bejaht das Vorentscheidinteresse, wenn die Über-
baubarkeit eines Grundstücks 91, die Zonenkonformität eines Bauvorhabens, die 
Erschliessung und Baureife eines Grundstücks oder die Zulässigkeit wesentlicher 
Terrainveränderungen zur Diskussion stehen 92. Aus der Kasuistik sowie § 62 BauG 
folgt, dass nur grundsätzliche Fragen vorentscheidfähig sind. Ist ein Entscheidinhalt 
verselbständigbar und weist der Gesuchsteller ein rechtlich relevantes (schutzwür-
diges und aktuelles) 93 Interesse am Vorentscheid nach, besteht auf diesen ein 
Rechtsanspruch 94. 

Es kann zwischen den (selteneren) Vorentscheiden 95 über formelle Fragen, also 
solchen, die Sachurteilsvoraussetzungen betreffen, und Vorentscheiden, 

                                                
88 KOPP, VwVfG, § 9 Rz 37; BADURA, in Erichsen/Martens, Allg.VerwR, § 41 Rn 32 ff. 
89 Zum Teilentscheid vgl. Rz 47 ff. nachfolgend. 
90 IMBODEN/RHINOW, Nr. 36 B, S. 222; MÄDER, Rz 512. 
91 AGVE 1972, 586 f. 
92 ZIMMERLIN, § 152 N 9. 
93 Vgl. MÄDER, Rz 512; IMBODEN/RHINOW, Nr. 36 B, S. 221 f.; RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 36 B II, S. 109; vgl. 
auch AGVE 1971, 192 (erhebliches tatsächliches Interesse). 
94 ZIMMERLIN, § 152 N 10; MÄDER, Rz 505; WALTER SCHEERBARTH, Das allgemeine Bauordnungsrecht, Köln 
1966, S. 306. Missglückt ist deshalb die Kann-Formulierung in § 62 BauG; entscheidend ist die Frage, wann der 
Gesuchsteller einen Anspruch auf Erlass eines Vorentscheids hat, und dies wird mit dem Hinweis auf "wichtige 
Bau- und Nutzungsfragen" (§ 62 Abs. 1) nur unvollständig geregelt. 
95 Davon zu unterscheiden sind die Zwischenverfügungen, die im Laufe eines Verfahrens ergehen; hier stellt 
sich das Problem der (bejahten) Sachurteilsvoraussetzung mehr "zufällig", beim Vorentscheid ist die prozessua-
le Frage bewusst (meist ausschliessliches) Hauptthema des Verfahrens. 
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die materiellrechtliche Fragen berühren, unterschieden werden. Ein Vorentscheid 
über formelle Fragen wird nicht leichthin zu verweigern sein, da ein die Sachur-
teilsvoraussetzung verneinender Entscheid regelmässig umfangreiche Ermittlungen 
überflüssig werden lässt. Schwieriger ist die Abgrenzung bei Vorentscheiden in der 
Sache. Hier stehen sich das Rechtsschutzinteresse der Betroffenen (konkretisiert im 
Umfang der zu erwartenden Vermeidung unnötiger Aufwendungen, wenn in der 
Sache gegen sie entschieden wird) und die Schwierigkeit der Behörden, einzelne, 
grundsätzliche Fragen aus einem an sich in Wechselwirkung stehenden Ganzen 
verbindlich zu beurteilen, gegenüber. Das Problem kann teilweise über die Verbind-
lichkeit des Vorentscheids gelöst werden; diese fällt dahin, wenn sich die Verhält-
nisse ändern. Die Praxis des Verwaltungsgerichts ist restriktiv. Verbindlich ist ein 
Vorentscheid nur, wenn der objektive Tatbestand unverändert bleibt und keine Än-
derung der Rechtslage eintritt 96. Unabwägbarkeiten kann auch mit Vorbehalten im 
Vorentscheid begegnet werden 97. Hinzu tritt die beschränkte Geltungsdauer des 
Vorentscheids im Baubewilligungsverfahren von zwei Jahren (§ 65 BauG) 98. 

Für den Vorentscheid gelten dieselben Verfahrensvorschriften wie für den Endent-
scheid 99. Vom Vorentscheid berührten Dritten ist, will die Bindungswirkung auch 
auf jene erstreckt werden, das rechtliche Gehör zu gewähren 100. Der Gesuchsteller 
kann sich nicht auf die Rechtskraft des Vorentscheids oder auf Vertrauensschutz 
berufen, wenn der Vorentscheid nicht im qualifizierten (Baubewilligungs-) Verfah-
ren (Auflage, Publikation) zustandegekommen ist. Das ergibt sich ohne weiteres 
daraus, dass jedermann weiss oder wissen sollte, dass ein Vorentscheid, bei dem 
sich betroffene Dritte am Verfahren nicht beteiligen konnten, unter dem Vorbehalt 
der Anfechtung im Endentscheid durch die Dritten steht; eine Vertrauensgrundlage, 
die über die Beziehung zwischen Baugesuchsteller 

                                                
96 AGVE 1975, 570; zu weitgehend wird im soeben zitierten Entscheid auch die Änderung der "mittelbaren 
Rechtslage" (gemeint ist wohl Rechtsanwendung) ausgeschlossen, indem die (mögliche) Anwendung von "Er-
mächtigungsnormen" (zum Erlass von Planungsmassnahmen [Planungsmassnahmen sind allerdings keine Nor-
men]) der Rechtsänderung gleichgestellt wird. 
97 ZIMMERLIN, § 152 N 10. 
98 ZIMMERLIN, § 152 N 10; AGVE 1981, 219. 
99 § 62 Abs. 2 BauG. 
100 BGE 117 Ia 287 ff. 
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und Behörde hinausgeht, kann so gar nicht entstehen. Diese Einschränkung des 
Vertrauensgrundsatzes ist allgemein anerkannt 101. 

Um die Qualität des Vorentscheids auch dem Gesuchsteller gegenüber klar zum 
Ausdruck zu bringen, empfiehlt sich die formalisierte Unterscheidung in "interne" 
und "externe" Vorentscheide. Erstere wirken lediglich zwischen Behörde und Ge-
suchsteller, letztere auch gegenüber Dritten 102. 

Der Vorentscheid ist wie die Endverfügung formrichtig zu eröffnen, selbständig 
anfechtbar und kann von der Rechtsmittelinstanz auch mit der Begründung aufge-
hoben werden, ein Vorentscheid sei im konkreten Fall unzulässig 103. 

Das Bundesgericht beurteilt Verwaltungsgerichtsbeschwerden gegen Vorentschei-
de, wenn über einen Grundsatzaspekt des Streitgegenstands entschieden wurde, mit 
der Begründung, dabei handle es sich nicht um Zwischen-, sondern um Teilent-
scheide 104. Auf staatsrechtliche Beschwerden gegen Vorentscheide tritt es nur ein, 
wenn ein nicht wiedergutzumachender Nachteil, der rechtlicher Natur sein muss 105, 
vorliegt; da sich das Bundesgericht auf den Standpunkt stellt, der Vorentscheid 
könne - zumindest vor Bundesgericht - mit dem Endentscheid angefochten werden, 
fehlt es am rechtlichen Nachteil und auf staatsrechtliche Beschwerden gegen (posi-
tive) Vorentscheide wird in der Regel nicht eingetreten 106. Negative Vorentscheide 
sind dagegen Endentscheide im Sinn von Art. 87 OG und beschwerdefähig 107. 

                                                
101 WEBER-DÜRLER, Vertrauensschutz S. 149; PETER DILGER, Raumplanungsrecht der Schweiz, Zürich 1982, S. 
238; HALLER/KARLEN, Rz 836 f. Das Bundesgericht scheint allerdings konkretisierende Regelungen, welche die 
Interessenabwägung zwischen Vertrauensschutz und Rechtssicherheit in einer Norm vornehmen, vorauszuset-
zen, damit sich der bauwillige Vorentscheidadressat nicht auf den Vertrauensschutz berufen kann, wenn ein 
übergangener Drittbetroffener gegen den Endentscheid Beschwerde führt (BGE 117 Ia 290 f.). § 62 BauG ent-
hält keine derartige Interessenabwägung, weshalb die Norm nicht viel bringt (dass Vorentscheide zulässig sind, 
war schon vor Erlass des neuen Baugesetzes klar). Entgegen den Erwägungen im zitierten BGE dürfte eine 
gesetzliche Regelung aber kaum Voraussetzung für die Einschränkung des Vertrauensgrundsatzes sein; aus der 
im Entscheid des Bundesgerichts zitierten Literatur ergibt sich diese Folge jedenfalls nicht. 
102 Zur Terminologie MÄDER, Rz 519 f. 
103 KÖLZ, Kommentar, § 48 N 12; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 304. 
104 BGE 117 Ib 327. 
105 KÄLIN, Beschwerde, S. 341 f.; BGE 120 Ia 264; 118 II 371; 117 Ia 249; 116 Ia 183 (als Zwischenentscheide 
gelten alle Entscheide, die das Verfahren nicht abschliessen, sondern bloss einen Schritt auf dem Weg zum 
Endentscheid darstellen, gleichgültig, ob sie eine Verfahrensfrage oder eine Frage des materiellen Rechts zum 
Gegenstand haben). 
106 ZBl 89/1988, 84 ff.; der Entscheid ist fragwürdig, weil damit den kantonalen Verwaltungsgerichten zugemu-
tet wird, Endentscheide basierend auf Vorentscheiden zu fällen, denen das Bundesgericht dann mit der Begrün-
dung, bereits der Vorentscheid sei falsch, wieder den Boden entzieht. Inwieweit sich die Argumentation mit der 
"Teilentscheid-Begründung" (BGE 117 Ib 327) im Beschwerdeverfahren verträgt, ist nicht ersichtlich. 
107 HALLER/KARLEN, Rz 1025. 
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b)  Vorentscheid im StG 

Im StG ist der Vorentscheid nicht geregelt, seine Zulässigkeit aber unbestritten 108. 
Hauptanwendungsfall ist das Feststellungs- bzw. Vorentscheidverfahren betreffend 
die subjektive Steuerpflicht. Zur Abgrenzung von Vorentscheid, rechtsverbindlicher 
Auskunft und sog. verbindlichen Vorberechnungen BAUR, Kommentar StG, § 116 
Rz 6 f. 

c)  Kasuistik 

aa)  Allgemein 

Sinn und Zweck des Vorentscheids (AGVE 1982, 159 ff.) - Anspruch auf Erlass 
eines Vorentscheids nur bei spezifischer Interessenlage, so wenn eine Gestaltungs-
verfügung noch nicht erlassen werden kann, der Private aber ein aktuelles Interesse 
an sofortiger Klärung der Rechtslage hat (AGVE 1988, 236) - Vorentscheid ist nur 
bezüglich der darin ausdrücklich entschiedenen Fragen verbindlich (AGVE 1990, 
310 ff.) - Die Zuständigkeit zum Erlass eines Vorentscheids ist allgemein dann ge-
geben, wenn die Behörde in der betreffenden Materie auch rechtsgestaltende Ent-
scheide treffen darf (AGVE 1982, 162) - Vorentscheide sind nur beschwerdefähig, 
wenn sie verbindlich sind; verbindlich sind sie nur, wenn sie im richtigen Verfahren 
zustandegekommen sind (falsch, AGVE 1981, 211 109) - Vorentscheid ist Anfech-
tungsobjekt (AGVE 1971, 185 ff.; 1969, 266 f.). 

                                                
108 BAUR, Kommentar StG, § 116 Rz 3; ERNST BLUMENSTEIN / PETER LOCHER, System des Steuerrechts, Zürich 
1992, S. 60, 346; BERNHARD MEIER, Endentscheid und Vorentscheid, StR 1969, 329 ff. 
109 Im Entscheid wird geprüft, ob der Vorentscheid unter Wahrung des rechtlichen Gehörs Dritter ergangen ist 
mit dem Ergebnis, dass dies nicht der Fall war; daraus wurde geschlossen, es liege kein anfechtbarer Vorent-
scheid vor, weshalb an sich nicht einzutreten wäre; eine Beurteilung erfolgte unter Hinweis auf die Prozessöko-
nomie und die zentrale Aufgabe der Justizbehörden, "den Rechtssuchenden rasch autoritativ Bescheid zu ge-
ben", dennoch. Der Entscheid ist verständlicherweise ein Einzelfall geblieben; anders und richtig AGVE 1971, 
185 ff. Der (interne) Vorentscheid ist sehr wohl Anfechtungsobjekt; die Schwierigkeit, dass eine Rechtsmit-
telinstanz bei Drittbeschwerden unter Umständen dieselbe Rechtsfrage abweichend vom Ergebnis des Rechts-
mittelverfahrens gegen den Vorentscheid beurteilt, ist hinzunehmen und hat, da die Untersuchungsmaxime nie 
die lückenlose Abklärung aller denkbaren Fragen beinhaltet, insofern auch keine sich widersprechenden Urteile 
zur Folge. Zugegebenermassen stellt sich aber das Problem der Voreingenommenheit, vgl. MÄDER, Rz 536. 
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bb)  Baurecht 

Vorentscheid beantwortet im voraus Teilfrage, die sich im späteren Baubewilli-
gungsverfahren stellt (VGE III/3 vom 19. Januar 1989 i.S. W., S. 7) - Ein Vorent-
scheid wird nur unter dem Vorbehalt gleichbleibender Verhältnisse erteilt (AGVE 
1975, 569 f.) - Ändern die gesetzlichen Grundlagen (Revision der kommunalen 
Bauordnung), ist Gemeinderat an seinen Vorentscheid nicht mehr gebunden (AGVE 
1975, 570) - Verbindlichkeit des Vorentscheids nur zwischen den Parteien (AGVE 
1972, 276 f. 110) - Ohne öffentliche Auflage wird ein Vorentscheid Dritten gegen-
über nicht verbindlich (AGVE 1981, 210, 219; 1978, 233) - Vorentscheid zulässig 
bei grundsätzlichen Fragen wie jener der Überbaubarkeit eines Grundstücks (AGVE 
1972, 586 f.) - Vorentscheide sind zeitlich begrenzt gültig (AGVE 1981, 219) - Auf 
Vorentscheidgesuch ist nicht einzutreten, wenn es rechtsmissbräuchlich ist (AGVE 
1972, 587 f.) - Vorentscheid bedarf keiner kommunalrechtlichen Grundlage (VGE 
III/81 vom 19. Dezember 1983 i.S. U., S. 31 111). 

cc)  Steuerrecht 

Siehe Kasuistik zu Feststellungsentscheid (Rz 34). 

3. 

a) Teilentscheid 

aa) Grundsätze 

Mit dem Teilentscheid 112 wird über einen Teil des Entscheidgegenstands entschie-
den. Der Teilentscheid trennt quasi vertikal, der Vorentscheid, da der Hauptent-
scheid auf diesem aufbaut, horizontal. Der Teilentscheid setzt voraus, dass ein An-
trag in diesem Sinn überhaupt teilbar ist. Ein Teilentscheid liegt nur vor, wenn da-
mit dem Adressaten die Realisierung eines Teils seines Vorhabens gestattet bzw. 
wenn über einen Teil seines behaupteten Anspruchs instanzabschliessend entschie-
den wird. Besteht die Gefahr, dass der Entscheid über den verbleibenden Ent-
scheidgegenstand in Wechselwirkung mit dem Teilentscheid steht, ist ein Teilent-
scheid unzulässig. Der Teilentscheid ist Endentscheid 113. 

                                                
110 Ungenau dann allerdings die Schlussfolgerung, es handle sich bei einem internen Vorentscheid nur um eine 
behördliche Auskunft, die richtig oder falsch sein könne. 
111 Heute: § 62 BauG. 
112 Die Terminologie ist uneinheitlich; vgl. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 140 f.; GADOLA, Be-
schwerdeverfahren, S. 302 f.; MARTI, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 124; KÖLZ/HÄNER, Rz 226; BGE 120 Ib 
99; 118 Ib 198; 116 Ib 13 f.; AGVE 1994, 232 f.; 1984, 442 und ausführlich Rz 21. 
113 BGE 120 Ib 99; 118 Ib 198; EYERMANN/FRÖHLER, § 110 Rz 1. 
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Anders als der Vorentscheid, dem nur relative Verbindlichkeit zukommt, beendet 
der Teilentscheid die Auseinandersetzung über den beurteilten Streitgegenstand 
endgültig. Diese Folge schränkt seinen Anwendungsbereich ein. Unproblematisch 
sind Teilentscheide bei (einfachen, nicht notwendigen) Streitgenossenschaften 114, 
wo zwar gemeinsam prozessiert wird, aber jeder der Beteiligten einen eigenen An-
spruch geltend macht, bei einer Beschwerde, die sich gegen mehrere Verwaltungs-
akte gleichzeitig richtet, letztere aber nicht notwendigerweise einheitlich zu ergehen 
haben, bei Verfahren, die aus prozessökonomischen Gründen zusammengelegt 
wurden, zwischenzeitlich aber Teile davon spruchreif sind und andere nicht. 
Schwieriger ist zu entscheiden, ob in einem komplexen Bewilligungsverfahren ein-
zelne Fragen teilentscheidfähig sind. Dies hängt sehr weitgehend von Verfahrens-
normen ab, die sich in jenem Gesetz befinden, das für die Beurteilung der materiel-
len Frage herangezogen wird. Allein gestützt auf das VRPG lässt sich keine Praxis 
begründen, die möglichen Entscheiden in verschiedenen Sachgebieten gerecht wird. 
Die verfahrensrechtliche Qualifikation etwa einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
115, der atomrechtlichen Rahmen-, Bau- und Betriebsbewilligung 116, des Genehmi-
gungsentscheides über das Ausführungsprojekt im Nationalstrassenbau 117 oder an-
derer Spezialbewilligungen ist im Zusammenhang mit der jeweiligen materiellen 
Ordnung zu entscheiden; kantonalem Verfahrensrecht kommt dabei oft genug kaum 
noch Bedeutung zu. 

Wird ein Teilentscheid angefochten, ist die Rechtsmittelinstanz nicht befugt, den 
von der Vorinstanz bisher nicht beurteilten restlichen Teil des Streitgegenstands in 
seinen Entscheid miteinzubeziehen 118. Lässt sich die Beschwerde ohne diesen Teil 
nicht entscheiden, liegt regelmässig ein unzulässiges Teilurteil vor, was zu dessen 
Aufhebung führen muss. Ausnahmen von diesem Grundsatz sind im Rahmen der 
Sprungbeschwerde denkbar 119. 

                                                
114 Vgl. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 181 f. 
115 Vgl. BGE 115 Ib 344 (UVP ist, obwohl Verfahrensfrage, Teilentscheid). 
116 Vgl. etwa BGE 111 Ia 308; 111 Ib 107. 
117 BGE 117 Ib 291. 
118 EYERMANN/FRÖHLER, § 110 Rz 4. 
119 Zu den Voraussetzungen der Sprungbeschwerde siehe § 48 Rz 5 ff. 
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bb)  Kantonale Praxis 

Der Teilentscheid ist im VRPG nicht geregelt und die Bedeutung in der Praxis der 
aargauischen Rechtsmittelinstanzen gering. Dies liegt zum einen an den soeben 
dargelegten Schwierigkeiten sowie der fehlenden positivrechtlichen Regelung im 
VRPG und ist zum anderen mindestens teilweise eine Folge der Rechtsprechung 
des Verwaltungsgerichts, das die Teilrechtskraft in konstanter Praxis ohne die Dif-
ferenzierung, ob der nicht angefochtene Teil des vorinstanzlichen Entscheid teilent-
scheidfähig ist, ablehnt 120. 

cc)  Teilentscheid, Vorentscheid und Verfahrenskoordination 

Die Abhängigkeit des Bürgers von der Verwaltung ist intensiver und umfassender 
geworden. Die Verfahren werden durch die zunehmende Regelungsdichte komple-
xer, die stringente Verfahrensgestaltung durch ein notwendigerweise expandieren-
des Umweltrecht schwieriger. Es ist unbestritten, dass neben der eigentlichen Ent-
scheidfindung heute der Verfahrenskoordination 121 eine immer wichtigere Rolle 
zufällt. Die Behörde wird, soweit gesetzliche Bestimmungen und der Schutz betrof-
fener Dritter nicht entgegenstehen, das Bewilligungsverfahren nach Gesichtspunk-
ten der Zweckmässigkeit zu gestalten haben. Umfangreiche Verfahren sind zu stu-
fen (was Vorentscheide bedingt) oder in verselbständigbare Teilaspekte zu gliedern 
(mit der Folge von verbindlichen Teilentscheiden). De lege ferenda ist hierfür aus 
Gründen der Rechtssicherheit das notwendige verfahrensrechtliche Instrumentarium 
zu schaffen, soweit kantonales Verwaltungsrecht betroffen ist oder die bundesrecht-
liche Regelung hierfür Raum lässt. § 64 BauG übernimmt diese Funktion teilweise 
im Raumplanungs-, Umweltschutz- und Baurecht, ohne allerdings die Möglichkeit 
von Teilentscheiden zu erwähnen. 

                                                
120 AGVE 1973, 269; 1980, 287; 1988, 199; Lockerung der Praxis aber immerhin erkennbar in AGVE 1987, 
342 (ausschliessliche Anfechtung des Kostenpunkts) und AGVE 1994, 232 f. (ausnahmsweise Ausfällung eines 
Teilentscheids in einem gewerbepolizeilichen Bewilligungsverfahren mit mehreren Beteiligten). Zur (wün-
schenswerten) Teilrechtskraft bei Rückweisungsentscheiden vgl. § 58 Rz 32; für den Kanton Zürich bejahend 
KÖLZ, Kommentar, § 20 N 58; bejahend BGE 120 Ib 99; 118 Ib 198; vgl. auch BGE 119 V 350, wonach ein 
Einspracheentscheid (im Verfahren nach Art. 105 Abs. 1 UVG) die angefochtene Verfügung nur im Umfang 
des durch die Einsprache bestimmten Streitgegenstands ersetzt und dementsprechend das Einspracheverfahren 
mit einer Teilrechtskraft der Verfügung, soweit sie unangefochten geblieben ist, abschliesst. 
121 BGE 118 Ib 331, 398; 117 Ib 35 ff., 42 ff., 135 ff., 178 ff. 
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b)  Kasuistik 

Begriff der Teilverfügung (AGVE 1984, 442) - Teilentscheide sind nur ausnahms-
weise zulässig, namentlich wenn sie zu einer erheblichen Vereinfachung des Ver-
fahrens führen oder durch ein hinreichendes Interesse vor allem der Verfahrensbe-
teiligten gefordert werden (AGVE 1994, 232 f.; 1987, 215) - Zustimmung der Bau-
gesuchszentrale für Bauten ausserhalb der Bauzone ist ein Teilentscheid und ver-
bindlich (fraglich 122, AGVE 1984, 442) - Teilbaubewilligungen, die den Entscheid 
über einzelne Bereiche vorerst ausklammern, sind unzulässig (AGVE 1988, 646 ff.) 
- Ausnahmsweise Ausfällung eines Teilentscheids in einem gewerbepolizeilichen 
Bewilligungsverfahren mit mehreren Beteiligten (1994, 232 f.). 

4. 

a)  Zwischenentscheid 

Zwischenentscheide sind verfahrensleitende (prozessleitende 123) Verfügungen oder 
Entscheide, die das Verfahren nicht abschliessen, sondern es im Rahmen der Pro-
zessinstruktion von der Rechtshängigkeit zum Endentscheid führen 124. Typische 
Zwischenentscheide sind die Anordnung bzw. formelle Nichtanordnung vorsorgli-
cher Massnahmen (§ 44 Abs. 2), die Bejahung der Zuständigkeit, die Ablehnung 
eines Beweisantrags (zum Beispiel wenn das Beweismittel gefährdet ist 125) oder 
die Verneinung eines Ausstandsgrunds, die Verkürzung des Rechtsschriftenwech-
sels (§ 41), die Verpflichtung zur Zahlung eines Kostenvorschusses (AGVE 1989, 
310 ff.) 126, die Anordnung oder Verweigerung einer Sistierung 127, nicht aber der 
Rückweisungsentscheid 128. Der eine Sachurteilsvoraussetzung 

                                                
122 Gegenüber dem Baugesuchsteller ist der Genehmigungsentscheid der Baugesuchszentrale weder Teilent-
scheid noch überhaupt eine anfechtbare Verfügung (ausführlich Rz 114 ff.); Anfechtungsobjekt ist der Baube-
willigungsentscheid des Gemeinderats (der den Genehmigungsentscheid der Baugesuchszentrale ersetzt) und 
dieser kann allenfalls Vorentscheid, nicht aber Teilentscheid sein. 
123 Anders das Bundesgericht in Anwendung von Art. 87 OG, das auch materielle Fragen als Zwischenentschei-
de anerkennt (BGE 116 Ia 183; 106 Ia 226 ff.); anders offenbar auch der Regierungsrat in ZBl 97/1996, 227 f.; 
AUER, Rz 330; KÄLIN, Beschwerde, S. 334 ff. 
124 AGVE 1992, 454; BGE 116 Ib 238; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 140; AUER, Rz 330; GADOLA, 
Beschwerdeverfahren, S. 299. 
125 BGE 98 Ib 286. 
126 Im zitierten Entscheid findet sich allerdings die (merkwürdige) Formulierung, eine prozessleitende Verfü-
gung sei kein Zwischenentscheid, was nicht zutrifft. 
127 AGVE 1992, 454. 
128 Hinten Rz 60 ff.; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 305; im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren gelten 
Rückweisungsentscheide als anfechtbare Zwischenentscheide, im bundesverwaltungsgerichtlichen Beschwer-
deverfahren als Endentscheide (BGE 116 Ia 43; 107 Ib 221 f.; HAEFLIGER, Zwischenverfügung, 344; a.M. AU-

ER, Rz 330). 
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verneinende Entscheid ist kein Zwischen-, sondern Endentscheid 129. 

Der Zwischenentscheid ist im VRPG nicht geregelt, seine Zulässigkeit und Not-
wendigkeit aber unbestritten 130. Die Praxis des Verwaltungsgerichts und der Ver-
waltungsbehörden 131 orientiert sich an § 19 Abs. 2 des zürcherischen VRG und der 
Regelung in der Bundesverwaltungsrechtspflege 132, weshalb die dort entwickelten 
Grundsätze sinngemäss Anwendung finden. 

Grundsätzlich sind verfahrensleitende Entscheide nicht selbständig anfechtbar 133. 
Anders ist ausnahmsweise dann zu entscheiden, wenn Zwischenentscheide für den 
Betroffenen unter Berücksichtigung der sich stellenden Rechtsschutzinteressen ei-
nen später nicht wiedergutzumachenden Nachteil mit sich bringen können 134; ein 
tatsächlicher Nachteil genügt 135. Ist dies nicht der Fall, ist die Zwischenverfügung 
mit dem Endentscheid anfechtbar, sofern bezüglich diesem ein Rechtsmittel gege-
ben ist. Der Instanzenzug entspricht demjenigen in der Hauptsache 136. 

                                                
129 Anders die Terminologie in Art. 45 Abs. 2 lit. a VwVG, wonach auch die Zuständigkeit verneinende Ent-
scheide Zwischenverfügungen sein sollen; dabei dürfte es sich um ein gesetzgeberisches Versehen handeln 
(HAEFLIGER, Zwischenverfügung, 344), vgl. auch GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 141. 
130 Grundlegend AGVE 1989, 310 ff., wo auf das Vorliegen einer planwidrigen Unvollständigkeit des Gesetzes 
(VRPG) geschlossen wird, und die Beschwerde gegen prozessleitende Verfügungen unter bestimmten Voraus-
setzungen (nicht wiedergutzumachender Nachteil) ausdrücklich anerkannt wird; AGVE 1992, 454; 1991, 195 f.; 
1990, 317 f.; Regierungsrat in ZBl 97/1996, 227 f.; MARTI, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 121; GADOLA, Be-
schwerdeverfahren, S. 300 f. Die Anfechtbarkeit von Zwischenentscheiden beim Vorliegen eines nicht wieder-
gutzumachenden Nachteils ist schon deshalb geboten, weil das Bundesgericht auf staatsrechtliche Beschwerden 
wegen Verletzung von Art. 4 BV eintritt und diese Beschwerden sinnvollerweise an das Verwaltungsgerichts-
verfahren anschliessen sollten (MARTI, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 121). 
131 AGVE 1991, 538. 
132 Vgl. AGVE 1971, 335; 1989, 312; 1992, 454. 
133 Dies bedeutet nicht, dass gegen Zwischenverfügungen kein Rechtsmittel besteht, da Zwischenverfügungen 
mit dem Endentscheid anfechtbar sind; "die Anfechtbarkeit wird nie ausgeschlossen, sondern nur für bestimmte 
Fälle zeitlich hinausgeschoben" (HAEFLIGER, Zwischenverfügung, 342). 
134 AGVE 1992, 454; 1991, 195 f.; 1990, 317 f.; 1989, 312; 1971, 335; IMBODEN/Rhinow, Nr. 35 B VI, S. 217; 
SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 171 (allerdings mit Bezug auf Art. 45 Abs. 1 VwVG); entgegen GA-

DOLA, Beschwerdeverfahren, S. 299 f., muss sich der Zwischenentscheid nicht notwendigerweise auf das ganze 
Verfahren auswirken, vgl. dazu illustrierenden Anwendungsfall in AGVE 1991, 195 f. 
135 BGE 120 Ib 100; 116 Ib 347 f.; 112 Ib 422; anders im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren, BGE 120 Ib 
100; 117 la 249. 
136 KÖLZ, Kommentar, § 6 N 14. 
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Prozessleitende Verfügungen erwachsen nicht in Rechtskraft und sind im Laufe des 
Verfahrens abänderbar; haben Zwischenentscheide ein Rechtsmittelverfahren 
durchlaufen, ist die verfahrensleitende Behörde an den Rechtsmittelentscheid zu-
mindest solange gebunden, wie sich die Verhältnisse nicht ändern. 

Die Kosten des Zwischenverfahrens werden im Hauptverfahren festgesetzt und ver-
legt 137. 

Der Zwischentscheid ist als solcher zu bezeichnen und mit einer Rechtsmittelbeleh-
rung zu versehen 138. Die Rechtsmittelfrist beträgt, da § 40 keine Unterscheidung 
zwischen den Entscheidarten trifft, 20 Tage. Für Verwaltungsgerichtsbeschwerden 
an das Bundesgericht gilt die (abgekürzte) zehntägige Frist (Art. 106 Abs. 1 OG), 
für staatsrechtliche Beschwerden die ordentliche 30tägige. 

b)  Kasuistik 

Anfechtbarkeit von Zwischenverfügung trotz fehlender Regelung im VRPG im 
Grundsatz bejaht (AGVE 1989, 309 ff.) - Kriterium des nicht wiedergutzumachen-
den Nachteils (AGVE 1989, 313; 1993, 392) - Nicht wiedergutzumachender Nach-
teil und somit Anfechtbarkeit der Zwischenverfügung bei Fristansetzung zur Einlei-
tung eines Klageverfahrens (Zuweisung der Klägerrolle) bejaht (AGVE 1990, 317 
f.) - Nicht wiedergutzumachender Nachteil bei Beschwerdeführer, dem der Führer-
ausweis bereits für die Dauer des Beschwerdeverfahrens entzogen wurde, mit der 
Begründung, bei Gutheissung der Beschwerde lasse sich der Entzug des Führer-
ausweises nicht mehr rückgängig machen, bejaht (AGVE 1991, 195 f.) - Nicht wie-
dergutzumachender Nachteil bei Anordnung eines Kostenvorschusses für Markie-
rungsversuche verneint (AGVE 1989, 313) - Nicht wiedergutzumachender Nachteil 
bezüglich einer Beweisanordnung (Pflicht zur Einreichung vollständiger Bauge-
suchunterlagen) verneint (AGVE 1993, 391 ff.) - Anfechtbarkeit von Zwischenver-
fügungen in Disziplinarverfahren (§ 55) generell verneint, da vor Abschluss des 
Verfahrens ungewiss ist, ob überhaupt eine Disziplinarmassnahme ausgesprochen 
wird, die die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts erst begründet (AGVE 1989, 
108) - Anfechtbarkeit von Zwischenverfügungen im Steuerrecht mit der Begrün-
dung, die Einschaltung von Zwischenverfahren widerspreche den Zielvorstellungen 

                                                
137 VGE II/63 vom 19. Mai 1993 i.S. F., S. 9; KÖLZ, Kommentar, § 19 N 25. 
138 HAEFLIGER, Zwischenverfügung, S. 350. 
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eines effizienten Steuerverfahrens, generell verneint (fraglich, AGVE 1992, 456) - 
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist gegen Zwischenentscheide nur zulässig, 
wenn das Verwaltungsgericht auch in der Hauptsache zuständig wäre (AGVE 1971, 
334 f.) - Wegen Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung oder Verletzung der 
Vorschriften über die Zuständigkeit, den Ausstand, das rechtliche Gehör und die 
Akteneinsicht kann gegen letztinstanzlich zuständige Verwaltungsbehörden beim 
Verwaltungsgericht Beschwerde geführt werden, auch wenn dessen Zuständigkeit 
in der Sache selbst nicht gegeben ist (§ 53); in diesem Umfang sind auch Zwischen-
entscheide in Beschwerdefällen, zu deren Beurteilung das Verwaltungsgericht sach-
lich nicht zuständig ist, anfechtbar (die Beschwerde wurde im konkreten Fall mit 
der bedenklichen Begründung, die zuständige Behörde würde nicht anders ent-
scheiden als die unzuständige, abgewiesen, AGVE 1971 336 ff.). 

5. 

a)  Rückweisungsentscheid 

aa)  Rückweisungsentscheid einer Verwaltungsbehörde oder eines Spezialverwal-
tungsgerichts 

Unter § 38 stellt sich für den Rückweisungsentscheid die Frage nach seiner Qualität 
als Anfechtungsobjekt (unter welchen Voraussetzungen ein Rückweisungsentscheid 
zu fällen ist 139 und welche Wirkungen 140 damit verbunden sind vgl. § 43 Rz 11 ff.; 
§ 58 Rz 29 ff.). 

Rückweisungsentscheide heben einen vorinstanzlichen Entscheid auf und weisen 
die Streitsache zur neuerlichen Beurteilung an die Vorinstanz zurück. Damit liegt 
kein Endentscheid vor, da das Verfahren tatsächlich nicht abgeschlossen wird. E-
bensowenig ist der Rückweisungsentscheid ein Zwischenentscheid, da letzterer 
nach der hier vertretenen Konzeption (Rz 53 ff.) ausschliesslich prozessuale Fragen 
entscheidet 141. Hinzu kommt, dass Zwischenentscheide abänderbar sind, Rückwei-
sungsentscheide hingegen nicht. 

Die materiellen Erwägungen in Rückweisungsentscheiden binden die Vorinstanz 
wie auch die Rechtsmittelinstanz 142, sollte letztere im gleichen 

                                                
139 Vgl. AGVE 1988, 231; 1978, 427. 
140 Vgl. AGVE 1985, 374; 1976, 318. 
141 A.M. KÖLZ, Kommentar, § 28 Rz 9 mit dem Hinweis auf praktische Bedürfnisse; bezüglich der Rückwei-
sung eines Nutzungsplans an die Gemeinde vgl. HALLER/KARLEN, Rz 1079, die die Nichtgenehmigung durch 
die Legislative verfahrensrechtlich als Zwischenentscheid betrachten (vgl. dazu Rz 65 ff.). 
142 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 143 f.; AGVE 1986, 345; 1976, 318; 1975, 174 ff. 
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Verfahren erneut angerufen werden. Diese Wirkungen sind mit jenen des Vorent-
scheids vergleichbar 143. Mit dem Vorentscheid bezweckt der Beschwerdeführer, 
eine Frage, die nicht den ganzen Verfahrensgegenstand umfasst, relativ verbindlich 
entscheiden zu lassen. Mit dem Rückweisungsentscheid wird ähnliches erreicht, nur 
geht hier die Initiative nicht vom Beschwerdeführer aus, sondern ist Folge eines 
Fehlers im vorinstanzlichen Entscheid, der von der Rechtsmittelinstanz beim Vor-
liegen bestimmter Voraussetzungen 144 nur kassatorisch behoben werden kann. 

Im verwaltungsinternen Beschwerdeverfahren sind Rückweisungsentscheide nicht 
ausdrücklich vorgesehen, ihre Zulässigkeit ist aber unbestritten 145; Rückweisungs-
entscheide sind im Grundsatz taugliches Anfechtungsobjekt vor Verwaltungsgericht 
146 und unterscheiden sich insofern nicht vom reformatorischen Entscheid (vgl. aber 
Rz 65 ff. folgend). Im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren ist die 
Rückweisung als Entscheidart positiv geregelt (§ 58); die Anfechtbarkeit beurteilt 
sich, da innerkantonal keine Weiterzugsmöglichkeit gegeben ist, nach Bundesrecht. 

Rückweisungsentscheide des Verwaltungsgerichts werden vor Bundesgericht im 
verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren als Endentscheide betrachtet, wenn 
sie eine verbindliche Anordnung an die Vorinstanz enthalten, in diesem Umfang 
sind sie (als instanzabschliessende Teilentscheide) beschwerdefähig 147. Rückwei-
sungsentscheide ohne verbindliche Anordnungen gelten als Zwischenentscheide, 
die nur beim Nachweis des nicht wiedergutzumachenden Nachteils angefochten 
werden können 148. In beiden Fällen ist wegen des Grundsatzes der Einheit des Pro-
zesses zudem erforderlich, dass die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die 
Endverfügung zulässig ist 149. Im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren (Art. 87 
OG) gelten Rückweisungsentscheide als 

                                                
143 Ähnlich AGVE 1975, 176; ähnlich GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 305. 
144 Vor allem bei Verfahrensfehlern und im Zusammenhang mit der Beurteilung von Ermessensfragen, vgl. § 58 
Rz 30 f. 
145 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 143 f.; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 304 f.; Anwendungsfall 
in AGVE 1978, 425 ff.; Erläuterungen JD November 1966, S. 17; § 58 Rz 2, 29. 
146 AGVE 1975, 178. 
147 BGE 120 Ib 99; 118 Ib 198 f.; 117 Ib 327; 117 V 241; KÖLZ/HÄNER, Rz 401. 
148 BGE 117 Ia 396; 116 Ia 198, 224; unveröffentlichter BGE vom 12. Dezember 1994 i.S. Einwohnergemeinde 
Fischbach-Göslikon, S. 4. 
149 Art. 101 lit. a OG; BGE 119 Ib 414; HAEFLIGER, Zwischenverfügung, S. 349. 

63 

64 



56 

nicht anfechtbare Zwischenentscheide 150; sie können allenfalls dann gesondert an-
gefochten werden, wenn sie für den Betroffenen einen Nachteil zur Folge haben, 
der sich später nicht mehr beheben lässt 151. Eine tatsächliche Beeinträchtigung 
durch blosse Verlängerung des Verfahrens gilt nach der Rechtsprechung nicht als 
nicht wiedergutzumachender Nachteil 152; wird allerdings eine Gemeinde im Rück-
weisungsentscheid angehalten, im Sinn der Erwägungen bestimmte Vorkehren zu 
treffen, bedeutet dies für sie nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (für das 
bundesgerichtliche Beschwerdeverfahren) einen nicht wiedergutzumachenden 
Nachteil 153. 

bb)  Rückweisungen des Grossen Rats im Nutzungsplanverfahren 

Rückweisungen (negative Genehmigungsentscheide) des Grossen Rats (an die Ge-
meinde im Nutzungsplanverfahren) sind durch die Gemeinde oder den betroffenen 
Grundeigentümer gestützt auf die (erst in Entwicklung begriffene) verwaltungsge-
richtliche Rechtsprechung ausnahmsweise 154 dann anfechtbar, wenn Überlegungen 
der Verfahrensökonomie dies gebieten. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn gel-
tend gemacht wird, die Rückweisung verstosse gegen § 27 Abs. 2 Satz 2 BauG, 
weil die Genehmigungsbehörde - bei geringer Tragweite der Änderung oder man-
gels erheblicher Entscheidungsfreiheit - die Planfestsetzung selber direkt hätte vor-
nehmen müssen; entscheidet das Verwaltungsgericht diese Rechtsfrage im Sinn des 
Beschwerdeführers, so wird ein 

                                                
150 KÄLIN, Beschwerde, S. 344 (Fn 136); HAEFLIGER, Zwischenverfügung, S. 344; GYGI, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, S. 143; BGE 117 Ia 396; 116 Ia 43, 198, 224; unveröffentlichter BGE vom 12. Dezember 1994 i.S. 
Einwohnergemeinde Fischbach-Göslikon, S. 4; vgl. auch § 58 Rz 37. 
151 BGE 116 Ia 221; Bundesgericht, in: ZBl 95/1994, 276. 
152 BGE 116 Ia 184, 446; 115 Ia 314. 
153 BGE 120 Ib 209. 
154 Grundsatz bleibt die Nichtanfechtbarkeit von Rückweisungsentscheiden im Nutzungsplanverfahren; der 
Planungsprozess muss abgeschlossen sein, bevor der Genehmigungsentscheid des Grossen Rates ein vor Ver-
waltungsgericht taugliches Anfechtungsobjekt darstellt. Das Verwaltungsgericht begründet dies mit der ihm 
(nur) zustehenden Rechtskontrolle (§ 28 BauG); danach komme ihm weder die Funktion einer Oberplanungsbe-
hörde noch jene einer Genehmigungsbehörde zu, weshalb es "aus grundsätzlichen Überlegungen" verfehlt sei, 
das Verwaltungsgericht als Rechtsmittelinstanz in einen noch laufenden Planungsprozess einzuschalten; das 
Rückweisungsverfahren kennzeichne sich als "eine Art Differenzbereinigungsverfahren, in welchem die Pla-
nungsorgane kommunaler und kantonaler Stufe ihre Meinungsunterschiede austragen und unter Wahrung der 
Gemeindeautonomie zu einem politisch möglichst gut abgestützten Planungsergebnis gelangen sollen, und zwar 
ohne dabei an ein richterliches Urteil gebunden zu sein" (VGE III/95.00106 vom 2. Juni 1997 i.S. ABN, S. 15 
[Fall Hellikon], zur Publikation vorgesehen in den AGVE 1997; ähnlich auch BGE 116 Ia 445 f.). 
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sofortiger Entscheid (des Grossen Rates) bewirkt, wodurch in erheblichem Mass 
zeitlicher und anderer Aufwand vermieden werden kann. 

Ausnahmen vom Grundsatz der Nichtanfechtbarkeit ergeben sich ferner aus dem 
Rechtsschutzgedanken; das Verwaltungsgericht nennt in diesem Zusammenhang 
Rückweisungsentscheide, mit denen (gleichzeitig) materielle Beschwerdeentscheide 
des Regierungsrates bestätigt (nicht abgelöst) werden, oder einzelne Punkte eines 
Beschwerdeentscheids, die nicht Gegenstand des Genehmigungsentscheids waren 
(vgl. § 6 ABauV), da nach der Konzeption des Gesetzgebers genehmigte Teile in 
Kraft treten können und das Differenzbereinigungsverfahren zwischen den beteilig-
ten Behörden den Einbezug solcher Teile eines Nutzungsplans nicht zu gewährleis-
ten vermag 155. 

Rückweisungsentscheide sind von der betroffenen Gemeinde auf jeden Fall dann 
mit Beschwerde vor Verwaltungsgericht anfechtbar, wenn sie erklärt, an ihrer Pla-
nung festhalten zu wollen. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen grossrätliche 
Rückweisungsentscheide durch die Gemeinde ist auch dann zuzulassen, wenn der 
Grosse Rat seinen ihm gestützt auf § 27 Abs. 2 BauG zustehenden Kompetenzbe-
reich überschreitet 156. 

Das Problem lässt sich dogmatisch kaum überzeugend lösen, es sei denn, man hielte 
sich streng an den Gesetzeswortlaut. Danach können "Entscheide des Grossen Rats 
... über die Genehmigung ... von den in schutzwürdigen eigenen Interessen Betrof-
fenen und von den Gemeinden innert 20 Tagen seit der amtlichen Publikation mit 
Beschwerde beim Verwaltungsgericht angefochten werden, mithin auch negative 
Genehmigungsentscheide (Genehmigungsverweigerung). Die Gesetzesmaterialien 
schliessen diese Betrachtungsweise - indem Voten zu diesem Punkt fehlen - zumin-
dest nicht aus. 

b) Kasuistik 

Es liegen (abgesehen von den in Rz 65 f. hiervor zitierten) keine publizierte Ent-
scheide, die sich mit dem Rückweisungsentscheid als Anfechtungsobjekt auseinan-
dersetzen, vor. Immerhin wird in AGVE 1975, 177 ff., der Rückweisungsentscheid 
zumindest in bezug auf die Erwägungen mit Dispositivcharakter, als Anfechtungs-
objekt anerkannt. 

                                                
155 VGE III/95.00106 vom 2. Juni 1997 i.S. ABN, S. 15 (Fall Hellikon). 
156 Ähnlich BGE 116 Ia 445 f., wonach das Bundesgericht auf Rückweisungen kantonaler Genehmigungsin-
stanzen nicht eintritt, wenn die Rückweisung ohne verbindliche Weisungen bzw. nicht bloss zum Vollzug er-
folgt. 
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Zur Zulässigkeit und Bindungswirkung von Rückweisungsentscheiden vgl. § 58 Rz 
35, insbesondere Kasuistik in Rz 38. 

IV. Abgrenzungen 

1.  Einzelakt und Rechtssatz 
Vgl. § 68 Rz 8 ff.; bezüglich Relevanz dieser Unterscheidung im Nutzungsplanver-
fahren vgl. Rz 65 ff., 95 ff. (Anfechtung von Genehmigungs- bzw. Nichtgenehmi-
gungsentscheiden). 

2.  Verfügungsfreies Staatshandeln 
Das Verwaltungsprozessrecht verlangt für die Zulässigkeit einer Beschwerde das 
Vorliegen eines Anfechtungsobjekts. Was Anfechtungsobjekt ist, wird durch den 
Verfügungsbegriff 157 bestimmt. Damit ist verfügungsfreies Staatshandeln dem 
Rechtsschutz weitestgehend entzogen. In der Praxis haben sich Handlungsformen 
herausgebildet, die typischerweise dem Verwaltungshandeln ohne Verfügungscha-
rakter zugerechnet werden (Rz 74 ff.). 

Das VRPG regelt von den denkbaren staatlichen Handlungsformen nur deren zwei, 
die Verfügung und den verwaltungsrechtlichen Vertrag; das Tätigwerden in anderen 
Formen wird nicht erfasst; das Nicht-Tätigwerden der Behörden und Spezialverwal-
tungsgerichte (Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung) wird mit § 40 Abs. 4 
und § 53 erfasst 158. Diese Einengung des Rechtsschutzes überzeugt nicht mehr; der 
Private muss die Möglichkeit haben, bei ausreichendem Rechtsschutzbedürfnis 
staatliches Handeln (oder Nichthandeln) auf seine Rechtmässigkeit hin überprüfen 
zu lassen, gleichgültig, welcher Handlungsformen sich die öffentliche Verwaltung 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben bedient. Mit der Ausweitung des Verfügungsbegriffs 
und der Verfügungsfiktion bei Vorliegen eines erhöhten Rechtsschutzbedürfnisses 
unternimmt die Lehre 159 erste Versuche, das Erfordernis der Verfügung als not-
wendiges Anfechtungsobjekt zu relativieren. Eine qualitative Neugestaltung (Ver-
zicht auf den Verfügungsbegriff oder Einführung eines mit der allgemeinen Leis-
tungsklage 160 im deutschen Recht vergleichbaren Rechtsmittels) wurde bis anhin 
nicht vollzogen. 

                                                
157 Vgl. Rz 3 ff. hiervor. 
158 Vgl. § 40 Rz 17 ff. und § 53 Rz 2 ff. 
159 RICHLI, Regelungsdefizit, 197 ff. 
160 KOPP, VwGO, § 42 Rz 9 ff., 29 ff.; HÄNNI, Klage, S. 241 f.; RICHLI, Regelungsdefizit, 201. 
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a) Innerdienstliche Anordnungen 

Der hierarchische Aufbau innerhalb der Verwaltung ermöglicht den vorgesetzten 
Behörden, den ihr unterstellten Behörden Weisungen zu erteilen. Dabei handelt es 
sich um Hoheitsakte 161, die den Privaten nicht rechtlich, aber unter Umständen 
immerhin faktisch betreffen. Bezieht sich die Anordnung nicht auf einen Einzelfall, 
sondern regelt generellabstrakt, liegt eine Verwaltungsverordnung vor 162. Die herr-
schende Lehre verneint den Verfügungs- bzw. Rechtssatzcharakter innerdienstlicher 
Anordnungen 163. Das hat zur Folge, dass innerdienstliche Anordnungen durch den 
Privaten nicht angefochten werden können. Ausnahmsweise besteht gegen inner-
dienstliche Anordnungen oder gegen Verwaltungsverordnungen dann ein Rechts-
schutz, wenn diese den Bürger in vergleichbarer Weise treffen wie eine Rechtsver-
ordnung (Verwaltungsverordnungen mit mittelbarer Aussenwirkung) 164. 

Als Anfechtungsobjekt im Sinn von § 38 taugen innerdienstliche Anordnungen in 
der Regel nicht, da sie zunächst einer verfügungsmässigen Konkretisierung im Ein-
zelfall (einer weisungsausführenden Verfügung 165) bedürfen. Allerdings sind sehr 
wohl individuell-konkrete innerdienstliche Anordnungen denkbar, die den Bürger 
(zumindest indirekt) so betreffen, dass sie als taugliches Anfechtungsobjekt er-
scheinen (vorausgesetzt stets, dass an die innerdienstliche Anordnung keine Verfü-
gung anschliesst) 166. 

                                                
161 JAAG, Abgrenzung, S. 46; vgl. ausführlich zum Problem BIAGGINI, Verwaltungsverordnung, 1 ff.; BGE 118 
V 210 (keine Rechtsnorm, blosse Meinungsäusserung); vgl. auch BGE 122 I 45; 121 II 478. 
162 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 96 ff., 695; vgl. dazu ausführlich § 68 Rz 20 ff. 
163 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 96 ff.; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 134; GADOLA, Beschwerdeverfahren, 
S. 316 f. Dass innerdienstliche Anordnungen wie Richtlinien, Weisungen und dgl. für den Bürger erhebliche 
Auswirkungen haben können und die grundsätzliche Verneinung der Anfechtbarkeit nicht überzeugt, belegt 
durch den Verfahrensausgang eindrücklich AGVE 1987, 310 ff.: Das Verwaltungsgericht stellte eine verwal-
tungsinterne Richtlinie aus Verhältnismässigkeitsgründen über eine unmissverständliche Regelung des Bundes-
rechts! Immerhin wurde die Regelung in einem konkreten Anwendungsfall wenigstens überprüft. 
164 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 101; IMBODEN/RHINOW, Nr. 9, S. 51 ff.; BGE 102 Ia 391. 
165 GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 316. 
166 SALADIN, Verfahrensrecht, S. 65; a.M. GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 316 f.; differenziert KÖLZ, Kom-
mentar, § 19 N 19; ebenso KÄLIN, Beschwerde, S. 144, Fn 237; vgl. auch HÄFELIN/MÜLLER, Rz 695. 
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Dass staatliches Handeln der Rechtskontrolle in weiten Teilen entzogen wird, stösst 
in einem Teil der Lehre auf Kritik 167. Betrachtet man die Rechtsprechung des Ver-
waltungsgerichts zu den "Verwaltungsrichtlinien" 168, ist die Kritik berechtigt. Ver-
schiedene verwaltungsinterne Weisungen ergehen im Hinblick auf eine einheitliche 
Rechtsanwendung 169, sind für hierarchisch untergeordnete Behörden verbindlich, 
werden vom Verwaltungsgericht nicht ohne triftigen Grund missachtet 170 und wir-
ken sich so in ganz erheblichem Ausmass auf die Rechtsstellung des Privaten aus. 
Es trifft zu, dass derartige Weisungen in einem Anwendungsfall überprüfbar sind; 
das ist aber bei Rechtsverordnungen 171 nicht anders. 

Grössere praktische Konsequenzen als die lediglich inzidente Überprüfbarkeit hat 
der Umstand, dass Verwaltungsverordnungen, Richtlinien, allgemeine Dienstanwei-
sungen und dgl. oftmals nirgends einsehbar sind 172 und es dem Privaten deshalb 
unmöglich ist, sein Handeln danach auszurichten. Es geht nicht darum, bei inner-
dienstlichen Anordnungen Fehlerhaftigkeit zu vermuten, sondern ein legitimes In-
formationsbedürfnis zu befriedigen, um den reibungslosen Ablauf eines (Bewilli-
gungs-) Verfahrens zu erreichen 173. Dass Verwaltungsinterna auch Anfechtungsob-
jekt sein sollen, ist damit nicht verlangt und bei genügender Publizität 

                                                
167 RICHLI, Regelungsdefizit, 197 ff.; vgl. auch SANGRA/RICHLI, 1162 ff.; a.M. KÖLZ, Kommentar, § 50 N 160, 
der ausführt, die selbständige Anfechtbarkeit von Verwaltungsverordnungen sei dann nicht notwendig, wenn 
sich die Verwaltungsbehörden konsequent an den Grundsatz der Verhältnismässigkeit sowie ihre Verfügungs-
pflicht halten; der vom Verwaltungsgericht auf Beschwerde hin praktizierte Durchgriff genüge, um dem indivi-
duellen Rechtsschutzbedürfnis gerecht zu werden. 
168 Eine Rechtsprechung zu individuell-konkreten innerdienstlichen Anordnungen existiert nicht; AGVE 1989, 
141; 1975, 238; VGE III/57 vom 30. Juni 1983 i.S. R. AG, S. 6 (funktionell untergeordnete Behörden können 
sich grundsätzlich an den Richtlinien der vorgesetzten Behörde orientieren); AGVE 1975, 219; 1977, 264 ("Auf 
... Verwaltungsrichtlinien stellt auch das Verwaltungsgericht grundsätzlich ab, solange sich die Verwaltung 
selber an sie hält und sofern sie nicht verfassungs- oder gesetzwidrig oder im konkreten Fall unangemessen 
sind"); AGVE 1982, 101 f. ("An Verwaltungsrichtlinien hat sich das Verwaltungsgericht - soweit ihre sachliche 
Überzeugungskraft reicht, sie nach ihren Voraussetzungen anwendbar sind, keine besonderen Umstände vorlie-
gen und das Gericht nicht selber über das erforderliche Fachwissen verfügt [!] - zu halten"); AGVE 1990, 251 f. 
(Abstellen auf ein "internes, auf Messungen beruhendes Arbeitspapier" des Baudepartements betreffend geo-
metrische Kenngrössen verschiedener Verkehrsteilnehmer). 
169 AGVE 1989, 253 sinngemäss. 
170 AGVE 1982, 102. 
171 Zum Begriff HÄFELIN/MÜLLER, Rz 94 f. 
172 Als Ausnahme vergleiche die Sammlung der Kreisschreiben (KS) des Obergerichts. 
173 Interne Weisungen sind ein Problem. Der Regierungsrat unterlässt es regelmässig, gefestigte und unter Um-
ständen seit Jahren befolgte Richtlinien wenigstens ansatzweise in den SAR oder AGS zu publizieren; eine 
zugängliche systematische Zusammenstellung fehlt völlig. Selbst das Verwaltungsgericht hat in zahlreichen 
Fällen keine Kenntnis von vorhandenen Verwaltungsverordnungen und kann auf deren Vorhandensein nur 
einzelfallweise schliessen, wenn der Regierungsrat in der Vernehmlassung zu einer Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde auf interne Weisungen Bezug nimmt. Das grenzt an Kabinettsjustiz und kann den Privaten zu einem 
vermeidbaren und oftmals auch unbegründeten Beschwerdeverfahren verleiten. Es ist kein Grund ersichtlich, 
allgemeine Weisungen oder Richtlinien der Öffentlichkeit nicht zugänglich zu machen; es sei denn, der Urheber 
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wegen der Anfechtbarkeit von Anwendungsakten und der Möglichkeit, bei ausrei-
chendem Interesse Feststellungsverfügungen zu verlangen, auch nicht unbedingt 
notwendig. 

Anders ist dann zu entscheiden, wenn sich verwaltungsinterne Anordnungen über-
haupt nie in einem Anwendungsakt konkretisieren können. Bei ausgewiesenem 
Rechtsschutzbedürfnis müssen solche Anordnungen überprüfbar sein 174. 

b) Realakte 

Realakte (Tathandlungen 175; tatsächliches Verwaltungshandeln 176) sind auf einen 
tatsächlichen Erfolg ausgerichtetes staatliches Handeln 177; die Bewirkung bestimm-
ter Rechtsfolgen ist zumindest nicht primäres Ziel eines Realaktes. Damit lässt sich 
der Realakt regelmässig nicht unter den Verfügungsbegriff subsumieren, was seine 
Anfechtbarkeit ausschliesst. Es ist offenkundig, dass diese Folge nicht in allen Fäl-
len befriedigen kann. Eine Übereinstimmung mit dem geltenden Verfahrensrecht 
lässt sich aber nur erreichen, wenn man davon ausgeht, dass beim Vorliegen eines 
objektiven Anfechtungsinteresses der Realakt von einer Verfügung begleitet wird 
oder hätte begleitet werden sollen oder wenn von einer Verfügungsfiktion ausge-
gangen wird in Fällen, "wo das Rechtsschutzinteresse so intensiv ist, dass eine An-
fechtungsmöglichkeit unabdingbar erscheint" 178. Beide Varianten verdecken nur 
sehr mangelhaft das Kernproblem des zu engen Verfügungsbegriffs und führen zur 
wenig überzeugenden Folge, dass eine irgendwie gesteigerte Beschwerdebefugnis 
offenbar das fehlende Anfechtungsobjekt ersetzen kann. Das Problem ist bekannt, 
hat aber in der Praxis noch zu keinen neuen Lösungen geführt 179. Dies gilt auch für 
das VRPG, dessen § 38 für ein Beschwerdeverfahren das Vorliegen einer Verfü-
gung als Anfechtungsobjekt voraussetzt. 

                                                                                                                                   

ist selbst der Auffassung, die Weisung widerspreche geltendem Recht oder lasse sich in der Öffentlichkeit aus 
anderen Gründen nicht rechtfertigen. 
174 Vgl. auch RICHLI, Regelungsdefizit, S. 198 ff. 
175 KÖLZ, Kommentar, § 19 N 11; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Art. 49 N 29. 
176 BRÜHWILER-FRÉSEY, Rz 464. 
177 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 704; ERICHSEN in Erichsen/Martens, Allg.VerwR, § 33 Rn 1. 
178 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 130; ähnlich KÖLZ, Kommentar, § 19 N 11. 
179 PETER SALADIN, Verwaltungsprozessrecht und materielles Verwaltungsrecht, ZSR 1975 II 313 ff.; RICHLI, 
Regelungsdefizit, 196 ff.; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 130; MOOR, Vol. I, S. 372 ff.; GIACOMINI, 
242 ff. 
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In der Praxis wird der Betroffene bei Realakten, die er einer Überprüfung zuführen 
will, zunächst versuchen, eine beschwerdefähige Verfügung zu erreichen; die Wei-
gerung kann er mittels Rechtsverweigerungsbeschwerde anfechten (über die Chan-
cen ist damit allerdings nichts ausgesagt). Die Beschwerde kann sich auch direkt 
gegen den Realakt richten; die Rechtsmittelinstanz muss diesfalls auf die Be-
schwerde auch ohne Anfechtungsobjekt eintreten, wenn der Beschwerdeführer ein 
erhöhtes und besonders achtbares Rechtsschutzinteresse nachweist 180. 

Eine sachgerechte Klassifizierung der Realakte, aus der sich gleichzeitig auch eine 
Aussage über die Anfechtbarkeit ableiten lässt, erscheint nicht möglich. Im Zu-
sammenhang mit § 38 ist eine Einteilung nach der Qualität als mögliches Anfech-
tungsobjekt sinnvoll. 

Realakte im internen Verwaltungsbetrieb, die keine Aussenwirkung entfalten, sind 
regelmässig nicht anfechtbar (Mitberichte 181, Kassenführung, Handlungen im Be-
reich des Finanz- und Verwaltungsvermögens, Organisationshandlungen). Dies gilt 
auch für an sich rechtserhebliche Beschlüsse, die aber erst durch konkretisierende 
oder vollziehende Handlungen Aussenwirkung entfalten (z.B. der Beschluss des 
Gemeinderats, in einem gewissen Sinn vorzugehen). In einem weiten Sinn fallen 
darunter auch Genehmigungs- und Zustimmungsentscheide (z.B. der Baugesuchs-
zentrale für Bauten ausserhalb des Baugebiets); sie sind zunächst verwaltungsintern 
und nicht anfechtbar und können erst gestützt auf den darauf ergangenen Verwal-
tungsakt (z.B. Eröffnung des Beschlusses durch die Baubewilligungsbehörde) in 
Frage gestellt werden. 

Realakte mit Aussenwirkung sind im Grundsatz ebenfalls nicht anfechtbar, die Be-
schwerdemöglichkeit kann aber ausnahmsweise gegeben sein, soweit ein gesteiger-
tes Rechtsschutzbedürfnis des betroffenen Privaten besteht. Dies ist denkbar bei 
Ermahnungen, soweit diese bei neuerlicher Zuwiderhandlung bei der Festsetzung 
der Folgen eines Regelverstosses berücksichtigt werden; bei Auskünften, soweit 
daraus eine Verbindlichkeit abgeleitet werden kann; bei Berichten, Vernehmlassun-
gen und Stellungnahmen, soweit daraus faktisch eine erhebliche Beeinträchtigung 
entsteht 182. 

                                                
180 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 130. 
181 Mitberichte sind Auskünfte oder Gutachten, die einer entscheidenden Verwaltungsbehörde durch eine ande-
re, im betreffenden Sachbereich kompetente Behörde erteilt werden; es sind eine Art Mitwirkungshandlungen 
beim Zustandekommen eines mehrere Sachbereiche umfassenden Verwaltungsakts. 
182 Empfehlungen der Kartellkommission, vgl. BGE 113 Ib 93 sowie RICHLI, Regelungsdefizit, 199. 
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Belehrungen, Hinweise und Voranzeigen 183; Absichtserklärungen, Vernehmlassun-
gen; Meinungsäusserungen, Korrespondenzen, Empfehlungen (Informationsverwal-
tung) 184, Beratungen (Berufs-, auf dem Sozialamt, etc.), formlose Beanstandungen, 
die bloss mündliche Androhung einer Verfügung, Unterhalt (Strassen, Bahn), 
Schulwesen (Unterricht, Stundenplan, Organisation; anders aber Notengebung), 
sind Realakte ohne Verfügungscharakter und deshalb nicht anfechtbar. Gleiches gilt 
für die unverbindlichen, nicht in Vertragsform niedergelegten Vereinbarungen und 
Absprachen zwischen Staat und Privaten (soft law), die auf freiwillige Erfüllung 
ausgelegt sind 185. 

Realakte, denen eine Verfügung vorausgegangen ist, sind Vollzugshandlungen und 
keine Verfügungen und nur anfechtbar, soweit damit Mängel im Vollzug geltend 
gemacht werden 186. 

3.  Allgemeinverfügung 
Der Begriff steht für Anordnungen, die sich weder eindeutig als Verfügungen (indi-
viduell-konkret) noch als Erlasse (generell-abstrakt) charakterisieren lassen 187. Die 
Allgemeinverfügung richtet sich einerseits an eine unbestimmte Anzahl von Adres-
saten, ist somit genereller Natur, regelt aber andererseits einen konkreten Tatbe-
stand. Ihrer Konkretheit wegen wird die Allgemeinverfügung in Lehre und Recht-
sprechung den Verwaltungsakten zugeordnet 188; sie ist somit Anfechtungsobjekt im 
Beschwerdeverfahren. Der Adressatenkreis kann offen oder geschlossen, muss aber 
bestimmbar sein 189. 

Das Verwaltungsgericht bezeichnet diejenigen Akte als Verfügungen, die in einem 
besonders geordneten Verfahren zustande kommen (§§ 4 ff.), von einer (unpoliti-
schen) Verwaltungsbehörde ausgehen (§ 1 Abs. 1), individuellen Mitwirkungsrech-
ten offen stehen (§§ 15 f.) und im verwaltungsinternen oder verwaltungsgerichtli-
chen Beschwerdeverfahren angefochten werden können, und zwar nur von einem 
relativ beschränkten 

                                                
183 IMBODEN/RHINOW, Nr. 55 B, S. 320. 
184 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 700 ff. 
185 Vgl. ausführlich ETIENNE POLTIER, Les Gentlemen agreements à participation publique, ZSR 106/1987 I, 367 
ff.; RICHLI, Regelungsdefizit, 198. 
186 KÖLZ, Kommentar, § 19 N 12. 
187 Anstatt vieler GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 135. 
188 RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 5 B IIc, S. 16; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 739; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspfle-
ge, S. 135; KÖLZ/HÄNER, Rz 220; KÖLZ, Kommentar, § 19 N 7; BGE 112 Ib 252; 101 Ia 74. 
189 RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 5 B IIc, S. 16. 
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Kreis von Legitimierten (§ 38). Wird keine Beschwerde eingelegt oder ist das 
Rechtsmittelverfahren abgeschlossen, so wird der Entscheid rechtskräftig und voll-
streckbar 190. Rechtssätze sind dagegen Regelungen wiederkehrender, künftiger 
Sachverhalte, die allgemein und bezogen auf (unbestimmt) viele Adressaten abge-
fasst sind. Sie sind nicht direkt vollstreckbar, sondern bedürfen dazu zunächst der 
Konkretisierung, der Anwendung auf einzelne Adressaten; sie kommen im poli-
tisch-demokratischen Prozess zustande. Die betroffenen Privaten haben zwar keine 
auf ihre individuelle Lage bezogenen Mitwirkungsrechte, aber dafür, soweit sie 
Stimmbürger sind, politische Mitentscheidungsbefugnisse. Rechtssätze ergehen 
nicht in einem prozessual eingehend geregelten Verfahren; erst wenn sie in Kraft 
getreten sind, kann es zu einem Rechtsschutzverfahren kommen, nämlich in der 
Form der prinzipalen Normenkontrolle 191. Der Antrag hierzu kann von einem wei-
ten Kreis von Legitimierten ausgehen 192. 

Das Problem der Allgemeinverfügungen ist - abgesehen von ihrer Qualität als ge-
setzliche Grundlage 193 - das Verfahrensrecht. Verneint man einen generellen Un-
terschied zwischen Rechtssatz und Einzelakt (die Zweiteilung staatlicher Hoheitsak-
te) und gibt folgerichtig auch deren unterschiedliche verfahrensrechtliche Behand-
lung auf, ist die Unterscheidung nur noch von theoretischem Interesse. Die Praxis 
weist der Allgemeinverfügung in Ermangelung trennscharfer Abgrenzungskriterien 
teils Eigenschaften einer Verfügung, teils eines Rechtssatzes zu. Das führt dazu, 
dass die Allgemeinverfügung nicht als gesetzliche Grundlage genügt (Verfügungs-
charakter), andererseits aber nicht durch untergeordnete Verwaltungsbehörden er-
lassen werden darf 194, was gegen eine Einzelfallregelung spricht. Im Zusammen-
hang mit § 38 interessiert vor allem die verfahrensrechtliche Behandlung der All-
gemeinverfügung, d.h., 

                                                
190 AGVE 1985, 333; 1984, 318. Es ist zwar richtig, dass beim Vorliegen dieser Kriterien ein Akt Verfügungs-
charakter haben kann. Nur nützt die Umschreibung wenig, da die angeführten Kriterien zum Teil Verfahrensga-
rantien sind, die eingehalten werden müssen, wenn eine Verfügung getroffen wird und somit den Ausgangs-
punkt der Fragestellung selbst betreffen. Ob ein Akt Anfechtungsobjekt im Beschwerdeverfahren sein kann, ist 
gerade die Frage, die entschieden werden muss, indem bestimmt wird, ob eine Verfügung oder ein Rechtssatz 
vorliegt. Die Kriterien ermöglichen allenfalls die Feststellung, ob der Akt als Verfügung oder als Rechtssatz 
konzipiert war, ob zu Recht oder zu Unrecht, ist damit noch nicht entschieden. 
191 AGVE 1985, 333 f. 
192 Vgl. § 69 Rz 8 ff. Auch bei der Defintion des Rechtssatzes sagt das Verwaltungsgericht letztlich nur, wie ein 
Rechtssatz zustandekommt, nicht was ihn ausmacht. Die verfahrensrechtliche Behandlung eines Aktes ist aber 
die Folge seiner Rechtsnatur, nicht umgekehrt. 
193 JAAG, Allgemeinverfügung, 446 f. 
194 JAAG, Allgemeinverfügung, 447 f. 
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ob sie Anfechtungsobjekt eines Beschwerdeverfahrens sein kann, ob die prinzipale 
Normenkontrolle zulässig ist und ob sie in einem konkreten Anwendungsfall inzi-
dent auf ihre Gesetzmässigkeit hin überprüft werden kann. Die Allgemeinverfügung 
regelt, wie ausgeführt, einen mehr oder minder konkreten Sachverhalt und wendet 
sich an einen zwar objektiv bestimmbaren, im Zeitpunkt des Erlasses aber in den 
wenigsten Fällen namentlich konkretisierbaren Adressatenkreis. Der Rechtsschutz 
des Einzelnen, der beim Erlass der Allgemeinverfügung nicht damit rechnen muss-
te, von der Norm überhaupt je erfasst zu werden (z.B. im klassischen Fall der loka-
len Verkehrsanordnung), erfordert, dass die Allgemeinverfügung inzident überprüf-
bar bleibt, also nicht die Eigenschaften einer rechtskräftigen Verfügung annimmt. 
Die Unterscheidung zwischen Adressaten, die im Zeitpunkt des Erlasses von der 
Anordnung unmittelbar betroffen werden (sog. Spezialadressaten 195) und be-
schwerdebefugt sein sollen, und anderen, denen die Beschwerdebefugnis erst im 
Anwendungsfall zugestanden wird, erscheint zwar in praktischer Hinsicht sachge-
recht, überzeugt aber dogmatisch nicht, da ein und dieselbe Anordnung je nach Ad-
ressat, der sich dagegen zur Wehr setzt, einmal Verfügung und einmal Rechtssatz 
ist. Kann aber eine Allgemeinverfügung im Anwendungsfall stets inzident auf ihre 
Rechtmässigkeit hin überprüft werden 196, ist die schwierige 197 (und nicht trenn-
scharfe 198) Abgrenzung zwischen Rechtssatz und Verfügung nicht mehr von ent-
scheidender Bedeutung. 

Eine aargauische Praxis zur Anfechtbarkeit von Allgemeinverfügungen fehlt. Im 
unpublizierten VGE III/113 vom 16. Dezember 1982 i.S. D. wurde eine örtliche 
Verkehrsbeschränkung als Allgemeinverfügung qualifiziert. Der Entscheid lässt 
immerhin erkennen, dass sich das Verwaltungsgericht an der herrschenden Lehre 
orientiert 199 und eine Allgemeinverfügung 

                                                
195 JAAG, Allgemeinverfügung, 453; vgl. auch KÖLZ, Kommentar, § 21 N 54 f. 
196 So überzeugend JAAG, Allgemeinverfügung, 454 f.; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 742 ff; KNAPP, Grundlagen, Nr. 
885, S. 206; RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 5 B IIc, S. 17; Erziehungsrat des Kantons Zürich, in ZB1 88/1987, 
422; BGE 112 Ib 251 ff., der ausführt, "dessen ungeachtet kann sie (die Allgemeinverfügung) bei ihrer späteren 
Anwendung trotzdem auf ihre Rechtsbeständigkeit geprüft werden". Anders BGE 113 IV 123 ff., wonach der 
Mangel der Allgemeinverfügung so schwerwiegend sein muss, dass Nichtigkeit die Folge ist; vgl. Kritik dazu 
bei HÄFELIN/MÜLLER, Rz 743. 
197 BGE 112 Ib 251. 
198 JAAG, Abgrenzung, S. 247 f. 
199 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 135; KÖLZ, Kommentar, § 19 N 7, § 47 N 5; SALADIN, Verwal-
tungsverfahrensrecht, S. 70; IMBODEN/RHINOW, Nr. 5, S. 36 f.; FLEINER-GERSTER, § 11 N 14; BGE 112 Ib 252. 
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als Verwaltungsakt qualifiziert, der grundsätzlich nur im Zeitpunkt seines Erlasses 
angefochten werden kann. 

4.  Anfechtungsobjekte in der Raumplanung 
Die Rechtsnatur der Pläne ist umstritten. Die Qualifizierung als Rechtssatz oder als 
Verfügung hat Auswirkungen auf die Anfechtbarkeit des Raumplans und die Zuläs-
sigkeit der inzidenten Normenkontrolle im konkreten Anwendungsfall. In den §§ 22 
ff. BauG und §§ 4 ff. ABauV sind die Beschwerdemöglichkeiten gegen Raumpläne 
positivrechtlich geregelt worden, weshalb die in der Lehre geführten Auseinander-
setzungen um die Rechtsnatur der verschiedenen Plantypen in verfahrensrechtlicher 
Hinsicht für den Kanton Aargau nicht mehr von entscheidender Bedeutung sind. 
Auf eine eingehende Darstellung kann unter Verweis auf die einschlägige Literatur 
200 verzichtet werden. 

a)  Pläne 

aa) Kantonale Raumplanung 

aaa) Richtpläne 
Der Richtplan ordnet in den Grundzügen die räumliche Entwicklung auf dem Kan-
tonsgebiet (Art. 6 RPG), stimmt die raumwirksamen Aufgaben innerhalb des Kan-
tons, zwischen den Kantonen und im Verhältnis zum Bund und dem benachbarten 
Ausland ab und ist Lenkungs- und Koordinierungsmittel auch für die kommunale 
Nutzungsplanung 201. Die Erarbeitung der Richtpläne geschieht unter Einbezug der 
Gemeinden (Vernehmlassungsverfahren, § 9 Abs. 1 BauG) und der Bevölkerung 
("jedermann kann Einwendungen und Vorschläge zu den Entwürfen einreichen", § 
9 Abs. 2 BauG); es besteht Anspruch auf Stellungnahme zu den Einwendungen 
durch das Baudepartement. Das Richtplanverfahren wird mit der Beschlussfassung 
über das Planwerk durch den Grossen Rat innerkantonal abgeschlossen. Rechtsmit-
tel gegen Richtpläne sind, anders als bei den kantonalen Nutzungsplänen (§ 10 Abs. 
6 BauG), nicht 

                                                
200 ERICH ZIMMERLIN, Nochmals: Die Rechtsnatur der Pläne, ZBl 82/1981, 337 ff.; ZIMMERLIN, § 119 N 1 ff; 
GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 135 f.; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 752 ff.; IMBODEN/RHINOW, Nr. 11, S. 61 
ff.; RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 11, S. 26 ff.; JAAG, Abgrenzung, S. 198 ff.; TOBIAS JAAG, Die Anfechtbarkeit 
von Richtplänen mit staatsrechtlicher Beschwerde, SJZ 78/1982, 261 ff.; KNAPP, Grundlagen, Nrn 866 ff., 1446 
ff.; vgl. auch BGE 121 II 346 (raumwirksame Pläne mit Aussenwirkung stehen zwischen Rechtssätzen und 
Verfügungen). 
201 Anstatt vieler HALLER/KARLEN, Rz 176; ZIMMERLIN, § 119 N 3e, 5; BGE 119 Ia 367, 112 Ia 285; AGVE 
1982, 269 f.; § 8 und § 9 Abs. 5 BauG; Botschaft BauG 1990, S. 12; Erläuterungen des eidg. Justiz- und Poli-
zeidepartements, Bundesamt für Raumplanung, zum RPG, Vorbem. zu Art. 6-12, N 1-3. 
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vorgesehen; es handelt sich um ein qualifiziertes Schweigen des Gesetzgebers 202. 

Die Regelung ist RPG-konform (Art. 33 Abs. 2 e contrario), harmoniert aber mit 
der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nur teilweise. Unbestritten ist, dass Richt-
pläne die Grundeigentümer nicht unmittelbar verpflichten, sondern nur behörden-
verbindlich sind 203 und damit im Verhältnis zu den Grundeigentümern kein taugli-
ches Anfechtungsobjekt darstellen. In Lehre und Rechtsprechung ist aber ebenso 
anerkannt, dass der Richtplan von den Gemeinden, da diese als Behörden an den 
Plan gebunden sind, mit staatsrechtlicher Beschwerde wegen Verletzung der Ge-
meindeautonomie angefochten werden kann 204. Es wäre sinnvoll gewesen, den 
Gemeinden zunächst die Beschwerde an das Verwaltungsgericht zu ermöglichen; 
der Gesetzeswortlaut in Verbindung mit den Materialien schliesst diese Lösung 
allerdings aus; eine mit Art. 98a OG (richterliche Behörde als letzte kantonale In-
stanz) vergleichbare Bestimmung für das staatsrechtliche Beschwerdeverfahren gibt 
es nicht, weshalb die Lösung Bundesrecht nicht widerspricht. Die Einschränkung 
des innerkantonalen Rechtsschutzes ist allerdings nicht gravierend, da Richtpläne 
der inzidenten Normenkontrolle unterliegen 205; unter Berücksichtigung der Tatsa-
che, dass der Richtplan nur Ansatz und Ausgangspunkt für einen nachfolgenden 
Konkretisierungsprozess (dynamische Richtplanung) darstellt 206, ist seine Anfecht-
barkeit bereits im Erlasszeitpunkt keine notwendige Voraussetzung für eine geord-
nete Planung. 

Die Regelung ist im übrigen EMRK-konform, da der Richtplan selbst bei Parzellen-
schärfe durch einen weiteren Verwaltungsakt umgesetzt werden muss 207 und die 
betreffende Aussage frühestens dann für den betroffenen Privaten verbindlich wird 
208. 

                                                
202 Botschaft BauG 1990, S. 13. 
203 Art. 9 RPG; KÄLIN, Beschwerde, S. 128; ZIMMERLIN, § 119 N 5; BGE 119 Ia 367; 111 Ia 130; 107 Ia 77 ff. 
204 HALLER/KARLEN, Rz 1063; KÄLIN, Beschwerde, S. 128; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 226 f.; KUTTLER, 
Rechtssschutz, 344; BGE 119 Ia 290; 111 Ia 130 f. 
205 AGVE 1985, 217 ff.; § 79 Abs. 2 Satz 1 KV; KÄLIN, Beschwerde, S. 128 f.; HALLER/KARLEN, Rz 1064; 
SCHIESSER, Prüfung, S. 326; vgl. auch BGE 107 Ia 94 f. 
206 MARTIN LENDI, Richtplanung und Richtpläne, in: Das Bundesgesetz über die Raumplanung, Bern 1980, S. 
98, 100; THOMAS PFISTERER, Einordnung und Gehalt des kantonalen Richtplans nach Bundesrecht, in: Fest-
schrift für den aargauischen Juristenverein, Aarau 1986, S. 279; BEAT RUDIN, Der Richtplan nach dem Bundes-
gesetz über die Raumplanung und der Koordinationsplan des Kantons Basel-Landschaft, Diss. Basel 1992, S. 
121 f., 131; BGE 119 Ia 368; 114 Ia 242. 
207 SCHÜRMANN/HÄNNI, S. 82. 
208 HERZOG, EMRK, S. 140. 
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bbb) Nutzungspläne und -vorschriften 

Der kantonale Nutzungsplan regelt in verbindlicher Weise die Raum- und Boden-
nutzung, er ist grundeigentümerverbindlich, begründet somit Rechte und Pflichten 
und ist Anfechtungsobjekt. § 10 Abs. 4-6 BauG regelt das Verfahren, welches in 
seinen Grundsätzen (Rechtsschutz) demjenigen des kommunalen Nutzungsplans 
entspricht. Wer ein schutzwürdiges eigenes Interesse geltend macht (§ 38 VRPG), 
kann gegen die Entwürfe Einsprache (diese ist neu förmliches Rechtsmittel 209) 
beim Regierungsrat erheben. Dieser entscheidet aufgrund unabhängiger Instruktion. 
Der Einspracheentscheid bindet den Grossen Rat nicht. Gegen den Planfestset-
zungsentscheid des Grossen Rats (und nicht den Einspracheentscheid des Regie-
rungsrats) kann beim Verwaltungsgericht Beschwerde geführt werden; dieses führt 
eine Rechtmässigkeitskontrolle (was die Sachverhalts- und Zweckmässigkeitskon-
trolle einschliesst) 210 durch (§ 10 Abs. 6 BauG). 

bb) Kommunale Raumplanung 

aaa) Nutzungsplan und -vorschriften 
Im Nutzungsplanverfahren legt der Gemeinderat die Entwürfe mit den nötigen Er-
läuterungen und mit dem Vorprüfungsbericht öffentlich auf; gegen den Entwurf ist 
die Einsprache möglich, über die der Gemeinderat entscheidet (§ 24 BauG). Der 
Einspracheentscheid ist nicht weiterziehbar, bindet aber das zum Erlass des Nut-
zungsplans zuständige Gemeindeorgan nicht (§ 25 Abs. 1 Satz 2 BauG). Gegen die 
Beschlüsse der zuständigen Gemeindeorgane über die Nutzungspläne und -
vorschriften kann beim Regierungsrat Beschwerde geführt werden (§ 26 Abs. 2 
BauG). Die Beschwerdeentscheide sind für die Genehmigungsbehörde verbindlich; 
es steht ihr aber frei, den Erlass aus anderen Gründen in seiner Gesamtheit nicht zu 
genehmigen (§ 26 Abs. 2 BauG). Soweit ist die Regelung überzeugend, indem sie 
während des Rechtsetzungsverfahren 

                                                
209 Botschaft zum BauG 1990, S. 14. 
210 Prot. der Spezialkommission Baugesetzrevision vom 12.11.1991, in: Materialien zum BauG, Bd. 2, S. 523, 
Votum Pfisterer; vgl. dazu auch bei gleicher Problemstellung die Materialien zu § 27 BauG (Gestaltungsplan), 
wo ausgeführt wird, der Begriff der Rechtmässigkeitskontrolle umfasse auch die Zweckmässigkeitskontrolle 
(Prot. der Spezialkommission Baugesetzrevision vom 9. 10. 1991, in: Materialien zum BauG, Bd. 2, S. 374, 
Votum Pfisterer; vgl. auch Art. 33 Abs. 3 lit. b RPG; ebenso ALFRED KUTTLER, Fragen des Rechtsschutzes 
gemäss dem Bundesgesetz über die Raumplanung, ZB1 83/1982, 337; a.M. offenbar JEAN-JACQUES FORESTIER, 
Erläuterungen zum Baugesetz, Aarau 1994, in: Das neue Baugesetz des Kantons Aargau, Eine Ausbildungsver-
anstaltung und Dokumentation des Baudepartementes, Griff 13, Teil 5, S. 14. 
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durch Verfahrensbestimmungen in zwei Stadien Anfechtungsobjekte schafft, die 
eine weitgehende Berücksichtigung von Individualinteressen während des Recht-
setzungsvorgangs ermöglicht. Systemwidrig ist aber der Rechtsschutz gegenüber 
den Genehmigungsentscheiden, wie er in § 28 BauG eingeführt wird. Grundsätzlich 
ist davon auszugehen, dass die Genehmigung das Rechtsetzungsverfahren ab-
schliesst. Anfechtungsobjekt können somit nicht mehr einzelne Schritte des Recht-
setzungsverfahrens sein, sondern nur noch der genehmigte Erlass selbst. § 28 BauG 
lässt aber die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Genehmigungsentscheid 
des Regierungsrats (Sondernutzungspläne) und des Grossen Rats (Nutzungspläne 
und -vorschriften) zu. Akzeptiert man diese Lösung, muss man sich bewusst sein, 
dass das Verwaltunsgericht lediglich im gleichen Umfang wie der Grosse Rat eine 
Prüfung durchführen kann, nämlich ob die genehmigte Satzung rechtmässig ist, mit 
den kantonalen Richtplänen übereinstimmt und kantonale und regionale Interessen 
angemessen berücksichtigt hat (§ 27 BauG). Dies ist der übliche Prüfungsumfang 
bei Normenkontrollen 211, eine Verbesserung des Rechtsschutzes wird mit der Um-
benennung in Beschwerde nicht erreicht. Beim Erlass der ABauV erschien dieser 
Rechtsschutz offenbar als zu wenig weitgehend und es wurde in § 6 Abs. 1 zusätz-
lich die Beschwerde an das Verwaltungsgericht gegen die Beschwerdeentscheide 
des Regierungsrats eingeführt. Dies erweist sich als unzulässig, da die Verordnung 
durch den Gesetzestext nicht abgedeckt wird. § 6 Abs. 1 ABauV ist überdies aus 
dogmatischen Gründen abzulehnen. Mit dem Genehmigungsentscheid ist das 
Rechtsetzungsverfahren abgeschlossen; einzelne Schritte, die zum Erlass geführt 
haben, werden durch den Erlass selbst ersetzt und sind nicht mehr anfechtbar 212. 
Dass ein Beschwerdeverfahren wegen der Rechtskraftwirkung dieser Entscheide 
grundsätzlich nicht geeignet ist, einen Erlass auf seine Rechtmässigkeit hin zu über-
prüfen, sei nur am Rande erwähnt. § 6 Abs. 2 ABauV legt den Schluss nahe, dass 
Beschwerdeentscheide des Regierungsrats auch dann beim Verwaltungsgericht an-
fechtbar sind, wenn der Nutzungsplan nicht oder nur teilweise genehmigt wurde; 
bei der unklaren Fassung der Bestimmung bleibt dies allerdings eine Vermutung. 

                                                
211 AGVE 1984, 319. 
212 Ob dies mit dem Zusatz "soweit er nicht durch den Genehmigungsentscheid abgelöst worden ist" in § 6 Abs. 
1 ABauV ausgedrückt werden wollte, ist unklar; wenig überzeugend ist auch die praktische Folge dieser Ver-
ordnungsbestimmung, indem der Grosse Rat an Beschwerdeentscheide gebunden ist, die beim Verwaltungsge-
richt angefochten sind. 
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Sollte § 28 BauG nicht revidiert werden, bleibt es bei der Beschwerdemöglichkeit 
gegen Genehmigungsentscheide mit entsprechend enger Überprüfungsbefugnis. § 6 
ABauV ist nicht anwendbar, soweit damit die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ge-
gen Entscheide des Regierungsrats gewährt wird. Eine prinzipale Normenkontrolle 
ist wegen des gestützt auf das neue Baugesetz erlassenen § 68 Satz 2 VRPG ausge-
schlossen; die inzidente Normenkontrolle ist zuzulassen, obwohl die Konzeption 
von § 28 BauG dies eigentlich ausschliesst (umstritten) 213. Teilweise anders hierzu 
die bundesgerichtliche Rechtsprechung, die den Nutzungsplan im konkreten An-
wendungsfall nur dann als inzident anfechtbar erachtet, wenn die Tragweite der mit 
ihm verbundenen Eigentumsbeschränkung nicht schon bei dessen Erlass erkennbar 
und eine Anfechtung somit zumutbar war oder dem Betroffenen jedenfalls kein 
Rechtsmittel zur Wahrung seiner Interessen offenstand 214. Ein Korrektiv zu diesem 
relativ einschränkenden Rechtsschutz findet sich in Art. 21 Abs. 2 RPG, wonach bei 
erheblicher Änderung der tatsächlichen oder rechtlichen Interessen Anspruch auf 
Planänderung besteht und mithin auch wieder die inzidente Überprüfbarkeit des 
Plans oder generell-abstrakter Nutzungsvorschriften verlangt werden kann 215. Das 
kantonale Verfahrensrecht ist an diese bundesgerichtliche Rechtsprechung aller-
dings nicht gebunden (Art. 25 Abs. 1 RPG). 

bbb) Sondernutzungsplan 

Sondernutzungspläne stehen im Gegensatz zur allgemeinen Nutzungsplanung und 
unterscheiden sich verfahrensrechtlich durch andere Zuständigkeiten. Der Er-
schliessungsplan, die Bau-, Strassen- und Niveaulinien 

                                                
213 Konsequenterweise ist die inzidente Normenkontrolle bei Planwerken, die ein verwaltungsgerichtliches 
Beschwerdeverfahren durchlaufen haben, nicht mehr möglich. Dies war allerdings nicht die Meinung des Ge-
setzgebers ("Kann ich im Einsprache- oder Beschwerdeverfahren gegen einen Nutzungsplan geltend machen, 
der Richtplan, der Nutzungsplan, der Zonenplan oder der Erschliessungsplan sei schon rechtswidrig? Nach 
aargauischer Tradition kann man diese Frage klar bejahen. Ich muss allerdings einschränken, dass die bundesge-
richtliche Praxis hier restriktiver ist, mit der Begründung, man müsse der Rechtssicherheit und dem Vertrauens-
schutz mehr Gewicht beimessen. Ich meine, dass wir an unserer bisherigen Praxis vollumfänglich festhalten 
müssen. Pläne sind also nicht heilig, auch nicht der Richt- oder Zonenplan. Sie sind im Baubewilligungsverfah-
ren vorfrageweise überprüfbar. ... Selbstverständlich darf eine Überprüfung nur stattfinden, wenn es ein grober 
Fehler ist und ein offensichtlicher Mangel vorhanden ist" [Prot. GR vom 24.3.1992, Art. 1670, S. 2791, Votum 
Regierungsrat Dr. Pfisterer]). 
214 BGE 119 Ib 486; 116 Ia 207 ff.; 115 Ia 3; 111 Ia 131; Bundesgericht, in: ZB1 87/1986, 502 f.; KÄLIN, Be-
schwerde, S. 139 ff.; SCHÜRMANN/HÄNNI, S. 425 f.; HALLER/KARLEN, Rz 1066 ff.; kritisch dazu AUER, Verfas-
sungsgerichtsbarkeit, Rz 342. 
215 BGE 116 Ia 207 ff.; 115 Ia 3; KÄLIN, Beschwerde, S. 141; SCHÜRMANN/HÄNNI, S. 426; HALLER/KARLEN, Rz 
1067. 
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und der Gestaltungsplan werden vom Gemeinderat beschlossen (§ 25 Abs. 2 BauG); 
dagegen kann beim Regierungsrat Beschwerde geführt werden. Dieser ist bei Son-
dernutzungsplänen gleichzeitig Genehmigungsbehörde, was bundesrechtlich zuläs-
sig ist 216. Der Genehmigungsentscheid (und nicht der Beschwerdeentscheid) ist 
wiederum mit Beschwerde an das Verwaltungsgericht weiterziehbar (§ 28 BauG). 
Die (unklare) Regelung in § 6 Abs. 1 ABauV bezieht sich wohl nur auf die allge-
meinen Nutzungspläne, da die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen Sondernut-
zungspläne bereits im Gesetz vorgesehen ist. Offenbar können Beschwerdeent-
scheide auch dann an das Verwaltungsgericht weitergezogen werden, wenn der 
Sondernutzungsplan nicht oder nur teilweise genehmigt wurde (§ 6 Abs. 2 ABauV). 

b)  Plansicherung 

aa) Planungszonen 
Die bundesrechtliche Planungszone (Art. 27 RPG) ist in das kantonale Recht über-
nommen worden; Zuständigkeit, Verfahren und Rechtsschutz richten sich nach § 29 
BauG sowie nach VRPG 217. Planungszonen werden als Verfügungen behandelt 218; 
gegen sie ist die förmliche Einsprache an die anordnende Behörde möglich, danach 
bei Erlass durch den Gemeinderat Beschwerde an das Baudepartement und - ob-
wohl dies in § 29 Abs. 3 BauG nicht erwähnt wird - gestützt auf § 52 Ziffer 6 
VRPG Beschwerde an das Verwaltungsgericht 219. Einspracheentscheide des Regie-
rungsrats sind taugliches Anfechtungsobjekt einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde 
(§ 29 Abs. 3 BauG). Wegen ihres Verfügungscharakters ist die prinzipale wie auch 
inzidente Normenkontrolle gegen Planungszonen ausgeschlossen. 

                                                
216 Art. 33 RPG; BGE 114 Ia 235 ff.; 109 Ia 1 ff. 
217 § 4 BauG; Botschaft BauG 1990, S. 21. 
218 AGVE 1984, 326. 
219 AGVE 1989, 255; 1984, 326; ZIMMERLIN, §§ 126/127 N 10. Die Regelung entspricht der bundesgerichtli-
chen Rechtsprechung zu Art. 6 Ziffer 1 EMRK: Wo eine bauliche Nutzungsmöglichkeit besteht, führt die An-
ordnung einer Planungszone zu einer sachlich und zeitlich befristeten Bausperre; dieser Eingriff wiegt - so das 
Bundesgericht - im Lichte von Art. 22ter BV zwar nicht besonders schwer; ein Eingriff in civil rights liegt aber 
allemal vor, weshalb der von einer Planungszone Betroffene grundsätzlich Anspruch hat, die Sache von einem 
unabhängigen Gericht beurteilen zu lassen (BGE 120 Ia 214 f.); vgl. auch HERZOG, EMRK, S. 142; BGE 119 Ia 
332. Sollte die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts gestützt auf § 52 Ziff. 6 streitig sein, wäre sie wohl in 
Anwendung von § 52 Ziff. 20 gegeben (vgl. dort, Rz 203 f.). 
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bb)  Bausperre 

Bausperren sind Verfügungen, gleichgültig, ob sie in einem konkreten Baugesuchs-
verfahren oder generell über ein bestimmtes Gebiet angeordnet werden 220. Der Ver-
fügungscharakter verlangt, dass Bausperren gewisse verfahrensrechtliche Grundsät-
ze beachten; darunter fällt neben dem rechtlichen Gehör, dem Fairnessprinzip und 
den Anforderungen an die Eröffnung auch der Rechtsschutz. Die vom Verwal-
tungsgericht entwickelten Richtlinien haben in § 30 BauG keine Aufnahme gefun-
den; an der bisherigen Rechtsprechung ist allerdings schon deshalb festzuhalten, 
weil das Baugesetz in dieser Beziehung gar nicht normiert, in § 4 auf das VRPG 
verweist und die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung in weiten Teilen gestützt 
auf das VRPG entwickelt wurde. Massgeblicher Grundsatzentscheid ist AGVE 
1984, 317 ff. 

c)  Plan als Anfechtungsobjekt vor Bundesgericht 

Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht gegen Entscheide letzter 
kantonaler Instanzen ist zulässig, sofern es sich um Entscheide über Entschädigun-
gen als Folge von Eigentumsbeschränkungen (Art. 5 RPG) oder um Entscheide über 
(Ausnahme-)Bewilligungen im Sinn von Art. 24 RPG handelt 221. Vorbehältlich der 
staatsrechtlichen Beschwerde sind Entscheide letzter kantonaler Instanzen über 
Nutzungspläne somit endgültig (Art. 34 Abs. 3 RPG) 222. Nach der Rechtsprechung 
des Bundesgerichts können aber Nutzungspläne ausnahmsweise mit Verwaltungs-
gerichtsbeschwerde angefochten werden, wenn ein Plan Anordnungen enthält, die 
sich auf Bundesverwaltungsrecht stützen und Verfügungen im Sinn von Art. 5 
VwVG darstellen und soweit kein Ausschlussgrund nach Art. 99 ff. OG oder der 
Spezialgesetzgebung des Bundes vorliegt 223. Anfechtbar sind somit solche Pläne, 
welche das nachfolgende Baubewilligungsverfahren präjudizierende Anordnungen 
enthalten 224. 

                                                
220 Ausführlich AGVE 1984, 317 ff. 
221 SCHÜRMANN/HÄNNI, S. 434; HALLER/KARLEN, Rz 1004 ff. Auch die fälschliche Nichtanwendung von Art. 
24 RPG ist mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht anfechtbar; vgl. BGE 119 Ia 290 f.; HEINZ 

AEMISEGGER, Zu den bundesrechtlichen Rechtsmitteln im Raumplanungs- und Umweltrecht, in: Verfassungs-
rechtsprechung und Verwaltungsrechtsprechung, Zürich 1992, S. 120 ff. 
222 Vgl. dazu ausführlich SCHÜRMANN/HÄNNI, S. 429 ff. 
223 BGE 118 Ib 14; 117 Ib 11 f.; 116 Ib 60 f. 
224 BGE 121 II 237 f.; 121 II 74 ff.; 121 II 41 ff.; SCHÜRMANN/HÄNNI, S. 438; RHINOW/KOLLER/KISS, Prozess-
recht, Rz 1476; eingehend PETER HEER, Die raumplanerische Erfassung von Bauten und Anlagen im Nichtbau-
gebiet, Diss. Zürich 1996, S. 101 ff. 
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Im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren sind ein Nutzungsplan und die damit 
direkt zusammenhängenden Normen nur im Anschluss an ihren Erlass anfechtbar. 
Ausnahmsweise überprüft das Bundesgericht die Pläne akzessorisch, wenn der be-
troffene Eigentümer sich bei Planerlass über die ihm auferlegten Eigentumsbe-
schränkungen nicht im klaren sein konnte oder ihm keine Verteidigungsmittel zur 
Verfügung standen, oder wenn sich die Verhältnisse seit Planerlass derart geändert 
haben, dass das öffentliche Interesse an den bestehenden Beschränkungen dahinge-
fallen sein könnte 225. 

d)  Planungsrecht und EMRK 

Art. 6 Ziffer 1 EMRK verlangt eine konventionskonforme gerichtliche innerstaatli-
che Beurteilung. Im Bereich der Raumplanung sind damit nur noch wenige Mass-
nahmen denkbar, die weder von Art. 6 Ziffer 1 EMRK noch von Art. 34 Abs. 1 und 
3 RPG erfasst werden; die Kantone werden somit gezwungen (Art. 98a OG), eine 
gerichtliche Instanz zur Überprüfung raumplanerischer Massnahmen zu bestimmen 
226. 

Vgl. dazu § 52 Rz 163 ff. 

e)  Kasuistik 

aa) Richtplan 

Kantonaler Gesamtplan unterliegt der inzidenten Normenkontrolle (AGVE 1985, 
217 ff.; VGE I/32 vom 28. Juni 1990 i.S. B, S. 9 f.) - Ein vom Gemeinderat geneh-
migter Richtplan ist keine Verfügung und kein Entscheid, er richtet sich nicht an die 
Grundeigentümer, sondern hat die Funktion einer Ermessensdirektive (AGVE 1982, 
269 f.) - Richtplan als Konkretisierungshilfe für Baubewilligungsverfahren (AGVE 
1984, 360 f.) - Auch bei fehlender formeller Verbindlichkeit darf Inhalt eines 
Richtplans materiell gewürdigt werden (AGVE 1982, 239 f.). 

bb) Nutzungsplan und -vorschriften 

Die prinzipale Normenkontrolle gegenüber Nutzungsplänen und -vorschriften ist 
nicht mehr möglich (§ 68 Satz 2). 

                                                
225 BGE 119 Ib 486; 116 Ia 207 ff.; 115 Ia 3; 111 Ia 131; Bundesgericht, in: ZB1 87/1986, 502 f.; KÄLIN, Be-
schwerde, S. 139 ff.; SCHÜRMANN/HÄNNI, S. 425 f.; HALLER/KARLEN, Rz 1066 ff.; kritisch dazu AUER, Verfas-
sungsgerichtsbarkeit, Rz 342. 
226 Vgl. zum Ganzen ANDREAS KLEY-STRULLER, Der Anspruch auf richterliche Beurteilung "zivilrechtlicher" 
Streitigkeiten im Bereich des Verwaltungsrechts sowie von Disziplinar- und Verwaltungsstrafen gemäss Art. 6 
EMRK, AJP 1994, 23 ff. 
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Zur inzidenten Normenkontrolle vgl. Rz 96. Rückweisungen des Grossen Rats im 
Nutzungsplanverfahren sind im Grundsatz keine anfechtbaren Verfügungen oder 
Entscheide (VGE III/95.00106 vom 2. Juni 1997 i.S. ABN, S. 15 (Fall Hellikon); zu 
den Ausnahmen vgl. Rz 65 ff. 

cc) Plansicherung 

Planungszonen sind im Rahmen des kantonalen Rechtsschutzverfahrens als Verfü-
gungen zu behandeln (AGVE 1984, 326) - Bausperre ist eine Verfügung oder ein 
Entscheid im Sinne des VRPG (AGVE 1984, 317 ff.) - Wird während eines 
Rechtsmittelverfahrens eine Bausperre verhängt, ist der Entscheid zurückzustellen, 
d.h. die Beschwerdesache ist im Anschluss an den Hinfall der Bausperre unter Be-
rücksichtigung des allenfalls geänderten Rechts von der Rechtsmittelinstanz direkt 
zu beurteilen und nicht an die Vorinstanz zurückzuweisen (AGVE 1993, 372 ff.). 

V. Sonderfälle 

1. Submission 
LITERATUR: CHRISTIAN BOCK, Das europäische Vergaberecht für Bauaufträge, Diss. Basel 1993 
(zit.: Vergaberecht); DERS., Das WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen 
und seine Umsetzung ins schweizerische Submissionsrecht, AJP 1995, 709-718 (zit.: WTO); THO-

MAS COTTIER / MANFRED WAGNER, Das neue Bundesgesetz über den Binnenmarkt (BGBM), Über-
sicht und kurzer Kommentar, AJP 1995, 1582-1590; ATTILIO R. GADOLA, Rechtsschutz und andere 
Formen der Überwachung der Vorschriften über das öffentliche Beschaffungswesen, AJP 1996, 967-
979 (zit.: Beschaffungswesen); PETER GALLI, Die Submission der öffentlichen Hand im Bauwesen, 
Diss. Zürich 1981; PETER GALLI / DANIEL LEHMANN / PETER RECHSTEINER, Das öffentliche Be-
schaffungswesen in der Schweiz, Zürich 1996. 

Die Überarbeitung des Gatt-Übereinkommens von 1979/1987 227 hatte unter ande-
rem die Schaffung eines effizienten Rekursmechanismus zum Ziel. Im am 1. Januar 
1996 in Kraft getretenen Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen 
(GATT/WTO-Übereinkommen [GPA] vom 15. April 1994 / 8. Dezember 1994 [SR 
0.632.231.42]) 228 verpflichteten sich die Vertragsstaaten, auf nationaler Ebene ein 
Rechtsmittelverfahren einzuführen. Verlangt ist ein förmliches Justizverfahren 229. 
Die Umsetzung erfolgte über das Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungs-
wesen (BöB) vom 16. Dezember 1994 230 (für Beschaffungen 

                                                
227 Dazu BOCK, WTO, 710. 
228 Zur Benennung vgl. GALLI/LEHMANN/RECHSTEINER, Rz 2, Anhang I, S. 219; BOCK, WTO, 710 f. 
229 BOCK, WTO, 714. 
230 SR 172.056.1. 
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auf Bundesebene 231), die Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen 
(VöB) vom 11. Dezember 1995 232 und im Kanton Aargau durch das Submissions-
dekret 233, welches gestützt auf § 29 des Gesetzes über den Finanzhaushalt des Kan-
tons Aargau 234 sowie in Ausführung des GATT/WTO-Übereinkommens, der Inter-
kantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) vom 25. 
November 1994 235 und des Binnenmarktgesetzes (BGMB) 236 ergangen ist. 

Für das Beschwerdeverfahren sind Art. XX GPA, Art. 9 BGMB (wonach Be-
schränkungen des öffentlichen Beschaffungswesens in Form einer anfechtbaren 
Verfügung zu erlassen sind) sowie die §§ 31-37 Submissionsdekret (welche bei der 
Bestimmung des Anfechtungsobjekts die Art. 26-35 BöB übernehmen) massge-
bend. Danach gelten als durch Beschwerde selbständig 237 anfechtbare Verfügungen 

– der Zuschlag oder Abbruch des Vergabeverfahrens; 

– die Ausschreibung des Auftrags; 

– der Entscheid über die Auswahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen im selek-
tiven Verfahren; 

– der Ausschluss aus dem Submissionsverfahren; 

– der Entscheid über die Aufnahme des Anbieters oder der Anbieterin in eine 
Liste über geeignete Anbieter und Anbieterinnen oder der Entscheid über den 
Ausschluss aus den ständigen Listen über geeignete Anbieter und Anbieterin-
nen. 

Obwohl auch im aargauischen Submissionsdekret der Geltungsbereich (unter ande-
rem durch die Nennung von Schwellenwerten; vgl. § 5 Submissionsdekret) einge-
schränkt ist, ist aus Art. 9 BGBM zu schliessen, 

                                                
231 GALLI/LEHMANN/RECHSTEINER, Rz 19. 
232 SR 172.056.11. 
233 Submissionsdekret (SubmD) vom 26. November 1996 (SAR 150.910). Bis zum 31. April 1997 (vgl. Regie-
rungsratsbeschluss vom 18. Dezember 1996 [AGS 1997, S. 23] galt noch die Verordnung über die Vergebung 
öffentlicher Arbeiten und Lieferungen (Submissionsverordnung) vom 16. Juli 1940 (SAR 611.130); Aufträge, 
die vor Inkrafttreten des SubmD ausgeschrieben wurden, fallen noch unter altes Recht (§ 42 lit. a SubmD). 
234 Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons Aargau (Finanzhaushaltsgesetz, FHG) vom 3. Juli 1990 (SAR 
611.100). 
235 Vgl. BOCK, WTO, 716. 
236 Bundesgesetz über den Binnenmarkt (Binnenmarktgesetz, BGBM) vom 6. Oktober 1995 (SR 943.02). 
237 Selbständig anfechtbar bedeutet auch, dass die betreffenden Verfügungen im Anschluss an die 20tägige 
Beschwerdefrist angefochten werden müssen, andernfalls der Prüfungsanspruch verwirkt ist (GAL-

LI/LEHMANN/RECHSTEINER, Rz 503). 
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dass sämtliche Marktzugangsbeschränkungen in der Form von anfechtbaren Verfü-
gungen zu erlassen sind, unabhängig vom Wert der fraglichen Vergebung 238. Tritt 
eine Gemeinde als Vergabestelle auf, gilt die Rechtsschutzbestimmung von § 24 
Abs. 1 Submissionsdekret ohnehin unabhängig vom Wert des Auftrags (§ 24 Abs. 3 
i.V.m. § 5 Abs. 1 lit. d Submissionsdekret). 

2.  Genehmigungsentscheid 

a)  In der Rechtsetzung 

Die Genehmigung kommunaler Erlasse ist Bestandteil des Rechtsetzungsverfah-
rens, im Verhältnis zur Gemeinde Verwaltungsakt (umstritten) 239. Daraus folgt: 
Wird die Genehmigung einer kommunalen Satzung durch die zuständige kantonale 
Behörde verweigert, steht den virtuell von den Rechtssätzen Betroffenen kein 
Rechtsmittel zur Verfügung, da tatsächlich kein Erlass vorliegt und ein Anspruch 
auf Rechtsetzung nicht besteht. Im Verhältnis zur Gemeinde ergeht ein Verwal-
tungsakt, da die Gemeinde als Gesuchstellerin Adressat der Genehmigungsverwei-
gerung ist und sie in ihren Interessen berührt ist. Wird die Genehmigung erteilt, 
entfaltet der Erlass Wirkungen gegenüber den Gemeindebürgern; anfechtbar ist 
dann nicht die Genehmigung, sondern im prinzipalen 240 oder inzidenten Normen-
kontrollverfahren der Erlass an sich. Dies gilt auch für die Gemeinde, nur fehlt die-
ser, da ihrem Antrag entsprochen wurde, die Beschwerdebefugnis. Wurde der Er-
lass mit Abänderungen 241 genehmigt, gilt dasselbe; diesfalls ist die Beschwerdebe-
fugnis der Gemeinde wieder gegeben. 

Keine Genehmigung liegt in der Allgemeinverbindlicherklärung von an sich privat-
rechtlichen Verträgen (Gesamtarbeitsverträge, Tarife und dgl.); es handelt sich da-
bei um Rechtsetzung, die sich gegen aussen in der Übernahme bereits bestehender 
Regelungen erschöpft 242. Bleibt ein 

                                                
238 GALLI/LEHMANN/RECHSTEINER, Rz 521, 568. 
239 Vgl. RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 144 B VIII, S. 457; bejahend ULE, S. 180. Vgl. auch § 68 Rz 44. 
240 Dazu § 68 Rz 42 ff. 
241 Die Zulässigkeit der Abänderung von Erlassen durch die genehmigende Behörde ist umstritten. Als zulässig 
wird allgemein nur die Korrektur offensichtlicher Fehler erachtet (BGE 111 Ia 70), nicht aber die Setzung von 
Recht durch die Genehmigungsbehörde, da die Genehmigung begriffsnotwendig den Beschluss einer unteren 
Instanz voraussetzt (BGE 111 Ia 70; RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 144 B IV, S. 456). 
242 IMBODEN/RHINOW, Nr. 144, S. 1066; a.M. offenbar JAAG, Rechtssatz, S. 226 f. 
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Vertragswerk privater Natur, ist die Genehmigung anfechtbarer Verwaltungsakt 243. 

Zur Anfechtung von Nutzungsplänen und -vorschriften nach aargauischem Bauge-
setz vgl. Rz 94 ff. vorne. 

b)  In der Rechtsanwendung 

Verschiedene Verwaltungsakte können nicht von einer Behörde allein und in eige-
ner Verantwortung erlassen werden, sondern bedürfen der Genehmigung durch eine 
übergeordnete Behörde; die Genehmigung ist Bestandteil eines mehrstufigen 244 
Verwaltungsakts (Mitwirkungsakt 245). Der Verwaltungsakt bleibt dennoch eine 
Verfügung der erlassenden Instanz und nicht der Genehmigungsinstanz 246. Der 
Genehmigungsentscheid begründet in der Regel keine Rechte und Pflichten direkt 
zwischen Staat und Bürger, sondern richtet sich an die untergeordnete Behörde. Die 
Genehmigung ist als Verwaltungsinternum zu qualifizieren, das nicht als Anfech-
tungsobjekt taugt 247. Die Rechtmässigkeit der Genehmigung ist aber im Rechtsmit-
telverfahren gegen den den Genehmigungsentscheid mitenthaltenden Verwaltungs-
akt überprüfbar; kommt die Beschwerdeinstanz zu einem vom Genehmigungsent-
scheid abweichenden Urteil, wird die Genehmigung in diesem Umfang durch den 
Beschwerdeentscheid substituiert. 

Ist der Bund Genehmigungsbehörde gegenüber einem kantonalen Verwaltungsakt 
und wird die Genehmigung verweigert, stellt sich die Frage des Sinns eines inner-
kantonalen Instanzenzugs, da selbst ein kantonaler Verwaltungsgerichtsentscheid 
die Bundesgenehmigung nicht ersetzen kann. Hier muss aus Gründen der Prozess-
ökonomie der kantonale 

                                                
243 JAAG, Rechtssatz, S. 226. 
244 EYERMANN/FRÖHLER, § 42 Rz 96. 
245 JAAG, Abgrenzung, S. 224. 
246 JAAG, Abgrenzung, S. 225; sinngemäss AUBERT, Traité 1, S. 303; IMBODEN/RHINOW, Nr. 144, S. 1064; BGE 
111 Ia 69; ZIMMERLIN, § 146/47 N 9. 
247 A.M. KÄLIN, Beschwerde, S. 145 f.; GADOLA, Genehmigung, 294, der ausführt, der Mitwirkungsakt (Ge-
nehmigung) sei Verfügung, was in Lehre und Rechtsprechung unbestritten sei; die angeführten Zitate sagen 
allerdings nichts dergleichen. Die Auffassung ist unzutreffend, da der Autor nicht zwischen dem Genehmi-
gungsentscheid und dem gestützt darauf ergangenen Verwaltungsakt unterscheidet. Der Baugesuchsteller, um 
das angeführte Beispiel aufzunehmen, ist gerade nicht berechtigt, den Genehmigungsentscheid anzufechten, da 
ihm gegenüber nicht verfügt wird; anfechtbar ist nur der gestützt darauf ergangene Verwaltungsakt. Damit 
entfällt auch die nicht begründbare Unterscheidung, dass der Nachbar den Genehmigungsentscheid anders als 
der Baugesuchsteller nicht soll anfechten können. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem zitierten BGE 
111 Ib 213 ff. (Fall Gontenschwil), im Gegenteil: ein Genehmigungsentscheid fehlte dort vollständig, was unter 
anderem schon zur Aufhebung der kommunalen Baubewilligung geführt hatte. 
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Verwaltungsakt direkt bei der der Genehmigungsbehörde übergeordneten Bundes-
instanz angefochten werden können 248. 

Ein Genehmigungsentscheid ist ausnahmsweise dann taugliches Anfechtungsobjekt, 
wenn die Behörde, welche die Genehmigung der übergeordneten Behörde vorgelegt 
hat, in ihren eigenen Interessen berührt ist, etwa dann, wenn eine selbständige An-
stalt für eine beabsichtigte Massnahme einer Genehmigung bedarf und diese ver-
weigert wird. Dabei wird nicht immer ganz einfach zu unterscheiden sein, wann der 
Selbstverwaltungskörper in seinem Autonomiebereich betroffen ist, und wann ein 
Unterordnungsverhältnis vorliegt, das die übergeordnete Behörde ohne weiteres 
berechtigt, Weisungen zu erteilen oder Genehmigungen zu versagen. Die Unter-
scheidung ist anhand der jeweiligen Satzungen vorzunehmen. Bei eigenen Baupro-
jekten einer Gemeinde (ausserhalb Baugebiet; Art. 24 RPG) ist der Genehmigungs-
entscheid des Baudepartements (Baugesuchszentrale) kein anfechtbarer Verwal-
tungsakt, da Genehmigungsadressat der Gemeinderat als Baubewilligungsbehörde 
ist, Bauherr aber die Einwohnergemeinde. 

3.  Gemeindebeschluss 
Gemeindebeschlüsse decken ein weites Spektrum möglichen Verwaltungshandelns 
ab; sie können Rechtssatz 249, Verfügung und Beschluss (Entscheid), Realakt, Ver-
trag etc. sein. Die Qualifizierung richtet sich im Grundsatz nach den allgemeinen 
Kriterien. Der Verfügungsbegriff und das damit verbundene Rechtsschutzsystem 
wird im Gemeindegesetz (§§ 105 ff. GG) teilweise abgeändert, indem allgemein 
verbindliche Erlasse bei Rechtsverletzungen im Verfahren mit der Gemeindebe-
schwerde angefochten werden können und Verwaltungsakte der Gemeindebe-
schwerde unterliegen, wenn sie nicht in persönliche Verhältnisse eingreifen (§ 106 
GG). Die Bestimmungen des VRPG sind auf die Gemeindebeschwerde insoweit 
anwendbar, als dies mit deren besonderer Natur vereinbar ist (§ 107 Abs. 3 GG). 

Ob ein Gemeindebeschluss Anfechtungsobjekt im verwaltungsgerichtlichen Be-
schwerdeverfahren sein kann, beurteilt das Verwaltungsgericht allerdings nicht ge-
stützt auf das Gemeindegesetz, sondern in Anwendung des VRPG. Damit sind alle 
der Gemeindebeschwerde gemäss 

                                                
248 Im Resultat gleich JAAG, Abgrenzung, S. 234 f., allerdings mit der Begründung, der Genehmigungsentscheid 
selbst werde zum Anfechtungsobjekt. 
249 Anwendungsfall der Abgrenzung zwischen Rechtssatz und Verfügung auf Gemeindeebene in AGVE 1985, 
331 ff. 
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§ 106 GG unterliegenden Beschlüsse (vorbehältlich der prinzipalen Normenkontrol-
le [§ 68]) nicht an das Verwaltungsgericht weiterziehbar, da die Gemeindebe-
schwerde zur Voraussetzung hat, dass der Beschluss nicht in persönliche Verhält-
nissse eingreift, taugliches Anfechtungsobjekt im verwaltungsgerichtlichen Be-
schwerdeverfahren aber nur eine individuell-konkrete Anordnung sein kann 250. Die 
Praxis überzeugt nicht restlos, da in § 1 Abs. 2 VRPG Sonderbestimmungen in an-
deren Erlassen vorbehalten bleiben und § 106 GG ohne weiteres als eine Sonderre-
gelung, die das Anfechtungsobjekt modifiziert, begriffen werden kann. Zutreffender 
wäre lediglich auf die (fehlende) Zuständigkeit abzustellen 251, was aber die Beur-
teilung gestützt auf § 53 VRPG nicht ausgeschlossen hätte 252. 

Beschlüsse des Gemeinderats, die der Abstimmung durch die Gemeindeversamm-
lung unterliegen, sind keine anfechtbaren Verfügungen, sondern Antrag an die 
Stimmberechtigten 253. Der Ermächtigungs- und Kreditbeschluss einer Einwohner-
gemeinde greift nicht in persönliche Verhältnisse ein und ist deshalb nicht vor Ver-
waltungsgericht anfechtbar 254. 

4.  Abstimmungen und Wahlen 
Gegenstand der Stimmrechtsbeschwerde (§ 65 GPR) und der Wahl- und Abstim-
mungsbeschwerde (§ 66 GPR) sind (behauptete) Verletzungen des Stimmrechts 
bzw. (behauptete) Unzulänglichkeiten bei Wahlen und Abstimmungen. Das An-
fechtungsobjekt ergibt sich aus dem Geltungsbereich des Gesetzes und in Zusam-
menhang mit anderen Bestimmungen aus dem GPR (etwa §§ 3-5, 7, 17, 44, 45 
GPR); das Anfechtungsobjekt ist weit gefasst, was sich wegen der Besonderheiten 
dieser Beschwerden rechtfertigt. Insbesondere muss sich die Beschwerde nicht ge-
gen ein "klassisches" Anfechtungsobjekt (Verfügung oder Erlass) 

                                                
250 In AGVE 1992, 411 ff., insbes. 414, wird am konkreten Anfechtungsobjekt nachgewiesen, dass dieses keine 
individuell-konkrete Rechtsbeziehung regeln wollte. Die Formulierung impliziert, dass eine Gemeindebe-
schwerde an das Verwaltungsgericht weiterziehbar ist, wenn ein Anfechtungsobjekt nach VRPG vorliegt; dieser 
Fall kann aber wegen der Regelung in § 106 Abs. 1 GG gar nie eintreten. 
251 Vgl. § 52. 
252 Auch diese wird vom Verwaltungsgericht mit der Begründung, es fehle am Anfechtungsobjekt, verneint 
(AGVE 1992, 414); der Nichteintretensentscheid ist letztlich ein (vertretbarer) politischer, was sich den Erwä-
gungen unschwer entnehmen lässt ("Ein weitergehender Rechtsschutz könnte leicht auch dazu führen, den 
Vollzug einzelner umstrittener Geschäfte von Gemeinden zeitlich stark zu verzögern"). 
253 KÖLZ, Kommentar, § 19 N 45. 
254 AGVE 1992, 411 ff.; zur Kritik an diesem Entscheid vgl. Rz 118. 
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richten; Vorbereitungshandlungen ohne Verfügungscharakter (etwa die Botschaft 
zum Gesetz) reichen aus. Es genügt, wenn es sich um einen Akt handelt, der geeig-
net ist, die politischen Rechte der Stimmberechtigten zu verletzen 255; verlangt ist 
immerhin eine unmittelbare Beeinträchtigung 256. Anfechtbar sind Wahlen und Ab-
stimmungen, an denen einzig die stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger teil-
nehmen dürfen; behördeninterne Wahlen sind als Anfechtungsobjekt ausgeschlos-
sen, da das GPR die politische Stimmberechtigung schützt 257. Es muss sich um 
kommunale oder kantonale Wahlen handeln (§ 1 GPR). Zur Beschwerdebefugnis 
Rz 183 ff. 

Vorbehalten bleiben die einschlägigen Bestimmungen des Grossratswahlgesetzes 
258, des Gemeindegesetzes 259 und des Gesetzes über die Ortsbürgergemeinden 260, 
die bundesrechtlichen Vorschriften über die Durchführung eidgenössischer Volks-
abstimmungen und der Nationalratswahlen sowie über die Ausübung des Referen-
dums- und Initiativrechts in eidgenössischen Angelegenheiten. 

5.  Vollstreckungsverfügungen und -entscheide 
Vollstreckungsverfügungen enthalten Anordnungen über die zwangsweise Durch-
setzung einer vollstreckbaren Verfügung 261; sie regeln den Vollzug einer formell 
rechtskräftigen materiellen Anordnung 262. Vollstreckungsverfügungen sind kraft 
ausdrücklicher gesetzlicher Regelung beim Regierungsrat anfechtbar, der endgültig 
entscheidet; das Verwaltungsgericht ist zur Beurteilung sachlich nicht zuständig 263. 
Allerdings kann in Vollzugssachen § 53 und somit das Verwaltungsgericht angeru-
fen werden, da sich die Beschränkung des Rechtsmittelwegs in § 77 Abs. 3 nur auf 
die Zuständigkeit in der Sache bezieht 264. 

Mit der Beschwerde an den Regierungsrat kann allerdings nur geltend gemacht 
werden, die Vollstreckungsmassnahmen seien nicht rechtmässig 

                                                
255 AUER, S. 233. 
256 AUER, S. 233. 
257 Sinngemäss BGE 105 Ia 369, 112 Ia 176 f.; KÄLIN, Beschwerde, S. 150 f.; GADOLA, Beschwerdeverfahren, 
S. 321. 
258 Gesetz über die Wahl des Grossen Rates (Grossratswahlgesetz) vom 8. März 1988 (SAR 152.100). 
259 Vgl. Rz 117 vorne. 
260 Gesetz über die Ortsbürgergemeinden vom 19. Dezember 1978 (SAR 171.200). 
261 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 139. 
262 AGVE 1988, 421 ff. 
263 § 78; AGVE 1988, 422. 
264 AGVE 1982, 312 ff.; 1988, 422 f. 
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(Anfechtung der Vollzugsmodalitäten; Bestreitung des Vorliegens eines Vollstre-
ckungstitels bzw. einer vollstreckbaren Anordnung); die Rechtmässigkeit der zu 
vollstreckenden Sachverfügung (Einwendungen gegen den Inhalt des zu vollstre-
ckenden Entscheids) ist nicht mehr anfechtbar 265. Zur Vollstreckung vgl. §§ 73 ff. 

VI.  Form der Verfügung 

Bezüglich der Form der Verfügung gilt § 23 266. 

C.  Beschwerdebefugnis 267 

I.  Übersicht 

Das Verwaltungsgericht hat mit einem Grundsatzentscheid 268 die Beschwerdebe-
fugnis im Sinn von § 38 derjenigen in Art. 103 lit. a OG und Art. 48 lit. a VwVG 269 
gleichgestellt. Der Regierungsrat hat im selben Jahr die Praxis des Verwaltungsge-
richts übernommen 270. Die Beschwerdebefugnis entspricht somit sowohl im ver-
waltungsinternen wie auch im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren der-
jenigen im Bund. 

                                                
265 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 140; MARTI, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 130; vgl. auch HEIN-

RICH ANDREAS MÜLLER, Der Verwaltungszwang, Diss. Zürich 1976, S. 152. 
266 Vgl. hierzu § 38 Rz 9. 
267 Der Begriff "Beschwerdebefugnis" (Beschwerderecht; im französischen treffend "qualité pour recourir") 
wird in diesem Kommentar einheitlich anstelle des häufig gebrauchten Ausdrucks "Legitimation" verwendet 
werden. Damit wird nichts Neues definiert, sondern lediglich der Kritik in einem Teil der Lehre Rechnung 
getragen. Der Terminus 'Legitimation' erinnert an die zivilprozessuale Sachlegitimation, obwohl sich diese von 
der Beschwerdebefugnis im Verwaltungsverfahren unterscheidet (der materiell-rechtliche Anspruch im Zivil-
recht ist - rechtshistorisch begründet - mit der prozessualen Zulässigkeit seiner Geltendmachung verbunden). 
Das Fehlen der materiell-rechtlichen Legitimation zur Sache führt im Zivilprozess zu einem die Klage abwei-
senden Urteil. Die fehlende Beschwerdebefugnis im Verwaltungsprozess hat, da eine Prozessvoraussetzung 
fehlt, einen Nichteintretensentscheid zur Folge; über die materielle Begründetheit ist damit nichts ausgesagt. 
Vgl. dazu KÖLZ, Kommentar, § 21 N 8 ff; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 149 f.; GYGI/STUCKI, Art. 
16 Rz 1a; KÖLZ/HÄNER, Rz 235; MARTI, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 162; MÜLLER, Legitimation, 281 f.; 
KÄLIN, Beschwerde, S. 224 f.; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 204 f.; SCHWANDER, 469 ff.; GULDENER, 
Zivilprozessrecht, S. 139 ff. 
268 AGVE 1979, 254 ff., insbesondere 264 ff., mit diesem Entscheid wurde gleichzeitig die frühere Praxis, 
wonach die Beschwerdebefugnis eine die Interessen des Beschwerdeführers schützende Norm voraussetzte 
(Schutznormerfordernisses; zur Definition vgl. AGVE 1979, 256) aufgegeben. 
269 Art. 103 lit. a OG und Art. 48 lit. a VwVG stimmen wörtlich überein; für die Verwaltungsbeschwerde und 
Verwaltungsgerichtsbeschwerde im Bund ist die Beschwerdebefugnis somit identisch; BGE 116 Ib 323; 110 Ib 
100; 107 Ib 45; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1369, 1519; SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 173. 
270 AGVE 1979, 463 f. 
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Damit wird das Auseinanderfallen der Beschwerdebefugnis, was zu einer prozessu-
alen Komplizierung der Beschwerdeverfahren geführt hätte 271, vermieden. 

Die Beschwerdebefugnis im Verwaltungsrechtspflegeverfahren ist nicht materiell-
rechtlicher Natur, sondern die prozessrechtlich notwendige Voraussetzung, um auf 
eine Beschwerde überhaupt einzutreten. Über die Begründetheit der Beschwerde ist 
damit nichts ausgesagt; geprüft wird lediglich die prozessuale Zulässigkeit der Be-
schwerde. Folge der Unzulässigkeit ist der Nichteintretensentscheid. Ist die Be-
schwerdebefugnis gegeben, kann der Beschwerdeführer die Verletzung auch sol-
cher Rechtsnormen rügen, die nicht seinen Schutz bezwecken. 

Die Regeln in § 38 sind nur anwendbar, wenn in anderen (kantonalen) Erlassen 
nichts Abweichendes bestimmt wird 272; bei der Schaffung des VRPG wurde aus-
drücklich darauf hingewiesen, das neue Verfahrensgesetz beanspruche nur subsidiä-
re Geltung 273. Das Verwaltungsgericht überprüft jeweils frei, ob Bestimmungen zur 
Beschwerdebefugnis, die vor Erlass des VRPG bereits bestanden, weiterhin Gültig-
keit beanspruchen. Des weiteren wird § 38 teilweise durch Spezialbestimmungen 
im Bundesrecht derogiert 274. 

II.  Zweck 

Die Beschwerdebefugnis definiert sich - stellt man auf die herrschende Meinung ab 
275 - negativ aus dem, was sie verhindern soll: die Popularbeschwerde. Die Gefahr, 
dass jedermann gegen einen Entscheid, der sich auf öffentliches Recht abstützt, 
Beschwerden führen kann, liegt darin begründet, dass die Verwaltungsrechtspflege 
nicht nur dem Individualrechtsschutz dient, sondern auch die richtige Anwendung 
öffentlichen Rechts garantieren soll, und daran ist im Grundsatz jeder interessiert. 

                                                
271 Würde sich die Beschwerdebefugnis nicht an der Praxis des Bundesgerichts orientieren, wären verschieden 
umschriebene Beschwerdebefugnisse selbst innerhalb desselben Verfahrens die Folge, je nachdem, gegen wel-
che Teile des Entscheids die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht gegeben wäre. Dass der 
Bund damit faktisch in die Verfahrenshoheit der Kantone eingreift, ist hinzunehmen; in gewissen Bereichen 
schreibt das Bundesrecht diese Folge auch ausdrücklich vor (Art. 33 Abs. 3 lit. a RPG; KÖLZ/KOTTUSCH, 435 
[Anm 103]. Vgl. auch ALFRED KUTTLER, Fragen des Rechtsschutzes gemäss dem Bundesgesetz über die Raum-
planung, ZBl 83/1982, 334 f. 
272 § 1 Abs. 2; AGVE 1989, 123; VOGT, 380. 
273 Botschaft I 1967, S. 18. 
274 Zu den abweichenden Regelungen im Bund und im Kanton Rz 166 ff. nachfolgend. 
275 Anstatt vieler GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 206, mit zahlreichen Hinweisen; BGE 123 II 378. 
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Die Auffassung, der Zweck der Beschwerdebefugnis liege im wesentlichen darin, 
die Popularbeschwerde zu verhindern, überzeugt nicht restlos. Fraglich ist auch, die 
Geltendmachung öffentlicher Interessen dem beschwerdeführenden Privaten zu 
überlassen, da hinter den geltend gemachten öffentlichen Interessen in der Regel 
reine Individualinteressen stehen 276. Sinnvoll ist, vermehrt ideelle Verbände, die 
(erfahrungsgemäss 277) eine grössere Gewähr für sachgerechte Prozessführung bie-
ten, zur Beschwerde zuzulassen. Der Anwalt des öffentlichen Interesses, der sich in 
privaten und unter Umständen auch öffentlichrechtlichen Organisationen finden 
lässt, sollte befugt sein, gegen seines Erachtens rechtswidrige Entscheide Be-
schwerde zu führen. Unter dieser Voraussetzung (Konzentration der durch Private 
vertretenen öffentlichen Interessen in Verbänden) ist eine Popularbeschwerde denk-
bar. Hindert man zudem den Einzelnen an der Geltendmachung von Normen, die er 
treuwidrig vorschiebt, um andere Zwecke zu erreichen, dürfte damit eher eine Ent-
lastung der Beschwerdeinstanzen einhergehen. Der Gesetzgeber beschreitet bedau-
erlicherweise den umgekehrten Weg und schränkt das Verbandsbeschwerderecht 
weiter ein 278 - angesichts des eminenten Interesses an einem gleichmässigen Geset-
zesvollzug 279 wenig verständlich. Der Schutz subjektiver Rechte geht heute oftmals 
zulasten der gebündelten subjektiven Interessen der Allgemeinheit (der anderen 
Einzelnen) 280 und berücksichtigt zu wenig, dass der Staat nicht nur belastend in die 
Rechte des Einzelnen eingreift, sondern auch ungerechtfertigte Vergünstigungen 
gewährt 281. Daran stört sich der Betroffene in der Regel nicht. 

                                                
276 So machte eine beschwerdeführende Gemeinde gegen die Baubewilligung für Asylantenunterkünfte im 
Namen des öffentlichen Interesses geltend, den Baracken fehlten Luftschutzräume (VGE III/14 vom 14. März 
1994 i. S. Gemeinde B, S. 4 ff.). 
277 RIVA, Beschwerdebefugnis, S. 107 f. (Statistik), 174 f.; MATTER, Verbandsbeschwerde, 456 f.; GADOLA, 
Verbände, 98 f.; PETER SALADIN, Schweizerisches Umweltschutzrecht - Eine Übersicht, recht 1989, 11 f. 
278 So die Diskussionen im National- und Ständerat (November 1993, März 1994; vgl. NZZ vom 5. März 1994, 
S. 21) zur Revision des NHG; vgl. ausführlich zum Beschwerderecht der Umweltschutzorganisationen nach der 
Teilrevision des NHG KELLER, 1125 ff. Überzeugend hingegen RENÉ A. RHINOW, Verwaltungsgerichtsbarkeit 
im Wandel, in: Staatsorganisation und Staatsfunktionen im Wandel, Festschrift für Kurt Eichenberger, Ba-
sel/Frankfurt am Main 1982, S. 668 f.; MATTER, Verbandsbeschwerde, 451 ff. 
279 Vgl. KÖLZ, Vollzug, 363. 
280 Vgl. dazu auch Rz 193 (Behördenbeschwerde). 
281 Aus diesem Grund für den Ausbau der Behördenbeschwerde KÖLZ, Vollzug, 364 ff.; DERS., Vertretung, 53 
f.; vgl. auch GADOLA, Behördenbeschwerde, 1459. 
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III. Allgemeine Beschwerdebefugnis 

1.  Rechtsschutzinteresse 

a) Schutzwürdige Interessen 
Zur Beschwerdeführung ist nur berechtigt, wer durch die angefochtene Verfügung 
oder den angefochtenen Rechtsmittelentscheid berührt ist und ein schutzwürdiges 
Interesse an deren oder dessen Aufhebung hat 282. Dieses Interesse kann rechtlicher 
oder bloss tatsächlicher Natur sein und braucht mit dem Interesse, das durch die 
vom Beschwerdeführer als verletzt bezeichneten Normen geschützt wird, nicht ü-
bereinzustimmen 283. Immerhin ist verlangt, dass der Beschwerdeführer durch den 
angefochtenen Entscheid in höherem Masse als jedermann oder die Allgemeinheit 
betroffen ist und in einer besonderen, beachtenswerten, nahen Beziehung zur Streit-
sache steht. Ein schutzwürdiges Interesse liegt vor, wenn die tatsächliche oder 
rechtliche Situation des Beschwerdeführers durch den Ausgang des Verfahrens be-
einflusst werden kann; das Interesse besteht im praktischen Nutzen, den die erfolg-
reiche Beschwerde dem Beschwerdeführer eintragen würde, das heisst in der Ab-
wendung eines materiellen oder ideellen Nachteils, den die angefochtene Verfügung 
für ihn zur Folge hätte 284; abzustellen ist auf die Art und Intensität der Benachteili-
gung 285. 

Am Rechtsschutzinteresse fehlt es regelmässig dann, wenn die Beschwerde dem 
Beschwerdeführer keinerlei nennenswerte Vorteile bringen kann 286, im Fall der 
blossen Rechthaberei oder zur Abklärung bloss theoretischer Rechtsfragen 287; es 
muss etwas "Reales hinter dem Rechtsschutzansuchen" 

                                                
282 BGE 123 II 378; ZBl 96/1995, 528. 
283 AGVE 1994, 173; 1993, 410; allerdings wird im letztzitierten Entscheid u.a. ausgeführt, "der Beschwerde-
führer kann zur Begründung seiner Beschwerdebefugnis ... auch Normen anrufen, mit denen ausschliesslich 
öffentliche Interessen verfolgt werden und bei denen der Schutz des Beschwerdeführers lediglich eine Nebener-
scheinung bildet", was an sich zutreffend ist, aber die materiellen Erfolgschancen seiner Beschwerde betrifft 
und mit der Begründung der Beschwerdebefugnis nichts zu tun hat. Richtig wieder AGVE 1993, 414. Grundle-
gend AGVE 1979, 254 ff.; vgl. auch ZIMMERLIN, § 5 N 3; für das Bundesverwaltungsverfahren BGE 123 II 378. 
284 BGE 123 II 378; 120 Ib 386 f.; 118 Ib 615 f.; 116 Ib 323 f.; 113 Ib 228; 112 Ib 158; 110 Ib 400; AGVE 
1994, 227; 1993, 409 ff.; 1992, 360 f.; 1991, 369; 1989, 122; "handfeste Belange", GYGI, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, S. 151 ff.; SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 183 ff.; KÖLZ/HÄNER, Rz 234 ff.; HÄFE-

LIN/MÜLLER, Rz 1373; IMBODEN/RHINOW, Nr. 35 II 2, S. 210; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 211 ff.; ZIM-

MERLIN, § 5 N 3. 
285 BGE 123 II 378 f.; 116 Ib 324. 
286 Anwendungsfall in AGVE 1991, 282 ff. 
287 BGE 110 Ib 215; VOGT, 381. 

129 

130 



85 

stecken 288. Aus diesem Grund ist auch die Anfechtung der Entscheidbegründung, 
ohne dass die Abänderung des Dispositivs verlangt wird, unzulässig 289. Dasselbe 
gilt, wenn der Beschwerdeführer das mit der Beschwerde verfolgte Ziel auf andere, 
einfachere Art erreichen kann, insbesondere wenn der Verwaltungsrechtsschutz (bei 
prinzipiell gegebener Zuständigkeit) nur angerufen wird, weil ein zivilrechtliches 
Verfahren mit einem höheren Kostenrisiko verbunden ist oder eine Klage aus zivil-
prozessualen Gründen nicht mehr erhoben werden kann; die mit der Verwaltungs-
rechtspflege betrauten Behörden sind nicht gehalten, auf dem Umweg über das öf-
fentliche Recht zivilrechtliche oder andere nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fal-
lende Vorfragen zu entscheiden, wenn sich diese Vorfragen tatsächlich als Haupt-
frage darstellen 290; es besteht kein Anspruch auf den bequemen Rechtsweg 291. 
Gleich ist zu entscheiden, wenn ein offensichtliches Versehen der erkennenden Be-
hörde vorliegt, das mit einem Begehren um Urteilsberichtigung 292 behoben werden 
könnte; diesfalls rechtfertigt sich zwar die Erhebung einer "vorsorglichen" 293 Be-
schwerde, nicht aber die Weigerung, gleichzeitig die Urteilsberichtigung zu verlan-
gen. 

Nicht einzutreten ist auf Beschwerden, die offensichtlich rechtsmissbräuchlich sind, 
insbesondere solche, die für den Beschwerdeführer keinerlei Vorteile bringen 294. 
Rechtsmissbrauch wird nicht leichthin anzunehmen sein, immerhin liegt er ohne 
weiteres dann vor, wenn der Beschwerdeführer erkennbar nur mit dem Zweck han-
delt, dem Beschwerdegegner zu schaden oder die Rechtsmittelinstanz und den Staat 
als 

                                                
288 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 153; GADOLA, S. 212. 
289 AGVE 1985, 354; 1982, 502; 1981, 387 ff.; 1979, 278; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 154; KÖLZ, 
Kommentar, § 21 N 70; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 212, mit Hinweisen. 
290 In VGE III/79 vom 28. August 1992 i.S. H. und Mitb. hatte das Verwaltungsgericht zu entscheiden, ob das 
Aufstellen von Blumentrögen auf einem Fussweg der Baubewilligungspflicht unterliegt; tatsächlich ging es den 
Parteien aber lediglich darum, feststellen zu lassen, ob eine im Privateigentum stehende Grundstücksfläche dem 
Gemeingebrauch gewidmet sei oder nicht. Für den Entscheid über diese eigentliche Hauptfrage fehlt dem Ver-
waltungsgericht allerdings die Zuständigkeit, weshalb die Parteien über den Umweg der Bewilligungspflicht 
eine Beurteilung erzwingen wollten. Das Verwaltungsgericht ist auf die Beschwerde zu Recht nicht eingetreten 
(allerdings mit der nicht ganz zutreffenden Begründung, es fehle an der sachlichen Zuständigkeit; diese war 
wegen der Bewilligungsfrage tatsächlich gegeben (§ 52 Ziffer 8), es fehlte aber am spezifischen Rechtsschutzin-
teresse vor der angerufenen Instanz). 
291 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 154; ZIMMERLIN, § 5 N 4. 
292 § 45 Rz 42 ff. 
293 Eine "bedingte", vorsorgliche Beschwerde ist ausnahmsweise dann zulässig, wenn sie für den Fall einge-
reicht wird, dass auf ein gleichzeitig gestelltes Wiedererwägungsgesuch nicht eingetreten wird. 
294 AGVE 1993, 410; 415 f. (Frage offen gelassen); KOPP, VwGO, Vorb § 40 Rz 32c. 
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ganzes "lahmzulegen" 295; die Erkennbarkeit beurteilt sich nach objektiven Kriterien 
296. Ähnlich ist bei geradezu unvernünftigen Beschwerden zu entscheiden 297. Zieht 
eine Behörde ihren angefochtenen Entscheid in Wiedererwägung und entspricht den 
Beschwerdeanträgen des Beschwerdeführers, entfällt in der Folge das Anfechtungs-
objekt und das Beschwerdeverfahren wird gegenstandslos; hält der Beschwerdefüh-
rer dennoch an seinen Anträgen mit der Modifizierung fest, er verlange Feststellung 
der Unrechtmässigkeit des (wiedererwägungsweise abgeänderten) vorinstanzlichen 
Entscheids, fehlt es ihm regelmässig am Rechtsschutzinteresse. 

Der allgemeine Grundsatz des Rechtsmissbrauchverbots hat mit der Totalrevision 
des Baugesetzes am 14. Juli 1993 eine Änderung im VRPG erfahren (§ 167 Abs. 1 
BauG). Systematisch nicht ganz befriedigend wird in § 3 Abs. 2 VRPG bestimmt, 
dass auf Eingaben, die auf missbräuchlicher Prozessführung beruhen, nicht einzu-
treten ist 298. Rechtsmissbrauch liegt vor, wenn ein Rechtsinstitut zweckwidrig ver-
wendet wird mit dem Ziel, Interessen zu schützen, die das betreffende Rechtsinstitut 
nicht schützen will 299. Die missbräuchliche Prozessführung kann ein Anwendungs-
fall des Rechtsmissbrauchs sein und liegt jedenfalls dann vor, wenn sie nicht den 
Schutz berechtigter Interessen bezweckt, sondern ausschliesslich auf Zeitgewinn 
abzielt und damit trölerisch und mutwillig ist 300. Faktisch wird sich an der bisheri-
gen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts zu § 38 auch nach Erlass von § 3 Abs. 
2 nichts ändern, da die Bestimmung nur einen möglichen Anwendungsfall des 
Rechtsmissbrauchs regelt. 

Nicht erforderlich ist hingegen, dass mit der Gutheissung der Beschwerde eine ma-
terielle Besserstellung (geldwerte Vorteile) erreicht werden könnte, auch Interessen 
ideeller oder immaterieller Natur reichen aus, 

                                                
295 Das Verwaltungsgericht ist auf die Beschwerden eines Strafgefangenen (über hundert Eingaben innerhalb 
weniger Wochen), dessen Ziel erklärtermassen der Zusammenbruch der staatlichen Rechtspflegeinstanzen war, 
zu Recht (allerdings mit der ausweichenden Begründung, der Beschwerdeführer habe es an der notwendigen 
Mitwirkung fehlen lassen) nicht eingetreten (VGE I/20 vom 25. März 1992 i.S. M., S. 7 ff.). 
296 Dazu Vorbem. zu § 38 Rz 40 f. 
297 AGVE 1993, 410. 
298 § 3 Abs. 2 konkretisiert damit für einen speziellen Fall die Folgen, wenn der allgemein geltende Grundsatz, 
bei der Anwendung des Rechts Treu und Glauben zu beachten, verletzt wird; es hätte sich aufgedrängt, die 
ausschliesslich auf § 38 zugeschnittene Regelung auch dort unterzubringen. 
299 BGE 110 Ib 303, 336; 94 I 520. 
300 VGE III/92 vom 3. Dezember 1993 i.S. E., S. 5 f.; BGE 118 II 89. 
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solange der Beschwerdeführer davon selbst betroffen ist 301; ebensowenig ist das 
Rechtsschutzinteresse allein wegen des geringen Werts des Streitgegenstands (z. B. 
eine Gebühr im Umfang von wenigen Franken) zu verneinen. Das genügende 
Rechtsschutzinteresse setzt ferner nicht voraus, dass der Beschwerdeführer Chancen 
hat, den Prozess zu gewinnen. 

Das Rechtsschutzinteresse muss für alle Beschwerdebegehren gegeben sein 302, an-
dernfalls ist auf einzelne davon nicht einzutreten. 

Zu den Besonderheiten des schutzwürdigen Interesses des Nachbarn in Bausachen 
vgl. Rz 150 ff. hinten. 

b)  Eigene Interessen 

Der Beschwerdeführer kann nur eigene 303 Interessen vertreten, Beschwerden zu-
gunsten Dritter gibt es, von Ausnahmefällen 304 abgesehen, nicht; insbesondere be-
gründet die Wahrnehmung öffentlicher Interessen 305 die Beschwerdebefugnis nicht 
306. Abweichende Regelungen (Verbands- und Behördenbeschwerde, vgl. Rz 190 
ff., 213 ff.) sind in Spezialerlassen zu finden 307. Eigene Interessen sind berührt, 
wenn der Beschwerdeführer in seiner Interessensphäre in höherem Mass als jeder-
mann beeinträchtigt ist, wenn er eine besondere, beachtenswerte Beziehung zur 
Streitsache aufweist 308. Diesen Anforderungen kommt besondere Bedeutung zu, 
wenn sich nicht der Verfügungsadressat, sondern ein Dritter gegen den Entscheid 
zur Wehr setzt 309. Der Beschwerdeführer 

                                                
301 BGE 123 II 378 
302 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 153; BGE 99 Ib 98. 
303 Zur Verbandsbeschwerde vgl. hinten, Rz 213 ff. 
304 Zum Beispiel für die fürsorgerische Freiheitsentziehung § 67g EG ZGB; im Vormundschaftsrecht Art. 420 
ZGB; im Sozialversicherungsrecht Art. 84 Abs. 1 des Gesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung 
(AHVG) vom 20. Dezember 1946 (SR 831.10). Zur ideellen Verbandsbeschwerde vgl. Rz 219 ff. hinten. 
305 ZIMMERLIN, § 5 N 3. Anders hingegen, wenn eine Gemeinde Beschwerde führt; trotz der identischen Formu-
lierung in § 38 Abs. 2 ("eigene Interessen") handelt es sich dabei in der Regel um öffentliche Interessen; vgl. 
zum Ganzen KÖLZ, Beschwerdebefugnis, 97 ff., insbesondere 122 f., sowie Rz 204 ff. hinten. 
306 BAUMGARTNER, Legitimation, S. 86 f.; KÖLZ, Kommentar, § 21 N 32; SALADIN, Verwaltungsverfahrens-
recht, S. 175; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 214; MACHERET, qualité, 158 ff.; BGE 123 II 378 f. 
307 Zum Beispiel in § 14 Abs. 2 WG, der den Gemeinderat als Beteiligten im Verfahren um Erteilung eines 
Wirtschaftspatents nennt und so nicht nur dem Verfügungsadressaten, sondern auch einem Dritten die Möglich-
keit einräumt, ein Rechtsmittel zu ergreifen. GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 214. 
308 Grundsatzentscheid in AGVE 1979, 254 ff. 
309 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 183 f. 
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muss durch den angefochtenen Akt "persönlich und unmittelbar einen Nachteil er-
leiden; ein bloss mittelbares oder ausschliesslich allgemein öffentliches Interesse 
berechtigt - ohne die erforderliche Beziehungsnähe zur Streitsache selber - nicht zur 
Verwaltungs- oder Verwaltungsgerichtsbeschwerde" 310. Eigene Interessen sind 
nicht schon dann gegeben, wenn sich der Beschwerdeführer für eine Frage aus i-
deellen Gründen besonders interessiert 311 oder sich aus persönlicher Überzeugung 
für oder gegen ein Projekt engagiert 312. Eigene Interessen des Beschwerdeführers 
sind nicht tangiert, wenn einem Verfügungsadressaten eine Tätigkeit bewilligt wird, 
die sowohl in bezug auf die Wahrscheinlichkeit des Schadeneintritts wie in bezug 
auf die Schwere der Beeinträchtigung den Beschwerdeführer einem nur unwesent-
lich höheren Risiko aussetzt als die Allgemeinheit; "bloss Gefahren von einer ge-
wissen Bedeutung und von einer gewissen Wahrscheinlichkeit vermögen die Be-
schwerdebefugnis nicht zu begründen" 313. 

Keine Dritt- sondern eigene Interessen liegen vor bei Verfügungen, die sich zwar 
nicht an den Beschwerdeführer richten, diesen jedoch in seinen schutzwürdigen 
Interessen berühren (z.B. Beschwerden des Nachbarn oder des Mieters in Baubewil-
ligungssachen). 

Der individualistisch ausgerichteten Konzeption der Beschwerdebefugnis ist be-
rechtigte Kritik erwachsen 314. Der mangelhaften Wahrnehmung öffentlicher Inte-
ressen ist aber nicht mit einer Ausweitung der Beschwerdebefugnis des Einzelnen 
zu begegnen, sondern mit einer grosszügigeren Zulassung ideeller Verbandsbe-
schwerden auch kommunaler Organisationen. 

                                                
310 BGE 123 II 78 f. 
311 MOOR, Vol. II, S. 413; BGE 123 II 379 (betreffend die Beschwerde einer Ärztin und Konsumentin gegen 
einen lebensmittelrechtlichen Zulassungsentscheid (genmanipulierte Soja) des Bundesamtes für Gesundheit. 
312 BGE 123 II 119, 379. 
313 In der Argumentation leicht zynisch anmutend BGE 123 II 379 f.; ebenso BGE 120 Ib 435 mit der Begrün-
dung, einem Privaten käme die Beschwerdebefugnis gegen ein Projekt, das die Trinkwasserversorgung zu ge-
fährden drohe, nicht zu, da von einer Verschmutzung des Grundwassers nicht in erster Linie die einzelnen 
Trinkwasserbenutzer (!), sondern die für die Trinkwasserversorgung verantwortlichen Personen oder Behörden 
(!) betroffen seien (demnach ist etwa von einer Verletzung der Verkehrsregeln in erster Linie die Verkehrspoli-
zei betroffen). 
314 RENÉ A. RHINOW, Verwaltungsgerichtsbarkeit im Wandel, in: Staatsorganisation und Staatsfunktionen im 
Wandel, Festschrift für Kurt Eichenberger, Basel/Frankfurt am Main 1982, S. 668 f.; MATTER, Verbandsbe-
schwerde, 451 ff.; BAUMGARTNER, Legitimation, S. 87 ff.; vgl. auch KÖLZ, Vollzug, 363 ff.; Rz 128 hiervor. 
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c)  Aktuelle Interessen 

Ein Interesse ist in der Regel nur dann schutzwürdig, wenn es aktuell oder in einem 
qualifizierten Sinn künftig ist 315. Beeinträchtigt die Verfügung für sich allein die 
Stellung des Beschwerdeführers nicht, sondern sind dazu weitere, von dieser Verfü-
gung unabhängige Akte notwendig, fehlt es am rechtserheblichen aktuellen Interes-
se 316. Der Nachteil, den der Beschwerdeführer durch die angefochtene Verfügung 
erleidet, muss durch den Rechtsmittelentscheid beseitigt werden können. Damit 
sind Interessen dann nicht mehr aktuell, wenn der Nachteil tatsächlich nicht mehr 
besteht oder bereits irreversibel eingetreten ist 317. Desgleichen ist der Beschwerde-
führer nicht mehr beschwert, wenn er den Verwaltungsakt erkennbar und vorbehalt-
los akzeptiert hat; wer eine Steuerforderung oder Gebührenrechnung kommentarlos 
begleicht, kann den Prozess nicht mehr weiterführen 318 (das Verwaltungsgericht 
geht von Rechtsmittelverzicht aus) 319. Bei der Anfechtung von Allgemeinverfü-
gungen reicht ein virtuelles Interesse aus 320. 

Die aargauische Praxis verlangt das Vorliegen eines aktuellen praktischen Interes-
ses an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids nicht bloss 
beim Einreichen der Beschwerde, sondern auch noch im Zeitpunkt der Urteilsfäl-
lung 321. Damit wird sichergestellt, dass die rechtsanwendende Behörde konkrete 
und nicht bloss theoretische Fragen entscheidet. Die Regel dient der Prozessöko-
nomie und verhindert bei Drittbeschwerden, dass der Beschwerdegegner zeitliche 
Verzögerungen und finanzielle Belastungen in Kauf nehmen muss, die letztlich in 
keinem Zusammenhang mit seinem Verfahren stehen. Überdies sind die Rechtsmit-
telinstanzen nicht gezwungen, zu Fragen Stellung zu nehmen, ohne dass hierfür ein 
praktischer Anlass besteht. 

                                                
315 AGVE 1991, 369 f.; 1990, 329; BGE 123 I 115; 122 I 71; 118 Ib 7; 116 Ia 363 f.; GYGI, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, S. 154 f.; MACHERET, qualité, 159. 
316 GRISEL, II, S. 899; AGVE 1985, 354. 
317 MARTI, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 173 f.; in VGE III/8 vom 22. Januar 1992 i.S. V. entschied das Ver-
waltungsgericht, am aktuellen Interesse fehle es, wenn der Beschwerdeführer einer Räumungsverfügung ent-
sprochen habe; dass dem Beschwerdeführer ein Entscheid über die Rechtmässigkeit oder Rechtswidrigkeit des 
angefochtenen Räumungsbefehls in einem allfälligen Schadenersatzprozess gegen das Gemeinwesen von Nut-
zen sein könne, ändere daran nichts, da diese Frage dannzumal als Vorfrage im Zusammenhang mit einem 
entsprechenden Entschädigungsbegehren in dem dafür vorgesehenen Verfahren zu beurteilen sei. Der Entscheid 
ist mit (unpubliziertem) BGE vom 26. März 1993 bestätigt worden. 
318 AGVE 1982, 300; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 154. 
319 AGVE 1993, 421. 
320 MARTI, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 174, mit Hinweisen. 
321 AGVE 1990, 329; 1986, 323; ebenso BGE 118 Ib 7. 
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Fehlt es am aktuellen Interesse im Zeitpunkt der Beschwerdeeinreichung, ist auf das 
Rechtsmittel nicht einzutreten, fällt das aktuelle Interesse nach Beschwerdeeinrei-
chung aber vor der Urteilsfällung weg, ist die Beschwerde als gegenstandslos von 
der Kontrolle abzuschreiben 322. "Beschafft" sich der Beschwerdeführer sein aktuel-
les Interesse (zum Beispiel durch Kauf der Liegenschaft erst nach Einreichung der 
Beschwerde), dürfte auf die Klage einzutreten sein 323. 

Ausnahmsweise tritt das Verwaltungsgericht auf Beschwerden trotz fehlendem ak-
tuellen Interesse ein, wenn ein "besonders bedeutsames Rechtsschutzbedürfnis dies 
aufwiegt" 324. Gemeint sind jene Fälle, "wo ein derart gewichtiges privates Interesse 
geltend gemacht werden kann, dass es sich rechtfertigt, deswegen die Verwaltungs-
rechtspflege zu beanspruchen" 325. Die Formulierung ist nicht besonders glücklich, 
da sie wenig darüber aussagt, welche Fälle damit gemeint sind. Überdies erfasst sie 
einzelne praktische Anwendungsbeispiele nicht 326. Ähnlich offen umschreibt das 
Bundesgericht die Eintretensanforderungen trotz fehlendem aktuellen Interesse im 
Verwaltungsgerichtsverfahren ("wenn wegen der Dauer des Verfahrens kein end-
gültiger Entscheid in einer Grundsatzfrage herbeizuführen wäre, oder wenn die Ent-
scheidung in der Sache aus anderen Gründen als angebracht erschiene") 327. 

Es besteht kein Grund, sich nicht zum Teil (vgl. Rz 142) an die in der Lehre und 
bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur staatsrechtlichen Beschwerde entwickel-
ten und anerkannten Kriterien zu halten. Danach kann auf das aktuelle Interesse 
verzichtet werden, wenn sich die Frage jederzeit und unter gleichen Umständen 
wieder stellen könnte, an ihrer Beantwortung wegen der grundsätzlichen Bedeutung 
ein öffentliches Interesse besteht und sie im Einzelfall kaum je überprüft werden 
könnte 328. 

                                                
322 BGE 118 Ib 7; 118 Ia 490; KÄLIN, Beschwerde, S. 258; KÖLZ, Kommentar, § 21 N 67; GYGI, Bundesverwal-
tungsrechtspflege, S. 326; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 216. 
323 A.M. (allerdings bezüglich der formellen Beschwer) EYERMANN/FRÖHLER, § 124 Rz 4. 
324 AGVE 1990, 329 f. 
325 AGVE 1990, 330. 
326 Etwa den Fall der Grundsatzfrage, die sonst nie entschieden werden könnte; entscheidend ist in diesen Fällen 
nicht das konkrete private, sondern das gewichtige öffentliche Interesse am Grundsatzentscheid. 
327 BGE 118 Ib 8; ebenso GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 154 f.; im Zusammenhang mit einer Stimm-
rechtsbeschwerde der Regierungsrat (des Kantons Aargau) in ZBl 82/1981, 218. 
328 BGE 121 I 281 f.; 118 Ia 493; KÖLZ/HÄNER, Rz 237; vgl. auch BGE 123 II 286 f.; KÄLIN, Beschwerde, S. 
261. 
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Anders als in der Staatsrechtspflege ist aber auf das gewichtige öffentliche Interesse 
dann zu verzichten, wenn im Einzelfall eine rechtzeitige gerichtliche Überprüfung 
kaum je möglich wäre 329. Rügen von grundsätzlicher Bedeutung werden diese Kri-
terien eher erfüllen als Rügen, die nicht vom konkreten Einzelfall losgelöst betrach-
tet werden können 330. 

d) Beschwer 

aa)  materielle 

Die materielle Beschwer ist keine weitere zusätzliche Sachurteilsvoraussetzung, 
sondern ein anderer Ausdruck für die Schutzwürdigkeit des Interesses 331. 

bb) formelle 

Formell beschwert ist, wer mit seinen Begehren vor Vorinstanz nicht oder zumin-
dest nicht vollständig durchgedrungen ist 332, d.h., wenn der angefochtene Entscheid 
dem Beschwerdeführer etwas versagt, was er beantragt hat 333. Im Rechtsmittelver-
fahren nicht beschwerdebefugt ist somit, wer mit seinen im vorinstanzlichen Ver-
fahren gestellten Anträgen durchgedrungen ist, gleichgültig, ob er durch den Ent-
scheid in materieller Hinsicht beschwert ist oder nicht 334. Dies setzt grundsätzlich, 
aber nicht notwendigerweise, voraus, dass der Beschwerdeführer am vorinstanzli-
chen Verfahren beteiligt war 335. Zur Beschwerde ist auch zuzulassen, 

                                                
329 Das abgewiesene Gesuch um Zuteilung eines Marktstandes am jährlich stattfindenden Bremgartner Pfingst-
markt ist hierfür ein typisches Beispiel; vgl. AGVE 1990, 328 ff.; ebenso BGE 118 Ib 8 f. ("im Hinblick auf 
künftige gleichartige Gesuche"). 
330 Zu eng allerdings AGVE 1990, 330. 
331 Vgl. Rz 129 ff. Ebenso BETTERMANN, S. 47. Diese Auffassung ist in der Lehre allerdings nicht unbestritten; 
vgl. dazu BAUMGARTNER, Legitimation, S. 117 ff.; die Differenz ist allerdings nicht von praktischer Bedeutung. 
332 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 155; SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 175 f.; GADOLA, 
Beschwerdeverfahren, S. 217. A. M. BAUMGARTNER, Legitimation, S. 119 ff.; der Autor ist der Auffassung, auf 
das Erfordernis der formellen Beschwer sei zu verzichten, da es sich vom schutzwürdigen Interesse, der mate-
riellen Beschwer, nicht unterscheiden lasse. Die Darstellung übersieht, dass ein Verfügungsadressat, dessen 
Begehren im Beschwerdeverfahren vollumfänglich entsprochen wurde, durch den Entscheid gleichwohl mate-
riell beschwert sein kann, da er z.B. nur die Herabsetzung und nicht die Aufhebung einer ihm auferlegten Ge-
bühr beantragt hat. Würde auf das Erfordernis der formellen Beschwer verzichtet, wäre der Beschwerdeführer 
zum Rechtsmittel zuzulassen, da er nach wie vor, wenn auch nicht mehr in demselben Umfang, materiell be-
schwert wäre. Der Einzelne hätte es so in der Hand, die ihn belastende Verfügung aus Kostenrisikogründen 
quasi ratenweise im Laufe des Rechtsmittelzugs anzufechten. Ein solches Vorgehen ist aus Gründen der Pro-
zessökonomie unzulässig. 
333 ULE, S. 324. 
334 AGVE 1987, 332; 1978, 275; 1976, 314 f. 
335 BGE 123 II 117. 
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wer durch den Entscheid materiell beschwert ist und zu Unrecht nicht in das vo-
rinstanzliche Verfahren einbezogen wurde; die Zulässigkeit der Beschwerde beur-
teilt sich diesfalls danach, ob der Beschwerdeführer durch den Entscheid in seinen 
eigenen schutzwürdigen Interessen verletzt wird. Umgekehrt ist der am vorinstanz-
lichen Verfahren Beteiligte nicht zur Beschwerde befugt, wenn er zu Unrecht ins 
Verfahren einbezogen wurde und der Entscheid ihn auch kostenmässig nicht be-
lastet; die formelle Beschwer reicht zur Begründung der Beschwerdebefugnis allein 
nicht aus 336. Wer mit seinen materiellen Begehren durchdringt, im Beschwerdever-
fahren aber geltend macht, ein Dritter sei zu Unrecht nicht ins Verfahren einbezo-
gen worden, weshalb der Entscheid diesem gegenüber nicht rechtskräftig werden 
könne, ist formell beschwert 337. Wer nur mit seinem Eventual-, nicht Hauptantrag 
durchdringt, ist beschwert. Gleiches gilt, wenn anstatt eines Endentscheids ein 
Rückweisungsentscheid ergeht, da der Beschwerdeführer in der Regel einen das 
Beschwerdeverfahren abschliessenden Entscheid anstrebt. Die formelle Beschwer 
lässt sich nicht dadurch herbeiführen, dass derjenige, dessen Anträgen entsprochen 
wurde, mit seinem Rechtsmittel die Begehren erweitert (vgl. dazu § 39 Rz 12 ff.). 

Der Beigeladene kann im Verfahren zwischen den Hauptbeteiligten zu nichts ver-
pflichtet werden 338, weshalb es ihm bei strenger Betrachtungsweise regelmässig an 
der formellen Beschwer fehlt. Die Beschwerdebefugnis des Beigeladenen beurteilt 
sich deshalb danach, ob er durch die angefochtene Verfügung materiell beschwert 
ist 339. Dies ist anhand der durch den Beigeladenen im Verfahren zwischen den 
Hauptparteien gestellten Anträgen oder unter Berücksichtigung der Interessenlage 
des Beigeladenen zu beurteilen. 

Das Erfordernis der formellen Beschwer dient nicht nur der Prozessökonomie und 
damit der Entlastung der Gerichte, sondern auch dazu, die im Verwaltungsbe-
schwerdeverfahren geltenden Anforderungen an die Erhebung von Rechtsmitteln 
(Form, Antrag, Begründung, Frist) durchzusetzen und die Einhaltung des funktio-
nellen Instanzenzugs sicherzustellen. 

                                                
336 KÖLZ, Kommentar, § 70 N 5; SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 176. 
337 Dieser Fall wird in der Lehre gemeinhin als Ausnahme zum Erfordernis der formellen Beschwer dargestellt 
(MARTI, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 168; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 217, mit Hinweisen); im Grun-
de genommen liegt aber gar kein Sonderfall vor, da der Beschwerdeführer einen Antrag auf Beizug des Dritten 
gestellt haben wird, dem nicht entsprochen worden ist. 
338 § 62 Rz 8. 
339 KOPP, VwGO, Vorb § 124 Rz 46. 
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Lässt die Rechtsmittelinstanz Beschwerdeführer zum Verfahren zu, die sich am 
vorinstanzlichen Verfahren grundlos nicht beteiligt haben, sind Umgehungen der 
Vorschriften zur Beschwerdeeinreichung möglich; wer vor Regierungsrat die Be-
schwerdefrist verpasst, könnte diesen Mangel durch eine Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde beseitigen, obwohl die Einhaltung der Beschwerdefrist nach Gesetz Gül-
tigkeitserfordernis ist 340. Hinzu tritt der Schutz der Parteien. Die Rechtssicherheit 
gebietet, dass die Verfahrensbeteiligten wissen, wer sich mit welchen Argumenten 
einer erstinstanzlichen Verfügung widersetzt. Das Erfordernis der formellen Be-
schwer schliesst aus, dass ein Beschwerdeführer erstmals vor der Beschwerdein-
stanz Anträge stellt, die den Umfang des Streitgegenstands unzulässig erweitern 
(ausführlich § 39 Rz 12 ff.) und eine weitgehende Neubeurteilung des Falls not-
wendig machen 341. Rechtssicherheit und Prozessökonomie gebieten, dass die Betei-
ligten möglichst früh die Positionen der Beschwerdegegner kennen und damit auch 
die Möglichkeit haben, im Fall eines Bauvorhabens dieses den Vorstellungen der 
Einsprecher anzupassen, um ein Beschwerdeverfahren zu verhindern. Dies ist im 
neuen Baugesetz ausdrücklich geregelt worden, in dem die Einspracheerhebung 
Voraussetzung für eine anschliessende Beschwerdeführung ist 342. 

2. Beschwerdebefugnis Dritter 
Die Beschwerdebefugnis des Dritten, der nicht Verfügungsadressat ist, beurteilt 
sich nach denselben Kriterien wie beim Direktbetroffenen 343. Die Besonderheit 
liegt in der Schwierigkeit, die Kriterien in Grenzfällen zu konkretisieren. Die Fest-
stellung der Beschwerdebefugnis Dritter ist deshalb ein kritischer Anwendungsbe-
reich von § 38 Abs. 1. Eine rechtslogisch stringente, begrifflich fassbare Eingren-
zung gibt es nicht 344, weshalb die relevanten Kriterien anhand von Fallgruppen 
dargelegt werden. 

                                                
340 AGVE 1978, 276 f.; RIVA, Beschwerdebefugnis, S. 104 f. 
341 Das Erfordernis der formellen Beschwer ist so betrachtet ein Korrektiv zum gestützt auf die Untersuchungs-
maxime zulässigen Vorbringen von Noven im Beschwerdeverfahren. 
342 § 4 Abs. 2 BauG; Botschaft BauG 1990, S. 10; Prot. GR vom 10. März 1992, Art. 1637, S. 2731 ff.; vgl. Rz 
180 hinten. 
343 BGE 123 II 378. 
344 BGE 113 Ib 367; FRITZ GYGI, Vom Beschwerderecht in der Bundesverwaltungsrechtspflege, recht 1/1986, 
12. 
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a)  Beschwerdebefugnis des Nachbarn im Baurecht 

Zur Beschwerdebefugnis des Nachbarn in Baubewilligungssachen besteht eine 
langjährige, gefestigte Praxis, die sich weitestgehend an die Rechtsprechung des 
Bundesgerichts zu Art 103 lit. a OG anlehnt 345. Der Beschwerdeführer muss in 
seinen eigenen Interessen berührt, das heisst durch die falsche Rechtsanwendung in 
höherem Mass als jedermann bzw. die Allgemeinheit beeinträchtigt sein, weil er 
eine besondere, beachtenswerte, nahe Beziehung zur Streitsache aufweist. Verlangt 
wird eine relevante örtliche bzw. räumliche Beziehung, der Beschwerdeführer muss 
benachbart sein 346. Benachbart in diesem Sinn ist jedes Grundstück, das mit der 
Bauparzelle derart in einer räumlichen Beziehung steht, dass eine Beeinträchtigung 
durch das Bauvorhaben oder die damit verbundene Nutzung denkbar erscheint. Die 
Möglichkeit einer Beeinträchtigung reicht aus, um die Beschwerdebefugnis zu be-
gründen. Gemäss Praxis genügt oft bereits Sichtverbindung 347. Fehlt diese, kann 
die Beschwerdebefugnis auch in der möglichen Beeinträchtigung liegen, dass durch 
die Benützer projektierter Zufahrtsstrassen Verkehrsimmissionen erzeugt werden, 
die sich auf die Anstösser negativ auswirken 348. Dabei dürften in der Regel nur 
dauernde Immissionen die Beschwerdebefugnis begründen. Beeinträchtigungen im 
Zusammenhang mit der Erstellung der Baute selbst sind nur dann zu berücksichti-
gen, wenn sie sich über einen erheblichen Zeitraum (überjährig) erstrecken 349. 

                                                
345 AGVE 1993, 409 f.; 1989, 297; BGE 116 Ib 323 f.; 113 Ib 228; 112 Ib 41, 158 ff.; 104 Ib 245 ff. Bei Verfü-
gungen, die gestützt auf das RPG oder kantonale Ausführungsbestimmungen, die zur Hauptsache raumplaneri-
sche Züge tragen (BGE 115 Ia 7), ergehen, ist ohnehin bundesrechtlich vorgeschrieben, dass die Beschwerdebe-
fugnis im gleichen Umfang wie für die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht zu gewährleisten 
ist (Art. 33 Abs. 3 lit. a RPG); ALFRED KUTTLER, Fragen des Rechtsschutzes gemäss dem Bundesgesetz über die 
Raumplanung, ZBl 83/1982, 334 f.; FRITZ GYGI, Der Rechtsschutz, in: Das Bundesgesetz über die Raumpla-
nung, Berner Tage für die juristische Praxis (BTJP) 1980, 69 f. 
346 BGE 120 Ib 59; 119 Ib 179; BB1 96/1995, 528. 
347 AGVE 1993, 414; 1991, 364. Eine Entfernung von 350 bzw. 400 Metern reicht in der Regel nicht aus, eben-
sowenig genügt, wenn der Beschwerdeführer, um Sichtverbindung herzustellen, zunächst auf das Dach seines 
Hauses klettern muss (AGVE 1991, 562 f.). 
348 In diesen Sinn eher weitgehend das Verwaltungsgericht in AGVE 1991, 365 (die Frage wurde letztlich offen 
gelassen); vergleichbar BGE 112 Ib 412 mit der Formulierung, Anstösser einer projektierten Strasse seien "ohne 
weiteres im Sinne von Art. 103 lit. a OG legitimiert". Anders der Regierungsrat mit der Begründung, die Benüt-
zung einer dem öffentlichen Verkehr zugänglichen Strasse begründe für sich allein die Beschwerdebefugnis 
nicht, da sich sonst die Verwaltungsbeschwerde nicht mehr von der Popularbeschwerde abgrenzen liesse (AG-
VE 1991, 563). Richtigerweise kommt es allein darauf an, wie hoch und welcher Art (Nutzfahrzeuge, Tanklast-
züge) der zu erwartende Mehrverkehr ist. 
349 Vgl. dazu Bundesgericht, in: Umweltrecht in der Praxis [URP] 1992, S. 624 ff.; BGE 121 II 178 (Erwähnung 
des "Baus"); ZBl 96/1995, 529. 
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Die rechtliche Beziehung des Beschwerdeführers zu einem Grundstück kann dingli-
cher 350 oder obligatorischer 351 Natur sein. Die Praxis bejaht auch die Beschwerde-
befugnis des Mieters oder Wohnrechtsinhabers des (Um-) Bauobjekts selbst 352. Zu 
Recht, da die Beschwerdebefugnis nicht davon abhängt, weshalb oder gestützt auf 
welche rechtlichen Qualifikationen sich der Beschwerdeführer auf dem benachbar-
ten oder allenfalls identischen Grundstück aufhält, sondern von der tatsächlichen 
Beeinträchtigung. So hat das Verwaltungsgericht dem Pächter eines landwirtschaft-
lichen Grundstücks die Beschwerdebefugnis mit der Begründung, die Bodennut-
zung (Wiesland) habe nur eine zeitlich eng begrenzte Anwesenheit des Pächters auf 
dem gepachteten (benachbarten) Grundstück zur Folge, abgesprochen 353. 

In jüngeren Entscheiden ist in bezug auf die Schutzwürdigkeit des Interesses eine 
Verschärfung der Praxis zu beobachten: Wird lediglich die Verletzung von Vor-
schriften beanstandet, deren Beachtung oder Missachtung keinerlei erkennbare 
Auswirkungen auf den benachbarten Grundeigentümer haben kann (Verletzung von 
Isolationsvorschriften oder Bestimmungen über die Mindestfensterfläche aus Grün-
den der Wohnhygiene), fehlt es an der Schutzwürdigkeit des Interesses, da aus der 
Gutheissung der Beschwerde für den Nachbarn kein praktischer Nutzen resultiert; 
reine Interna ohne Aussenwirkung darf der Nachbar nicht zu seinen eigenen Anlie-
gen erklären 354. 

Der Entscheid stellt die bisherige Rechtsprechung in Frage. Nach der Aufgabe des 
Schutznormerfordernisses 355 musste der Nachbar bis anhin lediglich dartun, dass er 
ein prozessrechtliches Rechtsschutzinteresse daran hat, dass die erteilte Baubewilli-
gung aufgehoben wird. War dies der Fall, konnte er sich auf alle Normen des öf-
fentlichen Rechts berufen, gleichgültig, ob sie zu seinem Schutz erlassen worden 
waren oder nicht. Gestützt auf AGVE 1993, 414 f., ist dies künftig nur noch dann 
möglich, wenn eine Verletzung der betreffenden Norm in für den Nachbarn 

                                                
350 Eigentum, Grund- oder Personaldienstbarkeit. Stockwerkeigentümer bilden zwar eine Stockwerkeigentü-
mergemeinschaft, sind aber je einzeln zur Beschwerde befugt, wenn sie ein ausreichendes eigenes Interesse an 
der selbständigen Anfechtung eines Entscheids haben (Bundesgericht, in: ZBl 86/1985, 507; VGE III/62 vom 8. 
Juli 1992 i.S. R. und Mitb., S. 7). 
351 Miete, Pacht; AGVE 1993, 410. 
352 AGVE 1991, 340. 
353 AGVE 1993, 411. 
354 AGVE 1993, 414 f. Tatsächlich lag Rechtsmissbrauch vor (vgl. Rz 131), da es dem Beschwerdeführer (in 
der Beschwerdeschrift erkennbar) lediglich um die Verhinderung einer "Asylanten-Massierung" gegangen war. 
355 AGVE 1979, 254 ff.; vgl. Rz 125 hiervor. 
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erkennbarer Art und Weise mit Aussenwirkungen verbunden ist. Das Verwaltungs-
gericht übersieht dabei, dass der Zwang zur Beachtung von Vorschriften, die sich 
für den Nachbarn nicht sichtbar auswirken, dazu führen kann, dass der Bauherr auf 
sein Vorhaben - zum Beispiel aus Kostengründen - vollständig verzichtet. Sachge-
recht hätte auf die Beschwerde wegen offensichtlichem Rechtsmissbrauch (§ 3 Abs. 
2) nicht eingetreten werden dürfen. 

b)  Konkurrentenbeschwerde / Mitbewerberbeschwerde 

Mit der Erteilung oder Verweigerung von Bewilligungen oder der Wahl oder 
Nichtwahl eines Bewerbers gestaltet der Staat wirtschaftliche Verhältnisse, begüns-
tigt den einen Bewerber gegenüber dem anderen. Die Beschwerdebefugnis des be-
reits im wirtschaftlichen Wettbewerb stehenden Konkurrenten entspricht jener des 
Mitbewerbers um ein und dieselbe Bewilligung nicht. Es ist daher zwischen der 
Konkurrentenbeschwerde und der Mitbewerberbeschwerde zu unterscheiden. 

aa)  Konkurrentenbeschwerde 

Die kantonale wie auch bundesgerichtliche Praxis 356 lässt es bei Beschwerden von 
zueinander im Wettbewerb stehenden Konkurrenten nicht genügen, wenn lediglich 
das Konkurrenzverhältnis nachgewiesen wird; um die Abgrenzung zur Popular-
beschwerde aufrecht zu erhalten, muss der betreffende Beschwerdeführer eine be-
sondere Beziehung zum Streitgegenstand aufweisen 357. Dies kann dann der Fall 
sein, wenn die Konkurrenten derselben wirtschaftsverwaltungsrechtlichen Ordnung 
unterstehen 358, etwa wenn die Erteilung eines neuen Einzelkontingents zur Kür-
zung der bestehenden Kontingente führt 359. Eine ausdrückliche Regelung im Wirt-
schaftsgesetz (§ 14 Abs. 2 WG) schliesst allerdings die Konkurrentenbeschwerde in 
einem möglichen Hauptanwendungsgebiet 

                                                
356 Das Verwaltungsgericht hat sich der bundesgerichtlichen Praxis (BGE 123 II 378, 382; 109 Ib 198 ff.; 113 Ib 
100, 366 f.) ausdrücklich angeschlossen (AGVE 1989, 295 ff.). 
357 AGVE 1994, 227; BGE 123 II 378; 113 Ib 367; 109 Ib 198 ff.; KÖLZ/HÄNER, Rz 241; MACHERET, qualité, 
172; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 229; FRITZ GYGI, Vom Beschwerderecht in der Bundesverwaltungs-
rechtspflege, recht 4/1986, S. 12; PAUL RICHLI, Die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung des Bundesge-
richts im Jahre 1983, ZBJV 121/1985, 417; PETER LUDWIG, Erste Erfahrungen mit dem neuen Baugesetz des 
Kantons Bern, ZBJV 123/1987, 426 f.; vgl. ausführlich zur Beschwerdebefugnis in Wirtschaftsverwaltungssa-
chen ANDREAS JOST, Rechtsschutz im Wirtschaftsverwaltungsrecht, ZSR 1982 II, 461-583, insbes. 538 ff. 
358 BGE 123 II 382; 109 Ib 202. 
359 BGE 97 I 296; AGVE 1989, 297. 
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aus 360. Das Verwaltungsgericht hat überdies zu Recht die Konkurrentenbeschwerde 
im gesamten Bereich des Bau- und Raumplanungsrecht für unzulässig erklärt 361. 

Soweit Bewilligungen nicht Konzessionscharakter aufweisen, spricht wenig für eine 
grosszügige Zulassung der Konkurrentenbeschwerde. Im Gegensatz zu wirtschafts-
verwaltungsrechtlichen Eingriffsnormen steht der freie Wettbewerb; bei freiem 
Wettbewerb wäre der Konkurrent nicht befugt, gegen das Auftauchen eines neuen 
Mitanbieters auf dem Markt Beschwerde zu führen. Die Beschwerdebefugnis des 
Ersteren kann ihren Ursprung somit nur in der diesem selbst erteilten Bewilligung 
haben. Schutzwürdige eigene Interessen liegen damit vor, wenn dem Konkurrenten 
Vorteile gewährt werden, die dem Beschwerdeführer in seiner eigenen Bewilligung 
nicht zugestanden wurden. Die Vorteile müssen auch für den Beschwerdeführer 
realisierbar sein; sein praktisches Interesse muss in der seine Wettbewerbsfähigkeit 
begünstigenden Wirkung der ihm nicht gewährten Vorteile liegen. Damit entfällt 
seine Beschwerdebefugnis unmittelbar dann, wenn eine Behörde die Bewilligung 
zugunsten des Beschwerdeführers wiedererwägungsweise derjenigen des 
Konkurrenten anpasst oder wenn der Konkurrent seinerseits ein Gesuch um 
Abänderung seiner eigenen Bewilligung stellen könnte, da die begünstigende 
Bewilligung an den Konkurrenten eine gleichartige Bewilligung an den 
beschwerdeführenden Dritten nicht ausschliesst. 

bb)  Mitbewerberbeschwerde 

Bewerben sich mehrere um dieselbe (eine) Bewilligung und stehen sie dadurch un-
tereinander in einem Mitbewerberverhältnis, ist der nichtberücksichtigte Bewerber 
befugt, sowohl gegen die gegen ihn ergangene Verfügung wie auch gegen die den 
Dritten begünstigende Verfügung Beschwerde zu führen. Für die Zulassung der 
Mitbewerberbeschwerde spricht sich neben dem Regierungsrat nun auch das Ver-
waltungsgericht aus 362. Dabei wird argumentiert, bei der Mitbewerberbeschwerde 
schmälere die Bewerbung des einen die Chancen des anderen, weshalb die bei den 
Konkurrenten fehlende spezifische Beziehungsnähe bei den Mitbewerbern gegeben 
sei. 

                                                
360 AGVE 1989, 127 ff.; das Verwaltungsgericht führte in diesem Zusammenhang aus, der analogen Anwen-
dung von § 38 und Art. 103 lit. a OG können Gründe des kantonalen Rechts entgegenstehen, wenn es sich um 
Streitigkeiten des kantonalen Verwaltungsrechts handelt; dies treffe bei den Bestimmungen zur Beschwerdebe-
fugnis im Wirtschaftsgesetz zu. 
361 AGVE 1989, 295 ff. 
362 AGVE 1989, S. 128 f. (als obiter dictum); 1994, 227 ff. (bei zwei Bewerbern um ein Alkoholpatent; zusätz-
lich unter Berücksichtigung des Wirtschaftsgesetzes). 
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Dies ist in Lehre und Rechtsprechung nicht unbestritten 363. Es wird argumentiert, 
dem nichtberücksichtigten Bewerber fehle es am schutzwürdigen Interesse, da er 
selbst im Fall des Obsiegens keinen unmittelbaren wirtschaftlichen Vorteil erlange; 
das Ausscheiden des bevorzugten Bewerbers eröffne dem Beschwerdeführer nur 
eine neue, allenfalls etwas bessere Chance bei einer erneuten Bewerbung 364; anders 
sei nur dann zu entscheiden, wenn der Mitbewerber rüge, es seien Form- oder Ver-
fahrensvorschriften verletzt worden, da diese auch dem Schutz des Drittbewerbers 
dienten 365. Damit ist an sich gesagt, dass der abgewiesene Bewerber ein faktisches 
Interesse an der Beschwerdeführung hat. Der gegenteiligen Auffassung liegt der 
Gedanke zu Grunde, dass die Behörde möglichst frei sein soll, den ihr als geeignet 
erscheinenden Bewerber auszuwählen. Dieses Auswahlermessen ist aber nicht über 
die Beschwerdebefugnis zu schützen, sondern mit eingeschränkter Kognition der 
Beschwerdeinstanzen; anders entscheiden hiesse, die Beschwerdebefugnis für sach-
fremde Zwecke zu missbrauchen 366. 

c)  Beschwerdebefugnis der Vertragsparteien 

Die Praxis bejaht die Beschwerdebefugnis von Vertragsparteien des Verfügungsad-
ressaten nur äusserst zurückhaltend. Die Tatsache, dass ein Vertrag mit dem Verfü-
gungsadressaten besteht, genügt für sich allein nicht, um das Beschwerderecht des 
Dritten zu begründen; es bedarf dazu in der Regel zusätzlicher, besonderer Gründe 
367. Die bundesgerichtliche 

                                                
363 Uneinigkeit herrscht schon bei der Bestimmung des Anfechtungsobjekts bezüglich der Frage, ob nur die 
Wahl und nicht auch die Nichtwahl als Verfügung zu gelten hat; der Regierungsrat hat in diesem Punkt ent-
schieden, dass die Nichtwahl ein anfechtbarer Verwaltungsakt ist (AGVE 1992, 550 = ZBl 94/1993, 15 ff.). Zur 
Kontroverse vgl. STEFAN MÜLLER, Die Bedeutung von Art. 4 BV bei der Besetzung öffentlicher Stellen, Diss. 
Bern, Diessenhofen 1981, S. 117 f., mit weiteren Hinweisen. 
364 FRITZ GYGI, Vom Beschwerderecht in der Bundesverwaltungsrechtspflege, recht 1/1986, 13; GADOLA, Be-
schwerdeverfahren, S. 231; (konstante) Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) 48/1984, Nr. 35; vgl. 
auch AGVE 1992, 550 = ZBl 94/1993, 15 ff. 
365 GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 232, mit Hinweisen auf die widersprüchliche Praxis des Bundesgerichts. 
366 Gl. M. KÖLZ, Kommentar, § 21 N 57; KÖLZ/HÄNER, Rz 241; BAUMGARTNER, Legitimation, S. 298 ff. 
367 GRISEL, II, 903 f.; solche anerkannte das Bundesgericht im Verfahren betreffend den Widerruf der Zusiche-
rung einer Wohnbausubvention gegenüber der Bank, die Kredite gewährt hatte, weil die Subvention gerade ihr 
die Schuld garantieren sollte (BGE 107 Ib 45 f.), für den Arbeitgeber gegenüber der Krankenkasse, weil er die 
Prämien und während der Krankheit den Lohn des Angestellten vorausbezahlt hatte (BGE 106 V 222), beim 
Verkäufer eines zu rodenden Grundstücks im Verfahren des Käufers um die Rodungsbewilligung (BGE 98 Ib 
371); verweigert wurde die Beschwerdebefugnis beim Aktionär einer kaufenden Gesellschaft im Streit um den 
Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BGE 101 Ib 385 f.) und beim Lieferanten von Leucht-
schriften um die Zulässigkeit von Reklamen auf dem Gebäude des Verfügungsadressaten mit der interessanten 
Begründung, der Entscheid bedeute für ihn keinen praktischen wirtschaftlichen Nachteil, da er selbst nicht 
behaupte, er müsse nach der zwischen ihm und dem Grundeigentümer massgebenden Rechtsbeziehung im Fall 
einer endgültigen Verweigerung der Beschriftung einen Teil der Herstellungs- und Montagekosten selber tragen 
(BGE 99 Ib 379). 
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wie auch die aargauische Praxis lässt erkennen, dass das Beschwerderecht des Ver-
tragspartners des Verfügungsadressaten anerkannt wird, wenn er im berechtigten 
Vertrauen auf den Fortbestand der privatrechtlichen Beziehung bereits umfangrei-
che Dispositionen getroffen hat, die ihm aufgrund der vertraglichen Beziehung 
nicht ersetzt werden 368, wenn er also ein gewichtiges spezifisches, konkretisiertes 
Interesse nachweist, das durch die Aufhebung oder Änderung der angefochtenen 
Verfügung gewahrt werden könnte 369. 

Die Folgen dieser Rechtsprechung überzeugen nicht restlos. So müssten bei der 
Abklärung der Beschwerdebefugnis des Architekten vorfrageweise komplizierte 
privatrechtliche Rechtsfragen gelöst werden um festzustellen, ob dieser aufgrund 
von Auftragsrecht für seine Arbeit ohnehin oder gestützt auf einen Werkvertrag 
unter Umständen nicht im vollen Umfang vom Bauherrn zu entschädigen ist. Das 
Verwaltungsgericht ist bis anhin diesem Problem mit der etwas salopp anmutenden 
Begründung, der Bauherr könne den betreffenden privatrechtlichen Vertrag nach 
Massgabe des Zivilrechts ohnehin lösen 370, aus dem Weg gegangen. Gewichtiger 
ist allerdings der Einwand, es könne dem Bauherrn nicht zugemutet werden, dass 
jeder Unternehmer durch Beschwerden das Baubewilligungsverfahren verzögern 
kann und auf diese Weise versucht, den Bauherrn im Rahmen seiner privatrechtli-
chen Beziehungen zu einem bestimmten Verhalten zu drängen 371. 

Die Lösung kann in einem Feststellungsanspruch liegen, der beim Vorliegen ganz 
besonderer Voraussetzungen zu gewähren ist. Das Feststellungsinteresse ist zu be-
jahen, wenn der Beschwerdeführer ohne diesen Anspruch faktisch kaum die Mög-
lichkeit hat, ein Projekt, das er in ähnlicher Form auch anderswo verwirklichen 
könnte, auf seine Baunormenverträglichkeit hin überprüfen zu lassen, zur Abklä-
rung der Grundsatzfrage kein anderes Rechtsschutzverfahren zur Verfügung steht 
und es dem Beschwerdeführer nicht offensichtlich darum geht, im Privatrecht be-
gründete Entschädigungsfragen abklären zu lassen. 

                                                
368 BGE 99 Ib 379 sinngemäss. 
369 AGVE 1985, 358; zur älteren Praxis vgl. MEIER, Verwaltungsrechtspflege, S. 136. 
370 AGVE 1985, 358; ähnlich AGVE 1992, 403. 
371 AGVE 1985, 359. 
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Verkauft ein Baugesuchsteller das Grundstück, ist für sein Rechtsschutzinteresse 
entscheidend, inwiefern das Baugesuch bzw. dessen Bewilligung Vertragsbestand-
teil ist 372. 

3.  Prüfung der Beschwerdebefugnis 

a)  Durch die angerufene Rechtsmittelinstanz 

Die Beschwerdebefugnis ist eine Sachurteilsvoraussetzung. Ihr Vorliegen ist, wie 
bei jeder anderen Sachurteilsvoraussetzung auch, von Amtes wegen zu prüfen 373. 
Da es sich beim schutzwürdigen eigenen Interesse um einen unbestimmten Rechts- 
bzw. Gesetzesbegriff handelt, besteht bei dessen Auslegung ein gewisser Beurtei-
lungs- oder Ermessensspielraum im Sinn des Tatbestandsermessens 374. Dem Ver-
waltungsgericht steht in allen Fällen, für die es zur Beurteilung zuständig ist, die 
Rechtskontrolle zu (§ 56 Abs. 1), allerdings überprüft es die Handhabung des Er-
messens nur dort, wo es ausdrücklich bestimmt wird (§ 56 Abs. 2). Da das schutz-
würdige Interesse ein unbestimmter Rechtsbegriff ist, kann dessen Auslegung durch 
die Verwaltungsbehörden uneingeschränkt auch in den Fällen überprüft werden, wo 
dem Verwaltungsgericht in der Sache selbst die Ermessenskontrolle nicht zusteht. 
Das Vorliegen der Eintretensvoraussetzungen vor Verwaltungsgericht ist ohnehin 
frei festzustellen. 

Prozessrechtlich betrachtet überzeugt nicht, wenn die Frage der Beschwerdebefug-
nis offen gelassen wird mit der Begründung, die Beschwerde sei materiell ohnehin 
abzuweisen 375; richtigerweise ist diese Frage zu prüfen und im verneinenden Fall 
hat ein Nichteintretensentscheid zu ergehen. Allerdings kann es im Einzelfall sinn-
voll sein, die 

                                                
372 Anders AGVE 1992, 402 f., der das Rechtsschutzinteresse des Rechtsvorgängers verneint. Der Entscheid 
überzeugt nicht. Das Bundesgericht hat im übrigen in BGE 110 Ib 93 f. erkannt, dass der Grundeigentümer 
seine Beschwerdebefugnis zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die Verweigerung einer Ausnahmebewil-
ligung nicht verliert, wenn er das Grundstück verkauft. Die Rechtsprechung wurde mit der analogen Anwen-
dung von Art. 21 Abs. 2 des Bundesgesetzes über den Zivilprozess vom 4. Dezember 1947 (SR 273) begründet 
und war nicht, wie das Verwaltungsgericht im zitierten AGVE fälschlicherweise annimmt, eine Folge tatsächli-
cher Umstände. 
373 BGE 120 Ia 166; 116 Ib 335; ZIMMERLIN, § 5 N 3; BAUMGARTNER, Legitimation, S. 60 f.; GADOLA, Be-
schwerdeverfahren, S. 205; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Art. 65 N 1. 
374 ZIMMERLIN, § 5 N 3; MEIER, Verwaltungsrechtspflege, S. 127 f.; BAUMGARTNER, Legitimation, S. 124; zum 
Ermessen und unbestimmten Rechtsbegriff vgl. HÄFELIN/MÜLLER, Rz 361 ff.; FRANCESCO BERTOSSA, Der 
Beurteilungsspielraum - Zur richterlichen Kontrolle von Ermessen und unbestimmten Gesetzesbegriffen im 
Verwaltungsrecht, Diss. Bern 1984, passim; vgl. zum Ganzen ausführlich § 56 Rz 11 ff. 
375 BGE 116 Ib 336; so auch das Verwaltungsgericht in mehreren, allerdings nicht publizierten Entscheiden. 
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Rechtslogik aus Gründen der Urteilsakzeptanz und der Prozessökonomie der Prak-
tikabilität unterzuordnen 376. 

b)  Mitwirkungspflichten des Beschwerdeführers 

Den Beschwerdeführer entbindet die Prüfung von Amtes wegen nicht von der Sub-
stantiierungslast; es ist tatbestands- und beweismässig darzulegen, dass die Sachur-
teilsvoraussetzungen vorliegen 377. Besonders in Grenzfällen wird er seine Bezie-
hung zum dem dem Anfechtungsobjekt zugrundeliegenden Tatbestand darzulegen 
haben 378. Tut er dies nicht, sind die Behörden nicht verpflichtet, auf seine Begehren 
einzutreten (§ 21 Abs. 2). 

IV.  Besondere Beschwerdebefugnis 

Neben der allgemeinen Beschwerdebefugnis, wie sie in § 38 Abs. 1 geregelt ist, 
finden sich in zahlreichen Gesetzen und Verordnungen Bestimmungen, welche die 
Beschwerdebefugnis abweichend ordnen oder das Beschwerderecht abstrakt, ohne 
den Nachweis eines schutzwürdigen Interesses, zugestehen. Die bundesrechtlichen 
Regelungen werden nur erwähnt, soweit sie im kantonalen Verfahren eine grössere, 
praktische Anwendung erfahren haben. Soweit das Bundesrecht von den Kantonen 
für Verfahren, bei denen Bundesrecht oder gestützt darauf ergangene kantonale 
Ausführungsbestimmungen zur Anwendung kommen, verlangt, dass die Beschwer-
debefugnis mindestens im gleichen Umfang gewährleistet sein muss, wie für die 
Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht 379, kann auf die allgemeinen 
Ausführungen verwiesen werden, da die kantonalen Beschwerdeinstanzen § 38 
gleich auslegen wie das Bundesgericht Art. 103 OG (vgl. Rz 125 ff.). 

1. Bundesrecht 
Bundesrecht bricht kantonales Recht 380. Die derogatorische Wirkung von Bundes-
recht ist von allen Behörden von Amtes wegen zu beachten, wenn auch das an-
wendbare Recht ex officio zu ermitteln ist 381. Dies trifft 

                                                
376 KÖLZ/HÄNER, Rz 185; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 74; KÄLIN, Beschwerde, S. 225; BGE 116 
Ib 336; vgl. auch Vorbem. zu § 38 Rz 3 ff. 
377 KÖLZ/HÄNER, Rz 184. 
378 AGVE 1992, 404. 
379 Verbot der Vereitelung von Bundesrecht als Verstoss gegen die derogatorische Kraft des Bundesrechts; BGE 
122 I 20 f.; ROHNER, 489. 
380 SALADIN in Kommentar BV, Art. 2 UeB, Rz 5; BGE 117 Ia 34. 
381 SALADIN in Kommentar BV, Art. 2 UeB, Rz 54. 
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für die verwaltungsrechtlichen Verfahren regelmässig zu (§ 20). Der Bund hat in 
zahlreichen Erlassen auch verfahrensrechtliche Bestimmungen erlassen 382, die im 
kantonalen Verfahren direkt anwendbar sind. In der aargauischen Praxis spielen die 
folgenden Fälle eine grössere Rolle: 

a)  RPG 

Art. 33 Abs. 3 RPG verpflichtet die Kantone, die Beschwerdebefugnis gegen Nut-
zungspläne, die sich auf das RPG oder seine kantonalen oder eidgenössischen Aus-
führungsbestimmungen stützen, mindestens im gleichen Umfang wie für die Ver-
waltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht zu gewährleisten. Das (neue) 
Baugesetz verweist auf § 38 (§ 4 Abs. 1 BauG); das Verwaltungsgericht legt § 38 
gleich aus wie Art. 103 OG 383, weshalb hier keine weiteren verfahrensrechtlichen 
Besonderheiten im Anwendungsbereich des RPG zu erwähnen sind (vgl. Rz 125 ff. 
vorne). 

b)  NHG und USG 

Art. 12 Abs. 1 NHG und Art. 55 Abs. 1 USG regeln (nach der Revision des NHG 
nun einheitlich) die Beschwerdebefugnis ideeller Organisationen gegen Verfügun-
gen und Entscheide, die in Erfüllung von Bundesaufgaben ergangen sind, wenn eine 
Verletzung des NHG oder des USG behauptet wird. Die Bestimmungen greifen in 
das kantonale Verfahrensrecht ein und derogieren § 38 oder § 4 BauG, soweit diese 
anders regeln (vgl. dazu ausführlich Rz 222 ff.). 

c)  Vormundschaftsrecht 384 

Für das Verfahren vor den vormundschaftlichen Aufsichtsbehörden gelten sinnge-
mäss die Bestimmungen des VRPG (§ 59 Abs. 5 EG ZGB). Diesem Integralverweis 
kommt hinsichtlich der Beschwerdebefugnis wegen der bundesrechtlichen Verfah-
rensvorgaben wenig Bedeutung zu. Art. 420 ZGB schreibt vor, dass gegen Hand-
lungen des Vormunds der urteilsfähige Bevormundete sowie jedermann, der ein 
Interesse hat 385, bei der Vormundschaftsbehörde und der Aufsichtsbehörde Be-
schwerde 

                                                
382 Vgl. die beispielhafte Aufzählung bei MACHERET, qualité, 197. 
383 AGVE 1979, 254 ff. (Grundsatzentscheid). 
384 Vgl. zum Ganzen ausführlich ANDREAS SCHWARZ, Die Vormundschaftsbeschwerde - Art. 420 ZGB, Diss. 
Zürich 1968. 
385 Zum Beispiel Familienangehörige, Freunde des Mündels, Geistliche, Fürsorgestellen und -vereine, der Vor-
mund selbst gegen Entscheide oder Weisungen der unteren Behörde; vgl. TUOR/SCHNYDER/SCHMID, S. 418 ff. 
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führen kann. Die Bestimmung gilt für alle Handlungen vormundschaftlicher Behör-
den 386. Die aargauische Praxis schliesst eine eigenständige Bedeutung von § 38 
neben Art. 420 ZGB aus 387. 

Die Beschwerdebefugnis wird in der Praxis weitgefasst und schliesst die eigentliche 
Behördenbeschwerde mit ein. Die Beschwerde gestützt auf Art. 420 ZGB dient dem 
Mündel nicht nur in unmittelbarer Weise, sondern es soll damit auch der ordentliche 
Gang der Vormundschaftsführung sichergestellt werden; der Vormund ist deshalb 
befugt, bei der Aufsichtsbehörde Beschwerde zu führen gegen Anordnungen, die 
sich zwar an ihn richten, die aber die Mündelinteressen mittelbar betreffen können 
388. 

d)  FFE 

Literatur: CYRIL HEGNAUER, Zum Begriff der nahestehenden Person im Sinn von 
Art. 397d ZGB, Zeitschrift für Vormundschaftswesen (ZVW) 39/1984, S. 26 ff. 
(zit.: Person); GOTTLIEB IBERG, Aus der Praxis zur fürsorgerischen Freiheitsentzie-
hung, SJZ 79/1983, 293-298; KARL SPÜHLER, Aus der Praxis des Bundesgerichts 
zur fürsorgerischen Freiheitsentziehung, ZBI 95/1994, 218 f.; PETER TUOR / BERN-

HARD SCHNYDER / JÖRG SCHMID, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. Aufl. 
Zürich 1995, S. 407. 

Zuständig für die gerichtliche Beurteilung einer fürsorgerischen Freiheitsentziehung 
(Art. 397a ff. ZGB) ist das Verwaltungsgericht (§ 67o EG ZGB). Für dieses Verfah-
ren ist die Beschwerdebefugnis abweichend von § 38 geregelt. Das Recht, die Ent-
lassung aus der Klinik zu beantragen, steht der betroffenen oder einer ihr naheste-
henden Person, der Anstalt sowie den Fürsorge- und Vormundschaftsbehörden zu 
(§ 67g EG ZGB). Die Umschreibung der Beschwerdebefugnis deckt sich mit den 
Anforderungen, wie sie das Bundesgericht aus Art. 397d Abs. 1 ZGB abgeleitet hat. 
Danach sind neben dem Direktbetroffenen all jene zur Beschwerde befugt, die we-
gen ihrer Beziehung zum Betroffenen (Verwandtschaft; Freundschaft, Funktion, 
berufliche Tätigkeit) eine unmittelbare Kenntnis seiner Persönlichkeit haben, so der 
vertraute Freund oder die vertraute Freundin, der Lehrer, der Pfarrer, der Arzt, der 
Psycholge, der Jugendgruppenleiter, der Sozialarbeiter und der Konkubinatspartner 
389. Nahestehende Personen (Art. 397d Abs. 1 ZGB) sind nach zeitgemässer Inter-
pretation somit all jene, zu denen die betroffene Person in einer gewissen Bezie-
hung steht 390. 

                                                
386 TUOR/SCHNYDER/SCHMID, S. 407 f.; BAUMGARTNER, Legitimation, S. 165 f. 
387 AGVE 1974, 19 ff. 
388 BGE 113 II 234; AUGUST EGGER, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Zürich 1943, Bd. II, 
Art. 420 N 20; BAUMGARTNER, Legitimation, S. 167. 
389 Grundsätzlich BGE 122 I 30; 114 II 217; 112 II 104 ff.; HEGNAUER, Person, 27 f.; SPÜHLER, 218 f.; IBERG, 
297 f.; TUOR/SCHNYDER/SCHMID, S. 407. 
390 BGE 122 I 30. 
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e)  Grundbuchrecht 

Literatur: HENRI DESCHENAUX, Das Grundbuch. Schweizerisches Privatrecht, Bd. 
V/3, Sachenrecht, 1. Halbbd., Das Grundbuch, Basel/Frankfurt am Main 1988. 

Nach Art. 956 Abs. 2 ZGB in Verbindung mit Art. 102 und Art. 104 Abs. 1 GBV 
391 kann jeder, der durch eine Verfügung des Grundbuchverwalters, die nicht die 
Abweisung einer Anmeldung zum Gegenstand hat, berührt ist, Beschwerde führen. 
Die Beschwerde nach Art. 104 GBV ist ein eidgenössisches Rechtsmittel, für das 
primär die bundesrechtlichen Vorschriften von ZGB und GBV gelten 392. Diese 
regeln die Grundbuchbeschwerde nur unvollständig; es kommen ergänzend die 
Vorschriften über die Bundesverwaltungsrechtspflege zur Anwendung 393, insbe-
sondere Art. 103 lit. a OG 394; für kantonales Verfahrensrecht bleibt kein Raum. 

2.  Kantonales Recht 
Bei Erlass des VRPG wurde darauf hingewiesen, das Verfahrensgesetz beanspruche 
nur subsidiäre Geltung 395. Für die Beschwerdebefugnis wurde ausdrücklich ausge-
führt: "Für bestimmte Sachgebiete bestehen Sonderregelungen, welche durch den 
Gesetzesentwurf nicht tangiert werden" 396. Der Vorbehalt ist in § 1 Abs. 2 positiv 
festgehalten worden; für die Behördenbeschwerde wird er in § 38 Abs. 2 wieder-
holt. Bestehen in anderen Erlassen Bestimmungen, die von § 38 abweichen, prüft 
das Verwaltungsgericht im konkreten Anwendungsfall dennoch frei, ob eine lex 
specialis vorliegt oder nicht 397; es klärt insbesondere ab, welchen Bestimmungen, 
die bereits vor Erlass des VRPG bestanden, noch eine eigenständige Bedeutung 
zukommt. 

a)  Wirtschaftsgesetz 

Das aargauische Wirtschaftsgesetz trifft in § 14 eine vom VRPG abweichende Re-
gelung. Die Polizeidirektion (heute: Amt für Gewerbepolizei) lässt ein Gesuch 
durch das zuständige Bezirksamt begutachten und fällt ihren Entscheid, gegen wel-
chen von den Beteiligten Beschwerde geführt werden kann; als Beteiligte gelten der 
Patentbewerber und der Gemeinderat, 

                                                
391 Verordnung betreffend das Grundbuch (Grundbuchverordnung, GBV) vom 22. Februar 1910/18. November 
1987 (SR 211.432.1). 
392 DESCHENAUX, S. 179. 
393 VGE I/41 vom 19. August 1993, i.S. L., S. 6; DESCHENAUX, S. 179. 
394 BGE 112 II 28; 104 Ib 380. 
395 Botschaft I 1967, S. 18; AGVE 1989, 123; BAUMGARTNER, Legitimation, S. 142. 
396 Botschaft I 1967, S. 26. 
397 Vgl. AGVE 1989, 123. 
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in dessen Gemeinde die Wirtschaft betrieben werden soll. Nicht beschwerdebefugt 
sind somit Drittpersonen wie Patentinhaber konkurrenzierender Gaststätten 398, Ei-
gentümer der Liegenschaft, in der die Wirtschaft betrieben wird oder betrieben wer-
den soll, Interessenverbände 399. 

Eine weitere Bestimmung zur Beschwerdebefugnis enthält das Wirtschaftsgesetz in 
§ 21 bezüglich Festsetzung der Patentgebühr und der Getränkeabgabe; beschwerde-
befugt sind der Patentinhaber und der Gemeinderat. 

Zur Auswirkung der Unterscheidung von Konkurrenten und Mitbewerbern auch im 
Gewerbepolizeirecht vgl. Rz 154 ff. 

b) Steuerrecht 

Die Beschwerdebefugnis hat im Steuerverfahren eine eigene Regelung erfahren. 
Gestützt auf § 145 StG können bei der Steuerkommission über die Steuerpflicht und 
gegen Veranlagungen der Steuerpflichtige 400, der Gemeinderat, das Kantonale 
Steueramt und gegen Verfügungen über die Kirchensteuerpflicht auch die Kirchen-
pflege Einsprache erheben; bei Verfügungen des Kantonalen Steueramts sind ledig-
lich der Steuerpflichtige und der Gemeinderat einsprachebefugt 401. Die Befugnis 
zur Erhebung der Einsprache ist deshalb von entscheidender Bedeutung, weil sich 
nach ihr die Zulassung zum Rekurs und zur Beschwerde an das Verwaltungsgericht 
bestimmt (§§ 139 und 151 StG). Damit ist allerdings die Beschwerdebefugnis nicht 
erschöpfend geregelt, sondern nur gesagt, wer als Steuerverfahrensbeteiligter gilt. In 
Ermangelung weiterer Bestimmungen über die Beschwerdebefugnis im StG kommt 
§ 38 Abs. 1 ergänzend zur Anwendung; dies betrifft insbesondere die Beschwer und 
das aktuelle Interesse, die trotz Beteiligteneigenschaft beim Beschwerdeführer 
gleichwohl und zusätzlich gegeben sein müssen 402. 

                                                
398 AGVE 1994, 228; BAUMGARTNER, Legitimation, S. 144 f.; MEIER, Verwaltungsrechtspflege, S. 134. 
399 Vgl. zum Ganzen auch MEIER, Verwaltungsrechtspflege, S. 134 ff., der die Beschwerdebefugnis nach § 14 
WG auf die Patenterteilung begrenzt, andere Fälle aber nach dem heutigen § 38 beurteilt wissen will. 
400 Das heisst der Steuerschuldner (Steuerpflichtiger, Substitut oder Sukzessor; vgl. BAUR, Kommentar StG, § 
145 N 4, S. 1034). 
401 Eine Ausnahme von diesem Grundsatz besteht lediglich bei der Populareinsprache, wo alle Personen, die in 
der Gemeinde aufgrund ihres Wohnsitzes steuerpflichtig sind, während der Steuerbuchauflage mittels Einspra-
che die Erhöhung der Steuerfaktoren eines anderen Steuerpflichtigen beantragen können (Drittmannseinspra-
che); BAUR, Kommentar StG, § 61 N 4 ff., S. 680 ff., und § 145 N 4, S. 1034. 
402 Vgl. AGVE 1976, 314 f. bezüglich fehlender Beschwer. 
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Das Kantonale Steueramt veranlagt die Erbschafts- und Schenkungssteuern sowie 
die juristischen Personen nach Aktiensteuergesetz, ist zuständig für die Durchfüh-
rung der Quellenbesteuerung und die Erhebung von Nach- und Strafsteuern 403. 
Auch in diesen Fällen ist das Kantonale Steueramt gestützt auf § 139 Abs. 2 StG 
befugt, gegen Entscheide des Steuerrekursgerichts Beschwerde an das Verwal-
tungsgericht zu führen 404. 

c)  Baugesetz 

Die Beschwerdebefugnis im revidierten Baugesetz beurteilt sich nach wie vor ge-
stützt auf § 38 405. Neu und für die Befugnis zur Erhebung einer Beschwerde Vor-
aussetzung ist die Teilnahme am Einspracheverfahren (§ 4 Abs. 2 BauG). Der Be-
schwerdeführer kann somit nicht, wie bis anhin, die gemeinderätliche Baubewilli-
gung abwarten, sondern hat sich bereits von Anfang an als Partei am Verfahren zu 
beteiligen. Ausnahmsweise ist vom Erfordernis der Einspracheerhebung abzusehen, 
wenn der Beschwerdeführer dazu keinen Anlass hatte 406. Damit bleibt, obwohl dies 
aus der Formulierung nicht ohne weiteres ersichtlich ist, lediglich die ohnehin gel-
tende Bestimmung über die Wiederherstellung bei unverschuldeter Säumnis vorbe-
halten (§ 31) 407. Vergleiche zur Einsprache nach BauG § 45 Rz 15 f. 

Zur Beschwerdebefugnis gesamtkantonaler (§ 4 Abs. 3 BauG) und regionaler (§ 
169 Abs. 7 BauG) Organisationen vgl. die Ausführungen zur Verbandsbeschwerde 
(Rz 213 ff.). 

d)  Ladenschlussgesetz 

Sehr weit ist die Beschwerdebefugnis in § 11 des Ladenschlussgesetzes 408 gefasst, 
wonach gegen Verfügungen des Gemeinderats über Bewilligung oder Verweige-
rung von Ausnahmen oder über besondere Regelung des Ladenschlusses Interes-
senten beim Bezirksamt Beschwerde führen können. Die Bestimmung hat ihren 
Ursprung in der Überzeugung des Gesetzgebers, dass die von den Ladenschlusszei-
ten betroffene 

                                                
403 § 93 Abs. 1 StG, § 29 AStG, § 66 Abs. 1 StG, § 178 Abs. 3 StG, § 184 Abs. 2 in Verbindung mit § 178 Abs. 
3 StG. 
404 Zur Beschwerdebefugnis im Steuerrecht vgl. weiterführend BAUR, Kommentar StG, § 139 N 1 f., S. 996 f., § 
145 N 3 ff., S. 1034 ff., § 149 N 3 ff., S. 1051, § 151 N 2 f., S. 1064. 
405 Zur Beschwerdebefugnis des Nachbarn im Baurecht vgl. ausführlich Rz 150 ff. vorne. 
406 § 4 Abs. 2 BauG; Botschaft BauG 1990, S. 10; Prot. GR vom 10. März 1992, Art. 1637, S. 2731 ff. 
407 Gesetzesredaktor Georg Müller im Prot. Spezialkom. BauG-Revision vom 14. September 1990, S. 47. 
408 Gesetz über den Ladenschluss vom 14. Februar 1940 (SAR 950.200). 
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Bevölkerung auch im Hinblick auf die konfessionelle Durchmischung in den ein-
zelnen Regionen (Feiertagsregelungen) beschwerdebefugt sein soll 409. Daran hat 
sich mit dem Erlass des VRPG nichts geändert; § 38 ist subsidiär und schränkt § 11 
Ladenschlussgesetz nicht ein. 

e)  Stimmrechts-, Wahl- und Abstimmungsbeschwerde 

Zur Einreichung einer Stimmrechtsbeschwerde ist befugt, wer bei einer Wahl oder 
Abstimmung durch eine Anordnung oder Verfügung persönlich betroffen ist und 
ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (§ 67 Abs. 1 
GPR). Die Stimmrechtsbeschwerde ist das Instrument zur Durchsetzung der Be-
rechtigung, an Wahlen, Abstimmungen und Gemeindeversammlungen teilzuneh-
men (§ 59 KV), Initiativ- und Referendumsbegehren auszulösen oder bei Nominati-
onsverfahren zu Wahlen Kandidaten zu bezeichnen 410. Beschwerdebefugt sind ü-
berdies die politischen Parteien 411. 

Wahl- oder Abstimmungsbeschwerde kann jeder Stimmberechtigte des betreffenden 
Wahl- oder Abstimmungskreises führen (§ 67 Abs. 2 GPR). Unerheblich ist, ob der 
Beschwerdeführer sein Stimmrecht tatsächlich ausgeübt hat 412. Schutzwürdige ei-
gene Interessen werden bei der Wahl- oder Abstimmungsbeschwerde nicht explizit 
verlangt, da Unregelmässigkeiten bei der Vorbereitung oder Durchführung der 
Wahl oder Abstimmung oder bei der Ermittlung eines Wahl- oder Abstimmungser-
gebnisses erstens immer schutzwürdige Interessen des stimmberechtigten Bürgers 
und zweitens darüber hinaus die Interessen der Allgemeinheit verletzen; der Bürger 
übt mit dem Stimmrecht Organkompetenz und damit eine öffentliche Funktion aus 
413. 

Wegen Verletzung der politischen Rechte, die dem Bürger gestützt auf kantonales 
oder kommunales Recht zustehen, kann überdies beim Bundesgericht gegen letztin-
stanzliche kantonale Entscheide staatsrechtliche Beschwerde geführt werden. Die 
Beschwerdebefugnis bestimmt sich nach Art. 85 lit. a OG und entspricht im wesent-
lichen der Regelung im GPR; beschwerdebefugt ist jeder stimmberechtigte Bürger, 
der an der 

                                                
409 Dies ergibt sich aus den Materialien allerdings nur sinngemäss; vgl. Botschaft des Regierungsrats an den 
Grossen Rat vom 12. Februar 1937, S. 8. 
410 EICHENBERGER, Kommentar KV, § 59 N 13. 
411 BGE 114 Ia 270; BAUMGARTNER, Legitimation, S. 304 f.; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 258. 
412 GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 257. 
413 BGE 116 Ia 365; HILLER, S. 265. 
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streitigen Wahl oder Abstimmung teilnehmen durfte oder behauptet, es sei ihm zu 
Unrecht das Stimmrecht vorenthalten worden; ein persönlicher Nachteil ist nicht 
erforderlich 414. Das Bundesgericht lässt darüber hinaus politische Parteien, soweit 
sie sich als juristische Personen konstituiert haben, wie auch Initiativ-, Referen-
dums- und Abstimmungskomitees zur Beschwerde zu 415. 

Das Problem bei den Stimmrechts-, Wahl- und Abstimmungsbeschwerden ist re-
gelmässig nicht die Frage der Beschwerdebefugnis, sondern, ob der geltend ge-
machte Fehler im Verfahren das Wahlresultat wesentlich beeinflusst hat, das heisst, 
ob eine derartige Auswirkung angesichts der Grösse des Stimmunterschieds, der 
Schwere des Mangels und dessen Bedeutung im Rahmen der gesamten Abstimm-
mung im Bereich des Möglichen liegt und sich ernsthaft nicht ausschliessen lässt 
416, was eine Frage der materiellen Prüfung ist. 

Zur Beschwerdefrist vergleiche § 40 Rz 6 ff. 

f)  Verschiedene 

Weitere Bestimmungen zur Beschwerdebefugnis finden sich in den folgenden Ge-
setzen, Dekreten und Vollziehungsverordnungen: § 52 Jagdgesetz 417, § 36 An-
waltsgesetz 418, § 2 der Verordnung zum Bundesgesetz über den Erwerb von 
Grundstücken durch Personen im Ausland 419, § 20 der Vollziehungsverordnung 
zum BG über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer 420, § 30 Abs. 1 des Ge-
setzes über die Grundbuchabgaben 421, § 20 des Dekrets über die Grundbuchgebüh-
ren 422. 

                                                
414 BGE 119 Ia 169; 118 Ia 188; KÄLIN, Beschwerde, S. 278 f. 
415 BGE 118 Ia 188; 115 Ia 153; KÄLIN, Beschwerde, S. 280; vgl. zum Ganzen ausführlich HILLER, passim. 
416 AGVE 1989, 459 f. 
417 Gesetz über Wildschutz, Vogelschutz und Jagd (Jagdgesetz) vom 25. Februar 1969 (SAR 933.100). 
418 Gesetz über die Ausübung des Anwaltsberufes (AnwG) vom 18. Dezember 1984 (SAR 291.100). 
419 Verordnung zum Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland vom 5. 
Oktober 1987 (SAR 210.500). 
420 Vollziehungsverordnung zum BG über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer vom 29. Dezember 
1966 (SAR 122.311); die Beschwerdebefugnis steht den betroffenen Ausländern, direkt interessierten Personen 
und den Gemeinden, soweit sie ein eigenes öffentliches Interesse an einer Bewilligung oder Verweigerung 
geltend machen, zu. 
421 Gesetz über die Grundbuchabgaben vom 7. Mai 1980 (SAR 725.100); beschwerdebefugt sind die Parteien 
wie auch die Urkundsperson, die das Geschäft angemeldet hat. Zu beachten ist allerdings AGVE 1991, 155 f., 
wonach ein Notar zur Erhebung einer Grundbuchbeschwerde in eigenem Namen auch dann befugt ist, wenn es 
um die Höhe der Grundbuchabgaben geht. 
422 Dekret über die Grundbuchgebühren vom 7. Mai 1980 (SAR 725.110). 
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Zur Beschwerdebefugnis bei Beschwerden gegen landeskirchliche Entscheide vgl. § 
59b Rz 13 ff.; zur Aufsichtsbeschwerde § 59a Rz 22. 

V.  Behördenbeschwerde (§ 38 Abs. 2) 

1.  Begriff 
Die Behördenbeschwerde ist die Beschwerde einer Verwaltungsstelle, die durch 
organisationsrechtliche Bestimmungen losgelöst vom jeweiligen Amtsinhaber und 
gestützt auf eine gesetzliche Ordnung regelhaft in ihre Zuständigkeit fallende Mate-
rien durch einen Verwaltungsakt (Verfügung, Beschluss, Entscheid) unter eigenem 
Namen für das Gemeinwesen entscheidet, gegen den Entscheid einer Behörde des-
selben Rechtsträgers (Bund, Kanton, Gemeinde). 

Davon zu unterscheiden ist die Beschwerde eines Selbstverwaltungskörpers gegen 
Entscheide desjenigen Gemeinwesens, dessen Bestandteil der Selbstverwaltungs-
körper bildet, oder des Gemeinwesens gegen Entscheide des Selbstverwaltungskör-
pers. Die Beschwerde wird in diesen Fällen zwar oft von einer Behörde geführt, 
diese handelt aber als Organ des betroffenen Gemeinwesens (der Gemeinderat für 
die Einwohnergemeinde) 423. Das Verwaltungsgericht leitet denn auch die Be-
schwerdebefugnis der Gemeinde nicht aus § 38 Abs. 2 ab, sondern bejaht sie in 
Anwendung von Abs. 1 424. Die Beschwerdebefugnis des Gemeinderats als Baupo-
lizeibehörde und Vorinstanz hingegen beurteilt sich nach § 38 Abs. 2 425. 

                                                
423 Anders GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 233, und GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 163, die einer 
Behörde die Partei- und Prozessfähigkeit absprechen und die Beschwerdebefugnis letztlich aus der Organstel-
lung der betreffenden Behörde im an sich beschwerdeführenden Gemeinwesen ableiten. Dies widerspricht der 
Auffassung, dass durch die Verleihung eines Beschwerderechts trotz fehlender eigener Rechtspersönlichkeit 
grundsätzlich auch die Partei- und Prozessfähigkeit gegeben ist; vgl. BAUMGARTNER, Behördenbeschwerde, 302 
f. Das Verwaltungsgericht konnte sich trotz diesbezüglicher Diskussionen bis anhin nicht dazu durchringen, die 
Organstellung des für die Einwohnergemeinde beschwerdeführenden Gemeinderats auch formell korrekt zum 
Ausdruck zu bringen; im Rubrum der Entscheide wird der Gemeinderat zumeist als Beschwerdeführer oder aber 
als Vertreter der Einwohnergemeinde bezeichnet; dies selbst dann, wenn die Beschwerdebefugnis mit schutz-
würdigen Interessen der Einwohnergemeinde begründet wird. Korrekt ist zwischen dem Gemeinderat als be-
schwerdeführende Behörde und dem Gemeinderat als Organ der Einwohnergemeinde (§ 16 lit. c GG), wenn er 
deren Interessen wahrnimmt, zu unterscheiden. Im letzteren Fall ist die Organstellung mit dem Zusatz "han-
delnd durch den Gemeinderat" auszudrücken. Das ist kein unnötiger Formalismus, da die Beschwerdebefugnis 
tatsächlich nicht übereinstimmt; vgl. Rz 204 ff. hinten. 
424 AGVE 1989, 305 f.; 1988, 373; 1986, 322; Verwaltungsgericht in ZBl 82/1981, 138 ff. 
425 AGVE 1989, 307 f. 
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Die Beschwerdebefugnis einer Behörde kann sich aus der allgemeinen Beschwer-
debefugnis oder aus Spezialgesetzen ergeben. Das VRPG regelt in § 38 Abs. 2 all-
gemein, dass die am vorinstanzlichen Verfahren beteiligte Behörde gegen Entschei-
de der oberen Instanz Beschwerde führen kann, wenn sie ein eigenes Interesse hat 
(Rz 198 ff., 204 ff. folgend) oder wenn ihr die Beschwerdebefugnis durch besonde-
re Bestimmungen verliehen wird (Rz 202 f. folgend); weitere Bestimmungen zur 
Behördenbeschwerde enthält das VRPG nicht. 

2.  Zweck 
Mit der Behördenbeschwerde wird beabsichtigt, einen richtigen und einheitlichen 
Gesetzesvollzug durchzusetzen 426 und die Kollision sich widerstreitender öffentli-
cher Interessen aufzulösen 427 sowie (neuerdings mit den Entwicklungen im An-
wendungsbereich wirkungsorientierter Verwaltungsführung) den einer Behörde 
zugestandenen eigenverantwortlichen Bereich zu schützen. Damit entfernt sich die 
Verwaltungsrechtspflege teilweise von den Ursprüngen, denn ihre Entstehung er-
klärt sich aus dem Schutz der individuellen Rechte des Bürgers gegen die Verwal-
tung 428. Die Behördenbeschwerde ist nicht unumstritten, da der hierarchische Auf-
bau der Verwaltung die Beschwerdeführung von Behörden gegeneinander an sich 
ausschliesst. Ihre Bedeutung dürfte allerdings mit der Erkenntnis, dass Ziel der 
Verwaltungsrechtspflege nicht nur der Schutz des Einzelnen, sondern auch der an-
deren Einzelnen (der Allgemeinheit) ist, zunehmen 429. 

3.  Allgemeine Beschwerdebefugnis der Behörde 

a) Die Regelung in § 38 Abs. 2 
Die aargauische Praxis zu § 38 Abs. 2 hat mit dem Gesetzestext nicht mehr viel 
gemein. Hinzu kommt, dass der Regierungsrat die Bestimmung anders auslegt als 
das Verwaltungsgericht 430. Diese Situation ist unbefriedigend; sie erklärt sich aus 
der Grundhaltung der Beschwerdeinstanzen, trotz § 38 Abs. 2 die Behördenbe-
schwerde nicht zuzulassen, 

                                                
426 KÖLZ, Vollzug, 363; MATTER in Kommentar USG, Art. 56 Rz 1; GADOLA, Behördenbeschwerde, 1459. 
427 GADOLA, Behördenbeschwerde, 1458 f. 
428 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 167. 
429 Dazu Rz 128, 219 ff.; vgl. auch GADOLA, Behördenbeschwerde, 1458 f., mit zahlreichen weiteren Hinwei-
sen. 
430 Vgl. Rz 201 hinten. 
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den Gemeinden aber die Beschwerdebefugnis zuzugestehen, soweit sie in schutz-
würdigen eigenen Interessen berührt sind. Diese Auslegung deckt sich zwar zum 
Teil mit den Materialien 431, hat aber im Gesetz keinen Ausdruck gefunden. Wes-
halb die Formulierung "Die Behörden der Gemeinden und öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften und Anstalten können gegen die Verfügungen übergeordneter kan-
tonaler Behörden Beschwerde führen" (§ 12 Entwurf JD Juni 1966) zugunsten der 
heute gültigen Fassung aufgegeben wurde, lässt sich den Materialien nicht entneh-
men. Es ist deshalb fragwürdig, auf Erläuterungen abzustellen, die sich auf einen 
anders lautenden Gesetzestext beziehen. Umfang und Zulässigkeit der Behördenbe-
schwerde haben sich deshalb am Wortlaut von § 38 Abs. 2 zu orientieren 432. 

Der Gesetzestext ist bei korrekter Auslegung klar. Er beschlägt allerdings nicht al-
lein die Beschwerdebefugnis, wie anhand der Marginale und gestützt auf die publi-
zierte Praxis angenommen werden könnte. § 38 Abs. 2 verleiht der als Vorinstanz 
am Verfahren beteiligten Behörde die Partei- und Prozessfähigkeit, verlangt aber 
für die eigentliche Beschwerdebefugnis ein eigenes Interesse, das, so das Verwal-
tungsgericht, schutzwürdig sein muss 433. Somit ist jede Behörde, die als Vorinstanz 
am Verfahren teilgenommen hat und ein schutzwürdiges eigenes Interesse am 
Verfahrensausgang nachweisen kann, beschwerdebefugt; der Behörde, die nicht als 
Vorinstanz entschieden hat, kommt auch bei offensichtlichen schutzwürdigen Inte-
ressen keine Beschwerdebefugnis zu, da ihr die notwendige Partei- und Prozessfä-
higkeit fehlt. Dies ist nur dann anders, wenn das grundsätzlich partei- und prozess-
fähige Gemeinwesen, dem die betreffende Behörde angehört, gestützt auf § 38 Abs. 
1 zur Beschwerde befugt ist und die Behörde als Organ dieses Gemeinwesens auf-
tritt, worauf in der Beschwerde hinzuweisen ist. Diese Konstellation ist allerdings 
nur bei Verfahren denkbar, wo ein Gemeinwesen gegen den Entscheid eines ande-
ren Gemeinwesens Beschwerde führt (Hauptanwendungsfall 

                                                
431 Zwischenbericht JD 15. Februar 1965, S. 86 f.; Vernehmlassung AJV, S. 26 f. 
432 Der klare Wortlaut des Gesetzes ist ohnehin Ausgangspunkt jeder Auslegung und von ihm darf nur abgewi-
chen werden, wenn triftige Gründe zur Annahme bestehen, dass er nicht den wahren Sinn der Bestimmung 
wiedergibt; BGE 118 Ib 190; 115 Ia 130; RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 21 B IV, S. 66 f.; ULRICH HÄFELIN, Bin-
dung des Richters an den Wortlaut des Gesetzes, in: Festschrift für Cyril Hegnauer, Bern 1986, S. 111 ff. 
433 Korrekter wäre gewesen, der Behörde ausschliesslich die Partei- und Prozessfähigkeit zu verleihen und 
bezüglich der schutzwürdigen Interessen die allgemeine Regel in § 38 Abs. 1 gelten zu lassen. Damit wäre 
besser zum Ausdruck gekommen, dass die aargauische Verwaltungsrechtspflege die Behördenbeschwerde 
kennt, sie aber nur in sehr begrenztem Umfang zulassen will. 
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Gemeinde gegen Kanton). Innerhalb desselben Gemeinwesens ist die Beschwerde 
einer nicht als Vorinstanz am Verfahren beteiligten Behörde ausgeschlossen, da das 
Gemeinwesen nicht gegen sich selbst Beschwerde führen kann. 

Die kantonale Praxis zu § 38 Abs. 2 leidet unter dem Mangel, dass die schutzwürdi-
gen Interessen der beschwerdeführenden (vorinstanzlichen) Behörde mit denjenigen 
des Gemeinwesens verwechselt werden, dem die Behörde organisatorisch zugeord-
net ist. Man geht offenbar davon aus, dass es eine Behördenbeschwerde neben der 
Beschwerde des Gemeinwesens gegen ein anderes Gemeinwesen überhaupt nicht 
gibt: "Das aargauische VRPG enthält keine allgemeinen Bestimmungen über die 
Behördenbeschwerde" 434. So beurteilen sowohl das Verwaltungsgericht wie auch 
der Regierungsrat die Beschwerdebefugnis beschwerdeführender Behörden anhand 
des kommunalen Autonomiebereichs desjenigen Gemeinwesens, dem die Behörde 
angehört 435. Dies ist nach dem Gesagten unzutreffend. Die Annahme der Praxis, 
nicht als Vorinstanz am Verfahren teilnehmende Behörden seien von der Be-
schwerde nicht ausgeschlossen, da "kein qualifiziertes Schweigen des Gesetzgebers 
vorliege" 436, lässt sich mit dem Gesetzestext ebensowenig vereinbaren. 

Publizierte Entscheide zur Beschwerdebefugnis von Behörden, die ihre schutzwür-
digen eigenen Interessen erfolgreich nicht aus ihrer Organstellung bzw. der Ge-
meindeautonomie abgeleitet haben, gibt es nicht 437, was bei der dargestellten kan-
tonalen Praxis nicht erstaunt. 

                                                
434 AGVE 1987, 337; im gleichen Entscheid wird dann aber ausgeführt, § 38 Abs. 2 sei zu eng gefasst, auch die 
nicht als Vorinstanz am Verfahren beteiligten Behörden (!) seien zur Beschwerde befugt. Ebenso der Regie-
rungsrat, der entgegen dem Wortlaut des Gesetzes gestützt auf einen Literaturverweis ausführt, Behördenbe-
schwerden seien grundsätzlich unzulässig, da die Verwaltungsbeschwerde ein Behelf des Bürgers sei (AGVE 
1985, 605). Dies ist unzutreffend. 
435 AGVE 1990, 491; 1987, 339; 1985, 604; 1976, 561 (RR): Die Begründungen sind unzutreffend, da es keine 
Rolle spielt, ob die (Schul-)Gemeinde in ihren Interessen betroffen ist; es wäre zu entscheiden gewesen, ob die 
Schulpflege als Behörde in schutzwürdigen Interessen berührt ist oder nicht. AGVE 1988, 374, 1986, 322 
(VGer): Die Beschwerdebefugnis des Gemeinderats wird mit derjenigen der Gemeinde gleichgesetzt und "zwei-
fellos" bejaht; in AGVE 1989, 307, wird das Gegenteil behauptet und dem Gemeinderat die Beschwerdebefug-
nis mit der Begründung, er mache Interessen der Gemeinde geltend, versagt. 
436 So ausdrücklich AGVE 1987, 338; VGE III/88 vom 23. Oktober 1984 in Sachen Stadtrat Aarburg, S. 4 f.; 
anders noch AGVE 1975, 287. 
437 In AGVE 1990, 491, wurde die Beschwerdebefugnis einer Schulpflege ebenfalls mit der Begründung, die 
Interessen der Gemeinde seien durch den angefochtenen Entscheid nicht betroffen, verneint. Einzig in AGVE 
1989, 305 ff., wird richtig zwischen der Beschwerdebefugnis der Einwohnergemeinde gestützt auf § 38 Abs. 1 
und der Beschwerdebefugnis des Gemeinderats als Vorinstanz gestützt auf § 38 Abs. 2 unterschieden. In casu 
wurden aber die schutzwürdigen Interessen des Gemeinderats mit der wenig aussagekräftigen Formulierung, die 
vom Gemeinderat geltend gemachten Interessen seien solche der Einwohnergemeinde, verneint. Interessant ist 
immerhin der Klammervermerk, dass verbindliche Weisungen für das Vorgehen in zukünftigen Fällen, allen-
falls auch Verfahrensanordnungen im konkreten Einzelfall, die Beschwerdebefugnis des Gemeinderats als 
Behörde begründen können. Dieser Entscheid des Verwaltungsgerichts ist allerdings singulär geblieben. 
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b) Eigene Interessen 

Liegt keine spezialgesetzlich zugewiesene Beschwerdebefugnis vor, ist für die Zu-
lässigkeit der Behördenbeschwerde entscheidend, ob die beschwerdeführende Be-
hörde "eigene" Interessen hat; diese Interessen werden in der Regel (zumindest mit-
telbar) öffentliche sein 438. Öffentliche Interessen reichen allerdings als "eigene" 
Interessen im Sinn des Gesetzes nicht aus; ein behördenspezifisches Interesse muss 
hinzutreten, andernfalls gegen jeden Entscheid der übergeordneten Behörde, der das 
vorinstanzliche Erkenntnis abändert, durch die Vorinstanz Beschwerde geführt 
werden könnte. Behördenspezifische Interessen sind dann gegeben, wenn ein 
Selbstverantwortungsbereich, welcher der Behörde (etwa im Rahmen einer New 
Public Management orientierten Verwaltungsreform) zugestanden wurde, durch den 
fraglichen Entscheid tangiert wird. 

Die aargauische Praxis schliesst eigene Interessen bei Behörden, soweit sie sich 
nicht in einer gesetzlichen Spezialbestimmung abstrakt zugewiesen werden, prak-
tisch aus: "Das Erfordernis des Vorliegens eines eigenen Interesses der vorinstanz-
lichen Behörde soll verhindern, dass die in die Verwaltungshierarchie eingereihte 
Amtsstelle den Entscheid ihrer Oberbehörde weiterziehen kann, da beide grundsätz-
lich die gleichen Interessen vertreten" 439. Die Gleichsetzung der Interessen der Vor-
instanz und der Beschwerdeinstanz führt dazu, dass begrifflich keine eigenen Inte-
ressen vorliegen können und die Beschwerdebefugnis regelmässig fehlt. 

Die Rechtsprechung überzeugt nicht, weil dadurch für die Behördenbeschwerde 
kein Anwendungsbereich besteht und sich ihre Aufnahme in das Gesetz nicht ver-
nünftig erklären lässt. Die Argumentation übersieht ferner, dass verbindliche Inte-
ressen konsequenterweise nur diejenigen der Hierarchiespitze sein können, was die 
Behördenbeschwerde gegen Beschlüsse des Regierungsrats ausschliessen würde, 
nicht aber gegen Entscheide von Verwaltungseinheiten unterhalb dieser Stufe; ge-
gen Entscheide des Baudepartements oder des Erziehungsrats muss deshalb die Be-
hördenbeschwerde grundsätzlich zulässig sein. 

                                                
438 BAUMGARTNER, Legitimation, S. 254. 
439 AGVE 1976, 561. 
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c)  Schutzwürdige Interessen 

Trotz der von § 38 Abs. 1 abweichenden Formulierung müssen die eigenen Interes-
sen gemäss verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung schutzwürdig sein 440, was bei 
öffentlichen Interessen regelmässig zutreffen dürfte; Schutzwürdigkeit liegt auch 
vor, wenn die beschwerdeführende Behörde geltend macht, durch den Entscheid in 
ihrer Funktionstüchtigkeit eingeschränkt zu werden; schutzwürdige eigene Interes-
sen erschöpfen sich deshalb nicht nur in verbindlichen Weisungen für zukünftige 
Fälle 441. Das Interesse muss überdies aktuell sein 442. 

4.  Besondere Beschwerdebefugnis kraft ausdrücklicher Bestimmung 
Im Steuergesetz und im Wirtschaftsgesetz wird dem Kantonalen Steueramt bzw. 
dem Gemeinderat das Beschwerderecht zugestanden. Vergleiche dazu ausführlicher 
Rz 178 hiervor. 

Gestützt auf § 107 Abs. 1 lit. b Gemeindegesetz sind gegenüber Erlassen der Orga-
ne von Gemeindeverbänden der Gemeinderat einer angeschlossenen Gemeinde, 
gegenüber solchen von öffentlichrechtlichen Waldkorporationen, Gerechtigkeitsge-
nossenschaften oder ähnlichen Körperschaften der Gemeinderat der Sitzungsge-
meinde beschwerdebefugt. 

VI.  Beschwerdebefugnis des Gemeinwesens 

1.  Gemeinde 
Gegen kantonale Rechtsanwendungsakte ist eine Gemeinde in viererlei Hinsicht zur 
Ergreifung eines Rechtsmittels befugt: Wird sie gleich oder ähnlich wie eine Privat-
person betroffen, steht ihr das allgemeine Beschwerderecht 

                                                
440 AGVE 1975, 287; 1971, 183 (allerdings noch unter dem Regime des Schutznormerfordernisses); in AGVE 
1989, 308, ist nur noch von "eigenen Interessen" die Rede, mangels Begründung kann aber nicht davon ausge-
gangen werden, dass das Verwaltungsgericht damit eine Praxisänderung beabsichtigte. Hingegen erachtet der 
Regierungsrat das Erfordernis der Schutzwürdigkeit nicht als Eintretensvoraussetzung (AGVE 1990, 491; 1985, 
604 f.; 1982, 595; RRB Nr. 562 vom 13. März 1972; BAUMGARTNER, Legitimation, S. 257). Die Praxis des 
Verwaltungsgerichts überzeugt (wenn auch nicht die Begründung in AGVE 1975, 287 ["naturgemäss"]) es ist 
nicht einzusehen, weshalb eine Behörde, wenn sie eigene Interessen vertritt, hinsichtlich der Beschwerdebefug-
nis besser gestellt sein soll als der Private. Der Rechtsschutz soll eben generell nur in Anspruch genommen 
werden können, wenn die damit verfolgten Ziele auch schutzwürdig sind. 
441 AGVE 1989, 308. 
442 Auch dieses Kriterium fehlt im Gesetz, ist aber bei Rechtsmittelverfahren stets zu verlangen. Zu den Aus-
nahmen vgl. Rz 139 ff. vorne. 
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(§ 38 Abs. 1) wie anderen betroffenen Privaten zu 443; faktisch gestützt auf § 38 
Abs. 2 durch den Gemeinderat, wenn dieser als Vorinstanz entschieden hat; gestützt 
auf § 38 Abs. 1, wenn sie zwar nicht als Vorinstanz am Verfahren mitgewirkt hat, 
aber gleichwohl in ihren öffentlichen Interessen berührt wird, und letztlich gestützt 
auf spezialgesetzliche Bestimmungen. Der Anspruch auf Rechtsschutz zur Durch-
setzung der Selbständigkeit ist nicht selbstverständlich, da anderen autonomen kan-
tonalen Anstalten (§ 93 Abs. 3 KV) dieses Recht nicht zukommt 444. 

Gegen Verfügungen und Entscheide 445 der oberen Instanz kann die Gemeinde dann 
Beschwerde führen, wenn sie ein schutzwürdiges eigenes Interesse geltend macht (§ 
38 Abs. 1) 446. Dabei ist nicht vorausgesetzt, dass sich die Gemeinde auf die im Sin-
ne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung geschützte Autonomie berufen kann 447. 
Die Beschwerdebefugnis hängt vielmehr vom weiteren Begriff der schutzwürdigen 
eigenen Interessen ab. Eigen sind öffentliche Interessen einer Einwohnergemeinde, 
wenn sie dem spezifischen lokalen Lebensbereich entspringen; gemeint sind jene 
Belange, welche die Gemeindeeinwohner erheblich anders als die Kantonseinwoh-
ner im allgemeinen berühren 448; schutzwürdig sind sie dann, wenn der Ausgang des 
Verfahrens die Interessenssphäre der Gemeinde beeinflussen kann 449. Allgemeiner 
formuliert ist eine Gemeinde dann beschwerdebefugt, wenn sie in einer Sache 
schutzwürdige kommunale öffentliche Interessen geltend machen kann 450. Ausge-
schlossen sind damit Fälle reiner Auftragsverwaltung 451. 

In Bausachen ist die Einwohnergemeinde nach ständiger Rechtsprechung des Ver-
waltungsgerichts nur dann beschwerdebefugt, wenn die 

                                                
443 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1381; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 238 ff., mit zahlreichen Hinweisen. Bei der 
Erstellung einer Überbauung, die nicht öffentlichen Zwecken dient, vgl. VGE III/27 vom 30. März 1993 i. S. D. 
und Mitb. gegen Einwohnergemeinde O.; die Einwohnergemeinde war in diesem Fall allerdings Beschwerde-
gegnerin, ihre Beschwerdebefugnis war nicht zu begründen; BGE 123 II 374; 122 II 36. 
444 PFISTERER, S. 117. 
445 Gegen (untergesetzliche) kantonale Erlasse ist die prinzipale Normenkontrolle gegeben; vgl. § 69 Rz 5, 18 f. 
446 AGVE 1990, 491; 1989, 305 f.; 1988, 373; 1986, 322; GADOLA, Behördenbeschwerde, 1463; vgl. auch BGE 
123 II 374. 
447 Verwaltungsgericht in ZBl 82/1981, 131; Bundesgericht in AGVE 1972, 237 f.; BAUMGARTNER, Legitimati-
on, S. 270; anders AGVE 1976, 559 ff. 
448 AGVE 1990, 491; 1989, 305 f.; 1988, 373; 1986, 322; PFISTERER, S. 122 f. 
449 PFISTERER, S. 123. 
450 KÖLZ, Beschwerdebefugnis, 123; BGE 123 II 375. 
451 KÖLZ, Beschwerdebefugnis, 124. 
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kantonale Beschwerdeinstanz entgegen der gemeinderätlichen Verfügung eine Bau-
bewilligung erteilt hat, weil dies zu Veränderungen in der Gemeinde führt, welche 
der Gemeinderat für unzulässig hält. Die Beschwerdebefugnis kommt ihr hingegen 
nicht zu, wenn eine Baubewilligung des Gemeinderats aufgehoben wird, weil dann 
die Situation, wenn der Baugesuchsteller auf ein Rechtsmittel verzichtet, nicht an-
ders ist, als wenn überhaupt kein Baugesuch eingereicht worden wäre 452. Führt der 
Gemeinderat die Beschwerde gestützt auf § 38 Abs. 2, ergibt sich nichts anderes. 
Die gelegentlich von den Gemeinden kritisierte Praxis wird weiter damit begründet, 
dass die Gemeinde selbst bei Erteilung der Baubewilligung über kein Mittel verfügt, 
die Ausführung der Baute durchzusetzen, weshalb ungewiss bliebe, ob die Gemein-
de die angestrebten Auswirkungen ihrer Beschwerde überhaupt erreichen könne; 
die Bautätigkeit im allgemeinen sei durch generell wirksame Massnahmen und 
nicht über das Prozessrecht zu fördern 453. Die Praxis ist zu schematisch und beur-
teilt das Gemeindeinteresse - freilich ohne dies ausdrücklich zu sagen - letztlich 
nach in Erscheinung tretenden Baukörpern. Andere - vor allem finanzielle - Interes-
sen bleiben unberücksichtigt; eine verweigerte Baubewilligung kann die Gemeinde 
ohne weiteres härter treffen (zum Beispiel in Form von Steuerausfällen) als die er-
teilte 454. Gestützt auf die in Rz 193 und 204 f. hiervor dargelegten Grundsätze ist 
die Beschwerdebefugnis der Gemeinde stets zu bejahen, wenn die Verletzung 
kommunaler öffentlicher Interessen geltend gemacht wird. 

                                                
452 AGVE 1989, 306; ZBl 82/1981, 139 f.; vgl detailliert BAUMGARTNER, Legitimation, S. 265 ff., mit Hinwei-
sen auf die ältere Praxis. 
453 AGVE 1989, 306 f. 
454 Ausführliche und zutreffende Kritik bei BAUMGARTNER, Legitimation, S. 267 ff., womit sich das Verwal-
tungsgericht bisher allerdings nicht auseinandergesetzt hat. Nach dem Fall des Schutznormerfordernisses wäre 
eine Praxisänderung ohne weiteres möglich gewesen, da das Verwaltungsgericht in AGVE 1975, 286 f., ausge-
führt hat, die Aufhebung einer erteilten Baubewilligung sei durch die Gemeinde dann anfechtbar, wenn das 
eigene Interesse positiver Natur sei, in solchen Fällen sei die Gemeinde berechtigt, sich dafür einzusetzen, dass 
eine bestimmte Einrichtung gebaut werde; in casu wurde die Beschwerdebefugnis aber mit der Begründung 
verneint, es gäbe im Kanton Aargau keine Grundlage, einen Bauherrn dazu zu verhalten, auf eigene Kosten 
einen Kindergarten zu erstellen und es lägen deshalb keine durch Rechtsnormen geschützten Interessen vor. 
Es ist - nach einem Meinungsaustausch mit dem Verwaltungsgericht - allerdings zuzugeben, dass es schwierig 
sein kann, die Beschwerdeerhebung zugunsten eines Bauherrn durch das Gemeinwesen willkürfrei auszuüben, 
zumal die Gemeinde mit Beschwerdeerhebung auch das Kostenrisiko trägt bzw. dem privaten Bauherrn ab-
nimmt. 
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2.  § 38 Abs. 3 - Beschwerdebefugnis des Regierungsrats 
Die Bestimmung regelt nicht die Beschwerdebefugnis des Regierungsrats auf Bun-
desebene, was unzulässig wäre, sondern will erreichen, dass nicht Departemente 
oder andere Verwaltungseinheiten gegen Entscheide des Verwaltungsgerichts Be-
schwerde führen 455. Beabsichtigt ist ferner, dass der Regierungsrat die Möglichkeit 
haben soll, seinen Beschluss vor Bundesgericht gegen den anderslautenden verwal-
tungsgerichtlichen Entscheid zu verteidigen 456. Die Regelung war beim Gesetzge-
ber allerdings umstritten 457. 

Bedeutung erlangte § 38 Abs. 3 nie. 

3.  Beschwerdebefugnis des Kantons 
Die Kantone werden in verschiedenen Bestimmungen des Bundesrechts (Art. 34 
Abs. 2 RPG; Art. 56 Abs. 2 USG; Art. 12b Abs. 1 NHG) zur Beschwerdeführung 
berechtigt. Anfechtungsobjekt sind in der Regel Verfügungen der Bundesbehörden, 
in Ausnahmefällen kantonale Entscheide (Art. 56 Abs. 2 USG). Gemäss herrschen-
der Lehre sind bei Vorliegen von bundesrechtlichen Ermächtigungen keine schutz-
würdigen eigenen Interessen des Kantons nachzuweisen (abstraktes Beschwerde-
recht) 458; es sind aber öffentliche Interessen wahrzunehmen, was die Beschwerde-
führung zugunsten einer privaten Partei (mit den entsprechenden Anträgen) aus-
schliesst 459. Richtigerweise ist auch der Kanton nur beschwerdebefugt, wenn er 
schutzwüdige Interessen geltend machen kann 460. 

Im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren ist der Kanton, da kein Subjekt verfas-
sungsmässiger Rechte, nicht beschwerdebefugt 461. 

4.  Beschwerdebefugnis des Bundes 
Nicht in der Regelungskompetenz des VRPG, aber verfahrensrechtlich von Bedeu-
tung ist die Beschwerdebefugnis des Bundes gegen letztinstanzliche kantonale Ent-
scheide. In Art. 103 lit. b OG wird das in der Sache zuständige Departement oder 
die in der Sache zuständige Dienstabteilung 

                                                
455 Prot. Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 6. 
456 Zur Zulässigkeit vgl. BGE 123 II 375. 
457 Prot. Exp.Kom. 11.11.1966, S. 11. 
458 KÖLZ/HÄNER, Rz 249; BGE 113 Ib 221. 
459 KÖLZ/HÄNER, Rz 249; BGE 109 Ib 341 ff. 
460 GADOLA, Behördenbeschwerde, 1465 f.; KÖLZ, Vertretung, 57. 
461 KÄLIN, Beschwerde, 212. 
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der Bundesverwaltung ermächtigt, Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu erheben ge-
gen Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, soweit sie in Erfüllung ihnen 
übertragener öffentlichrechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen und soweit das 
Bundesrecht unmittelbar gegen diese Verfügungen die Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde vorsieht (Art. 98 lit. h OG) 462. Im VwVG findet sich für die Verwal-
tungsbeschwerde keine vergleichbare Bestimmung, den Bundesbehörden steht die 
Beschwerdebefugnis aber gestützt auf spezialgesetzliche Bestimmungen zu 463. Die-
se sehen regelmässig vor, dass das beschwerdebefugte Departement bereits gegen 
erstinstanzliche kantonale Verfügungen aber auch gegen die darauffolgenden 
Rechtsmittelentscheide Beschwerde führen können (sog. integrale Behördenbe-
schwerde) 464. Der Eingriff in die kantonale Verfahrensautonomie ist sachgerecht, 
da der Vollzugsföderalismus die einheitliche Durchsetzung von Bundesrecht gele-
gentlich behindert und sich die bundesrechtlichen Aufsichtsmittel als wenig schlag-
kräftig erwiesen haben. 

Soweit es um Streitigkeiten aus kantonalem materiellen Verwaltungsrecht geht, ist 
eine Einschränkung der kantonalen Verfahrens- und Organisationsautonomie nur 
aufgrund einer Änderung der Bundesverfassung oder aufgrund ausdrücklicher An-
ordnung in einem - der Überprüfung auf seine Verfassungsmässigkeit entzogenen - 
Bundesgesetz möglich. 

VII.  Verbandsbeschwerde 

1.  Allgemein 
Verbänden kommt die Beschwerdebefugnis auf drei Arten zu: Ist ein Verband als 
juristische Person (Adressat) von einer Verfügung betroffen, bestimmt sich seine 
Beschwerdebefugnis ganz normal danach, ob er in eigenen schutzwürdigen Interes-
sen berührt wird 465 (Rz 215 folgend); 

                                                
462 Die Behördenbeschwerde gestützt auf Art. 103 lit. b OG ist weitgehend wirkungslos geblieben, da zu Un-
recht privilegierte Verfügungsadressaten kein Rechtsmittel ergreifen werden und damit die die Beschwerdebe-
fugnis erst begründende Letztinstanzlichkeit selten gegeben sein wird; vgl. KÖLZ, Vollzug, 363; MATTER in 
Kommentar USG, § 56 Rz 8. 
463 Art. 48 lit. b VwVG; KÖLZ/HÄNER, Rz 252. Die gesetzliche Grundlage ist unverzichtbares Erfordernis, selbst 
wenn offensichtlich der Tatbestand der Vereitelung von Bundesrecht vorliegt; die gegenteilige Auffassung hätte 
unbefriedigende Konsequenzen: wenn die integrale Behördenbeschwerde auch ohne gesetzliche Grundlage 
zulässig wäre, sobald Bundesrecht vereitelt wird, könnten die Bundesbehörden in jedem beliebigen Verfahren 
Rechtsmittel ergreifen, wenn sie nur geltend machen, Bundesrecht werde vereitelt; AGVE 1987, 340. 
464 Art. 56 Abs. 1 USG; vgl. MATTER in Kommentar USG, Art. 56 Rz 9 ff. 
465 BGE 113 Ia 252; RIVA, Beschwerdebefugnis, S. 34; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 159. 
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dies ist der Regelfall. Führt ein Verband für die privaten zumeist wirtschaftlichen 
Interessen seiner Mitglieder Beschwerde, bestimmt sich seine Beschwerdebefugnis 
nach den unter Rz 216 ff. folgend dargelegten Kriterien (egoistische Verbandsbe-
schwerde). Ideelle Organisationen schliesslich können aus eigenem Recht Be-
schwerde führen, wenn ihnen diese Befugnis gestützt auf eine Spezialermächtigung 
oder gewohnheitsrechtrechtlich zukommt (ideelle Verbandsbeschwerde, Rz 219 ff. 
folgend). Diese drei Fälle der Verbandsbeschwerde sind auseinanderzuhalten. 

Im Grunde genommen ist die Gegenüberstellung der ideellen und der egoistischen 
Verbandsbeschwerde wenig brauchbar, da sie bis auf die Tatsache, dass ein Ver-
band Beschwerde führt, nichts gemeinsam haben. Im einen Fall erachtet der Ge-
setzgeber die meist öffentlichen Interessen, die ein Verband wahrnimmt, als derart 
gewichtig, dass er der ideellen Vereinigung die Beschwerdebefugnis verleiht. Im 
anderen Fall ist aus prozessökonomischen Gründen ein Verband anstelle der Mehr-
zahl seiner Mitglieder beschwerdebefugt; der Verband vertritt die Interessen mehre-
rer selbst beschwerdebefugter Einzelpersonen mit dem Unterschied, dass er die Be-
schwerde in eigenem Namen erheben kann, das Vertretungsverhältnis wandelt sich 
prozessrechtlich betrachtet in eine Parteistellung 466. 

2.  Verbandsbeschwerde aus eigenem Recht 
Ist ein Verband in seinen eigenen schutzwürdigen Interessen berührt, sei es als Ad-
ressat oder als Dritter, kommt ihm die Beschwerdebefugnis gestützt auf § 38 ohne 
weiteres zu; es gilt nichts anderes als für den Beschwerdeführer, der seine eigenen 
Interessen vertritt 467. So beurteilte sich die Beschwerdebefugnis der Arbeitsge-
meinschaft Naturschutz und Landschaftspflege AG als Eigentümerin einer Liegen-
schaft gegen die gemeinderätliche Baubewilligungserteilung auf einem Nachbar-
grundstück nach der allgemeinen Beschwerdebefugnis gestützt auf § 38 Abs. 1 468. 

                                                
466 Die egoistische Verbandsbeschwerde ist eine Form der Prozessstandschaft; GYGI, Bundesverwaltungsrechts-
pflege, S. 159; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 243 f.; SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 90. 
467 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1382. 
468 AGVE 1992, 365 ff., allerdings blieben die Erwägungen zur Beschwerdebefugnis unpubliziert, sie ergeben 
sich aus VGE III/62 vom 8. Juli 1992 in Sachen R. und Mitb., S. 7. 
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3.  Egoistische Verbandsbeschwerde 469 
Ein Verband 470 kann neben seinen eigenen Interessen auch diejenigen seiner Mit-
glieder vertreten. Die Beschwerdebefugnis kommt ihm in diesen Fällen dann zu, 
wenn es sich um Interessen handelt, die er nach seinen Statuten zu wahren hat, die 
der Mehrheit oder doch einer grossen Anzahl seiner Mitglieder gemeinsam sind und 
zu deren Geltendmachung durch Beschwerde jedes dieser Mitglieder selbst befugt 
wäre. Gleich wie bei der ideellen Verbandsbeschwerde müssen die Verbände kör-
perschaftlich organisiert und auf dauernden Bestand ausgelegt sein 471, was ad-hoc-
Vereinigungen vom Beschwerderecht ausschliesst. Die Voraussetzungen haben 
kumulativ vorzuliegen. Dieser bundesgerichtlichen Rechtsprechung 472 folgt ohne 
Abweichungen auch das Verwaltungsgericht 473. 

Legt der beschwerdeführende Verband nicht nachvollziehbar dar, dass eine grosse 
Anzahl seiner Mitglieder selbst beschwerdebefugt wäre, verletzt er seine Mitwir-
kungspflichten, was einen Nichteintretensentscheid zur Folge haben kann 474. 

Die restriktiv wirkenden Anforderungen für die Zulässigkeit der egoistischen Ver-
bandsbeschwerde sollen einzig verhindern, dass diese zur Popularbeschwerde wird. 
Die Praxis überzeugt deshalb nicht. Selbst wenn man lediglich verlangt, dass nur 
einige wenige Verbandsmitglieder nach den Regeln über die allgemeine Beschwer-
debefugnis selbst zur Beschwerdeführung befugt wären, ist man weit davon ent-
fernt, Popularbeschwerden zu ermöglichen. Hingegen wird den Rechtsmittelinstan-
zen ihre Aufgabe erheblich erleichtert, wenn sie nur einem Beschwerdeführer, 

                                                
469 Der Begriff wurde aus dem deutschen Recht übernommen, wo allerdings umstritten ist, ob Vereinigungen 
auch klagebefugt sind, wenn keine eigenen, sondern Rechte eines Mitglieds verletzt werden, vgl. ULE, S. 205; 
RIVA, Beschwerdebefugnis, S. 35; BERND BENDER, Von der Verbandsbeteiligung zur Verbandsklage?, in: Ver-
waltungsrecht zwischen Freiheit, Teilhabe und Bindung, Festgabe 25 Jahre Bundesverwaltungsgericht, Mün-
chen 1978, S. 51 f. 
470 Zu denken ist vor allem an Berufs- oder Wirtschaftsverbände. 
471 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 160 f.; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 245. 
472 BGE 119 Ia 201; 114 Ia 456; 113 Ib 365. 
473 AGVE 1996, 136; 1980, 315; das Verwaltungsgericht verlangte in diesem Entscheid noch, dass die Mehr-
zahl der Mitglieder und nicht lediglich eine grosse Anzahl (vgl. BGE 113 Ib 365) nach den Grundsätzen über 
das allgemeine Beschwerderecht selbst zur Beschwerde berechtigt wäre; bei dieser Einschränkung zur bundes-
gerichtlichen Rechtsprechung dürfte es sich nicht um eine bewusste Abweichung handeln, da die Lockerung der 
Voraussetzungen durch das Bundesgericht in BGE 104 Ib 384 zeitlich mit dem publizierten Entscheid zusam-
menfiel und so (noch) keinen Eingang in die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung finden konnte; in AGVE 
1992, 403, hat das Verwaltungsgericht zur Praxis des Regierungsrats, der für die Beschwerdebefugnis offenbar 
eine Mehrzahl verlangt, nicht explizit Stellung genommen. Für die Beibehaltung des Erfordernisses der Mehr-
zahl GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 245. 
474 Vgl. AGVE 1992, 404; sinngemäss GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 160. 
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der stellvertretend die Interessen mehrerer seiner Mitglieder vertritt, gegenüber-
steht; es sind nur einer Person das rechtliche Gehör und die Akteneinsicht zu ge-
währen oder prozessleitende Verfügungen und Vorladungen zuzustellen. Interessan-
terweise wurde denn auch mit der Totalrevision des Baugesetzes 1993 § 18a ins 
VRPG eingefügt, der bei Massenverfahren mit mehr als zehn Beteiligten die 
zwangsweise Bestellung eines gemeinsamen Vertreters vorsieht. Auch der Be-
schwerdegegner oder allenfalls der Staat kann unter Berücksichtigung möglicher 
Kostenfolgen nur daran interessiert sein, es mit lediglich einem (anwaltlich vertre-
tenen) Beschwerdeführer zu tun zu haben. Im übrigen verhindert auch die Versa-
gung der Beschwerdebefugnis die mittelbare Teilnahme des Verbands am Verfah-
ren nicht, da dieser regelmässig eine Privatperson als Beschwerdeführer vorschie-
ben wird. Ob der Verband intern zur Vertretung von Interessen befugt ist, die nicht 
allen Mitgliedern gemeinsam sind oder einzelnen oder einer Mehrheit sogar zuwi-
derlaufen, ist kein Umstand von prozessrechtlicher Relevanz. Aus prozessökonomi-
schen Gründen 475 ist deshalb eine grosszügige Zulassung der egoistischen Ver-
bandsbeschwerde wünschenswert. 

4.  Ideelle Verbandsbeschwerde 

a)  Allgemein 
Verschiedenen ideellen Verbänden wird ein Beschwerderecht zuerkannt, obwohl sie 
in ihren eigenen Interessen als Verband nicht betroffen sind, noch die Interessen 
einer grossen Anzahl ihrer Mitglieder, die selbst beschwerdebefugt wären, wahr-
nehmen. Die Notwendigkeit der ideellen Verbandsbeschwerde folgt aus der Bedeu-
tung öffentlicher Interessen, deren Wahrung mangels engagierter Vertretung durch 
die Behörden oder aus prozessrechtlich begründeten Konstellationen ohne die Zu-
lässigkeit der ideellen Verbandsbeschwerde ungenügend wäre. 

An sich würde durch eine rigorose Anwendung der Offizialmaxime verbunden mit 
stark eingeschränkter Ermessensausübung die ideelle Verbandsbeschwerde über-
flüssig werden 476, da damit geltendes Recht - 

                                                
475 Ebenso GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 160; GADOLA, Verbände, 99. 
476 Diese Auffassung lag noch dem Positivismus zugrunde, weshalb die Verwaltungsrechtspflege bis in die 
Mitte dieses Jahrhunderts als eine unnötige Institution empfunden wurde; die Gesetzesvollziehung wurde als 
exakte Wissenschaft begriffen und die Vertretung öffentlicher Interessen deshalb als entbehrlich. Diese Konzep-
tion der Verwaltungsrechtspflege verbunden mit der Ausrichtung auf den Individualrechtsschutz wirkt bis heute 
nach, mit zum Teil wenig überzeugenden Konsequenzen; so wird das Verbandsbeschwerderecht von Organisa-
tionen, die gewichtige öffentliche Interessen wahrnehmen, zu Unrecht immer noch als ein besonderes Privileg 
betrachtet; einen eigentlichen Zweiparteienstreit vor Verwaltungsgericht gibt es nach wie vor nicht. Vgl. KÖLZ, 
Vertretung, 50. 
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mehr als dessen Anwendung können auch die ideellen Verbände nicht durchsetzen - 
vollumfänglich verwirklicht würde 477. Dass dem praktisch aber nicht so ist, belegen 
die in gegen 50% der Fälle gutgeheissenen Beschwerden von Natur- und Heimat-
schutzverbänden vor Bundesgericht 478. In einem gewissen Sinn ist das Verbands-
beschwerderecht eine Privatisierung der Wahrung öffentlicher Interessen. Diese 
Lösung ist schon aus Kostengründen sinnvoll. 

Zum Individualrechtsschutz tritt durch die Verleihung des Beschwerderechts an 
ideelle Verbände der Schutz wichtiger öffentlicher Interessen hinzu. Das Verfahren 
nähert sich damit einem Zweiparteienstreit, der durch die angerufene Behörde ge-
stützt auf bestehende Regelungen entschieden wird. 

b)  Verbandsbeschwerderecht gestützt auf Bundesrecht 

Aus eigenem Recht dürfen gesamtschweizerische 479 Organisationen Beschwerde 
führen, wenn sie in Spezialerlassen dazu ermächtigt werden (Art. 103 lit. c OG) 480. 
Von Bedeutung für das kantonale Verfahren sind vor allem die Bestimmungen in 
Art. 12 NHG und Art. 55 USG 481. 

Mit der Teilrevision des NHG vom 24. März 1995 wurden die Voraussetzungen der 
Beschwerdebefugnis vereinheitlicht 482. Beschwerdebefugt sind ideelle Organisati-
onen mit gesamtschweizerischer Ausrichtung und zehnjährigem Bestand gegen 
Verfügungen oder Entscheide, die in Erfüllung einer Bundesaufgabe (durch eine 
kantonale oder eine Bundesbehörde) ergangen sind und gegen welche die Be-
schwerde an den Bundesrat oder die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bun-
desgericht zulässig ist; zudem muss der Gesetzeszweck 483 mit der statutengemässen 
Ausrichtung der beschwerdeführenden Organisation harmonieren 

                                                
477 Unzutreffend ERNST KISTLER / RENÉ MÜLLER, Baugesetz des Kantons Aargau, Textausgabe mit Kommentar, 
Brugg 1994, § 4 N 8, welche das Beschwerderecht von Verbänden, die politisch nicht abgestützt sind, als "A-
nomalie" (§ 4 Rz 7) betrachten. Es geht, wie erwähnt, nicht um die Geltendmachung politisch gefärbter Ansich-
ten, sondern um die Durchsetzung geltenden Rechts, das seinerseits auf politisch korrektem Weg zustandege-
kommen sein dürfte - aussergewöhnlich ist lediglich, dass Private zur öffentlichen Interessenwahrung befugt 
sind. 
478 MATTER, Verbandsbeschwerde, 458; NZZ vom 5. März 1994, S. 21; ausführlich zu den Gründen nicht natur- 
und heimatschutzkonformer Entscheide RIVA, S. 15 ff. 
479 Regionalen oder lokalen Organisationen kommt das Beschwerderecht gestützt auf Bundesrecht nicht zu, 
GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 166; BGE 123 II 292. 
480 BGE 123 II 291. 
481 Zum Beschwerderecht ideeller Vereinigungen gestützt auf Art. 14 des Bundesgesetzes über Fuss- und Wan-
derwege (FWG) vergleiche ausführlich NUTT, 255 ff. 
482 KELLER, Beschwerderecht, 1128; DERS., Kommentar NHG, Art. 12 Rz 1; BBl 1991 III 1139; AS 1996, S. 
216 f. 
483 KELLER, Beschwerderecht, 1128; DERS., Kommentar NHG, Art. 12 Rz 1. 
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(Art. 12Abs. 1 NHG; Art. 55 Abs. 1 USG;Art. 14Abs. 1 lit. b FWG). Die gesamt-
schweizerische Organisation kann sich durch ihre kantonale Sektion vertreten las-
sen 484. Welchen Organisationen in diesem Sinn die Beschwerdebefugnis zukom-
men dürfte, ergibt sich für das USG (deklarativ, nicht konstitutiv) aus der Verord-
nung über die Bezeichnung der beschwerdeberechtigten Umweltschutzorganisatio-
nen (VBUO) 485 und für das NHG aus der vom Bundesrat noch zu erstellenden Liste 
gemäss Art. 12 Abs. 2 NHG. 

In Fortführung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur Frage, wie früh eine 
beschwerdeführende Organisation in ein Verfahren eintreten muss, um die Be-
schwerdebefugnis nicht zu verlieren 486, regeln Art. 12a NHG und Art. 55 Abs. 4-6 
USG neu, dass die beschwerdebefugten Organisationen im Grundsatz bereits die 
Verfügung der ersten Instanz anzufechten haben 487. Soweit im Bundesrecht oder im 
kantonalen Recht ein Einspracheverfahren vor Erlass der erstinstanzlichen Verfü-
gung vorgeschrieben ist, müssen sie sich bereits vor Erlass der erstinstanzlichen 
Verfügung im Nachgang zur Publikation als Partei im Verfahren etablieren 488. Or-
ganisationen, die kein Rechtsmittel ergriffen haben, können sich am weiteren Ver-
fahren nur noch als Partei beteiligen, wenn die Verfügung zugunsten einer anderen 
Partei geändert wird und sie dadurch beschwert werden (Art. 12a Abs. 3 NHG; 55 
Abs. 4 USG; Art. 14 Abs. 4 FWG). Es genügt, wenn sich der kantonale Verband am 
(erstinstanzlichen) Verfahren beteiligt hat, die Teilnahme zum Beispiel des Schwei-
zer Heimatschutz (SHS) am Verfahren des Aargauer Heimatschutz (AHS) ist nicht 
Voraussetzung der Beschwerdebefugnis vor Bundesgericht; die gesamtschweizeri-
schen Organisationen können im kantonalen Verfahren durch ihre örtlichen und 
regionalen Sektionen handeln, und zwar auch ohne ausdrücklich auf ein allfällig 
bestehendes oder nicht bestehendes Vertretungsverhältnis hinzuweisen; die Sektion 
muss nicht im Namen des gesamtschweizerischen Verbandes handeln, die erkenn-
bare enge Bindung zwischen der gesamtschweizerischen Organisation und der pro-
zessführenden Sektion genügt 489. Das Bundesgericht verneint umgekehrt die Be-
schwerdebefugnis des kantonalen Verbandes vor 

                                                
484 BGE 119 Ib 224; 118 Ib 300 f.; 117 Ib 140. 
485 Verordnung des Bundesrates über die Bezeichnung der beschwerdeberechtigten Umweltschutzorganisatio-
nen (VBUO) vom 27. Juni 1990 (SR 814.076). 
486 BGE 116 Ib 432, 467; 117 Ib 187; 118 Ib 299; unter der neuen Regelung nun BGE 123 II 292. 
487 Art. 12a NHG und Art. 55 USG; KELLER, Beschwerderecht, 1129 f.; DERS., Kommentar NHG, Art. 12a Rz 
5. 
488 Dazu ausführlich KELLER, Beschwerderecht, 1130. 
489 BGE 123 II 293; 118 Ib 296. 
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Bundesgericht, erachtet es aber gleichzeitig als zulässig, dass sich die gesamt-
schweizerische Organisation durch ihre kantonale Sektion vor Bundesgericht ver-
treten lässt 490. Führt der kantonale Verband ohne auf das Vertretungsverhältnis 
hinzuweisen Beschwerde, kann die Vollmacht nachgereicht werden. Beschwerdebe-
fugte Partei im bundesgerichtlichen Verfahren ist dennoch nur die gesamtschweize-
rische Organisation 491. 

Nach konstanter Rechtsprechung des Bundesgerichts hat das kantonale Recht den 
gemäss Art. 103 lit. a und c OG Beschwerdeberechtigten dieselben Parteirechte zu 
gewähren wie das Bundesrecht 492. Damit sind gesamtschweizerische ideelle Verei-
nigungen des Natur- und Heimatschutzes gestützt auf Art. 12 NHG berechtigt, mit 
allen in Frage kommenden kantonalen Rechtsmitteln zu rügen, der Entscheid ver-
stosse gegen die nach Art. 24sexies BV und nach den Vorschriften des NHG not-
wendige Rücksichtnahme auf Natur und Heimat (Art. 12 Abs. 3 NHG) 493. Es ge-
nügt, wenn der kantonale Entscheid in Erfüllung einer Bundesaufgabe ergangen ist 
494 bzw., wenn gegen diesen letztinstanzlich die Beschwerde an den Bundesrat oder 
die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht gegeben wäre; es ist 
insbesondere nicht erforderlich, dass es um ein öffentliches Bauvorhaben des 
Bundes geht, noch, dass ein vom Bund nach Art. 5 NHG inventarisiertes 
Schutzobjekt betroffen ist 495. 

Es ist insofern ohne Bedeutung, ob die kantonalen Erlasse den Natur- und Heimat-
schutzverbänden das Beschwerderecht zugestehen oder nicht. Die derogatorische 
Kraft des Bundesrechts greift in das kantonale Verfahrensrecht ein. Dies erweist 
sich schon deshalb als notwendig, weil kantonale Entscheide, die in Anwendung 
von Bundesrecht ergehen, bereits auf unterer Stufe mangels eines Beschwerdefüh-
rers rechtskräftig werden können und den gestützt auf Art. 12 NHG beschwerdebe-
fugten Verbänden in der Mehrzahl der Fälle jede Möglichkeit genommen wäre, 
gegen den Entscheid Beschwerde zu führen 496. 

                                                
490 BGE 123 II 293. 
491 Vgl. Anwendungsfall in BGE 123 II 293 f. 
492 BGE 117 Ib 99; 116 Ib 122; KÖLZ/KOTTUSCH, 444 f.; RIVA, Beschwerdebefugnis, 65 ff. 
493 BGE 117 Ib 100; 116 Ib 122; 115 Ib 479; 114 Ib 271. 
494 GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 247; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 166. 
495 BGE 117 Ib 100; 123 II 291 f. 
496 Insofern unzutreffend ERNST KISTLER / RENÉ MÜLLER, Baugesetz des Kantons Aargau, Textausgabe mit 
Kommentar, Brugg 1994, § 4 N 7, wo ausgeführt wird, die Revision des Beschwerderechts von Verbänden auf 
Bundesebene sei für das kantonale Verfahren "unerheblich". Soweit Bundesrecht zur Anwendung kommt, 
haben die Kantone auch für den kantonalen Instanzenzug die bundesrechtlichen Verfahrensbestimmugen zu 
beachten; vgl. RIVA, S. 69. 

225 

226 



125 

c) Verbandsbeschwerderecht gestützt auf kantonales Recht 

Das Verwaltungsgericht wie auch der Regierungsrat haben bereits vor Erlass des 
VRPG im Jahre 1968 wie auch nach dessen Inkrafttreten Verbände, die sich gemäss 
ihren Statuten zum Schutz von Natur und Landschaft einsetzten, mangels einer aus-
drücklichen gesetzlichen Grundlage gewohnheitsrechtlich zu Verwaltungsrechts-
mitteln zugelassen 497. Mit Inkrafttreten des Baugesetzes am 1. April 1994 498 steht 
erstmals eine Norm zur Verfügung, die die Beschwerdebefugnis gesamtkantonaler 
Organisationen positiv umschreibt. Diese können gegen Anordnungen im Bereich 
des Natur- und Heimatschutzes oder gegen Verfügungen über die Planung, Errich-
tung und Änderung von ortsfesten Anlagen, für die eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung erforderlich ist, Einsprache oder Beschwerde erheben. Voraussetzung dafür ist, 
dass sie sich statutengemäss dem Natur- und Heimatschutz widmen und mindestens 
zehn Jahre vor der Einreichung des Rechtsmittels gegründet wurden. Überdies wird 
der Grosse Rat ermächtigt, durch Dekret festzulegen, dass in bestimmten Gebieten 
auch regionale Organisationen im Bereich des Natur- und Heimatschutzes zur Be-
schwerde befugt sind 499; dies ist ein Eingeständnis an bereits bestehende, gewohn-
heitsrechtlich beschwerdebefugte Verbände 500. Die Staatskanzlei führt ein öffent-
lich zugängliches Verzeichnis der einsprache- und beschwerdeberechtigten Organi-
sationen und ihrer zeichnungsberechtigten Organe 501. 

Die Regelung enthält nichts Neues und entspricht der bisherigen kantonalen Praxis. 
Das Beschwerderecht beschränkt sich wie bis anhin auf den Natur- und Heimat-
schutz; mit Ausnahme der UVP-pflichtigen Vorhaben bleibt der gesamte Umwelt-
schutz weiterhin ausgeschlossen 502. Beschwerdebefugt sind "Organisationen". Ge-
meint sind juristische 

                                                
497 Die Praxis reicht bis ins Jahr 1912 zurück (vgl. den Verweis auf Nachforschungen im aargauischen Staatsar-
chiv in AGVE 1978, 279) und wurde in der Folge bestätigt (RRB Nr. 1921 vom 15. November 1912; Nr. 3718 
vom 28. November 1947; Nr. 2226 vom 1. Dezember 1950; Nr. 2508 vom 23. November 1951; Nr. 138 vom 
20. Januar 1956; Nr. 743 vom 26. März 1959; Nr. 767 vom 11. März 1965; Nr. 283 vom 25. Januar 1968; Nr. 
777 vom 7. März 1969; Nr. 1286 vom 28. Mai 1970; AGVE 1978, 275 ff.; 1985, 352 f.; 1988, 409 ff.; 1992, 
403 ff.). 
498 § 164 BauG. 
499 Ein solches Dekret ist bis anhin nicht erlassen worden. 
500 Prot. GR vom 10. März 1992, Art. 1637, S. 2731. 
501 § 4 Abs. 3 BauG. 
502 Prot. GR vom 10. 3. 1992, Art. 1637, S. 2740. 
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Personen in Vereinsform (Art. 60 ff. ZGB) 503; allerdings ist es Sache des Grossen 
Rats, durch Dekret auch andere Rechtsformen zuzulassen. Mit der (fragwürdigen) 
Beschränkung auf "gesamtkantonale" Verbände werden nach dem Willen des Ge-
setzgebers gesamtschweizerische Organisationen mit der Begründung, sie würden 
die aargauischen Verhältnisse nicht kennen 504, ausgeschlossen 505. Durch Art. 12 
NHG ist diese Auffassung heute bundesrechtswidrig (vgl. Rz 225 f.). Das Erforder-
nis des 10jährigen Bestehens eines Verbandes schliesst ad hoc Vereinigungen vom 
Beschwerderecht aus. Die in § 4 Abs. 3 Satz 4 vorgeschriebene Registerführung ist 
eine reine Organisationsbestimmung, über die tatsächliche Beschwerdebefugnis der 
darin aufgeführten oder nicht aufgeführten Organisationen sagt sie nichts aus. 

Erschwert wird die Verbandsbeschwerde durch die Notwendigkeit der Erhebung 
einer Einsprache (§ 4 Abs. 2 BauG); die Publikation im Amtsblatt bei Bauvorhaben 
ausserhalb der Bauzone erfolgt aber erst mit der Bewilligung nach Abschluss des 
Einspracheverfahrens, was die Verbände zwingt, alle Baugesuche in den lokalen 
Publikationsorganen zu prüfen 506. Ein Antrag in der Expertenkommission, die i-
deellen Verbände vom Einspracheerfordernis zur Beschwerdeerhebung auszuneh-
men, wurde abgelehnt 507. 

VIII.  Kasuistik 

1.  Beschwerdebefugnis allgemein 
Legitimiert ist, wer ein schutzwürdiges eigenes Interesse an der Einleitung eines 
Rechtsmittelverfahrens besitzt; ein eigenes Interesse hat, wer 

                                                
503 Im Baugesetzentwurf II war noch von Vereinen die Rede, die Formulierung wurde aber mit Rücksichtnahme 
auf die Reusstalstiftung, der bereits vor Erlass des neuen BauG die Beschwerdebefugnis regelmässig zugestan-
den wurde, abgeändert (vgl. Prot. GR vom 10. März 1992, Art. 1637, S. 2740). Die Vereinsform soll aber der 
Regelfall bleiben, da die demokratische Willensbildung bei dieser Organisationsform am besten gewährleistet 
ist; hinter Stiftungen können Einzelpersonen stehen, welchen die Beschwerdebefugnis ohne persönliche Betrof-
fenheit nicht zustehen soll; vgl. Prot. der grossrätlichen Spezialkommission Baugesetzrevision vom 8. Oktober 
1991, S. 324, Votum Pfisterer; Prot. GR vom 10. März 1992, Art. 1637, S. 2740. 
504 Prot. der grossrätlichen Spezialkommission Baugesetzrevision vom 8. Oktober 1991, S. 325 f. 
505 Diese Einschränkung war im Hinblick auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung, die tendenziell gesamt-
schweizerischen Verbänden die Beschwerdebefugnis auch vor kantonalen Beschwerdeinstanzen einräumen will 
(BGE 116 Ib 121 ff. mit Bezug auf das letztinstanzliche kantonale Rechtsmittelverfahren), wenig glücklich und 
ist heute durch die Regelungen in Art. 12 NHG und Art. 55 USG bundesrechtlich derogiert (vgl. dazu Rz 222 
ff.). 
506 Prot. GR vom 10. März 1992, Art. 1637, S. 2732, 2740. 
507 Prot. GR vom 10. März 1992, Art. 1637, S. 2734. 
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durch falsche Rechtsanwendung irgendwie in seiner Interessensphäre in höherem 
Mass als jedermann beeinträchtigt ist, weil er eine besondere, beachtenswerte, nahe 
Beziehung zur Streitsache aufweist; welchen Anliegen die angewendete Norm dient 
und welcher Art die Interessen des Beschwerdeführers sind, spielt keine Rolle; 
schutzwürdig ist das Interesse eines Beschwerdeführers, wenn der Ausgang des 
Verfahrens seine Interessenlage beeinflussen kann, er also einen praktischen Nutzen 
hat oder damit einen Nachteil abwenden kann, den der angefochtene Verwaltungs-
akt für ihn zur Folge hätte (AGVE 1995, 353 ff., 417 ff.; Grundsatzentscheid und 
Praxisänderung, AGVE 1979, 254 ff.) - Rechtsschutzinteresse muss in qualitativer 
oder quantitativer Hinsicht genügend intensiv sein (AGVE 1985, 355); Beschwer-
debefugnis wird nicht durch Legitimation zur Sache, sondern durch die prozessuale 
Legitimation zum Verfahren bestimmt (AGVE 1994, 173) - Beschwerdebefugnis 
setzt nicht voraus, dass der Beschwerdeführer in seinen Rechten oder rechtlich ge-
schützten Interessen verletzt wird (AGVE 1994, 173) - Den Mitgliedern einer Ge-
samthandschaft kommt jeweils einzeln eine selbständige Beschwerdebefugnis zu, 
wenn das eingelegte Rechtsmittel darauf angelegt ist, belastende oder pflichtbe-
gründende Anordnungen abzuwenden bzw. wo davon auszugehen ist, dass die An-
fechtung notwendigerweise im Interesse aller Gesamteigentümer liegt (AGVE 
1994, 173 f.) 508. 

2.  Beschwerdebefugnis verneint 
Die Beschwerdebefugnis Dritter bei Erteilung eines Alkoholpatents ist nur gegeben, 
wenn ein direktes Wettbewerbsverhältnis um dieselbe Bewilligung besteht (AGVE 
1994, 226 ff.) - Fehlendes Rechtsschutzinteresse des Baugesuchstellers, der sein 
Grundstück veräussert hat und auch nicht mehr obligatorisch an der zu erstellenden 
Baute berechtigt ist, zur Erhebung einer Beschwerde gegen die verweigerte Baube-
willigung (AGVE 1992, 402 f.) - Nach der rechtskräftigen fremdenpolizeilichen 
Ausweisung besteht kein aktuelles Interesse mehr an der Beschwerdeführung gegen 
die Verweigerung des Aufschubs der strafrechtlichen Landesverweisung (Praxisän-
derung, AGVE 1991, 282 ff., anders noch 

                                                
508 Im Grunde genommen geht es nicht um die Beschwerdebefugnis, sondern um die Parteifähigkeit bzw. die 
Notwendigkeit, dass Gesamthandschaften als notwendige Streitgenossen aufzutreten haben (vgl. dazu ausführ-
lich Vorbem. zu § 38 Rz 13 f.). 
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1987, 331) 509 - Verkehrsimmissionen als relevante Beeinträchtigung können Be-
schwerdebefugnis begründen (Frage nicht endgültig entschieden, AGVE 1991, 363 
ff.) - Mehrverkehr auf öffentlicher Strasse begründet keine Beschwerdebefugnis 
(AGVE 1991, 563) - Fehlende Schutzwürdigkeit des Interesses zur Beschwerdefüh-
rung gegen die Baubewiligungsverweigerung, wenn die Baugrundstücke im künfti-
gen Nutzungsplan einer Nichtbauzone zugewiesen werden sollen und diese Pla-
nungsabsicht mit einer Planungszone gemäss Art. 27 RPG sichergestellt ist (AGVE 
1991, 368 ff.) - Schutzwürdig ist nur das greifbare, gegenwärtige Interesse, nicht 
das bloss mögliche (und unsichere) künftige (AGVE 1991, 370) - Keine Beschwer 
bei Hinweisen der Steuerkommission bezüglich künftiger Anforderungen an die 
Ordnungsgemässheit einer Buchhaltung (AGVE 1991, 371) - Geltendmachung rein 
öffentlicher Interessen (Naturschutz) begründet keine Beschwerdebefugnis (AGVE 
1991, 561) - Formelle Beschwer fehlt, wenn sich Beschwerdeführer am vorinstanz-
lichen Verfahren nicht beteiligt hat, es sei denn, er wäre zu Unrecht von der Beteili-
gung ausgeschlossen worden (AGVE 1987, 332) - Auf unvernünftige, rechtsmiss-
bräuchliche Begehren, die offensichtlich richterlicher Prüfung nicht würdig sind, ist 
nicht einzutreten (AGVE 1987, 228; 1986, 318; 1979, 254 ff., 260 f., 267) - Ver-
neint, wenn sich Beschwerde lediglich gegen Begründung richtet, ohne dass Ände-
rung des Dispositivs verlangt wird (AGVE 1985, 354; 1982, 503; 1981, 387 ff.; 
1979, 278) - Beschwerdebefugnis des Dritten, der Vertragspartner (Lieferant von 
Elektroheizungen) des Verfügungsadressaten (Bauherr) ist, verneint (AGVE 1985, 
353 ff.) - Kein schutzwürdiges Interesse, wenn das Bauvorhaben, das Gegenstand 
der Beschwerde ist, sich auf ein Grundstück bezieht, auf dem ein neues Bauvorha-
ben rechtskräftig bewilligt worden ist (VGE III/30 vom 31. März 1987 i.S. T. AG, 
S. 4) - Schätzung des Brandversicherungswerts nur durch Eigentümer anfechtbar 
(AGVE 1984, 231) - Beschwerdebefugnis gegen Beitragsplan nur soweit es um die 
eigene Beitragsleistung geht (AGVE 1981, 152) - Keine Beschwerdebefugnis des 
Unterhaltspflichtigen zur Beschwerde gegen den gestützt auf § 31 Sozialhilfegesetz 
ergangenen Bevorschussungsentscheid (VGE II/33 vom 25. April 1984 i.S. P., S. 4 
ff.). 

                                                
509 Vgl. aber AGVE 1994, 355 f., wonach die Wirkungen der strafrechtlichen Landesverweisung über die Wir-
kungen der Wegweisung nach Art. 17 Asylgesetz hinausgehen, weshalb ein schutzwürdiges Interesse an einer 
Überprüfung des Entscheids über den Aufschub der Landesverweisung trotz rechtskräftiger Wegweisung nach 
Asylgesetz gegeben ist. 
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Vgl. auch AGVE 1993, 420 ff. ([konkludenter] Verzicht auf ein Rechtsmittel durch 
Zustellung einer definitiven Steuerrechnung). 

3.  Beschwerdebefugnis bejaht 
Sowohl der Anwalt als auch sein Mandant sind befugt, den vorinstanzlichen Ent-
scheid über die Höhe des (zugesprochenen) Parteikostenersatzes anzufechten (VGE 
III/37 vom 26. April 1995, S. 5 f.) - Die Wirkungen der strafrechtlichen Landes-
verweisung gehen über die Wirkungen der Wegweisung nach Art. 17 Asylgesetz 
hinaus, weshalb ein schutzwürdiges Interesse an der Überprüfung des Entscheids 
über den probeweisen Aufschub der gerichtlichen Landesverweisung trotz rechts-
kräftiger Wegweisung nach Asylgesetz zu bejahen ist (AGVE 1994, 355 f.; vgl. 
aber bezüglich rechtskräftiger fremdenpolizeilicher Massnahmen AGVE 1991, 282 
ff.) - Der grundsätzlich beschwerdebefugte Baubeschwerdeführer darf auch die Ver-
letzung solcher Normen geltend machen, die nicht nachbarschützender Natur sind 
(AGVE 1992, 360 f.) - Übergangener Stellenbewerber (Mitbewerber) ist zur Be-
schwerde gegen die Nichtwahl befugt (AGVE 1992, 550 = ZBl 94/1993, 17 f.) - 
Beschwerdeführer, die in einem Umkreis von 50 m vom Bauvorhaben wohnen und 
Sichtkontakt haben, sind beschwerdebefugt (AGVE 1989, 509) - Beschwerdebe-
fugnis zur Anfechtung der Baubewilligung für ein Schützenhaus bejaht, wenn 
Schiesslärm in Wohnliegenschaft des Beschwerdeführers gut hörbar (AGVE 1989, 
537 ff.) -Aktuelles Interesse zur Beschwerdeführung in bezug auf generelle Rügen 
bejaht, da sich behauptete Rechtsverletzung jederzeit wiederholen kann und recht-
zeitige Überprüfung sonst kaum möglich (AGVE 1990, 328 ff.; 1986, 153 f.; 1980, 
521) - Mieter des Nachbarhauses ist im Baubewilligungsverfahren beschwerdebe-
fugt (AGVE 1986, 317 f.) - Notar ist zur Erhebung einer Grundbuchbeschwerde in 
eigenem Namen auch dann befugt, wenn es um die Höhe der Grundbuchabgaben 
geht (AGVE 1991, 155 f.) - Tatsächliche Interessen genügen (AGVE 1985, 354; 
1979, 266 f.) - Bei grossflächigen Immissionen (AGVE 1985, 360 ff.; 1980, 314) - 
Beamter bei Nichtwiederwahl (AGVE 1985, 609; 1982, 484). 

4.  Verbandsbeschwerde 
Im kantonalen Recht fehlt die gesetzliche Grundlage für die Zulässigkeit der ideel-
len Verbandsbeschwerde; Bejahung der Beschwerdebefugnis von Natur- und Hei-
matschutzverbänden gestützt auf Gewohnheitsrecht (AGVE 1988, 409 ff.; 1978, 
275 ff.) - Beschwerdebefugnis des Verkehrsclubs Schweiz (VCS), Sektion Aargau, 
mit der Begründung, 
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der VCS bezwecke die Förderung eines menschen- und naturgerechten Verkehrs-
wesens, was nicht mit dem herkömmlichen Begriff des Natur- und Heimatschutzes 
vergleichbar sei, verneint (AGVE 1988, 409 ff. 510) - Beschwerdebefugnis des Ver-
eins gegen Tierfabriken in bezug auf Erstellung eines Geflügelmaststalls in der 
Landwirtschaftszone u.a. mit der Begründung, der Verein vertrete keine Interessen 
des Natur- und Heimatschutzes, sondern des Tierschutzes, weshalb sich seine Be-
schwerdebefugnis weder aus dem RPG noch dem NHG ableiten lasse, verneint 
(AGVE 1992, 403 ff. 511) - Beschwerdebefugnis eines lokalen Naturschutzvereins 
mit der Begründung, er bestehe erst acht und nicht bereits zehn Jahre und entfalte 
seine Tätigkeit nur kommunal und nicht kantonal, verneint (AGVE 1992, 591 ff., 
u.a. mit der in diesem Zusammenhang falschen Begründung, der Mehrheit der Ver-
einsmitglieder fehle überdies die räumliche Beziehung zum Baugrundstück - darauf 
kommt es bei der ideellen Verbandsbeschwerde nicht an) - Keine für ad hoc Verei-
nigungen (AGVE 1985, 353; 1978, 284 f.) - Beschwerdebefugnis eines gesamt-
schweizerisch tätigen Verbands verneint mit der Begründung, die Mehrheit der 
Mitglieder stände nicht in einem Konkurrentenverhältnis zum Mitbewerber, dessen 
Zulassungsbewilligung angefochten wurde (fragwürdig, AGVE 1980, 315 ff.). 

5.  Behördenbeschwerde 
Beschwerdebefugnis des Gemeinderats gegen Erteilung eines Kleinhandelspatents 
auf Gemeindegebiet gestützt auf § 38 und § 14 WG bejaht (AGVE 1990, 461 f.) - 
Schulpflege ist nicht befugt, den Entscheid der Rechtsmittelinstanz, mit dem das 
von der Schulpflege abgewiesene Urlaubsgesuch eines Schülers bewilligt wird, an-
zufechten (AGVE 1990, 491 ff.) - Gemeinderat ist zur Baubeschwerde befugt, wenn 
die kantonale Rechtsmittelinstanz entgegen der gemeinderätlichen Verfügung eine 
Baubewilligung erteilt hat, nicht hingegen, wenn Baubewilligung des Gemeinderats 
aufgehoben wird (AGVE 1989, 306 512) - Schulpflege 

                                                
510 Der Entscheid überzeugt nicht. Die Erkenntnis, der VCS widme sich nicht den Belangen des Natur- und 
Heimatschutzes, ist falsch, da Mittel und Zielsetzung verwechselt werden; der VCS will Naturschutz durch eine 
naturnahe Verkehrsplanung verwirklichen (Art. 2 der Zentralstatuten des VCS vom 25. Juni 1983; Art. 2 Abs. 1 
der Sektionsstatuten). Des weiteren wird die gewohnheitsrechtlich begründete Beschwerdebefugnis ohne über-
zeugende Begründung auf Verbände beschränkt, die sich ausschliesslich mit Natur- und Heimatschutz beschäf-
tigen. 
511 Der Entscheid ist fragwürdig, da stillschweigend davon ausgegangen wird, Anliegen des Tierschutzes seien 
geringer zu bewerten als der Natur- und Heimatschutz, weshalb sich eine gewohnheitsrechtliche Beschwerdebe-
fugnis nicht rechtfertige. 
512 Kritik hierzu in Rz 206. 
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ist beschwerdebefugt, wenn es um Schutz des kommunalen Autonomiebereichs 
geht oder wenn sonstwie unmittelbare eigene Interessen der Gemeinde betroffen 
sind (AGVE 1985, 604 f.; 1982, 595). 

6.  Beschwerdebefugnis des Gemeinwesens 
Eigene Interessen einer Einwohnergemeinde liegen vor, wenn sie dem spezifischen 
lokalen Lebensbereich entspringen und die Gemeindeeinwohner erheblich anders 
als die Kantonseinwohner im allgemeinen berührt sind (AGVE 1989, 306; 1988, 
373; 1986, 322; 1980, 171 ff.) - Planungsinteresse einer Gemeinde begründet Be-
schwerdebefugnis (AGVE 1988, 373 f.) - Ein Gemeindeverband ist bezüglich Be-
schwerdebefugnis gleich zu behandeln wie eine Gemeinde, sofern er befugt ist, ein-
seitige hoheitliche Anordnungen gegenüber Privaten zu treffen (AGVE 1986, 322; 
für Privaterschliessungsunternehmungen AGVE 1984, 431) - Schutzwürdige eigene 
Interessen der Gemeinde bejaht bei verweigerter Bewilligung zur Durchführung 
eines Strassenmarktes auf Kantonsstrasse (ZBl 82/1981, 130 f.) - Bejaht bei Sanie-
rungsmassnahmen nach Umweltschutzgesetz (VGE III/20 vom 28. Februar 1991 i. 
S. R., S. 7 ff.; zwei Einwohnergemeinden vertraten Bürgerinteressen wegen Ge-
ruchsimmissionen) - Bejaht bei Aufhebung einer Beseitigungsverfügung gegen 
Kies- und Betonaufbereitungsanlage (VGE III/127 vom 4. Dezember 1990 i.S. 
Einwohnergemeinde M., S. 4 f.) - Bejaht bei regierungsrätlicher Aufhebung einer 
Baubewilligung und aufsichtsrechtlicher Anweisung des Gemeinderats zur Durch-
führung eines Baubewilligungsverfahrens (VGE III/8 vom 7. Februar 1989 i.S. 
Einwohnergemeinde R., S. 10 f. 513; ähnlich AGVE 1972, 264) - Bejaht, wenn 
durch den Gemeinderat geltend gemacht wird, es bestehe überhaupt keine Baube-
willigungspflicht (AGVE 1971, 183) - Bejaht, wenn eine kantonale Instanz entge-
gen der gemeinderätlichen Anordnung bauliche Vorkehren als nicht baubewilli-
gungspflichtig erklärt (VGE III/4 vom 18. Januar 1991 i.S. Einwohnergemeinde E., 
S. 8 f.) - Bejaht bei Aufhebung eines gemeinderätlichen Verbots (VGE III/93 vom 
5. November 1991 i.S. Gemeinderat W., S. 6) - Bejaht bei vorsorglicher 

                                                
513 Die Beschwerdebefugnis wurde mit den (belastenden) aufsichtsrechtlichen Anordnungen des Regierungsrats 
begründet. Der Entscheid überzeugt nicht restlos, da Aufsichtsentscheide des Regierungsrats beim Verwal-
tungsgericht nicht angefochten werden können und der Gemeinde gestützt auf die verwaltungsgerichtliche 
Praxis bei der Aufhebung von Baubewilligungen (Rz 206 vorne) die Beschwerdebefugnis nicht zugestanden 
hätte; in AGVE 1972, 264, wird bei vergleichbarem Sachverhalt die Beschwerdebefugnis der Gemeinde mit den 
möglichen Schadenersatzfolgen infolge Widerruf (Art. 26 Abs. 2 VRPG) einer rechtskräftigen Baubewilligung 
begründet. 
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Unterschutzstellung kommunaler Naturobjekte gestützt auf § 9 NLD (AGVE 1988, 
373 f.) - Beschwerdebefugnis des Gemeinderats als Vorinstanz bei Zuschlag eines 
Jagdreviers an eine Pächtergruppe bejaht (AGVE 1970, 386) - Beschwerdebefugnis 
des Gemeinderats bejaht bei Beschwerde gegen die Aufhebung einer von ihm aus-
gesprochenen Entlassung eines Gemeindebeamten durch eine kantonale Rechtsmit-
telinstanz (AGVE 1987, 555 ff.). 

7.  Konkurrentenbeschwerde 
Beschwerdebefugnis eines Bezirkswirtevereins verneint, wenn Beschwerde nur aus 
Gründen des Schutzes vor unerwünschter Konkurrenz geführt wird (AGVE 1989, 
122 ff., insbes. 127 ff.) - Keine allgemeine Konkurrentenbeschwerde im Bau- und 
Raumplanungsrecht (AGVE 1989, 295 ff.) - Beschwerdebefugnis des Gemeinderats 
gegen Rechtsmittelentscheid, der die Entlassung eines Gemeindebeamten aufhebt, 
bejaht (AGVE 1987, 555 ff.). 
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§ 39 
1 Beschwerden sind schriftlich bei der Beschwerdeinstanz einzureichen. 
2 Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag sowie eine Begründung enthalten. 
Die angefochtenen Verfügungen und Entscheide sind anzugeben. Allfällige 
Beweismittel sind zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. 
3 Genügt die Beschwerdeschrift diesen Anforderungen nicht, ist eine angemes-
sene Frist zur Verbesserung anzusetzen, unter Androhung des Nichteintretens 
bei Unterlassung. 

Materialien 
Prot. GR Kom. 15.9.1967, S. 11; Prot. GR 28. 11. 1967, Art. 1021, S. 1652. 

Literatur 
BAUR, Kommentar StG, § 149 Rz 7-17; BAYERDÖRFER, S. 117-120; GADOLA, Beschwerdeverfah-
ren, 267-279; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 190-199; HAEFLIGER, Schweizer, S. 122-
125; KÖLZ, Kommentar, §§ 23 N 1-8, 54 N 1-11; KÖLZ/HÄNER, Rz 260-263, 411 f.; KOPP, VwGO, 
§ 81 Rz 1-15, § 82 Rz 1-17; MARTI, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 196-200; MEIER, Verwaltungs-
rechtspflege, S. 142-146; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Art. 31-33; MOOR, Vol. II, S. 435-438; 
PFLEGHARD, Regierung, S. 153-160; RHINOW/KOLLER/KISS, Rz 1311-1322; SALADIN, Verwaltungs-
verfahrensrecht, S. 196 f. 

Zur Beschwerdeänderung: GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 42-46; KÖLZ, Kommentar, 
Vorbem. zu §§ 19-28 N 19 f., § 20 N 24-33, § 52 N 1-9; DERS., Prozessmaximen, 133-141; 
KÖLZ/HÄNER, Rz 181 f.; KOPP, VwGO, § 91 Rz 1-32; ULE, S. 237-240. 
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bb) vor Verwaltungsgericht .............................................................................................................................................. 34-35 
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II. Begründung............................................................................................................................................................................ 39-47 
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A.  Entstehungsgeschichte 
Die Bestimmung gab zu keinerlei Diskussionen Anlass. Begründungslos wurde die 
Streichung einer "Frist zur Verbesserung von zehn Tagen" und Ersetzung durch die 
heute bestehende Formulierung "angemessene Frist" beantragt und vollzogen 1. Der 
Gesetzgeber legte keinen Wert auf strenge Formvorschriften, "ein einfacher, unbe-
holfener Brief genügt" 2. 

B.  Form 

I.  Schriftlichkeit 

Die Beschwerde ist schriftlich einzureichen (Gültigkeitsvoraussetzung); mündliche 
Beschwerden sind unzulässig. Das Erfordernis der Schriftlichkeit dient der Rechts-
sicherheit. Die Folgen der Beschwerdeerhebung (Rechtshängigkeit, aufschiebende 
Wirkung, Kosten) verlangen im Interesse des Rechtssuchenden, des Verfügungsad-
ressaten bei Drittbeschwerden als auch der Behörden klare Verhältnisse, dem nur 
die schriftliche Beschwerdeerhebung zu genügen vermag; weder der Beschwerde-
führer noch die Rechtsmittelbehörde sollen bei angeblich mündlich erfolgten Äus-
serungen behaftet werden können. Zudem ist das Datum der Beschwerde - falls 
keine Aktennotiz erfolgt - sonst praktisch nicht beweisbar 3. Das Erfordernis der 
Schriftlichkeit bezieht bzw. beschränkt sich auf die Schriftform, es beinhaltet insbe-
sondere nicht weitergehende Anforderungen an den formellen Aufbau der Begrün-
dung, ein einfacher 

                                                
1 Prot. Exp. Kom. 11.11.1966, S. 11. 
2 Prot. GR Kom. 15.9.1967, S. 11, Votum des Justizdirektors; sehr weitgehend auch seine Ausführungen zuhan-
den der Materialien, Prot. GR 28.11.1967, Art. 1021, S. 1652. 
3 AGVE 1976, 423. 
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(auch handschriftlicher) Brief genügt 4; allerdings können unleserliche Eingaben zur 
Verbesserung zurückgewiesen werden. 

II.  Unterschrift 

Die Schriftform beinhaltet die Notwendigkeit der Unterzeichnung, obwohl dies im 
Gesetz nicht ausdrücklich gesagt wird 5. Die Unterschrift ist eigenhändig zu schrei-
ben, Faksimilestempel und maschinenschriftliche Unterzeichnungen genügen nicht, 
ebensowenig die Fotokopie 6 einer handschriftlich unterzeichneten Beschwerde 
oder eine telegrafische oder fernschriftliche Eingabe, es sei denn, die Aufgabende-
pesche trage die Unterschrift desjenigen, der als Absender angegeben wird 7. Bei 
Eingaben mittels Telefax fehlt regelmässig eine gültige Unterschrift 8, da diese beim 
Empfänger als Telekopie eintreffen. Der Mangel kann allerdings mit Ansetzung 
einer Nachfrist zur Verbesserung behoben werden (anders die kantonale und bun-
desgerichtliche Praxis!) 9. Die Unterschrift muss den Beschwerdetext abdecken, 
weshalb Unterzeichnungen zu Beginn des Schriftsatzes oder auf einem separaten 
Schreiben zumeist nicht genügen 10, es sei denn, der Bezug zur Beschwerde ist ohne 
weiteres 

                                                
4 Falsch allerdings das Steuerrekursgericht, welches genügen lässt, wenn der Beschwerdeführer kommentarlos 
(!) eine Steuererklärung sowie einen Lohnausweis einreicht; dies mit der wenig aussagekräftigen Begründung, 
das Erfordernis der Schriftlichkeit bedeute nicht unbedingt, dass der Einsprecher in einem formellen Schriftsatz 
seinen Einsprachewillen bekunde, sondern lediglich, dass der Einsprecher ein Schriftstück einreicht, aus dem 
klar hervorgeht, er wolle Einsprache erheben (AGVE 1979, 377). Richtig ist, dass aus der Rechtsschrift der 
Wille hervorgehen muss, ein Rechtsmittel einzureichen (BGE 117 Ia 131). 
5 GULDENER, Zivilprozessrecht, S. 261, Fn 10; KÖLZ, Kommentar, § 23 N 5; AGVE 1996, 385 ff. 
6 BGE 112 Ia 173. 
7 AGVE 1979, 405. 
8 KÄLIN, Beschwerde, S. 360; Pra 81, Nr. 26, S. 89 f.; AGVE 1996, 385 ff. 
9 BGE 121 II 253 ff.; AGVE 1996, 385 ff. mit der Begründung, § 39 Abs. 1 nenne das Erfordernis der Schrift-
lichkeit, dies schliesse die Notwendigkeit einer eigenhändigen Unterschrift ein, was bei einer mittels Telefax 
übermittelten Rechtsschrift nicht gewährleistet sei, da das übermittelte Schriftstück nur in Kopie vorliege; über-
dies müsse sich der Absender dieser Mangelhaftigkeit seiner Eingabe zum vornherein bewusst sein, weshalb es 
sich grundsätzlich auch nicht rechtfertige, ihm zur Verbesserung eine Nachfrist anzusetzen (was eine Verbesse-
rung der Beschwerdeschrift nur innert der Beschwerdefrist erlaubt). 
10 KOPP, VwGO, § 81 Rz 5; a.M. KÖLZ, Kommentar, § 23 N 5 und AGVE 1985, 472, die den eigenhändigen 
Namenszug an irgendeiner Stelle der Sendung, unter Umständen auch in den Beilagen oder auf dem die Be-
schwerde beinhaltenden Briefumschlag genügen lassen. Zumal es im Geschäftsverkehr wie auch bei privaten 
Korrespondenzen üblich ist, die Unterschrift am Ende des Schreibens anzubringen, ist nicht einzusehen, wes-
halb dies gerade in einem formalisierten Rechtsschutzverfahren anders sein soll; es kann der Beschwerdeinstanz 
nicht zugemutet werden, zum Teil umfangreiche Akten nach möglichen Unterschriften des angeblichen Urhe-
bers der Beschwerde zu durchsuchen. Hinzu kommt, dass die fehlende Unterschrift ein nachbesserungsfähiger 
Mangel ist und keinen unmittelbaren Rechtsverlust zur Folge hat; die Formstrenge wirkt sich somit nur dann 
aus, wenn der Beschwerdeführer auch innert der Nachfrist keine (genügende) Unterschrift beibringt. 

3 



136 

ersichtlich. In zeitlicher Hinsicht braucht die Unterschrift der Beschwerdeausferti-
gung nicht nachzugehen. Die Unterschrift muss vom Beschwerdeführer oder einem 
gehörig bevollmächtigten Vertreter stammen. Ist eine juristische Person Beschwer-
deführerin, handelt sie durch ihre Organe; zu einer Unterschrift ist sie wegen ihres 
unkörperlichen Wesens nicht fähig 11, weshalb Unterzeichnungen mit dem Firmen-
namen nicht genügen; dasselbe gilt für öffentlichrechtliche Körperschaften. Die 
Unterschrift ist somit stets von einer natürlichen Person anzubringen und hat deren 
Namen wiederzugeben. 

III.  Sprache 

Die Amtssprache der Gerichte ist deutsch; das Gericht kann Ausnahmen gestatten 
(§ 16 GVG). Eine Pflicht zur Entgegennahme von fremdsprachigen Beschwerde-
schriften besteht somit nicht. Eine Ausnahme dürfte für Eingaben gelten, deren Ur-
heber sich gegen eine fürsorgerische Freiheitsentziehung zur Wehr setzt. Ist die 
Beschwerdeinstanz ohne sprachliche Probleme in der Lage, eine in französisch, 
italienisch (Amtssprachen) oder auch englisch abgefasste Beschwerde zu beurteilen, 
rechtfertigt sich eine Rückweisung zur Verbesserung in der Regel nicht; im Grund-
satz allerdings können die Behörden verlangen, dass eine Eingabe in deutsch er-
folgt. Wird keine Frist zur Verbesserung angesetzt, ist dies eine Verweigerung des 
rechtlichen Gehörs 12. Für die verwaltungsinternen Beschwerdeinstanzen gilt nichts 
abweichendes. 

C.  Inhalt 

I.  Antrag 

1.  Grundsätze 
Der Antrag ist Gültigkeitsvoraussetzung; fehlt er trotz einwandfreier Rechtsmittel-
belehrung vollständig und ergibt er sich auch nicht aus der Begründung, ist auf die 
Beschwerde nicht einzutreten 13. Dies gilt sinngemäss auch für die Beschwerdeant-
wort 14. Der Beschwerdeführer hat in seinem Antrag darzulegen, welche Punkte des 
vorinstanzlichen Entscheiddispositivs er abgeändert haben will. Je nach der vo-
rinstanzlichen 

                                                
11 TUOR/SCHNYDER/SCHMID, S. 127 f. 
12 KÖLZ, Kommentar, § 8 N 13; HAEFLIGER, Schweizer, S. 122 f. 
13 AGVE 1987, 422 f.; 1985, 339; 1975, 289; 1970, 241 ff. 
14 MARTI, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 211; vgl. dazu § 41 Rz 43. 
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Entscheidformel oder der dem Entscheid zugrundeliegenden Materie 15 wird dies 
präzis oder nur in allgemeinerer Form möglich sein. Jedenfalls muss aus dem Ziel 
der Beschwerde oder im Zusammenhang mit der Begründung hinreichend erkenn-
bar sein, was der Beschwerdeführer will. Auf juristisch korrekte Formulierungen 
kommt es dabei weniger an als auf nachvollziehbare Anträge, die der Rechtsmit-
telinstanz Zweck und Ziel der Beschwerde aufzeigen. Falsche Bezeichnungen des 
Rechtsmittels (Einsprache statt Beschwerde oder Rekurs) schaden nicht. Bei Un-
klarheiten ist eine Nachfrist anzusetzen oder der Beschwerdeantrag durch Ausle-
gung unter Berücksichtigung der Beschwerdebegründung zu ermitteln. 

Der Antrag kann sich auch auf rein verfahrensrechtliche Begehren beschränken, so, 
wenn mit der Beschwerde lediglich geltend gemacht wird, es sei dem Beschwerde-
führer das rechtliche Gehör verweigert worden 16. Erweist sich die Rüge als unbe-
gründet, ist die Beschwerde allerdings ohne Prüfung der materiellen Richtigkeit des 
angefochtenen Entscheids abzuweisen. Unzulässig sind materielle Anträge bei 
Rechtsverweigerungs- und Rechtsverzögerungsbeschwerden (§ 40 Abs. 4, § 53); 
werden sie gestellt, ist darauf nicht einzutreten. Im Rahmen einer Beschwerde ge-
stützt auf § 45 oder § 51 f. können formelle (überspitzter Formalismus) und mate-
rielle (Willkür) Rechtsverweigerung gerügt werden 17. 

Die Rechtspflegeinstanzen sind bei der Zulassung von Beschwerden überaus gross-
zügig 18. Bei Laienbeschwerden lässt sich dies mit Blick auf die richterliche Fürsor-
gepflicht (§ 22 Abs. 2 KV; § 20 Abs. 2) noch rechtfertigen, bei Anwälten weniger. 
Von letzteren muss erwartet werden, dass sie in Fällen, die klaren Beschwerdean-
trägen zugänglich sind, diese Anträge auch stellen 19. 

Eine Ausnahme von der Antragspflicht gilt bei Beschwerden im Anwendungsbe-
reich der Bestimmungen über den fürsorgerischen Freiheitsentzug 

                                                
15 Zur gelegentlich schwierigen Antragstellung im Bereich des Umweltschutzes vgl. Anwendungsfall in AGVE 
1985, 339 f. 
16 KÖLZ, Kommentar, § 23 N 1. 
17 Vgl. § 49 Rz 15 ff.; § 56 Rz 5 ff., 25 ff.; HAEFLIGER, Schweizer, S. 115 ff., 121, 183. 
18 Vgl. als Extremfall AGVE 1979, 377. 
19 A.M. offenbar das Bundesgericht, das einen gestützt auf § 39 VRPG ausgefällten Nichteintretensentscheid 
des (aargauischen) Verwaltungsgerichts wegen Willkür aufhoben hat (nicht publizierter Entscheid des Bundes-
gerichts vom 21. April 1997 i.S.M. [1P.50/1997]). Das Verwaltungsgericht war im kassierten Entscheid auf die 
Beschwerde eines anwaltlich vertretenen Beschwerdeführers mit der Begründung, dieser sei nicht in der Lage 
gewesen, klare Anträge zu stellen, nicht eingetreten. 
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(Art. 397a-f ZGB); gestützt auf die zwingenden bundesrechtlichen Verfahrensbe-
stimmungen muss genügen, wenn der Betroffene den Richter anruft (Art. 397d und 
Art. 397e Abs. 1 Ziff. 1 ZGB). Weitergehende Formalien würden der Situation oh-
nehin nicht gerecht. 

Prozesshandlungen sind bedingungsfeindlich 20; die Beschwerdeinstanzen haben 
aus prozessökonomischen und Gründen der Rechtssicherheit (beteiligte Dritte) nur 
Beschwerden zu entscheiden, in denen die verfahrensrechtlichen Verhältnisse nicht 
der beliebigen Gestaltung eines oder mehrerer Beteiligter unterliegen. Bedingte 
Beschwerden würden ein Beschwerdeverfahren regelmässig verzögern und den 
Beschwerdeführer so in die Lage versetzen, eine Sistierung gegen den Willen der 
Rechtsmittelinstanz zumindest faktisch gleichwohl zu erreichen. Das Verwaltungs-
gericht macht von diesem Grundsatz eine Ausnahme und erachtet es als zulässig, 
eine Beschwerde nur vorsorglich einzureichen, wenn damit gleichzeitig ein Wieder-
erwägungsgesuch verbunden wird, bei dessen (teilweiser) Gutheissung die Be-
schwerde zurückgezogen werden soll 21. Bei strenger Betrachtungsweise ist auch in 
diesem Fall eine bedingte Beschwerde unnötig, da eine Wiedererwägung im Sinn 
des Beschwerdeführers die Beschwerde ohnehin gegenstandslos werden lässt 22 und 
der Beschwerdeführer der Gefahr eines die Beschwerde abweisenden Urteils (was 
eine Wiedererwägung durch die Vorinstanz ausschliessen würde) 23 vor dem Ent-
scheid über das Wiedererwägungsgesuch prozessrechtlich mit einem formellen Sis-
tierungsantrag begegnen kann. 

Ein Sonderfall bedingter Beschwerdebegehren sind Eventualanträge, deren Zuläs-
sigkeit überwiegend bejaht wird 24. Die Eventualanträge brauchen sich nicht not-
wendigerweise mit dem Hauptantrag zu vertragen und können gemäss verwaltungs-
gerichtlicher Rechtsprechung auch über diesen hinausgehen 25, da die Bezeichnung 
als Haupt- und Eventualbegehren lediglich die Reihenfolge der Prüfung durch die 
Beschwerdeinstanz bestimmt. Nicht statthaft dürften demgegenüber Alternativan-
träge 

                                                
20 KÖLZ, Kommentar, § 23 N 2; GULDENER, Zivilprozessrecht, S. 262. 
21 AGVE 1991, 373. 
22 § 38 Rz 131. 
23 RUDOLF WEBER, Grundsätzliches zur Wiederaufnahme nach § 27 VRPG, in: Festschrift für Dr. Kurt Eichen-
berger, Aarau 1990, S. 345. 
24 GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 273; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 59; MAX KUMMER, Grund-
riss des Zivilprozessrechts, Bern 1984, S. 107, 154; STRÄULI/MESSMER, § 113 N 10; a.M. KURT EICHENBERGER, 
Beiträge zum aargauischen Zivilprozessrecht, Aarau 1949, S. 15. 
25 AGVE 1986, 325 ff. 
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sein, die gleichwertig nebeneinander stehen, da diesfalls nicht mehr klar ist, was der 
Beschwerdeführer will. 

Nicht Gültigkeitserfordernis ist der Antrag auf Änderung der vorinstanzlichen Kos-
tenverlegung, dieser wird gemäss verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung vom 
materiellen Antrag mitumfasst 26; überdies gilt für die Kostenfolgen im Verwal-
tungsverfahren die Offizialmaxime 27. Dies gilt sowohl für die Gerichtskosten als 
auch die Parteientschädigung, da eine kantonale Regelung, die bei Fehlen eines 
entsprechenden Antrags eine Parteientschädigung verweigert, ohnehin Bundesrecht 
verletzen würde 28. 

2.  Änderung und Erweiterung der Beschwerdeanträge 

a)  Grundsätze 

Das Gesetz regelt die Zulässigkeit von Beschwerdeänderungen nicht. Dies ist ein 
Mangel, da der Entscheid über Zulassung oder Nichtzulassung von neuen Begehren 
Konsequenzen hat; die Entwicklung von Abgrenzungskriterien durch Beschwerde-
instanzen ist unter dem Gesichtspunkt der Gewaltenteilung fragwürdig. Die Materie 
ist überdies komplex und eine aussagekräftige publizierte Praxis fehlt. 

Beschwerdeänderung ist die Änderung des Streitgegenstands im Rechtsmittelver-
fahren 29. Beschwerdeänderungen sind grundsätzlich sowohl im verwaltungsinter-
nen wie auch im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren unzulässig. Unter 
gewissen Voraussetzungen (Rz 22 ff. hinten) kann von dieser Regel abgewichen 
werden. Beschwerdeerweiterung ist die quantitative Erweiterung des Beschwerde-
begehrens innerhalb bzw. ohne Veränderung des Streitgegenstands 30. Die Unter-
scheidung ist wesentlich, da Beschwerdeänderungen im 

                                                
26 VGE I/27 vom 18. Mai 1990 i.S. L. AG, S. 8. 
27 VGE III/87 vom 7. Dezember 1987 i.S. T., S. 46; VGE III/51 vom 16. Juni 1982 i.S. Z., S. 4; RHI-

NOW/KOLLER/KISS, Rz 1314. 
28 BGE 118 V 139; 111 Ia 156. 
29 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 256; KÖLZ, Kommentar, § 20 N 24; ULE, S. 237; EYER-

MANN/FRÖHLER, § 91 Rz 1; BGE 123 II 369. In Anlehnung an den Zivilprozess hat sich der Begriff der Klage-
änderung eingebürgert; im schweizerischen Verwaltungsprozess dominiert aber die nachträgliche Verwaltungs-
gerichtsbarkeit, weshalb kein Klage-, sondern ein Beschwerdeverfahren geführt wird und die Änderung von 
Begehren konsequenterweise als Beschwerdeänderung bezeichnet werden muss. 
30 Die Terminologie ist neu und findet in der Lehre keine Entsprechung. Die hier vertretene Konzeption erlaubt 
aber eine einigermassen widerspruchsfreie Unterscheidung, wann Beschwerdeänderungen bzw. -erweiterungen 
und vor welcher Instanz zulässig sind. 
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Grundsatz stets, Beschwerdeerweiterungen aber nur in verwaltungsexternen Be-
schwerdeverfahren ausgeschlossen sind. 

Eine Beschwerdeänderung liegt erstens vor, wenn gestützt auf denselben Sachver-
halt etwas Neues, etwas qualitativ Anderes (aliud) verlangt wird; die Reduzierung 
des Begehrens (sofern ein "minus" und nicht ein aliud) fällt nicht darunter, ihre Zu-
lässigkeit ist unbestritten 31. Eine Beschwerdeänderung liegt zweitens vor, wenn 
zwar an den in den Anträgen formulierten Begehren festgehalten wird, die behaup-
teten Rechtsfolgen aber auf einen anderen, ausserhalb des Streitgegenstands lie-
genden Sachverhalt abgestützt werden 32. Selbstverständlich ist auch die Kombina-
tion beider Elemente Beschwerdeänderung. 

Die Abgrenzung von inner- und ausserhalb des Streitgegenstands gelegenem Sach-
verhalt ist nicht ganz einfach und muss am konkreten Einzelfall entschieden wer-
den. Sie kann nicht allein anhand begrifflicher Kriterien erfolgen, sondern enthält 
stets ein wertendes Element. Der Sachverhalt bestimmt den Streitgegenstand mit. 
Zum Sachverhalt gehören aber auch die in einem engen Sachzusammenhang ste-
henden Umstände, weshalb neue tatsächliche Vorbringen dann keine Änderung des 
Streitgegenstands bewirken, wenn sie in diesem engen Sachzusammenhang stehen. 

Die Untersuchungsmaxime verlangt die vollständige Abklärung des rechtserhebli-
chen Sachverhalts von Amtes wegen 33; eine kompromisslose Handhabung dieses 
Grundsatzes würde dazu führen, dass das Substituieren eines Sachverhalts durch 
einen anderen keine Beschwerdeänderung darstellen könnte. Der Untersuchungs-
grundsatz lässt sich im Verwaltungsprozess aber nicht vollumfänglich verwirkli-
chen, weil die fehlende Eingrenzung des Prozessthemas eine beförderliche Prozess-
erledigung verunmöglichen würde 34 und im Beschwerdeverfahren der Schutz be-
troffener Dritter wie auch die funktionelle Zuständigkeitsordnung 

                                                
31 KÖLZ/HÄNER, Rz 182; MARTI, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 198. 
32 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 256. 
33 § 20 Abs. 1; vgl. dazu AGVE 1993, 297; 1991, 379, 384; 1989, 286 f., 334; 1986, 212, 328, 330; 1984, 199, 
313; 1983, 363 f., 366; 1982, 272, 287 f.; 1981, 276; 1980, 140, 241, 300, 444 ff.; 1979, 145, 277, 378; 1972, 
328; 1971, 234; 1969, 161. 
34 Der Untersuchungsgrundsatz ist Schranken unterworfen. So bestimmt zunächst der Streitgegenstand, in wel-
chem Rahmen die Sachverhaltsermittlung stattzufinden hat. Des weiteren sind die Verfahrensbeteiligten ver-
pflichtet, an der Ermittlung des Sachverhalts mitzuwirken (§ 21 Abs. 1); tun sie es nicht, ist die Behörde nicht 
verpflichtet, auf die entsprechenden Begehren einzutreten (§ 21 Abs. 2). Begrenzt wird der Untersuchungs-
grundsatz ferner durch die Pflicht, die Beschwerde zu begründen (§ 39 Abs. 2; Rügeprinzip und Substanzie-
rungslast); da die Begründung Gültigkeitserfordernis ist (vgl. Rz 39), ist nicht zu ermitteln und zu beurteilen, 
was nicht begründet wurde. 
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einer unbeschränkten Amtsermittlung des Sachverhalts entgegenstehen. Es ist aner-
kannt, dass sich der Untersuchungsgrundsatz auf die Aufklärung des zum Streitge-
genstand gehörenden Sachverhalts beschränkt 35. 

Der massgebliche Sachverhalt, auf den sich die Argumentation des Beschwerdefüh-
rers ohne Beschwerdeänderung abstützen kann, ist der zu Beginn des Beschwerde-
verfahrens eingebrachte Sachverhalt, aus dem die in den Beschwerdeanträgen be-
haupteten Rechtsfolgen - was zusammen den Streitgegenstand ausmacht - abgeleitet 
werden, sowie der Sachverhalt, der mit dem Streitgegenstand in einem engen Sach-
zusammenhang 36 steht. 

Innerhalb des so definierten Streitgegenstands können die Anträge des Beschwerde-
führers quantitativ variieren, ohne dass damit zugleich eine Beschwerdeänderung 
verbunden ist. Dies ist schon wegen des Umstands, dass manche verwaltungsrecht-
lichen Materien einer exakten Antragstellung gar nicht zugänglich sind, gerechtfer-
tigt. Die Unterscheidung zwischen qualitativen Änderungen (aliud), die Beschwer-
deänderung sind, und quantitativen Änderungen, die es im Grundsatz nicht sind 
(selbstverständlich kann auch quantitativ soviel mehr verlangt werden, dass tatsäch-
lich qualitativ etwas anderes vorliegt), ist wesentlich, da im verwaltungsinternen 
wie auch im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren Beschwerdeänderun-
gen unzulässig sind, vor Verwaltungsbehörden die Begehren aber innerhalb des 
Streitgegenstands variieren können (Beschwerdeerweiterung), vor Verwaltungsge-
richt hingegen auch ein quantitatives Mehr, obwohl keine Beschwerdeänderung, 
nicht verlangt werden kann. 

Keine Beschwerdeänderung liegt vor, wenn sich der zum Streitgegenstand gehören-
de Sachverhalt verändert, wenn der Anfechtungsstreit zu einem Feststellungsverfah-
ren wird (z.B. bei Beurteilung einer Beschwerde trotz Wegfall des aktuellen Inte-
resses, vgl. § 38 Rz 142 f. hiervor) oder wenn mit der Beschwerde eine neue recht-
liche Begründung eingeführt wird, da diese wegen der Rechtsanwendung von Am-
tes wegen nicht Bestandteil des Streitgegenstands bildet 37. 

                                                
35 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 207; KÖLZ/HÄNER, Rz 291. 
36 Die Ersetzung oder die substantielle Ergänzung durch einen selbständigen neuen Sachverhalt verletzt das 
Erfordernis des Sachzusammenhangs; vgl. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 257. 
37 KÖLZ, Kommentar, § 52 N 5; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 213 f. Es ist allerdings darauf zu 
achten, dass die Geltendmachung eines anderen Rechtsgrundes zuweilen mit der Einführung eines neuen Sach-
verhalts verbunden ist, was eine Beschwerdeänderung darstellt; vgl. Anwendungsfall in BGE 100 Ib 263. 
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Zu Beschwerdeänderungen sind die Verfahrensbeteiligten anzuhören; die entspre-
chenden Eingaben sind den Betroffenen zuzustellen (§ 15). Dies gilt auch im Ein-
spracheverfahren (§ 4 BauG); wird ein Projekt während des Einspracheverfahrens 
abgeändert und neu aufgelegt, sind die Einsprecher über die Änderung zu orientie-
ren. 

Hat die Beschwerdeänderung oder -erweiterung Mehrkosten zur Folge, hat sie in 
der Regel der Verursacher zu tragen 38. 

b)  Beschwerdeänderung und -erweiterung innert der Beschwerdefrist 

aa)  Vor Verwaltungsbehörden 

Beschwerdeänderungen, d.h. Veränderungen des Streitgegenstands, sind im verwal-
tungsinternen Beschwerdeverfahren grundsätzlich unzulässig und nur unter be-
stimmten Voraussetzungen (Rz 26 f. hinten) erlaubt. Es gilt nichts anderes als für 
das Verwaltungsgerichtsverfahren auch. 

Zulässig hingegen sind Erweiterungen der Beschwerdebegehren, soweit sie sich an 
den durch den Streitgegenstand abgesteckten Rahmen halten. Erweiterungen sind 
stets quantitativer Art, nie qualitativer. Dies ist im verwaltungsgerichtlichen Verfah-
ren anders, Beschwerdeerweiterungen sind dort unzulässig. Der Unterschied recht-
fertigt sich einerseits dadurch, dass die Verwaltungsbehörden an die Beschwerdean-
träge der Parteien nicht gebunden sind (§ 43 Abs. 1) und gleiches Recht für beide 
Parteien gelten muss. Zum anderen verbieten prozessökonomische Gründe eine 
übertriebene Formalisierung des Beschwerdeverfahrens; der Verwaltungsprozess 
dient mehr noch als das Verfahren vor Verwaltungsgericht der materiellen Wahr-
heitsfindung und möglichst umfassenden Streitbeilegung, weshalb den verwaltungs-
internen Beschwerdeinstanzen eine gewisse Freiheit bei der Bestimmung des Pro-
zessthemas zugestanden werden kann. Der Schutz Dritter, die Rechtssicherheit und 
wiederum verfahrensökonomische Gründe stehen der freizügigen Zulassung neuer 
Begehren entgegen; der Beschwerdeführer soll möglichst früh darlegen, was er ge-
stützt auf welchen Sachverhalt beantragt. 

Entscheidend ist bei dieser Konzeption die Bestimmung des Streitgegenstands. Er-
ging die erstinstanzliche Verfügung von Amtes wegen, lag ihr also kein Gesuch ei-
nes privaten Verfahrensbeteiligten zugrunde, bestimmt sich der Streitgegenstand 
aus dem Verfügungsthema, dem 

                                                
38 § 33 Abs. 2 sinngemäss. 
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dazugehörigen Sachverhalt, der Begründung und den Anträgen des Beschwerdefüh-
rers und dem von diesem der Beschwerde zugrundegelegten Sachverhalt, soweit 
dieser in einem nachvollziehbaren Sachzusammenhang mit der angefochtenen Ver-
fügung steht. Innerhalb dieses Streitgegenstands ist der Beschwerdeführer frei, An-
träge zu stellen, und die Beschwerdeinstanz berechtigt, im Rahmen von § 43 zu-
gunsten des Beschwerdeführers über die gestellten Anträge hinauszugehen oder die 
erstinstanzliche Verfügung aufzuheben und durch einen für den Beschwerdeführer 
ungünstigeren Entscheid zu ersetzen. 

Erging die erstinstanzliche Verfügung als Reaktion auf ein Gesuch (z.B. ein Bauge-
such), gilt dasselbe mit dem Unterschied, dass der Streitgegenstand durch den dem 
Gesuch zugrundegelegten Sachverhalt und die damit verbundenen Begehren be-
grenzt wird. So wird vermieden, dass ein Baugesuchsteller im Beschwerdeverfahren 
Änderungen am Bauprojekt vornehmen kann, die nie Gegenstand des Einsprache-
verfahrens gewesen sind. Diese Begrenzung ist von grosser praktischer Bedeutung, 
da die Teilnahme des Dritten am Einspracheverfahren Voraussetzung der Be-
schwerdebefugnis im Beschwerdeverfahren ist (§ 4 Abs. 2 BauG). Umgekehrt kann 
der Beschwerdeführer unter Bezugnahme auf den Gesuchsinhalt auch geltend ma-
chen, die Vorinstanz habe unvollständig verfügt 39. 

Wird mit den Beschwerdebegehren mehr, d.h. anderes verlangt als durch den Streit-
gegenstand abgedeckt ist, oder stützen sich dieselben Begehren auf einen anderen 
Sachverhalt als denjenigen, der zur Bestimmung des Streitgegenstands beigetragen 
hat, liegt eine Beschwerdeänderung vor, die grundsätzlich unzulässig ist. Daran 
ändert auch die im Beschwerdeverfahren zulässige reformatio in peius vel in melius 
nichts, da sich diese ebenso innerhalb des Streitgegenstands bewegen muss 40. Eine 
Beschwerdeänderung wird aber dann stets zulässig sein, wenn sich die Beschwerde-
instanz ihrerseits nicht an den Streitgegenstand hält. Dies ist denkbar, wenn die in 
Rz 31 hinten formulierten Voraussetzungen vorliegen oder wenn die Verwaltungs-
behörde in einem Beschwerdeverfahren aufsichtsrechtlich den gesetzmässigen Zu-
stand herstellen will. Derartige Durchbrechungen des Beschwerdeverfahrens sind 
im ersten Fall üblich, im zweiten allerdings äusserst selten und wiederum nur unter 
bestimmten Voraussetzungen zulässig (§ 59a Rz 10 ff. hinten). Besonderheiten 
können sich überdies bei der Beurteilung von Verwaltungsakten 

                                                
39 KÖLZ, Kommentar, § 20 N 25. 
40 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 250; BGE 103 Ib 370. 
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mit Dauerwirkung (etwa die Erteilung eines Alkoholpatents) ergeben, da diese im 
Grundsatz stets auf ihre (fortwirkende) Rechtmässigkeit zu überprüfen und deshalb 
spätere Veränderungen der Sach- oder Rechtslage zu berücksichtigen sind. 

Einer Beschwerdeänderung steht ferner nichts entgegen, wenn damit eine Zurück-
weisung an die erstinstanzlich verfügende Behörde verbunden ist und die damit 
verbundene Verzögerung des Verfahrens weder dem öffentlichen Interesse noch 
privaten Drittinteressen zuwiderläuft. 

bb)  Vor Verwaltungsgericht 

aaa) Praxis 

Eine Änderung der Beschwerdebegehren vor Verwaltungsgericht ist - wie im ver-
waltungsinternen Beschwerdeverfahren - unzulässig 41. Ebenso ist - im Gegensatz 
zum verwaltungsinternen Beschwerdeverfahren - auch die quantitative Erweiterung 
der Begehren innerhalb des Streitgegenstands, die Beschwerdeerweiterung, nicht 
möglich. Das Verwaltungsgericht leitet das Verbot aus der an sich einleuchtenden 
Überlegung ab, dass nur beschwert ist, wer im vorinstanzlichen Verfahren nicht 
obsiegt hat; wäre ein Beschwerdeführer mit den ursprünglich gestellten Anträgen 
durchgedrungen, hätte er vor Verwaltungsgericht nicht Zusätzliches verlangen kön-
nen, da es ihm an der Beschwerdebefugnis gefehlt hätte; es könne aber für die Zu-
lässigkeit der Beschwerdeänderung keinen Unterschied ausmachen, ob eine Be-
schwerde abgewiesen oder gutgeheissen worden sei 42. Die Rechtsprechung erklärt 
allerdings nicht, wieso dies im verwaltungsinternen Beschwerdeverfahren bei Be-
schwerdeerweiterungen anders ist, zumal sich die Beschwerdebefugnis aus dersel-
ben Bestimmung ableitet (§ 38). Überdies sind Fälle, wo nicht ein Mehr, sondern 
qualitativ etwas anderes verlangt wird oder Beschwerdeänderungen, bei denen der 
anspruchsbegründende Sachverhalt substituiert wird, mit dieser Argumentation nur 
schwer fassbar. 

Das Verwaltungsgericht ist letzte kantonale Instanz; es führt die justizmässige Kon-
trolle von Verwaltungsentscheiden durch. Damit verbunden ist eine gewisse Forma-
lisierung des Verfahrens; gerichtliche Instanzen sind grundsätzlich nicht oberste 
Verwaltungsbehörde, ihre Überprüfungskompetenz ist eingeschränkt 43; verwal-
tungsinterne Beschwerdeinstanzen 

                                                
41 AGVE 1981, 277; 1976, 314. Vgl. aber den Vorbehalt für Steuerverfahren in AGVE 1981, 277, sowie Fn in 
Rz 33. 
42 AGVE 1976, 315. 
43 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1450 f. 
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leiten ihre Zuständigkeit, vorinstanzliche Verfügungen aufzuheben, zumindest im 
Grundsatz aus der hierarchischen Überordnung ab; Rekurs- und Verwaltungsgerich-
te stehen ausserhalb der Verwaltungsorganisation, sind nicht weisungsgebunden, 
üben aber andererseits auch keine Aufsichtsfunktionen aus. Eine Überordnung be-
steht nicht. Die Beachtung der funktionellen Zuständigkeit spielt deshalb bei Be-
schwerden an das Verwaltungsgericht oder die Spezialverwaltungsgerichte eine 
entscheidendere Rolle und schliesst die erstinstanzliche Behandlung neu vorge-
brachter oder erweiterter Begehren im Grundsatz aus. 

Eine Sonderregelung findet sich im Steuergesetz. Darin wird das Steuerrekursge-
richt verpflichtet, offensichtliche Fehler der Veranlagung oder des Einsprachever-
fahrens zugunsten oder zu Lasten des Rekurrenten zu korrigieren, gleichgültig, ob 
entsprechende Anträge vorliegen oder nicht ("Es [das Steuerrekursgericht] ist bei 
seinem Entscheid nicht an die Anträge der Parteien gebunden"; § 150 Abs. 2 StG) 
44. In diesem Fall ist es unzulässig, die Beschwerdeanträge vor Verwaltungsgericht 
mit den Rekursanträgen zu vergleichen; Beschwerdeänderung oder -erweiterung ist 
im Mass der Abweichung von den Anträgen durch das Steuerrekursgericht ohne 
weiteres zulässig. Gemäss verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung kann der Be-
schwerdeführer vor Verwaltungsgericht seine Begehren in dem Mass erweitern, wie 
das Steuerrekursgericht nach pflichtgemässem Ermessen über die Rekursanträge 
hätte herausgehen müssen 45. 

bbb) Mögliche Differenzierung der Praxis 

Die strikte Anwendung der in Rz 28 ff. dargelegten Rechtsprechung überzeugt aus 
verfahrensökonomischen Gründen allerdings nicht vollständig und verlangt eine 
gewisse Korrektur. Dabei sind der Schutz am Verfahren beteiligter Dritter vor will-
kürlichen Beschwerdeänderungen oder -erweiterungen und das Interesse der Vorin-
stanzen, namentlich bei Tangierung ihres Autonomiebereichs, in ihrem Zuständig-
keitsbereich erst- oder zweitinstanzlich entscheiden zu können, zu berücksichtigen. 
Danach lässt sich folgende Regel aufstellen: 

– Das Verwaltungsgericht ist grundsätzlich frei, auf Beschwerdeänderungen oder 
-erweiterungen nicht einzutreten, wenn es der Auffassung ist, die erstinstanzli-
che Beurteilung eines neuen bzw. erweiterten 

                                                
44 BAUR, Kommentar StG, § 150 Rz 2. 
45 AGVE 1981, 277. 
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Begehrens vertrage sich nicht mit seiner Aufgabe der justizmässigen Kontrolle 
von Verwaltungsentscheiden. Ein Eintreten ist auf jeden Fall unzulässig, wenn 
im betreffenden Sachgebiet die Ermessenskontrolle nicht vorgesehen ist oder 
die sachliche Zuständigkeit völlig fehlt. 

– Ist das Verwaltungsgericht der Auffassung, die Beurteilung des geänderten oder 
erweiterten Beschwerdebegehrens sei aus prozessökonomischen Gründen sinn-
voll (Vermeidung weiterer Beschwerdeverfahren, Verwertung bereits durchge-
führter Beweisabnahmen) und ist die sachliche Zuständigkeit gegeben, fragt es 
die Verfahrensbeteiligten und betroffenen Dritten an, ob sie der Beschwerdeän-
derung bzw. -erweiterung zustimmen. 

– Greift der Entscheid in den Autonomiebereich eines Selbstverwaltungskörpers 
(Gemeinde) ein, ist dessen Zustimmung notwendige Eintretensvoraussetzung 46. 
Verweigert der Beschwerdegegner oder ein betroffener Dritter die Einwilli-
gung, sind deren Interessen gegen die Zweckmässigkeit der Beurteilung abzu-
wägen. Zweckmässigkeit liegt vor, wenn der Streitgegenstand zwar geändert 
oder erweitert wird, die Begehren oder der neue Sachverhalt aber mit dem ur-
sprünglichen Streitgegenstand in einem nachvollziehbaren Sachzusammenhang 
steht, oder wenn in der Sache eine endgültige Entscheidung herbeigeführt wird 
und ein weiterer Prozess vermieden werden kann. Eine geringfügige Verzöge-
rung des Verfahrens, gewisse Mehrkosten, weitere, jedenfalls nicht umfangrei-
che, zusätzliche Beweiserhebungen oder die materiellen Erfolgsaussichten des 
geänderten oder erweiterten Beschwerdebegehrens beeinträchtigen die Zweck-
mässigkeit nicht. Diesfalls kann die fehlende Zustimmung der Beschwerdegeg-
ner übergangen werden; ebenso, wenn sie rechtsmissbräuchlich verweigert 
wird. 

Ein förmliches Verfahren ist nicht erforderlich, die Beteiligten können sich auf die 
Beschwerdeänderung oder -erweiterung auch stillschweigend einlassen. Das Ge-
richt wird allerdings darauf zu achten haben, den Verfahrensbeteiligten auch bezüg-
lich der Beschwerdeänderung oder -erweiterung das rechtliche Gehör zu gewähren. 
Bejaht das Verwaltungsgericht die Zulässigkeit und liegen die Sachurteilsvorausset-
zungen vor, ist auf die geänderten oder erweiterten Beschwerdebegehren einzutre-
ten. 

                                                
46 KÖLZ, Kommentar, § 20 N 24. 
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c)  Beschwerdeänderung und -erweiterung nach Ablauf der Beschwerdefrist 

aa)  Vor Verwaltungsbehörden 
Eine Beschwerdeänderung oder -erweiterung ist nach Ablauf der Beschwerdefrist 
grundsätzlich unzulässig. Ausnahmen setzen voraus, dass ein Umstand eintritt, der 
vor Fristablauf noch nicht geltend gemacht werden konnte, sei es, dass die Ände-
rung bzw. Erweiterung erst durch das laufende Beschwerdeverfahren veranlasst ist, 
sei es, dass der Beschwerdeführer die neuen, den bisherigen Streitgegenstand ver-
ändernden Tatsachen, auf die sich das neue Begehren stützt, auch bei gehöriger pro-
zessualer Sorgfalt nicht früher hat geltend machen können 47. Wäre dies nicht so, 
könnte die gesetzliche Beschwerdefrist beliebig umgangen werden 48. 

bb)  Vor Verwaltungsgericht 

Nach Ablauf der Beschwerdefrist können keine neuen materiellen Rechtsbegehren 
mehr gestellt werden, soweit sie über die innert Frist gestellten Begehren hinausge-
hen 49. Das Verwaltungsgericht leitet die Unzulässigkeit der Beschwerdeänderung 
oder -erweiterung nach Ablauf der Rechtsmittelfrist aus den Formerfordernissen, 
wie sie an eine gültige Beschwerdeerhebung gestellt werden (§§ 39 und 40, Frist-
wahrung, Antrag, Begründung), einerseits, und aus der verfahrensbestimmenden 
Wirkung des Beschwerdeantrags andererseits ab 50. Die Bindung des Beschwerde-
führers an den fristgerecht gestellten Antrag ist in der Lehre unbestritten 51 und wird 
aus der Natur der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, welche die justizmässige Über-
prüfung von Verwaltungsentscheiden zum Ziel hat, hergeleitet. 

Zu den Besonderheiten der Rekurserweiterung vor Steuerrekursgericht (Spezial-
verwaltungsgericht) vgl. Fn in Rz 33 hiervor. 

                                                
47 AGVE 1980, 447. 
48 Anders die Rechtsprechung des Steuerrekursgerichts zum gleichlautenden § 149 StG, das Rekursänderungen 
bis zum Ablauf der Frist zu Erstattung von Replik und Duplik zulässt und erst die Änderung der Anträge im 
Untersuchungsverfahren für unzulässig erachtet (AGVE 1980, 446 ff.). Anders ist zu entscheiden, wenn die 
Rekursänderung rechtsmissbräuchlich erscheint. Eine Ergänzung durch neue Rekursanträge ist stets dann zuläs-
sig, wenn sie durch den Gang des Rekursverfahrens veranlasst wurden (BAUR, Kommentar StG, § 149 Rz 12). 
49 AGVE 1980, 444; 1976, 316 f.; SALADIN, Verwaltungsverfahren, S. 169. 
50 1976, 317. 
51 KÖLZ, Kommentar, § 54 N 4; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 273; MARTI, Verwaltungsgerichtsbeschwer-
de, S. 198; mit gewissen Einschränkungen GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 256. 
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d)  Keine Beschwerdeänderung bzw. -erweiterung 

Der Antrag auf Änderung der Kosten- und Entschädigungsfolgen wird vom Verbot 
der Beschwerdeänderung oder -erweiterung nicht mitumfasst, da er gemäss verwal-
tungsgerichtlicher Praxis gar nicht ausdrücklich gestellt werden muss 52. Stets zu-
lässig sind neue Begehren zum Verfahren (Beweisanträge, Beantragung der unent-
geltlichen Rechtspflege und dgl.) 53, soweit damit nicht ein vollständig neuer Sach-
verhalt ins Verfahren eingeführt werden soll. 

Berichtigungen des Antrags oder Umformulierung eines inhaltlich weitgehend iden-
tischen Antrags sind nicht Beschwerdeänderung 54. 

Zulässig sind neue tatsächliche Vorbringen (Noven), soweit sie sich auf den durch 
den Streitgegenstand bestimmten Sachverhalt beziehen 55 oder mit diesem in einem 
engen Sachzusammenhang stehen. Noven, mit denen der ursprüngliche Sachverhalt 
durch einen neuen substituiert wird, bewirken eine Veränderung des Streitgegens-
tands, sind somit Beschwerdeänderung und deshalb im Grundsatz unzulässig (vgl. 
Rz 13 f. hiervor). 

II.  Begründung 

1.  Grundsätze 
Die Beschwerdeschrift muss eine Begründung enthalten; dies ist, wie Schriftlichkeit 
und Antrag, Gültigkeitsvoraussetzung 56. Mit der Begründung ist darzulegen, in 
welchen Punkten nach Auffassung des Beschwerdeführers der angefochtene Ent-
scheid Mängel aufweist. Eine stereotype Wiederholung der bereits gegen die vorvo-
rinstanzliche Verfügung vorgebrachten Rügen ohne Bezugnahme auf die Erwägun-
gen im angefochtenen Entscheid reicht nicht aus; in derartigen Fällen ist auf die 
Beschwerde nicht einzutreten. Dasselbe gilt, wenn pauschal auf vorangegangene 
Rechtsschriften verwiesen wird 57. Die richterliche Fürsorgepflicht gebietet auch 
hier, dass bei Laienbeschwerden an die Begründung keine allzu hohen Anforderun-
gen gestellt werden. Immerhin darf verlangt werden, dass der Beschwerdeführer 
erklärt, weshalb er mit dem vorinstanzlichen Entscheid nicht einverstanden ist und 
was er als gerecht 

                                                
52 VGE I/27 vom 18. Mai 1990 i.S. L. AG, S. 8; vgl. auch BGE 118 V 139 ff.; 111 Ia 156. 
53 MARTI, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 198.; KÖLZ, Kommentar, § 20 N 28. 
54 EYERMANN/FRÖHLER, § 91 Rz 5. 
55 KÖLZ, Kommentar, § 20 N 31 ff. 
56 AGVE 1987, 422 f.; 1985, 339; 1975, 289; 1970, 241 ff.; Bundesgericht in AGVE 1996, 390. 
57 KÄLIN, Beschwerde, S. 364. 
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empfinden würde. Fehlt eine Begründung vollständig, ist auch beim Vorhandensein 
von Anträgen auf die Beschwerde nicht einzutreten. Wurde der angefochtene Ent-
scheid mit einer Eventualbegründung versehen, hat sich die Beschwerdebegründung 
auch mit dieser zu befassen 58. 

Die Begründung hat sich in erster Linie mit dem Tatbestand zu befassen 59. Der 
Sachverhalt ist, sofern nicht eine reine Rechtsfrage zur Beurteilung steht, darzule-
gen. Rechtliche Erörterungen unterstützen die Beschwerde, sind aber insbesondere 
bei Laienbeschwerden nicht Voraussetzung für eine taugliche Begründung. Das 
Vorliegen der Sachurteilsvoraussetzungen, insbesondere der Beschwerdebefugnis 
(vgl. § 38 Rz 165), ist in Zweifelsfällen darzulegen. Stets anzugeben sind hingegen 
die Vertretungsverhältnisse 60. 

Eine Ausnahme von der Begründungspflicht gilt gemäss (unpublizierter) verwal-
tungsgerichtlicher Praxis, wenn es lediglich um die (gleichsam automatische) Ände-
rung der Kostenfolgen entsprechend dem materiellen Ausgang des Verfahrens geht; 
das Gericht nimmt an, das Kostenbegehren werde vom materiellen Antrag samt 
Begründung mitumfasst 61; überdies gilt für die Festlegung der Kostenfolgen die 
Offizialmaxime 62. 

Dies gilt sinngemäss auch für die Beschwerdeantwort; in ihr ist auf die Ausführun-
gen in der Beschwerde Bezug zu nehmen 63. 

Zur Begründung von Normenkontrollbegehren siehe § 70 Rz 2, von Rechtsverwei-
gerungs- und Rechtsverzögerungsbeschwerden § 53 Rz 24 (Rügeprinzip), der ver-
waltungsgerichtlichen Klage Vorbem. zu den §§ 60-67 Rz 9 f., § 67 Rz 24 ff. 

2.  Noven 
Das Novenrecht ist im Verwaltungs(gerichts)verfahren von untergeordneter Bedeu-
tung, da die Untersuchungsmaxime gilt. Systematisch lässt es sich nicht klar ein-
gliedern, da die Einbringung von Noven durch die Beschwerdeschrift innert 
Rechtsmittelfrist § 39 betrifft, Noven aber 

                                                
58 BGE 123 II 357. 
59 MARTI, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 199. 
60 KÖLZ/HÄNER, Rz 261. 
61 VGE I/27 vom 18. Mai 1990 i.S. L. AG, S. 8. 
62 VGE III/87 vom 7. Dezember 1987 i.S. T., S. 46; VGE III/51 vom 16. Juni 1982 i.S. Z., S. 4; RHI-

NOW/KOLLER/KISS, Rz 1314. 
63 MARTI, Verwaltungsgerichtsbeschwerde, S. 211; vgl. dazu § 41 Rz 43. 
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auch noch während des Schriftenwechsels und selbst in der mündlichen Beweisver-
handlung vorgebracht werden können. Daneben besteht eine relevante Beziehung 
zur Untersuchungsmaxime (§ 20) sowie zu den zulässigen Beschwerdegründen (§ 
49 und § 56). Soweit eine Änderung oder Erweiterung der Beschwerdeanträge auch 
mit Noven begründet wird, ist wiederum § 39 Ausgangspunkt. 

Als Grundsatz gilt, dass die Parteien als Folge des Untersuchungsgrundsatzes jeder-
zeit echte und unechte Noven in das Verfahren einbringen können 64. Das verspätete 
Vorbringen kann bei der Kostenverteilung berücksichtigt werden 65. 

Das Novenrecht wird wesentlich durch die Konzeption der Zulässigkeit von Be-
schwerdeänderungen bestimmt. Neue tatsächliche Vorbringen (Tatsachen und Be-
weismittel) sind zulässig, wenn sie den Streitgegenstand nicht verändern oder er-
weitern 66. Da der Sachverhalt den Streitgegenstand mitbestimmt, würde eine zu 
enge Sachverhaltsdefinition das Vorbringen von Noven in einem Verfahren, in dem 
die Untersuchungsmaxime herrscht, verunmöglichen. Das ist nicht zulässig. Der 
Sachverhalt definiert sich denn - wie unter Rz 17 dargelegt - im Verwaltungsverfah-
ren als der Sachverhalt, der der angefochtenen Verfügung zugrunde liegt, plus den 
damit in engem Sachzusammenhang stehenden Tatsachen. Was als enger Sachzu-
sammenhang zu gelten hat, unterliegt dem wertenden Ermessen des Richters. Sach-
zusammenhang wird in der Regel vorliegen, wenn der Streitstoff trotz der Noven im 
wesentlichen derselbe bleibt, nicht hingegen, wenn die Grundlagen des Rechts-
streits geändert werden. Indiz für eine Beschwerdeänderung ist die Unverwertbar-
keit bisheriger Beweiserhebungen oder die Notwendigkeit, einen nicht unwesentli-
chen Bestandteil des neuen Beschwerdefundaments erstmals in tatsächlicher Hin-
sicht abklären zu müssen. 

Vorbehalten bleibt die rechtsmissbräuchliche Zurückhaltung von Tatsachen, was 
sich aber in der Regel nur auf den Kostenentscheid und nicht auf die Zulässigkeit 
ihrer Geltendmachung auswirkt. Immerhin kann gestützt auf § 3 Abs. 2 auf derarti-
ge Eingaben nicht eingetreten werden, sofern sich dies mit § 20 Abs. 1 verträgt 67; 
der Entscheid beruht auf einer Interessenabwägung. Besonderheiten gelten im Revi-
sionsverfahren, 

                                                
64 AGVE 1986, 211 f. 
65 AGVE 1986, 212; 1972, 328; KÖLZ/HÄNER, Rz 414. 
66 KÖLZ/HÄNER, Rz 413; KÖLZ, Kommentar, § 20 N 31; MARTI, Verwaltungsgerichtsbarkeit. S. 241; GADOLA, 
Beschwerdeverfahren, S. 386. 
67 AGVE 1981, 276. 
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wo nur unechte Noven als Revisionsgrund anerkannt sind (§ 27 lit. a) und im Steu-
erverfahren, wo die Zulässigkeit von Noven unter dem Vorbehalt des Beweismit-
telausschlusses steht 68. 

III.  Beilagen 

Beweismittel sind zu bezeichnen und beizulegen. Der Bestimmung kommt wegen 
der in § 20 vorgeschriebenen Ermittlung des Sachverhalts von Amtes wegen wenig 
Bedeutung zu. Es handelt sich überdies um eine reine Ordnungsvorschrift, deren 
Verletzung in der Regel nicht zum Rechtsverlust führt 69. Immerhin wird die 
Rechtsmittelinstanz die verweigerte Mitwirkung des Beschwerdeführers nach frei-
em Ermessen würdigen und kann in krassen Fällen einen Nichteintretensentscheid 
fällen (§ 21 Abs. 2) 70. 

Dasselbe gilt sinngemäss für die Angabe der angefochtenen Verfügung bzw. des 
angefochtenen Entscheids (Abs. 2 Satz 2). 

D.  § 39 Abs. 3 
Genügt die Beschwerdeschrift den Anforderungen nicht, ist eine angemessene Frist 
zur Verbesserung anzusetzen. Der prozessleitende Entscheid ist mit der Androhung 
zu verbinden, dass bei Unterlassung der Verbesserung auf die Beschwerde nicht 
eingetreten wird. Aus den Materialien folgt, dass lediglich die in Absatz 2 normier-
ten Anforderungen verbesserungsfähig sein sollen, nicht hingegen die in Absatz 1 
verlangte Schriftlichkeit 71. Da diese aber das Erfordernis der Unterschrift mitbein-
haltet, ist diese Auslegung zu eng. Eine Frist zur Verbesserung ist nur dann anzu-
setzen, wenn überhaupt ein Schriftsatz vorliegt; dies ist bei lediglich mündlich vor-
getragenen Beschwerden nicht der Fall. 

Die Verletzung von Ordnungsvorschriften (Bezeichnung der angefochtenen Verfü-
gungen oder Entscheide, Bezeichnung allfälliger Beweismittel sowie deren Beilage) 
berührt die Gültigkeit einer Beschwerde nicht, eine Nachbesserung ist ohne weite-
res zulässig. Differenzierter ist bei der Nichteinhaltung von Gültigkeitsvorschriften 
(Schriftlichkeit, Antrag, Begründung) zu entscheiden. Fehlt Antrag oder Begrün-
dung oder beides 

                                                
68 AGVE 1985, 196 f.; BAUR, Kommentar StG, § 151 Rz 14. 
69 KÖLZ/HÄNER, Rz 262. 
70 Vgl. auch § 38 Rz 165. 
71 Klammervermerk in § 32 Abs. 3 Entwurf JD November 1966. 
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(trotz vollständiger Rechtsmittelbelehrung) 72 vollständig und ergibt sich der Antrag 
bei Laienbeschwerden auch nicht aus der Begründung, ist ohne Nachfrist auf Nicht-
eintreten zu erkennen; sind Antrag und Begründung wenigstens im Ansatz vorhan-
den und lediglich unvollständig oder unklar, muss Abs. 3 zur Anwendung kommen. 
Das Verwaltungsgericht begründet seine dahingehende Praxis mit der Überlegung, 
dass der Gesetzgeber es ausdrücklich ablehnte, eine weitere Frist für die Begrün-
dung vorzusehen, gesetzlich bestimmte Fristen nicht erstreckt werden können und 
es für den Rechtssuchenden, der in Terminschwierigkeiten gerät, relativ nahe liegt, 
gesetzliche Fristen so zu umgehen, dass er innert Frist lediglich erklärt, Beschwerde 
einreichen zu wollen, und sich im übrigen auf § 39 Abs. 3 beruft 73. 

Die praktische Bedeutung von § 39 Abs. 3 ist - bedingt durch die verwaltungsge-
richtliche Rechtsprechung - relativ gering. Das Gericht entschied, 

                                                
72 AGVE 1981, 390 f.; 1977, 398; 1976, 316 f.; 1975, 288 ff.; 1970, 241 ff.; fehlt eine entsprechende Rechtsmit-
telbelehrung, ist in jedem Fall eine Nachfrist anzusetzen. Diese Entscheide (insbesondere AGVE 1975, 288 ff.) 
sind vom Bundesgericht (in einem späteren Anwendungsfall) mit Entscheid vom 3. Mai 1996 i.S. H. 
(1P.661/1995) bestätigt worden. Das Bundesgericht erwog: "Mit dem Beschwerdeführer ist festzustellen, dass 
sich aus dem allgemein gehaltenen Wortlaut von § 39 Abs. 2 und 3 jedenfalls nicht klar ergibt, dass nicht (doch) 
bei jeder Mangelhaftigkeit einer Beschwerdeschrift eine Nachfrist zur Verbesserung angesetzt werden muss. 
Das heisst aber noch nicht, dass die durch das Verwaltungsgericht vorgenommene Auslegung willkürlich wäre, 
denn Willkür liegt nicht schon vor, wenn eine andere Auslegung als möglich erscheint oder sogar vorzuziehen 
wäre. Das Verwaltungsgericht stützt seine Auslegung auf den Sinn und Zweck der Norm und beruft sich darauf, 
dass es sich beim ersten Satz von § 39 Abs. 2 um eine Gültigkeitsvorschrift handle, während die weiteren bei-
den Sätze dieses Abschnitts bloss Ordnungsvorschriften enthielten; fehlten aber als gesetzliche Gültigkeitser-
fordernisse geltende Beschwerdeteile vollständig, so sei eine Verbesserung nur innerhalb der Beschwerdefrist 
möglich. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass kein allgemeiner Rechtsgrundsatz besteht, der ausschliessen 
würde, dass die notwendigen Prozessvoraussetzungen noch während einer Nachfrist erfüllt werden können. 
Verschiedene kantonale und eidgenössische Verfahrensordnungen sehen eine Nachfrist auch für die Vornahme 
unabdingbarer Prozesshandlungen vor und stellen damit statt der absoluten relative Gültigkeitserfordernisse auf 
... Indessen ist einzuräumen, dass auch eine derartige gesetzliche Regelung nicht bezwecken kann, den Be-
schwerdeführer generell in den Genuss einer verlängerten Beschwerdefrist gelangen zu lassen ... Die Auffas-
sung des Aargauer Verwaltungsgerichts, aus § 39 Abs. 3 ergebe sich kein Anspruch auf Verlängerung der Be-
schwerdefrist zur nachträglichen Begründung der gestellten Begehren, erweist sich damit nicht als unhaltbar. ... 
Zu Recht knüpft allerdings das Verwaltungsgericht eine solche Auslegung und Anwendung von § 39 an die 
Voraussetzung, dass in der Rechtsmittelbelehrung auf die dieser Vorschrift beigelegten Bedeutung aufmerksam 
gemacht wird. Aus unklaren oder widersprüchlichen Rechtsmittelbestimmungen darf dem Rechtssuchenden 
kein Nachteil erwachsen. Schliesst daher der Wortlaut von § 39 Abs. 2 und 3 weder die Annahme eines absolu-
ten, noch jene des relativen Gültigkeitserfordernisses aus, muss daher dem Beschwerdeführenden bekanntgege-
ben werden, wie die fragliche Norm in der Praxis gehandhabt wird" (Hervorhebungen durch den Verfasser; vgl. 
zum Entscheid ausführlich Bundesgericht in ZBI 98/1997, 307 ff.). 
73 AGVE 1981, 391 f.; 1975, 290 (Grundsatzentscheid des Plenums); ähnlich BGE 112 Ib 364. 
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die Bestimmung stelle einen Anwendungsfall von § 20 Abs. 2 dar, wonach ge-
schützt werde, der unbeholfen sei; Unbeholfenheit könne aber dann nicht mehr vor-
liegen, wenn in der Rechtsmittelbelehrung ausdrücklich auf die Gültigkeitserforder-
nisse einer Beschwerde hingewiesen werde 74. Dieser Hinweis findet sich in den 
aktuellen Rechtsmittelbelehrungen weitestgehend mit der unglücklichen Folge, dass 
keine Nachbesserungsfristen mehr angesetzt werden (können), auf die Beschwerde 
aber dennoch eingetreten wird, wenn Antrag und Begründung wenigstens im An-
satz vorhanden sind 75. Diese Verschiebung der Voraussetzungen für die Ansetzung 
einer Nachbesserungsfrist auf die eigentliche Eintretensfrage war weder vom Ge-
setzgeber beabsichtigt noch erweist sie sich unter dem Gesichtspunkt, dass der Be-
schwerdeführer mit seinen Anträgen samt Begründung den Streitgegenstand mitbe-
stimmt, überhaupt als zulässig. Richtig dürfte sein, das in der Rechtsprechung ent-
wickelte Kriterium, dass nicht unbeholfen ist, wer in der Rechtsmittelbelehrung auf 
die Gültigkeitserfordernisse hingewiesen wurde, fallen zu lassen; aus dem Gesetz 
ergibt es sich ohnehin nicht. 

Um rechtsmissbräuchliche Verlängerungen der gesetzlichen Beschwerdefristen zu 
verhindern, ist auf Beschwerden ohne Antrag und Begründung - wie bisher - ohne 
Fristansetzung zur Nachbesserung nicht einzutreten; Laienbeschwerden, bei denen 
Antrag und Begründung wenigstens im Ansatz vorliegen, sind unter (kurzer) Frist-
ansetzung zur Verbesserung zurückzuweisen; auf mangelhaft begründete Be-
schwerden von Anwälten sowie von (erfahrenen) Beschwerdeführern, die um ihre 
Begründungspflicht offensichtlich wissen mussten, ist auch bei vorhandener man-
gelhafter Begründung nicht einzutreten. Beim Entscheid über die Eintretensfrage 
bei anwaltlich vertretenen Beschwerdeführern ist die Rechtsprechung des Bundes-
gerichts zu Art. 108 OG zu berücksichtigen, wonach die Ansetzung einer Nachfrist 
nicht der Verbesserung ungenügender Rechtsschriften dient und auf die Beschwer-
de nicht einzutreten ist, sofern nicht eine minimale Sachbezogenheit der Begrün-
dung erkennbar ist 76. 

Die im Gesetzesentwurf vorgesehene Dauer der Nachfrist von zehn Tagen wurde 
durch die offene Formulierung "angemessene Frist" ersetzt 77. Eingebürgert hat sich 
gleichwohl die zehntägige Frist, allerdings 

                                                
74 AGVE 1975, 289 ff. 
75 Vgl. etwa AGVE 1988, 413. 
76 BGE 118 Ib 136; 112 Ib 635. 
77 § 32 Entwurf JD November 1966; Prot. Exp. Kom. 11.11.1966, S. 11. 
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steht es im Ermessen des Prozessleiters, auch längere oder kürzere Fristen zu verfü-
gen. Die Ansetzung einer zweiten Nachfrist oder die Gewährung einer Fristerstre-
ckung ist, da der Nachfrist eine gesetzliche Frist vorausgegangen ist, unzulässig 78. 

Wird die Beschwerde auch innert Nachfrist nicht verbessert, ist auf sie nicht einzu-
treten. Wurde die Nachfrist zur Behebung der Verletzung von Ordnungsvorschriften 
angesetzt, ist einzutreten; das Verhalten des Beschwerdeführers ist nach freiem Er-
messen zu würdigen (§ 21 Abs. 2). 

Eine Sonderregelung findet sich im Anwaltsgesetz betreffend die unerlaubte Aus-
übung des Anwaltsberufs. Wird (vor Verwaltungsgericht, vgl. § 18 Abs. 3) eine von 
einem unzulässigen Vertreter unterzeichnete Rechtsschrift eingereicht, hat sie der 
Richter unter Ansetzung einer kurzen Frist zur Unterzeichnung durch die Partei 
selber oder einen zulässigen Vertreter zurückzuweisen mit der Androhung, dass 
andernfalls auf die Rechtsschrift nicht eingetreten wird (§ 12 AnwG i.V.m. § 1 Abs. 
2) 79. Fehlt die Anwaltsvollmacht, ist sie nachzureichen (§ 39 Abs. 3). 

E.  Kasuistik 
Schriftlichkeit gemäss § 39 Abs. 1 bedeutet unter anderem, dass die Beschwerde 
mit einer eigenhändigen Unterschrift versehen sein muss; bei Übermittlung mittels 
Telefax ist diese Voraussetzung nicht erfüllt. Eine Nachfrist zur Verbesserung ist 
nicht anzusetzen (AGVE 1996, 385 ff.) 80 - Bei einem anwaltlich vertretenen Be-
schwerdeführer darf grundsätzlich davon ausgegangen werden, eine Verfügung sei 
inhaltlich nur soweit angefochten, als sich dies aus den Anträgen ergibt (AGVE 
1994, 476) - Bei Laienbeschwerden genügt auch eine mangelhafte Begründung 
(AGVE 1988, 413; 1985, 339; 1982, 215; 1977, 282 f.) - Auf einen Rekurs, der 
keinen Antrag und keine Begründung enthält, kann nicht eingetreten werden (AG-
VE 1987, 422 f.; 1975, 289) - Antrags- und Begründungspflicht sind im Bereich des 
Umweltschutzes bei komplexer Fragestellung grosszügig zu handhaben (AGVE 
1985, 339 f.) - Aus Antrag und Begründung muss wenigstens die Zielrichtung der 
Beschwerde erkennbar sein (AGVE 1985, 340) - Nachfrist ist nur anzusetzen, 

                                                
78 KÖLZ, Kommentar, § 23 N 7a. 
79 AGVE 1975, 288, 293. 
80 So auch das Bundesgericht in BGE 121 II 253 ff. mit der Begründung, der Empfänger verfüge nur über eine 
Kopie des übermittelten Schriftstücks und damit über eine kopierte und mithin ungültige da nicht eigenhändige 
Unterschrift; dieser Mangelhaftigkeit seiner Eingabe müsse sich der Beschwerdeführer von vornherein bewusst 
sein. 
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wenn eine Begründung wenigstens im Ansatz vorhanden ist oder wenn die Rechts-
mittelbelehrung ungenügend 81 war (AGVE 1981, 390 f.; 1977, 398; 1976, 316 f.; 
1975, 288 ff.; 1970, 241 ff.) - Unterschrift muss nicht notwendigerweise auf der 
Rechtsmittelerklärung stehen, es genügt, wenn sie auf der Rückseite des Briefum-
schlags, der die Beschwerde enthält, angebracht wird (AGVE 1985, 472) - Nicht-
eintreten auf eine Beschwerde, die begründungslos erhoben und mit dem Hinweis 
versehen wurde, die Begründung werde nachgeliefert (AGVE 1984, 448; 1981, 
391) - Interpretation eines unklaren Beschwerdeantrags bei Laienbeschwerde zuläs-
sig (AGVE 1984, 449) - Ungenügende Begründung in Teilpunkten der Beschwerde 
möglich (AGVE 1983, 105, sinngemäss) - Überspitzter Formalismus liegt vor, 
wenn gestützt auf den Wortlaut in § 39 Abs. 3 keine Nachfrist angesetzt wird zur 
Verbesserung einer in Verletzung des Anwaltsmonopols eingereichten Beschwerde 
(Bundesgericht in AGVE 1982, 292 ff. 82) - Der Antrag kann sich aus der Begrün-
dung ergeben (AGVE 1981, 391) - Erweiterte oder neue Rekursanträge sind in der 
Regel unzulässig (AGVE 1980, 443 ff.) - Schriftlichkeit bedeutet auch eigenhändi-
ge Unterschrift, eine telegrafische oder fernschriftliche Beschwerde genügt dieser 
Anforderung nicht, es sei denn, die Aufgabendepesche trage die Unterschrift desje-
nigen, der als Absender angegeben wird (AGVE 1979, 405) - Eine Eingabe, welche 
innert der Rechtsmittelfrist eingereicht wird und die formellen Minimalanforderun-
gen erfüllt, ist grundsätzlich als Beschwerde und nicht als Wiedererwägungsgesuch 
zu behandeln (AGVE 1977, 281 ff.). 

                                                
81 In der Rechtsmittelbelehrung ist darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdefrist nicht verlängert werden kann, 
die Beschwerdeschrift einen Antrag und eine Begründung zu enthalten hat und auf eine Beschwerde, die diesen 
Anforderungen nicht entspricht, nicht eingetreten wird (vgl. auch AGVE 1975, 292). Der zitierte Grundsatzent-
scheid ist vom Bundesgericht mit (nicht in der offiziellen Sammlung publiziertem Entscheid vom 3. Mai 1996 
i.S. H. [1P.661/1995]) bestätigt worden (vgl. Rz 51 sowie Bundesgericht in AGVE 1996, 389 ff.). 
82 In AGVE 1980, 121, hat das Verwaltungsgericht einer Bodenverbesserungsgenossenschaft einen vergleichba-
ren Vorwurf gemacht indem es ausführte, bei unvollständiger Vollmacht müsse eine Nachfrist im Sinn von § 39 
Abs. 3 angesetzt werden; im übrigen war das Verwaltungsgericht aber in ständiger Rechtsprechung auf Be-
schwerden, die in Verletzung des Anwaltsmonopols erhoben wurden, nicht eingetreten (AGVE 1975, 291 f.; 
1970, 243). Diese Rechtsprechung ist in der Folge aufgegeben worden. 
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§ 40 
1 Wenn nichts anderes bestimmt wird, sind Beschwerden innert 20 Tagen seit 
Zustellung der angefochtenen Verfügungen oder Entscheide einzureichen. 
2 Will jemand Verfügungen oder Entscheide anfechten, die ihm nicht eröffnet 
wurden, läuft die Beschwerdefrist von jenem Zeitpunkt, in dem er davon 
Kenntnis erhält. 
3 Durch rechtzeitige Einreichung der Beschwerde bei einer Behörde gemäss § 4 
dieses Gesetzes gilt diese Frist als gewahrt, auch wenn eine andere Behörde 
zuständig ist. 
4 Wird eine Verfügung oder ein Entscheid unrechtmässig verweigert oder ver-
zögert, kann jederzeit wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung 
Beschwerde geführt werden. 

Materialien 
§§ 59 und 78 Vorentwurf I; §§ 18 und 37 Vorentwurf II; Prot. Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 10 f.; 
Erläuterungen JD November 1966, S. 6 ff.; Prot. Exp.Kom. 10.12.1966, S. 10 f.; Botschaft I 1967, S. 
26 f.; Prot. GR Kom. 14.-16..9.1967, S. 11 f.; Prot. GR 28. 11. 1967, Art. 1021, S. 1652. 

Literatur 
BAUR, Kommentar StG, §§ 135 f.; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 60-62; KÖLZ, Kom-
mentar, § 11 N 1-5, § 22 N 1-9; KÖLZ/HÄNER, Rz 148-152; KOPP, VwGO, § 74 Rz 8-17; PFLEG-

HARD, Regierung, S. 149-153. 

Zur Eröffnung und Zustellung: BAUR, Kommentar StG, § 134 N 1-13; CAVELTI, S. 217-222; GADO-

LA, Beschwerdeverfahren, S. 92-94; IMBODEN/RHINOW, Nr. 84, S. 523-531; KÖLZ, Kommentar, § 10 
N 1-15, § 28 N 11 f., § 65 N 3 f.; KÖLZ/HÄNER, Rz 29, 153-160; MARTI, Verwaltungsgerichtsbar-
keit, S. 281-285; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Art. 44 N 1-29; RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 84, 
S. 280-285; SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 143-149. 

Zum Fristenlauf (§ 31): EICHENBERGER, Kommentar ZPO, §§ 80-83; GULDENER, Zivilprozessrecht, 
S. 265-278; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Art. 41-43. 

Zur Rechtsverweigerungs- und Rechtsverzögerungsbeschwerde: BEERLI/BONORAND, S. 207-223; 
EYERMANN/FRÖHLER, § 75 Rz 1-12; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 118-128; GYGI, Bundes-
verwaltungsrechtspflege, S. 225-227; HAGMANN, S. 99-102; IMBODEN/RHINOW, Nr. 80, S. 491-498; 
KÖLZ, Kommentar, § 20 N 80-84; KÖLZ/HÄNER, Rz 313-316; KOPP, VwGO, § 75 Rz 1-22; RHI-
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D. Kasuistik .................................................................................................................................................................................. 21-22 

A.  Entstehungsgeschichte 
Bei den Diskussionen um § 40 ging es im wesentlichen um zwei Punkte: Die Länge 
der Beschwerdefrist und deren Geltungsbereich. Ursprünglich war lediglich eine 
Frist von zehn Tagen vorgesehen 1, mit der Einreichung des Beschwerdebegehrens 
an das Verwaltungsgericht konnte aber ein Gesuch um Einräumung einer Nachfrist 
von längstens zehn Tagen 2 zur Ergänzung der Begründung verbunden werden 3. 
Die Regelung wurde als zu kompliziert, eine unterschiedliche Behandlung von 
Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbeschwerde als ungerechtfertigt empfunden 4 
und in die heute geltende Fassung abgeändert 5. Anträge um Erweiterung der Frist 
auf 30 Tage wurden abgelehnt 6. Mit der 20tägigen Frist glaubte man eine grosszü-
gige Regelung für den Rechtssuchenden einerseits und eine die Rechtskraft nicht 
allzu stark hinauszögernde Lösung andererseits gefunden zu haben 7. 

Aus Gründen der Praktikabilität hat die Frist in § 40 nur subsidiäre Bedeutung 8. 
Eine einheitliche Regelung wurde vom Gesetzgeber wegen abweichender bundes-
rechtlicher Fristen, der Sonderregelung im Steuergesetz und im Wahlgesetz 9 sowie 
der Unmöglichkeit, in den Übergangsbestimmungen alle Sonderregelungen vorzu-
behalten, abgelehnt 10. Mit der Formulierung "wenn nichts anderes bestimmt wird" 
sollte die Subsidiarität trotz der inhaltlich gleichen Regelung in § 1 Abs. 2 betont 
werden 11. 

§ 40 Abs. 2 bezog der Gesetzgeber auf Fälle, wo ein Beschwerdeführer am vo-
rinstanzlichen Verfahren nicht formell beteiligt und deshalb von 

                                                
1 § 59 Vorentwurf I für das Verwaltungsverfahren, § 78 Vorentwurf I für Verwaltungsgerichtsverfahren; des-
gleichen §§ 18 und 37 Vorentwurf II. 
2 In § 25 Vorentwurf JD Juni 1966 auf 20 Tage erweitert. 
3 § 79 Vorentwurf I; § 38 Vorentwurf II. 
4 Prot. Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 10 f.; vgl. auch AGVE 1970, 244 ff. 
5 § 33 Entwurf JD November 1966. 
6 Prot. Exp.Kom. 10.12.1966, S. 10 f. 
7 Botschaft I 1967, S. 26. 
8 Botschaft I 1967, S. 26 f. 
9 Gesetz über die Wahlen und Abstimmungen vom 6. September 1937, AGS 2, 613 ff., aufgehoben und ersetzt 
durch das Gesetz über die politischen Rechte (GPR) vom 10. März 1992 (SAR 131.100). 
10 Anders noch zu Beginn die Expertenkommission, vgl. Prot. Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 10. 
11 Erläuterungen JD November 1966, S. 6 f. 
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der Zustellung ausgeschlossen war 12. Bei wechselnden Formulierungen blieb die 
Bestimmung inhaltlich unverändert. 

§ 40 Abs. 3 passierte die Beratungen diskussionslos. Festgehalten wurde immerhin, 
dass die Frist nur durch Beschwerdeeingabe bei einer Behörde im Sinne des VRPG 
eingehalten wird 13. 

Zur Entstehungsgeschichte von § 40 Abs. 4 vergleiche § 53 Rz 1 ff. 

B.  Fristen 

I. Allgemein 

Die 20tägige Frist gilt sowohl für das Beschwerdeverfahren wie auch das Verwal-
tungsgerichtsverfahren; sie ist aber subsidiär gegenüber Sonderbestimmungen in 
anderen Erlassen (§ 1 Abs. 2) 14. § 40 Abs. 1 normiert eine gesetzliche Verwir-
kungsfrist, sie kann nicht verlängert werden (§ 32). Wird die Frist verpasst, ist auf 
das Rechtsmittel nicht einzutreten. Die Fristwahrung ist von Amtes wegen zu prü-
fen 15, die Parteien können auf die Geltendmachung der fehlenden Sachurteilsvor-
aussetzung nicht verzichten, um damit eine materielle Beurteilung zu erlangen 16. 
Die Wiederherstellung einer nicht eingehaltenen Frist beurteilt sich nach § 31, e-
benso deren Berechnung und Unterbruch 17; für den Beginn des Fristenlaufs ist 
daneben § 23 Abs. 1 massgebend 18. 

                                                
12 Erläuterungen JD November 1966, S. 7 f.; Botschaft I 1967, S. 27. Die Auffassung widerspricht herrschender 
Lehre und Rechtsprechung; vgl. dazu hinten Rz 10. 
13 Prot. GR Kom. 14.-16.9.1967, S. 12; Botschaft I 1967, S. 27. 
14 Botschaft I 1967, S. 26 f.; AGVE 1970, 149. 
15 AGVE 1982, 425; BAUR, Kommentar StG, § 136 Rz 5. 
16 AGVE 1978, 418. 
17 AGVE 1992, 386. 
18 Die Rechtsmittelfrist beginnt von der schriftlichen Zustellung an zu laufen. Da die Eröffnung einer Verfü-
gung eine empfangsbedürftige, nicht aber annahmebedürftige Verfügung ist, ist Wirkungsbeginn die ordnungs-
gemässe Zustellung; ob der Eröffnungsadressat vom Verfügungsinhalt tatsächlich Kenntnis nimmt, ist irrelevant 
(BGE 119 V 95; RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 84, B I a, S. 280; KÖLZ, Kommentar, § 10 N 4 f.). Ordentliche 
Zustellung ist auch die Übergabe der Briefpost an einen im gleichen Haushalt lebenden Familienangehörigen 
(auch an den Konkubinatspartner [BAUR, Kommentar StG, § 134 N 4]). Wird kein möglicher Zustellungsemp-
fänger angetroffen, wird eine Abholungseinladung deponiert. Zustellungstermin ist dann tatsächliches Abholda-
tum der Sendung auf der Post; wird die Sendung nicht abgeholt, gilt sie als am letzten Tag der siebentägigen 
Abholfrist zugestellt (BGE 119 V 94; 117 III 4; AGVE 1984, 449 f.; 1983, 355 f.; zu den Ausnahmen der Zu-
stellungsfiktion vgl. AGVE 1986, 59 ff., 66 ff.; 1983, 356). Können Verfügungen und Entscheide, deren Voll-
zug dringlich ist, den Betroffenen nicht zugestellt werden, sind sie im Amtsblatt oder anderen amtlichen Publi-
kationsorganen zu veröffentlichen; die Publikation ersetzt die Eröffnung (§ 24 Abs. 1). Aus mangelhafter Eröff-
nung darf dem Betroffenen im Grundsatz kein Rechtsnachteil erwachsen (KÖLZ/HÄNER, Rz 159). Welche Fol-
gen die mangelhafte Eröffnung nach sich zieht, muss aber aus einer Interessenabwägung zwischen Rechtssi-
cherheit und Rechtsschutz des Verfügungsadressaten abgeleitet werden; massgebend ist dabei der Grundsatz 
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Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde innert 20 Tagen nach Zustellung des 
angefochtenen Entscheids der zuständigen Instanz, einer Behörde gemäss § 4 oder 
der schweizerischen Post übergeben wird 19. Für die Berechnung der Fristen, deren 
Unterbruch und Wiederherstellung gegen die Folgen der Säumnis gelten sinnge-
mäss die Bestimmungen der Zivilprozessordnung; die Vorschriften über die Ge-
richtsferien gelten aber nur vor Verwaltungsgericht und den Spezialverwaltungsge-
richten (§ 31). Soweit das Gesetz nichts anderes vorsieht, können gesetzlich be-
stimmte Fristen nicht erstreckt werden; behördlich bestimmte Fristen können aus 
zureichenden Gründen erstreckt werden, wenn vor deren Ablauf darum nachgesucht 
wird (§ 32). 

Die Frist darf bis zur letzten Sekunde (24.00 Uhr) ausgenutzt werden. Für die Ein-
haltung der Frist ist der Beschwerdeführer beweispflichtig 20. Bei Postaufgabe ist 
der Poststempel massgebend 21; dem Beschwerdeführer steht allerdings der Nach-
weis offen, dass der Einwurf in einen Briefkasten der PTT am letzten Tag der Frist 
vor Mitternacht, die Beibringung des Datumstempels aber erst am darauffolgenden 
Tag erfolgte 22. An diesen Nachweis werden praxisgemäss strenge Anforderungen 
gestellt, um Manipulationen der Rechtsmittelfrist zu verhindern; die blosse Partei-
erklärung genügt grundsätzlich nicht, ebensowenig die unterschriftliche Bestätigung 
auf dem Kuvert durch zwei Zeugen 23. Der mit einer eigenen Frankiermaschine an-
gebrachte Stempelaufdruck auf dem Briefumschlag, der die Beschwerde enthält, ist 
keine postamtliche Bescheinigung und beweist die Einhaltung der Beschwerdefrist 
nicht 24. Der Einwurf in den Briefkasten der Beschwerdeinstanz während der 
Dienstzeit 25 oder Abgabe auf der Kanzlei genügt; verfügt die Beschwerdeinstanz 
über einen Briefkasten, der auch nachts zugänglich ist (was 

                                                                                                                                   

von Treu und Glauben (Bundesgericht in ZBl 95/1994, 530; BGE 102 Ib 91 ff.; AGVE 1984, 539; 
KÖLZ/HÄNER, Rz 159; RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 84, B IV h, S. 284). 
19 § 82 Abs. 1 ZPO i.V.m. § 31 sinngemäss. 
20 KÖLZ, Kommentar, §§ 11 N 2, 22 N 4; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 61; AGVE 1993, 417. 
21 AGVE 1993, 417; 1977, 158; BGE 109 Ia 184 f.; EICHENBERGER, Kommentar ZPO, § 82 N 2; 
MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Art. 41 N 5. 
22 AGVE 1993, 417. 
23 AGVE 1993, 419 f., 417 (die beiden Urheber der Unterschrift wurden als Zeugen befragt, die Kosten der 
zusätzlichen Verhandlung hatte der Beschwerdeführer als Verursacher zu tragen). 
24 AGVE 1979, 378 ff.; 1977, 53; EICHENBERGER, Kommentar ZPO, § 82 N 2. 
25 Es empfiehlt sich, die Eingabe quittieren zu lassen. 
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beim Verwaltungsgericht nicht der Fall ist), sind an den Nachweis der Rechtzeitig-
keit dieselben Anforderungen wie beim PTT-Briefkasten zu stellen. Als Aufgabe-
stelle wird nur die schweizerische Post anerkannt, ausländische Poststellen erfüllen 
diese Anforderungen nicht, es sei denn, der Beschwerdeführer gibt gleichzeitig ein 
Telegramm auf, das die Eingabe ankündigt 26. Die Zusendung einer Beschwerde 
mittels Telefax ist fristwahrend (anders die kantonale und bundesgerichtliche Pra-
xis!) 27 und die fehlende Unterschrift im Sinn von § 39 Abs. 3 nachbesserungsfähig 
28. Das ist ein allgemeiner, aus dem Verbot des überspitzten Formalismus fliessen-
der prozessualer Rechtsgrundsatz 29. Allerdings trägt der Beschwerdeführer das 
Risiko eines defekten gerichtlichen Telefaxgerätes 30. Eine mündliche Beschwerde-
erhebung am Telefon ist wegen des Schriftlichkeitserfordernisses (§ 39 Abs. 1) aus-
geschlossen 31. 

Vorsorgliche Beschwerdeführung vor Erlass des anzufechtenden Entscheids ist un-
zulässig, da es am Anfechtungsobjekt fehlt und in der Beschwerdebegründung auf 
die Erwägungen im angefochtenen Entscheid Bezug genommen werden muss 32. 
Immerhin ist der Beschwerdeführer in Anwendung von § 20 Abs. 2 darauf hinzu-
weisen 33. 

                                                
26 § 82 Abs. 2 ZPO; EICHENBERGER, Kommentar ZPO, § 82 N 3. 
27 BGE 121 II 253 ff.; AGVE 1996, 385 ff., mit der Begründung, § 39 Abs. 1 nenne das Erfordernis der Schrift-
lichkeit, dies schliesse die Notwendigkeit einer eigenhändigen Unterschrift ein, was bei einer mittels Telefax 
übermittelten Rechtsschrift nicht gewährleistet sei, da das übermittelte Schriftstück nur in Kopie vorliege; über-
dies müsse sich der Absender dieser Mangelhaftigkeit seiner Eingabe zum vornherein bewusst sein, weshalb es 
sich grundsätzlich auch nicht rechtfertige, ihm zur Verbesserung eine Nachfrist anzusetzen (was eine Verbesse-
rung der Beschwerdeschrift nur innert der Beschwerdefrist erlaubt); des weiteren wird zur Begründung - analog 
der bundesgerichtlichen Rechtsprechung - auf praktische Schwierigkeiten hingewiesen (Frage der Risikotragung 
bei Übermittlungspannen). 
28 § 39 Rz 50 ff. Ebenso die Regelung in Art. 30 OG: eine Rechtsschrift, auf der sich die Unterschrift nur in 
Photokopie befindet (vgl. noch unter altem Art. 30 OG BGE 112 Ia 173), ist ungültig (Abs. 1), gestützt auf Abs. 
2 aber nachbesserungsfähig (BGE 120 V 418). Die Rechtsprechung zur Photokopie ist sinngemäss auf die mit 
Telefax übermittelte Rechtsschrift anzuwenden (Pra 81/1992, Nr. 26, S. 89 f.; KÖLZ/HÄNER, Rz 262; KÄLIN, 
Beschwerde, S. 360, Fn 85). 
29 BGE 120 V 419. 
30 A.M. KOPP, VwGO, § 74 Rz 12, der Verzögerungen bei der Entgegennahme von Eingaben demjenigen zu-
rechnet, in dessen Sphäre die Ursachen der Verzögerung liegen. 
31 BAUR, Kommentar StG, § 136 Rz 3. 
32 AGVE 1991, 250 ff.; KÖLZ, Kommentar, § 11 N 4, mit Hinweis auf die zürcherische Praxis. Die vorsorgliche 
Beschwerdeführung in Verbindung mit einem Wiedererwägungsgesuch hingegen ist zulässig (AGVE 1991, 
373). 
33 AGVE 1991, 252. 
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II.  Fristenlauf bei mangelhafter Eröffnung (§ 40 Abs. 2) 

§ 40 Abs. 2 kommt nur zur Anwendung, wenn jemand am Verfahren beteiligt war, 
aber irrtümlicherweise den betreffenden Entscheid nicht zugestellt erhielt; in allen 
anderen Fällen tritt trotz des Verfahrensfehlers die formelle Rechtskraft ein 34. Die 
Rechtsprechung weicht damit aus Gründen der Rechtssicherheit vom Willen des 
historischen Gesetzgebers ab, der mit § 40 Abs. 2 den formell nicht am Verfahren 
beteiligten Dritten erfassen wollte 35. Die Praxis überzeugt schon deshalb, weil in 
der Regel nicht der Verfügungsadressat, sondern die Behörde den Verfahrensfehler 
zu verantworten hat. Untragbar wären auch die Folgen fehlender formeller Rechts-
kraft, indem zahlreiche Bewilligungen während Jahren und unerkannt nicht rechts-
kräftig werden könnten, solange nicht sicher ist, ob alle möglicherweise beschwer-
debefugten Dritten ins Verfahren einbezogen wurden oder in Kenntnis des Verfah-
rens auf eine Teilnahme oder Beschwerde verzichtet haben. Im VRPG findet sich 
mit dem Institut der Wiederaufnahme beim Nachweis der Verletzung wesentlicher 
Verfahrensvorschriften (§ 27 lit. b) das geeignete Instrument, um derartige Konflik-
te zu lösen; in § 23 wird überdies der Beginn des Fristenlaufs geregelt. § 40 Abs. 2 
kommt neben diesen Bestimmungen keine eigenständige Bedeutung mehr zu. 

III.  Fristen in anderen Erlassen 

Die 20tägige Frist steht unter dem Vorbehalt abweichender Fristen in anderen Er-
lassen. In der Verordnung des Regierungsrats über die Vereinheitlichung der 
Rechtsmittelfristen 36 wurden in insgesamt 72 Erlassen die Fristen an die Regelung 
im VRPG angepasst. Daneben bestehen heute noch einige Sonderregelungen; die 
wichtigsten finden sich in § 136 StG (Frist von 30 Tagen für Einsprachen, Rekurse 
und Beschwerden), § 14 Wirtschaftsgesetz (Frist von 14 Tagen zur Beschwerde an 
den Regierungsrat) und § 68 GPR (Beschwerden wegen Verletzung des Stimm-
rechts sowie Wahl- und Abstimmungsbeschwerden sind innert drei Tagen seit Ent-
deckung des Beschwerdegrundes, spätestens aber am dritten Tag nach der Veröf-
fentlichung des Ergebnisses einer Wahl oder Abstimmung bei der zuständigen Be-
schwerdeinstanz einzureichen). 

                                                
34 AGVE 1988, 396 ff. (Praxisänderung); anders noch AGVE 1976, 189 f.; 1972, 245 ff. 
35 Erläuterungen JD November 1966, S. 7 f.; Botschaft I 1967, S. 27. 
36 Verordnung des Regierungsrats über die Vereinheitlichung der Rechtsmittelfristen in regierungsrätlichen 
Verordnungen vom 23. Juli 1970 (AGS 7, 444 ff.). 
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§ 11 Abs. 3 und 4 sowie § 21 des Dekrets über die Grundbuchvermessung 37 gewäh-
ren eine Beschwerdefrist von 30 Tagen. 

Wird Beschwerde wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung geführt (§§ 
40 Abs. 4, 53) schliesst der Beschwerdegrund eine Frist aus ("jederzeit"). Der Ent-
scheid darüber, ob zu früh Beschwerde geführt wurde, ist materielle Beurteilung. 

Nicht tangiert von der kantonalen Regelung werden selbstverständlich Fristen, die 
das Bundesrecht vorgibt. Abweichend geregelt und von einer gewissen Bedeutung 
in der kantonalen Praxis sind die folgenden: In Vormundschafts-, Beistandschafts- 
und Beiratschaftssachen beträgt die Frist für Beschwerden gegen Entscheide der 
Vormundschaftsbehörde (Gemeinderat) zehn Tage (Art. 420 Abs. 2 ZGB) und für 
Beschwerden gegen Entscheide der Aufsichtsbehörde (Bezirksamt) 20 Tage (§ 40 
Abs. 1 i.V.m. Art. 361 Abs. 1 ZGB und § 59 Abs. 1 EG ZGB) 38; bei Beschwerden 
gegen Abweisung einer Eintragung, Vormerkung, Abänderung oder Löschung 
durch den Grundbuchverwalter beträgt die Frist 30 Tage (Art. 103 GBV 39); diesel-
be Frist gilt auch für alle anderen Verfügungen des Grundbuchverwalters (Art. 104 
GBV) 40; die anderslautende Regelung für Beschwerden gegen Abgaberechnungen 
im kantonalen Recht (§ 30 des Gesetzes über die Grundbuchabgaben vom 7. Mai 
1980 41 und § 20 des Dekrets über die Grundbuchgebühren vom 7. Mai 1980 42, die 
beide eine 20tägige Frist vorsehen) ist bundesrechtswidrig. 

IV.  § 40 Abs. 3 

Wird die Beschwerde rechtzeitig, allerdings bei der unzutreffenden Behörde einge-
reicht, ist die Frist gleichwohl gewahrt; dies entspricht einem allgemeinen Rechts-
grundsatz 43. Bei der Behörde muss es sich um 

                                                
37 SAR 723.110. 
38 AGVE 1974, 19 ff. 
39 Verordnung betreffend das Grundbuch vom 22. Februar 1910, in der Fassung vom 18. November 1987 (SR 
211.432). 
40 Anders die Aussage in VGE I/68 vom 12. März 1997 i.S. L., S. 7 f., für das verwaltungsgerichtliche Be-
schwerdeverfahren mit der Begründung, die bundesrechtliche Fristvorgabe von 30 Tagen gelte nur für den 
Weiterzug an eine kantonale Aufsichtsbehörde; für den Weiterzug an eine weitere kantonale Beschwerdebehör-
de bestehe - im Gegensatz zu Art. 103 Abs. 2 GBV hinsichtlich der besonderen Grundbuchbeschwerde - keine 
bundesrechtliche Vorgabe, weshalb die 20tägige kantonale Frist gelte. Vgl. auch HENRI DESCHENAUX, Das 
Grundbuch, in: Schweizerisches Privatrecht Bd. V/3, Abt. I, Basel und Frankfurt am Main 1988, S. 190; AGVE 
1977, 170 f. 
41 SAR 725.100. 
42 SAR 725.110. 
43 BGE 121 I 95; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Art. 42 N 13. 
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eine solche gemäss § 4 handeln; damit sind Zivil- und Strafgerichte als Beschwer-
deadressaten ausgeschlossen 44 (vgl. aber die abweichende Auffassung des Bundes-
gerichts, Rz 15 folgend). Absichtliche und grundlose Einreichung bei unzuständi-
gen Behörden 45 wahrt die Frist nicht 46. 

Das Bundesgericht ist grosszügiger. Es lässt genügen, wenn der Beschwerdeführer 
seine Rechtsschrift innert Frist bei irgendeiner Bundesbehörde oder bei der kantona-
len Behörde, die den angefochtenen Entscheid gefällt hat, einreicht. Andere Auffas-
sungen bezeichnet das Bundesgericht als nicht mehr zeitgemäss und verweist auf 
ein früheres Urteil (BGE 103 Ia 55), das Anlass zur Revision von Art. 32 Abs. 3 
OG gegeben und zur Ergänzung der Bestimmung durch einen Absatz 4 geführt hat, 
der die Rechtsprechung kodifiziert. Die Praxis ist für das kantonale Verfahren von 
Bedeutung, da das Bundesgericht den Gedanken, dass der Rechtsuchende nicht oh-
ne Not um die Beurteilung seines Rechtsbegehrens durch die zuständige Instanz 
gebracht werden soll, als allgemeinen Rechtsgrundsatz bezeichnet, der sich auf die 
gesamte Rechtsordnung bezieht und jedenfalls dort, wo keine klare anderslautende 
Gesetzgebung besteht, auch in den Kantonen zu gelten hat 47. Ob § 40 Abs. 3 i.V.m. 
§ 4 eine klare anderslautende Regelung darstellt, ist angesichts der Ernsthaftigkeit, 
mit der das Bundesgericht seinen allgemeinen Rechtsgrundsatz durchsetzen will, 
zweifelhaft. 

Gestützt auf Art. 107 Abs. 2 OG trifft alle Behörden der Kantone und Gemeinden 
für bei unzuständigen Behörden eingereichten Verwaltungsgerichtsbeschwerden an 
das Bundesgericht eine Weiterleitungspflicht; ob die irrtümlich angeschriebene In-
stanz in einer konkreten Beziehung zum Streitfall steht oder nicht, ist irrelevant 48. 

C.  Rechtsverweigerungs- und Rechtsverzögerungsbeschwerde 
Die Verwaltungsbeschwerde unterscheidet sich bezüglich der beiden Beschwerde-
gründe Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung kaum 

                                                
44 Der Wortlaut ist eindeutig; Behörden im Sinn des VRPG sind nur Verwaltungsbehörden und -gerichte (§ 4 
Abs. 1). 
45 Gemeint sind alle Behörden, auch jene nach § 4. 
46 AGVE 1991, 374; BGE 111 V 408 (rechtsmissbräuchliche Fehladressierung); vgl. auch 
MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Art. 42 N 13. 
47 BGE 118 Ia 243 f. 
48 BGE 111 V 406 ff. (der Beschwerdeführer hatte den Kostenvorschuss beim kantonalen Obergericht anstatt 
beim eidgenössischen Versicherungsgericht einbezahlt). 
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von der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Es kann im Grundsatz auf die Ausführun-
gen in § 53 Rz 30 ff. verwiesen werden. Besonderheiten ergeben sich daraus, dass 
es sich bei der Rechtsverweigerungs- und Rechtsverzögerungsbeschwerde gestützt 
auf § 40 Abs. 4 um verwaltungsinterne Rechtspflege handelt. Sie kann auch im 
nichtstreitigen Verwaltungsverfahren aktuell werden 49. Aus prozessökonomischen 
Gründen kann die übergeordnete Behörde (zumindest wenn es sich dabei um die 
Rechtsmittelinstanz handelt) auch in der Sache selbst verfügen 50, die Beschwerde 
ist somit im Gegensatz zu jener an das Verwaltungsgericht nicht streng nur kassato-
rischer Natur. 

Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelbehörde einzureichen (umstritten 51). Diese 
bestimmt sich nach der allgemeinen Zuständigkeitsordnung in Verbindung mit dem 
hypothetischen Streitgegenstand, da das Vorliegen eines Prozessrechtsverhältnisses 
nicht Voraussetzung der Beschwerdeerhebung ist 52. Gemäss verwaltungsgerichtli-
cher Rechtsprechung ist unabhängig vom gesetzlich vorgesehenen Instanzenzug vor 
Erhebung einer Rechtsverweigerungs- oder Rechtsverzögerungsbeschwerde beim 
Verwaltungsgericht der Regierungsrat als "allgemeine Aufsichtsbehörde über die 
Verwaltung und die anderen Träger von öffentlichen Aufgaben" letzte Beschwerde-
instanz, da er über die nötigen (Disziplinierungs-) Mittel verfügt, gegen Fehlleis-
tungen und Säumnisse vorzugehen 53. 

Die Verletzung der Vorschriften über die Zuständigkeit, den Ausstand, das rechtli-
che Gehör und die Akteneinsicht sind in der Regel mit der Beschwerde gegen den 
Endentscheid zu rügen, sofern kein Zwischenentscheid ausgefällt wird 54. Die an-
derslautende Regelung in § 53 erklärt sich aus der fehlenden Zuständigkeit des 
Verwaltungsgerichts in gewissen Sachbereichen. 

Der einzige bis anhin publizierte Anwendungsfall findet sich in AGVE 1975, 601. 

                                                
49 KÖLZ, Kommentar, § 20 N 80. Die Rechtsverweigerungs- und Rechtsverzögerungsbeschwerde gestützt auf § 
53 an das Verwaltungsgericht setzt Untätigkeit einer letztinstanzlich zuständigen Verwaltungsbehörde voraus, 
somit in der Regel ein Rechtsmittelverfahren. 
50 KÖLZ, Kommentar, § 20 N 83. 
51 Vgl. AGVE 1989, 309; vgl. § 53 Rz 22 f. 
52 HANS RUDOLF TRÜEB, Rechtsschutz gegen Luftverunreinigung und Lärm, Zürich 1990, S. 213. 
53 AGVE 1989, 309; zur Kritik an dieser Rechtsprechung vgl. § 53 Rz 16. 
54 Aus Gründen der Prozessökonomie ist stets ein (selbständig anfechtbarer) Zwischenentscheid auszufällen 
(vgl. § 38 Rz 53 ff.; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 56; KÖLZ, Kommentar, Vorbem. zu §§ 19-28 N 
32; SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 112; KÖLZ/HÄNER, Rz 105, 227. 
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D.  Kasuistik 
Die Einreichung einer Beschwerde mittels Telefax am letzten Tag wahrt die Frist 
nicht, da eigenhändige Unterschrift Gültigkeitserfordernis ist und der Mangel nicht 
nachbesserungsfähig ist (AGVE 1996, 385 ff.) - Es verstösst gegen das Verbot des 
überspitzten Formalismus, § 40 Abs. 3 immer dann nicht anzuwenden, wenn die 
Eingabe nicht versehentlich, sondern bewusst an die unzuständige Behörde gerich-
tet wurde; es ist vorher abzuklären, ob achtbare Gründe für das Vorgehen gegeben 
sind (AGVE 1991, 374 [achtbare Gründe bejaht, da die vorsorgliche Beschwerde 
mit einem Wiedererwägungsgesuch und dem Anliegen, das "Gespräch nochmals zu 
suchen", verbunden wurde]) - Kommunales Recht kann die kantonale Beschwerde-
frist von 20 Tagen nicht verlängern (AGVE 1984, 284) - Trotz Einhaltung der 
20tägigen Frist ist die Beschwerde unzulässig, wenn die angefochtene Gebühren-
rechnung vorbehaltlos bezahlt wurde (AGVE 1982, 296 ff.) 55 - Die Beschwerde-
frist läuft für jeden Beteiligten separat (AGVE 1982, 308 f.) - Das Bundesgericht ist 
keine unzuständige Behörde im Sinn von § 40 Abs. 3, Eingaben an das Bundesge-
richt genügen zur Fristwahrung nicht (AGVE 1978, 288 f.) - Für Gebührenfestset-
zungen des Grundbuchamts gilt die kantonale Beschwerdefrist von 20 Tagen (AG-
VE 1977, 168 ff.; der Entscheid wäre heute bundesrechtswidrig, da Art. 103 f. GBV 
56 die 30tägige Frist vorsieht 57) - Eine Eingabe, die innert der 20tägigen Frist er-
folgt, ist im Zweifel als Beschwerde und nicht als Wiedererwägungsgesuch zu be-
handeln (AGVE 1977, 281 ff.) - Das gestützt auf eine falsche Rechtsmittelbeleh-
rung "rechtzeitig" eingereichte Rechtsmittel ist gültig erhoben; auf diesen Grundsatz 
kann sich derjenige nicht berufen, der um die Unrichtigkeit wusste oder als Rechts-
kundiger darum wissen musste (AGVE 1974, 135 ff.) - Die Regelung in § 40 Abs. 1 
hat nur subsidiäre Bedeutung (AGVE 1970, 149) - Anforderungen an den Nachweis 
der Rechtzeitigkeit, wenn dieser nicht mit dem Poststempel erbracht 

                                                
55 Vgl. § 38 Rz 139. 
56 Verordnung betreffend das Grundbuch vom 22. Februar 1910, in der Fassung vom 18. November 1987 (SR 
211.432). 
57 Der Entscheid stützte sich auf § 8 des Dekrets über den Grundbuchtarif vom 15. Dezember 1970 (AGS 7, 533 
ff.) ab; das Dekret wurde abgelöst durch das Gesetz über die Grundbuchabgaben vom 7. Mai 1980 (SAR 
725.100) und das Dekret über die Grundbuchgebühren vom 7. Mai 1980 (SAR 725.110). In § 30 des Gesetzes 
und § 20 des Dekrets wird eine 20tägige Frist für Beschwerden gegen Abgaberechnungen normiert. Die Rege-
lung dürfte wegen der Bestimmung in Art. 104 GBV bundesrechtswidrig sein; es gilt auch in diesen Fällen die 
30tägige Frist (vgl. aber Rz 13). 
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werden kann (AGVE 1993, 416 ff., 419 f.) - Stempelaufdruck der eigenen Fran-
kiermaschine genügt nicht für den Beweis der Rechtzeitigkeit (AGVE 1979, 378 ff.; 
1977, 53). 

§ 40 Abs. 2 kommt nur zur Anwendung, wenn jemand am Verfahren beteiligt war, 
aber irrtümlicherweise den betreffenden Entscheid nicht zugestellt erhielt; in allen 
anderen Fällen tritt trotz des Verfahrensfehlers die formelle Rechtskraft ein (AGVE 
1988, 396 ff. [Praxisänderung]; anders noch AGVE 1976, 189; 1972, 245 ff.). 

22 



167 

§ 41 
1 Stellt sich die Beschwerde nicht sofort als unzulässig oder unbegründet dar, 
ist sie der Vorinstanz und allen Beteiligten, die durch das Beschwerdebegehren 
betroffen werden, zur Vernehmlassung zuzustellen. 
2 Ein Doppel der Vernehmlassung ist dem Beschwerdeführer zuzustellen. Nöti-
genfalls kann ein weiterer Schriftenwechsel angeordnet werden. 

Materialien 
§ 66 Vorentwurf I; § 25 Vorentwurf II; § 16 Vorentwurf JD Juni 1966; Prot. Exp.Kom. 13.-
15.9.1966, S. 7; § 16 Entwurf JD November 1966; Erläuterungen JD November 1966, S. 5, 8; Prot. 
Exp.Kom. 11.11.1966, S. 7, 12; Botschaft I 1967, S. 27, S. 50 (Beiladung); Prot. GR-Kom. 
14.9.1967, S. 16 (Beiladung); Prot. GR 28.11.1967, Art. 1021, S. 1654 (Beiladung). 
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A.  Enstehungsgeschichte 
Der Gesetzgeber erblickte in § 41 kaum mehr als die verfahrensrechtliche Konkreti-
sierung des Anspruchs auf rechtliches Gehör ("Sonderfall" 1). Die Norm sollte den 
Prozessleiter der Beschwerdeinstanz verpflichten, nur die durch das Beschwerdebe-
gehren Betroffenen zur Vernehmlassung aufzufordern 2. Als betroffen im Sinn von 
§ 41 wurde ausdrücklich die Vorinstanz erwähnt, die sich "mit den ihr gemachten 
Vorhaltungen 

                                                
1 Erläuterungen JD November 1966, S. 8; Botschaft I 1967, S. 27. 
2 Erläuterungen JD November 1966, S. 8; Botschaft I 1967, S. 27. 
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(soll) auseinandersetzen können" 3. Wert wurde auf die Feststellung gelegt, dass die 
Abänderung einer Verfügung von Amtes wegen zu ungunsten eines Beteiligten, 
ohne dass dies im Beschwerdebegehren beantragt wird, die vorherige Anhörung 
gestützt auf § 15 verlangt 4. 

Gedanken zur Frage, wer im Verwaltungsverfahren Partei ist, machte sich der Ge-
setzgeber wenig. Einzig und erstmals im Entwurf der Justizdirektion 5 wurde unter 
der Marginale "Beteiligte" formuliert, dass "beteiligt ist, wer den Erlass einer Ver-
fügung oder eines Entscheides begehrt oder dadurch unmittelbar betroffen wird". 
Der konstruktive Ansatz wurde allerdings in den Erläuterungen 6 derart unzutref-
fend kommentiert, dass der Streichungsantrag durch die Expertenkommission nur 
wenig erstaunt 7. 

Die Beiladung wurde im Beschwerdeverfahren 8 bewusst nicht geregelt; der Ge-
setzgeber war (zu Unrecht 9) der Auffassung, ein derartiges Institut brauche es nicht 
10. 

B.  Vorprüfungsverfahren 

I.  Verzicht auf Vernehmlassung 

Eine Vernehmlassung ist ausnahmsweise dann nicht einzuholen, wenn sich die Be-
schwerde sofort als unzulässig oder unbegründet erweist. Die Bestimmung richtet 
sich an die verwaltungsinternen Beschwerdeinstanzen, die Spezialverwaltungsge-
richte wie auch an das Verwaltungsgericht. Obwohl der Verzicht auf Vernehmlas-
sungen im Hinblick auf die 

                                                
3 Prot. Exp.Kom. 11.11.1966, S. 12. 
4 Botschaft I 1967, S. 27. In welchem Zusammenhang diese Feststellung mit § 41 steht, ist allerdings nicht 
nachvollziehbar (vgl. aber § 43 Rz 23). 
5 § 16 Entwurf JD November 1966. 
6 Erläuterungen JD November 1966, S. 5 (die Justizdirektion führte aus, § 16 mache alle Betroffenen zu Partei-
en, weshalb sich das Institut der Beiladung im Verwaltungsverfahren erübrige). Der von einer Verfügung be-
troffene Dritte (z.B. der Nachbar des Baugesuchstellers) wird selbstverständlich nur dann Partei im Beschwer-
deverfahren, wenn er sich daran beteiligt oder wenn er durch die Beschwerdeinstanz notwendig beigeladen 
wird. 
7 Prot. Exp.Kom. 11.11.1966, S. 7. 
8 Anders im Klageverfahren, vgl. § 62 Rz 1 ff. 
9 Die Beiladung ermöglicht es dem Prozessleiter, einen am Beschwerdeverfahren nicht beteiligten Dritten 
zwangsweise in das Verfahren miteinzubeziehen, wenn sich dies als notwendig erweist. Die Zustellung der 
Beschwerde an einen betroffenen Dritten zur Vernehmlassung verpflichtet diesen zu gar nichts, insbesondere 
nicht dazu, sich am Verfahren als Partei zu beteiligen. 
10 Prot. Exp.Kom. 10.12.1966, S. 3; Botschaft I 1967, S. 50; Prot. GR 28.11.1967, Art. 1021, S. 1654. 
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Bedeutung des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs die Ausnahme sein wird, ist ein 
seriös und unmittelbar nach Beschwerdeeingang durchgeführtes Vorprüfungsver-
fahren wichtig und kann entscheidend zur Verfahrensbeschleunigung beitragen. Mit 
der Unzulässigkeit werden formelle, mit der Unbegründetheit materielle Prüfungs-
kriterien angesprochen. Mit dem Begriff "sofort" ist Offensichtlichkeit gemeint. 

1.  Unzulässigkeit 
Die Beschwerdeschrift ist auf formelle Mängel hin zu überprüfen. Dabei ist zu-
nächst der Anfechtungswille 11 des Beschwerdeführers positiv festzustellen und von 
der allgemeinen Unmutserklärung oder Urteilskritik abzugrenzen; in Zweifelsfällen 
empfiehlt sich die Rücksprache mit dem (präsumptiven) Beschwerdeführer, um 
unnötige Verfahren zu vermeiden. Anhand der Rechtsmittelschrift und allfälliger 
Beilagen ist abzuklären, ob die örtliche, sachliche und funktionelle Zuständigkeit 
der angerufenen Rechtsmittelinstanz gegeben ist. Wird dies verneint, ist die Sache 
unverzüglich unter Mitteilung an die Beteiligten derjenigen Behörde zu überweisen, 
die sich als zuständig erachtet (§ 7). Wird die Zuständigkeitsfrage (im Sinn einer 
vorläufigen Beurteilung) bejaht, ist das Vorliegen der weiteren Sachurteilsvoraus-
setzungen 12 zu prüfen (Partei- und Prozessfähigkeit, Beschwerdebefugnis, kein 
Vorliegen anderweitiger Rechtshängigkeit oder einer res iudicata, Fristwahrung, 
Beachtung der Formvorschriften, Vorliegen eines Anfechtungsgegenstands, Vertre-
tungsbefugnis des Parteivertreters 13) 14. 

Erweist sich die Beschwerde als offensichtlich unzulässig, ist auf ein Vernehmlas-
sungsverfahren zu verzichten 15 und auf die Beschwerde nicht einzutreten. 

                                                
11 BGE 117 Ia 131; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 391. 
12 Zum Begriff der Sachurteilsvoraussetzung (Prozessvoraussetzung) vgl. Vorbem. zu § 38 Rz 1 f.; GYGI, Bun-
desverwaltungsrechtspflege, S. 71 f.; SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 170; KÖLZ/HÄNER, Rz 184; 
GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 181; GYGI/STUCKI, Art. 81 Rdnr. 1; ULE, S. 147. 
13 Zur Unterscheidung der Arten von Sachurteilsvoraussetzungen GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 72 
f.; HAGMANN, S. 236. 
14 Detailliert hierzu Vorbem. zu § 38 und §§ 38-40 (Partei- und Prozessfähigkeit, Beschwerdeschrift, Rechtsmit-
telfristen, Beschwerdebefugnis), §§ 51-54 (Zuständigkeit). Zur Prüfung der Zuständigkeit von Amtes wegen 
vgl. § 6, zur Verbeiständung und Vertretung vgl. § 18 und zur materiellen Rechtskraft die §§ 25 ff. 
15 AGVE 1971, 348. 
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2.  Unbegründetheit 
§ 41 erlaubt auch eine erste materielle Überprüfung des Falls. Dabei wird es sich 
regelmässig um eine vorläufige summarische Beurteilung handeln, die bezweckt, 
ganz offensichtlich unbegründete Beschwerden einem vereinfachten (und damit 
schnelleren, ökonomischeren 16 und weniger kostenintensiven) Verfahren ohne 
Vernehmlassungen zuzuführen. Es ist selbstverständlich, dass sich der Richter hier 
grösste Zurückhaltung aufzuerlegen hat und nur in solchen Fällen auf die Anhörung 
der Vorinstanz oder allfälliger Beschwerdegegner verzichten wird, wo das Ergebnis 
des Entscheids ohne jeden Zweifel feststeht. Dies werden zumeist Beschwerden 
sein, die abgewiesen werden müssen und keine Verschlechterung der Rechtsstel-
lung Dritter nach sich ziehen. 

Einzige Folge der Feststellung, dass sich eine Beschwerde als offensichtlich unbe-
gründet erweist, ist die prozessuale Zulässigkeit des Verzichts auf ein Vernehmlas-
sungsverfahren. Andere Auswirkungen gibt es nicht, insbesondere darf der Ent-
scheid nicht nur summarisch begründet werden. 

II.  Anordnung vorsorglicher Massnahmen 

Im Vorprüfungsverfahren ist gleichzeitig über die Anordnung vorsorglicher Mass-
nahmen zu entscheiden. Dies gilt insbesondere für den Entzug der aufschiebenden 
Wirkung, der auch ohne entsprechenden Antrag jedenfalls dann anzuordnen ist, 
wenn sich die Beschwerde als offensichtlich unzulässig erweist 17. 

                                                
16 Für präsumptive Vernehmlasser. 
17 Zum Problem der aufschiebenden Wirkung bei offensichtlich unzulässiger Beschwerde § 44 Rz 8. 
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C.  Vernehmlassungsverfahren 18 

I.  Vorbemerkung 

Das Vernehmlassungsverfahren erfüllt drei wesentliche Zwecke: Abklärung der 
Sach- und Rechtslage 19, Erfüllung des Gehörsanspruchs Verfahrensbeteiligter 20 
sowie Einbezug der vom Beschwerdeentscheid betroffenen Dritten in das Be-
schwerdeverfahren. Mit der Parteistellung ist der Anspruch auf rechtliches Gehör 
verknüpft 21; der Einbezug Dritter durch die Beschwerdeinstanz ist davon abhängig, 
ob sie in ihren schutzwürdigen eigenen Interessen berührt werden und ihnen des-
halb materiell Parteistellung zukommen kann. Der Parteistatus ist ein Angelpunkt 
des Beschwerdeverfahrens 22; er wird aktuell, wenn die Beschwerdeinstanz ent-
scheiden muss, wem sie die Beschwerde zur Beschwerdeantwort 23 zustellt. 

Der Regelungsgehalt von § 41 ist als Ausgangspunkt für eine Parteilehre unvoll-
ständig. Ursache hierfür ist eine Nachlässigkeit des Gesetzgebers, der dem Problem 
der Verfahrensbeteiligung keine Beachtung schenkte und die einzige Bestimmung, 
welche sich mit der Parteistellung befasste 24, mit der Begründung, das VRPG benö-
tige keine Legaldefinitionen, wieder aus dem Entwurf entfernte 25. 

Heute umschreibt das Gesetz die Berechtigung zur Teilnahme mit immerhin drei 
Begriffen ("betroffen", "Beteiligter", "schutzwürdiges eigenes Interesse"), die nicht 
voneinander abgegrenzt werden und wegen ihrer definitionslosen Verschiedenheit 
von zweifelhaftem praktischen Nutzen sind. Das Wort "betroffen" findet sich in den 
Bestimmungen über das rechtliche Gehör (§ 15), die Akteneinsicht (§ 16), die Er-
öffnung 

                                                
18 Der Titel orientiert sich an der Gesetzesmarginale. Zutreffender wäre der Begriff "Schriftenwechsel", da nur 
die gerichtliche Vorinstanz (Spezialverwaltungsgerichte) zur Vernehmlassung aufgefordert wird, die Beschwer-
degegner (Private, Vorinstanz [sofern Verwaltungseinheit]) aber eine Beschwerdeantwort erstatten und die 
Erläuterungen von Fachstellen der Verwaltung in diesem Kommentar als Stellungnahmen von den übrigen 
Schriftsätzen abgegrenzt werden; vgl. ausführlich Rz 13. 
19 KÖLZ, Kommentar, § 26 N 3. 
20 KÖLZ, Kommentar, § 26 N 3; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 392. 
21 SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 85; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 175. 
22 SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 85; ULE/LAUBINGER, § 15 Rz 5. Das Bundesgericht knüpft die 
Beschwerdebefugnis zur Erhebung der staatsrechtlichen Beschwerde bei Fehlen der Beschwerdebefugnis in der 
Sache selbst an die Parteistellung im kantonalen Verfahren; vgl. ausführlich BGE 114 Ia 312 f. 
23 Zur Terminologie Beschwerdeantwort, Vernehmlassung und Stellungnahme vgl. Rz 13. 
24 § 16 Entwurf JD November 1966. 
25 Prot. Exp.Kom. 11.11.1966, S. 7. 
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von Entscheiden (§§ 23 f.), die Wiedererwägung (§ 25) und die reformatio in peius 
(§ 43 Abs. 1). Der Begriff des "Beteiligten" ist ohne weitere Zusätze bei der Ver-
beiständung und Vertretung (§ 18 Abs. 1), der Mitwirkungspflicht (§ 21), der Be-
weiserhebung (§ 22 Abs. 1), der Wiederaufnahme (§ 27) und in gewissen Kosten-
vorschriften (§ 33 Abs. 3 und § 35 Abs. 2) anzutreffen. § 38 umschreibt die Be-
schwerdebefugnis mit schutzwürdigen eigenen Interessen. In § 41 Abs. 1 schliess-
lich wird der Begriff des "Beteiligten, der betroffen ist", verwendet. 

Der Begriff "Vernehmlassung" ist unglücklich. Darunter wird gemeinhin eine Mei-
nungsäusserung verstanden, die beim Vernehmlassenden keine Pflichten auslöst. 
Der Untersuchungsgrundsatz schränkt zwar die Bedeutung der materiellen Ausfüh-
rungen des Beschwerdegegners ein 26, dennoch sind mit der Parteistellung im Be-
schwerdeverfahren Rechtsfolgen mit teils erheblicher Tragweite verbunden 
(Rechtskraftwirkung 27, Kostenpflicht 28). Es ist notwendig, die verschiedenen Be-
teiligungsformen durch differenzierende Bezeichnung der jeweiligen Schriftsätze 
voneinander zu trennen. Die Rechtsschriften der am Verfahren als Partei beteiligten 
Beschwerdegegner (privater Beschwerdegegner; Vorinstanz, sofern Verwaltungs-
einheit; Vorvorinstanz [zumeist der Urheber der Verfügung], sofern Verwaltungs-
träger mit Autonomiebereich [öffentlichrechtliche Körperschaften (Gemeinden) 
oder verselbständigte Verwaltungseinheiten (Anstalten)] 29) sind als Beschwerde-
antwort zu bezeichnen, die Eingaben der (richterlichen) Vorinstanz als Vernehmlas-
sungen und die Berichte von in Fachfragen beigezogenen Verwaltungseinheiten als 
Stellungnahmen. Die Formalisierung trägt dazu bei, beim Empfänger klarzustellen, 
in welcher Funktion er am Verfahren teilnimmt, teilnehmen kann oder teilnehmen 
wird (Beiladung). Sie zwingt überdies den Prozessleiter, sich darüber Rechenschaft 
abzulegen, wen er in welcher Eigenschaft mit welchen Folgen zur Sache anhört. 

II.  Parteilehre 

1.  Grundsätze 
§ 41 verlangt die Zustellung der Beschwerde an alle Beteiligten, die durch das Be-
schwerdebegehren betroffen werden. Wer beteiligt ist, beteiligt 

                                                
26 Zu den Folgen eines gemeinsamen Antrags vgl. aber immerhin § 58 Rz 12 ff. 
27 BGE 117 Ib 23. 
28 AGVE 1990, 326. 
29 Dazu ausführlich Rz 23 ff. folgend. 
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sein kann oder beteiligt sein muss, sagt das Gesetz nicht. Daraus resultieren erhebli-
che Schwierigkeiten und Unsicherheiten in einem Punkt, der zweifelsfrei geklärt 
sein sollte, da mit der Parteistellung die Verfahrensrechte und -pflichten wie rechtli-
ches Gehör, Akteneinsicht, Anspruch auf Kostenersatz, Mitwirkungspflichten und 
die Kostentragungspflicht verbunden sind 30. Der Begriff "Beteiligung" ist ohne 
Definition an sich schon wenig aussagekräftig, da sowohl die Beschwerdeinstanz, 
der Beschwerdeführer, die Vorinstanz, Sachverständige und auch Zeugen an einem 
Verfahren "beteiligt" sein können. Entscheidend ist die Frage, wer mit eigenen Ver-
fahrensrechten und -pflichten an einem Verfahren unmittelbar bei Beschwerdeerhe-
bung beteiligt ist (Partei mit verfahrensrechtlichem Bezug), sich beteiligen kann 
(Dritter mit materiellem Bezug [zum Sonderfall der Beteiligung des Dritten ohne 
materiellen Bezug vgl. Rz 39]) oder beteiligt werden muss (Beiladung). 

Obwohl verschiedene kantonale Verwaltungsverfahrensgesetze den Begriff des 
Beteiligten verwenden 31, ist die Bezeichnung "Partei" präziser und besser geeignet 
auszudrücken, dass jemand mit eigenen Interessen und eigenen Verfahrensrechten 
und -pflichten an einem Beschwerdeverfahren beteiligt ist 32. 

Partei ist der Träger von prozessualen Rechten und Pflichten. Der Begriff "Partei" 
ist nicht identisch mit dem "Betroffenen", wie § 41 suggeriert. Betroffen ist, wer in 
seinen schutzwürdigen eigenen Interessen (§ 38) berührt ist; zur Partei wird der 
Betroffene durch eine die Verfahrensrechte und -pflichten auslösende Beteiligung 
am Verfahren wie Beschwerdeerhebung oder Stellung von Anträgen im bereits 
hängigen Beschwerdeverfahren eines Dritten. Die mitunter vollzogene Gleichset-
zung von Parteistellung und Beschwerdebefugnis 33 ist unzutreffend, weil auch Par-
tei sein kann, wer nicht beschwerdebefugt ist, und nicht Partei sein muss, wer zwar 
beschwerdebefugt ist, sich am Verfahren aber nicht beteiligen will. 

                                                
30 SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 85; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 175; KÖLZ/HÄNER, 
Rz 110; ULE/LAUBINGER, § 15 Rz 5; BGE 115 Ib 423. 
31 Art 8 VRG SG; § 26 VRG ZH; ebenso § 13 des deutschen VwVfG und § 63 VwGO. 
32 Art. 6 VwVG spricht von Parteien, ebenso Art. 12 VRPG BE und § 5 VRG ZG (vgl. auch MARCO WEISS, 
Verfahren der Verwaltungsrechtspflege im Kanton Zug, Diss. Zürich 1983, S. 82). 
33 Vgl. etwa AGVE 1975, 282 f.; BGE 123 II 380 (mit der Formulierung, das Interesse des Konsumenten [von 
genmanipuliertem Soja] an gesunder Nahrung begründe keine schutzwürdige Beziehungsnähe, weshalb ihm im 
Verfahren keine eigentlichen Parteirechte zuständen); 115 Ib 433; zutreffender hingegen BGE 117 Ib 23, wo 
von als "Parteien in Frage kommenden Personen" die Rede ist; richtig Pra 82/1993, Nr. 96, S. 380 f. 
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Mit der Parteifähigkeit 34 hat die Parteistellung nichts zu tun, da nicht einfach Ver-
fahrensbeteiligter ist, wer parteifähig ist; der Unterschied wird gelegentlich überse-
hen 35. Mit eigenen Rechten und Pflichten Verfahrenspartei im Beschwerdeverfah-
ren ist, wer Adressat 36 der angefochtenen Verfügung ist, wer als Nichtadressat 
durch den Verwaltungsakt in seinen schutzwürdigen eigenen Interessen verletzt 
wird und sich am Verfahren mit eigenen Eingaben beteiligt, wer durch besondere 
Gesetzesvorschrift zu Beschwerdeanträgen berechtigt ist und diese Berechtigung 
auch wahrnimmt, wer sich am Beschwerdeverfahren mit Anträgen formell beteiligt, 
selbst wenn er nicht beschwerdebefugt ist, der Beigeladene, die Vorinstanz, soweit 
es sich um eine Verwaltungsbehörde handelt (nicht aber die Spezialverwaltungsge-
richte) 37, die Vorvorinstanz (Urheber der Verfügung), sofern sie sich mit eigenen 
Anträgen am Verfahren formell beteiligt (vgl. zum Ganzen ausführlich Rz 37). Die 
Parteifähigkeit dagegen umschreibt losgelöst vom konkreten Fall die allgemeine 
Fähigkeit, in einem Verfahren als Partei auftreten zu können, und bestimmt sich im 
Grundsatz nach Zivilrecht (parteifähig ist, wer rechtsfähig ist) 38. 

Die Frage der Parteistellung stellt sich im Anwendungsbereich von § 41 unter zwei 
Aspekten: 

α) Wer hat mit Anhebung des Beschwerdeverfahrens unmittelbar Parteistellung, 
ohne dass es einer weiteren (prozessualen) Willenserklärung bedarf (verfah-
rensrechtlicher Bezug)? 

β) Wer ist mit Anhebung des Beschwerdeverfahrens bloss mögliche Partei und er-
reicht Parteistellung erst durch eine von der Beschwerdeerhebung unterschied-
liche prozessuale Willenserklärung, in dem er auf die zur (freigestellten) Be-
schwerdeantwort zugestellte Beschwerde 

                                                
34 Vorbem. zu § 38 Rz 9 ff. 
35 BAYERDÖRFER, S. 78; PFLEGHARD, Regierung, S. 120 f.; JOSEF HENSLER, Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde 
im Kanton Schwyz, Diss. Zürich 1980, S. 28 f. Richtig hingegen SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 85 
ff.; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 174 ff.; KÖLZ, Kommentar, § 21 N 21; GADOLA, Beschwerdever-
fahren, S. 191 ff. 
36 Der "Adressat" ist kein Gesetzesbegriff, er hat sich allerdings in der Literatur eingebürgert und bringt sehr gut 
zum Ausdruck, dass darunter derjenige zu verstehen ist, an den die Behörde einen Verwaltungsakt adressiert hat 
oder adressieren will (vgl. auch ULE/LAUBINGER, § 15 Rz 5). 
37 Gerichte führen die justizmässige Kontrolle einer Entscheidung durch und vertreten keine (staatlichen) Inte-
ressen; vgl. dazu Rz 28. 
38 Zur Unterscheidung und zur Parteifähigkeit vgl. Vorbem. zu § 38 Rz 9 ff.; SALADIN, Verwaltungsverfahrens-
recht, S. 85 ff.; KÖLZ/HÄNER, Rz 233; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 174 ff.; KÖLZ, Kommentar, § 
21 N 21; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 191 ff.; ULE/LAUBINGER, § 15 Rz 1 f. 
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eine Beschwerdeantwort erstattet? Damit verbunden ist die Frage, wem gestützt 
auf § 41 durch Zustellung der Beschwerde zur Beschwerdeantwort die Mög-
lichkeit anzuzeigen ist, sich formell als Partei am Verfahren zu beteiligen (ma-
terieller Bezug). 

Zu α) 

Wer durch einen Schriftsatz mit entsprechendem Antrag ein Beschwerdeverfahren 
auslöst, wird unmittelbar Partei des betreffenden Beschwerdeverfahrens. Ob er auch 
zur Beschwerde befugt ist (§ 38), ist unerheblich, da die Berechtigung, Anträge zur 
Sache zu stellen, bei der Prüfung der Sachurteilsvoraussetzungen zu entscheiden ist; 
die Parteistellung ist notwendige Folge des Grundsatzes, dass ein Verfahren in be-
zug auf jeden Antragsteller formell erledigt werden muss. Im Fall von Anträgen zur 
Sache durch einen Nichtberechtigten geschieht dies durch Nichteintretensentscheid. 
Unmittelbar Partei werden des weiteren der Adressat der angefochtenen Verfügung 
(sofern er nicht schon Beschwerdeführer ist) sowie die Vorinstanz. 

Zu β) 

Der Verfahrensleiter der Beschwerdeinstanz hat zu entscheiden, wem bei Be-
schwerdeerhebung die Beschwerde zur Beschwerdeantwort zuzustellen ist. Er hat 
des weiteren zu prüfen, in welchen Fällen die Teilnahme eines Dritten als Partei 
durch die Rechtsmittelinstanz erzwungen werden muss (Beiladung). In beiden Fäl-
len hat zur eigentlichen Beschwerdeerklärung eine weitere Prozesshandlung hinzu-
zutreten, damit die Betreffenden Parteistellung erlangen; Prozesshandlung (prozes-
suale Willenserklärung, am Verfahren als Partei mitzuwirken) ist die Erstattung der 
Beschwerdeantwort. Für den (notwendigen) Inhalt der Beschwerdeantwort gilt § 39 
entsprechend. 

Die Formulierung in § 41 ist ungenau, da die Beteiligung am vorinstanzlichen Ver-
fahren nicht unabdingbare Voraussetzung für die Zustellung der Beschwerde ist (so 
muss der Verfahrensleiter einem am vorinstanzlichen Verfahren nicht als Partei 
beteiligten Dritten die Beschwerde zustellen, wenn sich aus den Akten ergibt, dass 
der Dritte im vorinstanzlichen Verfahren zu Unrecht nicht beigezogen wurde). 

2.  Parteien 
Systematisch lassen sich im Beschwerdeverfahren somit Beteiligte unterscheiden, 
die mit Beschwerdeerhebung unmittelbar durch verfahrensrechtlichen Bezug Par-
teistellung einnehmen und Dritte, die einen materiellen Bezug zur Streitsache auf-
weisen und erst durch prozessuale 
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Willenserklärung (Erstattung einer Beschwerdeantwort) Parteistellung erlangen. 

a)  Partei unmittelbar durch verfahrensrechtlichen Bezug 

Der verfahrensrechtliche Bezug zur Streitsache an sich sagt nichts über die mate-
rielle Berechtigung zur Beteiligung am Beschwerdeverfahren aus. Die Berechtigung 
kann gegeben sein (regelmässig beim Verfügungsadressaten selbst) oder auch nicht 
(beim Beschwerdeführer ohne Beschwerdebefugnis). Partei sind aber beide. 

aa)  Beschwerdeführer 

Der Beschwerdeführer wird mit Beschwerdeerhebung unmittelbar Partei im von 
ihm initiierten Beschwerdeverfahren, gleichgültig, ob er zur Beschwerde befugt ist 
oder nicht. Beschwerdeführer kann der Adressat der angefochtenen Verfügung sein, 
aber auch irgendein vom Verfügungsadressaten verschiedener Dritter (Nachbar, 
Konkurrent, Behörde). 

bb)  Verfügungsadressat 

Stets Partei im Beschwerdeverfahren ist der Adressat der angefochtenen Verfügung, 
gleichgültig, ob er selbst Beschwerde führt oder durch die Beschwerdeerhebung 
eines Dritten zum Beschwerdegegner wird; die Beteiligung am Verfahren ist ihm 
nicht freigestellt. 

cc)  Vorinstanz(en) 

Die Stellung der Vorinstanz (zur Vorvorinstanz [zumeist die Urheberin der ange-
fochtenen Verfügung] im mehrstufigen Rechtsmittelverfahren vgl. Rz 27 und 37 
folgend) ist umstritten 39. Die Konzeption im VRPG ist nicht eindeutig, immerhin 
weisen § 41 (Pflicht zur Zustellung der Beschwerde an die Vorinstanz zur Ver-
nehmlassung) und § 35 (keine Auflage der Verfahrenskosten an die am Verfahren 
beteiligte Vorinstanz; 

                                                
39 Die Parteistellung bejahen GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 177 f. (allerdings nur für die erstinstanz-
lich entscheidende Behörde [Urheber der Verfügung], nicht aber die weiteren Vorinstanzen); KÖLZ, Kommen-
tar, § 21 N 22 (aus praktischen Gründen); GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 194; BAYERDÖRFER, S. 78; wohl 
auch MARTI, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 209. A.M. teilweise KARL AUGUST BETTERMANN, Über die Legiti-
mation zur Anfechtung von Verwaltungsakten, in: Gedenkschrift für Max Imboden, Basel 1972, S. 42 ff.; LE-

BER, 24 f.; ULRICH ZIMMERLI, Zur reformatio in peius vel melius im Verwaltungsrechtspflegeverfahren des 
Bundes, in: Mélanges Henri Zwahlen, Lausanne 1977, S. 524. Das Bundesgericht stellt auf die kantonale Rege-
lung ab (Pra 82/1993, Nr. 96, S. 380 f.). Für das Verwaltungsgericht ist die Vorinstanz nicht Partei, es sei denn, 
es lägen die Voraussetzungen von § 38 Abs. 1 (!) vor (vgl. dazu ausführlich § 38 Rz 190 ff.); diese Auffassung 
verwechselt allerdings die Parteistellung mit der Beschwerdebefugnis. Im übrigen wird § 38 Abs. 2 (Behörden-
beschwerde) praktisch nicht angewandt, was mittelbar ebenfalls zum Ausdruck bringt, dass behördliche Vorin-
stanzen nicht ohne weiteres als Partei betrachtet werden. 
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der Ausschluss macht nur Sinn, wenn normale Folge die Kostentragungspflicht wä-
re, was wiederum Parteistellung [§ 33] voraussetzt) eher daraufhin, dass der Vorin-
stanz Parteistellung zukommt. Obwohl die Vorinstanz zumeist eine nicht rechtsfä-
hige Amtsstelle ist (vgl. Vorbem. zu § 38 Rz 20, § 38 Rz 190 ff.), nimmt sie nach 
der in diesem Kommentar vertretenen Auffassung Parteistellung ein 40. Anderes gilt 
nur, wenn als Vorinstanz eine verwaltungsunabhängige gerichtliche Behörde geur-
teilt hat; diese ist nie Partei (vgl. Rz 28). 

Für die Ausgestaltung des verwaltungsinternen Beschwerdeverfahrens als kontra-
diktorischen Parteiprozess sprechen trotz der aufsichtsrechtlichen Abhängigkeit der 
Vorinstanz von der ihr übergeordneten Beschwerdeinstanz vor allem zwei Gründe: 
Es ist wenig überzeugend, einer (wenn auch verwaltungsinternen) Beschwerdein-
stanz in demselben Verfahrensstadium (zeitgleich) die Rolle der unabhängigen 
Rechtsmittelbehörde einerseits und der Vertreterin öffentlicher Interessen anderer-
seits zuzuweisen; es ist für den betroffenen Privaten befriedigender, wenn eine von 
der Rechtsmittelinstanz verschiedene Behörde die Argumente vorbringt, die für den 
Bestand der angefochtenen Verfügung sprechen. Zum zweiten ist es wirklichkeits-
fremd, eine Amtsstelle, die einen den Beschwerdeführer nicht befriedigenden Ver-
waltungsakt erlassen hat, als indifferenten, am Verfahren nicht interessierten Dritten 
zu qualifizieren. Die Vorinstanz wird regelmässig den angefochtenen Entscheid 
verteidigen und damit die Stellung der Vertreterin öffentlicher Interessen einneh-
men. Damit liegt schon faktisch ein Zweiparteienstreit vor. Eine vergleichbare Stel-
lung nimmt sie auch im Mehrparteienverfahren ein, wenn dem Beschwerdeführer 
ein privater Beschwerdegegner gegenübersteht; dieser wird letztlich nur eigene und 
nicht öffentliche Interessen verfolgen, auch wenn er zur Erreichung seines Ziels 
solche geltend macht. 

Im mehrstufigen Rechtsmittelverfahren wird die erstinstanzlich verfügende Verwal-
tungsbehörde nach Abschluss des Beschwerdeverfahrens als Partei durch die Ver-
waltungsbehörde ersetzt, die den Beschwerdeentscheid ausgefällt hat. Dies ist not-
wendige Konsequenz aus der hierarchischen Struktur der Exekutive. Wegen fehlen-
der (umfassender) Unterordnung öffentlichrechtlicher Körperschaften oder Anstal-
ten mit eigenem Autonomiebereich werden sie als Partei nicht durch die Beschwer-
deinstanz 

                                                
40 In der Literatur wird der Widerspruch zwischen fehlender Rechtsfähigkeit und Parteistellung mit "praktischen 
Bedürfnissen" übergangen (KÖLZ, Kommentar, § 21 N 22; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 194); im aargaui-
schen VRPG lässt sich aus § 41 eine spezialgesetzliche Zuweisung der prozessualen Rechtsfähigkeit ableiten. 
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ersetzt (z.B. der Gemeinderat nicht durch das Baudepartement); ebensowenig wie 
verwaltungsunabhängige Spezialverwaltungsgerichte (Steuerrekursgericht, land-
wirtschaftliche Rekurskommission, Schätzungskommission nach Baugesetz) 41 die 
Interessen der zuletzt entscheidenden Verwaltungsbehörde als Partei wahrnehmen 
können. So können unterschiedlichste Verfahrenskonstellationen entstehen, je 
nachdem, in welchem organisatorischen Verhältnis (vertikale Gewaltentrennung) 
die erstinstanzlich entscheidende Behörde oder Körperschaft zur zweitinstanzlich 
urteilenden Behörde steht. 

Die Einholung einer Vernehmlassung bei dem als Vorinstanz tätig gewesenen Spe-
zialverwaltungsgericht begründet keine Parteistellung des Spezialverwaltungsge-
richts, da die Judikative keine öffentlichen Interessen vertritt, sondern Recht spricht 
und der Verwaltungsspitze nicht untergeordnet ist. Ist die Parteistellung von der 
erstinstanzlich entscheidenden Verwaltungsbehörde (Vorvorinstanz ohne eigenen 
Autonomiebereich) auf die Rechtsmittelinstanz (sofern eine Verwaltungsbehörde) 
übergegangen und wird die Vorvorinstanz vom Verwaltungsgericht aufgefordert, zu 
einzelnen Punkten in der Beschwerde Stellung zu nehmen, begründet dies ebenfalls 
keine Parteistellung; die Aufforderung zur Stellungnahme ist Untersuchungshand-
lung, die Vorvorinstanz wird regelmässig wegen ihrer Sachkompetenz beigezogen, 
wobei die Auskünfte unter Berücksichtigung ihrer früheren Stellung als Partei zu 
würdigen sind. 

Zur Vorvorinstanz mit Autonomiebereich vgl. Rz 37. 

dd)  Andere Parteien 

Andere Beteiligte, die unmittelbar durch verfahrensrechtlichen Bezug Parteistellung 
erlangen, gibt es nicht. So zählen insbesondere Sachverständige und Zeugen sowie 
Verbände, Institutionen, Behörden oder andere Stellen, die aufgrund einer spezial-
gesetzlichen Bestimmung wegen ihrer besonderen Sachkunde vor Erlass des Ent-
scheids anzuhören sind, nicht zu den Beteiligten mit Parteistellung. 

b)  Partei durch materiellen Bezug und Willenserklärung 

aa) Vorbemerkung 
Der Verfügungsadressat, die Vorinstanz und in der Regel der Beschwerdeführer 
weisen neben dem verfahrensrechtlichen Bezug auch einen 

                                                
41 Diese vertreten keine öffentlichen Interessen, sondern führen die justizmässige Überprüfung durch. 
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materiellen Bezug zur Streitsache auf. Dieser beurteilt sich sinngemäss nach der in 
§ 38 umschriebenen Beschwerdebefugnis (schutzwürdige eigene Interessen). Die 
Anknüpfung an die Beschwerdebefugnis bedeutet nicht, dass Partei mit materiellem 
Bezug zur Streitsache nur sein kann, wer selbst zur Beschwerde befugt ist (die Vor-
instanz ist regelmässig nicht beschwerdebefugt, es sei denn, es lägen die Vorausset-
zungen von § 38 Abs. 1 oder Abs. 2 [die im Kanton Aargau kaum praktizierte Be-
hördenbeschwerde 42]) vor, der Baugesuchsteller [Verfügungsadressat] ebenso 
nicht, wenn seinem Baugesuch entsprochen wurde, oder der private Beschwerde-
gegner [Nachbar] nicht, wenn das Baugesuch des Baugesuchsteller abgelehnt wur-
de). 

bb)  Der am Beschwerdeverfahren zunächst nicht beteiligte Dritte 

Der am Beschwerdeverfahren nicht beteiligte, aber grundsätzlich zur Beschwerde 
befugte Dritte, ist nicht Partei. Dies ist ohne weiteres einleuchtend. Praktische 
Schwierigkeiten ergeben sich für den Prozessleiter des Beschwerdeverfahrens dar-
aus, dass der vom zu fällenden Beschwerdeentscheid betroffene Dritte über die Be-
schwerdeerhebung zu informieren ist, damit er sich im Verfahren als Partei beteili-
gen kann. Unterbleibt dies, leidet der Entscheid an einem Mangel und es stellen sich 
komplizierte Fragen bezüglich Vertrauensschutz (für den Beschwerdeentscheidad-
ressaten auf Bestand des Entscheids) und Rechtskraftwirkung (gilt der Entscheid 
auch für den nicht als Partei am Verfahren beteiligten Dritten [z.B. den Nachbarn 
des Inhabers einer rechtskräftigen Baubewilligung]), die im Wiederaufnahmever-
fahren zu entscheiden sind (§ 27). 

Der Einbezug des Dritten erfolgt durch Zustellung der Beschwerde zur Beschwer-
deantwort. Die Verfügung hat den Hinweis zu enthalten, dass 

– dem Dritten die Beteiligung am Verfahren freigestellt ist, 

– er mit Einreichung einer Beschwerdeantwort Partei wird, 

– die Parteistellung mit Rechten und Pflichten (Kostenrisiko) verbunden ist, 

– der Verzicht auf eine Beschwerdeantwort den Ausschluss aus dem Rechtsmit-
telverfahren bedeutet. 

Die Zustellung der Beschwerde zur Beschwerdeantwort ist kein prozessleitender 
Entscheid mit dem Inhalt, dass die materielle Beteiligungsfähigkeit des Adressaten 
durch den Instruktionsrichter bereits bejaht wurde. 

                                                
42 Vgl. dazu § 38 Rz 190 ff. 
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Es ist zunächst am Dritten zu entscheiden, ob er durch das Beschwerdeverfahren 
betroffen wird und sich eine Teilnahme deshalb rechtfertigt 43; endgültig entscheidet 
darüber die Beschwerdeinstanz 44. 

Der Dritte wird durch Zustellung der Beschwerde nicht eo ipso Partei; die Teilnah-
me ist ihm freigestellt. Verzichtet der Dritte auf eine Beschwerdeantwort, mithin 
auf die Mitwirkung am Verfahren, ist er von weiteren Rechtsmitteln gegen den Ent-
scheid ausgeschlossen. Erstattet er eine Antwort, wird er unmittelbar Partei mit ver-
fahrensrechtlichem Bezug; ist überdies seine Betroffenheit zu bejahen, auch mit 
materiellem Bezug. 

Droht dem Dritten durch den Beschwerdeentscheid die Auflage von Pflichten oder 
der Entzug von Rechten, ist er beizuladen, andernfalls der Entscheid ihm gegenüber 
keine Wirkungen entfaltet (vgl. ausführlich Rz 60 ff.). 

cc)  Vorvorinstanz (Urheber der Verfügung) 

Parteistellung hat im Grundsatz die Vorinstanz, mithin jene Behörde, deren Ent-
scheid angefochten ist; die Vorvorinstanz (zumeist gleichzeitig die Urheberin der 
angefochtenen Verfügung) wird nach Abschluss des Beschwerdeverfahrens durch 
die Beschwerdeinstanz ersetzt, sofern es sich bei ihr nicht um ein Spezialverwal-
tungsgericht handelt (Rz 28). Anderes gilt dann, wenn die Vorvorinstanz der Be-
schwerdeinstanz zwar hierarchisch untergeordnet ist, ihr aber ein gewisser Autono-
miebereich zusteht (Gemeinde - Kanton; selbständige öffentlichrechtliche Anstalt - 
Kanton), d.h. ihr in dem Sachbereich, dem die Streitsache zuzuordnen ist, eine rela-
tiv erhebliche Entscheidungsfreiheit zukommt. In diesen Fällen kann die Vorvo-
rinstanz neben der Vorinstanz Parteistellung einnehmen, wenn sie dies will. Die 
Beschwerde ist ihr somit zur Beschwerdeantwort zuzustellen; Parteistellung erlangt 
sie mit der Erstattung der Beschwerdeantwort (Willenserklärung). Verzichtet die 
Vorvorinstanz (z.B. der Gemeinderat im Baubewilligungsverfahren) auf eine Partei-
stellung, 

                                                
43 AGVE 1982, 284 f. 
44 In der Praxis wird die Beschwerde allen am vorinstanzlichen Verfahren Beteiligten zugestellt ohne Prüfung, 
ob sie auch betroffen sind. Führt ein Baugesuchsteller beim Baudepartement gegen den Entscheid des Gemein-
derats Beschwerde, verlangt das Baudepartement vom Gemeinderat eine Liste der Personen, die gegen das 
Baugesuch Einsprache erhoben haben (sofern sich die Einsprecher nicht bereits aus dem angefochtenen Ent-
scheid ergeben) und stellt den Einsprechern die Beschwerde eingeschrieben mit den in Rz 33 genannten Hin-
weisen zu. Führt ein Einsprecher Beschwerde, wird korrekterweise auf die Zustellung der Beschwerde an die 
übrigen Einsprecher verzichtet. Das Verwaltungsgericht stellt die Beschwerde den am vorinstanzlichen Verfah-
ren mit Parteistellung Beteiligten zu. 
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ist es dem Verfahrensleiter unbenommen, von der betreffenden Behörde eine Stel-
lungnahme zu gewissen Sachfragen einzuholen; die Beurteilung der Stellungnahme 
wird er unter Berücksichtigung des Entscheids, den die Vorvorinstanz ausgefällt 
hat, vornehmen. Die Stellungnahme der Vorvorinstanz hat sich auf die gestellten 
Fragen zu beschränken, ihre Ausgestaltung als Beschwerdeantwort ist unzulässig 
und führt zur Zurückweisung der Stellungnahme zur Verbesserung oder zur Nicht-
beachtung der entsprechenden Passagen; ist die Vorvorinstanz zugleich Fachstelle, 
ist das prozessuale Verhalten im Rahmen der Beweiswürdigung zu bewerten. 

dd)  Beigeladene 

Wer in einem Verfahren beigeladen wird, ist Partei. Der Beigeladene weist einen 
materiellen Bezug zur Streitsache auf, weil der zwischen zwei oder mehreren Par-
teien geführte Rechtsstreit auch für ihn verbindlich werden soll (Rz 61). Die prozes-
suale Willenserklärung wird ersetzt durch den Beiladungsentscheid der Rechtsmit-
telinstanz. Der Beigeladene hat nur noch die Wahl, ob er sich am Verfahren aktiv 
mit Anträgen zur Sache beteiligen will, was die Verfahrenspflichten auslöst, oder 
ob er passiv bleibt und den Entscheid gegen sich gelten lässt, wie er ausfällt (dazu 
ausführlich Rz 60 ff.). 

ee)  Partei durch blosse Willenserklärung 

Einen Sonderfall stellt der am Vernehmlassungsverfahren nicht beteiligte Dritte dar, 
der durch blosse Willenserklärung, aber nicht notwendigerweise mit materiellem 
Bezug, Parteistellung erlangt, indem er im hängigen Beschwerdeverfahren unge-
fragt 45 Anträge stellt. Ob seine Anträge zur Sache materiell zu prüfen sind, d.h., ob 
er überhaupt berechtigt ist, am Verfahren materiell mitzuwirken, berührt seine Par-
teistellung nicht. Andernfalls liesse sich die regelmässig ausgesprochene Verpflich-
tung zur Tragung von Parteikosten zu Lasten des Dritten trotz Nichteintretens auf 
seine Anträge nicht rechtfertigen. 

3.  Kasuistik und Kritik 

a)  Kasuistik 
Die aargauische Praxis hat keine eigentliche Parteilehre entwickelt, sondern die 
Frage der "Beteiligung" an einem Verfahren stets im Zusammenhang mit spezifi-
schen Verfahrensrechten (Anspruch auf rechtliches Gehör, Akteneinsicht) entschie-
den. 

                                                
45 Ohne Zustellung der Beschwerde zur Erstattung einer Beschwerdeantwort. 
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Die zuständige Behörde ist verpflichtet, diejenigen zu einem Verfahren beizuzie-
hen, die darin schutzwürdige eigene Interessen geltend machen können oder 
sonstwie beschwerdebefugt sind, sowie diejenigen, die durch das Beschwerdebe-
gehren oder den möglichen Entscheid betroffen werden, insbesondere einen An-
spruch auf rechtliches Gehör besitzen (AGVE 1982, 284 ff.; 1981, 278 ff.) - Es ist 
den Vernehmlassungsadressaten überlassen, ob sie sich am Verfahren mit eigenen 
Anträgen beteiligen (AGVE 1982, 285) - Als Beteiligter gilt, wer aus irgendeinem 
Grund formell in ein Verfahren einbezogen worden ist (AGVE 1982, 291) - Mit 
schutzwürdigen Interessen ist eine materielle Beziehung zum Verfahren gemeint 
(AGVE 1982, 291) - Das Wort "Betroffener" ist im Zusammenhang mit dem Recht 
zur Vernehmlassung materiell gemeint (AGVE 1982, 291) - Die blosse Einladung 
zu einer Verhandlung ist kein genügender Beizug Dritter zum Verfahren (AGVE 
1981, 278 f.). A. und B. ist "Gelegenheit zu bieten, sich am Beschwerdeverfahren 
zu beteiligen"; im Fall des Ausbleibens einer Stellungnahme geht das Verwaltungs-
gericht davon aus, die "Angeschriebenen hätten nichts gegen eine Behandlung des 
nachträglichen Baugesuchs einzuwenden" (VGE III/62 vom 26. November 1986 
i.S. E., S. 2) 46. 

b)  Kritik an der Rechtsprechung 

Die Kasuistik zu § 41 ist bescheiden; zahlreich und von Bedeutung in Bezug auf die 
Parteilehre sind hingegen die publizierten Entscheide im Bereich der Verfahrens- 
und Parteikosten (§§ 33 und 36). Dies hat seine Ursache darin, dass die Auswirkun-
gen unklarer Parteistellung dann offenbar werden, wenn es um die Pflicht zur Leis-
tung von Kostenersatz geht. Der Grundsatzentscheid zur Parteistellung wurde in 
den AGVE 1975, 279 ff. publiziert. Der Entscheid stimmt mit der hier vertretenen 
Parteilehre nicht überein und veranlasst zu folgender Kritik: 

– Im Urteil wird ausgeführt, dass einem Beschwerdeführer die Parteistellung 
nicht allein deshalb abgesprochen werden dürfe, weil er zu einem Augenschein 
lediglich "eingeladen" worden sei, da aus der Verfügung des Baudepartements 
die Freiwilligkeit des Erscheinens nicht erkennbar gewesen sei (S. 281). 

Entscheidend ist aber richtigerweise nicht, ob ein Dritter am Augenschein freiwillig 
anwesend ist oder nicht, sondern in welcher Funktion 

                                                
46 Konziser wäre zu formulieren gewesen, dass A. und B. eine Frist von 20 Tagen angesetzt wird, innert welcher 
sie sich durch die Erstattung einer Beschwerdeantwort am Beschwerdeverfahren als Partei etablieren können. 
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er teilnimmt (oder auch nicht). Wird ein Dritter von der Rechtsmittelinstanz zur 
Teilnahme aufgefordert, ohne dass er selbst sich in Kenntnis des vorinstanzlichen 
Entscheids und der dagegen gerichteten Beschwerde am Beschwerdeverfahren be-
teiligt hat, kann dies einerseits bedeuten, dass er zur Sachabklärung (als Beweismit-
tel [Zeuge, Auskunftsperson, Fachstelle]) beitragen soll, und andererseits, dass er 
beigeladen wird; letzteres ist aber nur unter besonderen Voraussetzungen zulässig 
und hat formgerecht zu erfolgen - eine blosse Einladung genügt nicht (vgl. Rz 66 
hiernach). Zum Beschwerdegegner- wie dies der Entscheid impliziert - wird der 
"Eingeladene" auch nicht mittels einer obligatorischen Vorladung, da es nicht im 
Belieben der Rechtsmittelinstanz steht, ob sich ein Dritter am Beschwerdeverfahren 
beteiligt oder nicht. 

– Weiter wird ausgeführt, ein Baubewilligungsentscheid berühre oft auch Dritt-
personen, deshalb seien Dritte ebenfalls zur Beschwerdeführung legitimiert (§ 
38) und in diesem Umfange seien sie dann am Verfahren mit sämtlichen Rech-
ten und Pflichten beteiligt; jeder, auch der Einsprecher, dessen eigene Interes-
sen in einem derartigen Prozess betroffen würden, könne Ersatz der Parteikos-
ten im Sinne von § 36 verlangen (S. 282 f.). 

Dies ist unzutreffend. Die Parteistellung im Rechtsmittelverfahren bestimmt sich 
nicht nach der Beschwerdebefugnis oder einem indifferenten Betroffensein, sondern 
allein danach, ob sich der Dritte am Verfahren in rechtlich erheblicher Weise tat-
sächlich beteiligt hat; auf die "Intensität" (S. 282) der Teilnahme am Verfahren 
kommt es nicht an. Letztlich werden im Entscheid zwei Kriterien ("Voraussetzun-
gen") entwickelt, bei deren Vorliegen der Dritte Anspruch auf Kostenersatz hat oder 
zu Kostenersatz verpflichtet werden kann: "Erstens muss er sich in das Verfahren 
eingelassen haben, in der Regel indem er vor Gemeinderat eine Einsprache erhoben 
hat. Zweitens muss er zur Beschwerdeführung legitimiert sein" (S. 283). Es ist of-
fensichtlich, dass sich die Einlassung im Beschwerdeverfahren nicht danach beur-
teilt, ob der Dritte vor Gemeinderat Einsprache erhoben hat, aber noch viel weniger 
muss er zur Beschwerdeführung befugt sein. Folge der fehlenden Beschwerdebe-
fugnis ist regelmässig ein Nichteintretensentscheid, und gerade dieser ist mit Kos-
tenfolgen verbunden. 

– In der Schlussfolgerung wird ausgeführt, dass der am Beschwerdeverfahren als 
Beschwerdegegner beteiligte Dritte nur kostenpflichtig werden kann, wenn er 
gestützt auf § 38 auch selbständig zur Beschwerde berechtigt gewesen wäre (S. 
283). 
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Dies ist unzutreffend, da Dritten, die im vorinstanzlichen Verfahren obsiegt haben, 
die Beschwerdebefugnis gerade fehlt. 

Praktisch und richtig hingegen ist die Auffassung, dass der (betroffene) Dritte über 
mögliche Prozessvorkehren und die Folgen zu informieren ist (S. 284). 

III. Inhalt der Beschwerdeantwort, Vernehmlassung und Stellungnahme 

Die Beschwerdeantwort orientiert sich an der Beschwerde und ist im Regelfall auf 
die Widerlegung der Beschwerdeargumente ausgerichtet 47. Sie hat neben der Be-
gründung einen Antrag zu enthalten 48. Der Antrag lautet auf Abweisung der Be-
schwerde, allenfalls auf (teilweise) Gutheissung. Im letzteren Fall liegt ein gemein-
samer Antrag vor, der von der Rechtsmittelinstanz zum Urteil erhoben werden 
kann, wenn er gesetzmässig ist und sich innerhalb des Spielraums hält, den das Ge-
setz ohnehin gewährt 49. 

Die Anschlussbeschwerde ist im VRPG nicht vorgesehen und deshalb unzulässig 50. 
Die Vernehmlassung gibt der Vorinstanz und den weiteren Parteien demzufolge nur 
die Möglichkeit, innerhalb des durch die Beschwerdebegehren begrenzten Verfah-
rens (§ 43 Abs. 2) Anträge zu stellen, nicht aber die Möglichkeit zu weitergehen-
den, selbständigen Anträgen. 

In der Vernehmlassung eines Spezialverwaltungsgerichts wird in der Regel bloss 
auf die Ausführungen im eigenen Urteil zu verweisen sein. Ausnahmsweise recht-
fertigt sich die Erläuterung des eigenen Entscheids, wenn die Beschwerde hierzu 
begründeten Anlass gibt. 

Wer zur Stellungnahme aufgefordert wird, hat sich auf die Beantwortung der in der 
Aufforderung gestellten Fragen zu beschränken; weitergehende Ausführungen und 
die Stellung von Anträgen sind unzulässig (vgl. Rz 13). 

                                                
47 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 193. 
48 MARTI, Verwaltungsgerichtsbeschwerde, S. 211; zur Verletzung von Formvorschriften vgl. Rz 54 nachfol-
gend. 
49 AGVE 1991, 383; 1982, 288; 1972, 285 f.; vgl. dazu ausführlich § 58 Rz 12 ff. 
50 AGVE 1981, 278; VGE II/95 vom 17. August 1993 i.S. O. AG, S. 5 = StE 1994, A 24.43.1 Nr. 6. 
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IV.  Verfahren 

1.  Allgemein 
§ 41 Abs. 1 richtet sich an den Prozessleiter eines Rechtsmittelverfahrens und ver-
pflichtet ihn, die Beschwerde allen am vorinstanzlichen Verfahren "Beteiligten, die 
durch das Beschwerdebegehren betroffen werden (könnten)", zur Beschwerdeant-
wort zuzustellen. Diese Zustellung erfüllt einen doppelten Zweck. Sie setzt die am 
vorinstanzlichen Verfahren Beteiligten davon in Kenntnis, dass Beschwerde erho-
ben wurde, und zeigt ihnen die Möglichkeit der Beteiligung am Beschwerdeverfah-
ren an. Es ist dann Sache der Adressaten zu entscheiden, ob sie eine Beschwerde-
antwort erstatten und sich damit am Beschwerdeverfahren als Partei beteiligen oder 
nicht. 

Beteiligte im Sinn von § 41 sind die Parteien des vorinstanzlichen Verfahrens. § 41 
schränkt die Pflicht zur Beschwerdezustellung auf Beteiligte ein, die vom Be-
schwerdebegehren betroffen werden. Die Regelung ist an sich sinnvoll, zwingt den 
instruierenden Beamten oder Richter aber, den Beschwerdeinhalt zu prüfen und 
einen (Vor-)Entscheid über die mögliche Betroffenheit am vorinstanzlichen Verfah-
ren Beteiligter zu fällen. Das ist problematisch, da der endgültige Entscheid dar-
über, wer sich am Verfahren mit Anträgen zur Sache beteiligen kann (also betroffen 
ist), vom zuständigen Spruchkörper und nicht vom Instruktionsbeamten zu ent-
scheiden ist. In Zweifelsfällen ist die Beschwerde deshalb in jedem Fall zur (freige-
stellten) Beschwerdeantwort auch demjenigen (vorinstanzlich) Beteiligten zuzustel-
len, dessen Betroffenheit fraglich erscheint. In der Praxis geht man einen Schritt 
weiter und stellt die Beschwerde unterschiedslos allen am vorinstanzlichen Verfah-
ren Beteiligten zu 51; das Erfordernis der Betroffenheit ist für die Verfahrensleitung 
(zu Recht) weitgehend bedeutungslos geblieben. 

Die möglichen Beschwerdegegner sind auf die Formalität der Prozessvorkehr hin-
zuweisen; es ist ihnen zu eröffnen, dass sie mit Erstattung der Beschwerdeantwort 
Parteistellung einnehmen mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten (Kos-
tenrisiko) 52 und der Verzicht auf eine Beschwerdeantwort den Ausschluss aus dem 
Rechtsmittelverfahren bedeutet (vgl. Rz 35) 53. 

                                                
51 So stellt der Sachbearbeiter im Baubeschwerdeverfahren die Beschwerde des Baugesuchstellers ohne weitere 
Prüfung des Beschwerdeinhalts allen am Verfahren vor dem Gemeinderat als Einsprecher beteiligten Personen 
zu. 
52 AGVE 1982, 285. 
53 Anwendungsfall in VGE III/62 vom 26. November 1986 i.S. E., S. 2; vgl. auch Kritik hierzu in Rz 41. 
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§ 41 ist auch in anderer Hinsicht zu eng gefasst. Wenn ein Dritter am erstinstanzli-
chen Verfahren nicht beteiligt wurde, obwohl dies aufgrund seiner Betroffenheit an 
sich nahe gelegen hätte, kann der Rechtsmittelinstanz aus prozessökonomischen 
Gründen 54 nicht zugemutet werden, diesen möglichen Fehler der Vorinstanz ein-
fach zu ignorieren mit dem Ergebnis, dass ihr Entscheid unter einem Mangel leidet. 
Es muss ihr frei stehen, dem Dritten und formell am erstinstanzlichen Verfahren 
nicht Beteiligten die Beschwerde zur Erstattung einer Beschwerdeantwort zuzustel-
len, mit den gleichen verfahrensrechtlichen Hinweisen auf die Folgen der Erstattung 
oder Nichterstattung der Beschwerdeantwort. Dieser Einbezug des Dritten ist nicht 
zu verwechseln mit der eigentlichen Beiladung, wo dem Beigeladenen die Beteili-
gung am Verfahren nicht freisteht (Rz 61, 65). Eine Pflicht der Beschwerdeinstanz 
zur umfangreichen Prüfung, ob am vorinstanzlichen Verfahren auch alle möglichen 
Betroffenen korrekt ins Verfahren einbezogen wurden, besteht gestützt auf den 
Wortlaut von § 41 allerdings nicht. 

2.  Frist und Form 
Das Gesetz sagt nichts über Form und Frist, in und innert welcher die Beschwerde-
antwort einzureichen ist. Die Beschwerde ist den Beteiligten und der Vorinstanz 
sofort, aber erst nach Durchführung des Vorprüfungsverfahrens (Rz 4 ff.), durch die 
Beschwerdeinstanz zuzustellen. Die Frist zur Erstattung der Beschwerdeantwort 
wird aus Gründen der Gleichbehandlung der Parteien 55 gleich lang zu bemessen 
sein wie die Beschwerdefrist, also in der Regel 20 Tage (§ 40 Abs. 1) 56. Dabei 
handelt es sich um eine behördliche bzw. richterliche Frist, die erstreckbar ist, so-
fern vor Ablauf der Frist mit zureichenden Gründen um Erstrekkung nachgesucht 
wird (die Frist ist eingehalten, wenn das Fristerstrekkungsgesuch am Tag des Frist-
ablaufs der Post übergeben wird 57). Die mehr als grosszügige Fristerstreckungspra-
xis der Behörden wie des Verwaltungsgerichts 

                                                
54 HUBER, Beiladung, 250. 
55 KÖLZ, Kommentar, Vorbem. zu §§ 19-28 N 12; DERS., Prozessmaximen, 13 f.; GADOLA, Beschwerdeverfah-
ren, S. 392 f. 
56 AGVE 1980, 309; das Baudepartement gewährt eine Frist von 30 Tagen. Ausnahmsweise sind dann längere 
Fristen denkbar, wenn bei mehreren Beschwerdegegnern umfangreiche Akten zirkulieren müssen oder kompli-
zierte Gutachten zu kommentieren sind; vgl. GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 393. 
57 Unzutreffend wohl EICHENBERGER, Kommentar ZPO, § 86 N 1, wonach der Grundsatz, dass das Fristerstre-
ckungsgesuch vor Ablauf der Frist gestellt werden muss, eine reine Ordnungsvorschrift ist. Wird das Frist-
erstreckungsgesuch zu spät gestellt, treten dieselben Folgen ein, als wenn der Gesuchsteller innert oder nach 
Frist überhaupt nicht reagiert hätte. 
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lässt den Gleichbehandlungsgrundsatz vollständig in den Hintergrund treten und 
führt zu dem für den Beschwerdeführer letztlich unhaltbaren Zustand, dass die Be-
schwerdegegner mit grosszügig bewilligten Fristerstreckungsgesuchen die Verfah-
rensdauer massgeblich beeinflussen. Im Sinn einer stärkeren Formalisierung des 
Verfahrens ist (zumindest vor Verwaltungsgericht, obwohl der Gesichtspunkt der 
Waffengleichheit 58 dieselbe Handhabung auch vor den verwaltungsinternen Be-
schwerdeinstanzen rechtfertigen würde) die Gewährung von Fristverlängerungen 
restriktiv zu handhaben; die Verlängerung selbst sollte in aller Regel die Hälfte der 
Beschwerdefrist - also zehn Tage - nicht überschreiten 59. 

In Anlehnung an § 39 ist die Vernehmlassung schriftlich abzugeben 60. Die mündli-
che Erstattung im Rahmen einer Verhandlung ist denkbar 61, ein Anspruch darauf 
besteht nicht 62. 

Aus prozessökonomischen Gründen ist es der prozessleitenden Behörde bzw. dem 
Instruktionsrichter gestattet, die Beschwerdeantwort auf einzelne, zumeist prozes-
suale Fragen zu beschränken. Dabei wird analog den Voraussetzungen zur Fällung 
eines Teilentscheids 63 zu verlangen sein, dass die Beschränkung nur ausnahmswei-
se in Frage kommt, nämlich wenn sie zu einer erheblichen Vereinfachung des Ver-
fahrens führen kann oder wenn sie durch ein hinreichendes Interesse, insbesondere 
der beteiligten Personen, gefordert ist 64. 

Die Verletzung der Formvorschriften hat nach herrschender Lehre keinen prozessu-
alen Rechtsverlust zur Folge 65. Dies ist nicht einzusehen. Der vom Verfügungsad-
ressaten verschiedene private Beschwerdegegner, der seine die Formvorschriften 
verletzenden Eingaben trotz Ansetzung einer angemessenen Nachfrist nicht verbes-
sert, scheidet aus dem Verfahren aus. Damit ist über den Prozessgegenstand selbst-
verständlich nichts entschieden, da eine ungültige Beschwerdeantwort nicht zur 
Folge hat, dass die Beschwerde einfach gutzuheissen wäre 66. Versäumnisse 

                                                
58 Dem Beschwerdegegner werden durch bewilligte Fristerstreckungsgesuche sorgfältige Abklärungen für die 
Beschwerdeantwort ermöglicht, währenddessen der Beschwerdeführer die Beschwerde innert der nicht 
erstreckbaren Frist von 20 Tagen auszufertigen hat. 
59 A.M. offenbar GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 393. 
60 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 65. 
61 Anwendungsfall in AGVE 1980, 313 f. (zeitliche Dringlichkeit). 
62 BGE 117 II 137; 115 II 133. 
63 § 38 Rz 47 ff. 
64 Vgl. AGVE 1987, 215 f.; IMBODEN/RHINOW, Nr. 36 B, S. 221 f. 
65 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 195 (unklar); MARTI, Verwaltungsgerichtsbeschwerde, S. 211. 
66 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 195. 
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der am Verfahren als Vorinstanz beteiligten Verwaltungseinheiten sind gegebenen-
falls aufsichtsrechtlich durch den Regierungsrat zu ahnden. Die Mitwirkungspflicht 
des Verfügungsadressaten beurteilt sich in jedem Fall nach § 21. 

Das Verwaltungsgericht sieht das allerdings nicht so eng, beschränkt die Anwen-
dung von § 21 Abs. 2, wonach Nichteintreten als Reaktion auf fehlende Mitwirkung 
genannt wird, auf erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, welche durch einen Priva-
ten eingeleitet wurden; im Beschwerdeverfahren soll die Verweigerung der Mitwir-
kung zur Folge haben, dass über ein Rechtsmittel ohne weitere Beweiserhebungen 
nach Massgabe der Akten geurteilt wird, was in der Regel zu einer Abweisung der 
Beschwerde führt 67. 

3.  Weiterer Schriftenwechsel 
§ 41 Abs. 2 verpflichtet den Prozessleiter, im Gegensatz etwa zur zürcherischen 
Regelung (§ 26 Abs. 2 und 3 VRG 68), dem Beschwerdeführer ein Doppel der Be-
schwerdeantwort und der Vernehmlassung zuzustellen. Dabei handelt es sich um 
eine Ordnungsvorschrift, denn die Beschwerdeinstanz muss, will sie auf erstmals in 
der Vernehmlassung vorgebrachte Behauptungen abstellen, zur Wahrung des recht-
lichen Gehörs ohnehin einen zweiten Schriftenwechsel durchführen 69. Die Zustel-
lung des Vernehmlassungsdoppels im Sinn von § 41 Abs. 2 Satz 1 erfolgt aber re-
gelmässig nur zur Kenntnisnahme (es sei denn, die Vernehmlassung produziere 
relevante Neuerungen [Rz 57 folgend]), eine weitere Eingabe des Beschwerdefüh-
rers ist gestützt auf diese Zustellung nicht vorgesehen, wird aber in der Praxis tole-
riert 70. 

Ein zweiter Schriftenwechsel ist sowohl vor den Verwaltungsbehörden wie auch 
vor den Gerichten die Ausnahme. Er wird regelmässig nur dann angeordnet, wenn 
in der Beschwerdeantwort Noven vorgebracht werden, oder wenn zum Entscheid 
weitere Abklärungen in tatsächlicher 

                                                
67 AGVE 1977, 388 f.; 1974, 469; 1972, 328 f. Zum Einfluss der fehlenden Mitwirkung auf die Beweiswürdi-
gung vgl. AGVE 1986, 329 = ZBl 88/1987, 553 f.; zu den Mitwirkungspflichten und dem Untersuchungsgrund-
satz AGVE 1986, 328 f. und 1989, 469. 
68 KÖLZ, Kommentar, § 26 N 9. 
69 KÖLZ, Kommentar, § 26 N 9. 
70 AGVE 1981, 276, mit der Begründung, die Zustellung einer Vernehmlassung mit dem Vermerk "zur Kennt-
nisnahme" besage lediglich, dass aus der Sicht des Prozessleiters kein weiterer Schriftenwechsel nötig sei; dass 
aber auch relevante Vorbringen in einer späteren Eingabe berücksichtigt würden, könne keinem Zweifel unter-
liegen, die Vorschrift in § 20 Abs. 1 finde erst bei rechtsmissbräuchlichem Verhalten von Prozessbeteiligten 
ihre Grenze; dies sei dann bei der Kostenverteilung, nicht aber bei der materiellen Beurteilung zu berücksichti-
gen. 
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oder rechtlicher Hinsicht erforderlich sind, die wegen des Anspruchs auf rechtliches 
Gehör eine weitere Rechtsschrift nötig machen. Gestützt auf Art. 4 BV besteht ein 
Anspruch auf Replik, wenn in der Beschwerdeantwort oder Vernehmlassung neue 
erhebliche Gesichtspunkte vorgebracht werden, was namentlich dann der Fall ist, 
wenn die Vorinstanz ihren Entscheid nicht hinreichend begründet hat und die Neue-
rungen den Mangel heilen sollen (Recht auf Replik) 71. Grundsätzlich liegt es am 
Beschwerdeführer, sich bereits in der Beschwerde zu denjenigen Punkten zu äus-
sern, deren Berücksichtigung durch die Beschwerdeinstanz naheliegt 72. Zulässig 
ist, dass im zweiten Schriftenwechsel nur noch spezielle Fragen aufgeworfen wer-
den 73. Damit ist die Abgrenzung zum Beweisbeschluss, der gelegentlich vom Ver-
waltungsgericht vor oder nach einer ersten Urteilsberatung ausgefällt wird, flies-
send. Ein durchsetzbarer Anspruch auf einen weiteren Schriftenwechsel besteht 
nicht; § 41 Abs. 2 stellt diesen Entscheid ins Ermessen des Prozessleiters. Freilich 
führt die ungerechtfertigte Unterlassung zur Aufhebung des Entscheids, wenn damit 
der Gehörsanspruch des Beschwerdeführers verletzt wurde 74. 

Entgegen der zu engen Bestimmung kann der zweite oder auch weitere "Schriften-
wechsel" im Rahmen einer mündlichen Verhandlung stattfinden 75. Auch hier ist in 
der Praxis der Übergang zur Parteibefragung im Rahmen der Beweisabnahme flies-
send 76. 

4.  Kasuistik 
Die Zustellung der Vernehmlassung zur Kenntnisnahme bedeutet kein Verbot einer 
weiteren Stellungnahme (AGVE 1981, 275 ff.) - Die Vernehmlassung gibt der Vor-
instanz und den weiteren Beteiligten nur die Möglichkeit, innerhalb des durch die 
Beschwerdebegehren begrenzten Verfahrens Anträge zu stellen, nicht aber die 
Möglichkeit zu weitergehenden, selbständigen Anträgen (keine Anschlussbe-
schwerde, AGVE 1981, 278) - Die Zustellung von Vernehmlassungen ist zwingend 
vorgeschrieben 

                                                
71 BGE 114 Ia 314; 111 Ia 3. 
72 AGVE 1981, 276; Bundesgericht in ASA 49/1980-81, 268. 
73 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 194. 
74 Anwendungsfall in AGVE 1981, 275 ff. (Gehörsverletzung verneint). 
75 KÖLZ, Kommentar, § 26 N 10. 
76 So etwa, wenn der Instruktionsrichter den Beschwerdeführer auffordert, anlässlich der mündlichen Augen-
scheinsverhandlung zu einem bestimmten Problemkreis Stellung zu nehmen. 
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(AGVE 1980, 299) 77 - Bei zeitlicher Dringlichkeit dürfen kurze Vernehmlassungs-
fristen angesetzt werden (AGVE 1980, 309). 

D.  Beiladung 

I.  Grundsätze 

Die Beiladung ist im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren (vgl. aber § 62 
für das Klageverfahren) nicht geregelt 78, lässt sich aber als notwendige Ausdeh-
nung des Schriftenwechsels auf rechtlich Betroffene (§ 41 Abs. 1 sinngemäss) oder 
als nachträglicher Einbezug Dritter in das Beschwerdeverfahren bei Vorliegen be-
sonderer Voraussetzungen begreifen. Im Aargau existiert dazu kaum eine publizier-
te Praxis 79. Das liegt zum Teil an der uneinheitlichen Begriffsbildung (Beizug, 
"anderweitige Mitwirkung", Interessierte, vgl. AGVE 1981, 279; 1982, 284 f.; 
1989, 298 f.), zum anderen daran, dass der Einbezug eines bisher am Verfahren 
nicht als Partei beteiligten Dritten durch den Prozessleiter oder Instruktionsrichter 
oft begründungslos verfügt wird. 

Die Beiladung hat den Zweck, die Rechtskraft des Urteils auf den Beigeladenen 
auszudehnen, damit dieser in einem später gegen ihn gerichteten Prozess das Urteil 
im Beiladungsprozess gegen sich gelten lassen muss 80; die Beiladung dient der 
Rechtssicherheit (durch Ausdehnung der Rechtkraft) und der Prozessökonomie und 
verhindert sich widersprechende Urteile. Der Beigeladene kann die Beiladung nicht 
mit der Wirkung ausschlagen, dass das betreffende Urteil für ihn nicht gilt; selbst 
wenn er auf die aktive Mitwirkung (Stellung von Anträgen) am Verfahren verzich-
tet, entfaltet das Urteil auch ihm gegenüber Rechtswirkungen, hingegen trägt er 
diesfalls kein Kostenrisiko. Der beigeladene Dritte erhält Parteistellung. 

                                                
77 Ungenau; die Zustellung der Vernehmlassung ist dann vorgeschrieben, wenn sich die Beschwerde nicht sofort 
als unzulässig oder unbegründet darstellt (§ 41 Abs. 1). 
78 Nach herrschender Auffassung ist die Beiladung auch ohne ausdrückliche gesetzliche Grundlage zulässig, 
vgl. RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 92, S. 312. Der aargauische Gesetzgeber war (zu Unrecht) der Auffassung, das 
Institut der Beiladung sei im Beschwerdeverfahren unnötig (vgl. Prot. Exp.Kom. 10.12.1966, S. 3; Botschaft I 
1967, S. 50; Prot. GR 28.11.1967, Art. 1021, S. 1654). 
79 AGVE 1994, 472 ff.; 1981, 279; vor Inkrafttreten des VRPG vgl. AGVE 1960, 88 und 1967, 284 ff., teilweise 
abgedruckt in IMBODEN/RHINOW, Nr. 92, S. 562, als Leitfall. 
80 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 183 f.; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 264 f.; IMBO-

DEN/RHINOW, Nr. 92 B I, S. 563; KÖLZ, Kommentar, § 21 N 90; AGVE 1994, 472; VGE I/57 vom 28. Septem-
ber 1993 i.S. A.M., S. 6; VGE I/51 vom 28. September 1993 i.S. P.F., S. 13; Bundesgericht in BVR 1993, 251 f. 
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Beizuladen ist, dessen rechtliche Interessen durch den Entscheid betroffen werden 
und auch nur diese Dritten sind überhaupt beiladungsfähig 81. Auf die Beschwerde-
befugnis oder die schutzwürdigen eigenen Interessen des Dritten kommt es nicht an 
82. Die rechtlichen Interessen brauchen nicht verletzt zu werden, jeder Einfluss auf 
die Rechtsstellung reicht aus 83. Keine Beeinträchtigung der Rechtsstellung liegt im 
allfälligen Interesse des Dritten an der richtigen Anwendung von Verwaltungsrecht 
oder der präjudiziellen Wirkung eines Entscheids. 

Das Vernehmlassungsverfahren ist von der Beiladung abzugrenzen. Mit der Zustel-
lung zur Beschwerdeantwort wird Dritten, die durch den Ausgang des Prozesses 
direkt in ihren rechtlichen oder tatsächlichen Interessen betroffen werden, die (frei-
gestellte) Teilnahme am Verfahren ermöglicht. Die Beiladung lässt dem Beigelade-
nen keine Wahl, er wird Partei, ob er sich am Verfahren aktiv beteiligt oder nicht; 
allerdings kann er das Kostenrisiko ausschliessen, wenn er auf die Ausübung seiner 
Parteirechte verzichtet. Dieser Unterschied ist in der publizierten 
verwaltungsgerichtlichen Praxis zu wenig beachtet worden 84. 

Der Beigeladene ist im Grundsatz mit denselben prozessualen Rechten und Pflich-
ten am Verfahren beteiligt wie die ursprünglichen Parteien. Er kann selbständig 
Anträge stellen, ein Rechtsmittel ergreifen 85 und, sofern er sich am Verfahren 
durch die Stellung von Anträgen beteiligt hat, auch zur Kostentragung verpflichtet 
werden 86; bei Obsiegen hat er Anspruch auf Kostenersatz. Hingegen fehlt ihm die 
Dispositionsbefugnis über den Streitgegenstand; der Beschwerderückzug durch die 
Hauptpartei bindet ihn allerdings nur bei seinem Einverständnis 87. Die prozessuale 
Stellung ist eine Folge daraus, dass der Beigeladene (zumindest mittelbar) seine 
eigene Sache vertritt und sich nicht am Beschwerdeführer orientieren muss 88. 

                                                
81 ULE, S. 112; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 184. 
82 Unzutreffend deshalb AGVE 1981, 279; ebenso VGE I/57 vom 28. September 1993 i.S. A.M., S. 6, und VGE 
I/51 vom 28. September 1993 i.S. P.F., S. 13; die beiden letzteren im Ergebnis allerdings richtig, da es tatsäch-
lich um rechtliche Interessen ging (Güterregulierungsverfahren). 
83 ULE, S. 113. 
84 AGVE 1981, 279; 1982, 291 f.; zutreffend nun AGVE 1994, 473. 
85 AGVE 1967, 285; KÖLZ, Kommentar, § 21 N 94; a.M. IMBODEN/RHINOW, Nr. 92 B II, S. 563, differenziert 
dann in RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 92, S. 312. 
86 KÖLZ, Kommentar, § 21 N 94; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 266; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspfle-
ge, S. 184; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Art. 14 N 8. 
87 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 184, 
88 Vgl. auch GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 184, wonach der Beigeladene Prozesshandlungen vor-
nehmen darf, mit denen die Hauptpartei nicht einverstanden ist. 
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II.  Verfahren 

Die Beiladung erfolgt von Amtes wegen, auf Antrag einer Partei oder auf Antrag 
des beizuladenden Dritten selbst 89. Der Entscheid über einen Antrag liegt im Er-
messen der erkennenden Instanz. Die Beiladung ist allerdings dann eine notwendi-
ge, wenn die zu treffende Entscheidung in der Sache für die Parteien und den beizu-
ladenden Dritten nur einheitlich ergehen kann 90. Dies ist beispielsweise der Fall, 
wenn der Rechtsmittelentscheid zugunsten des Beschwerdeführers den Dritten be-
lastet (Anwendungsfall in AGVE 1967, 284 ff. 91), wenn die Feststellung eines 
Rechtsverhältnisses verlangt wird, an welchem ein Dritter beteiligt ist, oder wenn 
bei einer Rechtsgemeinschaft ein Einzelner an sich selbständig zur Beschwerde 
befugt ist, das Prozessthema materiell aber die anderen in ihren Rechten gleichwohl 
betrifft 92. 

Das Verwaltungsgericht verlangt in formeller Hinsicht, dass der Beizuladende über 
die Folgen der Beiladung orientiert wird. Es ist ihm zu eröffnen, dass er berechtigt 
ist, innert der gesetzten Frist Anträge zu stellen, seinen Standpunkt zu begründen, 
dass er ein Kostenrisiko trägt und den Entscheid auch gegen sich gelten lassen 
muss, wenn er auf jegliche Mitwirkung verzichtet 93. Äussert sich der Beigeladene 
innert Frist nicht zu den gestellten Begehren, hat er auf die Ausübung seiner Partei-
rechte verzichtet, womit das Kostenrisiko entfällt, nicht aber die Verbindlichkeit des 
ohne seine Mitwirkung zustande gekommenen Entscheids 94. 

Vgl. auch § 62 Rz 11 ff. 

III.  Kasuistik 

Grundsätze und Verfahren (AGVE 1994, 472 ff.) - Die zuständigen Behörden sind 
von Amtes wegen verpflichtet, alle Beteiligten in das Verfahren einzubeziehen, die 
legitimiert sind oder durch die Begehren betroffen 

                                                
89 IMBODEN/RHINOW, Nr. 92, S. 564, mit Verweisung auf die abweichende bundesgerichtliche Praxis; MINNIG, 
S. 64 ff.; KÖLZ, Kommentar, § 21 N 90; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 265. 
90 IMBODEN/RHINOW, Nr. 92, S. 562 f.; ULE, S. 113. 
91 Weitere Anwendungsfälle VGE I/57 vom 28. September 1993 i.S. A.M., S. 6, und VGE I/51 vom 28. Sep-
tember 1993 i.S. P.F., S. 13 (die Entscheide ergingen in einem Güterregulierungsverfahren, bei dem die Gut-
heissung einer Beschwerde unmittelbar zur Beeinträchtigung der Rechtsstellung eines Dritten geführt hatte). 
92 ULE, S. 114. 
93 AGVE 1994, 473; VGE I/57 vom 28. September 1993 i.S. A.M., S. 6; VGE I/51 vom 28. September 1993 i.S. 
P.F., S. 13. 
94 AGVE 1994, 473. 
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werden und Anspruch auf rechtliches Gehör besitzen (unzutreffend, AGVE 1981, 
279) 95. 

                                                
95 Der Entscheid nennt ausdrücklich den Begriff "Beiladung", vermischt aber in der Folge die Parteistellung, die 
Beschwerdebefugnis, den Anspruch auf rechtliches Gehör und die Beiladung. Beizuladen sind unter Umständen 
Dritte, die im Verfahren der Hauptparteien gar nicht beschwerdebefugt wären. Im übrigen dürfte - entgegen den 
Erwägungen im publizierten Entscheid - gerade ein behördliches Schreiben, der Dritte werde "beigeladen", zum 
Einbezug in das Verfahren ausreichen. 
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§ 42 
1 Mit der Vernehmlassung hat die Vorinstanz der Beschwerdeinstanz die für 
die Beurteilung nötigen Akten zu übergeben. 

2 Dem Verwaltungsgericht sind verwaltungsinterne Akten, wie Notizen, Ent-
würfe, Referate und dergleichen nicht zu übergeben. Aktenstücke gemäss § 16 
Abs. 1 lit. b sind eigens zu bezeichnen. Das Verwaltungsgericht befindet dar-
über, ob es sie bei seinen Akten behalten will. Tut es dies, so hat es auch über 
Begehren um Akteneinsicht zu entscheiden. Andernfalls ist hiezu die Vorin-
stanz zuständig, vorbehältlich der Beschwerde gemäss § 53. 

Materialien 
§ 35 Entwurf JD November 1966; Erläuterungen JD November 1966, S. 8; Prot. Exp.Kom. 
11.11.1966, S. 12; Bereinigung JD 30.11.1966, S. 10 f.; Prot. Exp.Kom. 10.12.1966, S. 11; Botschaft 
I 1967, S. 28; Prot. GR Kom. 14-16.9.1967, S. 12; Prot. GR 28.11.1967, Art. 1021, S. 1652. 

Literatur 
ERNST FISCHLI, Die Akteneinsicht im Verwaltungsprozess, in: Mélanges Henri Zwahlen, Lausanne 
1977, S. 279-295; WILLY HUBER, Das Recht des Bürgers auf Akteneinsicht im Verwaltungsverfah-
ren, Diss. St. Gallen 1980, S. 232-239; KÖLZ, Kommentar, § 57 N 1-4; KOPP, VwGO, § 99 Rz 1-11, 
§ 100 Rz 1-11; MARTI, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 211 f. 

Zum Akteneinsichtsrecht (§ 16): THOMAS COTTIER, Der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 4 
BV), recht 1984, 122-126; ALEXANDER DUBACH, Das Recht auf Akteneinsicht, Diss. Bern, Zürich 
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A.  Entstehungsgeschichte 
Die Aktenüberweisung fand erstmals im Entwurf der Justizdirektion Aufnahme ins 
Gesetz 1 und ist an die Regelung im Kanton Zürich angelehnt 2. Auf Wunsch des 
Obergerichts wurde mit der Begründung, die Geheimhaltung von Akten sei wegen 
der Mitwirkung von Laienrichtern besonders bedeutungsvoll, zunächst auf die Ü-
berweisungspflicht geheimer Akten an die Rechtsmittelinstanz verzichtet 3. Die 
Lösung erwies sich unter dem Gesichtspunkt, dass im Rechtsmittelverfahren allein 
das Verwaltungsgericht zu entscheiden hat, auf welche Akten bei der Beurteilung 
des Falls abzustellen ist, als untauglich 4. Die Praxis im Kanton Baselland, wo sich 
das Verwaltungsgericht weigert, geheime Aktenstücke entgegenzunehmen, wurde 
mit der Begründung, das Verwaltungsgericht müsse über dieselben Entscheidgrund-
lagen verfügen wie die Verwaltungsbehörden, verworfen 5. Gewählt wurde eine 
mittlere Lösung, wonach das Verwaltungsgericht selbst entscheidet, wie weit es 
seine Akten mit geheimen Aktenstücken belasten will 6. Die Nichtüberweisung 
verwaltungsinterner Akten wurde als selbstverständlich empfunden, da der Vorgang 
der Willensbildung nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist; die Aufnahme im Ge-
setz geschah aus Gründen der Klarstellung, um unnötige Begehren um Einsicht zu 
verhindern 7. 

B.  Aktenüberweisung 
§ 42 Abs. 1 regelt eine Selbstverständlichkeit. Die Bestimmung beinhaltet die 
Pflicht der Vorinstanz, der Beschwerdeinstanz die für die Beurteilung notwendigen 
Akten 8 zu übergeben sowie den Zeitpunkt der Übergabe. Unter Vorbehalt von Ab-
satz 2 sind sämtliche relevanten Akten 

                                                
1 § 35 Entwurf JD November 1966. 
2 § 57 Abs. 2 VRG; Bereinigung JD 30.11.1966, S. 10. 
3 Erläuterungen JD November 1966, S. 8. 
4 Prot. Exp.Kom. 11.11.1966, S. 12. 
5 Bereinigung JD 30.11.1966, S. 10; Botschaft I 1967, S. 28. 
6 Botschaft I 1967, S. 28. 
7 Bereinigung JD 30.11.1966, S. 11; Botschaft I 1967, S. 28. 
8 Akten sind die Gesamtheit aller verfahrensbezogenen Unterlagen, gleichgültig auf welchen Trägern sie sich 
befinden. In der Regel wird es sich um Schriftstücke handeln wie Zustellungsurkunden, die Eingaben der Par-
teien, Niederschriften eröffneter Verfügungen, Vernehmlassungen von Behörden, Urkunden, Protokolle über 
Augenscheine, Gutachten etc. Der Aktenbegriff umfasst auch zeichnerische Darstellungen, Pläne, Bilder, Fotos, 
Tonbandaufnahmen, Filme, EDV-Produkte (vgl. dazu AGVE 1982, 465 f.; HUBER, S. 69; COTTIER, S. 122; 
KOPP, VwGO, § 100 Rz 3). 
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zu übergeben; der Vorinstanz steht die Befugnis nicht zu, selektiv nur diejenigen 
Aktenstücke zu überweisen, die ihres Erachtens für die Beurteilung der Beschwerde 
notwendig sind. Bestehen Unsicherheiten über den Umfang der Aktenüberweisung 
(Parallelverfahren), ist darauf in einem Begleitschreiben hinzuweisen. Die Bestim-
mung gilt nicht für Beschwerden gegen Entscheide des Steuerrekursgerichts an das 
Verwaltungsgericht, da diese beim Steuerrekursgericht einzureichen sind und die 
Akten nicht mit der Vernehmlassung, sondern bereits bei Weiterleitung der Be-
schwerde überwiesen werden sollten. Praxisgemäss erstattet das Steuerrekursgericht 
allerdings seine Vernehmlassung unmittelbar zusammen mit der Aktenüberweisung 
9. 

Akten, die von der Vorinstanz nicht überwiesen wurden, können ohne weiteres vom 
Prozessleiter mit separater Verfügung beigezogen werden. 

Aus dem Akteneinsichtsrecht (§ 16) ergeben sich Minimalanforderungen an die 
Aktenführung 10. Die Akten sind nach vernünftigen Kriterien (zumeist in chronolo-
gischer Reihenfolge) zu ordnen, soweit als möglich zu binden und zu paginieren. 
Aktensendungen, die diesen Anforderungen nicht entsprechen, werden vom Ver-
waltungsgericht regelmässig zur Verbesserung zurückgewiesen 11. 

C.  Umfang der Aktenüberweisung 

I.  Verwaltungsinterne Akten 

1.  Begriff 
Verwaltungsinterne Akten sind Unterlagen, die für die Behandlung eines Falls nicht 
als Beweismittel in Frage kommen; ob ein Aktenstück als intern gelten kann, "be-
stimmt sich nach seiner objektiven Bedeutung für die verfügungswesentliche Sach-
verhaltsfeststellung" 12. Sie dienen der verwaltungsinternen Meinungsbildung und 
sind ein Schritt auf dem Weg zum Entscheid, ohne im Entscheid selbst noch er-
kennbar unterscheidbar zu sein. Zu den verwaltungsinternen Akten werden im we-
sentlichen Notizen, Entscheidentwürfe, (leider auch) Mitberichte von anderen 

                                                
9 BAUR, Kommentar StG, § 151 N 15. 
10 DUBACH, S. 92 f.; COTTIER, S. 123; KOPP, VwVfG, § 29 Rz 4. 
11 Zu Recht, da das in sich geschlossene Dossier Grundlage und Basis der Überprüfung im Rechtsmittelverfah-
ren bildet und ungeordnete Akten die Entscheidqualität beeinflussen können. 
12 KÖLZ/HÄNER, Rz 129. 
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Amtsstellen, persönliche Mitteilungen von Beamten und dergleichen gezählt. 

Die Unterscheidung zwischen verwaltungsinternen und verwaltungsexternen Akten 
ist begrifflich nicht klar zu fassen, da die Unterscheidung tatsächlich eine künstliche 
ist und der Verwaltung ein Refugium von Geheimniskrämerei überlassen will. Das 
ist unnötig. Zu überweisen sind alle Akten, auf die sich der angefochtene Entscheid 
(ausdrücklich oder nicht) abstützt. Bei der Zusammenstellung der Akten ist (objek-
tiv) zweckmässig vorzugehen; der betreffende Sachbearbeiter sollte wissen, welche 
Aktenstücke für das Zustandekommen des Entscheids wesentlich waren und welche 
nicht; im Zweifel sollten auch vordergründig unmassgebliche Aktenstücke überwie-
sen werden, da diese unter Umständen infolge einer anderen Rechtsauffassung des 
Verwaltungsgerichts (wieder) von Bedeutung sind. 

2.  Grundsätze 
Gestützt auf die geltende Regelung sind dem Verwaltungsgericht verwaltungsinter-
ne Akten wie Notizen, Entwürfe, Referate, Mitberichte 13 und dergleichen nicht zu 
überweisen, da der Vorgang der verwaltungsinternen Willensbildung nicht für die 
Öffentlichkeit bestimmt ist 14. Nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes gilt diese 
Einschränkung im verwaltungsinternen Verfahren nicht. Das Gesetz regelt aber 
unvollständig, da zwar die Beschwerdeinstanz als übergeordnete Behörde Anspruch 
hat, die interne Willensbildung der ihr unterstellten Behörde nachzuvollziehen, dem 
Beschwerdeführer dasselbe Recht aber nicht zukommt. Soweit der Umfang der Ak-
tenüberweisung auch das Einsichtsrecht mitbestimmt, ist § 42 Abs. 2 lückenhaft. 
Ebenso dürften auch öffentlichrechtliche Körperschaften (etwa die Gemeinden) 
nicht verpflichtet sein, Interna an kantonale Beschwerdeinstanzen weiterzuleiten 15. 

                                                
13 Mitberichte mitbeteiligter Instanzen sind Anträge, in denen gegebenenfalls eine andere, vom Hauptantrag 
abweichende Auffassung zum Durchbruch gebracht werden will; Mitberichte sind Verwaltungsinterna, die nicht 
mit den Akten an das Gericht gehen sollen (Prot. Exp.Kom. 10.12.1966, S. 11). Die Auffassung des Gesetzge-
bers überzeugt nicht in allen Punkten; zu verlangen ist, dass wenigstens Mitberichte anderer, hierarchisch 
gleichgeordneter Abteilungen oder Departemente dem Gericht zur Kenntnis gebracht werden sollten. 
14 Bereinigung JD 30.11.1966, S. 11; Botschaft I 1967, S. 21, 28. 
15 So sinngemäss, wenn offenbar auch mit einem gewissen Unbehagen, das Verwaltungsgericht: "Ein Gemein-
derat muss aus grundsätzlichen Überlegungen die Möglichkeit haben, sich in heiklen Fällen durch kommunale 
Amtsstellen oder Kommissionen beraten zu lassen, ohne dass er in der Folge verpflichtet ist, die Äusserungen 
derartiger Organe zur Kenntnis zu bringen" (VGE III/79 vom 17. Oktober 1995 i.S. S. und Mitb., S. 8). 
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Zur Akteneinsicht der Verfahrensbeteiligten und zu den Verweigerungsgründen 
beim Vorliegen von verwaltungsinternen Akten vgl. § 16 Abs. 1 lit. a. 

II.  Geheimakten 

Inwieweit Geheimakten einem Entscheid zugrunde gelegt werden dürfen, ist eine 
Frage des rechtlichen Gehörs bzw. des Akteneinsichtsrechts (§ 16). In § 42 Abs. 2 
sind lediglich organisatorische Fragen geregelt. 

Die Verwaltungsbehörden haben dem Verwaltungsgericht Geheimakten, die für das 
Verfahren von Bedeutung sind, zu überweisen. Die Bestimmung war im Gesetzge-
bungsverfahren umstritten 16, wurde aber zugunsten einer unbehinderten Justizkon-
trolle bestätigt. Zu Recht. Das Problem von Geheimakten hat sich als weit weniger 
brisant erwiesen als befürchtet. 

Geheimakten sind Unterlagen, die den Verfahrensbeteiligten aus Gründen der Wah-
rung öffentlicher oder schutzwürdiger privater Interessen nicht zugänglich sind (§ 
16 Abs. 1 lit. b). Die Vorinstanz hat derartige Unterlagen speziell zu bezeichnen 
und dem Verwaltungsgericht zu überweisen. Dieses entscheidet, ob es die Geheim-
akten bei seinen Akten behalten will. Entscheidkriterium ist, ob die Akten dem Ur-
teil zugrunde gelegt werden sollen oder im Verfahren eine Rolle spielen können. 
Wird dies verneint, sind die Akten an die Vorinstanz zurückzuweisen. Sind die Ak-
ten geeignet, das verwaltungsgerichtliche Urteil zu beeinflussen, oder ist die Mei-
nungsbildung des Richters durch die blosse Kenntnisnahme des Inhalts bereits be-
einflusst worden, ist eine Rückweisung ausgeschlossen. 

Weist das Gericht die Akten nicht an die Vorinstanz zurück, entscheidet es über 
Begehren um Akteneinsicht. Mit der Bezeichnung als Geheimakten durch die Vor-
instanz sind die Akten keineswegs endgültig qualifiziert; dem Verwaltungsgericht 
steht es frei, den Parteien gleichwohl Akteneinsicht zu gewähren, sei es mit der Be-
gründung, es lägen tatsächlich keine Geheimakten vor, sei es nach einer Interessen-
abwägung. Weist es die Akten an die Vorinstanz zurück, entscheidet gemäss § 42 
Abs. 2 die Vorinstanz über das Akteneinsichtsrecht unter Vorbehalt von § 53. Die 
Bestimmung ist eine gesetzgeberische Fehlleistung. Ist ein Verfahren vor Verwal-
tungsgericht hängig, hat grundsätzlich dieses über die 

                                                
16 Bereinigung JD 30.11.1966, S. 10; Botschaft I 1967, S. 28. 
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Akteneinsicht zu entscheiden und nicht die Vorinstanz, deren Entscheid angefoch-
ten ist. Da im Gesetz die Beschwerde gegen § 53 vorbehalten ist, haben es die Par-
teien in der Hand, den abweisenden Entscheid gleichwohl wieder an das Verwal-
tungsgericht zu ziehen mit der Folge, dass das Gericht bei Prüfung der Rechtsver-
weigerungsbeschwerde seinen eigenen Entscheid über die Rückweisung der Ge-
heimakten überdenken muss. Diese Folge wird regelmässig eintreten, da die Vorin-
stanz, welche die Akten mit Geheimvermerk an das Verwaltungsgericht überweist, 
ihre Meinung bei einem neuerlichen Begehren um Akteneinsicht kaum ändern wird. 
Überdies wird die Vorinstanz in der Regel bereits im angefochtenen Entscheid über 
das Einsichtsrecht entschieden haben. Die Regelung in § 42 Abs. 2 provoziert Dop-
pelspurigkeiten und funktional fragwürdige Konflikte zwischen verwaltungsgericht-
licher und verwaltungsinterner Rechtspflege. Richtigerweise entscheidet allein das 
Verwaltungsgericht über das Akteneinsichtsrecht in Verfahren, die vor ihm hängig 
sind, oder wenn es gestützt auf § 53 angerufen wird. Der Entscheid ist unter Vorbe-
halt von Bundesrechtsmitteln endgültig und eine neuerliche Beurteilung durch die 
Vorinstanz ausgeschlossen. 

Zur Akteneinsicht der Verfahrensbeteiligten und zu den Verweigerungsgründen 
beim Vorliegen von Geheimakten vgl. § 16 Abs. 1 lit. b. 

D.  Kasuistik 
§ 42 hat in der Praxis nicht zu publikationswürdigen Schwierigkeiten geführt. Ver-
öffentlichte Entscheide, die nicht in Anwendung von § 16 ergangen sind, existieren 
nicht. Zum Akteneinsichtsrecht (§ 16) vgl. AGVE 1993, 483; 1990, 312 ff., 405 ff.; 
1989, 323, 330; 1988, 157; 1982, 288 ff.; 1981, 293; 1980, 136; 1979, 279 ff.; 1974, 
220; 1972, 499. 
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§ 43 
1 Die Verwaltungsbehörden sind an die Beschwerdebegehren nicht gebunden. 
Zum Nachteil der Beteiligten können sie aber die angefochtenen Verfügungen 
und Entscheide nur abändern, soweit dies in den Beschwerdebegehren ver-
langt wird, oder wenn die Voraussetzungen des Widerrufs (§ 26 Abs. 1) gege-
ben sind, oder andere Vorschriften dies vorsehen. Die Betroffenen sind zuvor 
anzuhören. 
2 Das Verwaltungsgericht darf über die Beschwerdebegehren nicht hinausge-
hen. 

Materialien 
Prot. Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 9.; Art. 36 Entwurf JD November 1966; Erläuterungen JD No-
vember 1966, S. 8 f.; Botschaft I 1967, S. 28; Prot. GR Kom. 14.-16.9.1967, S. 12. 
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A.  Entstehungsgeschichte 
Der Gesetzgeber hat sich gegen die unbeschränkte Zulässigkeit der reformatio in 
peius vor Verwaltungsbehörden ausgesprochen und wollte sie auf Fälle beschrän-
ken, in denen die Rechtsmittelinstanz der verfügenden Behörde vorgesetzt ist. Der 
Beschwerderückzug als Mittel, einer drohenden reformatio in peius zu entgehen, 
wurde für zulässig erachtet unter dem Vorbehalt des Widerrufs bei schwerwiegen-
den Mängeln des vorinstanzlichen Entscheids 1. Einigkeit bestand, dass das Verwal-
tungsgericht über die Beschwerdebegehren nicht hinausgehen darf und eine refor-
matio in peius ausgeschlossen ist 2. Dies rechtfertigte man mit der "Fiktion der teil-
weisen Rechtskraft" 3. 

B.  Reformatio in peius vel in melius 

I. 1. Begriff und Grundsätze 

Eine reformatio in peius liegt vor, wenn die Rechtsmittelinstanz mit dem Be-
schwerdeentscheid die angefochtene Verfügung (Entscheid) zum Nachteil des Be-
schwerdeführers abändert, obwohl dieser keine dahingehenden Anträge gestellt hat 
und auch keine entsprechenden Anträge Dritter vorliegen, die selbst Beschwerde 
geführt haben. 

Eine reformatio in melius liegt vor, wenn der Beschwerdeführer mehr erhält, als er 
in seinen Anträgen verlangt hat. 

Die reformatio bezieht sich nur auf das Dispositiv 4; die Begründung (Subsumption 
des Sachverhalts, Rechtsanwendung) des vorinstanzlichen Entscheids kann die 
Rechtsmittelinstanz ohne weiteres anders und für den Beschwerdeführer ungünsti-
ger abfassen. Dies hat eine gewisse Bedeutung, da die Qualifikation eines Sachver-
halts unter Umständen in anderen Verfahren eine Rolle spielen kann. 

Die reformatio ist Schnittstelle zwischen Dispositions- und Offizialmaxime. Sie 
regelt das Verhältnis dieser beiden sich widersprechenden verfahrensrechtlichen 
Grundsätze im Rechtsmittelverfahren. Grenze der Offizialmaxime 5 ist in jedem 
Fall der Streitgegenstand und der damit in 

                                                
1 Prot. Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 9. 
2 Erläuterungen JD November 1966, S. 8. 
3 Erläuterungen JD November 1966, S. 9. 
4 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 249; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 446; AGVE 1987, 200; 
1971, 302. 
5 Die Offizialmaxime ist nicht mit der Untersuchungsmaxime zu verwechseln; das Untersuchungsprinzip bedeu-
tet Abklärung des Sachverhalts von Amtes wegen, die Offizialmaxime Einleitung eines Verfahrens und Be-
stimmung des Umfangs von Amtes wegen. Die Zulässigkeit der reformatio ist Ausdruck der Offizialmaxime. 
Vgl. HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1278 ff. 
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engem Sachzusammenhang stehende Sachverhalt (ausführlich § 39 Rz 12 ff.) 6. 
Selbstverständlich hat sich die reformatio innerhalb der Zuständigkeit des reformie-
renden Spruchkörpers zu halten. 

Die reformatio in peius ist Schlechterstellung des Beschwerdeführers durch die Be-
schwerdeinstanz von Amtes wegen; die Schlechterstellung bezieht sich nicht auf die 
Beschwerdebegehren, sondern auf das Dispositiv des angefochtenen Entscheids. 
Führt im Mehrparteienverfahren ein privater Beschwerdegegner Beschwerde und 
erreicht die Abänderung des angefochtenen Entscheids zuungunsten des Verfü-
gungsadressaten, liegt keine reformatio in peius vor; gleiches gilt, wenn eine Be-
hörde (KStA, Gemeinderat) selbst Beschwerde führt (vgl. Rz 21 hinten). 

Keine reformatio in peius liegt vor, wenn die Beschwerdeinstanz wegen fehlender 
Sachurteilsvoraussetzungen auf das Rechtsmittel nicht eintritt; die reformatio be-
dingt einen materiellen Entscheid in der Sache selbst 7. Das Vorliegen der Sachur-
teilsvoraussetzungen ist von der Rechtsmittelinstanz von Amtes wegen zu prüfen 
und der Dispositionsfreiheit der Verfahrensbeteiligten entzogen; die reformatio in 
peius steht deshalb einer vollständigen Aufhebung des vorinstanzlichen Urteils mit 
der Begründung, der Verwaltungsrechtsweg sei beim vorliegenden Prozessthema 
nicht gegeben, nicht entgegen 8. 

Der Beschwerdeführer wird auch nicht durch den Kostenentscheid der Rechtsmit-
telinstanz schlechter gestellt, da die Verpflichtung zur Tragung von Verfahrens- und 
Parteikosten eine Folge der durch das Rechtsmittelverfahren verursachten Kosten 
ist und insoweit keinen Bezug zum vorinstanzlichen Entscheiddispositiv aufweist. 
Hinzu kommt, dass die Kosten von Amtes wegen verlegt werden und insoweit die 
Offizialmaxime gilt 9. Dass der Beschwerdeführer kostenmässig tatsächlich 
schlechter gestellt ist, als wenn er das Rechtsmittel nicht ergriffen hätte, spielt keine 
Rolle. 

Die Streitfrage der Zulässigkeit der reformatio ist im aargauischen Verwaltungsver-
fahren bedeutungslos, da sie positivrechtlich entschieden wurde (Rz 15 ff. hinten). 
Die in der Lehre 10 zum Teil kritisierte "Spaltung" 

                                                
6 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 250. 
7 KEISER, S. 25. 
8 ULE, S. 329. 
9 VGE III/87 vom 7. Dezember 1987 i.S. T., S. 46; VGE III/51 vom 16. Juni 1982 i.S. Z., S. 4; RHI-

NOW/KOLLER/KISS, Rz 1314. 
10 BÖCKLI, 100 ff. 
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des Verfahrens in Abgabestreitigkeiten und andere besteht zwar auch hier, ist aber 
immerhin weniger ausgeprägt als im Bund (Art. 114 OG), da das Verwaltungsge-
richt (anders das Steuerrekursgericht; dazu hinten Rz 21) an die Beschwerdebegeh-
ren auch in Fiskalstreitigkeiten gebunden ist. 

§ 43 bezieht sich wegen seiner systematischen Stellung im Gesetz auch auf die Auf-
sichtsanzeige. Zu Unrecht. Die Aufsichtsanzeige ist kein förmliches Rechtsmittel, 
sondern formloser Rechtsbehelf ohne Erledigungsanspruch 11; mit der Aufsichtsan-
zeige weist ein ausserhalb der Verwaltung stehender Privater die Aufsichtsbehörde 
auf ein angebliches Fehlverhalten der ihr untergeordneten Behörde hin. Es wird also 
etwas zur Kenntnis gebracht, das die Aufsichtsbehörde, liegt es tatsächlich vor, oh-
ne weiteres selbst hätte aufsichtsrechtlich ahnden müssen. Dies schliesst aus, das 
die Aufsichtsbehörde über die Verletzung klaren Rechts hinwegsieht, wenn sich die 
Behebung des Mangels zum Nachteil desjenigen auswirkt, der Aufsichtsanzeige 
geführt hat. Die reformatio in peius ist bei der Aufsichtsanzeige eben nur kausal und 
nicht verfahrensrechtlich vom eingelegten Rechtsbehelf abhängig 12. Anwendung 
finden hingegen die Bestimmungen über den Widerruf (§ 26). 

2.  Reformatio in peius bei Rückweisungsentscheiden 
Hebt das Verwaltungsgericht den angefochtenen Entscheid auf und weist ihn an die 
Vorinstanz zurück, ist fraglich, ob § 43 Abs. 1 oder Abs. 2 zur Anwendung kommt, 
d.h., ob eine reformatio in peius durch die erneut urteilende Vorinstanz zulässig ist 
oder nicht. In der Lehre wird diese Möglichkeit mehrheitlich bejaht 13. 

Die herrschende Auffassung überzeugt nicht, da sie den Kerngehalt des Verbots der 
reformatio in peius - die gefahrlose Erhebung eines Rechtsmittels - in Frage stellt, 
ohne eine ausreichende Begründung zu liefern, weshalb bei Rückweisungsentschei-
den der Verwirklichung materiellen Rechts eine grössere Bedeutung zukommen 
soll, als bei reformatorischen Urteilen. Die Zulässigkeit der reformatio kann nicht 
davon abhängig sein, ob dem Verwaltungsgericht im betreffenden Sachbereich die 
Ermessenskontrolle zusteht (was zu keiner Rückweisung führt), oder nicht (was die 
Rückweisung nötig macht). Anders entscheiden hiesse 

                                                
11 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1429; dazu ausführlich § 59a Rz 1 ff. 
12 HERBERT FREITAG, Die reformatio in peius im Verwaltungsverfahren, Verwaltungsarchiv (Köln) 56/1965, 
316. 
13 KÖLZ, Kommentar, § 64 N 11; KEISER, S. 40 ff. 
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auch, dass es das Verwaltungsgericht in der Hand hat, § 43 Abs. 2 zu umgehen, 
indem es Entscheide, wo eine reformatio in peius notwendig erscheint 14, aufhebt 
und an die Vorinstanz zurückweist; damit masst es sich Aufsichtsfunktionen an, die 
ihm nicht zukommen 15. Die Vertretung des staatlichen Standpunkts ist richtiger-
weise über die Behördenbeschwerde sicherzustellen und nicht über eine Doppel-
funktion des Richters, indem dieser einerseits Parteivorbringen (Staat - Privater) 
gegeneinander abwägt, andererseits mit der reformatio in peius dem Gemeinwesen 
zu Hilfe eilt, wenn es im verwaltungsinternen Beschwerdeverfahren seine Interes-
sen nicht ausreichend wahrgenommen hat. 

Entscheidend für die Zulässigkeit einer reformatio in peius ist der Inhalt des Rück-
weisungsentscheids. Hebt das Verwaltungsgericht den angefochtenen Entscheid aus 
formellen Gründen (z.B. Verletzung des rechtlichen Gehörs, fehlerhafte Besetzung 
des Gerichts) auf, liegt ein kassatorisches Urteil ohne materielle Entscheidvorgaben 
vor, das den Prozess in den Zustand vor Erlass des vorinstanzlichen Urteils zurück-
versetzt. In diesen Fällen beurteilt sich die Zulässigkeit der reformatio in peius nach 
den Regeln, wie sie für die Instanz gelten, an die zurückgewiesen wurde 16. 

Hebt das Verwaltungsgericht den angefochtenen Entscheid auf und verbindet den 
Rückweisungsentscheid mit für die Vorinstanz verbindlichen materiellen Erwägun-
gen, kann von einer Rückversetzung des Prozesses in den Zustand vor Erlass des 
vorinstanzlichen Entscheids nicht gesprochen werden. In diesem Fall wird das ver-
waltungsgerichtliche Verfahren in einem gewissen Sinn vor der unteren Instanz 
fortgesetzt und eine reformatio in peius ist ausgeschlossen. 

II.  Zulässigkeit vor Verwaltungsbehörden 

Die Verwaltungsbehörden sind an die Beschwerdebegehren nicht gebunden und 
können einen vorinstanzlichen Entscheid ohne weiteres zugunsten (in melius) des 
Beschwerdeführers reformieren. Solange von 

                                                
14 BÖCKLI, 104 f., weist überzeugend nach, dass der Richter in Verfahren vor Justizbehörden nicht die Interessen 
des staatlichen Parteistandpunkts vertreten darf, da er nicht aus der Funktion des Abwägenden kurzfristig in jene 
des Angreifers wechseln kann. 
15 Typisch denn auch die Argumentation bei KEISER, S. 44, der im Rückweisungsentscheid die willkommene 
Möglichkeit erkennt, qualifiziert falsche Entscheide aufzuheben und unter Umgehung des Verbots der reforma-
tio in peius an die Vorinstanz zur nachträglichen Korrektur zurückzuweisen. Ein derartiges Vorgehen ist unzu-
lässig. 
16 Die Lösung hat die in Einzelfällen etwas unschöne Folge, dass der Beschwerdeführer, dem das rechtliche 
Gehör verweigert wurde, riskiert, nach der Gehörsgewährung schlechter gestellt zu werden als zuvor. 
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der reformatio in melius keine Dritten betroffen sind, wird der Entscheid vorbehalt-
los akzeptiert werden. Bedeutet die Besserstellung des Beschwerdeführers aber 
gleichzeitig eine Schlechterstellung Drittbetroffener, muss diesen analog zu § 43 
Abs. 1 das rechtliche Gehör und die Teilnahme am Verfahren, auf die sie angesichts 
der Beschwerdeanträge unter Umständen verzichtet haben, ermöglicht werden 17. 

Zum Nachteil (in peius) kann die angefochtene Verfügung oder der angefochtene 
Entscheid nur abgeändert werden, wenn alternativ 

– dies in den Beschwerdebegehren verlangt wird (1), oder 

– die Voraussetzungen des Widerrufs gegeben sind (2), oder 

– andere Vorschriften dies vorsehen (3). 

1.  Beschwerdebegehren 
Die Regelung bezieht sich auf das Mehrparteienverfahren. Im Grunde ist gar keine 
reformatio in peius gegeben, da mit dieser ein Verhalten der Rechtsmittelinstanz 
gemeint ist. Liegen aber Begehren beschwerdebefugter Drittbetroffener vor, ist der 
Rückgriff auf die reformatio nicht notwendig. Immerhin hat der Gesetzgeber an das 
Mehrparteienverfahren gedacht, was im interkantonalen Vergleich nicht selbstver-
ständlich ist. Mit der Formulierung ist auch der Fall erfasst, dass ein Beschwerde-
führer weniger verlangt, als ihm von der Vorinstanz zugesprochen wurde; von Aus-
nahmen abgesehen 18 werden solche Begehren allerdings bereits an der fehlenden 
Beschwer scheitern. 

2. Bei Vorliegen der Voraussetzungen des Widerrufs 
Verfügungen und Entscheide, die der Rechtslage oder den sachlichen Erfordernis-
sen nicht entsprechen, können abgeändert oder aufgehoben werden, wenn wichtige 
öffentliche Interessen es erfordern (§ 26 Abs. 1) 19. Die Verknüpfung der reformatio 
mit den Voraussetzungen des Widerrufs ist sachgerecht, da der Rechtsmittelbehörde 
im Beschwerdeverfahren nicht verwehrt sein kann, wozu sie ausserhalb dieses Ver-
fahrens ohne weiteres berechtigt ist. 

                                                
17 Insofern unzutreffend KEISER, S. 29, der die Auffassung vertritt, die reformatio in melius entbehre "jeglicher 
Problematik"; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 445; HAGMANN, S. 254 f.; ZIMMERLI, reformatio, 522. 
18 Vgl. dazu die Fälle zulässiger Beschwerdeänderung in § 39 Rz 22 ff. 
19 Die Bindung an den Widerruf wurde von einer Minderheit der Expertenkommission als zu eng empfunden 
(Prot. Exp.Kom. 11.11.1966, S. 12 f.). 
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Die vorinstanzliche Rechtsanwendung muss, damit eine reformatio in peius zulässig 
ist, qualifiziert falsch sein; blosse Unangemessenheit wird in der Regel nicht ausrei-
chen 20. Die Formulierung entspricht im wesentlichen den Voraussetzungen für ein 
aufsichtsrechtliches Einschreiten; dies ist vernünftig, da der (notwendige) aufsichts-
rechtliche Eingriff in eine Verfügung ohnehin das Verbot der reformatio in peius 
begrenzt 21. Zu den Voraussetzungen des Widerrufs vgl. § 26 22; zur Aufsichtsbe-
schwerde § 59a Rz 1 ff. 

Da Beschwerden regelmässig die aufschiebende Wirkung zukommt, sind reformati-
ones in peius, die einen Anspruch auf Entschädigung nach sich ziehen (§ 26 Abs. 
2), die Ausnahme. 

3.  Andere Vorschriften 
Eine Sonderregelung kennt das Steuerverfahren. Im Einspracheverfahren gilt die 
Offizialmaxime mit der Folge, dass die Einsprachebehörde selbst bei einem Ein-
spracherückzug die ganze Veranlagung (und nicht nur die angefochtenen Teile) 
überprüfen und alle Steuerfaktoren auch zum Nachteil des Einsprechers neu festset-
zen kann, wenn sich die Veranlagung als gesetzwidrig erweist 23. Im Rekursverfah-
ren ist das Steuerrekursgericht nicht an die Anträge der Parteien gebunden; es ist 
sowohl eine reformatio in peius als auch in melius zulässig. Im Gegensatz zum Ein-
spracheverfahren ist aber der Rückzug des Rekurses ausdrücklich erlaubt (§ 150 
Abs. 3 StG). § 14 VStRK 23a verpflichtet das Steuerrekursgericht, den Rekurrenten 
von der drohenden reformatio in peius in Kenntnis zu setzen und ihm Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben; dieser kann den Rekurs zurückziehen 24 und eine re-
formatio in peius verhindern, sofern nicht der Fiskus selbst ebenfalls Rekurs einge-
legt hat. Der Rückzug erweist sich allerdings nicht immer als vorteilhaft, da damit 
ein Nach- und Strafsteuerverfahren nicht ausgeschlossen ist 25. 

                                                
20 Ebenso KÖLZ, Kommentar, § 27 N 7; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 252 f.; GADOLA, Beschwer-
deverfahren, S. 444 f.; MARTI, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 261. 
21 KÖLZ, Kommentar, § 27 N 4. 
22 Verfügungen und Entscheide, die der Rechtslage oder den sachlichen Erfordernissen nicht entsprechen, kön-
nen durch die erlassende Behörde oder die Aufsichtsbehörde abgeändert oder aufgehoben werden, wenn wichti-
ge öffentliche Interessen es erfordern. 
23 §§ 147 Abs. 3 und 148 Abs. 2 StG; AGVE 1975, 406 ff.; BAUR, Kommentar StG, § 147 N 10, § 148 N 2; 
JOSEF OLAF WYSER, Die Rechtsmittel im aargauischen Steuerrecht, Diss. Zürich 1969, S. 61. 
23a Verordnung über die Organisation der Kantonalen Steuerrekurskommission und das Rekursverfahren 
(VStRK) vom 25. Juli 1968 (SAR 271.161). 
24 So allgemein auch KÖLZ/HÄNER, Rz 302. 
25 BAUR, Kommentar StG, § 150 N 12. 
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Das Verwaltungsgericht ist an die Beschwerdeanträge gebunden und darf weder den 
angefochtenen Entscheid zuungunsten des Beschwerdeführers abändern (§ 152 
StG), noch über die gestellten Begehren hinausgehen. Die Bestimmung entspricht 
der Regelung im VRPG, nur ist sie redaktionell klarer gefasst. Keine reformatio in 
peius liegt vor, wenn eine Veranlagung teils in peius, teils in melius abgeändert 
wird, das Gesamtergebnis aber gleich bleibt 26. 

4.  Rechtliches Gehör 
Vor einer reformatio in peius sind die Betroffenen anzuhören (§ 43 Abs. 1 Satz 2). 
Die Vorschrift ist überflüssig, da sich der Gehörsanspruch schon aus § 15 ergibt. 
Das war auch dem Gesetzgeber bewusst, der aber zur Verdeutlichung an der heute 
bestehenden Formulierung festhielt 27. Unterlässt die Beschwerdeinstanz die Anhö-
rung, ist der Entscheid unter Vorbehalt der Anfechtung gleichwohl gültig. 

5.  Beschwerderückzug 
Da der Beschwerdeführer über die drohende reformatio in peius zu orientieren ist, 
wird er das Rechtsmittel vor Erlass des Beschwerdeentscheids (in der Regel) zu-
rückziehen. Dies ist zulässig 28 und wird vom Gesetzgeber ausdrücklich gebilligt 29. 
Die unbeholfene Partei sollte auf die Möglichkeit des Beschwerderückzugs hinge-
wiesen werden 30. 

Ein Widerruf durch die verfügende Behörde (und allenfalls ein aufsichtsrechtliches 
Einschreiten durch die Beschwerdeinstanz) ist damit allerdings nicht ausgeschlos-
sen, muss aber angesichts der Regelung in § 43 Abs. 1 die Ausnahme sein. Der Wi-
derrufsentscheid ist wiederum beschwerdefähig. 

                                                
26 AGVE 1987, 200. 
27 Erläuterungen JD November 1966, S. 9. 
28 KÖLZ/HÄNER, Rz 302; KÖLZ, Prozessmaximen, S. 76 ff. Lediglich im Einspracheverfahren vor der Steuer-
kommission kann ein Beschwerderückzug wirkungslos bleiben. § 147 Abs. 3 StG. 
29 Prot. Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 9. 
30 KÖLZ/HÄNER, Rz 302. 
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III.  Zulässigkeit vor Verwaltungsgericht 

1.  Grundsatz 
Vor Verwaltungsgericht gilt - mit kleinen Einschränkungen 31 - die Dispositionsma-
xime, der Richter ist an die Parteibegehren gebunden 32. Die Regelung ist schon 
deshalb folgerichtig, da dem Verwaltungsgericht keine aufsichtsrechtlichen Funkti-
onen zukommen. Das Urteil hat zwischen dem vorinstanzlichen Entscheiddispositiv 
und den Beschwerdeanträgen zu liegen (Verbot der reformatio in peius vel melius). 
Das kommt bezüglich der reformatio in peius im Gesetz zwar nicht zum Ausdruck, 
da lediglich gesagt wird, das Verwaltungsgericht dürfe über die Begehren nicht hi-
nausgehen (Abs. 2), ist aber in der Lehre unbestritten 33. De lege ferenda drängt sich 
eine entsprechende Klarstellung auf 34. 

2.  Im Mehrparteienverfahren 
Nur scheinbar komplizierter ist die Rechtslage bei Mehrparteienverfahren, wo sich 
die Beschwerdeführer als Gegner gegenüberstehen. Die Bandbreite zulässiger Er-
kenntnisse liegt diesfalls zwischen den Anträgen der Beschwerdeführer, dem vo-
rinstanzlichen Dispositiv kommt keine Begrenzungsfunktion mehr zu. Für den ein-
zelnen Beschwerdeführer kann mit dem Rechtsmittelentscheid bei dieser Konstella-
tion eine (unechte 35) reformatio in peius verbunden sein; dies widerspricht dem 
Gesetz allerdings nicht, da mit dem Verbot der reformatio in peius nur verhindert 
werden soll, dass der Bürger bei Ergreifung eines Rechtsmittels, das zu seinem 
Schutz vorgesehen ist, schlechter fährt, als wenn er davon keinen Gebrauch ge-
macht hätte 36. Bei der Beschwerde eines Drittbetroffenen kann der Verfügungsad-
ressat hinter das im angefochtenen Entscheid Erreichte zurückgeworfen werden, ob 
er nun Beschwerde geführt hat oder nicht. Die Beschwerdemöglichkeit dient eben 
nicht nur dem Schutz des Verfügungsadressaten, sondern auch jenem Dritter. 

                                                
31 Prüfung gemeinsamer Anträge (Vergleich) oder einer Anerkennung durch das Gericht auf ihre Verträglichkeit 
mit materiellem Recht; § 59 Rz 12 ff. 
32 KÖLZ, Prozessmaximen, S. 86, für den Kanton Aargau insbesondere Fn 555. 
33 ZIMMERLI, reformatio, 512; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1282; KÖLZ, Kommentar, § 63 N 8; 
MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Art. 84 N 8. 
34 § 43 Abs. 2 müsste lauten: "Das Verwaltungsgericht darf über die Beschwerdebegehren nicht hinausgehen 
und den angefochtenen Entscheid ohne entsprechende Beschwerdeanträge auch nicht zum Nachteil des Be-
schwerdeführers abändern"; ähnlich die Regelung im Kanton Zürich, § 63 VRG. 
35 Die reformatio in peius ist Schlechterstellung des Beschwerdeführers von Amtes wegen; bei Drittbeteiligung 
liegt genau genommen keine reformatio im technischen Sinn vor. 
36 ZIMMERLI, reformatio, 512. 
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Der drohenden reformatio in peius kann der Beschwerdeführer auch nicht durch 
Rückzug seiner eigenen Beschwerde begegnen, da die Beschwerde des Dritten da-
mit nicht dahinfällt (eine Anschlussbeschwerde mit diesen Wirkungen gibt es im 
VRPG nicht) 37. Führen Drittbetroffene nicht selbst Beschwerde, sondern äussern 
sich nur in der Beschwerdeantwort, kann ihr Antrag höchstens auf Abweisung der 
Beschwerde und Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils lauten; weitergehende 
Begehren scheitern an § 43 Abs. 2. 

Dem Beschwerdeführer ist im Mehrparteienverfahren vor einer (unechten) reforma-
tio in peius nicht gesondert das rechtliche Gehör zu gewähren, da er bereits in der 
Beschwerdeantwort zu den gegnerischen Vorbringen Stellung nehmen konnte 38. 

Stehen sich in mehreren parallelen Verfahren die Beschwerdeführer nicht als Geg-
ner gegenüber, da jeweils formell getrennt verfügt wurde, schliessen sich die ein-
zelnen Beschwerdebegehren aber dennoch teilweise aus, sind Fälle denkbar, bei 
denen es zu einer reformatio in peius kommen muss, obwohl kein diesbezüglicher 
Antrag eines Beschwerdegegners vorliegt. Bei derartigen Konstellationen ist un-
vermeidbar, dass die Beschwerdeinstanz die Verfahren vereinigt und im Mehrpar-
teienverfahren die sachgerechte Entscheidung trifft. Allenfalls ist der betroffene 
Dritte beizuladen. 

Bei unteilbarem Streitgegenstand sind Fälle denkbar, die trotz § 43 Abs. 2 eine re-
formatio in peius (allenfalls in melius) nach sich ziehen 39. 

Das Bundesgericht kümmert sich mit der Begründung, die Behördenbeschwerde als 
Mittel der Bundesaufsicht bliebe wirkungslos, wenn der Streitgegenstand für das 
Verfahren vor Bundesgericht bereits im kantonalen Verfahren eingeschränkt würde, 
wenig um das kantonale Verbot der reformatio in peius 40. Die Terminologie des 
Bundesgerichts ist ungenau, da nicht ein Verbot der reformatio in peius zur Diskus-
sion steht, sondern allein, ob die Bundesbehörde befugt ist, erstmals vor Bundesge-
richt als Beschwerdeführer aufzutreten. Entspricht das Bundesgericht den Anträgen 
der beschwerdeführenden Bundesbehörde, liegt eine richterliche Streitentscheidung 
und keine Schlechterstellung des Verfügungsadressaten von Amtes wegen vor. 

                                                
37 AGVE 1981, 278. 
38 A.M. KÖLZ, Kommentar, § 63 N 9. 
39 Vgl. dazu KOPP, VwGO, § 88 Rz 7. 
40 BGE 112 Ib 222; 102 Ib 287. 
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C.  Kasuistik 

I.  Allgemein 

Wird im Beschwerdeverfahren ein Erbe zum Alleinschuldner erklärt, welcher zuvor 
nur als Mitglied der Erbengemeinschaft verpflichtet war, stellt dies eine reformatio 
in peius dar (AGVE 1992, 407) - Reformatio in peius nur zulässig nach vorherigem 
ausdrücklichen Hinweis und Möglichkeit zur Stellungnahme (AGVE 1992, 409) - 
Verwaltungsgericht darf über Beschwerdebegehren nicht hinausgehen (AGVE 
1991, 361; 1987, 299; 1969, 132) - Verwaltungsgericht ist an Beschwerdebegehren 
gebunden, nicht aber an die Beschwerdebegründung (AGVE 1988, 413) - Ob eine 
reformatio in peius vorliegt, beurteilt sich nach dem Dispositiv des angefochtenen 
Entscheids und nicht nach dessen Begründung (AGVE 1987, 200; 1971, 302) - 
Keine reformatio in peius, wenn eine Verfügung teils in peius, teils in melius abge-
ändert wird, das Gesamtergebnis aber gleich bleibt (AGVE 1987, 200) - Bürger hat 
im Verwaltungsbeschwerdeverfahren Anspruch auf vollumfänglichen Rechtsschutz 
(43 Abs. 1; AGVE 1987, 350) - Wird für die Frage der bedingten Entlassung aus 
dem Strafvollzug eine positive Prognose gestellt und deshalb die bedingte Entlas-
sung angeordnet, ist das Verwaltungsgericht an diese Beurteilung gebunden, wenn 
nur noch ein Nebenpunkt, wie der Aufschub der Landesverweisung, streitig ist 
(fraglich 41, AGVE 1987, 221 f.; 1983, 157 f.) - Im Beschwerdeverfahren begrenzt § 
43 Abs. 1 die aufsichtsrechtliche Tätigkeit einer Behörde; ausserhalb des Verfah-
rens gelten diese Beschränkungen nicht (zweifelhaft, AGVE 1984, 444 ff., anders 
zum Teil AGVE 1982, 154 f.) - Beschwerdeführer darf den Umfang der verwal-
tungsgerichtlichen Prüfung durch seine Begehren bestimmen (fraglich 42, AGVE 
1983, 242) - Der Entzug der aufschiebenden Wirkung ist nicht Änderung der ange-
fochtenen Verfügung zum Nachteil des Beschwerdeführers (AGVE 1972, 367). 

                                                
41 Der Entscheid überzeugt (aus prozessualer Sicht) nicht, da die Prognose Bestandteil der Begründung ist, das 
Verwaltungsgericht aber nur an die Beschwerdeanträge (keine reformatio in melius) und das vorinstanzliche 
Entscheiddispositiv (keine reformatio in peius) gebunden ist. Die Begründung des Verwaltungsgerichts ist 
allerdings vor dem materiell-inhaltlichen Hintergrund, dass die erneute Überprüfung der Prognose mit dem 
Resultat einer abweichenden (schlechten) Prognose zu einem nur schwer erträglichen inneren Widerspruch der 
beiden Entscheide führen würde, in der Sache selbst letztlich gerechtfertigt (zur Prognose vgl. auch AGVE 
1995, 268 ff.). 
42 In dieser absoluten Formulierung überzeugt der Entscheid nicht; im übrigen liegt auch kein Anwendungsfall 
von § 43 Abs. 2 vor, sondern es wäre die Zulässigkeit eines Vorentscheids zu prüfen gewesen. 
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II.  Sonderfall Steuerrecht 

Im Einspracheentscheid kann die Steuerkommission alle Steuerfaktoren neu festset-
zen und Veranlagung auch zu ungunsten des Steuerpflichtigen abändern; einem 
Rückzug der Einsprache ist nicht stattzugeben, wenn die Veranlagung dem Gesetz 
nicht entspricht (AGVE 1989, 176; 1982, 435 f.; 1975, 170 ff.) - Keine reformatio 
in peius, wenn eine Veranlagung teils in peius, teils in melius abgeändert wird, das 
Gesamtergebnis aber gleich bleibt (AGVE 1987, 200) - Bei reformatio in peius ist 
das rechtliche Gehör zu gewähren (AGVE 1982, 435 ff.; 1976, 425 f.; 1975, 171 f.) 
- Verwaltungsgericht ist an die Parteibegehren gebunden (AGVE 1978, 139; 1969, 
154) - Unterlassung der Anhörung bezüglich reformatio in peius ist von Amtes we-
gen zu berücksichtigen (AGVE 1975, 173). 
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§ 44 
1 Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung, wenn nicht durch besondere 
Vorschrift oder aus wichtigen Gründen in den angefochtenen Verfügungen 
und Entscheiden selbst etwas anderes bestimmt wird. 
2 Die Beschwerdeinstanz kann eine gegenteilige Anordnung oder anderweitige 
vorsorgliche Massnahmen treffen. Bei Kollegialbehörden ist hiezu in dringli-
chen Fällen der Vorsitzende ermächtigt. 

Materialien 
§§ 64 f. und 80 f. Vorentwurf I; §§ 23 f. und 44 Vorentwurf II; Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 88 
f.; Stellungnahme Anwaltsverband 14.6.1965, S. 17; § 50 Vorentwurf JD Juni 1966; § 37 Entwurf 
JD November 1966; Erläuterungen JD November 1966, S. 9; Prot. Exp.Kom. 11.11.1966, S. 13; 
Bericht JD 28.9.1967, S. 3; § 38 Entwurf RR 1967; Botschaft I 1967, S. 28 f. 
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A. Entstehungsgeschichte 
In den beiden ersten Entwürfen kam der Beschwerde an das Verwaltungsgericht 
keine aufschiebende Wirkung zu; sie hätte vom jeweiligen Kammerpräsidenten 
angeordnet werden müssen 1. Die Auffassung wurde 

                                                
1 §§ 80 f. Vorentwurf I; §§ 23 f. und 39 Vorentwurf II; so heute noch die Regelung in Art. 12 Abs. 1 der Ver-
ordnung über das Verwaltungsgerichtsverfahren des Kantons Obwalden vom 9. März 1979. Die Verwaltungsge-
richtsbeschwerde an das Bundesgericht hat von Gesetzes wegen (vorbehältlich abweichender Bestimmungen im 
Bundesrecht) nur aufschiebende Wirkung, wenn sie sich gegen eine Verfügung richtet, die zu einer Geldleistung 
verpflichtet (Art. 111 Abs. 1 OG); Beschwerden gegen andere Verfügungen kommt die aufschiebende Wirkung 
nur zu, wenn sie der Präsident der urteilenden Abteilung von Amtes wegen oder auf Begehren einer Partei 
verfügt (Art. 111 Abs. 2 OG). Anders die Regelung im Bundesverwaltungsverfahren: Beschwerden im Sinn von 
Art. 44 VwVG kommt die aufschiebende Wirkung zu (Art. 55 Abs. 1 VwVG), nach Einreichung der Beschwer-
de kann die Beschwerdeinstanz andere vorsorgliche Massnahmen ergreifen, um einen tatsächlichen oder recht-
lichen Zustand einstweilen unverändert zu erhalten (Art. 56 VwVG). Zu den Wirkungen des VwVG auf das 
kantonale Beschwerdeverfahren vgl. Rz 53. 
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im Zwischenbericht der Justizdirektion mit ausführlicher Begründung in Zweifel 
gezogen 2 und mit der Formulierung in § 50 Vorentwurf JD Juni 1966, "die Be-
schwerde hemmt die Vollstreckung", aufgegeben. Im Entwurf JD November 1966 
wurde die Bestimmung aus den Vorschriften über die Vollstreckung herausgelöst 
und in der heutigen Fassung bei den allgemeinen Vorschriften über die Rechtsmittel 
eingegliedert 3. Der Gesetzgeber war des weiteren der Auffassung, ein "eigens nor-
miertes Institut der vorsorglichen Massnahmen" sei nicht notwendig 4. 

B.  Vorläufiger Rechtsschutz 

I.  Vorbemerkung 

§ 44 regelt ausschliesslich den vorläufigen Rechtsschutz während der Dauer des 
Beschwerdeverfahrens 5. § 44 genügt somit nicht als Grundlage für die Anordnung 
von Massnahmen, die vor Erlass der eigentlichen (erstinstanzlichen) Hauptverfü-
gung ergehen sollen 6. Dies wird gelegentlich übersehen 7. So ist die Baueinstel-
lungsverfügung keine Anordnung, die sich auf § 44 abstützen lässt, gesetzliche 
Grundlage ist § 159 BauG; ebensowenig lässt sich die vorläufige (und sofortige) 
Stillegung einer umweltschädlichen Anlage als Massnahme des vorläufigen Rechts-
schutzes mit § 44 begründen, gesetzliche Grundlage ist Art. 16 USG; vorsorgliche 
Massnahmen im Bereich von Natur- und Landschaftsschutz sind in § 9 NLD 8 vor-
gesehen, solche nach Denkmalschutzdekret 9 

                                                
2 Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 88 f.; ebenso Stellungnahme Anwaltsverband 14.6.1965, S. 17, und Ver-
nehmlassung AJV, S. 28. 
3 § 37 Entwurf JD November 1966. 
4 Bericht JD 28.9.1967, S. 2 f. 
5 Die Vorschrift in § 44 Abs. 1, wonach in der erstinstanzlichen Verfügung der Entzug der aufschiebenden 
Wirkung angeordnet werden kann, entfaltet nur Wirkungen, wenn tatsächlich Beschwerde erhoben wird; auch 
eine Verfügung, der die aufschiebende Wirkung nicht entzogen wurde, ist solange wirksam (vgl. aber jedenfalls 
die gestützt auf § 73 aufgeschobene Vollstreckbarkeit), wie keine Beschwerde erhoben wurde (vgl. Rz 7 hin-
ten). Werden andere vorsorgliche Massnahmen angeordnet, kommt diesen nur dann eine Bedeutung zu, wenn 
auch ein Rechtsmittel ergriffen wird. 
6 Anders offenbar KÖLZ/HÄNER, Rz 146, und SCHAUB, S. 52, welche die fehlende Regelung über vorsorgliche 
Massnahmen im nichtstreitigen Bundesverwaltungsverfahren als Gesetzeslücke behandeln. 
7 Vgl. zum Beispiel AGVE 1983, 215. 
8 Dekret über den Natur- und Landschaftsschutz vom 26. Februar 1985 (SAR 785.110). 
9 Dekret über den Schutz von Kulturdenkmälern (Denkmalschutzdekret) vom 14. Oktober 1975 (SAR 497.110). 
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in dessen § 7 Abs. 2 f. 10; im Bereich des Gewässerschutzes gilt (auch) § 6 V zum 
EG GSchG 11. 

Bestimmungen, die vorsorgliche Massnahmen während der Dauer des erstinstanzli-
chen Verfügungsverfahrens ermöglichen, finden sich in den materiellen Gesetzen, 
welche auf die Hauptsache zur Anwendung kommen, lassen sich aber auch ohne 
ausdrückliche Normierung aus der materiellen Bestimmung selbst ableiten 12. Erst 
mit Erlass der erstinstanzlichen Verfügung lässt sich die Anordnung (anderer) vor-
sorglicher Massnahmen auf § 44 abstützen. Die anderen vorsorglichen Massnahmen 
werden in § 44 Abs. 1 zwar nicht genannt 13; sie sind gleichwohl zulässig, da die 
Beschränkung auf nur eine von verschiedenen möglichen vorsorglichen Massnah-
men wenig Sinn macht und im konkreten Fall auch dem Verhältnismässigkeitsprin-
zip widersprechen könnte, wenn eine weniger einschneidende Massnahme als der 
Entzug der aufschiebenden Wirkung angezeigt ist. 

Vorsorgliche Massnahmen im Sinn von § 44 (aufschiebende Wirkung und andere 
vorsorgliche Massnahmen) erlöschen durch anderslautende Anordnungen, spätes-
tens aber im Zeitpunkt, in dem der Entscheid in der Hauptsache formell rechtskräf-
tig wird 14. Vorsorgliche Massnahmen, die vor oder während der Dauer des erstin-
stanzlichen Verfahrens angeordnet wurden (Anordnungen vorsorglichen Charak-
ters; dabei handelt es sich nicht um vorsorgliche Massnahmen im Sinn von § 44 
Abs. 2 während der Dauer des Beschwerdeverfahrens), werden in der Regel durch 
eine neue Verfügung abgelöst (Anschlussverfügung 15). 

                                                
10 Weitere Beispiele: Planungszonen (§ 29 BauG), Bausperre (§ 30 BauG), vorläufige Stillegung einer Anlage 
(Art. 9 Abs. 3 LRV). 
11 Verordnung zum Einführungsgesetz zum eidgenössischen Gewässerschutzgesetz (V zum EG GSchG) vom 
16. Januar 1978 (SAR 761.111). 
12 Umstritten. Vgl. AGVE 1992, 145; SCHAUB, S. 41 ff.; GULDENER, Zivilprozessrecht, S. 577 f.; 
KÖLZ/KOTTUSCH, 449; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 377 f., mit Hinweisen auf den Meinungsstreit auch in 
der Zivilprozesslehre. In BGE 113 Ib 65 wird die Zulässigkeit, vorsorgliche Massnahmen vor Erlass einer defi-
nitiven Verfügung anzuordnen, direkt aus Art. 10 USG abgeleitet; da Art. 10 USG vorsorgliche Massnahmen 
nicht erwähnt, ist davon auszugehen, dass das Bundesgericht die Zulässigkeit aus der materiellen Bestimmung 
selbst ableitet (in casu allerdings mit der nebulösen Formulierung, "ein solches pragmatisches Vorgehen, sich 
mit Vorläufigem abzufinden, ... ist in ausserordentlichen Lagen wie der vorliegenden zulässig"). Klarer dann 
BGE 116 Ia 180 ("cette mesure se rapporte en effet au droit de fond"), unter Verweisung auf SCHAUB, S. 44-46. 
13 Die Materialien sind unergiebig, lassen aber immerhin den Rückschluss auf ein qualifiziertes Schweigen des 
Gesetzgebers nicht zu. 
14 SCHAUB, S. 9. 
15 BGE 113 Ib 65. 
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II.  Aufschiebende Wirkung 

1.  Grundsätze 
Verwaltungsbeschwerde und Verwaltungsgerichtsbeschwerde haben grundsätzlich 
aufschiebende Wirkung. Aufschiebende Wirkung oder Suspensiveffekt heisst, dass 
die im Dispositiv der angefochtenen Verfügung oder des angefochtenen Entscheids 
angeordnete Rechtsfolge keine Wirkungen entfaltet 16; die Wirksamkeit wird aufge-
schoben 17. 

Die aufschiebende Wirkung ist ein notwendiges Institut des Prozessrechts, um 
wirksamen Rechtsschutz zu gewährleisten. Mit der Verfügung regelt der Staat ho-
heitlich eine konkrete verwaltungsrechtliche Rechtsbeziehung, die verbindlich und 
vollstreckbar ist 18. Diese Wirkung tritt im Grundsatz (vgl. aber die abweichende 
verfahrensrechtliche Regelung in § 73) unmittelbar mit Erlass der Verfügung ein, 
gleichgültig, ob dagegen ein Rechtsmittel gegeben ist oder nicht. Die aufschiebende 
Wirkung hemmt die Durchsetzbarkeit der Verfügung im Rechtsmittelverfahren; sie 
schiebt die Rechtswirkungen auf 19. Dies verhindert, dass durch den vorzeitigen 
Vollzug rechtliche oder tatsächliche Präjudizien geschaffen werden; die Beschwer-
deinstanz soll ungehindert den vom materiellen Recht gebotenen Entscheid fällen 
und diesen dann auch durchsetzen können. Es geht neben der in erster Linie mass-
gebenden Gewährleistung wirksamen Rechtsschutzes (zugunsten des Bürgers) auch 
um die Entscheidungsfreiheit der Rechtsmittelbehörde, um die Gewährleistung, den 
gesetzlichen Zweck und die Realisierbarkeit des Verfahrensergebnisses zu wahren 
20. 

Erst die Einlegung des Rechtsmittels führt die aufschiebende Wirkung herbei 21. Im 
Zeitraum zwischen (erfolgter) Zustellung der Verfügung an 

                                                
16 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 241; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 368 f.; KUHN, S. 23 ff.; 
ZOLLIKOFER, S. 10 f. 
17 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 243. In der schweizerischen Lehre und Rechtsprechung wird über-
wiegend die Wirksamkeitstheorie vertreten (SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 207; GYGI, Massnahmen, 
3; KÖLZ/HÄNER, Rz 279; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 370 f.; ZOLLIKOFER, S. 73 ff.; FRITZ FLEINER, 
Institutionen des Deutschen Verwaltungsrechts, 4. Aufl., Tübingen 1919, S. 224; ebenso EYERMANN/FRÖHLER, 
§ 80 Rz 4; ULE, S. 367). Aus Gründen der Rechtsgleichheit wird verschiedentlich die Vollziehbarkeitstheorie 
vorgezogen (KÖLZ, Kommentar, § 25 N 25). Da zwischenzeitlich weitgehend Einigkeit herrscht, dass auch 
Gestaltungs- und Feststellungsurteile vor Abschluss des Rechtsmittelverfahrens nicht wirksam werden können, 
sind die praktischen Auswirkungen des Theorienstreits gering. 
18 § 38 Rz 3 ff. 
19 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 243 f. GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 370. 
20 AGVE 1986, 309; 1980, 286 f. 
21 Dies ist notwendige Konsequenz aus der unmittelbaren Wirksamkeit der Verfügung. GADOLA, Beschwerde-
verfahren, S. 371; EYERMANN/FRÖHLER, § 80 Rz 5; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 243; SALADIN, 
Verwaltungsverfahrensrecht, S. 208; ZOLLIKOFER, S. 114. Anders hingegen die Regelung im Kanton Zürich, wo 
in § 25 VRG bestimmt wird, dass dem Lauf der Rekursfrist aufschiebende Wirkung zukommt; vgl. KÖLZ, 
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den Adressaten und Einreichung des Rechtsmittels ist die behördliche Anordnung 
rechtswirksam, wenn auch wegen der Regelung in § 73 nicht vollstreckbar. Der 
Rechtsmittelfrist kommt somit nicht die Bedeutung einer Karenzfrist zu, nach deren 
Ablauf der Verwaltungsakt erst Rechtswirkungen entfalten kann 22; das Rechtsmit-
tel selbst löst die suspensive Wirkung aus 23. Wird allerdings ein Rechtsmittel er-
griffen, tritt die aufschiebende Wirkung rückwirkend auf den Zeitpunkt des Erlasses 
des angefochtenen Verwaltungsaktes ein 24. Die bereits angehobene Vollstreckung 
ist rechtswidrig und fällt dahin 25. Will die entscheidende Behörde verhindern, dass 
die Verfügung vor Ablauf der Rechtsmittelfrist Wirkungen entfaltet, ist dies in der 
Verfügung selbst anzuordnen 26. Gemäss dem ausdrücklichen Willen des Gesetzge-
bers (§ 73; Botschaft I 1967, S. 52: es ist "der unbenützte Ablauf der Beschwerde-
frist abzuwarten") ist die Verfügung oder der Entscheid bis dahin immerhin nicht 
vollstreckbar. 

Umstritten ist, ob die Zulässigkeit der Beschwerde (Vorliegen der Sachurteilsvor-
aussetzungen) 27 eine Voraussetzung für den Eintritt der aufschiebenden Wirkung 
darstellt 28. Dem Problem kommt bei langen Verfahrensdauern eine erhebliche 
praktische Bedeutung zu. Der Wortlaut von § 44 Abs. 1 spricht gegen die Annahme, 
dass nur zulässige Rechtsmittel den Suspensiveffekt auslösen 29. Hinzu kommt, dass 
es nicht an der vollstreckenden Behörde oder am durch die Verfügung Begünstigten 
ist, 

                                                                                                                                   

Kommentar, § 25 N 1. Anders bei nichtigen Verfügungen; sie sind von Anfang an absolut unwirksam und ent-
falten keinerlei Rechtswirkungen; wegen Zuwiderhandlung gegen eine nichtige Verfügung kann niemand be-
straft werden (HÄFELIN/MÜLLER, Rz 768). Das tönt zwar gut, das Problem für den Verfügungsadressaten ist 
aber regelmässig, dass er nicht sicher weiss, ob die Verfügung, die er nicht zu befolgen berechtigt ist, auch 
tatsächlich nichtig ist. 
22 Die abweichende Auffassung des Gesetzgebers (Botschaft I 1967, S. 52) überzeugt nicht, da als Ursache der 
fehlenden Vollstreckbarkeit die aufschiebende Wirkung genannt wird. 
23 ZOLLIKOFER, S. 114. 
24 EYERMANN/FRÖHLER, § 80 Rz 6. 
25 Das Problem ist wegen der Regelung in § 73 von untergeordneter Bedeutung. 
26 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 243 f.; SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 208; GADOLA, 
Beschwerdeverfahren, S. 371. A.M. KUHN, S. 72, der ungeachtet der Wirkungen eines Verwaltungsaktes aus 
Gründen der Zweckmässigkeit die aufschiebende Wirkung als Folge der Beschwerdefähigkeit einer Verfügung 
betrachtet. 
27 Zu den Sachurteilsvoraussetzungen vgl. Vorbem. zu § 38. 
28 Vgl. Zusammenstellung bei KUHN, S. 46 ff. 
29 Zu diesem Argument kritisch FINKELNBURG, S. 129. 
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die Zulässigkeit einer Beschwerde zu beurteilen und je nach Prüfungsergebnis da-
von Gebrauch zu machen oder nicht. § 44 Abs. 2 normiert die sachgerechte Lösung, 
indem die Rechtsmittelinstanz der Beschwerde die aufschiebende Wirkung entzie-
hen kann ("gegenteilige Anordnung"). Es gilt der Grundsatz, dass die aufschiebende 
Wirkung auch offensichtlich unzulässigen Beschwerden zukommt 30. Den damit 
verbundenen Unzulänglichkeiten (Popularbeschwerdesituation 31, indem jeder Be-
liebige durch Beschwerde die Wirksamkeit des Entscheids über die Rechtsmittel-
frist hinaus [§ 73] hindern kann; aufgeschobene Wirksamkeit eines an sich rechts-
kräftigen Entscheids bei Fristversäumnis durch den Beschwerdeführer) trägt § 41 
Rechnung, der ein Vorprüfungsverfahren verlangt, in welchem unter Berücksichti-
gung von § 44 Abs. 2 auch vorsorgliche Massnahmen (Entzug der aufschiebenden 
Wirkung) anzuordnen sind 32. 

Die Gewährung der aufschiebenden Wirkung kommt nur in Frage gegenüber Ver-
fügungen, die eine positive Anordnung enthalten. Gegenüber negativen, ablehnen-
den Verfügungen können dagegen nur vorsorgliche Massnahmen helfen, die von 
der Beschwerdeinstanz je nach Interessenlage von Fall zu Fall angeordnet werden 
müssen 33. Die gebräuchliche Unterteilung in positive und negative Verfügungen 34 
ist zwar im Regelfall eine taugliche Einteilung, die Ausdrücke "negativ" und "posi-
tiv" sind aber rechtstechnisch nicht definiert und gelegentlich in ihrer Bedeutung 
unklar. Anschaulicher ist die Einteilung in Verwaltungsakte, die die bisherige 
Rechtsposition des Beschwerdeführers einengen und Verwaltungsakte, die die bis-
herige Rechtsposition des Beschwerdeführers ausdehnen 35. Grundgedanke der auf-
schiebenden Wirkung ist, dass sich an einer bestehenden Situation nichts ändern 
soll, solange die angefochtene Anordnung im Rechtsmittelverfahren nicht bestätigt 
wird. Bei Verfügungen, welche die Rechtsposition des Beschwerdeführers einen-
gen, bewirkt die aufschiebende Wirkung die Aufrechterhaltung des Zustandes, wie 
er vor Erlass der Verfügung bestand; strebt der Beschwerdeführer eine Erweiterung 
seiner Rechtsposition an und wird ihm dies verweigert, verhindert die aufschieben-
de Wirkung lediglich, dass die das Gesuch abweisende Verfügung in formelle 
Rechtskraft erwächst, eine 

                                                
30 A.M. KUHN, S. 49; EYERMANN/FRÖHLER, § 80 Rz 14; FINKELNBURG, S. 129. Gl. M. ULE, S. 366 f. 
31 EYERMANN/FRÖHLER, § 80 Rz 14. 
32 § 41 Rz 4 ff, insbesondere 9. 
33 AGVE 1981, 517. 
34 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 243; KUHN, S. 52 ff.; HÄNER, Massnahmen, 269. 
35 Die Terminologie verwendet EYERMANN/FRÖHLER, § 80 Rz 9. 
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Ausweitung der Rechtsposition ist damit nicht verbunden, da lediglich der Zustand 
vor Erlass der Verfügung perpetuiert werden kann. Soll mit der Verfügung eine 
angemasste Rechtsposition beseitigt werden (z.B. Baustopp bei Bauen ohne Bau-
bewilligung), bewirkt die aufschiebende Wirkung, dass der Beschwerdeführer vor-
erst weiterhin in dieser Rechtsposition verbleibt (also weiterbauen kann). Das ist an 
sich unbefriedigend, aber immerhin konsequent, da die aufschiebende Wirkung als 
Instrument des Prozessrechts keine Antwort auf die materiell-rechtliche Frage, ob 
der Zustand vor Erlass der angefochtenen Verfügung auch rechtmässig ist, geben 
kann. In diesen Fällen ist der allfälligen Beschwerde durch die verfügende Behörde 
die aufschiebende Wirkung zu entziehen 36. 

Beantragt der Gesuchsteller die Erteilung einer (Bau-)Bewilligung und wird dies 
abgelehnt, kommt der dagegen gerichteten Beschwerde keine aufschiebende Wir-
kung zu; insbesondere ist der Gesuchsteller nicht berechtigt, von der verweigerten 
Bewilligung während der Dauer des Rechtsmittelverfahrens vorläufig Gebrauch zu 
machen. Seine Rechtsposition wurde durch die das Gesuch abweisende Verfügung 
nicht eingeengt - er befindet sich in der gleichen Situation, als wenn er überhaupt 
kein Gesuch gestellt hätte. Führt der Nachbar (Konkurrent oder ein anderer betrof-
fene Dritter) gegen die erteilte Bewilligung Beschwerde, kommt dem Rechtsmittel 
aufschiebende Wirkung zu, da die Bewilligung die Rechtsposition des beschwerde-
führenden Dritten (zumindest behauptungsweise) einschränkt. Wehrt sich ein Schü-
ler gegen die Rückversetzung, ist der angefochtene Promotionsentscheid eine Ver-
fügung, die seine bisherige Rechtsposition einschränkt 37, der Beschwerde kommt 
die aufschiebende Wirkung zu 38; wehrt er sich gegen den 

                                                
36 A.M. KUHN, S. 55, der in der Verfügung des Baustopps eine negative Verfügung sieht, weshalb der dagegen 
gerichteten Beschwerde die aufschiebende Wirkung von Anfang an nicht zukommt; vgl. auch HÄNER, Mass-
nahmen, 270. 
37 Der Promotionsentscheid ist ein Grenzfall, da er Rückversetzung (Einschränkung der Rechtsposition) und 
Nichtbeförderung (versagte Erweiterung der Rechtsposition) sein kann. Geht man davon aus, dass ein Schüler 
keinen Anspruch hat, die Schulzeit innerhalb einer Schulstufe ungehindert zu durchlaufen, sondern dass es stets 
einer Beförderung in das nächste Schuljahr bedarf, käme der Beschwerde gegen die Nichtbeförderung an sich 
keine aufschiebende Wirkung zu (anders aber AGVE 1981, 517 f.; ausführlich RRB Nr. 2099 vom 13. Novem-
ber 1978). Im Ergebnis überzeugt der Entscheid des Regierungsrats allerdings, da die Nichtbeförderung die 
Ausnahme ist und im Gegensatz zur Beförderung explizit verfügt wird. Immerhin wird an diesem Fallbeispiel 
deutlich, dass die aufschiebende Wirkung in engem Zusammenhang mit dem materiellen Recht steht und bei 
entsprechender Formulierung der materiellen Bestimmungen faktisch ein Entzug der aufschiebenden Wirkung 
erreicht werden kann. Diese Zufälligkeiten lassen sich weitgehend vermeiden, wenn man mit KOPP, VwGO, § 
80 Rz 21, davon ausgeht, dass die aufschiebende Wirkung auch dann eintritt, wenn das materielle Recht an die 
ablehnende Entscheidung (z.B. Nichtbeförderung) weitergehende Wirkungen knüpft, etwa den Verlust einer bis 
zur Entscheidung anerkannten Rechtsstellung; in diesen Fällen hat die "aufschiebende Wirkung mittelbar zur 
Folge, dass der Betroffene vorläufig weiterhin so zu behandeln ist, als wäre er im Besitz dieser Rechtsstellung 
geblieben". 
38 Mit dem Ergebnis, dass er in der bisherigen Klasse verbleiben kann. A.M. GYGI, Massnahmen, 4 und 9, wo-
nach der Beschwerde gegen die Nichtpromotion eines Schülers grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung 
zukommt; vgl. auch HÄNER, Massnahmen, 269 f. 
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Entscheid, der ihm die Zulassung zu einer höheren Schulstufe (z.B. Übertritt von 
der Bezirksschule in die Kantonsschule) verweigert, wird seine bisherige Rechtspo-
sition nicht eingeengt und der Beschwerde kommt keine aufschiebende Wirkung zu 
39. Begünstigt die Verfügung den einen Konkurrenten und benachteiligt den anderen 
(Vergabe eines Wirtschaftspatents an einen von zwei Bewerbern) wird zwar die 
Rechtsposition des beschwerdeführenden (nicht berücksichtigten) Konkurrenten 
durch die Verfügung an sich nicht eingeschränkt (was die aufschiebende Wirkung 
begrifflich ausschliesst), aber da gleichzeitig auch die die Rechtsposition des Drit-
ten erweiternde Verfügung angefochten ist, tritt aufschiebende Wirkung ein mit der 
Folge, dass der obsiegende Konkurrent von seiner Bewilligung zunächst keinen 
Gebrauch machen kann 40. Die Beschwerde gegen eine Nichtwiederwahlverfügung 
hat keine aufschiebende Wirkung in dem Sinn, dass während der Dauer des Be-
schwerdeverfahrens das Dienstverhältnis als einstweilen bestehend gelten würde. 
Eine Besoldung ist deshalb während dieser Zeit nicht geschuldet. Selbst wenn das 
nicht so wäre, käme eine aufschiebende Wirkung nur dann in Frage, wenn auf die 
Wiederwahl ein Rechtsanspruch bestehen würde; das ist im Kanton Aargau nicht 
der Fall 41. 

                                                
39 Mit der Wirkung, dass er nicht (vorläufig) in die Kantonsschule überwechseln kann. Vgl. AGVE 1981, 517 f.; 
ausführlich RRB Nr. 2099 vom 13. November 1978. 
40 A.M. EYERMANN/FRÖHLER, § 80 Rz 11. 
41 Gestützt auf § 62 Lehrerbesoldungsdekret I (Dekret über das Dienstverhältnis und die Besoldung der Lehrer 
an öffentlichen Schulen vom 24. November 1971 [SAR 411.110]) ist für die Lehrer das (allgemeine) Besol-
dungsdekret (Dekret über das Dienstverhältnis und die Besoldung der Staatsbeamten [Besoldungsdekret] vom 
24. November 1971 [SAR 161.110]) anwendbar, soweit im Lehrerbesoldungsdekret I keine abweichenden 
Bestimmungen bestehen. In § 4 Lehrerbesoldungsdekret I wird geregelt, dass alle Lehrer nach Ablauf der 
Amtsdauer der Wiederwahl unterliegen. Dies ist auch gemäss Besoldungsdekret so (dessen § 4). Andere Be-
stimmungen, die im fraglichen Problembereich anwendbar wären, finden sich im Lehrerbesoldungsdekret I 
nicht, wohl aber im Besoldungsdekret. Gemäss § 4 Abs. 2 Besoldungsdekret dürfen nur solche Beamte wieder-
gewählt werden, deren Leistungen und Pflichterfüllung befriedigen. Jeder Beamte ist auch gestützt auf diese 
Bestimmung nur auf Zeit gewählt und seine Wiederwahl sogar ausgeschlossen, wenn die in § 4 Abs. 2 genann-
ten Voraussetzungen nicht vorliegen; einen Anspruch auf Wiederwahl gewährt das aargauische Beamtenrecht 
nicht (AGVE 1989, 117; BGE 120 Ia 111 f.; BGE 107 Ia 184; BGE 105 Ia 271 ff.; teilweise a. M. PETER KÖ-

FER, Das Recht des Staatspersonals im Kanton Aargau, Diss. Zürich, Aarau 1980, S. 112 ff. [allerdings gestützt 
auf eine unzutreffende Interpretation von BGE 103 Ib 323; auch die Bindung des Gemeinwesens an das allge-
meine Willkürverbot - das für die gesamte staatliche Verwaltungstätigkeit gilt - schafft nicht bereits einen selb-
ständigen Rechtsanspruch auf Wiederwahl, vgl. auch BGE 107 Ia 184]. Die Einschränkung in BGE 105 Ia 275, 
wonach im bundesverwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren die Rechtmässigkeit einer Nichtwiederwahl - 
wenn auch nur unter Einräumung eines weiten Ermessensspielraumes - überprüft werden kann, wirkt sich im 
Kanton Aargau nicht aus, da durch die Regelung in § 13 Lehrerwahlverordnung vom 14. September 1987 [SAR 
411.113] eine materielle Überprüfung explizit ausgeschlossen wird). Die Wahlbehörde soll hinsichtlich der 
Frage, ob sie das Dienstverhältnis nach Ablauf der Amtsperiode erneuern will oder nicht, im Rahmen des Will-
kürverbots (KÖFER, S. 113) grundsätzlich frei sein. Durch das Erfordernis der periodischen Wiederwahl soll 
dem Gemeinwesen die Möglichkeit geboten werden, sich von einem Beamten zu trennen, wenn dies im Interes-
se der bestmöglichen Erfüllung der staatlichen Aufgaben als wünschbar erscheint. 
Aus der Regelung in den Besoldungsdekreten sowie der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung ist zu folgen, 
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Verfügungen können Nebenbestimmungen enthalten (Befristungen, Bedingungen, 
Auflagen) 42. Sind die mit einer Verfügung verbundenen Auflagen Gegenstand der 
Beschwerde, hat die aufschiebende Wirkung nicht zur Folge, dass lediglich die Auf-
lagen vorläufig keine Wirksamkeit entfalten, wohl aber die Verfügung ohne die 
Nebenbestimmungen. Die Verfügung ist mit den jeweiligen Nebenbestimmungen 
verbunden. Die aufschiebende Wirkung erstreckt sich grundsätzlich auf die ganze 
Verfügung, gleichgültig, ob sie vollumfänglich oder nur in einzelnen Nebenbe-
stimmungen angefochten ist 43. Allerdings kann es aus der Sicht des Beschwerde-
führers sinnvoll sein, bei der Rechtsmittelinstanz vorsorgliche Massnahmen zu be-
antragen mit dem Inhalt, es sei ihm zu gestatten, von der Bewilligung bis zum Ab-
schluss des Rechtsmittelverfahrens unter Einhaltung der Auflagen Gebrauch zu 
machen. Diesem 

                                                                                                                                   

dass das Recht, während weiterer vier Jahre im Schuldienst tätig zu sein, der Wahl bedarf. Dies ist auch dann 
der Fall, wenn der Betreffende nicht in den Staatsdienst eintritt, sondern nach einer oder mehreren Amtsperio-
den der Wiederwahl bedarf. Erfolgt die Wahl nicht, liegt deshalb keine Einengung einer bisher gewährten 
Rechtsposition vor, sondern, da die (Wieder-) Wahl Voraussetzung für die Beamtung ist, eine unterbliebene 
Ausdehnung der bisherigen Rechtsposition. Dies wiederum hat zur Folge, dass die Beschwerde gegen den 
Nichtwiederwahlbeschluss (besser: die Beschwerde gegen die unterbliebene Wahl; dass die unterbliebene Wahl 
in Verfügungsform zu ergehen hat, ist ein verfahrensrechtliches Problem und hat nichts mit der materiellen 
Rechtsposition zu tun) keine aufschiebende Wirkung in dem Sinn zukommt, dass weiterhin eine Besoldung 
auszurichten wäre. Diese Betrachtungsweise wird besonders deutlich im Falle des Bewerbers oder Konkurren-
ten, der nicht gewählt wird oder gegen einen anderen Konkurrenten unterliegt; dessen Beschwerde gegen die 
Wahl des Dritten (was zulässig ist) führt selbstverständlich nicht dazu, dass dem Nichtgewählten für die Dauer 
des Beschwerdeverfahrens der gemäss Besoldungsdekret für die Stelle auszurichtende Lohn bezahlt wird. Die-
ser Auffassung ist auch ausdrücklich GYGI, wenn er formuliert, "wird ein Beamter nicht wiedergewählt ..., dann 
nützt die aufschiebende Wirkung eines Rechtsmittels nichts. Insbesondere hat die Rechtsmitteleinlegung nicht 
zur Folge, dass es vorläufig so gehalten werden müsste, wie wenn dem beantragten Begehren stattgegeben 
worden wäre" (GYGI, Massnahmen, 7). In diesem Fall könnten nur vorsorgliche Massnahmen der Einstellung 
der Besoldungsausrichtung entgegenwirken. 
42 Dazu ausführlich HÄFELIN/MÜLLER, Rz 719 ff. 
43 AGVE 1973, 269. 

11 
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Begehren ist zu entsprechen, wenn die Durchsetzbarkeit der Auflagen bei Be-
schwerdeabweisung gewährleistet bleibt. So kann die Bewilligung, einen Dancing-
betrieb bis 2 Uhr morgens offen zu halten, durch Entzug der aufschiebenden Wir-
kung genutzt werden, wenn lediglich die belastende Nebenbestimmung, für die Zeit 
nach Mitternacht einen Ordnungsdienst zu bestellen, angefochten ist und dieser 
Ordnungsdienst für die Zeit des Beschwerdeverfahrens aufrecht erhalten wird. Des-
gleichen kann mit einer Überbauung begonnen werden, wenn nur gegen die Aufla-
ge, die Gebäude seien mit einem braunen Farbanstrich zu versehen, Beschwerde 
geführt wurde 44. Keine aufschiebende Wirkung kommt der Beschwerde gegen eine 
(erteilte) Baubewilligung zu, wenn nur die vorinstanzliche Kostenverteilung ange-
fochten wird 45. 

Wird eine Suspensivbedingung Gegenstand des Rechtsmittelverfahrens, ist die auf-
schiebende Wirkung begrifflich ausgeschlossen, da die Rechtswirksamkeit der Ver-
fügung erst eintritt, wenn die Bedingung erfüllt ist 46. Resolutivbedingungen be-
grenzen die Wirksamkeit einer Verfügung 47, weshalb vor Eintritt der Resolutivbe-
dingung der Entzug der aufschiebenden Wirkung mit der Folge, dass (zum Beispiel) 
von einer Bewilligung Gebrauch gemacht werden kann, denkbar ist. Mit Eintritt der 
Resolutivbedingung fällt die Verfügung dahin, die dagegen gerichtete Beschwerde 
hat keine aufschiebende Wirkung in dem Sinn, dass die Verfügung für die Dauer 
des Beschwerdeverfahrens vorläufig Geltung hätte 48; die Beschwerde wird gegens-
tandslos. 

Die aufschiebende Wirkung wirkt sich nur zugunsten desjenigen aus, der das 
Rechtsmittel eingelegt hat 49. Nicht in rechtlicher Hinsicht, aber tatsächlich kann 
sich die aufschiebende Wirkung auch zugunsten eines durch die Verfügung betrof-
fenen Dritten auswirken, wenn die Natur der 

                                                
44 Andere Beispiele bei ZOLLIKOFER, S. 81 ff., sowie AGVE 1973, 268 ff. (Entzug der aufschiebenden Wirkung 
bei Beschwerde gegen Bewilligung zur Kiesausbeutung, weil nur die Frage der Ersatzpflicht für Strassenbe-
schädigung zur Diskussion stand). 
45 AGVE 1987, 342 ff. 
46 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 725. 
47 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 726. 
48 AGVE 1990, 234. 
49 Kaminsanierungsverfügung durch das Aargauische Versicherungsamt an alle Eigentümer einer Reiheneinfa-
milienhaussiedlung (jedes Haus verfügte über ein eigenes Kamin); dagegen führten der Grossteil, aber nicht alle 
Eigentümer Beschwerde. Letztere können nicht von der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde der anderen 
profitieren (VGE III/59/60 vom 7. Juli 1993 i.S. P. AG und Mitb.; das Problem war im zitierten Entscheid 
allerdings nicht relevant). 
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Anordnung einheitliche Durchsetzung gegenüber allen Betroffenen verlangt 50. 

Ein Entzug der aufschiebenden Wirkung gemäss § 44 Abs. 1 (durch die Vorinstanz 
für das nachfolgende Beschwerdeverfahren) bezieht sich nur auf das unmittelbar 
anschliessende Beschwerdeverfahren, nicht auf allfällige weitere Beschwerdever-
fahren 51. 

Aufschiebende Wirkung kommt von Gesetzes wegen (Art. 44 Abs. 1) nur der Be-
schwerde zu. Darunter fallen nicht die Aufsichtsanzeige (§ 59a) 52, die Wiederer-
wägung (§ 25), die Wiederaufnahme (§ 27); ausserordentliche Rechtsmittel beein-
flussen die Rechtskraft des angefochtenen Entscheids nicht 53. Zulässig ist hinge-
gen, dem Gesuch auf Antrag oder von Amtes wegen die aufschiebende Wirkung zu 
erteilen (§ 29 Abs. 1). Begrifflich ausgeschlossen ist die aufschiebende Wirkung bei 
der Rechtsverweigerungs- und Rechtsverzögerungsbeschwerde (§ 40 Abs. 4, § 53) 
sowie im verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren (§§ 60 ff.) 54, da es in diesen 
Fällen an einer Verfügung fehlt 55. Die aufschiebende Wirkung im Normenkontroll-
verfahren regelt § 72 56. Hingegen kommt Beschwerden gegen Vollstreckungsver-
fügungen, obwohl in § 77 Abs. 3 nicht ausdrücklich vorgesehen, die aufschiebende 
Wirkung zu 57. 

2.  Ausschluss der aufschiebenden Wirkung 

a)  Von Gesetzes wegen 

aa)  § 55 und § 59 VRPG 
Disziplinarische Verfügungen der Verwaltungsbehörden über die vorzeitige Entlas-
sung eines Behördemitglieds sind beim Verwaltungsgericht mit Beschwerde an-
fechtbar (§ 55), können aber von diesem nicht aufgehoben 

                                                
50 Etwa wenn streitig ist, ob bei einem Strassenausbau von den angrenzenden Grundeigentümern überhaupt 
Beiträge verlangt werden können, oder wenn gegen ein Bauvorhaben nur durch einen von zahlreichen Nachbarn 
Beschwerde geführt wird. Anders hingegen bei der Allgemeinverfügung; hier hindert die Beschwerde die 
Durchsetzbarkeit der (Einzel-) Verfügung gegenüber dem nicht beschwerdeführenden Dritten nicht (ZOLLIKO-

FER, S. 95). 
51 AGVE 1977, 284 ff. 
52 Zur Aufsichtsanzeige vgl. § 59a Rz 2 ff. 
53 GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 139. 
54 Hingegen sind andere vorsorgliche Massnahmen analog der zivilprozessualen Regelung möglich, vgl. § 67 Rz 
57. 
55 § 53 Rz 5, 12 ff. 
56 § 72 Rz 3 ff. 
57 KUHN, S. 69. Der in § 77 Abs. 3 enthaltene Verweis auf die Verwaltungsbeschwerde ist auch als solcher auf § 
44 zu verstehen. 
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werden (§ 59). Dies hat zur Konsequenz, dass der Beschwerde keine aufschiebende 
Wirkung mit der Folge, dass die Entlassung aus dem Beamtenverhältnis erst bei 
Ausfällung des Beschwerdeentscheids wirksam wäre, zukommt. 

bb)  § 28 BauG 

Gestützt auf § 28 BauG können Entscheide des Grossen Rats und des Regierungs-
rats über die Genehmigung von allgemeinen Nutzungsplänen und -vorschriften 
beim Verwaltungsgericht angefochten werden; die Beschwerde hat nur aufschie-
bende Wirkung, soweit das Gericht sie gewährt. Das Verwaltungsgericht betrachtet 
Nutzungspläne und die dazugehörigen Rechtsvorschriften als Erlasse im Sinn von § 
68 58; mit der Revision des Baugesetzes wurde der Rechtsschutz gegen Nutzungs-
pläne vom Normenkontrollverfahren in das Beschwerdeverfahren verwiesen (dazu 
ausführlich § 38 Rz 95 ff.). Da der Gesetzgeber bei Erlass von § 28 BauG letztlich 
selbst nicht wusste, ob der Prüfungsvorgang einem Beschwerdeverfahren oder einer 
Normenkontrolle gleichkommt, hat er sicherheitshalber der Beschwerde gegen den 
Genehmigungsentscheid die aufschiebende Wirkung entzogen, um sicherzustellen, 
dass § 44 Abs. 1 nicht unbeabsichtigt den Beschwerden gestützt auf § 28 BauG von 
Gesetzes wegen die aufschiebende Wirkung erteilt. Das Verwaltungsgericht hat in 
seinem bisher dazu ergangenen Entscheid (zu allgemein und weitgehend unzutref-
fend) ausgeführt, die "aufschiebende Wirkung (erfasse) nur die unterste Stufe der 
rechtlichen Konkretisierung; unbesehen davon (sic!), welche Rechtsnatur das An-
fechtungsobjekt und das Anfechtungsverfahren aufwiesen, (beziehe) sich der 
rechtshemmende Effekt der aufschiebenden Wirkung ausschliesslich auf die 
Rechtsanwendungsebene; gehemmt (werde) immer nur die Rechtskraft des indivi-
duell-konkreten Einzelakts" 59. 

Richtigerweise gilt dasselbe wie das in § 72 für die prinzipale Normenkontrolle 
Ausgeführte. Danach ist in Anlehnung an die Regelung in § 47 Abs. 8 der deut-
schen VwGO die aufschiebende Wirkung bei der Anfechtung von Erlassen nur an-
zuordnen, wenn dies zur Abwehr schwerer Nachteile oder aus anderen wichtigen 
Gründen dringend geboten ist; der Nachteil kann in der Beeinträchtigung sowohl 
öffentlicher wie auch privater Interessen liegen, die bei Gegenläufigkeit gegenein-
ander abzuwägen sind (vgl. zum Ganzen ausführlich § 72 Rz 3 ff.). Entgegen der 

                                                
58 AGVE 1995, 277; 1985, 116 f.; VGE I/90 vom 28. Dezember 1995 i.S. A. und W., S. 6. 
59 AGVE 1995, 278. 
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Auffassung des Verwaltungsgerichts 60 hat der Entzug der aufschiebenden Wirkung 
nur zur Folge, dass die Wirkung nicht von Gesetzes wegen bei Beschwerdeerhe-
bung eintritt und es einer prozessleitenden Verfügung auf Antrag oder von Amtes 
wegen bedarf, wenn die aufschiebende Wirkung erteilt werden soll. Zu prüfen ist 
ein derartiger Antrag allemal; der Verweis auf den (fehlenden) Konkretisierungs-
grad von Erlassen (und damit sinngemäss der generelle Ausschluss der aufschie-
benden Wirkung in Beschwerdeverfahren nach § 28 BauG) erfüllt diese Prüfungs-
pflicht nicht (und widerspricht im übrigen dem Gesetz [§ 72] und der eigenen Pra-
xis des Verwaltungsgerichts 61). Auch das (zusätzliche) Argument, es bestehe ein 
öffentliches Interesse daran, dass sich die gesetzgeberischen Wertentscheidungen, 
die hinter der Nutzungsplanung stehen, möglichst ohne Verzug auf der Rechtsan-
wendungsebene auswirken können, weshalb die Gewährung der aufschiebenden 
Wirkung nach § 28 BauG nicht in Frage käme 62, ist unzutreffend, da gerade die 
Wertentscheidungen mit der Beschwerde in Frage gestellt werden. Die Rechtspre-
chung ist zu überdenken und der Regelung in § 72 anzupassen. 

Soweit Sondernutzungspläne betroffen sind, ist schon die gesetzliche Regelung in § 
28 2. Satz unzutreffend. 

cc)  § 35 Submissionsdekret 63 

Gemäss Art. 17 Abs. 1 VöB hat die Beschwerde keine aufschiebende Wirkung, eine 
Erteilung durch die Beschwerdeinstanz ist zulässig, wenn die Beschwerde ausrei-
chend begründet erscheint und keine überwiegenden öffentlichen oder privaten In-
teressen entgegenstehen. Der Kanton Aargau hat in seinem Submissionsdekret die 
sachgerechtere Lösung getroffen, indem auch der Submissionsbeschwerde im 
Grundsatz die 

                                                
60 AGVE 1995, 278. 
61 AGVE 1976, 322. 
62 AGVE 1995, 279. 
63 Im am 1. Januar 1996 in Kraft getretenen Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen 
(GATT/WTO-Übereinkommen [GPA] vom 15. April 1994 / 8. Dezember 1994 [SR 0.632.231.42]) verpflichte-
ten sich die Vertragsstaaten, auf nationaler Ebene ein Rechtsmittelverfahren einzuführen. Die Umsetzung in der 
Schweiz erfolgte über das Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) vom 16. Dezember 
1994 (SR 172.056.1; für Beschaffungen auf Bundesebene), die Verordnung über das öffentliche Beschaffungs-
wesen (VöB) vom 11. Dezember 1995 (SR 172.056.11.) und im Kanton Aargau durch das Submissionsdekret 
(SubmD) vom 26. November 1996 (SAR 150.910), welches gestützt auf § 29 FHG (Gesetz über den Finanz-
haushalt des Kantons Aargau [Finanzhaushaltsgesetz, FHG] vom 3. Juli 1990 [SAR 611.100]) sowie in Ausfüh-
rung des GATT/WTO-Übereinkommens, der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungs-
wesen (IVöB) vom 25. November 1994 und des Bundesgesetz über den Binnenmarkt (Binnenmarktgesetz, 
BGBM) vom 6. Oktober 1995 (SR 943.02) ergangen ist. 
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aufschiebende Wirkung zukommt, diese aber entzogen werden kann, wenn die Be-
schwerde aussichtslos erscheint oder der Ausgang des Verfahrens den Sachent-
scheid nicht präjudizieren kann 64. Dieser Entscheid ist innert 10 Tagen nach Ein-
gang der Beschwerde zu fällen (§ 35 Submissionsdekret) 65; damit werden Verzöge-
rungen weitgehend vermieden. Die Frist von zehn Tagen hat allerdings nicht zur 
Folge, dass nach dieser Zeitspanne die aufschiebende Wirkung nicht mehr erteilt 
oder entzogen werden könnte. Die Frist verpflichtet das Gericht nur, die entspre-
chende Beurteilung vorzunehmen und das in § 35 Abs. 2 Submissionsdekret nun 
ausdrücklich normierte, im Prinzip aber bereits in § 41 Abs. 1 geregelte (und seit 
Jahrzehnten vorgeschriebene, aber kaum je angewandte und schon gar nicht innert 
nützlicher Frist erledigte) Vorprüfungsverfahren (vgl. dazu ausführlich § 41 Rz 4 
ff.) auch tatsächlich durchzuführen. 

dd)  Weitere 

Gestützt auf § 67p Abs. 2 EG ZGB hat die Beschwerde gegen eine fürsorgerische 
Freiheitsentziehung grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung 66; wird nicht in-
nerhalb Monatsfrist über die Beschwerde entschieden, hat das Verwaltungsgericht 
nach § 67p Abs. 3 EG ZGB im Sinn einer vorsorglichen Massnahme (§ 44 Abs. 2) 
von Amtes wegen unverzüglich darüber zu entscheiden, ob der in der Anstalt Un-
tergebrachte oder Zurückbehaltene für die weitere Dauer des Verfahrens aus der 
Anstalt entlassen werden kann. 

§ 37 Abs. 2 des Anwaltsgesetzes bestimmt, dass der Präsident des Obergerichts der 
Beschwerde gegen einen Entscheid der Anwaltskommission auf Gesuch hin die 
aufschiebende Wirkung erteilen kann (was voraussetzt, dass der Beschwerde im 
Grundsatz keine aufschiebende Wirkung zukommt) 67. 

                                                
64 Vgl. zum Problem (wegen der abweichenden Regelung im BöB sinngemäss) den ausführlich begründeten 
Zwischenentscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen vom 17. 
Februar 1997 i.S. I. AG und T. AG c. Bundesamt für Statistik (BRK 008/96), publiziert in AJP 1997, 333 ff. 
65 Vgl. zur Begründung Vernehmlassungsbericht des Baudepartements vom 23. November 1995, S. 12; PETER 

GALLI/DANIEL LEHMANN/PETER RECHSTEINER, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, Zürich 
1996, Rz 589 ff. 
66 AGVE 1986, 204 ff.; GOTTLIEB IBERG, Aus der Praxis zur fürsorgerischen Freiheitsentziehung, SJZ 79/1983, 
297. 
67 Beschluss des Plenums des aargauischen Obergerichts vom 12. Juli 1994 i.S. Dr. H., S. 4. 
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§ 21 Abs. 2 der Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über Aufenthalt und 
Niederlassung der Ausländer 68 entzieht Beschwerden gegen Verfügungen der kan-
tonale Fremdenpolizei die aufschiebende Wirkung. 

Stimmrechts-, Wahl- und Abstimmungsbeschwerden kommt nur die aufschiebende 
Wirkung zu, wenn diese von der Beschwerdeinstanz angeordnet wird (§ 70 GPR). 

In § 7 Abs. 4 Denkmalschutzdekret 69 wird Beschwerden gegen Verfügungen 
betreffend vorsorgliche Massnahmen im Bereich des Denkmalschutzes die auf-
schiebende Wirkung entzogen. 

§ 5 des Dekrets über die Begnadigung 70 bestimmt, dass dem Begnadigungsgesuch 
eines Verurteilten, der sich wegen dieser Sache schon in Haft befindet, keine auf-
schiebende Wirkung in Bezug auf den Strafvollzug zukommt 71. 

Beschwerden gegen Verfügungen und Anordnungen im Wahlvorverfahren (Festset-
zung des Wahltags für die Gesamterneuerungswahl des Grossen Rats, Wahlvor-
schläge, Listen) wird in § 9 Abs. 2 des Grossratswahlgesetzes 72 die aufschiebende 
Wirkung entzogen. Sinngemäss gleich wurde in § 17 Abs. 2 der Verordnung über 
die Wahl des Einwohnerrates 73 legiferiert. 

b)  Aus wichtigen Gründen durch Anordnung 

Die aufschiebende Wirkung im Beschwerdeverfahren ist die Regel 74. Ihr Entzug 
kann im Sinn einer Ausnahme durch die verfügende Behörde im angefochtenen 
Entscheid (Abs. 1) oder durch die Rechtsmittelinstanz als vorsorgliche Massnahme 
(Abs. 2) auf Antrag oder von Amtes wegen angeordnet werden. Voraussetzung des 
Entzugs sind "wichtige Gründe" (§ 44 Abs. 1). Als wichtige Gründe gelten öffentli-
che oder private Interessen am Entzug der aufschiebenden Wirkung, welche die 
entgegenstehenden 

                                                
68 Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer vom 29. De-
zember 1966 (SAR 122.311). 
69 Dekret über den Schutz von Kulturdenkmälern (Denkmalschutzdekret) vom 14. Oktober 1975 (SAR 
497.110). 
70 Dekret über die Begnadigung vom 17. März 1981 (SAR 253.710). 
71 In allen anderen Fällen kann das Departement des Innern allerdings von sich aus oder auf begründetes Gesuch 
hin die aufschiebende Wirkung erteilen, sofern das Begnadigungsgesuch innert 30 Tagen nach der ersten Vorla-
dung zum Strafantritt eingereicht wird oder die Aufschubsgründe erst danach eintreten (§ 5 Abs. 2 Begnadi-
gungsdekret). 
72 Gesetz über die Wahl des Grossen Rates vom 8. März 1988 (SAR 152.100). 
73 Verordnung über die Wahl des Einwohnerrates vom 5. Dezember 1988 (SAR 131.731). 
74 AGVE 1988, 415; 1980, 279. 
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privaten (gelegentlich auch öffentlichen 75) Interessen am Bestand der aufschieben-
den Wirkung klar 76 überwiegen. Die wichtigen Gründe sind im Entscheid, der die 
aufschiebende Wirkung entzieht, zu nennen 77. 

Öffentliche Interessen am Vollzug der Verfügung sind die drohende Gefährdung 
von polizeilichen Schutzgütern wie öffentliche Ordnung und Sicherheit, öffentliche 
Gesundheit, öffentliche Sittlichkeit sowie Treu und Glauben im Geschäftsverkehr 
78. Zu beachten ist, dass die Kriterien nicht identisch sind mit jenen, welche die an-
gefochtene Verfügung verursacht haben (die Verfügung, ein einsturzgefährdetes 
Gebäudes abzubrechen, stützt sich auf baupolizeiliche Vorschriften, die der öffent-
lichen Sicherheit dienen; die Anordnung, das Gebäude unter Entzug der aufschie-
benden Wirkung sofort abzubrechen, verlangt eine intensive und unmittelbar dro-
hende Gefahr, die nicht anders als durch den sofortigen Abbruch behoben werden 
kann). Es ist somit unzulässig, den Entzug der aufschiebenden Wirkung ausschliess-
lich mit denselben Argumenten zu begründen, die zum Erlass der Verfügung ge-
führt haben. Da jede behördliche Anordnung im öffentlichen Interesse liegen muss 
79, reicht das öffentliche Interesse an der Anordnung selbst nicht aus, sonst würde § 
44 Abs. 1 (Grundsatz der aufschiebenden Wirkung) keinen Sinn machen 80. Kein 
wichtiger Grund ist der Entzug als Sanktion bei Bauen ohne Baubewilligung 81. 

Wenn im konkreten Fall sachlich gewichtige und zeitlich dringende öffentliche (o-
der private, vorab nachbarliche) Interessen für einen sofortigen Vollzug der Verfü-
gung sprechen, kann die aufschiebende Wirkung vollständig entzogen werden, aber 
auch in differenzierten Teilmassnahmen bestehen 82. Der vorsorgliche Rechtsschutz 
erlaubt, zur Sicherung besonderer öffentlicher Interessen oder im Sinn des vorbeu-
genden Rechtsschutzes für Dritte eine für die Dauer des Prozesses wirksame Über-
gangsordnung einzurichten. Dabei können die Erfolgsaussichten 

                                                
75 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 244. 
76 Es müssen qualifizierte Gründe vorliegen, da der Entzug die Ausnahme ist (GADOLA, Beschwerdeverfahren, 
S. 373; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 244). 
77 Botschaft I 1967, S. 28 f.; HÄNER, Massnahmen, 375. 
78 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1902 ff. 
79 EICHENBERGER, Kommentar KV, § 68 N 8; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 450. 
80 Das Interesse an der Wahrung der Rechtsordnung ist für sich allein nicht genügend, um einer Beschwerde die 
aufschiebende Wirkung zu entziehen; vgl. KUHN, S. 150 f.; FINKELNBURG, S. 161 f. 
81 VGE III/81 vom 15. November 1988 i.S. H., S. 7. 
82 AGVE 1980, 280. 
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der Beschwerde berücksichtigt werden 83. Der Natur des Verfahrens entsprechend 
hat sich die Behörde dabei auf summarisch zu prüfende materielle Überlegungen zu 
stützen 84. 

Zur Kasuistik vgl. Rz 62. 

III.  Andere vorsorgliche Massnahmen 

1.  Grundsätze 
Die aufschiebende Wirkung ist eine vorsorgliche Massnahme 85 mit der Besonder-
heit, dass sie im Regelfall von Gesetzes wegen eintritt; ihr Entzug oder die Gewäh-
rung, wo das Gesetz der Beschwerde die aufschiebende Wirkung entzogen hat, ist 
ebenfalls vorsorgliche Massnahme. Unter anderen vorsorglichen Massnahmen (§ 
44 Abs. 2) werden Massnahmen verstanden, die nicht die aufschiebende Wirkung 
zum Inhalt haben. Zur aufschiebenden Wirkung vgl. Rz 5 ff. hiervor. 

Vorsorgliche Massnahmen gestützt auf § 44 sind Anordnungen, die von der verfü-
genden Behörde im instanzabschliessenden Entscheid (also nicht für die Dauer des 
erstinstanzlichen Verfahrens) oder der Rechtsmittelinstanz für die Dauer des Be-
schwerdeverfahrens getroffen werden. Sie sind von vorläufigen Massnahmen im 
Sinn von Anordnungen vorsorglichen Charakters 86, die in der Form von selbständi-
gen Endverfügungen 

                                                
83 Anders offenbar AGVE 1986, 312, wo die Berücksichtigung der Prozesschancen grundsätzlich ausgeschlos-
sen wird. Gl. M. MEYLAN, effet. 56 ff., allerdings mit Beschränkung auf reine Rechtsfragen. 
84 AGVE 1980, 281 f.; 1978, 293; 1972, 364 f. 
85 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 245; HÄNER, Massnahmen, 265; KÖLZ/HÄNER, Rz 284; vgl. diffe-
renzierend SCHAUB, S. 11 ff.; RHINOW/KOLLER/KISS, Rz 1325 ff. 
86 Der Begriff dient der Abgrenzung von den vorsorglichen Massnahmen, die für die Dauer des Beschwerdever-
fahrens getroffen werden. SCHAUB, S. 9 f., 20 f. verwendet denselben Begriff, allerdings zur Unterscheidung 
von vorsorglichen Massnahmen, die in der Form von Zwischenverfügungen (vorsorgliche Massnahmen) und 
solchen, die in der Form der selbständigen Endverfügung (Anordnungen vorsorglichen Charakters) ausgestaltet 
sind. Die Unterscheidung ist von Bedeutung: Vorsorgliche Massnahmen in der Form von Zwischenverfügungen 
sind nur unter bestimmten Voraussetzungen anfechtbar (nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil, vgl. § 38 
Rz 53 ff.); vorsorgliche Massnahmen in der Form von Endverfügungen sind im Vergleich erleichtert, d.h. wie 
jede andere Endverfügung auch, anfechtbar. Da § 44 keine gesetzliche Grundlage für den Erlass von vorsorgli-
chen Massnahmen für die Dauer des erstinstanzlichen Verfahrens darstellt, stützen sich derartige Anordnungen 
auf Regelungen im materiellen Erlass. der auf die Hauptsache zur Anwendung kommt, ab. Diese Anordnungen 
sind aber in der Regel anfechtbar wie jede andere Verfügung auch (vgl. Art. 16 Abs. 4 USG; SCHRADE, Kom-
mentar USG, Art. 16 Rz 11) und müssen es auch sein, da das Provisorium in einer Vielzahl von Fällen während 
längerer Zeit bestehen bleibt (zeitintensive Abklärungen im Bereich des Umweltschutzrechts), und die Anord-
nungen trotz des provisorischen Charakters oft empfindlich in die Rechtssphäre des Adressaten eingreifen und 
deshalb den eingeschränkten Rechtsschutz, wie er bei Zwischenverfügungen besteht, nicht rechtfertigen. Vgl. 
auch BGE 104 Ib 132 ff. 
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ausgestaltet sind, zu unterscheiden. Die Wirkung der ersteren (von denen hier die 
Rede ist) erlischt spätestens im Zeitpunkt, in dem der in der Hauptsache ergehende 
Entscheid formell rechtskräftig wird 87; die Anordnungen vorsorglichen Charakters 
hingegen werden durch einen neuen, definitiven Entscheid abgelöst ("Anschlussver-
fügung", vgl. BGE 113 Ib 65), der das Provisorium in eine dauerhafte Lösung über-
führt 88. Die vorsorglichen Massnahmen gestützt auf § 44 Abs. 2 setzen ein hängi-
ges Beschwerdeverfahren voraus, die Anordnungen vorsorglichen Charakters hin-
gegen stützen sich auf eine ausdrückliche Bestimmung im materiellen Recht oder 
lassen sich aus dem materiellen Recht herleiten 89. Vorsorgliche Massnahmen wäh-
rend der Dauer des erstinstanzlichen Verfahrens lassen sich nicht auf § 44 abstüt-
zen, da eine entsprechende Normierung fehlt (vgl. Rz 2 vorne). 

Das VRPG spricht von anderweitigen vorsorglichen Massnahmen (§ 44 Abs. 2). 
Inhalt der vorsorglichen Massnahmen kann im Rahmen des Verhältnismässigkeits-
prinzips 90 alles sein, was dem Schutz der gefährdeten Interessen dient. Die Mass-
nahmen dürfen allerdings nicht mehr anordnen, als es die definitive Regelung selbst 
könnte 91. Die vorsorglichen Massnahmen errichten bei entsprechendem Bedürfnis 
für die Dauer des Prozesses eine wirksame Übergangsordnung 92. Sie ermöglicht 
den Parteien während des Prozesses einen modus vivendi, den die Beschwerdein-
stanz anhand der summarisch beurteilten Rechtslage verfügt. Die Rechtsmit-
telinstanz wird sich dabei eine gewisse Zurückhaltung auferlegen, da vorsorgliche 
Massnahmen regelmässig den Grundsatz der aufschiebenden Wirkung der Be-
schwerde beeinträchtigen werden. 

Werden vorsorgliche Massnahmen oder Anordnungen vorsorglichen Charakters aus 
Gründen zeitlicher Dringlichkeit ohne vorherige Anhörung erlassen, liegt eine su-
perprovisorische Massnahme 93 vor (in der 

                                                
87 Vgl. die ausdrückliche Regelung in Art. 62 Abs. 2 VRG Bern. 
88 KUHN, S. 156 ff. ("primärer einstweiliger Rechtsschutz"); FRITZ BAUR, Studien zum einstweiligen Rechts-
schutz, Tübingen 1967, S. 44; AGVE 1992, 144 f.; 1988, 378, wo, wenn auch nicht ausdrücklich, von vorsorg-
lichen Massnahmen gestützt auf § 9 des Dekrets über den Natur- und Landschaftsschutz vom 26. Februar 1985 
(SAR 785.110) im Sinn von Anordnungen vorsorglichen Charakters ausgegangen wird. 
89 Umstritten; vgl. SCHAUB, S. 41 ff.; AGVE 1992, 145; Rz 3 hiervor. 
90 Vgl. zum Thema Verhältnismässigkeitsprinzip und vorsorgliche Massnahmen ausführlich HÄNER, Massnah-
men, 343 ff. 
91 EYERMANN/FRÖHLER, § 123 Rz 8. 
92 AGVE 1980, 281. 
93 KÖLZ/HÄNER, Rz 146. 
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wenig anschaulichen Terminologie der ZPO eine vorläufige Massnahme 94). Zum 
rechtlichen Gehör vgl. Rz 47 ff. hinten. 

2.  Bemerkungen zur Praxis 
Das Verwaltungsgericht hat vorsorgliche Massnahmen fast ausschliesslich ange-
ordnet, um die pauschale Wirkung des Suspensiveffekts der Beschwerde einer dif-
ferenzierten Anwendung zuzuführen (automatischer Entzug der aufschiebenden 
Wirkung bei reinen Verfahrens- und Parteikostenbeschwerden 95; Gewährung der 
aufschiebenden Wirkung bei fürsorgerischem Freiheitsentzug 96). 

Das Fehlen von Entscheiden, die vorsorgliche Massnahmen im Sinn einer echten 
Übergangsregelung anordnen, hat im wesentlichen drei Gründe: Traditionell wird 
der vorläufige Rechtsschutz eher dem Zivilprozess zugeordnet und als für das Ver-
waltungsverfahren ungeeignet betrachtet; zweitens erweisen sich die Beschwerde-
führer mit ihren Anträgen als wenig kreativ, indem sich die Anträge zur Anordnung 
vorsorglicher Massnahmen fast ausschliesslich auf den Entzug der aufschiebenden 
Wirkung beschränken, und drittens weigert sich das Verwaltungsgericht beharrlich, 
auch nur geringfügige Beeinträchtigungen der künftigen Entscheidfähigkeit der 
Sache hinzunehmen 97 (die Berücksichtigung des mutmasslichen Prozessausgangs 
wird als unzulässig erachtet 98). 

Bei oftmals überjährigen Verfahrensdauern bis zum verwaltungsgerichtlichen Ent-
scheid ist die Anordnung von vorsorglichen Massnahmen eine Notwendigkeit 99. 
Weitergehend als bisher sollten vorsorgliche Anordnungen möglich sein, wenn der 
Antragsteller mit einem hohen Grad an Wahrscheinlichkeit auch in der Hauptsache 
obsiegen wird, oder wenn die Folgen des Entzugs der aufschiebenden Wirkung oh-
ne allzu grossen Aufwand beseitigbar sind. 

Die Diskussion, ob vorsorgliche Massnahmen für die Dauer des Beschwerdeverfah-
rens einer ausdrücklichen gesetzlichen Grundlage bedürfen 100, 

                                                
94 § 294 ZPO; EICHENBERGER, Kommentar ZPO, § 294 N 1. 
95 AGVE 1992, 396 ff.; 1987, 342 ff. 
96 AGVE 1986, 204 f. 
97 AGVE 1986, 311 f. 
98 AGVE 1986, 312. 
99 In Deutschland haben denn die langen Verfahrensdauern dem vorläufigen Rechtsschutz eine überproportiona-
le Bedeutung verliehen (vgl. FINKELNBURG, V [Vorwort]). 
100 GULDENER, Zivilprozessrecht, S. 577; STRÄULI/MESSMER, § 110 N 1; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 
377; SCHAUB, S. 45; BGE 116 Ia 180. 
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ist im Kanton Aargau weitgehend bedeutungslos geblieben, da § 44 eine solche 
gesetzliche Grundlage darstellt. Ob die Grundlage des vorläufigen Rechtsschutzes 
in der materiell-rechtlichen Norm enthalten ist, deren Durchsetzbarkeit prozessual 
sichergestellt werden soll, hat das Verwaltungsgericht bisher offengelassen 101. 

IV.  Verfahren 

1.  Vorbemerkung 
Die Rechtsmittelinstanz entscheidet über die aufschiebende Wirkung und die vor-
sorglichen Massnahmen von Amtes wegen; ein Parteiantrag ist nicht erforderlich 
102. Da sich die Rechtsmittelinstanz aber regelmässig an der gesetzlich vorgegebe-
nen Regelung orientieren wird (Regelfall aufschiebende Wirkung, § 44 Abs. 1), ist 
es an den Parteien, mit entsprechenden Anträgen den Entzug der aufschiebenden 
Wirkung oder die Anordnung anderer vorsorglicher Massnahmen zu verlangen. 

Prozessleitende Anordnungen sind jederzeit abänderbar 103. Die Beschwerdeinstanz 
kann deshalb vorsorgliche Massnahmen während der ganzen Dauer des Rechtsmit-
telverfahrens aufheben, abändern oder erstmals verfügen 104. Aus demselben Grund 
sind Parteianträge auf Erlass oder Abänderung vorsorglicher Massnahmen nicht 
fristgebunden und 

                                                
101 Ausdrücklich in AGVE 1992, 145. 
102 Umstritten. Im Gegensatz zu anderen kantonalen Verwaltungsverfahrensgesetzen (Art. 60 VRG BE; § 17 
VRG BS) sagt § 44 nichts darüber aus, ob die aufschiebende Wirkung von Amtes wegen entzogen werden kann 
oder ob andere vorsorgliche Massnahmen ohne Antrag angeordnet werden können. Art. 94 OG schliesst die 
Anordnung von Amtes wegen aus (vgl. auch BIRCHMEIER, S. 401); die Art. 55 f. VwVG sehen ausdrücklich 
beide Möglichkeiten vor. Für den Entzug der aufschiebenden Wirkung oder die Anordnung anderer vorsorgli-
cher Massnahmen ohne Parteiantrag SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 206, KUHN, S. 229, STEINITZ, S. 
217. 
103 GYGI, Massnahmen, 11. 
104 A.M. ZOLLIKOFER, S. 49, der die Abänderung oder Aufhebung von vorsorglichen Massnahmen an die Vor-
aussetzungen des Widerrufs (§ 26) knüpft. Zu weitgehend auch HÄNER, Massnahmen, 392, die wie bei anderen 
formell rechtskräftigen Verfügungen auch voraussetzt, dass nur eine wesentliche Änderung der Umstände, der 
Sach- oder Rechtslage eine Änderung der Verfügung herbeiführen könne; dies mit der Begründung, vorsorgli-
che Anordnungen bildeten im Rahmen ihres Geltungsumfangs gleichermassen eine Vertrauensgrundlage wie 
andere Verfügungen auch. Diese Auffassung schränkt die Möglichkeiten des vorsorglichen Rechtsschutzes als 
flexiblem Instrument für Übergangslösungen oder Reaktionen auf Gefährdungen zu Unrecht ein. Jedermann 
weiss, dass Anordnungen im Bereich vorsorglicher Massnahmen etwas provisorisches an sich haben, weshalb 
die Verweisung auf die Vertrauensgrundlage als (offenbar einzige) Begründung für die erschwerte Abänderbar-
keit vorsorglicher Massnahmen nicht stichhaltig ist. 
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können bis zur Zustellung des Entscheids jederzeit gestellt werden. Immerhin kann 
die Beschwerdeinstanz auf den Antrag um Erlass vorsorglicher Massnahmen nicht 
eintreten, wenn er einen inhaltsgleichen, bereits abgelehnten Antrag lediglich wie-
derholt, ohne dass sich in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht etwas geändert 
hätte 105. 

Der Entzug der aufschiebenden Wirkung ist nicht eine Abänderung der angefochte-
nen Verfügung zum Nachteil des Beteiligten (reformatio in peius), sondern eine der 
Beschwerdeinstanz zustehende Festlegung der vorläufigen Wirkung der Beschwer-
de, entweder im Sinne des Entzugs oder der Zuerkennung der aufschiebenden Wir-
kung 106. 

2.  Zuständigkeit 
Der Entzug der aufschiebenden Wirkung und die Anordnung anderer vorsorglicher 
Massnahmen kann sowohl von der verfügenden Behörde wie der Rechtsmit-
telinstanz verfügt werden. Die (anderen) vorsorglichen Massnahmen werden in § 44 
Abs. 1 nicht erwähnt, dennoch können auch andere Massnahmen von der verfügen-
den Behörde getroffen werden; die Materialien geben keinen Hinweis auf ein quali-
fiziertes Schweigen des Gesetzgebers. 

Zuständig zum Entzug der aufschiebenden Wirkung und zur Anordnung vorsorgli-
cher Massnahmen ist nach Erlass der angefochtenen Verfügung und mit Ergreifung 
des Rechtsmittels durch den Beschwerdeführer die Beschwerdeinstanz (§ 44 Abs. 
2) 107. Ist die Beschwerdeinstanz eine Kollegialbehörde, trifft sie die entsprechenden 
Anordnungen; nur in Fällen zeitlicher Dringlichkeit ist hierzu der Vorsitzende er-
mächtigt. Dies hat zur Folge, dass bei Beschwerden, die vom Regierungsrat zu be-
urteilen sind, der Landammann ausser bei Dringlichkeit keine vorsorglichen Mass-
nahmen verfügen kann, sondern darüber der Gesamtregierungsrat zu entscheiden 
hat 108. Dies überzeugt nicht restlos, da der verlangten 

                                                
105 EYERMANN/FRÖHLER, § 123 Rz 18. 
106 AGVE 1972, 367; ZOLLIKOFER, S. 48. 
107 Umstritten ist, wer zwischen Eröffnung der Verfügung und Ergreifung des Rechtsmittels zum Erlass vor-
sorglicher Massnahmen zuständig ist. Da der Antrag auf Erlass vorsorglicher Massnahmen in diesem Fall un-
mittelbar im Anschluss an die Ausfällung der Verfügung ergeht, wird er sich regelmässig auch gegen den Ver-
fügungsinhalt richten, weshalb eine Beurteilung durch die verfügende Behörde nicht sinnvoll ist; zuständig ist 
die Rechtsmittelinstanz (so auch KUHN, S. 164 f.; a.M. HÄNER, Massnahmen, 368). 
108 AGVE 1971, 337 f. In AGVE 1994, 477 ff., führte das Verwaltungsgericht - wenn auch im Zusammenhang 
mit der Präsidialzuständigkeit des Landammans nach § 21 Organisationsgesetz - aus, dem Landamman stehe 
zwar ein gewisser Ermessensspielraum beim Entscheid, ob eine dringliche Angelegenheit vorliege oder nicht, 
zu; allerdings sei in § 21 Organisationsgesetz eine besondere Dringlichkeit gefordert, welche über die gewöhn-
liche Dringlichkeit von § 44 Abs. 2 hinausgehe; die Formulierung verlange deshalb die Beschränkung auf aus-
gesprochene Ausnahmefälle. 
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Effektivität im vorläufigen Rechtsschutz mit dieser Regelung zu wenig Rechnung 
getragen wird. Gleiches gilt im Verfahren vor Steuerrekursgericht; da das VRPG 
grundsätzlich auch im Steuerrecht anwendbar ist 109, und die Verordnung über die 
Organisation der kantonalen Steuerrekurskommission und das Rekursverfahren 110 
nichts anderes bestimmt, sind vorsorgliche Massnahmen durch das Rekursgericht 
als Kollegialbehörde und nicht durch den Präsidenten oder das mit der Instruktion 
betraute Mitglied des Rekursgerichts auszusprechen 111. 

In den Departementen werden die Entscheide in der Regel von Sachbearbeitern 
vorbereitet und vom Departementsvorsteher, Departementssekretär oder, für ihren 
Aufgabenkreis, von einem vom Regierungsrat ermächtigten Chefbeamten unter-
zeichnet (§ 31 Organisationsgesetz). Da Sachbearbeitern (sofern sie nicht gleichzei-
tig unterschriftsberechtigte Chefbeamte sind) keine eigentlichen Entscheidbefugnis-
se zukommen, sind vorsorgliche Massnahmen in jedem Fall durch den gemäss Or-
ganisationsgesetz Zuständigen anzuordnen. 

Für das Verfahren vor Verwaltungsgericht gilt § 57 112, der den Präsidenten oder ein 
anderes vollamtliches Mitglied des Verwaltungsgerichts zur Anordnung ermächtigt. 

3.  Rechtliches Gehör 
Der Erlass von Anordnungen gestützt auf § 44 Abs. 2 setzt die Gewährung des 
rechtlichen Gehörs voraus (§ 15). Der Gehörsanspruch des Gesuchstellers einer 
vorsorglichen Massnahme ist durch das Gesuch selbst gewährt. Hingegen sind die 
anderen Verfahrensparteien (bzw. wenn das Gesuch mit Beschwerdeeinreichung 
gestellt wird die präsumtiven Parteien) anzuhören (auch die Vorinstanz 113). 

                                                
109 § 1 VRPG; BAUR, Kommentar StG, § 127 N 24. 
110 Verordnung über die Organisation der kantonalen Steuerrekurskommission und das Rekursverfahren vom 
25. Juli 1968 (SAR 271.161). 
111 Da die Fiskalinteressen des Staates in der Regel die Anordnung von (sichernden) Massnahmen nicht recht-
fertigen, wirkt sich die (unpraktische) Regelung kaum aus. 
112 § 57 Rz 7 ff. Das Verwaltungsgericht stützt seine vorsorglichen Massnahmen allerdings (grundlos) immer 
auf § 44 ab (AGVE 1988, 199; 1987, 342; 1986, 111, 205, 310, 327; 1985, 310; 1983, 215; 1981, 517; 1980, 
130, 287, 311; 1978, 501; 1977, 287; 1975, 299, 506; 1973, 267, 268; 1972, 359). 
113 Soweit ihr Parteistellung zukommt, vgl. dazu ausführlich § 41 Rz 25 ff. 
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Die vorgeschriebene Anhörung kann nachträglich erfolgen, wenn Gefahr im Verzug 
ist (§ 15 Abs. 3) 114. Damit sind Fälle zeitlicher (nicht sachlicher 115) Dringlichkeit 
gemeint. Die Anforderungen sind streng. Ist eine Verfügung dringlich, bedeutet dies 
zunächst, dass die Anhörung ebenfalls möglichst schnell durchzuführen ist 116, in-
dem die Fristen zur Gesuchsantwort oder die Vorladungsfristen verkürzt werden. 
Wenn auch diese Zeiträume zu lang sind, liegt Dringlichkeit im Sinn von § 15 Abs. 
3 vor, die einen Verzicht auf vorherige Anhörung rechtfertigt. Die Betroffenen 
müssen nach Erlass der Verfügung, sobald sie erreichbar sind, am folgenden Werk-
tag angehört werden (§ 15 Abs. 3 Satz 2). Die Formulierung ist zu eng an § 71 Abs. 
1 StPO angelehnt 117, der von einer ausschliesslich mündlichen Anhörung ausgeht, 
wie sie gegenüber Inhaftierten regelmässig möglich, im Verwaltungsverfahren aber 
nicht in jedem Fall sinnvoll ist. In Anlehnung an § 294 ZPO muss der Betroffene 
nachträglich Gelegenheit zur Stellungnahme haben 118, dies kann schriftlich 119 oder 
während einer (Augenscheins-)Verhandlung 120 erfolgen 121. 

Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verpflichtet die Behörden, Gesuche um auf-
schiebende Wirkung zu beurteilen, zu begründen und beschwerdefähig zu verfügen. 
Darauf kann dann verzichtet werden, wenn der Entscheid in der Hauptsache innert 
kurzer 122 Frist ergehen kann 123. Bleibt die Beschwerdeinstanz untätig, ist dagegen 
die Rechtsverweigerungsbeschwerde (§ 40 Abs. 4, § 53) gegeben. Der Entscheid 
über vorsorgliche Massnahmen ist als solcher zu bezeichnen und mit einer entspre-
chenden Rechtsmittelbelehrung zu versehen 124. 

                                                
114 Superprovisorische Verfügungen; vgl. § 294 ZPO und EICHENBERGER, Kommentar ZPO, § 294 N 1 (heute 
werden die superprovisorischen Verfügungen allerdings wenig anschaulich als "vorläufige Massnahmen" be-
zeichnet). 
115 AGVE 1980, 309. 
116 KLAUS REINHARDT, Das rechtliche Gehör in Verwaltungssachen, Diss. Zürich 1968, S. 114. 
117 Prot. GR Kom. 11.7.1968, S. 7 f.; Prot. GR 9.7.1968, Art. 1301, S. 2083; AGVE 1980, 311. 
118 EICHENBERGER, Kommentar ZPO, § 294 N 3. 
119 Auch die Schriftform kann dem Gehörsanspruch genügen (§ 15 Abs. 1); AGVE 1975, 161. 
120 Die Notwendigkeit einer Augenscheinsverhandlung ist nicht Folge aus der nachträglichen Anhörung im Sinn 
von § 15 Abs. 3, sondern nur dann anzuordnen, wenn die Untersuchung (notwendige Ermittlungen, § 20 Abs. 1) 
dies gebietet. 
121 AGVE 1980, 312 f.; vgl. auch HÄNER, Massnahmen, 372 f.; RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 82 B III c, S. 268; 
KÖLZ/HÄNER, Rz 142; BGE 116 Ia 100. 
122 "Sehr kurzer Zeit", AGVE 1977, 286. 
123 AGVE 1977, 286; 1973, 267; 1972, 362; 1971, 334 f. Sechs Monate sind keine kurze Frist, wie das Verwal-
tungsgericht anzunehmen scheint (vgl. VGE III/96.00280 vom 4. März 1997 i.S. K.). 
124 ZOLLIKOFER, S. 50; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 246; KÖLZ, Kommentar, § 6 N 14; GADOLA, 
Beschwerdeverfahren, S. 380. 
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4.  Anfechtbarkeit 
Der Entscheid über vorsorgliche Massnahmen ist ein Zwischenentscheid 125 und 
anfechtbar, wenn er für den Betroffenen einen nicht wiedergutzumachenden Nach-
teil zur Folge hat 126. Ein nicht wiedergutzumachender Nachteil liegt vor, wenn der 
rechtliche oder tatsächliche Nachteil einen Schaden erwarten lässt, an dessen Ver-
meidung der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse hat; Irreparabilität ist nicht 
notwendigerweise erforderlich; ein Nachteil formeller Natur (Ausschluss der späte-
ren Anfechtbarkeit der vorsorglichen Massnahme) genügt 127. Ein nicht wiedergut-
zumachender Nachteil ist nicht gegeben, wenn die betreffende Anordnung mit der 
in der Sache ergehenden Endverfügung angefochten werden kann und sich deren 
Wirkungen durch die Aufhebung der Endverfügung wieder voll beseitigen lassen 
128. Die Zuständigkeit folgt der Hauptsache 129. Der Beschwerde kommt im Grund-
satz wieder die aufschiebende Wirkung zu. In Fällen zeitlicher Dringlichkeit wird 
die verfügende Behörde ihrem Entscheid allerdings regelmässig die aufschiebende 
Wirkung entziehen, sofern nicht schon die unterbliebene Ausdehnung der Rechts-
position (Rz 9) eine aufschiebende Wirkung ausschliesst. Auch vorsorgliche Mass-
nahmen, die ohne vorherige Anhörung angeordnet wurden, sind trotz ihres proviso-
rischen Charakters anfechtbar 130. Allerdings wird wegen der Pflicht zur sofortigen 
nachträglichen Anhörung (§ 15 Abs. 3) die provisorische Verfügung dahinfallen 
und durch eine definitive ersetzt werden, weshalb die Beschwerde wegen fehlen-
dem Anfechtungsobjekt regelmässig vor ihrer Beurteilung gegenstandslos wird. 

Wurde die vorsorgliche Massnahme wegen zeitlicher Dringlichkeit durch den Vor-
sitzenden einer Kollegialbehörde verfügt (und nicht durch diese selbst entschieden), 
ist nicht die Kollegialbehörde nächste Beschwerdeinstanz, sondern die ordentlich 
zuständige Beschwerdeinstanz der Hauptsache 131. 

                                                
125 § 38 Rz 53 ff.; KÖLZ/HÄNER, Rz 281; BGE 115 Ib 429. 
126 AGVE 1989, 312; 1971, 334 f. 
127 HÄNER, Massnahmen, 379 ff., mit dem Hinweis, auf das Erfordernis des nicht wiedergutzumachenden Nach-
teils sei schon im Hinblick auf Art. 13 EMRK zu verzichten. 
128 AGVE 1989, 313; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 141 f.; IMBODEN/RHINOW, Nr. 35, B VI, S. 217. 
129 GYGI, Massnahmen, 13; ZOLLIKOFER, S. 50 f.; AGVE 1971, 334 f.; AGVE 1973, 267. 
130 So ausdrücklich Prot. GR Kom. 4.10.1967, S. 4 f. 
131 Vgl. zum Problem KÖLZ, Kommentar, § 47 N 13. 
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Anordnungen vorsorglichen Charakters (Rz 33) sind in der Regel Endverfügungen. 
Sie sind uneingeschränkt anfechtbar wie andere Verfügungen auch. 

5.  Schnittstelle zu Bundesrecht 
Die bundesrechtliche Regelung in Art. 55 Abs. 2 (und 4) 132 VwVG ist auch für die 
Kantone verbindlich (Art. 1 Abs. 3 VwVG). Im Verfahren letzter kantonaler Instan-
zen, die gestützt auf öffentliches Recht des Bundes nicht endgültig verfügen (re-
gelmässig der Regierungsrat), muss somit möglich sein, einem Entscheid, der nicht 
eine Geldleistung zum Inhalt hat, die aufschiebende Wirkung zu entziehen 133. Eine 
Pflicht der Kantone, den Beschwerden grundsätzlich aufschiebende Wirkung beizu-
legen 134, besteht nicht. § 44 Abs. 2 genügt den bundesrechtlichen Anforderungen 
ohne weiteres. 

V.  Haftung 

Das Gemeinwesen, in dessen Namen verfügt wurde, kann haftpflichtig werden für 
die verspätete Anordnung oder die willkürliche Anordnung oder Nichtanordnung 
von vorsorglichen Massnahmen. Die massgebenden Bestimmungen finden sich in 
der Kantonsverfassung, im Verantwortlichkeitsgesetz 135 sowie in Bezug auf letztin-
stanzlich entscheidende kantonale Rechtsmittelinstanzen, soweit es um Entzug oder 
Verweigerung der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung geht, im VwVG 
des Bundes 136. 

1.  Bund 
Wird die aufschiebende Wirkung willkürlich entzogen oder einem Begehren um 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung willkürlich nicht oder verspätet 
entsprochen, so haftet für den daraus erwachsenden Schaden die Körperschaft oder 
autonome Anstalt, in deren Namen die 

                                                
132 Haftung für den Schaden aus willkürlichem Entzug der aufschiebenden Wirkung, dazu hinten Rz 54 ff. 
133 BGE 102 Ib 224 ff.; KÖLZ/KOTTUSCH, 448 f.; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 369; ZOLLIKOFER, S. 51 f. 
134 Zur Kritik an dieser Auslegung von Art. 1 Abs. 3 VwVG vgl. KÖLZ/KOTTUSCH, 448 f. 
135 Gesetz über die Verantwortlichkeit der öffentlichen Beamten und Angestellten und über die Haftung des 
Staates und der Gemeinden für ihre Beamten (Verantwortlichkeitsgesetz) vom 21. Dezember 1939 (SAR 
150.100). 
136 Art. 55 Abs. 4 i.V.m. Art. 1 Abs. 3 VwVG; KÖLZ/KOTTUSCH, 449; GYGI, Massnahmen, 13; SALADIN, Ver-
waltungsverfahrensrecht, S. 209; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 381. 
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Behörde verfügt hat (Art. 55 Abs. 4 VwVG). Die bundesrechtliche Haftungsbe-
stimmung ist anwendbar auf das Verfahren letzter kantonaler Instanzen, die gestützt 
auf öffentliches Recht des Bundes nicht endgültig verfügen (Art. 1 Abs. 3 VwVG). 
Da im OG eine vergleichbare Bestimmung fehlt, richtet sich die Haftung des Ver-
waltungsgerichts bei Entscheiden, die mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das 
Bundesgericht weiterziehbar sind, nach den kantonalen Bestimmungen. Dies ist für 
den Geschädigten günstiger, da gestützt auf § 75 Abs. 1 KV Widerrechtlichkeit ge-
nügt, gemäss Art. 55 Abs. 4 VwVG Willkür erforderlich ist und der Wortlaut der 
bundesrechtlichen Bestimmung die Haftung für Schäden, die aus der Wiederherstel-
lung aufschiebender Wirkung resultieren, ausschliesst 137. 

2.  Kanton 
Die Kantonsverfassung statuiert kausale Staatshaftung (§ 75 KV) 138. Das Gemein-
wesen ist für den Schaden verantwortlich, den seine Behörden oder Beamten in 
Ausübung der amtlichen Tätigkeit widerrechtlich verursachen; auf ein Verschulden 
kommt es nicht an 139. Unter drei Voraussetzungen greift zudem eine kausale 
Staatshaftung für rechtmässiges schädigendes Handeln (wenn ein Einzelner oder 
wenige Einzelne geschädigt werden, diese davon schwer getroffen werden und ih-
nen die Schadenstragung nicht zugemutet werden kann [§ 75 Abs. 2 KV]) 140. 

Wird ein Verwaltungsakt trotz aufschiebender Wirkung von den Behörden vollzo-
gen, hat dies einen Schadenersatzanspruch des Betroffenen zur Folge, da ein derar-
tiges Vorgehen rechtswidrig ist. 

3.  Haftung Privater? 
Die Haftung der privaten Verfahrenspartei (zumeist der Beschwerdegegner des Ver-
fügungsadressaten) für Schaden aus unbegründeter Beschwerde (darin sind vorsorg-
liche Massnahmen eingeschlossen) ist weder im öffentlichen Recht des Bundes 
noch im Kanton vorgesehen. Das Problem ist Dauerthema. Der aargauische Gesetz-
geber hat 1993 bei der Totalrevision des Baugesetzes die Aufnahme einer Bestim-
mung, die eine Entschädigungspflicht bei trölerischen Beschwerden zulasten des 

                                                
137 SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 209. 
138 EICHENBERGER, Kommentar KV, § 75 N 3. 
139 § 2 Verantwortlichkeitsgesetz, der die Haftung auch vom Verschulden abhängig macht, ist durch § 75 KV 
derogiert. 
140 EICHENBERGER, Kommentar KV, § 75 N 6 ff. 
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trölerisch Prozessierenden an den geschädigten Privaten (Baugesuchsteller) nach 
ausführlichen Beratungen 141 abgelehnt. Geblieben ist der (mehr warnende) Hinweis 
auf das Bundeszivilrecht (§ 5 Abs. 3 BauG). 

Die Lösung ist zutreffend. Vermögensrechtliche Beziehungen der privaten Vefah-
rensbeteiligten unterstehen dem Privatrecht und nicht dem öffentlichen Recht, da es 
sich um eine Rechtsbeziehung zwischen gleichberechtigten Personen handelt, denen 
die freie Verfügung über den Streitgegenstand zusteht 142. Art. 64 Abs. 1 und 2 BV 
ermächtigt den Bund zur Gesetzgebung in den Gebieten des Zivilrechts, während 
die Gesetzgebungskompetenz im Bereich der Gerichtsorganisation und des Verfah-
rensrechts im Grundsatz den Kantonen verbleibt. Das ausservertragliche Haft-
pflichtrecht hat der Bund grundsätzlich umfassend geregelt; Vorbehalte zugunsten 
kantonaler Gesetzgebung (Art. 5 ZGB) bestehen aber zugunsten des Prozessrechts. 
Aus diesem Vorbehalt leitet sich die Befugnis der Kantone ab, die Parteientschädi-
gung zu regeln und Haftungsnormen im Bereich des vorsorglichen Rechtsschutzes 
aufzustellen (vgl. § 308 ZPO) 143. Das VRPG kennt eine mit § 308 ZPO vergleich-
bare Norm nicht, eine analoge Anwendung im Beschwerdeverfahren 144 steht ausser 
Frage. Der Anspruch auf Schadenersatz kann sich somit allein auf Bundeszivilrecht 
abstützen. 

Der Verweis auf Bundeszivilrecht in Art. 5 Abs. 3 meint Art. 41 OR, der die Scha-
denersatzpflicht aus unerlaubter Handlung regelt. Voraussetzung für die Anwend-
barkeit von Art. 41 OR ist Widerrechtlichkeit der Handlung und Verschulden. Die 
Beschwerdeführung (und damit auch der Antrag auf Erlass vorsorglicher Massnah-
men) ist aber im Grundsatz nicht widerrechtlich, sondern als Folge der Rechts-
schutzgarantie ausdrücklich erlaubt; ausgenommen ist die rechtsmissbräuchliche 
Beschwerdeführung 145. Der Nachweis des Rechtsmissbrauchs ist schwer zu erbrin-
gen; 

                                                
141 Prot. der Spezialkommission Baugesetzrevision vom 12. November 1991, S. 514-519. Den Beratungen war 
eine Motion von Grossrat Studer vom 4. September 1990 (vom Grossen Rat überwiesen am 11. Juni 1991) 
vorausgegangen, worin verlangt wurde, dass in das neue Baugesetz eine Bestimmung mit dem folgenden Inhalt 
aufzunehmen sei: "Bei aussichtsloser oder trölerischer Beschwerdeführung kann der Einsprecher zu Schadener-
satz, insbesondere zum Ersatz der Bauteuerung, verpflichtet werden". 
142 JÜRG HONEGGER, Schadenersatz und Baueinsprache, Diss. Zürich 1970, S. 52; CASANOVA, S. 33 f.; Gutach-
ten des Baudepartements, Rechtsabteilung, vom 2. Oktober 1991 zur Motion Studer, S. 3 f.; vgl. auch zustim-
mende Stellungnahme ALFRED KÖLZ vom 23. Oktober 1991 zum Gutachten des Baudepartements. 
143 STRÄULI/MESSMER, § 230 N 7 ff.; CASANOVA, S. 34 f. 
144 Vgl. aber im Klageverfahren, § 67 Rz 57. 
145 BGE 121 I 38; 121 II 7 (sinngemäss); 116 Ib 326 (sinngemäss); 111 Ia 20; 93 II 183. 
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er liegt regelmässig nur dann vor, wenn die Rechtsmittelinstanz auf die Beschwerde 
mangels Rechtsschutzinteresse (rechtsmissbräuchliche Beschwerde, § 3 Abs. 2) 
nicht eintritt 146. Ein die Beschwerde abweisender Entscheid begründet keinen Haf-
tungstatbestand, weil damit über die Widerrechtlichkeit der Beschwerdeführung 
nichts ausgesagt ist. Überdies wäre sonst jede Beschwerdeführung mit einem enor-
men Kostenrisiko verbunden, was mit dem Rechtsschutzgedanken unvereinbar ist. 

Die Lösung des Problems liegt nicht im Bereich von Haftungsnormen, sondern bei 
der Beschwerdeerledigung durch die Rechtsmittelinstanzen. Missbräuchliche Be-
schwerden sind im Rahmen des Vorprüfungsverfahrens (§ 41 147) auszuscheiden 
und unverzüglich zu entscheiden; ist dies im konkreten Fall ausnahmsweise nicht 
möglich, ist der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu entziehen 148. 

C.  Kasuistik 

I.  Aufschiebende Wirkung 

Sind im Baubewilligungsverfahren lediglich noch Abgaben streitig, so ist im 
Rechtsmittelverfahren die aufschiebende Wirkung zu entziehen bzw. eine provisori-
sche Baubewilligung zu erteilen, wenn die streitigen Abgaben vollumfänglich si-
chergestellt sind; vollständige Sicherstellung kann die Verzinsung mitumfassen, 
wenn der Zeitpunkt der Zahlungspflicht umstritten ist (AGVE 1996, 396 ff.) - Da 
das Verwaltungsgericht vorzeitige Entlassungen aus dem Dienstverhältnis nicht 
aufheben kann (§ 59 Abs. 2), darf die aufschiebende Wirkung konsequenterweise 
weder erteilt noch braucht sie ausdrücklich entzogen zu werden (AGVE 1993, 235 
f.) 149 - Wird gegen eine wiedererwägungsweise aufgehobene Baueinstellung Be-
schwerde geführt, hat die aufschiebende Wirkung den Fortbestand der Baueinstel-
lung zur Folge (AGVE 1992, 398 f.) - 

                                                
146 § 38 Rz 131 f. 
147 Vgl. ausführlich § 41 Rz 4 ff. 
148 Die bei GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 248, vertretene Auffassung, es liege unter Umständen ein 
Staatshaftungsfall vor, weil der trölerischen Beschwerde die aufschiebende Wirkung nicht entzogen wurde, 
überzeugt nur bedingt, da für die unerlaubte Handlung eines Dritten dann primär der Staat einzustehen hat. 
149 Im Grunde genommen kann die Erteilung oder Nichterteilung der aufschiebenden Wirkung überhaupt nichts 
bewirken, da das Dienstverhältnis erloschen ist und die Beschwerde gestützt auf § 59 lediglich die gerichtliche 
Feststellung ermöglicht, ob das Dienstverhältnis zu Recht oder zu Unrecht vorzeitig aufgelöst worden ist. 
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Der Beschwerde gegen eine Baueinstellungsverfügung ist regelmässig die aufschie-
bende Wirkung zu entziehen (AGVE 1972, 356) - Fällt eine Verfügung wegen Ein-
tritts einer Resolutivbedingung dahin, kommt der dagegen gerichteten Beschwerde 
keine aufschiebende Wirkung in dem Sinn zu, dass die Verfügung für die Dauer des 
Verfahrens vorläufig Geltung hätte (AGVE 1990, 234) - Zweck einer Planungszone 
ist, die Entscheidungsfreiheit der Planungsorgane zu sichern; aus diesem Grund 
treten Planungszonen unverzüglich in Kraft, was mit dem Entzug der aufschieben-
den Wirkung von dagegen gerichteten Einsprachen und Beschwerden sicherzustel-
len ist (AGVE 1989, 300; 1988, 644; 1984, 323 f.) - Suspensivwirkung der Be-
schwerde ist die Regel, der Entzug die Ausnahme (AGVE 1988, 415; 1980, 279) - 
Steht eine Tätigkeit unter Bewilligungsvorbehalt, wird die Tätigkeit gesetzwidrig 
dennoch ausgeübt und wird ein Nutzungsverbot verfügt, ist der dagegen gerichteten 
Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu entziehen (AGVE 1988, 414 ff.) - Bei 
reinen Verfahrenskosten und Parteikostenbeschwerden kann der nicht angefochtene 
Teil der Verfügung vollzogen werden bzw. kann davon Gebrauch gemacht werden, 
sobald die formelle Rechtskraft eingetreten ist; ein Gesuch um vorsorgliche Mass-
nahmen (Entzug der aufschiebenden Wirkung) ist in diesen Fällen nicht nötig 
(AGVE 1987, 342 ff.) - Der Entzug der aufschiebenden Wirkung im Baubewilli-
gungsverfahren (und damit die Erteilung der vorläufigen Baubewilligung) setzt vor-
aus, dass nach den konkreten Verhältnissen der Rechtsmittelentscheid nicht tangiert 
werden kann und die Entscheidungsfähigkeit der Sache erhalten bleibt (AGVE 
1986, 310; unbedeutende Gebührenschulden erfüllen diese Voraussetzung, AGVE 
1986, 111) - Bei Beschwerden gegen eine Bausperre liegen in der Regel wichtige 
Gründe vor, um den Entzug der aufschiebenden Wirkung anzuordnen (AGVE 1984, 
324) - Kein Entzug der aufschiebenden Wirkung bei Beschwerde gegen Entzug des 
Fahrzeugausweises wegen Nichtbezahlung der Motorfahrzeugsteuer (AGVE 1982, 
314 f.) - Führerausweisentzug: Im Gegensatz zu Warnungsentzügen kommt den 
Sicherungsentzügen im Grundsatz keine aufschiebende Wirkung zu (AGVE 1974, 
219 ff.) - Beschwerde gegen eine fürsorgerische Freiheitsentziehung hat grundsätz-
lich keine aufschiebende Wirkung (AGVE 1986, 204 ff.) - Die Beschwerde gegen 
eine Verfügung der kantonalen Fremdenpolizei 150 hat im Grundsatz keine auf-
schiebende Wirkung (AGVE 1982, 547 f.) - Beschwerden gegen Promotionsent-
scheide (Nichtbeförderung/Rückversetzung) haben grundsätzlich aufschiebende 
Wirkung, nicht aber Beschwerden gegen Verfügungen, in denen über den Aufstieg 
eines Schülers 

                                                
150 Vgl. § 21 Abs. 2 der Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der 
Ausländer vom 29. Dezember 1966 (SAR 122.311). 
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in eine neue Schulstufe entschieden wird (AGVE 1981, 517 f.; ausführlich RRB Nr. 
2099 vom 13. November 1978) - Beschleunigung des Verfahrens und dauernde 
Reklamationen der Nachbarn sind keine wichtigen Gründe, um einer Beschwerde 
gegen eine Immissionschutzverfügung die aufschiebende Wirkung zu entziehen 
(AGVE 1980, 279 ff.; 1978, 293) - Der Entzug der aufschiebenden Wirkung bezieht 
sich nur auf das unmittelbar anschliessende Beschwerdeverfahren, nicht auf allfälli-
ge weitere Beschwerdeverfahren (AGVE 1977, 283 ff.). 

II.  Andere vorsorgliche Massnahmen 

Andere vorsorgliche Massnahmen sind im Beschwerdeverfahren nach § 55 unzuläs-
sig, wenn die vorzeitige Entlassung aus dem Dienstverhältnis angefochten ist (AG-
VE 1993, 235 f.) - Die Baueinstellung (§ 218 Abs. 2 aBauG) ist eine vorsorgliche 
Massnahme (AGVE 1983, 215) 151 - Die vorläufige Baubewilligung ist eine vor-
sorgliche Massnahme und darf erteilt werden, wenn die Interessen am Abwarten des 
Rechtsmittelentscheids nicht tangiert werden (AGVE 1985, 310 f.; 1980, 285 ff.) 152 
- Der vorsorgliche Entzug des Führerausweises zur Abklärung von Ausschluss-
gründen (Art. 35 Abs. 3 VZV 153) wirkt gleich wie eine definitive Entzugsverfü-
gung; die materielle Beurteilung kann nicht auf den prozessualen Grundsatz, dass 
bei Sicherungsentzügen die aufschiebende Wirkung einer Beschwerde nicht zu er-
teilen ist, abgestützt werden (AGVE 1982, 214 ff.) - Der provisorische Antritt des 
neuen Besitzstands im Güterregulierungsverfahren ist vorsorgliche Massnahme und 
steht unter dem Vorbehalt allfälliger Änderungen im weiteren (Beschwerde-) Ver-
fahrensablauf und bezweckt wie die aufschiebende Wirkung die Erhaltung der Ent-
scheidungsfreiheit der Rechtsmittelbehörden (AGVE 1980, 129 f.) - Die vorläufige 
Erteilung einer Baubewilligung im aus der Sicht der Zielsetzung der aufschiebenden 
Wirkung unkritischen Umfang stellt eine anderweitige vorsorgliche Massnahme dar 
(AGVE 1980, 287; 1973, 268 ff., sinngemäss) - Steht im Fall einer 

                                                
151 Der Entscheid ist insofern unzutreffend, als es sich nicht um eine vorsorgliche Massnahme nach § 44 Abs. 2 
handelt, wie im Entscheid angedeutet wird, sondern um eine Anordnung vorsorglichen Charakters in Anwen-
dung von § 218 Abs. 2 aBauG. Die erstinstanzlich verfügende Behörde kann vorsorgliche Massnahmen für die 
Dauer des erstinstanzlichen Verfahrens nicht auf § 44 abstützen (vgl. Rz 2). 
152 Vgl. Kritik in vorausgegangener Fn. 
153 Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr vom 27. Oktober 1976 
(SR 741.51). 
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Gesamtüberbauung (Blöcke A-F) nur der Waldabstand zu Block A in Frage und 
lässt sich das Vorhaben auch ohne die Erstellung von Block A verwirklichen, ist 
eine vorsorgliche Baubewilligung für die Blöcke B-F zu erteilen (AGVE 1980, 285 
ff.) - Wenn das Verwaltungsgericht über Beschwerde gegen fürsorgerischen Frei-
heitsentzug nicht innert Monatsfrist entscheidet, hat es von Amtes wegen unverzüg-
lich zu entscheiden, ob der in der Anstalt Untergebrachte für die weitere Dauer des 
Verfahrens aus der Anstalt entlassen werden kann; diese Anordnung ist eine vor-
sorgliche Massnahme (AGVE 1986, 205) - Die provisorische Erteilung eines Wirt-
schaftspatents im Sinn einer vorsorglichen Massnahme ist nur in ganz bestimmten, 
in § 9 WG umschriebenen Fällen (Hinschied oder Konkurs des Patentinhabers) zu-
lässig (AGVE 1978, 501) - Der Beschwerde gegen eine Verfügung auf Entzug des 
Suspensiveffekts kommt keine aufschiebende Wirkung zu (AGVE 1972, 362). 

III. Verfahren 

Entzieht die verfügende Behörde einer allfälligen Beschwerde im voraus die auf-
schiebende Wirkung, so hat die Beschwerdeinstanz über einen Antrag auf Erteilung 
der aufschiebenden Wirkung mit separatem Zwischenentscheid zu befinden, wenn 
der materielle Entscheid nicht innert kurzer Frist erfolgen kann (AGVE 1977, 283 
ff.) - In dringlichen Fällen entscheidet - trotz anderem Wortlaut - der Kammerpräsi-
dent über eine vorsorgliche Massnahme gemäss § 67p Abs. 3 EG ZGB (AGVE 
1986, 205) 154 - In Baubewilligungssachen ist das Verwaltungsgericht auch zustän-
dig zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen über vorsorgliche Mass-
nahmen (AGVE 1972, 355) - Der Präsident einer verwaltungsgerichtlichen Kammer 
ist in dringenden Fällen befugt, bezüglich der aufschiebenden Wirkung einer Be-
schwerde eine gegenteilige Anordnung zu treffen (AGVE 1972, 362 f.) 155 - Der 
Entzug der aufschiebenden Wirkung ist nicht eine Abänderung der angefochtenen 
Verfügung zum Nachteil des Beteiligten, sondern eine der Beschwerdeinstanz zu-
stehende Festlegung der vorläufigen Wirkung der Beschwerde, entweder im Sinne 
des Entzugs oder der Zuerkennung der 

                                                
154 Die Zuständigkeit wird auf § 44 Abs. 2 anstatt auf § 57 abgestützt (vgl. folgende Fn). 
155 Bei der Begründung dieses Entscheids wurde offenbar übersehen, dass sich im 3. Unterabschnitt des VRPG 
(Verwaltungsgerichtsbeschwerde) in § 57 (Instruktion) eine ausdrückliche Bestimmung findet, wonach im 
verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren grundsätzlich der Präsident zum Erlass der notwendigen verfah-
rensleitenden Verfügungen berechtigt ist. Die Auslegung von § 44 erweist sich somit als unnötig und die Be-
schränkung auf Dringlichkeit als unzutreffend. 
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aufschiebenden Wirkung (AGVE 1972, 367) - In Fällen zeitlicher Dringlichkeit 
kann bei Erlass einer vorsorglichen Massnahme (Baueinstellungsverfügung) auf die 
Anhörung der Parteien verzichtet werden (AGVE 1980, 310 ff.) 156 - Kein Anspruch 
auf vorgängige Anhörung bei Entzug des Suspensiveffekts, jedoch vor Vollzug der 
Anordnung (VGE III/8 vom 7. Februar 1989 i.S. R., S. 13 f.) - Der Entscheid um 
aufschiebende Wirkung ist ein Zwischenentscheid und dann anfechtbar, wenn er für 
den Betroffenen einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil zur Folge hat und die 
Rechtsmittelinstanz auch in der Hauptsache zuständig ist (AGVE 1989, 310 ff.; 
1971, 334 f.). Der Landammann (anstelle des Gesamtregierungsrats) ist nur in "be-
sonders" dringlichen Fällen zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen berechtigt 
(AGVE 1971, 337 f.). 

IV. Haftung 

Die Schadenersatzpflicht des Gemeinwesens setzt voraus, dass der schadenstiftende 
Verwaltungsakt nachträglich aus materiellen Gründen zugunsten des Betroffenen 
aufgehoben wird (AGVE 1975, 160) - Im Schadenersatzprozess ist lediglich zu prü-
fen, ob ein mit dem Freiheitsentzug kausal zusammenhängender Schaden gegeben 
ist, wie hoch dieser ist und was für einen Betrag das Gemeinwesen zu ersetzen hat; 
die Frage der Zulässigkeit des Freiheitsentzugs kann, wenn der betreffende Ent-
scheid rechtskräftig ist, nicht mehr überprüft werden (AGVE 1975, 153 ff.). 

                                                
156 Vgl. dazu ausführlich Rz 48. 
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2. Unterabschnitt: Die Verwaltungsbeschwerde 

§ 45 
Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird, können Verfügungen 
und Entscheide mit Beschwerde an die übergeordnete Verwaltungsbehörde 
weitergezogen werden. 

Materialien 
Prot. Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 14 f.; Botschaft I 1967, S. 13 f., 29. 

Literatur 
BAUR, Kommentar StG, § 113 N 4-12, §§ 145-151; HANS DUBS, Stand und Ausbaumöglichkeiten 
der verwaltungsinternen Rechtspflege, in: Aargauische Rechtspflege im Gang der Zeit, Festschrift 
des aargauischen Juristenvereins, Aarau 1969, S. 271-291; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 105-
179; GIACOMETTI, S. 453-505; GULDENER, Zivilprozessrecht, S. 474-487; GYGI, Bundesverwal-
tungsrechtspflege, S. 217-240; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1339-1358, 1394-1402, 1410-1439b; HAG-

MANN, S. 82-116; KÖLZ, Kommentar, § 19 N 56, § 20 N 1-13, 34 f., 44-50, 59-88; KÖLZ/HÄNER, Rz 
175-179; MARTI, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 91-100; MEIER, Verwaltungsrechtspflege, S. 59-81; 
PFLEGHARD, Regierung, S. 165-170; ROHR, Der Instanzenzug im Verwaltungsrechtspflegegesetz, in: 
Aargauische Rechtspflege im Gang der Zeit, Festschrift des aargauischen Juristenvereins, Aarau 
1969, S. 349-371; SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 163-169; JOSEF WYSER, Die Rechtsmit-
tel im aargauischen Steuerrecht, Diss. Zürich 1968; ZIMMERLIN, Vorbem. §§ 4-6 N 1-7, §§ 4-6. 

Vgl. im übrigen die in den §§ 40, 53 und 59a (jeweils vor Rz 1) aufgeführte Literatur. 

Inhaltsübersicht Rz 
A. Entstehungsgeschichte ...................................................................................................................................................................1 
B. Rechtsschutzmittel.................................................................................................................................................................... 2-50 

I. Rechtsmittel............................................................................................................................................................................... 3-46 
1. Begriff ..........................................................................................................................................................................................3 
2. Arten....................................................................................................................................................................................... 4-10 
3. Ordentliche Rechtsmittel..................................................................................................................................................... 11-40 

a) Einsprache......................................................................................................................................................................... 11-17 
aa) Übersicht ...................................................................................................................................................................... 11-14 
bb) nach § 4 Abs. 2 in Verbidung mit § 24 Abs. 2 und § 60 Abs. 2 BauG.................................................................... 15-16 
cc) nach §§ 145 ff. StG............................................................................................................................................................17 

b) Beschwerde (§ 45) ........................................................................................................................................................... 18-30 
aa) Grundsatz der Beschwerdefähigkeit........................................................................................................................... 18-21 
bb) Ausnahmen vom Grundsatz ....................................................................................................................................... 22-24 
cc) Abgrenzung von der Verwaltungsgerichtsbeschwerde............................................................................................. 25-26 
dd) Instanzenzug......................................................................................................................................................................27 
ee) Revision ....................................................................................................................................................................... 28-30 

c) Rekurs ............................................................................................................................................................................... 31-32 
d) Verwaltungsgerichtsbeschwerde..................................................................................................................................... 33-35 
e) Rechtsverweigerungs- und Rechtsverzögerungsbeschwerde ........................................................................................ 36-37 
f) Klage.................................................................................................................................................................................. 38-39 
g) Prinzipale Normenkontrolle ..................................................................................................................................................40 

1. Grundsatz 
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4. Ausserordentliche Rechtsmittel.......................................................................................................................................... 41-46 

a) Wiederaufnahme (Revision)..................................................................................................................................................41 
b) Erläuterung und Berichtigung ......................................................................................................................................... 42-46 

II. Rechtsbehelfe......................................................................................................................................................................... 47-50 
1. Wiedererwägung.................................................................................................................................................................. 48-49 
2. Aufsichtsanzeige........................................................................................................................................................................50 

C. Kasuistik ........................................................................................................................................................................................51 

A.  Entstehungsgeschichte 
Der Wortlaut des heutigen § 45 stand von Beginn an weitgehend fest 1. Umstritten 
war die Aufnahme einer Bestimmung, welche ausdrücklich die Verwaltungsbe-
schwerde gegen Verfügungen und Entscheide der Gemeinderäte und der selbständi-
gen Anstalten vorsah; die Expertenkommission verwies aber Fragen der Zuständig-
keit und des Instanzenzugs in die Spezialgesetzgebung 2. Diskutiert und mit dersel-
ben Begründung verworfen wurde ferner der Vorschlag, Funktion und Zuständig-
keit eines Rechtskonsulenten in § 45 zu verankern; der Regierungsrat sollte in sei-
ner Befugnis, die Beschwerdeinstruktion zu delegieren, nicht eingeschränkt werden 
3. Der Gesetzgeber betonte, dass der verwaltungsinterne Instanzenzug durch das 
VRPG im Grundsatz nicht tangiert werden solle; Verbesserung und Straffung des 
Rechtsschutzes im Sinn einer Verwaltungsreform müssten über die gezielte Anpas-
sung der entsprechenden Zuständigkeitsnormen in den relevanten Erlassen erreicht 
werden 4. 

B.  Rechtsschutzmittel 
Rechtsschutzmittel ist der in der Literatur gelegentlich verwendete Oberbegriff für 
Rechtsmittel und Rechtsbehelfe 5. Die Unterscheidung und die damit verbundene 
Begriffsbildung ist von untergeordneter Bedeutung, da die zunehmende Formalisie-
rung des Verwaltungsverfahrens die "formlosen" Rechtsbehelfe ohne Rechtsschutz-
anspruch in den Hintergrund treten lässt. Die Wiedererwägung als klassischer 
Rechtsbehelf wird u.a. dann zum förmlichen Rechtsmittel, wenn sich die Umstände 

                                                
1 § 55 Vorentwurf I; § 14 Vorentwurf II; § 38 Entwurf JD November 1966. 
2 Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 14; Botschaft I 1967, S. 29. 
3 Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 14. 
4 Botschaft I 1967, S. 29. 
5 GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 105; BEERLI-BONORAND, S. 28; HAGMANN, S. 82; anders BGE 123 I 28. 
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seit dem ersten Entscheid wesentlich geändert haben oder wenn erhebliche Tatsa-
chen oder Beweismittel geltend gemacht werden, die beim früheren Verfahren nicht 
bekannt waren 6. Weil Wiedererwägungsentscheide gegen gerichtliche Entscheide 
nicht zulässig sind 7, wird die Bedeutung der Wiedererwägung als Rechtsbehelf 
weiter vermindert. Begreift man die Aufsichtsbeschwerde als Anzeige, kann sie 
kaum noch als Rechtsschutzmittel gelten; besteht bei Aufsichtsbeschwerden ein 
Erledigungsanspruch, nähern sie sich den förmlichen Rechtsmitteln an. Andere 
Rechtsbehelfe gibt es nicht 8. 

I.  Rechtsmittel 

1.  Begriff 
Rechtsmittel gewährleisten, dass ein Entscheid einer der entscheidenden Behörde 
übergeordneten oder von ihr unabhängigen Instanz zur nochmaligen Prüfung unter-
breitet werden kann; nur in Ausnahmefällen entscheidet dieselbe Behörde erneut 
(Einsprache, Wiedererwägung, Wiederaufnahme). Rechtsmittel sind Einrichtungen 
des öffentlichen Prozessrechts, die einer gesetzlichen Verfahrensordnung unterlie-
gen und einen Rechtsschutzanspruch enthalten. Die Rechtsmittelinstanzen sind ver-
pflichtet, das Rechtsmittel zu behandeln und die Streitsache zu entscheiden 9. Der 
Begriff ist weiter als jener im Zivilprozessrecht, da auch die verwaltungsgerichtli-
che Klage als primäres Rechtsschutzmittel (ursprüngliche Verwaltungsgerichtsbar-
keit) 10 darunter fällt. 

2.  Arten 
Es wird zwischen ordentlichen und ausserordentlichen, vollkommenen und unvoll-
kommenen, devolutiven und nicht devolutiven, kassatorischen und reformatori-
schen, selbständigen und unselbständigen sowie prinzipalen und subsidiären 
Rechtsmitteln unterschieden. 

Unterscheidungskriterium bei den ordentlichen und den ausserordentlichen 
Rechtsmitteln ist die formelle Rechtskraft des Anfechtungsobjekts 11. 

                                                
6 BGE 113 Ia 152; AGVE 1994, 460. 
7 BEERLI-BONORAND, S. 171. 
8 RHINOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 638 (Schema 5); GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 219. 
Anders zum Teil GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 149 ff., der auch die Petition (vgl. § 19 KV) zu den 
Rechtsbehelfen zählt. 
9 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 219; RHINOWKOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 580 f.; BGE 123 I 28. 
10 Im prozesstechnischen Sinn ist die verwaltungsgerichtliche (erstinstanzliche) Klage kein Rechtsmittel (GYGI, 
Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 219). 
11 RHINOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 612 ff. 
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Mit den ordentlichen Rechtsmitteln (Einsprache, Beschwerde, Rekurs, Verwal-
tungsgerichtsbeschwerde) sind formell noch nicht rechtskräftige Verfügungen oder 
Entscheide anfechtbar. Ausserordentliche Rechtsmittel (Wiederaufnahme [§ 27], 
staatsrechtliche Beschwerde, EMRK-Beschwerde) richten sich gegen formell 
rechtskräftige Verfügungen und Entscheide. Daran ändert nichts, dass auch ausser-
ordentliche Rechtsmittel an Fristen gebunden sind. 

Die Einteilung in vollkommene und unvollkommene Rechtsmittel erlaubt die Ab-
grenzung der Rechtsmittel nach dem Prüfungsumfang, der der angefochtenen 
Rechtsmittelinstanz bei der Beurteilung der ihr vorgelegten Streitsache zusteht. Ein 
vollkommenes Rechtsmittel (Einsprache, Beschwerde, Rekurs sowie teilweise die 
Verwaltungsgerichtsbeschwerde bei sachlicher Zuständigkeit im Anwendungsbe-
reich von § 56 Abs. 2) ermöglicht die Überprüfung von Sachverhalts-, Rechts- und 
Ermessensfragen. Bei unvollkommenen Rechtsmitteln ist die Überprüfung des vo-
rinstanzlich verbindlich festgestellten Sachverhalts ausgeschlossen (staatsrechtliche 
Beschwerde als sog. revisorisches Rechtsmittel 12) oder lediglich die Beanstandung 
von Rechtsverletzungen unter Ausschluss des reinen, nicht rechtsfehlerhaften Er-
messens (die Ermessensüberschreitung oder -unterschreitung gilt als rechtsfehler-
haft) zulässig (Verwaltungsgerichtsbeschwerde im Anwendungsbereich von § 52 
Abs. 1) 13. 

Devolutive Rechtsmittel führen zur Beurteilung der Beschwerdesache vor der 
nächsthöheren, der verfügenden oder entscheidenden Instanz übergeordneten Be-
hörde (Beschwerde, Rekurs, Verwaltungsgerichtsbeschwerde). Bei nicht devoluti-
ven Rechtsmitteln beurteilt diejenige Instanz, die die Verfügung oder den Entscheid 
erlassen hat, auch das Rechtsmittel (Einsprache). Als nicht devolutives Rechtsmittel 
gilt auch die Beschwerde an eine Kollegialbehörde, wenn ein Mitglied oder eine 
Delegation dieser Kollegialbehörde den angefochtenen Entscheid erlassen hat 14. 

Bei reformatorischen Rechtsmitteln (Beschwerde, Rekurs, Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde ohne jene gestützt auf § 53) kann die Rechtsmittelinstanz den angefochte-
nen Entscheid aufheben und einen neuen Entscheid in der Sache selbst fällen. Kas-
satorische Rechtsmittel (Rechtsverweigerungs- und Rechtsverzögerungsbeschwerde 
an das Verwaltungsgericht, 

                                                
12 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 231; RHINOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 611. 
13 KÖLZ, Kommentar, § 20 N 6; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 231. 
14 KÖLZ, Kommentar, § 20 N 7. 
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staatsrechtliche Beschwerde) erlauben lediglich, den angefochtenen Entscheid auf-
zuheben; ist eine Neubeurteilung erforderlich (was nicht zwingend ist), ist die 
Streitsache an die Vorinstanz zurückzuweisen. Zur Zulässigkeit von Rückweisungs-
entscheiden bei reformatorischen Rechtsmitteln vgl. ausführlich § 58 Rz 1 ff. Kan-
tonal ist lediglich die Rechtsverzögerungs- und Rechtsverweigerungsbeschwerde (§ 
53) kassatorischer Natur. 

Ein Rechtsmittel gilt als selbständig, wenn es in keiner Abhängigkeit zu einem wei-
teren (Haupt-)Rechtsmittel steht. Dies ist der Regelfall, da das VRPG die An-
schlussbeschwerde nicht kennt 15. Davon zu unterscheiden ist die (unselbständige) 
Stellung des (nicht beschwerdeführenden) Beigeladenen im Beschwerdeverfahren; 
zieht die Hauptpartei die Beschwerde zurück, fällt auch die Verfahrensbeteiligung 
des Beigeladenen dahin. 

Das prinzipale Rechtsmittel geht dem subsidiären vor. Kann eine Streitsache ge-
stützt auf die Zuständigkeitsnormen des VRPG sowohl mit Beschwerde als auch 
mit verwaltungsgerichtlicher Klage zur Entscheidung geführt werden, bestimmt die 
Qualifikation des Rechtsmittels als prinzipal oder subsidiär den zulässigen Rechts-
weg. Ein Subsidiaritätsverhältnis besteht zwischen der Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde zulasten der verwaltungsgerichtlichen Klage (§ 60 Ziffer 3). 

3.  Ordentliche Rechtsmittel 

a)  Einsprache 

aa)  Übersicht 

Die Einsprache ist ordentliches, vollkommenes, nicht devolutives, reformatorisches, 
selbständiges und prinzipales Rechtsmittel. Die Einsprache ist im VRPG nicht ge-
regelt und steht als Rechtsmittel nur zur Verfügung, wenn sie spezialgesetzlich vor-
gesehen ist 16. Das Einspracheverfahren kann echtes Rechtsmittelverfahren oder 
aber Bestandteil des erstinstanzlichen Verwaltungsverfahrens sein, indem es funkti-
onell als formalisierte Ausübung des Anspruchs auf rechtliches Gehörs erscheint 17. 

                                                
15 AGVE 1981, 278. 
16 KÖLZ, Kommentar, § 20 N 34; SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 165; GADOLA, Beschwerdeverfah-
ren, S. 111. 
17 SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 165; MÜLLER in Kommentar BV, Art. 4 Rz 107. Vgl. dazu auch 
BUNDESAMT FÜR RAUMPLANUNG / EIDGENÖSSISCHEN JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT, Erläuterungen zum 
Bundesgesetz über die Raumplanung, Bern 1981, Art. 33 N 8 ff.; SCHÜRMANN/HÄNNI, S. 419; HALLER/KARLEN, 
Rz 434 ff.; WALTER HALLER, Das rechtliche Gehör bei der Festsetzung von Raumplänen, in: Aktuelle Probleme 
des Staats- und Verwaltungsrechts, Festschrift für Otto K. Kaufmann, Bern 1989, S. 376 f. 
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Als Rechtsmittel gilt die Einsprache im Veranlagungsverfahren nach § 145 StG, da 
sie sich gegen eine bestehende Verfügung der Steuerbehörde richtet. Anders in § 4 
und § 24 BauG, wo die Einsprache der Vorbereitung eines noch nicht ergangenen 
Verwaltungsakts (§ 4 Abs. 2) oder einer durch die Stimmberechtigten der Gemeinde 
zu beschliessenden Planungsmassnahme (§ 24 Abs. 2) dient 18 und neben der Ge-
hörsgewährung die Verbesserung der Verfahrensökonomie und Entscheidqualität 
zum Ziel hat. Insofern ist die Bezeichnung der Einsprache als "Rechtsmittel" in § 4 
BauG ungenau, obgleich an die unterlassene Einspracheerhebung weitergehende 
Folgen geknüpft werden (Ausschluss aus dem nachfolgenden Beschwerdeverfahren 
[§ 4 Abs. 2 Satz 3 BauG]). 

Die Einsprache ist dort sinnvoll, wo eine Behörde zahlreiche Verwaltungsakte er-
lässt mit der Gefahr, dass den Umständen im Einzelfall durch die routinemässige 
Erledigung nicht Rechnung getragen wird. Hier soll die entscheidende Behörde die 
Möglichkeit haben, den angefochtenen und möglicherweise fehlerhaften Verwal-
tungsakt selbst einer neuerlichen Prüfung zu unterziehen 19. Das Vorgehen entlastet 
überdies die Beschwerdeinstanzen. 

Im Bereich des Planungsrechts steht den betroffenen Grundeigentümern neben den 
Mitwirkungsrechten (Art. 4 Abs. 2 RPG) auch der Anspruch auf rechtliches Gehör 
zu 20; die Ausübung des Anspruchs wird im Einspracheverfahren (als formalisierte 
Gewährung des rechtlichen Gehörs) 21 gewährt. Damit ist das Einspracheverfahren 
im Nutzungsplanverfahren ein entscheidvorbereitendes nichtstreitiges Verfahren, 
das der Interessenermittlung und verfahrensökonomischen Zielen dient 22. Die in 
der Lehre gelegentlich verwendete (zutreffende) Bezeichnung "dieses" Einsprache-
verfahrens als Einwendungsverfahren, hat sich bisher noch nicht durchgesetzt 23. 

                                                
18 Botschaft BauG I, S. 10; ZIMMERLIN, § 4 N 1. 
19 GIACOMETTI, S. 476; HAGMANN, S. 87. 
20 BGE 120 Ib 384; 119 Ia 150; HALLER/KARLEN, Rz 431; SCHÜRMANN/HÄNNI, S. 419 f.; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 
759. 
21 SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 165. 
22 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 33; KÖLZ/HÄNER, Rz 205; SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, 
S. 165. 
23 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1411a; KÖLZ/HÄNER, Rz 205. 
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Ist die Einsprache Rechtsmittel gegen eine bereits erlassene Verfügung, ist der ein-
sprachefähige Entscheid deshalb mit einer entsprechenden Rechtsmittelbelehrung 
zu versehen. Fehlt diese und wird gegen den Entscheid Beschwerde gestützt auf § 
45 erhoben, gilt die Beschwerde als Einsprache und ist fristgerecht erhoben, wenn 
sie innerhalb der (längeren, vgl. etwa § 136 Abs. 1 StG) Einsprachefrist eingereicht 
wurde 24. 

bb)  Einsprache nach § 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 24 Abs. 2 und § 60 Abs. 2 
BauG 

Die Einsprache nach § 4 in Verbindung mit den §§ 24 und 60, jeweils Abs. 2 BauG, 
ist schriftlich einzureichen und hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten; 
dies ist Gültigkeitsvoraussetzung. Die Regelung entspricht § 39 (vgl. dort, Rz 5 ff.). 
Die Einsprache muss innert der Auflagefrist eingehen; es gelten die §§ 31 und 40 
(letzterer ohne die 20tägige Frist, soweit sich im Baugesetz Spezialregelungen fin-
den 25). Die Beschwerdebefugnis bestimmt sich nach § 38 (dazu § 38 Rz 125 ff.). 
Die Erhebung der Einsprache ist Voraussetzung für die Teilnahme am späteren Be-
schwerdeverfahren (§ 4 Abs. 2 BauG) 26. 

Das Einspracheverfahren ist im Baugesetz relativ knapp geregelt und wiederholt in 
verfahrensrechtlicher Hinsicht das, was bereits im VRPG steht (vgl. § 4 Abs. 2 Satz 
2 BauG). Im übrigen wird auf das VRPG verwiesen (§ 4 Abs. 1 BauG). Das ist un-
glücklich, weil das VRPG die Einsprache nicht regelt und die analoge Anwendung 
der §§ 38 ff., wie dies der Gesetzgeber vorsah 27, zu keinen klaren Ergebnissen 
führt. So stellt sich die Frage, ob die Einsprache formelle Voraussetzung zur Teil-
nahme am Beschwerdeverfahren darstellt, gleichgültig, welchen Inhalts die gegen 
ein Bauvorhaben (§ 60 Abs. 2 BauG) oder eine Planungsmassnahme (§ 24 Abs. 2 
BauG) vorgebrachten Einsprachebegründungen sind, oder ob der spätere Be-
schwerdeführer bereits im Einspracheverfahren die wesentlichen, den Streitgegens-
tand bestimmende Sachverhaltsdarstellung und Argumentation vorgebracht haben 
muss. Der ausdrückliche Verweis in § 4 Abs. 1 BauG und die in § 4 Abs. 2 BauG 
wiederholte Pflicht, Einsprachen mit Antrag und Begründung zu versehen (Gültig-
keitsvoraussetzung), sprechen dafür, dass der Beschwerdeführer bereits mit seiner 
Einsprache den Streitgegenstand mitbestimmt und es ihm in der Folge im Be-
schwerdeverfahren an der formellen Beschwer 

                                                
24 Vgl. auch KÖLZ, Kommentar, § 20 N 35. 
25 Auflagefrist von 30 Tagen bei Baugesuchen für Anlagen, die der Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. 
26 SCHÜRMANN/HÄNNI, S. 411, 420. 
27 Botschaft BauG I, S. 10. 
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fehlt, wenn seinen Anträgen in der Einsprache durch den Einspracheentscheid ent-
sprochen wird 28. Die Betrachtungsweise deckt sich mit den Intentionen des Gesetz-
gebers bei der Baugesetzrevison. Es war beabsichtigt, das Baubewilligungs- und 
Planfestsetzungsverfahren unter anderem dadurch zu straffen , dass mögliche Geg-
ner bereits in einem frühen Verfahrensstadium ihre Einwände bekannt geben, damit 
diese bei der Beschlussfassung durch das entscheidende Organ berücksichtigt wer-
den können 29. 

cc)  Einsprache nach §§ 145 ff. StG 

Zur Einsprache nach Steuergesetz vgl. ausführlich BAUR, Kommentar StG, §§ 145 
ff. 30. 

b)  Beschwerde 

aa)  Grundsatz der Beschwerdefähigkeit 

Die Beschwerde ist ein ordentliches, vollkommenes, devolutives, reformatorisches, 
selbständiges und prinzipales Rechtsmittel. Die Beschwerde setzt stets ein Anfech-
tungsobjekt, mithin einen Hoheitsakt voraus 31. Im Regelfall ist eine erstinstanzliche 
Verfügung oder ein im Anschluss daran ergangener Beschwerdeentscheid Anfech-
tungsobjekt. Das Baugesetz sieht aber auch die Beschwerdefähigkeit von Rechtssät-
zen vor (§ 26 BauG, Beschwerde gegen Beschlüsse der zuständigen Gemeindeorga-
ne über Nutzungspläne und -vorschriften). Soweit sich die verfahrensrechtlichen 
Institute eignen, können sie nach Auffassung des Verwaltungsgerichts "fremdver-
wendet" werden. Dies bedeutet, dass das positive Recht neben die materiell-
rechtlichen Begriffe durch die Rechtsschutzfunktion begründete verfahrensrechtli-
che Begriffe stellen kann: Staatsakte, die im materiell-rechtlichen Sinn keine oder 
doch nicht eindeutig Verfügungen sind, können ins (Verfügungs- und) Beschwer-
deverfahren gewiesen werden, und Anordnungen können wie "Vorschriften verwal-
tungsrechtlicher Natur" (§ 68) behandelt werden, obgleich sie 

                                                
28 Vgl. dazu ausführlich § 38 Rz 146 ff. 
29 Prot. Spezialkommission Baugesetzrevision der 1. Sitzung vom 31. August 1990, S. 47 (Votum Gesetzesre-
daktor Müller); Prot. GR vom 24.3.1992, Art. 1670, S. 2733 (Votum Regierungsrat Dr. Pfisterer). 
30 Zur Einsprache vgl. überdies: BLUMENSTEIN/LOCHER, S. 382-384; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 112-
114; GIACOMETTI, S. 475 f.; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 33; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1410-1415; 
HAGMANN, S. 87-90; KÖLZ, Kommentar, § 20 N 34 f.; KÖLZ/HÄNER, Rz 203-205; SALADIN, Verwaltungsver-
fahrensrecht, S. 165 f. 
31 RHINOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 585. Zur Ausnahme im Bereich der Rechtsverweigerungs- und 
Rechtsverzögerungsbeschwerde vgl. Rz 36 folgend sowie § 53 Rz 1 ff. und § 40 Rz 17 ff. 
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dem Modell des Rechtssatzes nicht entsprechen 32. Die Auffassung mag praktisch 
sein, überzeugt aber rechtsdogmatisch nicht. 

Die Beschwerde gestützt auf § 45 ist das Rechtsmittel der verwaltungsinternen 
Rechtspflege 33. Rechtsmittelinstanz ist eine der verfügenden Behörde übergeordne-
te Verwaltungsbehörde innerhalb der hierarchisch aufgebauten Verwaltungsorgani-
sation 34. Der Beschwerdeweg orientiert sich an der Verwaltungshierarchie, sofern 
nicht in Sonderbestimmungen ein abweichender Instanzenzug bestimmt wird 35. 
Oberste Beschwerdeinstanz im verwaltungsinternen Rechtsmittelzug ist der Regie-
rungsrat (§ 90 KV) 36. Die Departemente, Ämter, Kommissionen, unselbständigen 
Anstalten, Stiftungen und Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie in Teilbe-
reichen die Bezirksämter (soweit sie nicht richterliche Funktionen wahrnehmen) 
sind dem Regierungsrat nachgeordnet 37 und entscheiden gestützt auf § 45 nur dann 
letztinstanzlich, wenn dies in einem Gesetz oder auch einer Verordnung (vgl. § 47) 
vorgesehen ist. 

§ 45 trifft die grundsätzliche Feststellung, dass sämtliche Verfügungen und Ent-
scheide mit Beschwerde an die übergeordnete Verwaltungsbehörde weitergezogen 
werden können, sofern (in einem anderen Erlass) nicht ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt wird. Die Regelung ist heute eine Selbstverständlichkeit. Mehr als diesen 
Grundsatz wollte der Gesetzgeber in § 45 nicht regeln. Insbesondere tangiert die 
Bestimmung den verwaltungsinternen Instanzenzug, wie er in anderen Erlassen 
vorgegeben wird, nicht (§ 1 Abs. 2) 38. 

Die funktionelle Zuständigkeitsordnung ist zwingender Natur. Dies hat zur Folge, 
dass der verwaltungsinterne Instanzenzug richtig, das heisst vollständig durchlaufen 
werden muss. Parteivereinbarungen über eine Abkürzung des Instanzenzugs sind 
für die Behörden unbeachtlich. Vorbehalten bleibt die Sprungbeschwerde (§ 48) 
und in gewissen Fällen der Ausschluss der Rückweisung aus prozessökonomischen 
Gründen (vgl. § 58, der trotz seiner [unglücklichen] systematischen Stellung im 
Gesetz auch im verwaltungsinternen Beschwerdeverfahren gilt) 39. 

                                                
32 AGVE 1985, 342 f. 
33 Zur Unterscheidung von verwaltungsinterner und verwaltungsexterner Rechtspflege vgl. HÄFELIN/MÜLLER, 
Rz 1339 f., 1440 f.; RHINOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 671 f. 
34 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1339, 1341. 
35 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 122. 
36 EICHENBERGER, Kommentar KV, § 90 N 4 und 15. 
37 EICHENBERGER, Kommentar KV, § 90 N 4, § 93 N 1 ff. 
38 Botschaft I 1967, S. 29; insofern unzutreffend AGVE 1989, 311. 
39 § 58 Rz 1; Erläuterungen JD November 1966, S. 17. 
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bb)  Ausnahmen vom Grundsatz 

Als Regel kann gelten, dass die Verwaltungsbeschwerde (§ 45) vor allem in zwei 
Fällen ausgeschlossen ist: Erstens, wenn Rekurs oder Beschwerde an ein Spezial-
verwaltungsgericht geben ist (Steuerrecht, Sozialversicherungsrecht, Güterregulie-
rungsrecht, Enteignungsrecht) und zweitens bei Beschwerden aus Sachgebieten, in 
denen unter Berücksichtigung der auf dem Spiel stehenden Rechtsgutverletzung die 
schnelle (gerichtliche) Beurteilung des Rechtsmittels eine Notwendigkeit darstellt, 
um effektiven Rechtsschutz zu gewährleisten (Dienstrecht, fürsorgerischer Frei-
heitsentzug). Die praktisch bedeutsamsten Bestimmungen, die den Ausschluss der 
Verwaltungsbeschwerde nach § 45 vorsehen, sind § 55 VRPG (disziplinarische 
Verfügungen über die vorzeitige Entlassung, Einstellung im Amt oder Versetzung 
ins Provisorium eines öffentlichrechtlich verpflichteten Dienstnehmers) 40, §§ 67a 
ff. EG ZGB (fürsorgerischer Freiheitsentzug), § 15 EG AHVG/IVG 41 (Beschwerde 
42 gegen Verfügungen der Ausgleichskasse und der IV-Stelle an das Versicherungs-
gericht), § 149 StG (Rekurs gegen Einspracheentscheide der Steuerbehörden), § 148 
Abs. 3 BauG (Beschwerde an die Schätzungskommission nach Baugesetz und Ge-
wässerschutzgesetz bei Streitigkeiten um materielle und formelle Enteignung [§ 154 
Abs. 2 und § 158 Abs. 1 BauG], Landumlegung und Grenzbereinigung [§§ 72 ff. 
BauG], über Grundeigentümerbeiträge an die Kosten der Erstellung, Änderung und 
Erneuerung von Erschliessungsanlagen des Kantons und der Gemeinden [§§ 34 f. 
BauG], um andere Streitigkeiten nach Baugesetz 43, soweit nicht eine andere Be-
hörde zuständig erklärt wird), § 41 Abs. 2 LwG (Beschlüsse von Güterregulie-
rungsorganen) und §§ 2 und 6 der Verordnung zum Bundesgesetz über die land-
wirtschaftliche Pacht 44 (Entscheide der Abteilung Landwirtschaft im Bereich des 
Pachtrechts). 

Die selbständigen öffentlichrechtlichen Anstalten (Aargauisches Elektrizitätswerk, 
Aargauische Gebäudeversicherungsanstalt, Aargauische 

                                                
40 Die Beschwerde gestützt auf § 45 wird in § 55 Abs. 2 ausdrücklich ausgeschlossen; dazu ausführlich § 55 Rz 
1; AGVE 1989, 106. 
41 Einführungsgesetz zu den Bundesgesetzen über die Alters- und Hinterlassenenversicherung und die Invali-
denversicherung (EG AHVG/IVG) vom 15. März 1994 (SAR 831.100). 
42 Es handelt sich um eine "gerichtliche" Beschwerde; vgl. dazu Rz 25 hinten. 
43 Zum Beispiel Ersatzabgaben bei Dispens von der Parkplatzerstellungspflicht (§ 58 BauG); Beiträge von 
Grundeigentümern, die durch den Bau, die Erneuerung und die Änderung von Strassen wirtschaftliche Sonder-
vorteile erfahren (§ 88 BauG); Duldungspflichten von Strassenanstössern (§ 110 BauG); Entzug des Zutritt oder 
der Zufahrt zu öffentlichem Strassengebiet (§ 113 BauG). 
44 Verordnung zum Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht vom 29. September 1986 (SAR 913.331). 
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Kantonalbank, Kantonale Unfallversicherungskasse, Aargauische Sozialversiche-
rungsanstalt) sind aus der Departementalordnung herausgelöst und weitreichend 
autonom 45. Art und Ausmass der Autonomie bestimmen sich nach dem gesetzli-
chen Organisationsstatut 46. Soweit den Anstalten Verfügungsbefugnisse zukom-
men, ergibt sich der Rechtsmittelweg aus den betreffenden Erlassen (insbesondere 
Reglementen 47). Die Kantonalbank hat im Grundsatz keine hoheitlichen Befugnis-
se, da die Beziehung zu Kunden und Angestellten dem Privatrecht untersteht 48. 

Der in § 45 statuierte Rechtsschutzgrundsatz kann empfindlichen Einschränkungen 
unterworfen werden, wenn ein Gemeinwesen hoheitliche Befugnisse auf einen aus-
serhalb des Staates stehenden Rechtsträger (gemischtwirtschaftliche oder privat-
rechtliche Organisationen) überträgt, was an sich zulässig ist (§ 93 Abs. 3 KV; § 3 
Abs. 2 GG) 49. Deshalb bestimmt § 93 Abs. 2 Satz 2 KV, dass diese Delegation nur 
dann zulässig ist, wenn der Rechtsschutz der Bürger und die Aufsicht durch den 
Regierungsrat sichergestellt sind. Der Rechtsschutz muss im Grundsatz ein öffent-
lichrechtlicher sein 50. Aus rechtlich erheblichen Gründen kann aber auch der pri-
vatrechtliche Rechtsschutz ausreichend sein, sofern er objektiv befriedigend ausges-
taltet ist 51; in diesen Fällen ist die Beschwerde gestützt auf § 45 ausgeschlossen. 

                                                
45 EICHENBERGER, Kommentar KV, § 94 N 6. 
46 Vgl. etwa § 1 des Gesetzes über die Gebäude- und Fahrnisversicherung vom 15. Januar 1934 (SAR 673.100). 
47 Zum Beispiel die direkte Beschwerde an das Verwaltungsgericht gegen Gebührenverfügungen des AEW 
(Ziff. 3.3.2. des Reglements über die Lieferung elektrischer Energie aus dem Niederspannungsnetz des Aargaui-
schen Elektrizitätswerkes [Abgabereglement] vom 22. März 1990 i.V.m. § 52 Abs. 1 VRPG). Eine spezielle 
Regelung des Instanzenzugs bei Beschwerden gegen Verfügungen und Entscheide der selbständigen Anstalten 
des öffentlichen Rechts wurde mit dem Hinweis, die Zuständigkeiten müssten den spezifischen Bedürfnissen 
der jeweiligen Anstalt angepasst werden, nicht in das VRPG aufgenommen (Erläuterungen JD November 1966, 
S. 10 f.). 
48 Die Wahl des Bankrates erfolgt zwar durch den Grossen Rat (§ 11 des Gesetzes über die Aargauische Kanto-
nalbank vom 3. Juli 1973 [SAR 681.100]), weshalb bezüglich dieser Personen ein öffentlichrechtliches Dienst-
verhältnis bestehen dürfte, ein Beschwerdeverfahren gegen Entscheide des Grossen Rats ist aber ausgeschlossen 
(§ 45 VRPG betrifft das verwaltungsinterne Beschwerdeverfahren; die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gestützt 
auf 55 VRPG kann sich nur gegen Entscheide von Verwaltungsbehörden richten). 
49 AGVE 1984, 391 f. 
50 So ausdrücklich AGVE 1984, 393; weniger weitgehend EICHENBERGER, Kommentar KV, § 93 N 17. 
51 EICHENBERGER, Kommentar KV, § 93 N 17. 
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cc)  Abgrenzung von der Verwaltungsgerichtsbeschwerde 

Die Verwaltungsbeschwerde ist von der Verwaltungsgerichtsbeschwerde und vom 
Rekurs zu unterscheiden. Diese sind Rechtsmittel an eine richterliche Behörde, für 
die zum Teil andere Verfahrensvorschriften gelten (vgl. Systematik des VRPG in 
den §§ 38-59). Insbesondere können mit der Verwaltungsbeschwerde (unter Vorbe-
halt besonderer gesetzlicher Bestimmungen) alle Mängel des Verfahrens und der 
angefochtenen Verfügungen und Entscheide geltend gemacht werden (dazu § 49 Rz 
6 ff.); bei der Verwaltunsgerichtsbeschwerde ist die Kognition des Verwaltungsge-
richts zum Teil auf die blosse Rechtskontrolle beschränkt (dazu § 56 Rz 34). 

Zu den Beschwerdevoraussetzungen und den Wirkungen der Beschwerde vgl. die 
Ausführungen zu den allgemeinen Bestimmungen des Rechtsmittelverfahrens (§§ 
38-44) sowie den besonderen Bestimmungen zur Verwaltungsbeschwerde (§§ 46-
50). 

dd)  Instanzenzug 

Der Instanzenzug bestimmt sich anhand der verfahrensrechtlichen Bestimmungen in 
den Erlassen, die das betreffende Sachgebiet materiell regeln, sowie gestützt auf das 
VRPG (§§ 46-48, 51-55, § 77 Abs. 3; zur Instruktion § 50), die Delegationsverord-
nung (§ 2) sowie die Organisationserlasse der Behörden des Kantons, der Gemein-
den und der öffentlichrechtlichen Körperschaften und Anstalten (§ 46). 

ee)  Revision 

Der Revisionsbedarf im Rahmen von Art. 98a OG und Art. 6 Ziff. 1 EMRK führte 
zur Einsetzung einer Arbeitsgruppe, die sich auch nach Anpassung des Zuständig-
keitskatalogs in § 52 (vgl. dazu § 52 Rz 11 ff.) mit einer Teilrevision des VRPG 
beschäftigt. Die Arbeitsgruppe stellt sich im wesentlichen die Frage, wie eine Straf-
fung des Instanzenzugs zu erreichen ist. Auf kantonaler Ebene sollen - so das Ziel - 
künftig höchstens noch zwei Beschwerdeinstanzen mit der gleichen Sache befasst 
sein. Da die Arbeitsgruppe bis anhin (unverständlicherweise) daran festhält, dass 
der Regierungsrat als oberste vollziehende Behörde des Kantons regelmässig auch 
letzte verwaltungsinterne Beschwerdeinstanz ist, wäre verwaltungsintern nur noch 
die Beschwerde an den Regierungsrat gegeben; dieser hätte dann selbst zu entschei-
den, welche Rechtsmittelverfahren er zwecks Entlastung an untere Instanzen dele-
gieren will und welche nicht (weshalb ein derartiger Entscheid nicht vom Gesetzge-
ber getroffen werden kann, ist nicht einsichtig). Zumal auch die Entlastung 
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des Regierungsrats ein Reformpostulat darstellt, ist eine grosszügige Regelung der 
Delegationsmöglichkeiten vorgesehen. 

Der im Grundsatz vorgesehene Instanzenzug "Verfügende Behörde - Regierungsrat 
- Verwaltungsgericht" muss nach Auffassung der Arbeitsgruppe in drei Fällen 
durchbrochen werden: Erstens, wenn die verwaltungsgerichtliche Zuständigkeit 
ausgeschlossen ist (Instanzenzug "Verfügende Behörde - Regierungsrat" mit Dele-
gationsmöglichkeit); zweitens bei Bestehen eines Spezialverwaltungsgerichts (In-
stanzenzug "Verfügende Behörde - Spezialverwaltungsgericht - Verwaltungsge-
richt") und drittens in Fällen, bei denen erste Beschwerdeinstanz eine richterliche 
Behörde sein muss (Instanzenzug "Verfügende Behörde - Verwaltungsgericht" oder 
verfügende Behörde - Spezialverwaltungsgericht). 

Die geplante Einführung von Spezialverwaltungsgerichten setzt voraus, dass die 
Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts grundsätzlich überdacht wird und nicht 
bloss eine Massnahme darstellt, um das bestehende Verwaltungsgericht durch Vor-
schaltung einer weiteren Instanz zu entlasten. 

c)  Rekurs 

Der Rekurs ist ein ordentliches, vollkommenes, devolutives, reformatorisches, selb-
ständiges und prinzipales Rechtsmittel. Im Gegensatz zu einigen anderen Kantonen 
(vgl. §§ 19 ff. VRG ZH) ist der im VRPG nicht geregelte Rekurs kein Instrument 
der verwaltungsinternen Rechtspflege, sondern gerichtliche Beschwerde im Steuer-
verfahren (§ 149 StG), welche die justizmässige Überprüfung eines Einspracheent-
scheids erlaubt 52. Zum Rekursverfahren vgl. BAUR, Kommentar StG, §§ 149 f.). 

Das Rechtsmittel an die landwirtschaftliche Rekurskommission wird zwar als Be-
schwerde bezeichnet (§ 41 des kantonalen LwG), es handelt sich dabei aber nicht 
um eine Beschwerde im Sinn von § 45, sondern es liegt ein Rechtsmittel mit den-
selben Qualifikationsmerkmalen wie der Rekurs vor. Ebenso wird das Rechtsmittel 
an die Schätzungskommission nach Baugesetz (ein Spezialverwaltungsgericht) als 
Beschwerde bezeichnet (vgl. § 78 Abs. 2 BauG). Es liegt aber keine Verwaltungs-
beschwerde, sondern ein Rekurs bzw. eine Spezialverwaltungsgerichtsbeschwerde 
vor. Dies wird in § 149 BauG ausdrücklich gesagt, in dem für das Verfahren vor 
Schätzungskommission die für das Verwaltungsgericht geltenden Vorschriften an-
wendbar erklärt werden. 

                                                
52 BAUR, Kommentar StG, § 149 N 1. 
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d)  Verwaltungsgerichtsbeschwerde 

Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist ein ordentliches, teils vollkommenes (im 
Zuständigkeitsbereich von § 56 Abs. 2) und teils unvollkommenes, devolutives, 
reformatorisches (mit Ausnahme der Beschwerden gestützt auf § 53), selbständiges 
und prinzipales Rechtsmittel. Sie erlaubt die justizmässige Überprüfung verwal-
tungsrechtlicher Streitigkeiten. Anfechtungsobjekt sind Verfügungen und Entschei-
de der Verwaltungsbehörden wie auch Entscheide der Spezialverwaltungsgerichte 
(§ 54); es handelt sich (im Gegensatz zur verwaltungsrechtlichen Klage) um nach-
trägliche Verwaltungsgerichtsbarkeit 53. 

Zweck der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist vorab der gerichtliche Individual-
rechtsschutz und sekundär die Sicherstellung einheitlicher Verwaltungsrechtspre-
chung 54. Der verwaltungsgerichtliche Rechtsschutz entfaltet überdies präventive 
Wirkung, da die Verwaltungsbehörden wegen der grundsätzlichen Anfechtbarkeit 
ihrer Verfügung oder ihres Entscheids beim Verwaltungsgericht der korrekten Ent-
scheidfindung erhöhte Sorgfalt beimessen. 

Zu den Beschwerdevoraussetzungen und den Wirkungen der Verwaltungsgerichts-
beschwerde vgl. die Ausführungen zu den allgemeinen Bestimmungen zum 
Rechtsmittelverfahren (§§ 38-44) sowie den besonderen Bestimmungen zur Ver-
waltungsgerichtsbeschwerde (§§ 51-59). 

e)  Rechtsverweigerungs- und Rechtsverzögerungsbeschwerde 

Die Rechtsverweigerungs- und Rechtsverzögerungsbeschwerde gestützt auf § 40 
Abs. 4 (an die übergeordnete Verwaltungsbehörde) bzw. gestützt auf § 53 (an das 
Verwaltungsgericht) ist ein ordentliches, vollkommenes, devolutives, im Anwen-
dungsbereich von § 53 regelmässig kassatorisches, im Anwendungsbereich von § 
40 Abs. 4 gelegentlich reformatorisches, selbständiges und prinzipales Rechtsmittel. 
Mit der Rechtsverweigerungs- und Rechtsverzögerungsbeschwerde kann gerügt 
werden, eine Verfügung oder ein Entscheid werde nicht innert vernünftiger Frist 
erlassen, mithin verzögert, oder eine Behörde weigere sich, überhaupt einen Ent-
scheid zu erlassen, obwohl sie dazu verpflichtet sei, oder die letztinstanzlich zu-
ständige Verwaltungsbehörde habe Vorschriften über die Zuständigkeit, den Aus-
stand, das rechtliche Gehör oder die Akteneinsicht verletzt. 

Vgl. dazu ausführlich § 40 Rz 17 ff. und § 53 Rz 1 ff. 

                                                
53 RHINOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 1445. 
54 RHINOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 1447 f. 
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f)  Klage 

Die verwaltungsrechtliche Klage leitet ein erstinstanzliches Gerichtsverfahren ein 
(ursprüngliche Gerichtsbarkeit). Sie ist zwar nicht Rechtsmittel im prozesstechni-
schen Sinn 55, da kein bestehender Verwaltungsakt angefochten wird, ist aber sys-
tematisch gleichwohl als solches zu behandeln. Die Klage ist ordentliches, voll-
kommenes, selbständiges und subsidiäres Rechtsmittel; sie ist zumeist dann gege-
ben, wenn sich Kläger und Beklagter im streitigen Rechtsverhältnis mehr oder we-
niger gleichberechtigt gegenüberstehen. 

Zum Klageverfahren ausführlich §§ 60 ff. 

g)  Prinzipale Normenkontrolle 

Die prinzipale Normenkontrolle unterscheidet sich von den Rechtsmitteln der nach-
träglichen Verwaltungsgerichtsbarkeit durch ihr Anfechtungsobjekt. Überprüft wird 
nicht eine Verfügung oder ein Entscheid, sondern die Gültigkeit von Rechtssätzen 
ohne direkten Zusammenhang mit einer konkreten verwaltungsrechtlichen Streitig-
keit 56. Dazu ausführlich §§ 68 ff. 

4.  Ausserordentliche Rechtsmittel 

a)  Wiederaufnahme (Revision) 

Die Wiederaufnahme richtet sich gegen rechtskräftige Verfügungen und Entscheide 
("erledigtes Verfahren", § 27). Sie ist ausserordentliches, unvollkommenes 57, 
nichtdevolutives, reformatorisches, selbständiges und prinzipales Rechtsmittel. Die 
angerufene Instanz ist zur Wiederaufnahme verpflichtet, wenn neue erhebliche Tat-
sachen oder Beweismittel vorliegen, die zur Zeit des Erlasses der Verfügung oder 
des Entscheids zwar bestanden, den Behörden aber nicht bekannt waren, oder wenn 
eine wesentliche Verfahrensvorschrift verletzt oder erhebliche Tatsachen, die sich 
aus den Akten ergaben, versehentlich nicht berücksichtigt wurden, oder wenn die 
Verfügung oder der Entscheid durch Arglist oder strafbare Handlung beeinflusst 
wurde (§ 27 lit. a-c). 

                                                
55 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 219. 
56 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 227. 
57 BEERLI-BONORAND, S. 39; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 109; KÖLZ, Kommentar, § 20 N 59. 
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b)  Erläuterung und Berichtigung 

Literatur: Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Ver-
waltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Diss. Zürich 1985. 

Erläuterung (umstritten) 58 und Berichtigung sind ausserordentliche, nicht devoluti-
ve Rechtsmittel 59. Der Gesuchsteller hat Anspruch darauf, dass sein Erläuterungs- 
oder Berichtigungsbegehren behandelt wird. 

Die Erläuterung wie auch die Berichtigung sind im VRPG nicht geregelt, ihre prin-
zipielle Zulässigkeit aber unbestritten 60. Für die Erläuterung leitet das Verwal-
tungsgericht den Erledigungsanspruch aus der Überlegung ab, die Ermächtigung zur 
Erläuterung eigener Urteile sei ein selbstverständliches Gebot der Rechtssicherheit 
und ein Anspruch des Rechtsuchenden auf justizmässige Erledigung seines Verfah-
rens 61. Letztlich folgt die Zulässigkeit der Erläuterung mithin aus Art. 4 BV 
(Rechtsverweigerungsverbot) 62. 

Erläuterung ist die Klarstellung eines für den Gesuchsteller unverständlichen Ent-
scheidinhalts 63. Sie kann verbunden sein mit einer Berichtigung, wenn sich bei der 
Ausarbeitung der Erläuterung ergibt, dass im Entscheid ein Widerspruch vorliegt, 
der berichtigt werden kann. Die Berichtigung durchbricht den Grundsatz, dass Ver-
fügungen und Entscheide nur im Rechtsmittelverfahren abgeändert werden können, 
für Fälle offensichtlicher Unrichtigkeiten (z.B. Kanzleiversehen). Darunter werden 
(einschränkend) Schreibfehler, Rechnungsfehler und die mangelnde 

                                                
58 Die Rechtsnatur des Erläuterungsgesuchs ist kontrovers (zum Teil wird die Erläuterung bloss als Rechtsbe-
helf gewertet [HANS-PETER FEIGENWINTER, Das Verfahren vor den Verwaltungsbehörden des Kantons Basel-
Landschaft, Diss. Fribourg, Winterthur 1965, S. 67; PAUL ZWEIFEL, Revision, Reinigung und Erläuterung nach 
st. gallischer Zivilprozessordnung, Diss. Fribourg 1952, S. 68 ff.], teils als eigentliches Rechtsmittel [HÄFE-

LIN/MÜLLER, Rz 1439a; RHINOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 1420; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 141; 
GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 230; KÖLZ/HÄNER, Rz 317; SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 
164]); sachgerecht dürfte die Qualifizierung als Rechtsmittel sein, weil die Erläuterung eines widersprüchlichen 
Entscheids zwingend geboten sein muss, wenn der Entscheid tatsächlich widersprüchlich oder unverständlich ist 
und diesfalls keine ordnungsgemässe Erledigung des Verfahrens gegeben ist; soll ein Rechtsanspruch auf Be-
antwortung bestehen, ist die Erläuterung als Rechtsmittel zu qualifizieren. 
59 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 198 f.; SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 216; MEIER, 
Verwaltungsrechtspflege, S. 80 f.; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 141 f. (allerdings mit der Einschränkung, 
dass Erläuterungsbegehren, die innerhalb der Rechtsmittelfrist gestellt werden, ordentliche Rechtsmittel darstel-
len). 
60 KÖLZ, Kommentar, § 20 N 88; IMBODEN/RHINOW, Nr. 44, S. 266 ff.; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 140. 
61 AGVE 1982, 283; VGE III/83 vom 26. September 1991 i.S. Gemeinderat O., S. 4. 
62 BEERLI-BONORAND, S. 194. 
63 RHINOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 632. 
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Unterzeichnung einer behördlichen Anordnung verstanden 64. Die deutsche Lehre 
ist richtigerweise grosszügiger und knüpft am Begriff der Offensichtlichkeit an 65, 
ohne die Zulässigkeit a priori auf gewisse Fälle zu beschränken. 

Unrichtigkeit liegt vor, wenn ein Verwaltungsakt eine inhaltliche Aussage trifft, 
welche die Behörde nicht treffen wollte; berichtigungsfähig sind aber nur Fehler in 
der Abfassung des Entscheids, die auf Flüchtigkeit oder Unachtsamkeit zurückzu-
führen sind, nicht aber Denkfehler - "ein Irrtum im Wollen" 66 ist kein Fehler, der 
auf dem Weg der Berichtigung korrigiert werden könnte; in dieser Fällen ist Be-
schwerde zu führen. Wenn die Unrichtigkeit zudem offensichtlich ist, gilt der 
betreffende Verwaltungsakt nicht als rechtswidrig, sondern im Grundsatz als mit 
dem rechtlich richtigen Inhalt erlassen 67. 

Die Berichtigung erfolgt von Amtes wegen oder auf Antrag hin 68. Die formellen 
Anforderungen an ein Erläuterungs- oder an ein Berichtigungsgesuch haben sich an 
den allgemeinen Vorschriften zu orientieren (Schriftlichkeit, [exakte] Begründung) 
69. Die Beschwerdebefugnis ist grosszügiger (als in § 38 formuliert) zu handhaben, 
da auch die vollziehende Behörde ein berechtigtes Interesse an der Erläuterung ha-
ben kann. Fristgebunden sind die Gesuche nicht 70, (zeitliche) Schranken der Gel-
tendmachung eines Erläuterungs- oder Berichtigungsgrundes sind der Grundsatz 
von Treu und Glauben 71 und die Rechtssicherheit. Zuständig zur Beurteilung des 
Gesuchs ist diejenige Behörde, die den zu berichtigenden oder zu erläuternden Ent-
scheid erlassen hat. Wird gegen den zu berichtigenden Entscheid zudem Beschwer-
de (mit weitergehenden Anträgen) erhoben, ist auch die Rechtsmittelbehörde zur 
Berichtigung berechtigt 72. Gesuche um Erläuterung oder Berichtigung hemmen den 
Lauf der Rechtsmittelfrist nicht (umstritten) 73. Hat die Gutheissung eines Erläute-
rungs- oder eines Berichtigungsbegehrens für einen Verfahrensbeteiligten eine Be-
schwer zur Folge, wird der Rechtsmittelzug erneut 

                                                
64 IMBODEN/RHINOW, Nr. 44, S. 268. 
65 KOPP, VwGO, § 118 Rz 7. 
66 EYERMANN/FRÖHLER, § 118 Rz 3. 
67 STUMM, Rz 574. 
68 EYERMANN/FRÖHLER, § 118 Rz 5. 
69 AGVE 1982, 283; BGE 101 Ib 223. 
70 KÖLZ, Kommentar, § 20 N 85. 
71 KÖLZ/HÄNER Rz 317; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1439a; RHINOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 1421. 
72 EYERMANN/FRÖHLER, § 118 Rz 5. 
73 A.M. KÖLZ, Kommentar, § 20 N 85; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 146. 
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eröffnet 74. Bei der Berichtigung gilt dies einschränkend nur dann, wenn erst die 
Berichtigung eine Beschwer erkennen lässt 75, was die Ausnahme sein dürfte. 

Die erfolgte Berichtigung ist im berichtigten Entscheid zu vermerken. 

II.  Rechtsbehelfe 

Im Gegensatz zu den Rechtsmitteln sind die Rechtsbehelfe nicht mit einem Rechts-
schutzanspruch verbunden. Als Rechtsbehelfe gelten die Wiedererwägung (sofern 
nicht förmliches Rechtsmittel, vgl. Rz 49) und die Aufsichtsanzeige. 

1.  Wiedererwägung 
Mit dem Wiedererwägungsgesuch (§ 25) kann der Betroffene erreichen, dass eine 
Behörde auf ihre Verfügung zurückkommt und eine für den Gesuchsteller günstige-
re Verfügung trifft. Das Wiedererwägungsgesuch ist an die erstinstanzlich verfü-
gende Behörde zu richten; damit wird gesetzgeberisch wenig überzeugend lediglich 
ausgedrückt, dass nur erstinstanzlich entscheidende Behörden ihren Entscheid in 
Wiedererwägung ziehen können, nicht aber Rechtsmittelinstanzen. 

Es handelt sich bei der Wiedererwägung grundsätzlich nicht um ein förmliches 
Rechtsmittel, sondern um einen blossen Rechtsbehelf, der weder an Fristen noch an 
bestimmte Formen gebunden ist 76. Ein Rechtsanspruch auf Wiedererwägung be-
steht lediglich dann, wenn neue, nach dem Erlass der ersten Verfügung oder des 
ersten Entscheids entstandene Umstände angeführt werden, so dass ein vollständig 
neues Gesuch vorliegt 77. Andernfalls steht es im Ermessen der zuständigen Behör-
de, ob sie ihren ersten Entscheid in Wiedererwägung ziehen will oder nicht. Tritt sie 
auf das Wiedererwägungsgesuch ein und nimmt damit eine materielle Neubeurtei-
lung vor, eröffnet sie mit ihrem Entscheid erneut den ordentlichen Rechtsmittelweg 
78. Verfügungen, mit denen das Eintreten auf ein Wiedererwägungsgesuch abge-
lehnt wird, sind dagegen grundsätzlich nur insoweit anfechtbar, als geltend gemacht 
wird, es hätte ein Anspruch auf Wiedererwägung bestanden 79. 

                                                
74 BGE 116 II 88. 
75 KOPP, VwGO, § 118 Rz 11. 
76 AGVE 1994, 460; BGE 113 Ia 150; GYGI, Verwaltungsrecht, S. 316 f.; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1347, 1421. 
77 AGVE 1994, 460. 
78 AGVE 1994, 460; 1987, 331. 
79 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1427. 
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2.  Aufsichtsanzeige 
Die Aufsichtsbeschwerde als subsidiärer Rechtsbehelf 80 ist in § 59a geregelt. Da-
nach kann jedermann jederzeit Tatsachen, die im öffentlichen Interesse ein Ein-
schreiten gegen eine Behörde von Amtes wegen erfordern, der Aufsichtsbehörde 
anzeigen. Im Grunde genommen handelt es sich um eine Aufsichtsanzeige, da im 
Gegensatz zum Beschwerdeverfahren dem Anzeiger keine Parteirechte zukommen 
81. Die Aufsichtsanzeige ist an keine Fristen gebunden, formlos möglich und ver-
mittelt keinen Rechtsschutzanspruch. Immerhin gewährleistet das aargauische 
VRPG dem Anzeiger den Anspruch auf Beantwortung der Anzeige, soweit er nicht 
rechtsmissbräuchlich handelt (§ 59a Abs. 2). Zur Aufsichtsanzeige ausführlich § 
59a Rz 2 ff. 

C.  Kasuistik 
Der Bürger hat im Verwaltungsverfahren grundsätzlich Anspruch auf vollumfängli-
chen Rechtsschutz; Einschränkungen der Entscheidkompetenz bestimmter Verwal-
tungsbehörden dürfen nicht zulasten dieses Rechtsschutzanspruchs gehen (AGVE 
1987, 350) - Eine Gemeinde ist verpflichtet, bei der Übertragung einer öffentlichen 
Aufgabe (Erstellung von öffentlichen Abstellplätzen) an eine gemischtwirtschaftli-
che Aktiengesellschaft die Beteiligung des Gemeinwesens so auszugestalten, dass 
die Entscheidungen des Verwaltungsrats und die Finanzkontrolle der öffentlichen 
Aufsicht unterstehen (AGVE 1984, 388 ff.) - Direkte Zuständigkeit des Verwal-
tungsgerichts und damit Ausschluss der Verwaltungsbeschwerde (§ 45) bei ge-
meinderätlichen Verfügungen, die nur die Verweigerung einer Ausnahmebewilli-
gung gemäss § 8 Reusstalgesetz durch den Regierungsrat wiedergeben (AGVE 
1979, 274 f.) - Gegen die Prüfungsentscheide der in § 50 Jagdgesetz 82 vorgesehe-
nen Jägerprüfungskommission steht kein kantonales Rechtsmittel zur Verfügung; 
die Entscheide sind gestützt auf § 50 Jagdverordnung 83 endgültig (AGVE 1979, 
452 ff.). 

                                                
80 RHINOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 606. 
81 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 221. 
82 Gesetz über Wildschutz, Vogelschutz und Jagd (Jagdgesetz) vom 25. Februar 1969 (SAR 933.100). 
83 Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über Jagd und Vogelschutz und zum kantonalen Gesetz über 
Wildschutz, Vogelschutz und Jagd (Jagdverordnung) vom 28. August 1969 (SAR 933.111). 
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§ 46 
1 Die Zuständigkeit richtet sich nach den für die betreffenden Behörden und 
Sachgebiete geltenden Bestimmungen des Kantons, der Gemeinden und der 
öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Anstalten. 
2 In den Fällen, in denen letztinstanzlich ein Weiterzug an das Verwaltungsge-
richt möglich ist, gilt stets folgende Regelung: 

a) Wenn eine Regierungsdirektion erstinstanzlich entscheidet, ist zunächst die 
Beschwerde an den Regierungsrat gegeben. 

b) Wenn eine Regierungsdirektion als Beschwerdeinstanz bezeichnet ist, ent-
scheidet an ihrer Stelle der Regierungsrat. 

Materialien 
Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 5 f.; Prot. Arbeitsgruppe Verwaltungsreform 15.6.1965, S. 1 ff.; 
Prot. Arbeitsgruppe Verwaltungsreform 31.8.1965, S. 1 ff.; Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 
1965, S. 13 ff.; Prot. Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 14 f.; Erläuterungen JD November 1966, S. 9 ff.; 
Prot. Exp.Kom. 10.12.1966, S. 11; Botschaft I 1967, S. 13 ff., 29. 

Literatur 
EICHENBERGER, Kommentar KV, § 90 N 15 f.; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 22 f.; 
KÖLZ, Kommentar, § 5 N 5-28; MARTI, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 91-100; PFLEGHARD, Regie-
rung, S. 88-98; FRITZ ROHR, Der Instanzenzug im Verwaltungsrechtspflegegesetz, in: Aargauische 
Rechtspflege im Gang der Zeit, Festschrift des aargauischen Juristenvereins, Aarau 1969, S. 349-
371; CÉCILE SCHMUCKI-HENGARTNER, Die Delegation von Verwaltungsaufgaben der Regierung 
innerhalb der Verwaltung, Diss. Zürich 1977. 
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A.  Entstehungsgeschichte 
Eng mit der Konzeption der verwaltungsgerichtlichen Kognition hing die Ordnung 
des Instanzenzugs zusammen. Im Zwischenbericht war vorgesehen, den verwal-
tungsinternen Instanzenzug durch Ausschaltung des Regierungsrats als Beschwer-
deinstanz zu straffen 1; aus staatspolitischen 

                                                
1 Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 6; ROHR, S. 354. 

2. Zuständig-
keit 

a) allgemein 

1 
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Gründen wurde der (moderne) Ansatz fallen gelassen und stattdessen zunächst die 
Entscheidbefugnis der Departemente beschränkt (§ 46 Abs. 2 lit. b) 2. Mit § 47 fand 
der Ansatz wieder Eingang in das Gesetz, wenn auch in abgeschwächter Form: Der 
Regierungsrat wurde ermächtigt, über den Verzicht auf Entscheidbefugnisse durch 
Erlass einer Delegationsverordnung selbst zu befinden 3. 

Vgl. im weiteren die Entstehungsgeschichte zu § 47 (dort, Rz 1). 

B.  Zuständigkeit 

I.  Abs. 1 

§ 46 Abs. 1 sagt nicht mehr, als dass sich der verwaltungsinterne Instanzenzug im 
Grundsatz nicht nach dem VRPG richtet, sondern nach den für die betreffenden 
Behörden und Sachgebiete geltenden Bestimmungen des Kantons, der Gemeinden 
und der öffentlichrechtlichen Körperschaften und Anstalten 4. Der verwaltungsin-
terne Instanzenzug bleibt im Prinzip unberührt 5. Die Norm verweist auf die Verfah-
rensbestimmungen des kommunalen und kantonalen Verwaltungsrechts sowie die 
Erlasse anderer öffentlichrechtlicher Körperschaften und Anstalten. Vorbehalten ist 
die Regelung in § 46 Abs. 2 und § 47 für Beschwerden in Sachgebieten, die an das 
Verwaltungsgericht weiterziehbar sind. 

Eine Unterscheidung zwischen örtlicher, sachlicher und funktioneller Zuständigkeit 
6 trifft das Gesetz nicht. Aus dem Wortlaut der §§ 45-47 

                                                
2 Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 13 f.; Prot. Arbeitsgruppe Verwaltungsreform 31.8.1965, S. 1; 
Botschaft I 1967, S. 13; ROHR, S. 355 f. 
3 Prot. Arbeitsgruppe Verwaltungsreform 31.8.1965, S. 1 f.; Botschaft I 1967, S. 14; ROHR, S. 356. 
4 Der Gesetzgeber wollte und konnte nicht die Gesetzgebung des Kantons auf ihre Übereinstimmung mit der 
geplanten Neuordnung überprüfen und einer einheitlichen, neuen Regelung des Instanzenzugs unterwerfen 
(ROHR, S. 357). 
5 ROHR, S. 355. 
6 Zu den Arten der Zuständigkeit: 
Die örtliche Zuständigkeit regelt die räumliche Beziehung zwischen Verwaltungsbehörden und Verfügungsge-
genstand. Konflikte in dieser Beziehung sind selten und allenfalls auf erstinstanzlicher Stufe denkbar. Anknüp-
fungspunkte der örtlichen Zuständigkeit sind der Ort der gelegenen Sache (Grundstücke, Bauten, Strassen), der 
Ort, wo sich der massgebliche Sachverhalt verwirklicht hat, der Wohnsitz des Verfügungsadressaten (vgl. zum 
Ganzen auch KÖLZ/HÄNER, Rz 96; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 186; GYGI, Bundesverwaltungsrechts-
pflege, S. 78 f.; KÖLZ, Kommentar, § 5 N 17-24). 
Die sachliche Zuständigkeitsordnung regelt den Verteiler des Streitgegenstands; sie bestimmt, welche Rechts-
pflegeinstanz für die Behandlung zuständig ist, wenn örtlicher Wirkungskreis und funktionelle Stufe der mögli-
cherweise zuständigen Behörden übereinstimmen. Im erstinstanzlichen Verfahren ergibt sich die sachliche 
Zuständigkeit aus Gesetz, im Rechtsmittelverfahren bestimmt sie sich anhand des Streitgegenstands, der wie-
derum durch den Verfügungsinhalt und die dagegen gerichteten Beschwerdebegehren bestimmt wird. Die sach-
liche Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden folgt zumeist aus dem Erlass, der auch die materiellen Bestim-
mungen des Verfügungsthemas enthält; die sachliche Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts folgt aus den §§ 
52 ff. (zur sachlichen Zuständigkeit gestützt auf andere Bestimmungen vgl. § 51 Rz 10 ff.; vgl. zum Ganzen 
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ist zu folgern, das § 45 u.a. den funktionellen Instanzenzug im Grundsatz regelt (Be-
schwerde an die übergeordnete Behörde), § 46 Abs. 1 bezüglich der sachlichen 
Zuständigkeit auf Erlasse neben dem VRPG verweist und § 46 Abs. 2 sowie § 47 
wiederum die funktionelle Zuständigkeit erfassen. 

Oberstes verwaltungsinternes Rechtsprechungsorgan ist der Regierungsrat (§ 90 
Abs. 3 KV). Dies ist allgemeine schweizerische Rechtsauffassung 7. Der Grundsatz 
wird durch zahlreiche abweichende Regelungen durchbrochen, da der Gesetzgeber 
weitgehend frei ist, wie er den Instanzenzug einrichtet (§ 90 Abs. 3 KV) 8. Der all-
gemeinen Tendenz, den Regierungsrat von Rechtsprechungsfunktionen zu entlas-
ten, steht die Kantonsverfassung nicht entgegen; eine gänzliche Herauslösung des 
Regierungsrats aus der verwaltungsinternen Rechtspflege entsprach den Absichten 
des Verfassungsgebers allerdings nicht 9. 

Die Zuweisung der Entscheidkompetenz an den Regierungsrat oder die Departe-
mente (§ 46 Abs. 2, § 47) ist eine Sache; wer die Entscheide tatsächlich vorbereitet 
(instruiert) eine andere. Erscheint der Regierungsrat formell als Beschwerdeinstanz 
im Entscheidrubrum, ist damit nicht gesagt, dass er selbst bzw. sein Rechtsdienst 
die Begründung auch verfasst hat. Obwohl der Regierungsrat mit Beschlussfassung 
den Urteilsentwurf zu seinem eigenen Entscheid macht, hängt die Qualität der 
Rechtsprechung und der Grad der Unabhängigkeit von der Vorinstanz in der Praxis 
stark davon ab, wer bzw. welche Behörde den Entscheid instruiert hat 10. Die Zu-
ständigkeitsordnung in den §§ 46 f. ist mithin erst ein Kriterium, festzustellen, ob 
der verwaltungsinterne Rechtsmittelzug ein wirksames Rechtsschutzverfahren dar-
stellt (dazu ausführlich § 50 Rz 4 ff.). 

                                                                                                                                   

auch KÖLZ/HÄNER, Rz 96; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 76 f.; KÖLZ, Kommentar, § 5 N 5-16; 
GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 187). Die funktionelle Zuständigkeit bestimmt die Reihenfolge der ent-
scheidbefugten Behörden im mehrstufigen Rechtsmittelverfahren (Instanzenzug). Die funktionelle Zuständig-
keitsordnung ist zwingend und findet lediglich in § 48 (Sprungbeschwerde) eine Durchbrechung (vgl. dort, Rz 1 
ff.). 
7 EICHENBERGER, Kommentar KV, § 90 N 15. 
8 EICHENBERGER, Kommentar KV, § 90 N 15. 
9 EICHENBERGER, Kommentar KV, § 90 N 16. 
10 "Bei 99% aller Regierungsgeschäfte wird sowieso der motivierte Entwurf, wie er von der Direktion vorgelegt 
wird, ohne weitere Diskussionen gebilligt" (Prot. Arbeitsgruppe Verwaltungsreform 31.8.1965, S. 1). 
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Die Zuständigkeit ist von Amtes wegen zu prüfen (§ 6) 11. Die einmal begründete 
sachliche, örtliche oder funktionelle Zuständigkeit bleibt bestehen, auch wenn eine 
Zuständigkeitsvoraussetzung nachträglich wegfällt (perpetuatio fori) 12. Vorausge-
setzt ist allerdings, dass die Zuständigkeit im Zeitpunkt ihrer Begründung rechtmäs-
sig war 13. Wird ein Entscheid trotz Unzuständigkeit der betreffenden Behörde den-
noch ausgefällt, ist er anfechtbar, in Ausnahmefällen nichtig 14. Nichtigkeit ist dann 
anzunehmen, wenn der Mangel besonders schwer und offensichtlich ist und die 
Rechtssicherheit gefährdet 15. 

II.  Abs. 2 

§ 46 Abs. 2 regelt die funktionelle Zuständigkeit der obersten Verwaltungsbehörden 
(Regierungsrat und Departemente 16) zur Beurteilung von Verwaltungsbeschwer-
den. Der Instanzenzug steht zumindest betreffend lit. b in Relation zur verwaltungs-
gerichtlichen Zuständigkeit. 

Mit Weiterzug an das Verwaltungsgericht ist dessen Zuständigkeit im Bereich von 
§ 52 oder entsprechenden Bestimmungen in anderen Erlassen gemeint. Keine Zu-
ständigkeit des Verwaltungsgerichts im Sinn von § 46 liegt bei der Rechtsverweige-
rungs- oder Rechtsverzögerungsbeschwerde gestützt auf § 53 vor. 

Zu den Besonderheiten bei der Entscheidvorbereitung (Instruktion) vgl. § 50 Rz 3 
ff. 

1.  lit. a 
Entscheidet ein Departement erstinstanzlich, ist zunächst die Beschwerde an den 
Regierungsrat gegeben. Damit wird der Vorgabe des Gesetzgebers, dass dem Be-
schwerdeführer in der Regel eine Beschwerdeinstanz mit voller Kognition zur Ver-
fügung stehen soll 17, Rechnung getragen. 

                                                
11 Die gesetzlich normierte Verpflichtung folgt auch aus der Rechtsnatur der Zuständigkeit als Sachurteilsvor-
aussetzung; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 80 f. 
12 BGE 108 Ib 141 f.; KÖLZ/HÄNER, Rz 97. 
13 KÖLZ, Kommentar, § 5 N 28. 
14 KÖLZ/HÄNER, Rz 97; BGE 117 Ia 220 f. 
15 Vgl. zum Problem BGE 118 Ia 340; 117 Ia 220 f.; 116 Ia 219; AGVE 1988, 399; 1987, 410; 1985, 481; 
KÖLZ/HÄNER, Rz 97; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 764 f.; RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 40 B I, S. 118. 
16 Der Terminus "Regierungsdirektion" wurde mit Erlass des Dekrets über die Organisation und Geschäftsfüh-
rung des Regierungsrates und seiner Departemente (Organisationsdekret) vom 17. März 1969 (AGS 7, 229; 
aufgehoben mit § 46 Abs. 4 Organisationsgesetz) durch den Begriff "Departement" ersetzt. 
17 Botschaft I 1967, S. 13; ROHR, S. 358. 
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Unverständlich ist hingegen, dass der vorgeschriebene Instanzenzug unter der Vor-
aussetzung steht, dass letztinstanzlich der Weiterzug an das Verwaltungsgericht 
zulässig ist. Ist die verwaltungsgerichtliche Zuständigkeit nicht gegeben, ändert sich 
am Instanzenzug grundsätzlich nichts, da er dem Grundsatz von § 45 (Beschwerde 
an die übergeordnete Verwaltungsbehörde) entspricht. Sollte der Rechtsschutz, da 
innerkantonal nur eine Beschwerdeinstanz zur Verfügung steht, als ungenügend 
empfunden werden, wäre zu prüfen, ob die erstinstanzliche Zuständigkeit des De-
partements eine sachgerechte Lösung darstellt. Die Zuständigkeit untergeordneter 
Verwaltungsbehörden regelt das VRPG aber gerade nicht, weshalb der Vorbehalt in 
§ 46 Abs. 2 wenig Sinn macht. Der Grundsatz wird überdies in § 47 gleich wieder 
durchbrochen, indem der Regierungsrat auf seine Entscheidkompetenz auch in die-
sem Fall verzichten kann, sofern dem Verwaltungsgericht im betreffenden Sachbe-
reich die Ermessensüberprüfung zusteht. Die Formulierung "gilt stets" ist zu absolut 
und deshalb missverständlich. 

2.  lit. b 
Ist ein Departement als Beschwerdeinstanz bezeichnet, entscheidet an seiner Stelle 
der Regierungsrat. Die Voraussetzung einer nachfolgenden Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde macht hier Sinn, da der verwaltungsinterne Instanzenzug nicht abgekürzt 
werden soll, wenn der Regierungsrat innerkantonal letztinstanzlich entscheidet. Der 
Grundsatz wird ebenfalls in § 47 durchbrochen, indem der Regierungsrat seine Ent-
scheidkompetenz für Sachgebiete, in denen der Weiterzug an das Verwaltungsge-
richt möglich ist, an die Departemente delegieren kann. Von dieser Befugnis hat er 
Gebrauch gemacht (dazu § 47 Rz 11 ff.; § 2 Abs. 1 Delegationsverordnung). Die 
Formulierung "gilt stets" ist deshalb auch hier (vgl. Rz 11) missverständlich. 

Neben § 47 sind abweichende Bestimmungen in anderen Erlassen zulässig (§ 1 
Abs. 2). Eine derartige Sonderbestimmung findet sich in § 109 GG. Bei der Beurtei-
lung von Verwaltungsbeschwerden gegen Verfügungen und Entscheide der Organe 
von Gemeinden, Gemeindeverbänden, öffentlichrechtlichen Waldkorporationen, 
Gerechtigkeitsgenossenschaften und ähnlichen Körperschaften findet der doppelte 
Instanzenzug über Departement und Regierungsrat auch dann statt, wenn letztin-
stanzlich der Weiterzug an das Verwaltungsgericht möglich ist (§ 109 Abs. 3 GG); 
vorbehalten bleibt die Entscheiddelegation gemäss § 47. 
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C.  Kasuistik 
Vgl. § 47 Rz 18. 14 
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§ 47 
1 Der Regierungsrat kann durch Verordnung seine Entscheidkompetenz für 
bestimmte Sachgebiete, in denen der Weiterzug an das kantonale Verwal-
tungsgericht möglich ist, an eine Regierungsdirektion delegieren. Ist die erste 
Instanz eine Regierungsdirektion (§ 46 Abs. 2 lit. a), kann der Regierungsrat 
auf seine Entscheidkompetenz nur verzichten, sofern auch die Ermessensüber-
prüfung durch das Verwaltungsgericht möglich ist. 
2 Der Direktionsvorsteher hat jedoch die Möglichkeit, wichtige Fälle dem Re-
gierungsrat zum Entscheid zu unterbreiten. 

Materialien 
Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 5 f.; Stellungnahme Anwaltsverband 14.6.1965, S. 10 ff.; Ver-
nehmlassung AJV, S. 2 ff.; Bericht OR Welti 26.7.1965, S. 1 ff.; Prot. Arbeitsgruppe Verwaltungsre-
form 31.8.1965, S. 1 ff.; Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 13 ff.; Prot. Exp.Kom. 13.-
15.9.1966, S. 15; Botschaft I 1967, S. 13 ff., 29; Prot. GR Kom. 14.-16.9.1967, S. 12; Bericht JD 
17.10.1967, S. 5 f.; Prot. GR Kom. 23.10.1967, S. 5 ff.; Prot. GR 28.11.1967, Art. 1021, S. 1652. 
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A.  Entstehungsgeschichte 
Anstoss zur Regelung war, was in den Materialien als "Wachstumskrise" der Ver-
waltung bezeichnet wird 1. Der Regierungsrat sollte unter anderem durch Delegati-
on von Entscheidbefugnissen entlastet werden. Mit dem Ausbau der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit wurde die Voraussetzung geschaffen, verschiedene Kontrollfunktio-
nen des Regierungsrats an das Verwaltungsgericht abzugeben, indem dieser auf 
seine Entscheidkompetenz für bestimmte Sachgebiete zugunsten der Departemente 
verzichtet und deren Entscheide direkt beim Verwaltungsgericht anfechtbar sind 2. 
Die Regelung stiess auf Widerstand. Der Anwaltsverband sah in der Straffung des 
verwaltungsinternen Instanzenzugs ein durch Komplizierung (Gabelung des Be-
schwerdewegs) bürgerfeindliches Rechtspflegeverfahren, befürchtete einen Presti-
geverlust der Verwaltungsspitze und betonte, dass in einer Demokratie politisch 
immer der Regierungsrat die Verantwortung für die Verfügungen und Entscheide 
der Verwaltung trage, was eine Delegation ausschliesse 3. Tiefere Ursache der ab-
lehnenden Haltung war die Auffassung, dass dem Verwaltungsgericht keine Ermes-
senskontrolle zukommen dürfe; diese war aber notwendige Folge der Kompetenz-
delegation, da man an einem zweistufigen Instanzenzug mit Ermessenskontrolle 
festhalten wollte. Am deutlichsten kommt dies im Bericht von Oberrichter Welti 
zum Ausdruck, der unter Berufung auf Giacometti 4 formulierte, "Ermessenskon-
trolle ist nicht Rechtsprechung" 5. Der Gesetzgeber 6 war weitsichtiger und weniger 
in der Tradition verhaftet, wonach fehlerhafte Verwaltungsakte politisch zu ahnden 
sind. Er führte die Ermessenskontrolle ohne grössere Rücksichtnahmen auf die in 
den Vernehmlassungen zum Zuständigkeitsentwurf vorgebrachten Bedenken ein 7 
und überliess es in § 47 dem Regierungsrat, über die Delegation seiner Kompeten-
zen zu befinden 8. 

                                                
1 Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 5. 
2 Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 6. 
3 Stellungnahme Anwaltsverband 14.6.1965, S. 11 f. Ähnlich die Bedenken des Aargauischen Juristenvereins 
(Vernehmlassung AJV, S. 2 ff.) sowie der Arbeitsgruppe für Verwaltungsreform (Prot. Arbeitsgruppe Verwal-
tungsreform 31.8.1965, S. 1 f.). 
4 GIACOMETTI, S. 480, 495. 
5 Bericht OR Welti 26.7.1965, S. 2. Vgl. dazu § 56 Rz 1 ff. 
6 Ebenso der Regierungsrat; vgl. Votum des damaligen Justizdirektors Weber, die Delegation von Entscheid-
kompetenzen an untergeordnete Verwaltungsbehörden sei zeitgemäss (Prot. GR Kom. 14.-16.9.1967, S. 12). 
7 Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 13 ff.; Botschaft I 1967, S. 13 ff. 
8 Botschaft I 1967, S. 13 f. 
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B.  Delegation 

I.  Grundsätze 

Die Entscheiddelegation ist Durchbrechung der ordentlichen funktionellen Zustän-
digkeitsordnung. Unter Delegation versteht man einen Rechtsakt, durch den ein 
Hoheitsträger oder eine Behörde seine ihm durch Rechtssatz eingeräumte Befugnis 
zum Erlass von Hoheitsakten (seine Kompetenz) auf einen anderen Hoheitsträger 
(oder eine andere Behörde) überträgt 9. § 47 regelt, unter welchen Voraussetzungen 
die Zuständigkeit, rechtsverbindliche Entscheide zu treffen, durch den Regierungs-
rat auf eine ihm untergeordnete Behörde übertragen werden kann 10. Es handelt sich 
um echte (devolvierende) Delegation (im Gegensatz zur unechten, konservierenden 
Delegation), da sich der (Gesamt-) Regierungsrat seiner Entscheidkompetenz in den 
delegierten Bereichen völlig entledigt; wichtige Fälle (§ 47 Abs. 2) können zwar 
vom Departementsvorsteher dem Gesamtregierungsrat zum Entscheid unterbreitet 
werden, eine (von der delegierenden Behörde durchsetzbare) Pflicht dazu besteht 
allerdings nicht. 

Der Gesetzgeber hat den Regierungsrat als oberste verwaltungsinterne Entscheidin-
stanz beibehalten, um die Verwaltungshierarchie zu wahren. Die Kürzung des ver-
waltungsinternen Instanzenzugs wird deshalb zunächst über die Ausschaltung der 
Departemente erreicht, wenn diese als Beschwerdeinstanz entscheiden würden (§ 46 
Abs. 2 lit. b). Dies ist der Grundsatz. § 47 ermöglicht aber, die dem Regierungsrat 
durch § 46 Abs. 2 lit. b zugewiesenen Entscheidkompetenzen wiederum an die De-
partemente zu delegieren, wenn gegen deren Entscheide der Weiterzug an das Ver-
waltungsgericht möglich ist. Durch die Regelung wird der doppelte Instanzenzug 
auf Regierungsebene (Departement - Gesamtregierungsrat) vermieden. Durch Be-
lassung der grundsätzlichen Zuständigkeit beim Regierungsrat behält dieser ent-
sprechend seiner Verantwortlichkeit für die gesamte Verwaltung (§ 90 Abs. 1 KV) 
die direkte Einflussmöglichkeit auf die Entscheide untergeordneter Verwaltungsbe-
hörden. Ist der Regierungsrat der Auffassung, seine Entscheidkompetenz in einem 
bestimmten Sachgebiet sei entbehrlich (etwa weil sich eine gefestigte Praxis her-
ausgebildet hat 11), kann er sie auf die Departemente 

                                                
9 ULE/LAUBINGER, § 10 Rz 16; PFLEGHARD, Regierung, S. 88 f. 
10 FLEINER-GERSTER, 42/10. 
11 Prot. Arbeitsgruppe Verwaltungsreform 31.8.1965, S. 1. 
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verschieben 12. Sachlich ändert sich dabei nichts Wesentliches, da das Departement, 
das bisher dem Regierungsrat Antrag stellte, selbständig entscheidet. Der Kollegial-
entscheid des Regierungsrats ist weniger von Bedeutung unter dem Gesichtspunkt 
des Rechtsschutzinteresses als im Hinblick auf die Führungsaufgabe des Regie-
rungsrats 13. Diese wird er aber über den einzelnen Regierungsrat als Departements-
vorsteher ohnehin wahrnehmen; überdies kann dieser gestützt auf § 47 Abs. 2 wich-
tige Fälle jederzeit dem Kollegium zum Entscheid unterbreiten. 

Von der Kompetenzdelegation von Entscheidbefugnissen ist die Delegation der 
Beschwerdeinstruktion vom Regierungsrat an die Departemente, wie sie in § 50 
regelhaft vorgenommen wird, zu unterscheiden. Die Entscheidvorbereitung ist zwar 
Bestandteil des Rechtsmittelverfahrens, entscheidende Behörde bleibt aber formell 
der Regierungsrat. Dazu ausführlich § 50 Rz 1 ff. 

II.  Voraussetzungen 

Die Delegationskompetenz setzt eine Ermächtigung durch Rechtssatz voraus 14; § 
47 stellt diese gesetzliche Grundlage dar. Gestützt auf § 47 liegt eine zulässige De-
legation vor, wenn die Entscheidkompetenz für bestimmte Sachgebiete in einer ge-
nerell-abstrakten Regelung an ein Departement delegiert wird und die Entscheide 
des Departements an das Verwaltungsgericht weitergezogen werden können. Der 
ersten Voraussetzung ist der Regierungsrat mit Erlass der Delegationsverordnung 
nachgekommen. Etwas komplizierter ist die Handhabung der zweiten Vorausset-
zung, da sich der Wortlaut der Delegationsverordnung nicht immer mit den Zustän-
digkeitsbestimmungen in § 52 deckt und keine aussagekräftige Rechtsprechung zur 
Delegationsverordnung besteht. Im konkreten Anwendungsfall ist stets zu prüfen, 
ob sich die delegierten Sachgebiete unter § 52 Ziff. 1-18 (allenfalls auch 19-20) 
subsumieren lassen. Ist dies nicht der Fall, ist die Entscheiddelegation nicht geset-
zeskonform (§ 47) und damit unzulässig. Insbesondere lässt die missverständliche 
Bestimmung in § 2 Abs. 2 Delegationsverordnung ("Verfügungen und Entscheide 
der Departemente gemäss Abs. 1 ... können an das Verwaltungsgericht weitergezo-
gen werden") keine neuen Zuständigkeiten des Verwaltungsgerichts entstehen; da-
mit wird lediglich 

                                                
12 Botschaft I 1967, S. 14. 
13 Botschaft I 1967, S. 14. 
14 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 325 ff.; IMBODEN/RHINOW, Nr. 63, S. 368 ff.; ULE/LAUBINGER, § 10 Rz 17; PFLEG-

HARD, Regierung, S. 89; KOPP, VwVfG, § 3 Rz 56. 
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wiederholt, was die Delegation gestützt auf § 47 überhaupt erst zulässig macht (vgl. 
§ 51 Rz 2 ff.). Wird der Entscheid eines Departements gestützt auf die Delegations-
verordnung beim Verwaltungsgericht angefochten, obwohl dieses in der Sache nicht 
zuständig ist, erfolgt eine Überweisung der Beschwerde an den Regierungsrat (§ 7). 

Zulässig ist ausschliesslich die Enscheiddelegation an eines der fünf Departemente. 
Gestützt auf § 47 ist insbesondere die Übertragung von Rechtsprechungskompeten-
zen an ein Spezialverwaltungsgericht ausgeschlossen. Der entsprechende Antrag 
des Justizdirektors im Gesetzgebungsverfahren, § 47 sei durch Nennung der Spezi-
alverwaltungsgerichte zu ergänzen, wurde nach längerer Diskussion verworfen 15. 

Entscheidet ein Departement erstinstanzlich und ist der Regierungsrat folglich erste 
Beschwerdeinstanz (§ 46 Abs. 2 lit. a), ist eine Delegation nur zulässig, wenn dem 
Verwaltungsgericht im betreffenden Sachbereich die Ermessenskontrolle zusteht. 
Genau genommen liegt keine eigentliche Delegation vor, sondern ein Verzicht des 
Regierungsrats, als Beschwerdeinstanz zu entscheiden. Die Entscheidkompetenz 
wird nicht an das Departement delegiert, sondern der erstinstanzliche Departement-
sentscheid ist direkt beim Verwaltungsgericht anfechtbar. Die Verschiebung der 
Entscheidkompetenz ist eine institutionalisierte Sprungbeschwerde 16. 

Wird ein Departement als Beschwerdeinstanz bezeichnet und entscheidet gestützt 
auf die Regelung in § 46 Abs. 2 lit. b an dessen Stelle im Grundsatz der Regierungs-
rat, ist die verwaltungsgerichtliche Kognition für die Zulässigkeit der Delegation 
ohne Bedeutung. Diesfalls sind auch Sachgebiete delegierbar, bei denen dem Ver-
waltungsgericht lediglich die Rechts-, nicht aber auch die Ermessenskontrolle zu-
kommt. Die Differenzierung folgt aus der Vorgabe des Gesetzgebers, dass dem Be-
schwerdeführer zumindest eine Beschwerdeinstanz, welche die angefochtene Ver-
fügung mit voller Kognition überprüft, zur Verfügung stehen soll. Dies ist bei der 
Delegation an ein Departement, das als Beschwerdeinstanz und nicht erstinstanzlich 
entscheidet, gegeben. 

Die Subdelegation von Rechtsprechungskompetenzen durch die Departemente ist 
unzulässig 17. 

Eine weitere Delegationsvoraussetzung, genauer einen Vorbehalt, normiert § 2 Abs. 
1 der Delegationsverordnung: Beruhen die angefochtenen 

                                                
15 Bericht JD 17.10.1967, S. 5 f.; Prot. GR Kom. 23.10.1967, S. 5 ff. 
16 Vgl. § 48 Rz 4. 
17 AGVE 1976, 230. 
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Verfügungen und Entscheide auf verbindlichen, fallbezogenen Weisungen oder auf 
Teilverfügungen von Organen der betreffenden Departemente, bleibt es bei der re-
gierungsrätlichen Zuständigkeit 18. Der Regel liegt die Überlegung zugrunde, dass 
die Unabhängigkeit der Beschwerdeinstanz nicht mehr gewährleistet ist, wenn eine 
Verwaltungsbehörde innerhalb desselben Departements bereits mit der Streitsache 
befasst war. Die Regelung überzeugt bezüglich der Teilverfügungen nicht, da mit 
diesen über einen Teil des Entscheidgegenstands instanzabschliessend und 
vorbehältlich eines Rechtsmittels endgültig entschieden wird und kein Grund 
ersichtlich ist, weshalb ein Departement nicht auch über den verbleibenden Teil 
entscheiden soll. Mit dem Begriff der "Teilverfügungen" meinte der 
Verordnungsgeber offenbar Entscheide, die von untergeordneten Instanzen 
getroffen werden, in einem Teilbereich aber vom jeweils zuständigen Departement 
genehmigt werden müssen. Dabei handelt es sich aber um verbindliche Weisungen, 
nicht um Teilentscheide (vgl. dazu ausführlich § 50 Rz 20 sowie § 38 Rz 47 ff.). 
Zur schwierigen Abgrenzung der verbindlichen Weisungen von Auskünften, 
Rechtsauffassungen, internen Reglementen, Gutachten, blossen Mei-
nungsäusserungen und allgemeinen Lösungsvorschlägen vgl. § 50 Rz 30; die für 
das Instruktionsverfahren getroffene Regelung gilt analog. 
III.  Delegationsverordnung 

Die Delegationsverordnung regelt einerseits den Übergang von Verfügungskompe-
tenzen (Kompetenz zum Erlass erstinstanzlicher Verfügungen; § 1 Abs. 1 Delegati-
onsverordnung) gestützt auf § 27 Organisationsgesetz und andererseits die Übertra-
gung von Kompetenzen zur Ausfällung von Rechtsmittelentscheiden. Im Anwen-
dungsbereich von § 47 interessiert die Delegation von Rechtsprechungskompeten-
zen, wie sie in § 2 Abs. 1 lit. a-d Delegationsverordnung geregelt ist. Der Regie-
rungsrat hat in den folgenden Bereichen seine Entscheidkompetenz als Beschwerde-
instanz delegiert bzw. auf sie verzichtet: 

1.  Zugunsten des Departements des Innern 
Beschwerden gegen Verfügungen der Grundbuchämter; Verfügungen betreffend 
Entlassung und Rückversetzung im Straf- und Massnahmevollzug; Verfügungen 
betreffend Kosten des Straf- und Massnahmevollzugs; Beschwerden gegen Verfü-
gungen des Strassenverkehrsamts (über Administrativmassnahmen gemäss SVG, 
Festsetzung von Verkehrssteuern und Gebühren, Nichterteilung und Entzug von 
Fahrzeugausweisen 

                                                
18 AGVE 1984, 442. 
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und Bewilligungen, Zulassung zu Führer- und Fahrzeugprüfungen); Beschwerden 
aus dem Bereich der Energieversorgung; Beschwerden gegen Verfügungen und 
Entscheide betreffend Immissionen, soweit weder das Gesundheits- noch das Bau-
departement zuständig sind. 

2.  Zugunsten des Finanzdepartements 
Beschwerden gegen forstpolizeiliche Verfügungen der Kreisforstämter (über Be-
stand und Umfang eines Verbots oder die Pflicht zur Einholung einer Bewilligung 
sowie Erteilung, Verweigerung, Entzug oder Änderung einer Bewilligung); Be-
schwerden gegen Verfügungen der Gemeinderäte in Anwendung energierechtlicher 
Vorschriften. 

3.  Zugunsten des Gesundheitsdepartements 
Festsetzung von Gebühren auf dem Gebiet des Gesundheitswesens; Beschwerden 
gegen gesundheitspolizeiliche Verfügungen betreffend Immissionen; Beschwerden 
gegen Verfügungen des Kantonalen Sozialdienstes betreffend Kosten der Sozialhil-
fe; Beschwerden gegen Einspracheentscheide von Kontrollpersonen oder des kan-
tonalen Laboratoriums in Anwendung der Lebensmittelgesetzgebung, soweit sie 
ihrem Gegenstand nach unter § 52 VRPG fallen. 

4.  Zugunsten des Baudepartements 
Beschwerden gegen Verfügungen der Gemeinderäte in Anwendung der Gewässer-
schutzgesetzgebung sowie der Baugesetzgebung (einschliesslich der Gemeindebau-
vorschriften und der Vorschriften aus dem Bereich der Wasserversorgung, soweit 
sie ihrem Gegenstand nach unter § 52 VRPG fallen) 19; Beschwerden gegen Verfü-
gungen der Gemeinderäte über Strassenverkehrsreklamen gemäss § 3 SSV 20. 

IV.  Abs. 2 

Der Departementsvorsteher hat das Recht, von der in der Delegationsverordnung 
normierten Zuständigkeitsordnung abzuweichen und einen 

                                                
19 Die Regelung findet sich nun auch in § 42 ABauV (gegen Verfügungen und Entscheide des Gemeinderats in 
Anwendung der Baugesetzgebung kann innert 20 Tagen seit Zustellung beim kantonalen Baudepartement Be-
schwerde geführt werden, soweit keine andere Behörde zuständig erklärt wird). Beruht die Verfügung oder der 
Entscheid auf einer verbindlichen Weisung oder Verfügung des Baudepartements, so entscheidet der Regie-
rungsrat über die Beschwerde (§ 41 Abs. 2 ABauV). 
20 Verordnung über den Vollzug des Strassenverkehrsrechts (Strassenverkehrsverordnung, SVV) vom 12. No-
vember 1984 (SAR 991.111). 
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Entscheid des Gesamtregierungsrats herbeizuführen. Er wird dies regelmässig nur 
dann tun, wenn mit dem Entscheid eine Praxisänderung beabsichtigt ist, eine (wich-
tige) Praxis erstmals begründet werden soll oder der Entscheid von politischer Be-
deutung 21 ist. Dabei ist Zurückhaltung angebracht, da die regelhafte Zuständig-
keitsordnung nicht durch eine Häufung von ausserordentlichen Einzelfalldelegatio-
nen ausgehöhlt werden sollte 22. 

Ein Anspruch der Parteien auf Überweisung der Beschwerdesache an den Gesamt-
regierungsrat besteht nicht. Ebensowenig kann der Gesamtregierungsrat gegen den 
Willen des betreffenden Departementsvorstehers die Entscheidkompetenz im Ein-
zelfall wieder an sich ziehen 23. 

C.  Kasuistik 
Beschwerden aus dem Bereich der Energieversorgung beurteilt gestützt auf § 1 Abs. 
1 lit. a (recte: § 2 Abs. 1 lit. a) Delegationsverordnung das Departement des Innern 
(AGVE 1991, 430) - Gebührenfestsetzung bei Fernwärmeversorgung durch den 
Gemeinderat ist mit Verwaltungsbeschwerde gemäss § 105 GG weiterziehbar; die 
Beurteilung obliegt nach § 109 GG i.V.m. § 2 Abs. 1 lit. a Delegationsverordnung 
dem Departement des Innern; gegen diesen Entscheid ist direkt die Beschwerde an 
das Verwaltungsgericht gegeben (AGVE 1989, 452 f.; 1986, 500 f.) 24 - Doppelter 
Instanzenzug über Departement und Regierungsrat bei Beschwerde gegen gemein-
derätliche Verfügung über Bemessung der Abwasser-Anschlussgebühren, da der 
Regierungsrat seine Entscheidkompetenz nicht delegiert (§ 2 Delegationsverord-
nung e contrario, § 109 Abs. 3 GG) hat (fraglich, AGVE 1982, 493 f. 25). 

                                                
21 PFLEGHARD, Regierung, S. 89 f. 
22 Das Verwaltungsgericht sah allerdings in § 47 Abs. 2 über den Gesetzeswortlaut hinaus auch eine Pflicht zu 
Vorlage, wenn durch den Entscheid eines Departements der Rechtsschutzanspruch des Beschwerdeführers 
beeinträchtigt wird (AGVE 1987, 350; 1984, 435). 
23 Insofern missverständlich PFLEGHARD, Regierung, S. 97. 
24 Mit dem Verweis auf § 2 Abs. 1 lit. a Delegationsverordnung dürfte der Passus "Beschwerden aus dem Be-
reich der Energieversorgung" gemeint sein. 
25 In § 2 Abs. 1 lit. d Delegationsverordnung hat der Regierungsrat seine Entscheidbefugnisse in "Anwendung 
der Baugesetzgebung einschliesslich der Gemeindebauvorschriften und der Vorschriften aus dem Bereich der 
Wasserversorgung, soweit sie ihrem Gegenstand nach unter § 52 fallen", an das Baudepartement delegiert; 
Abwasser-Anschlussgebühren sind im weitesten Sinn Bestandteil der Vorschriften über die Wasserversorgung 
und gestützt auf § 52 Ziffer 1 auch beim Verwaltungsgericht anfechtbar, weshalb tatsächlich doch eine Delega-
tion vorliegt. 

17 

18 



279 

§ 48 
Wenn letztinstanzlich der Weiterzug an das Verwaltungsgericht möglich ist 
und keine anderen als die dort zulässigen Beschwerdegründe geltend gemacht 
werden, kann der Regierungsrat oder die Regierungsdirektion mit Zustim-
mung des Beschwerdeführers auf den Entscheid verzichten und die Sache dem 
Verwaltungsgericht zur Erledigung überweisen. 

Materialien 
§ 63 Vorentwurf I; § 22 Vorentwurf II; Stellungnahme Anwaltsverband 14.6.1965, S. 11; Bericht 
OR Welti 26.7.1965, S. 14; Prot. Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 15; Erläuterungen JD November 1966, 
S. 11; Prot. Exp.Kom. 11.11.1966, S. 13; Botschaft I 1967, S. 14 f. 
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A.  Entstehungsgeschichte 
Kam es noch in § 63 Vorentwurf I auf die Zustimmung des Beschwerdeführers 
nicht an, formulierte § 22 Vorentwurf II immerhin die Pflicht, dem Beschwerdefüh-
rer den Verzicht des Regierungsrats oder des Departements auf seine Entscheid-
kompetenz und die erfolgte Überweisung an das Verwaltungsgericht mitzuteilen. In 
den Stellungnahmen zum Gesetzesentwurf wurde demgegenüber als selbstverständ-
lich erachtet, dass die Sprungbeschwerde der Zustimmung der betroffenen Partei 
bedarf 1. 

                                                
1 Stellungnahme Anwaltsverband 14.6.1965, S. 11; Bericht OR Welti 26.7.1965, S. 14. 
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Die Bestimmung wurde entsprechend geändert. Unbestritten war, dass mit der 
Sprungbeschwerde nicht die gesetzliche Zuständigkeitsordnung in § 52 umgangen 
werden darf 2. 

B.  Sprungbeschwerde 

I.  Allgemeines 

Die Sprungbeschwerde ist eine Durchbrechung der funktionellen Zuständigkeits-
ordnung; sie ist Ausnahme vom Grundsatz, dass der Instanzenzug durch Parteiabre-
de (Prorogation) nicht abgeändert werden kann. Die Sprungbeschwerde ermöglicht 
die verwaltungsgerichtliche Beurteilung einer Verfügung oder eines Entscheids 
unter Übergehung der letztinstanzlich zuständigen verwaltungsinternen Rechts-
pflegeinstanz (Regierungsrat oder Departement). Zweck der Sprungbeschwerde ist 
die Straffung des Instanzenzugs. Vorteile sind die Entlastung der verwaltungsinter-
nen Rechtspflegeinstanzen und die Beschleunigung des Verfahrens. Als Nachteil ist 
in Kauf zu nehmen, dass das Verwaltungsgericht unter Umständen eine Frage ent-
scheiden muss, zu welcher der Regierungsrat keine Praxis begründet hat. 

Anders als in Art. 47 Abs. 2 VwVG, wonach die Sprungbeschwerde nur zulässig 
ist, wenn die Beschwerdeinstanz die Vorinstanz angewiesen hat, in einem bestimm-
ten Sinn zu entscheiden 3, stellt § 48 eine echte Sprungbeschwerde dar; die über-
gangene Behörde ist am Entscheid nicht, auch nicht in Form von Weisungen, betei-
ligt. 

Die Bedeutung der Sprungbeschwerde in der aargauischen Praxis ist nicht überra-
gend. Hauptursache ist § 47, der die Sprungbeschwerde durch die Verordnungs-
kompetenz des Regierungsrats quasi institutionalisiert hat. Der Regierungsrat kann 
auf seine Entscheidkompetenz als Beschwerdeinstanz verzichten, wenn der Ver-
zicht als Eingriff in die rechtsnormativ festgelegte Zuständigkeitsordnung seiner-
seits regelhaft, das heisst in einem Gesetz im materiellen Sinn, festgelegt ist. Diese 
Befugnis hat er mit Erlass von § 2 Delegationsverordnung wahrgenommen (dazu § 
47 Rz 11 ff.). 

                                                
2 Prot. Exp.Kom. 11.11.1966, S. 13. 
3 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 81 f. 
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II.  Voraussetzungen 

1.  Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts 
Zulässigkeitsvoraussetzung ist die sachliche Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts 
zur Behandlung der Beschwerde. Massgebend ist der Zuständigkeitskatalog in § 52 
und das Fehlen von Beschwerdebeschränkungen (§ 1 Abs. 2). 

Weiter verlangt § 48, dass keine anderen als die vor Verwaltungsgericht zulässigen 
Beschwerdegründe geltend gemacht werden. Vor Verwaltungsgericht können in der 
Regel unrichtige und unvollständige Feststellung des Sachverhalts und Rechtsver-
letzungen gerügt werden (§ 56 Abs. 1 Satz 1). Die Handhabung des Ermessens ü-
berprüft das Verwaltungsgericht nur dann, wenn es ausdrücklich bestimmt ist; diese 
Fälle sind im Gesetz abschliessend aufgezählt (§ 56 Abs. 2). Dagegen können vor 
dem Regierungsrat und den Departementen alle Mängel des Verfahrens und der 
angefochtenen Verfügungen und Entscheide geltend gemacht werden (§ 49). Dem 
Regierungsrat steht die Ermessensüberprüfung generell, dem Verwaltungsgericht 
nur in Ausnahmefällen zu 4. Dies hat der Beschwerdeführer zu beachten. Da er über 
den Prozessgegenstand grundsätzlich verfügen kann (§ 43 Abs. 2), steht es ihm frei, 
die Beschwerdegründe der verwaltungsgerichtlichen Kognition anzupassen und im 
Anwendungsbereich von § 56 Abs. 1 keine Überprüfung des Ermessens zu verlan-
gen 5. Tut er dies doch, ist die Sprungbeschwerde an den Regierungsrat zurückzu-
weisen. Einer Kognitionsbeschränkung kann der Beschwerdeführer auch noch wäh-
rend des Sprungbeschwerdeverfahrens vor Verwaltungsgericht zustimmen 6. 

                                                
4 AGVE 1983, 240. 
5 Missverständlich in diesem Zusammenhang AGVE 1983, 242: Das Verwaltungsgericht schliesst gestützt auf 
die Materialien aus, dass sich der Beschwerdeführer die Abkürzung des Instanzenzugs durch eine Kognitionsbe-
schränkung "einhandelt" mit der Begründung, der Umfang der Kognition sei der Dispositionsbefugnis der Par-
teien entzogen, erklärt dieses Vorgehen aber einen Absatz später als zulässig. In AGVE 1990, 330 f., ist der 
Regest eindeutig ("Die beschwerdeführende Partei kann den Prozessgegenstand auf die ... zulässigen Beschwer-
degründe beschränken"), leider ergibt sich diese Folge aus der anschliessenden Entscheidbegründung nicht. 
6 AGVE 1983, 242 f.; MARTI, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 101. 

5 
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2.  Zustimmungserfordernis 
Die Sprungbeschwerde ist nur zulässig, wenn sowohl der Regierungsrat (oder das 
zum Entscheid befugte Departement) wie auch der Beschwerdeführer der Überwei-
sung an das Verwaltungsgericht zustimmen 7. Aus Beweisgründen ist die (eindeuti-
ge 8) Zustimmung des Beschwerdeführers schriftlich einzuholen; gegebenenfalls 
reicht die mündliche Erklärung zu Protokoll (Unterschrift) aus. Erheben im Mehr-
parteienverfahren zwei und mehr Parteien Beschwerde, ist die Zustimmung aller 
erforderlich 9. 

§ 48 regelt leider nicht, ob auch andere am Verfahren mit Parteistellung beteiligte 
(private) Beschwerdegegner der Prorogation zustimmen müssen. Der Gesetzgeber 
hat diesen Fall nicht bedacht 10, weshalb nicht auf ein qualifiziertes Schweigen ge-
schlossen werden kann. Sachgerecht ist die Beschränkung des Zustimmungserfor-
dernisses auf den oder die Beschwerdeführer, da die Teilnahme der am vorinstanz-
lichen Verfahren Beteiligten nicht in allen Fällen bereits mit Beschwerdeerhebung 
feststeht. Es wäre überdies störend, wenn derjenige, der nicht selbst Beschwerde 
geführt hat, die Verfahrensbeschleunigung verhindern könnte. Die Zustimmung des 
privaten Beschwerdegegners und des Beigeladenen (sofern er nicht selbst Be-
schwerde führt) ist mithin nicht erforderlich. 

Auf die Zustimmung des Verwaltungsgerichts und der Behörde, die den angefoch-
tenen Entscheid erlassen hat, kommt es nicht an 11. 

3.  Entscheide des Regierungsrats oder eines Departements 
Die Sprungbeschwerde ist nur gegeben zur Übergehung der Entscheidungskompe-
tenz des Regierungsrats oder eines Departements. Ist verwaltungsintern zunächst 
die Beschwerde an eine untergeordnete Verwaltungsbehörde gegeben, ist die 
Sprungbeschwerde ausgeschlossen. Die Einschränkung bezweckt den Schutz des 
Verwaltungsgerichts vor übermässiger Belastung und ist ausserdem Folge der Ziel-
setzung des 

                                                
7 KÖLZ, Kommentar, § 47 N 18; MARTI, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 101; PFLEGHARD, Regierung, S. 104. 
8 EYERMANN/FRÖHLER, § 134 Rz 4. 
9 A.M. EYERMANN/FRÖHLER, § 134 Rz 4. 
10 Die Materialien sprechen sich über das Mehrparteienverfahren nicht aus, vgl. Prot. Exp.Kom. 13.-15.9.1966, 
S. 15; Erläuterungen JD November 1966, S. 11; Prot. Exp.Kom. 11.11.1966, S. 13; Botschaft I 1967, S. 14 f. 
11 KÖLZ, Kommentar, § 47 N 18 (sinngemäss). Anders zum Teil die Regelung in § 134 VwGO (vgl. KOPP, 
VwGO, § 134 Rz 1). 
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Gesetzgebers, dass vor allem die Verwaltungsspitze von Beschwerdeverfahren ent-
lastet werden sollte 12. 

Die Sprungbeschwerde ist nur im Beschwerdeverfahren zulässig; die Verbindung 
eines Wiederaufnahmegesuchs mit dem Antrag auf Überweisung des Gesuchs als 
Sprungbeschwerde an das Verwaltungsgericht ist, da die Wiederaufnahme erstin-
stanzliches Verfahren darstellt, unzulässig 13. 

4.  Sonderfall 
Muss in einem Beschwerdeverfahren der gesamte Regierungsrat oder eine Mehrheit 
desselben in den Ausstand treten, fällt er als Beschwerdeinstanz weg. In diesem 
(seltenen) Fall sollte der Regierungsrat als Beschwerdeinstanz übersprungen werden 
und das Verwaltungsgericht die Beschwerde ohne Rücksicht auf seine Kognition 
entscheiden 14. 

III.  Verfahren 

Das Verfahren ist in § 48 nicht geregelt; die Bestimmung ist überdies in bezug auf 
das Antragsrecht missverständlich. Die Initiative zur Sprungbeschwerde kann so-
wohl vom Regierungsrat bzw. Departement als auch vom Beschwerdeführer ausge-
hen. Der Regierungsrat wird den Beschwerdeführer um Zustimmung ersuchen, der 
Beschwerdeführer ist seinerseits berechtigt, selbständig Antrag zu stellen. Zuständig 
zur Überweisung ist der Regierungsrat oder das Departement 15; die direkte Erhe-
bung einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist ausgeschlossen und kann unter Um-
ständen zur Fristversäumnis führen, wenn das Rechtsmittel absichtlich bei der un-
zuständigen Behörde eingereicht wird 16. Der Überweisungsantrag ist nicht fristge-
bunden, erfolgt aber sinnvollerweise bereits mit Beschwerdeerhebung. Die Über-
weisung in einem späteren Zeitpunkt ist damit nicht ausgeschlossen; die Sprungbe-
schwerde kann sich auch erst nach Abschluss des Schriftenwechsels (z.B. in bezug 
auf einen 

                                                
12 Vgl. Entstehungsgeschichte in § 47 Rz 1. 
13 AGVE 1991, 323. 
14 KÖLZ, Kommentar, Vorbem. zu §§ 19-28 N 26; MARTI, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 92, 103. 
15 Der Terminus "Regierungsdirektion" wurde mit Erlass des Dekrets über die Organisation und Geschäftsfüh-
rung des Regierungsrates und seiner Departemente (Organisationsdekret) vom 17. März 1969 (AGS 7, 229; 
aufgehoben mit § 46 Abs. 4 Organisationsgesetz) durch den Begriff "Departement" ersetzt. 
16 AGVE 1991, 374; BGE 111 V 408 (rechtsmissbräuchliche Fehladressierung); vgl. dazu auch § 40 Rz 13. 
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Vorentscheid) als sinnvoll erweisen 17. Inwieweit die vorinstanzlichen Verfahrens-
schritte zu wiederholen sind, entscheidet das Verwaltungsgericht 18. 

Die Beschwerde an den Regierungsrat ist fristgebunden (§ 40). Die (gesetzliche) 
Frist kann nicht verlängert werden; der Antrag des Rechtsmittelklägers, die Be-
schwerde sei in Anwendung von § 48 an das Verwaltungsgericht zu überweisen, 
kann die Beschwerdefrist nicht verlängern. Da der Beschwerdeführer bei Erstellung 
der Beschwerdeschrift nicht weiss, ob der Regierungsrat oder das Verwaltungsge-
richt über sein Begehren entscheiden wird, ist es zulässig, Haupt- und Eventualan-
träge zu stellen, die der unterschiedlichen Kognitionsbefugnis der beiden Rechts-
mittelinstanzen angepasst sind. 

Die Überweisung ist als Prozesserklärung bedingungsfeindlich. Ein Widerruf der 
Überweisung durch den Regierungsrat ist ausgeschlossen, da mit der regierungsrät-
lichen Zustimmung die Beschwerdesache an das Verwaltungsgericht übergeht und 
damit auch die (alleinige) Kompetenz zum Erlass verfahrensleitender Anordnungen. 
Die Anfechtung von Prozesshandlungen wegen Willensmängeln ist im Grundsatz 
nicht möglich, da Prozesshandlungen keine Rechtsgeschäfte sind 19. 

Wird die Beschwerde an den Regierungsrat (zulässigerweise [§ 18 Abs. 1]) von 
einem nicht patentierten Anwalt verfasst und in der Folge in Anwendung von § 48 
an das Verwaltungsgericht überwiesen, ist die Beschwerdeschrift mangelhaft, da 
vor Verwaltungsgericht nur patentierte Anwälte als Vertreter zugelassen sind. Dem 
Beschwerdeführer (nicht dem Vertreter) ist in diesem Fall eine angemessene Frist 
zur Verbesserung anzusetzen (§ 39) 20. 

Gegen die Nichtzulassung (wenn der Regierungsrat oder das Departement seine 
Zustimmung verweigert) ist kein Rechtsmittel gegeben, auch nicht die Rechtsver-
zögerungsbeschwerde gestützt auf § 53 21. 

IV.  Wirkungen 

Die Sprungbeschwerde überführt die Beschwerdesache in die Zuständigkeit des 
Verwaltungsgerichts, das den angefochtenen Entscheid nach 

                                                
17 Vgl. den Anwendungsfall in AGVE 1983, 239 ff., insbesondere 243 (auf die Rechtsfrage der Besitzstandsga-
rantie eingeschränkte Sprungbeschwerde). 
18 CAVELTI, S. 294. 
19 GULDENER, S. 287. 
20 Vgl. zum Ganzen PFLEGHARD, Regierung, S. 104. 
21 CAVELTI, S. 294. 
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den Regeln, wie sie für das verwaltungsgerichtliche Beschwerdeverfahren gelten, 
überprüft. Der Regierungsrat oder das Departement scheiden aus dem Verfahren 
aus und gelten als mit der Sache nie befasst. Dies hat den Verlust ihres Antrags- und 
Vernehmlassungsrechts zur Folge. 

Die Sprungbeschwerde beeinflusst die verwaltungsgerichtliche Kognition nicht, da 
Kompatibilität bereits Zulässigkeitsvoraussetzung ist (vgl. Rz 6 vorne). 

Da die Verwaltungsbeschwerde mit der Überweisung zur Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde wird, sind auch die entsprechenden Kostenbestimmungen anwendbar (§ 
22 Abs. 1 lit. c anstelle von lit. a VKD). 

C.  Kasuistik 
Die beschwerdeführende Partei kann den Prozessgegenstand auf die gemäss § 48 
zulässigen Beschwerdegründe beschränken (AGVE 1990, 331) - Sprungbeschwerde 
zulässig, wenn vor Verwaltungsgericht die inzidente Normenkontrolle einer regie-
rungsrätlichen Verordnung, die ein Verbot ausspricht, verlangt wird (AGVE 1974, 
165). Die Sprungbeschwerde kann nicht zu einer Ausdehnung der verwaltungsge-
richtlichen Kognition führen (AGVE 1983, 241) - Sprungbeschwerde ist zulässig 
zur Beschleunigung des Verfahrens (VGE III/76 vom 4. September 1984 i.S. A., S. 
7) - Wiederaufnahmebegehren kann nicht als Sprungbeschwerde der Beurteilung 
durch das Verwaltungsgericht zugeführt werden (AGVE 1991, 323). 

19 

20 

21 



286 

§ 49 
Mit der Beschwerde können, unter Vorbehalt besonderer gesetzlicher Bestim-
mungen, alle Mängel des Verfahrens und der angefochtenen Verfügungen oder 
Entscheide geltend gemacht werden. 

Materialien 
§ 58 Vorentwurf I; § 17 Vorentwurf II; Prot. Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 14 f.; Botschaft 1 1967, S. 
13 ff., 29. 
Literatur 
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A.  Entstehungsgeschichte 
§ 58 Abs. 2 Vorentwurf I und § 17 Abs. 2 Vorentwurf II sahen wie heute § 49 die 
umfassende Prüfungsbefugnis der verwaltungsinternen Beschwerdeinstanzen vor, 
allerdings mit einer gewichtigen Einschränkung: 
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In Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinden und Korporatio-
nen konnte als Beschwerdegrund nur Rechtsverletzung geltend gemacht werden. 
Die Einschränkung wurde in § 34 Vorentwurf JD Juni 1966 kommentarlos fallen 
gelassen. Das in der Rechtsprechung schwierige Problem der Prüfungsbefugnis von 
verwaltungsinternen Beschwerdeinstanzen in Autonomiebereichen blieb im weite-
ren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens unberücksichtigt. 

B.  Beschwerdegründe, Kognition und beschränkte Aufhebungs-
pflicht 

I.  Begriffe 

1.  Beschwerdegründe 
Verfügungen und Entscheide können mit Beschwerde an die übergeordnete Verwal-
tungsbehörde weitergezogen werden (§ 45); über die Beschwerdegründe ist damit 
nichts ausgesagt. § 49 regelt, welche Mängel des angefochtenen Entscheids der Be-
schwerdeführer vor der Rechtsmittelinstanz rügen kann. Neben der Beschwerdefä-
higkeit eines Entscheids (§ 45) bestimmen mithin die zulässigen Beschwerdegründe 
(§ 49) den Umfang des Rechtsschutzes. Das VRPG erlaubt im verwaltungsinternen 
Beschwerdeverfahren die Geltendmachung aller "Mängel des Verfahrens und der 
angefochtenen Verfügungen oder Entscheide". Die Umschreibung erfasst die Rügen 
der unrichtigen oder unvollständigen Sachverhaltsermittlung, der Rechtsverletzung 
und der Unangemessenheit 1. 

2.  Kognition 
Den zulässigen Beschwerdegründen steht deckungsgleich die Kognition (Überprü-
fungsbefugnis) der Rechtsmittelinstanz gegenüber; es besteht eine rechtslogisch 
notwendige Entsprechung 2. Sind die Beschwerdegründe beschränkt, ist es auch die 
Kognition. § 49 zwingt die Beschwerdeinstanz - sofern die betreffenden Rügen in 
rechtsgenüglicher Weise erhoben werden (§ 39 Abs. 2) - zur Sachverhalts-, Rechts- 
und Ermessenskontrolle. Die Prüfung der zulässigen und geltend gemachten Be-
schwerdegründe ist vollständig und ohne Zurückhaltung durchzuführen; verschie-
dene Prüfungsdichten gibt es nicht. Die Auffassung widerspricht 

                                                
1 AGVE 1985, 598; vgl. § 56 Abs. 1 und 2. 
2 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 266. 
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der herrschenden Lehre 3 wie auch der aargauischen 4 und teilweise der bundesge-
richtlichen 5 Rechtsprechung. Sie lässt sich dennoch begründen (Rz 5 folgend). 

Die Pflicht zur vollen Überprüfung der geltend gemachten Beschwerdegründe hat 
im Grundsatz zur Folge, dass der angefochtene Entscheid selbst dann aufzuheben 
und durch den Entscheid der Rechtsmittelinstanz zu ersetzen ist, wenn die Beurtei-
lung der Beschwerdeinstanz nur geringfügig von jener der Vorinstanz abweicht. Die 
§§ 49 ff. differenzieren bei der Beschwerdeerledigung weder nach dem Urheber der 
Verfügung noch nach der zu beurteilenden Materie (Ausnahme: § 59). Gleichwohl 
ist unbestritten, dass Verfügungen kommunaler Behörden im Autonomiebereich, 
Entscheide kantonaler (oder kommunaler) Behörden über Prüfungsergebnisse oder 
Wahlbeschlüsse zu Recht nicht ohne weiteres aufgehoben werden, sondern bei der 
Beurteilung eine "gewisse Zurückhaltung geübt", ein "Beurteilungs- oder Ermes-
sensspielraum" gewährt oder mit reduzierter "Prüfungsdichte" justiziert wird. Der 
die Prüfung ausmachende Denkvorgang kann aber nicht "zurückhaltend" oder un-
terschiedlich "dicht" sein; die Behörde hat von der ihr zur Verfügung stehenden 
Intelligenz vollen Gebrauch zu machen 

                                                
3 GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 354 ff.; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 305 f. (zurückhaltende 
Prüfung, aber nur im Bereich fehlender Sachkunde der Rechtsmittelinstanz); LEUTHOLD, S. 60 ff. (der immerhin 
zwischen Kognition und Prüfungsdichte unterscheidet; im vorliegenden Kommentar wird allerdings zwischen 
Kognition und der Pflicht zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids differenziert, die Prüfungsdichte ist 
Bestandteil der Kognition und grundsätzlich nicht zu reduzieren); KÄLIN, Beschwerde, S. 157 ff. (allerdings in 
bezug auf das staatsrechtliche Beschwerdeverfahren [hat als erster die ausführlich von LEUTHOLD, S. 60 ff., 
dargelegte Auffassung vertreten]); KÖLZ/HÄNER, Rz 269; KAUFMANN, S. 165 ff.; PFISTERER, Gemeindeautono-
mie, 13, 22; PETER SALADIN, Verwaltungsprozessrecht und materielles Verwaltungsrecht, ZSR 94/1975 II 344 
f.; BERTOSSA, S. 78 ff.; HALLER-GIMELLI, 411 f.; ähnlich HÄFELIN/MÜLLER, Rz 369. 
4 AGVE 1995, 287 ("Zurückhaltung bei der Überprüfung"), 357 ("...bei der... Überprüfung... Zurückhaltung 
auferlegt"); 1994, 369 ("...dass sich das Verwaltungsgericht bei der Überprüfung gemeinderätlicher Entscheide 
zurückzuhalten hat"); 1989, 305; 1988, 389. 
5 BGE 119 Ib 265; 118 Ib 166; 117 Ib 117 (im Entscheid ist allerdings nur von "Zurückhaltung" die Rede; es 
wird nicht ausdrücklich gesagt, ob sich die Zurückhaltung auf den Prüfungsvorgang oder die Frage, ob der 
angefochtene Entscheid durch das Bundesgericht zu ersetzen ist oder nicht, bezieht); 116 Ib 204; 115 Ia 8, 386. 
Vgl. aber BGE 123 II 212 f., wonach die Beschwerdeinstanz den angefochtenen Entscheid auf Angemessenheit 
zu kontrollieren hat, aber auf Abänderung des Erkenntnisses verzichten kann, wenn sie selbst, hätte sie als 
erstinstanzliche Behörde entschieden, zu einem anderen Ergebnis gekommen wäre; "die im angefochtenen 
Entscheid geäusserte Zurückhaltung", so das Bundesgericht weiter, ist in diesem Sinn zu verstehen, zumal sich 
das Verwaltungsgericht in seinen Erwägungen mit den verschiedenen Gesichtspunkten, die für und gegen eine 
höhere Genugtuungssumme sprechen, auseinandergesetzt hat und zum Ergebnis gekommen ist, die von der 
Justizdirektion zugesprochene Summe sei angemessen, "... somit hat es eine freie Überprüfung (!) vorgenom-
men ...". 
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(vgl. Rz 5). Diese "Kognitionsbeschränkungen" (richtigerweise: beschränkte Auf-
hebungspflichten, die Kognition ist nicht beschränkt, vgl. Rz 5, 32 ff.) finden im 
formellen Verfahrensrecht keine Stütze, werden aber teils aus der Verfassung, teils 
aus den materiellen Regelungen abgeleitet, die den jeweiligen Entscheiden zugrun-
de liegen (dazu § 56 Rz 40 ff.). Im verwaltungsinternen Beschwerdeverfahren ist 
das Problem nicht so ausgeprägt wie im verwaltungsgerichtlichen Verfahren, da 
sich innerhalb der hierarchisch strukturierten Verwaltung die Frage der Gewalten-
teilung nicht im gleichen Umfang stellt wie im Verhältnis zwischen Exekutive und 
Justiz. Gleichwohl gewinnt in Lehre 6 und Praxis (vgl. Kasuistik in Rz 52) auch das 
Letztentscheidungsrecht 7 untergeordneter Verwaltungseinheiten zunehmend an 
Bedeutung. 

3.  Beschränkte Aufhebungspflicht 8 
Die Beschwerdegründe geben an, welche Mängel des angefochtenen Entscheids 
gerügt werden können; die Kognition als Gegenstück besagt, dass die angerufene 
Rechtsmittelinstanz die zulässigen Beschwerdegründe zu prüfen hat 9. Der Prü-
fungsvorgang kann zu zwei Resultaten führen: die Rechtsmittelinstanz kommt zu 
demselben Ergebnis wie die Vorinstanz, oder ihr Prüfungsergebnis weicht vom an-
gefochtenen Entscheid ab. Bei identischem Ergebnis ist die Beschwerde abzuwei-
sen. Weicht die Auffassung hingegen vom vorinstanzlichen Erkenntnis ab, ist über 
die Folgen der festgestellten Abweichung zu entscheiden. Darüber sagt das VRPG 
streng genommen nichts (nur bei fehlerhaften Disziplinarverfügungen bestimmt § 
59, dass der angefochtene Entscheid - soweit er die vorzeitige Entlassung aus dem 
Dienstverhältnis betrifft - 

                                                
6 Vgl. GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 362 ff., der (zu weitgehend) fordert, dass in "Anlehnung an die bun-
desgerichtliche Praxis die obere Rechtsmittelbehörde der unteren Verwaltungsinstanz zumindest dann einen 
Beurteilungsspielraum zuerkennen (sollte), wenn es um technische, wirtschaftliche oder um spezifische Fach-
probleme ... geht, (oder) wenn die Kenntnis der örtlichen oder persönlichen Verhältnisse ("Eignung einer Per-
son") eine besondere Rolle spielt, wenn es ein konkretes Bedürfnis zu beurteilen gilt, wenn über Prüfungen oder 
Promotionen zu befinden ist, oder wenn planerisch-politische, durch Zukunftsprognosen mitbedingte Fragen 
entschieden werden müssen"; zu weitgehend deshalb, weil politische Entscheide letztlich vom Regierungsrat 
und nicht von demokratisch weniger bis gar nicht legitimierten Verwaltungsbeamten zu fällen sind. 
7 Zum Begriff vgl. § 56 Rz 17. 
8 Beschränkt ist genau genommen nicht nur die Pflicht, sondern auch das Recht, den angefochtenen Entscheid 
überhaupt aufheben zu können; dem Begriff "beschränkte Aufhebungspflicht" werden im folgenden stets beide 
Bedeutungsinhalte beigemessen. 
9 Sonst hätte es keinen Sinn, den betreffenden Beschwerdegrund zuzulassen, vgl. GYGI, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, S. 266. 
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nicht aufgehoben werden kann, sondern ein Feststellungsentscheid zu ergehen hat). 
In Lehre und Rechtsprechung wird als selbstverständlich angenommen, dass bei 
unterschiedlichen Auffassungen stets das Erkenntnis der Rechtsmittelinstanz jenes 
der Vorinstanz ersetzt; die Kognition wird (unzulässigerweise) mit den Folgen einer 
festgestellten Fehlbeurteilung gleichgesetzt. Die Betrachtungsweise ist solange un-
problematisch, wie die bedingungslose Ersetzung des vorinstanzlichen Entscheids 
richtig erscheint. Steht aber der (z.B. kommunalen) Vorinstanz trotz voller Kogniti-
on der Rechtsmittelinstanz ein gewisser (Beurteilungs- und Ermessens-)Spielraum 
zu, führt die herrschende Betrachtungsweise konsequenterweise dazu, dass man 
bereits beim Prüfungsvorgang "Zurückhaltung" üben muss, damit schliesslich die 
beiden Erkenntnisse übereinstimmen und eine Ersetzung vermieden werden kann. 
Richtigerweise sind alle Beschwerdegründe voll zu prüfen; steht das Prüfungser-
gebnis fest und weicht es vom vorinstanzlichen Entscheid ab, entscheidet das Mass 
der Abweichung über die Folgen der festgestellten Differenz. Ist die vorinstanzliche 
Auffassung (bzw. der Grad der Abweichung) vertretbar, hat sie Bestand, ist sie es 
nicht, wird sie ersetzt (beschränkte Aufhebungspflicht). Diesen Entscheid hat die 
Rechtsmittelinstanz nach einer vollständigen Prüfung, in Kenntnis aller entscheidre-
levanten Faktoren zu treffen. Die Kognition innerhalb des geltend gemachten (und 
zulässigen) Beschwerdegrunds ist mithin nie beschränkt, wohl aber die Pflicht und 
das Recht 10 zur Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids. 

II.  Grundsätze 

Die Geltendmachung von im Gesetz vorgesehenen Beschwerdegründen ist eine 
Sachurteilsvoraussetzung 11; diesbezügliche Nichteintretensentscheide im verwal-
tungsinternen Beschwerdeverfahren sind freilich selten, da § 49 alle Beschwerde-
gründe zulässt ("alle Mängel des Verfahrens"). Die Überprüfungskompetenz ist 
überdies Bestandteil der sachlichen Zuständigkeit der Rechtsmittelinstanz 12. 

                                                
10 Vgl. Fn 8 in Rz 5. 
11 RHINOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 1031. 
12 FRITZ GYGI, Mittelbare Verfassungsverletzung als Beschwerdegrund, in: Der Staat als Aufgabe, Gedenk-
schrift für Max Imboden, Basel/Stuttgart 1972, S. 164; KÄLIN, Beschwerde, S. 160; differenzierend GYGI, Bun-
desverwaltungsrechtspflege, S. 266. 
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§ 49 garantiert vorbehältlich abweichender Gesetzesbestimmungen vollumfängli-
chen Rechtsschutz 13. Beschränkt eine Behörde ihre Kognition in unzulässiger Wei-
se, indem sie an sich zulässige Beschwerdegründe nicht oder nur unvollständig ü-
berprüft, verletzt sie das rechtliche Gehör (§ 15; formelle Rechtsverweigerung) 14. 
Zu demselben Ergebnis führt es, wenn man in der unzulässigen Beschränkung eine 
Verletzung der zwingenden Zuständigkeitsordnung erkennt. 

Die verwaltungsinternen Rechtsmittelinstanzen "beschränken" bisweilen ihre "Kog-
nition" (in der Regel erkennbar an der Formulierung "übt Zurückhaltung"; zutref-
fend ist allerdings allein die Beschränkung der Aufhebungspflicht, vgl. dazu Rz 5) 
mit Hinweis auf die Gemeindeautonomie 15, die fehlende Sachnähe 16 oder den Vor-
rang demokratischer Entscheidfindung 17. Diese Praxis wird von § 49 nicht abge-
deckt. Sie ist aber folgerichtig, soweit damit verfassungsrechtlich oder gesetzlich 
geschützte Autonomiebereiche gewährleistet werden sollen. Problematischer ist das 
gelegentlich etwas zufällig wirkende Vorgehen der Rechtsmittelinstanzen in Sach-
bereichen, die kantonal geregelt sind und erstinstanzlich von Behörden entschieden 
werden, die sich nicht auf einen autonomen Wirkungskreis berufen können. Hier 
kann aus Gründen der Rechtssicherheit vom Gesetzgeber erwartet werden, dass 
Beschränkungen der Aufhebungspflicht in den Verfahrensbestimmungen der jewei-
ligen Erlasse vorgesehen werden (vgl. dazu Rz 36). 

Der Beschwerdeführer hat seine Beschwerde zu begründen (§ 39 Abs. 2). Dies 
schliesst ein, dass in der Beschwerdeschrift (substantiiert) vorgebracht werden 
muss, auf welche Beschwerdegründe sich der Beschwerdeführer beruft (unrichtige 
oder unvollständige Sachverhaltsermittlung, Rechtsverletzung, Unangemessenheit). 
Dies muss zwar nicht explizit geschehen, der Beschwerdegrund aber immerhin an-
hand der gesamten Begründung erkennbar sein (Rügeprinzip). Da die 
Beschwerdebegründung Gültigkeitsvoraussetzung ist 18, führt die entsprechende 
Unterlassung zu einem Nichteintretensentscheid. Die Untersuchungsmaxime erlaubt 
ausnahmsweise die Prüfung eines nicht geltend gemachten Beschwerdegrunds 
dann, wenn der Fehler offensichtlich ist 19. 

                                                
13 AGVE 1987, 350; 1986, 295. 
14 KÖLZ, Kommentar, § 8 N 17; KÖLZ/HÄNER, Rz 269. 
15 AGVE 1994, 447. 
16 AGVE 1975, 551; 1970, 374 f. 
17 AGVE 1987, 562; 1985, 611. 
18 AGVE 1987, 422 f.; 1985, 339; 1975, 289; 1970, 241 ff.; § 39 Rz 39. 
19 MARTI, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 225. 
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C.  Einzelne Beschwerdegründe 

I.  Unrichtige oder unvollständige Sachverhaltsfeststellung 

Unrichtig oder unvollständig kann nur der rechtserhebliche Sachverhalt festgestellt 
werden. Rechtserheblich ist der Sachverhalt, der für den Entscheid massgeblich ist. 
Praktisch lässt sich der erhebliche vom entscheidirrelevanten Sachverhalt nicht von 
Beginn weg unterscheiden, da die Erkenntnisse im Lauf des Verfahrens die Anwen-
dung anderer Rechtsnormen nach sich ziehen können und dadurch unter Umständen 
auch die Sachverhaltsfeststellungen ergänzt werden müssen 20. 

Unrichtig ist die Ermittlung des Sachverhalts, wenn die Beweiserhebungen zu ei-
nem Sachverhalt geführt haben, der nicht den Tatsachen entspricht, oder wenn die 
Behörde nach an sich vollständiger Ermittlung des Sachverhalts wegen fehlerhafter 
Beweiswürdigung ihrem Entscheid einen Sachverhalt zugrunde legt, der durch die 
tatsächlichen Erhebungen nicht abgedeckt wird. Der Grundsatz der freien Beweis-
würdigung räumt den Behörden keinen Ermessensspielraum ein (umstritten) 21, 
sondern sagt lediglich, dass die entscheidende Behörde grundsätzlich frei ist, wel-
che Beweiskraft sie welchen Beweismitteln beimisst. Dieses Verständnis der Be-
weiswürdigung schliesst im Grundsatz aus, kommunalen Behörden gestützt auf die 
Gemeindeautonomie bereits bei der Ermittlung des Sachverhalts Ermessensfreiheit 
zuzubilligen (umstritten) 22. 

Unvollständig ist die Ermittlung des Sachverhalts, wenn die Behörde eine sachlich 
mögliche und vom Entscheidthema her gebotene (entscheidrelevante) Sachverhalts-
abklärung unterlässt. Darin liegt ein Verfahrensmangel, da § 20 die Behörden 
zwingt, den Sachverhalt unter Beachtung der Vorbringen der Beteiligten von Amtes 
wegen zu prüfen und die notwendigen Ermittlungen anzustellen. Die Beschränkung 
auf gebotene Abklärungen schliesst eine Verpflichtung der Behörden aus, allen 
denkbaren Möglichkeiten nachzugehen, die zu einer anderen Sachverhaltsfeststel-
lung führen könnten. Mängel in der Sachverhaltsfeststellung, die sich auf das Ent-
scheidergebnis nicht ausgewirkt haben und auch nicht auswirken können, sind nicht 
zu berücksichtigen. Die Kausalität beurteilt sich anhand objektiver Kriterien. 

                                                
20 Zur Ermittlung des Sachverhalts vgl. die §§ 20 f. (Untersuchungsmaxime und Beweisverfahren). 
21 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 279; EYERMANN/FRÖHLER, § 114 Rz 13; a.M. offenbar MARTI, 
Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 237. 
22 Anders die herrschende Lehre in Deutschland, vgl. KOPP, VwGO, § 114 Rz 30. 
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Geht die verfügende Instanz von einer rechtlichen Beurteilung aus und ermittelt den 
Sachverhalt gestützt auf diese Beurteilung an sich richtig und vollständig, liegt kei-
ne unrichtige oder unvollständige Ermittlung des Sachverhalts vor, wenn sich im 
anschliessenden Rechtsmittelverfahren die rechtliche Würdigung als unzutreffend 
erweist mit der Folge, dass zusätzliche oder andere Sachverhaltsabklärungen not-
wendig werden. Beschwerdegrund ist in diesen Fällen die materielle Rechtsverlet-
zung (im engeren Sinn, vgl. Rz 14 ff. folgend); der Sachverhalt ist von der Rechts-
mittelinstanz zu ergänzen oder die Beschwerdesache zur Neubeurteilung an die 
Vorinstanz zurückzuweisen. 

II.  Rechtsverletzungen im engeren Sinn 

Auch die unrichtige oder unvollständige Ermittlung des Sachverhalts ist eine 
Rechtsverletzung, wurde aber als eigener Beschwerdegrund ausgestaltet. Rechtsver-
letzung im engeren Sinn ist die Anwendung ungültiger Rechtssätze oder die unrich-
tige Anwendung an sich gültiger Rechtssätze (Anwendung des falschen Rechtssat-
zes, unrichtige Anwendung des an sich zutreffenden Rechtssatzes) auf den konkre-
ten Fall 23. 

1.  Unrichtige materielle Rechtsanwendung 
Die Behörden wenden das Recht von Amtes wegen an (§ 20 Abs. 1). Die Be-
schwerdeinstanz ist gestützt auf § 49 verpflichtet zu prüfen, ob im angefochtenen 
vorinstanzlichen Entscheid das richtige Recht angewendet wurde und ob die Vorin-
stanz das richtige Recht auch inhaltlich zutreffend ausgelegt hat 24. Im kantonalen 
Beschwerdeverfahren sind grundsätzlich alle Rechtsnormen auf ihre korrekte An-
wendung hin zu überprüfen. Dies umfasst Bundesverfassungsrecht, Bundesgesetze 
und -verordnungen, EMRK, Staatsverträge, interkantonale Verträge, kantonales 
Verfassungsrecht, kantonale Gesetze, Dekrete und Verordnungen, kommunale Er-
lasse und interkommmunale Verträge sowie Reglemente selbständiger Anstalten 
oder mit öffentlichen Funktionen betrauter Organisationen 25 ausserhalb der Ver-
waltung. Keine Rechtssätze stellen die Verwaltungsverordnungen dar 26. 

Die Beschwerdeinstanz hat zu prüfen, ob das richtige Recht (z.B. Bundesrecht und 
nicht kantonales Recht oder umgekehrt) angewendet wurde, 

                                                
23 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 292. 
24 RHINOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 1034; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 296. 
25 RHINOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 1038. 
26 BGE 117 Ib 231. Zur Abgrenzung vgl. § 68 Rz 8 ff., 20 ff. 
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ob der angewendete Rechtssatz gültig 27 ist (inzidente Normenkontrolle; diese aber 
nicht im Bereich von Bundesgesetzen, allgemeinverbindlichen Bundesbeschlüssen 
und von der Bundesversammlung genehmigten Staatsverträgen 28), ob der richtige, 
auf den betreffenden Sachverhalt zugeschnittene Rechtssatz angewendet wurde 
(Subsumptionsirrtum) und ob der an sich zutreffende und verfassungs- sowie geset-
zeskonforme Rechtssatz richtig ausgelegt wurde. 

Über- oder Unterschreitung des Ermessens sowie Ermessensmissbrauch sind eben-
falls Rechtsverletzungen (vgl. dazu Rz 23 ff. unten). 

2.  Verfahrensfehler 
Verfahrensfehler sind Rechtsverletzungen. Vorgängig der materiellen Prüfung hat 
die Beschwerdeinstanz abzuklären, ob Verfahrensvorschriften verletzt wurden und 
ob die Verletzung derart gravierend ist (Wesentlichkeit) 29, dass nur eine Aufhebung 
der angefochtenen Verfügung die Folge sein kann. Erwächst der betroffenen Partei 
kein wesentlicher Nachteil durch die nachträgliche Heilung des Mangels (z.B. Ge-
währung des rechtlichen Gehörs in einem Nebenpunkt vor Beschwerdeinstanz), ist 
dieses Vorgehen unter Verzicht auf Aufhebung und Rückweisung des angefochte-
nen Entscheids zulässig 30. 

Werden Verfahrensfehler gerügt, ist voll zu prüfen. 

3.  Ermessensfehler (Rechtsverletzung) 31 
Ermessensfehler sind - im Gegensatz zur "blossen" Unangemessenheit, Rechtsver-
letzungen. Zu beiden Rz 21 folgend. 

                                                
27 D.h. nicht höherrangigem Recht widerspricht; Prüfung der formellen und materiellen Gesetzmässigkeit von 
Verordnungen. 
28 Art. 113 Abs. 3 und Art. 114bis Abs. 3 BV. 
29 RHINOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 1037. 
30 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 298; RHINOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 1037. 
31 In einem Teil der schweizerischen Lehre werden unter den Begriff 'Ermessensfehler' sowohl Rechtsverlet-
zungen (Ermessensüberschreitung, Ermessensunterschreitung, Ermessensmissbrauch) wie auch Unangemessen-
heit subsumiert (vgl. HÄFELIN/MÜLLER, vor Rz 374; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 350 ff.; anders RHI-

NOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 1517, 1523). In der vorliegenden Kommentierung wird der besseren Un-
terscheidbarkeit wegen die deutsche Terminologie übernommen, die mit dem Begriff des Ermessensfehlers 
Rechtsverletzungen verbindet, nicht aber blosse Unangemessenheit (vgl. EYERMANN/FRÖHLER, § 114 Rz 2). 
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III.  Ermessensfehler und Unangemessenheit 

Die Rechtswirklichkeit verträgt sich nicht mit den Bedürfnissen der Justiz nach dem 
einzig richtigen Entscheid. Die Idealvorstellung vom Sachverhalt, der sich passge-
nau unter einen gesetzlichen Tatbestand subsumieren lässt und zwingend zur allein 
möglichen Rechtsfolge führt, musste der besseren Erkenntnis weichen, dass den 
rechtsanwendenden Behörden ein Ermessensspielraum gewährt werden muss, damit 
auf Besonderheiten der Situation, die zu beurteilen ist, reagiert werden kann. Er-
messen ist Entscheidungsspielraum der Verwaltung zur eigenverantwortlichen 
Wahl der ihr zutreffend erscheinenden Rechtsfolgen; Ermessen erlaubt grundsätz-
lich die rechtmässige Festsetzung unterschiedlicher Rechtsfolgen bei prinzipiell 
gleichem Sachverhalt. Die Ausfällung eines Ermessensentscheids setzt voraus, dass 
das Recht überhaupt erst einen Ermessensspielraum geschaffen hat 32; ob ein 
Rechtssatz der Behörde Ermessen einräumt, ist durch Auslegung zu ermitteln. Es 
wird zwischen Entschliessungsermessen und Auswahlermessen unterschieden 33. 
Stellt ein Rechtssatz den Entscheid, ob eine Rechtsfolge anzuordnen ist oder nicht, 
in das Ermessen der zur Rechtsanwendung bestimmten Behörde, liegt Entschlies-
sungsermessen vor (Kann-Formulierungen). Gewährt ein Rechtssatz Spielraum bei 
der Wahl verschiedener möglicher und zulässiger Rechtsfolgen, steht den Verwal-
tungsbehörden ein Auswahlermessen zu 34. 

Ermessensspielraum bedeutet nicht völlige Freiheit in der Anordnung oder Nicht-
anordnung oder Wahl von Rechtsfolgen. Die Behörde hat sich bei ihrem Entscheid 
am Sinn und Zweck des Gesetzes zu orientieren, welches das Ermessen einräumt; 
ihre Entscheidungsfreiheit wird überdies durch die Verfassungsbindung (Beachtung 
des Rechtsgleichheitsgebots, des Verhältnismässigkeitsprinzips sowie der Pflicht 
zur Wahrung öffentlicher Interessen) 35 relativiert. Ermessen kann fehlerhaft 
(Rechtsverletzung) oder unzweckmässig ausgeübt werden. Als Ermessensfehler und 
somit Rechtsverletzungen gelten Ermessensmissbrauch, Ermessensüberschreitung 
und Ermessensunterschreitung 36; die unzweckmässige, 

                                                
32 BGE 118 Ib 324 f. 
33 KÖLZ/HÄNER, Rz 275; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 304; IMBODEN/RHINOW, Nr. 66 B II a, S. 
405; RHINOW, Ermessen, 46; MEYER, Ermessensprobleme, S. 404; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 348 ff.; GADOLA, 
Beschwerdeverfahren, S. 352. 
34 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 348 ff. 
35 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 357; MEYER, Ermessen, S. 407. 
36 BGE 115 Ia 192, allerdings ohne die Unterscheidung von Ermessensfehlern und Unangemessenheit. 
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nicht sachdienliche Ausübung des Ermessens innerhalb des Ermessensspielraums 
führt zur Unangemessenheit. Im verwaltungsinternen Beschwerdeverfahren sind die 
Folgen der Unterscheidung weitgehend bedeutungslos, da in der Regel (als Aus-
nahme vgl. § 106 GG) Rechtsverletzungen wie auch Unangemessenheit zulässige 
Beschwerdegründe darstellen. 

Ermessensmissbrauch ist gegeben, wenn sich die entscheidende Behörde zwar an 
den Ermessensspielraum hält, den das Gesetz vorgibt, das Ermessen aber anhand 
unmassgeblicher Kriterien ausübt, insbesondere wenn sie vom Ermessen nicht im 
Sinn des Gesetzes oder der Rechtsordnung insgesamt Gebrauch macht, sondern 
Ziele verfolgt, die den Zwecksetzungen des Gesetzgebers nicht entsprechen. Häu-
figster Anwendungsfall ist die rechtsungleiche Ermessensausübung. 

Verlässt eine Behörde den durch Rechtssatz definierten Bereich zulässiger Ermes-
sensausübung, begeht sie eine unzulässige Ermessensüberschreitung. Wie gross der 
Ermessensspielraum ist, beurteilt sich anhand des materiellen Rechts, das dem Ent-
scheid zugrunde liegt. Das Ermessen wird überschritten, wenn eine Behörde Ermes-
sen ausübt, wo ihr keines zusteht, oder wenn sie von mehreren möglichen Rechts-
folgen eine dritte wählt, die das Gesetz nicht vorsieht 37. 

Bei der Ermessensunterschreitung macht die Behörde von dem ihr zustehenden 
Ermessensspielraum keinen Gebrauch, weil sie annimmt, es stände ihr kein Ermes-
sen zu (Gebundenheit), oder weil ihr gar nicht bewusst ist, dass ihr ein Ermessens-
spielraum zukommt 38. In diesen Fällen wird Recht verletzt, da der Gesetzgeber von 
der rechtsanwendenden Verwaltungsbehörde erwartet, dass sie eine den Umständen 
angemessene, differenzierte Entscheidung trifft. 

Unangemessenheit liegt vor, wenn sich die entscheidende Behörde zwar innerhalb 
des Ermessensspielraums bewegt, den das Gesetz vorgibt, das Ermessen aber un-
zweckmässig gehandhabt wird 39. 

Zur Abgrenzung der Rechtsfrage vom Ermessen vgl. § 56 Rz 37 ff. 

                                                
37 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 313; KÖLZ, Kommentar, § 50 N 32; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 381; 
GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 349; kritisch dazu RHINOW, Ermessen, 51. 
38 KOPP, VwGO, § 114 Rz 14; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 382 f. 
39 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 374. 
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D.  Kognitionsbeschränkungen 

I.  Begriff 

Eine Kognitionsbeschränkung liegt vor, wenn die Rechtsmittelinstanz einen der drei 
möglichen Beschwerdegründe (unrichtige oder unvollständige Feststellung des 
Sachverhalts, Rechtsverletzung, Unangemessenheit) nicht überprüfen darf. Keine 
Kognitionsbeschränkung ist die beschränkte Aufhebungspflicht (dazu Rz 5 vorne 
sowie Rz 32 ff. nachfolgend). 

II.  Kognitionsbeschränkung durch Gesetz 

In § 49 bleiben besondere gesetzliche Bestimmungen vorbehalten. Die Einschrän-
kung ist an sich unnötig, da sie bereits aus § 1 Abs. 2 folgt, dient aber der Klarstel-
lung. 

Der Gesetzgeber hat sich kaum mit Kognitionsbeschränkungen in den einzelnen 
kantonalen Sachgesetzen befasst, sondern nur allgemein den Grundsatz der Be-
schwerdefähigkeit festgehalten und im übrigen auf das VRPG (und mithin auch auf 
§ 49, der volle Kognition vorschreibt) verwiesen (vgl. etwa § 105 GG). Ausnahmen 
finden sich etwa in § 24 Abs. 2 Wirteprüfungsverordnung 40, der nur eine Willkür-
beschwerde vorsieht, sowie in § 13 Lehrerwahlverordnung 41, wo die (zulässigen) 
Beschwerdegründe auf Verfahrensfehler begrenzt sind. 

Zur Kognitionsbeschränkung im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren 
vgl. § 53 Rz 3 ff., 30 ff. (Beschränkung auf die Geltendmachung von Verfahrens-
fehlern in der Rechtsverweigerungs- und Rechtsverzögerungsbeschwerde) und § 56 
Rz 33 ff. (Ausschluss der Rüge der Unangemessenheit). 

E.  Beschränkte Aufhebungspflicht 

I.  Grundsatz 

Obwohl die verwaltungsinternen Beschwerdeinstanzen gestützt auf § 49 zur vollen 
Überprüfung des angefochtenen Entscheids verpflichtet sind, 

                                                
40 Verordnung über die Wirtefachprüfung zum Erwerb des gastgewerblichen Fähigkeitsausweises (Wirteprü-
fungsverordnung) vom 1. Juni 1992 (SAR 971.311). 
41 Verordnung über das Verfahren zur Besetzung der Lehrstellen und zur Wahl der Lehrer an der Volksschule 
(Lehrerwahlverordnung) vom 14. September 1987 (SAR 411.113). 
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auferlegen sie sich in gewissen Bereichen "Zurückhaltung". Die publizierte Praxis 42 
lässt erkennen, dass die Verwaltungsbehörden darunter eine Einschränkung im Prü-
fungsvorgang selbst verstehen; geprüft wird nicht voll, sondern halbherzig. Ob sich 
die Zurückhaltung nur auf die Handhabung des Ermessens oder auch auf die Ausle-
gung von Gesetzesbegriffen (dazu ausführlich § 56 Rz 10 ff.) oder die Feststellung 
des rechtserheblichen Sachverhalts bezieht, ist nicht erkennbar. Das Vorgehen ü-
berzeugt, wie dargelegt (vgl. Rz 5), nicht; im Anwendungsbereich von § 49 gilt 
volle Kognition, beschränkt ist nur die Aufhebungspflicht. Ist im folgenden von 
"Zurückhaltung" die Rede, wird sie als beschränkte Aufhebungspflicht verstanden. 

Es sind zwei Fragen zu unterscheiden: Wie vollzieht sich der Prüfungsvorgang und 
in welchen Bereichen hält sich die Rechtsmittelinstanz bei der Ersetzung des ange-
fochtenen Entscheids durch das eigene (abweichende) Erkenntnis zurück. 

1.  Prüfungsvorgang 
Das VRPG unterscheidet zwischen Sachverhalts-, Rechts- und Ermessenskontrolle. 
Diese Einteilung ist dem Prüfungsvorgang zugrunde zu legen. Der rechtlich erheb-
liche Sachverhalt bildet die Entscheidgrundlage, er ist voll abzuklären. Bei der Aus-
legung von Gesetzesbegriffen 43 besteht ein Beurteilungsspielraum (dazu § 56 Rz 
11 ff.). Die Beschwerdeinstanz hat ohne Beschränkung ihrer Kognition den Geset-
zesbegriff auszulegen; kommt sie zu einem anderen Ergebnis als die Vorinstanz, hat 
sie deren Auslegungsergebnis mit dem eigenen zu vergleichen und - ebenfalls mit 
voller Kognition - zu entscheiden, ob die Auslegung der Vorinstanz vertretbar ist. 
Dasselbe gilt bezüglich des Ermessens. Die Zurückhaltung bezieht sich mithin le-
diglich auf den Entscheid, ob das Ergebnis der Vorinstanz, sofern es vertretbar ist, 
durch die eigene Beurteilung zu ersetzen ist oder nicht. Die Kognition ist nicht be-
schränkt; nur wer voll prüft, ist in der Lage, das (allein entscheidende) Mass der 
Abweichung zwischen angefochtenem und eigenem Entscheid zu beurteilen. Be-
schränkt ist nur die Pflicht, den angefochtenen Entscheid bei 

                                                
42 AGVE 1995, 287 ("Zurückhaltung bei der Überprüfung"), 357 ("...bei der... Überprüfung... Zurückhaltung 
auferlegt"); 1994, 369 ("...dass sich das Verwaltungsgericht bei der Überprüfung gemeinderätlicher Entscheide 
zurückzuhalten hat"); 1989, 305; 1988, 389; vgl. AGVE 1989, 255; 1987, 562; 1985, 598, 611; 1981, 490. 
43 Gemäss herrschender Terminologie "unbestimmte Rechtsbegriffe"; zur Begründung der in diesem Kommen-
tar verwendeten abweichenden Terminologie vgl. § 56 Rz 11 ff. 
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mehr oder weniger geringfügigen Abweichungen zur Beurteilung der Rechtsmit-
telinstanz aufzuheben und durch das eigene Erkenntnis (der Rechtsmittelinstanz) zu 
ersetzen. 

2.  Bereich der beschränkten Aufhebungspflicht 
Die "Zurückhaltung" (beschränkte Aufhebungspflicht) stellt für die Beschwerdein-
stanzen ein Instrument dar, um ihrer "spezifischen Aufgabe im Gefüge der Staats-
funktionen gerecht zu werden" 44. Im Vordergrund stehen kommunale Rücksicht-
nahmen. Die Zurückhaltung ist mithin kein verfahrensrechtliches Problem, sondern 
Folge aus der gesetzgeberischen Vorgabe, wem das Letztentscheidungsrecht zu-
kommt (dazu § 56 Rz 17). Sie beschränkt sich nicht nur auf die Beurteilung des 
Rechtsfolgeermessens, sondern auch auf die Auslegung eines Gesetzesbegriffs 
(herrschende Terminologie: unbestimmter Rechtsbegriff), das Tatbestandsermessen 
und kann deshalb nicht mit dem Verzicht auf Überprüfung der Unangemessenheit 
gleichgesetzt werden. 

Die neben kommunalen Rücksichtnahmen geübte Zurückhaltung im verwaltungsin-
ternen Beschwerdeverfahren steht im Widerspruch zum hierarchischen Aufbau der 
Verwaltung. Die uneingeschränkte Überprüfung von Entscheiden untergeordneter 
Verwaltungsbehörden ist das Korrelat zu dieser Struktur, und die Beschränkung auf 
die Prüfung der Vertretbarkeit führt im Ergebnis zu einer Beschränkung des Auf-
sichtsrechts. Hinzu kommt, dass die beschränkte Aufhebungspflicht in keinem 
Rechtssatz näher umschrieben ist, sondern eine Erscheinung der Rechtsprechung 
ist. Aus Gründen der Rechtssicherheit muss sie deshalb (vorläufig) eine auf gewisse 
Sachgebiete beschränkte Ausnahme bleiben, obwohl dogmatisch nichts dafür 
spricht, dass das Vorgehen nicht auch in anderen Rechtsgebieten zulässig sein kann 
45. Des weiteren darf verlangt werden, dass die Beschwerdeinstanz ihre "Zurückhal-
tung" begründet 46 und den einzelnen Fall einer Kategorie zuordnet, in der übli-
cherweise mit beschränkter Aufhebungspflicht justiziert wird. Zu beachten ist fer-
ner, dass das beschriebene Vorgehen bei Verfahrensfehlern nicht zulässig ist 47. 

                                                
44 KÄLIN, Beschwerde, S. 197 (allerdings in bezug auf die Abgrenzung Verwaltung - Gerichte). Vgl. auch 
PFISTERER, Gemeindeautonomie, 22; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 363 f.; RHINOW, Ermessen, 94; HAL-

LER-GIMELLI, 407 ff.; LEUTHOLD, S. 12 ff. 
45 ULE, S. 11. 
46 LEUTHOLD, S. 59. 
47 KÖLZ, Kommentar, § 20 N 11. 
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II.  Kategorien 

In der aargauischen Verwaltungsrechtsprechung wurden ansatzweise solche Kate-
gorien herausgearbeitet. Zurückhaltung übt die Beschwerdeinstanz im Bereich der 
Gemeindeautonomie (eingeschlossen die Planungs- und Prognoseentscheide), bei 
Wahlbeschlüssen, in schulrechtlichen Entscheiden bei der Überprüfung von Schul-
noten (Promotions- und Prüfungsentscheide) sowie bei dienstrechtlichen Entschei-
den, wenn es um die ordentliche Entlassung eines Angestellten geht; bei der Nicht-
wiederwahl des Beamten sind die Beschwerdegründe ohnehin auf Verfahrensfehler 
begrenzt, da kein Rechtsanspruch auf Wiederwahl besteht 48. 

1.  Im Bereich der Gemeindeautonomie 

a)  Grundsätze 
Eine Gemeinde ist in einem Sachbereich autonom, wenn das kantonale Recht diesen 
Bereich nicht abschliessend ordnet, sondern ihn ganz oder teilweise der Gemeinde 
zur Regelung überlässt und ihr dabei eine relativ erhebliche Entscheidungsfreiheit 
einräumt. Die Autonomie bezieht sich nicht nur auf die Rechtsetzung, sondern e-
benso auf die Rechtsanwendung. Ein geschützter kommunaler Autonomiebereich 
kann auch bei der Anwendung kantonalen Rechts vorliegen, wenn dieses der Ge-
meinde eine relativ erhebliche Entscheidungsfreiheit belässt 49. 

Dies hat zur Folge, dass die verwaltungsinternen Beschwerdeinstanzen (und im 
übrigen auch das Verwaltungsgericht) den kommunalen Rechtsanwendungsakt 
nicht aufheben dürfen, soweit er im Bereich kommunaler Entscheidungsfreiheit 
ergangen ist. Wenden die kommunalen Behörden kantonales Recht an, ist die Auf-
hebungspflicht insoweit beschränkt, wie der kantonale Erlass den Gemeindebehör-
den den (erstinstanzlichen) Vollzug der kantonalen Vorschriften übertragen hat 50 
und das zu vollziehende 

                                                
48 Ein Anspruch auf Wiederwahl gewährt das aargauische Beamtenrecht nicht (AGVE 1989, 117; BGE 120 Ia 
111 f.; BGE 107 Ia 184; BGE 105 Ia 271 ff.; teilweise a. M. PETER KÖFER, Das Recht des Staatspersonals im 
Kanton Aargau, Diss. Zürich, Aarau 1980, S. 112 ff. [allerdings gestützt auf eine unzutreffende Interpretation 
von BGE 103 Ib 323; auch die Bindung des Gemeinwesens an das allgemeine Willkürverbot - das für die ge-
samte staatliche Verwaltungstätigkeit gilt - schafft nicht bereits einen selbständigen Rechtsanspruch auf Wie-
derwahl, vgl. auch BGE 107 Ia 184]. Die Einschränkung in BGE 105 Ia 275, wonach im bundesverwaltungsge-
richtlichen Beschwerdeverfahren die Rechtmässigkeit einer Nichtwiederwahl - wenn auch nur unter Einräu-
mung eines weiten Ermessenspielraumes - überprüft werden kann, wirkt sich im Kanton Aargau im Bereich der 
Lehrer nicht aus, da durch die Regelung in § 13 Lehrerwahlverordnung [vom 14. September 1987 (SAR 
411.113)] eine materielle Überprüfung explizit ausgeschlossen wird). 
49 BGE 118 Ia 219. 
50 BGE 119 Ia 219; KÖLZ, Kommentar, § 20 N 16; a.M. PFISTERER, Gemeinden, S. 328. 
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kantonale Recht der Gemeinde eine relativ erhebliche Entscheidungsfreiheit belässt. 
Die Gemeinde kann sich dagegen zur Wehr setzen, dass eine kantonale Behörde in 
einem Rechtsmittelverfahren ihre Auffassung an die Stelle der vertretbaren Auffas-
sung der Gemeinde setzt und dadurch ihre beschränkte Aufhebungspflicht über-
schreitet 51. 

Der Umfang der Gemeindeautonomie bestimmt sich nach kantonalem Recht 52; aus 
der Bundesverfassung und den Bundesgesetzen (Ausnahme: Art. 2 Abs. 3 RPG in 
Raumplanungssachen 53) lassen sich keine gemeindeautonomen Bereiche ableiten. § 
5 Abs. 2 KV gewährleistet die Selbständigkeit der Gemeinden im Bereich ihrer ei-
genen Angelegenheiten, bestimmt aber gleichzeitig, dass die Gemeinden unter der 
Aufsicht des Kantons stehen. Der Umfang der Aufsicht ist der Kantonsverfassung 
sowie den Rechtssätzen unterhalb Verfassungsstufe zu entnehmen 54. Kommunale 
Zuständigkeiten ergeben sich teilweise direkt aus der Verfassung (§ 26 Abs. 3 KV). 
Wo die Gemeinden im dritten Abschnitt der Verfassung (§§ 25-58 KV) ausdrück-
lich genannt werden, sind sie berechtigt und verpflichtet, die erwähnten Aufgaben 
wahrzunehmen. Die Aufgabenverteilung und damit verbunden der Grad der Selbst-
bestimmung kann ebenfalls bereits in der Verfassung festgelegt sein, zum Teil wer-
den sie in der nachfolgenden Gesetzgebung konkretisiert. 

Die in Verfassung und Erlassen unterhalb Verfassungsstufe vorgenommene Kom-
petenzverteilung betrifft als Kernbereich die Setzung von kommunalem Recht. Er-
fasst wird aber auch die hier interessierende Rechtsanwendung. Der Gemeinde steht 
das Recht zu, die von ihr beschlossenen Erlasse im Rahmen ihres Autonomiebe-
reichs relativ selbständig anzuwenden; des weiteren steht ihr auch Autonomie in der 
Anwendung kantonalen und eidgenössischen Rechts zu, wenn dieses der Gemeinde 
eine relativ erhebliche Entscheidungsfreiheit belässt 55. Diesem Recht entspricht die 
Pflicht der Beschwerdeinstanzen, Entscheide der Gemeindebehörden nicht durch 
das eigene Erkenntnis zu ersetzen, soweit der angefochtene Entscheid vertretbar ist. 

Die wichtigsten verfassungsunmittelbaren Autonomiebereiche sind die Gemeinde-
organisation (§§ 106 f. KV, Selbständigkeit), teilweise die 

                                                
51 BGE 119 Ia 218, freilich mit teils abweichender Terminologie. 
52 BGE 119 Ia 294 f.; 116 Ia 287; 115 Ia 44; 112 Ia 63; PFISTERER, Gemeinden, S. 51; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 
1099. 
53 PFISTERER, Gemeinden, S. 53. 
54 EICHENBERGER, Kommentar KV, § 5 N 7. 
55 BGE 119 Ia 219; 118 Ia 219 mit weiteren Hinweisen. 
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Raumplanung (§ 45 KV), Teilregelungen im kommunalen Baurecht (§ 47 Abs. 1), 
die Wasserversorgung (§ 44 KV), Abfallbeseitigung (§ 44 KV), der Volksschulun-
terricht (§ 29 KV) und das Verkehrs- und Strassenwesen (§ 49 KV). Die Aufgaben-
zuweisung ist in der Verfassung lediglich in den Grundzügen festgelegt, die nähere 
Ausgestaltung obliegt dem kantonalen Gesetzgeber; er organisiert im Sinn der ver-
fassungsrechtlichen Vorstellungen die kommunal-kantonale Ordnung 56. 

Äusserst umstritten ist, was die beschränkte Aufhebungspflicht konkret ausmacht. 
Es ist die neuere Auffassung zu übernehmen, wonach sich das Mass der zulässigen 
Abweichung des angefochtenen Entscheids (vom Prüfungsergebnis der Rechtsmit-
telinstanz) anhand der verfassungsrechtlichen Ordnungsvorstellung über die kom-
munal-kantonalen Beziehungen bestimmt 57. Dies darf praktisch aber nicht zur Fol-
ge haben, dass die Beschwerdeinstanzen ihre beschränkte Aufhebungspflicht bei 
Vorliegen eines konkreten Beschwerdefalls jedesmal neu festlegen und sich dabei 
mehr von der Einzelfallgerechtigkeit und von Zufälligkeiten als von allgemeinen 
Überlegungen leiten lassen. Die Rechtssicherheit verlangt klare und nachvollzieh-
bare Lösungen. Dies bedeutet, dass die Rechtsmittelinstanzen in der Entscheidbe-
gründung jeweils auszuführen haben, ob sie die Auslegung eines Gesetzesbegriffs 
für vertretbar halten und zweitens, ob sie die Ermessensbetätigung der kommunalen 
Behörde für vertretbar halten. Unklar und für den Beschwerdeführer nicht nachvoll-
ziehbar sind die (heute üblichen) Formulierungen, welche die "Zurückhaltung" kon-
turlos auf den gesamten Entscheidfindungsvorgang beziehen. Bei der Prüfung der 
Vertretbarkeit der Auslegung von kommunalen Gesetzesbegriffen ist - entgegen der 
Auffassung des Bundesgerichts 58 - im übrigen nicht allzu grosszügig zu verfahren. 
Dies folgt einigermassen zwingend aus der Überlegung, dass nicht die "Gemeinde 
... als Gesetzgeberin und Rechtsanwenderin" 59 den unbestimmten Rechtsbegriff 
konkretisiert, sondern der Gemeinderat als Exekutive über die Bedeutung eines 
Begriffs urteilt, den die Gemeindeversammlung als Legislative erlassen hat. Die 
bundesgerichtliche Betrachtungsweise schränkt den Schutz der Gemeindeautonomie 
bei dieser Konstellation in unzulässiger Weise auf den Gemeinderat ein; die Berei-
che, in denen die Gemeindelegislative und die Gemeindeexekutive Autonomieträger 

                                                
56 PFISTERER, Gemeinden, S. 142. 
57 PFISTERER, Gemeinden, S. 361 f. 
58 Vgl. Anwendungsfall bei HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1116. 
59 BGE 96 I 373 f. 
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sind, sind nicht deckungsgleich. Zutreffend ist, gestützt auf die kommunalen Geset-
zesmaterialien zu prüfen, ob die Auslegung des Gesetzesbegriffs (in der herrschen-
den Terminologie: unbestimmter Rechtsbegriff) durch den Gemeinderat mit dem 
Willen des Gesetzgebers vereinbar ist. 

Zur Kognition des Bundesgerichts bei Autonomiebeschwerden der Gemeinden vgl. 
Pfisterer, Gemeinden, S. 315 ff. 

b)  Im Bau- und Planungsrecht im besonderen 

Eine der praktisch wichtigsten Kompetenzen steht den Gemeinden im Bereich des 
Bau- und Planungsrechts zu (Erlass und Anwendung von Bau- und Zonenordnun-
gen). Die Kantonsverfassung präzisiert den kommunalen Autonomiebereich nicht, 
sondern regelt im Grundsatz, dass sowohl Kanton wie auch Gemeinden die geord-
nete Besiedlung des Landes und die zweckmässige Nutzung des Bodens sicherstel-
len (§ 45 KV; §§ 13 ff., 39 ff. BauG) und Bauvorschriften sowie Bestimmungen 
über die Landerschliessung erlassen (§ 47 Abs. 1 KV, §§ 16 ff. BauG). Damit sind 
die Gemeinden im Grundsatz berechtigt, sich im Rahmen des kantonalen Rechts 
(und des Bundesrechts) die auf ihre "Bedürfnisse, ihre Struktur und voraussichtliche 
Entwicklung zugeschnittene, baurechtliche und raumplanerische Ordnung zu ge-
ben" 60. Die Abgrenzung der kommunalen und kantonalen Aufgaben - und damit 
die Bestimmung des Bereichs relativ erheblicher Entscheidungsfreiheit der Ge-
meinden - wird im Baugesetz sowie in den gestützt darauf erlassenen Ausführungs-
verordnungen vorgenommen. Das Baugesetz verweist für das Verfahren, soweit es 
selbst keine besonderen Vorschriften enthält, auf die Bestimmungen des VRPG (§ 4 
BauG). Eine Kognitionsbestimmung findet sich lediglich in § 28 BauG für die hier 
nicht interessierende Prüfungsbefugnis des Verwaltungsgerichts. Es gilt für das 
verwaltungsinterne Beschwerdeverfahren deshalb im Grundsatz § 49, der eine voll-
umfängliche Überprüfung auch kommunaler Bauentscheide ermöglicht und keine 
beschränkte Aufhebungspflicht vorsieht, selbst wenn die Entscheide (teilweise) im 
Autonomiebereich ergangen sind. Diese Folge war vom Gesetzgeber kaum beab-
sichtigt und verträgt sich auch nicht mit der Verfassung. § 49 ist deshalb verfas-
sungskonform auszulegen mit dem zwingenden Ergebnis, dass die kantonalen Be-
schwerdeinstanzen bei der Beurteilung von Entscheiden kommunaler Behörden, die 
sich auf kommunales Recht abstützen oder auf kantonales Recht, welches ihnen 
eine relativ erhebliche Entscheidungsfreiheit 

                                                
60 ZIMMERLIN, Kommentar, § 145 N 1. 
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belässt, das Letztentscheidungsrecht der Gemeinden zu respektieren haben 61. Da-
von ist dann eine Ausnahme zu machen, wenn das Bundesrecht die "volle Überprü-
fung" vorschreibt, wie dies in Art. 33 RPG für Verfügungen und Nutzungspläne, die 
sich auf das Raumplanungsgesetz und seine kantonalen 62 und eidgenössischen Aus-
führungsbestimmungen stützen, der Fall ist 63. 

2.  In anderen Autonomiebereichen 
Dieselben Überlegungen werden von Lehre und Praxis auch auf andere, aus der 
Zentralverwaltung ausgegliederte öffentlichrechtliche Körperschaften und öffent-
lichrechtliche Anstalten mit eigenem Autonomiebereich übertragen; auch diesen 
stehe eine gewisse Entscheidungsfreiheit in Rechtsetzung und -anwendung zu 64. 
Die Auffassung überzeugt nicht. Sie versetzt den Staat in die Lage, durch organisa-
torische Massnahmen (Ausgliederung) den gesetzlich vorgesehenen Rechtsschutz 
(§ 45 i.V.m. § 49) zu unterlaufen. Überdies lassen sich kommunale Autonomiebe-
reiche nicht mit jenen staatlicher Anstalten vergleichen. Die Gemeindeautonomie 
gründet im wesentlichen darauf, dass sich ein Personenverband direkt-demokratisch 
eine Ordnung gibt, von der er selbst betroffen ist. Bei öffentlichrechtlichen Anstal-
ten kommen dem Anstaltsbenutzer regelmässig keine Gestaltungsmöglichkeiten zu. 
Soweit Organisationsautonomie zugestanden wird, die sich auf die Benutzer der 
Anstalt oder die von Entscheiden der ausgegliederten öffentlichrechtlichen Körper-
schaften betroffenen Dritten nicht direkt auswirkt, kann sich 

                                                
61 Das Bundesgericht scheint strenger zu sein. Es betont regelmässig die Anwendbarkeit der jeweiligen kantona-
len Verfahrensbestimmungen, die regelmässig (so auch im Kanton Aargau [§ 49]) weder im Kognitionsbereich 
noch bezüglich der beschränkten Aufhebungspflicht zwischen Gemeindeentscheiden im Autonomiebereich und 
anderen Verfügungen unterscheiden; das Bundesgericht erachtet nur "unter Umständen ... eine zurückhaltende 
Prüfung" für zulässig (BGE 115 Ia 8). Mit dieser Rechtsprechung überschätzt das Bundesgericht die kantonalen 
Gesetzgeber, sofern es annehmen sollte, die Kognitionsbestimmungen in den Verwaltungsrechtspflegegesetzen 
hätten in irgendeiner Weise Rücksicht auf die Gemeindeautonomie genommen. Auch bei Erlass des neuen 
aargauischen Baugesetzes wurde nicht bestimmt, dass § 49 VRPG bei Beschwerden gegen Bauentscheide aus 
dem kommunalen Autonomiebereich nicht gilt. Vorzuziehen ist die Betrachtungsweise bei PFISTERER, der den 
in Dekreten oder Gesetzen enthaltenen Umfang der Prüfungsbefugnis (bzw. die beschränkte Aufhebungspflicht) 
durch Rückgriff auf die Kantonsverfassung modifiziert sehen will (PFISTERER, Gemeinden, S. 315). 
62 Vgl. dazu BGE 118 Ib 30 f. 
63 Das Bundesgericht hat diese Bestimmung insoweit relativiert, als es den kantonalen Beschwerdeinstanzen 
erlaubt, bei der Überprüfung eine gewisse Zurückhaltung zu üben (BGE 119 Ia 326 f.). 
64 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1032, 1050 ff. 
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der Autonomieträger gegenüber der Zentralverwaltung auf seine Selbständigkeit 
berufen. 

3.  Wahlbeschlüsse 
Der Regierungsrat überprüft bereits Wahlbeschlüsse nachgeordneter kantonaler 
Behörden (z.B. unselbständiger Anstalten, Departemente) mit einer gewissen Zu-
rückhaltung, um der für die Wahl zuständigen Behörde die mit dieser Kompetenz-
zuweisung verbundene beschränkte Selbständigkeit und administrative Eigenver-
antwortlichkeit zu belassen 65. Eine noch stärkere Zurückhaltung üben die verwal-
tungsinternen Beschwerdeinstanzen unter Hinweis auf die Gemeindeautonomie (§§ 
5 Abs. 2 und 106 KV) bei der Überprüfung von Wahlbeschlüssen kommunaler Be-
hörden; in materieller Hinsicht wird nur noch entschieden, ob der materielle Ent-
scheid nach einigermassen rationalen Gesichtspunkten erfolgte 66. Untersteht der 
Wahlbeschluss der kommunalen Behörde überdies dem fakultativen Referendum, 
überprüft die Rechtsmittelinstanz lediglich noch, ob der Wahlbeschluss in einem 
korrekten Verfahren zustandegekommen ist; dies mit der Begründung, dass der 
Stimmbürger nach freiem Gutdünken über Anstellung oder Wiederanstellung z.B. 
eines Lehrers (§ 42 Schulgesetz) befinden könne; diese Regelung ist betreffend 
Volksschullehrer überdies Gesetz 67. 

4.  Prüfungs- und Promotionsentscheide 
Prüfungs- und Promotionsentscheide basieren in der Regel auf einer Notengebung. 
Diese überprüft der Regierungsrat nur zurückhaltend mit der Begründung, dass die 
Examinatoren und die in Schulangelegenheiten erfahrenen Mitglieder des Erzie-
hungsrats mit den zu beurteilenden Personen und Leistungen besser vertraut sind 68. 

                                                
65 AGVE 1985, 611; 1983, 496; 1981, 490. 
66 AGVE 1985, 611. 
67 § 13 der Verordnung über das Verfahren zur Besetzung der Lehrstellen und zur Wahl der Lehrer an der 
Volksschule (Lehrerwahlverordnung) vom 14. September 1987 (SAR 411.113), welcher die Beschwerdegründe 
der durch einen Wahlbeschluss betroffenen Lehrkraft auf Verfahrensfehler beschränkt. 
68 AGVE 1975, 551; 1970, 374 f.; ähnlich die Rechtsprechung des Bundesgerichts, vgl. BGE 121 I 230; 118 Ia 
495 (allerdings im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren). Bedenken an der reformierende eigene Entscheide 
umgehenden Praxis der (kantonalen) Behörden kamen dem Bundesgericht immerhin in ZBl 90/1989, 310 ff. 
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Die Rechtsprechung ist im Grundsatz 69 nicht zu beanstanden; die publizierten Ent-
scheide vermitteln allerdings den Eindruck, dass der Regierungsrat sämtliche Prü-
fungs- und Promotionsentscheide nicht annähernd voll prüft und beim Entscheid 
über die Vertretbarkeit des vorinstanzlichen Erkenntnisses generell nur Willkür als 
Aufhebungsgrund genügen lässt. Diese Auffassung wäre unzutreffend. Macht der 
Beschwerdeführer nämlich geltend, die einzelne Prüfungsnote oder das gesamte 
Prüfungsergebnis sei die Folge fehlerhafter Aufgabenstellung, ungenauer, mehrdeu-
tiger oder unlösbarer Prüfungsfragen, der Bewertung einer Antwort als falsch statt 
richtig oder die Prüfungsbehörde habe sich beim Prüfungsentscheid von sachfrem-
den Überlegungen leiten lassen 70, ist keine Zurückhaltung angebracht. Derartige 
Rügen sind vollumfänglich, notfalls unter Beizug eines Sachverständigen 71, zu ü-
berprüfen. Ebenso unterliegen Rügen betreffend das Prüfungsverfahren (Dauer der 
einzelnen Prüfung, Ausstandsverletzungen durch Prüfer und Experten, vernünftiger 
Notendurchschnitt, zutreffende [rechnerische] Ermittlung der Punktezahl und dgl.) 
der ungeschmälerten Kontrolle. 

Der regierungsrätlichen Praxis liegt offenbar die Auffassung zugrunde, Prüfungsbe-
urteilungen im Bildungswesen seien nicht oder nur schlecht justiziabel; die herr-
schende Lehre teilt diese Meinung nicht 72. Richtigerweise wäre das Verfahren in 
Bildungsstreitigkeiten auf Rechtskontrolle zu beschränken (diese dann aber auch 
durchzuführen) und das erstinstanzliche Verfügungsverfahren zu systematisieren, 
indem formelle Anforderungen an das Zustandekommen der Beurteilung gestellt 
würden, um die "Chance sachlicher Richtigkeit" 73 zu erhöhen 74. 

5.  Ordentliche Entlassung eines öffentlichrechtlichen Dienstnehmers 
Der Regierungsrat begründet seine Zurückhaltung beim Entscheid über die sachli-
che Haltbarkeit einer ordentlichen Kündigung damit, dass sich 

                                                
69 Selbstverständlich mit der bereits dargelegten Korrektur, dass nicht die Prüfung beschränkt ist, sondern die 
Pflicht, das vom Rechtsmittelentscheid abweichende, aber vertretbare Erkenntnis der Vorinstanz aufzuheben 
und durch den Entscheid der Rechtsmittelinstanz zu ersetzen (vgl. Rz 5 und 32 ff.). Vgl. aber die differenzie-
rende Kritik an der Kognitionspraxis von Behörden und Gerichten bei AUBERT, Leistungsbeurteilungen, S. 107 
ff. 
70 BGE 118 Ia 495; 106 Ia 3 mit weiteren Hinweisen. 
71 KOPP, VwGO, § 114 Rz 30. 
72 PLOTKE, Probleme, S. 293 ff.; AUBERT, Leistungsbeurteilungen, S. 107 ff. 
73 REGULA KÄGI-DIENER, Die Entscheidfindung in komplexen Verwaltungsverhältnissen, Basel und Frankfurt 
am Main 1994, S. 406. 
74 Vgl. zum Ganzen ausführlich AUBERT, Leistungsbeurteilungen, S. 138 ff. 
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die für die Auflösung des Angestelltenverhältnisses massgeblichen Gründe am bes-
ten durch den Vorgesetzten beurteilen lassen, der die Person des Angestellten, seine 
Fähigkeiten und Eigenschaften sowie "die Bedürfnisse des Arbeitsplatzes aus eige-
ner, täglicher Anschauung und Erfahrung" am besten kennt 75. 

Die Begründung ist bedenklich. Soweit nämlich der Vorgesetzte gleichzeitig entlas-
sende Behörde ist und Hintergrund der Entlassung Differenzen zwischen Vorge-
setztem und Entlassenem sind, fehlt es gerade an den vom Regierungsrat vorausge-
setzten besseren Beurteilungsmöglichkeiten. Tatsächlich steht hinter der Begrün-
dung die Auffassung, eine Behörde solle nicht gezwungen werden, mit einem An-
gestellten zusammenzuarbeiten, der ihr - aus welchen Gründen auch immer - nicht 
passt. Die Verwirklichung dieses Ziels ist aber nicht über eine irgendwie geartete 
Zurückhaltung zu erreichen, sondern erfordert eine entsprechende Regelung in den 
dienstrechtlichen Erlassen, indem eine ordentliche Entlassung analog den privat-
rechtlichen Kündigungsbestimmungen ausgesprochen werden kann. Dies bedeutet 
zum Beispiel, dass die in § 3 Angestelltenverordnung 76 normierte beidseitige Kün-
digungsmöglichkeit für sich allein den Regelungsbedarf nicht erfüllt, sondern dass 
ein dem OR zumindest ebenbürtiger Kündigungsschutz zu erlassen ist 77. 

F.  Kasuistik 78 
Der Bürger hat im Verwaltungsverfahren gestützt auf § 49 Anspruch auf vollum-
fänglichen Rechtsschutz (AGVE 1987, 350; 1986, 295) - Bei der Anfechtung von 
Wahlbeschlüssen kommunaler Behörden, namentlich wenn sie dem fakultativen 
Referendum unterstehen, hat die Beschwerdeinstanz bei der Überprüfung Zurück-
haltung zu üben (AGVE 1987, 562; 1985, 611) - § 49 ist mangels abweichender 
gesetzlicher Bestimmungen auch auf den Bezirksschulrat als untere Beschwerdein-
stanz innerhalb der schulrechtlichen Verwaltungsrechtspflege anwendbar (AGVE 
1985, 598) - Die sachliche Haltbarkeit einer ordentlichen Kündigung 

                                                
75 AGVE 1981, 490; gleich argumentiert im übrigen auch das Bundesgericht (vgl. BGE 118 Ib 166; 108 Ib 421). 
76 Verordnung über das Dienstverhältnis und die Besoldungen der Angestellten in staatlichen Anstalten (Ange-
stelltenverordnung) vom 12. Januar 1972 (SAR 161.121). 
77 Zum Problem der (scheinbaren) "Privatisierung öffentlichrechtlicher Dienstverhältnisse" vgl. PAUL RICHLI, 
Öffentliches Dienstrecht im Zeichen des New Public Management - Staatsrechtliche Fixpunkte für die Flexibili-
sierung und Dynamisierung des Beamtenverhältnisses, Bern 1996. 
78 Im vorliegenden Kommentar wird - entgegen den Formulierungen in den publizierten Entscheiden - die Auf-
fassung vertreten, dass nicht die Prüfung selbst zurückhaltend zu erfolgen hat, sondern die Pflicht zur Aufhe-
bung des angefochtenen Entscheids - bei vorgängig voll durchgeführter Überprüfung des Entscheids - be-
schränkt ist (vgl. Rz 5 und 32 ff.). 
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eines Angestelltenverhältnisses überprüft der Regierungsrat nur zurückhaltend 
(AGVE 1981, 490) - Regierungsrat übt bei der Überprüfung der Notengebung in 
Schulsachen nur eine beschränkte Ermessenskontrolle (im Sinn der Korrektur von 
Ermessensfehlern) aus, da die Examinatoren und die in Schulangelegenheiten erfah-
renen Mitglieder des Erziehungsrats mit den zu beurteilenden Personen und Leis-
tungen besser vertraut sind (AGVE 1975, 551; 1970, 374 f.) - Baudepartement hält 
sich als Beschwerdeinstanz bei der Ermessensausübung gegenüber Entscheiden der 
kommunalen Baupolizeibehörde zurück (AGVE 1973, 219) - Aus der Umschrei-
bung der Beschwerdegründe in den §§ 49 und 56 darf ohne Willkür geschlossen 
werden, dass das Baudepartement als Beschwerdeinstanz den Gebrauch des Ermes-
sens überprüfen und sein eigenes Ermessen an die Stelle desjenigen der Gemeinde-
behörde setzen darf (Bundesgericht in AGVE 1972, 240). 
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§ 50 
1 Bei der Instruktion der Beschwerde dürfen Mitglieder und Sachbearbeiter 
derjenigen Behörde, deren Verfügung oder Entscheid angefochten ist, nicht 
mitwirken. 
2 Beschwerden gegen die Verfügungen und Entscheide der Departemente wer-
den durch den Rechtsdienst des Regierungsrates instruiert. 
3 Soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, werden Beschwerden gegen Ver-
fügungen und Entscheide untergeordneter Behörden sowie von Ämtern und 
unselbständigen Anstalten durch den Regierungsrat auf Antrag des zuständi-
gen Departements entschieden. Wenn die angefochtenen Verfügungen und 
Entscheide auf verbindliche Weisungen oder Teilverfügungen eines Departe-
ments zurückzuführen sind oder wenn es sich um den Entscheid einer Kom-
mission handelt, bei welcher der Vorsteher oder ein Sachbearbeiter des zu-
ständigen Departements mitwirken, erfolgt die Beschwerdeinstruktion durch 
den Rechtsdienst des Regierungsrates. 

Materialien 
Prot. Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 16; Botschaft I 1967, S. 29; Prot. GR 28.11.1967, Art. 1021, S. 
1652; Botschaft zum Organisationsgesetz vom 5.3.1984, S. 8; Prot. GR vom 11.9.1984, Art. 1510, S. 
2417; Orientierung über die Regierungs- und Verwaltungsreform (Schaffung der Stelle eines 
Rechtskonsulenten des Regierungsrats) des Regierungsrats an den Grossen Rat vom 4.3.1965, Nr. 
633 (zit.: Orientierung 4.3.1965). 

Literatur 
KURT EICHENBERGER, Sachkunde und Entscheidungskompetenz in der Staatsleitung, in: Der Staat 
der Gegenwart, Basel/Frankfurt a. M. 1980, S. 467-484 (zit.: Sachkunde); DERS., Organisatorische 
Probleme des Kollegialsystems, in: Der Staat der Gegenwart, Basel/Frankfurt a. M. 1980, S. 434-450 
(zit.: Probleme); DERS, Kommentar KV, § 90 N 1-16, § 93 N 1-13, § 94 N 1-13; GADOLA, Be-
schwerdeverfahren, S. 388-398; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 53-57; FRED HIRSCHI, 
Wie werden Rechtsmittelentscheide der Kantonsregierungen vorbereitet und getroffen?, ZBl 
86/1985, 451-456; MAX IMBODEN, Erfahrungen auf dem Gebiet der Verwaltungsrechtsprechung in 
den Kantonen und im Bund, ZSR 66/1947, 31a-54a (zit.: Erfahrungen); DERS., Ideal und Wirklich-
keit in der schweizerischen Administrativjustiz, SJZ 53/1957, 49-56 (zit.: Administrativjustiz); 
KÖLZ, Kommentar, Vorbem. zu §§ 19-28 N 22-32; HANS PETER MOSER, Bemerkungen zum BGE 
vom 5.7.1978, ZBl 80/1979, 322-326; GEORG MÜLLER, Die Stabsstelle der Regierung als staats-
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gierung, S. 177-214; DERS., Die Instruktion von Beschwerden und Rekursen durch den Bundesrat 
und die kantonalen Regierungen, ZBl 86/1985, 445-451 (zit.: Instruktion); FRITZ ROHR, Der Instan-
zenzug im Verwaltungsrechtspflegegesetz, in: Aargauische Rechtspflege im Gang der Zeit, Fest-
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Die Delegation von Verwaltungsaufgaben der Regierung innerhalb der Verwaltung, Diss. Zürich 
1977; FRITZ MARKUS SCHUHMACHER, Die Bedeutung von Regierungs- und Verwaltungsreform. 
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Thurgau und Basel-Stadt, Diss. Basel 1976; HANS-MARTIN STEINBRÜCK, Die Behördenorganisation 
im Bereiche des aargauischen Schulwesens, Stellung und Kompetenzen der einzelnen Funktionsträ-
ger, Diss. Bern, Aarau 1968; HENRI ZWAHLEN, Le fonctionnement de la justice administrative, ZSR 
66/1947, 95a-169a. 

Vgl. des weiteren die Literatur zu den §§ 41 und 57. 
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C. Kasuistik ........................................................................................................................................................................................34 

A.  Entstehungsgeschichte 
Der Gesetzgeber beabsichtigte mit § 50 die Schaffung einer weitgehend unabhängi-
gen verwaltungsinternen Verwaltungsrechtspflege. Der Ausschluss nicht nur der an 
der Ausarbeitung des angefochtenen Entscheids unmittelbar beteiligten Behörden-
mitglieder und Sachbearbeiter (§ 5, Ausstand), sondern aller Mitglieder und Sach-
bearbeiter der Vorinstanz (§ 50 Abs. 1) 1, hatte die Verstärkung der Justizförmigkeit 
des verwaltungsinternen Beschwerdeverfahrens zum Ziel. 

Die Absätze 2 und 3 verdanken ihre Aufnahme in § 50 einer "Aufwischaktion" 2 des 
Grossen Rates bei Erlass des Organisationsgesetzes im Jahre 

                                                
1 Botschaft I 1967, S. 29; Prot. GR 28.11.1967, Art. 1021, S. 1652. 
2 Prot. GR vom 11.9.1984, Art. 1509, S. 2399, Votum Rohr. 
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1984. Die Bestimmungen wurden als grundlegend für den Rechtsschutz betrachtet 
und deshalb vom Organisationsdekret 3 in das VRPG überführt 4. Die Regelung gab 
zu keinen Diskussionen Anlass, da die diesbezüglichen Grundsatzentscheide bereits 
im Rahmen der Regierungs- und Verwaltungsreform Mitte der sechziger Jahre ge-
troffen worden waren 5. 

B.  Zuständigkeit zur Entscheidvorbereitung 

I.  Grundsätze 

Das Instruktionsverfahren ist Teil des Rechtsmittelverfahrens und hat zum Ziel, den 
Prozess von der Rechtshängigkeit zur Entscheidung zu führen 6. Dies beinhaltet die 
Durchführung des Vorprüfungverfahrens und des Schriftenwechsels (Vernehmlas-
sungsverfahren, § 41 Abs. 1) 7, die Abnahme der Beweise (Beweisverfahren, § 22) 
und die Entscheidvorbereitung (Urteilsreferat mit Antragstellung des Referenten 
oder der instruierenden Behörde). Insofern ist die Marginale zu § 50 missverständ-
lich, da die Bestimmung lediglich einen Teilbereich des verwaltungsinternen In-
struktionsverfahrens regelt. Im Grunde genommen wird nur gesagt, wer für die Ent-
scheidvorbereitung zuständig ist (Abs. 2 und 3) und wer infolge möglicher Interes-
senkollisionen an der Entscheidvorbereitung nicht mitwirken darf (Abs. 1). 

§ 50 wird verständlicher, wenn man das Problem betrachtet, das dahinter steht. Un-
abhängig vom kantonalen Verfahrensrecht gewährleisten Art. 58 BV und Art. 6 
Ziff. 1 EMRK im Sinn einer Minimalgarantie die Beurteilung einer Streitsache 
durch ein unabhängiges Gericht; ist ein Richter befangen, hat er in den Ausstand zu 
treten. Die Vorbefasstheit des Richters mit der Streitsache ist ein Ausstandsgrund (§ 
2 lit. c ZPO). Im verwaltungsinternen Beschwerdeverfahren stützt das Bundesge-
richt den Anspruch auf eine unabhängige und unparteiische Rechtsmittelinstanz auf 
Art. 4 BV ab 8, das Verwaltungsgericht zudem auf § 22 Abs. 1 

                                                
3 Dekret über die Organisation und Geschäftsführung des Regierungsrates und seiner Departemente (Organisa-
tionsdekret) vom 17. März 1969 (AGS 7, 229). 
4 Prot. GR vom 11.9.1984, Art. 1510, S. 2417. 
5 Orientierung 4.3.1965, S. 5 ff.; MÜLLER, Stabsstelle, S. 142. 
6 KÖLZ/HÄNER, Rz 288; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 54. 
7 Vgl. § 41 Rz 4 ff. 
8 BGE 117 Ia 410; 114 Ia 279; 114 V 62; KÖLZ, Kommentar BV, Art. 58 Rz 26; KÖLZ/HÄNER, Rz 106. 
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KV 9. Da die Entscheidvorbereitung als Mitwirkung am Verfahren gilt 10, kommen 
auch im verwaltungsinternen Instruktionsverfahren, selbst wenn Instruktionsbehör-
de und (entscheidende) Rechtsmittelinstanz auseinanderfallen, die Ausstandsbe-
stimmungen zur Anwendung (§ 5 Abs. 1). Dies hat zur Folge, dass die Entscheid-
vorbereitung von Sachbearbeitern oder Amtsstellen erledigt werden muss, die mit 
der Sache nicht bereits als Vorinstanz befasst waren. § 50 Abs. 1 erweitert den Ad-
ressatenkreis von § 5 (Ausstand); von der Instruktion sind nicht nur die am vo-
rinstanzlichen Entscheid direkt Beteiligten Behördenmitglieder oder Sachbearbeiter 
ausgeschlossen, sondern sämtliche Mitglieder oder Sachbearbeiter der betreffenden 
Behörde. 

Die Zuständigkeit des Regierungsrats gliedert sich in drei Hauptbereiche: Regieren, 
Verwalten, Rechtsetzen 11; der Regierungsfunktion kommt der Vorrang zu 12. Die 
verwaltende Tätigkeit schliesst die verwaltungsinterne Rechtspflege ein 13. Die Ent-
lastung des Regierungsrats von Rechtsprechungsfunktionen war eines der Ziele bei 
Erlass des VRPG wie des Organisationsdekrets bzw. des nachfolgenden Organisati-
onsgesetzes 14. Die Konzentration des Regierungsrats auf seine Primärfunktion be-
dingt die Delegation von Rechtsprechungskompetenzen. Hinzu kommt, dass der 
Regierungsrat als Kollegialbehörde ohnehin ungeeignet ist, das für einen Sachent-
scheid notwendige Instruktionsverfahren selbst durchzuführen; die Übertragung 
dieses Teilbereichs im Entscheidfindungsprozess (Vorbereitung) an ein Departe-
ment, eine Stabsstelle oder einen Beamten als Sachbearbeiter wird in der Lehre 
denn auch als Ausnahme zum allgemeinen administrativen Delegationsverbot für 
zulässig erachtet 15. Der aargauische Gesetzgeber hat zur Entlastung des Regie-
rungsrats eine differenzierte Lösung getroffen. Obwohl der Regierungsrat grund-
sätzlich oberste verwaltungsinterne Rechtsmittelinstanz geblieben ist (§ 90 KV; § 
46 Abs. 2), steht ihm gestützt auf das VRPG die Möglichkeit offen, seine Ent-
scheidkompetenz für bestimmte Sachgebiete als Ganzes zu delegieren (§ 47) 16 oder 
aber nur die Entscheidvorbereitung 

                                                
9 AGVE 1985, 368. 
10 RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 90 B III, S. 305. 
11 §§ 89-91 KV; EICHENBERGER, Kommentar KV, § 89 N 1. 
12 EICHENBERGER, Kommentar KV, § 89 N 1. 
13 EICHENBERGER, Kommentar KV, § 89 N 1. 
14 Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 5 f.; Bericht der Arbeitsgruppe für die Verwaltungsreform betreffend die 
Regierungs- und die Verwaltungsreform im Kanton Aargau, Aarau 1968, S. 1 ff. 
15 IMBODEN/RHINOW, Nr. 141, S. 1047; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 388; HAGMANN, S. 232; PFLEGHARD, 
Regierung, S. 187. 
16 Vg. § 47 Rz 2, 5 ff., 11 ff. 
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durch eine ihm untergeordnete (Departement) oder beigeordnete (Rechtsdienst) 
Amtsstelle durchführen zu lassen (§ 50 Abs. 2 und 3). Im letzteren Fall ist darauf zu 
achten, dass Amtsstellen in Linienfunktion mit der Beschwerdesache nicht bereits 
befasst waren. 

§ 50 Abs. 2 und 3 sind Zuständigkeitsbestimmungen. Dies bedeutet, dass sich der 
Beschwerdeführer auf die Einhaltung der gesetzlichen Zuständigkeitsordnung beru-
fen kann; er hat ein Recht auf den gesetzlichen Beamten oder die gesetzliche Be-
hörde. Mit anderen Worten hängt die Rechtmässigkeit des Beschwerdeentscheids 
auch davon ab, ob ihn die sachlich und funktionell zuständige Behörde instruiert 
und entschieden hat. Die Zuständigkeit ist von jeder Behörde von Amtes wegen zu 
überprüfen. 

Die Befolgung der Zuständigkeitsvorschriften muss überprüfbar sein. Ein Be-
schwerdeführer kann nur dann Mängel in der personellen Zusammensetzung der 
entscheidenden und entscheidvorbereitenden Behörde feststellen, wenn er auch 
weiss, wer am Entscheid mitgewirkt hat. So selbstverständlich dies sein mag, im 
verwaltungsinternen Verfahren bestimmt die Auffassung, entscheidbeteiligt seien 
nur Behörden und nicht auch Personen, die formelle Ausgestaltung des Ent-
scheidrubrums. Überdies: Wird der Beschwerdeentscheid des Regierungsrats durch 
ein Departement instruiert, ist auch dies aus der Prozessgeschichte nicht ersichtlich 
17. Selbst das Bundesgericht stellt sich auf den Standpunkt, wer wissen wolle, wie 
sich die entscheidende Behörde zusammensetze, habe den Staatskalender zu bemü-
hen 18. Die Auffassung ist überholt. Es besteht kein Grund, in regierungsrätlichen 
Beschwerdeentscheiden nicht zu sagen, welche Regierungsräte am Entscheid mit-
gewirkt haben und welche nicht. Die Beachtung der Ausstandsvorschriften (§ 5) ist 
nur überprüfbar, wenn das Entscheidrubrum Auskunft darüber gibt, ob der Spruch-
körper ordnungsgemäss besetzt war, welche Regierungsräte abwesend und welche, 
da ein Entscheid ihres Departements angefochten war, nur mit beratender Stimme 
mitwirkten (§ 5 Abs. 3) 19. Entscheidet der Regierungsrat auf Antrag eines Depar-
tements, bleibt dem Beschwerdeführer 

                                                
17 Da Instruktionsverfügungen aber vom zuständigen Departement ausgehen, erfährt der Beschwerdeführer 
immerhin auf diesem Weg, wer den Entscheid (vermutlich) tatsächlich vorbereitet. 
18 BGE 114 Ia 279 f. 
19 Die Regelung in § 5 Abs. 3 ist problematisch. Die Auffassung des Gesetzgebers, aus praktischen Gründen sei 
ein Ausstand nicht sinnvoll und die Beschränkung auf die beratende Teilnahme eine sachgerechte Lösung (Bot-
schaft I, S. 19), missachtet, dass bereits der objektive Anschein der Befangenheit genügt, um von einer nicht 
mehr unabhängigen und unparteiischen Beschwerdeinstanz zu sprechen (ebenso YVO HANGARTNER, Das Recht 
auf eine wirksame Beschwerde gemäss Art. 13 EMRK und seine Durchsetzung in der Schweiz, AJP 1994, 3 ff.; 
PFLEGHARD, Regierung, S. 212; HAGMANN, S. 259 f.). Die entsprechende Bestimmung in der Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes ist in diesem Sinn geändert worden (Art. 76 Abs. 2 VwVG; vgl. auch KÖLZ/HÄNER, Rz 
340; BBl 1991 II 465). 
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auch unter Zuhilfenahme des Staatskalenders in der Regel verschlossen, welche 
Personen an der Entscheidvorbereitung mitgewirkt haben; da aber auch diese Betei-
ligten der Ausstandsregelung der §§ 5 und 50 unterworfen sind 20, ist ihre namentli-
che Erwähnung (z.B. in der Prozessgeschichte) für den Beschwerdeführer unab-
dingbare Voraussetzung zur Durchsetzung seines Anspruchs auf eine unabhängige 
und unparteiische Rechtsmittelinstanz. Unter diesem Gesichtspunkt befriedigt die 
Regelung in § 50 nicht; sie untersagt zwar die Teilnahme derjenigen Mitglieder und 
Sachbearbeiter am Beschwerdeentscheid, deren Verfügung oder Entscheid ange-
fochten ist (Abs. 1), gewährleistet aber nicht, dass die Einhaltung der Vorschrift 
auch überprüfbar ist. Das VRPG ist durch eine § 276 lit. a ZPO 21 nachgebildete 
Bestimmung zu ergänzen. 

II.  Abs. 1 

§ 50 Abs. 1 ist eine Ausstandsbestimmung im Sinn von § 5 Abs. 2, wiederholt die 
Regelung aber nicht einfach, sondern erweitert den Adressatenkreis. Von der Be-
schwerdeinstruktion sind nicht nur diejenigen Mitglieder und Sachbearbeiter ausge-
schlossen, die am angefochtenen Entscheid selbst mitgewirkt haben, sondern alle 
Mitglieder und Sachbearbeiter der mit der Beschwerdesache vorbefassten Behörde. 
Damit wurde das vor Erlass des VRPG bei verschiedenen Departementen übliche 
Verfahren, die Beschwerdeinstruktion zwar nicht dem bisherigen, aber einem ande-
ren Beamten desselben Mitarbeiterstabes zu übertragen, rechtswidrig 22. Aus dama-
liger gesetzgeberischer Sicht war die Bestimmung überdies notwendig, weil sich § 5 
dem Wortlaut nach nur auf die unmittelbare Mitwirkung beim Erlass von Verfü-
gungen und Entscheiden bezieht, aber nichts über die Teilnahme an der Vorberei-
tung dieser Entscheide aussagt. Heute ist (weitgehend) unbestritten, dass die Aus-
standspflicht auch für die Vorbereitung der Entscheide gilt 23. 

                                                
20 RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 90 B III, S. 305. 
21 § 276 lit. a ZPO: Die vollständige schriftliche Ausfertigung des Urteils enthält die Bezeichnung des Gerichts-
präsidenten als Einzelrichter oder des Gerichtes mit Angabe der Namen der Richter und des Gerichtsschreibers. 
22 Botschaft I 1967, S. 29. 
23 RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 90 B III, S. 305. 
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Entgegen dem (zu engen) Wortlaut von § 50 Abs. 1 sind die Mitglieder und Sach-
bearbeiter aller Behörden (nicht Behörden), die sich am hängigen Verfahren ent-
scheidrelevant beteiligt haben, von der Instruktion ausgeschlossen. 

Zu den Ausstandsgründen (Ausschliessung und Ablehnung), zum Verfahren (Gel-
tendmachung, Form, Frist, Verwirkung) und zu den Folgen bei Nichtbeachtung der 
Ausstandsvorschriften vgl. § 5, dem aber neben den Bestimmungen der Zivilpro-
zessordnung keine eigenständige Bedeutung mehr zukommt; massgebend sind die 
§§ 2 ff. ZPO 24. 

III. Abs. 2 

1.  Allgemein 
Beschwerden gegen Verfügungen und Entscheide der Departemente werden durch 
den Rechtsdienst des Regierungsrats instruiert. Die (mehr organisatorische) Be-
stimmung garantiert im Rahmen der Entscheidvorbereitung Unabhängigkeit. Der 
Rechtsdienst ist als Stabsstelle des Regierungsrats nicht an der Entscheidfindung 
unterer Verwaltungsbehörden beteiligt und genügt deshalb als entscheidvorberei-
tende Behörde den Anforderungen an die Unabhängigkeit verwaltungsinterner Be-
schwerdeinstanzen (Art. 4 BV). 

Bei der Schaffung des Rechtsdienstes im Jahre 1965 standen die Entlastung des 
Regierungsrats und die Verbesserung des verwaltungsinternen Rechtspflegeverfah-
rens im Vordergrund. Es ging darum, an "der zentralen Stelle der Exekutivgewalt 
eine rechtsbehütende und koordinierende Instanz" einzurichten, "die in sachlicher 
Unabhängigkeit ihre volle Aufmerksamkeit der Wahrung rechtsstaatlicher Werte in 
Regierungs- und Verwaltungsfunktion widmen kann" 25. 

Der Rechtsdienst wird vom Rechtskonsulenten geleitet und ist administrativ der 
Staatskanzlei beigeordnet; der Rechtskonsulent ist Berater des Regierungsrats in 
Rechtsfragen und bereitet die Beschwerdeerledigung vor (§ 23 Organisationsge-
setz); er ist wegen seiner "Eigenständigkeit" 26 funktionell direkt dem Regierungsrat 
unterstellt. 

                                                
24 Hierzu ausführlich EICHENBERGER, Kommentar ZPO, §§ 2 ff. 
25 Orientierung 4.3.1965, S. 6; MÜLLER, Stabsstelle, S. 143. 
26 Orientierung 4.3.1965, S. 7. 
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2.  Verfahren vor dem Rechtsdienst 
Zur Ermittlung der tatsächlichen und rechtlichen Grundlagen bei der Beschwerdein-
struktion gelten für den Rechtsdienst des Regierungsrats die allgemeinen Verfah-
rensvorschriften der §§ 15 ff. Neben diesen Bestimmungen hält sich der Rechts-
dienst relativ streng an die Verordnung über den Rechtsdienst des Regierungsrates 
27; der Erlass enthält eine die Vorschriften des VRPG ergänzende allgemeine Ver-
fahrensordnung für das verwaltungsinterne Beschwerdeverfahren vor dem Regie-
rungsrat. Angesichts der praktischen Bedeutung bleibt unverständlich, weshalb die 
Bestimmungen im Amtsblatt lediglich als Beilage (ohne Publikation in der AGS 
bzw. SAR) veröffentlicht wurden. Die allgemeine Zugänglichkeit ist damit erheb-
lich erschwert. 

Nach Beschwerdeerhebung und mit der Zuweisung der Beschwerdeschrift übergibt 
das Departement, dessen Entscheid angefochten ist, dem Rechtsdienst des Regie-
rungsrats sämtliche einschlägigen Akten; es ist ihm freigestellt, gleichzeitig eine 
Beschwerdeantwort zu erstatten 28. Muss auf Antrag des Beschwerdeführers oder 
von Amtes wegen über die Anordnung einer vorläufigen Massnahme entschieden 
werden, so ist die Beschwerdeschrift samt den Vorakten unter Verzicht auf die Be-
schwerdeantwort der Vorinstanz unverzüglich dem Rechtsdienst zuzustellen, der sie 
dem Regierungsrat (und nur in Fällen "besonderer" zeitlicher Dringlichkeit dem 
Landammann 29) 30 zum Entscheid unterbreitet. Erweist sich im Verlauf des Verfah-
rens, dass Vorakten, Akten zusammenhängender oder präjudizieller Fälle der 
Staatsverwaltung oder anderer Behörden zur Beschwerdeinstruktion nötig sind, so 
werden sie vom Rechtsdienst eingeholt. Der Chef des Rechtsdienstes orientiert sich 
über die tatsächlichen und rechtlichen Grundlagen der Beschwerdesache. Zu diesem 
Zweck kann er (oder nach dem Prinzip der Mittelbarkeit einzelne Sachbearbeiter 
oder Delegationen; vgl. § 22) im Rahmen der Gesetze (hauptsächlich der allgemei-
nen Verfahrensvorschriften des VRPG) alle notwendigen Vorkehren treffen, insbe-
sondere eine schriftliche Beschwerdeantwort vom beschwerdebeklagten Departe-
ment oder Stellungnahmen von sachinteressierten Departementen sowie von allfäl-
ligen weiteren 

                                                
27 Verordnung über den Rechtsdienst des Regierungsrates vom 17. Mai 1972 (Amtsblattbeilage 1972/75 Nr. 4; 
im folgenden zitiert als "Verordnung Rechtsdienst"); MÜLLER, Stabsstelle, S. 144. 
28 § 42; § 4 Abs. 1 Verordnung Rechtsdienst. 
29 § 21 Abs. 1 Organisationsgesetz; AGVE 1994, 478; 1971, 337 f. 
30 § 4 Abs. 2 Verordnung Rechtsdienst regelt ungenau; massgebende Bestimmung ist § 44 Abs. 2 (vgl. dort, Rz 
44). 
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Vorinstanzen und beteiligten Amtsstellen oder Personen verlangen 31, schriftliche 
oder mündliche Auskünfte von Regierungsräten und Sachbearbeitern einholen, Au-
genscheine vornehmen oder den Beschwerdeführer und Auskunftspersonen befra-
gen 32. Die Einvernahme von Zeugen ist in der Verordnung Rechtsdienst nicht vor-
gesehen, aber gestützt auf § 22 Abs. 2 unter Beizug eines juristisch geschulten Be-
amten zulässig. Für den Beizug von Sachverständigen ist das Einverständnis des 
Regierungsrats erforderlich 33. Der Chef des Rechtsdiensts stellt dem Regierungsrat 
nach Abschluss des Instruktionsverfahrens schriftlich Antrag. Dabei handelt es sich 
regelmässig um ausgearbeitete Entscheidentwürfe. An den Verhandlungen des Re-
gierungsrats über die vom Rechtsdienst instruierten Beschwerden nimmt dessen 
Chef mit beratender Stimme teil 34. 

Die vergleichsweise ausführliche Verfahrensordnung darf nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass sich auch der Rechtsdienst des Regierungsrats bei der Beschwerdein-
struktion an die allgemeinen Verfahrensbestimmungen des VRPG zu halten hat. 
Dies wird gelegentlich übersehen. So verzichtet der Rechtsdienst in konstanter Pra-
xis auf die Einvernahme von Zeugen (vgl. § 5 Abs. 2 lit. d Verordnung Rechtsdienst 
e contrario), was unzulässig ist und eine Verletzung des Gehörsanspruchs darstellen 
kann. 

Zum Vernehmlassungsverfahren, zur Aktenüberweisung und Beweiserhebung vgl. 
§ 41 Rz 1 ff., § 42 Rz 2 ff. und § 22. 

IV. Abs. 3 

1.  Übersicht 
Der durch § 44 Organisationsgesetz in das VRPG aufgenommene Absatz 3 fügt den 
Instanzenzug-Varianten in den § 46 Abs. 2 lit. b (Übergang der Entscheidkompe-
tenz des Departements an den Regierungsrat) und § 47 (Kompetenzdelegation) eine 
weitere im Bereich der Entscheidvorbereitung hinzu: Beschwerden gegen Verfü-
gungen und Entscheide untergeordneter Behörden, Ämter und unselbständiger An-
stalten werden durch den Regierungsrat auf Antrag des (an sich) zuständigen De-
partements (§ 45) entschieden. Vorbehalten bleiben abweichende Gesetzesbestim-
mungen 35. 

                                                
31 § 41 Abs. 1; § 5 Verordnung Rechtsdienst. 
32 § 5 Verordnung Rechtsdienst. 
33 § 7 Verordnung Rechtsdienst. 
34 § 10 Verordnung Rechtsdienst. 
35 Der Vorbehalt ist praktisch bedeutsam bei Beschwerden gegen Entscheide untergeordneter Behörden, da ein 
speziell geregelter Instanzenzug die unmittelbare Anwendbarkeit von § 50 Abs. 3 Satz 1 ausschliesst (so werden 
Entscheide der kommunalen Schulpflegen als untergeordnete Behörden im Sinn von § 50 nicht direkt vom 
Regierungsrat auf Antrag des Erziehungsdepartements entschieden, sondern es ist zunächst Beschwerde beim 
Bezirksschulrat und anschliessend beim Erziehungsrat zu führen; vgl. §§ 75 und 78 Schulgesetz). 
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Entscheide der Abteilungen sind Entscheide des Departements und schliessen letz-
teres von der Beschwerdeinstruktion aus. 

Die Antragstellung beinhaltet mehr, als der blosse Wortlaut vermuten lässt. Die 
Beschwerdeentscheide werden vollumfänglich durch das jeweilige Departement 
vorbereitet; dies umfasst die Durchführung des Vorprüfungverfahrens und des 
Schriftenwechsels (Vernehmlassungsverfahren, § 41 Abs. 1) 36, die Abnahme der 
Beweise (Beweisverfahren, § 22), die Entscheidvorbereitung (Urteilsreferat mit 
Antragstellung des Referenten oder der referierenden Behörde) und die Endredakti-
on nach Entscheidfällung. 

Die Instruktion ist Bestandteil des Rechtsprechungsverfahrens 37, die Übertragung 
der Instruktion an eine nachgeordnete Verwaltungsstelle mithin Delegation von 
Rechtsprechungskompetenzen 38 und als solche an gewisse Voraussetzungen ge-
bunden (durch die Verfassung nicht ausgeschlossen; Regelung in einem generell-
abstrakten Erlass). Im Kanton Aargau ist die Exekutivgewalt als relatives Kollegial-
system 39 ausgestaltet 40 und die Zulässigkeit der Delegation von Verwaltungsauf-
gaben (darin eingeschlossen die Rechtsprechungskompetenzen) 41 an nachgeordnete 
Verwaltungseinheiten unbestritten 42; § 50 Abs. 3 ist eine generellabstrakte Rege-
lung und die Delegation der Entscheidvorbereitung deshalb im Grundsatz rechtlich 
zulässig. Ein Beschwerdeführer ist aber im konkreten Einzelfall nicht von der Rüge 
ausgeschlossen, die Instruktion durch das Departement verletze die richterliche Un-
abhängigkeit (vgl. insbesondere Rz 29 ff. hinten). 

                                                
36 Vgl. § 41 Rz 4 ff., 10 ff. 
37 RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 90 B III, S. 305 (sinngemäss). 
38 PFLEGHARD, Regierung, S. 187. 
39 Zum Begriff vgl. SCHMUCKI-HENGARTNER, S. 22 ff. 
40 §§ 90 und 93 f. KV. 
41 SCHMUCKI-HENGARTNER, S. 20 f.; EICHENBERGER, Kommentar KV, § 90 N 15. 
42 EICHENBERGER, Kommentar KV, § 90 N 3. 
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2.  Departementsinstruktion bei Beschwerden gegen Verfügungen und 
Entscheide 

a)  untergeordneter Behörden 
Mit untergeordneten Behörden werden Sachbearbeiter oder Entscheidgremien er-
fasst, denen vom Departement losgelöst eine gewisse Selbständigkeit zukommt und 
die kraft besonderer Bestimmung verfügungsberechtigt sind. Angesprochen sind auf 
kantonaler Ebene vor allem die Kommissionen (z.B. die Patent- und Getränkeabga-
bekommission 43; der Erziehungsrat 44, die Aufsichtskommission für die Strafanstalt 
Lenzburg 45; zu den Kommissionen vgl. Rz 31 ff. hinten), aber auch einzelne Beam-
te, soweit ihnen eigene Entscheidbefugnisse übertragen wurden (z.B. Fürsorgebe-
amte und Schutzaufseher 46); auf Bezirksebene die Bezirksämter, Bezirksschulräte 
und Grundbuchämter und schliesslich die Gemeindebehörden, -kommissionen und -
verbände sowie die Gemeindebeamten mit eigenen Entscheidbefugnissen. 

Der Begriff "untergeordnete Behörden" ist wenig aussagekräftig. Da der Gesetzge-
ber bei Erlass von § 50 Abs. 3 kaum die gesamte kantonale und kommunale Behör-
denorganisation überblickt haben dürfte und die personelle Besetzung vor allem der 
verfügungsberechtigten Kommissionen nicht in jedem Fall vorhersehbar ist, kommt 
der Bestimmung in diesem Punkt lediglich die Bedeutung eines Grundsatzes zu. Im 
konkreten Beschwerdefall ist zu prüfen, ob der von einer "untergeordneten Behör-
de" erlassene Entscheid wegen der relativen Selbständigkeit der verfügenden Be-
hörde vom Departement in organisatorischer und personeller Hinsicht 47 die Be-
schwerdeinstruktion durch das Departement zulässt. In Zweifelsfällen ist die In-
struktion durch den Rechtsdienst des Regierungsrats vorzunehmen. Dieser Vorbe-
halt ist bezüglich der Teilnahme des Departementvorstehers oder eines Sachbear-
beiters des zuständigen Departements bei Kommissionsentscheiden verbindliche 
Vorschrift (§ 50 Abs. 3 Satz 2). Hinzu kommt, dass bei Beschwerden gegen Verfü-
gungen und Entscheide untergeordneter Behörden regelmässig zu prüfen ist, ob eine 
Sonderregelung des Instanzenzugs (vgl. den Vorbehalt in § 50 Abs. 3 Satz 1) die 
unmittelbare Anwendbarkeit von § 50 Abs. 3 ohnehin ausschliesst. 

                                                
43 § 19 Wirtschaftsgesetz. 
44 §§ 79 ff. Schulgesetz. 
45 §§ 4 f. des Dekrets über die Organisation der Strafanstalt Lenzburg vom 27. Oktober 1959 (SAR 253.330). 
46 §§ 1 f., 14 der Verordnung über die Schutzaufsicht vom 19. April 1963 (SAR 253.131). 
47 In den Kommissionen sind oft Mitarbeiter der Departemente vertreten. 
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b)  der Ämter 

Beschwerden gegen Verfügungen und Entscheide von Ämtern, die der Regierungs-
rat beurteilt, instruiert das jeweils zuständige Departement. Hat der Regierungsrat 
seine Entscheidkompetenz vollumfänglich an das zuständige Departement delegiert 
(§ 2 Delegationsverordnung), entscheidet dieses im Anschluss an das Instruktions-
verfahren in eigenem Namen über die Beschwerde. Die Zulässigkeit der Delegation 
der Entscheidvorbereitung leitet sich formell aus § 50 Abs. 3 und materiell aus der 
relativen Selbständigkeit der Ämter gegenüber den Departementen ab; die Ämter 
handeln in den ihnen übertragenen Bereichen in eigenem Namen, wenn auch unter 
der Aufsicht des Departements (§ 32 Organisationsgesetz). 

Der Grundsatz der Beschwerdeinstruktion durch das Departement bei Beschwerden 
gegen Verfügungen und Entscheide der Ämter wird bei anderslautender gesetzli-
cher Regelung durchbrochen; ein genereller Vorbehalt ist bereits in § 50 Abs. 3 Satz 
2 (hierzu Rz 29 f. hinten) enthalten. Die praktisch bedeutsamste Einschränkung 
findet sich in § 47 in Verbindung mit § 2 Delegationsverordnung für Sachgebiete, in 
denen der Regierungsrat seine Entscheidkompetenz an ein Departement delegiert 
hat; hier instruiert zwar auch das Departement, aber nicht als Antragsteller zuhan-
den des Regierungsrats, sondern in eigener Kompetenz als zuständige Beschwerde-
instanz (dazu § 47 Rz 2 ff.). 

Vorbehältlich anderer Regelung in Spezialgesetzen sind die Departemente bei Be-
schwerden gegen Verfügungen und Entscheide der Ämter zu Instruktion und Ent-
scheid im wesentlichen wie folgt zuständig: 

– Das Departement des Innern für die Grundbuchämter (Instruktion und Ent-
scheid), die Bezirksämter (Instruktion bei Entscheiden in Anwendung des La-
denschlussgesetzes 48, des Reklamegesetzes 49), das Vermessungsamt, das Han-
delsregisteramt, das Industrie-, Gewerbe- und Arbeitsamt (KIGA), das Stras-
senverkehrsamt (Instruktion und teilweise Entscheid 50) und das Amt für Ge-
werbepolizei (Instruktion), nicht aber für das Polizeikommando (dieses hat die 
Stellung einer Abteilung, es handelt in dem ihm übertragenen Sachbereich im 

                                                
48 §§ 11 Abs. 2, 12 Abs. 3 und 13 Abs. 3 des Gesetzes über den Ladenschluss vom 14. Februar 1940 (SAR 
950.200). 
49 § 9 des Gesetzes über Besteuerung und Verbot von Reklamen vom 4. Dezember 1908 (SAR 953.100). 
50 Vgl. den Katalog in § 2 Abs. 1 lit. a Delegationsverordnung. 
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Namen des Departements 51). Der Fremdenpolizei kommen dagegen gestützt 
auf § 2 Vollziehungsverordnung zum ANAG 52 eigene Verfügungskompeten-
zen zu, weshalb auch deren Entscheide durch das Departement und nicht den 
Rechtsdienst des Regierungsrats instruiert werden können. 

– Im Erziehungsdepartement instruiert dessen Rechtsdienst Beschwerden gegen 
Entscheide des Amts für Berufsbildung und des Amts für Sport; Beschwerden 
gegen Entscheide des Erziehungsrats werden durch den Rechtsdienst des Regie-
rungsrats instruiert und durch den Regierungsrat entschieden, da der Departem-
tentsvorsteher Präsident des Erziehungsrats ist; die Entscheide des Erziehungs-
rats werden praxisgemäss durch das Erziehungsdepartement instruiert. Im übri-
gen wird auf die umfangreiche und unübersichtliche Regelungen im Bereich 
des Schulrechts 53 verwiesen (die Revision des VRPG soll Linderung bringen). 

– Das Finanzdepartement instruiert nur wenige Entscheide zuhanden des Regie-
rungsrats, da die Abteilungen (Landwirtschaft, Energiewirtschaft und Wald) 
keine Ämter mit eigenen Entscheidbefugnissen sind, die Entscheide des Steuer-
amts direkt beim Steuerrekursgericht anfechtbar sind (und dieses seine Ent-
scheide selbst vorbereitet) und Beschwerden im Sinn von § 166 StG (Steuerbe-
zug und -erlass) vom Finanzdepartement (endgültig) direkt entschieden werden 
und Beschwerden gegen Verfügungen und Entscheide der Kreisforstämter ge-
stützt auf § 2 Abs. 1 lit. b Delegationsverordnung nicht vom Regierungsrat, 
sondern ebenfalls vom Finanzdepartement selbst beurteilt werden. Eine Instruk-
tionszuständigkeit folgt aus § 5 Lotterieverordnung 54 (bei Beschwerden gegen 
Entscheide der Bezirksämter). 

– Im Gesundheitsdepartement instruiert dessen Rechtsdienst Beschwerden gegen 
Verfügungen und Entscheide des Kantonalen Laboratoriums (Amt) und des Ve-
terinäramts. Beschwerden gegen Entscheide des kantonalen Sozialdiensts 
betreffend Kosten der Sozialhilfe entscheidet das Gesundheitsdepartement 
selbst (§ 2 Abs. 1 lit. c 

                                                
51 Vgl. § 14 der Verordnung über den Dienst des Polizeikorps (Dienstreglement) vom 11. Oktober 1976 (SAR 
531.111). 
52 Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer vom 29. De-
zember 1966 (SAR 122.311). 
53 SAR Bd. 4. 
54 § 5 der Verordnung über Lotterien, Prämienanleihen und gewerbsmässige Wetten (Lotterieverordnung) vom 
27. September 1976 (SAR 959.111). 
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Delegationsverordnung), was eine Beschwerdeinstruktion zuhanden des Regie-
rungsrats ausschliesst. Im übrigen werden Beschwerden gegen Entscheide des 
Sozialdiensts und der Abteilung Zivile Verteidigung vom Rechtsdienst des Re-
gierungsrats instruiert. 

– Das Baudepartement instruiert in der Hauptsache Beschwerden gegen Be-
schlüsse der zuständigen Gemeindeorgane über die Nutzungspläne und -
vorschriften zuhanden des Regierungsrats (§ 26 BauG); die Gliederung des De-
partements in Abteilungen (Raumplanung, Umweltschutz, Landschaft und Ge-
wässer, Liegenschaftsdienst, Hochbau, Tiefbau) und nicht in relativ verselb-
ständigte Ämter mit eigenen Entscheidbefugnissen sowie die weitgehende De-
legation von Entscheidbefugnissen (Regierungsrat - Departement; § 2 Abs. 1 lit. 
d Delegationsverordnung) begrenzt die Instruktionstätigkeit. Soweit einer Ab-
teilung Entscheidbefugnisse zukommen (z.B. der Baugesuchszentrale bezüglich 
der Bewilligungen gestützt auf Art. 24 Abs. 2 RPG), werden sie dem Departe-
ment zugerechnet, was die Instruktion durch dieses ausschliesst (§ 50 Abs. 3 
Satz 2). 

c)  unselbständiger Anstalten 

Unselbständige Anstalten sind Behörden im Sinn von § 1. Als unselbständig gelten 
Anstalten, die zwar eine gewisse Eigenständigkeit aufweisen (technisch-
organisatorisch verselbständigte Verwaltungseinheit 55), letztlich aber in die Depar-
tementalordnung eingefügt bleiben; sie sind Teil der Verwaltung im engeren Sinn 
und werden der unmittelbaren Staatsverwaltung zugerechnet 56. Unselbständige 
Anstalten verfügen, im Gegensatz zu den selbständigen, über keine eigene Rechts-
persönlichkeit und sind demzufolge nicht rechtsfähig 57. Ob es sich bei einer Ver-
waltungseinheit um eine unselbständige Anstalt handelt, ergibt sich aus dem 
Rechtssatz, der Organisation und Aufgaben der verselbständigten Verwaltungsein-
heit regelt. Die wichtigsten unselbständigen Anstalten sind die Kantonsspitäler, die 
Kantonsschulen und die kantonale Strafanstalt. 

                                                
55 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1042 f. 
56 EICHENBERGER, Kommentar KV, § 94 N 3. 
57 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1046 ff. 
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Die Gesetze, Verordnungen oder Dekrete sind teils umfangreich 58 und die Qualifi-
kation der Benützungsverhältnisse (öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Na-
tur) ist unterschiedlich. Je unabhängiger die unselbständigen Anstalten sind, desto 
zutreffender ist die in § 50 Abs. 3 getroffene Lösung. Im Einzelfall wird jedoch 
trotz der in § 50 Abs. 3 festgelegten Delegation der Entscheidvorbereitung zu prü-
fen sein, ob die betreffende Anstalt vom Departement derart unabhängig ist, dass 
die Instruktion durch das zuständige Departement vertretbar ist. 

3.  Zuständige Departemente 
Die sachliche Zuständigkeit des Departements ergibt sich aus dem Organisationsge-
setz. Das Departement des Innern erledigt als Hauptaufgaben Gemeindeangelegen-
heiten, Justiz und Polizei; das Erziehungsdepartement Bildung und Kultur; das Fi-
nanzdepartement den Finanzhaushalt, die Finanzkontrolle und die Steuern; das Ge-
sundheitsdepartement das öffentliche Gesundheitswesen; das Baudepartement 
Raumplanung, Hochbau, Tiefbau und Gewässer (§ 27 Organisationsgesetz). Eine 
präzisere Umschreibung der Aufgabenverteilung findet sich in § 1 Delegationsver-
ordnung. Ist das an sich zuständige Departement mit der Beschwerdesache vorbe-
fasst, erfolgt die Instruktion und Antragstellung nicht durch ein stellvertretendes 
Departement 59, sondern durch den Rechtsdienst des Regierungsrats (§ 50 Abs. 3). 

Die Aufgabenzuweisung innerhalb des jeweiligen Departements regelt der Depar-
tementsvorsteher (§ 31 Organisationsgesetz); Verfügungen und Entscheide der De-
partemente werden vom Departementsvorsteher, 

                                                
58 Vgl. etwa die Erlasse zu den Kantonsspitälern: Gesetz über den Bau, Ausbau und Betrieb sowie die Finanzie-
rung der Spitäler und Krankenheime (Spitalgesetz) vom 19. Oktober 1971 (SAR 331.100), Vollziehungsverord-
nung zum Gesetz über den Bau, Ausbau und Betrieb sowie die Finanzierung der Spitäler und Krankenheime 
(Spitalgesetz) vom 20. März 1972 (SAR 331.111), Dekret über die Organisation der Kantonsspitäler vom 13. 
Juni 1978 (SAR 331.310), Verordnung über die Aufsichtskommission der Kantonsspitäler Aarau und Baden 
vom 19. August 1974 (SAR 331.313), Dekret über die Psychiatrischen Dienste des Kantons Aargau vom 28. 
März 1995 (SAR 331.320), Dekret über die Rechte und Pflichten der Krankenhauspatienten (Patientendekret 
[PD]) vom 21. August 1990 (SAR 333.110), Dekret über die Leistung von Gemeindebeiträgen an die Betriebs-
defizite der Spitäler und Krankenheime vom 3. Oktober 1972 (SAR 335.110), Verordnung über die Klassierung 
der Spitäler und Krankenheime sowie die Zugehörigkeit der Gemeinden zu den Spitalregionen vom 23. Oktober 
1972 (SAR 335.111), Dekret über die Taxen in den kantonalen Krankenanstalten (Taxdekret) vom 3. Dezember 
1974 (SAR 335.310), Verordnung über die Taxen für besondere Leistungen der kantonalen Krankenanstalten 
vom 18. September 1978 (SAR 335.331), Verordnung über die Beiträge an die ausserkantonale Hospitalisie-
rung vom 29. September 1986 (SAR 335.711). 
59 So die Lösung im Kanton Obwalden, vgl. GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 389. 
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vom Departementssekretär (Stabschef des Departementssekretariats, § 30 Organisa-
tionsgesetz) oder, für ihren Aufgabenkreis, von einem vom Regierungsrat ermäch-
tigten Chefbeamten unterzeichnet (§ 31 Organisationsgesetz) 60. Über Kompetenz-
konflikte und damit die definitive Zuständigkeit zwischen den Departementen ent-
scheidet der Regierungsrat (§ 41 Abs. 2 Organisationsgesetz). 

4.  Ausschluss der Departementsinstruktion 

a)  bei Teilverfügungen 

Hat das zur Instruktion zuständige Departement in derselben Sache bereits eine 
Teilverfügung oder einen Teilentscheid erlassen, ist es von der Instruktion ausge-
schlossen. Die Terminologie ist unglücklich. Mit einer Teilverfügung wird über 
einen Teil des Entscheidgegenstands instanzabschliessend und vorbehältlich eines 
Rechtsmittelverfahrens endgültig entschieden; besteht die Gefahr, dass der Ent-
scheid über den verbleibenden Entscheidgegenstand in Wechselwirkung mit dem 
Teilentscheid steht, ist ein Teilentscheid unzulässig 61. Es besteht deshalb kein 
Grund, weshalb das Departement, das einen Teilentscheid getroffen hat, von der 
Instruktion des verbleibenden Teils ausgeschlossen sein sollte. Beim Vorentscheid 
gilt dasselbe, es sei denn, es handle sich um einen internen Vorentscheid (zur Ter-
minologie § 38 Rz 40), der ohne die nötige Beteiligung beschwerdebefugter Dritter 
zustandegekommen ist und deshalb unter einem entsprechenden Vorbehalt steht; in 
diesen Fällen ist das Departement, das den Vorentscheid erlassen hat, bei Be-
schwerde des Dritten gestützt auf § 50 Abs. 3 von der Beschwerdeinstruktion aus-
geschlossen. Den Fall, den § 50 Abs. 3 mit dem Begriff der Teilverfügung an-
spricht, betrifft Entscheide, die von untergeordneten Instanzen getroffen werden, in 
einem Teilbereich aber vom jeweils zuständigen Departement vorgängig genehmigt 
werden müssen (z.B. Baubewilligungen, wenn damit eine Ausnahmebewilligung 
nach Art. 24 Abs. 2 RPG verbunden ist; vgl. § 25 Abs. 2 RPG i.V.m. § 63 BauG). 
Dabei handelt es sich aber nicht um eigentliche Teilverfügungen, sondern um ver-
bindliche Weisungen in Verfügungsform oder Genehmigungsentscheide an die Ad-
resse der entscheidenden Behörde, nicht des privaten Verfahrensbeteiligten (dazu § 
38 Rz 111 ff.). 

                                                
60 Eine Liste der unterschriftsberechtigten Chefbeamten liegt als öffentliches Register bei der Staatskanzlei auf 
(§ 20 Organisationsgesetz). 
61 § 38 Rz 47. 
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b)  bei verbindlichen Weisungen 

Praktisch schwierig ist die Abgrenzung verbindlicher Weisungen von Auskünften, 
Rechtsauffassungen, Reglementen, Gutachten, blossen Meinungsäusserungen und 
allgemeinen Lösungsvorschlägen, die keinen Ausschluss des betreffenden Depar-
tements nach sich ziehen. So sind zahlreiche Gemeinden bei der Lösung komplexer 
Rechtsfragen etwa im Bereich des Umweltschutzrechts überfordert und nehmen die 
Dienste des Baudepartements in Anspruch. Die von diesem vorgeschlagenen Ver-
fügungen werden von den Baubewilligungsbehörden der Gemeinden oftmals wört-
lich übernommen mit der Folge, dass das Baudepartement mit der Sache zwar nicht 
als Beschwerdeinstanz vorbefasst ist, aber immerhin eine Meinung vertreten hat, 
von der es im Rechtsmittelverfahren ohne Not nicht abweichen wird. Derartige Fäl-
le werden gelegentlich mit Verweis auf § 50 Abs. 3 zu Instruktion und Entscheid an 
den Regierungsrat überwiesen (§ 7). Hält man sich eng an den Gesetzestext, ist die-
ses Vorgehen nur dann zulässig, wenn es sich um eine "verbindliche Weisung" han-
delt. Eine verbindliche Weisung setzt Weisungsbefugnisse im betreffenden Sachbe-
reich gegenüber der untergeordneten Behörde voraus. Überdies ist erforderlich, dass 
die Weisung in einem konkreten Anwendungsfall ergeht; allgemeine Instruktionen, 
wie bei bestimmten Fallkonstellationen zu entscheiden ist, genügen nicht, um die 
Zuständigkeitsordnung mit Verweis auf die Vorbefasstheit zu durchbrechen. Das-
selbe gilt, wenn ein Departement den Regierungsrat bzw. dessen Rechtsdienst um 
ein Rechtsgutachten ersucht; es steht diesem frei, im nachfolgenden Beschwerde-
verfahren eine andere Auffassung zu vertreten oder den konkreten Einzelfall anders 
zu beurteilen. Da dem Rechtsdienst selbst keine Weisungsbefugnisse zukommen, 
genügt dessen Beschwerdeinstruktion in aller Regel den Anforderungen an die rich-
terliche Unabhängigkeit. 

c)  bei Kommissionsentscheiden 62 

Wirkt der Departementsvorsteher oder ein Sachbearbeiter des für die Instruktion 
sachlich zuständigen Departements beim angefochtenen Kommissionsentscheid 
mit, erfolgt die Beschwerdeinstruktion durch den Rechtsdienst des Regierungsrats, 
soweit die Beschwerde an den Regierungsrat gegeben ist. Im Kanton existieren ei-
nige Kommissionen, bei denen dem Vorsteher eines Departements von Amtes we-
gen das Präsidium 

                                                
62 Kommissionen sind Bestandteile der kantonalen Verwaltung und den einzelnen Departementen zugeordnet (§ 
34 Abs. 1 Organisationsgesetz). 
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obliegt, allerdings sind nicht alle mit Entscheidbefugnissen ausgestattet (mit Ent-
scheidbefugnissen: Aufsichtskommission für die Strafanstalt Lenzburg 63, Patent- 
und Getränkeabgabekommission 64, Aufsichtskommission für das Jugendheim Aar-
burg 65, Erziehungsrat 66, Polizeikommission, Aufsichtskommission für die Höhere 
Pädagogische Lehranstalt 67, Kantonale Landwirtschaftliche Bildungskommission 
68; ohne Entscheidbefugnisse: Aufsichtskommission der Kantonsspitäler Aarau und 
Baden 69, Kantonale Gesundheitskommission 70, Aufsichtskommission über die 
Höhere Technische Lehranstalt 71, Aufsichtskommission für die Staatliche Pestaloz-
zistiftung Olsberg 72, Aufsichtskommission der Psychiatrischen Klinik Königsfel-
den 73, Sozialkommission 74, Kommission für zivile Verteidigung 75). In anderen 
Kommissionen wirken Departementssekretäre oder andere Mitarbeiter der Depar-
temente mit. 

Die Beteiligung anderer als der oben genannten Mitarbeiter eines Departements 
schliesst die Instruktion durch das zuständige Departement nicht aus. Wer als Mit-
glied einer untergeordneten Behörde, eines Amts oder einer unselbständigen Anstalt 
im Sinn von § 50 Abs. 3 Satz 1 an einem Kommissionsentscheid mitwirkt, verur-
sacht keine Verschiebung der Beschwerdeinstruktion an den Rechtsdienst des Re-
gierungsrats (etwa der Chef des Amts für Gewerbepolizei, der von Amtes wegen 
bei der Wirteprüfungskommission 76 als Präsident eingesetzt ist). 

                                                
63 §§ 4 f. des Dekrets über die Organisation der Strafanstalt Lenzburg vom 27. Oktober 1959 (SAR 253.330). 
64 § 19 Wirtschaftsgesetz. 
65 Dekret über die Organisation der kantonalen Erziehungsanstalt Aarburg vom 27. Oktober 1959 (SAR 
253.370). 
66 § 78 Schulgesetz. 
67 §§ 26 ff. i.V.m. § 4 der Verordnung über die Organisation der Höheren Pädagogischen Lehranstalt (HPL) 
vom 15. Dezember 1975 (SAR 425.111). 
68 §§ 2 und 56 der Verordnung über die landwirtschaftliche Berufsbildung und Beratung vom 1. Oktober 1984 
(SAR 422.611). 
69 § 1 Abs. 2 der Verordnung über die Aufsichtskommission der Kantonsspitäler Aarau und Baden vom 19. 
August 1974 (SAR 331.313). 
70 §§ 6 ff. Gesundheitsgesetz (GesG) vom 10. November 1987 (SAR 301.100). 
71 § 20 des Dekrets über die Organisation der Höheren Technischen Lehranstalt, Ingenieurschule Brugg-
Windisch vom 22. Januar 1963 (SAR 426.110). 
72 §§ 6 ff. des Dekrets über die Organisation der Staatlichen Pestalozzistiftung Olsberg vom 23. August 1955 
(SAR 428.910). 
73 §§ 1 ff. des Dekrets über die Psychiatrischen Dienste des Kantons Aargau vom 28. März 1995 (SAR 331.320) 
74 § 11 Sozialhilfegesetz (SHG) vom 2. März 1982 (SAR 851.100). 
75 § 2 der Verordnung zur Gesetzgebung über Katastrophenhilfe und zivile Verteidigung (Zivilverteidigungs-
verordnung) vom 5. Dezember 1983 (SAR 515.111). 
76 § 9 der Verordnung über die Wirtefachprüfung zum Erwerb des gastgewerblichen Fähigkeitsausweises (Wir-
teprüfungsverordnung) vom 22. September 1980 (SAR 971.311). 
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5.  Verfahren 
An den Regierungsrat gerichtete Beschwerden werden von der Staatskanzlei entge-
gengenommen. Der Staatsschreiber oder sein Stellvertreter prüfen die Beschwerden 
unter dem Blickwinkel der Zuständigkeit, erstellen das Zuweisungsformular und 
weisen die Eingaben entweder dem Rechtsdienst des Regierungsrats oder dem je-
weils zuständigen Departement zur Instruktion zu. Diese Zuweisung ist keine ver-
bindliche Begründung der Zuständigkeit, sondern organisatorische Vorkehr. Die 
Prüfung der Zuständigkeit obliegt der jeweiligen Amtsstelle, an welche die Be-
schwerde überwiesen wurde. Hält sich diese für unzuständig, führt sie mit der ihrer 
Auffassung nach zuständigen Instanz einen Meinungsaustausch nach § 7 durch. 
Kommt keine Einigung zustande, entscheidet über den (positiven oder negativen) 
Zuständigkeitskonflikt der Regierungsrat (§ 8 Abs. 1; vgl. auch § 41 Abs. 2 Organi-
sationsgesetz). 

C.  Kasuistik 
Die Ausstandsregeln der §§ 5 und 50 sind nur auf die nach Gesetz bestellten und 
tatsächlich stimmberechtigten Behördemitglieder sowie Sachbearbeiter anwendbar; 
die beratende Funktion einer Rektorin bei der Schulpflege einerseits und beim 
Schulrat als Inspektorin andererseits begründet keine Ausstandspflichten (fraglich 
77, AGVE 1985, 601 f.) - Wiedererwägungsentscheide werden in der Regel durch 
dieselben Stellen instruiert, die schon mit der Vorbereitung des ersten Entscheids 
befasst waren; das Mitwirkungsverbot von § 50 Abs. 1 findet in diesen Fällen keine 
Anwendung (AGVE 1980, 598 f.). 

                                                
77 Auch wer in einem Entscheidgremium nur mit beratender Stimme mitwirkt, ist am Entscheid beteiligt. Auf 
der Ebene Regierungsrat hat das Bundesgericht zwar entschieden, der Vorsteher jener Direktion, deren Ent-
scheid angefochten ist, müsse bei der Beschwerdebehandlung durch den Gesamtregierungsrat nicht in den 
Ausstand treten (BGer in EuGRZ 1984, 323; BGer in ZBl 80/1979, 485); die Urteile stiessen aber auf Kritik 
(MÜLLER, Kommentar BV, Art. 4 Rz 122; RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 90 B II d, S. 304) und sind überdies auf 
untergeordnete Entscheidbehörden nicht ohne weiteres übertragbar. Wer bei der Entscheidfindung beratend 
mitwirkt, nimmt (zum Teil erheblichen) Einfluss auf das Entscheidergebnis (so ausdrücklich HIRSCHI, 454 f.), er 
darf somit nicht den Anschein der Befangenheit erwecken und hat in den Ausstand zu treten, wenn die entspre-
chenden Gründe (§ 5) vorliegen. Angesichts der in Anlehnung an die Rechtsprechung der Konventionsorgane 
zu Art. 6 Ziff. 1 EMRK inzwischen strenger gewordenen Praxis des Bundesgerichts (BGE 112 Ia 290 ff.; 114 Ia 
53 ff.; 116 Ia 33 f.; 118 Ia 285 f.; 119 Ia 57) dürfte der vorliegende Entscheid heute auch gestützt auf Art. 4 BV 
nicht mehr haltbar sein. 
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3. Unterabschnitt: Die Verwaltungsgerichtsbe-

schwerde 

§ 51 
1 Die Beschwerde an das Verwaltungsgericht ist zulässig in den Fällen, welche 
dieses oder ein anderes Gesetz bestimmt. 
2 Durch Dekret des Grossen Rates kann die Zulässigkeit der Verwaltungsge-
richtsbeschwerde auf weitere Fälle ausgedehnt, oder die Überprüfungsbefugnis 
des Verwaltungsgerichts erweitert werden. Soweit der Regierungsrat Verfah-
rensregeln zu erlassen hat, kann er durch Verordnung die Zuständigkeit des 
Verwaltungsgerichts begründen. 
3 Bei Bedarf soll der Grosse Rat zur Förderung der Übersichtlichkeit durch 
Dekret eine Zusammenfassung sämtlicher Zuständigkeitsnormen erlassen. 

Materialien 
Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 6 ff., 10 ff., 78 ff.; Stellungnahme Anwaltsverband 14.6.1965, S. 
13 ff.; Vernehmlassung AJV, S. 2 ff., 9 ff.; Bericht OR Welti 26.7.1965, S. 1 ff.; Zuständigkeitsent-
wurf JD Dezember 1965, S. 60 ff.; Erläuterungen JD November 1966, S. 12; Prot. Exp.Kom. 
11.11.1966, S. 13; Bereinigung JD 30.11.1966, S. 12; Botschaft I 1967, S. 9-11, 30; Prot. GR 
28.11.1967, Art. 1021, S. 1653; Prot. GR Kom. 1968, S. 8. 

Literatur 
BAYERDÖRFER, S. 59-76; KURT EICHENBERGER, Die aargauische Verwaltungsgerichtsbarkeit im 
System der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege, in: Aargauische Rechtspflege im Gang der 
Zeit, Festschrift des aargauischen Juristenvereins, Aarau 1969, S. 293 ff. (zit.: Verwaltungsgerichts-
barkeit); DERS., Der Ausbau der Verwaltungsgerichtsbarkeit im Kanton Aargau, Aargauisches 
Beamtenblatt, Nrn 9 und 10, September/Oktober 1962 (zit.: Ausbau); GADOLA, Beschwerdeverfah-
ren, S. 184-191; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 76-98; GYGI/STUCKI, Art. 10-14; YVO 

HANGARTNER, Die Bindung von Verwaltungs- und Justizbehörden an die EMRK, AJP 1995, 131-
147 (zit.: Bindung); ALBERT KILLER, Zur Abgrenzung der Verwaltungsgerichtsbarkeit von der Zi-
vilgerichtsbarkeit, in: Aargauische Rechtspflege im Gang der Zeit, Festschrift des aargauischen Ju-
ristenvereins, Aarau 1969, S. 307-337; ANDREAS KLEY-STRULLER, Anforderungen des Bundesrechts 
an die Verwaltungsrechtspflege der Kantone bei der Anwendung von Bundesrecht, AJP 1995, 148-
162 (zit.: Anforderungen); KÖLZ, Kommentar, § 41 N 6-8; KÖLZ/HÄNER, Rz 372 f.; MARTI, Verwal-
tungsgerichtsbarkeit, S. 65-74; SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 108-110; HANS WIDMER, 
Der Zuständigkeitsbereich des aargauischen Verwaltungsgerichts nach dem Gesetz über die Verwal-
tungsrechtspflege vom 9. Juli 1968, Diss. Basel 1972 (Standort: Obergerichtsbibliothek). 

Zu den Grundsätzen der Verwaltungsgerichtsbarkeit vgl. ANDREAS KLEY-STRULLER, Der richterli-
che Rechtsschutz gegen die öffentliche Verwaltung, Zürich 1995, und dort die auf den S. XXXI-
LVII zitierte weiterführende Literatur; GYGI, Verwaltungskontrolle, Verwaltungsrechtspflege, Ver-
fassungsschutz, ZBJV 105/1969, 293-308 (zit.: Verwaltungskontrolle). 

1. Grundsatz 
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A.  Entstehungsgeschichte 
§ 51 Abs. 2 ist Ausdruck der Diskussionen um § 52. Der Entscheid, ob die Zustän-
digkeit des Verwaltungsgerichts in Form einer Generalklausel mit negativer Enu-
meration oder nach der positiven Enumerationsmethode begründet werden sollte, 
fiel zugunsten der letztgenannten Variante aus. Um Anpassungen an die künftige 
Entwicklung der Verwaltungsrechtspflege zu erleichtern, wurde in § 51 Abs. 2 dem 
Grossen Rat die Befugnis übertragen, in Dekretsform (also unter Ausschluss des 
obligatorischen Gesetzesreferendums) die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts 
zu erweitern. Die vollständige Ersetzung von § 52 durch eine Generalklausel (Sys-
temwechsel) ohne Neufassung in Gesetzesform wurde allerdings ausgeschlossen 1. 

B.  Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts 

I.  1. Grundsätze 

Die §§ 51 ff. regeln die funktionelle und sachliche Zuständigkeit des Verwaltungs-
gerichts im Beschwerdeverfahren. Zuständigkeit bedeutet die Pflicht des Verwal-
tungsgerichts, beim Vorliegen auch der anderen Sachurteilsvoraussetzungen Be-
schwerden, die gemäss der gesetzlichen Zuständigkeitsordnung in seinen Wir-
kungsbereich fallen, durch Sachurteil zu erledigen. Ob die sachliche Zuständigkeit 
gegeben ist, bestimmt sich anhand des Beschwerdebegehrens in Verbindung mit 
dem diesem Begehren zugrundeliegenden Sachverhalt 2; die rechtliche Qualifikati-
on 

                                                
1 Botschaft I 1967, S. 11; anders noch die Auffassung in Prot. Arbeitsgruppe Verwaltungsreform 31.8.1965, S. 
14. 
2 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 77. 
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des Beschwerdeinhalts muss eine Entsprechung in den dem Verwaltungsgericht 
zugewiesenen Sachgebieten (§ 52 Ziff. 1-20, §§ 53 ff.) finden. Die rechtliche Quali-
fikation erfolgt durch das Gericht, die Auffassung der Parteien ist unmassgeblich 3. 
Die funktionelle Zuständigkeit ergibt sich aus § 52 (letztinstanzliche Entscheide der 
Verwaltungsbehörden) und § 54 (Entscheide der Spezialverwaltungsgerichte). Die 
örtliche Zuständigkeit ist stets gegeben, wenn eine auf dem Gebiet des Kantons 
Aargau tätige Behörde als Vorinstanz entschieden hat. 

§ 51 Abs. 1 wiederholt den generellen Vorbehalt von § 1 Abs. 2 4. Mit anderen Ge-
setzen sind Gesetze im formellen Sinn 5 gemeint 6. Im Einzelfall ist allerdings zu 
prüfen, ob sich die zuständigkeitsbegründende oder zuständigkeitsausschliessende 
Norm als älteres Recht mit der Regelung im VRPG verträgt. Durch Auslegung ist 
zu ermitteln, ob die abweichende Regelung eine lex specialis ist, oder ob das VRPG 
als lex posterior die ältere Regelung derogiert. Das Verwaltungsgericht lehnt es in 
ständiger Rechtsprechung ab, dem in § 1 Abs. 2 formulierten Vorbehalt von Son-
derbestimmungen absolute Bedeutung zuzumessen, wenn es um die Differenz zwi-
schen dem VRPG und älteren Gesetzen geht 7; es beurteilt das Verhältnis zwischen 
den sich widersprechenden Bestimmungen jeweils anhand ihres Inhalts und ihrer 
Entstehungsgeschichte 8. 

Der Analogieschluss und die Bildung von Gewohnheitsrecht bei der Auslegung von 
Zuständigkeitsregeln ist nicht zulässig 9; das Verwaltungsgericht ist praxisgemäss 
etwas grosszügiger und bejaht seine Zuständigkeit 

                                                
3 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 78. 
4 In § 1 Abs. 2 wird bestimmt, für das VRPG gelte der Grundsatz der Subsidiarität gegenüber anderen Erlassen 
(Botschaft I 1967, S. 30). Der Vorbehalt erlangte nie grosse Bedeutung, weil Sonderbestimmungen die Aus-
nahme geblieben sind. 
5 Zum Begriff vgl. HÄFELIN/MÜLLER, Rz 81 ff.; EICHENBERGER, Kommentar KV, § 78 N 18. 
6 Dies ergibt sich aus den Materialien, vgl. Bericht JD 28.9.1967, S. 1, und Prot. GR Kom. 4.10.1967, S. 2. 
7 AGVE 1991, 376 (§ 52 Ziffer 1 VRPG geht § 21 WG vor); 1989, 122 ff. (§ 14 Abs. 1 und 2 WG gehen § 38 
VRPG vor); 1984, 433 ff. (§ 52 Ziffern 6 und 8 VRPG gehen § 5 aGSchG vor); 1980, 132 f. (§ 55 VRPG geht § 
85 Abs. 4 aSchulG vor). 
8 AGVE 1991, 376. Dasselbe ergibt sich aus der Botschaft I 1967, S. 30: "Der Grundsatz der Subsidiarität des 
Verwaltungsrechtspflegegesetzes (§ 1 Abs. 2) wird in diesem Bereich durchbrochen. Es liegt im Wesen des 
Kompetenzkatalogs, dass das Verwaltungsgericht in den hier genannten Fällen stets zuständig ist, auch wenn 
sich in einem andern Erlass ein Passus finden sollte, wonach bestimmte Verwaltungsbehörden "letztinstanzlich" 
entscheiden. Ein Ausschluss der Verwaltungsgerichtsbarkeit entgegen dem Katalog wäre nur möglich, wenn in 
nach dem Verwaltungsrechtspflegegesetz erlassenen neuen Gesetzen aus der Erkenntnis besonderer Umstände 
ausdrücklich statuiert würde, dass in bestimmten Fällen der Weiterzug an das Verwaltungsgericht nicht möglich 
sein soll." 
9 KÖLZ, Kommentar, § 41 N 8. 
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etwa im Bereich von Waldfestellungsverfahren (Art. 10 WaG 10) auch ohne aus-
drückliche Zuständigkeitsnorm 11. Die Rechtsprechung lässt sich (einigermassen) 
als zulässige Behebung einer planwidrigen Unvollständigkeit des Gesetzes (Lü-
ckenfüllung) rechtfertigen. Sachlich ist die verwaltungsgerichtliche Lösung gerecht-
fertigt, da die Waldfeststellung regelmässig Vorfrage in einem (Bau-
)Bewillligungsverfahren ist. 

Die Zuständigkeit ist als Sachurteilsvoraussetzung vom Verwaltungsgericht von 
Amtes wegen abzuklären (§ 6) 12. Es handelt sich um eine zwingende gesetzliche 
Regelung, die durch Parteiabsprachen oder widerspruchslose Einlassung einer Par-
tei nicht abgeändert werden kann; lediglich im Fall der Sprungbeschwerde (§ 48) ist 
eine prorogationsähnliche Absprache möglich 13. Verneint das Verwaltungsgericht 
seine Zuständigkeit, ist das Überweisungsverfahren nach § 7 durchzuführen 14 oder 
auf die Beschwerde nicht einzutreten. 

Die Zuständigkeit bei Vorfrageentscheiden folgt den allgemeinen verwaltungsrecht-
lichen Grundsätzen. Danach gebietet die Verfahrensökonomie, Rechtsfragen aus 
zuständigkeitsfremden Sachgebieten, sofern sie entscheidnotwendig sind (Vorfra-
gen) 15, nicht bis zum Entscheid der an sich zuständigen Behörde auszusetzen, son-
dern vorfrageweise durch die angerufene, in der Hauptsache zuständige Instanz zu 
entscheiden (Kompetenzattraktion) 16. Eine Pflicht zum Entscheid der Vorfrage 
besteht allerdings nicht 17. In Lehre und Praxis wurden folgende Grundsätze entwi-
ckelt: Hat die (an sich) sachzuständige Behörde über die Vorfrage noch nicht ent-
schieden, entscheidet die angerufene Instanz selbst, es sei denn, dies sei durch ge-
setzliche Bestimmung ausgeschlossen oder die zu entscheidende Frage ist von gros-
ser Tragweite. Hat die sachzuständige 

                                                
10 Bundesgesetz über den Wald (Waldgesetz, WaG) vom 4. Oktober 1991 (SR 921.0). 
11 Vgl. etwa AGVE 1989, 298 ff. 
12 Vorbem. zu § 38 Rz 3; SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 108; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 
S. 80 f.; KÖLZ/HÄNER, Rz 208, 184, 186. 
13 Dazu § 48 Rz 2. 
14 Gestützt auf § 7 trifft die Behörde (im Sinn von § 4) eine Weiterleitungspflicht, sofern die Zuständigkeit der 
angerufenen Behörde vom Beschwerdeführer nicht ausdrücklich behauptet wird. Die Überweisung ist schriftlich 
mitzuteilen und geschieht - ausser bei klaren Fällen - erst nach einem mit der mutmasslich zuständigen Behörde 
durchgeführten Meinungsaustausch. 
15 Zum Begriff HÄFELIN/MÜLLER, Rz 46; KNAPP, Grundlagen, Nr. 39, S. 11; GYGI, Bundesverwaltungsrechts-
pflege, S. 96; KÖLZ, Kommentar, § 1 N 51; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 340. 
16 AGVE 1991, 145; KNAPP, Grundlagen, Nr. 40, S. 11. 
17 KÖLZ, Kommentar, § 1 N 50 f., 55. 
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Behörde die Frage bereits entschieden, ist die sachunzuständige Behörde an den 
Entscheid gebunden, es sei denn, dieser sei offensichtlich unrichtig 18. 

Eine unrichtige Rechtsmittelbelehrung lässt keine gesetzlich nicht vorgesehene 
Rechtsmittelzuständigkeit entstehen 19. Kein Anwendungsfall dieses Grundsatzes ist 
die hinsichtlich Rechtsmittelfrist und Rechtsmittelbehörde fehlerhafte Rechtsmittel-
belehrung; der Vertrauensschutz schliesst in diesen Fällen aus, das dem Rechtsmit-
telkläger aus der fehlerhaften Rechtsmittelbelehrung ein Nachteil erwächst 20. 

Zuständigkeitskonflikte zwischen Verwaltungsgericht, Regierungsrat, einer anderen 
Verwaltungsbehörde oder einem Spezialverwaltungsgericht entscheidet endgültig 
das Verwaltungsgericht (§ 100 Abs. 2 KV; § 8 Abs. 2) 21. Zuständigkeitskonflikte 
zwischen dem Verwaltungsgericht und anderen Gerichten 22 (nicht Spezialverwal-
tungsgerichten) entscheidet der Grosse Rat (§ 8 Abs. 3). 

2.  Zuständigkeit gestützt auf das VRPG 
Zuständigkeitsbegründende Normen im VRPG sind § 52 (positiver Enumerati-
onskatalog), § 53 (Rechtsverzögerungs- und Rechtsverweigerungsbeschwerde), § 
54 (Entscheide der Spezialverwaltungsgerichte) und § 55 (disziplinarische Verfü-
gungen der Verwaltungsbehörden) für das Beschwerdeverfahren. Zur Zuständigkeit 
im Klageverfahren siehe § 60 Rz 3 ff., 22 ff., 29 ff., im Normenkontrollverfahren § 
68 Rz 8 ff. 

3.  Zuständigkeit gestützt auf andere Erlasse 

a)  Kantonales Recht 

Die wichtigsten zuständigkeitsbegründenden Bestimmungen, die sich nicht unmit-
telbar aus dem VRPG selbst ergeben, finden sich im Baugesetz (§§ 28, 10 Abs. 6, 
95 Abs. 4 und 154 Abs. 1 BauG) und in § 20 

                                                
18 Vgl. zum Ganzen HÄFELIN/MÜLLER, Rz 46-64; KNAPP, Grundlagen, Nrn 39 ff. 
19 AGVE 1991, 376; 1988, 193 f.; BGE 117 Ia 299; 113 Ib 213 f.; 100 Ib 119 f.; GYGI, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, S. 82; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 184; KÖLZ, Kommentar, § 5 N 3; HAGMANN, S. 127. 
20 BGE 121 II 79; 118 Ib 330; 117 Ia 298; KÖLZ/HÄNER, Rz 64. 
21 KÖLZ, Kommentar, § 41 N 6. 
22 Das heisst zwischen den Zivilabteilungen und Zivilkammern sowie der Strafabteilung und den Strafkammern 
des Obergerichts, dem Handelsgericht und Versicherungsgericht (vgl. § 2 GOD). 
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Denkmalschutzdekret 23. Neu hinzugetreten ist die Zuständigkeit des Verwaltungs-
gerichts im Beschwerdeverfahren gegen Entscheide des Kantonalen Sozialdienstes 
über Entschädigung oder Genugtuung in Anwendung des Opferhilfegesetzes 24. 
Ohne praktische Bedeutung blieb bisher die verwaltungsgerichtliche Zuständigkeit 
im Bereich der Anspruchsberechtigung kantonaler Dienstnehmer mit ausserordent-
lichem Berufsrisiko 25. Die verwaltungsgerichtliche Zuständigkeit gestützt auf § 82 
GG (Streitigkeiten zwischen Gemeindeverbänden) folgt schon aus § 52 Ziffer 4 und 
§ 60 Ziffern 1 und 3. 

Eine missverständliche Regelung findet sich in § 2 Abs. 2 Delegationsverordnung. 
Dort wird bestimmt, dass Verfügungen und Entscheide der Departemente über die 
in § 2 Abs. 1 Delegationsverordnung aufgeführten Materien an das Verwaltungsge-
richt weiterziehbar sind. Der Wortlaut täuscht über den wahren Gehalt der Norm, da 
der Regierungsrat damit lediglich die von § 47 vorgeschriebene Delegationsvoraus-
setzung (Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts im delegierten Bereich) wiederholt. 
Neue Zuständigkeiten des Verwaltungsgerichts wollten damit nicht begründet wer-
den. Die Bestimmung wäre dann unproblematisch, wenn sich die delegierten Sach-
gebiete innerhalb des Zuständigkeitskatalogs von § 52 hielten; das ist aber nicht der 
Fall 26. 

Die wichtigsten zuständigkeitsausschliessenden Bestimmungen, die nicht e contra-
rio aus dem positiven Enumerationskatalog in § 52 VRPG 

                                                
23 Dekret über den Schutz von Kulturdenkmälern (Denkmalschutzdekret) vom 14. Oktober 1975 (SAR 
497.110). Das Verwaltungsgericht hat allerdings in einem obiter dictum ausgeführt, seine Zuständigkeit gestützt 
auf § 20 Denkmalschutzdekret sei in Bezug auf negative Unterschutzstellungsverfügungen (wenn eine Unter-
schutzstellung durch den Regierungsrat verweigert wird) fraglich, § 20 sei auslegungsbedürftig (AGVE 1993, 
406 f.). 
24 § 16 Abs. 1 der Verordnung zur Bundesgesetzgebung über die Hilfe an Opfer von Straftaten (V Opferhilfe) 
vom 13. Januar 1993 (SAR 255.111). 
25 Dekret über die finanzielle Sicherung von Beamten, Angestellten und Arbeitern des Kantons bei Tod oder 
Invalidität infolge ausserordentlichen Berufsrisikos vom 2. Juli 1968 (SAR 163.810). 
26 Gemäss § 2 Abs. 1 lit. d i.V.m. § 2 Abs. 2 Delegationsverordnung sind sämtliche Beschwerden gegen Verfü-
gungen der Gemeinderäte in Anwendung der Baugesetzgebung einschliesslich der Gemeindebauvorschriften 
beim Verwaltungsgericht anfechtbar; die Zuständigkeit des Verwaltungsgericht in § 52 VRPG ist aber nicht 
derart umfassend formuliert, sondern nur dann gegeben, wenn damit der Bestand oder Umfang eines Verbots 
oder die Pflicht zur Einholung einer Bewilligung verbunden ist. Gemeinderätliche Verfügungen im Bereich von 
§ 159 BauG (Anordnung der Vollstreckung von Beseitigungsverfügungen) sind trotz § 2 Abs. 2 Delegations-
verordnung nicht vor Verwaltungsgericht anfechtbar. Diese Folge bringt der Vorbehalt in § 2 lit. d ("soweit sie 
ihrem Gegenstand nach unter § 52 VRPG fallen") nur ungenügend zum Ausdruck, da nicht klar ist, ob sich die 
Einschränkung lediglich auf den Bereich der Wasserversorgung bezieht, was in Verbindung mit § 41 ABauV 
(generelle Zuständigkeit des kantonalen Baudepartements zur Behandlung von Beschwerden gegen Verfügun-
gen und Entscheide eines Gemeinderates in Anwendung des BauG) zumindest denkbar ist. 
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folgen, finden sich in § 77 Abs. 3 VRPG (über Beschwerden gegen Vollstreckungs-
verfügungen entscheidet der Regierungsrat endgültig), in § 9 Verantwortlichkeits-
gesetz (vermögensrechtliche Streitigkeiten aus Staatshaftung entscheidet der Zivil-
richter), in Art. 73 BVG i.V.m. § 1 der Verordnung des Regierungsrats über die 
Rechtspflege in der beruflichen Vorsorge 27 (vermögensrechtliche Streitigkeiten 
zwischen Dienstnehmern und der öffentlichrechtlichen Beamtenpensionskasse 28 
[zuständig ist das Versicherungsgericht]), in § 59b VRPG (Verfügungen und Ent-
scheide landeskirchlicher Behörden) sowie in § 14 der Schutzaufsichtsverordnung 
29. Ausgeschlossen ist auch die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen Aufsichtsan-
zeigeentscheide, da dem Verwaltungsgericht (von Ausnahmen im Bereich der Jus-
tizverwaltung abgesehen) keine aufsichtsrechtlichen Befugnisse zukommen 30. 

Zur Zuständigkeitsordnung im verwaltungsgerichtlichen Verfahren vgl. ausführlich 
§ 52 Rz 3 ff., §§ 53-55, jeweils Rz 1 ff. sowie § 60 Rz 1 ff. und § 68 Rz 1 ff. 

b)  Bundesrecht 

Die EMRK gilt landesrechtlich als Bundesrecht 31. Die in Art. 6 Ziffer 1 EMRK 
garantierten Verfahrensrechte können zuständigkeitsbegründend wirken. Die Kon-
vention ist "self executing", mithin unmittelbar anwendbares Recht 32. Besteht, wie 
im Kanton Aargau, bereits eine Verwaltungsgerichtsbarkeit, begründet Art. 6 Ziff. 1 
EMRK die Sachzuständigkeit des Gerichts unmittelbar 33; die positive Enumeration 
in § 52 wird durch 

                                                
27 Verordnung des Regierungsrats über die Rechtspflege in der beruflichen Vorsorge vom 2. Juli 1984 (SAR 
271.133). 
28 Die Beamtenpensionskasse ist eine öffentlichrechtliche Körperschaft (§ 1 der Statuten der Aargauischen 
Beamtenpensionskasse vom 25. Oktober 1958), weshalb ohne die zuständigkeitsausschliessende Bestimmung 
das Verwaltungsgericht Streitigkeiten zwischen der Kasse und deren Mitgliedern gestützt auf § 60 Ziffer 3 zu 
beurteilen hätte. Vgl. auch AGVE 1990, 332 f. 
29 Verordnung über die Schutzaufsicht (Schutzausichtsverordnung) vom 19. April 1963 (SAR 253.131); ohne 
die zuständigkeitsausschliessende Bestimmung wäre die verwaltungsgerichtliche Zuständigkeit gestützt auf § 52 
Ziff. 6 und 8 zumindest denkbar (vgl. § 13 Schutzaufsichtsverordnung). 
30 Vgl. dazu § 59a Rz 24. 
31 HANGARTNER, Bindung, 133; VILLIGER, EMRK, N 45 (allerdings mit der Differenzierung, die EMRK sei so 
zu behandeln, als ob sie schweizerisches Recht darstelle, sie bleibe jedoch ein völkerrechtlicher Vertrag; die 
Tatsache, dass die EMRK wie (und nicht als) schweizerisches Recht zu behandeln sei, habe praktische Auswir-
kungen auf die Auslegung, die sich weiterhin nach völkerrechtlichen Grundsätzen richte). 
32 HANGARTNER, Bindung, 142 f.; KLEY-STRULLER, EMRK, S. 92; VILLIGER, EMRK, N 49 ff.; BGE 111 Ia 243. 
33 KLEY-STRULLER, EMRK, S. 92 f.; BGE 118 Ia 333 f. 
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die EMRK ergänzt bzw. erweitert. Dies hat zum Erlass von § 52 Ziff. 20 geführt 34, 
welcher die verwaltungsgerichtliche Zuständigkeit aus dem Bereich von Art. 6 Ziff. 
1 EMRK ausdrücklich vorbehält (Teilgeneralklausel; vgl. dazu § 52 Rz 157 ff.). 

Art. 98a OG zwingt die Kantone seit dem 15. Februar 1997 als letzte kantonale In-
stanz eine richterliche Behörde zu bestellen, soweit gegen deren Entscheid unmit-
telbar die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht zulässig ist 35. 
Nach Ablauf dieser Frist ist Art. 98a OG unmittelbar anwendbares Bundesrecht. 
Dies hat zur Folge, dass das Verwaltungsgericht auch ohne kantonale Zuständig-
keitsnorm auf eine Beschwerde, die im Anschluss an das verwaltungsgerichtliche 
Verfahren unmittelbar an das Bundesverwaltungsgericht weitergezogen werden 
kann, einzutreten hat 36. Art. 98a OG veranlasste den aargauischen Gesetzgeber, den 
bisherigen positiven Enumerationskatalog in § 52 durch eine Teilgeneralklausel 
(neue Ziffer 19) 37 zu erweitern, da ansonsten jede Veränderung des Ausnahmekata-
logs in den Art. 99-101 OG zu einer erneuten Anpassung des kantonalen verwal-
tungsgerichtlichen Zuständigkeitskatalogs geführt hätte 38. 

II.  Abs. 2 

Der Grosse Rat kann durch Dekret, der Regierungsrat durch Verordnung die Zu-
ständigkeit des Verwaltungsgerichts auf weitere Beschwerdefälle ausdehnen oder 
die Kognitionsbefugnis des Verwaltungsgerichts erweitern. Daraus folgt e contra-
rio, dass die verwaltungsgerichtliche Zuständigkeit und der Umfang der Kognition, 
wie sie sich aus dem VRPG ergeben, nur durch Gesetz, nicht aber durch Dekret 
oder Verordnung eingeschränkt werden können. Dies gilt auch im Verhältnis zum 
gesetzesvertretenden Dekret (sog. unechte Dekrete, vgl. § 82 Abs. 2 KV), da 

                                                
34 Botschaft des Regierungsrats an den Grossen Rat des Kantons Aargau vom 7. August 1996, S. 3. 
35 Art. 98a OG i.V.m. Ziffer 1 der Schlussbestimmungen der Änderung (des OG) vom 4. Oktober 1991 (SR 
173.110); KLEY-STRULLER, Anforderungen, 153 f.; HERZOG, EMRK, S. 3; BGE 123 II 236 f. 
36 KLEY-STRULLER, Anforderungen, 154; YVO HANGARTNER, Besprechung von BGE 118 Ia 331 und 353, AJP 
1993, 79 ff.; BGE 120 Ia 19 ff. (allerdings in Bezug auf das staatsrechtliche Beschwerdeverfahren, wenn die 
kantonale Rechtsmittelinstanz den Anforderungen von Art. 6 Ziffer 1 EMRK nicht genügt; Zuständigkeit durch 
bundesgerichtliche Lückenfüllung); BGE 123 II 236 f. 
37 Botschaft des Regierungsrats an den Grossen Rat des Kantons Aargau vom 7. August 1996, S. 1 f.; vgl aus-
führlich § 52 Rz 144 ff. 
38 KLEY-STRULLER, Anforderungen, 154. 
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§ 51 Abs. 2 zwischen den Dekretsarten nicht unterscheidet 39. Sinn der Bestimmung 
ist, Anpassungen an die künftige Rechtsentwicklung nicht durch ein langwieriges 40 
ordentliches Gesetzgebungsverfahren mit obligatorischem Referendum (§ 62 Abs. 1 
lit. b KV) zu erschweren, sondern durch Dekrete des Grossen Rats (§ 78 Abs. 2 
KV) oder Verordnungen des Regierungsrats (§ 91 Abs. 2 KV) zügig zu vollziehen 
41. 

III. Abs. 3 

Ein Dekret, das eine Zusammenfassung sämtlicher Zuständigkeitsnormen enthält, 
wurde bis heute nicht erlassen. 

C.  Kasuistik 
Vgl. § 52. 

                                                
39 AGVE 1982, 112 f.; Prot. GR 28.11.1967, Art. 1021, S. 1653. 
40 Zwingend vorgeschriebene zweimalige Beratung im Grossen Rat (§ 78 Abs. 3 KV). 
41 Botschaft I 1967, S. 11. 
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§ 52 
Das Verwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen letztinstanzliche Verfü-
gungen und Entscheide der Verwaltungsbehörden über: 

1. öffentliche Abgaben des kantonalen und kommunalen Rechts und deren 
Rückerstattung, ausgenommen Bezug und Erlass; 

2. Leistungen von Privaten und Gemeinden an die Kosten des Armenwesens, 
des Straf- und Massnahmevollzuges und weiterer Anstaltsversorgungen; 

3. die Rückforderung von im öffentlichen Recht begründeten Staats- und 
Gemeindebeiträgen; 

4. im öffentlichen Recht begründete Kostenverteilung zwischen juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts; 

5. die endgültige Kostenfestsetzung für die Ersatzvornahme bei der Vollstre-
ckung von Verwaltungsverfügungen; 

6. Bestand und Umfang eines Verbots oder die Pflicht zur Einholung einer 
Bewilligung oder Verleihung; 

7. Entzug oder Beschränkung einer Verleihung; 

8. Erteilung, Verweigerung, Entzug oder Änderung einer Bewilligung, mit 
Ausnahme der Bewilligungen gemäss der Bundesgesetzgebung über das 
Filmwesen und der fremdenpolizeilichen Bewilligungen; 

9.  Verbot des Radfahrens oder des Führens von Tierfahrzeugen; 

10. Immissionen; 

11. die Zulassung zu einer Prüfung, soweit sie nicht von der Bewertung der 
Schulleistungen abhängt, und unter Ausschluss der Frage, ob die Prüfung 
bestanden wurde, auch wenn davon die Erteilung einer Bewilligung gemäss 
Ziff. 8 abhängt; 

12. Einbürgerungen sowie Bestand oder Verlust des Bürgerrechts; 

13. Entlassung und Rückversetzung im Straf- und Massnahmenvollzug; 

14. Anordnung und Aufhebung von Anstaltsversorgungen, sowie Verhängung 
des Wirtshäuserverbots; 

2. Beschwerde-
fälle 

a) Katalog 
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15. die Stiftungsaufsicht, mit Ausnahme der Umwandlung von Stiftungen; 

16. die Führung des Grundbuches; 

17. die Anwendung des bäuerlichen Bodenrechts; 

18. die Anwendung des eidgenössischen und kantonalen Gewässerschutzgeset-
zes, ausgenommen Staatsbeiträge und Verleihungen; 

19. Anordnungen im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes 
stützen und bei denen unmittelbar die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an 
das Bundesgericht zulässig ist; 

20. Anordnungen im Einzelfall, bei denen Art. 6 Abs. 1 EMRK einen An-
spruch auf richterliche Überprüfung gewährt und weder im Kanton noch 
im Bund eine konventionsgemässe richterliche Prüfung besteht. 

Materialien 
Begleitbericht zu Vorentwurf I, S. 4 f.; § 70 f. Vorentwurf I; § 29 f. Vorentwurf II; Prot. Arbeits-
gruppe Verwaltungsreform 31.8.1965, S. 14 f.; Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 16 ff., 
22 f.; Prot. GR Kom. 14.-16.9.1967, S. 12; Botschaft I 1967, S. 9 ff., 30 f.; Dekret über die Anpas-
sung des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege an das Verwaltungsrechtspflegeverfahren des 
Bundes vom 6. August 1996 (Dekret Anpassung VRPG); BBl 1991 II 465-609 (Botschaft des Bun-
desrates betreffend die Änderung des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege 
sowie die Änderung des Bundesbeschlusses über eine vorübergehende Erhöhung der Zahl der Er-
satzrichter und Urteilsredaktoren des Bundesgerichts vom 18. März 1991 [zit.: Botschaft OG-
Revision 1991]); Botschaft des Regierungsrats an den Grossen Rat des Kantons Aargau vom 7. Au-
gust 1996 (zit.: Botschaft OG-Anpassung 1996); Dekretsentwurf des Departement des Innern vom 6. 
August 1996 über die Anpassung des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege an das Verwal-
tungsrechtspflegeverfahren des Bundes (zit.: Entwurf DI). 

Literatur 
Vgl. § 51 vor Rz 1 sowie Literaturhinweise vor den jeweiligen Zuständigkeitsziffern. 
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A. Entstehungsgeschichte 
Der Zuständigkeitskatalog war die meist diskutierte Bestimmung im Gesetzge-
bungsverfahren. In den Vorentwürfen I und II fand sich noch die positive General-
klausel, eingeschränkt durch eine negative Enumeration von Beschwerdefällen, die 
der verwaltungsgerichtlichen Kontrolle 
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entzogen sein sollten 1. Die Justizdirektion änderte das System in ihrem Entwurf 
eines Kompetenzkatalogs 2 grundsätzlich und führte die positive Enumerations-
methode ein. Grund der Neukonzeption war die Überlegung, dass mit der Schaffung 
des VRPG auch die kantonalen Verwaltungsspitzen (vornehmlich der Regierungs-
rat) von Rechtsprechungsfunktionen entlastet werden sollten und an dessen Stelle 
das Verwaltungsgericht, dann allerdings mit voller Kognition, entscheiden müsse 3. 
Die Gabelung des Beschwerdewegs bereits vor unterer Instanz bedingte einen Zu-
ständigkeitskatalog, der darüber Auskunft gab, welche Materien vom Verwaltungs-
gericht mit voller Kognition überprüft werden können und welche Streitigkeiten 
lediglich der Rechtskontrolle unterliegen. Mit der positiven Enumerationsmethode 
liess sich die Trennung nach Meinung des Gesetzgebers am besten verwirklichen. 
Bemerkenswert ist, dass der Gesetzgeber den Verzicht auf die Generalklausel nicht 
im Hinblick auf einen eingeschränkten verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutz be-
schloss, sondern der Auffassung war, die Enumerationsmethode müsse nicht weni-
ger grosszügig ausfallen 4. Die Regelung stiess auf Kritik 5, blieb aber bestehen. 

B.  Vorbemerkungen 

I.  Verfügungen und Entscheide der Verwaltungsbehörden 

Zum Begriff der Verfügung und des Entscheids als Anfechtungsobjekt ausführlich § 
38 Rz 3 ff. 

Die Beschränkung auf Verfügungen und Entscheide der Verwaltungsbehörden 
schliesst Beschlüsse des Grossen Rats als Anfechtungsobjekt aus, da dieser keine 
Verwaltungsbehörde ist (§ 76 Abs. 1 KV) 6; vorbehalten bleiben besondere gesetz-
liche Bestimmungen, welche die Entscheide des Grossen Rats ausdrücklich der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit unterstellen (§ 10 Abs. 4 BauG für Beschlüsse über 
kantonale Nutzungspläne und -vorschriften; § 28 BauG für Entscheide über die 
Genehmigung kommunaler Nutzungspläne und -vorschriften). 

                                                
1 Begleitbericht zu Vorentwurf I, S. 4; §§ 70 f. Vorentwurf I; §§ 29 f. Vorentwurf II. 
2 Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 13 ff. 
3 Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 10. 
4 Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 13. 
5 Stellungnahme Anwaltsverband 14.6.1965, S. 1-15; positive Beurteilung im Bericht OR Welti 26.7.1965, S. 9. 
6 AGVE 1982, 310. 
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Als Verwaltungsbehörden gelten kantonale Verwaltungsbehörden, Verwaltungsbe-
hörden der Bezirke und kommunale Verwaltungsbehörden. Dies sind kantonal der 
Regierungsrat 7, die Departemente 8, untergeordnete kantonale Amtsstellen 9, Beam-
te und Kommissionen 10 sowie Anstalten des kantonalen Rechts. Auf Bezirksebene 
sind im Zusammenhang mit § 52 das Bezirksamt und der Bezirksarzt relevant (dazu 
Rz 116 ff.). Kommunale Verwaltungsbehörden sind der Gemeinderat, Kommissio-
nen, einzelne Beamte mit Entscheidbefugnissen 11 sowie kommunale Körperschaf-
ten (Gemeindeverbände) und Anstalten (Fernwärmeversorgungsbetriebe, Elektrizi-
tätswerke, die Psychiatrische Klinik Königsfelden bei fürsorgerischem Freiheitsent-
zug). Gegen Entscheide der Bezirks- und kommunalen Behörden ist die direkte Be-
schwerde an das Verwaltungsgericht wegen des Erfordernisses der Letztinstanz-
lichkeit in der Regel nicht gegeben (vgl. dazu Rz 6 ff.). 

Ist die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts in der Hauptsache gegeben, können 
auch Nebenpunkte für sich allein zum Gegenstand der Beschwerde gemacht werden 
(z.B. Parteikosten 12). 

II. Letztinstanzlichkeit 

Die Möglichkeit der Beschwerde an eine andere kantonale Rechtsmittelinstanz 
schliesst die Verwaltungsgerichtsbeschwerde (vorläufig) aus. Letztinstanzlichkeit 
meint Erschöpfung des kantonalen Instanzenzugs; steht die Verwaltungsbeschwerde 
an eine Bundesverwaltungsbehörde offen, ist - Zuständigkeit vorausgesetzt - 
gleichwohl zunächst die kantonale Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegeben. Aus-
nahme vom Erfordernis der Letztinstanzlichkeit ist die Sprungbeschwerde (vgl. 
ausführlich § 48 Rz 2 ff.). Letztinstanzlich im Sinn von § 52 sind auf Bezirksebene 
die Entscheide des Bezirksamts und des Bezirksarztes bei Verfügungen über den 
fürsorgerischen Freiheitsentzug 13. Zu den Besonderheiten bei dienstrechtlichen 
Streitigkeiten vgl. § 55 Rz 1 ff. Neben 

                                                
7 § 87 KV; vgl. dazu EICHENBERGER, Kommentar KV, § 86 Vorbem. zum Unterabschnitt C, N 1 ff., sowie § 87 
N 1 ff. 
8 Einteilung in fünf Departemente (Departement des Innern, Erziehungsdepartement, Finanzdepartement, Ge-
sundheitsdepartement, Baudepartement; vgl. § 25 Organisationsgesetz). 
9 Zu den Ämtern vgl. § 50 Rz 23 ff. 
10 Zu den Kommissionen mit Entscheidbefugnissen vgl. § 50 Rz 31 f. 
11 §§ 16 Abs. 1 lit. e, 39 Abs. 1 GG. 
12 AGVE 1983, 230; 1972, 334; 1973, 262. 
13 §§ 67a ff. EG ZGB. 

4 

5 

6 



345 

§ 55 kann nur in Ausnahmefällen bereits der Entscheid eines Gemeinderats letztin-
stanzlich im Sinn von § 52 sein 14. 

Kommt einem Gemeindeverband in einem Sachbereich keine Verfügungskompe-
tenz zu, liegt nicht Letztinstanzlichkeit vor, sondern entscheidet das Verwaltungsge-
richt gestützt auf § 60 im Klageverfahren erstinstanzlich (vgl. dazu § 60 Rz 1 ff.). 

III. Abgrenzung vom Zivilrecht 

Das VRPG geht - ohne dies explizit zum Ausdruck zu bringen - von der grundle-
genden Unterscheidung zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht aus. Die Un-
terscheidung ist verfahrensrechtlich relevant, da von ihr der zulässige Rechtsweg 
abhängt. In § 52 weisen immerhin die Begriffe "öffentlich" und "öffentliches 
Recht" (Ziffern 1, 3 und 4) sowie die Beschränkung der Zuständigkeit auf Verfü-
gungen und Entscheide der Verwaltungsbehörden auf die Unterscheidung hin. Zur 
Abgrenzung vgl. § 60 Rz 37 sowie die Ausführungen zu den jeweiligen Zuständig-
keitsbestimmungen. 

IV. EMRK und OG 

Literatur:  
Vgl. § 51 vor Rz 1; § 52 Ziff. 20 vor Rz 157. 

Die Garantien von Art. 6 Ziff. 1 EMRK sind in der aargauischen Verwaltungs-
rechtspflege unmittelbar anwendbar, da die Norm self-executing ist 15. In Art. 98a 
OG schreibt der Bund den Kantonen vor, eine richterliche Behörde als letzte kanto-
nale Instanz zu bestellen, soweit gegen letztinstanzliche kantonale Entscheide die 
Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht zulässig ist. Damit ist das 
Verwaltungsgericht in allen Fällen, die unter den Anwendungsbereich von Art. 6 
Ziff. 1 EMRK oder in den Zuständigkeitsbereich des Bundesverwaltungsgerichts 
(vgl. die Art. 98-102 OG) fallen, zur Behandlung der Beschwerde auch ohne eine 
entsprechende Zuständigkeitsnorm verpflichtet, sofern nicht ein Spezialverwal-
tungsgericht Vorinstanz ist. Dies bedeutet, dass das Verwaltungsgericht zunächst zu 
prüfen hat, ob eine kantonale Norm seine Zuständigkeit in der Beschwerdesache 
begründet; wird dies verneint, ist abzuklären, ob ein Anwendungsfall von Art. 6 
Ziff. 1 EMRK 

                                                
14 Vgl. den Anwendungsfall in AGVE 1979, 274 ff. (Ausnahmebewilligung nach § 8 des Gesetzes über den 
Hochwasserschutz, die Entwässerung und die Bodenverbesserungen im Gebiet der Reussebene [Reusstalgesetz] 
vom 15. Oktober 1969 [SAR 761.600]). 
15 ZIMMERLI, EMRK, S. 46. 
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vorliegt oder die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht gegeben ist, was 
zuständigkeitsbegründend wirkt (Art. 98a OG). 

Mit dem neuen Baugesetz wurden die wesentlichen Zuständigkeiten, wie sie aus der 
EMRK folgen, abgedeckt (§ 28 BauG betreffend Allgemeine Nutzungspläne und 
Sondernutzungspläne; § 95 Abs. 4 BauG betreffend Strassenbauprojekte; § 154 
Abs. 1 BauG betreffend formelle Enteignung). Da die Rechtsprechung der Konven-
tionsorgane erwarten lässt, dass der Anwendungsbereich der EMRK weiter ausge-
dehnt wird 16 (so ist die verwaltungsgerichtliche Zuständigkeit in § 52 Ziff. 7 betref-
fend die Erteilung von Konzessionen ausgeschlossen, die Anwendbarkeit der 
EMRK auf diesen Sachverhalt aber nicht unbedingt ausgeschlossen 17), reagierte 
der aargauische Dekretsgeber mit Erlass einer neuen Ziffer 20. Mit der Schaffung 
von § 52 Ziff. 19 entsprach er den bundesrechtlichen Anforderungen in Art. 98a 
OG. Um sicherzustellen, dass der Beschwerdeweg an das Verwaltungsgericht für 
alle unter Art. 98a OG fallenden Beschwerden geöffnet ist, wurde eine Teilgeneral-
klausel formuliert und auf eine enumerative Ergänzung des Zuständigkeitskatalogs 
verzichtet (vgl. dazu Rz 144 ff. und 157 ff.). 

C.  Beschwerdefälle 

I.  Enumeration 

1.  Öffentliche Abgaben des kantonalen und kommunalen Rechts und 
deren Rückerstattung, ausgenommen Bezug und Erlass 
Materialien:  
Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 16, 23 f., 63; Stellungnahme Anwaltsverband 14.6.1965, S. 15 f.; 
Prot. Arbeitsgruppe Verwaltungsreform 16.7.1965, S. 1 f.; Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 
1965, S. 24 f., 47 f.; Prot. Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 17; Erläuterungen JD November 1966, S. 13; 
Botschaft I 1967, S. 31; Prot. GR Kom. 14.-16.9.1967, S. 12; Prot. GR 28.11.1967, Art. 1021, S. 
1653. 

Literatur:  
BAUR/WEBER/KLÖTI/MEIER/URSPRUNG, Kommentar StG, passim; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 2039-
2110; KILLER, S. 325-327; KÖLZ, Kommentar, § 42 N 1-5; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Art. 77 
N 62-65; RHINOW/KRÄHENMANN, Nrn 108-114, S. 329-349; WIDMER, S. 25-31; ZIMMERLIN, § 6 N 
2a. 

                                                
16 KLEY-STRULLER, EMRK, S. 35 ff.; SCHWEIZER, Weg, S. 214. 
17 ZIMMERLI, EMRK, S. 60 f. 
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a)  Öffentliche Abgaben des kantonalen und kommunalen Rechts 

Ziffer 1 ist weitgefasste Zuständigkeitsnorm für Beschwerden gegen Verwaltungs-
akte von Verwaltungsbehörden (nicht Spezialverwaltungsgerichten), die den Priva-
ten 18 zur Leistung von Geldzahlungen verpflichten, die ihre Rechtsgrundlage im 
kantonalen oder kommunalen öffentlichen Recht haben. Nicht erfasst werden finan-
zielle Leistungen des Staates an den Privaten (Stipendien, Subventionen und andere 
öffentlichrechtliche geldwerte Zuwendungen) oder Zahlungspflichten, die ihren 
Rechtsgrund im Privatrecht haben; auch Forderungen aus verwaltungsrechtlichem 
Vertrag fallen nicht unter Ziffer 1 (sondern unter § 60 Ziff. 1; vgl. dort Rz 14). Ab-
gaben, die ihre Rechtsgrundlage im Bundesrecht haben (z.B. Mehrwertsteuer, direk-
te Bundessteuern), sind gestützt auf § 52 nicht beim Verwaltungsgericht anfechtbar 
(vgl. aber die Zuständigkeit gestützt auf § 54 [dort Rz 5 f.]). 

Der Terminus "öffentliche Abgabe" ist Oberbegriff für Kausalabgaben und Steuern. 
Kausalabgaben sind Beiträge (Vorzugslasten bzw. Mehrwertbeiträge), Gebühren 
(Verwaltungs-, Benutzungs- und Konzessionsgebühren) und Ersatzabgaben; die 
Steuern umfassen direkte (etwa Einkommens-, Vermögens- und Kapitalgewinn-
steuern) und indirekte (Erbschaftssteuer 19) Steuern 20. Eine Mischform ist die Ge-
mengsteuer. 

Beiträge sind bei Sondervorteil geschuldet (Grundeigentümerbeiträge für Strassen-
bau 21; andere Beiträge durch Erschliessungsmehrwerte wie Erstellung einer Kana-
lisation 22, Bau von Gehwegen und Parkplätzen, Beiträge in der Form von Unter-
haltsleistungen im Bereich des Weg-, Strassen- und Leitungsnetzes 23) 24. 

Gebühren sind Entgelt für die Inanspruchnahme staatlicher Leistungen in der Form 
von Verwaltungsgebühren bei staatlicher Tätigkeit und 

                                                
18 Dies wird im Gesetz zwar nicht ausdrücklich gesagt (vgl. demgegenüber § 42 VRG ZH), ergibt sich aber aus 
dem Begriff der öffentlichen Abgabe (HÄFELIN/MÜLLER, Rz 2039). Streitigkeiten über die Höhe von Beiträgen 
anderer Gemeinden an Gemeindestrassen (vgl. Anwendungsfall in AGVE 1985, 163 ff.) beurteilt das Verwal-
tungsgericht gestützt auf § 52 Ziff. 4. 
19 Ob die Erbschaftssteuer eine direkte oder indirekte Steuer darstellt, ist allerdings umstritten; vgl. URSPRUNG, 
Kommentar StG, § 83 N 3. 
20 Vgl. Übersicht bei HÄFELIN/MÜLLER, Rz 2040. 
21 AGVE 1992, 195 ff.; 1990, 176 ff., 182 ff.; 1988, 184 ff., 189 ff.; VGE II/134 vom 6. November 1991 i.S. V., 
S. 6. 
22 AGVE 1988, 175 ff.; 1987, 139 ff. 
23 KILLER, S. 326. 
24 Vgl. zum Ganzen ZIMMERLIN, § 31 N 1 ff.; ARMIN KNECHT, Grundeigentümerbeiträge an Strassen im aargau-
ischen Recht, Diss. Bern, Aarau 1975; § 34 BauG. 
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Benutzungsgebühren bei Benutzung einer öffentlichen Einrichtung 25 (Kanalisati-
onsanschlussgebühr 26; Kanalisationsgebühr 27; Baubewilligungsgebühr 28; Abgaben 
für Elektrizitätsversorgung 29; Abwassergebühr 30; Parkingmetergebühr 31; Prü-
fungsgebühr; Schulgeld 32; Gewässernutzungsgebühr 33; Patentgebühren im Wirt-
schaftsrecht [sofern nicht Gemengsteuern]; Taxen in den kantonalen und kommuna-
len Spitälern und Anstalten 34; Kosten der Legalobduktion 35). Unter Ziffer 1 fallen 
ferner die Konzessionsgebühren. Die Zuständigkeit zur Gebührenüberprüfung durch 
das Verwaltungsgericht ist aber nur gegeben, wenn das Benutzungsverhältnis nicht 
dem Privatrecht untersteht, was im Einzelfall abzuklären ist 36. Abgrenzungsschwie-
rigkeiten ergeben sich vor allem bezüglich finanzieller Leistungen, deren Höhe 
durch öffentliches Recht mitbestimmt wird (Tarifierung der Forderungen von An-
wälten, Notaren, Testamentsvollstreckern, Geschäftsagenten und Medizinalperso-
nen); da die Forderungen auf obligationenrechtlicher Grundlage beruhen, werden 
sie von Ziffer 1 nicht erfasst 37. Unter die Gebühren fallen auch Gerichts- und Kanz-
leigebühren; diese überprüft das Verwaltungsgericht aber nur, wenn es auch in der 
Hauptsache zuständig ist 38. Diese einschränkende Auslegung von Ziffer 1 wird 
nicht durch den Gesetzestext abgedeckt 39; will man daran festhalten, ist § 52 Ziff. 1 
entsprechend Art. 101 lit. b OG zu revidieren. 

Ersatzabgaben sind finanzielle Leistungen als Ersatz für Naturallasten, von denen 
der Pflichtige dispensiert ist 40 (Feuerwehrpflichtersatz 41; Ersatzabgabe 

                                                
25 GYGI, Verwaltungsrecht, S. 266; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 2043 ff. 
26 AGVE 1994, 261 ff.; 1992, 203 ff.; 1984, 233. 
27 AGVE 1984, 227 ff. 
28 AGVE 1992, 310 ff. 
29 AGVE 1991, 198 ff.; 1985, 173 ff.; vgl. auch AGVE 1993, 184 ff. (Rechtsnatur der Beziehung zwischen 
Elektrizitätswerk und Bezüger ist öffentlichrechtlich). 
30 AGVE 1986, 164 ff. 
31 BGE 112 Ia 39 ff. 
32 AGVE 1987, 549. Zu den gesetzlichen Grundlagen vgl. zum Beispiel Dekret über die Verteilung der Kosten 
von Sonderschulung und Heimaufenthalt vom 19. März 1985 (SAR 428.550) oder die Verordnung über das 
Schulgeld vom 16. Dezember 1985 (SAR 403.151). 
33 AGVE 1994, 282. 
34 Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 23. 
35 Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 23. 
36 Betreffend Elektrizitätsgebühren vgl. ausführlich AGVE 1993, 184 ff. 
37 KILLER, S. 326; Botschaft I 1967, S. 31. 
38 AGVE 1983, 229 ff.; gl. M. KILLER, S. 326; ZIMMERLIN, § 6 N 2a. 
39 Im übrigen auch nicht durch die Materialien, vgl. Botschaft I 1967, S. 31 ("Spruchgebühren"). 
40 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 2068. 
41 § 8 des Gesetzes über das Feuerwehrwesen (Feuerwehrgesetz) vom 23. März 1971 (SAR 581.100). 
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für Befreiung von Parkplatzerstellungspflicht 42). Obwohl Ersatzabgaben, können 
Streitigkeiten über den Militärpflichtersatz oder Ersatzzahlungen für nicht erstellte 
Zivilschutzräume nicht vom Verwaltungsgericht entschieden werden, da keine kan-
tonale oder kommunale Abgabe vorliegt. 

Gemengsteuer ist die Verbindung von Gebühr und Steuer; die Abgabe wird durch 
die Inanspruchnahme einer staatlichen Leistung ausgelöst, ist in ihrer Höhe aber 
nicht an das Äquivalenzprinzip gebunden (z.B. Abgaben für Tanzbewilligungen 43; 
Grundbuchabgaben 44). Für die Zuständigkeit ist die Abgrenzung ohne Belang, da 
sowohl Steuern wie auch Gebühren von Ziffer 1 erfasst werden. 

Das Verwaltungsgericht ist zuständig zur Beurteilung von im kantonalen Recht 
gründenden Steuern (Einkommens- und Vermögenssteuern, Ertrags- und Kapital-
steuern, Grundstückgewinn-, Erbschafts- und Schenkungssteuern sowie Kirchen-
steuern). Die Zuständigkeit folgt aber aus § 54 VRPG 45, da dem Verwaltungsge-
richt wegen der Regelung in § 149 StG das Steuerrekursgericht (als Spezialverwal-
tungsgericht) vorgeschaltet ist und deshalb kein Entscheid einer Verwaltungsbehör-
de - was Zuständigkeitsvoraussetzung ist (§ 52 Abs. 1) - vorliegt. 

b)  Rückerstattung 

Ohne gültigen Rechtsgrund erbrachte Leistungen sind auch im öffentlichen Recht 
zurückzuerstatten (vgl. Art. 62 Abs. 2 OR) 46. Streitigkeiten aus (behaupteten) 
Rückerstattungsansprüchen entscheidet das Verwaltungsgericht im Beschwerdever-
fahren, soweit das Bestehen oder Nichtbestehen bzw. der Umfang des Anspruchs 
(zutreffenderweise) in Verfügungsform festgesetzt wurde; andernfalls ist zu klagen 
(§ 60 Ziff. 3). Die Zuständigkeit setzt voraus, dass Rückerstattung eines Betrages 
verlangt wird, der vom Beschwerdeführer irgendwann einmal einbezahlt wurde; es 
muss sinngemäss Herabsetzung oder völlige Rückerstattung des (einbezahlten) Be-
trages geltend gemacht werden. Werden finanzielle Leistungen aus einer Kasse ge-
fordert, an welche der Beschwerdeführer bereits finanzielle Leistungen erbracht hat, 
besteht aber der behauptete Rückerstattungsanspruch nicht im Wegfall des seiner-
zeitigen (bestehenden 

                                                
42 § 58 BauG. 
43 AGVE 1991, 202 ff. 
44 Gesetz über die Grundbuchabgaben vom 7. Mai 1980 (SAR 725.100). 
45 Zur Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts zur Behandlung von Beschwerden gegen Entscheide des Steuer-
rekursgerichts in Bundessteuersachen vgl. § 54 Rz 5 f. 
46 RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 32 B, S. 93 f. 
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oder auch tatsächlich nicht bestehenden) Zahlungsgrundes, liegt keine Rückerstat-
tung im Sinn der Bestimmung vor. 

c)  Bezug und Erlass 

Ausgenommen sind Bezug und Erlass. Bezug ist die "verwaltungsmässige Einkas-
sierung" der Forderung 47, Erlass ist der endgültige Verzicht des Gemeinwesens auf 
eine diesem zustehende Forderung 48. 

Entscheide über Bezug und Erlass von öffentlichen Abgaben fallen gestützt auf § 52 
Ziff. 1 nicht in die verwaltungsgerichtliche Zuständigkeit. Bezüglich der Steuern 
(vgl. § 167 StG [Stundung], § 168 StG [Erlass] und § 77 StGV [Abschreibung we-
gen Nichteinbringlichkeit]) wird dies in § 166 Abs. 2 StG (Bezug) bzw. § 169 Abs. 
5 StG (Erlass) ausdrücklich gesagt, indem Beschwerdeentscheide des Finanzdepar-
tements über Bezugs- bzw. Erlassverfügungen als endgültig bezeichnet werden. Die 
Regelung erwies sich wegen der in § 54 formulierten umfassenden Zuständigkeit 
des Verwaltungsgerichts bei Beschwerden gegen Entscheide des Steuerrekursge-
richts als notwendig; nach Erlass des (heute anwendbaren) Steuergesetzes geht aber 
dessen Regelung wegen des Grundsatzes lex posterior derogat lex priori in Verbin-
dung mit § 1 Abs. 2 bzw. § 51 Abs. 2 den relevanten Zuständigkeitsbestimmungen 
im VRPG ohnehin vor. 

d)  Konkurrenz zu § 60 Ziff. 1 

Die öffentlichen Abgaben haben ihren Rechtsgrund in einer generellabstrakten Re-
gelung. Bei der Bemessung der Abgabe besteht regelmässig kaum Ermessensspiel-
raum, der geschuldete Betrag ist durch Verfügung entsprechend den gesetzlichen 
Grundlagen festzulegen. Kommt den Behörden ein Handlungsspielraum zu, kann 
der Abschluss eines verwaltungsrechtlichen Vertrags gerechtfertigt sein. Ist die Ab-
gabe aus Vertrag geschuldet, ist der Betrag gestützt auf § 60 Ziff. 1 einzuklagen. Im 
konkreten Einzelfall ergeben sich diesbezüglich erhebliche Abgrenzungsschwierig-
keiten, da zum Beispiel streitig sein kann, ob der in einem verwaltungsrechtlichen 
Vertrag anwendbar erklärte Gebührentarif Vertragsbestandteil ist, oder ob ein ge-
mischter Akt vorliegt und der Gebührentarif hoheitlich anzuwenden ist. Hinzu 
kommt, dass in zahlreichen Erlassen der Rechtsmittelweg vorgeschrieben ist (Be-
schwerde), 

                                                
47 BLUMENSTEIN/LOCHER, S. 445; MEIER, Kommentar StG, Vorbemerkungen zu den §§ 158-170 N 1a. 
48 Vgl. dazu MEIER, Kommentar StG, Vorbemerkungen zu den §§ 158-170, §§ 158 ff. 
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was unter Umständen eine verwaltungsvertragliche Regelung (mit der Folge eines 
abgeänderten Rechtsmittelwegs [Klageverfahren]) ausschliesst. Die Schwierigkei-
ten sind gestützt auf den materiellen Erlass, der dem Rechtsverhältnis zugrunde 
liegt, zu lösen; § 52 Ziff. 1 oder § 60 Ziff. 1 geben hierauf keine Antwort. 

e)  Kasuistik 

Das Verwaltungsgericht ist entgegen dem Wortlaut in § 21 WG gestützt auf § 52 
Ziff. 1 zur Beurteilung von Wirtschaftsabgaben zuständig (AGVE 1991, 375 ff.) - 
Grundkosten der Fernwärmeversorgung sind Gebühren im Sinn von § 52 Ziff. 1 
(fraglich, AGVE 1989, 451 ff. 49) - Schulgeldstreitigkeiten 50 unterliegen der Ver-
waltungsgerichtsbeschwerde gestützt auf § 52 Ziff. 1 und 4 51 (AGVE 1996, 210; 
1987, 549) - Abgabe elektrischer Energie an Private untersteht dem öffentlichen 
Recht, Tarifstreitigkeiten fallen unter § 52 Ziff. 1 (AGVE 1993, 184 ff.; 1986, 499 
ff.; 1972, 503 f.) 52 - § 52 Ziff. 1 umfasst auch finanzielle Leistungspflichten des 
Einzelnen an ein öffentlichrechtliches Erschliessungs- bzw. (Privat-
)Strassenbauunternehmen im Sinn von § 108 EG ZGB bzw. § 22 Abs. 2 aBauG 
(AGVE 1984, 430 f.; 1970, 213) - Abweichend vom Wortlaut von § 52 Ziff. 1 wird 
auf Beschwerden betreffend Kostenregelung nicht eingetreten, wenn die Zuständig-
keit in der Hauptsache nicht gegeben ist (AGVE 1983, 229 ff.) - Die von einer un-
selbständigen, dem öffentlichen Recht unterstehenden Anstalt erhobene Wasseran-
schlussgebühr ist eine öffentliche Abgabe im Sinn von § 52 Ziff. 1 (AGVE 1982, 
492 ff.; 1976, 476) - Die Sicherstellungsverfügung nach § 166 StG ist nicht beim 
Verwaltungsgericht anfechtbar (AGVE 

                                                
49 Der Entscheid ist mehr als widersprüchlich. Das Rechtsverhältnis zwischen dem Fernwärmebetrieb (einer 
unselbständigen, öffentlichrechtlichen, kommunalen Anstalt) und dem Fernwärmebezüger ist - so der Entscheid 
- ein verwaltungsrechtlicher Vertrag, das Fernwärmereglement Vertragsbestandteil. Geht man davon aus, diese 
Betrachtungsweise sei zutreffend (vgl. aber AGVE 1993, 184 ff.), ist die Grundgebühr in Rechnung zu stellen 
und nicht zu verfügen; bei Nichtbezahlung ist der geforderte Betrag klageweise (§ 60 Ziff. 1: "Streitigkeiten aus 
öffentlichrechtlichen Verträgen") geltend zu machen; für eine Anwendung von § 52 Ziff. 1 bleibt kein Raum. 
50 Vgl. § 6 der Verordnung über das Schulgeld vom 16. Dezember 1985 (SAR 403.151). 
51 Ziffer 1: sofern der Schulgeldentscheid auch die Eltern betrifft; Ziffer 4: soweit die Uneinigkeit zwischen 
zwei Gemeinden ohne Beteiligung eines Privaten besteht. 
52 Elektrizitätswerke sind zumeist unselbständige kommunale Anstalten; der Beschwerdeweg richtet sich nach § 
105 bzw. § 109 Gemeindegesetz i.V.m. § 2 Abs. 1 lit. a Delegationsverordnung (zuständig zur Beschwerdebeur-
teilung ist das Departement des Innern, sein Entscheid ist direkt beim Verwaltungsgericht anfechtbar). 
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1981, 474) 53 - Begehren um Ausrichtung von Beiträgen aus der kantonalen Wild-
schadenskasse 54 sind klageweise geltend zu machen; die von der Kasse auszurich-
tenden Vergütungen hängen nicht von den einzubezahlenden Ausgleichsbeiträgen 
ab, weshalb keine Rückerstattung im Sinn von § 52 Ziffer 1 vorliegt (AGVE 1979, 
272 f.) - Aus der öffentlichrechtlichen Natur der vom Notar bezogenen Gebühren 
dürfte sich ergeben, dass Moderationsentscheide der Notariatskommission als Ent-
scheid über öffentliche Abgaben mit der verwaltungsgerichtlichen Beschwerde (§ 
52 Ziff. 1) weitergezogen werden können (obiter dictum in AGVE 1971, 300; Mei-
nungsäusserung des Verwaltungsgerichts an das Obergericht in AGVE 1971, 305) - 
Beiträge, die von einer Gemeinde oder einer Zwangsgemeinschaft von Grundeigen-
tümern für den Bau einer Strasse erhoben werden, sind öffentliche Abgaben (AGVE 
1970, 213). 

2.  Leistungen von Privaten und Gemeinden an die Kosten des Armen-
wesens, des Straf- und Massnahmevollzuges und weiterer Anstalts-
versorgungen 

Materialien:  
Zwischenbericht JD 15.2. 1965, S. 37 ff.; Prot. Arbeitsgruppe Verwaltungsreform 16.7.1965, S. 7; 
Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 25; Botschaft I 1967, S. 32; Prot. GR 28.11.1967, Art. 
1021, S. 1653. 

Literatur:  
KILLER, S. 327 f.; WIDMER, S. 31-34; vgl. auch Literaturhinweise vor Rz 33, im Zusammenhang mit 
der EMRK vor Rz 157. 

a)  Grundsätze 

Mit Leistungen von Privaten und Gemeinden an die Kosten des Armenwesens, des 
Straf- und Massnahmevollzuges und der Anstaltsunterbringung werden nur diejeni-
gen Fälle erfasst, in denen einem Gemeinwesen (allenfalls auch einem anderen 
Leistungsträger) Kosten im Zusammenhang mit dem Armenwesen, dem Straf- und 
Massnahmevollzug oder der Anstaltsunterbringung erwachsen und es diese Kosten 
ganz oder teilweise auf Private oder Gemeinden abwälzen will. Nicht unter die Be-
stimmung fällt das Verhältnis zwischen dem Unterstützungsbedürftigen und 

                                                
53 Dies ergibt sich unmittelbar aus § 166 Abs. 2 StG, wonach der Steuerpflichtige innert 30 Tagen nach Erlass 
der Sicherstellungsverfügung dagegen beim Finanzdepartement Beschwerde führen kann, welches endgültig 
entscheidet. Gegen den Entscheid des Finanzdepartements ist nur noch die staatsrechtliche Beschwerde wegen 
Verletzung verfassungsmässiger Rechte der Bürger gegeben (vgl. auch MEIER, Kommentar StG, § 166 N 2 ff.). 
54 § 44 Abs. 3 des Gesetzes über Wildschutz, Vogelschutz und Jagd (Jagdgesetz) vom 25. Februar 1969 (SAR 
933.100). 
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dem direkt unterstützungspflichtigen Gemeinwesen 55. Die Zuständigkeit im An-
wendungsbereich von Ziffer 2 ist auf die Beurteilung von Leistungspflichten des 
Privaten (nicht des Leistungsempfängers selbst; hier gilt Ziffer 3) und der Gemein-
den (Kostenersatz, Kostenrückerstattung) beschränkt 56. 

Daran hat auch der Erlass des Sozialhilfegesetzes 57 nichts geändert 58. Verfügungen 
und Entscheide, welche materielle Hilfeleistungen gestützt auf § 12 Sozialhilfege-
setz (Gewährung des notwendigen Lebensunterhalts durch Bargeld, Erteilung von 
Gutsprachen oder auf andere Weise) betreffen, können vom Verwaltungsgericht 
nicht gestützt auf Ziffer 2 beurteilt werden, fallen aber - da auf Unterstützungsleis-
tungen im Anwendungsbereich von § 3 Abs. 1 SHG ein Rechtsanspruch besteht - 
unter die civil rights im Sinn von Art. 6 Ziff. 1 EMRK und sind deshalb wegen § 52 
Ziff. 20 beim Verwaltungsgericht beschwerdefähig (vgl. dazu ausführlich Rz 178 
ff.) 59. Wenn das Gemeinwesen vom Leistungsempfänger selbst die ausgerichteten 
Beträge oder einen Teil davon (verfügungsweise) zurückfordert, ist die Zuständig-
keit gestützt auf § 52 Ziff. 3 gegeben (dazu Rz 33 ff.; vgl. auch §§ 23 ff. SHG). 

b)  Armenwesen 

Gemeint ist die öffentliche Sozialhilfe gestützt auf das Sozialhilfegesetz. Angespro-
chene Gemeinden sind die Wohn-, Aufenthalts- und Heimatgemeinden (§§ 16 ff. 
SHG). Zur Ersatzpflicht der Privaten vgl. sinngemäss Rz 27 f. folgend. 

c)  Straf- und Massnahmevollzug 

Bei Streitigkeiten über die Kosten des Straf- und Massnahmevollzugs beeinträchti-
gen zahlreiche andere Bestimmungen die verwaltungsgerichtliche Zuständigkeit 
und Kognition. So bestimmt gemäss § 242 Abs. 2 StPO der Strafrichter im Strafur-
teil, von wem die Strafvollzugskosten (Staat oder Verurteilter) zu tragen sind. Diese 
Entscheide sind mit 

                                                
55 AGVE 1984, 437. 
56 Die Auslegung ergibt sich zweifelsfrei aus den Materialien (Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 25; 
Botschaft I 1967, S. 32; Prot. GR 28.11.1967, Art. 1021, S. 1653); anders noch die Regelung zu Beginn des 
Gesetzgebungsverfahrens (Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 37 ff.). 
57 Sozialhilfegesetz (SHG) vom 2. März 1982 (SAR 851.100). 
58 AGVE 1988, 193 f.; 1984, 436 ff. 
59 Die bisherige Rechtsprechung des Verwaltungsgericht (vgl. letztmals AGVE 1988, 194 f.) wurde mit VGE 
II/97.00043-K2 vom 12. Juni 1997 i.S. F., zur Publikation vorgesehen in den AGVE 1997, aufgegeben (vgl. zur 
Entscheidbegründung ausführlich Rz 180). 
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Berufung an das Obergericht weiterziehbar (§§ 217 ff. StPO), das vorbehältlich von 
Bundesrechtsmitteln endgültig entscheidet. In diesem Umfang (Kostenverteilung) 
ist das Verwaltungsgericht an den Entscheid des Obergerichts gebunden. Be-
schwerdefähig ist in der Folge die Verfügung, mit der die Strafvollzugskosten fest-
gelegt werden, nur noch bezüglich der Kostenhöhe. Dasselbe gilt bei Vollzugskos-
ten für Halbgefangenschaft (§ 242 Abs. 3 StPO). 

Bezüglich der Kosten des Massnahmevollzugs bestimmt die StPO, dass diese in 
erster Linie die versorgte Person zu tragen hat; bei Mittellosigkeit können die unter-
stützungspflichtigen Verwandten nach Massgabe ihrer Verhältnisse und schliesslich 
das unterstützungspflichtige Gemeinwesen herangezogen werden (ausführende Be-
stimmungen finden sich in der Strafvollzugsordnung) 60. Eine Zuständigkeit zur 
Kostenverlegung steht dem Strafrichter nicht zu. Vergleichbar ist die Regelung der 
Kostentragung in der Jugendstrafrechtspflege 61. 

Mit der Änderung des ZGB (Kindesverhältnis) vom 25. Juni 1976 wurden neue 
Verfahrensbestimmungen eingeführt. Gemäss Art. 279 Abs. 1 ZGB kann das Kind 
gegen den Vater oder die Mutter oder gegen beide klagen auf Leistung des Unter-
halts für die Zukunft oder ein Jahr vor Klageerhebung. Zuständig zur Beurteilung 
ist der (Zivil-)Richter am Wohnsitz des Klägers oder des Beklagten. Der Anspruch 
auf Unterhalt geht mit allen Rechten auf das Gemeinwesen über, wenn dieses für 
den Unterhalt des Kindes aufkommt (Art. 289 ZGB). Die zivilrichterliche Zustän-
digkeit bleibt auch bei Übergang des Anspruchs auf das Gemeinwesen bestehen. 
Insoweit ist § 52 Ziff. 2 bundesrechtswidrig geworden 62. Dabei ist aber zu beach-
ten, dass sich der Anwendungsbereich der Art. 279 ff. ZGB und damit insbesondere 
auch Art. 289 Abs. 2 ZGB auf diejenigen Fälle beschränkt, wo das Kind (oder 
subrogationsweise das Gemeinwesen) Unterhaltsbeiträge von den Eltern oder vom 
Elternteil verlangt, dem die rechtliche Obhut über das Kind fehlt, sei es, dass die 

                                                
60 Insbesondere in § 14 der Verordnung über den Vollzug von Strafen und Massnahmen (Strafvollzugsordnung) 
vom 23. Januar 1964 (SAR 253.111). 
61 § 31 der Verordnung über die Jugendstrafrechtspflege vom 27. Oktober 1959 (SAR 251.130); Änderung 
bezüglich der Kosten für die Versorgung von Kindern in § 10 Abs. 3 des Dekrets über die Verteilung der Kos-
ten von Sonderschulung und Heimaufenthalt vom 19. März 1985 (SAR 428.550), es gilt dafür neu das Dekret 
über die Verteilung der Kosten von Sonderschulung und Heimaufenthalt. 
62 AGVE 1982, 219 ff.; Botschaft des Bundesrates über die Änderung des ZGB (Kindesverhältnis) vom 5. Juni 
1974 (BBl 1974 II 59, 64); CYRIL HEGNAUER, Das neue Kindesrecht, SJZ 73/1977, 168; KARL ANDEREGG, 
Einige Gedanken zur revidierten Verwandtenunterstützungspflicht, SJZ 74/1978, 55. 
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elterliche Gewalt entzogen wurde (Art. 297 Abs. 3, Art. 298 Abs. 1, Art. 311 f. 
ZGB), sei es, dass die Obhut gestützt auf Art. 310 ZGB entzogen wurde. Soweit den 
Eltern also die rechtliche Obhut zusteht, sind Leistungen an die Kosten des Mass-
nahmevollzugs als Leistungen an die Eltern anzusehen, die bei Fehlen der nötigen 
Mittel als Sozialhilfeleistungen gestützt auf das Sozialhilfegesetz ausgerichtet wer-
den (Art. 293 Abs. 1 ZGB). Dabei ist es gleichgültig, ob die Kinder im elterlichen 
Haushalt leben oder ob sie auswärts untergebracht werden und die Zahlungen in 
Form der Kostengutsprache direkt an das Heim oder die Anstalt ausgerichtet wer-
den. Will das Gemeinwesen auf die Eltern zurückgreifen, ist die Höhe des Rück-
griffs erstinstanzlich durch den Sozialdienst zu verfügen (Art. 36 SHG), mit Be-
schwerdemöglichkeit an den Regierungsrat (§ 36 Abs. 2 SHG) und das Verwal-
tungsgericht (§ 52 Ziff. 3 VRPG). 

Über die Verwandtenunterstützungspflicht (Art. 328 f. ZGB) entscheidet der Zivil-
richter auf Klage des Gemeinwesens hin 63. Die verfügungsweise Festlegung des 
von den Eltern oder den Verwandten zu tragenden Kostenanteils und damit die 
letztinstanzliche Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts ist ausgeschlossen 64. 

d)  Anstaltsunterbringung 

Anstaltsunterbringung umfasst das Unterbringen im engeren Sinn, d.h. die Einwei-
sung in eine Anstalt und auch das Zurückbehalten, indem gegenüber jemandem, der 
sich bereits freiwillig in einer Anstalt befindet, ein behördlicher Freiheitsentzug 
angeordnet wird 65. Ambulante (medizinische) Behandlung ist keine Anstaltsunter-
bringung 66; ist die ambulante Behandlung allerdings von gewisser Dauer (mehrere 
Stunden zum Beispiel für die Durchführung eines Gutachtens) liegen die Tatbe-
standselemente von Art. 397a ff. ZGB vor 67 und mithin eine Anstaltsunterbringung, 
deren Kosten im Sinn von § 52 Ziff. 2 beim Verwaltungsgericht beschwerdefähig 
sind. 

                                                
63 Vgl. dazu TUOR/SCHNYDER/SCHMID, S. 359 ff.; RUTH REUSSER, Unterhaltspflicht, Unterstützungspflicht, 
Kindesvermögen, in: Das neue Kindesrecht, Berner Tage für die juristische Praxis (BTJP) 1977, Bern 1978, S. 
75 f. 
64 So auch die Praxis des Departements des Innern, welches die Beitragszahlungen gegenüber der pflichtigen 
Gemeinde verfügt, gegenüber den Privaten aber klageweise beim Bezirkgericht geltend macht. 
65 TUOR/SCHNYDER/SCHMID, S. 405. 
66 BGE 118 II 248 f. 
67 TUOR/SCHNYDER/SCHMID, S. 405. 
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Vgl. im übrigen die Ausführungen zum Straf- und Massnahmevollzug in Rz 26 ff. 
vorne. 

e)  Kasuistik 

Das Verwaltungsgericht ist weder gestützt auf § 52 Ziff. 2 noch gestützt auf § 60 
Ziff. 3 zuständig zur Beurteilung von materieller Hilfeleistung (z.B. Alimentenbe-
vorschussung) im Sinn des Sozialhilfegesetzes (AGVE 1988, 193 ff.; 1984, 436 ff.) 
- Bei Uneinigkeit zweier (innerkantonaler) 68 Gemeinden über die Kostenersatz-
pflicht (§ 21 Sozialhilfegesetz) entscheidet auf Begehren eines Beteiligten erstin-
stanzlich der Sozialdienst, auf Beschwerde hin der Regierungsrat; gegen diesen 
Entscheid ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gestützt auf § 52 Ziff. 2 gegeben 
(AGVE 1986, 571 f.) - Zuständigkeit des Zivilrichters zur Festsetzung der elterli-
chen Unterstützungsleistung für Massnahmevollzugskosten bei Jugendlichen (AG-
VE 1982, 219 ff.). 

3.  Die Rückforderung von im öffentlichen Recht begründeten Staats- 
und Gemeindebeiträgen 

Materialien:  
Zwischenbericht JD 15.2. 1965, S. 17, 24 f.; Prot. Arbeitsgruppe Verwaltungsreform 16.7.1965, S. 3; 
Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 25 f.; Botschaft I 1967, S. 32; Prot. GR Kom. 14.-
16.9.1967, S. 13. 

Literatur:  
FRITZ GYGI, Ausgewählte Fragen aus dem Subventionsrecht, in: Staats- und verwaltungsrechtliches 
Kolloquium, Bern 1987, S. 1-15; KILLER, S. 328 f.; RENÉ A. RHINOW, Wesen und Begriff der Sub-
vention in der schweizerischen Rechtsordnung, Basel und Stuttgart 1971; PAUL RICHLI, Rechtsfor-
men für die Gewährung von Finanzhilfen, ZSR 105/1986 I 79-99; KARL STENGEL, Zur Problematik 
der rechtlichen Ordnung der Subventionen, ZBl 89/1988, 285-306; WIDMER, S. 35-39. 

a)  Entstehungsgeschichte 

Zu Recht wurde in der Botschaft 69 darauf hingewiesen, dass die Rückforderung 
von im öffentlichen Recht begründeten Staats- und Gemeindebeiträgen durchaus als 
Parteiprozess im verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren hätte ausgestaltet werden 
können; damit wären erhebliche Abgrenzungsschwierigkeiten entfallen. 

Urspünglich war die verwaltungsgerichtliche Zuständigkeit auch für die Ausrich-
tung von Staats- und Gemeindebeiträgen vorgesehen, soweit auf 

                                                
68 Im interkantonalen Verhältnis ist die Unterstützungsanzeige bei Nichtanerkennung innert 30 Tagen beim 
fordernden Kanton durch Einsprache anzufechten (Art. 33 des Bundesgesetzes über die Zuständigkeit für die 
Unterstützung Bedürftiger [ZUG] vom 24. Juni 1977 [SR 852.1]). 
69 Botschaft I 1967, S. 32. 
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diese nach Gesetz oder gesetzesvertretender Verordnung ein Rechtsanspruch be-
steht 70. Mit der Begründung, die Geltendmachung von Staats- und Gemeindebei-
trägen sei nicht justiziabel, und der Bemerkung, die Beschwerdefähigkeit erhöhe in 
ungesundem Mass die Begehrlichkeit (der Bürger), wurde die Zuständigkeit auf die 
Rückforderung solcher Beiträge begrenzt 71. 

b)  Staats- und Gemeindebeiträge 

"Beitrag" ist kein Rechtsbegriff. Im Grundsatz handelt es sich um Zahlungen (Geld-
leistungen) des Staates an einen Dritten, denen keine unmittelbare Gegenleistung 
gegenübersteht, somit kein Austauschverhältnis zugrunde liegt. Dies sind in erster 
Linie Subventionen; erfasst werden aber auch andere Beiträge im Rahmen der Leis-
tungsverwaltung oder des Finanzausgleichs. 

Die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts in Ziff. 3 ist auf die Rückforderung von 
Staats- und Gemeindebeiträgen beschränkt. Die Überprüfung von Subventionsent-
scheiden, die einen Staatsbeitrag zusprechen oder verweigern, ist (jedenfalls ge-
stützt auf § 52 Ziff. 3) ausgeschlossen 72. Die Zuständigkeit folgt aber neu aus § 52 
Ziff. 20, wenn auf die betreffenden Leistungen ein Rechtsanspruch besteht; dies ist 
den jeweiligen materiellen Bestimmungen, welche die Voraussetzungen der Leis-
tungserbringung regeln, zu entnehmen (vgl. dazu Rz 176). 

aa)  Subventionen 

Bei den rückgeforderten Geldern muss es sich um Staats- und Gemeindebeiträge 
handeln (soweit Zahlungen mit Zweckbindung wird besser von Subventionen ge-
sprochen, da der Begriff des Beitrags bereits in Ziffer 1 für Vorzugslasten verwen-
det wird [vgl. Rz 12]), die gestützt auf öffentliches Recht zugeprochen wurden 73. 
Dies ist etwa der Fall bei Zuwendungen gestützt auf das Stipendiengesetz 74, das 
Gesetz über die Förderung des kulturellen Lebens 75 (Beiträge an Erwachsenenwei-
terbildung, Bildungsinstitutionen der Einwohner- und Ortsbürgergemeinden, zur 
Erhaltung heimischen Kulturgutes), die Verordnung zur Förderung 

                                                
70 Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 17, 24 f.; Prot. Arbeitsgruppe Verwaltungsreform 16.7.1965, S. 3. So auch 
die Regelung im Bund, vgl. Art. 99 lit h OG e contrario. 
71 Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 25 f. 
72 AGVE 1988, 193 ff.; 1982, 310 f.; 1971, 348 ff. 
73 KILLER, S. 328. 
74 Gesetz über die Förderung der Ausbildung (Stipendiengesetz) vom 16. Oktober 1968 (SAR 471.100). 
75 Gesetz über die Förderung des kulturellen Lebens vom 16. Oktober 1968 (SAR 495.100). 
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des sozialen Wohnungsbaus 76, das Landwirtschaftsgesetz 77 (Beiträge an Struktur-
verbesserungen, insbesondere Bodenverbesserungen), das Verkehrsgesetz 78, das 
Gesetz über die Förderung des Baues von Alters-, Invaliden- und Familienwohnun-
gen sowie die Regional- und Ortsplanung 79, das Altersheimgesetz 80, das Gesetz 
über Beiträge an ausserordentliche Massnahmen bei Waldschäden 81, das Baugesetz 
(Beiträge an Privatstrassen). 

Ziffer 3 erfasst in der Hauptsache die Rückforderung von Subventionen (vgl. aber 
Rz 42 hinten). Entschädigungen (Abgeltungen) bzw. deren Rückforderung fallen 
nicht darunter, sondern sind klageweise (§ 60 Ziff. 3 82) geltend zu machen. Die 
Abgrenzung ist ausserordentlich schwierig und umstritten 83. Als Grundregel mag 
gelten, dass eine Subvention vorliegt bei Zuwendungen, die ein Gemeinwesen Drit-
ten in rechtlicher Verbindung mit einem bestimmten Zweck zukommen lässt 84. Die 
Subvention bewirkt eine Verhaltensbindung des Empfängers; ihre Aufgabe ist, 
durch Zusicherung oder gesetzliche Inaussichtstellung einer Geldleistung durch das 
betreffende Gemeinwesen ein im öffentlichen Interesse liegendes Verhalten der 
Destinäre der Leistung zu bewirken, zu welchem diese an sich nicht verpflichtet 
wären 85. 

Keine Subventionen (und Beiträge im Sinn von Ziffer 3) sind Ersatzleistungen aus 
Staatshaftung, Entschädigungen für Eigentumsbeschränkungen (Entzug wohlerwor-
bener Rechte, Entzug einer Konzession, Nutzungsbeschränkungen, Requisition), 
Entschädigungspflicht bei Widerruf 

                                                
76 Vollziehungsverordnung zum Gesetz über Massnahmen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus vom 6. 
März 1959 (SAR 873.311). 
77 Gesetz über die Erhaltung und Förderung der Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz) vom 11. November 
1980 (SAR 910.100). 
78 Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs (Verkehrgesetz) vom 2. September 1975 (SAR 
995.100). 
79 Gesetz über die Förderung des Baues von Alters-, Invaliden- und Familienwohnungen sowie die Regional- 
und Ortsplanung vom 14. Januar 1969 (SAR 873.700). 
80 Gesetz über die Leistung von Staatsbeiträgen an Altersheime (Altersheimgesetz) vom 8. Oktober 1974 (SAR 
875.100). 
81 Gesetz über Beiträge an ausserordentliche Massnahmen bei Waldschäden vom 14. Januar 1986 (SAR 
931.700). 
82 § 60 Ziff. 3 regelt ungenau, da auch die Entschädigungen für die Auferlegung von Verpflichtungen (z.B. an 
eine Gemeinde) Staatsbeiträge darstellen, die - folgt man dem Gesetzeswortlaut in § 60 Ziff. 3 - durch das Ver-
waltungsgericht nicht überprüft werden dürften. Der Ausschluss des "Staatsbeitrags" in § 60 Ziff. 3 wird vom 
Verwaltungsgericht auf die Subventionen reduziert. 
83 RHINOW, Subvention, S. 238 ff. 
84 GYGI, Verwaltungsrecht, S. 216. 
85 IMBODEN/RHINOW, Nr. 155 B I b, S. 1128: vgl. auch Art. 3 Abs. 1 des Bundesgesetzes über Finanzhilfen und 
Abgeltungen (Subventionsgesetz. SuG) vom 5. Oktober 1990 (SR 616.1). 
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einer Verfügung (§ 26 Abs. 2), bei Verletzung des rechtlichen Gehörs (§ 17), Zah-
lungen aus Schuldverhältnissen, Transferzahlungen (Beiträge im Rahmen des Fi-
nanzausgleichs 86), Prämienleistungen 87. 

Subventionen können nicht nur durch Überweisung eines Barbetrags, sondern auch 
in der Form der Übernahme einer Bürgschaft 88, durch Schuldnachlass (und Rück-
forderung in der Form des Widerrufs), durch Bevorzugung bei der Vergabe öffent-
licher Aufträge oder durch Abschluss eines verwaltungsrechtlichen Vertrags unter 
günstigen Bedingungen geleistet werden. Subventionsempfänger können Private 
wie auch öffentlichrechtliche Körperschaften (Vollzugssubventionen) und Anstalten 
sein. Bei der Prüfung der verwaltungsgerichtlichen Zuständigkeit ist zu beachten, 
dass im Rahmen verwaltungsrechtlicher Verträge das Klageverfahren anwendbar ist 
und dass Ziffer 3 nur die Rückforderung von Geldbeträgen justiziabel macht, womit 
gegen die Rücknahme anderer Subventionsformen keine Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde möglich ist. 

Soweit Entscheide über Subventionen gestützt auf Bundesrecht durch kantonale 
Instanzen mit kantonalem Beschwerdeweg verfügt werden, ist die Verwaltungsge-
richtsbeschwerde wegen der Regelung in Art. 98a OG bzw. Art. 52 Ziff. 19 VRPG 
zuzulassen, sofern auf die betreffenden Subventionen ein Rechtsanspruch besteht 
(Art. 99h OG). Gleich ist zu verfahren - dann allerdings in Anwendung von § 52 
Ziff. 20 -, wenn auf Subventionen nach kantonalem Recht ein Rechtsanspruch auf 
Ausrichtung besteht, oder wenn die Subventionsbehörde ermessensmissbräuchlich 
entscheidet (vgl. dazu Rz 176). 

bb)  Unmittelbare Sozialleistungen 

Soziale Unterstützungsleistungen (insbesondere in Anwendung des Sozialhilfege-
setzes) fallen nicht unter den Subventionsbegriff, da es am Kriterium der Verhal-
tensbindung des Leistungsempfängers fehlt. Sozialhilfen werden gewährt, um den 
Berechtigten das Existenzminimum oder zumindest ein menschenwürdiges Dasein 
zu ermöglichen 89, um Notlagen zu beheben 90. Obwohl keine Subvention, beurteilt 
das Verwaltungsgericht Beschwerden gegen Rückforderungsentscheide gestützt 

                                                
86 RHINOW, Subvention, S. 44 f. 
87 STENGEL, 290. 
88 Vgl. zum Ganzen RHINOW, Subvention, S. 213 ff., 279 f. 
89 RHINOW, Subvention, S. 110. 
90 Art. 1 Abs. 2 SHG. 
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auf Ziffer 3 91. Das ist mit Blick auf die Gesetzesmaterialien zutreffend, lässt sich 
aber aus dem Begriff des Staatsbeitrags im Sinn des VRPG (Beschränkung auf 
Subventionen) nicht ableiten 92. 

cc)  Andere Beiträge 

Beschränkt man den Begriff des Staatsbeitrags auf Subventionen und Sozialhilfe-
leistungen, fällt die Rückforderung anderer Beiträge (z. B. die Entschädigungen für 
die Auferlegung von Pflichten [sog. Abgeltungen]; weitere Beispiele in Rz 13, 47) 
93 nicht unter § 52 Ziff. 3. Streitigkeiten dieses Inhalts sind im Klageverfahren (§ 60 
Ziff. 3) auszutragen. 

c)  Revision 

Der Begriff "Staatsbeitrag" ist aus dem Gesetz zu entfernen, da er keinen Rück-
schluss auf die verwaltungsgerichtliche Zuständigkeit ermöglicht. Der Gesetzgeber 
hat sich Rechenschaft darüber abzulegen, ob er Leistungen, die nach seiner Auffas-
sung die "Begehrlichkeit in ungesundem Ausmass steigern" 94, weiterhin von der 
verwaltungsgerichtlichen Kontrolle ausschliessen will. Wenn ja, ist die Formulie-
rung "Staats- und Gemeindebeiträge" durch "Subventionen und Sozialhilfeleistun-
gen nach SHG" zu ersetzen; zudem sind die Bestimmungen des massgebenden ma-
teriellen Rechts, welche die Anspruchsvoraussetzungen formulieren, so anzupassen, 
dass auf die staatliche Leistung kein Rechtsanspruch besteht. 

d)  Konkurrenz zu § 60 Ziff. 1 

Die Abgrenzung bereitet Schwierigkeiten, da der Tatbestand der Rückforderung von 
Staats- und Gemeindebeiträgen kein ausreichendes Kriterium zur Bestimmung der 
Rechtsnatur des der Rückforderung zugrundeliegenden Verwaltungsrechtsverhält-
nisses liefert. Massgebend ist das materielle Recht; die Behörde muss sich vor der 
Rückforderung darüber Rechenschaft ablegen, ob sie die Rückforderung bei Vorlie-
gen eines Subordinationsverhältnisses verfügen darf, oder ob der Anspruch aus 
(nicht erfülltem) verwaltungsrechtlichem Vertrag abgeleitet wird und klageweise (§ 
60 Ziff. 1) geltend zu machen ist. 

                                                
91 AGVE 1988, 196 ff. 
92 Die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung lässt den Eindruck aufkommen, dass unter Staatsbeiträgen im 
Sinn des VRPG nur die Subventionen verstanden werden (AGVE 1990, 115 f.; 1986, 143; 1982, 97) und die 
staatliche Sozialhilfe (fälschlicherweise) auch als Subvention betrachtet wird. 
93 Vgl. dazu WERNER BUSSMANN, Pauschal- und Globalbeiträge, ZBl 89/1988, 306 f. 
94 Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 25 f. 
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So kann die Zuwendung von Subventionen 95 verfügt oder aber, wenn das Gesetz 
bezüglich der Voraussetzungen für die Gewährung der Bemessung einen Ermes-
sensspielraum gewährt, in der Rechtsform des (Subventions-) Vertrags gewährt 
werden 96. Die Rückforderung der Subvention ist im ersten Fall zu verfügen, im 
zweiten klageweise geltend zu machen. Abgrenzungsschwierigkeiten ergeben sich 
bei gemischten Akten, die sich aus hoheitlichen Anordnungen und zweiseitigen 
Vertragsklauseln zusammensetzen (z.B. die Konzessionserteilung 97). Stützt sich die 
Rückforderung auf eine Vertragsklausel, ist verwaltungsgerichtliche Klage (§ 60 
Ziff. 1) zu führen; ist das Gemeinwesen aber der Auffassung, die Rückforderung 
leite sich aus einer einseitigen staatlichen Anordnung ab, ist der (zurückzuerstatten-
de) Betrag verfügungsweise festzulegen und das Ergebnis vom Verfügungsadressa-
ten mit Beschwerde anzufechten. Das Abgrenzungsproblem ist insofern entschärft, 
als dass der Staat bei vertraglicher Regelung den Subventionsempfänger regelmäs-
sig zur Erfüllung der vereinbarten Aufgaben anhalten wird und deshalb nur bei ver-
fügten Finanzhilfen eine Rückforderung in Betracht kommt, da diesfalls die Aufga-
benerfüllung nicht durchgesetzt werden kann 98. 

Werden einem Beamten Ausbildungsbeiträge zugestanden (etwa bezahlter Urlaub), 
ist die Rückforderung der Beiträge (wenn sich der Beamte nicht an die damit zu-
meist verbundene Auflage, während einer gewissen Zeit nach Abschluss der Aus-
bildung im Amt zu verbleiben, hält) zu verfügen mit der Folge verwaltungsgericht-
licher Zuständigkeit im Beschwerdeverfahren. Beruht das Arbeitsverhältnis (aus-
nahmsweise) auf verwaltungsrechtlichem Vertrag und ist der Ausbildungsbeitrag 
Bestandteil dieses Vertrags, ist die Rückforderung klageweise geltend zu machen. 
Ist er nicht Vertragsbestandteil, ist wiederum zu prüfen, ob der Staatsbeitrag verfügt 
oder vertraglich vereinbart wurde. Bei ausschliesslich privatrechtlichen Verträgen 
(mit dem Ausbildungsbeitrag als Vertragsbestandteil) 

                                                
95 Das Regelwerk staatlicher Zuwendungen ist unübersehbar geworden; als wichtigste seien erwähnt die Leis-
tungen des Staates für das Volksschulwesen gemäss zahlreichen Sondererlassen, Stipendien verschiedener Art, 
Staatsbeiträge an die anerkannten gemeinnützigen Erziehungsanstalten, an Spitäler und Pflegeanstalten, Beiträ-
ge auf dem Sektor der baulichen Massnahmen im Zivilschutz, des sozialen Wohnungsbaus, der landwirtschaft-
lichen Siedlungen und der Bodenverbesserungsmassnahmen (vgl. auch Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 24). 
96 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 883. 
97 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 879 ff. 
98 Botschaft des Bundesrates zum Entwurf für ein Subventionsgesetz (BBl 1987 I 408), teilweise im Wortlaut 
wiedergegeben in HÄFELIN/MÜLLER, Rz 884. 
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ist die Rückforderung beim Zivilrichter klageweise zu verlangen. 

Abgrenzungsschwierigkeiten ergeben sich ferner, wenn unklar ist, ob ein privat-
rechtlicher oder ein gemischter verwaltungsrechtlicher Vertrag vorliegt (zu den Ab-
grenzungskriterien vgl. § 60 Rz 12 f.). 

e)  Kasuistik 

Die (verfügte) Anweisung des Kantonalen Sozialdienstes an die Arbeitgeberfirma 
eines Asylbewerbers, diesem die vom Sozialdienst verfügten Rückzahlungen der 
Unterstützungsleistungen vom Lohn abzuziehen und direkt der Stadt zu überweisen, 
ist Anwendungsfall von § 52 Ziff. 3 (AGVE 1988, 196 ff.) 99 - Keine Zuständigkeit 
zur Beurteilung von Kostenverteilungsbeschlüssen des Grossen Rats, da dieser kei-
ne Verwaltungsbehörde ist (AGVE 1982, 309 ff.) - Subventionsentscheide sind vom 
Verwaltungsgericht nicht überprüfbar; unter § 52 Ziff. 3 fällt nur die Rückforderung 
solcher Beträge (AGVE 1988, 193 ff.; 1982, 310 f.) 99a - Höhe des Staatsbeitrags an 
Erwerbskosten Bauland für Gewerbeschulhaus ist nicht gestützt auf § 52 Ziff. 3 
vom Verwaltungsgericht überprüfbar (AGVE 1971, 347 ff.). 

4.  Im öffentlichen Recht begründete Kostenverteilung zwischen juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts 

Materialien:  
Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 26; Prot. Arbeitsgruppe Verwaltungsreform 16.7.1965, S. 3 f.; 
Prot. Arbeitsgruppe Verwaltungsreform 31.8.1965, S. 10; Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, 
S. 26 f.; Botschaft I 1967, S. 32 f. 

Literatur:  
KILLER, S. 329 f.; WIDMER, S. 39 f.; ZIMMERLIN, § 6 N 2a. 

a)  Übersicht 

Die Entstehungsgeschichte von Ziffer 4 belegt, dass die Zuweisung der Sachgebiete 
in das Klageverfahren oder das Beschwerdeverfahren weniger von dogmatischen 
Überlegungen, sondern vielmehr aufgrund praktisch und vor allem politisch orien-
tierter Anschauungen darüber, ob erstinstanzlich eine Verwaltungsbehörde oder ein 
Gericht über die Streitigkeit zu entscheiden habe, bestimmt wurde. Mit der Auf-
nahme von Ziffer 4 in den Zuständigkeitskatalog wollte der Gesetzgeber bewusst 

                                                
99 Anders bei der Beurteilung von materieller Hilfeleistung im Sinn des Sozialhilfegesetzes, hier verneinte das 
Verwaltungsgericht bisher seine Zuständigkeit (AGVE 1988, 193 ff.); die Rechtsprechung wurde mit Praxisän-
derung in VGE II/97.00043-K2 vom 12. Juni 1997 i.S. F., zur Publikation vorgesehen in den AGVE 1997, der 
EMRK angepasst. 
99a Heute ist die Zuständigkeit unter bestimmten Voraussetzungen gestützt auf Ziff. 20 gegeben; vgl. Rz 175 ff. 

48 

49 

50 



363 

die primäre Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden zur Beurteilung von Streitig-
keiten zwischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts (z.B. Schulgemein-
den oder Gemeinden auf dem Sektor des Strassenbaus) erhalten 100. Die Unterschei-
dung führt zu dem etwas unbefriedigenden - aber vom Gesetzgeber bewusst gewoll-
ten - Resultat, dass die verwaltungsgerichtliche Klage gegeben ist, wenn die juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts unter sich über die Kostenverteilung eine 
Vereinbarung getroffen haben, in der Folge aber Uneinigkeit über den Inhalt dieser 
Vereinbarung (verwaltungsrechtlicher Vertrag) besteht 101. 

b)  Zuständigkeitsvoraussetzungen 

Voraussetzung für die sachliche Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts im Be-
schwerdeverfahren ist das Vorliegen einer Streitigkeit zwischen zwei juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts (also nicht juristischen Personen des Privatrechts, 
auch wenn sie öffentliche Aufgaben wahrnehmen) über die im öffentlichen Recht 
begründete Kostenverteilung, sofern darüber kein verwaltungsrechtlicher Vertrag 
abgeschlossen wurde. Da die nachträgliche Verwaltungsgerichtsbarkeit eine beste-
hende Verfügung oder einen Beschwerdeentscheid voraussetzt, muss bei Fehlen 
eines Subordinationsverhältnisses (z.B. wenn sich zwei Einwohnergemeinden ge-
genüberstehen) der Erlass, auf den sich die Kostenbeteiligungsverfügung abstützt, 
regeln, wer gegenüber wem verfügen darf (z.B. die Sitzgemeinde, die mehr Schüler 
unterrichtet, bezüglich des Schulgelds gegenüber der Wohnsitzgemeinde des Schü-
lers 102). Fehlt eine derartige Regelung, ist ein entsprechender Entscheid zumeist 
schon wegen der fehlenden Zuständigkeit des verfügenden Gemeinwesens, ein 
Verwaltungsrechtsverhältnis einseitig festzulegen, unbeachtlich (reine Parteierklä-
rung), das Beschwerdeverfahren ausgeschlossen und deshalb die verwaltungsge-
richtliche Klage gegeben (§ 60 Ziff. 3). 

Die Zuweisung von hoheitlichen Entscheidbefugnissen in einem Rechtssatz an den 
einen von zwei oder mehreren im Grundsatz gleichgeordneten Subjekten des öffent-
lichen Rechts ist fraglich. Diese Schwierigkeit hat wohl dazu geführt, dass in den 
jeweiligen Gesetzen bei Streitigkeiten zwischen gleichgeordneten kommunalen 
Gemeinwesen erstinstanzlich eine kantonale Behörde entscheidet 103. Dieses Ver-
fahren 

                                                
100 Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 26. 
101 Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 27. 
102 § 1 Abs. 3 i.V.m. § 6 der Verordnung über das Schulgeld vom 16. Dezember 1985 (SAR 403.151). 
103 Zum Beispiel in § 36 Abs. 2 Sozialhilfegesetz. 
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entspricht strukturell einem Klageverfahren und wandelt sich bei Weiterzug zum 
Beschwerdeverfahren 104. 

Das Verwaltungsgericht überprüft auch die Handhabung des Ermessens (§ 56 Abs. 
2 lit. c). Das ist folgerichtig, da bei Streitigkeiten über die Kostenverteilung auch 
das Klageverfahren gegeben sein kann 105, in welchem keine Einschränkungen der 
Kognitionsbefugnis bestehen. 

c)  Kasuistik 

Schulgeldstreitigkeiten zwischen zwei Gemeinden (AGVE 1987, 548 f.) - Keine 
Zuständigkeit zur Beurteilung von Kostenverteilungsbeschlüssen des Grossen Rats, 
da dieser keine Verwaltungsbehörde ist (AGVE 1982, 309 ff.) - Begehren um Aus-
richtung von Beiträgen aus der kantonalen Wildschadenskasse ist klageweise gel-
tend zu machen; ein Anwendungsfall von § 52 Ziff. 4 liegt nicht vor, da eine Jagd-
gesellschaft keine juristische Person des öffentlichen Rechts ist (AGVE 1979, 272 
f.) - Streitigkeit zwischen Kanton und Gemeinde über die Pflicht, eine Ufermauer 
entlang eines Flusses 106 zu unterhalten, ist kein Anwendungsfall von § 52 Ziff. 4 
(AGVE 1977, 533 ff.). 

5.  Endgültige Kostenfestsetzung für die Ersatzvornahme bei der Voll-
streckung von Verwaltungsverfügungen 

Materialien:  
Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 27 f.; Prot. Arbeitsgruppe Verwaltungsreform 16.7.1965, S. 4 f.; 
Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 28; Prot. Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 17; Botschaft I 
1967, S. 33. 

Literatur:  
HANSPETER GEISER, Rechtsschutz im Verwaltungsvollstreckungsverfahren, Diss. St. Gallen 1978; 
GYGI/STUCKI, Art. 92 Rz 1-6; BALTHASAR HEER, Die Ersatzvornahme als verwaltungsrechtliche 
Sanktion, Diss. Zürich 1975; IMBODEN/RHINOW, Nr. 52, S. 308-311; HEINRICH ANDREAS MÜLLER, 
Der Verwaltungszwang, Diss. Zürich 1976 (zit.: Verwaltungszwang); RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 
52, S. 161-163; WIDMER, S. 40 f. 

a)  Grundsätze 

Vollstreckungsverfügungen sind vor Verwaltungsgericht nicht anfechtbar (§ 77). 
Eine Ausnahme gilt für die Kostenfestsetzung bei Ersatzvornahmen (§ 77 Abs. 3 
i.V.m. § 52 Ziff. 5). Ersatzvornahmen sind exekutorische 

                                                
104 Vgl. auch KÖLZ, Prozessmaximen, S. 24. 
105 Nämlich dann, wenn sich zwei gleichgeordnete Gemeinwesen gegenüberstehen und der die Kostenverteilung 
regelnde Erlass keine Verfahrensbestimmungen über die Streitentscheidbefugnisse enthält. 
106 Anders bei Bächen, da dieser Fall ausdrücklich geregelt wurde und deshalb eine "im öffentlichen Recht 
begründete Kostenverteilung" im Sinn von § 52 Ziff. 4 darstellt (vgl. Dekret über die Beiträge der Gemeinden 
und der Grundeigentümer an Bau sowie Unterhalt der Bäche [Gewässerbeitragsdekret] vom 22. Februar 1972 
[SAR 767.350]). 
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Sanktionen (Verwaltungszwang, Realexekutionen) und setzen unmittelbar verwal-
tungsrechtliche Pflichten durch 107; mit ihnen werden vertretbare Handlungen, die 
vom Pflichtigen nicht vorgenommen werden oder nicht vorgenommen werden kön-
nen (antizipierte Ersatzvornahme) durch eine Amtsstelle oder durch einen Dritten 
auf Kosten des Pflichtigen vollzogen 108. Die Ersatzvornahme ist Umwandlung der 
Realleistungs- in eine öffentlichrechtliche Geldleistungspflicht 109. 

Die Ersatzvornahme ist zweiteiliges Vollstreckungsmittel (Vollstrekkungshandlung 
und Kostenauflage) 110; die Kostenauflage wird nach der Vollstreckungsverfügung 
und Durchführung der Ersatzvornahme mit separatem Verwaltungsakt festgelegt. In 
den Anwendungsbereich von Ziffer 5 fällt nur der Kostenentscheid. Wird er ange-
fochten, können neben Mängeln in der Kostenberechnung (Kostenhöhe) auch Män-
gel der für sich alleine der verwaltungsgerichtlichen Zuständigkeit entzogenen 
Vollstreckungsverfügung geltend gemacht werden 111. Der der Vollstreckungsver-
fügung zugrundeliegende Sachentscheid ist (abgesehen von Nichtigkeitsgründen) 
nicht mehr überprüfbar 112. Damit kann im Verfahren nach Ziffer 5 vor Verwal-
tungsgericht gerügt werden, der Kostenentscheid basiere auf einer fehlerhaften 
Vollstreckungsverfügung (Einwendungen gegen die Vollstreckbarkeit des Sachent-
scheids, gegen die Durchführung der Vollstreckung [fehlende Zwangsandrohung 
nach § 77 Abs. 1, Missachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips, Wahl der 
Vollstreckungsmittel] und gegen die Übereinstimmung der Vollstrekkung mit dem 
Dispositiv des Sachentscheids) sowie, die effektiv verfügten Kosten seien unrichtig 
(überhöhte Rechnung, Fehler in der Kostenberechnung, falscher Verteilschlüssel bei 
mehreren Pflichtigen). 

Alle übrigen im Zusammenhang mit Vollstreckungshandlungen anfallenden Zah-
lungspflichten sind vor Verwaltungsgericht nicht anfechtbar, ausser die Zuständig-
keit ergibt sich aus einer anderen Ziffer des Zuständigkeitskatalogs. Insbesondere 
sind Kosten bei der Anwendung des unmittelbaren Zwangs (direkte physische Ein-
wirkung gegen Personen oder Sachen wie Schliessung eines nicht bewilligten Be-
triebs, Festnahme, Ausschaffung von Ausländern, gesundheitliche Zwangsuntersu-
chungen [es sei denn, es läge ein fürsorgerischer Freiheitsentzug vor, 

                                                
107 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 914. 
108 ZIMMERLIN, § 218 Rz 2b; IMBODEN/RHINOW, Nr. 52 B I, S. 309; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 927 ff. 
109 RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 52 B V, S. 162. 
110 MÜLLER, Verwaltungszwang, S. 11. 
111 Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 28. 
112 GYGI/STUCKI, Art. 92 Rz 5. 

56 

57 



366 

vgl. Rz 30], Schusswaffengebrauch, Tränengaseinsätze) 113 kein Anwendungsfall 
von Ziffer 5. Im Grundsatz trägt zwar der Staat die Kosten, welche bei der Anwen-
dung des unmittelbaren Zwangs anfallen 114, verschiedene (neuere) Gesetze sehen 
allerdings die Kostentragung des Verursachers vor (z.B. Art. 39 Asylverordnung 2 
115). 

Mit der Beschränkung auf die "endgültige" Kostenfestsetzung ist die Verwaltungs-
gerichtsbeschwerde gegen die Verpflichtung zur Zahlung eines Kostenvorschusses 
ausgeschlossen. 

b)  Revision 

Da mit einer Zunahme von den den Verursacher belastenden Kostenbestimmungen 
zu rechnen ist und die Unterscheidung "Ersatzmassnahmen - unmittelbarer Zwang" 
gelegentlich schwierig ist, sollte § 52 Ziff. 5 revidiert und die Zuständigkeit des 
Verwaltungsgerichts auf alle Kostenentscheide in Vollstreckungsverfahren (allen-
falls begrenzt durch einen Streitwert) ausgedehnt werden. 

c)  Kasuistik 

Zuständigkeit zur Überprüfung der Kostenverteilung bei antizipierter Ersatzvor-
nahme im Bereich des Gewässerschutzgesetzes (Art. 8 GSchG) stützt sich auf § 52 
Ziff. 18, nicht Ziff. 5, mit der Konsequenz, dass der angefochtene Entscheid auch 
der Ermessenskontrolle unterliegt (Änderung der Rechtsprechung in AGVE 1990, 
339 f.; anders noch AGVE 1988, 419 ff.) 116. 

                                                
113 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 937 f.; DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, S. 543. 
114 MÜLLER, Verwaltungszwang, S. 33; DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, S. 544. 
115 Asylverordnung 2 über Finanzierungsfragen vom 22. Mai 1991 (SR 142.312). 
116 Mit dem Erlass des Einführungsgesetzes zum eidgenössischen Gewässerschutzgesetz (EG GSchG) vom 11. 
Januar 1977 (SAR 761.100) ist § 56 Abs. 2 VRPG um lit. i ergänzt (§ 49 Abs. 3 EG GSchG) und damit die 
Ermessenskontrolle durch das Verwaltungsgericht auf Verfügungen und Entscheide über die Anwendung der 
eidgenössischen und kantonalen Gewässerschutzgesetzgebung ausgedehnt worden. Damit war beabsichtigt, die 
Kognitionsbefugnis des Verwaltungsgerichts mit jener des Bundesgerichts in Übereinstimmung zu bringen (vgl. 
Art. 10 Satz 2 aGSchG i.V.m. Art. 104 lit. c Ziffer 3 OG). Nach Inkrafttreten des neuen Bundesgesetzes über 
den Schutz der Gewässer (GSchG) vom 24. Januar 1991 (SR 814.20) ist die Ermessensüberprüfung des Bun-
desgerichts allerdings nicht mehr vorgesehen (Art. 67 GSchG i.V.m. Art. 104 lit. c Ziffer 3 OG). 
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6.  Bestand und Umfang eines Verbots oder die Pflicht zur Einholung 
einer Bewilligung oder Verleihung 

Materialien:  
Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 26 f.; Prot. Arbeitsgruppe Verwaltungsreform 16.7.1965, S. 4; 
Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 28 f., 52; Prot. Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 17; Bot-
schaft I 1967, S. 33. 

Literatur:  
KILLER, S. 330 f.; WIDMER, S. 41-46; ZIMMERLIN, § 6 N 2a; vgl. im übrigen die vor Rz 83 zu Ziffer 
8 angeführte Literatur. 

a)  Bestand und Umfang eines Verbots 

Die Bestimmung ermöglicht dem Verwaltungsgericht, den von Verfassung und Ge-
setz dem Bürger gewährleisteten Freiheitsanspruch abschliessend zu umgrenzen; es 
geht um die Frage, ob eine bestimmte Tätigkeit frei ist 117; als Verbot gilt eine Be-
schränkung der Freiheitssphäre des Bürgers, die sich auf einen verbietenden 
Rechtssatz stützt 118. Damit soll der Rechtsschutz sichergestellt werden gegenüber 
Folgeverpflichtungen, die sich aus einem ursprünglichen, vorausgesetzten Verbot 
ergeben 119. Darüber hinaus bejaht das Verwaltungsgericht seine Zuständigkeit ge-
stützt auf Ziffer 6 auch dann, wenn sich die angefochtene Verfügung auf einen 
Rechtssatz stützt, welcher nicht unmittelbar ein Verbot statuiert, sondern lediglich 
die Möglichkeit zum Erlass eines Verbots enthält. Schliesslich genügt es auch, 
wenn die umstrittene Anordnung bzw. der dieser zugrundeliegende Rechtssatz nicht 
direkt auf ein Verbot abzielt, sondern das Verbot bloss die Konsequenz des eigent-
lichen Verfügungs- bzw. Normzwecks bildet 120. 

Das Verwaltungsgericht bejaht seine Zuständigkeit gestützt auf § 52 Ziff. 6 immer 
nur dann, wenn sich das Verbot bzw. die Möglichkeit zu dessen Erlass aus einem 
spezifischen Rechtssatz ergibt. Soweit sich indessen die verfügende Behörde - im 
Zusammenhang mit der Herrschaft über öffentliche Sachen - auf eine allgemeine 
Regelungskompetenz stützen kann, wird nur im Rahmen von § 53 auf die Verwal-
tungsgerichtsbeschwerde eingetreten 121. Das Verwaltungsgericht begründet seine 
Auffassung damit, dass in derartigen Fällen nicht eine Beschränkung der Freiheits-
sphäre des Bürgers zur Diskussion steht, sondern die Frage, welche konkreten Nut-
zungsbefugnisse ihm an einer bestimmten 

                                                
117 AGVE 1991, 381; 1970, 250; Botschaft I 1967, S. 33; Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 28 f. 
118 AGVE 1996, 392 f.; 1991, 381. 
119 VGE III/76 vom 14. Dezember 1979 i.S. R., S. 6. 
120 AGVE 1988, 373. 
121 AGVE 1970, 250; 1971, 336. 
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öffentlichen Sache eingeräumt werden; entsprechend falle dort, wo dem Einzelnen 
kein Anspruch auf eine bestimmte Nutzung der öffentlichen Sache zustehe, ein 
Verbot im Sinn des Gesetzes ausser Betracht 122. 

Vorsorgliche Massnahmen können ein Verbot beinhalten (Baueinstellung). Derarti-
ge Verbote sind aber - entgegen dem Wortlaut in Ziffer 6 - nur dann selbständig 
beim Verwaltungsgericht anfechtbar, wenn dessen Zuständigkeit auch in der Haupt-
sache gegeben ist 123. 

Zur Kritik an dieser Rechtsprechung vgl. Rz 67. 

b)  Pflicht zur Einholung einer Bewilligung 

Der Begriff "Bewilligung" ist im Anwendungsbereich des VRPG eine Sammelbe-
zeichnung 124, ohne dass damit eine spezielle Kategorie von Bewilligungen erfasst 
werden sollte; eine einschränkende Auslegung des Begriffs war vom Gesetzgeber 
nicht gewollt. 

Angesprochen sind Verbote mit Erlaubnisvorbehalt, mithin die Bewilligungspflicht. 
Die Zuständigkeitsnorm meint Fälle, bei denen eine der am Verfahren beteiligten 
Parteien der Auffassung ist, die vorgesehene (oder zumeist schon aufgenommene) 
Tätigkeit sei frei und unterstehe keiner Bewilligungspflicht. Ist die Erteilung oder 
Nichterteilung einer Bewilligung umstritten, richtet sich die sachliche Zuständigkeit 
nach Ziffer 8. Der Bewilligungsvorbehalt muss in einem (materiellen) Gesetz vor-
gesehen sein; bei Streitigkeiten im Anwendungsbereich von Ziffer 6 wird es des-
halb zumeist um die Frage gehen, ob die gesetzliche Regelung auch auf den Sach-
verhalt, wie er dem Rechtsstreit zugrunde liegt, anwendbar ist 125. 

c)  Kritik 

Die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts trifft Unterscheidungen, die dogma-
tisch nicht zu begründen sind und denen im Einzelfall eine gewisse Zufälligkeit 
anhaftet. Massgeblich muss sein, ob eine Verfügung 

                                                
122 AGVE 1996, 392 ff. (die weitere Begründung, der Verzicht auf eine Überprüfung rechtfertige sich auch 
deshalb, weil bei der Benutzungsregelung das freie Ermessen eine Rolle spiele und die Auswirkungen auf den 
Einzelnen in der Regel eher geringfügig seien, ist wenig überzeugend [nota bene wurde im konkreten Fall ge-
genüber dem Beschwerdeführer das Verbot ausgesprochen, auf unbestimmte Zeit das Schulareal zu betreten]). 
123 Vgl. § 44 Rz 50; AGVE 1973, 267; 1972, 362. 
124 GYGI/STUCKI, Art. 15 Anm. I 10. 
125 Vgl. etwa den Anwendungsfall in AGVE 1991, 179 ff. (Billardtische sind keine Spielautomaten im Sinn des 
Wirtschaftsgesetzes, somit nicht bewilligungspflichtig [in der unpublizierten Erwägung I/1 wurde die Zustän-
digkeit des Verwaltungsgerichts allerdings fälschlicherweise auf Ziffer 8 abgestützt; vgl. VGE I/60 vom 13. 
Dezember 1991 i.S. S., S. 9]). 
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Verbotswirkung entfaltet oder nicht. Die bisher beurteilten und durch Nichteintreten 
erledigten Fälle wären gestützt auf Ziffer 8 materiell zu beurteilen gewesen, wenn 
der Betreffende statt das Verbot angefochten zunächst ein Bewilligungsgesuch ge-
stellt und gegen die das Gesuch abweisende Verfügung Beschwerde geführt hätte. 
Die (nicht durchführbare) Unterscheidung zwischen Verboten, die sich auf einen 
(ausdrücklich) verbietenden Rechtssatz ("spezifischen") 126 stützen, und solchen, die 
sich aus einer "allgemeinen Regelungskompetenz" ableiten 127, ist unmassgeblich, 
da es allein darauf ankommt, ob der verfügenden Behörde Eingriffsermächtigung 
(Verfügungskompetenz) zukommt oder nicht. Wie genau die gesetzliche Grundlage, 
auf die die Behörde ihre Verfügung abstützt, formuliert ist, ist irrelevant (und im 
übrigen von Zufälligkeiten abhängig). Überdies spricht die Unterscheidung - wenn 
schon - genau für das Gegenteil: Soll etwa die Anordnung eines Verbots, das im 
Gesetz keine ausdrückliche Grundlage findet, dem Rechtsschutz entzogen sein, 
während Verbote, die sich auf eine klare gesetzliche Grundlage stützen können, 
überprüfbar bleiben? Es trifft zwar zu, dass der Gesetzgeber mit Erlass von Ziffer 6 
dem Verwaltungsgericht in etwa die Zuständigkeiten eröffnen wollte, wie sie das 
Gericht heute praxisgemäss zulässt 128; allerdings führt das Festhalten an einer ge-
setzgeberischen Fehlleistung selten zu befriedigenden Resultaten. 

Das Argument, der individuell-konkrete Ausschluss aus der Benutzung einer öffent-
lichen Sache stelle kein Verbot dar, ist nicht haltbar. Zum einen wird heute mehr-
heitlich der grundrechtliche Schutz des (gesteigerten) Gemeingebrauchs (bzw. Frei-
heitsgebrauch) bejaht 129, was für gerichtlichen Rechtsschutz bei Einschränkungen 
spricht. Zum anderen meint Gemeingebrauch im Grunde genommen die ohne prä-
ventive Prüfung zulässige Benutzung einer Sache 130 im Gemeingebrauch; wird sie 
für den Einzelnen eingeschränkt, liegt entweder eine repressive Bewilligungspflicht 
vor oder ein Verbot, das sich als präventive Bewilligungsverweigerung 

                                                
126 AGVE 1996, 393. 
127 AGVE 1996, 393. 
128 Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 26 f.; Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 28 f., 52; Botschaft I 
1967, S. 33; vgl. aber auch Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 32, wonach der Gesetzgeber die ver-
waltungsgerichtliche Zuständigkeit für alle Fälle begründen wollte, in denen der Staat dem Privaten die Aus-
übung einer Tätigkeit oder die Beibehaltung eines Zustands ganz oder teilweise nicht erlaubt. 
129 Vgl. HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1883 ff.; RHINOW, Kommentar BV, Art. 31 Rz 112 (betreffend HGF); FUCHS, S. 
127 f. 
130 Verbot der präventiven Kontrolle (THOMAS POLEDNA, Staatliche Bewilligungen und Konzessionen, Bern 
1994, Nr. 157). 
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verstehen lässt und die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts gestützt auf Ziffer 8 
begründet. 

d)  Pflicht zur Einholung einer Verleihung 

Die vorliegende Klausel umfasst Entscheide darüber, ob eine bestimmte Nutzung an 
einer öffentlichen Sache in den Gemeingebrauch fällt, oder ob es sich um bewilli-
gungspflichtigen gesteigerten Gemeingebrauch oder um eine Sondernutzung han-
delt, die der Verleihung (Konzession) bedarf 131. 

Ist die Pflicht, eine Konzession zu beantragen, nicht umstritten, wohl aber die Fra-
ge, ob die (beantragte) Konzession zu erteilen ist, entfällt 132 die sachliche Zustän-
digkeit des Verwaltungsgerichts, da Ziffer 7 nur den Entzug oder die Beschränkung 
einer bereits bestehenden Verleihung erfasst (vgl. Rz 75). Vorbehalten bleibt die 
abweichende Normierung in anderen Erlassen sowie die Zuständigkeit gestützt auf 
§ 60 Ziff. 2, welche aber ein bestehendes Verleihungsverhältnis voraussetzt. 

Entscheidet der Grosse Rat über die Erteilung einer Konzession (§ 82 Abs. 2 KV), 
ist die verwaltungsgerichtliche Zuständigkeit auch bezüglich der Frage, ob über-
haupt eine Pflicht zur Einholung einer Konzession besteht, ausgeschlossen, da das 
Verwaltungsgericht nur Verfügungen und Entscheide von Verwaltungsbehörden 
(nicht des Grossen Rats, vgl. Rz 3 f. vorne) überprüfen darf. In diesen Fällen ist 
nach dem Willen des Gesetzgebers über die Frage der Konzessionspflicht vom Re-
gierungsrat ein selbständiger Entscheid auszufällen, der gestützt auf Ziffer 6 be-
schwerdefähig ist 133. 

e)  Konkurrenz zu Ziffer 8 

Ziffer 6 verfolgt den Zweck, dem Verwaltungsgericht die Überprüfung der Rechts-
grundlage von Verboten und Verboten mit Erlaubnisvorbehalt beziehungsweise der 
Bewilligungspflichten mit Erlaubnisvorbehalt hinsichtlich ihres Bestands und Um-
fangs zu ermöglichen. Ziffer 6 betrifft die Rechtmässigkeit von Verboten, Ziffer 8 
ihre Anwendung 134. 

f)  Kasuistik 

Eine Verfügung, die das Betreten der Schulanlagen untersagt, beruht nicht auf einer 
speziellen Verbotsnorm, sondern stützt sich auf die (unbestrittene) 

                                                
131 Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 28. 
132 So ausdrücklich Prot. Arbeitsgruppe Verwaltungsreform 16.7.1965, S. 4. 
133 Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 29. 
134 AGVE 1971, 335 f. 
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Kompetenz der Gemeinde, die Nutzung der in ihrer Herrschaft stehenden öffentli-
chen Sachen zu regeln; eine Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts ist damit ausge-
schlossen (unzutreffend, AGVE 1996, 392 ff.) 135 - Die (verfügte) Feststellung des 
Aargauischen Versicherungsamts, ein Wasserlöschposten genüge den feuerpolizei-
lichen Anforderungen nicht, ist kein Verbot (fraglich, AGVE 1991, 380 ff.) 136 - 
Keine Zuständigkeit zur Beurteilung von Brandschutzverfügungen, die ausserhalb 
eines Bewilligungsverfahrens ergehen (AGVE 1992, 410 f.) - Verbot zum Halten 
von Tieren (AGVE 1990, 333 f.) 137 - Vorsorgliche Schutzmassnahmen im Sinn von 
§ 9 NLD 138 beinhalten Eigentumsbeschränkungen und sind somit Verbote gemäss 
Ziffer 6 (AGVE 1988, 373) - Planungszone ist Verbotstatbestand (AGVE 1989, 
255) 139 - Zerstückelungs- und Zweckentfremdungsverbot nach Bodenverbesserung 
(AGVE 1972, 169 ff.) - Verfügung an einen Club (zur Kontaktförderung und Kon-
taktnahme), Betrieb einzustellen oder Bewilligung gemäss Wirtschaftsgesetz einzu-
holen, ist Anwendungsfall von Ziffer 6 (AGVE 1971, 313) - Gegen Entscheid über 
Gesuch um Sondernutzungskonzession (Entnahme von Wasser aus dem Rhein zur 
Kühlung von AKW) ist die Beschwerde an das Verwaltungsgericht nicht gegeben 

                                                
135 Vgl. Kritik in Rz 67 f. 
136 In der Verfügung des Aargauischen Versicherungsamts war auf Ersuchen des Löschposten-Herstellers ent-
schieden worden, dass der angebotene Löschposten dem bisherigen Standard-Löschposten nicht gleichwertig 
sei; ein konkreter Anwendungsfall (Einbau eines Gerätes) lag aber nicht vor. Das Verwaltungsgericht stellte 
fest, dass mit der Verfügung des Versicherungsamts kein Verbot, den Löschposten im Kanton Aargau anzubie-
ten oder zu verkaufen, verbunden war; ein (mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde anfechtbares) Verbot wäre erst 
die Anordnung des Versicherungsamts im Einzelfall gewesen. Im Urteil wird übersehen, dass die angefochtene 
Verfügung ein Feststellungsentscheid war mit der Aussage, dass der Nasslöschposten als Alternative zu den 
Standardgeräten nicht "toleriert" (somit verboten) würde. Es ist widersprüchlich, das Feststellungsinteresse 
(stillschweigend) zu bejahen, um dann die Folgen aus der Feststellung als zuwenig konkret (Verbotswirkung) zu 
betrachten. Anders offenbar auch AGVE 1982, 162, wo ausgeführt wird, § 52 Ziff. 6 mache nur Sinn, "wenn 
sich daraus auch die Verpflichtung der zuständigen Behörde ableiten lässt, entsprechende Feststellungsverfü-
gungen zu erlassen". 
137 Auch das Verbot des gewerbsmässigen Handels mit Tieren (vgl. Art. 8 des Tierschutzgesetzes vom 9. März 
1978 [SR 455] und ANTOINE F. GOETSCHEL, Kommentar zum eidgenössischen Tierschutzgesetz, Bern und 
Stuttgart 1986, Art. 8 N 1 f. und N 5). 
138 Dekret über den Natur- und Landschaftsschutz (NLD) vom 26. Februar 1985 (SAR 785.110). 
139 Gleiches gilt für die Bausperre; vgl. MARKUS SIEGRIST, Die Bausperre unter besonderer Berücksichtigung 
des aargauischen Rechts, Aarau 1988, S. 262. Mit Erlass des neuen Baugesetzes wurde die Zuständigkeit des 
Verwaltungsgerichts zur Beurteilung von Beschwerden gegen Planungszonen in § 29 BauG ausdrücklich vorge-
schrieben. Die generelle Bausperre des alten Rechts (§ 148 aBauG) ist in der Planungszone aufgegangen; die 
individuelle Bausperre (§ 30 BauG) ist gestützt auf § 52 Ziff. 8 zusammen mit der (zur Zeit) verweigerten Be-
willigung beim Verwaltungsgericht anfechtbar. Vgl. auch sinngemäss AGVE 1984, 318 ff., wo allerdings auf 
den Beschwerdekatalog in § 52 kein Bezug genommen wird. 
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(AGVE 1971, 354) - Verpachtung eines Jagdreviers ist Verleihung und fällt nicht in 
die verwaltungsgerichtliche Zuständigkeit (AGVE 1970, 230, 388) - Einschränkung 
des Gemeingebrauchs (Ausfahrverbot aus Feldstrasse in Landstrasse) ist kein Ver-
bot im Sinn von Ziffer 6 (AGVE 1970, 247 ff.; 1971, 335 f.). 

7.  Entzug oder Beschränkung einer Verleihung 
Materialien:  
Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 27; Prot. Arbeitsgruppe Verwaltungsreform 16.7.1965, S. 4; Zu-
ständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 29 ff.; Prot. Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 17; Botschaft I 
1967, S. 33 f.; Prot. GR Kom. 14.-16.9.1967, S. 13; Prot. GR 28.11.1967, Art. 1021, S. 1653. 

Literatur:  
GYGI, Verwaltungsrecht, S. 195-208; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 2008-2038; NICOLA KORRODI, Die 
Konzession im schweizerischen Verwaltungsrecht, Diss. Zürich 1973; 
MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Art. 77 N 38-46; TOMAS POLEDNA, Staatliche Bewilligungen und 
Konzessionen, Bern 1994 (zit.: Bewilligungen); WIDMER, S. 46-48. 

a)  Grundsätze 

Die Konzession ist die Verleihung eines Rechts zur Ausübung einer monopolisier-
ten Tätigkeit oder zur Sondernutzung einer öffentlichen Sache 140. Sie ist (teils) ein-
seitiger Hoheitsakt, dessen Inhalt aber unter Vorbehalt des zwingenden öffentlichen 
Rechts frei vereinbart werden kann 141. Damit weist die Konzession verwaltungs-
vertragliche Elemente auf; dies ist bei der Bestimmung der Zuständigkeit wesent-
lich, da bezüglich verwaltungsvertraglicher Vereinbarungen geklagt werden muss 
(und nicht verfügt werden darf) 142. Ist streitig, ob die Behörde den Entzug oder die 
Beschränkung überhaupt einseitig neu bestimmen kann, stellt sich das Problem der 
Abgrenzung zwischen vertraglichen und hoheitlichen Bestandteilen der (Sondernut-
zungs-)Konzession im Beschwerdeverfahren als Vorfrage; wird statt der Beschwer-
de gestützt auf § 52 Ziff. 7 unter Berufung auf § 60 geklagt, läuft der (private) Klä-
ger Gefahr, dass die zu Recht verfügte Beschränkung zwischenzeitlich rechtskräftig 
wird und vom Verwaltungsgericht im Klageverfahren nicht mehr (vorfrageweise) 
überprüft werden kann. Verfahrensrechtlich ist mithin gegen Verfügungen des Kon-
zedenten stets Beschwerde zu führen, auch wenn der Konzessionär der Auffassung 
ist, die Verfügung regle unzulässigerweise vertragliche Bestandteile neu. 

                                                
140 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 2008; vgl. ausführlich POLEDNA, Bewilligungen, Nrn 26 ff., 57 ff., 65, 69 ff. 
141 RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 46 B IV a, S. 143. 
142 Vgl. § 60 Rz 9. 
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Ziffer 7 erfasst Fälle, in denen die Verwaltung mittels eines rechtsgestaltenden Ad-
ministrativakts eine rechtskräftig erteilte Konzession (Verleihung) nachträglich ent-
zieht oder einschränkt 143. Vorübergehende Einschränkungen (z.B. Beschränkung 
der Jagd bei Seuchengefahr) sind von der Überprüfung ausgenommen 144. Der Be-
schränkung der Zuständigkeit auf Abänderung einer bestehenden Konzession liegt 
die Auffassung des Gesetzgebers zugrunde, dass die Überprüfung der Rechtmässig-
keit der Erteilung einer Konzession - da weitgehend ins Ermessen der Konzessions-
behörden gestellt - nicht justiziabel sei; dies im Gegensatz zu Entzug und Beschrän-
kung, die nur unter gewissen Voraussetzungen zulässig seien 145. 

Die verwaltungsgerichtliche Zuständigkeit im Beschwerdeverfahren (vgl. aber § 60 
Rz 22) beschränkt sich auf das (verwaltungsrechtliche 146) Verhältnis zwischen 
Konzedent und Konzessionär. Der private Dritte kann eine verwaltungsgerichtliche 
Beurteilung nicht dadurch erreichen, dass er behauptet, die Konzession des Konzes-
sionärs müsse beschränkt oder entzogen werden; die unterlassene Einschränkung 
fällt nicht unter Ziffer 7 147. 

Eine Konzession kann widerrufen werden. Die Voraussetzungen des Widerrufs sind 
gesetzlich oder in der Konzessionsurkunde selbst geregelt. Hauptanwendungsfall 
von Ziffer 7 ist der Entzug wegen schwerer Pflichtverletzungen (z.B. Unterlassung 
der Ausübungs- oder Abgabepflicht). Wird die Konzession aus anderen Gründen 
entzogen, liegt regelmässig ein Enteignungstatbestand vor, für den eigene Verfah-
rensregeln gelten (§§ 130 ff. BauG). Die verwaltungsgerichtliche Zuständigkeit 
folgt in diesen Fällen aus § 54 VRPG und § 154 BauG. 

Der Heimfall ist kein Tatbestand des Konzessionsentzugs, sondern Beendigung des 
Konzessionsverhältnisses durch Zeitablauf; eines rechtsgestaltenden Verwaltungs-
aktes bedarf es hierfür nicht. Streitigkeiten bei Heimfall sind im Klageverfahren 
geltend zu machen. 

Ob sich der Ausschluss der verwaltungsgerichtlichen Zuständigkeit unter dem 
Blickwinkel von Art. 6 Ziff. 1 EMRK (bzw. § 52 Ziff. 20 VRPG) weiterhin aufrecht 
erhalten lässt, ist ungewiss. Ein entsprechendes Urteil der Konventionsorgane ist bis 
anhin zwar nicht ergangen (im 

                                                
143 Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 29; AGVE 1990, 337. 
144 Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 30. 
145 Zwischenbericht JD 15.2. 1965, S. 27. 
146 GYGI, Verwaltungsrecht, S. 200. 
147 AGVE 1990, 337 f. 

75 

76 

77 

78 

79 



374 

Urteil Pudas, Serie A, Nr. 125-A, EuGRZ 1988, S. 448 ff., ging es um den Widerruf 
einer Kraftfahrlinienkonzession, was von Ziffer 7 erfasst würde), muss aber erwar-
tet werden 148. 

b)  Konkurrenz zu § 60 Ziff. 2 

§ 60 Ziff. 2 setzt - wie § 52 Ziff. 7 - eine bestehende Konzession voraus 149. Im 
Klageverfahren sind Streitigkeiten zu entscheiden, die der Konzedent nicht einseitig 
hoheitlich durch Verfügung entscheiden kann. Damit sind die (bereits in Rz 74 er-
wähnten) vertraglichen Bestandteile einer Konzession angesprochen. Verfügt der 
Konzedent, obwohl ihm die Verfügungsbefugnis im betreffenden Sachbereich fehlt, 
ist gleichwohl Beschwerde und nicht Klage zu führen, damit dem Konzessionär 
später nicht die Rechtskraft der (unangefochten gebliebenen) Verfügung entgegen-
gehalten werden kann. 

§ 60 Ziff. 2 erfasst - im Unterschied zu § 52 Ziff. 7 - auch Streitigkeiten zwischen 
Konzessionären. 

c)  Kasuistik 

Streitigkeiten zwischen Konzessionären und Dritten fallen nicht unter Ziffer 7 
(AGVE 1990, 336 ff.) - Gegen Entscheid über Gesuch um Sondernutzungskonzes-
sion (Entnahme von Wasser aus dem Rhein zur Kühlung von AKW) ist die Be-
schwerde an das Verwaltungsgericht nicht gegeben (AGVE 1971, 354) - Verpach-
tung eines Jagdreviers ist Verleihung und fällt nicht in die verwaltungsgerichtliche 
Zuständigkeit (AGVE 1970, 230, 388). 

8.  Erteilung, Verweigerung, Entzug oder Änderung einer Bewilligung, 
mit Ausnahme der Bewilligungen gemäss der Bundesgesetzgebung 
über das Filmwesen und der fremdenpolizeilichen Bewilligungen 

Materialien:  
Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 53 ff., 59 ff., 83; Prot. Arbeitsgruppe Verwaltungsreform 
16.7.1965, S. 10 f.; Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 31 ff., 52; Prot. Exp.Kom. 13.-
15.9.1966, S. 17 f.; Erläuterungen JD November 1966, S. 13; Prot. Exp.Kom. 11.11.1966, S. 14; 
Botschaft I 1967, S. 34 ff.; Prot. GR Kom. 14.-16.9.1967, S. 13; Bericht JD 28.9.1967, S. 7; Prot. 
GR 28.11.1967, Art. 1021, S. 1653. 

Literatur:  
DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, passim, insbesondere § 26, S. 443-483; ANDREAS FUCHS, Der 
Begriff der Bewilligung, insbesondere nach dem aargauischen VRPG, Diss. Zürich/Aarau 1995 ; 
EMIL GREBER, Die Polizeierlaubnis, ihre Erteilung und ihr Entzug nach luzernischem 

                                                
148 Vgl. ZIMMERLI, EMRK, S. 60 f. 
149 WIDMER, S. 48. 
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Recht, Diss. Freiburg 1955; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1876-1878, 1935-1947, 1958-1986; TOBIAS 

JAAG, Gemeingebrauch und Sondernutzung öffentlicher Sachen, ZBl 93/1992, 145-168; 
KÖLZ/HÄNER, Rz 376-393, insbesondere 384; KILLER, S. 331-333; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, 
Art. 77 N 38-46; TOMAS POLEDNA, Staatliche Bewilligungen und Konzessionen, Bern 1994 (zit.: 
Bewilligungen); JÜRGEN SALZWEDEL, in: Erichsen/Martens, Allg. VerwR, §§ 43-49; MARKUS SIEG-

RIST, Die Bausperre unter besonderer Berücksichtigung des aargauischen Rechts, Aarau 1988; WID-

MER, S. 48-55; WOLFF/BACHOF/STOBER, § 46 Rdnr. 36-53; ZIMMERLIN, § 6 N 2a. 

a)  Grundsätze 

Der Verwendung des Begriffs "Bewilligung" im VRPG liegen keine rechtsdogmati-
schen Überlegungen zugrunde. Der Gesetzgeber wollte die verwaltungsgerichtliche 
Zuständigkeit für alle Fälle begründen, in denen der Staat dem Privaten die Aus-
übung einer Tätigkeit oder die Beibehaltung eines Zustands (bewilligungsfrei) ganz 
oder teilweise nicht gestattet 150. Im Vordergrund stand zwar die Polizeierlaubnis 
151, die Materialien und die weite Formulierung von Ziffer 8 erlauben aber keinen 
Ausschluss von wirtschaftspolitischen Bewilligungen (Bedürfnisklausel, Kontin-
gentierung, Fähigkeitsausweis, Finanzausweis) 152. 

Unter Ziffer 8 fallen auch die Ausnahmebewilligungen. Im Gegensatz zur Polizeier-
laubnis, die eine gefahrengeneigte Tätigkeit der präventiven Kontrolle unterzieht, 
befreit die Ausnahmebewilligung von einem Verbot, das nicht lediglich präventiv 
(Erlaubnisvorbehalt), sondern substantiell gemeint ist 153; mit der Ausnahmebewil-
ligung wird eine Tätigkeit oder ein Zustand ausnahmsweise erlaubt. 

Ob ein Anspruch auf die betreffende Bewilligung besteht, ist - entgegen der gele-
gentlich vom Verwaltungsgericht vertretenen Auffassung 154 - irrelevant. Entschei-
dend ist allein, dass durch ein Bewilligungserfordernis der individuelle Freiheitsbe-
reich des Einzelnen eingeschränkt wird; die Motive 155 der Bewilligungspflicht und 
die Kriterien, anhand welcher die Bewilligung erteilt oder verweigert wird, beein-
flussen die verwaltungsgerichtliche Zuständigkeit nicht. 

                                                
150 Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 32. 
151 Vgl. Aufzählung im Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 32: Bewilligungen nach Arbeitsgesetz, im 
Jagd- und Fischereiwesen (Jagdpass, Abschussbewilligungen, Bewilligungen zum Einsetzen von Wild), betref-
fend Verkehr mit Betäubungsmitteln, Heilmitteln und Giften, gemäss Landwirtschaftsgesetz, Schulgesetz (Er-
öffnung neuer Schulen und Schulabteilungen), Ladenschlussgesetz, Waffenhandelskonkordat, Ausverkaufsbe-
willigungen, Hausierpatente, Handelsreisendenkarten, Bewilligung von Reklamen, von Sammlungen und Kol-
lekten, Hundeanspannbewilligungen, Salzpatente, Bewilligungen nach Wirtschaftsgesetz. 
152 "Bewilligungen im ganzen Bereich der Verwaltung" (Botschaft I 1967, S. 34). 
153 DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, S. 447. 
154 Letztmals in AGVE 1992, 418. 
155 Vgl. POLEDNA, Bewilligungen, N 187. 
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Bei Strassenbauprojekten vertrat das Verwaltungsgericht bis anhin die Auffassung, 
Gemeinde- oder Kantonsstrassen bedürften keiner Baubewilligung im Sinn von § 
150 aBauG; an deren Stelle trete der Beschluss des Regierungsrats bzw. des zustän-
digen Gemeindeorgans gemäss § 29 Abs. 3 aBauG 156. Auf Beschwerden gegen 
Strassenbauprojekte als Ganzes (Frage der Notwendigkeit) ist es nicht eingetreten, 
ebensowenig auf Beschwerden gegen die Linienführung, die Breite oder das Gefälle 
der geplanten Strasse. Als Begründung wurde angeführt, dabei handle es sich um 
politische Fragen 157. Die Rechtsprechung lässt sich nach Erlass von § 95 Abs. 4 
BauG nicht mehr aufrecht erhalten. Strassenbauprojekte sind auf Beschwerde hin 
durch das Verwaltungsgericht (unter Ausschluss der Ermessenskontrolle [§ 56 Abs. 
2]) in allen Punkten zu überprüfen 158. Vorbehalten bleibt die unterlassene Be-
schwerdeführung gegen einen Nutzungsplan (§ 95 Abs. 4 BauG). 

b)  Ausnahmen von der Zuständigkeit 

aa)  durch Ziffer 8 
§ 52 Ziff. 8 entzieht zwei Sachgebiete der verwaltungsgerichtlichen Zuständigkeit. 
Der Ausschluss von Bewilligungen gemäss der Bundesgesetzgebung über das 
Filmwesen 159 liegt im Bestehen einer eidgenössischen Filmrekurskommission be-
gründet, die als Spezialverwaltungsgericht spezifische Sachkenntnisse aufweist und 
eine einheitliche gesamtschweizerische Praxis gewährleistet; die vorgeschaltete 
Zuständigkeit eines kantonalen Verwaltungsgerichts ist entbehrlich 160. 

                                                
156 AGVE 1987, 237 f.; so auch FUCHS, S. 233 ff. Weshalb allerdings Strassenbauten ohne Bewilligung zustan-
de kommen sollen, wird weder vom Verwaltungsgericht noch von FUCHS ausreichend erklärt; die Begründung 
bei letzterem, für eine Bewilligung nach VRPG sei charakteristisch, dass ein Privater in eigenem Interesse 
handle (FUCHS, S. 233), würde bedeuten, dass auch die Erstellung öffentlicher Bauten (Schulen) ohne Bewilli-
gung erfolgen könnte, was nicht zutrifft. Das Verwaltungsgericht behalf sich mit der Formulierung, das stras-
senrechtliche Bauprojekt stelle zwar eine Verfügung im Sinn von § 52 dar, doch sei es im Gesetz nicht als 
Anfechtungsgegenstand genannt wie etwa die Bewilligungserteilung (so im Sinn einer historischen Schlussbe-
trachtung der unhaltbaren Praxis die in VGE II/82 vom 23. November 1994 in Sachen VCS und Mitbeteiligte, 
S. 23 [Fall Staffeleggzubringer], nicht publizierte Erwägung des AGVE 1995, 352 ff.). 
157 AGVE 1985, 346. 
158 Vgl. auch Botschaft I BauG vom 21. Mai 1990, S. 41. Die Regelung wurde unter Berücksichtigung von Art. 
98a OG getroffen, wonach die Kantone eine richterliche Behörde mit der Überprüfung aller Entscheide betrauen 
müssen, die mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht weitergezogen werden können; ein 
genereller Ausschluss der Anfechtbarkeit von Strassenbauprojekten wäre wohl bundesrechtswidrig gewesen, da 
dabei vielfach die Vereinbarkeit mit der Umweltschutzgesetzgebung des Bundes nicht hätte überprüft werden 
können. 
159 Filmgesetz vom 28. September 1962 (SR 443.1). 
160 Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 33; Botschaft I 1967, S. 35. 
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Ausgenommen vom Zuständigkeitsbereich sind zum zweiten fremdenpolizeiliche 
Bewilligungen. Die Bestimmung ist zu revidieren. In Art 98a OG verpflichtet der 
Bund die Kantone, richterliche Behörden als letzte kantonale Instanzen zu bestim-
men, soweit gegen deren Entscheide unmittelbar die Verwaltungsgerichtsbeschwer-
de an das Bundesgericht zulässig ist. Der aargauische Gesetzgeber hat mit Erlass 
von Ziffer 19 (vgl. Rz 144 ff.) reagiert; massgebend für die verwaltungsgerichtliche 
Zuständigkeit sind die Art. 97-102 OG. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtspre-
chung ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gestützt auf Art. 100 lit. b Ziff. 3 OG 
auf dem Gebiet der Fremdenpolizei unzulässig gegen die Erteilung oder Verweige-
rung von Bewilligungen, auf die das Bundesrecht keinen Anspruch einräumt; vor-
behalten bleiben aber Sondernormen des Bundesrechts oder eines Staatsvertrags, 
die einen Bewilligungsanspruch einräumen 161. Das Bundesgericht sieht in Art. 8 
Ziff. 1 EMRK (Schutz des Familienlebens) eine solche Sondernorm und trat auf die 
Beschwerde eines mit einer Schweizerin verheirateten Türken gegen die verweiger-
te Aufenthaltsbewilligung ein 162. Weitere Einschränkungen von Ziffer 8 folgen aus 
der Umschreibung der Zuständigkeit in Ziffer 11 (vgl. dort Rz 100 ff.) 163 und 12 
(vgl. dort Rz 105 ff.); die Erteilung einer Konzession (Verleihung) - obwohl sie 
Gemeinsamkeiten mit der Bewilligung aufweist - fällt ebenfalls nicht unter Ziffer 8 
(vgl. Ziffer 7 Rz 74 ff.). 

bb)  durch die Rechtsprechung 

aaa) Namensänderung 

Der Ausschluss der verwaltungsgerichtlichen Zuständigkeit ist historisch begründet. 
Die Namensänderung nach Art. 30 Abs. 1 ZGB wird zum Zivilstandswesen gerech-
net 164, und das Zivilstandswesen ist gestützt 

                                                
161 BGE 120 Ib 363; 116 Ib 355. 
162 BGE 116 Ib 355; betreffend Ausschaffungshaft BGE 119 Ib 196 f.; betreffend Internierung von Ausländern 
BGE 119 Ib 204; Nichterteilung einer Aufenthaltsbewilligung als mögliche Verletzung von Art. 8 EMRK in 
BGE 120 Ib 3, 120 Ib 8 und 18, 119 Ib 84 und 93, 118 Ib 148 und 155; betreffend Kindernachzug 119 Ib 83, 
118 Ib 156, 115 Ib 99; Bewilligungsanspruch gemäss Art. 12 des Abkommens vom 10. August 1964 zwischen 
der Schweiz und Italien über die Auswanderung italienischer Arbeitskräfte nach der Schweiz (SR 
0.142.114.548) vgl. BGE 116 Ib 115 f.; Anspruch gestützt auf Art. 16 des EFTA-Übereinkommens (SR 
0.632.31) in BGE 116 Ib 301 ff.; Anspruch gestützt auf das Abkommen vom 14. September 1950 zwischen dem 
Schweizerischen Bundesrat und der österreichischen Bundesregierung betreffend zusätzliche Vereinbarungen 
über die Niederlassungsverhältnisse der beiderseitigen Staatsbürger (SR 0.142.111.631.1). 
163 AGVE 1996, 203 (gestützt auf Ziff. 11 ist bezüglich der Frage, ob eine Prüfung bestanden wurde oder nicht, 
die Beschwerde an das Verwaltungsgericht selbst dann ausgeschlossen, wenn davon die Erteilung einer Bewil-
ligung gemäss Ziff. 8 abhängt). 
164 TUOR/SCHNYDER/SCHMID, S. 105 f. 
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auf die Materialien kein Sachgebiet, das der verwaltungsgerichtlichen Kontrolle 
unterworfen werden sollte 165. Die historische Komponente wird überbetont. Grund, 
die Namensänderung (nota bene nicht durch Gesetz, aber durch Erklärungen zuhan-
den des Protokolls) der Verwaltungsgerichtsbarkeit zu entziehen, war die Auffas-
sung, der Bundesgesetzgeber habe diese Kompetenz "der Regierung" zugewiesen 
(Art. 30 Abs. 1 und Art. 96 Abs. 3 ZGB). Die Formulierung des Bundesgesetzge-
bers ist aber leicht aus dem Fehlen von kantonalen Verwaltungsgerichten im Erlass-
zeitpunkt zu erklären 166. 

Die (jüngst bestätigte) 167 Rechtsprechung sollte aufgegeben werden. Die Bewilli-
gung zur Änderung des Namens ist eine klassische Polizeibewilligung, da Schutz-
güter die öffentliche Ordnung sowie Treu und Glauben im Geschäftsverkehr (Indi-
vidualisierung) darstellen und ein Anspruch auf Bewilligungserteilung besteht, 
wenn die Voraussetzungen vorliegen 168. Die Argumentation bei FUCHS 

169, die Be-
willigung im Anwendungsbereich von § 52 Ziff. 8 erfasse nur Tätigkeiten, weshalb 
die Namensänderung nicht darunter falle, ist abzulehnen, weil ihr keine dogmati-
schen Überlegungen sondern bestenfalls empirische Erhebungen zugrundeliegen 
(tatsächlich liegt die Häufigkeit von bewilligungspflichtigen Tätigkeiten in der hö-
heren Gefährdungsgeneigtheit von Tätigkeiten und damit im Schutzobjekt des Poli-
zeiguts begründet und nicht im Begriff der Bewilligung). 

Obwohl gegen den regierungsrätlichen Entscheid gestützt auf Art. 44 lit. a OG Be-
rufung an das Bundesgericht (und damit gerichtliche Überprüfung [mit voller Kog-
nition]) möglich ist, rechtfertigt auch die grosse Tragweite des Entscheids für die 
betroffene Person und damit verbunden das erhöhte Rechtsschutzbedürfnis eine 
Bejahung der verwaltungsgerichtlichen Zuständigkeit. 

bbb) Bewilligungen im Schulrecht 

Obwohl Bewilligungen und in § 52 Ziff. 8 nicht ausgeschlossen, sind Entscheide im 
Bereich des Schulrechts (etwa der prüfungsfreie Schulübertritt 170) 

                                                
165 Prot. GR Kom. 28.11.1967, Art. 1021, S. 1653; Zwischenbericht JD 15.2.1965; S. 17. 
166 Sten Bull NR 1975, Votum Barchi, S. 1791. 
167 VGE I/5 vom 31. Januar 1996 i.S. W., zur Publikation vorgesehen in den AGVE 1997. 
168 MARIO M. PEDRAZZINI / NIKLAUS OBERHOLZER, Grundriss des Personenrechts, 4. Aufl., Bern 1993, S. 191 f. 
169 FUCHS, S. 111 f. 
170 AGVE 1988, 155 f. 

90 

91 

92 



379 

gestützt auf die verwaltungsgerichtliche Praxis keine Bewilligungen im Sinn von § 
52 Ziff. 8 (vgl. dazu Rz 100 ff.). 

c)  Kasuistik 

Bei der Zuweisung von Schulorten im gestützt auf § 20 Abs. 1 Einführungsgesetz 
zum Berufsbildungsgesetz 171 erlassenen Richtplan handelt es sich um eine rein 
organisatorische Bestimmung und nicht um eine Polizeibewilligung im Sinn von § 
52 Ziff. 6 oder 8; Zuständigkeit verneint (AGVE 1992, 415 ff.) - Bewilligung zum 
Halten von Tieren, gewerbsmässiger Handel mit Tieren (AGVE 1990, 333 f.) - Be-
zirkslehrerprüfung ist ein Promotionsentscheid und unter § 52 Ziff. 11 zu subsumie-
ren, selbst wenn damit eine Berufsausübungsbewilligung (die aber von schulischen 
Leistungen im weitesten Sinn abhängt) verbunden ist (Zuständigkeit ist allerdings 
weder gestützt auf Ziff. 8 noch auf Ziff. 11 gegeben; AGVE 1989, 120 f.; ähnlich 
betreffend Übertritt in Bezirksschule AGVE 1988, 154 ff., vgl. Ziff. 11 Rz 100 ff.) - 
Keine Zuständigkeit zur Beurteilung von Brandschutzverfügungen, die ausserhalb 
eines (Bau-)Bewilligungsverfahrens ergehen (AGVE 1992, 410 f.) - Vollzugsmoda-
litäten bei Führerausweisentzug (Aufteilung der Entzugsdauer in zwei Abschnitte 
zu je drei Monaten) fällt nicht unter Ziffer 8 (AGVE 1989, 145 f.) - Bewilligung zur 
Führung einer Privatapotheke fällt unter Ziffer 6 oder 8 (AGVE 1984, 433 ff.) 172 - 
Ausnahmebewilligung nach § 8 Reusstalgesetz 173 (AGVE 1979, 274 ff.) - Mit 
Konzessionserteilung zur Ausnützung der Wasserkraft und der Bewilligung zur 
Erstellung eines Stauwehrs ist regelmässig eine fischereirechtliche Bewilligung 
verbunden; für diese ist die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts gegeben (AGVE 
1977, 248 ff.) - Ob das Verwaltungsgericht auf Beschwerde gegen Baueinstellung 
eintreten darf, hängt davon ab, ob der einzustellende Bau durch eine Bewilligung 
gedeckt ist oder nicht (unzutreffend, 

                                                
171 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Berufsbildung (EG BBG) vom 8. November 1983 (SAR 
422.100). 
172 Das alte Gesundheitsgesetz (§ 5 des Gesetzes über das öffentliche Gesundheitswesen vom 6. November 1919 
[AGS 2, 203]) erklärte die Verfügungen des Regierungsrats im Bereich der kantonalen Gesundheitspflege für 
endgültig; diese Bestimmung erkannte das Verwaltungsgericht im zitierten Entscheid als durch das VRPG 
derogiert; nach Erlass des neuen Gesundheitsgesetzes (GesG) vom 10. November 1987 (SAR 301.100) stellt 
sich das Problem nicht mehr (vgl. § 64 Abs. 3 GesG). 
173 Gesetz über den Hochwasserschutz, die Entwässerung und die Bodenverbesserungen im Gebiet der Reusse-
bene (Reusstalgesetz) vom 15. Oktober 1969 (SAR 761.600). 
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AGVE 1973, 182 ff.) 174 - Zuständigkeit gegeben bei Widerruf einer Baubewilli-
gung (AGVE 1972, 264) - Bewilligung zum Verkauf von Vitamin C Brausetablet-
ten (AGVE 1971, 263) 175 - Einschränkung des Gemeingebrauchs (Ausfahrverbot 
aus Feldstrasse in Landstrasse) ist nicht Entzug einer Bewilligung im Sinn von Zif-
fer 8 (AGVE 1970, 247 ff.) - Nach den Intentionen des Gesetzgebers umfasst die 
Zuständigkeitsnorm von § 52 Ziff. 10 die Immissionsbeschwerden im engeren Sinn, 
im Gegensatz zu jenen Immissionsrügen, welche im Zusammenhang mit einem 
Baubewilligungsverfahren erhoben werden, die also unter § 52 Ziff. 8 zu subsumie-
ren sind (AGVE 1995, 360 f.) 176 - Zuständigkeit gegeben zur Beurteilung von Be-
willigung zur Ausbildung von Lehrlingen (VGE I/39 vom 20. September 1991 i.S. 
O., S. 5), bei Bewilligungen zur Offenhaltung eines Videofilmverleihgeschäfts aus-
serhalb der ortsüblichen Ladenöffnungszeiten (VGE I/28 vom 14. August 1991 i.S. 
J., S. 6), bei Verwarnungen im Zusammenhang mit Führerausweisen (VGE I/43 
vom 3. Juni 1986 i.S. M., S. 4), im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens bei 
Selbstdispensation (VGE I/63 vom 28. Oktober 1986 i.S. B. und B., S. 7) - Zustän-
digkeit nicht gegeben zur Behandlung von Beschwerden betreffend prüfungsfreien 
Übertritt in die Bezirksschule (VGE I/10 vom 17. März 1989 i.S. H., S. 5; vgl. auch 
AGVE 1988, 155), bei Beschwerden gegen Namensänderung (AGVE 1996, 394 
ff.), bei Beschwerden gegen Nichterteilung des Führerausweises (AGVE 1996, 
203). 

                                                
174 Anfechtbar sind Verfügungen und Entscheide (§§ 38, 45, 52); hat die angefochtene Verfügung einen in § 52 
genannten Beschwerdefall zum Inhalt, darf die sachliche Zuständigkeit nicht verneint werden. Hat die Vorin-
stanz den Antrag um Widerruf einer rechtskräftig erteilten Baubewilligung abgewiesen, hat das Verwaltungsge-
richt auf Beschwerde hin zu überprüfen, ob dieser Entscheid zutreffend ist; die (unbegründete) Beschwerde 
gegen einen Nichteintretensentscheid führt bei gegebenen Sachurteilsvoraussetzungen zur Abweisung der Be-
schwerde und nicht zu einer vorfrageweisen Überprüfung der materiellen Rechtslage mit anschliessendem 
Nichteintretensentscheid, falls die Prüfung ergibt, dass der vorinstanzliche Entscheid zutreffend ist. 
175 Die Formulierung im Entscheid, es ginge "bei der Frage der Freiverkäuflichkeit des Vitamins C um eine 
Bewilligung" (S. 263) ist missverständlich, da die sachliche Zuständigkeit auf Ziffer 8 abgestützt wurde. Der 
Heilmittelcharakter der Tabletten und damit die Bewilligungs-pflicht (Ziffer 6) für den Verkauf war nicht um-
stritten. 
176 Ursache der (mässig überzeugenden) Differenzierung ist der unterschiedliche Kognitionsumfang bei Immis-
sionsbeschwerden gestützt auf § 52 Ziff. 10 (Ermessensüberprüfung) und Beschwerden gegen Bewilligungen 
im Sinn von § 52 Ziff. 8. 
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9.  Verbot des Radfahrens oder des Führens von Tierfahrzeugen 
Materialien:  
Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 35 f.; Prot. Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 18; Prot. 
Exp.Kom. 10.12.1966, S. 1; Botschaft I 1967, S. 36; Prot. GR Kom. 14.-16.9.1967, S. 13; Prot. GR 
28.11.1967, Art. 1021, S. 1653. 

Literatur:  
RENÉ SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band III, Die Admi-
nistrativmassnahmen, Bern 1995, Rn 2029, 2207, 2228, 2528. 

Das Radfahren und Führen von Tierfuhrwerken ist im Grundsatz (vgl. Art. 19 Abs. 
4 SVG 177) nicht bewilligungspflichtig; die Behörde hat aber Personen, die sich in-
folge körperlicher oder geistiger Krankheiten, wegen Trunksucht oder anderen 
Süchten oder sonst nicht dafür eignen, das Radfahren oder das Führen von Tier-
fuhrwerken zu untersagen (Art. 19 Abs. 2 SVG; betreffend Tierfuhrwerke Art. 21 
SVG). In gleicher Weise kann der Wohnsitzkanton einem Radfahrer, der den Ver-
kehr schwer oder mehrmals gefährdet hat oder in angetrunkenem Zustand gefahren 
ist, das Radfahren für mindestens einen Monat untersagen (Art. 19 Abs. 3 SVG). Da 
anders als beim Führen eines Motorfahrzeugs kein Bewilligungsentzug und somit 
kein Anwendungsfall von § 52 Ziff. 8 vorliegt, fügte der Gesetzgeber im Anschluss 
an die Teilgeneralklausel in Ziffer 8 (Bewilligungen) eine eigene Zuständigkeitsbe-
stimmung ein 178. Dies war unnötig, da der Tatbestand (bei zeitgemässer Ausle-
gung; vgl. Rz 67) von § 52 Ziff. 6 erfasst wird; die Bestimmung sollte revisionswei-
se aus dem Zuständigkeitskatalog entfernt werden. 

10.  Immissionen 
Materialien:  
Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 62 f.; Stellungnahme Anwaltsverband 14.6.1965, S. 22; Prot. 
Arbeitsgruppe Verwaltungsreform 16.7.1965, S. 10; Prot. Arbeitsgruppe Verwaltungsreform 
31.8.1965, S. 7 f.; Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 36 f.; Prot. Exp.Kom. 13.-
15.9.1966, S. 18; Botschaft I 1967, S. 36. 

Literatur:  
DANIEL GFELLER, Öffentlich-rechtlicher Immissionsschutz als Aspekt des Umweltschutzes, insbe-
sondere im Kanton Aargau: unter besonderer Berücksichtigung von § 160 des aargauischen Bauge-
setzes, Diss. Bern 1984; KILLER, S. 333; RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 136, S. 429-433; HANS RU-
DOLF TRÜEB, Rechtsschutz gegen Luftverunreinigung und Lärm, Diss Zürich 1990; ZIMMERLIN, § 
160/61 N 1-18. 
Zum Begriff der Immissionen HERIBERT RAUSCH, Kommentar zum Umweltschutzgesetz (Hrsg. 
VUR), N 1 ff. zu Art. 7; HANS HEINRICH SCHMID, Immissionen - Ausmass und Abwehr nach ZGB 
28 und 684, Diss. Zürich 1969; ANDRÉ SCHRADE, Kommentar zum Umweltschutzgesetz (Hrsg. 
VUR), N 1 ff. zu Art. 11. 

                                                
177 Radfahrer, über deren Eignung Bedenken bestehen, können einer Prüfung unterworfen werden; die nicht 
bestandene Prüfung führt dann zu einem Verbot. 
178 Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 35 f. Insofern unzutreffend die Bemerkung der Expertenkom-
mission, es handle sich bei Ziffer 9 um einen "speziellen Anwendungsfall von Ziffer 8" (Prot. Exp.Kom. 13.-
15.9.1966, S. 18). 
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a)  Begriff 

Angesprochen ist der öffentlichrechtliche Immissionsschutz 179. Der Anwendungs-
bereich ist gross, da unter Immissionen die unterschiedlichsten Einwirkungen zu 
verstehen sind wie Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterung, Strahlen, Infra- und 
Ultraschall, Verunreinigungen des Bodens durch den Bau oder Betrieb von Anlagen 
oder den Umgang mit Stoffen oder Abfällen (vgl. Art. 7 USG) als auch immateriel-
le Immissionen (psychische Einwirkungen durch Verletzung des seelischen Emp-
findens) 180. Immission ist alles, "was sich als eine nach dem gewöhnlichen Lauf der 
Dinge unwillkürliche Folge eines mit der Benutzung eines anderen Grundstücks 
adäquat kausal zusammenhängenden menschlichen Verhaltens auf dem betroffenen 
Grundstück auswirkt" 181. 

Öffentlichrechtliche Immissionsschutzbestimmungen finden sich vor allem im USG 
(inkl. Lärmschutzverordnung, Luftreinhalteverordnung) sowie in den kommunalen 
Bauordnungen (bezüglich negativer Immissionen wie Entzug von Licht, Sonnen-
schein). 

Gemäss verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung umfasst die Zuständigkeitsnorm 
von § 52 Ziff. 10 die "Immissionsbeschwerden im engeren Sinn", im Gegensatz zu 
jenen Immissionsrügen, welche im Zusammenhang mit einem Baubewilligungsver-
fahren erhoben werden, die also unter § 52 Ziff. 8 zu subsumieren sind; typische 
Immissionsschutzverfahren nach Ziffer 10 sollen sich - so die Begründung - auf 
kleinräumige Verhältnisse beziehen. Fragen, die sich im Rahmen einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVP) gemäss Art. 9 USG stellen, werden dagegen von § 52 
Ziff. 10 nicht erfasst, weil bei der UVP nicht nur die Vereinbarkeit des Projekts mit 
den Vorschriften des USG, sondern auch mit jenen des Natur- und Heimatschutzes, 
des Landschaftsschutzes festzustellen und schliesslich eine Gesamtbeurteilung vor-
zunehmen ist 182. Die (ergebnisorientierte) Begründung dürfte im Einzelfall zu er-
heblichen Abgrenzungsschwierigkeiten führen. 

                                                
179 KILLER, S. 333. 
180 ZIMMERLIN, § 160/61 N 4. 
181 RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 136 B I, S. 429. 
182 AGVE 1995, 360 f. Grund für die etwas abenteuerlich wirkende Begründung ist der unterschiedliche Kogni-
tionsumfang bei Immissionsbeschwerden gestützt auf § 52 Ziff. 10 (Ermessensüberprüfung) und Beschwerden 
gegen Bewilligungen im Sinn von § 52 Ziff. 8. 
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b)  Konkurrenz zu den Art. 679 und 684 ZGB 

Die Abgrenzung vom privatrechtlichen Immissionsschutz, der sich auf Art. 679 und 
684 ZGB abstützt und vom Zivilrichter zu beurteilen ist, ist formell anhand der Be-
stimmungen, die zur Begründung des Anspruchs beigezogen werden, vorzunehmen. 
Es besteht Idealkonkurrenz 183. 

c)  Kasuistik 

Einbau einer Porphyrsteinpflästerung in bestehenden Teerstrassenbelag (VGE III/37 
vom 15. April 1991 i.S. S., S. 4 f.) - Bei Strassenbauprojekten beschränkt sich Zu-
ständigkeit auf punktuelle Immissionen; keine Prüfung, ob UVP erforderlich (frag-
lich, AGVE 1985, 345 f.; VGE III/18 vom 1. April 1987 i.S. VCS, S. 7 ff.) 184 - 
Immissionen bei öffentlicher Parkierungsanlage (VGE III/3 vom 19. Januar 1990 
i.S. Erbengemeinschaft M., S. 4, 9) - Von der Zuständigkeitsvorschrift werden nur 
Immissionen in kleinräumigen Verhältnissen erfasst (merkwürdig, AGVE 1995, 
361; 1985, 345 f.) 185. 

                                                
183 KILLER, S. 333. 
184 Das Verwaltungsgericht betrachtet Strassenbauprojekte als politische Entscheide, die nur sehr beschränkt 
justiziabel sind: "Die Zuständigkeit erstreckt sich nicht auf Fragen der Linienführung, der Breite, des Gefälls 
usw. der Strassen; das sind politische Fragen, die kantonsintern der Regierungsrat abschliessend entscheidet. 
Dem Verwaltungsgericht obliegt es bloss, Rügen der örtlichen, räumlich begrenzten Anpassung der Strasse an 
die Verhältnisse auf den benachbarten Parzellen, insbesondere solche des Immissionsschutzes zu beurteilen. Es 
hat etwa darüber zu befinden, ob das Niveau der Strasse zu verändern, bauliche Schutzmassnahmen zu treffen 
seien usw. In solchen Fällen geht es um Ansprüche einzelner Nachbarn auf Einpassung eines Objekts, nicht 
jedoch um Opposition gegen das Werk an sich und die Linienführung im allgemeinen" (AGVE 1985, 346). Die 
Rechtsprechung überzeugt nicht. Es ist unerfindlich, weshalb Breite und Gefälle einer Strasse "politische" Ent-
scheide sind, nicht aber das Strassenniveau. Die Einschränkung der Prüfung auf räumlich begrenzte Anpassun-
gen der Strasse ist keine Frage der Zuständigkeit, sondern eine solche der Beschwerdebefugnis des Beschwerde-
führers. Im übrigen trifft das Baugesetz die vom Verwaltungsgericht vertretene Unterscheidung nicht, sondern 
normiert, dass Strassenbauprojekte mit Beschwerde an das Verwaltungsgericht weiterziehbar sind (§ 95 Abs. 4 
BauG). Die Rechtsprechung widerspricht überdies § 6 Ziff. 1 EMRK. 
185 Vgl. dazu Rz 97. 
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11.  Zulassung zu einer Prüfung, soweit sie nicht von der Bewertung der 
Schulleistung abhängt, und unter Ausschluss der Frage, ob die Prü-
fung bestanden wurde, auch wenn davon die Erteilung einer Bewilli-
gung gemäss Ziff. 8 abhängt 

Materialien:  
Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 54 ff.; Stellungnahme Anwaltsverband 14.6.1965, S. 19; Zustän-
digkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 37; Prot. Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 18; Botschaft I 1967, S. 
36. 

Literatur:  
AUBERT, Leistungsbeurteilungen, passim; KÖLZ/HÄNER, Rz 376-393, insbesondere 388; HERBERT 

PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, Bern und Stuttgart 1979, S. 67-70, 475-500 (allgemein zum 
Rechtsschutzverfahren in Schulsachen); DERS., Probleme des Schulrechts: Prüfungen und Promotio-
nen, Diss. Basel, Bern und Frankfurt am Main 1974 (zit.: Probleme); WIDMER, S. 59 f. 

a)  Übersicht 

Die Zuständigkeitsbestimmung ist (abgesehen vom Beschwerdeausschluss bei Prü-
fungsbewertungen) weitgehend bedeutungslos geblieben, da sie Fälle erfasst, die in 
der Regel nicht streitig sind. Der verwaltungsgerichtlichen Beurteilung unterliegen 
lediglich Zulassungsvoraussetzungen zu Prüfungen. Diese finden sich vor allem in 
den Bestimmungen zu Berufsprüfungen wie Anwaltsexamen 186, Notariatsprüfung 
187, Wirtepatent 188, Fachprüfung für Bäuerinnen 189, Wahlfähigkeitsprüfung an der 
Höheren Pädagogischen Lehranstalt 190, Jägerprüfung 191, aber auch bei Schulab-
schlussprüfungen wie Zulassung zur Maturitätsprüfung 192. Ist eine bestandene Prü-
fung Zulassungsvoraussetzung, ist die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts auf 
die Prüfung der Frage, ob formell eine bestandene Prüfung vorliegt oder nicht, be-
schränkt. Der (abweisende) 

                                                
186 §§ 2 ff. des Dekrets über den Fähigkeitsausweis und die Bewilligung zur Berufsausübung für Anwälte (An-
waltsdekret) vom 27. Oktober 1987 (SAR 291.110). 
187 Zulassungsvoraussetzungen sind Handlungsfähigkeit, Besuch zweier Klassen einer höheren Mittelschule, 
Praktikum (§§ 4 ff. der Notariatsordnung vom 28. Dezember 1911 [SAR 295.110] sowie Verordnung über die 
Prüfung der Notare und urkundsberechtigten Gemeindeschreiber vom 14. Juni 1982 [SAR 295.133]). 
188 Verordnung über die Wirtefachprüfung zum Erwerb des gastgewerblichen Fähigkeitsausweises (Wirteprü-
fungsverordnung) vom 1. Juli 1992 (SAR 971.311). 
189 Zulassungsvoraussetzung ist der Besuch des Bäuerinnenkurses (§ 2 i.V.m. § 3 Abs. 2 der Verordnung über 
die Fachprüfung für Bäuerinnen vom 19. August 1985 [SAR 422.631]). 
190 Zulassungsvoraussetzungen sind regelmässiger Besuch der obligatorischen Kurse, Ablieferung der geforder-
ten schriftlichen Arbeiten, Praktikum (§ 6 der Verordnung über die Wahlfähigkeitsprüfung an der Höheren 
Pädagogischen Lehranstalt vom 30. Oktober 1989 [SAR 425.181]). 
191 Vgl. § 5 der Verordnung über die Jägerprüfung vom 30. November 1981 (SAR 933.311). 
192 Zulassungsvoraussetzung ist der Besuch der Gymnasien während der letzten zwei Semester an der Lehran-
stalt, an der die Prüfung abgelegt wird (§ 1 der Verordnung über die Maturitätsprüfungen an den Gymnasien 
vom 27. Oktober 1975 [SAR 423.152]). 
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Prüfungsbescheid kann nicht über den Umweg der Zulassungsvoraussetzung für 
eine andere Prüfung dem Verwaltungsgericht zur Beurteilung vorgelegt werden; die 
Bewertung von Schulleistungen ist ausgeschlossen 193. 

Der Ausschluss der Bewertung von "Schulleistungen" ist sprachlich unglücklich, da 
zu eng gefasst. Der verwaltungsgerichtlichen Zuständigkeit sind sämtliche Prü-
fungsbewertungen entzogen 194, seien es nun solche schulischer Natur oder prakti-
sche Prüfungen (Fahrprüfungen) 195. Dies ergibt sich bezüglich Führerprüfungen 
ausdrücklich aus den Materialien 196. 

Die Beurteilung von Prüfungsbewertungen kann auch nicht herbeigeführt werden, 
wenn damit gleichzeitig die Verweigerung einer Bewilligung (Ziffer 8) verbunden 
ist (Ziffer 11, letzter Satzteil). Systematisch gehört diese Klausel allerdings zu Zif-
fer 8, da der Anwendungsbereich dieser Ziffer eingeschränkt wird. 

Der Ausschluss ist auch unter Berücksichtigung von Art. 6 Ziff. 1 EMRK beden-
kenlos, da die Konventionsorgane den zivilrechtlichen Charakter von Streitigkeiten 
im Bereich des Bildungsrechts bis anhin verneinen 197. 

b)  Kasuistik 

Bezirkslehrerprüfung ist Promotionsentscheid; keine Zuständigkeit des Verwal-
tungsgerichts, gleichgültig ob der Promotionsentscheid im Anschluss an eine be-
stimmte Prüfung ergeht oder das Ergebnis mehrerer verschiedener Einzelbewertun-
gen über eine längere Dauer hin darstellt (AGVE 1989, 120 f.; 1988, 156) - Prü-
fungsfreier Übertritt in die Bezirksschule - keine Zuständigkeit (AGVE 1988, 154 
ff., mit Minderheitsmeinung, welche die Zuständigkeit gestützt auf § 52 Ziff. 8 be-
jaht hätte) - Keine Zuständigkeit, das Ergebnis einer Führerprüfung zu überprüfen 
(AGVE 1996, 203). 

                                                
193 Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 37; Botschaft I 1967, S. 36. 
194 Die Unzuständigkeit des Verwaltungsgerichts gilt ganz allgemein für Bewilligungen, soweit sie von einem 
Fähigkeitsausweis abhängen (Botschaft I 1967, S. 36). 
195 AGVE 1996, 203. 
196 Botschaft I 1967, S. 36. 
197 Vgl. dazu ausführlich Rz 198 ff. 
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12.  Einbürgerungen sowie Bestand oder Verlust des Bürgerrechts 198 
Materialien:  
Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 46 f.; Prot. Arbeitsgruppe Verwaltungsreform 16.7.1965, S. 8; 
Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 38; Botschaft I 1967, S. 36 f. 

Literatur:  
WALTER BOLLETER, Der Erwerb des aargauischen Bürgerrechts, Diss. Zürich, Aarau 1970; EICHEN-

BERGER, Kommentar KV, § 6 N 1 f.; KÖLZ/HÄNER, Rz 376-393. 

Die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts (§ 52 Ziff. 12; § 16 KBüG 199) ist iden-
tisch mit jener des Bundesgerichts (Art. 98 lit. g und Art. 100 lit. c OG; Entscheide 
über Nichtigerklärung der Einbürgerung nach Art. 41 BüG, Entlassung aus dem 
Schweizerbürgerrecht nach Art. 42-44 BüG sowie Feststellungsverfahren nach Art. 
49 BüG); dies folgt aus den Gesetzesmaterialien 200. In § 16 KBüG wird die Ver-
waltungsgerichtsbeschwerde zugelassen gegen Beschlüsse des Gemeinderats (nach 
Beschwerdeführung über das Departement des Innern) in Bürgerrechtssachen, und 
ausgeschlossen gegen Entscheide der Gemeindeversammlung, des Einwohnerrats, 
des Grossen Rats und der Einbürgerungskommission des Grossen Rats. Aus den 
Zuständigkeitsbestimmungen in den §§ 11 ff. KBüG folgen dann dieselben sachli-
chen Zuständigkeiten wie aus Art. 100 lit. c OG (die Entlassung aus dem Schweizer 
Bürgerrecht wird vom Departement des Innern verfügt; die Einbürgerung von 
Schweizer Bürgern und die Entlassungen aus dem Kantons- und Gemeindebürger-
recht werden vom Gemeinderat ausgesprochen; die Nichtigerklärung von ordentli-
chen Einbürgerungen von Ausländern sowie das Feststellungsverfahren nach § 14 
Abs. 1 lit. f KBüG erfolgt durch das Departement des Innern). 

Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist unzulässig gegen den Entscheid über die 
Erteilung oder Verweigerung der Bewilligung für die ordentliche Einbürgerung 
(Art. 12 ff. BüG i.V.m. Art. 100 lit. c OG; § 11 i.V.m. § 16 KBüG und § 52 Ziff. 
12). Hintergrund dieses Ausschlusses ist die Auffassung, dass Einbürgerungen kei-
ne justiziablen, sondern politische Entscheide darstellen 201; daran ändert auch Art. 
6 Ziff. 1 EMRK nichts (vgl. ausführlich Rz 194 f.). 

                                                
198 Die Bestimmung lautete bis zum 1. Januar 1994 wie folgt: "Bestand oder Verlust des Bürgerrechts, sowie 
den Anspruch auf Bürgernutzen"; mit Inkrafttreten des Gesetzes über das Kantons- und Gemeindebürgerrecht 
(KBüG) vom 22. Dezember 1992 (SAR 121.100) wurde der bedeutungslos gebliebene Anspruch auf Bürgernut-
zen gestrichen (vgl. Rz 109). 
199 Vgl. Fn in Ziff. 12. 
200 Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 46; AGVE 1987, 317. 
201 AGVE 1987, 317; RHINOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 1469. 
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Das Verwaltungsgericht interpretiert § 52 Ziff. 12 ausdehnend, indem es auch die 
Anerkennung als Schweizer Bürger gestützt auf den zwischenzeitlich revidierten 
Art. 57 Abs. 8 lit. a aBüG (Übergangsrecht für Kinder eines ausländischen Vaters 
und einer schweizerischen Mutter) als vor Verwaltungsgericht beschwerdefähig 
erachtete 202; diese Interpretation deckte sich zwar nicht mit dem Wortlaut von § 52 
Ziff. 12 VRPG, da die Anerkennung als Schweizer Bürger nicht eine Frage des Be-
stands oder Nichtbestands eines Bürgerrechts ist, sondern Einbürgerung, bringt aber 
zum Ausdruck, dass das Verwaltungsgericht wenn immer möglich (und entspre-
chend den Anliegen des historischen Gesetzgebers) die Gleichschaltung bundesge-
richtlicher und verwaltungsgerichtlicher Zuständigkeit anstrebt. 

Die Verweigerung oder der Entzug des Passes fällt nicht unter Ziffer 12, da dieser 
regelmässig durch die Strafbehörden verfügt wird (Schriftensperre); der Rechtsmit-
telweg bestimmt sich nach der Strafprozessordnung. 

Die Zuständigkeit zur Beurteilung von Ansprüchen aus Bürgernutzen wurde aus § 2 
lit. a des Gesetzes über das Prozessverfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten vom 25. 
Brachmonat 1841 übernommen 203 und ist mit Erlass des KBüG aufgehoben wor-
den. Die Bedeutung des Zusatzes war gering, da der Bürgernutzen (Geld- und Natu-
ralgaben aus dem Vermögen der Ortsbürgergemeinden an einzelne Ortsbürger) bis 
auf kleinere Naturalgaben untersagt ist (§ 14 des Gesetzes über die Ortsbürgerge-
meinden 204). 

13.  Entlassung und Rückversetzung im Straf- und Massnahmevollzug 
Materialien:  
Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 50 ff.; Stellungnahme Anwaltsverband 14.6. 1965, S. 18 f.; Prot. 
Arbeitsgruppe Verwaltungsreform 16.7.1965, S. 9; Prot. Arbeitsgruppe Verwaltungsreform 
31.8.1965, S. 12; Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 42 f.; Botschaft I 1967, S. 37. 

Literatur:  
GÜNTER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnah-
men, Bern 1989 (zit.: Massnahmen); WIDMER, S. 63-65; vgl. ferner die umfangreiche Literaturüber-
sicht bei STEFAN TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zürich 1997 (zit.: 
Kurzkommentar), Art. 37 vor Rz 1. 

                                                
202 AGVE 1987, 316. 
203 Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 38. Das Gesetz wurde durch § 79 VRPG aufgehoben. 
204 Gesetz über die Ortsbürgergemeinden vom 19. Dezember 1978 (SAR 171.200). 
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a)  Grundsätze 

Der Straf- und Massnahmevollzug richtet sich im wesentlichen nach den Art. 37 ff. 
und 82 ff. StGB, Art. 2 ff. VStGB 1 205, §§ 237 ff. StPO, §§ 1 ff. des Strafvollzugs-
dekrets 206, §§ 1 ff. Strafvollzugsordnung 207, §§ 1 ff. der Verordnung über den 
Vollzug kurzer Freiheitsstrafen 208. 

Unter Entlassung im Sinn des VRPG wird die bedingte Entlassung aus dem Straf-
vollzug (nicht der bedingte Strafvollzug!) im Sinn von Art. 38 StGB bzw. aus dem 
Massnahmevollzug im Sinn von Art. 42 (Verwahrung von Gewohnheitsverbre-
chern) 209, Art. 43 (Massnahmen an geistig Abnormen), Art. 44 (Behandlung von 
Trunk- und Rauschgiftsüchtigen) 210, Art. 94 (bei Kindern und Jugendlichen) und 
Art. 100ter StGB (bei jungen Erwachsenen) verstanden. Mit Rückversetzung ist Wi-
derruf der bedingten Entlassung (nicht des bedingten Strafvollzugs!) 211 gemeint. 
Anfechtbar sind auch alle mit der bedingten Entlassung in Zusammenhang stehen-
den Nebenpunkte (Aufschub der gerichtlichen Landesverweisung 212, Anordnung 
der Schutzaufsicht 213, Länge der Probezeit 214, Weisungen [insbesondere bezüglich 
Berufsausübung, Aufenthalt, ärztliche Betreuung, Verzicht auf alkoholische Ge-
tränke, Schadensdekkung] 215). 

                                                
205 Verordnung (1) zum Schweizerischen Strafgesetzbuch (VStGB 1) vom 13. November 1973 (SR 311.01). 
206 Dekret über den Vollzug von Strafen und Massnahmen (Strafvollzugsdekret) vom 27. Oktober 1959 (SAR 
253.110). 
207 Verordnung über den Vollzug von Strafen und Massnahmen (Strafvollzugsordnung) vom 23. Januar 1964 
(SAR 253.111). 
208 Verordnung über den Vollzug kurzer Freiheitsstrafen vom 23. November 1981 (SAR 253.113). 
209 Für die vorzeitige Aufhebung der Verwahrung gemäss Art. 42 Ziff. 5 StGB ist allerdings der Strafrichter 
zuständig (§ 200 lit. g StPO) 
210 Vor allem im Bereich von Art. 43 Ziff. 3 StGB und Art. 44 Ziff. 3 StGB ist die Abgrenzung der Kompeten-
zen zwischen Strafrichter und Vollzugsbehörde (und damit die Zuständigkeit des Strafrichters oder des Verwal-
tungsrichters) nicht eindeutig geregelt (BGE 106 IV 101 ff.; AGVE 1995, 263); das Verwaltungsgericht bejaht 
seine Zuständigkeit (eher grosszügig) auch dann, wenn das Departement des Innern (als Strafvollzugsbehörde) 
die Aufhebung der Massnahme (mit definitiver Entlassung) oder die bedingte Entlassung aus dem Massnahme-
vollzug gemäss Art. 44 Ziff. 4 StGB verweigert, diesbezüglich aber keinen förmlichen Entscheid ausfällt, son-
dern gemäss Art. 43 Ziff. 3 StGB vorgeht (Überweisung an den Strafrichter, der die Strafe vollziehen lassen 
oder eine andere sichernde Massnahme anordnen kann) und die Sache zum Entscheid an den Strafrichter über-
weist; dieser Überweisungsentscheid ist vor Verwaltungsgericht beschwerdefähig, weil die Vollzugsbehörde die 
Frage der Entlassung aus dem Massnahmevollzug zwingend vorfrageweise überprüfen musste (AGVE 1995, 
262 f.). 
211 Der Widerruf des bedingten Strafvollzugs fällt in die Kompetenz des Strafrichters (Art. 41 Ziff. 3 StGB 
i.V.m. § 200 lit. a StPO). 
212 AGVE 1982, 218 f. 
213 VGE II/123 vom 27. November 1987 i.S. M., S. 4. 
214 Art. 38 Ziff. 2 StGB. 
215 Art. 38 Ziff. 3 StGB. 
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Erfasst wird auch der Fall, wo sich der Verurteilte gegen die vorzeitige Entlassung 
wehrt, weil er die Verbüssung der Reststrafe den mit der vorzeitigen Entlassung 
verbundenen Freiheitsbeschränkungen (Art. 38 Ziff. 2 und 3 StGB) vorzieht 216. 

Nicht unter Ziffer 13 fällt die Einweisung in eine Strafanstalt. Ebenso- wenig kann 
der Verurteilte vor Verwaltungsgericht geltend machen, er sei in die falsche Anstalt 
(z.B. nicht in eine Anstalt für Erstmalige nach Art. 37 Ziff. 2 Abs. 2 StGB, oder 
nicht in eine Haftanstalt nach Art. 39 Ziff. 2 StGB) eingewiesen worden, der Straf-
vollzug bzw. die freiheitsentziehende Massnahme sei aufzuschieben (§ 28 StPO, § 6 
Abs. 2 Strafvollzugsordnung) oder es liege ein wichtiger Grund für einen Vollzugs-
unterbruch im Sinn von Art. 40 StGB vor. Die verwaltungsgerichtliche Zuständig-
keit lässt sich auch nicht dadurch herbeiführen, dass der Betroffene "Entlassung" 
aus dem seines Erachtens zu Unrecht angeordneten oder am unrichtigen Ort vollzo-
genen Strafvollzug verlangt. Reine Vollzugsmodalitäten und damit der verwal-
tungsgerichtlichen Zuständigkeit entzogen sind auch die Anordnung oder Nichtan-
ordnung der Halbgefangenschaft oder die Versetzung oder Nichtversetzung in 
Halbfreiheit 217. Die Rückversetzung in Einzelhaft (Art. 37 Ziff. 3 StGB) ist keine 
Rückversetzung im Sinn von Ziffer 13. 

Untersuchungshaft ist nicht Strafvollzug; das Gesuch um Entlassung aus der Unter-
suchungshaft ist bei der jeweils zuständigen Strafbehörde zu stellen. Der vorzeitige 
Strafvollzug ist Haft und nicht Strafvollzug 218. 

b)  Kasuistik 

Der Entscheid über die Einstellung der (Massnahme-)Vollzugsbemühungen und die 
Überweisung der Sache zur Beurteilung an die strafrichterlichen Behörden ist beim 
Verwaltungsgericht beschwerdefähig, da zwar kein Entscheid über Entlassung oder 
Rückversetzung vorliegt, diese Frage aber zwingend vorfrageweise vom Departe-
ment überprüft werden musste (AGVE 1995, 262 f.) - Keine Zuständigkeit zur Be-
urteilung von Strafunterbruch und Hafterstehungsfähigkeit (AGVE 1987, 222) - Die 
Zuständigkeit bei probeweiser Entlassung erstreckt sich auch auf die Nebenpunkte 
wie probeweiser Aufschub der gerichtlichen Landesverweisung, Dauer der Probe-
zeit, Anordnung der Schutzaufsicht (AGVE 1982, 218; 1979, 189 f.; VGE II/69 
vom 7. August 1989 i.S. S., 

                                                
216 STRATENWERTH, Massnahmen, S. 96. 
217 AGVE 1987, 222; VGE II/56 vom 6. Dezember 1983 i.S. P., S. 5 ff. 
218 AGVE 1979, 84 ff. 
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S. 5; VGE II/91 vom 20. Dezember 1991 i.S. A., S. 7) - Keine Zuständigkeit bezüg-
lich Versetzung in Halbfreiheit (VGE II/56 vom 6. Dezember 1983 i.S. P., S. 5 ff.) - 
Zuständigkeit bejaht bei Beschwerde gegen Weigerung der zuständigen Behörde, 
beim Richter den Antrag auf vorzeitige Aufhebung der Verwahrung zu stellen 
(VGE II/43 vom 18. April 1983 i.S. F., S. 7 ff.). 

14.  Anordnung und Aufhebung von Anstaltsversorgungen, sowie Ver-
hängung des Wirtshäuserverbots 

Materialien:  
Zwischenbericht JD 15.2. 1965, S. 52 f.; Stellungnahme Anwaltsverband 14.6.1965, S. 18 f.; Prot. 
Arbeitsgruppe Verwaltungsreform 16.7.1965, S. 9; Prot. Arbeitsgruppe Verwaltungsreform 
31.8.1965, S. 8 f.; Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 43 ff.; Prot. Exp.Kom. 13.-
15.9.1966, S. 19; Prot. Exp.Kom. 11.11.1966, S. 14 f.; Botschaft I 1967, S. 37 f. 

Literatur:  
GOTTLIEB IBERG, Aus der Praxis zur fürsorgerischen Freiheitsentziehung, SJZ 79/1983, 293-298; 
KILLER, S. 334; WIDMER, S. 69-71. 

a)  Anstaltsversorgungen 

Die Bestimmung dient dem Schutz der persönlichen Freiheit 219. Allerdings hat es 
der Gesetzgeber unterlassen, klarzustellen, in welchen Fällen der verwaltungsge-
richtliche Rechtsschutz angerufen bzw. nicht angerufen werden kann. Im Zusam-
menhang mit Ziffer 13 wird immerhin klar, dass die Einweisung in eine Strafvoll-
zugsanstalt zum Vollzug von strafrichterlich angeordneten Strafen und Massnah-
men nicht unter Ziffer 14 fällt. 

Ziffer 14 erfasst Anstaltsversorgungen, die durch Verwaltungsbehörden ausgespro-
chen werden (sog. Administrativversorgungen) 220. Tritt eine Person freiwillig in 
eine Anstalt ein, ergeht die Einweisungsverfügung dann, wenn der Betreffende die 
Anstalt wieder verlassen will, dies aber verhindert werden soll. Daneben bestehen 
Freiheitsentzüge, die durch den Strafrichter (Strafen und Massnahmen) angeordnet 
oder durch den Zivilrichter (vormundschaftliche Massnahmen, vgl. Rz 121 f.) beur-
teilt werden. Der Freiheitsentzug durch Verwaltungsbehörden wird heute weitge-
hend durch die bundesrechtlichen Vorschriften über den fürsorgerischen Freiheits-
entzug (Art. 314a, 397a-f, 405a ZGB) und die kantonalen Verfahrensvorschriften in 
§ 67a-s EG ZGB bestimmt. Neu treten die Bestimmungen im Ausländerrecht hinzu 
221. 

                                                
219 KÖLZ, Kommentar, § 45 N 2 f. 
220 Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 43; Botschaft I 1967, S. 37. 
221 Gestützt auf Art. 13c Abs. 2 des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG) 
vom 26. März 1931, in der Fassung vom 18. März 1994 (SR 142.20) sind Rechtmässigkeit und Angemessenheit 
einer angeordneten Vorbereitungs- oder Ausschaffungshaft spätestens nach 96 Stunden durch eine richterliche 
Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Der Kanton Aargau hat in § 4 der Verordnung 
zum Bundesgesetz über Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht (VGBZ) vom 3. Januar 1996 (SAR 122.331) 
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Die verwaltungsgerichtliche Zuständigkeit beschränkt sich auf die Beurteilung der 
Rechtmässigkeit der Einweisung in eine Anstalt oder der Verweigerung der Entlas-
sung (Zurückbehaltung bzw. Abweisung des Entlassungsgesuchs, vgl. Art. 397a ff. 
ZGB und §§ 67b ff. EG ZGB). Fragen des Anstaltsvollzugs fallen nicht darunter 
(vgl. hierzu ausführlich die in Rz 123 aufgeführte Kasuistik). Neuerdings tritt das 
Verwaltungsgericht auch auf Beschwerden gegen Anordnung einer ambulanten 
periodischen Zwangsmedikation (mit Neuroleptika) ein, mit der Begründung, die 
polizeiliche Vorführung zur Zwangsmedikation in einer Klinik und die anschlies-
sende Entlassung nach Hause stelle die mildere Form einer Zwangseinweisung zum 
stationären Verbleib dar und stütze sich damit formell und materiell auf die Vor-
schriften über die fürsorgerische Freiheitsentziehung; die Massnahme sei vom zu-
ständigen Bezirksamt als im Sinn des Verhältnismässigkeitsprinzips mildere Mass-
nahme anstelle einer Anstaltseinweisung verfügt worden 222. Der Entscheid lässt 
hoffen, dass das Verwaltungsgericht dereinst auch auf Beschwerden gegen Anord-
nungen der Anstalt im Rahmen des Vollzugs einer fürsorgerischen Freiheitsentzie-
hung, namentlich über die Art der medizinischen Behandlung, eintreten wird, was 
bisher nicht der Fall war 223. Die damit allenfalls verbundenen (Beurteilungs-
)Schwierigkeiten dürften im Beisein des Fachrichters (Psychiater) nicht unlösbar 
sein und können überdies durch die Wahl des Kognitionsumfangs begrenzt werden. 
Auf der anderen Seite gebietet der Rechtsschutz des (behandlungsbedürftigen) 
Zwangsginternierten entsprechende Anstrengungen des Verwaltungsgerichts ohne 
weiteres. Die bisherige Praxis sollte deshalb dringend aufgegeben werden. 

Gegen Entscheide, die eine die Freiheit entziehende oder beschränkende Massnah-
me aufheben oder gegen Nichtanordnung einer freiheitsentziehenden Massnahme 
ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde (wegen fehlender 

                                                                                                                                   

als richterliche Behörde im Sinn des ANAG bzw. BGZ einen dem Verwaltungsgericht angegliederten Einzel-
richter im Ausländerrecht bestimmt. In Ausnahmefällen urteilt ein nebenamtliches Mitglied oder ein Ersatzrich-
ter des Verwaltungsgerichts (§ 4 VBGZ). 
222 Verwaltungsgericht in ZBl 97/1996, 507. 
223 AGVE 1989, 199; 1988, 270; 1987, 217 (hier mit der mageren Begründung, eine Beurteilung durch das 
Verwaltungsgericht sei nicht "sinnvoll", die ärztliche Behandlung wäre behindert und das Verwaltungsgericht 
überfordert). 
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Beschwerdebefugnis; vgl. § 38 Rz 129 ff.) nicht gegeben 224. Insofern ist die For-
mulierung in Ziffer 14, welche die verwaltungsgerichtliche Zuständigkeit auf für 
die "Aufhebung von Anstaltsversorgungen" vorsieht, missverständlich; da § 52 Zu-
ständigkeiten regelt, kann auch nicht argumentiert werden, Ziffer 14 verleihe dem 
betreffenden Beschwerdeführer die Beschwerdebefugnis. Mit Aufhebungen werden 
nach verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung ausschliesslich Entscheide erfasst, 
welche die Aufhebung verweigern 225. 

b)  Wirtshäuserverbot 

Damit ist nicht die "rustikal-folkloristische" 226 Nebenstrafe des Art 56 StGB ge-
meint, die allein vom Strafrichter beurteilt wird. Daneben ist das Wirtshausverbot 
nurmehr als Weisung oder Auflage bei der probeweisen Entlassung denkbar. In 
diesem Zusammenhang ist das Verbot vor Verwaltungsgericht schon gestützt auf 
Ziffer 6, erster Satzteil, anfechtbar 227. 

c)  Konkurrenz zu vormundschaftlichen Massnahmen 

Gemäss § 67o EG ZGB ist das Verwaltungsgericht zuständig für die gerichtliche 
Beurteilung einer fürsorgerischen Freiheitsentziehung (Art. 397d ZGB). Art. 397a 
ff. ZGB beziehen sich ausschliesslich auf mündige oder entmündigte Personen; bei 
Unmündigen sind die Bestimmungen sinngemäss anwendbar (Art. 314a Abs. 1 und 
Art. 495a Abs. 2 ZGB). Ist die Anstaltseinweisung eine Kindesschutzmassnahme 
(Fremdplazierung durch vormundschaftliche Behörden, Art. 310 ZGB) wird der in 
Art. 314a ZGB vorgeschriebene Rechtsschutz (gerichtliche Beurteilung analog der 
Vorschriften über die fürsorgerische Freiheitsentziehung) nicht durch das Verwal-
tungsgericht, sondern durch das Obergericht, Kammer für Vormundschaftswesen, 
ausgeübt 228. Dieser Praxis liegt die Auffassung zugrunde, dass bei Anstaltseinwei-
sungen von Kindern die Aufhebung der elterlichen Obhut im Vordergrund steht und 
nur 

                                                
224 AGVE 1992, 287; BGE 112 II 104 ff.; vgl. auch BBl 1977 III 36 ff. 
225 AGVE 1992, 288 (entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichts könnte allerdings eine revisionsweise 
Klarstellung der Bestimmung nicht schaden; unzutreffend dürfte überdies die Begründung im angeführten 
Entscheid sein soweit ausgeführt wird, die bundesrechtliche Regelung sei abschliessend, was die Beschwerde-
fähigkeit der Nichtanordnung einer freiheitsentziehenden Massnahme gestützt auf kantonales Recht ausschlies-
se). 
226 TRECHSEL, Kurzkommentar, Art. 56 N 1. 
227 Vgl. § 52 Rz 61 ff. 
228 AGVE 1981, 139. 
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die Überprüfung sämtlicher Kindesschutzmassnahmen mit der Vormundschaftsbe-
schwerde sachlich befriedigen kann 229. 

Ist die Einweisung eines Unmündigen wegen psychischer Erkrankung in sinnge-
mässer Anwendung von Art. 397a ZGB notwendig, ist die sachliche Zuständigkeit 
des Bezirksarztes (§ 67b Abs. 2 EG ZGB 230) wie auch der Vormundschaftsbehörde 
(§ 67b Abs. 1 lit. b EG ZGB) gegeben. In diesen Fällen entfällt - auch wenn es sich 
um Unmündige handelt - der Hauptgrund für die Zuständigkeit der vormundschaft-
lichen Aufsichtsbehörden zur Beschwerdebeurteilung, da der enge innere Zusam-
menhang mit anderen vormundschaftlichen Massnahmen und Kindesschutzmass-
nahmen nicht vorliegt 231. In diesen Fällen ist die verwaltungsgerichtliche Zustän-
digkeit gegeben. 

d)  Kasuistik 

Keine Beschwerde bei Nichtanordnung einer fürsorgerischen Freiheitsentziehung 
(AGVE 1992, 287 f.) - Keine Zuständigkeit zur Beurteilung ärztlicher Anordnungen 
(Art der Therapie, Wahl der Abteilung oder der Medikamente) im Rahmen eines 
FFE (praxisänderungsbedürftig, AGVE 1987, 217; 1989, 198) 232 - Keine Be-
schwerdemöglichkeit bei Anstaltseinweisung als Vollzugsmassnahme aufgrund 
einer rechtskräftigen Verfügung, deren Vollzug vorerst unter Auflagen aufgescho-
ben war (AGVE 1982, 138 ff.) 233 - Bei probeweiser Entlassung sind die damit ver-
bundenen ärztlichen Weisungen und Auflagen (regelmässig Therapie, Medikamen-
teneinnahme) vom Verwaltungsgericht überprüfbar (AGVE 1989, 198 ff., sinnge-
mäss) - Zuständigkeit zur Beurteilung, ob probeweise Entlassung in definitive um-
gewandelt werden kann, gegeben (AGVE 1988, 270 f.) - Einweisung zur Untersu-
chung (§ 67d Abs. 2 EG ZGB) fällt unter Ziffer 14 (AGVE 1983, 106 f.) - Keine 
Zuständigkeit bei Anstaltseinweisung als Kindesschutzmassnahme durch 

                                                
229 AGVE 1981, 139 f. 
230 Die Regelung widerspricht allerdings teilweise Art. 405a Abs. 1 ZGB (Zuständigkeit der Vormundschaftsbe-
hörde oder des Vormundes [in dringenden Fällen] zur Unterbringung des bevormundeten Unmündigen in einer 
Anstalt). 
231 Ausserdem ist die Vormundschaftsbeschwerde (Art. 420 ZGB) nach ihrem klaren Wortlaut nur gegen Hand-
lung des Vormunds und Beschlüsse der Vormundschaftsbehörde gegeben, nicht aber gegen Verfügungen "ande-
rer geeigneter Stellen" im Sinn von Art. 397b Abs. 2 und Art. 314a Abs. 3 ZGB sowie der Anstalten gemäss 
Art. 397b Abs. 3 ZGB. 
232 Vgl. Kritik an der Rechtsprechung in Rz 118. 
233 Wie das Verwaltungsgericht im publizierten Entscheid zu Recht ausführt, lässt sich diese Rechtsprechung im 
Hinblick auf § 52 Ziff. 13 (Rückversetzung in Massnahmevollzug) nur mit der Besonderheit des FFE-
Verfahrens rechtfertigen; die gesetzliche Zuständigkeitsregelung allein lässt die Einschränkung nicht zu. 
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die vormundschaftlichen Behörden (AGVE 1981, 139 f., vgl. ausführlich Rz 121) - 
Zuständigkeit nach Ziffer 14 gegeben bei Versetzung eingewiesener Personen in 
eine Anstalt anderer Art (AGVE 1981, 148 f.) 234 - Obwohl § 67p EG ZGB vom 
Verwaltungsgericht spricht, ist davon auszugehen, dass damit die Zuständigkeit des 
Vorsitzenden, in dringlichen Fällen gestützt auf § 44 Abs. 2 Satz 2 allein zu han-
deln, nicht ausgeschlossen ist (AGVE 1986, 205). 

15.  Stiftungsaufsicht, mit Ausnahme der Umwandlung von Stiftungen 
Materialien:  
Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 33 ff.; Prot. Arbeitsgruppe Verwaltungsreform 16.7.1965, S. 7; 
Botschaft I 1967, S. 38; Prot. GR Kom.14.-16.9.1967, S. 13. 

Literatur:  
MICHAEL RIEMER, Berner Kommentar, Bd. I, 3. Abt., 3. Teilbd., Bern 1981, Art. 84 N 1 ff.; TU-

OR/SCHNYDER/SCHMID, S. 146 f. 

a)  Stiftungsaufsicht 

Stiftungen stehen unter der Aufsicht des Gemeinwesens (Bund, Kanton, Gemeinde), 
dem sie nach ihrer Bestimmung angehören (Art. 84 ZGB). Ausgenommen sind Fa-
milienstiftungen und kirchliche Stiftungen (Art. 87 ZGB); der Vorbehalt öffentli-
chen Rechts (Art. 87 Abs. 1 ZGB) wurde im Kanton Aargau nicht ausgenutzt (§ 1 
Abs. 1 Stiftungsaufsichtsverordnung 235). 

Vor Verwaltungsgericht anfechtbar sind die Entscheide der Stiftungsaufsichtsbe-
hörden. Der Gemeinderat ist Aufsichtsbehörde über diejenigen Stiftungen, die nach 
ihrer Bestimmung der Gemeinde angehören (§ 37 EG ZGB), das Departement des 
Innern über diejenigen, die für einen weiteren Kreis innerhalb des Kantons oder für 
den ganzen Kanton bestimmt sind (§ 37 EG ZGB). Die Aufsichtsbehörden überprü-
fen insbesondere Jahresrechnung und Bilanz, Kapitalanlagen, Leistungen an Desti-
näre, Besetzung der Stiftungsorgane, Stiftungsurkunden und Reglemente, Liquida-
tion (§ 38 EG ZGB; §§ 3 ff. Stiftungsaufssichtsverordnung). Gegen Beschlüsse des 
Gemeinderats kann Beschwerde beim 

                                                
234 An sich fällt die Versetzung in eine andere Anstalt nicht unter den Wortlaut von Ziffer 14. Die Zuständigkeit 
kann aber auch durch andere Bestimmungen begründet werden (§ 51 Abs. 1); § 67i EG ZGB bestimmt, dass die 
Versetzung der eingewiesenen Person in eine andere Art von Anstalt im ordentlichen Einweisungsverfahren 
erfolgt; bei Beschwerden gegen Einweisungsverfügungen ist das Verwaltungsgericht aber fraglos zuständig (§ 
52 Ziff. 14; Art. 397d ZGB; § 67o EG ZGB). 
235 Verordnung über die Stiftungsaufsicht (Stiftungsaufsichtsverordnung) vom 25. März 1985 (SAR 210.113). 
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Departement des Innern und anschliessend direkt beim Verwaltungsgericht geführt 
werden (die regierungsrätliche Zuständigkeit ist ausgeschlossen [vgl. § 14 Abs. 1 
Stiftungsaufsichtsverordnung]. Die verwaltungsgerichtliche Zuständigkeit ist ferner 
gegeben bei Beschwerden gegen Beschwerdeentscheide des Regierungsrats über 
erstinstanzliche Verfügungen des Departements des Innern (§ 14 Abs. 3 lit. b Stif-
tungsaufsichtsverordnung). 

b)  Umwandlung 

Ausgenommen von der verwaltungsgerichtlichen Zuständigkeit sind Umwandlungs-
entscheide. Umwandlung meint Änderungen in der Organisation der Stiftung (Art. 
85 ZGB), wenn dies zur Erhaltung des Vermögens oder der Wahrung des Stiftungs-
zwecks geboten ist sowie Änderung des Zwecks (Art. 86 ZGB). Dies schliesst die 
Aufhebung einer Stiftung ohne Liquidation (Fusion, Einkauf in eine Versicherung, 
Aufteilung in mehrere Stiftungen) sowie die Aufhebung einzelner Stiftungsauflagen 
oder -bedingungen (§ 11 Abs. 2 lit. b-c Stiftungsaufsichtsverordnung) aus. 

Gestützt auf § 11 Abs. 2 lit. a i.V.m. § 14 Abs. 3 lit. c, letzter Satzteil, der Stiftungs-
aufsichtsverordnung ist die verwaltungsgerichtliche Zuständigkeit nicht gegeben 
gegen Entscheide des Regierungsrats oder des Gemeinderats, soweit damit die Auf-
hebung einer Stiftung im Sinn von Art. 88 Abs. 1 ZGB (Aufhebung einer Stiftung, 
wenn der Stiftungszweck unerreichbar geworden ist) festgestellt wird. Die Bestim-
mung schränkt § 52 Ziff. 15, der nur Umwandlungen von der verwaltungsgerichtli-
chen Zuständigkeit ausnimmt 236, ein. Das ist unzulässig, da der Regierungsrat mit-
tels Verordnung die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts lediglich begründen, 
nicht aber einschränken kann. Der Feststellungsentscheid über die Aufhebung einer 
Stiftung ist somit entgegen dem Wortlaut in § 11 Abs. 2 lit. a i.V.m. § 14 Abs. 3 lit. 
c Stiftungsaufsichtsverordnung vor Verwaltungsgericht anfechtbar. 

Über die Klage auf Aufhebung einer Stiftung (Art. 88 Abs. 2, 89 Abs. 1 ZGB) ent-
scheidet das Bezirksgericht am Sitz der Stiftung im ordentlichen Verfahren (§ 39 
EG ZGB). Die Begünstigten müssen ihre Ansprüche auf dem Zivilweg durchsetzen 
(Art. 89bis Abs. 5 ZGB) 237. 

                                                
236 Dass wohl die Aufhebung einzelner Auflagen und Bedingungen, nicht aber die vollständige Aufhebung einer 
Stiftung bzw. die Feststellung darüber Umwandlung ist, ergibt sich zweifelsfrei aus den Marginalien zu den Art. 
85, 86 und 88 ZGB. 
237 EICHENBERGER, Kommentar ZPO, § 9 N 4 lit. k. 
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Unter die Stiftungen im Sinn von Ziffer 15 fallen auch die Personalfürsorgestiftun-
gen, soweit dafür kantonale Aufsichtsbehörden zuständig sind (Art. 61 Abs. 1 und 2 
BVG 238; Art. 89bis Abs. 6 ZGB; § 1 Abs. 2 Stiftungsaufsichtsverordnung; vgl. §§ 1 
f. der Verordnung über die berufliche Vorsorge 239). Vorbehalten ist die Gesetzge-
bung über die Versicherungsaufsicht (Art. 61 Abs. 3 BVG). 

16.  Führung des Grundbuchs 
Materialien:  
Zwischenbericht JD 15.2. 1965, S. 39 f.; Prot. Arbeitsgruppe Verwaltungsreform 16.7.1965, S. 8; 
Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 38 f.; Prot. Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 18 f.; Erläute-
rungen JD November 1966, S. 13 f.; Prot. Exp.Kom. 11.11.1966, S. 14; Botschaft I 1967, S. 38 f. 

Literatur:  
KILLER, S. 334 f.; TUOR/SCHNYDER/SCHMID, S. 645-651. 

a)  Übersicht 

Ziffer 16 unterstellt die Führung des Grundbuchs der verwaltungsgerichtlichen 
Kontrolle. Anfechtbar sind somit (aufsichtsrechtliche) Entscheide des Departements 
des Innern über Beschwerden gegen die Amtsführung des Grundbuchverwalters, 
gegen die Verfügungen, mit welcher eine Anmeldung abgewiesen wird und gegen 
andere Verfügungen des Grundbuchverwalters durch betroffene Dritte, soweit sie 
nicht die Abweisung einer Anmeldung zum Gegenstand haben (Art. 102 ff. GBV 240 
i.V.m. § 145 EG ZGB und §§ 1 ff. Grundbuchaufsichtsverordnung 241). 

Das Problem, das hinter der Zuständigkeitsnorm steht, ist die schwierige Grenzzie-
hung zu den zivilrechtlichen Klagen. Die Abgrenzung folgt dem Umfang der Prü-
fungsbefugnis des Grundbuchverwalters. Er klärt ab, ob der Anmeldende verfü-
gungsberechtigt ist, das angemeldete Recht eintragungsfähig ist und ein genügender 
Rechtsgrund für die verlangte Eintragung vorliegt 242. Nicht zum Aufgabenbereich 
des Grundbuchverwalters gehören materiell-rechtliche Abklärungen über das 
Rechtsverhältnis, welches einer Anmeldung zur Eintragung zugrunde liegt 243. 

                                                
238 Gesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) vom 25. Juni 1982 (SR 
831.40). 
239 Verordnung über die berufliche Vorsorge vom 19. Dezember 1983 (SAR 833.311). 
240 Verordnung betreffend das Grundbuch (Grundbuchverordnung) vom 22. Februar 1910 (SR 211.432.1). 
241 Verordnung über die Aufsicht über die Grundbuchämter vom 11. Juli 1911 (SAR 720.711). 
242 BGE 112 II 29; 102 Ib 8; EICHENBERGER, Kommentar ZPO, § 9 N 4 lit. g; KILLER, S. 334 f. 
243 BGE 119 II 17 f.; 117 II 545; 116 II 292; TUOR/SCHNYDER/SCHMID, S. 651. 

129 

130 

131 



397 

Diese Regel ist allerdings nur bedingt hilfreich, da die Prüfungskompetenz des 
Grundbuchbeamten bei Offensichtlichkeit auch materiell-rechtliche Fragen umfasst 
(Nichtigkeit des der Eintragung zugrundeliegenden Rechtsgrundes; Buchungsfähig-
keit eines angemeldeten Rechts [z.B. resolutiv bedingte Dienstbarkeiten, Personal-
servitut als Eigentümergrunddienstbarkeit] 244). 

b)  Abgrenzungen 

Die verwaltungsgerichtliche Zuständigkeit ist gegeben bei der Anfechtung im 
Grundbuch angemerkter öffentlichrechtlicher Eigentumsbeschränkungen, denen 
rein deklaratorische Bedeutung zukommt 245. 

Nicht unter Ziffer 16 - da ausserhalb der Prüfungskompetenz des Grundbuchamts - 
fallen in jedem Fall Berichtigungen einer bereits erfolgten Eintragung (Art. 977 
ZGB; hierfür stellt das Art. 975 ZGB die Grundbuchberichtigungsklage zur Verfü-
gung). 

Die Feststellung über den Bestand einer Eigentumsbeschränkung ist zivilrechtliche 
Streitigkeit, wenn eine privatrechtliche Eigentumsbeschränkung behauptet wird, 
und öffentlichrechtliche Streitigkeit (mit Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts), 
wenn eine öffentlichrechtliche Eigentumsbeschränkung behauptet wird 246. 

Für die autonome Grundbuchvermessung besteht ein eigenes Verfahren mit speziel-
lem Instanzenzug (über Vermessungskommission bzw. Gemeinderat zum Zivilrich-
ter) 247. Erfolgt die Grundbuchvermessung im Rahmen eines Güterregulierungsver-
fahrens, sind die Rechtsmittelinstanzen im Regulierungsverfahren für Beschwerden 
zuständig, somit nach der Revision des Landwirtschaftsgesetzes (Änderung vom 11. 
Juni 1996, in Kraft gesetzt auf den 1. Januar 1997) nicht mehr das Verwaltungsge-
richt (vgl. dazu § 54 Rz 8 ff.). 

                                                
244 KILLER, 334; Beispiele in AGVE 1959, 214 und 1953, 263. 
245 AGVE 1992, 27; ZIMMERLIN, § 222 N 2 mit Hinweisen. Werden die nach Art. 962 ZGB möglichen Anmer-
kungen mit konstitutiver Wirkung ausgestattet (was im Aargau nicht der Fall ist), wäre die Grundbuchberichti-
gungsklage zu ergreifen (AGVE 1992, 27; BGE 89 II 210). 
246 Vgl. illustrativen AGVE 1992, 22 ff. 
247 AGVE 1991, 144; 1990, 400; 1988, 535; vgl. §§ 5 f., 11, 19 und 33 des Dekrets über die Grundbuchvermes-
sung vom 5. März 1915 (SAR 723.110). 
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17.  Anwendung des bäuerlichen Bodenrechts 
Materialien:  
Zwischenbericht JD 15.2. 1965, S. 40 ff.; Stellungnahme Anwaltsverband 14.6.1965, S. 16 f.; Prot. 
Arbeitsgruppe Verwaltungsreform 16.7.1965, S. 8; Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 39 
f.; Botschaft I 1967, S. 39 f. 

Literatur:  
KILLER, S. 335 f.; WIDMER, S. 73 f. 

a)  Übersicht 

Die Befugnis, Vorschriften zur Festigung des bäuerlichen Grundbesitzes zu erlas-
sen, steht gestützt auf § 31bis Abs. 3 lit. b BV dem Bund zu; die Regelungskompe-
tenz ist in Verbindung mit Art. 64 BV umfassend 248. Die wichtigsten Bestimmun-
gen finden sich im BGBB 249, welches das LEG 250 und das EGG 251 ersetzt hat (Art. 
93 BGBB). Der Gesetzgeber wollte im Zeitpunkt des Erlasses von § 52 Ziff. 17 
Streitigkeiten im Anwendungsbereich des LEG, des EGG wie auch des 
zwischenzeitlich ebenfalls aufgehobenen Art. 81 des (Bundes-
)Landwirtschaftsgesetzes 252 (Bodenverbesserungen, ausgeführt im kantonalen 
Bodenverbesserungsdekret 253) gesamthaft der Verwaltungsgerichtsbeschwerde 
unterstellen 254. Der gesetzgeberische Wille ist jedenfalls im heutigen Zeitpunkt 
überholt. Dies liegt zum Teil in der umfassenden Regelungskompetenz des Bundes 
im Bereich des bäuerlichen Grundbesitzes begründet, die dieser mit Erlass des 
BGBB wahrgenommen hat. In Art. 88 f. BGBB ist lediglich eine kantonale 
Beschwerdeinstanz vorgesehen; anschliessend ist direkt die 
Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht gegeben (Art. 89 BGBB) 255. 

Der Regierungsrat hat noch in seiner Vollziehungsverordnung zum BGBB 256 als 
kantonale Beschwerdeinstanz nicht das Verwaltungsgericht oder - was sachgerecht 
gewesen wäre - die landwirtschaftliche Rekurskommission bestimmt, sondern sich 
selbst. Da die regierungsrätliche Verordnung Art. 98a OG widersprach, wurde mit 
der Teilrevision des 

                                                
248 RHINOW, Kommentar BV, Art. 31bis Rz 173. 
249 Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) vom 4. Oktober 1991 (SR 211.412.11). 
250 Bundesgesetz über die Entschuldung landwirtschaftlicher Heimwesen (LEG) vom 12. Dezember 1940. 
251 Bundesgesetz über die Erhaltung des bäuerlichen Grundbesitzes (EGG) vom 12. Juni 1951. 
252 Bundesgesetz über die Förderung der Landwirtschaft und die Erhaltung des Bauernstandes vom 3. Oktober 
1951 (SR 910.1). 
253 Dekret über Bodenverbesserungen vom 5. Mai 1970 (SAR 913.710). 
254 Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 40 f.; WIDMER, S. 73 f. 
255 BBl 1988 III 953. 
256 § 4 der Verordnung zum BG über das bäuerliche Bodenrecht vom 15. Dezember 1993 (SAR 913.111). 
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(kantonalen) Landwirtschaftsgesetzes die landwirtschaftliche Rekurskommission 
als Beschwerdeinstanz unter Ausschluss des Verwaltungsgerichts (§ 41 Abs. 1 lit. d 
i.V.m § 46 lit. d) eingesetzt; die Vollziehungsverordnung zum BGBB wurde zwar 
nicht angepasst, ist aber nun durch Gesetz derogiert. 

Im Bereich des landwirtschaftlichen Pachtrechts als bäuerliches Bodenrecht besteht 
ebenfalls eine bundesrechtliche Regelung, die zwei kantonale Beschwerdeinstanzen 
ausschliesst (vgl. ausführlich § 54 Rz 13). Als Rechtsmittelbehörde gegen Verfü-
gungen und Entscheide der Abteilung Landwirtschaft wurde die landwirtschaftliche 
Rekurskommission bestimmt 257, womit die (kantonale) Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde unzulässig ist. Das Problem stellt sich nach Inkraftsetzung des teilrevi-
dierten (kantonalen) Landwirtschaftsgesetzes nicht mehr, da in § 46 lit. d LwG § 54 
VRPG abgeändert und die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen Entscheide der 
landwirtschaftlichen Rekurskommission ausgeschlossen wurde (vgl. dazu § 54 Rz 8 
ff.). 

Die Teilgeneralklausel 258 in Ziffer 17 ist somit bedeutungslos geworden. Die Beur-
teilung von Streitigkeiten aus dem bäuerlichen Bodenrecht wird heute in § 41 Abs. 
1 lit. d durch die landwirtschaftliche Rekurskommission (ein Spezialverwaltungsge-
richt) erledigt, weshalb kein Entscheid einer Verwaltungsbehörde mehr vorliegt, 
was Anwendungsvoraussetzung von Ziffer 17 wäre. Überdies ist der zweitinstanzli-
che innerkantonale Rechtsmittelzug durch die bundesrechtlichen Verfahrensvorga-
ben im BGBB oder im LPG 259 teilweise ohnehin ausgeschlossen. 

b)  Kasuistik 

Zerstückelungsverbot nach Bodenverbesserung bei landwirtschaftlichem Grund-
stück (AGVE 1972, 169). 

                                                
257 § 6 der Verordnung zum Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht vom 29. September 1986 (SAR 
913.331). 
258 Dies die Meinung des Gesetzgebers, vgl. Zwischenbericht JD 15.2. 1965, S. 40. 
259 Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht (LPG) vom 4. Oktober 1985 (SR 221.213.2). 
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18.  Anwendung des eidgenössischen und kantonalen Gewässerschutzge-
setzes, ausgenommen Staatsbeiträge und Verleihungen 

Materialien:  
Zwischenbericht JD 15.2. 1965, S. 42 ff.; Stellungnahme Anwaltsverband 14.6.1965, S. 17; Bericht 
OR Welti 26.7.1965, S. 16 f.; Prot. Arbeitsgruppe Verwaltungsreform 16.7.1965, S. 8; Zuständig-
keitsentwurf JD Dezember 1965, S. 40 ff.; Botschaft I 1967, S. 40. 

Literatur:  
KILLER, S. 336 f.; WIDMER, S. 74-77. 

a)  Übersicht 

Ziffer 18 umfasst alle Entscheide, die in Anwendung des eidgenössischen oder kan-
tonalen Gewässerschutzrechts ergehen. Darunter fallen neben dem eidgenössischen 
GSchG zahlreiche kantonale Erlasse wie das Einführungsgesetz zum GSchG 260 mit 
der dazugehörigen Verordnung 261, das GNG 262, die Verordnung über den Schutz 
des Rheins und seines Ufers 263, das Wasserschlossdekret 264, das Dekret über den 
Schutz der Reuss und ihrer Ufer 265, das Reusstalgesetz 266. 

Ausgenommen sind Staatsbeiträge und Verleihungen. Zum Begriff der Staatsbeiträ-
ge vgl. ausführlich Rz 35 ff. Mit Verleihung (Konzession) ist das Recht zur Aus-
übung einer monopolisierten Tätigkeit oder zur Sondernutzung einer öffentlichen 
Sache 267 angesprochen. Die verwaltungsgerichtliche Zuständigkeit ist in diesen 
beiden Teilbereichen nicht etwa vollständig ausgeschlossen, wie der Wortlaut von 
Ziffer 18 nahelegt, sondern richtet sich nach den Ziffern 3 (Rückforderung) und 7 
(Entzug und Beschränkung einer Verleihung). Der (wenig glücklich formulierte) 
Ausschluss in Ziffer 18 hat auch Folgen auf die Kognitionsbefugnis, da dem Ver-
waltungsgericht bei Beschwerden im Anwendungsbereich der Ziffern 3 und 7 (im 
Gegensatz zu Ziffer 18) keine Ermessenskontrolle zukommt (§ 56). 

                                                
260 Einführungsgesetz zum eidgenössischen Gewässerschutzgesetz (EG GSchG) vom 11. Januar 1977 (SAR 
761.100). 
261 Verordnung zum Einführungsgesetz zum eidgenössischen Gewässerschutzgesetz vom 16. Januar 1978 (SAR 
761.111). 
262 Gesetz über die Nutzung und den Schutz der öffentlichen Gewässer vom 22. März 1954 (SAR 763.200) 
sowie die dazugehörige Verordnung zum GNG vom 24. Dezember 1954 (SAR 763.211). 
263 Verordnung über den Schutz des Rheins und seines Ufers vom 16. April 1948 (SAR 761.511). 
264 Dekret über den Schutz des Mündungsgebietes Aare - Reuss - Limmat (Wasserschlossdekret, WSD) vom 28. 
Februar 1989 (SAR 761.530). 
265 Dekret über den Schutz der Reuss und ihrer Ufer vom 17. März 1966 (SAR 761.529). 
266 Gesetz über den Hochwasserschutz, die Entwässerung und die Bodenverbesserung im Gebiet der Reussebene 
(Reusstalgesetz) vom 15. Oktober 1969 (SAR 761.600). 
267 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 2008. 
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b)  Kasuistik 

Zuständigkeit zur Überprüfung der Kostenverteilung bei antizipierter Ersatzvor-
nahme im Bereich des Gewässerschutzgesetzes (Art. 8 GSchG) stützt sich auf § 52 
Ziff. 18, nicht Ziffer 5, mit der Konsequenz, dass der angefochtene Entscheid auch 
der Ermessenskontrolle unterliegt (Änderung der Rechtsprechung in AGVE 1990, 
339 f.; anders noch AGVE 1988, 419) 268 - Keine Zuständigkeit betreffend Ertei-
lung einer Konzession zur Ausnützung der Wasserkraft (AGVE 1984, 432; 1977, 
250) 269 - Gegen Entscheid über Gesuch um Sondernutzungskonzession (Entnahme 
von Wasser aus dem Rhein zur Kühlung von AKW) ist die Beschwerde an das 
Verwaltungsgericht nicht gegeben (AGVE 1971, 354) - Ausschluss der verwal-
tungsgerichtlichen Zuständigkeit in § 50 GNG 270 auf Staatsbeiträge ist zu eng; aus-
geschlossen sind auch Verleihungen (AGVE 1990, 338) -Ausscheidung von 
Grundwasserschutzzonen fällt unter Ziffer 18 (AGVE 1989, 310 271; betreffend 
Gewässerschutzzonen AGVE 1978, 217) - Sanierung Abwasserleitung (AGVE 
1979, 200). 

II.  Teilgeneralklauseln 

19. Anordnungen im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes 
stützen und bei denen unmittelbar die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das 
Bundesgericht zulässig ist 

Materialien:  
BBl 1991 II 465-609 (Botschaft des Bundesrates betreffend die Änderung des Bundesgesetzes über 
die Organisation der Bundesrechtspflege sowie die Änderung des Bundesbeschlusses über eine vo-
rübergehende Erhöhung der Zahl der Ersatzrichter und Urteilsredaktoren 

                                                
268 Mit dem Erlass des Einführungsgesetzes zum eidgenössischen Gewässerschutzgesetz (EG GSchG) vom 11. 
Januar 1977 ist § 56 Abs. 2 VRPG um lit. i ergänzt (§ 49 Abs. 3 EG GSchG) und damit die Ermessenskontrolle 
durch das Verwaltungsgericht auf Verfügungen und Entscheide über die Anwendung der eidgenössischen und 
kantonalen Gewässerschutzgesetzgebung ausgedehnt worden. Damit war beabsichtigt, die Kognitionsbefugnis 
des Verwaltungsgerichts mit jener des Bundesgerichts in Übereinstimmung zu bringen (vgl. Art. 10 Satz 2 
GSchG i.V.m. Art. 104 lit. c Ziff. 3 OG). 
269 Sind mit der Konzession Anordnungen verbunden, die Bewilligungscharakter aufweisen (gleichzeitige Ertei-
lung einer fischereirechtlichen Bewilligung) oder die gewässerschutzrechtliche Fragen betreffen, die durch die 
Konzession nicht abgedeckt werden, folgt für diese die Zuständigkeit aus Ziffer 8 bzw. Ziffer 18 (vgl. AGVE 
1977, 250). 
270 Gesetz über die Nutzung und den Schutz der öffentlichen Gewässer (GNG) vom 22. März 1954 (SAR 
763.200). 
271 Unzutreffend allerdings die Zusammenfassung des Entscheids in Ziffer d (S. 313), wo auf die Beschwerde 
gegen einen prozessleitenden Entscheid mangels Zuständigkeit nicht eingetreten wird; da ein nicht wiedergut-
zumachender Nachteil verneint wurde, wäre auf die Beschwerde mangels ausreichender Beschwer nicht einzu-
treten gewesen. 

143 



402 

des Bundesgerichts vom 18. März 1991 [zit.: Botschaft OG-Revision 1991]); Botschaft des Regie-
rungsrats an den Grossen Rat des Kantons Aargau vom 7. August 1996 (zit.: Botschaft OG-
Anpassung 1996); Dekretsentwurf des Departements des Innern vom 6. August 1996 über die An-
passung des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege an das Verwaltungsrechtspflegeverfahren 
des Bundes (zit.: Entwurf DI). 

Literatur:  
HEINZ AEMISEGGER, Zu den bundesrechtlichen Rechtsmitteln im Raumplanungs- und Umwelt-
schutzrecht, in: Verfassungsrechtsprechung und Verwaltungsrechtsprechung, Zürich 1992, S. 113-
129; BIRCHMEIER, S. 417-431; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 118, 120 f., 239 f.; HÄFE-

LIN/MÜLLER, Rz 1488-1505; KÄLIN, Beschwerde, S. 286-310; WALTER KÄLIN / MARKUS MÜLLER, 
Vom ungeklärten Verhältnis zwischen Verwaltungsgerichtsbeschwerde und staatsrechtlicher Be-
schwerde, ZBl 94/1993, 433-462; ANDREAS KLEY-STRULLER, Anforderungen des Bundesrechts an 
die Verwaltungsrechtspflege der Kantone bei der Anwendung von Bundesrecht, AJP 1995, 148-162 
(zit.: Anforderungen); ALFRED KOLLER, Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die Verweigerung 
einer Aufenthaltsbewilligung, SJZ 86/1990, 353-358; DERS., Verwaltungsgerichtsbeschwerde in 
Ausländersachen: Zulässigkeit in der sogenannten Unterstellungsfrage - Überlegungen zu BGE 110 
Ib 63 f. und 111 Ib 169 ff., ZBJV 124/1988, 147-159; KÖLZ/HÄNER, Rz 361-402; RHI-

NOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 1455-1526; ALOIS PFISTER, Staatsrechtliche und Verwaltungs-
gerichtsbeschwerde: Abgrenzungsschwierigkeiten, ZBJV 121/1985, 533-566; CHRISTIAN VOGEL, 
Einschränkungen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht, Diss. Zürich 1973. 

Vgl. zudem die Literaturübersicht in § 38 vor Rz 1. 

a)  Entstehungsgeschichte 

Vor der OG-Revision 1991 waren die Kantone von Bundesrechts wegen (nur) ver-
pflichtet, in wichtigen Bereichen richterliche Beschwerdeinstanzen für Streitigkei-
ten aus dem Bundesverwaltungsrecht zur Verfügung zu stellen. Mit Erlass von Art. 
98a OG sollten bestehende Lücken im kantonalen Rechtsschutz geschlossen wer-
den, um die Verwaltungsrechtspflege der eidgenössischen Gerichte zu entlasten 272. 
Die Bestimmung verpflichtet die Kantone, für alle Streitigkeiten aus dem Bundes-
verwaltungsrecht als letzte kantonale Instanz richterliche Behörden zu schaffen, 
soweit gegen deren Entscheide unmittelbar die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an 
das Bundesgericht zulässig ist. Die Kantone sind frei, ob sie dafür Gerichte oder 
Rekurskommissionen einsetzen; von Bundes wegen sind sie einzig verpflichtet, 
dafür zu sorgen, dass diese Behörden über richterliche Unabhängigkeit verfügen. 
Die Kantone sind ferner frei, wie sie diese richterlichen Behörden organisieren und 
deren Zuständigkeiten bestimmen. Sie können das Verwaltungsgericht für das gan-
ze Bundesverwaltungsrecht einsetzen oder aber diesen Bereich aufteilen und Spezi-
alverwaltungsgerichten in Form verschiedener Rekurskommissionen zuweisen 273. 

                                                
272 BBl 1991 II 478. 
273 BBl 1991 II 524. 
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Der aargauische Gesetzgeber hat die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts (in 
Anwendung von § 51 Abs. 2 auf dem Dekretsweg) durch Teilgeneralklausel erwei-
tert, um alle in Frage kommenden Sachbereiche, die unter Art. 98a OG fallen kön-
nen, abzudecken 274. 

b)  Bundesverwaltungsgerichtsbeschwerde 

Beim Bundesgericht beschwerdefähig sind Verfügungen (lit. aa) im Sinn von Art. 5 
VwVG, die sich auf öffentliches Recht des Bundes (lit. bb) stützen; kumulativ darf 
keiner der in den Art. 99-101 OG aufgezählten Fälle vorliegen (lit. cc; die Aufzäh-
lung ist im Grundsatz abschliessend, kann aber durch spezialgesetzlich eingeführte 
Ausnahmen erweitert werden) 275. Überdies muss der (kantonale) Rechtsmittelweg 
durchlaufen worden sein (lit. dd). 

aa)  Verfügungen im Sinn von Art. 5 VwVG 

Beschwerdeobjekt der Bundesverwaltungsgerichtsbeschwerde sind Verfügungen 
(oder Entscheide), mithin ein an den Einzelnen gerichteter Hoheitsakt, durch den 
eine konkrete verwaltungsrechtliche Rechtsbeziehung rechtsgestaltend oder feststel-
lend in verbindlicher und erzwingbarer Weise geregelt wird. Der bundesrechtliche 
Verfügungsbegriff ist mit dem aargauischen identisch 276; es gelten die Ausführun-
gen zu § 38 Rz 3 ff. 

bb)  Öffentliches Recht des Bundes 

Die Bundesverwaltungsgerichtsbeschwerde ist nur zulässig gegen Verfügungen 
oder Entscheide, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen oder hätten 
stützen sollen 277. 

Öffentliches Recht des Bundes im Sinn von Art. 5 VwVG ist in der Hauptsache das 
Bundesverwaltungsrecht inklusive Staatsrecht 278. Nicht zuständigkeitsbegründend 
wirkt das Bundesverfassungsrecht, weil sonst jeder kantonale Entscheid, der sich 
ausschliesslich auf kantonales Recht abstützt, mit der Begründung, er verletze Bun-
desverfassungsrecht, doch mit Bundesverwaltungsgerichtsbeschwerde angefochten 
werden könnte 279. 

                                                
274 Botschaft OG-Anpassung 1996, S. 2. 
275 Mit dem Problem, dass die Nachführung nicht immer verlässlich erfolgt (RHINOW/KOLLER/KISS, Prozess-
recht, Rz 1466). 
276 AGVE 1972, 339; 1978, 300. 
277 BGE 123 II 20, 147, 233 f.; RHINOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 1228. 
278 RHINOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 1230. 
279 BGE 103 Ib 214. 
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Überprüft werden auch Verfügungen oder Entscheide, die sich auf kantonales Recht 
abstützen, wenn es sich dabei um unselbständiges kantonales Ausführungsrecht 
zum Bundesrecht handelt. Auch übrige auf kantonalem Recht beruhende Anord-
nungen, die einen hinreichend engen Sachzusammenhang mit dem nach Bundes-
recht zu beurteilenden bundesverwaltungsgerichtlichen Prozessthema aufweisen, 
gelten als in Anwendung von öffentlichem Recht des Bundes ergangen 280. Schliess-
lich sind auch gestützt auf kantonales Verfahrensrecht ausgefällte Nichteintretens-
entscheide vor Bundesverwaltungsgericht beschwerdefähig, wenn sie (zu Unrecht) 
die Anwendung von Bundesrecht ausschliessen 281. 

cc)  Negativkatalog in den Art. 99-101 OG 

Die Unzulässigkeit der Bundesverwaltungsgerichtsbeschwerde gliedert sich nach 
dem Gegenstand der Verfügung (Art. 99 OG), nach Sachgebieten (Art. 100 OG) 
und nach dem verfahrensrechtlichen Inhalt der Verfügung (Art. 101 OG). Bei der 
Erstellung der Negativlisten war der Gedanke massgebend, welches Sachgebiet sich 
für eine gerichtliche Kontrolle eigne und nach rechtlichen Grundsätzen beurteilt 
werden könne 282. Mangelnde Justiziabilität ortete der Bundesgesetzgeber bei Ent-
scheiden mit politischem Charakter (Art. 100 lit. a [innere und äussere Sicherheit; 
Neutralität; auswärtige Angelegenheiten]), Art. 100 lit. d [militärische und zivile 
Landesverteidigung], Art. 100 lit. u [Kernenergieanlagen]), bei Entscheiden, in de-
nen dem Ermessen eine grosse Bedeutung zukommt (Art. 100 lit. e [Begründung 
des Dienstverhältnisses; dienstliche Anordnungen; untergeordnete Disziplinarmass-
nahmen], Art. 100 lit. q-s [Kulturförderung, Leistungsangebot öffentlicher Ver-
kehrsmittel; Forschungsförderung], Art. 100 lit. c [Einbürgerungen], Art. 100 lit. v 
[Schulleistungen im Bereich Berufsbildung]), bei technischen Tatbeständen (Art. 
100 lit. h-o [Zölle; Erfindungspatente, Verweigerung oder Anerkennung schweize-
rischer Maturitätsausweise; Klassifizierung, Bau oder Ausrüstung von Fahrzeugen; 
Klassifizierung und Taxierung von Käse; Schutz von Pflanzenzüchtungen; See-
schiffahrt]). 

Ein Grossteil der von der bundesverwaltungsgerichtlichen sachlichen Zuständigkeit 
ausgeschlossenen Gebiete betrifft die kantonale Verwaltungsrechtspflege ohnehin 
nicht, da den Kantonen in diesen Bereichen 

                                                
280 BGE 123 II 233 f.; 122 II 241; 121 II 39; 119 Ib 383. 
281 RHINOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 1228. 
282 BIRCHMEIER, S. 417; RHINOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 1468; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1492. 
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keine Rechtsprechungskompetenzen zukommen. Anderes gilt bezüglich Art. 100 lit 
b OG für Verfügungen und Entscheide auf dem Gebiet der Fremdenpolizei; die Zu-
ständigkeit des Bundesgerichts geht über jene des Verwaltungsgerichts in § 52 Ziff. 
8 hinaus. Massstab für Eintretensabklärungen dürfte künftig allerdings nicht Art. 
100 lit. b OG darstellen 283, sondern die Rechtsprechung der Konventionsorgane zu 
Art. 6 Ziff. 1 EMRK (vgl. dazu ausführlich § 52 Rz 157 ff., insbesondere 195). 

Zu den Negativlisten in den Art. 99 und 101 OG vgl. § 38 Rz 42, 55, 64. 

dd)  Unmittelbare Zulässigkeit der Bundesverwaltungsgerichtsbeschwerde 

Art. 98 OG nennt die Vorinstanzen, gegen deren Entscheid die Bundesverwaltungs-
gerichtsbeschwerde gegeben ist; ein Entscheid der genannten Vorinstanzen schliesst 
Ausschöpfung des vorgängigen Instanzenzugs ein 284. Ist der Rechtsmittelzug nicht 
abgeschlossen, ist die Beschwerde an das Bundesgericht unzulässig (Art. 102 lit d 
["jede vorgängige andere Beschwerde"]) 

Die verwaltungsgerichtliche Zuständigkeit gestützt auf § 52 Ziff. 19 ist nicht gege-
ben, wenn die Bundesverwaltungsgerichtsbeschwerde vorläufig 285 ausgeschlossen 
ist, das heisst, wenn das Bundesrecht vorsieht, dass zwischen kantonaler Beschwer-
deinstanz und dem Bundesverwaltungsgericht noch eine eidgenössische Rekurs-
kommission als (Verwaltungs-) Beschwerdeinstanz entscheidet (vgl. das Verzeich-
nis der eidgenössischen Rekurs- und Schiedskommissionen in SR 173.3). 

c)  Kasuistik 

Auf Beschwerden gegen (nicht bestandene) Führerprüfungen tritt das Bundesgericht 
gestützt auf Art. 99 lit. a OG nicht ein 286; das Verwaltungsgericht ist somit auch 
gestützt auf Ziff. 19 (in Verbindung mit Art. 98a OG) nicht verpflichtet, das Ergeb-
nis einer Führerprüfung zu überprüfen (AGVE 1996, 204). 

                                                
283 Vgl. BGE 123 II 147; 122 II 3; 120 Ib 259. 
284 KÖLZ/HÄNER, Rz 363; BGE 123 II 234. 
285 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 118. 
286 BGE 98 Ib 222 ff. 
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20.  Anordnungen im Einzelfall, bei denen Art. 6 Abs. 1 EMRK einen 
Anspruch auf richterliche Überprüfung gewährt und weder im Kan-
ton noch im Bund eine konventionsgemässe richterliche Prüfung be-
steht 

Materialien:  
Botschaft des Regierungsrats an den Grossen Rat des Kantons Aargau vom 7. August 1996 (zit.: 
Botschaft OG-Anpassung 1996); Dekretsentwurf des Departement des Innern vom 6. August 1996 
über die Anpassung des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege an das Verwaltungsrechtspfle-
geverfahren des Bundes (zit.: Entwurf DI). 
Literatur:  
ALBERT BLECKMANN, Zum Begriff der "Civil rights" in Art. 6 der Europäischen Menschenrechts-
konvention, in: Günther Winkler (Hrsg.), Entwicklungstendenzen im Verwaltungsverfahrensrecht 
und in der Verwaltungsgerichtsbarkeit, Wien/New York 1990, S. 253 - 286; CARL HANS 
BRUNSCHWILER, Kann die Schweiz beim angestrebten Standard des Verfahrensschutzes nach der 
EMRK mithalten?, in: Franz Matscher (Hrsg.), Verfahrensgarantien im Bereich des öffentlichen 
Rechts, Kehl am Rhein/Strassburg/Arlington 1989, S. 126-136 (zit.: Standard); PASCAL COULLERY, 
Das Recht auf Sozialhilfe, Diss. Bern 1993; HERIBERT GOLSONG / WOLFRAM KARL / HERBERT 
MIEHSLER / HERBERT PETZOLD / EIKE RIEDEL / KERSTEN ROGGE / THEO VOGLER / LUZIUS WILD-
HABER / STEFAN BREITENMOSER, Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskon-
vention, Köln/Berlin/Bonn/München 1995 (zit.: IntKomm EMRK); FROWEIN/PEUKERT, Art. 6 Rz 
35-52; URS GUENG, Zum Stand und den Entwicklungstendenzen im öffentlichen Entschädigungs-
recht, ZBl 69/1968, 351-361; ARTHUR HAEFLIGER, Die Europäische Menschenrechtskonvention und 
die Schweiz, Bern 1993 (zit.: EMRK); YVO HANGARTNER, Die Bindung von Verwaltungs- und 
Justizbehörden an die EMRK, AJP 1995, 131-147 (zit.: Bindung); RUTH HERZOG, Art. 6 EMRK und 
die kantonale Verwaltungsrechtspflege, Diss. Bern 1995 (zit.: EMRK); ANDREAS KLEY-STRULLER, 
Beamtenrechtliche Streitigkeiten und Art. 6 EMRK bzw. Art. 14 CCPR, AJP 1995, 758-760 (zit.: 
Beamtenrecht); DERS., Der Anspruch auf richterliche Beurteilung "zivilrechtlicher" Streitigkeiten im 
Bereich des Verwaltungsrechts sowie von Disziplinar- und Verwaltungsstrafen gemäss Art. 6 
EMRK, AJP 1994, 23-42 (zit.: Anspruch); DERS., Art. 6 EMRK als Rechtsschutzgarantie gegen die 
öffentliche Gewalt, Zürich 1993 (zit.: EMRK); ALFRED KUTTLER, Kann die Schweiz beim ange-
strebten Standard des Verfahrensschutzes nach der EMRK mithalten?, in: Franz Matscher (Hrsg.), 
Verfahrensgarantien im Bereich des öffentlichen Rechts, Kehl am Rhein/Strassburg/Arlington 1989, 
S. 130-136; JÖRG PAUL MÜLLER, Die Anwendung der Europäischen Menschenrechtskonvention in 
der Schweiz, ZSR 94/1975 I 373-405 (zit.: Anwendung), ROBERT PFUND, Verwaltungsrecht - Straf-
recht (Verwaltungsstrafrecht), ZSR 90/1971 II 107-240; TOMAS POLEDNA, Praxis zur Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK) aus schweizerischer Sicht, Zürich 1993; HANS REINHARDT, 
Allgemeines Polizeirecht - Aufgaben, Grundsätze und Handlungen, Diss. Bern 1993; RENÉ RHINOW, 
Wesen und Begriff der Subvention in der schweizerischen Rechtsordnung, Basel/Stuttgart 1971; 
PETER SALADIN / HERBERT PLOTKE, Bildungsrecht, in: Kurt Eichenberger / Kurt Jenny / René A. 
Rhinow / Alexander Ruch / Gerhard Schmid / Luzius Wildhaber (Hrsg.), Handbuch des Staats- und 
Verwaltungsrechts des Kantons Basel-Stadt, Basel/Frankfurt am Main 1984, S. 605-653; EBERHARD 
SCHMIDT-ASSMANN, Verfahrensgarantien im Bereich des öffentlichen Rechts: Darstellung der 
Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland mit vergleichenden Hinweisen auf die Bundesver-
waltungsrechtspflege in der Schweiz im Blick auf Art. 6 Abs. 1 EMRK, in: Franz Matscher (Hrsg.), 
Verfahrensgarantien im Bereich des öffentlichen Rechts, Kehl am Rhein/Strassburg/Arlington 1989, 
S. 89-125; THOMAS SCHMUCKLI, Die Fairness in der Verwaltungsrechtspflege. Art. 6 Ziff. 1 EMRK 
und die Anwendung auf die Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Diss. Freiburg 1990 (zit.: Fair-
ness); RAINER J. SCHWEIZER, Die schweizerischen Gerichte und das europäische Recht, ZSR 
112/1993 II, 577 ff. (zit.: Gerichte); DERS., Auf dem Weg zu einem schweizerischen Verwaltungs-
verfahrens- und Verwaltungsprozessrecht, ZBl 91/1990, 193 ff.(zit.: Weg); DANIEL THÜRER, Neuere 
Entwicklungen im Bereich der Europäischen Menschenrechtskonvention, ZBl 89/1988, 377-402 
(zit.: Entwicklungen); 
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DERS., Europäische Menschenrechtskonvention und Schweizerisches Verwaltungsverfahren, ZBl 
87/1986, 241-265 (zit.: Menschenrechtskonvention); STEFAN TRECHSEL / PETER NOLL, Schweizeri-
sches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, Allgemeine Voraussetzungen der Strafbarkeit, Zürich 1994; 
VILLIGER, EMRK, passim; LUZIUS WILDHABER, "civil rights" nach Art. 6 Ziff. 1 EMRK, in: Festga-
be zum Schweizerischen Juristentag 1985, Basel 1985, S. 469-478 (zit.: civil rights); FELIX WOLF-

FERS, Grundriss des Sozialhilferechts, Eine Einführung in die Fürsorgegesetzgebung von Bund und 
Kantonen, Bern 1993; ULRICH ZIMMERLI, EMRK und Schweizerische Verwaltungsrechtspflege, in: 
Daniel Thürer / Rolf H. Weber / Roger Zäch (Hrsg.), Aktuelle Fragen zur Europäischen Menschen-
rechtskonvention, Zürich 1994, S. 41-67 (zit.: EMRK); DERS., Art. 6 Ziff. 1 EMRK und die richter-
liche Überprüfung von Nutzungsplänen, Baurecht (BR) 1994, 74-77 (zit.: Nutzungspläne). 

a)  Auslegung von Art. 6 Ziff. 1 EMRK 

Der Konventionstext lautet in deutscher Übersetzung: 

"1. Jedermann hat Anspruch darauf, dass seine Sache in billiger Weise öffentlich 
und innerhalb einer angemessen Frist gehört wird, und zwar von einem unabhängi-
gen und unparteiischen, auf Gesetz beruhendem Gericht, das über zivilrechtliche 
Ansprüche und Verpflichtungen oder über die Stichhaltigkeit der gegen ihn erhobe-
nen strafrechtlichen Anklage zu entscheiden hat. Das Urteil muss öffentlich ver-
kündet werden, jedoch kann die Presse und die Öffentlichkeit während des gesam-
ten Verfahrens oder eines Teiles desselben im Interesse der Sittlichkeit, der öffentli-
chen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einem demokratischen Staat ausge-
schlossen werden, oder wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des 
Privatlebens der Prozessparteien es verlangen, oder, und zwar unter besonderen 
Umständen, wenn die öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege be-
einträchtigen würde, in diesem Fall jedoch nur in dem nach Auffassung des Ge-
richts erforderlichen Umfang. 

2. ... (Unschuldsvermutung) 

3. ... (Rechte des Angeklagten)." 

aa)  Grundsätze 

Art. 6 Ziff. 1 EMRK gewährleistet den Gerichtszugang. Damit verbunden sind ver-
schiedene Verfahrensgarantien, wie Gesetzmässigkeit, Unabhängigkeit und Unpar-
teilichkeit des Gerichts, Fairness und Öffentlichkeit des Verfahrens sowie Streitent-
scheidung innerhalb angemessener Frist 287. 

                                                
287 MIEHSLER/VOGLER, INTKOMM EMRK, Vorbemerkung zu Art. 6, S. 7. 
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Der deutsche Text ist eine Übersetzung, massgeblich für die Auslegung sind der 
englische und der französische Text. Sollte das Verwaltungsgericht gestützt auf Art. 
6 Ziff. 1 EMRK entscheiden müssen, ob eine Streitigkeit vorliegt, die in den An-
wendungsbereich der Konvention und damit in den Zuständigkeitsbereich des Ver-
waltungsgerichts fällt (§ 52 Ziff. 20), ist es gezwungen, den authentischen Vertrags-
text auszulegen 288. Neben den allgemeinen Auslegungskriterien haben die Strass-
burger Organe ein autonomes Konzept entwickelt, welches die allgemeine Ausle-
gung ergänzt. Danach wird anhand von vier Kriterien geprüft: Selbständige Würdi-
gung der Natur des Anspruchs in materieller Hinsicht, Zweck seiner Geltendma-
chung, Berücksichtigung der allgemeinen Grundsätze der Rechtsordnungen aller 
Mitgliedstaaten der EMRK sowie Berücksichtigung des Zwecks der EMRK insge-
samt 289. 

bb)  Zivilrechtliche Ansprüche 

Art. 6 EMRK beansprucht Geltung bei der Beurteilung von zivilrechtlichen An-
sprüchen und Verpflichtungen. Vorausgesetzt ist, dass tatsächlich eine Streitigkeit 
besteht zwischen zwei Privatpersonen oder zwischen einer Privatperson und einer 
Verwaltungsbehörde 290 und dass sich der Entscheid über die Streitigkeit auf den 
Bestand zivilrechtlicher Ansprüche und Verpflichtungen auswirken kann. 

                                                
288 Der englische Vertragstext im hier interessierenden Teil lautet: "In the determination of his civil rights and 
obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a 
reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law. Judgment shall be pronounced 
publicly but the press and public may be excluded from all or part of the trial in the interests of morals, public 
order or national security in a democratic society, where the interests of juveniles, or the protection of the pri-
vate life of the parties so require, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circum-
stances where publicity would prejudice the interests of justice." 
Der französische Vertragstext lautet: 
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonna-
ble, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et 
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le 
jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au 
public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité 
nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des 
parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des 
circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 
289 MIEHSLER, IntKomm EMRK, Art. 6 Rz 58. 
290 VILLIGER, EMRK, N 375. 
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Art. 6 EMRK ist eine Verfahrensbestimmung; sie schafft mithin keine Rechte oder 
zivilrechtlichen Ansprüche, die im Recht des betroffenen Vertragsstaats nicht be-
reits bestehen. 

cc)  Strafrechtliche Anklage 

Art. 6 EMRK kommt auch in Verfahren zur Anwendung, in welchen über die 
Stichhaltigkeit der gegen eine Person erhobenen strafrechtlichen Anklage entschie-
den wird (Art. 6 Ziff. 1 EMRK). Die strafrechtliche Anklage muss sich auf eine 
Straftat beziehen. Die formelle Zuordnung zum innerstaatlichen Strafrecht (StGB 
oder Strafbestimmungen in anderen Erlassen) führt unmittelbar zur Anwendbarkeit 
von Art. 6 EMRK 291. Der Begriff der "strafrechtlichen Anklage" wird von den 
EMRK-Organen 292 zudem autonom ausgelegt, da es nicht am Vertragsstaat liegen 
kann, einem Angeklagten die Verfahrensgarantien durch Zuordnung des Unrechts-
tatbestands in ein nicht dem Strafrecht zugehöriges Rechtsgebiet (Hauptanwen-
dungsfall ist das Disziplinarrecht) zu entziehen 293. Kriterien der autonomen Ausle-
gung sind die "wahre Natur" der Zuwiderhandlung (welche sich nach dem Kreis der 
potentiellen Adressaten der Strafnorm bestimmt 294) sowie die "Art und Schwere 
der Sanktion" 295. 

b)  Von Art. 6 Ziff. 1 EMRK erfasste Verwaltungsrechtsmaterien als zivilrechtlich 

aa)  RPG / Bauordnungsrecht / Bodenverbesserungsrecht 

aaa) Richtpläne 

Die Richtpläne richten sich ausschliesslich an die mit Erfüllung raumwirksamer 
Aufgaben betrauten Behörden; ihnen kommt im Grundsatz keine Grundeigentümer-
verbindlichkeit zu 296, weshalb keine Rechte oder Pflichten im Sinne der EMRK 
begründet werden 297. Immerhin geht das 

                                                
291 VILLIGER, EMRK, N 391. 
292 Europäische Menschenrechtskommission und Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, vgl. FRO-

WEIN/PEUKERT, Art. 6 Rz 35, und VILLIGER, EMRK, N 175 ff., 204 ff., 396. 
293 Urteil in Sachen Engel u.a. c. Niederlande, DR 11, 216 = EuGRZ 1977, 366; FROWEIN/PEUKERT, Art. 6 Rz 
35; VILLIGER, EMRK, N 390 f.; HÄFLIGER, EMRK, S. 121; THÜRER, 254; STEFAN TRECHSEL, Die Verteidi-
gungsrechte in der Praxis der Europäischen Menschenrechtskonvention, ZStrR 96 (1976) 384. 
294 Urteil i.S. Engel (Fn. 27); KLEY-STRULLER, Anspruch, 25; DERS., EMRK, S. 8. 
295 Urteil i.S. Oeztürk c. Bundesrepublik, GH 73, Ziff. 55 = EuGRZ 1985, 68; Urteil in Sachen Engel u.a. c. 
Niederlande, DR 11, 216 = EuGRZ 1977, 366; VILLIGER, EMRK, N 392 f.; HAEFLIGER, EMRK, S. 122 f. 
296 BGE 119 Ia 289; HALLER/KARLEN, Rz 219; SCHÜRMANN/HÄNNI, S. 112 f. 
297 HERZOG, EMRK, S. 140; SCHMUCKLI, Fairness, S. 151. 
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Bundesgericht bei einem Richtplan mit Aussenwirkung davon aus, dass dieser An-
fechtungsobjekt einer staatsrechtlichen Beschwerde sein kann 298, wenn der Plan 
bzw. eine einzelne Plananordnung (systemwidrig, da nicht stufenkonform) unmit-
telbar in die Rechtsstellung des Privaten eingreift, da den nachgeordneten Pla-
nungsbehörden kein Handlungsspielraum mehr verbleibt. 

Im Kanton Aargau sind Rechtsmittel gegen Richtpläne nicht vorgesehen; es handelt 
sich um ein qualifiziertes Schweigen des Gesetzgebers 299. Die Regelung ist den-
noch EMRK-konform, da der Richtplan selbst bei Parzellenschärfe durch einen 
weiteren Verwaltungsakt umgesetzt werden muss 300. 

bbb) Nutzungspläne 

Zu den Nutzungsplänen und dem gegen diese gewährten Rechtsschutz vgl. § 38 Rz 
94-97. Es ist unbestritten, dass der Nutzungsplan als grundeigentümerverbindliches 
Regelwerk Rechte und Pflichten im Sinn von Art. 6 Ziff. 1 EMRK begründen kann 
und deshalb von dessen Anwendungsbereich erfasst wird 301. Gegen Nutzungspläne 
muss deshalb die Sachverhalts- und Rechtskontrolle durch ein Gericht gegeben 
sein. § 28 BauG lässt die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Genehmi-
gungsentscheid des Regierungsrats (bei Sondernutzungsplänen) bzw. des Grossen 
Rats (bei Nutzungsplänen und/oder Vorschriften) zu; damit wird die Überprüfungs-
befugnis des Verwaltungsgerichts auf jene des Grossen Rats reduziert (Prüfung auf 
Rechtmässigkeit und Übereinstimmung mit den kantonalen Richtplänen sowie auf 
angemessene Berücksichtigung der kantonalen und regionalen Interessen; vgl. § 27 
Abs. 2 BauG). Ob dies dem Individualrechtsschutz genügt, ist fraglich. Das Verwal-
tungsgericht wird - auch unter dem Blickwinkel von Art. 52 Ziff. 20 - versuchen 
müssen, § 28 BauG EMRK-konform auszulegen und der Beurteilung von Be-
schwerden gegen Genehmigungsentscheide die Regelung im Nutzungsplan selbst 
und nicht den Genehmigungsentscheid als Anfechtungsobjekt zugrunde zu legen 
(vgl. zum Ganzen ausführlich § 38 Rz 94 ff.). 

                                                
298 BGE 119 Ia 285 ff.; 111 Ia 130 f.; 107 Ia 83 f. 
299 Botschaft BauG 1990, S. 13. 
300 SCHÜRMANN/HÄNNI, S. 82; vgl. ausführlich § 38 Rz 91 ff. 
301 HERZOG, EMRK, S. 142 f.; SCHÜRMANN/HÄNNI, S. 424; SCHWEIZER, Gerichte, S. 719; SCHMUCKLI, Fairness, 
S. 151. 
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ccc) Baubewilligungen 

Mit der Baubewilligung wird - obwohl diese durch die präventive Baupolizeikon-
trolle begründet ist - in civil rights eingegriffen; im Grundsatz sind deshalb die Ver-
fahrensgarantien von Art. 6 Ziff. 1 EMRK zu beachten. Davon machen die Konven-
tionsorgane Ausnahmen; so fallen Bewilligungsverweigerungen von Bauten ausser-
halb Baugebiet, die der geltenden Zonenordnung widersprechen, nicht in den Gel-
tungsbereich der EMRK. Da § 52 Ziff. 8 eine umfassende Zuständigkeit des Ver-
waltungsgerichts zur Beurteilung von Bewilligungsentscheiden darstellt, erübrigt 
sich ein Entscheid über die teils schwierigen Abgrenzungsfragen in Anwendung 
von § 52 Ziff. 20 302. 

ddd) Bodenverbesserung und Landumlegung 

Ein Güterregulierungsverfahren zeichnet sich aus durch verschiedene Verfahrens-
abschnitte wie Einleitungsbeschluss, Feststellung des alten Besitzstands, Neuzutei-
lung oder Geldausgleich 303. Für jede dieser Verfahrensstufen hat eine öffentliche 
Auflage stattzufinden, in deren Rahmen die betreffenden Grundeigentümer ihre 
Einsprache- und Beschwerderechte wahrnehmen können. Sämtliche erwähnten Ver-
fahrensabschnitte beruhen auf Beschlüssen, die in der Regel in civil rights eingrei-
fen und deshalb Anspruch auf richterliche Beurteilung vermitteln. Abgrenzungsfra-
gen ergeben sich gestützt auf aargauisches Recht nicht, da gemäss § 41 lit. a LwG 
sämtliche Beschlüsse von Güterregulierungsorganen bei der Landwirtschaftlichen 
Rekurskommission (einem Spezialverwaltungsgericht) beschwerdefähig sind. Ein-
zig der Einleitungsbeschuss (eines Güterregulierungsverfahrens) durch die Gemein-
deversammlung oder den Einwohnerrat gegen den Widerstand der Mehrheit der 
betroffenen Grundeigentümer (§ 14 Abs. 2 LwG) wird in § 42 LwG der Verwal-
tungsbeschwerde an den Regierungsrat unterstellt (und damit der Beurteilung durch 
die Landwirtschaftliche Rekurskommission entzogen); dies ist konventionswidrig, 
da die tatsächliche und rechtliche Verfügungsbefugnis über das Grundstück durch 
den Umlegungsbann auf lange Zeit hinaus eingeschränkt wird 304 und damit Aus-
wirkungen auf civil rights vorliegen, die der gerichtlichen Beurteilung zugänglich 
sein müssen 305. Das Verwaltungsgericht wird auf entsprechende Beschwerden 

                                                
302 Vgl. dazu ausführlich HERZOG, EMRK, S. 153 ff. 
303 Vgl. §§ 15 ff. LwG; § 73 des Dekrets über Bodenverbesserung (Bodenverbesserungsdekret, BVD) vom 21. 
Juni 1957 (SAR 913.710). 
304 BGE 117 Ia 385. 
305 Vgl. zum Ganzen ausführlich § 54 Rz 8 ff. 
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gegen Entscheide des Regierungsrats gestützt auf § 52 Ziff. 20 einzutreten haben. 

Die verwaltungsgerichtliche Zuständigkeit (§ 41 aLwG; § 54 a VRPG) ist nach der 
Revision des Landwirtschaftsgesetzes Anfang 1997 entfallen. Da es im Rahmen 
von Bodenverbesserungsmassnahmen um erhebliche Interessen gehen kann und 
Regulierungsverfahren teils ausserordentlich anspruchsvoll und fehlergeneigt sind, 
überzeugt die Straffung des Rechtsmittelzuges ausgerechnet auf diesem Gebiet 
nicht sonderlich. 

Die Landumlegung besteht ebenfalls aus dem Zusammenlegen und Neuverteilen 
von Grundstücken, allerdings innerhalb des Baugebiets (§ 72 BauG). Die entspre-
chenden Verfahrensschritte werden durch das durchführende Organ (den Gemein-
derat; die Ausführungskommission) beschlossen und sind einsprachefähig (§ 78 
Abs. 1 BauG). Der gerichtliche Rechtsschutz wird durch § 78 Abs. 2 BauG (Be-
schwerde an die Schätzungskommission nach Baugesetz) und § 54 (Verwaltungsge-
richtsbeschwerde gegen den Entscheid der Schätzungskommission nach Baugesetz) 
sichergestellt. § 52 Ziff. 20 schafft keine neuen Zuständigkeiten. 

bb)  Enteignungsrecht 

Enteignungsverfahren fallen in den Anwendungsbereich von Art. 6 Ziff. 1 EMRK; 
dies ist unbestritten 306. Der von der Enteignung Betroffene hat Anspruch darauf, 
dass nicht nur die Entschädigungsfrage, sondern auch die Zulässigkeit der Enteig-
nung im Streitfall von einem Gericht beurteilt wird, das zumindest den Sachverhalt 
und das anwendbare Recht frei überprüft; auch die Festsetzung von Plänen, mit 
denen dem Gemeinwesen das Enteignungsrecht erteilt wird, hat den Anforderungen 
von Art. 6 Ziff. 1 EMRK zu genügen, wenn in einem späteren Verfahren dieses 
Enteignungsrecht nicht mehr bestritten werden kann 307. 

Das Enteignungsrecht ist kantonal einheitlich in den §§ 130 ff. BauG geregelt; er-
fasst wird sowohl die formelle wie auch die materielle Enteignung. Gestützt auf § 
148 Abs. 3 BauG entscheidet die Schätzungskommission nach Baugesetz (ein Spe-
zialverwaltungsgericht) alle Streitigkeiten nach Baugesetz, soweit nicht eine andere 
Behörde für zuständig erklärt wird. Andere Behörde im Sinn des Gesetzes ist der 
Regierungsrat (§ 154 Abs. 1 BauG); sein Entscheid ist - womit die EMRK-
Konformität 

                                                
306 BGE 122 I 294; 120 Ia 27; HERZOG, EMRK, S. 122; HALLER/KARLEN, S. 258 f.; SCHÜRMANN/HÄNNI, S. 409. 
307 BGE 120 Ia 27; 119 Ia 88. 
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sichergestellt wird - beim Verwaltungsgericht beschwerdefähig; ebenso können die 
Entscheide der Schätzungskommission nach Baugesetz beim Verwaltungsgericht 
angefochten werden (§ 54). Die Regelung wirft hinsichtlich § 52 Ziff. 20 keine 
Probleme auf, da ein EMRK-konformer Rechtsschutz durchgehend gewährleistet 
ist. Zum Problem des Kognitionsumfangs bei Verwaltungsgerichtsbeschwerden 
gegen Genehmigungsentscheide des Grossen Rats in der Nutzungsplanung (Planin-
halt kann die Erteilung des Enteignungsrechts sein [vgl. § 132 Abs. 1 BauG]) vgl. 
Rz 165 hiervor sowie § 38 Rz 94 ff. 

cc)  Wirtschaftsrecht 

aaa) Bewilligungserfordernisse für Gewerbe- und Berufsausübung 
Massnahmen, die gewisse Tätigkeiten von einer behördlichen Bewilligung abhän-
gig machen (gewerbepolizeiliche Bewilligungen; Berufsausübungsbewilligungen 
308 und dergleichen) werden vom Schutzbereich der EMRK erfasst, sofern die Be-
willigungspflicht bzw. die Verweigerung der nachgesuchten Bewilligung in privat-
rechtliche Tätigkeiten eingreift 309; dies gilt ebenso für wirtschaftspolitisch moti-
vierte Bewilligungen 310. 

Diese Bewilligungspflichten werden von § 52 Ziff. 6 und vor allem Ziff. 8 abge-
deckt; neue Zuständigkeiten gestützt auf § 52 Ziff. 20 sind nicht zu erwarten. Einzig 
im Bereich Konzessionserteilung und Hinfall der Konzession durch Zeitablauf kann 
sich der Ausschluss der verwaltungsgerichtlichen Zuständigkeit in § 52 Ziff. 7 auf 
die Anwendbarkeit von Ziffer 20 auswirken; ein entsprechend verpflichtender Ent-
scheid der Konventionsorgane ist bis anhin allerdings noch nicht ergangen (vgl. 
dazu ausführlich Rz 74 ff., insbesondere 79). 

bbb) Submissionsrecht 

Ob das Submissionsrecht von Art 6 Ziff. 1 EMRK erfasst wird oder nicht, ist um-
stritten 311. Dies hängt vor allem mit der ebenfalls umstrittenen Rechtsnatur von 
Vergabeentscheiden zusammen (Zweistufentheorie beim Abschluss privatrechtli-
cher Verträge durch das Gemeinwesen) 312. Für den Kanton Aargau bleibt die Aus-
einandersetzung weitgehend bedeutungslos, da Streitigkeiten aus Submissionsver-
trag bereits 

                                                
308 Vgl. BGE 123 I 88 (Entzug einer Bewilligung zur Ausübung des freien Notariats). 
309 MIEHSLER, IntKomm EMRK, Art. 6 Rz 163. 
310 HERZOG, EMRK, S. 81, 196. 
311 Vgl. HERZOG, EMRK, S. 205 ff. 
312 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 229 ff. 
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gestützt auf § 60 Ziff. 1 gerichtlicher Beurteilung zugänglich sind und im übrigen 
das neue Submissionsdekret einen ausgebauten Rechtsschutz vorsieht (als [freiwil-
lige] Angleichung an die Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft zur Liberali-
sierung des öffentlichen Beschaffungswesens); für § 52 Ziff. 20 bleibt kein Anwen-
dungsbereich. 

dd)  Öffentliche Leistungspflichten 

aaa) Subventionen 

Eine Subvention liegt vor bei Zuwendungen, die ein Gemeinwesen Dritten in recht-
licher Verbindung mit einem bestimmten Zweck zukommen lässt 313. Die Subventi-
on bewirkt eine Verhaltensbindung des Empfängers; ihre Aufgabe ist, durch Zusi-
cherung oder gesetzliche Inaussichtstellung einer Geldleistung durch das betreffen-
de Gemeinwesen ein im öffentlichen Interesse liegendes Verhalten der Destinäre 
der Leistung zu bewirken, zu welchem diese an sich nicht verpflichtet wären 314 
(vgl. zum Ganzen ausführlich Rz 35 ff.). 

Entscheide über die Ausrichtung oder Nichtausrichtung von staatlichen Förde-
rungsmitteln (Subventionen) werden von den Konventionsorganen in der Regel als 
Ermessensentscheide (Entschliessungsermessen) betrachtet. Die Ausübung (will-
kürfreien) Ermessens wird aber nicht als der richterlichen Überprüfung zugängliche 
(justiziable) Materie betrachtet 315; es bedarf des rechtlichen Anknüpfungspunktes. 
Dieser ist dann gegeben, wenn die nationale bzw. kantonale Regelung - wenn auch 
unter bestimmten Voraussetzungen - einen Rechtsanspruch auf Ausrichtung der 
Subvention gewährt, oder wenn die Verwaltungsbehörde ermessensmissbräuchlich 
entscheidet; dies dürfte im Bereich des Entschliessungsermessens nur selten nach-
weisbar sein. Verweigert eine Behörde die Ausrichtung einer Subvention unter 
Hinweis auf die fehlenden gesetzlichen Voraussetzungen oder begründet sie ihren 
Entscheid mit sachwidrigen Motiven, dürfte eine im Sinn von Art. 6 Ziff. 1 EMRK 
justiziable zivilrechtliche Streitigkeit vorliegen. Die Abgrenzung wird in der Praxis 
grössere Schwierigkeiten verursachen, da sowohl die Formulierung der gesetzlichen 
Grundlagen wie auch die Begründung des die Subventionsausrichtung verweigern-
den Entscheids gewissen Zufälligkeiten unterworfen ist, die dann über (materielle) 
gerichtliche Beurteilung oder Nichteintreten entscheiden. 

                                                
313 RHINOW, Subvention, S. 238 ff. 
314 IMBODEN/RHINOW, Nr. 155 B Ib, S. 1128. 
315 MIEHSLER, IntKomm EMRK Art. 6 Rz 80. 
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Die Rückforderung von Subventionen stellen Eingriffe in Zivilrechte dar und wer-
den vom Anwendungsbereich der EMRK erfasst. Die Zuständigkeit des Verwal-
tungsgerichts folgt allerdings bereits aus § 52 Ziff. 3 (vgl. dort, Rz 36 ff.). 

bbb) Sozialhilfe 

Sozialhilfe ist (im hier interessierenden) engeren Sinn materielle (finanzielle) Un-
terstützung Bedürftiger, die ihre Existenzsicherung nicht mehr aus eigenen Mitteln 
(wozu auch Sozialversicherungsleistungen zählen) bereitstellen können. Die mass-
gebenden Regeln finden sich im Sozialhilfegesetz 316. Nach dessen § 1 Abs. 2 be-
zweckt die Sozialhilfe, Notlagen zu verhüten und zu beheben. Die zuständigen Be-
hörden und Sozialdienste sind verpflichtet, die erforderliche Sozialhilfe zu gewäh-
ren, sofern diese nicht rechtzeitig auf andere Weise geleistet wird (§ 3 Abs. 1 SHG). 

Die Formulierung ist entscheidend. Sie verpflichtet die Gemeinden (§ 5 Abs. 1 
SHG) bzw. den Gemeinderat (§ 7 Abs. 1 SHG), bedürftigen Personen Unterstüt-
zungsleistungen zu gewähren, wenn das verfügbare Einkommen nicht ausreicht, um 
das gestützt auf die Richtlinien des kantonalen Sozialdienstes 317 zu berechnende 
Existenzminimum abzudecken. In diesen Fällen liegt kein Entschliessungsermessen 
der Behörden mehr vor, sondern ein Anspruch des Bedürftigen, was Entscheide 
über Sozialhilfe justiziabel 318 macht und damit dem Schutzbereich der EMRK un-
terwirft. 

In diesem Sinn hat nun erstmals auch das Verwaltungsgericht im zur Publikation in 
den AGVE 1997 vorgesehenen VGE II/97.00043-K2 vom 12. Juni 1997 i.S. F., S. 5 
ff. entschieden 319. Es erwog im wesentlichen, der europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte beurteile seit längerer Zeit sozialversicherungsrechtliche Ansprü-
che als Rechte im Sinn von Art. 6 Ziff. 1 EMRK, seit dem Urteil Salesi vom 26. 
Februar 1993 320 sei diese Praxis auch für den Bereich der Sozialhilfe für anwend-
bar erklärt worden; entscheidend sei für den Europäischen Gerichtshof 

                                                
316 Sozialhilfegesetz (SHG) vom 2. März 1982 (SAR 851.100). 
317 Richtlinien des Kantonalen Sozialdienstes für die Bemessung der Sozialhilfe (Richtlinien Sozialhilfe) vom 7. 
Dezember 1994. 
318 Die Justiziabilität des Anspruchs wird von einem Grossteil der Lehre im Grundsatz bejaht (WOLFFERS, S. 87, 
mit Hinweisen). 
319 Anders noch AGVE 1988, 193; 1984, 436. 
320 Publications de la Cour européenne des droits de l'homme, Série A, vol. 257-E; bestätigt im Urteil Schuler-
Zgraggen vom 24. Juni 1993 (Série A, vol 263). 
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gewesen, dass die Betroffenen nicht in ihren Beziehungen mit Verwaltungsbehör-
den, die in Ausübung des Ermessens handelten, berührt waren, sondern dass sie ein 
individuelles wirtschaftliches Recht geltend machten, das sich aus klaren gesetzli-
chen Vorschriften der nationalen Rechtsordnung ergab; obwohl weder das Sozial-
hilfegesetz noch die Sozialhilfeverordnung ausdrücklich von einem individuellen 
Anspruch sprächen, sei klar, dass die Sozialbehörden im Kanton Aargau zur mate-
riellen Hilfe verpflichtet seien, ohne dass ihnen diesbezüglich ein Ermessensspiel-
raum zustände; auf die Beschwerde sei mithin einzutreten. 

ccc) Staatshaftung 

Zum Anwendungsbereich von Art. 6 Ziff. 1 EMRK gehören im allgemeinen zivil-
rechtliche Ansprüche und Verpflichtungen, soweit deren Bestand, Umfang oder die 
Ausübungsmodalitäten sowie entsprechende Tatfragen streitig sind. Ebenso zählen 
dazu Verfahren, welche für zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen von 
Bedeutung sind. Im Bereich der Staatshaftung haben die Strassburger Organe die 
Anwendbarkeit von Art. 6 Ziff. 1 EMRK in den letzten Jahren regelmässig bejaht. 
Danach kommt es nicht auf die öffentliche oder private Natur der Parteien und der 
anwendbaren Bestimmungen und ebensowenig auf den Ursprung des Streites und 
der Zuständigkeit der Behörden an, sondern allein auf die Auswirkungen auf die 
zivilen Rechte und Verpflichtungen 321. Entscheidend ist die geldwerte Entschädi-
gung eines (materiellen oder immateriellen) Schadens. In dieser Weise hat der Eu-
ropäische Gerichtshof Art. 6 Ziff. 1 EMRK angewendet im Fall einer Klage gegen 
ein öffentliches Spital bzw. gegen den Staat im Zusammenhang mit einer Aids-
Infektion, in Staatshaftungsprozessen im Anschluss an die Verweigerung einer be-
trieblichen Vergünstigung bzw. Bewilligung sowie auf ein Strafklageverfahren, von 
dem ein Haftungsprozess gegen Beamte abhing 322. 

Der Kanton und die Gemeinden haften für den Schaden, den ihre Behörden oder 
Beamten in Ausübung der amtlichen Tätigkeit widerrechtlich verursachen (§ 75 
Abs. 1 KV). Sie haften gestützt auf die aargauische Verfassung auch für Schäden, 
die ihre Behörden oder Beamten rechtmässig verursacht haben, wenn Einzelne da-
von schwer betroffen sind und ihnen nicht zugemutet werden kann, den Schaden 
selbst zu tragen 

                                                
321 BGE 119 Ia 224 f. 
322 BGE 119 Ia 225 mit ausführlichen Hinweisen auf Urteile der Konventionsorgane; vgl. auch KÖLZ/HÄNER, 
Rz 22; SCHWEIZER, Weg, 211. 
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(§ 75 Abs. 2 KV) 323. Die Haftung erstreckt sich auf Kanton und Gemeinden. 

In verfahrensrechtlicher Hinsicht bestimmt das Verantwortlichkeitsgesetz 324 die 
Zuständigkeiten. Danach sind Klagen aus öffentlichrechtlicher Schadenersatzpflicht 
des Staates (Kanton und seine Anstalten, Stiftungen und Körperschaften, Gemein-
den oder interkommunale Organisationen) gestützt auf § 9 Verantwortlichkeitsge-
setz beim Zivilrichter zu erheben. Dasselbe gilt für Rückgriffsklagen des Gemein-
wesens gegen den fehlbaren Beamten oder Angestellten 325. Damit ist der gerichtli-
che Rechtsschutz im Sinne der EMRK sichergestellt; das Verwaltungsgericht wird 
gestützt auf § 52 Ziff. 20 keine Verantwortlichkeitsklagen zu beurteilen haben. 

c)  Von Art. 6 Ziff. 1 EMRK als strafrechtlich erfasste Materien 

aa)  Verwaltungsstrafen 

Verwaltungsstrafrecht ist (schon innerstaatlich) Strafrecht und wird vom Anwen-
dungsbereich von Art. 6 Ziff. 1 EMRK erfasst 326. 

Die Kantone sind gestützt auf Art. 3 BV und Art. 335 Ziff. 1 Abs. 2 StGB befugt, 
die Verletzung von kantonalem Verwaltungsrecht und kantonalem Prozessrecht 
unter Strafe zu stellen. Der aargauische Gesetzgeber hat hiervon in zahlreichen Er-
lassen Gebrauch gemacht (zum Beispiel in §§ 160 und 162 BauG; §§ 182 ff. Steu-
ergesetz 327; § 54 Wirtschaftsgesetz; § 15 Ladenschlussgesetz; § 38 Gemeindege-
setz; § 57bis VRPG; § 37 Schulgesetz 328). Die Verfolgung dieser Delikte ist in der 
Regel den strafrichterlichen Behörden (zumeist erstinstanzlich dem Bezirksamt) 
zugewiesen; in den meisten Fällen sind Einsprachen, spätestens dann aber Be-
schwerden gegen entsprechende Strafbescheide, vom 

                                                
323 EICHENBERGER, Kommentar KV, § 75 N 3 ff. 
324 Gesetz über die Verantwortlichkeit der öffentlichen Beamten und Angestellten und über die Haftung des 
Staates und der Gemeinden für ihre Beamten (Verantwortlichkeitsgesetz) vom 21. Dezember 1939 (SAR 
150.100), teilweise derogiert durch § 75 KV (vgl. dazu EICHENBERGER, Kommentar KV, § 75 N 6. 
325 EICHENBERGER, Kommentar ZPO, § 9 N 4 lit. b. 
326 TRECHSEL/NOLL, Strafrecht, S. 33 f.; KLEY-STRULLER, Anspruch, S. 25; HERZOG, EMRK, S. 291; FLEINER-
GERSTER, S. 292; a.M. GYGI, Verwaltungsrecht, S. 336. 
327 Steuerrechtlich relevante Delikte sind der Steuerbetrug (schon innerstaatlich Strafrecht), die Steuerhinterzie-
hung bzw. Steuergefährdung als Versuch der Steuerhinterziehung (schon innerstaatlich Strafrecht; dazu ausführ-
lich BGE 119 b 311 ff.) und die Steuerwiderhandlung (jedenfalls in der Regel strafrechtliche Anklage im Sinn 
von Art. 6 Ziff. 1 EMRK). Bezüglich Strafsteuerecht ist im übrigen auf die umfangreiche Spezialliteratur zu 
verweisen (etwa zit. in BLUMENSTEIN/LOCHER, S. 315 [Fn 1]). 
328 Schulgesetz vom 17. März 1981 (SAR 401.100). 
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Strafrichter zu beurteilen (vgl. § 162 Abs. 1 BauG; § 38 i.V.m. § 112 Abs. 3 Ge-
meindegesetz; teilweise anders die Regelung im Steuerstrafverfahren [ob ein Ver-
waltungs(beschwerde)verfahren oder ein Strafverfahren durchgeführt wird, beurteilt 
sich nach der Höhe der Busse]; vgl. auch § 44 EG GSchG 329). Für das Verwal-
tungsgericht ergeben sich hieraus keine neuen Zuständigkeiten gestützt auf § 52 
Ziff. 20. 

Sind mit der Verwaltungsstrafe gleichzeitig pönal wirkende administrative Ent-
scheide verbunden (z.B. der Bewilligungsentzug), ist im konkreten Fall zu prüfen, 
ob der strafrechtliche Charakter die Anordnung einer gerichtlichen Beurteilung ge-
stützt auf Art. 6 Ziff. 1 EMRK und damit § 52 Ziff. 20 verlangt. Dies wurde vom 
Bundesgericht in bezug auf den Führerausweisentzug bejaht 330. Soweit abschätz-
bar, dürfte die Zuständigkeitsregelung in § 52 die meisten dieser Fälle erfassen, vor 
allem über dessen Ziff. 8 (Bewilligungsentzug; Auflagen). Schwierigkeiten ergeben 
sich höchstens bei der Anordnung von Verboten, da das Verwaltungsgericht § 52 
Ziff. 6 streng historisch auslegt und bis anhin auf Beschwerden gegen Verfügungen 
und Entscheide mit Verbotswirkung nur eingetreten ist, wenn die Rechtmässigkeit 
des in einem Erlass ausdrücklich vorgesehenen Verbots zur Diskussion stand (dazu 
kritisch Rz 67 f.). Entsprechende Beschwerden dürften heute gestützt auf § 52 Ziff. 
20 die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts begründen, wenn die Anordnung 
nicht ausschliesslich Massnahmecharakter aufweist, sondern - wenn auch nur teil-
weise - pönal motiviert ist. 

bb)  Sanktionen wegen Verletzung von Verfahrensvorschriften 

Das aargauische Verwaltungsverfahrensrecht kennt keine Vorschriften, die bereits 
den Verwaltungsbehörden die Anwendung von Sanktionen wegen Verletzung von 
Verwaltungsverfahrensvorschriften erlauben. Die entsprechenden Bestimmungen 
(vgl. § 17 der Verordnung über die Organisation der kantonalen Steuerrekurskom-
mission und das Rekursverfahren vom 25. Juli 1968 [SAR 271.161] für das Steuer-
rekursgericht; § 57bis für das Verwaltungsgericht; §§ 73 f. ZPO i.V.m. § 67 VRPG 
für das Klageverfahren vor Verwaltungsgericht) verpflichten richterliche Behörden 
zur Anwendung. § 52 Ziff. 20 erschliesst hier deshalb keine neuen Zuständigkeiten. 

                                                
329 Einführungsgesetz zum eidgenössischen Gewässerschutzgesetz (EG GSchG) vom 11. Januar 1977 (SAR 
761.100). 
330 BGE 123 II 100; 121 II 26. 
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Zur Natur der Widerhandlung gegen Normen, die den störungsfreien Ablauf des 
Gerichtsverfahrens sicherstellen sollen, vgl. ausführlich § 57bis Rz 2 ff., 13 ff. 

cc)  Disziplinarstrafen 

Disziplinarstrafen (gemeinhin euphemistisch als Disziplinarmassnahmen bezeich-
net), wie sie im Kanton Aargau vor allem im Strafvollzugsrecht (§§ 19 ff. Strafvoll-
zugsordnung) 331 im Anwaltsrecht (§§ 42 f. AnwG) 332, im Dienstrecht (§ 51 Ge-
meindegesetz; vgl. zum Disziplinarrecht ausführlich § 55 Rz 3 ff.) und im Schul-
recht vorgesehen sind, werden von den Konventionsorganen nicht als strafrechtliche 
Sanktionen eingestuft 333. Dies ist bedauerlich, da ungerechtfertigt. So sind mit Dis-
ziplinarstrafen oft erhebliche Eingriffe in die persönliche Freiheit verbunden und 
dies zumeist gegenüber Rechtsunterworfenen, deren Freiheit durch die Verpflich-
tung in einem Sonderstatusverhältnis ohnehin schon empfindlich eingeschränkt ist. 
Angesprochen sind vor allem Vollzugsmodalitäten im Strafvollzugsrecht oder 
Zwangsbehandlungen im fürsorgerischen Freiheitsentzug (vgl. dazu Rz 110 ff., 116 
ff.). Auch das Verwaltungsgericht hat bisher seine Zuständigkeit zur Überprüfung 
von Disziplinarmassnahmen im Strafvollzugsrecht und die Zwangsmedikation im 
fürsorgerischen Freiheitsentzug (trotz der relativ offenen Zuständigkeitsvorschrift in 
§ 67o EG ZGB) verneint; eine Änderung der Rechtsprechung allein gestützt auf § 
52 Ziff. 20 ist deshalb nicht zu erwarten (vgl. aber Rz 118). Lediglich im Bereich 
der Zwangsmedikation werden - allerdings noch gerichtsintern - entsprechende 
Diskussionen geführt. 

d)  Von Art. 6 Ziff. 1 EMRK nicht erfasste Verwaltungsrechtsmaterien 

aa)  Sachgebiete 

aaa) Abgaberecht 

Abgabestreitigkeiten, insbesondere das Steuerrecht, sind vom Anwendungsbereich 
des Art. 6 Ziff. 1 EMRK ausgeschlossen. Dies wird im Grundsatz mit den "hoheitli-
chen Prärogativen der souveränen Vertragsstaaten" 334 

                                                
331 Dekret über den Vollzug von Strafen und Massnahmen (Strafvollzugsdekret) vom 27. Oktober 1949 (SAR 
253.110). 
332 Gesetz über die Ausübung des Anwaltsberufes (Anwaltsgesetz, AnwG) vom 18. Dezember 1984 (SAR 
291.100). 
333 HERZOG, EMRK, S. 304 f.; KLEY-STRULLER, EMRK, S. 14 f.; DERS., Anspruch, S. 27 f.; VILLIGER, EMRK, 
N 396. 
334 SCHWEIZER, Gerichte, S. 678. 
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begründet; Steuern gehören zum Kernbereich des öffentlichen Rechts und sind nicht 
civil rights im Sinn der EMRK 335. Dass entsprechende Verfügungen und Entschei-
de erhebliche Auswirkungen auf die Vermögensrechte des Adressaten haben kön-
nen, ist dabei ohne Belang. 

Das Steuergesetz und das VRPG stellen gerichtlichen Rechtsschutz im Bereich des 
Abgaberechts weitgehend sicher; § 149 StG öffnet den Beschwerdeweg an ein Spe-
zialverwaltungsgericht, § 52 Ziff. 1 und § 54 denjenigen an das Verwaltungsgericht. 
Lediglich der Ausschluss von Bezug und Erlass im Steuerverfahren (vgl. § 52 Rz 
20) schränkt den gerichtlichen Rechtsschutz ein. Da zu den anderen "Abgabestrei-
tigkeiten" auch die Festsetzung der Gerichtsgebühr und der Parteientschädigung zu 
rechnen sind 336, dürfte die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts zu § 52 Ziff. 1, 
wonach auf entsprechende (Kosten-)Beschwerden nur einzutreten ist, wenn die Zu-
ständigkeit des Verwaltungsgerichts auch in der Hauptsache gegeben ist 337, weiter-
hin EMRK-konform und eine (neue) Zuständigkeit gestützt auf § 52 Ziff. 20 nicht 
gegeben sein. 

bbb) Politische Rechte 

Für Beschwerden im Bereich der politischen Rechte (kantonale und kommunale 
Wahlen und Abstimmungen, Stimmrecht, Wählbarkeit) 338 verlangt Art. 6 Ziff. 1 
EMRK keinen gerichtlichen Rechtsschutz; dies ist unbestritten 339. 

ccc) Staatssicherheit 

Fragen der inneren und äusseren Sicherheit sowie der militärischen und zivilen 
Landesverteidigung sind Bundessache 340. Der Ausschluss von Art. 6 Ziff. 1 EMRK 
ist auf kantonaler Ebene im Bereich der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung im Innern (als Aufgabe der Kantone) 341 relevant. Danach fallen 
zum Beispiel Massnahmen, die soziale Notstände (schwerwiegende Beeinträchti-
gungen des sozialen 

                                                
335 HERZOG, EMRK, S. 279 ff. 
336 HERZOG, EMRK, S. 280. 
337 AGVE 1983, 229 ff.; vgl. § 52 Rz 14. 
338 Vgl. §§ 1 ff. des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) vom 10. März 1992 (SAR 131.100). 
339 VILLIGER, EMRK, N 387; KLEY-STRULLER, EMRK, S. 44 ff.; SCHWEIZER, Gerichte. 667 f.; HERZOG, EMRK, 
S. 288 f. 
340 Art. 8-10, 18-22bis, 102 Ziff. 8 ff. BV; HÄFELIN/HALLER, Rz 309 ff., 323 ff. 
341 REINHARDT, S. 40; § 27 KV; EICHENBERGER, Kommentar KV, § 27 N 1 ff. 
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Friedens) zu beheben versuchen, nicht in den Schutzbereichbereich von Art. 6 Ziff. 
1 EMRK. Angesprochen sind damit allgemein die polizeilichen Massnahmen zum 
Schutz der Polizeigüter, wenn eine schwere und unmittelbare Gefahr abzuwenden 
oder eine bereits erfolgte schwere Störung zu beseitigen ist 342. Werden polizeiliche 
Massnahmen allerdings im Rahmen der Strafverfolgung angeordnet, gelten sie als 
strafrechtliche Anklage im Sinn der Konvention. Die Abgrenzung kann mitunter 
schwierig sein 343. 

Im weiten Sinn der Staatssicherheit zuzuordnen ist das Fremdenpolizei-, Asyl- und 
das Einbürgerungsrecht. Streitigkeiten im Bereich von Aufenthalt und Niederlas-
sung, bei Asylentscheiden und (erteilten oder verweigerten) Einbürgerungen gelten 
nicht als zivilrechtlich im Sinn von Art. 6 Ziff. 1 EMRK, was eine Zuständigkeit 
des Verwaltungsgerichts neben § 52 Ziff. 12 344 gestützt auf § 52 Ziff. 20 aus-
schliesst. 

Zutreffend führt HERZOG 
345 aus, dass sich der Ausschluss im Kern auf das traditio-

nell zur Begründung des Ausschlusses der Verwaltungsgerichtsbarkeit vorgebrachte 
Argument stützt, bei Verfügungen auf dem Gebiet des Asyl-, Fremden- und Ein-
bürgerungsrechts handle es sich um Entscheide, die politische Ermessenfragen 
beinhalten und deshalb den politischen Behörden vorbehalten bleiben müssen. Da-
nach ist jedenfalls dann ein gerichtlicher Zugang zu gewährleisten, wenn gestützt 
auf nationales (allenfalls internationales) Recht im Grundsatz ein Anspruch auf 
Niederlassung, Asyl oder Einbürgerung besteht. Weshalb demgegenüber der Wider-
ruf entsprechender positiver Verfügungen regelmässig als rechtlich beurteilungsfä-
hige Frage gilt (§ 52 Ziff. 12), ist dogmatisch nicht recht zu begründen und spricht 
im Grundsatz auch für die Justiziabilität heutiger Ausschlussmaterien. 

ddd) Öffentliches Dienstrecht 

Das öffentliche Dienstrecht beinhaltet (nach der bisherigen Rechtsprechung der 
Konventionsorgane) keine zivilrechtlichen Ansprüche und 

                                                
342 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1913. 
343 REINHARDT, S. 1 ff., 7 ff. 
344 Vgl. dazu § 52 Rz 105 ff. 
345 HERZOG, EMRK, S. 286 f. 
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Verpflichtungen im Sinn von Art. 6 Ziff. 1 EMRK 346. Der Ausschluss betrifft so-
wohl die Begründung des Dienstverhältnisses, die Versetzung, die Anordnung von 
Disziplinarmassnahmen, die Beförderung oder Nichtbeförderung, Besoldungsfra-
gen, die administrative oder disziplinarische Entlassung, die Nichtwiederwahl. Eine 
Ausnahme gilt offenbar dann, wenn es um die Beendigung eines vertraglich be-
gründeten und geregelten Dienstverhältnisses geht 347; dieser Fall wird im VRPG 
aber durch § 60 abgedeckt. 

Dieser Praxis der Konventionsorgane ist verschiedentlich Kritik erwachsen 348; ge-
fordert wird, dass der Anwendungsbereich von Art. 6 Ziff. 1 EMRK auf vermö-
gensrechtliche Streitigkeiten aus dem Dienstverhältnis sowie auf die Anordnung 
schwerer Disziplinarmassnahmen ausgedehnt werden müsse. Selbst eine Erweite-
rung des Schutzbereichs würde keine neuen Zuständigkeiten des Verwaltungsge-
richts gestützt auf § 52 Ziff. 20 begründen, da für sämtliche vermögensrechtlichen 
und verwaltungsvertraglichen Streitigkeiten die gerichtliche Beurteilung im Klage-
verfahren gegeben ist (§ 60 Ziff. 1-3), und schwere Disziplinarmassnahmen der 
Überprüfung im Beschwerdeverfahren unterliegen (vgl. dazu ausführlich § 55 Rz 
10 ff. sowie § 59 Rz 3 ff.). 

eee) Bildungsrecht 

Das Bildungsrecht umfasst alle Regelungen, welche die Voraussetzungen zum 
Schulzugang ordnen, das Verhältnis zwischen Schülerinnen und Schülern und der 
Lehranstalt bestimmen sowie die Voraussetzungen eines erfolgreichen Abschlusses 
formulieren; in einem weiteren Sinn gehört dazu auch das Verhältnis zwischen 
Lehrkräften und Bildungsanstalten, die (finanzielle) Ausbildungsförderung, das 
Privatschulrecht 349. 

                                                
346 MIEHSLER, IntKomm EMRK, Art. 6 Rz 150; HERZOG, EMRK, S. 240: BGE 120 Ia 184 ff.; anders allerdings 
die Schlussfolgerungen bei KLEY-STRULLER, Beamtenrecht, 758 f., der gestützt auf die bisherige Rechtspre-
chung der Konventionsorgane davon ausgeht, dass Fragen der lohnmässigen Einstufung in die Besoldungsskala, 
die richtige leistungsmässige Entlöhnung und die Lohnkürzung wegen ungenügender Leistungen unter Art. 6 
Ziff. 1 EMRK zu subsumieren sind, nicht aber Streitsachen betreffend die erstmalige Wahl eines Stellenbewer-
bers, die Beförderung innerhalb der Verwaltungshierarchie, Dienstanweisungen sowie Disziplinarmassnahmen; 
bezüglich Entlassung und Nichtwiederwahl ist nach Meinung des zitierten Autors die Anwendbarkeit der 
EMRK gegeben, da finanzielle und nichtfinanzielle Komponenten untrennbar miteinander verbunden sind und 
mit der Frage der Aufrechterhaltung des öffentlichen Dienstverhältnisses die wirtschaftliche Existenz einer 
Person auf dem Spiel steht. 
347 HERZOG, EMRK, S. 245. 
348 HERZOG, EMRK, S. 258; vgl. aber die abweichende Interpretation der Rechtsprechung der Konventionsor-
gane bei KLEY-STRULLER, Beamtenrecht, 758 f. 
349 SALADIN/PLOTKE, S. 625 ff., 635 ff., 641 f.; AUBERT, Leistungsbeurteilungen, S. 50 ff.; HERZOG, EMRK, S. 
259; VILLIGER, EMRK, N 387. 
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Das Bildungsrecht fällt nicht unter Art. 6 Ziff. 1 EMRK, da die Konventionsorgane 
den zivilrechtlichen Charakter von Streitigkeiten im Bereich des Bildungsrechts 
verneinen 350. Die bisherige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts in diesem 
Bereich (vgl. dazu Rz 104 ff.) wird deshalb durch § 52 Ziff. 20 (zur Zeit) 351 keine 
Anpassungen erfahren. 

Das Disziplinarrecht öffentlichrechtlicher Bildungsanstalten unterliegt ebenfalls 
nicht dem Schutzbereich von Art. 6 Ziff. 1 EMRK. Das Bundesgericht begründet 
seine diesbezügliche Auffassung beispielhaft damit, dass der als Disziplinarmass-
nahme verfügte Ausschluss vom Studium und von den Prüfungen der Universität 
Zürich für die Dauer eines Semesters keine strafrechtliche Anklage im Sinne der 
Konvention darstelle. Die Auffassung ist zweifelhaft (vgl. dazu ausführlich § 57bis 
Rz 2 ff.). 

Obwohl im weiteren Sinn bildungsrechtlicher Entscheid, wird die Verfügung über 
Zulassung oder Nichtzulassung einer Privatschule zur Lehrtätigkeit - da Bewilli-
gung bzw. Bewilligungsverweigerung - von § 52 Ziff. 8 erfasst und ist deshalb vom 
Verwaltungsgericht zu überprüfen 352. 

bb)  Entscheidarten 

aaa) Rechtssätze 
Art. 6 Ziff. 1 EMRK findet im Rechtsetzungsverfahren keine Anwendung 353. Kan-
tonale oder kommunale Erlasse unterhalb Gesetzesstufe unterliegen gestützt auf § 
68 der prinzipalen Normenkontrolle; § 52 Ziff. 20 zwingt das Verwaltungsgericht 
hingegen nicht, auch kantonale Gesetze prinzipal zu überprüfen. Bezüglich An-
fechtbarkeit von Plänen vgl. Rz 163 ff. 

bbb) Anordnungen vorsorglichen Charakters 

Anordnungen vorsorglichen Charakters sind Massnahmen, die vor Erlass der ei-
gentlichen (erstinstanzlichen) Hauptverfügung ergehen; Bestimmungen, die solche 
Anordnungen während der Dauer des erstinstanzlichen Verfügungsverfahrens er-
möglichen, finden sich in den materiellen Gesetzen, welche auf die Hauptsache zur 
Anwendung kommen, lassen sich aber auch ohne ausdrückliche Normierung aus 
der 

                                                
350 HERZOG, EMRK, S. 260 f., mit Hinweisen auf die massgeblichen Entscheide. 
351 Es ist allerdings damit zu rechnen, dass Prüfungsentscheide, welche die Berufsausübung berühren, in den 
nächsten Jahren wegen ihrer enormen Bedeutung für den Betroffenen der gerichtlichen Kontrolle unterworfen 
werden (vgl. ausführlich auch AUBERT, Leistungsbeurteilungen, 50 ff.). 
352 VGE I/67 vom 28. Oktober 1992 i.S. Stiftung Z. Schule. 
353 VILLIGER, EMRK, N 375, sinngemäss; HERZOG, EMRK, S. 139. 
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materiellen Bestimmung selbst ableiten 354. Anordnungen vorsorglichen Charakters 
werden in der Regel durch eine neue Verfügung (Anschlussverfügung) 355 abgelöst. 
Typische Anordnungen vorsorglichen Charakters sind die Baueinstellungsverfü-
gung (§ 159 BauG), die Bausperre (§ 30 BauG), die Planungszone (§ 29 BauG), 
vorsorgliche Schutzmassnahmen gestützt auf § 9 NLD 356. 

In den Anwendungsbereich von Art. 6 Ziff. 1 EMRK fallen nur Entscheide, die sich 
auf zivilrechtliche Ansprüche auswirken 357; für vorsorgliche Verfügungen haben 
die Konventionsorgane die Rechtsschutzgarantie der EMRK wegen der Vorläufig-
keit der Regelung verneint. Ob diese Rechtsprechung auch für Anordnungen vor-
sorglichen Charakters gilt, ist bis heute ungeklärt, da kein aussagekräftiger Ent-
scheid vorliegt 358. Immerhin scheint das Bundesgericht (bezüglich einer Planungs-
zone) einen Eingriff in private Rechte und damit die Anwendbarkeit von Art. 6 Ziff. 
1 EMRK zu bejahen 359. Anordnungen vorsorglichen Charakters sind im Gesetz 
zumeist dann vorgesehen, wenn die im Hauptverfahren zu klärende Frage nicht so-
fort, sondern nur nach Durchführung eines längerdauernden Verfahrens entschieden 
werden kann (Raumplanung) und aus diesem Grund präjudizierende Eingriffe der 
Eigentümer vermieden werden müssen. Da wegen der Verfahrensdauer kein Ent-
scheid innert relativ kurzer Frist (wie bei den vorsorglichen Verfügungen) zu erwar-
ten ist, wirkt die Anordnung - wenn auch nur für eine gewisse Dauer - streitent-
scheidend; die Verfahrensgarantien von Art. 6 Ziff. 1 EMRK sind in diesen Fällen 
mithin zu beachten 360. 

ccc) Vorsorgliche Verfügungen 

Vorsorgliche Verfügungen bzw. der darin enthaltene Erlass vorsorglicher Mass-
nahmen im Sinn von § 44 werden für die Dauer des Beschwerdeverfahrens getrof-
fen; sie sind als prozessleitende Anordnungen jederzeit abänderbar 361. Ihnen 
kommt als vorläufige (kurze) Übergangsregelung 

                                                
354 Vgl. zum Ganzen ausführlich § 44 Rz 3, 33. 
355 BGE 113 Ib 65. 
356 Dekret über den Natur- und Landschaftsschutz (NLD) vom 26. Februar 1985 (SAR 785.110). 
357 VILLIGER, EMRK, N 376; BGE 119 Ia 224 f. 
358 HERZOG, EMRK, S. 72. 
359 BGE 120 Ia 215. 
360 HERZOG, EMRK, S. 72 f.; BGE 117 Ia 385; ebenso, aber unter zusätzlicher Abstützung auf Art. 13 EMRK 
(Rechtsmittelgarantie) ISABELLE HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwal-
tungsprozess, ZSR 116/1997, 376. 
361 FRITZ GYGI, Aufschiebende Wirkung und vorsorgliche Massnahmen in der Verwaltungsrechtspflege, ZBl 
77/1976, 11; vgl. auch § 44 Rz 41. 
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während der Dauer des Rechtsmittelverfahrens keine streitentscheidende Wirkung 
zu, weshalb ein Kriterium der Anwendbarkeit von Art. 6 Ziff. 1 EMRK fehlt und 
entsprechende Entscheide nicht vom Schutzbereich erfasst werden 362. 

ddd) Verträge 

Vermögensrechtliche Streitigkeiten aus (verwaltungsrechtlichen) Verträgen betref-
fen civil rights 363 und werden damit von Art. 6 Ziff. 1 EMRK erfasst. Das VRPG 
stellt diesen Rechtsschutz bereits seit seinem Erlass zur Verfügung (§ 60 Ziff. 1). 
Die verwaltungsgerichtliche Zuständigkeit wird in diesem Bereich durch § 52 Ziff. 
20 nicht ausgedehnt, zumal Art. 6 Ziff. 1 EMRK die gerichtliche Überprüfung von 
durch den Staat verweigerten Vertragsabschlüssen (noch) nicht verlangt (zum Sub-
missionsrecht vgl. allerdings Rz 174 sowie § 38 Rz 108 ff.) 364. 

                                                
362 MIEHSLER, IntKomm EMRK, Art. 6 Rz 18, 185; VILLIGER, EMRK, N 387; HERZOG, EMRK, S. 71 f. 
363 HERZOG, EMRK, S. 190; zur Abgrenzungsproblematik auch HÄFELIN/MÜLLER, Rz 229 ff. 
364 HERZOG, EMRK, S. 190. 
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§ 53 
Wegen Rechtsverweigerung, Rechtsverzögerung oder Verletzung der Vor-
schriften über die Zuständigkeit, den Ausstand, das rechtliche Gehör und die 
Akteneinsicht kann gegen letztinstanzlich zuständige Verwaltungsbehörden 
beim Verwaltungsgericht Beschwerde geführt werden, auch wenn dessen Zu-
ständigkeit in der Sache selbst nicht gegeben ist. 

Materialien 
Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 17, 22; Bericht OR Welti 26.7.1965, S. 15; Prot. Arbeitsgruppe 
Verwaltungsreform 16.7.1965, S. 5 f.; Prot. Arbeitsgruppe Verwaltungsreform 31.8.1965, S. 11; 
Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 6, 22 f.; § 37 Vorentwurf JD Juni 1966; Prot. 
Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 19 f.; Botschaft I 1967, S. 42. 

Literatur 
URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege 
des Bundes und der Kantone, Diss. Zürich 1985, S. 207-223; CAVELTI, S. 306-310; EICHENBERGER, 
Kommentar KV, § 10 N 14-19; EYERMANN/FRÖHLER, § 75 Rz 1-12; FLEINER-GERSTER, 24/92 f.; 
GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 118-128; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 225-227; 
GYGI/STUCKI, Art. 16 Anm. III. 1-3; HAEFLIGER, Schweizer, S. 115-121; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 433-
449a; HAGMANN, S. 99-102; PETER HÄNNI, Die Klage auf Vornahme einer Verwaltungshandlung, 
Freiburg 1988; IMBODEN/RHINOW, Nr. 80, S. 491-498; KÄLIN, Beschwerde, S. 148-150, 242-245, 
260 f., 358; KÖLZ, Kommentar, § 20 N 80-84; KÖLZ/HÄNER, Rz 313-316; KOPP, VwGO, § 75 Rz 1-
22; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Art. 49 N 63-74; LORENZ MEYER, Das Rechtsverzögerungs-
verbot nach Art. 4 BV, Diss. Bern 1982 (zit.: Rechtsverzögerung); MÜLLER in Kommentar BV, Art. 
4 Rz 85-95; JÖRG PAUL MÜLLER, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Bern 
1991, S. 261-267 (zit.: Grundrechte); RHINOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 199-402, 1413-1417; 
RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 80. S. 256-262; SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 217; DERS., 
Das Verfassungsprinzip der Fairness, in: Erhaltung und Entfaltung des Rechts in der Rechtsprechung 
des Schweizerischen Bundesgerichts, Festgabe der schweizerischen Rechtsfakultäten zur Hundert-
jahrfeier des Bundesgerichts, Basel 1975, S. 41-89 (zit.: Fairness); HANS RUDOLF TRÜEB, Rechts-
schutz gegen Luftverunreinigung und Lärm, Zürich 1990, S. 205-236 (zit.: Rechtsschutz); DERS., 
Die Vollzugsklage im Umweltrecht, URP 4/1990, 423-450 (zit.: Vollzugsklage); ULE, S. 224-226; 
VILLIGER, EMRK, Rz 447-464. 
Zur Zuständigkeit und zum Ausstand: Vgl. Literaturhinweise zu den §§ 46 f. und §§ 50 ff., jeweils 
vor Rz 1. 
Zum rechtlichen Gehör: THOMAS COTTIER, Der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 4 BV), recht 
1984, 1-13, 122-128; EICHENBERGER, Kommentar KV, § 22 N 14-18; GADOLA, Beschwerdeverfah-
ren, S. 62-78; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 69 f.; HAEFLIGER, Schweizer, S. 128-157; 
DERS., EMRK, S. 149-151; KNAPP, Grundlagen, Nrn 652-668quinquies; KÖLZ, Kommentar, § 8 N 
2-25, 35-53; KOPP, VwVfG, § 28; DERS., VwGO, § 108 Rz 19-29; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, 
Art. 21 N 1-24; MÜLLER in Kommentar BV, Art. 4 Rz 98-122; KLAUS REINHARDT, Das rechtliche 
Gehör in Verwaltungssachen, Diss. Zürich 1968; RHINOW/KRÄHENMANN, Nrn 81 f., 87, S. 262-272, 
293-296; ROLF TINNER, Das rechtliche Gehör, ZSR 83/1984 II, 295-418; VILLIGER, EMRK, S. 481-
485; ZIMMERLIN, Einleitung N 14c. 
Zur Akteneinsicht: Vgl. oben sowie ALEXANDER DUBACH, Das Recht auf Akteneinsicht, Diss. Bern, 
Zürich 1990; ERNST FISCHLI, Die Akteneinsicht im Verwaltungsprozess, in: Mélanges Henri Zwah-
len, Lausanne 1977, S. 279-295; WILLY HUBER, Das Recht des Bürgers auf Akteneinsicht im Ver-
waltungsverfahren, Diss. St. Gallen 1980; KNAPP, Grundlagen, Nrn 669-686bis; KÖLZ, Kommentar, 

b) Rechtsver-
weigerung, 
Rechtsverzöge-
rung und Ver-
letzung we-
sentlicher 
Verfahrensvor-
schriften 



427 

§ 8 N 26-34, § 9 N 1-11; KOPP, VwGO, § 100; MÜLLER in Kommentar BV, Art. 4 Rz 108-111; 
RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 83, S. 272-280. 

Inhaltsübersicht Rz 
A. Entstehungsgeschichte ...................................................................................................................................................................1 
B. Zweck und Normcharakter..................................................................................................................................................... 2-10 

I. Zweck........................................................................................................................................................................................... 2-3 
II. Zuständigkeitsnorm .......................................................................................................................................................................4 
III. Beschwerdegründe ................................................................................................................................................................... 5-6 
IV. Abgrenzung von der materiellen Rechtsverweigerung..............................................................................................................7 
V. Konkurrenzen .......................................................................................................................................................................... 8-10 

1. Zur Beschwerde gestützt auf § 40 Abs. 4 .............................................................................................................................. 8-9 
2. Zur Beschwerde gestützt auf § 52 ............................................................................................................................................10 

C. Besonderheiten des Verfahrens nach § 53.......................................................................................................................... 11-29 
I. Anfechtungsobjekt .................................................................................................................................................................. 12-17 
II. Beschwerdebefugnis.............................................................................................................................................................. 18-19 
III. Beschwerdefristen ................................................................................................................................................................ 20-21 
IV. Beschwerdeinstanz............................................................................................................................................................... 22-23 
V. Rügeprinzip..................................................................................................................................................................................24 
VI. Aufschiebende Wirkung...................................................................................................................................................... 25-26 
VII. Prüfungsumfang........................................................................................................................................................................27 
VIII. Verfahrenskosten.....................................................................................................................................................................28 
IX. Verfahrenserledigung.................................................................................................................................................................29 

D. Zuständigkeitsbegründende Beschwerdegründe .............................................................................................................. 30-52 
I. Rechtsverweigerung................................................................................................................................................................ 30-35 

1. Begriff gemäss Lehre und bundesgerichtlicher Rechtsprechung..................................................................................... 31-32 
2. Begriff gemäss verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung.....................................................................................................33 
3. Kritik an der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung.................................................................................................. 34-35 

II. Rechtsverzögerung ................................................................................................................................................................ 36-47 
1. Grundsätze ........................................................................................................................................................................... 36-39 
2. Zureichende Gründe............................................................................................................................................................ 40-45 

a) Bedeutung der Angelegenheit für den Beschwerdeführer...................................................................................................42 
b) Umfang und Schwierigkeit des Falls ....................................................................................................................................43 
c) Verhalten des Beschwerdeführers.........................................................................................................................................44 
d) Behandlung des Falls durch die Behörden ...........................................................................................................................45 

3. Zur Frist................................................................................................................................................................................ 46-47 
III. Verletzung der Zuständigkeitsvorschriften ..............................................................................................................................48 
IV. Verletzung der Ausstandsvorschriften......................................................................................................................................49 
V. Verletzung des rechtlichen Gehörs ............................................................................................................................................50 
VI. Verletzung des Akteneinsichtsrechts .................................................................................................................................. 51-52 

E. Die Rechtsverweigerungsbeschwerde als Vollzugsklage für Leistungs- und Gestaltungsverfügungen .........................53 
F. Kasuistik.........................................................................................................................................................................................54 



428 

A.  Entstehungsgeschichte 
§ 53 als Zuständigkeitsnorm und Teilgeneralklausel durchlief das Gesetzgebungs-
verfahren unauffällig. Die Kritik an der Bestimmung beschränkte sich auf die Fest-
stellung, dass die Gutheissung einer Rechtsverzögerungsbeschwerde ohne Einfluss 
auf die Rechtsverzögerung bleibt, da das Verwaltungsgericht nicht anstelle der 
Verwaltung handeln kann 1. Diese Folge wurde hingenommen mit der Begründung, 
dass der Beschwerde gestützt auf § 53 vor allem präventive Wirkung zukommen 
wird 2. Die ursprüngliche Formulierung, wonach Anfechtungsobjekt letztinstanzli-
che Verwaltungsentscheide waren 3, wurde aufgegeben, weil in Fällen der Rechts-
verzögerung regelmässig kein Entscheid vorliegt 4. Die ersten beiden Fassungen 
von § 53 nannten als Beschwerdegründe ausschliesslich "Rechtsverweigerung" und 
"Rechtsverzögerung" 5, meinten damit aber "sämtliche Fälle" der Rechtsverweige-
rung 6. Begründungslos findet sich erstmals im Vorentwurf des Justizdepartements 7 
der heutige Wortlaut mit der Aufzählung einzelner möglicher Verfahrensfehler. Die 
unterbliebene Dokumentierung der Ergänzung von § 53 im Wortlaut ist bedauerlich 
und folgenreich, da sich das Verwaltungsgericht in ständiger Praxis weigert, andere 
als die in § 53 ausdrücklich genannten Verfahrensfehler im Anwendungsbereich 
von § 53 zu überprüfen (vgl. dazu Rz 33 ff.) 8. Die Beratungen im Grossen Rat pas-
sierte § 53 diskussionslos 9. 

                                                
1 Prot. Arbeitsgruppe Verwaltungsreform 16.7.1965, S. 5; Prot. Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 19 f. 
2 Prot. Arbeitsgruppe Verwaltungsreform 16.7.1965, S. 6; Prot. Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 20. 
3 Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 17. 
4 Prot. Arbeitsgruppe Verwaltungsreform 31.8.1965, S. 11; Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 22 f.; 
zur Entstehungsgeschichte vgl. auch AGVE 1978, 299, allerdings mit der unzutreffenden Schlussfolgerung, 
auch bei der Rechtsverzögerungsbeschwerde müsse ein Anfechtungsobjekt vorliegen (vgl. dazu Rz 12 ff.). 
5 Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 17; Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 6. 
6 Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 22. 
7 Vorentwurf JD Juni 1966, S. 15. 
8 AGVE 1989, 314 f. 
9 Prot. GR 28.11.1967, Art. 1021, S. 1653. 
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B.  Zweck und Normcharakter 

I.  Zweck 

§ 53 soll die Überprüfung von Verletzungen grundlegender Verfahrensvorschriften 
auch für jene Bereiche gewährleisten, in denen das Verwaltungsgericht sachlich 
nicht zuständig ist 10. Die Vorschrift eröffnet gerichtlichen Rechtsschutz zur Durch-
setzung der Prinzipien eines rechtsstaatlichen Verfahrens. Dieser Zweck ergibt sich 
aus Wortlaut, Randtitel und Entstehungsgeschichte der Norm. Die Nennung ver-
schiedener Verfahrensfehler als Beschwerdegründe stellt klar, dass nicht nur die 
Rechtsverweigerung im engeren Sinn (eigentliche Entscheidverweigerung) gerügt 
werden kann, wie dies in Art. 70 Abs. 1 VwVG 11 der Fall ist, sondern dass § 53 
eine umfassendere Zielsetzung hat 12. Das Verwaltungsgericht hält sich (zu) streng 
an den Wortlaut und beschränkt seine Zuständigkeit im Bereich der Rechtsverwei-
gerung auf die in § 53 genannten Fälle, obwohl die Aufzählung nicht abschliessend 
ist (vgl. Kritik zu dieser Rechtsprechung in Rz 34 f.). 

Die Rechtsverweigerungs- und Rechtsverzögerungsbeschwerde ist keine Aufsichts-
anzeige; sie ist ordentliches Rechtsmittel, nicht Rechtsbehelf 13. Der Beschwerde-
führer (allenfalls Kläger, vgl. Rz 53) hat einen Erledigungsanspruch; ihm kommt 
Parteistellung zu. 

II.  Zuständigkeitsnorm 

§ 53 ist eine Zuständigkeitsnorm. Die Besonderheit der Regelung liegt in der Defi-
nition der Zuständigkeit über die Beschwerdegründe. Sie erweitert den sachlichen 
Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsgerichts über die §§ 52 und 54 f. hinaus, 
indem Beschwerde wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung auch in 
Sachbereichen erhoben werden kann, in denen das Verwaltungsgericht gestützt auf 
den positiven Enumerationskatalog (§ 52) im Grundsatz nicht zuständig ist. Ähnlich 

                                                
10 AGVE 1983, 235. 
11 Art. 70 VwVG lautet: Eine Partei kann jederzeit gegen die Behörde, die eine Verfügung unrechtmässig ver-
weigert oder verzögert, Beschwerde wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung an die Aufsichtsbe-
hörde führen. Vgl. auch GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 225 ff. 
12 Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 22; vgl. Entstehungsgeschichte, Rz 1. 
13 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 225 f.; SALADIN, Fairness, 43; BEERLI-BONORAND, S. 207 (für den 
Kanton Aargau Fn 1); GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 119, mit Hinweisen auf abweichende Auffassungen. 
Vgl. auch AGVE 1992, 456 ff. 
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konzipiert ist § 54 Abs. 1, wo sich die Zuständigkeit über die Behörde, die das An-
fechtungsobjekt erlassen hat, definiert. 

III. Beschwerdegründe 

Die Beschwerdegründe betreffen Fehler im Verfahren. Es handelt sich um die mit 
der Besonderheit des fehlenden Anfechtungsobjekts behaftete Rechtsverzögerung 
(dazu Rz 36 ff.), um die Rechtsverweigerung im engeren Sinn (Entscheidverweige-
rung; dazu Rz 30 ff.) und einzelne Anwendungsfälle der formellen Rechtsverweige-
rung (Verletzung der Vorschriften über die Zuständigkeit, den Ausstand, das recht-
liche Gehör und die Akteneinsicht; dazu Rz 48 ff.). 

Die Mängel, welche im Rahmen einer Beschwerde gestützt auf § 53 geltend ge-
macht werden können, beziehen sich einzig auf das vorinstanzliche Verfahren, da 
sich die Beschwerde nur gegen letztinstanzlich zuständige Verwaltungsbehörden, 
nicht aber gegen deren Vorinstanzen richten kann 14. 

IV.  Abgrenzung von der materiellen Rechtsverweigerung 

Die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts im Anwendungsbereich von § 53 be-
schränkt sich auf die formelle Rechtsverweigerung (bzw. Teilbereiche davon). Er-
fasst werden Verstösse gegen (letztlich zumeist aus Art. 4 BV ableitbaren, in der 
Regel aber im VRPG konkretisierten) Verfahrensgarantien. Materielle Rechtsver-
weigerung ist demgegenüber die "Verweigerung" inhaltlich korrekter Anwendung 
materiellen Rechts (nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts insbesondere 
Willkür, Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben, des Verhältnismässig-
keits- und Legalitätsprinzips und des Rechtsgleichheitsgebots) 15. Derartige Mängel 
in der Entscheidfindung können mit der Beschwerde gestützt auf § 53 nicht geltend 
gemacht werden; die Bestimmung eröffnet nicht die Möglichkeit einer "kleinen 
staatsrechtlichen Beschwerde" 16. 

                                                
14 AGVE 1988, 424; 1994, 476. 
15 RHINOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 205; IMBODEN/RHINOW, Nr. 80 B I, S. 495. 
16 AGVE 1981, 284; 1979, 272; 1971, 340 f., 349. 
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V.  Konkurrenzen 

1.  Zur Beschwerde gestützt auf § 40 Abs. 4. 
Im verwaltungsinternen Verfahren kann gegen die Verweigerung oder Verzögerung 
einer Verfügung oder eines Entscheids Beschwerde geführt werden (§ 40 Abs. 4). 
Die Beschwerde gestützt auf § 53 ist nur gegen letztinstanzlich zuständige Verwal-
tungsbehörden möglich. Damit ist die Beschwerde an das Verwaltungsgericht aus-
geschlossen, wenn noch die Rechtsverweigerungs- oder Rechtsverzögerungsbe-
schwerde gestützt auf § 40 Abs. 4 offen steht. Da § 53 von letztinstanzlich zustän-
digen Behörden spricht, bestimmt sich der Beschwerdeweg anhand der §§ 46 f. und 
folgt damit nicht notwendigerweise der Verwaltungshierarchie (Beschwerde an die 
nächsthöhere Aufsichtsbehörde). Hat der Regierungsrat seine Entscheidkompetenz 
an ein Departement delegiert, ist die Rechtsverzögerungsbeschwerde direkt beim 
Verwaltungsgericht geltend zu machen und die Beschwerde gestützt auf § 40 Abs. 4 
an den Regierungsrat ausgeschlossen (vgl. dazu ausführlich Rz 16). 

Das Verwaltungsgericht sieht dies anders und anerkennt zumindest bei Rechtsver-
zögerungsbeschwerden gegen das Baudepartement nur den Regierungsrat als letzte 
Instanz im Sinn von § 53 (vgl. Rz 16) 17. Wird die Beschwerde bei der unzuständi-
gen Behörde eingereicht, schadet dies allerdings nicht, da gestützt auf § 7 eine Ü-
berweisungspflicht besteht. 

2.  Zur Beschwerde gestützt auf § 52 
Behauptet ein Beschwerdeführer vorinstanzliche Verfahrensfehler, wird er dies bei 
sachlicher Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts im Rahmen einer Beschwerde 
gestützt auf § 52 tun. Er ist dann gleichzeitig mit materiellen Rügen zugelassen. Im 
Anwendungsbereich von § 53 sind materielle Rügen ausgeschlossen. Verzichtet ein 
Beschwerdeführer trotz verwaltungsgerichtlicher Zuständigkeit im Sinn von § 52 
auf die Geltendmachung von inhaltlichen Mängeln des Entscheids und beruft sich 
ausschliesslich auf § 53, ist er bei Abweisung seines Rechtsmittels von der erneuten 
Beschwerde gestützt auf § 52 ausgeschlossen (vgl. Rz 21). Anderes gilt selbstver-
ständlich, wenn der Beschwerdeführer rügt, der Entscheid werde verweigert oder 
verzögert; diesfalls steht der ordentliche Beschwerdeweg nach Erlass des als verzö-
gert oder verweigert gerügten Entscheids wieder bzw. erstmals offen. 

                                                
17 AGVE 1989, 308 f. 
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C.  Besonderheiten des Verfahrens nach § 53 
Die Beschwerde gestützt auf § 53 ist in das ordentliche Rechtsmittelsystem einge-
bunden. Im Grundsatz gelten deshalb die allgemeinen Bestimmungen des VRPG. 
Aus den Eigenarten der Beschwerde ergeben sich einige (im Gesetz nicht ausformu-
lierte) Abweichungen. 

I.  Anfechtungsobjekt 

Anfechtungsobjekt sind einerseits Verfügungen und Entscheide, wenn sich die Be-
hörde mit förmlichem Hoheitsakt weigert, einen materiellen Entscheid zu erlassen 
(Nichteintretensentscheid), wenn sie einen Entscheid unter Missachtung des rechtli-
chen Gehörs oder in Verletzung der Vorschriften über die Zuständigkeit, den Aus-
stand oder die Akteneinsicht fällt. 

Im Fall verfügungsloser Entscheidverweigerung oder bei der Rechtsverzögerung 
liegt keine Verfügung oder kein Entscheid vor. Ein Anfechtungsobjekt fehlt damit, 
die Verweigerung oder Verzögerung wird aber einer Verfügung gleichgestellt 18. Im 
Grunde genommen handelt es sich in diesen Fällen nicht um eine Beschwerde ge-
gen ein (fiktives) Anfechtungsobjekt, sondern um eine verwaltungsgerichtliche 
Klage. Diese Betrachtungsweise erübrigt die gelegentlich etwas seltsam anmuten-
den Konstruktionen (die behauptete Rechtswidrigkeit als konstitutives Charakteris-
tikum des Anfechtungsobjekts 19; Entscheidfiktion 20 [diese dürfte begrifflich jeden-
falls dann ausgeschlossen sein, wenn das Gesetz für den Erlass der betreffenden 
Verfügung ein besonderes Verfahren vorschreibt]), um die Rechtsverzögerungskla-
ge dem Beschwerdeverfahren zu unterwerfen. Ob der Rechtsuchende überhaupt ein 
Gesuch um Erlass eines Verwaltungsakts gestellt hat, ist - wie gelegentlich ange-
nommen wird 21 - keine Frage des (fehlenden) Anfechtungsobjekts (als Sachurteils-
voraussetzung), sondern führt zur Abweisung der Beschwerde; ein Nichteintretens-
entscheid wäre unzulässig. 

                                                
18 KÖLZ/HÄNER, Rz 316; RHINOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 1416. Unzutreffend deshalb AGVE 1978, 298 
ff., wonach die Beschwerde gestützt auf § 53 stets eine formelle Verfügung oder einen formellen Entscheid als 
Anfechtungsobjekt voraussetzen soll; die im publizierten Entscheid zur Begründung angeführten Materialien 
belegen das Gegenteil (missverständlich AGVE 1992, 414; richtig AGVE 1989, 308). 
19 TRÜEB, Vollzugsklage, 432. 
20 KÖLZ, Kommentar, § 20 N 81. Für das Bundesrecht allerdings ausdrücklich Art. 97 Abs. 2 OG. 
21 KÖLZ/HÄNER, Rz 316. 
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Zwischenentscheide (zum Begriff: § 38 Rz 53 ff.) oder die Verzögerung oder Ver-
weigerung eines Zwischenentscheids sind mit Beschwerde gestützt auf § 53 an-
fechtbar. Weshalb in diesen Fällen der nicht wiedergutzumachende Nachteil keine 
Sachurteilsvoraussetzung sein soll, wie die herrschende Lehre annimmt 22, ist auch 
unter Hinweis auf die formelle Natur des Justizgewährungsanspruchs nicht einsich-
tig. 

Gegen Aufsichtsanzeigeentscheide gibt es keine Rechtsverweigerungs- oder 
Rechtsverzögerungsbeschwerde; § 53 erfasst nur die Verzögerung oder Nichtbe-
handlung förmlicher Rechtsmittel 23 oder allenfalls bei entsprechender Zuständig-
keitsregelung erstinstanzlicher Verfügungen oder Entscheide. 

Anfechtungsobjekt können nur Verfügungen oder Entscheide von bzw. deren Ver-
weigerung oder Verzögerung durch letztinstanzlich zuständige Verwaltungsbehör-
den sein. Damit ist fraglich, ob der aufsichtsrechtliche Instanzenzug (an die hierar-
chisch übergeordnete Verwaltungsbehörde) einzuhalten ist und in Anwendung von 
§ 40 Abs. 4 die Beschwerde zunächst an den Regierungsrat als oberste Aufsichtsbe-
hörde zu richten ist, oder ob sich die Zuständigkeit nach den §§ 46 f. richtet. Bezüg-
lich der Rechtsverzögerung sachlich einigermassen gerechtfertigt, gesetzessystema-
tisch aber weniger überzeugend hat das Verwaltungsgericht entschieden, dass als 
letztinstanzlich zuständig im Sinn von § 53 der Regierungsrat gilt 24. Das Gesetz 
knüpft an die Zuständigkeit an; diese bestimmt sich nach den §§ 46 f. Hat der Re-
gierungsrat seine Entscheidkompetenz delegiert, gilt dies nicht nur für den materiel-
len Sachentscheid, sondern auch für Beschwerden gegen Verfahrensfehler. Wäre 
dies nicht der Wille des Gesetzgebers gewesen, hätte anstelle der Formulierung 
"letztinstanzlich zuständige Verwaltungsbehörden" gleich der Regierungsrat ge-
nannt werden können. Der (wenigstens im Fall der Rechtsverzögerung vertretbaren) 
verwaltungsgerichtliche Praxis ist durch eine Revision von § 53 Rechnung zu tra-
gen. 

Die Beschwerdemöglichkeit gegen die in § 53 nicht genannten Spezialverwaltungs-
gerichte folgt aus § 54 Abs. 2 25. 

                                                
22 KÖLZ, Kommentar, § 20 N 82; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 126; TRÜEB, Vollzugsklage, 429. Gl.M. 
BEERLI-BONORAND, S. 219; teilweise HAGMANN, S. 102. 
23 AGVE 1987, 345; 1978, 306 f.; KÖLZ, Kommentar, 20 N 75. 
24 In casu bei einer Rechtsverzögerungsbeschwerde gegen das Baudepartement (AGVE 1989, 308 f.). 
25 Vgl. auch Prot. GR Kom. 1.7.1968, S. 8 f. 
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II.  Beschwerdebefugnis 

Im Grundsatz gilt für die Beschwerdebefugnis mangels abweichender Regelung § 
38 (siehe dort Rz 125 ff.) 26. Voraussetzung ist deshalb stets, dass der Beschwerde-
führer eigene schutzwürdige Interessen wahrnimmt 27. Das Verwaltungsgericht lässt 
es allerdings genügen, wenn die Beteiligung des Beschwerdeführers am vorinstanz-
lichen Verfahren nachgewiesen ist 28. Diesfalls kann sich der Beschwerdeführer 
unbekümmert um die "fehlende Legitimation in der Sache selbst auf eine Verlet-
zung der Verfahrensgarantien berufen, deren Missachtung eine formelle Rechts-
verweigerung darstellt" 29. Dies befreit ihn jedoch nicht davon, wenigstens über ein 
aktuelles Interesse an den formellen Rügen zu verfügen; dieses bestimmt sich nach 
der Zielsetzung der erhobenen Beschwerde und ist an den möglichen Auswirkungen 
und der Tragweite einer allfälligen Gutheissung zu messen 30. Zum Verzicht auf das 
aktuelle Interesse vgl. KÄLIN, Beschwerde, S. 261. 

Wird ein aktuelles Interesse verneint, kann angezeigt sein, die Beschwerde an den 
Regierungsrat zur allfälligen Anhandnahme als Aufsichtsanzeige (§ 59a Rz 1 ff.) 
oder Petition (§ 59a Rz 35 ff.) zu überweisen 31, sofern der Regierungsrat nicht be-
reits Vorinstanz im Sinn von § 53 war. 

III. Beschwerdefristen 

Im Fall der (verfügungslosen) Rechtsverweigerung im engeren Sinn (verständlicher: 
Entscheidverweigerung) oder der Rechtsverzögerung sind keine Fristen zu beachten 
32. Insbesondere ist die verfrühte Erhebung einer Rechtsverzögerungsbeschwerde 
nicht Eintretensfrage, sondern führt zu einem die Beschwerde abweisenden mate-
riellen Entscheid. Ausnahmsweise und im Einverständnis mit dem Beschwerdefüh-
rer kann die (verfrühte) Beschwerde solange sistiert werden, bis nach Auffassung 
des Verwaltungsgerichts eine Rechtsverzögerung vorliegt. Nur äusserst zurückhal-
tend ist eine Verwirkung 33 der Beschwerdemöglichkeit 

                                                
26 BAYERDÖRFER, S. 114; BEERLI-BONORAND, S. 220. 
27 IMBODEN/RHINOW, Nr. 80 B II., S. 496; TRÜEB, Vollzugsklage, S. 428. Vgl. dazu ausführlich § 38 Rz 129 ff. 
28 AGVE 1971, 341. 
29 BGE 118 Ia 492. 
30 Präzisierung von BGE 113 Ia 250 in BGE 118 Ia 492. 
31 TRÜEB, Vollzugsklage, 431. 
32 KÖLZ, Kommentar, § 20 N 81; IMBODEN/RHINOW, Nr. 80 B II, S. 496; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 
121; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 225. 
33 TRÜEB, Vollzugsklage, 447; ULE, S. 224. Vgl. auch GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 121 (Fn 102); PFLEG-

HARD, Regierung, S. 152. 
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anzunehmen; das Verhalten des Beschwerdeführers wird eher bei der Beurteilung, 
ob tatsächlich eine Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung vorliegt, zu be-
rücksichtigen sein (dazu Rz 44 hinten). Im Einzelfall sind Rechtssicherheit und 
Treu und Glauben gegeneinander abzuwägen 34. Liegt der Rechtsverweigerung ein 
formeller (Nichteintretens-)Entscheid (mit Rechtsmittelbelehrung) zugrunde, sind 
die ordentlichen Beschwerdefristen einzuhalten 35. 

Stützt ein Beschwerdeführer seine Beschwerde gegen eine Verfügung oder einen 
Entscheid ausdrücklich auf § 53 ab und macht er auch keine anderen Beschwerde-
gründe geltend, ist er von der erneuten Beschwerde gestützt auf § 52 wegen Frist-
versäumnis ausgeschlossen, wenn die Beschwerde gestützt auf § 53 abgewiesen 
wird. 

IV. Beschwerdeinstanz 

§ 53 bezieht sich von Wortlaut und systematischer Stellung im Gesetz nur auf das 
Verwaltungsgericht als Beschwerdeinstanz; die Spezialverwaltungsgerichte werden 
nicht genannt. Dies war bei Erlass des VRPG bezüglich des Steuerrekursgerichts 
auch nicht notwendig, weil § 64 aStG 36 für das Steuerverfahren eine besondere 
Regelung vorsah. Danach konnte gegen die Steuerbehörden u.a. wegen Rechtsver-
weigerung oder Rechtsverzögerung bei der Finanzdirektion Beschwerde geführt 
werden. Es handelte sich um ein förmliches (Aufsichtsbeschwerde-)Verfahren 37. § 
113 StG hat in der ursprünglich geltenden Fassung diese Bestimmung wörtlich ü-
bernommen; mit der Revision vom 26. Januar 1988 wurde § 113 neu formuliert. 
Unverändert blieb § 113 Abs. 1 (a)StG, wonach die Steuerbehörden hinsichtlich 
ihrer Amtsführung der Aufsicht des Finanzdepartements unterstehen. In § 113 Abs. 
2 StG folgt in der heutigen Fassung nur noch ein Verweis auf § 59a VRPG, wäh-
rend § 113 Abs. 3 StG ersatzlos gestrichen wurde. Gestützt auf diesen Sachverhalt 
und unter Berücksichtigung, dass die Aufsichtsanzeige in erster Linie dazu dient, 
öffentliche Interessen wahrzunehmen (vgl. § 59a Rz 7), hat das Steuerrekursgericht 
eine planwidrige Unvollständigkeit des (Steuer-)Gesetzes angenommen 38 und tritt 
auf Rechtsverweigerungs- 

                                                
34 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 226. 
35 RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 80 B II, S. 258; BGE 108 Ia 206 f. 
36 Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern und über den Finanzausgleich unter den Einwohner-
gemeinden vom 17. Mai 1966, mit Änderungen bis 1. Juli 1980 (AGS 6, 401), aufgehoben per 1. Januar 1985. 
37 AGVE 1992, 456; BAUR, Kommentar StG, § 113 N 4. 
38 AGVE 1992, 456. 
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und Rechtsverzögerungsbeschwerden gegen behördliches Handeln oder Nichthan-
deln von Steuerbehörden ein 39. 

Das Resultat lässt sich auch gestützt auf § 53 begründen mit dem Vorteil, dass auch 
die landwirtschaftliche Rekurskommission und die Schätzungskommission nach 
Baugesetz als Beschwerdeinstanzen erfasst werden. Wie in anderen Bestimmungen 
auch 40, liegt in der Nichtberücksichtigung der Spezialverwaltungsgerichte im 
Normtext kein qualifiziertes Schweigen des Gesetzgebers vor, sondern Vergess-
lichkeit. Es ist trotz fehlender formeller Grundlage gerechtfertigt, dass Rechtsver-
weigerungs- und Rechtsverzögerungsbeschwerden gegen Verwaltungsbehörden 
dem Instanzenzug in der Hauptsache folgen und mithin auch bei der landwirtschaft-
lichen Rekurskommission und der Schätzungskommission nach Baugesetz erhoben 
werden können. Die Beschwerde beim Regierungsrat gestützt auf § 40 Abs. 4 ist in 
diesen Fällen ausgeschlossen, da es wenig Sinn macht, gegen eine Rechtsverweige-
rung in Steuersachen beim Regierungsrat und anschliessend beim Verwaltungsge-
richt unter Umgehung des Steuerrekursgerichts Beschwerde zu führen. Auch unter 
diesem Gesichtspunkt überzeugt der Entscheid des Verwaltungsgerichts in AGVE 
1989, 308 f., wonach sich der Instanzenzug für die Rechtsverzögerungsbeschwerde 
nach Aufsichtsrecht und nicht nach den Zuständigkeiten im Beschwerdeverfahren 
bestimmt, nicht restlos (vgl. Rz 16). 

V.  Rügeprinzip 

Wird die Zuständigkeit durch die Art der behaupteten Mängel begründet, ist es 
nicht Sache der Beschwerdeinstanz, nach weiteren zuständigkeitsbegründenden 
Mängeln zu fahnden; es sind nur die geltend gemachten Verfahrensfehler des vo-
rinstanzlichen Entscheids zu prüfen 41. Auf eine Beschwerde ist nur insoweit einzu-
treten, als darin in die Kognition der angerufenen Instanz fallende Rügen vorge-
bracht werden 42. Dabei kommt es zwar auf die korrekte Bezeichnung und rechtli-
che Einordnung behaupteter Verfahrensmängel nicht an; dem Begründungserfor-
dernis ist aber nur Genüge getan, wenn einerseits der massgebliche Sachverhalt 
umfassend geschildert und andererseits dargelegt wird, inwiefern 

                                                
39 AGVE 1992, 459. 
40 § 2 Abs. 3; § 22 Abs. 3. 
41 AGVE 1988, 424 f.; 1987, 346. 
42 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 197. 
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ein bestimmtes Verhalten der Vorinstanz einem der in § 53 aufgeführten gravieren-
den Verfahrensmängel entspricht 43. 

VI. Aufschiebende Wirkung 

Die Rechtsverweigerungs- und Rechtsverzögerungsbeschwerde gestützt auf § 53 ist 
ein ordentliches Rechtsmittel 44. Demzufolge wird mit Beschwerdeerhebung der 
Eintritt der formellen Rechtskraft gehemmt; der Beschwerde kommt aufschiebende 
Wirkung zu (§ 44), die nur durch eine entsprechende Anordnung des Kammerpräsi-
denten beseitigt werden kann (dazu § 57 Rz 4, 7 f.). Zum gleichen Ergebnis führt 
die gesetzessystematische Betrachtung: Nach § 44 Abs. 1 ist die aufschiebende 
Wirkung die Regel, Ausnahmen gelten bei besonderer Vorschrift oder wenn im 
konkreten Fall aus wichtigen Gründen der Entzug der aufschiebenden Wirkung 
ausdrücklich angeordnet wird; § 44 gilt für alle Beschwerden, eine besondere Vor-
schrift fehlt. 

Im Fall der Entscheidverweigerung und der Rechtsverzögerung bleibt die aufschie-
bende Wirkung ohne Bedeutung. 

VII. Prüfungsumfang 

Es sind nur die ausdrücklich geltend gemachten Mängel des Verfahrens zu überprü-
fen 45. Formelle Fehler sind voll zu überprüfen, die Kognition (zutreffender: die 
Aufhebungspflicht [vgl. zum Ganzen § 49 Rz 5, 32 ff. und § 56 Rz 32]) ist nicht 
beschränkt. 

VIII. Verfahrenskosten 

Es gelten die §§ 33 ff.; die Kosten des Verfahrens hat der Unterliegende zu tragen, 
der obsiegende Private hat Anspruch auf Parteikostenersatz. Wird das Verfahren 
gegenstandslos, wären nach der sonst üblichen Kostenpraxis des Verwaltungsge-
richts 46 demjenigen die Verfahrenskosten aufzuerlegen, der die Gegenstandslosig-
keit verursacht hat. Die Praxis kann bei Beschwerden wegen Rechtsverzögerung 
und formloser Entscheidverweigerung zu stossenden Ergebnissen führen; erlässt die 
Behörde während der Dauer des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens 

                                                
43 AGVE 1987, 346. 
44 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 225 f.; BEERLI-BONORAND, S. 207 (für den Kanton Aargau Fn 1); 
GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 119, mit Hinweisen auf abweichende Auffassungen. Vgl. auch AGVE 1992, 
456 ff. 
45 AGVE 1988, 424; 1987, 346. 
46 AGVE 1982, 305 ff.; 1983, 252 f.; 1984, 252 f. 
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einen beschwerdefähigen Entscheid, verursacht sie die Gegenstandslosigkeit des 
Verfahrens mit der Folge, dass sie kostenpflichtig wird. Das ist unbillig, wenn im 
Zeitpunkt des Entscheids tatsächlich keine Rechtsverweigerung oder noch keine 
Rechtsverzögerung vorlag. Es führt überdies dazu, dass eine Behörde aus Kosten-
gründen auf die Ausfällung eines Entscheids bis zum Erlass des verwaltungsgericht-
lichen Urteils verzichten wird; damit wird die (angestrebte) 47 präventive Wirkung 
der Beschwerde gestützt auf § 53 vereitelt. Sachgerecht ist deshalb ein Abweichen 
von der Kostenverteilung nach formellem Verfahrensausgang; zum Erlass des Kos-
tenentscheids ist die Beschwerde vorfrageweise materiell zu prüfen 48. 

IX. Verfahrenserledigung 

Die Rechtsverweigerungs- und Rechtsverzögerungsbeschwerde ist ein förmliches 
Rechtsmittel. Dies hat zur Folge, dass die Beschwerde durch Gutheissung (Feststel-
lung des Vorliegens einer Verzögerung oder Entscheidverweigerung verbunden mit 
der Anweisung an die Vorinstanz, den Fall [endlich] zu erledigen 49 bzw. einen be-
schwerdefähigen Entscheid zu fällen; Aufhebung des Entscheids wegen eines Ver-
fahrensfehlers), Abweisung oder Nichteintreten zu entscheiden ist (Erledigungsan-
spruch 50). Ausgeschlossen ist ein Entscheid in der Sache selbst 51. 

D.  Zuständigkeitsbegründende Beschwerdegründe 

I.  Rechtsverweigerung 

§ 53 definiert den Begriff "Rechtsverweigerung" nicht. Das Verwaltungsgericht 
verwendet in seinen Entscheiden, die gestützt auf § 53 ergehen, die Formulierung, 
es überprüfe Beschwerden wegen "formeller Rechtsverweigerung" 52. Trotz identi-
schem Wortlaut versteht die aargauische Praxis darunter etwas anderes als die Leh-
re und bundesgerichtliche 

                                                
47 Prot. Arbeitsgruppe Verwaltungsreform 16.7.1965 (sinngemäss), S. 6; Prot. Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 19 f. 
48 So auch AGVE 1989, 317 f. und VGE III/103 vom 17. Mai 1991 i.S. B., S. 5 ff., für die Rechtsverzögerungs-
beschwerde. 
49 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 226 f. 
50 RHINOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 1415. 
51 AGVE 1989, 316 (sinngemäss); MÜLLER in Kommentar BV, Art. 4 N 91 und 95; GADOLA, Beschwerdever-
fahren, S. 127; SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 217; a.M. KÖLZ, Kommentar, § 20 N 83 (allerdings in 
bezug auf das verwaltungsinterne Beschwerdeverfahren). 
52 AGVE 1992, 413. 
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Rechtsprechung. Das hat Konsequenzen, indem das Verwaltungsgericht die (unge-
rechtfertigte) Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege wie auch eine Verlet-
zung des Verbots des überspitzten Formalismus nicht als formelle Rechtsverweige-
rung im Sinn von § 53 anerkennt und damit bei fehlender sachlicher Zuständigkeit 
(§§ 52, 54, 55) nicht prüft. 

1.  Begriff gemäss Lehre und bundesgerichtlicher Rechtsprechung 
Der Oberbegriff "Rechtsverweigerung" erfasst die materielle und die formelle 
Rechtsverweigerung. Materielle Rechtsverweigerung ist die (im vorliegenden Zu-
sammenhang nicht interessierende) inhaltlich unrichtige Anwendung materiellen 
Rechts 53. Formelle Rechtsverweigerung ist die Missachtung von Verfahrensgaran-
tien, die dem Bürger zur Durchsetzung seiner materiellen Rechtsansprüche zustehen 
54. Das Verbot der formellen Rechtsverweigerung umfasst die folgenden Teilaspek-
te: 

– Verbot der formellen Rechtsverweigerung im engeren Sinn (Untätigkeit von 
Behörden; Nichteintreten auf eine Beschwerde oder ein Gesuch, für deren Be-
handlung die Behörde zuständig ist; Verbot der Rechtsverzögerung; Kogniti-
onsbeschränkung; Anspruch auf rechtmässige Zusammensetzung der entschei-
denden Behörde und auf Ausstand Befangener); 

– Verbot des überspitzten Formalismus; 

– Anspruch auf rechtliches Gehör (Recht, sich zu äussern; Recht auf Beweisof-
ferte, -abnahme und -würdigung; Recht auf Akteneinsicht; Recht auf Begrün-
dung); 

– Recht auf unentgeltliche Rechtspflege, unentgeltlichen Rechtsbeistand bzw. 
amtliche Verteidigung. 

Die vom Bundesgericht weitgehend aus Art. 4 BV hergeleiteten Verfahrensgaran-
tien gelten subsidiär als Mindestanforderungen für das kantonale Verfahren. Im 
Grundsatz sind die Vorschriften des VRPG massgebend; nur wenn diese den bun-
desrechtlichen Anforderungen nicht genügen, kommen die bundesverfassungsrecht-
lich garantierten Prozessgarantien 

                                                
53 HAEFLIGER, Schweizer, S. 183 ff.; SALADIN, Fairness, S. 53 ff.; RHINOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 205; 
BEERLI-BONORAND, S. 217 f.; IMBODEN/RHINOW, Nr. 80 B I, S. 495; HAGMANN, S. 100. 
54 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 433 f. 
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zur Anwendung 55. Dies bedeutet allerdings nicht, dass das kantonale Recht in je-
dem Fall auch die entsprechenden Rechtsmittel zur Durchsetzung der Verfahrensga-
rantien bereitstellen muss (eine verfassungsrechtlich verankerte Rechtsweggarantie 
fehlt). Wird allerdings eine Verfahrensgarantie im Anwendungsbereich von Art. 6 
EMRK verletzt, verlangt Art. 6 Ziff. 1 EMRK den Zugang zu einem Gericht; die 
staatsrechtliche Beschwerde genügt den Anforderungen nur dann, wenn der Sach-
verhalt nicht zu überprüfen ist 56. Dieser Anforderung wurde mit Erlass von § 52 
Ziff. 19 und 20 Rechnung getragen (vgl. dort, Rz 144 ff. und Rz 157 ff.). 

2.  Begriff gemäss verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung 
Das Verwaltungsgericht hält sich streng an den Wortlaut von § 53 und versteht un-
ter "Rechtsverweigerung" nur die ausdrückliche (durch Nichteintretensentscheid) 
oder stillschweigende Unterlassung einer Verfügung oder eines Entscheids 
(Rechtsverweigerung im engeren Sinn). Die gestützt auf § 53 vor Verwaltungsge-
richt beschwerdefähigen Verfahrensfehler beschränkt es auf die (als abschliessend 
interpretierte) 57 Aufzählung in § 53, nämlich die Verletzung der Vorschriften über 
die Zuständigkeit, den Ausstand, das rechtliche Gehör (eingeschränkt; vgl. Rz 50) 
und die Akteneinsicht. Das Verwaltungsgericht tritt bei fehlender sachlicher Zu-
ständigkeit (§§ 52 und 54 f.) nicht ein auf Beschwerden wegen Verweigerung der 
unentgeltlichen Prozessführung 58 oder wenn geltend gemacht wird, es liege eine 
Verletzung des Verbots des überspitzten Formalismus vor. Dies ist zu beachten, da 
in den publizierten Entscheiden der Begriff "formelle Rechtsverweigerung" ohne 
einschränkenden Zusatz verwendet wird. Zutreffender wäre wohl die Verwendung 
der Begriffe Rechtsverweigerung im engeren Sinn (oder einfach "Entscheidverwei-
gerung"), Rechtsverzögerung und die Aufzählung der in § 53 genannten (beschwer-
defähigen) Verfahrensfehler. 

                                                
55 RHINOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 202. 
56 KLEY-STRULLER, EMRK, S. 90. 
57 AGVE 1989, 314. 
58 AGVE 1989, 314 ff.; Entscheid des Plenums II/37 vom 6. März 1995 i.S. D., S. 6 ff. (der Entscheid wurde 
nicht publiziert, was bei Plenumsentscheiden zu Verfahrensfragen ungewöhnlich ist und darauf schliessen lässt, 
dass man vom Ergebnis letztlich doch nicht derart überzeugt war, um es einer breiteren Öffentlichkeit bekannt 
zu machen); VGE I/56 vom 6. Dezember 1983 i.S. P., S. 8 f. 
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3.  Kritik an der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung 
Die zurückhaltende, eng am Wortlaut orientierte Auslegung 59 von § 53 durch das 
Verwaltungsgericht ist zweifelhaft und angesichts der aktuellen bundesgerichtlichen 
Rechtsprechung nicht mehr zeitgemäss. Der Verweis auf die gesetzessystematische 
Stellung 60 von § 53 ist nicht stichhaltig, da zwar § 52 einen positiven Enumerati-
onskatalog aufweist, nicht aber § 54, der Teilgeneralklausel ist; mit demselben Ar-
gument hätte mithin auch das Gegenteil "bewiesen" werden können. Die Gesetzes-
materialien sprechen eher für eine umfassend zu verstehende Zuständigkeit 61. 

                                                
59 Das Verwaltungsgericht begründet seine Praxis im nichtpublizierten VGE I/56 vom 6. Dezember 1983 i.S. P., 
S. 8, wie folgt: "Wohl spricht der Randtitel (von § 53) verallgemeinernd von ... Verletzung wesentlicher Verfah-
rensvorschriften". Indessen ergibt sich deutlich schon aus dem Wortlaut, dass die Beschwerdegründe in § 53 
VRPG abschliessend aufgeführt sind. Dies lässt sich ferner auch aus der Systematik und der Methode, wie das 
Gesetz die Zuständigkeiten des Verwaltungsgerichts regelt, entnehmen. Es verwendet dabei die sog. Enumerati-
onsmethode mit Teilgeneralklausel, zählt also positiv die einzelnen Sachgebiete auf, die in den Zuständigkeits-
bereich des Verwaltungsgerichts fallen. Wählte der Gesetzgeber diese Methode bewusst schon für den ordentli-
chen Kompetenzkatalog in § 52, muss dies umso mehr für das ausserordentliche Rechtsmittel nach § 53 gelten 
(Bemerkung des Verfassers: § 53 ist ein ordentliches Rechtsmittel), wo in besonders wichtigen Fällen von Ver-
fahrensverletzungen das Verwaltungsgericht auch dann als zuständig erklärt wird, wenn es in der Hauptsache 
nicht zuständig ist. Auch von dieser Ausnahmeregelung her drängt sich eine zurückhaltende Auslegung auf. Aus 
den Materialien lässt sich diesbezüglich nichts Konkretes entnehmen; es ergibt sich daraus jedenfalls nicht das 
Gegenteil". 
Das Bundesgericht hat eine gegen diesen Entscheid erhobene staatsrechtliche Beschwerde abgewiesen (unpub-
lizierter Entscheid vom 1. März 1985). Der Verfahrensausgang täuscht über die Auffassung des Bundesgerichts 
zur verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung, da in den Erwägungen ausgeführt wurde: "Das Verwaltungsge-
richt interpretiert bei der Anwendung von § 53 die Ausdrücke "Rechtsverweigerung" und "rechtliches Gehör" 
bewusst sehr eng. Seine dafür gegebene Begründung ... ist keineswegs zwingend. Denn auch der weitere Begriff 
der formellen Rechtsverweigerung, den das Bundesgericht verwendet, grenzt diese gegenüber einer Beurteilung 
der materiellen Rechtsverweigerung (Willkür) und damit gegen eine Beurteilung der materiellen Aspekte eines 
Falles ab. Wegen seiner Zurückhaltung muss das Verwaltungsgericht innerhalb der formellen Rechtsverweige-
rung nochmals zwischen formellen und materiellen Aspekten unterscheiden, was keine geringe Komplikation 
bedeutet. Es ist überdies zumindest fraglich, ob man, ohne einen Blick auf die materielle Seite eines Falles zu 
werfen, zwischen einer sachhaltigen und einer blossen Schein-Begründung unterscheiden kann. Solche Einwen-
dungen werfen aber nur die Frage auf, ob nicht eine weniger restriktive Interpretation vorzuziehen wäre; sie 
genügen dagegen nicht, um die Praxis des Gerichts als willkürlich, d.h. mit dem Wortlaut unvereinbar und 
völlig unhaltbar erscheinen zu lassen. ... Die Auffassung ... ist demnach diskutabel; als willkürlich lässt sie sich 
jedoch nicht bezeichnen". 
Der Entscheid erging vor 10 Jahren; es ist überaus fraglich, ob das Bundesgericht angesichts seiner (auch unter 
dem Einfluss der EMRK stehenden) Rechtsprechung heute nochmals gleich entscheiden würde. 
60 VGE I/56 vom 6. Dezember 1983 i.S. P., S. 8. 
61 "Mit dieser Generalklausel wird für sämtliche Fälle der Rechtsverweigerung, Rechtsverzögerung oder anderer 
Verletzungen wesentlicher Verfahrensvorschriften die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig erklärt, unab-
hängig davon, ob sonst das Verwaltungsgericht in der entsprechenden Materie zuständig wäre" (Botschaft I 
1967, S. 42). 
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Des weiteren zwingt Art. 6 EMRK und in gewissen Fällen auch Art. 13 EMRK 62 
das Verwaltungsgericht ohnehin, entsprechende Rügen im Anwendungsbereich der 
EMRK zu überprüfen, da die staatsrechtliche Beschwerde, sofern im konkreten Fall 
auch Sachverhaltsfragen zu überprüfen sind 63, kein genügendes Rechtsmittel im 
Sinn der EMRK darstellt. 

Hinzu tritt, dass die Verletzung der in § 53 ausdrücklich genannten Verfahrensga-
rantien zunächst mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde und anschliessend mit staats-
rechtlicher Beschwerde (wegen Verletzung von Art. 4 BV) gerügt werden kann. Bei 
denjenigen Verfahrensgarantien, die zwar vom Bundesgericht aus Art. 4 Abs. 1 BV 
abgeleitet werden, die aber in § 53 nicht genannt sind (Anspruch auf unentgeltliche 
Rechtspflege, Verbot des überspitzten Formalismus) muss dagegen direkt gegen 
den letztinstanzlichen kantonalen Verwaltungsentscheid staatsrechtliche Beschwer-
de eingereicht werden, andernfalls die Beschwerdefrist an das Bundesgericht ab-
läuft. Will ein Betroffener sowohl Rechtsverzögerung als auch die Verweigerung 
der unentgeltlichen Rechtspflege rügen, hat er beide Rechtsmittel zu ergreifen. Die-
se Gabelung des Rechtswegs ist weder besonders bürgerfreundlich noch verfah-
rensökonomisch sinnvoll. 

II.  Rechtsverzögerung 

1.  Grundsätze 
Die Rechtsverzögerung ist eine besondere Form der formellen Rechtsverweigerung 
64. Sie liegt vor, wenn die angerufene Behörde zwar grundsätzlich bereit ist, einen 
Entscheid zu treffen, diesen aber nicht innert der Frist, welche nach der Natur der 
Sache und der Gesamtheit der Umstände angemessen wäre, erlässt 65. Die Verzöge-
rung kann durch blosses Nichthandeln oder durch positive Anordnungen (sachwid-
rige Sistierung, 

                                                
62 Entscheidet der Regierungsrat erstinstanzlich und behauptet der Betroffene vertretbar eine Konventionsver-
letzung, garantiert Art. 13 EMRK eine wirksame Beschwerdemöglichkeit an eine nationale Beschwerdeinstanz 
(allerdings nicht notwendigerweise an ein Gericht). Besteht in diesen Fällen keine Weiterzugsmöglichkeit (an 
eine Beschwerdeinstanz im Bund), ist das Verwaltungsgericht gezwungen, auf eine entsprechende Beschwerde 
einzutreten. 
63 KLEY-STRULLER, EMRK, S. 90. 
64 BGE 119 Ia 238. 
65 RHINOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 1414; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 124. 
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unnötige Schriftenwechsel, inadäquate Beweisanordnungen) erfolgen 66. 

Die Rechtsverzögerungsbeschwerde muss sich auf eine (verzögerte) Amtshandlung 
beziehen, die den Erlass einer Verfügung oder eines Entscheids zum Gegenstand 
hat, mithin auf ein (künftiges, präsumptives) Anfechtungsobjekt im Sinn von § 38 
Abs. 1. Die Rechtsverzögerungsbeschwerde ist deshalb unzulässig in Angelegenhei-
ten, die nicht in der Form eines anfechtbaren Hoheitsakts entschieden werden (soll-
ten) 67. Allgemeines (wenn auch schleppendes) Verwaltungshandeln ist nicht be-
schwerdefähig; in diesen Fällen ist die Aufsichtsanzeige gegeben (dazu § 59a Rz 1 
ff.). 

Eine unzulässige Rechtsverzögerung liegt vor, wenn gesetzlich vorgesehene Bear-
beitungsfristen überschritten werden oder wenn ein zureichender Grund für die 
Verzögerung fehlt und die Verzögerung selbst, gemessen am konkreten Fall, rele-
vant ist (dazu Rz 40 ff. folgend). 

Die Gutheissung einer Rechtsverzögerungsbeschwerde durch das Verwaltungsge-
richt (anders bei der verwaltungsinternen Rechtsverzögerungsbeschwerde gestützt 
auf § 40 Abs. 4; vgl. dort Rz 17) erschöpft sich in der Feststellung, dass eine 
Rechtsverzögerung vorliegt, und in der Aufforderung an die Behörden, den Fall zu 
bearbeiten und abzuschliessen (allenfalls unter Fristansetzung). Verbindliche (orga-
nisatorische) Weisungen, um künftige Verzögerungen zu verhindern, kann das Ver-
waltungsgericht nicht erteilen. Wird eine Rechtsverzögerung bejaht, kann dies einen 
Schadenersatzanspruch begründen 68. 

2.  Zureichende Gründe 
Ein zureichender Grund der Verzögerung kann in der Schwierigkeit des Falls (vor 
allem bezüglich der Abklärung des Sachverhalts [Notwendigkeit von Gutachten]) 
oder im Umfang des zu verarbeitenden Prozessstoffes liegen. Geschäftslast und 
Personalmangel werden von der herrschenden Lehre nicht als zureichende Gründe 
akzeptiert 69. Richtigerweise ist zu differenzieren: handelt es sich um eine vorüber-
gehende (Ausnahme-)Situation, kann dies objektiv eine Verzögerung rechtfertigen, 

                                                
66 MÜLLER in Kommentar BV, Art. 4 N 92. 
67 Missverständlich deshalb AGVE 1992, 413 f., und 1978, 298 ff. (die Materialien, auf die sich der Entscheid 
seinem Wortlaut nach abstützt, belegen das Gegenteil); richtig AGVE 1989, 308. 
68 MÜLLER in Kommentar BV, Art. 4 N 95; grundsätzlich bejahend, aber zurückhaltend BGE 107 Ib 155. 
69 MÜLLER in Kommentar BV, Art. 4 N 93 ff.; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 124. 
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nicht aber dann, wenn die Geschäftslast bereits seit Jahren keine beförderliche Ent-
scheiderledigung zulässt. Oftmals wird die Verzögerung mit der Rechtshängigkeit 
eines ähnlich gelagerten Verfahrens, das mit einem (baldigen) Grundsatzentscheid 
durch eine Rechtsmittelinstanz abgeschlossen werden soll, erklärt. Die Begründung 
ist nur bedingt tauglich, rechtfertigt jedenfalls keine erheblichen Verzögerungen 
und sollte nur im Einverständnis mit den beteiligten Parteien erfolgen 70. Verzöge-
rungen ergeben sich regelmässig auch dann, wenn Verhandlungen über eine gütli-
che Einigung geführt werden; dies ist solange zulässig, wie keine öffentlichen Inte-
ressen tangiert werden (was bei der Sanierungspflicht schadhafter Kamine in einer 
Wohnsiedlung 71 nicht der Fall ist). Kein zureichender Grund ist Krankheit oder 
Militärdienst des zuständigen Sachbearbeiters, da der Staat für die notwendige Ver-
tretung zu sorgen hat. Nur zurückhaltend sind zureichende Gründe bei der rechtli-
chen Schwierigkeit eines Falls anzunehmen, da im Grundsatz davon auszugehen ist, 
dass die Behörden wissen, wie das Recht anzuwenden ist. 

Ob ein Grund zureichend ist, beurteilt sich nach der Dauer der Verzögerung (Rz 46 
f. hinten), der Dringlichkeit, die hinter dem zu fällenden Entscheid steht (Rz 42), 
dem Umfang und der Schwierigkeit des Falls (Rz 43), dem Verhalten des Be-
schwerdeführers (Rz 44) und der Art der Behandlung durch die Behörden (Rz 45). 
Ob eine Rechtsverzögerung vorliegt, prüft das Bundesgericht unter Berücksichti-
gung der Kriterien, die sich aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtsho-
fes für Menschenrechte ergeben 72. Danach sind massgebend (die Reihenfolge ent-
spricht der Prüfungsfolge): 

a)  Bedeutung der Angelegenheit für den Beschwerdeführer 

Relevant ist, welche Bedeutung der Verfahrensausgang für den Beschwerdeführer 
hat. Die Dringlichkeit ist eine Folge der Nachteile, die dem Beschwerdeführer (oder 
Gesuchsteller) aus der verzögerten Bearbeitung seiner Sache erwachsen; die 
Nachteile können sich auch im Mass der Gefährdung öffentlicher Interessen kon-
kretisieren. Regelmässig beschleunigt sind dienstrechtliche Beschwerden zu behan-
deln, da für den Beschwerdeführer der Lebensunterhalt auf dem Spiel steht 73. Er-
hebliche finanzielle Interessen können auch im Bereich von Baubewilligungsver-
fahren 

                                                
70 KOPP, VwGO, § 75 Rz 13. 
71 Vgl. etwa VGE III/62 vom 8. Juli 1992 i.S. R. und Mitb. 
72 BGE 119 Ib 325. 
73 Urteil i.S. Maciaviello c. Italien, Nr. 229-I, § 18; weitere Entscheide zitiert bei VILLIGER, EMRK, N 455, Fn 
159. 
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in der Form hoher Zinsbelastungen durch bereits erworbenes Bauland gegeben sein 
74, oder bei Gewerbebetrieben durch den Umstand, dass die zur gewinnbringenden 
Geschäftstätigkeit notwendige Expansion verzögert wird. Ebenso können schul-
rechtliche Entscheide oder die verzögerte Erteilung von (Wirtschafts-
)Bewilligungen (Alkoholpatent) für den Gesuchsteller bzw. Beschwerdeführer mit 
erheblichen Nachteilen verbunden sein. Zumeist lässt sich die Bedeutung der Ange-
legenheit für den Beschwerdeführer (oder allenfalls die Öffentlichkeit) unschwer 
aus dem der Beschwerde zugrundeliegenden Sachverhalt erkennen. Steht die Höhe 
der zu bezahlenden Steuerschuld zur Diskussion oder geht es um eine Abbruchver-
fügung, dürfte eine verzögerte Behandlung eher im Interesse des Beschwerdefüh-
rers liegen, und das Kriterium der "Bedeutung" bzw. der "zeitlichen Dringlichkeit" 
ist weniger stark zu gewichten. 

b)  Umfang und Schwierigkeit des Falls 

Die von Art. 6 Ziff. 1 EMRK verlangte angemessene Verfahrensdauer kann nicht 
zur Folge haben, dass umfangreiche und komplizierte Verfahren ohne die notwen-
dige Sorgfalt 75 entschieden werden. Dies hat zur Folge, dass die Frist zur Beurtei-
lung derartiger Fälle grosszügiger bemessen werden kann. Im Anwendungsbereich 
des VRPG gelten Güterregulierungsverfahren 76, komplexe Sachverhalte im Wirt-
schaftssteuerrecht, umfangreiche Baubewilligungsverfahren mit erheblicher Aus-
senwirkung bei der Realisierung (technisch komplizierte Sachverhalte im Anwen-
dungsbereich des Umweltschutzgesetzes [Immissionsschutz; Störfallverordnung; 
Umweltverträglichkeitsprüfung]), in beschränktem Mass auch prinzipale Normen-
kontrollverfahren und Beschwerden gegen den Kostenverteiler bei Erschliessungs-
abgaben als aufwendige Fälle, bei denen längere Beurteilungsfristen in Kauf zu 
nehmen sind. Zur Komplizierung trägt oftmals auch die Zahl der Beschwerdeführer, 
der internationale oder interkantonale Bezug (im Steuerrecht; bei immissionsträch-
tigen Bauten im Grenzgebiet) oder der Umfang der vorgebrachten Rügen bzw. Be-
schwerdeanträge bei 77. 

                                                
74 Zum Beispiel ein Zinsverlust von Fr. 250'000.- pro Jahr im (aargauischen) Verwaltungsgerichtsverfahren der 
X AG; die Beschwerdeführerin verband ihr Gesuch um beförderliche Behandlung mit der Offerte, für die Dauer 
eines Jahres den Lohn eines zusätzlichen Gerichtsschreibers zu übernehmen. 
75 BGE 119 Ib 325. 
76 Urteil i.S. Poiss c. Österreich, Nr. 117, § 56. 
77 Vgl. VILLIGER, EMRK, N 456. 
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c)  Verhalten des Beschwerdeführers 

Das Bundesgericht wie auch die EMRK-Organe berücksichtigen das Verhalten des 
Beschwerdeführers während der Dauer des Verfahrens. Eine (rechtlich relevante) 
Verzögerung liegt nicht vor, wenn sie der Beschwerdeführer selbst mutwillig her-
beigeführt hat. Nicht nachvollziehbare Prozessvorkehren wie häufiger Anwalts-
wechsel, zahlreiche Fristerstreckungsgesuche oder Säumnis fallen bei der Berech-
nung der Verfahrensdauer nicht in Betracht 78. Eine Rechtsverzögerung wird ge-
mäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung auch dann nur zurückhaltend angenom-
men, wenn der Beschwerdeführer zumutbare Anstrengungen unterlässt, damit das 
Verfahren beförderlich zu Ende geführt wird 79. Darunter sind auch Eingaben zu 
verstehen, welche die mit der Streitsache befasste Instanz um beförderliche Erledi-
gung ersuchen. Wer während Jahren nichts unternimmt, hat sich dies anrechnen zu 
lassen. Die Ausschöpfung der zur Verfügung stehenden Rechtsmittel gilt in der Re-
gel nicht als trölerisch, es sei denn, das Verhalten im konkreten Fall erscheine nicht 
als "natural and understandable" 80. 

d)  Behandlung des Falls durch die Behörden 

Die Behörden haben auf die Umstände des konkreten Falls Rücksicht zu nehmen 
und die Erledigung der Streitsache beförderlich voranzutreiben. Dies schliesst län-
gere Zeitabschnitte, in denen der Fall unbearbeitet und ohne nachvollziehbaren 
Grund "ruht", aus. Ist der Schriftenwechsel abgeschlossen, der Sachverhalt (allen-
falls unter Einholung eines Gutachtens oder Durchführung einer Verhandlung) ab-
geklärt, ist zu entscheiden, auszufertigen und zu spedieren. 

3.  Zur Frist 
Es lassen sich keine absoluten Fristen bestimmen. Die Angemessenheit der Verfah-
rensdauer ist in jedem Fall nach den "besonderen Umständen der Sache unter Be-
rücksichtigung der Kriterien zu beurteilen, die sich aus der Rechtsprechung des Eu-
ropäischen Gerichtshofes für Menschenrechte ergeben" 81. 

                                                
78 VILLIGER, EMRK, N 458. 
79 BGE 119 Ib 327. Die Rechtsprechung wird von den Konventionsorganen gedeckt, vgl. FROWEIN/PEUKERT, 
Art. 6 Rz 143. 
80 VILLIGER, EMRK, N 458, unter Bezugnahme auf das Urteil i.S. Martins Moreira c. Portugal, Nr. 143, § 49. 
81 BGE 119 Ib 325. 

44 

45 

46 



447 

Zahlen werden in diesem Zusammenhang selten genannt. Das ist wenig befriedi-
gend, da die Grundsätze und Kriterien für sich allein nichts aussagen und nur dann 
sinnvoll eingesetzt werden können, wenn feststeht, an welcher Normgrösse sie sich 
zu orientieren haben. Geht man davon aus, dass der Staat ähnlich wie der Private 
seinem Handeln auch eine gewisse wirtschaftliche Betrachtungsweise zugrunde 
legen sollte, darf der Bestand an Sachbearbeitern das zur Aufgabenerledigung not-
wendige Ausmass nicht überschreiten. Um auf einen Arbeitsanfall oder -abfall an-
gemessen reagieren zu können, ist im Minimum die Kündigungsfrist (für Angestell-
te und Aushilfen) als Normgrösse heranzuziehen. Pauschal betrachtet dürfte ein Fall 
pro Instanz nach Abschluss des Schriftenwechsels abzüglich der effektiv notwendi-
gen Bearbeitungszeit deshalb kaum mehr als drei bis vier Monate ruhen. Liegt 
Dringlichkeit vor, ist er schneller zu bearbeiten, ist er schwierig und umfangreich, 
ist die Bearbeitungszeit entsprechend zu verlängern. Durch den gesetzlich vorgese-
henen Instanzenzug kann sich das Verfahren dennoch erheblich verlängern. Werden 
dadurch die von den Konventionsorganen im Einzelfall als vertretbar erachteten 
Fristen überschritten 82, hat die Legislative den Instanzenzug zu straffen. Werden 
die Fristen vor der jeweiligen Instanz überschritten, ist das entsprechende Personal 
zu bestellen oder durch verfahrensrechtliche Vorkehren Erleichterung zu schaffen. 

III. Verletzung der Zuständigkeitsvorschriften 

Die Zuständigkeit der Rechtsmittelinstanzen bestimmt sich nach VRPG, anderen 
kantonalen Gesetzen, Dekreten und Verordnungen und teilweise auch nach Bun-
desgesetzen. Vgl. dazu ausführlich §§ 46 f. (insbesondere § 46 Rz 4), § 51 Rz 2-16, 
§ 52 Rz 11-206, § 53 Rz 4, 30-52, § 54 Rz 3-17 und § 55 Rz 3-28. Beschwerde-
grund ist die Behauptung, die gesetzlich vorgesehene Zuständigkeitsordnung sei 
missachtet worden. 

IV. Verletzung der Ausstandsvorschriften 

Zu den Ausstandsgründen (Ausschliessung und Ablehnung), zum Verfahren (Gel-
tendmachung, Form, Frist, Verwirkung) und zu den Folgen bei Nichtbeachtung der 
Ausstandsvorschriften vgl. § 5, dem aber neben den Bestimmungen der Zivilpro-
zessordnung keine eigenständige Bedeutung mehr zukommt; massgebend sind die 
§§ 2 ff. ZPO 83. 

                                                
82 Vgl. Aufstellung bei VILLIGER, EMRK, N 463. 
83 Hierzu ausführlich EICHENBERGER, Kommentar ZPO, §§ 2 ff. 
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V.  Verletzung des rechtlichen Gehörs 

Das Verwaltungsgericht legt den Begriff "rechtliches Gehör" im Anwendungsbe-
reich von § 53 subjektiv historisch aus und hat ihn damit auf dem Stand von 1968 
eingefroren. Dies hat zur Konsequenz, dass nur die Unterlassung der eigentlichen 
Anhörung (das Recht, sich zu äussern [§ 15 Abs. 1], das Recht auf Kenntnisnahme 
des Sachverhalts und der gegen den Verfügungsadressaten lautenden Vorbringen [§ 
15 Abs. 2]) sowie der nicht gewährte Anspruch auf Behandlung der gestellten An-
träge und die fehlende Begründung des Entscheids 84 Beschwerdegründe im Sinn 
von § 53 darstellen (sollen). Als Beschwerdegründe ausgeschlossen sind andere 
Teilgehalte des rechtlichen Gehörs wie der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspfle-
ge oder das Verbot des überspitzten Formalismus. Werden mehrere Verfahrensga-
rantien gleichzeitig verletzt, führt dies zu einer (unerfreulichen) Gabelung des 
Rechtswegs (vgl. dazu Rz 35). Die Rechtsprechung überzeugt nicht, wurde aber in 
einem jüngeren Plenumsentscheid in Bezug auf die unentgeltliche Rechtspflege 
ausdrücklich bestätigt 85. Im Zweifel ist deshalb neben der Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde gestützt auf § 53 gleichzeitig staatsrechtliche Beschwerde zu führen. 

VI. Verletzung des Akteneinsichtsrechts 

Das Akteneinsichtsrecht ist Bestandteil des Anspruchs auf rechtliches Gehör und in 
§ 53 entsprechend der Systematik in den §§ 15 ff. als eigenständiger Beschwerde-
grund ausgestaltet worden. 

Das VRPG erfasst das Akteneinsichtsrecht im Zusammenhang mit einem hängigen 
Verfahren (§ 16 Abs. 1 Satz 1; Marginale zu § 53). Das Bundesgericht leitet aus 
Art. 4 BV für den unmittelbar Betroffenen einen Anspruch auf Akteneinsicht auch 
ausserhalb des Verfahrens ab 86. Dieser Anspruch muss auch gewährt werden, wenn 
ihn das kantonale Verfahrensrecht nicht vorsieht 87. Das Verwaltungsgericht legt in 
diesem Zusammenhang § 53 extensiv aus und tritt auf Beschwerden gestützt auf § 
53 auch dann ein, wenn kein Zusammenhang mit einem hängigen Verfahren besteht 
88. Das mag zutreffend sein; erstaunlich ist aber, dass in anderen Entscheiden die in 
§ 53 genannten Beschwerdegründe stets äusserst restriktiv ausgelegt wurden (vgl. 
Rz 33 f.); weshalb dies beim Akteneinsichtsrecht anders sein soll, ist schwer ver-
ständlich. 

                                                
84 AGVE 1981, 284 f.; VGE I/56 vom 6. Dezember 1983 i.S. P., S. 10. 
85 Entscheid des Plenums II/37 vom 6. März 1995 i.S. D., S. 6 ff. 
86 BGE 118 Ib 281; 113 Ia 4. 
87 AGVE 1979, 280. 
88 AGVE 1995, 423 ff.; 1979, 280. 
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E.  Die Rechtsverweigerungsbeschwerde als Vollzugsklage für 
Leistungs- und Gestaltungsverfügungen 

Passives Verhalten einer Behörde ist Rechtsverzögerung und kann gestützt auf § 53 
zum Prozessthema einer Beschwerde gemacht werden. Fasst man die Beschwerde-
befugnis relativ weit bzw. gesteht sie verschiedenen Verbänden in verschiedenen 
Sachgebieten generell zu, wird die Rechtsverweigerungs- und Rechtsverzögerungs-
beschwerde zur (Gesetzes-)Vollzugsklage. Um in diesem Sinn gebrauchstauglich zu 
sein, wäre § 53 bzw. § 40 Abs. 4 durch eine Bestimmung zu ergänzen, die den 
Vollzugskläger ähnlich der Regelung in § 63 - allerdings im Sinn einer Eintretens-
voraussetzung - verpflichtet, vorgängig der Beschwerdeführung bei der betreffen-
den Behörde einen Antrag auf Erlass eines Verwaltungsakts zu stellen 89. Mit der 
Rechtsverzögerungsbeschwerde bzw. Vollzugsklage wird ein Feststellungsent-
scheid erwirkt, der durch die Feststellung einer Rechtsverzögerung mittelbar einer 
Leistungsklage gleichkommt. Da den Behörden in der Regel schlecht beizukommen 
ist, wenn der einzelne durch die Untätigkeit nicht unmittelbar (im Sinn von § 38) 
betroffen ist, sollte neben politischen Verantwortlichkeiten auch ein klagbarer An-
spruch auf staatliche Leistungen bzw. Aufgabenerfüllung, zu deren Erbringung die 
Verwaltung gestützt auf gesetzliche Grundlagen verpflichtet ist, bestehen; es ist 
deshalb eine Formalisierung der Beschwerde gestützt auf § 53 im Sinn einer eigent-
lichen Leistungsklage anzustreben. Die Aufsichtsanzeige (§ 59a) genügt den Anfor-
derungen an ein effizientes Rechtsmittel nicht. Angesichts der Auswirkungen müss-
te der angesprochenen Verwendung von § 53 wohl ein gesetzgeberischer Entscheid 
vorausgehen. 

F.  Kasuistik 
Zusammenfassung der Voraussetzungen einer Beschwerde gestützt auf § 53 in 
AGVE 1994, 476 f. - Eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde gemäss § 53 ist selbst 
dann zulässig, wenn eine Akteneinsicht ausserhalb eines förmlichen Verfahrens 
begehrt wird (AGVE 1995, 423 ff.) - Beschwerde gestützt auf § 53 ist auch zulässig 
gegen Entscheide oder Entscheidverweigerungen des Regierungsrats im Bereich des 
Kirchenrechts 

                                                
89 Vgl. zum Ganzen ausführlich TRÜEB, Vollzugsklage, 423 ff., mit weiteren Hinweisen auf Literatur und 
Rechtsprechung. 
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(VGE I/151 vom 5. September 1997 i.S. G., S. 7 f., zur Publikation vorgesehen in 
den AGVE 1997) 90 - In der (verfügten) Nichtanordnung einer Anstaltseinweisung 
liegt keine Rechtsverweigerung im Sinn von § 53 (AGVE 1992, 288) - Der Ermäch-
tigungs- und Kreditbeschluss einer Gemeindeversammlung begründet keine indivi-
duelle Rechtsbeziehung und kann deshalb nicht gestützt auf § 53 angefochten wer-
den (AGVE 1992, 413 f.) - Wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung 
kann beim Steuerrekursgericht jederzeit Beschwerde geführt werden (AGVE 1992, 
456 ff.) - Beschwerde gestützt auf § 53 ist gegen Zwischenentscheide auch ohne 
nicht wiedergutzumachenden Nachteil zulässig (fraglich, AGVE 1991, 195; 1971, 
335) 91 - Im Rahmen von § 53 wird die Zuständigkeit durch die Geltendmachung 
eines in § 53 genannten Beschwerdegrunds begründet (AGVE 1989, 303) - Rechts-
verzögerungsbeschwerde gegen das Baudepartement ist (zunächst) beim Regie-
rungsrat zu erheben (fraglich, AGVE 1989, 308 f.) 92 - Die Aufzählung der Be-
schwerdegründe in § 53 hat abschliessenden Charakter (fraglich, AGVE 1994, 476; 
1989, 314 ff.) 93 - Im Verfahren nach § 53 kann die Verweigerung eines unentgeltli-
chen Rechtsvertreters nicht gerügt werden (fraglich, Entscheid des Plenums II/37 
vom 6. März 1995 i.S. D., S. 6 ff.; Bestätigung der bereits in AGVE 1989, 314 ff., 
publizierten Rechtsprechung 94; VGE I/56 vom 6. Dezember 1983 i.S. P., S. 8 f. 95) 
- Rügt ein Beschwerdeführer, die Vorinstanz sei ihrer Begründungspflicht nicht 
nachgekommen, ist die Beschwerde abzuweisen, wenn der angefochtene Entscheid 
eine (wenn auch sachlich unzutreffende) Begründung enthält (AGVE 1989, 315) - 
In Vollzugssachen kann § 53 angerufen werden; die Beschränkung des Rechtsmit-
telwegs in § 77 Abs. 3 bezieht sich nur auf die Zuständigkeit in der Sache (AGVE 
1988, 422 f.; vgl. auch AGVE 1982, 312 ff.) - Im Beschwerdeverfahren nach § 53 
sind nur die geltend gemachten Beschwerdegründe zu überprüfen 

                                                
90 Der Fall ist insofern interessant, weil er erstmals das Verhältnis des Rechtsmittelausschlusses in § 59 b (der 
Regierungsrat entscheidet "endgültig") zu § 53 klärt. Der Entscheid bestätigt indirekt die Erwägungen in AGVE 
1988, 422 (analoge Auslegung von § 77 Abs. 3 [Vollstrekkung]). 
91 Vgl. dazu Rz 14. 
92 Vgl. dazu Rz 16. 
93 Dazu ausführlich Rz 33 ff. 
94 Die Erwägungen überzeugen nicht, da sich beim besten Willen nicht sagen lässt, dass die Frage, "ob dem 
Beschwerdeführer von Amtes wegen ein Rechtsbeistand hätte bestellt werden müssen", mit dem formellen 
Anspruch auf rechtliches Gehör "nichts zu tun" habe. 
95 Die gegen diesen Entscheid gerichtete staatsrechtliche Beschwerde wurde (allerdings mit Kritik an der ver-
waltungsgerichtlichen Rechtsprechung) abgewiesen (vgl. dazu ausführlich Rz 34). 
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(AGVE 1988, 424; 1987, 346) - Es können nur Mängel des vorinstanzlichen Ver-
fahrens geltend gemacht werden, nicht solche des vorvorinstanzlichen (AGVE 
1994, 476; 1988, 424 f.) 96 - Gegen Aufsichtsbeschwerdeentscheide gibt es keine 
Rechtsverweigerungsbeschwerde (AGVE 1987, 345; 1978, 306 f.) - In Entscheiden 
über Sistierung des Verfahrens kann eine Rechtsverzögerung liegen (sinngemäss 
AGVE 1985, 364 f.) - Die Verletzung des Petitionsrechts ist eine formelle Rechts-
verweigerung (fraglich, AGVE 1984, 461 f.) 97 - Nimmt der Regierungsrat anstelle 
des zuständigen Grossen Rats "Tarifaufwertungen" nach Verkehrsgesetz 98 vor, 
kann mit Beschwerde gestützt auf § 53 geltend gemacht werden, die unzuständige 
Behörde habe entschieden (AGVE 1982, 309 ff.) 99 - Unter Rechtsverweigerung ist 
nur die formelle Rechtsverweigerung, nicht aber die materielle Rechtsverweigerung 
(Willkür) zu verstehen; § 53 eröffnet nicht die Möglichkeit einer "kleinen staats-
rechtlichen Beschwerde" (AGVE 1981, 284; 1979, 272; 1971, 340 f., 349) - Im 
Anwendungsbereich von § 53 kann nur geprüft werden, ob die gestellten Anträge 
behandelt wurden und ob der Entscheid eine Begründung enthält, nicht aber wie die 
Anträge entschieden wurden oder wie der Entscheid begründet wurde (AGVE 1981, 
284 f.) - 

                                                
96 Der Entscheid ist im Ergebnis, nicht aber in der Begründung zutreffend. Das Verwaltungsgericht führt aus, 
dass die Überprüfung von Fehlern im Verfahren vor untergeordneten Verwaltungsbehörden zu einer unzulässi-
gen materiellen Überprüfung des vorinstanzlichen Entscheids führen würde und deshalb selbst dann ausge-
schlossen sei, wenn die letztinstanzlich zuständige Verwaltungsbehörde den Fehler nicht behoben habe. Ent-
scheidend kann aber nur sein, ob ein Verfahrensfehler vorliegt oder nicht, gleichgültig, wer ihn letztlich verur-
sacht hat. Hat die Vorvorinstanz einen Verfahrensfehler begangen, der von der Vorinstanz nicht geheilt wurde, 
ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gutzuheissen. Die (übertriebene) Zurückhaltung des Verwaltungsge-
richts führt dazu, dass nicht nur zwischen materieller und formeller Rechtsverweigerung unterschieden werden 
muss, sondern auch noch zwischen materiellen und formellen Aspekten innerhalb der formellen Rechtsverwei-
gerung (so auch [kritisch] das Bundesgericht im unveröffentlichten Urteil vom 1. März 1985 i.S. Pisciotta). 
97 Die behördliche Antwort auf Petitionen stellt keine Verfügung dar; deshalb kann die Nichtbeantwortung einer 
Petition auch keine (zu Unrecht) verweigerte Verfügung sein, was die Anwendbarkeit von § 53 auf die Petition 
ausschliesst. Die Rechtsprechung verträgt sich auch nicht mit derjenigen zur Aufsichtsanzeige; eine Pflicht zur 
Beantwortung besteht auch bei dieser, das Verwaltungsgericht tritt aber auf Beschwerden gegen Aufsichtsent-
scheide gestützt auf § 53 in konstanter Praxis nicht ein (AGVE 1987, 345; 1978, 306 f.). Zur Petition vgl. § 59a 
Rz 35. 
98 Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs (Verkehrsgesetz) vom 2. Oktober 1975 (SAR 995.100). 
99 Der Entscheid zeigt eine an sich unbefriedigende Situation auf: Entscheidet der Regierungsrat anstelle des 
nach Gesetz zuständigen Grossen Rats, ist die Beschwerde gestützt auf § 53 zulässig; umgekehrt, wenn der 
Grosse Rat zu Unrecht anstelle des Regierungsrats entscheidet, wäre auf die gegen dessen Beschluss erhobene 
Rechtsverweigerungsbeschwerde nicht einzutreten gewesen, weil kein Verfahrensfehler durch eine letztinstanz-
lich zuständige Verwaltungsbehörde vorgelegen hätte. 
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Voraussetzung für die Beschwerde gestützt auf § 53 ist das Vorliegen eines Anfech-
tungsobjekts; dies ergibt sich aus der systematischen Stellung von § 53 wie aus den 
Materialien (unzutreffend, AGVE 1992, 413 f.; 1978, 298 ff.) 100 - Beschwerde ge-
stützt auf § 53 ist auch gegen Zwischenentscheide möglich (AGVE 1971, 336 f.) - 
Eine Rechtsverweigerung liegt vor, wenn der Entscheid nicht vollständig ist, oder 
allenfalls, wenn er in sich derart widersprüchlich und unlogisch wäre, dass man ihn 
geradezu als "Nichtentscheid" bezeichnen müsste, insbesondere wenn das Disposi-
tiv den Streit nicht entscheidet (AGVE 1971, 341 f.) 101. 

                                                
100 Im Fall der Rechtsverzögerung und der Entscheidverweigerung liegt eben gerade kein Anfechtungsobjekt 
vor; die Materialien, auf die sich der Entscheid stützt, belegen das Gegenteil. Sofern mit dem Entscheid gesagt 
werden wollte, eine Rechtsverzögerungsbeschwerde sei nur gegen Untätigkeit von Behörden zulässig, die zu 
einer anfechtbaren Verfügung führen sollten, ist er zutreffend (vgl. dazu Rz 13 und AGVE 1992, 413 f.). Rich-
tig noch AGVE 1989, 308. 
101 Vgl. auch IMBODEN/RHINOW, Nr. 80 B II, S. 496. 
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§ 54 
1 Sämtliche Entscheide der kantonalen Steuerrekurskommission und der 
Schätzungskommission nach Baugesetz sind an das Verwaltungsgericht weit-
erziehbar. 

Bis 31. Dezember 1996 gültige Fassung: 
1 Sämtliche Entscheide der kantonalen Steuerrekurskommission, der Schät-
zungskommission nach Baugesetz und nach Gewässerschutzgesetz sowie der 
landwirtschaftlichen Rekurskommission über Beschwerden gegen Beschlüsse von 
Güterregulierungsorganen sind an das Verwaltungsgericht weiterziehbar. 
2 Ausserdem ist wegen der in § 53 genannten Gründe jederzeit die Beschwerde 
an das Verwaltungsgericht möglich. 

Materialien 
Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 23 f., 28 f.; Prot. Arbeitsgruppe Verwaltungsreform 16.7.1965, S. 
5; Prot. Arbeitsgruppe Verwaltungsreform 31.8.1965, S. 3 ff.; Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 
1965, S. 23, 39 ff., 45 ff.; Prot. Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 20; Botschaft I 1967, S. 42 f.; Prot. GR 
Kom. 1.7.1968, S. 8 f. 

Literatur 
OTMAR HERMANN BÄNZIGER, Bodenverbesserungen, Rechtliche Probleme der landwirtschaftlichen 
Güterzusammenlegungen und der Gesamtumlegungen, Diss. Basel 1978, S. 112-126; BAUR, Kom-
mentar StG, § 123, § 151 N 1-16; PETER R. WALTI, Der schweizerische Militärpflichtersatz, Zürich 
1979, S. 186-203; HANS WIDMER, Der Zuständigkeitsbereich des aargauischen Verwaltungsgerichts 
nach dem Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom 9. Juli 1968, Diss. Basel 1972 (Standort: 
Obergerichtsbibliothek), S. 85-87; JOSEF WYSER, Die Rechtsmittel im aargauischen Steuerrecht, 
Diss. Zürich 1968. 
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A.  Entstehungsgeschichte 
Ziel der Regelung in § 54 war die Unterstellung der Rechtsprechung der Spezial-
verwaltungsgerichte unter die Verwaltungsgerichtsbarkeit, um eine möglichst ein-
heitliche Verwaltungsrechtsprechung zu gewährleisten 1. 

                                                
1 Botschaft I 1967, S. 42 f.; WIDMER, S. 85 f. 
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Damit wurde den Bedenken im Gesetzgebungsverfahren, die Einführung bzw. Per-
petuierung von Rekurs- und Schätzungskommissionen führe zu einer unerwünsch-
ten Zersplitterung der kantonalen Verwaltungsrechtsprechung, Rechnung getragen. 

Der Gedanke ist zwischenzeitlich in Vergessenheit geraten und mit Inkraftsetzung 
der Änderung des Landwirtschaftsgesetzes 2 vom 11. Juni 1996 auf den 1. Januar 
1997 wurde die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts in Güterregulierungssachen 
durch Änderung von § 54 Abs. 1 VRPG in § 46 lit. d LwG abgeschafft. 

B.  Zuständigkeit 

I.  Übersicht 

Gegen Entscheide des Steuerrekursgerichts und der Schätzungskommission nach 
Baugesetz und Gewässerschutzgesetz ist die Beschwerde an das Verwaltungsgericht 
zulässig. § 54 definiert die sachliche Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts nicht 
direkt über bestimmte Sachgebiete, sondern anhand der Behörde, die das Anfech-
tungsobjekt erlässt. Der Grundsatz, wonach gegen Entscheide der in § 54 genannten 
Spezialverwaltungsgerichte stets die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegeben ist 3, 
wird in mehreren Fällen durchbrochen, ohne dass dies im Gesetz immer Ausdruck 
findet (Rz 5 und Rz 13 hinten). § 54 erweitert den Zuständigkeitskatalog in § 52 vor 
allem im Bereich des Enteignungsrechts. Zum Ausschluss der Beschwerde gegen 
Entscheide über Bezug oder Erlass vgl. § 52 Rz 19 f. sowie §§ 166 Abs. 2 und 169 
Abs. 5 StG. 

Die Entscheide der genannten Spezialverwaltungsgerichte überprüft das Verwal-
tungsgericht mit voller Kognition (§ 56 Abs. 3) 4. 

1.  Steuerrekursgericht 
Die Bestimmung ist ungenau. Das Verwaltungsgericht ist zwar das letztinstanzliche 
Steuergericht des Kantons (§ 123 StG), anfechtbar sind aber nicht "sämtliche" (§ 
54) Entscheide des Steuerrekursgerichts, sondern 

                                                
2 Gesetz über die Erhaltung und Förderung der Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) vom 11. Novem-
ber 1980, in der Fassung vom 11. Juni 1996 (SAR 910.100). 
3 AGVE 1983, 230; vgl. aber immerhin VGE I/56 vom 28. September 1993 i.S. H., S. 6 f., wonach die Be-
schwerde gegen den Entscheid eines Spezialverwaltungsgerichts gestützt auf § 54 an das Verwaltungsgericht 
unzulässig ist, wenn fälschlicherweise ein Spezialverwaltungsgericht anstelle des Regierungsrats entschieden 
hat. 
4 Vgl. § 56 Rz 34, 62; zum Kognitionsbegriff § 49 Rz 2 ff., § 56 Rz 11 ff. 
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nur jene betreffend kantonale Steuern sowie neuerdings auch die Entscheide im 
Anwendungsbereich des DBG 5. Diese Einschränkung findet in § 54 keinen Aus-
druck, obwohl die Rechtslage bei der Vorbereitung des VRPG bekannt war 6. Das 
Steuerrekursgericht beurteilt daneben auch Streitigkeiten um andere Bundessteuern 
(Verrechnungssteuer, Militärpflichtersatz; nicht aber Mehrwertsteuer 7); diese unter-
liegen trotz der umfassend formulierten Zuständigkeit in § 54 der kantonalen Ver-
waltungsgerichtsbeschwerde nicht, da die betreffenden Bundesgesetze auf kantona-
ler Ebene nur eine Beschwerdeinstanz zulassen 8 und als solche das Steuerrekursge-
richt bestimmt wurde 9. 

                                                
5 Art. 145 des Gesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) vom 14. Dezember 1990 (SR 642.11) i.V.m. § 2 
lit. e und § 7 der (kantonalen) Verordnung zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer vom 7. Dezember 
1994 (SAR 621.111); Art. 145 DBG lässt im Gegensatz zu den Art. 69 und 112 Abs. 1 des (aufgehobenen) 
Bundesbeschlusses über die direkte Bundessteuer (BdBSt) vom 9. Dezember 1940 eine zweite Beschwerdein-
stanz im Kanton zu. Damit entfiel die bundesrechtliche Sperrwirkung gegenüber einer Zuständigkeit des Ver-
waltungsgerichts gestützt auf § 54; die kantonale Verordnung zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer 
(V DBG) vom 7. Dezember 1994 (SAR 621.111) bezeichnet in § 6 das Steuerrekursgericht als untere kantonale 
Beschwerdeinstanz und schreibt in § 7 vor, dass die Entscheide des Steuerrekursgerichts nach § 54 an das Ver-
waltungsgericht weitergezogen werden können. Das Verwaltungsgericht hat in diesem Zusammenhang überdies 
ausgeführt, dass wegen des historischen Sinns von § 54 eine Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts nicht eo 
ipso mit Inkrafttreten des DGB entstanden wäre, sondern eine ausdrückliche Regelung, wie sie in der kantona-
len Verordnung zum DGB getroffen wurde, notwendig war (VGE II/193 vom 21. Dezember 1995 i.S. M., S. 5). 
Dies führt zur Nichtanwendbarkeit auf Veranlagungsperioden vor 1995/96; der Rechtsmittelweg geht in diesen 
Fällen vom Steuerrekursgericht noch direkt an das Bundesgericht. 
6 Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 24: "Für die Abgaben an den Bund ... besteht üblicherweise von Bundes-
rechts wegen ein eigener Instanzenzug". Die Ausführungen erfolgten im Zusammenhang mit dem Zuständig-
keitskatalog im heutigen § 52 Ziff. 1; bei der Formulierung der Zuständigkeit über die entscheidende Vorinstanz 
(§ 54) wurde offenbar übersehen, dass die gewählte Regelung im Widerspruch zu Bundesrecht stand; dass 
dieser Widerspruch nicht gewollt war (und zwar auch nicht vorsorglich im Hinblick auf eine mögliche spätere 
Änderung des Bundesrechts), ergibt sich daraus, dass das Problem unter § 54 gar nie angesprochen wurde (Zu-
ständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 23, 45 ff.) und dass andererseits im Hinblick auf nötige Anpassun-
gen an Neuregelungen im Bund sowohl die Ausdehnung als auch die (heute nicht zulässige, vgl. § 51 Abs. 2) 
Einschränkung der Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts durch Dekret - also in einem vereinfachten Verfahren 
- vorgesehen war (Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 20, 61). 
7 Vgl. Art. 51 ff. der Verordnung über die Mehrwertsteuer (MWStV) vom 22. Juni 1994 (SR 641.201). 
8 Für die Verrechnungssteuer: Art. 35 Abs. 2, 54 und 56 des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer 
(VStG) vom 13. Oktober 1965 (SR 642.21). Für den Militärpflichtersatz: Art. 31 Abs. 1 und 3 des Bundesgeset-
zes über den Militärpflichtersatz vom 12. Juni 1959 (SR 661) sowie Art. 41 f. der Verordnung über den Militär-
pflichtersatz vom 20. Dezember 1971 (SR 661.1); dieselbe Auffassung vertritt WALTI, S. 186, Fn 159. Der 
Umstand, dass wegen der bundesrechtlichen Verfahrensvorgaben nicht sämtliche Entscheide des Steuerrekurs-
gerichts an das Verwaltungsgericht weiterziehbar sind, war an sich auch dem Gesetzgeber klar (vgl. Zwischen-
bericht JD 15.2.1965, S. 24), weshalb die undifferenzierte Regelung in § 54 erstaunt. 
9 § 3 der Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer (VV VStG) vom 18. Mai 
1967 (SAR 623.311). 
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In verfahrensrechtlicher Hinsicht ist für die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen 
Entscheide des Steuerrekursgerichts das VRPG anwendbar, soweit das StG nicht 
eigene Vorschriften normiert; eine Besonderheit folgt aus § 151 Abs. 2 i.V.m. § 149 
StG, wonach die Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Steuerrekursgericht zuhan-
den des Verwaltungsgerichts einzureichen ist 10. Die formellen und inhaltlichen 
Anforderungen an die Beschwerdeschrift (§ 151 i.V.m. § 149 StG) sind identisch 
mit § 39 (siehe dort, Rz 2 ff.); zur Beschwerdebefugnis vgl. § 38 Rz 129 ff. Für 
Verwaltungsgerichtsbeschwerden im Bereich der direkten Bundessteuer gelten zum 
Teil eigene Verfahrensvorschriften (Art. 104 Abs. 4, 140-144 und 145 Abs. 2 
DGB). 

2.  Schätzungskommission nach Baugesetz 11 
Die Schätzungskommission ist Spezialverwaltungsgericht und beurteilt alle Fälle, 
die ihr nach Baugesetz und Gewässerschutzgesetz zugewiesen werden. Sachlich 
handelt es sich dabei im wesentlichen um Streitigkeiten bei materieller und formel-
ler Enteignung (§ 154 Abs. 2 und § 158 Abs. 1 BauG), Landumlegung und Grenz-
bereinigung (§§ 72 ff. BauG), über Grundeigentümerbeiträge an die Kosten der 
Erstellung, Änderung und Erneuerung von Erschliessungsanlagen des Kantons und 
der Gemeinden (§§ 34 f. BauG), um andere Streitigkeiten nach Baugesetz 12, soweit 
nicht eine andere Behörde zuständig erklärt wird (§ 148 Abs. 3 BauG) sowie Strei-
tigkeiten über die im GNG vorgesehenen Entschädigungs-, Ausgleichs- und Enteig-
nungsansprüche (§ 48 Ziff. 2 GNG 13) und über streitige Entschädigungsbegehren 
wegen formeller oder materieller Enteignung bei der Ausscheidung von Grundwas-
serschutzarealen 

                                                
10 BAUR, Kommentar StG, § 151 N 15. 
11 Der Bezeichnung "nach Baugesetz und Gewässerschutzgesetz" (gültig bis zum 1. Januar 1997) kam in den 
letzten Jahren keine funktionelle Bedeutung mehr zu; Ziel der Bezeichnung bei ihrem Erlass war die Abgren-
zung von anderen Schätzungskommissionen, die nicht Spezialverwaltungsgerichte sind. Der Spruchkörper 
selbst bezeichnet sich nur als "Schätzungskommission nach Baugesetz". Dies mit gewissem Recht, da nach 
Aufhebung des Dekrets über das Verfahren vor der Schätzungskommission nach Baugesetz und nach Gewäs-
serschutzgesetz vom 22. Februar 1972 (AGS 8, 250) durch § 166 lit. g BauG die Bezeichnung ausser in § 54 
nirgends mehr verwendet wurde. Mit der Teiländerung des Landwirtschaftsgesetzes (vgl. Rz 9) wurde die Be-
grifflichkeit in § 54 entsprechend angepasst. 
12 Zum Beispiel Ersatzabgaben bei Dispens von der Parkplatzerstellungspflicht (§ 58 BauG); Beiträge von 
Grundeigentümern, die durch den Bau, die Erneuerung und die Änderung von Strassen wirtschaftliche Sonder-
vorteile erfahren (§ 88 BauG); Duldungspflichten von Strassenanstössern (§ 110 BauG); Entzug des Zutritts 
oder der Zufahrt zu öffentlichem Strassengebiet (§ 113 BauG). 
13 In der durch § 86 VRPG abgeänderten Fassung vom 9. Juli 1968. 

6 

7 



457 

und Grundwasserschutzzonen (§ 37 EG GSchG 14). Diese Entscheide unterliegen 
alle gestützt auf § 54 der Beschwerde an das Verwaltungsgericht. 

3.  Landwirtschaftliche Rekurskommission 
Die landwirtschaftliche Rekurskommission (vormals kantonale Bodenverbesse-
rungskommission) beurteilt Beschwerden gegen Beschlüsse von Güterregulierungs-
organen, Entscheide und Verfügungen der Organe des milchwirtschaftlichen In-
spektions- und Beratungsdienstes, Verfügungen über die Anwendung des bäuerli-
chen Bodenrechts und des landwirtschaftlichen Pachtgesetzes, Verfügungen über 
die Ausrichtung von Direktzahlungen und Beiträgen an Landwirtschaftsbetriebe 
sowie Beschlüsse von Organen der Viehversicherungskassen (§ 41 LwG). 

Bis zur Teilrevision des Landwirtschaftsgesetzes (Änderung vom 11. Juni 1996, 
inkraftgesetzt auf den 1. Januar 1997) waren die Beschlüsse von Güterregulierungs-
organen zunächst mit Rekurs und schliesslich mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde 
weiterziehbar (§ 54; § 41 Abs. 2 LwG). Damit unterlagen der verwaltungsgerichtli-
chen Beurteilung Beschwerden aus dem Bereich der Bodenverbesserung bzw. Gü-
terregulierung, insbesondere Entscheide über die Neuzuteilung, über Abschlagszah-
lungen, Kostenverteilung und den Unterhalt (§ 53 Bodenverbesserungsdekret 15); 
heute entscheidet die landwirtschaftliche Rekurskommission endgültig (§ 54 VRPG 
in der durch § 46 lit. d LwG abgeänderten Fassung vom 11. Juni 1996; § 41 Abs. 3 
LwG). 

Die Teilrevision des Landwirtschaftsgesetzes ist in bezug auf die Überarbeitung des 
Rechtsschutzes keine Meisterleistung. Der verwaltungsgerichtlichen Zuständigkeit 
wurde ein Sachgebiet entzogen, das wegen der Erheblichkeit der in diesen Verfah-
ren getroffenen Entscheide für den einzelnen und der damit verbundenen relativ 
schwierigen Rechtsfragen durchaus für einen zweistufigen Rechtsmittelzug geeig-
net gewesen wäre. Gleichzeitig hat man aber vergessen, die konventionswidrige 
Zuständigkeit des Regierungsrats in § 42 LwG anzupassen (vgl. dazu Rz 12). 

Entscheide der Bodenverbesserungsorgane, die nicht der Beschwerde an die land-
wirtschaftliche Rekurskommission, sondern an den Regierungsrat 

                                                
14 Einführungsgesetz zum eidgenössischen Gewässerschutzgesetz (EG GSchG) vom 16. Januar 1978 (SAR 
761.100). 
15 Dekret über Bodenverbesserungen vom 21. Juni 1957 (SAR 913.710). 
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unterliegen (§ 53 Abs. 4 Bodenverbesserungsdekret), sind gestützt auf die kantonale 
Regelung nicht mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde anfechtbar (vgl. aber Rz 12 
folgend). 

In § 42 LwG wird der Beschluss der Gemeindeversammlung bzw. des Einwohner-
rats, eine Güterregulierung gegen den Widerstand der Mehrheit der betroffenen 
Grundeigentümer durchzusetzen (§ 14 Abs. 2 LwG), der Beschwerde an den Regie-
rungsrat unterstellt und damit der Zuständigkeit - früher des Verwaltungsgerichts 16 
- heute der landwirtschaftlichen Rekurskommission entzogen 17. Die Regelung ist 
konventionswidrig (Art. 6 Ziffer 1 EMRK), da der Grundeigentümer durch den 
Umlegungsbeschluss in seiner rechtlichen und tatsächlichen Verfügungsbefugnis 
über sein Grundstück beschränkt wird (Umlegungsbann), und dies angesichts der 
beträchtlichen Dauer mancher Landumlegungen auf lange Zeit hinaus 18; überdies 
führt ein Güterregulierungsverfahren zur Änderung der Grundstücksverhältnisse 
(gemeinschaftliches Eigentum, Enteignungen). Die durch den Einbezug in eine 
Landumlegung bewirkten Beschränkungen betreffen sog. "civil rights"; der Einlei-
tungsbeschluss hat somit in jedem Fall der gerichtlichen Überprüfung zu unterlie-
gen. Ohne Revision von § 42 LwG ist die Beschwerde an den Regierungsrat weiter-
hin gegeben, dessen Entscheid aber trotzdem gestützt auf Art. 6 Ziff. 1 EMRK 
i.V.m. § 52 Ziff. 20 beim Verwaltungsgericht anfechtbar. § 42 ist zu revidieren; als 
Beschwerdeinstanz gegen Beschlüsse im Sinn von § 14 Abs. 2 LwG ist die land-
wirtschaftliche Rekurskommission einzusetzen, ein Ausschluss der Verwaltungsge-
richtsbeschwerde wäre zulässig 19. 

Die landwirtschaftliche Rekurskommission ist Rechtsmittelinstanz bei Beschwerden 
gegen Verfügungen und Entscheide der Abteilung Landwirtschaft im Bereich des 
Pachtrechts (Pachtdauer, Pachtzins, Zupacht, parzellenweise Verpachtung; vgl. Art. 
7 Abs. 2, 8 Abs. 2, 30 f., 33, 42, 

                                                
16 Dies folgte aus der Formulierung der §§ 41 f. LwG. In § 41 Abs. 2 LwG wurde die Beschwerde an das Ver-
waltungsgericht trotz § 54 VRPG ausdrücklich normiert, in § 42 nicht. Da es sich beim LwG um ein Gesetz im 
formellen Sinn handelt, war der Ausschluss der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, die wohl gestützt auf § 52 
Ziffer 17 möglich gewesen wäre, zumindest im Sinn von § 51 Abs. 2 VRPG rechtmässig. 
17 § 41 Abs. 1 lit. a LwG verpflichtet die Rekurskommission zur Beurteilung von Beschwerden gegen Beschlüs-
se von Güterregulierungsorganen; die Gemeindeversammlung bzw. dann der Regierungsrat im Beschwerdever-
fahren (§ 14 Abs. 2 i.V.m. § 42 LwG) ist kein Güterregulierungsorgan. Der Ausschluss der Zuständigkeit des 
Verwaltungsgerichts gestützt auf § 52 Ziff. 17 folgt aus der Entstehungsgeschichte und systematischen Stellung 
von § 41 zu § 42 LwG. 
18 BGE 117 Ia 385. 
19 BGE 117 Ia 380 ff. 
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43 und 49 LPG 20 i.V.m. §§ 2 und 6 der Verordnung zum Bundesgesetz über die 
landwirtschaftliche Pacht 21). Diese Entscheide sind nicht 22 beim Verwaltungsge-
richt anfechtbar. Hingegen ergäbe sich eine Zuständigkeit gestützt auf § 52 Ziffer 
17 VRPG. Die landwirtschaftliche Rekurskommission versieht ihre Entscheide aber 
regelmässig mit einer Rechtsmittelbelehrung an die eidgenössische Rekurskommis-
sion EVD (Art. 51 LPG). Diese Praxis lässt sich (einigermassen) mit den bundes-
rechtlichen Verfahrensvorgaben rechtfertigen, indem Art. 47 LPG ein einfaches und 
rasches Verfahren vorschreibt und Art. 50 LPG nur von einer kantonalen Be-
schwerdeinstanz spricht 23. 

Die Art. 98a OG widersprechende Zuständigkeit des Regierungsrats als Beschwer-
deinstanz im Sinn von Art. 90 lit. f BGBB 24 ist durch § 41 Abs. 1 lit. d LwG beho-
ben (derogiert) worden 25. Der verwaltungsgerichtlichen Zuständigkeit gestützt auf 
§ 52 Ziff. 17 (Anwendung des bäuerlichen Bodenrechts) kommt durch den Aus-
schluss in § 42 Abs. 3 keine Bedeutung mehr zu (vgl. auch § 52 Rz 136 ff.). 

II.  Abs. 2 

§ 54 Abs. 2 verweist auf § 53. Der Verweis war notwendig, weil gestützt auf § 53 
nur gegen letztinstanzlich zuständige Verwaltungsbehörden beim Verwaltungsge-
richt Beschwerde geführt werden kann, die in § 54 

                                                
20 Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht (LPG) vom 4. Oktober 1985 (SR 221.213.2). 
21 Verordnung zum Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht vom 29. September 1986 (SAR 913.331). 
22 Die Zuständigkeit war auch gestützt auf den Wortlaut der alten Fassung von § 54 VRPG (qualifiziertes 
Schweigen) nicht gegeben. 
23 Aus den Materialien zum LPG (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 11. November 1981 in BBl 1982 I 257 
ff., insbesondere 296 f.) ergibt sich dieser Schluss allerdings nicht zwingend, da den Kantonen im Grundsatz 
eine möglichst freie Gestaltung des Verfahrens garantiert werden sollte. Immerhin wird in der Botschaft ausge-
führt, den Kantonen stehe es frei, "sachlich oder örtlich mehrere Beschwerdeinstanzen vorzusehen" (BBl 1982 I 
297), womit die funktionelle Zuständigkeit nicht erwähnt ist. Als Beschwerdeinstanz wurde die landwirtschaft-
liche Rekurskommission bestimmt (§§ 2 und 6 der Verordnung zum BG über die landwirtschaftliche Pacht vom 
29. September 1989 [SAR 913.331]). 
24 Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) vom 4. Oktober 1991 (SR 211.412.11); Zuständigkeit 
in § 4 der Verordnung zum Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht vom 15. Dezember 1993 (SAR 
913.111). 
25 Obwohl die landwirtschaftliche Rekurskommission als Spezialverwaltungsgericht (fachlich) geeignete Be-
schwerdeinstanz im Sinn von Art. 90 lit. f BGBB gewesen wäre, hatte es der Regierungsrat zunächst noch 
vorgezogen, Beschwerden gestützt auf Art. 83 und 88 BGBB selbst zu beurteilen. Die Regelung widersprach 
Art. 98a OG (fehlende Beurteilung durch ein kantonales Gericht bei bundesverwaltungsgerichtlicher Zuständig-
keit). 
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genannten Behörden aber nicht Teil der Verwaltung, sondern Spezialverwaltungs-
gerichte sind 26. 

Zu den Voraussetzungen und den Beschwerdegründen bei der Rechtsverweige-
rungs- und Rechtsverzögerungsbeschwerde vgl. ausführlich § 53 Rz 5 ff. 

Das Steuerrekursgericht leitet (für das Verwaltungsgericht!) aus § 54 Abs. 2 ab, 
Zwischenentscheide des Steuerrekursgerichts könnten stets wegen Rechtsverweige-
rung, Rechtsverzögerung oder der Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften 
an das Verwaltungsgericht weitergezogen werden 27. Dies wird damit begründet, 
dass alle Endentscheide des Steuerrekursgerichts gestützt auf § 54 ohnehin an das 
Verwaltungsgericht weitergezogen werden könnten und § 54 Abs. 2 nur dann Sinn 
mache, wenn damit Zwischenentscheide gemeint seien. Die Begründung übersieht, 
dass die Rechtsverzögerungsbeschwerde gestützt auf § 53 als Gegenpartei die Ver-
waltungsbehörden nennt, Spezialverwaltungsgerichte aber keine Verwaltungsbe-
hörden sind und deshalb von § 53 nicht erfasst werden. Bei Rechtsverzögerungsbe-
schwerden liegt kein anfechtbarer Entscheid vor, weshalb auch § 54 Abs. 1 ("Ent-
scheide") keine Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts schafft; erst § 54 Abs. 2 
begründet die verwaltungsgerichtliche Zuständigkeit zur Beurteilung von Rechts-
verzögerungsbeschwerden, die sich gegen Spezialverwaltungsgerichte richten. Der-
selben Auffassung war offenbar auch der Gesetzgeber 28. Ob ein Zwischenentscheid 
anfechtbar ist, beurteilt sich anhand derselben Kriterien, wie sie auch für Zwischen-
entscheide anderer Instanzen gelten (vgl. ausführlich § 38 Rz 53 ff., § 44 Rz 50 ff.). 
Zwischenentscheide der Spezialverwaltungsgerichte sind mithin nicht generell an-
fechtbar. 

                                                
26 Die Spezialverwaltungsgerichte stehen ausserhalb der Verwaltungsorganisation, sind nicht weisungsgebunden 
und geniessen richterliche Unabhängigkeit; ihre Mitglieder werden nicht durch die Exekutive ernannt, sondern 
durch das Parlament gewählt. Die Stellung der Rekurskommissionen als Gerichte hat Verfassungsrang (§ 100 
KV; EICHENBERGER, Kommentar KV, § 100 N 1). 
27 AGVE 1992, 456. 
28 Prot. GR Kom. 1.7.1968, S. 8 f. (diskutiert wurde, ob § 53 durch Nennung der Schätzungskommissionen zu 
erweitern oder die Einführung von § 54 Abs. 2 vorzuziehen sei; die Kommission entschied sich begründungslos 
für die zweite Variante). 

16 

17 



461 

C.  Kasuistik 
Der Gesetzgeber wollte mit § 54 Abs. 1 keine Zuständigkeit des Verwaltungsge-
richts im Bereich der direkten Bundessteuer schaffen; die Zuständigkeit gründet 
einzig auf § 7 der Verordnung zum DBG 29 und besteht erst ab der Veranlagungspe-
riode 1995/96 (AGVE 1995, 426 f.) - Zuständigkeit bei Beschwerde gegen Be-
schluss des Steuerrekursgerichts über die Ausfällung einer Ordnungsbusse bejaht 
(VGE II/53 vom 29. Juni 1986 i.S. V., S. 6) - Zuständigkeit bei Beschwerde gegen 
Entscheid der Schätzungskommission über Neuverteilung von Erschliessungskosten 
(Kostenrückerstattung nach § 157 Abs. 4 aBauG) bejaht (VGE I/73 vom 6. Dezem-
ber 1984 i.S. Konsortium F., S. 12) - Sistierungsbeschluss ist jedenfalls gestützt auf 
§ 54 Abs. 2 beschwerdefähig (VGE I/29 vom 7. Juni 1983 i.S. W. AG, S. 8). 

                                                
29 Verordnung zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer vom 7. Dezember 1994 (SAR 621.111). 
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§ 55 
1 Disziplinarische Verfügungen der Verwaltungsbehörden über die vorzeitige 
Entlassung eines Behördemitgliedes, öffentlichen Beamten oder Angestellten, 
sowie deren Einstellung im Amt oder Versetzung ins Provisorium können an 
das Verwaltungsgericht weitergezogen werden. 
2 Die Verwaltungsbeschwerde gemäss §§ 45 ff. ist in diesen Fällen ausgeschlos-
sen. 

Materialien 
§§ 10-35 Vorentwurf I; Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 2, 73-78; Zuständigkeitsentwurf JD De-
zember 1965, S. 59 f.; Erläuterungen JD November 1966, S. 15; Botschaft I 1967, S. 43-45. 

Literatur 
PETER BELLWALD, Die disziplinarische Verantwortlichkeit der Beamten, Diss. Bern 1985, S. 103-
140; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 960-971 (Disziplinarmassnahmen), 1205-1227, 1260-1267; PETER HÄN-

NI, Personalrecht des Bundes, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, hrsg. von Heinrich Kol-
ler / Georg Müller / René Rhinow / Ulrich Zimmerli, Basel und Frankfurt a. M., Loseblatt-Ausgabe; 
DERS., Rechte und Pflichten im öffentlichen Dienstrecht: Eine Fallsammlung zur Gerichts- und 
Verwaltungspraxis in Bund und Kantonen, Freiburg 1993; PETER HELBLING, Totalrevision des eid-
genössischen Beamtengesetzes - eine rechtliche Auslegeordnung, AJP 6/93, 647-665; WALTER HIN-

TERBERGER, Disziplinarfehler und Disziplinarmassnahmen im Recht des öffentlichen Dienstes, Diss. 
St. Gallen 1986; IMBODEN/RHINOW, Nr. 54, S. 315-319, ADOLF IM HOF, Das öffentlich-rechtliche 
Dienstverhältnis, ZSR 48/1929, 231a-445a; TOBIAS JAAG, Das öffentliche Dienstverhältnis im Bund 
und im Kanton Zürich - ausgewählte Fragen, ZBl 95/1994, 433-473; ELMAR MARIO JUD, Besonder-
heiten öffentlichrechtlicher Dienstverhältnisse nach schweizerischem Recht, insbesondere bei deren 
Beendigung aus nichtdisziplinarischen Gründen, Diss. St. Gallen 1975, S. 115-119, 187-210; DIETER 

KELLER, Das neue Disziplinarrecht der Stadt Zürich - Vom Disziplinarstrafrecht zum Disziplinar-
massnahmerecht, ZBl 79/1978, 185-205; PETER KÖFER, Das Recht des Staatspersonals im Kanton 
Aargau, Diss. Zürich, Aarau 1980, S. 68-76; KÖLZ, Kommentar, § 74 N 1-17, § 75 N 1-4, § 77 N 1-
4; CHRISTOPH MEILI, Das öffentlichrechtliche Dienstverhältnis, insbesondere dessen Beendigung 
nach zürcherischem Recht, Diss. Zürich 1958; TOMAS POLEDNA, Disziplinarische und administrative 
Entlassung von Beamten; vom Sinn und Unsinn einer Unterscheidung, ZBl 96/1995, 49-65; RHI-

NOW/KRÄHENMANN, Nr. 54, S. 167-171; PAUL RICHLI, Öffentliches Dienstrecht im Zeichen des 
New Public Management, Staatsrechtliche Fixpunkte für die Flexibilisierung und Dynamisierung des 
Beamtenverhältnisses, Bern 1996; HERMANN SCHROFF / DAVID GERBER, Die Beendigung des 
Dienstverhältnisses in Bund und Kantonen, St. Gallen 1985; HANS-MARTIN STEINBRÜCK, Die Be-
hördenorganisation im Bereich des aargauischen Schulwesens, Stellung und Kompetenzen der Funk-
tionsträger, Diss. Bern, Aarau 1968, S. 188-218. 

Weiterführende Literaturhinweise zum Beamtenrecht bei HÄFELIN/MÜLLER, vor Rz 1205. 

Inhaltsübersicht Rz 
A. Entstehungsgeschichte ............................................................................................................................................................... 1-2 
B. Zuständigkeit in dienstrechtlichen Disziplinarsachen........................................................................................................ 3-28 

I. Überblick ..................................................................................................................................................................................... 3-9 
II. Sachliche Zuständigkeit nach ............................................................................................................................................... 10-26 

d) Disziplinar-
fälle 



463 
1. Art der verfügten Disziplinarmassnahme .......................................................................................................................... 11-18 

a) Vorzeitige Entlassung ...................................................................................................................................................... 11-13 
b) Einstellung im Amt .......................................................................................................................................................... 14-15 
c) Versetzung ins Provisorium............................................................................................................................................. 16-18 

2. Adressat der Disziplinarverfügung..................................................................................................................................... 19-26 
a) Magistratspersonen........................................................................................................................................................... 19-20 
b) Behördenmitglieder.......................................................................................................................................................... 21-22 
c) Beamte, öffentlichrechtliche Angestellte, Aushilfen ...........................................................................................................23 
d) Privatrechtliche Angestellte...................................................................................................................................................24 
e) Andere Adressaten ........................................................................................................................................................... 25-26 

III. Urheber der Disziplinarverfügung ...................................................................................................................................... 27-28 
C. Rechtsweg bei anderen dienstrechtlich relevanten Anordnungen ................................................................................. 29-37 

I. Weisungen .....................................................................................................................................................................................29 
II. Nichtwiederwahl.................................................................................................................................................................... 30-33 
III. Ordentliche Kündigung..............................................................................................................................................................34 
IV. In § 55 nicht genannte andere Disziplinarmassnahmen ..........................................................................................................35 
V. Staatsrechtliche Beschwerde ................................................................................................................................................ 36-37 

D. Konkurrenzen ......................................................................................................................................................................... 38-43 
I. Verwaltungsbeschwerde (Abs. 2) .......................................................................................................................................... 38-39 
II. Verwaltungsgerichtliche Klage............................................................................................................................................. 40-42 
III. Zivilrechtliche Klage..................................................................................................................................................................43 

E. Kasuistik................................................................................................................................................................................... 44-46 

A.  Entstehungsgeschichte 
Eine Motion im Jahre 1951 verlangte vom Regierungsrat einen Bericht über das 
Disziplinarstrafrecht der aargauischen Beamten und (eventuell) eine Vorlage über 
die Verwaltungsgerichtsbarkeit 1. Der erste Vorentwurf zum VRPG enthielt (mate-
rielle) Bestimmungen über das Beamten- und Disziplinarrecht sowie über die Ver-
waltungsrechtspflege 2. Das Beamtenrecht wurde 1956 wegen des fehlenden Sach-
zusammenhangs vom VRPG abgetrennt. Nach der Prüfung verschiedener gesetzli-
cher Lösungen in Bund und Kantonen entschloss sich der Gesetzgeber, weitgehend 
die Regelung des zürcherischen VRG zu übernehmen 3; es wurden die disziplinari-
schen Verfügungen, welche eine schwerwiegende Massnahme beinhalten, der nach-
träglichen Verwaltungsgerichtsbarkeit unterstellt 4. Der verwaltungsinterne 
Rechtsmittelzug wurde für diese Fälle ausgeschlossen. Mit der Beschwerde an das 
Verwaltungsgericht 

                                                
1 Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 2; Botschaft I 1967, S. 1. 
2 Vgl. §§ 10-35 Vorentwurf I. 
3 Botschaft I 1967, S. 43. 
4 Botschaft I 1967, S. 44. 
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sollte aber nicht in erster Linie der betroffene Beamte geschützt werden, sondern 
die Verwaltung; mit dem Feststellungsentscheid über die Rechtmässigkeit der Ent-
lassung wollte man der entlassenden Behörde die Möglichkeit eröffnen, die finan-
ziellen Folgen ihrer Verfügung abzuschätzen und gegebenenfalls auf die Entlassung 
zurückzukommen 5. Mit der Begründung, dass in Disziplinarsachen die Kontrolle 
ohne Ermessensausübung nicht sinnvoll ausgeübt werden könne, wurde in § 56 
Abs. 3 die vollumfängliche Überprüfung vorgeschrieben 6. Im Vorentwurf JD Juni 
1966 stand der Wortlaut des heutigen § 55 fest und gab in der Folge zu keinen Dis-
kussionen mehr Anlass 7. 

Die Entstehungsgeschichte hängt eng mit jener des § 59 zusammen; vgl. dort Rz 1. 

B.  Zuständigkeit in dienstrechtlichen Disziplinarsachen 

I.  Überblick 

In § 55 wird kein materielles Verwaltungsrecht gesetzt; die Bestimmung genügt 
nicht als gesetzliche Grundlage für eine vorzeitige Entlassung, die Einstellung im 
Amt oder die Versetzung ins Provisorium, sondern regelt ausschliesslich die Zu-
ständigkeit des Verwaltungsgerichts, derartige Massnahmen auf Beschwerde hin 
mit voller Kognition 8 zu überprüfen. 

Die Zuständigkeit ist auf die genannten Massnahmen begrenzt; die Beurteilung dis-
ziplinarischer Massnahmen gestützt auf andere Zuständigkeitsvorschriften in § 52 
ist ausgeschlossen, auch wenn dies nach dem Wortlaut der jeweiligen Ziffer nicht 
ausgeschlossen wäre 9. Vorfrageweise sind entsprechende Anordnungen gegebenen-
falls im Rahmen des Klageverfahrens überprüfbar. 

Sonderregelungen in anderen Erlassen bleiben vorbehalten (§ 1 Abs. 2). Abwei-
chende Regelungen finden sich im Gerichtsorganisationsgesetz und Gerichtsorgani-
sationsdekret; danach ist die Verwaltungskommission des Obergerichts (§ 36 GOD) 
zuständig, Beschwerden über die Einstellung im Amt und die Amtsenthebung von 
Friedensrichtern (§ 74 

                                                
5 Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 77. 
6 Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 60. 
7 § 39 Vorentwurf JD Juni 1966; Prot. Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 20. 
8 § 56 Abs. 3; KÖFER, S. 74. 
9 Botschaft I 1967, S. 44. 
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Abs. 3 GOG), Gerichtspräsidenten, Richtern, Gerichtsschreibern und Kanzleibeam-
ten eines Bezirksgerichts (§ 81 GOG) zu beurteilen (vgl. Rz 28 hinten). Da sich die 
von § 55 abweichende Zuständigkeit aus einem formellen Gesetz 10 ergibt und die-
ses nach Inkraftsetzung des VRPG erlassen wurde, ist sie formell nicht zu bean-
standen 11. Die Regelung ist Ausdruck des Gewaltenteilungsprinzips; es soll verhin-
dert werden, dass die Exekutive über das Disziplinarrecht Einfluss auf die Recht-
sprechung nehmen kann 12. 

Häufig finden sich in kommunalen Dienstreglementen Bestimmungen zum Be-
schwerdeweg, zumeist mit Verweis auf das am 1. Juli 1981 in Kraft getretene Ge-
meindegesetz (§ 105 Gemeindegesetz). Dass kommunale Erlasse das VRPG nicht 
abändern können, ist nicht zweifelhaft. Im Verhältnis zum Gemeindegesetz stellt § 
55 lex specialis dar 13, der Grundsatz "lex posterior derogat legi priori" führt trotz 
der vorbehaltslosen Formulierung in § 105 Gemeindegesetz nicht zur Einschrän-
kung der verwaltungsgerichtlichen Zuständigkeit. 

§ 55 normiert einen abschliessenden Katalog anfechtbarer Disziplinarmassnahmen, 
der vom Verwaltungsgericht um die administrative Entlassung über den Gesetzes-
text hinaus erweitert wurde (Rz 12). 

Der Beschluss der Disziplinarbehörde, ein Disziplinarverfahren zu eröffnen, ist ver-
fahrensleitende Anordnung und schon gestützt auf den Zuständigkeitskatalog in § 
55 nicht anfechtbar 14. 

Der Rechtsschutz ist - zumindest bezüglich Besoldungskürzung und Versetzung im 
Dienst - ungenügend. Die Besoldungskürzung ist immerhin im Klageverfahren vor-
frageweise auf ihre Zulässigkeit hin überprüfbar (vgl. Rz 34; § 60 Ziff. 3). 

II.  Sachliche Zuständigkeit 

Die sachliche Zuständigkeit definiert sich nach der Art der verfügten Disziplinar-
massnahme, nach der dienstrechtlichen Stellung des Disziplinarverfügungsadressa-
ten sowie nach dem Urheber der Disziplinarverfügung. 

                                                
10 Ein Dekret hätte nicht ausgereicht, vgl. § 51 Abs. 2 und AGVE 1982, 112 ff. 
11 AGVE 1982, 110 ff. 
12 KÖFER, S. 73. 
13 Zum Vorrang der lex specialis als Kollisionsregel bei der Auslegung von Verwaltungsrecht vgl. HÄFE-

LIN/MÜLLER, Rz 179 f. 
14 Vgl. auch BELLWALD, S. 112 f. 

6 

7 

8 

9 

10 



466 

Die Kriterien, damit die sachliche Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts gegeben 
ist, müssen kumulativ erfüllt sein. 

1.  Art der verfügten Disziplinarmassnahme 

a)  Vorzeitige Entlassung 
Anfechtbar sind alle vorzeitigen Entlassungen. Vorzeitig ist eine Entlassung dann, 
wenn sie einseitig und vor Ablauf der Amtsdauer bei Beamten oder unter Missach-
tung der Kündigungsfrist bei Angestellten durch den Dienstherrn ausgesprochen 
wird. Die Nichtwiederwahl oder die ordentliche Kündigung ist - da fristwahrend - 
nicht beim Verwaltungsgericht anfechtbar 15. 

Entgegen dem Gesetzeswortlaut beurteilt das Verwaltungsgericht nicht nur diszipli-
narische, sondern auch administrative vorzeitige Entlassungen 16. Es leitet seine 
Zuständigkeit zu Recht aus der Überlegung ab, dass bei Erlass des VRPG eine Un-
terscheidung zwischen den beiden Entlassungsarten nicht bestand, der Gesetzgeber 
somit eine umfassende Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts begründen wollte 
und gestützt auf § 51 Abs. 2 lediglich eine Erweiterung der Zuständigkeit durch 
Dekret oder Verordnung möglich ist, eine Einschränkung aber nur in Gesetzesform 
erfolgen kann; die Besoldungsordnung wurde aber in Dekretsform erlassen 17. Der 
Entscheid überzeugt auch materiell, da die Unterscheidung zwischen administrati-
ven und disziplinarischen Entlassungen künstlich ist, zu erheblichen Abgrenzungs-
schwierigkeiten führt 18 und verfahrensrechtlich mit der stossenden Folge verbun-
den wäre, dass derjenige, der schuldhaft seine Entlassung herbeigeführt hat, Rechts-
schutz geniesst, der Schuldlose 19 hingegen nicht. 

Zur Nichtwiederwahl und ordentlichen Kündigung vgl. Rz 30 ff., 34 und 40 ff. 

b)  Einstellung im Amt 

Mit der (vorübergehenden) Einstellung im Amt untersagt der öffentliche Arbeitge-
ber dem Beamten oder Angestellten die Ausübung seiner Funktionen; 

                                                
15 KÖLZ, Kommentar, § 74 N 7; AGVE 1989, 115 f.; 1983, 490 ff. sinngemäss. 
16 AGVE 1982, 110 f. 
17 Hierzu ausführlich AGVE 1982, 110 ff. 
18 KÖLZ, Kommentar, § 74 N 3; POLEDNA, 49 ff. 
19 Die Aufhebung einer Stelle gilt als administrativer Entlassungsgrund (HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1223a). 

11 

12 

13 

14 



467 

er verzichtet auf dessen Arbeitsleistung 20. Die Massnahme ist schwer und in der 
Regel mit dem Entzug oder der Kürzung der Besoldung verbunden 21. Wird der 
Dienstnehmer weiterhin in vollem Umfang besoldet, liegt eine Freistellung bis zum 
Ablauf der Amtsdauer oder der Kündigungsfrist vor; die Beschwerde ist gleichwohl 
zulässig, da die Zuständigkeit in § 55 nicht von einer Besoldungskürzung abhängig 
gemacht wurde und der Dienstnehmer einen Anspruch auf Ausübung seiner Tätig-
keit hat 22. 

Häufigster aber atypischer Anwendungsfall der Einstellung im Amt ist der Verzicht 
auf die Arbeitsleistung während der Dauer einer Disziplinaruntersuchung. In diesen 
Fällen hat die Einstellung regelmässig den Charakter einer vorsorglichen Massnah-
me, ist somit nicht Disziplinar-, sondern Sicherungsmassnahme. Mit dem Bundes-
gericht 23 ist davon auszugehen, dass die Einstellung als vorsorgliche Massnahme 
nur im Zusammenhang mit einer Disziplinaruntersuchung angeordnet werden kann, 
die unter Umständen zur vorzeitigen Entlassung des Bediensteten führt. Diese Be-
trachtungsweise hat zur Folge, dass das Verwaltungsgericht die Einstellung im Amt, 
wenn sie vorsorgliche Massnahme ist, nicht aufheben und durch eine andere vor-
sorgliche Massnahme ersetzen kann (§ 59). Der Schluss steht allerdings im Wider-
spruch zu § 44 Abs. 2, wonach die Beschwerdeinstanz vorsorgliche Massnahmen 
stets abändern kann; das Verwaltungsgericht begründet seine gegenteilige Auffas-
sung (ausweichend) mit dem Argument, bei vorläufigen Massnahmen im Rahmen 
einer Disziplinaruntersuchung sei noch nicht entschieden, welche die Zuständigkeit 
des Verwaltungsgerichts erst begründende definitive Massnahme angeordnet würde, 
weshalb auch gegen die vorsorgliche Verfügung noch keine Verwaltungsgerichts-
beschwerde gegeben sei 24. Richtigerweise ist für die Zuständigkeit des Verwal-
tungsgerichts belanglos, weshalb der Betroffene im Amt eingestellt wurde, da § 55 
eine entsprechende Unterscheidung nicht trifft 25. 

                                                
20 HINTERBERGER, S. 289. 
21 § 8 der Verordnung zum Besoldungsdekret vom 19. Juni 1972 (SAR 161.111); KÖFER, S. 73. 
22 JUD, S. 154 ff.; mit der Wahl in ein Amt ist auch die Übertragung gewisser Amtsfunktionen verbunden, diese 
Funktionen können nur unter bestimmten Voraussetzungen entzogen werden. 
23 BGE 104 Ib 133. 
24 Vgl. AGVE 1989, 107 f. 
25 Die Rechtsprechung ist aufzugeben; vgl. auch AGVE 1995, 144 ff. 
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c)  Versetzung ins Provisorium 

Die Versetzung ins Provisorium gilt als schwere Massnahme, da die damit verbun-
denen Wirkungen die Rechtsstellung des Dienstnehmers erheblich beeinträchtigen. 
Das Provisorium ermöglicht in der Regel bei Nichtbewährung die anschliessende 
Entlassung vor Ablauf der Amtsdauer bzw. die Kündigung ohne Einhaltung der 
Kündigungsfristen und ist mit dem Wegfall der ordentlichen Besoldungserhöhung 
während der Zeit des Provisoriums verbunden. 

Da sich der aargauische Gesetzgeber im Besoldungsdekret allerdings darauf be-
schränkte, lediglich die Massnahme an sich vorzusehen, es aber unterliess, die da-
mit verbundenen Folgen zu normieren, hat die Versetzung ins Provisorium für die 
kantonalen Beamten keine unmittelbaren Rechtsnachteile 26; die Verweigerung der 
Treueprämie (§ 27 Besoldungsdekret) oder Sistierung der ordentlichen Dienstalters-
zulage ist auch ohne Versetzung ins Provisorium bei unbefriedigenden Leistungen 
möglich. 

Die Nichtwiederwahl ist gestützt auf § 55 beim Verwaltungsgericht nicht anfechtbar 
(nur im Rahmen von § 53, vgl. Rz 33). Wird der Beamte nur provisorisch wieder-
gewählt und während der Amtsdauer unter Beachtung der (dann geltenden) ordent-
lichen Kündigungsfrist von drei Monaten (ordentlich und nicht vorzeitig) entlassen, 
tritt das Verwaltungsgericht auf die dagegen gerichtete Beschwerde ein, wenn die 
Versetzung ins Provisorium nur im Rahmen eines Disziplinarverfahrens zulässig ist 
27. Konsequenterweise wäre dann allerdings auch die Nichtwiederwahl beschwerde-
fähig, sofern der Sachverhalt den Schluss zulässt, die Nichtwiederwahl sei eine (zu-
lässige oder unzulässige) Disziplinarmassnahme. Die Rechtsprechung ist aus Grün-
den des Rechtsschutzes erfreulich; weniger glücklich ist die Konsequenz, dass der 
Beamte, dessen Leistungen (angeblich) nicht befriedigten, den Nichtwiederwahlent-
scheid keiner gerichtlichen Beurteilung zuführen kann (vgl. Rz 32), wohl aber der-
jenige, mit dem wegen disziplinarischer Verfehlungen gleich verfahren wurde. Das 
Problem lässt sich lösen, wenn vor Verwaltungsgericht geltend gemacht werden 
kann, die Nichtwiederwahl stütze sich auf unsachliche Gründe; hierfür ist eine An-
passung von Art. 55 notwendig. 

                                                
26 Vgl. § 15 Besoldungsdekret. 
27 AGVE 1994, 220. 
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2.  Adressat der Disziplinarverfügung 

a)  Magistratspersonen 
Wer keiner dienstlichen Befehlsgewalt untersteht, ist Magistratsperson 28. Oberrich-
ter sind Magistratspersonen, da sie weisungsunabhängig Recht sprechen. Bei einer 
Verletzung von Amtspflichten, insbesondere bei Rechtsverweigerung oder Rechts-
verzögerung, sind sie direkt vom Grossen Rat zu disziplinieren (§ 84 GOG); ihnen 
steht gegen diesen Entscheid nur die staatsrechtliche Beschwerde an das Bundesge-
richt offen, da Oberrichter einerseits nicht Beamte im Sinn von § 55 sind und ande-
rerseits der Grosse Rat nicht als Verwaltungsbehörde bezeichnet werden kann. 

Regierungsräte sind ebenfalls Magistratspersonen. Ihnen gegenüber besteht - im 
Gegensatz zu den Oberrichtern - keine Disziplinargewalt des Grossen Rats; sie 
können während der laufenden Amtsdauer auch nicht entlassen werden (der Verfas-
sungsgeber hat auf ein Abberufungsrecht des Parlaments ausdrücklich verzichtet) 29. 

b)  Behördenmitglieder 

Die Behörde ist ein staatliches bzw. kommunales Organ (Einzelperson oder Perso-
nenmehrheit), das mit hoheitlichen Zuständigkeiten ausgerüstet ist und in eigenem 
Namen für das Gemeinwesen nach aussen handeln kann 30; § 55 erfasst die einzel-
nen Mitglieder dieser Behörden. Negativ definiert sind unselbständige Funktions-
träger ohne die Befugnis, für den Staat und die ihm Unterworfenen unmittelbar ver-
bindliche Entscheidungen zu treffen, keine Behörden 31. Damit fallen Kommissio-
nen (genauer: deren Mitglieder), die lediglich beratende oder begutachtende Funkti-
onen haben (Baukommission 32), nicht darunter 33; hingegen sind die kantonalen 
Departemente, verschiedene kantonale untere Amtsstellen 

                                                
28 SCHROFF/GERBER, S. 30, Fn 1. 
29 EICHENBERGER, Kommentar KV, § 88 N 6. 
30 AGVE 1989, 439; FLEINER-GERSTER, S. 449. 
31 Vgl. aber § 16 Abs. 1 lit. e und § 39 Abs. 1 Gemeindegesetz, wonach der Gemeinderat im Rahmen der ent-
sprechenden Vorschriften selbständige Entscheidbefugnisse an Kommissionen übertragen kann; STEINBRÜCK, S. 
103 f. 
32 Die Baukommissionen haben in der Regel keine eigenen Entscheidbefugnisse; allerdings ist eine Kompetenz-
delegation vom Gemeinderat an die Kommissionen im Gemeindegesetz zumindest vorgesehen (§ 39 Abs. 1); ob 
eine entsprechende Delegation, welche die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts beeinflusst, vorliegt, ist beim 
Entscheid über die Eintretensfrage zu prüfen. 
33 AGVE 1989, 439. 
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wie das Steueramt 34, das Amt für Gewerbepolizei 35 und kantonale Beamte wie der 
Fürsorgebeamte oder Schutzaufseher 36, andere Kommissionen und Räte wie der 
Erziehungsrat 37, der Bezirksschulrat 38, die kommunale Schulpflege 39 Behörden im 
Sinn von § 55. 

Soweit das Behördemitglied zugleich Beamter oder öffentlichrechtlicher Angestell-
ter ist, bleibt die Unterscheidung folgenlos. Sind Behördenmitglieder allerdings 
nicht beamtet oder im Sinn der Angestelltenverordnung angestellt (wie Schulpfle-
ger, Erziehungsräte und dergleichen), ist die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts 
gestützt auf § 55 nur gegeben, wenn dem Funktionsträger auch Entscheidbefugnisse 
zukommen. 

c)  Beamte, öffentlichrechtliche Angestellte, Aushilfen 

Kriterium für die Zuordnung ist das Vorliegen eines öffentlichrechtlichen Dienst-
verhältnisses, was sich anhand des Wahlbeschlusses, der (mitwirkungsbedürftigen) 
Anstellungsverfügung oder gegebenenfalls eines verwaltungsrechtlichen Vertrags 
(Streitigkeiten aus Vertrag sind allerdings im verwaltungsgerichtlichen Klagever-
fahren auszutragen; dazu § 60 Rz 4 ff.) bestimmt. Privatrechtlich angestellte Perso-
nen fallen nicht darunter. Ob ein privatrechtlicher Anstellungsvertrag oder ein öf-
fentlichrechtliches Dienstverhältnis vorliegt, ist im Zweifelsfall durch Auslegung zu 
ermitteln. Sollte sich im privatrechtlichen Anstellungsvertrag ein Verweis auf die 
Disziplinargewalt finden (was gelegentlich vorkommt), kann dies die Zuständigkeit 
des Verwaltungsgericht nicht begründen. Derartige Anwendbarkeitserklärungen 
öffentlichrechtlicher Besoldungsordnungen sind unzulässig und wären vom zur Be-
urteilung zuständigen Arbeitsgericht nicht zu beachten. In welcher Funktion der 
Beamte oder Angestellte tätig ist, ist unerheblich; auch Aushilfen fallen unter § 55, 
soweit das Arbeitsverhältnis öffentlichrechtlicher Natur ist. 

                                                
34 §§ 115, 66 Abs. 1, 93 Abs. 1, 178 Abs. 3 StG; BAUR, Kommentar StG, 115 N 3. 
35 §§ 18 Abs. 1, 28, 31 Abs. 1 der Verordnung zum Wirtschaftsgesetz vom 16. August 1976 (SAR 971.111). 
36 § 1 Abs. 1, 2, 7, 14 der Verordnung über die Schutzaufsicht vom 19. April 1963 (SAR 253.131). 
37 Der Erziehungsrat ist Aufsichtsinstanz; er ordnet Unterricht und Prüfungen an öffentlichen Schulen, die 
Schulorganisation und das Lehrmittelwesen (vgl. dazu § 80 des Schulgesetzes vom 17. März 1981 [SAR 
401.100]). 
38 Der Bezirksschulrat amtet als Beschwerdeinstanz gegen Beschlüsse, Entscheide und Strafverfügungen der 
Schulbehörden (§ 77 Abs.3 Schulgesetzes). 
39 Die Schulpflege entscheidet über Urlaubsgesuche für Schüler, die Verwendung der Schulräume, bestimmt 
Beginn und Ende der Schulferien, verfügt über die Betriebsmittel und erledigt Straffälle (vgl. dazu § 71 Schul-
gesetz). 
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d)  Privatrechtliche Angestellte 

Wer vom Staat zulässigerweise privatrechtlich beschäftigt wird, hat seine Ansprü-
che auf dem Zivilweg durchzusetzen; er kann nicht Verfügungsadressat im Sinn 
von § 55 sein. 

e)  Andere Adressaten 

Disziplinarische Massnahmen sind auch gegenüber anderen Personen in einem 
Sonderstatusverhältnis wie Schülern, Strafgefangenen oder einer besonderen Auf-
sicht des Staates unterworfenen Personengruppen (Rechtsanwälte, Medizinalperso-
nen) möglich 40; sie können sich allerdings nicht auf § 55 berufen, da sie in keinem 
öffentlichrechtlichen Dienstverhältnis verpflichtet sind. Der Rechtsschutz ist in die-
ser Beziehung ungenügend 41. 

Hingegen steht der Notar bezüglich der notariellen Geschäfte zu seinem Klienten in 
einem öffentlichrechtlichen Dienstverhältnis und fällt in diesem Sinn unter den 
Begriff des öffentlichen Beamten 42. 

III. Urheber der Disziplinarverfügung 

Anfechtbar sind Disziplinarentscheide der Verwaltungsbehörden. Der Begriff Ver-
waltungsbehörde ist unglücklich gewählt, da er in § 1 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 indirekt 
eine Definition erfahren hat, die im vorliegenden Fall zu eng ist; danach wären Per-
sonalentscheide der Gerichte und Spezialverwaltungsgerichte (Rekurs- und Schät-
zungskommissionen) beim Verwaltungsgericht nicht anfechtbar. Dies war aber vom 
Gesetzgeber nicht gewollt 43. Massgebend ist der weite Behördenbegriff des VRPG 
in § 4 Abs. 1. Anfechtbar sind somit Entscheide der kantonalen und kommunalen 
Verwaltungsbehörden (Regierungsrat, Departemente, untere kantonale Amtsstellen, 
Beamte und Kommissionen, Körperschaften, Anstalten des kantonalen Rechts, 
Verwaltungsbehörden der Bezirke, Stadtrat, Gemeinderat, kommunale Kommissio-
nen und Beamte mit Entscheidbefugnissen, Körperschaften und Anstalten des 
kommunalen 

                                                
40 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 960. 
41 Ebenso KÖLZ, Kommentar, § 75 N 1. 
42 AGVE 1971, 297 ff. 
43 Disziplinarentscheide von Gerichten im Rahmen der Justizverwaltung gelten als Entscheide von Verwal-
tungsbehörden im Sinn von § 55 (Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 76 f.). 
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Rechts) sowie Entscheide der Gerichte und Spezialverwaltungsgerichte, soweit sie 
Verwaltungstätigkeit und nicht Rechtsprechung ausüben. Die praktische Bedeutung 
dieser Schlussfolgerung ist zur Zeit gering, da die Zuständigkeit des Verwaltungs-
gerichts zur Beurteilung von Disziplinarverfahren mit Justizbeamten im GOG er-
heblich eingeschränkt wurde (Rz 19 vorne und Rz 28 anschliessend; § 4 GOD). 

Bei Beamten, die vom Volk oder vom Grossen Rat gewählt werden, ist jeweils im 
Einzelfall abzuklären, ob die Wahl- auch Disziplinarbehörde ist. Die in den Bezir-
ken vom Volk gewählten Gerichtspräsidenten und Richter werden von der Verwal-
tungskommission des Obergerichts (§ 36 Abs. 3 lit. n GOD), allenfalls von der In-
spektionskommission (§ 33 Abs. 1 lit. c GOD) diszipliniert; die Entscheide sind 
unter Vorbehalt der staatsrechtlichen Beschwerde endgültig (§ 4 GOD); eine Zu-
ständigkeit des Verwaltungsgerichts entfällt. Friedensrichter oder Statthalter werden 
erstinstanzlich je nach Schwere der Sanktion vom Gerichtspräsidenten oder vom 
Bezirksgericht diszipliniert (§ 74 Abs. 1 und 2 GOG); der Entscheid ist an die ober-
gerichtliche Verwaltungskommission weiterziehbar (§ 74 Abs. 3 GOG i.V.m. § 36 
Abs. 2 lit. e GOD). 

Hingegen sind die vom Grossen Rat gewählten Staatsanwälte der Disziplinarauf-
sicht des Regierungsrats unterstellt (§ 21 StPO); Disziplinarbeschlüsse sind gestützt 
auf § 55 beim Verwaltungsgericht anfechtbar. Soweit der Bezirksamtmann als 
Strafverfolgungsbehörde amtet, gilt dasselbe; übt er richterliche Funktionen aus, 
untersteht er der Aufsicht durch das Obergericht (§ 22 StPO), und die Verwaltungs-
gerichtsbeschwerde ist ausgeschlossen. 

C.  Rechtswege bei anderen dienstrechtlich relevanten Anordnun-
gen 

I.  Weisungen 

Der hierarchische Aufbau innerhalb der Verwaltung ermöglicht den vorgesetzten 
Behörden, den ihr unterstellten Behörden oder Beamten Weisungen zu erteilen. Es 
gilt (noch immer) als "vornehmster Ausdruck" des Beamtenverhältnisses, dem Staat 
treu ergeben und dem Vorgesetzten gegenüber gehorsam zu sein 45. Der Beamte ist 
immerhin nicht verpflichtet, offensichtlich sinn- und gesetzeswidrigen Anordnun-
gen 

                                                
45 KÖFER, S. 52 f.; IM HOF, 321a f.; RICHLI, S. 25. 
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Folge zu leisten. Oftmals wird er aber im Zeitpunkt der entsprechenden Anordnung 
- trotz des Kriteriums der Offensichtlichkeit - nicht sicher wissen, ob die fragliche 
Weisung des Vorgesetzten die Merkmale erfüllt, die ihn zur Verweigerung der ver-
langten Amtshandlung berechtigen; und da die herrschende Lehre den Verfügungs-
charakter innerdienstlicher Anordnungen verneint 46, erfährt der Beamte die Ant-
wort im nachfolgenden Disziplinarbeschwerdeverfahren. 

II.  Nichtwiederwahl 

Formell betrachtet ist die Wiederwahl eine Neuwahl, da das Dienstverhältnis nach 
Ablauf der Amtsdauer erlischt 47 und erneut begründet werden muss. Wiederzuwäh-
len ist nur, dessen Leistungen und Pflichterfüllung in der vergangenen Amtsperiode 
befriedigt haben 48. Die Nichtwiederwahl ist zu verfügen, da sie beschwerdefähig 
ist. 

Selbst wenn kein Anspruch auf Wiederwahl besteht 49, sind die Behörden beim Ent-
scheid über die Wiederwahl oder Nichtwiederwahl eines Beamten nicht völlig frei, 
sondern, wie bei jedem staatlichen Handeln, auf die Regeln des Willkürverbots, auf 
den Grundsatz der pflichtgemässen Ermessensausübung und die Beachtung von 
Treu und Glauben verpflichtet 50. Das gilt auch dort, wo das kantonale oder kom-
munale Dienstrecht die Wahl oder Nichtwiederwahl ausdrücklich in das Ermessen 
der Behörden stellt. Dies bedeutet, dass die Nichtwiederwahl im Grundsatz eines 
wenn auch nicht triftigen, so aber doch zureichenden oder beachtlichen oder über-
haupt irgendwie nachvollziehbaren Grundes bedarf (der Grund muss sachlich zu-
treffend sein und die Funktionstüchtigkeit der 

                                                
46 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 96 ff.; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 134; GADOLA, Beschwerdeverfahren, 
S. 316 f. 
47 SCHROFF/GERBER, Rz 221; § 2 Abs. 1 des Dekrets über das Dienstverhältnis der Staatsbeamten (Besoldungs-
dekret) vom 24. November 1971 (SAR 161.110). 
48 § 4 Abs. 2 Besoldungsdekret. 
49 Ein Anspruch auf Wiederwahl gewährt das aargauische Beamtenrecht nicht (AGVE 1989, 117; BGE 120 Ia 
111 f.; BGE 107 Ia 184; BGE 105 Ia 271 ff.; teilweise a. M. Köfer, S. 112 ff. [allerdings gestützt auf eine unzu-
treffende Interpretation von BGE 103 Ib 323; auch die Bindung des Gemeinwesens an das allgemeine Willkür-
verbot - das für die gesamte staatliche Verwaltungstätigkeit gilt - schafft nicht bereits einen selbständigen 
Rechtsanspruch auf Wiederwahl, vgl. auch BGE 107 Ia 184]. Die Einschränkung in BGE 105 Ia 275, wonach 
im bundesverwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren die Rechtmässigkeit einer Nichtwiederwahl - wenn 
auch nur unter Einräumung eines weiten Ermessenspielraumes - überprüft werden kann, wirkt sich im Kanton 
Aargau im Bereich der Lehrer nicht aus, da durch die Regelung in § 13 Lehrerwahlverordnung [vom 14. Sep-
tember 1987 (SAR 411.113)] eine materielle Überprüfung explizit ausgeschlossen wird). 
50 BGE 107 Ia 184; IMBODEN/RHINOW, Nr. 150 B I a, S. 1097; HÄNNI, S. 235. 
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öffentlichen Verwaltung beschlagen 51). Der Entscheid von Organen der Gemein-
den, Gemeindeverbände und kommunalen Körperschaften über die Nichtwieder-
wahl ist gestützt auf § 105 Gemeindegesetz und § 45 VRPG mit Beschwerde (beim 
Departement des Innern) anfechtbar. 

Geht man davon aus, dass die bundesgerichtliche Rechtsprechung, wonach auch die 
Nichtwiederwahl eines sachlichen Grundes bedarf, ein Standard sein soll, macht es 
wenig Sinn, wenn im innerkantonalen Beschwerdeverfahren die Überprüfung des 
Grundes der Nichtwiederwahl nicht möglich ist. An der Verfassungsmässigkeit von 
§ 13 Lehrerwahlverordnung 52, der die zulässigen Beschwerdegründe bei Nichtwie-
derwahl auf Fehler im Verfahren beschränkt, sind mithin Zweifel angebracht. 

Beschwerden gegen die Nichtwiederwahl sind beim Verwaltungsgericht nur ge-
stützt auf § 53 anfechtbar, welcher die Beschwerdegründe auf (formelle) Rechts-
verweigerung und Rechtsverzögerung beschränkt. 

III. Ordentliche Kündigung 

Die ordentliche Kündigung (zum Beispiel nach § 3 Abs. 2 Angestelltenverordnung) 
ist keine vorzeitige Beendigung im Sinn von § 55 und deshalb nicht vor Verwal-
tungsgericht beschwerdefähig. Dem Betroffenen stehen gleichwohl zwei Rechtsmit-
tel zur Verfügung. Er kann entweder mit Verwaltungsbeschwerde (§ 45 VRPG; § 
105 Gemeindegesetz) geltend machen, die Kündigung sei fehlerhaft, oder mit ver-
waltungsgerichtlicher Klage Zusprechung eines über die Kündigungsfrist von drei 
Monaten hinausgehenden Lohnes verlangen (das Verwaltungsgericht überprüft 
dann die Rechtmässigkeit der Kündigung vorfrageweise). 

IV. In § 55 nicht genannte andere Disziplinarmassnahmen 

Der öffentliche Arbeitgeber ist gelegentlich recht findig, wenn es um die Normie-
rung disziplinarischer Massnahmen in kommunalen Dienst- und Besoldungsregle-
menten geht. Neben der Mahnung und dem Verweis als mildester Massnahme fin-
det man die Busse, den Entzug von Fahrbegünstigungen, die Versetzung oder 
Rückversetzung im Amt, Besoldungsherabsetzungen, die Verweigerung der ordent-
lichen Besoldungserhöhung und dergleichen. Diese Verfügungen sind ebenfalls 
nicht beim Verwaltungsgericht 

                                                
51 BGE 99 Ib 236 f. 
52 Verordnung über das Verfahren zur Besetzung der Lehrstellen und zur Wahl der Lehrer an der Volksschule 
(Lehrerwahlverordnung) vom 14. September 1987 (SAR 411.113). 
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beschwerdefähig. Gegen entsprechende Anordnungen ist die Verwaltungsbe-
schwerde (§ 45 VRPG und § 105 Gemeindegesetz) an das Departement des Innern 
(§ 109 Abs. 1 Gemeindegesetz) gegeben. Gelegentlich öffnen die Dienst- und Be-
soldungsreglemente auch Beschwerdemöglichkeiten innerhalb der Gemeinde, einer 
anderen öffentlichrechtlichen Körperschaft oder der verfügenden Anstalt. Hat eine 
Disziplinarmassnahme für den betroffenen Beamten finanzielle Auswirkungen, 
kann unter Umständen direkt verwaltungsgerichtliche Klage geführt werden (vgl. 
dazu ausführlich Rz 40 ff.). 

V.  Staatsrechtliche Beschwerde 

Ist der verwaltungsinterne Beschwerdeweg gegen Anordnungen, die nicht gestützt 
auf § 55 beim Verwaltungsgericht angefochten werden können, durchlaufen, bleibt 
die staatsrechtliche Beschwerde wegen Willkür (Art. 4 BV), allenfalls auch wegen 
Verletzung verfassungsmässiger Rechte. 

Anderes gilt bei der Beschwerde gegen einen Nichtwiederwahlentscheid. Das Bun-
desgericht tritt auf staatsrechtliche Beschwerden nur ein, wenn der Beschwerdefüh-
rer ein rechtlich geschütztes Interesse 53 geltend machen kann. Da das aargauische 
Recht keinen Anspruch auf Wiederwahl 54 einräumt, werden durch den kantonalen 
Entscheid auch keine rechtlich geschützten Interessen verletzt, weshalb das Bun-
desgericht die Beschwerdebefugnis des nichtwiedergewählten Beamten im staats-
rechtlichen Beschwerdeverfahren verneint 55. Daran ändert auch nichts, dass die 
zuständige Behörde an das allgemeine Willkürverbot, das für die gesamte Staatstä-
tigkeit gilt, gebunden ist; die Beschwerdebefugnis zur staatsrechtlichen Beschwerde 
besteht erst dann, wenn die Rechtsstellung des Beamten durch die Nichtwiederwahl 
betroffen wird, da aus Art. 4 BV kein selbständiger Anspruch auf willkürfreies 
Staatshandeln folgt 56. 

                                                
53 Art. 88 OG; vgl. KÄLIN, Beschwerde, S. 230 ff.; BGE 118 Ia 51. 
54 AGVE 1989, S. 117; BGE 120 Ia 111 f.; BGE 107 Ia 184; BGE 105 Ia 271 ff.; teilweise a. M. Köfer, a.a.O., 
S. 112 ff. (allerdings gestützt auf eine unzutreffende Interpretation von BGE 103 Ib 323; auch die Bindung des 
Gemeinwesens an das allgemeine Willkürverbot - das für die gesamte staatliche Verwaltungstätigkeit gilt - 
schafft nicht bereits einen selbständigen Rechtsanspruch auf Wiederwahl, vgl. auch BGE 107 Ia 184). 
55 BGE 120 Ia 111 f. in bezug auf eine ordentliche Kündigung eines öffentlichrechtlichen Angestellten (die 
Kündigung wurde der Nichtwiederwahl gleichgestellt); 107 Ia 184; 105 Ia 275. 
56 BGE 120 Ia 111; 118 Ia 51. 
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D.  Konkurrenzen 

I.  Verwaltungsbeschwerde (Abs. 2) 

Ist das Verwaltungsgericht gestützt auf § 55 zur Beurteilung einer Beschwerde ge-
gen eine Disziplinarverfügung zuständig, kann und muss es direkt angerufen wer-
den; ein (vorgängiges) verwaltungsinternes Beschwerdeverfahren entfällt. Daran 
ändert auch die gegenteilige Regelung in § 5 Angestelltenverordnung 57 nichts; die 
dort vorgesehene Beschwerde an den Regierungsrat bei disziplinarischer oder ad-
ministrativer Entlassung ist wegen der zwingenden Zuständigkeit des Verwaltungs-
gerichts nach § 55 Abs. 1 und dem Verwaltungsbeschwerdeausschluss in § 55 Abs. 
2 gesetzwidrig und damit "bedeutungslos" 58. Obwohl in § 1 Abs. 2 abweichende 
Bestimmungen in anderen Gesetzen vorbehalten sind, derogiert auch § 105 Ge-
meindegesetz, welcher ohne Differenzierung die Verwaltungsbeschwerde gegen 
Verfügungen und Entscheide der Organe von Gemeinden, Gemeindeverbänden, 
öffentlichrechtlichen Waldkorporationen, Gerechtigkeitsgenossenschaften und ähn-
lichen Körperschaften vorsieht, § 55 Abs. 2 nicht. Die Konkurrenz zum VRPG 
wurde vom Gesetzgeber schlicht übersehen. 

Führt ein von einer Disziplinarverfügung betroffener Beamter oder Angestellter 
gegen den Entscheid Verwaltungsbeschwerde und wird diese von der an sich unzu-
ständigen Verwaltungsbehörde kommentarlos (d.h. ohne Überweisung an das Ver-
waltungsgericht [§ 7]) dennoch beurteilt, schliesst dies die Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde nach § 55 nicht aus; die Einhaltung der Rechtsmittelfrist an das Verwal-
tungsgericht gilt als fristgerechte Beschwerde gegen den angefochtenen erstinstanz-
lichen Entscheid, der Beschwerdeentscheid der Verwaltungsbehörde ist infolge feh-
lender sachlicher Zuständigkeit derselben unbeachtlich. 

II.  Verwaltungsgerichtliche Klage 

Disziplinarische Verfügungen sind gelegentlich direkt oder indirekt mit Lohnkür-
zungen oder vollständigem Entzug der Besoldung verbunden. So führt die vorzeiti-
ge Entlassung und die Einstellung im Amt notwendigerweise im einen Fall zum 
Entzug, im zweiten Fall in der Regel zur Kürzung der Besoldung 59. Da gestützt auf 
§ 60 Ziff. 3 das Verwaltungsgericht 

                                                
57 Verordnung über das Dienstverhältnis und die Besoldungen der Angestellten in staatlichen Anstalten (Ange-
stelltenverordnung) vom 12. Januar 1972 (SAR 161.121). 
58 KÖFER, S. 74, Fn 139. 
59 KÖFER, S. 73. 
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als einzige Instanz über vermögensrechtliche Streitigkeiten, an denen der Kanton, 
eine Gemeinde oder eine öffentlichrechtliche Körperschaft oder Anstalt des kanto-
nalen oder kommunalen Rechts beteiligt ist, urteilt, sofern nicht die Verwaltungsge-
richtsbeschwerde gegeben ist, stellen sich in diesem Bereich gestützt auf die gesetz-
liche Regelung allein nicht mehr zu beantwortende Abgrenzungsfragen. Der Ge-
setzgeber dürfte das Problem bei Erlass des VRPG nicht bemerkt haben. 

Geht man davon aus, dass im Beschwerdeverfahren nur die Disziplinarmassnahme 
als solche beurteilt werden kann, schadet die unterlassene Beschwerdeführung ge-
stützt auf § 55 im Klageverfahren nicht. Mit der Klage wird Auszahlung der (entzo-
genen oder gekürzten) Besoldung verlangt; in diesem Zusammenhang stellt sich die 
Rechtmässigkeit der Verfügung, die mittelbar zum Besoldungsentzug oder zur Be-
soldungsreduktion führt, als Vorfrage. Die Rechtskraft der Disziplinarverfügung 
kann dem Kläger in bezug auf den Besoldungsanspruch nicht entgegengehalten 
werden, da nur der Entscheid, dass der Kläger entlassen oder im Dienst eingestellt 
wurde, formell rechtskräftig ist, aber kein Entscheid über die Rechtmässigkeit der 
Massnahme vorliegt, was aber Voraussetzung ist, um an den Entscheid weiterge-
hende Rechtsfolgen zu knüpfen. So ist denkbar, dass ein öffentlichrechtlicher 
Dienstnehmer angesichts der Umstände der Entlassung an einer Weiterbeschäfti-
gung nicht mehr interessiert ist, selbst wenn die entlassende Behörde ihn nach ei-
nem die Unrechtmässigkeit der Entlassung feststellenden Verwaltungsgerichtsent-
scheid wieder beschäftigen würde, gleichwohl aber die entgangene Besoldung als 
Schadenersatz zugesprochen erhalten will. Dieses Vorgehen und die Geltendma-
chung des Forderungsbetrags im Klageverfahren ist trotz § 55 i.V.m. § 60 Ziff. 3 
(Klageausschluss bei möglicher Verwaltungsgerichtsbeschwerde) zulässig. Anders 
wäre nur zu entscheiden, wenn die Lohnkürzung selbst die Disziplinarmassnahme 
darstellen würde; da diese aber ohnehin nicht Gegenstand einer Disziplinarbe-
schwerde nach § 55 sein kann, stellt sich das Problem nicht. 

Wird eine Lohnkürzung von der unzuständigen Behörde verfügt oder wird der 
(teilweise) Besoldungsentzug verfügungsfrei über eine in ihrer Höhe reduzierte 
Lohnauszahlung realisiert, führt die Klageerhebung dazu, dass das Verwaltungsge-
richt das Klageverfahren sistiert und die betreffende Behörde auffordert, entspre-
chend ihrer organisationsrechtlichen Ordnung den Besoldungsentzug oder die Be-
soldungsreduktion ordnungsgemäss zu verfügen. Unterbleibt die Verfügung, ist die 
Klage gutzuheissen; wird verfügt, sind die Ansprüche je nachdem, welche Diszipli-
narmassnahme dem Entzug zugrunde liegt, im Verwaltungsbeschwerdeverfahren 
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nach § 45 oder im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren nach § 55 gel-
tend zu machen. In diesen Fällen wird das Klageverfahren ohne Kostenfolge ins 
Beschwerdeverfahren überwiesen (§ 7). 

III. Zivilrechtliche Klage 

Arbeitnehmer, die nicht durch Wahl, mitwirkungsbedürftige Verfügung oder ver-
waltungsrechtlichen Vertrag öffentlichrechtlich dienstverpflichtet wurden, unterste-
hen dem privaten Arbeitsvertragsrecht. Streitigkeiten aus privatrechtlichen Arbeits-
verhältnissen sind, auch wenn der Arbeitgeber der Staat ist, vor dem Zivilrichter 
auszutragen. 

E.  Kasuistik 
Entgegen dem Wortlaut von § 55 beurteilt das Verwaltungsgericht nicht nur diszi-
plinarische, sondern auch administrative vorzeitige Entlassungen (AGVE 1982, 110 
ff., Grundsatzentscheid). 

Die Entlassung des Beamten, der nur provisorisch wiedergewählt wurde, unter Ein-
haltung der dann geltenden ordentlichen Kündigungsfrist von drei Monaten, gilt als 
vorzeitige Entlassung im Sinn von § 55 (AGVE 1994, 219 ff.) 60 - Die vorläufige 
Einstellung im Amt gemäss § 46 Abs. 3 Schulgesetz ist keine Disziplinarmassnah-
me, sondern eine Sicherungsmassnahme provisorischer Natur und kann vom Ver-
waltungsgericht nicht aufgehoben werden (AGVE 1995, 145 f.) - Anordnung ge-
genüber einem Lehrer, sich einer spezialärztlichen Untersuchung zu unterziehen, ist 
keine Disziplinarmassnahme, die vom Verwaltungsgericht überprüft werden darf 
(AGVE 1989, 105 ff.) - Zuständigkeit bei Streitigkeit um Arbeitszeugnis verneint 
(VGE I/3 vom 24. Januar 1990, S. 2 f.) - Prozessleitende Verfügungen in einem 
noch nicht abgeschlossenen Disziplinarverfahren sind vor Verwaltungsgericht nicht 
anfechtbar (AGVE 1989, 107) - Beendigung eines öffentlichrechtlichen Dienstver-
hältnisses durch Nichtwiederwahl ist weder Disziplinarmassnahme noch vorzeitige 
Entlassung und kann vom Verwaltungsgericht 

                                                
60 Der Entscheid ist aus Gründen des Rechtsschutzes zu begrüssen; die Begründung lässt allerdings vermuten, 
dass das Gericht die Konsequenzen seines (kaum begründeten) Eintretens nicht restlos bedacht hat (vgl. dazu Rz 
11 und 34). 

43 

44 

45 



479 

nicht materiell überprüft werden (AGVE 1989, 115 f. 61; 1983, 490 ff. 62) - Be-
schwerdebefugnis des Gemeinderats bejaht bei Beschwerde gegen die Aufhebung 
einer von ihm ausgesprochenen Entlassung eines Gemeindebeamten durch eine 
kantonale Rechtsmittelinstanz (AGVE 1987, 555 ff.) - Entlassung während der Pro-
bezeit ist kein Anwendungsfall von § 55 (nicht publizierter, aber in den Erwägun-
gen von AGVE 1987, 555 ff. = ZBl 89/1988 221 ff. besprochener Entscheid 63) - 
Wird das öffentlichrechtliche Dienstverhältnis unter Wahrung der Kündigungsfris-
ten und ohne Angabe von administrativen oder disziplinarischen Gründen aufgelöst, 
liegt keine vorzeitige Entlassung vor (AGVE 1985, 346 ff. 64) - § 55 Abs. 2 gilt 
auch im Disziplinarverfahren gegen Lehrer (AGVE 1980, 132 f. 65). 

Aushilfen gelten als öffentliche Angestellte im Sinn von § 55 Abs. 1 (AGVE 1989, 
109 f.) - Mitglied der Baukommission ist kein öffentlicher Beamter oder Angestell-
ter im Sinn von § 55 (AGVE 1989,437 ff.) - Der Notar steht bezüglich der notariel-
len Geschäfte zu seinen Klienten in einem öffentlichrechtlichen Verhältnis; er fällt 
in diesem Sinn unter den Begriff des öffentlichen Beamten oder Angestellten, wes-
halb gegen ihn ausgesprochene Disziplinarentscheide (Entzug des Notariatspatents) 
gestützt auf § 55 beim Verwaltungsgericht anfechtbar sind (AGVE 1971, 297 ff.). 

                                                
61 Das Verwaltungsgericht überprüfte im zitierten Entscheid dann allerdings vollumfänglich, ob die Nichtwie-
derwahl des beschwerdeführenden Lehrers ausreichend begründet war (§ 23 Abs. 3), ohne zu sagen, aus wel-
cher Bestimmung es seine Zuständigkeit ableitete. 
62 Entscheid des Regierungsrats als Anwendungsfall ohne (publizierte) Erwägungen zur Zuständigkeit. 
63 Der Regierungsrat tönt in seinen Urteilserwägungen zu Recht an, dass der Entscheid des Verwaltungsgerichts 
an sich unzutreffend ist, da die Entlassung in der Probezeit nicht mit mangelnder fachlicher Qualifikation be-
gründet wurde, sondern mit (behauptetem) Vertrauensmissbrauch durch die entlassene Kindergärtnerin. Dass 
eine Probezeit für durch das Volk gewählte Beamte nicht zulässig ist und eine Entlassung vor Ablauf der Amts-
zeit somit nur eine vorzeitige Entlassung im Sinn von § 55 sein kann, war für das Verwaltungsgericht bei der 
Prüfung der Zuständigkeitsfrage nicht ohne weiteres vorhersehbar. 
64 Der Entscheid ist missverständlich. Eine Entlassung hat immer Gründe; unter administrativen Gründen sind 
u.a. sowohl Unfähigkeit oder auch Streichung der Stelle zu verstehen (HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1223a ff.), weshalb 
eine administrative oder disziplinarische Entlassung immer vorliegt, wenn der Entlassene mit der Entlassung 
nicht einverstanden ist. Zutreffender wäre gewesen, die unter Wahrung der Frist ausgesprochene Kündigung 
generell als nicht vorzeitig zu bezeichnen. 
65 Der Entscheid erging noch in Anwendung des alten Schulgesetzes vom 20. November 1940; heute ist die 
Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts und der Ausschluss des verwaltungsinternen Beschwerdeverfahrens 
positiv verankert (§ 85 Abs. 2 Schulgesetz). 
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§ 56 
1 Mit der Beschwerde an das Verwaltungsgericht können unrichtige oder un-
vollständige Feststellung des Sachverhalts und Rechtsverletzung geltend ge-
macht werden. Ermessensmissbrauch und Ermessenüberschreitung gelten als 
Rechtsverletzung. 
2 Die Handhabung des Ermessens überprüft das Verwaltungsgericht nur dann, 
wenn es ausdrücklich bestimmt ist. Das gilt für folgende Fälle des § 52: 

a) öffentliche Abgaben und deren Rückerstattung (Ziff. 1); 

b) Leistungen an die Kosten des Armenwesens, des Straf- und Massnahme-
vollzuges und weiterer Anstaltsversorgungen (Ziff. 2); 

c)  Kostenverteilung zwischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
(Ziff. 4); 

d)  Verweigerung oder Entzug des Lernfahr- oder Führerausweises für Mo-
torfahrzeuge und Schiffe (Ziff. 8); 

e)  Verbot des Radfahrens oder des Führens von Tierfahrzeugen (Ziff. 9); 

f)  Immissionen (Ziff. 10); 

g)  Entlassung und Rückversetzung im Straf- und Massnahmevollzug (Ziff. 
13); 

h)  Anordnung und Aufhebung von Anstaltsversorgungen, sowie Verhängung 
des Wirtshäuserverbots (Ziff. 14); 

i)  Verfügungen und Entscheide über die Anwendung der eidgenössischen 
und der kantonalen Gewässerschutzgesetzgebung (Ziff. 18); 

k)  Anspruch auf Einbürgerung und Nichtigerklärung der ordentlichen Ein-
bürgerung eines Ausländers (Ziff. 12); 

l)  Anordnungen im Einzelfall, bei denen unmittelbar die Verwaltungsge-
richtsbeschwerde an das Bundesgericht zulässig ist und das Bundesrecht 
die Rüge der Unangemessenheit vorsieht (Ziff. 19). 

3 Ebenfalls der vollumfänglichen Überprüfung durch das Verwaltungsgericht 
unterliegen die Entscheide der in § 54 genannten Rekurs- und Schätzungs-
kommissionen, sowie die Disziplinarverfügungen gemäss § 55. 

Materialien 
§§ 74 f. Vorentwurf I; §§ 33 f. Vorentwurf II; Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 11 ff., 21 ff., 29 ff.; 
Stellungnahme Anwaltsverband 14.6.1965, S. 2 ff., 10 ff.; Bericht OR Welti 26.7.1965, 

3. Beschwer-
degründe 
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S. 1 ff., 15; Prot. Arbeitsgruppe Verwaltungsreform 15.6.1965, S. 1 ff.; Prot. Arbeitsgruppe Verwal-
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A.  Entstehungsgeschichte 
Der Entscheid, dem Verwaltungsgericht in verschiedenen Sachbereichen auch die 
Ermessenskontrolle zu übertragen, fiel teilweise unter dem Eindruck der ausserkan-
tonalen Rechtsprechung. Der Gesetzgeber erkannte, dass in den publizierten Ent-
scheiden der Verwaltungsgerichte umliegender Kantone die Abgrenzung zwischen 
Rechts- und Ermessensfrage in der Begründung einigen Raum einnahm und offen-
bar zu erheblichen praktischen Schwierigkeiten führte; dies sollte vermieden wer-
den 1. Hinzu trat der Rechtsschutzgedanke; der Gesetzgeber war nicht bereit, eine 
Einschränkung des Rechtsschutzes im Vergleich zum status quo hinzunehmen. In 
Fällen, in denen der Instanzenzug schon vor dem Regierungsrat direkt an das Ver-
waltungsgericht abzweigt (vgl. § 47 Rz 3 ff.), sollte dem Verwaltungsgericht die 
Ermessenskontrolle zustehen, nicht hingegen bei Beschwerden gegen Entscheide 
des Regierungsrats 2. 

Die Konzeption, dem Verwaltungsgericht in Teilbereichen die Ermessenskontrolle 
zuzuweisen, stiess auf heftige Kritik. Es wurde argumentiert, die Ermessenskontrol-
le verunmögliche politische Kontrolle 3, verletze das Gewaltentrennungsprinzip 4, 
überfordere den Richter (da er nur die Subsumption eines Sachverhalts unter 
Rechtsnormen gelernt habe) 5, mache das Gericht zur Nebenregierung, lähme die 
eigenverantwortliche Initiative und die Verantwortungsfreudigkeit der Verwal-
tungsorgane 6, kompliziere und verlängere das Verfahren, widerspreche der Lehre 
und der in anderen Kantonen und Staaten (Deutschland, Frankreich) 7 geübten Pra-
xis 8, führe zu jahrzehntelangen Unsicherheiten über die Kognitionspraxis des Ge-
richts und sei eine Folge (ungerechtfertigter) rechtsstaatlicher Begeisterung 9. Nur 
vereinzelt sah man in der Ermessenskontrolle eine Vereinfachung des Verfahrens, 
da der Richter von der Pflicht enthoben ist, "seine Kraft und Zeit jeweils zu heiklen 
Untersuchungen über den Umfang seiner Kognition verwenden zu müssen" 10. 

                                                
1 "Man muss sich daher fragen, ob es nicht ehrlicher ist, wenn dem Verwaltungsgericht auch die Handhabung 
des Ermessens soweit als möglich ausdrücklich übertragen wird" (Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 11). 
2 Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 12 f. 
3 Stellungnahme Anwaltsverband 14.6.1965, S. 3. 
4 Stellungnahme Anwaltsverband 14.6.1965, S. 3; a.M. Vernehmlassung AJV, S. 2. 
5 Stellungnahme Anwaltsverband 14.6.1965, S. 3; vgl. auch Prot. Arbeitsgruppe Verwaltungsreform 15.6.1965, 
S. 3. 
6 Bericht OR Welti 26.7.1965, S. 8. 
7 Bericht OR Welti 26.7.1965, S. 4. 
8 Bericht OR Welti 26.7.1965, S. 2 ff. 
9 Bericht OR Welti 26.7.1965, S. 5. 
10 Vernehmlassung AJV, S. 5. 
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Trotz der weitgehenden Ablehnung wurde die (teilweise) Ermessenskontrolle unter 
dem Einfluss des Gesetzesredaktors Brunschwiler 11 und der zustimmenden Haltung 
der Justizdirektion (die darin keine "Prestigefrage" erblickte) 12 als "kühne Neue-
rung" 13 zum Gesetz. 

B.  Beschwerdegründe 

I.  Unrichtige oder unvollständige Sachverhaltsfeststellung 

Unvollständige oder unrichtige Ermittlung des Sachverhalts liegt vor, wenn der 
rechtserhebliche Sachverhalt nicht korrekt oder nicht vollständig ermittelt wird oder 
wenn die Würdigung der an sich vollständig und korrekt erhobenen Beweise zu 
einem Sachverhalt führt, der durch die tatsächlichen Erhebungen nicht abgedeckt 
wird. Vgl. dazu ausführlich § 49 Rz 10 ff. 

II.  Rechtsverletzungen im engeren Sinn 14 

1.  Unrichtige materielle Rechtsanwendung 

a)  Anwendung eines ungültigen Rechtssatzes 
Korrekte Rechtsanwendung setzt voraus, dass der Rechtssatz, auf den sich das Er-
kenntnis stützt, gültig ist. Gültig ist ein Rechtssatz dann, wenn er höherrangigem 
Recht nicht widerspricht. Dass kein derartiger Widerspruch vorliegt, ist durch die 
inzidente Normenkontrolle auszuschliessen. Die Bundesverfassung schreibt vor, 
dass kantonale Normen auf Übereinstimmung mit Bundesrecht zu prüfen sind (Art. 
3 BV und Art. 2 ÜBest BV) 15. In der Kantonsverfassung halten § 90 Abs. 4 den 
Regierungsrat und § 95 Abs. 2 die Gerichte an, kantonalen Erlassen die Anwendung 
zu versagen, wenn sie Bundesrecht widersprechen. Die Frage der Überprüfbarkeit 
kantonaler Normen auf Übereinstimmung mit höherrangigem kantonalem Recht ist 
nicht bundesrechtlich vorgeschrieben 16, 

                                                
11 Vgl. zum Beispiel dessen Votum im Prot. Arbeitsgruppe Verwaltungsreform 15.6.1965, S. 3. 
12 Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 13. 
13 Botschaft I 1967, S. 12. 
14 Auch die unrichtige oder unvollständige Ermittlung des Sachverhalts ist eine Rechtsverletzung, wurde aber 
als eigener Beschwerdegrund ausgestaltet (§ 49 Rz 10); unter Rechtsverletzungen im engeren Sinn werden die 
Anwendung ungültiger Rechtssätze, die Anwendung des unrichtigen Rechtssatzes, die unrichtige Anwendung 
eines gültigen Rechtssatzes auf den konkreten Fall sowie Verfahrens- und Ermessensfehler verstanden (vgl. 
auch GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 292). 
15 SALADIN, Kommentar BV, Art. 2 ÜBest Rz 6: HALLER, Kommentar BV, Art. 113 Rz 152; BGE 122 I 20; 119 
Ia 203, 395. 
16 BGE 92 I 481 f.; HÄFELIN/HALLER, Rz 1800; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 337. 
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sondern folgt aus dem kantonalen Recht (§ 90 Abs. 4 und § 95 Abs. 2 KV; § 2 Abs. 
2 und 3 VRPG). Die Überprüfung bezieht sich auf formelle (ob die Norm im richti-
gen Verfahren durch die zuständigen Rechtsetzungsorgane erlassen wurde) und 
materielle (ob die Norm einer unteren Stufe mit übergeordnetem Recht inhaltlich 
übereinstimmt) Richtigkeit 17. 

Das Verwaltungsgericht ist zur inzidenten Normenkontrolle von Amtes wegen ver-
pflichtet 18. Im konkreten Beschwerdeverfahren ist eine inzidente Normenkontrolle 
allerdings nur dann durchführen, wenn sie von einer Partei verlangt wird oder wenn 
Zweifel an der Verfassungs- oder Gesetzmässigkeit der anzuwendenden Norm be-
stehen 19. 

Zur inzidenten Normenkontrolle wird im weiteren auf die einschlägige Literatur 
verwiesen 20. 

b)  Anwendung eines unrichtigen Rechtssatzes 

Eine Rechtsverletzung liegt auch vor, wenn auf einen Sachverhalt der unrichtige 
Erlass angewendet wird oder eine unrichtige Norm innerhalb des an sich richtigen 
Erlasses. Die Anwendung des unrichtigen Rechtssatzes geht in der Regel einher mit 
der Nichtanwendung des richtigen Rechtssatzes 21. Abgrenzungsschwierigkeiten 
ergeben sich vor allem dann, wenn in einem Sachbereich Bundesrecht und kantona-
les Recht 

                                                
17 AGVE 1990, 373; 1987, 402 f.; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 332. 
18 AGVE 1986, 242; EICHENBERGER, Kommentar KV, § 90 N 17, § 95 N 21; KÖLZ, § 20 N 22, § 50 N 153; 
SALADIN, Kommentar BV, Art. 2 ÜBest Rz 54 f. 
19 EDOUARD CAMPICHE, Die Praxis des aargauischen Verwaltungsgerichts zur inzidenten Normenkontrolle, ZBl 
84/1983, 419 f. 
20 CARL HANS BRUNSCHWILER, Inzidente und prinzipale Normenkontrolle nach dem aargauischen Gesetz über 
die Verwaltungsrechtspflege, in: Aargauische Rechtspflege im Gang der Zeit, Festschrift AJV, Aarau 1969, S. 
391-417; DERS., Normenkontrolle und Raumplanungsrecht, Festschrift für den Aargauischen Juristenverein 
1936-1986, Aarau 1986, S. 235-255; HANS DUBS, Die Zuständigkeit kantonaler Behörden zur akzessorischen 
Normenkontrolle, in: Festschrift für Kurt Eichenberger, Basel/Frankfurt a.M. 1982, S. 615-623; EICHENBERGER, 
Kommentar KV, § 90 N 17-25, § 95 N 21-23; HÄFELIN/HALLER, § 63 Rz 1792-1815; WALTER HALLER, Kom-
mentar BV, Art. 113 Rz 142-226; ERNST HÖHN, Verfassungsrechtsprechung durch kantonale Verwaltungsge-
richte, in: Recht als Prozess und Gefüge, Festschrift für Hans Huber zum 80. Geburtstag, S. 273-281; IMBO-

DEN/RHINOW, Nr. 143, S. 105-1063; HANS PETER MOSER, Die akzessorische Normenkontrolle, ZBl 84/1983, 
163-171; HANS NEF, Das akzessorische Prüfungsrecht, in: Mélanges Marcel Bridel, Lausanne 1968, S. 295-319; 
SALADIN, Kommentar BV, Art. 2 ÜBest.; DERS., Die Befugnis der Verwaltungsbehörden zur akzessorischen 
Prüfung von Verordnungen, ZBl 67/1966, 193-205; FRIDOLIN SCHIESSER, Die akzessorische Prüfung: ein Bei-
trag zur Lehre vom akzessorischen Prüfungsrecht unter besonderer Berücksichtigung der bundesgerichtlichen 
Rechtsprechung, Diss. Zürich 1984; ROBERT ZIMMERMANN, Le contrôle préjudiciel en droit fédéral et dans les 
cantons suisses, Lausanne 1987. 
21 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 296; CAVELTI, S. 176. 
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ineinander greifen 22. Sowohl die Anwendung von kantonalem Recht statt Bundes-
recht wie auch die Anwendung von Bundesrecht statt kantonalem Recht sind 
Rechtsverletzungen 23. 

c)  Unrichtige Anwendung eines Rechtssatzes 

Häufigster Beschwerdegrund ist der Vorwurf der unrichtigen Anwendung des an 
sich richtigen und gültigen Rechts 24. Diese besteht in der unrichtigen Auslegung 
eines Rechtssatzes (fehlerhafte Gesetzesinterpretation 25), in der unrichtigen Sub-
sumption oder in der Wahl einer unzulässigen Rechtsfolge (dazu Rz 15 ff.). 

aa)  Auslegung 

aaa) Allgemein 

Ziel der Gesetzesauslegung (Interpretation) ist die korrekte Sinnermittlung einer 
Rechtsnorm. Sie richtet sich nach verschiedenen Methoden (grammatikalische, sys-
tematische, historische [subjektive], zeitgemässe und teleologische). Ausgangs-
punkt ist stets der Wortlaut einer Bestimmung; folgt daraus kein klares (oder ver-
nünftiges) Ergebnis, sind weitere Interpretationsmethoden heranzuziehen 26. Ergibt 
die Auslegung, dass eine gesetzliche Regelung auf eine bestimmte Frage keine Ant-
wort gibt oder die Antwort zu einem sachlich unbefriedigenden Ergebnis führt, liegt 
eine planwidrige Unvollständigkeit (echte und unechte Lükke) des Gesetzes vor, die 
vom Richter nach den dem Gesetz zugrundeliegenden Wertungen und Ziel-
setzungen behoben werden darf 27. 

Zur Auslegung wird auf die einschlägige Literatur verwiesen 28. 

                                                
22 CAVELTI, S. 176 f. 
23 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 296; KÖLZ, Kommentar, § 50 N 24. 
24 RHINOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 1296. 
25 KÖLZ, Kommentar, § 50 N 7, der allerdings zwischen falscher Rechtsanwendung und unrichtiger Auslegung 
eines Rechtssatzes unterscheidet; ebenso KÖLZ/HÄNER, Rz 271. 
26 KÖLZ, Kommentar, § 50 N 8. 
27 Aargauisches Verwaltungsgericht in ZBl 88/1987, 556 f.; AGVE 1993, 333, 376; 1976, 258; 1977, 181 f.; 
HÄFELIN/MÜLLER, Rz 191 ff.; ausführlich LARENZ, Methodenlehre, S. 370 ff. 
28 HÄFELIN/HALLER, Rz 58-139; KÖLZ, Kommentar, § 50 N 8-17, 130-142; EDOUARD CAMPICHE, Die verfas-
sungskonforme Auslegung, Diss. Zürich 1978; ULRICH HÄFELIN, Bindung des Richters an den Wortlaut des 
Gesetzes, in: Festschrift für Cyril Hegnauer zum 65. Geburtstag, Bern 1986, S. 111 ff.; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 
173-190a; ERNST HÖHN, Praktische Methodik der Gesetzesauslegung, Zürich 1993; MAX IMBODEN, Normkon-
trolle und Norminterpretation, in: Max Imboden, Staat und Recht, Ausgewählte Schriften und Vorträge, Ba-
sel/Stuttgart 1971, S. 239-256; weiterführende Literatur bei HÄFELIN/MÜLLER, vor Rz 173. 
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bbb) Gesetzesbegriff (unbestimmter Rechtsbegriff), Beurteilungsspielraum und 
Kognition 

aaaa) Begriffe 

Der Terminus "Rechtsbegriff" ist zu eng; auslegungsbedürftig sind nicht nur 
Rechtsbegriffe (Begriffe, denen im Bereich der Jurisprudenz ein gewisser Bedeu-
tungsinhalt zukommt), sondern alle Begriffe, genauer Worte oder Zeichen, die in 
Rechtssätzen verwendet werden. Zutreffender dürfte mithin der Ausdruck Geset-
zesbegriffe sein 29. Unbestimmte Gesetzesbegriffe können zudem nicht von be-
stimmten Gesetzesbegriffen differenziert werden, Gesetzesbegriffe sind lediglich 
mehr oder weniger bestimmt 30; die Unterscheidung ist aufzugeben (vgl. auch Rz 15 
folgend). 

Die Auslegung von Gesetzesbegriffen führt nicht notwendigerweise zum einzigen 
und richtigen Ergebnis. Die Steuerungsdichte von Gesetzesbegriffen ist unter-
schiedlich; teils ist dies vom Gesetzgeber beabsichtigt, teils führen nicht zu vermei-
dende sprachliche Unschärfen zu dieser Folge. Die Bandbreite nachvollziehbarer 
Schwankungen bei der Auslegung von Gesetzesbegriffen (wenn ein Fall so oder 
anders entschieden werden kann und letztlich die persönliche Richtigkeitsüberzeu-
gung des Rechtsanwenders den Ausschlag gibt) 31 wird als Beurteilungsspielraum 
bezeichnet. Entscheidende Frage im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren 
ist, wem dieser Beurteilungsspielraum zusteht, dem Gericht oder der Verwaltung, 
mithin, wann ein gerichtsfreier Beurteilungsspielraum vorliegt 32. 

                                                
29 Ebenso, wenn auch stillschweigend, AGVE 1987, 309; anders wieder AGVE 1993, 244; ausdrücklich GYGI, 
Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 301; IMBODEN/RHINOW, Nr. 66 B II a, S. 405; GADOLA, Beschwerdeverfah-
ren, S. 359. 
30 Vgl. auch OTTO BACHOF, Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht, Verfahrensrecht in der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts, Tübingen 1966, Bd. I, S. 231; a.M. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 305. 
31 LARENZ, Methodenlehre, S. 294 f. 
32 In der schweizerischen Lehre und Rechtsprechung wird der Begriff 'Beurteilungsspielraum' stets dann ver-
wendet, wenn tatsächlich ein Beurteilungsspielraum der Verwaltung, in den die Gerichte nicht eingreifen dür-
fen, vorliegt (IMBODEN/RHINOW, Nr. 66 B II b, S. 405; RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 66 B II, S. 207; GYGI, Bun-
desverwaltungsrechtspflege, S. 305; KÖLZ, Kommentar, § 50 N 31). Zutreffenderweise gibt es Gesetzesbegriffe, 
deren Auslegung zum einzigen richtigen Ergebnis führt, und andere, bei denen die Komplexität der Norm Zwei-
fel an der Eindeutigkeit des Auslegungsergebnisses aufwirft; im letzteren Fall kann ein Beurteilungsspielraum 
bestehen. Welchem Rechtsanwender aber die Ausfüllung dieses Beurteilungsspielraums zusteht bzw. ob es sich 
um einen gerichtsfreien Beurteilungsspielraum handelt, steht damit noch nicht fest. 
Einzelne Autoren bestreiten, dass überhaupt ein Unterschied zwischen Ermessen und Beurteilungsspielraum 
besteht und werten den Beurteilungsspielraum als der Verwaltung bei der Auslegung eines Gesetzesbegriffs 
zugewiesenes Ermessen (HALLER-GIMELLI, 406, 413; EYERMANN/FRÖHLER, § 114 Rz 9d; HORST EHMKE, "Er-
messen" und "unbestimmter Rechtsbegriff" im Verwaltungsrecht, in: Recht und Staat in Geschichte und Ge-
genwart, Heft 230/31, Tübingen 1960). 
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Ein der Verwaltung zustehender (gerichtsfreier) Beurteilungsspielraum schränkt die 
Kognition des Verwaltungsgerichts nicht ein. Entgegen herrschender Lehre und 
Rechtsprechung 33 wird in diesem Kommentar die Auffassung vertreten, dass beim 
Prüfungsvorgang selbst keine Zurückhaltung (oft als "beschränkte Kognition" 34 
bezeichnet) zu üben ist. Beschränkt ist nicht die Kognition, sondern die Pflicht und 
das Recht, den vorinstanzlichen Entscheid aufzuheben, wenn (nach mit voller Kog-
nition durchgeführter Prüfung der geltend gemachten Beschwerdegründe) festge-
stellt wird, dass den Verwaltungsbehörden bei der Auslegung eines Gesetzesbeg-
riffs ein Beurteilungsspielraum zusteht und die Auslegung - verglichen mit der Aus-
legung des Verwaltungsgerichts - vertretbar ist (zum Begriff der beschränkten Auf-
hebungspflicht vgl. ausführlich § 49 Rz 5, 32 ff., sowie Rz 33 ff. hinten). 

bbbb) Grundsätze zu Beurteilungsspielraum und Ermessen 

Verwaltung und Verwaltungsrechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden (§ 
2 Abs. 1). Die Bestimmung geht idealisierend davon aus, dass "Recht" eindeutig 
ermittelbar ist. Es ist unbestritten, dass dies nicht so ist 35. Die Feststellung des 
Sachverhalts, die Auslegung des gesetzlichen Tatbestands und die Bestimmung der 
Rechtsfolgen sind wertende 

                                                
33 GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 354 ff.; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 305 f. (zurückhaltende 
Prüfung aber nur im Bereich fehlender Sachkunde der Rechtsmittelinstanz); LEUTHOLD, S. 60 ff. (der immerhin 
zwischen Kognition und Prüfungsdichte unterscheidet; im vorliegenden Kommentar wird allerdings zwischen 
Kognition und der Pflicht zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids differenziert; die Prüfungsdichte ist 
Bestandteil der Kognition und grundsätzlich nicht zu reduzieren); KÄLIN, Beschwerde, S. 157 ff. (allerdings in 
Bezug auf das staatsrechtliche Beschwerdeverfahren; hat als erster die ausführlich von LEUTHOLD, S. 60 ff., 
dargelegte Auffassung vertreten); KÖLZ/HÄNER, Rz 269; KAUFMANN, S. 165 ff.; PFISTERER, Gemeindeautono-
mie, 13, 22; PETER SALADIN, Verwaltungsprozessrecht und materielles Verwaltungsrecht, ZSR 94/1975 II 344 
f.; BERTOSSA, S. 78 ff.; HALLER-GIMELLI, 411 f.; ähnlich HÄFELIN/MÜLLER, Rz 369; BGE 119 Ib 265; 118 Ib 
166; 117 Ib 117 (im Entscheid ist allerdings nur von "Zurückhaltung" die Rede; es wird nicht ausdrücklich 
gesagt, ob sich die Zurückhaltung auf den Prüfungsvorgang oder die Frage, ob der angefochtene Entscheid 
durch das Bundesgericht zu ersetzen ist oder nicht, bezieht); 116 Ib 204; 115 Ia 8, 386; AGVE 1995, 287 ("Zu-
rückhaltung bei der Überprüfung"), 357 ("...bei der...Überprüfung...Zurückhaltung auferlegt"); 1994, 369 
("...dass sich das Verwaltungsgericht bei der Überprüfung gemeinderätlicher Entscheide zurückzuhalten hat"); 
1989, 305; 1988, 389. 
34 Beschränkt ist die Kognition nur, wenn nicht alle Beschwerdegründe geltend gemacht werden können (Aus-
schluss der Ermessensüberprüfung in § 56 Abs. 2). Das ist an sich logisch, da sich Kognition und Beschwerde-
gründe entsprechen (vgl. zum Kognitionsbegriff § 49 Rz 3 ff.; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 266). 
35 RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 66 B II, S. 207: "Die Theorie der einzig richtigen Entscheidung wird in der neue-
ren Praxis soweit ersichtlich nicht mehr vertreten". 
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Vorgänge, die keineswegs immer zu denselben Ergebnissen führen müssen. § 56 
regelt, welche Bereiche des Rechtsfindungsvorgangs der Richter nachprüfen darf. 
Das VRPG geht von der üblichen Dreiteilung aus, unterscheidet zwischen Sachver-
halts-, Rechts- und Ermessenskontrolle und schliesst letztere als Beschwerdegrund 
vorbehältlich der in § 56 Abs. 2 genannten Fälle aus. Damit wird stillschweigend 
vorausgesetzt, dass der Ermessensbereich vom Tatbestand unterscheidbar ist. Die 
Auffassung entspricht (noch) herrschender Lehre 36, ist aber nicht unbestritten. Es 
wurde nachgewiesen, dass Zufälligkeiten (oder Unvermögen) bei der Formulierung 
einer Norm darüber entscheiden, ob sich das "Ermessen" im Tatbestand oder in der 
Rechtsfolge findet 37. Die Unterscheidung hat Konsequenzen, da die Ermessenskon-
trolle - wie erwähnt - der verwaltungsgerichtlichen Kognition im Grundsatz entzo-
gen ist, nicht aber die Auslegung des Normtatbestands und damit die Konkretisie-
rung von Gesetzesbegriffen (unbestimmten Rechtsbegriffen) 38. Mit der Anerken-
nung eines "Beurteilungsspielraums" (auch) auf der Tatbestandsseite wird an der 
Unterscheidbarkeit von Tatbestand und Rechtsfolge zwar festgehalten, gleichzeitig 
aber die Möglichkeit geschaffen, der rechtsanwendenden Verwaltung bei der Aus-
legung von Gesetzesbegriffen unter Umständen (Rz 19 ff. folgend) einen gewissen 
Entscheidungsspielraum einzuräumen. 

Das Problem lässt sich auf das Gewaltentrennungsprinzip zurückführen. Das Recht 
(und die Pflicht) der Judikative, Entscheide der Verwaltung aufzuheben, schränkt 
die Exekutive im Bereich der ihr zugewiesenen Staatsfunktion (Verwaltung) ein. 
Die Durchbrechung des Gewaltentrennungsgrundsatzes und Verwirklichung der 
Gewaltenhemmung ist aber schon aus Gründen des Individualrechtsschutzes zuläs-
sig und unbestritten 39. Zu entscheiden bleibt, wie weit die Judikative ihren Ent-
scheid an die Stelle desjenigen der Verwaltung setzen darf, oder umgekehrt, wann 
und in welchem Umfang der Verwaltung bei der Auslegung von Gesetzesbegriffen 
ein Freiraum zusteht. 

Dies hat der Gesetzgeber zu entscheiden. Er bestimmt, welche Entscheidbefugnisse 
auf die Verwaltung übertragen werden und welche auf die 

                                                
36 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 300 ff.; KÖLZ, Kommentar, § 50 N 31. 
37 RHINOW, Ermessen, 89 ff.; VALLENDER, S. 833 ff.; SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 192 f., mit 
folgendem Beispiel: "Die Behörde kann anordnen ..." oder "Die Behörde wird anordnen, wenn es erhebliche 
öffentliche Interessen gebieten ...". 
38 Zur Terminologie vgl. Rz 12. 
39 GIACOMETTI, Gewaltentrennung, S. 23 f.; RHINOW, Ermessen, 84. 
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Judikative. Es geht um das "Letztentscheidungsrecht" 40, mithin um die Frage, wem 
die Auswahl des relativ richtigen Entscheids zusteht. Welche Beschwerdegründe zu 
prüfen sind und in welchen Fällen der vorinstanzliche Entscheid durch das Erkennt-
nis der Rechtsmittelinstanz zu ersetzen ist, bestimmt nicht das Gericht, sondern der 
Gesetzgeber. Weist er das Letztentscheidungsrecht dem Gericht zu (was angesichts 
von § 56 vermutet wird; eine anderslautende Zuweisung bedarf der besonderen 
Rechtfertigung, vgl. Rz 19 f.), ist nach voller Überprüfung bei abweichendem Er-
gebnis der vorinstanzliche Entscheid aufzuheben und nicht "noble" (und rechtswid-
rige) Zurückhaltung zu üben. 

Die Schwierigkeit des Beurteilungsspielraums liegt darin festzustellen, ob der Ge-
setzgeber mit der Formulierung des jeweiligen Normtatbestands der rechtsanwen-
denden Verwaltung einen Entscheidspielraum einräumen wollte oder nicht. Beach-
tet man den in § 56 ausgesprochenen Grundsatz, dass das Letztentscheidungsrecht 
bezüglich Rechtsfragen beim Verwaltungsgericht liegt, existiert kein "freier" Beur-
teilungsspielraum zugunsten der Verwaltung bei der Auslegung von Gesetzesbegrif-
fen. Aus den Materialien zum VRPG folgt aber ebenso, dass der Gesetzgeber bei 
der Formulierung von § 56 die Frage, ob die Justiz auch bei der Auslegung von Ge-
setzesbegriffen einen gewissen Spielraum der Verwaltung zu respektieren hat, nicht 
entschieden hat, sondern lediglich eine allgemeine Regelung aufstellen wollte. Wo 
die Grenze genau verläuft, ist gestützt auf die Verfassung und den Erlass, der anzu-
wenden ist, im Einzelfall zu klären. Diese Aufgabe ist äusserst schwierig, da sich 
der Gesetzgeber bei der Rechtsetzung oft genug keine Rechenschaft darüber ablegt, 
wem welche Entscheidkompetenzen zustehen sollen. 

cccc) Ermittlung des gerichtsfreien Beurteilungsspielraums 

Ob ein Gesetzesbegriff einen gerichtsfreien Beurteilungsspielraum enthält, ist ge-
stützt auf das betreffende Gesetz, die Verfassung und andere Indizien (etwa die be-
sondere Organisation des verwaltungsinternen Entscheidträgers 41) abzuklären. Al-
lein die Tatsache, dass ein Gesetzesbegriff nicht eindeutig ist, sondern verschiedene 
Auslegungen (Wertungen) zulässt, begründet noch keinen gerichtsfreien Beurtei-
lungsspielraum. Entscheidend ist allein, ob der Gesetzgeber der Verwaltung oder 
dem Verwaltungsgericht die Letztentscheidungsbefugnis übertragen hat. Angesichts 
der in § 56 getroffenen Unterscheidung ist in Zweifelsfällen 

                                                
40 RHINOW, Ermessen, 84; ERICHSEN in Erichsen/Martens, Allg. VerwR, § 10 Rn 11; zutreffend deshalb AGVE 
1993, 382 und 387, welche die Verpflichtung zur Zurückhaltung betonen. 
41 ERICHSEN in Erichsen/Martens, Allg. VerwR, § 10 Rn 11. 
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davon auszugehen, dass das Gericht über die "richtige" Wertung eines Gesetzesbeg-
riffs abschliessend urteilt. 

Ein gerichtsfreier Beurteilungsspielraum liegt zunächst dann vor, wenn der Geset-
zestext klar darauf hinweist (z.B. durch Formulierungen wie "wenn die Verwaltung 
der Auffassung ist, ..." oder "bejaht die Verwaltung ein öffentliches Interesse, dann 
...") 42 oder wenn der entscheidenden Behörde wegen ihrer besonderen Stellung im 
Staatsgefüge durch Verfassung oder Gesetz Letztentscheidungsbefugnisse einge-
räumt werden (Gemeindeautonomie). Daneben hat die Praxis gewisse Konstellatio-
nen herausgearbeitet, bei denen vernünftigerweise nur davon ausgegangen werden 
kann, dass der Gesetzgeber der Verwaltung einen Beurteilungsspielraum einräumen 
wollte, so bei Planungsentscheiden, bei der Bewertung von Prüfungsleistungen, bei 
Prognosen über künftige Entwicklungen, bei der Beurteilung der Qualifikation eines 
Bewerbers für ein öffentlichrechtliches Dienstverhältnis sowie in Sachgebieten, in 
denen durch die besondere Zusammensetzung des Entscheidträgers den spezifi-
schen Problemen bei der Entscheidfindung Rechnung getragen wird (Güterregulie-
rungsverfahren, Verfahren vor Schätzungskommissionen). Die Regelbildung ist 
notwendig, um eine rechtsgleiche Entscheidfindung zu gewährleisten und die ver-
fassungsrechtlich vorgesehene Kompetenzverteilung zwischen Verwaltung und 
Justiz regelhaft zu konkretisieren. 

Ein der Verwaltung zustehender Beurteilungsspielraum schränkt sich dann ein, 
wenn die Verwaltung regelbildend tätig wird und im Sinn einer Praxis innerhalb des 
ausfüllungsbedürftigen Normtatbestands immer gleich entscheidet. In diesen Fällen 
ist das Gericht befugt, die angefochtene Entscheidung der Verwaltung auch inner-
halb des Beurteilungsspielraums zu überprüfen, nämlich daraufhin, ob sich die Aus-
legung mit der bisher geübten Praxis verträgt. Das Verwaltungsgericht tut dies re-
gelmässig, allerdings mit der irreführenden Formulierung, es weiche von der Praxis 
der Verwaltungsbehörden ohne Not nicht ab. Richtig wäre, zu prüfen, ob der Ver-
waltung bei der Auslegung des Gesetzesbegriffs ein gerichtsfreier Beurteilungs-
spielraum zukommt und ob sich die geübte Praxis innerhalb dieses Rahmens be-
wegt; werden beide Fragen bejaht, bleibt noch zu prüfen, ob sich die Verwaltung 
auch im angefochtenen Entscheid an die eigene Praxis gehalten hat. In diesem 
Punkt unterscheiden sich Ermessen und Beurteilungsspielraum. Steht der Verwal-
tung Ermessen zu, kann sie dieses jedesmal - unter Vorbehalt der Rechtsgleichheit 

                                                
42 KOPP, VwGO, § 114 Rz 24. 
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- anders ausüben; der Grad der Bindung beim Beurteilungsspielraum ist ausgepräg-
ter 43. 

bb)  Abgrenzung des Beurteilungsspielraums vom Ermessen 

Der Beurteilungsspielraum bezieht sich auf das Ergebnis der Auslegung eines Ge-
setzesbegriffs; das Ermessen ist Freiheit in der Wahl der Rechtsfolgen. Die vo-
rinstanzliche Gesetzesauslegung ist voll zu überprüfen, und bei Bestehen eines ge-
richtsfreien Beurteilungsspielraums (Letztentscheidungsrecht der Verwaltung) ist 
der angefochtene Entscheid nur dann durch den Entscheid der Rechtsmittelinstanz 
zu ersetzen, wenn die Auslegung nicht vertretbar ist (beschränkte Aufhebungs-
pflicht) 44. Innerhalb der pflichtgemässen vorinstanzlichen Ermessensausübung ist 
hingegen überhaupt nicht zu prüfen (vorbehalten bleibt § 56 Abs. 2 lit. a-k). Das 
Verwaltungsgericht hat lediglich zu entscheiden, ob sich die Vorinstanz innerhalb 
des ihr vom Gesetzgeber eingeräumten Ermessensspielraums bewegt, mithin, ob 
keine Rechtsverletzung vorliegt. Selbst wenn das Ermessen unzweckmässig ausge-
übt wurde, hat der angefochtene Entscheid Bestand. 

2.  Ermessensfehler (Rechtsverletzung) 45 
Ermessensüberschreitung, Ermessensunterschreitung und Ermessensmissbrauch 
sind Rechtsverletzungen 46, nicht aber die blosse Unangemessenheit eines Ent-
scheids. Liegt kein Anwendungsfall von § 56 Abs. 2 lit. a-k vor, ist die Überprüfung 
der Angemessenheit eines Verwaltungsaktes durch das Verwaltungsgericht ausge-
schlossen. Ob eine (vom Verwaltungsgericht grundsätzlich nicht überprüfbare) Er-
messensfrage vorliegt, ist Rechtsfrage. 

Zu den Ermessensfehlern vgl. § 49 Rz 21 ff.; zur Unangemessenheit Rz 27 ff. hin-
ten. 

                                                
43 Vgl. hierzu LARENZ, Methodenlehre, S. 296. 
44 Zum Begriff vgl. § 49 Rz 5 und 32 ff. 
45 In einem Teil der schweizerischen Lehre werden unter den Begriff 'Ermessensfehler' sowohl Rechtsverlet-
zungen (Ermessensüberschreitung, Ermessensunterschreitung, Ermessensmissbrauch) wie auch Unangemessen-
heit subsumiert (vgl. HÄFELIN/MÜLLER, vor Rz 374; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 350 ff.; anders RHI-

NOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 1517, 1523). In der vorliegenden Kommentierung wird der besseren Un-
terscheidbarkeit wegen die deutsche Terminologie übernommen, die mit dem Begriff des Ermessensfehlers 
Rechtsverletzungen verbindet, nicht aber blosse Unangemessenheit (vgl. EYERMANN/FRÖHLER, § 114 Rz 2). 
46 BGE 115 Ia 192. 
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3.  Verfahrensfehler 
Verfahrensfehler sind Rechtsverletzungen. § 56 Abs. 1 nennt die Verletzung von 
Verfahrensvorschriften (konsequenterweise) nicht als eigenständigen Beschwerde-
grund. Unter Berücksichtigung der Formulierung in § 53 ("auch wenn dessen Zu-
ständigkeit in der Sache selbst nicht gegeben ist") kann aber keinem Zweifel unter-
liegen, dass auch im Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsgerichts gemäss § 52 
Verfahrensfehler gerügt werden können. 

Das VRPG unterscheidet (im Gegensatz zu § 50 Abs. 2 lit. d VRG ZH) nicht zwi-
schen wesentlichen und geringfügigen Verfahrensfehlern. Anfechtbar sind mithin 
alle Verletzungen von Verfahrensvorschriften. Beschränkt sich der Beschwerdefüh-
rer im Zuständigkeitsbereich von § 52 auf die Geltendmachung eines Verfahrens-
fehlers und verlangt ausschliesslich Rückweisung der Beschwerdesache an die Vor-
instanz, ist die Beschwerde endgültig - und ohne Prüfung der materiellen Richtig-
keit des Entscheids in der Sache selbst - abzuweisen, wenn der gerügte Verfahrens-
fehler tatsächlich nicht vorliegt. Wird ein unheilbarer Mangel gerügt, ist auf Gut-
heissung und Rückweisung zu erkennen. Wird ein durch das Verwaltungsgericht 
heilbarer Mangel gerügt, ist eine Rückweisung in der Regel ausgeschlossen (vgl. § 
58 Rz 29 ff.). Zugunsten des Beschwerdeführers ist in diesen Fällen davon auszu-
gehen, dass im Rückweisungsantrag das Begehren um Überprüfung des Beschwer-
deentscheids auch im materiellen Punkt enthalten ist. Dabei ist allerdings vorauszu-
setzen, dass aus der Beschwerdebegründung, allenfalls im Zusammenhang mit den 
vorinstanzlichen Schriftsätzen, erkennbar wird, was der Beschwerdeführer letztlich 
will. Ist der Beschwerdeführer mit dem materiellen Entscheid an sich einverstanden, 
rügt aber - aus Prinzip - gleichwohl einen unwesentlichen formellen Fehler im vo-
rinstanzlichen Verfahren, ist auf seine Beschwerde mangels Beschwer nicht einzu-
treten. Gleich ist zu entscheiden, wenn der geltend gemachte formelle Mangel auf 
den Ausgang des Verfahrens keinen Einfluss haben kann 47. 

III. Unangemessenheit 

Ermessen ist Entscheidungsspielraum der Verwaltung zur eigenverantwortlichen 
Wahl der ihr zutreffend erscheinenden Rechtsfolgen; Ermessen erlaubt grundsätz-
lich die rechtmässige Festsetzung unterschiedlicher Rechtsfolgen bei prinzipiell 
gleichem Sachverhalt. Die Ausfällung 

                                                
47 Gleich entscheidet das Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen, vgl. dazu CAVELTI, S. 181. 
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eines Ermessensentscheids setzt voraus, dass das Recht überhaupt erst einen Ermes-
sensspielraum geschaffen hat 48; ob ein Rechtssatz der Behörde Ermessen einräumt, 
ist durch Auslegung zu ermitteln. Das Ermessen gehört zum materiellen Recht, 
spielt aber in der Verwaltungsrechtsprechung zumeist eine Rolle bei der Bestim-
mung des Kognitionsumfangs, was Verfahrensfrage ist. 

Unangemessenheit liegt vor, wenn sich die entscheidende Behörde zwar innerhalb 
des Ermessensspielraums bewegt, den das Gesetz zulässt (mithin das Ermessen we-
der über- noch unterschreitet noch missbräuchlich ausübt), das Ermessen aber un-
zweckmässig gehandhabt wird 49. 

Ermessen ist nicht isolierte Freiheit bei der Entschliessung zu oder Auswahl von 
Rechtsfolgen. Das Ermessen ist nicht frei, sondern pflichtgemäss auszuüben 50. Dies 
bedeutet Orientierung der zur Ermessensausübung verpflichteten Behörde am 
Zweck der Vorschrift, welche Ermessen gewährt, aber auch an den allgemeinen 
Rechtsgrundsätzen des geschriebenen und ungeschriebenen Rechts sowie an den 
Wertentscheidungen der Verfassung. Zentrale Bedeutung kommt dem Rechts-
gleichheitsgebot zu. Wurde im fraglichen Bereich eine Verwaltungspraxis entwi-
ckelt, kann die Behörde im Einzelfall hiervon ohne sachliche Begründung nicht 
abweichen, vorausgesetzt, die bisherige Praxis ist rechtmässig. Dies kann so weit 
führen, dass der Behörde im Einzelfall tatsächlich kein Ermessensspielraum mehr 
verbleibt. Einschränkungen folgen auch aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip und 
der behördlichen Pflicht zur Wahrung der öffentlichen Interessen 51. Die Bindung 
an die allgemeinen Rechtsgrundsätze und den Zweck der Norm oder des Erlasses, 
der Ermessen gewährt, verpflichtet die Behörde, die rechtmässige Ermessensaus-
übung nachzuweisen; sie hat ihren Entscheid auch in diesem Punkt zu begründen 52. 
Fehlt die Begründung, liegt ein Ermessensfehler (Rechtsverletzung) vor, da in die-
sem Fall die unwiderlegbare Vermutung gilt, dass die entscheidende Behörde die 
für eine pflichtgemässe Ermessensausübung notwendige Abwägung nicht vorge-
nommen hat, also eine Entscheidung nach Belieben gefällt hat, was rechtswidrig 
(und nicht bloss unangemessen) ist. Der Entscheid ist aufzuheben und in Sachgebie-
ten, in denen dem Verwaltungsgericht die Ermessenskontrolle nicht zusteht, an die 
Vorinstanz zurückzuweisen. 

                                                
48 BGE 118 Ib 324 f. 
49 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 374. 
50 AGVE 1991, 316 f.; 1989, 263; 1988, 388; 1987, 275 f. 
51 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 357. 
52 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 359. 
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Ob der rechtsanwendenden Behörde Ermessen gewährt wird, ist durch Auslegung 
der (Ermächtigungs-)Norm zu ermitteln. Kann-, Darf- und Sollvorschriften (im Ge-
gensatz zu Mussvorschriften) weisen auf Ermessen hin 53. Ebenso wird Ermessen 
zugestanden, wenn eine Rechtsnorm ohne die Formulierung bestimmter (abschlies-
sender) Kriterien eine Genehmigung oder den Erlass eines Verwaltungsaktes vor-
schreibt. Mitunter wird Ermessen ausdrücklich durch die Verwendung des Wortes 
Ermessen gewährt. 

Die Ermessensermächtigung bezieht sich auf die Wahl der Rechtsfolgen; der Tatbe-
stand ist nicht Gegenstand der Ermessensbetätigung (zum Beurteilungsspielraum Rz 
15 ff.). 

C.  Beschränkte Aufhebungspflicht 
Kommt die gerichtliche Rechtsmittelinstanz bei der (vollen) Überprüfung des vo-
rinstanzlichen Entscheids im Rahmen der geltend gemachten Beschwerdegründe zu 
einem abweichenden Ergebnis, ist über die Folgen der festgestellten Abweichung 
zu urteilen. Entscheidend ist dabei, ob der Verwaltungsbehörde ein Beurteilungs-
spielraum zusteht. Ist dies der Fall, ist das Mass der Abweichung zu prüfen; ist der 
Entscheid vertretbar, bleibt er bestehen, ist er es - unter Berücksichtigung des zu-
lässigen Beurteilungsspielraums - nicht, wird er ersetzt. Diesen Entscheid hat die 
Rechtsmittelinstanz nach einer vollständigen Prüfung, in Kenntnis aller entscheidre-
levanten Faktoren zu treffen. Die Kognition innerhalb des geltend gemachten (und 
zulässigen) Beschwerdegrunds ist nie beschränkt; beschränkt ist nur die Pflicht (und 
das Recht 54) zur Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids (beschränkte Aufhe-
bungspflicht; vgl. dazu ausführlich § 49 Rz 5, 32 ff.). 

D.  Kognitionsbeschränkungen des Verwaltungsgerichts 

I.  Grundsatz und Begriffe 

Die zulässigen Beschwerdegründe definieren gleichzeitig die Kognition (Prüfungs-
befugnis). Lässt das Gesetz einen Beschwerdegrund nicht zu, 

                                                
53 AGVE 1993, 244; 1978, 246 ff.; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 349, 356; Kopp, VwVfG, § 40 Rz 7. 
54 Beschränkt ist genau genommen nicht nur die Pflicht, sondern auch das Recht, den angefochtenen Entscheid 
überhaupt aufheben zu können; dem Begriff "beschränkte Aufhebungspflicht" werden in dieser Kommentierung 
stets beide Bedeutungsinhalte beigemessen (zum Begriff vgl. § 49 Rz 5). 
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ist die Kognition des Verwaltungsgerichts in diesem Umfang beschränkt. Im Rah-
men der zulässigen Beschwerdegründe ist die Kognition voll auszuüben, es gibt 
keine beschränkte Kognition (Prüfungsbefugnis) innerhalb beschränkter oder unbe-
schränkter Kognition. Die Auffassung widerspricht herrschender Lehre und Recht-
sprechung (vgl. Rz 12 ff. sowie ausführlich § 49 Rz 3 ff.). 

§ 56 beschränkt die Kognition des Verwaltungsgerichts im Grundsatz auf Sachver-
halts- und Rechtskontrolle; die Überprüfung der Angemessenheit eines Verwal-
tungsaktes ist ausgeschlossen. Der Grundsatz wird durch den positiven Enumerati-
onskatalog in § 56 Abs. 2 sowie die Teilgeneralklausel in § 56 Abs. 3 durchbro-
chen. Hier kann das Verwaltungsgericht sein Ermessen an die Stelle jenes der Ver-
waltung setzen. 

Ein zulässiger Beschwerdegrund ist Sachurteilsvoraussetzung. Macht ein Be-
schwerdeführer (ausdrücklich) nur Unangemessenheit des vorinstanzlichen Ent-
scheids geltend, ohne dass ein Fall von § 56 Abs. 2 oder 3 vorliegt, ist auf die Be-
schwerde nicht einzutreten. Wird eine Rechtsverletzung behauptet und ist der ange-
fochtene Entscheid bloss unangemessen, ist die Beschwerde abzuweisen. 

II.  Positiver Enumerationskatalog in Abs. 2 und 3 

Die Aufzählung ist abschliessend 55. Vorbehalten bleibt die Zuweisung der Ermes-
senskontrolle in anderen Erlassen (§ 1 Abs. 2). Zu den lit. a-k vgl. die entsprechen-
den Ziffern in § 52, zu den Rekurs- und Schätzungskommissionen § 54 und betref-
fend das Disziplinarverfahren § 55. 

E. Abgrenzung der Rechtsfrage vom Ermessen 
Die herrschende Lehre geht davon aus, dass die Auslegung des Tatbestands einer 
Norm (gerichtlich überprüfbare) Rechtsfrage ist, und nur die Bestimmung der 
Rechtsfolgen (gerichtlich nicht überprüfbare) Ermessensausübung sein kann ("wenn 
- dann kann"-Bestimmungen) 56. Der "(unbestimmte) Gesetzesbegriff" ist Rechts-
frage 57, räumt unter Umständen aber einen Beurteilungsspielraum ein (Rz 12 ff.). 

Die Abgrenzung von Rechtsfrage und Ermessen ergibt sich aus der Norm, die an-
gewendet wird. In klaren Fällen räumt der Gesetzgeber der 

                                                
55 AGVE 1983, 240. 
56 IMBODEN/RHINOW, Nr. 66 B II a, S. 405; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 302. 
57 BGE 91 I 75 (Grundsatzentscheid); KÖLZ, Kommentar, § 50 N 30; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 
301; CAVELTI, S. 179. 
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rechtsanwendenden Behörde durch Formulierungen wie "nach pflichtgemässem 
Ermessen", "darf" oder "kann" 58 Ermessen ein. Bei Soll-Vorschriften ist der Er-
messensspielraum kleiner, da die Verwaltung im Regelfall gebunden ist und eine 
abweichende Entscheidung nur in atypischen Fällen zulässig ist 59. Muss-
Vorschriften lassen allerhöchstens noch ein Auswahlermessen zu (bei mehreren im 
Gesetz vorgesehenen Rechtsfolgen), schliessen aber ein Entschliessensermessen 
aus. Ermessen wird in der Regel auch dann eingeräumt, wenn eine Norm allgemein 
eine Bewilligungspflicht vorschreibt oder die Behörde zum Erlass eines Verwal-
tungsakts ermächtigt, ohne die Voraussetzungen dafür abschliessend zu regeln 60. 
Ob tatsächlich Ermessen vorliegt, ist letztlich eine Auslegungsfrage. 

Es ist unbestritten, dass bei der Gesetzesredaktion gelegentlich der Zufall darüber 
entscheidet, ob Entscheidungsspielräume durch Einbindung im Tatbestand zur 
Rechtsfrage werden oder durch Aufnahme in die Formulierung der Rechtsfolgen 
zum gerichtlich (in der Regel, § 56 Abs. 2) nicht überprüfbaren Ermessen. Dies 
kann aber nicht dazu führen, die notwendige 61 Unterscheidung aufzugeben; die 
Lösung des Abgrenzungsproblems ist zumindest teilweise durch präzisere und "be-
wusstere" Formulierung der Rechtssätze zu erreichen. 

F.  Praxis des Verwaltungsgerichts 

I.  Übersicht 

Das Verwaltungsgericht hat selten 62 versucht, seine Prüfungsbefugnis dogmatisch 
zu erfassen und Abgrenzungskriterien zu entwickeln, die losgelöst vom konkreten 
Fall oder von einzelnen Fallgruppen verallgemeinerungsfähig wären. Die Unter-
scheidung zwischen Rechts- und Ermessenskontrolle wird zwar anerkannt, ebenso 
die Existenz von Beurteilungsspielräumen, das Mass der Überprüfung aber stark 
fallbezogen 

                                                
58 AGVE 1978, 175. 
59 ERICHSEN in Erichsen/Martens, Allg. VerwR, § 10 Rz 13; ULE/LAUBINGER, § 55 Rz 2; KOPP, VwVfG, § 40 
Rz 11. 
60 AGVE 1981, 255; KOPP, VwVfG, § 40 Rz 9. 
61 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 309; a.M. VALLENDER, S. 819 ff. 
62 Erfreuliche Ausnahme: AGVE 1993, 244, bezüglich der Gesetzesbegriffe "rasche und für jedermann mögli-
che Versorgung" und "nahe gelegene Ortschaft". Im Entscheid wird die Unterscheidung zwischen Beurteilungs-
spielraum und Ermessen mit Verweis auf die bundesgerichtliche Praxis (BGE 117 Ib 117; 107 Ib 119 ff.) aner-
kannt. 
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einer "ganzheitlichen" Betrachtung unterworfen 63 und mit Hinweis auf die verfas-
sungsrechtliche Funktionenzuordnung, die institutionellen Möglichkeiten des Ver-
waltungsgerichts 64, die Naturgemässheit 65, die "beschränkte Optik" 66, die Stellung 
des Verwaltungsgerichts im allgemeinen und den Vorrang demokratischer Gestal-
tungsmöglichkeiten gelegentlich über den Wortlaut von § 56 hinaus eingeschränkt. 
Den Erwägungen haftet oftmals etwas Formelhaftes an, indem ohne weitere Be-
gründung gesagt wird, die Behörde habe "jedenfalls" ihr Ermessen nicht überschrit-
ten. 

Irritierend sind besonders zwei Sachen: Das Verwaltungsgericht erweckt gelegent-
lich den Eindruck, dass der Umfang der Kognition etwas Freiwilliges an sich hat 
("Das Verwaltungsgericht hat sich ... stets Zurückhaltung auferlegt") 67, was nicht 
zutrifft 68. Der grosszügige Gebrauch des Begriffs "Zurückhaltung" bringt zum 
Ausdruck, dass das Gericht gewisse Fragen nicht voll prüft; auch dies ist nach der 
hier vertretenen Konzeption (Rz 22, 32 ff.; § 49 Rz 3 ff.) unzutreffend, da die Ver-
tretbarkeit eines Entscheids nur in voller Kenntnis von Sachverhalt, Tatbestand und 
Rechtsfolge beurteilt werden kann, nicht aber dann, wenn man sagt, der angefoch-
tene Entscheid erscheine zutreffend, man habe aber auch nicht richtig geprüft. 

II.  Zum Beurteilungsspielraum 

Ob ein Beurteilungsspielraum vorliegt, ist gestützt auf das anzuwendende Gesetz, 
die Verfassung und andere Indizien (etwa die besondere Organisation des verwal-
tungsinternen Entscheidträgers 69) abzuklären (Rz 19 ff.). Das Verwaltungsgericht 
anerkennt hauptsächlich in den folgenden Bereichen Beurteilungsspielräume, wenn 
dies auch selten ausdrücklich gesagt wird (zumeist ist bloss indifferent von "Zu-
rückhaltung" die Rede) 70. 

                                                
63 Vgl. etwa die in AGVE 1993, 366, vorgenommene Unterteilung in eine "rechtliche" und eine "faktische" 
Beurteilung der Beschwerde. 
64 Vgl. HALLER-GIMELLI, 407. 
65 AGVE 1976, 276; "Natur der Streitsache" (HALLER-GIMELLI, 407). 
66 AGVE 1994, 387. 
67 AGVE 1979, 211. Ähnlich unzutreffend der Begriff 'Selbstbeschränkung' (AGVE 1982, 101). 
68 RHINOW, Ermessen, 93. 
69 ERICHSEN in Erichsen/Martens, Allg.VerwR, § 10 Rn 11. 
70 "In den Erwägungen des Verwaltungsgerichts zum Umfang der Kognition werden die Wörter "Rechtskontrol-
le", "Ermessenskontrolle", "unbestimmter Begriff", "Rechtsfragen", "Ermessen", "Entscheidungsspielraum", 
"Beurteilungsspielraum" usw. zwar verwendet, aber mehr als Ausgangspunkt für Differenzierungen oder als 
Hilfsmittel, um gewisse Grenzpositionen zu umschreiben" (HALLER-GIMELLI, 406). 
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1.  Gemeindeautonomie 
Vgl. dazu ausführlich § 49 Rz 38 ff. 

2.  Planungsentscheide und Prognosen 
Überträgt der Gesetzgeber der Verwaltung Planungsaufgaben oder Entscheide, die 
auf einer Prognosestellung beruhen, räumt er ihr damit gleichzeitig einen Beurtei-
lungsspielraum ein. Es handelt sich nicht um Ermessen, da die Verwaltung nicht 
ermächtigt wird, aus mehreren möglichen Rechtsfolgen eine herauszugreifen, son-
dern es geht um die Bewertung zukünftiger Entwicklungen. 

Das Verwaltungsgericht prüft in diesen Fällen, ob die dem Planungs- oder Progno-
seentscheid zugrunde liegende Wertung in einer der jeweiligen Materie angemesse-
nen und methodisch einwandfreien Weise erarbeitet worden ist 71. Ist das Gericht 
der Auffassung, die Entscheidgrundlagen seien korrekt ermittelt worden, ist nur 
noch zu prüfen, ob der von der Verwaltung gestützt auf die (vollständigen) Bewer-
tungsgrundlagen gefällte Planungs- oder Prognoseentscheid vertretbar ist. Insbe-
sondere darf die Prognose der Verwaltung nicht durch eine ebenso unsichere Prog-
nose des Gerichts ersetzt werden; das Gericht hat die planerische Gestaltungsfrei-
heit der Behörden zu respektieren 72. Planungsalternativen sind, vorbehältlich kras-
ser Fälle, nicht zu prüfen. Hingegen ist abzuklären, ob sich anbietende planerische 
Alternativen überhaupt berücksichtigt wurden. 

Werden die Planungen und Prognosen in einem späteren Zeitpunkt durch die tat-
sächliche Entwicklung widerlegt, entfällt der der Verwaltung vom Gesetzgeber ein-
geräumte Beurteilungsspielraum, und das Verwaltungsgericht hat seinen Entscheid 
auf den sich zwischenzeitlich verwirklichten Sachverhalt abzustellen; es kann sich 
nicht mehr auf den Prognosecharakter der anzuwendenden Bestimmung oder die 
prognostische Einschätzung eines (damals) zukünftigen Sachverhalts berufen. 

Obwohl Prognoseentscheid auferlegt sich das Verwaltungsgericht im Rahmen einer 
bedingten Entlassung aus dem Strafvollzug bei der Beurteilung der Prognose des 
zukünftigen Verhaltens und der zukünftigen Bewährung eines Strafgefangenen in 
Freiheit keine Zurückhaltung 73. 

                                                
71 AGVE 1980, 244 f.; ULE, S. 15. 
72 KOPP, VwGO, § 114 Rz 35. 
73 Das wird zwar nicht ausdrücklich gesagt, ergibt sich aber aus der Begründung in AGVE 1993, 319 ff. 
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3.  Technische Fragen und Fachwissen 
Das Verwaltungsgericht übt Zurückhaltung, wenn dem angefochtenen Entscheid die 
Beurteilung einer mit besonderem Fachwissen versehenen Verwaltungsbehörde 
zugrunde liegt. Diese (verbreitete) Praxis ist im Ansatz problematisch, da sie davon 
ausgeht, dass Verwaltungsgerichte nicht in der Lage sind, komplizierte Sachverhal-
te zu beurteilen, technisch anspruchsvolle Tatbestände zu verstehen oder den damit 
verbundenen Subsumptionsvorgang nachzuvollziehen. Der Zivilrichter hat oftmals 
nicht minder schwierige Fragen zu entscheiden; dort ist aber niemand der Auffas-
sung, er müsse die behauptete Aussage derjenigen Partei berücksichtigen, die über 
mehr Fachwissen verfügt 74. Richtigerweise ist die Darstellung der fachkundigen 
Verwaltung als "Parteigutachten" zu betrachten, von dessen Richtigkeit oder Nach-
vollziehbarkeit sich der Richter überzeugen muss, will er die eine Auffassung sei-
nem Entscheid zugrunde legen. Hat er Zweifel an der Darstellung der fachlich qua-
lifizierten Verwaltung oder ist er ausnahmsweise nicht in der Lage, die notwendigen 
Entscheidgrundlagen zu verstehen, ist ein neutraler Sachverständiger beizuziehen 75, 
der den Sachverhalt beurteilt und dem Richter unter Bezugnahme auf den Tatbe-
stand verständlich macht. 

Mit einer zusätzlichen Komplizierung und Verteuerung des Verfahrens wegen der 
Überprüfung technischer Fragen ist nicht zu rechnen. Einerseits verfügt das Verwal-
tungsgericht selbst über fachlich qualifizierte Richter auch ausserhalb des juristi-
schen Bereichs (Architekten, Landwirte, Psychiater, Treuhänder), zum anderen sind 
derartige Fälle relativ selten. Die Überprüfung ist zudem nur vorzunehmen, wenn 
eine Partei in zumutbar substantiierter Weise eine falsche fachliche Beurteilung 
durch die Vorinstanz behauptet 76. 

4.  Örtliche Verhältnisse 
Das Verwaltungsgericht übt Zurückhaltung im Zusammenhang mit (besonderen) 
örtlichen Verhältnissen 77. Diese "Zurückhaltung" betrifft im Grunde genommen 
nicht die Auslegung eines Gesetzesbegriffs, sondern 

                                                
74 Gleich kann im Bereich des fürsorgerischen Freiheitsentzugs argumentiert werden: Die Ärzte einer psychiat-
rischen Klinik sind ohne Zweifel fachkundig im Sinne der Rechtsprechung, der Richter ist es in der Regel nicht. 
Dennoch kommt niemand auf die Idee, seinen Entscheid bloss auf die Ausführungen der Klinikärzte abzustüt-
zen. 
75 Korrektes Vorgehen des Verwaltungsgerichts bei Kaminsanierung in VGE III/62 vom 8. Juli 1992 i.S. R. und 
Mitb. 
76 So denn auch AGVE 1993, 352. 
77 AGVE 1991, 318. 
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die Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts. Geht man davon aus, dass die 
Auslegung einer Norm nicht ohne Bezugnahme auf den zu subsumierenden Sach-
verhalt erfolgen kann, ist es richtig, den Behörden auch bei der Beurteilung örtlicher 
Verhältnisse einen gewissen Beurteilungsspielraum zu belassen, sofern ein derarti-
ger Wille des Gesetzgebers auch erkennbar ist. Im Bereich "kommunaler" örtlicher 
Verhältnisse wird dieser Wille des kommunalen Gesetzgebers zu vermuten sein. 
Unzulässig ist hingegen, besondere örtliche Verhältnisse als Begründung für die 
Gewährung eines gerichtsfreien Beurteilungsspielraums anzuführen, wenn nicht 
kommunale, sondern kantonale Behörden erstinstanzlich entschieden haben 78. 
Demzufolge stellen die besonderen örtlichen Verhältnisse keine eigene Fallgruppe 
dar, sondern gehen in der Gemeindeautonomie auf. 

Gewichtet eine kantonale verwaltungsinterne Beschwerdeinstanz kommunale örtli-
che Verhältnisse auf Beschwerde hin anders, kann das Verwaltungsgericht seine 
Kognition nicht mit der Begründung, es lägen besondere örtliche Verhältnisse vor, 
beschränken. Es ist diesfalls verpflichtet zu prüfen, ob die Vorinstanz den der Ge-
meindebehörde zustehenden Beurteilungsspielraum beachtet hat. Mit anderen Wor-
ten: es hat auf Beschwerde hin zu entscheiden, ob der kommunale Entscheid ver-
tretbar war; ist dies zu bejahen, ist der vorinstanzliche Entscheid aufzuheben 79. 

5.  Im Güterregulierungsverfahren 
Eine gewisse Zurückhaltung ist in diesen Fällen durch die besondere Organisation 
des Entscheidträgers gerechtfertigt. Vgl. Kasuistik, Rz 57. 

III. Zur Abgrenzung der Rechtsfrage vom Ermessen 

Grundsätzliche Erwägungen fehlen. Das Verwaltungsgericht stellt in der Regel oh-
ne weitere Begründung fest, ob ein Gesetzesbegriff auszulegen ist oder ob eine ge-
setzliche Ermächtigung zur Ermessensausübung besteht. Zu den einzelnen Ent-
scheiden vgl. Kasuistik, Rz 55. 

                                                
78 Insofern zu weitgehend HÄFELIN/MÜLLER, Rz 369, die besondere örtliche Verhältnisse einschränkungslos als 
Grund für eine reduzierte richterliche Überprüfung genügen lassen. 
79 Insofern unzutreffend AGVE 1982, 274. 
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G.  Revision 
Die Zuweisung der Ermessenskontrolle an das Verwaltungsgericht war im Gesetz-
gebungsverfahren umstritten. In Lehre und Rechtsprechung hat sich die Auffassung 
durchgesetzt, dass den Verwaltungsgerichten nur Rechtskontrolle, nicht auch Er-
messenskontrolle zustehen soll. Die Ende dieses Jahrtausends bevorstehende Revi-
sion des VRPG wird wohl zu einer Streichung von § 56 Abs. 2 und 3 führen. 

H.  Kasuistik 

I.  Rechtsfrage und Ermessen 

Bei Strassenbauprojekten überprüft das Verwaltungsgericht die Handhabung des 
Ermessens nicht (AGVE 1995, 359) - In Beschwerden gemäss § 28 BauG gegen 
Nutzungspläne und Sondernutzungspläne steht dem Verwaltungsgericht nur die 
Rechtskontrolle, nicht aber auch die Ermessenskontrolle zu; mit dieser Einschrän-
kung der Kognition hat der Gesetzgeber dem Umstand Rechnung getragen, dass 
dem Verwaltungsgericht im gewaltenteiligen Aufbau des Staatswesens nicht die 
Funktion einer Oberplanungsbehörde zukommt; es ist nur zu prüfen, ob die planen-
de Behörde ihrer Abwägungspflicht nachgekommen ist (AGVE 1995, 287) - Die in 
§ 32 Abs. 2 Gesundheitsgesetz enthaltenen Begriffe "rasche und für jedermann 
mögliche Versorgung" und "nahe Ortschaft" sind Rechtsbegriffe (AGVE 1993, 244) 
- Die Formulierung, der "Gemeinderat kann Baubeiträge erheben", räumt Ermessen 
ein (AGVE 1978, 175) - Die Formulierung, der "Gemeinderat kann ... Ausnahmen 
gestatten" (§ 155 aBauG), räumt Ermessen ein; die Voraussetzungen und Schranken 
(ausserordentliche Verhältnisse, Härte, Rücksichtnahme auf die beteiligten Interes-
sen) prüft das Gericht als Rechtsfragen frei (sinngemäss AGVE 1978, 246 ff.) - Ob 
eine verbotene Unterpacht vorliegt oder nicht, ist Rechtsfrage, bei deren Prüfung 
das Verwaltungsgericht frei ist (AGVE 1981, 131) 80 - Die Formulierung, der Ge-
meinderat kann eine Bausperre erlassen, räumt Ermessen ein; je weiter aber die 
neuen Pläne und Bauvorschriften ausgearbeitet sind, desto enger wird der Ermes-
sensspielraum (AGVE 1977, 211) - Die Erklärung einer Baupolizeibehörde, eine 
Ausnahmebestimmung grundsätzlich nicht 

                                                
80 In AGVE 1981, 131, liegt einer der seltenen Fälle vor, bei denen das Verwaltungsgericht bei der Bestimmung 
des Kognitionsumfangs ausdrücklich prüft, ob eine Rechts- oder eine Ermessensfrage vorliegt. 
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anzuwenden, ist Ermessensmissbrauch (AGVE 1973, 222) - Ob ein öffentliches 
Interesse an der Beschränkung des Verkaufs von Vitamin C Tabletten besteht, ist 
Rechtsfrage (AGVE 1971, 267) - Verstoss gegen das gesetzlich vorgesehene Ver-
fahren ist Rechtsverletzung im Sinn von § 56 Abs. 1 (AGVE 1970, 237) - Ob ein 
Ausnahmetatbestand vorliegt, ist Rechtsfrage; durch welche Abweichung vom Ge-
setz und durch welche besondere Anordnung der Ausnahmesituation Rechnung 
getragen werden kann, ist Ermessensfrage (AGVE 1973, 219) 81 - Wenn das Gesetz 
im einzelnen nicht ausdrücklich bestimmt, was vorzukehren ist, gewährt es der 
rechtsanwendenden Bewilligungsbehörde einen Ermessensspielraum (AGVE 1981, 
255) - "Dringendes Bedürfnis" ist Rechtsfrage (VGE I/54 vom 24. Oktober 1989 
i.S. B., S. 10) - Ermessen ist pflichtgemäss auszuüben (AGVE 1991, 316 f.; 1989, 
263; 1988, 388; 1987, 275 f.) - Ist bei korrekter Ermessensbetätigung eine Mass-
nahme am Platz, so kann auf ihre Ausfällung nicht verzichtet werden (AGVE 1976, 
220) - Pflichtgemässe Ermessenbetätigung verlangt, dass alle in der Sache erhebli-
chen Interessen gegeneinander abgewogen wurden (AGVE 1977, 235) - Eine Kann-
Formulierung im Zivilschutzgesetz bedeutet nicht, dass der Entscheid über die Er-
füllung der Schutzraumpflicht dem Privaten überlassen werden darf (AGVE 1982, 
280). 

Mit der Vorschrift einer "genügenden Erschliessung" räumt das Gesetz der Baube-
willigungsbehörde einen Entscheidungsspielraum ein (unzutreffend, AGVE 1981, 
251) 82. 

II.  Beurteilungsspielraum 

1.  Allgemein 
Bei der Auslegung eines unbestimmten Rechtsbegriffs kann der Verwaltung ein 
gewisser Beurteilungsspielraum zustehen (AGVE 1993, 244) - "Kann"-Formeln 
eröffnen der rechtsanwendenden Behörde einen relativ weiten Ermessenspielraum; 
dieser muss pflichtgemäss gehandhabt werden (AGVE 1994, 414) - Bei der Über-
prüfung von Entscheiden betreffend Planungszonen ist Zurückhaltung zu üben; das 
Verwaltungsgericht soll den Spielraum der politischen Planungsorgane nicht ein-
schränken (AGVE 1989, 255) - Bei der inzidenten Überprüfung von Zonenplänen 
greift das Verwaltungsgericht nur ein, wenn sich die planerischen 

                                                
81 Ebenso KÖLZ, Kommentar, § 50 N 49. 
82 Die "genügende Erschliessung" ist Rechtsbegriff; allenfalls kommt einer kommunalen Baubewilligungsbe-
hörde gestützt auf die Gemeindeautonomie ein Beurteilungsspielraum zu. 
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Wertungen und Werturteile als schlechterdings unvertretbar oder Planungsmass-
nahmen als offensichtlich ungeeignet erweisen (AGVE 1980, 244) - Bei der Beur-
teilung des öffentlichen Interesses im Zusammenhang mit Bausperren ist Zurück-
haltung gerechtfertigt, da die Bausperre bloss eine provisorische und kurzfristige 
Massnahme darstellt und die politischen Behörden über einen gewissen Spielraum 
verfügen müssen, um an ihren Planentwürfen allenfalls noch Verbesserungen vor-
nehmen zu können (AGVE 1979, 220) - Zurückhaltung bei der Überprüfung von 
Vorschlägen des technischen Leiters im Bodenverbesserungsverfahren (VGE I/59 
vom 10. Dezember 1991 i.S. H., S. 9; VGE I/20 vom 28. April 1989 i.S. S., S. 7). 

2.  Gemeindeautonomie im speziellen 
Bei kommunalen Planwerken ist mit Rücksicht auf die Gemeindeautonomie bei der 
Überprüfung Zurückhaltung zu üben; eine richterliche Korrektur ist nur angebracht, 
wenn bestimmt abgefasste Rechtsvorschriften verletzt worden sind, sich planerische 
Werturteile als offensichtlich ungeeignet erweisen oder wenn der Genehmigungs-
entscheid sonstwie sachlich unhaltbar ist (AGVE 1995, 287) - Dem Gemeinderat 
steht bei der Handhabung der ästhetischen Generalklausel ein erheblicher Spielraum 
zu; er kann sich gegenüber dem Verwaltungsgericht auf die verfassungsrechtlich 
geschützte Gemeindeautonomie berufen und das Gericht darf nicht korrigierend 
eingreifen, wenn sich die ästhetische Wertung der Vorinstanzen auf vernünftige 
Gründe stützen lässt (AGVE 1995, 334 [Verletzung der volumetrischen Proportio-
nalität bei einem Schulhausprojekt]; 1994, 387 [Material- und Farbkonzept einer 
Fassade]; 1993, 382; 1985, 306; 1982, 274 [betreffend Farbe von Dachziegeln]) - 
Der Begriff "Einheitlichkeit des Quartierbilds" eröffnet dem Gemeinderat einen 
(gerichtsfreien) Beurteilungsspielraum (AGVE 1993, 384) - Bei der Rechtmässig-
keitsüberprüfung muss das Verwaltungsgericht umso eher einschreiten, je bestimm-
ter die betreffenden Vorschriften sind und je mehr es bei der Handhabung um ü-
berwiegend kantonale oder individuelle Rechtsschutzanliegen wie namentlich Be-
schränkungen der Eigentumsgarantie oder von anderen Grundrechten geht; es muss 
sich umgekehrt um so mehr zurückhalten, je unbestimmter die entsprechenden Vor-
schriften sind und je mehr Raum sie für demokratische Gestaltungsmöglichkeiten 
auf Gemeindeebene und ortsspezifische Aufgabenerfüllung, namentlich die Wahr-
nehmung besonderer örtlicher Interessen, bieten (AGVE 1985, 306; 1993, 387 
[betreffend Grenzabstand]) - Die Argumentation der Gemeinde muss vertretbar sein 
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(AGVE 1993, 387) - Der Beschränkung auf die Rechtskontrolle kommt im Bereich 
der Gemeindeautonomie besonders grosse Bedeutung zu (AGVE 1993, 382) - Der 
Gemeinderat, der mit den örtlichen Verhältnissen besser vertraut ist, geniesst einen 
gewissen, wenn auch beschränkten Entscheidungsspielraum (AGVE 1979, 246 [in 
casu betreffend der Frage, ob Abstellräume an die Bruttogeschossfläche anzurech-
nen sind!]; 1991, 318 [betreffend Sichtzone]; 1988, 341 [betreffend Zonenkonfor-
mität einer Schrebergartenanlage] 83) - Grundsätzlich keine erstinstanzliche Ertei-
lung einer Ausnahmebewilligung durch das Verwaltungsgericht im Baubewilli-
gungsverfahren, da im Ermessen des Gemeinderats (AGVE 1971, 206 f.) - Zurück-
haltung trotz Ermessenskontrolle bei Entscheiden über Immissionsfragen im kom-
munalen Bereich (fraglich, AGVE 1988, 341) - Bei der inzidenten Überprüfung von 
Zonenplänen hat sich das Verwaltungsgericht Zurückhaltung aufzuerlegen (anstatt 
vieler: AGVE 1979, 210 ff.). 

Vgl. auch Kasuistik in Rz 57. 

III. Verschiedenes 

Keine Ausdehnung der verwaltungsgerichtlichen Kognition durch Einreichung ei-
ner Sprungbeschwerde (AGVE 1983, 241) - Aus § 56 Abs. 1 (mit Beschwerde kann 
die unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden) lässt sich 
nicht e contrario ableiten, wer nicht selbst Beschwerde führe, müsse den im ange-
fochtenen Entscheid festgestellten Sachverhalt gegen sich gelten lassen (AGVE 
1979, 277 f.). 

IV. Zu Abs. 2 lit. a-k 

Vollumfängliche Kognition im Anwendungsbereich des Gewässerschutzgesetzes 
(Änderung der Rechtsprechung in AGVE 1990, 339) - Keine Ermessenskontrolle 
bei der Überprüfung von Rodungsbewilligungen (AGVE 1975, 263) - Ist die Kos-
tenaufteilung von Strassenbaubeiträgen zwischen Gemeinde einerseits und Grund-
eigentümern andererseits nicht angefochten, so begnügt sich das Verwaltungsge-
richt in dieser Hinsicht trotz Untersuchungsmaxime und Befugnis zur Ermessens-
kontrolle (§ 56 Abs. 2 lit. a) mit einer bloss summarischen Prüfung 

                                                
83 Der Entscheid ist insoweit interessant, als zwar gesagt wird, das Verwaltungsgericht habe sich bei der Über-
prüfung gemeinderätlicher Entscheide zurückzuhalten, aber gleichzeitig darauf hingewiesen wird, dass das 
Auslegungsergebnis nicht ersetzt werden darf, soweit es vertretbar ist (als richtig ist die volle Überprüfung bei 
gleichzeitig beschränkter Aufhebungspflicht anzusehen, vgl. Rz 32). 
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des Kostenverteilers (AGVE 1975, 192 f.) - Volle Kognition in Anwendungsfällen 
der Gewässerschutzgesetzgebung auch dann, wenn es um die Kostenverteilung im 
Nachgang zu einer antizipierten Ersatzvornahme im Sinn von Art. 8 GSchG geht 
(Änderung der Rechtsprechung in AGVE 1990, 339 f.). 

V.  Zu Abs. 3 

§ 55 erlaubt die Überprüfung von disziplinarischen und administrativen Entlas-
sungsgründen, mithin ist auch in beiden Fällen die Ermessenskontrolle vorgeschrie-
ben (AGVE 1982, 117) - Bei der Überprüfung einer Neuzuteilung im Güterregulie-
rungsverfahren steht dem Verwaltungsgericht die Ermessenskontrolle zu; es aufer-
legt sich in diesen Fällen aber eine gewisse Zurückhaltung, wenn die vom Be-
schwerdeführer gestellten Begehren in den ein zusammenhängendes Ganzes bilden-
den Zuteilungsentwurf eingreifen (AGVE 1980, 114) - Keine Zurückhaltung im 
Güterregulierungsverfahren, wenn im Hinblick auf einen bestimmten Grundeigen-
tümer nicht mehr von einem Realersatz gesprochen werden kann und daher die Ei-
gentumsgarantie verletzt ist (AGVE 1980, 114) - Bei der Überprüfung der Rechts-
grundlagen einer Enteignung übt das Verwaltungsgericht nur die Rechtskontrolle 
aus; die ihm in Enteignungssachen zustehende Ermessenskontrolle (§ 56 Abs. 3) 
bezieht sich nur auf die Überprüfung der Entscheide der Schätzungskommission, 
und diese ist nur für die Frage der Entschädigung zuständig (AGVE 1978, 93) 84. 

                                                
84 Der Entscheid erging unter altem Baugesetz; heute gelten die §§ 148 ff. BauG; die Erwägungen sind aber im 
Grundsatz auch auf das neue BauG anwendbar. 
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§ 57 
1 Der Präsident oder ein anderes vollamtliches Mitglied des Verwaltungsge-
richts erlässt die leitenden Verfügungen und trifft vorsorgliche Massnahmen. 
2 Das mit der Instruktion betraute Mitglied des Verwaltungsgerichts kann die 
Beweise abnehmen, soweit nicht die Beweisabnahme durch das Gericht selbst 
angezeigt erscheint. Zeugeneinvernahme und Parteibefragung haben in der 
Regel vor dem Gericht zu erfolgen. Den Beteiligten ist Gelegenheit zu geben, 
sich zum Ergebnis des Beweisverfahrens zu äussern. 
3 Sofern vor dem Gericht Beweis- und Schlussverhandlungen durchgeführt 
werden, sind sie öffentlich. Vorbehalten bleibt § 66 Abs. 3. 

Materialien 
§§ 82, 85 f. Vorentwurf I; §§ 41, 44 f. Vorentwurf II; § 41 Vorentwurf III; Prot. Exp.Kom. 13.-
15.9.1966, S. 21 f.; Erläuterungen JD, 1966, S. 16; Prot. Exp.Kom. S. 1 f.; Botschaft I 1967, S. 46; § 
51 Entwurf VRPG 1967; Prot.GR Kom. 14.-16.9.1967, S. 14 f.; Bericht Justizdirektion 28.9.1967, S. 
8; Prot. GR 28.11.1967, Art. 1021, S. 1654. 

Literatur 
GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 53-55, 63-68; KÖLZ, Kommentar, § 60 N 1-17, § 61 N 1-
3; KOPP, VwGO, § 96 Rz 1-15; HANS RUDOLF KUHN, Der vorläufige Rechtsschutz im verwaltungs-
gerichtlichen Beschwerdeverfahren, Diss. Basel 1981; L. LEVIN, Richterliche Prozessleitung und 
Sitzungspolizei, Berlin 1913; HANS STRÄULI / GEORG MESSMER, Kommentar zur Zürcherischen 
Zivilprozessordnung, Zürich 1982, Vorbem. zu §§ 133 ff. Rz 1-4; MARTI, Verwaltungsgerichtsbar-
keit, S. 206-224; CHRISTOPH SCHAUB, Der vorläufige Rechtsschutz im Anwendungsbereich des 
Umweltschutzgesetzes, Zürich 1990; EUGEN SPIRIG, Prozessleitung (Nach zürcherischem Prozess-
recht), Zürich 1985; ULE, S. 365-387. 

Vgl. des weiteren die Literaturverzeichnisse in den §§ 44 und 50 jeweils vor Rz 1. 

Zur Öffentlichkeit: CAVELTI, S. 30-32; EICHENBERGER, Kommentar KV, § 72 N 1-18; EYERMANN-
FRÖHLER, § 55 Rz 2-6; JEAN-MAURICE FRESARD, L'applicabilité de l'Art. 6 § 1 CEDH au conten-
tieux de l'assurance sociale et ses conséquences sous l'angle du principe de la publicité des débats, 
Schweizerische Versicherungszeitschrift (SVZ) 1994, 191-200; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 
87 f.; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 65 f.; ARTHUR HAEFLIGER, Der Grundsatz der Öf-
fentlichkeit der Verhandlung, in: Verfassungsrechtsprechung und Verwaltungsrechtsprechung, Zü-
rich 1992, S. 243-250; DERS., EMRK, S. 152-160; ISABELLE HÄNER, Öffentlichkeit und Verwaltung, 
Diss. Zürich 1990; HERZOG, EMRK, S. 328-354; ANDREAS KEISER, Öffentlichkeit im Verfahren vor 
dem Zürcher Verwaltungsgericht, ZBI 95/1994, 1-20 (zit.: Öffentlichkeit); KÖLZ, Prozessmaximen, 
S. 14; DERS., Kommentar, § 62 N 1-3; KÖLZ/HÄNER, Rz 57-61; THOMAS SCHMUCKLI, Die Fairness 
in der Verwaltungsrechtspflege - Art. 6 EMRK und die Anwendung auf die Verwaltungsrechtspflege 
des Bundes, Diss. Freiburg 1990, S. 94-99; EUGEN SPIRIG, Prozessleitung, Zürich 1985; ULE, S. 141; 
VILLIGER, EMRK, Rz 435-446; ULRICH ZIMMERLI, EMRK und schweizerische Verwaltungsrechts-
pflege, in: Daniel Thürer / Rolf H. Weber / Roger Zäch, Aktuelle Fragen zur Europäischen 
Menschenrechtskonvention, Zürich 1994, S. 41-67 (zit.: EMRK). Vgl. des weiteren das ausführliche 
Literaturverzeichnis bei HERZOG, EMRK, XXIII-XLVI, und die Zusammenstellung in § 66 vor Rz 1. 

4. Verfahrens-
leitung a) 
Instruktion 
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A.  Entstehungsgeschichte 
In den beiden ersten Vorentwürfen zum VRPG waren die Instruktion des Verfah-
rens, die vorsorglichen Verfügungen und das Beweisverfahren in separaten Para-
graphen geordnet. Im Vorentwurf III wurden sie in § 41 zusammengefasst. Die Be-
weisabnahme konnte vom Verwaltungsgericht an Verwaltungsbehörden delegiert 
werden; dieser Regelung lag die Auffassung zugrunde, das Verwaltungsgericht 
müsse frei bestimmen können, wie die Beweisabnahme erfolgen soll 1. Daran wurde 
in der Folge nicht mehr festgehalten; die Expertenkommission kam im Gegenteil 
zur Überzeugung, die spezifischen Verhältnisse des Verwaltungsgerichts erforder-
ten konkrete Verfahrensregeln, weshalb vollumfänglich auf die Beweisabnahmere-
geln der aZPO 2 verwiesen wurde 3. Konsequenterweise wurden die Vorschriften 
zur "Beweiserhebung" (Marginale zu § 22) in der Folge von der Verfahrensleitung 
abgetrennt. Mit der Einführung des Instruktionsrichters wollte man das richterliche 
Element bei der Verfahrensleitung betonen und nebenamtliche Richter wie auch 
Sachbearbeiter von diesen Aufgaben bewusst ausschliessen 4. Die Streitfrage, 

                                                
1 Prot. Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 21. 
2 Zivilprozessordnung vom 12. März 1990 (AGS 1, 359). 
3 § 22 Abs. 3; § 50 Entwurf VRPG 1967; Erläuterungen JD November 1966, S. 16. 
4 Botschaft I 1967, S. 46. 
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ob Verhandlungen vor Verwaltungsgericht öffentlich sind oder nicht 5, wurde letzt-
lich zugunsten der Öffentlichkeit im Fall von Beweis- und Schlussverhandlungen 
entschieden. 

B.  Prozessleitung 

I.  Instruktionsverfahren 

1.  Übersicht 
Das Instruktionsverfahren ist Teil des Rechtsmittelverfahrens und hat zum Ziel, den 
Prozess von der Rechtshängigkeit zur Entscheidung zu führen 6. Dabei kommen in 
der Hauptsache die Prozessmaxime "Wahrung des rechtlichen Gehörs" und die 
"Untersuchungsmaxime" zur Anwendung. Letztere dient der Sammlung des Pro-
zessstoffes, des Tatsachenmaterials also, das die Grundlage des Urteils bilden soll 7. 

§ 57 regelt nur einen Teilbereich dieses Verfahrens. Er bestimmt, wer im verwal-
tungsgerichtlichen Verfahren die leitenden Verfügungen erlässt und vorsorgliche 
Massnahmen trifft, wer die Beweise abnimmt und welche Beweismittel in der Regel 
vor dem Gericht abzunehmen sind. Er enthält aber auch Bestimmungen über das 
rechtliche Gehör und die Öffentlichkeit im Beweisverfahren bzw. während der 
"Schlussverhandlung". Damit ist das eigentliche Instruktionsverfahren weder 
erschöpfend noch einheitlich geregelt. Hinzu treten "allgemeine Bestimmungen" 
(§§ 39 Abs. 3, 41, 42 und 44 Abs. 2) sowie bezüglich der Beweisabnahme durch 
das Verwaltungsgericht der ausdrückliche Verweis auf die ZPO (§ 22 Abs. 3) und 
"besondere Bestimmungen" (§ 50 für das verwaltungsinterne Beschwerdeverfahren; 
§§ 63-67 für die verwaltungsgerichtliche Klage; § 70 für die abstrakte 
Normenkontrolle). Damit stellt sich unweigerlich die Frage, was in § 57 geregelt 
werden wollte. 
2.  Inhaber der Verfahrensleitung 
§ 57 Abs. 1 bestimmt unmissverständlich, dass der Präsident oder ein anderes voll-
amtliches Mitglied des Verwaltungsgerichts leitende Verfügungen erlässt oder vor-
sorgliche Massnahmen trifft. Damit sind nebenamtliche Richter, Ersatzrichter sowie 
Gerichtsschreiber von der Instruktion 

                                                

5 Prot. GR Kom. 14.-16.9.1967, S. 14 f. 
6 KÖLZ/HÄNER, Rz 288; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 54. 
7 KÖLZ, Prozessmaximen, S. 7. 
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ausgeschlossen. Die Regelung hat ihren Ursprung in der Überzeugung, eine voll-
wertige Verwaltungsgerichtsbarkeit müsse sich deutlich vom verwaltungsinternen 
Beschwerdeverfahren (wo die Prozessleitung durch Sachbearbeiter erlaubt ist, vgl. 
§ 50 Abs. 1 e contrario) unterscheiden 8. Die Auffassung ist heute, nachdem die 
Verwaltungsgerichtsbarkeit im System der Verwaltungsrechtspflege fest verankert 
ist, überholt. Es ist uneinsichtig, weshalb Instruktionsverfügungen (etwa der Beizug 
von Akten) nicht vom Referenten 9 erlassen werden können. In der Praxis hält sich 
das Verwaltungsgericht nicht immer an diese Regelung (Fristverlängerungen und 
Zustellungen zur Kenntnisnahme werden - obwohl Bestandteil der Instruktion - von 
der Kanzlei ausgefertigt und unterzeichnet). Zu Recht: die Arbeitslast (150%ige 
Fallzunahme am Verwaltungsgericht seit Anfang der achtziger Jahre) erlaubt das 
Festhalten an arbeitsverursachenden, unnötigen Instituten nicht. Die Einführung des 
referierenden Obergerichtsschreibers 10 verliert erheblich an Wirksamkeit, wenn 
dieser sowohl von der Instruktion wie auch der materiellen Verhandlungsleitung 11 
ausgeschlossen bleibt. Im Kanton Zürich ist die Delegation an den Gerichtsschrei-
ber denn auch zulässig 12. § 57 Abs. 1 ist entsprechend zu revidieren. 

3.  Mittel der Instruktion 

a)  Leitende Verfügungen 
Verfahrensleitende (prozessleitende) Verfügungen sind Anordnungen im Rahmen 
der Prozessinstruktion, die das rechtshängige Verfahren der Erledigung entgegen-
führen 13. Im Zusammenhang mit § 57 Abs. 2 wird deutlich, dass im ersten Absatz 
die formelle (im Gegensatz zur materiellen) Verfahrensleitung angesprochen wird. 
Diese beinhaltet den äusseren Gang des Verfahrens, namentlich die Leitung des 
schriftlichen Verfahrens, die Fristenkontrolle und die Behandlung der Fristerstrek-
kungsgesuche, die Durchführung des Vorprüfungsverfahrens im Sinn von § 41 Abs. 
1 14, die Beiladung 15, die Bestellung eines unentgeltlichen 

                                                
8 Botschaft I 1967, S. 46. 
9 Referenten sind neben den vollamtlichen Verwaltungsrichtern vor allem die Ersatzrichter und die Gerichts-
schreiber, gelegentlich auch die nebenamtlichen Verwaltungsrichter. 
10 Anhang 1 zum Dekret über das Dienstverhältnis und die Besoldung der Staatsbeamten (Besoldungsdekret) 
vom 24. November 1971 (SAR 161.110). 
11 Vgl. Rz 12 hinten. 
12 KÖLZ, Kommentar, § 56 N 2; SPIRIG, S. 23; § 125 Abs. 1 und Abs. 2 GVG ZH. 
13 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 140; BGE 108 Ib 381. 
14 Vgl. § 41 Rz 4 ff. 
15 Vgl. § 41 Rz 60 ff. 
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Rechtsverteters 16 und die Bestimmung des Verhandlungstermins. Entgegen der zu 
engen Marginale (Instruktion) 17 gehört zum Aufgabenbereich des Instruktionsrich-
ters auch die Leitung der mündlichen Verhandlung und der Urteilsberatung 18 sowie 
die allfällige mündliche Eröffnung des Entscheids. 

Prozessleitende Anordnungen sind in der Regel nicht gesondert anfechtbar, da der 
Abschluss des Verfahrens sonst ungebührlich verzögert und die Entscheidfindung 
verteuert wird 19. Da das Verwaltungsgericht als letzte kantonale Instanz entschei-
det, bestimmt sich die Anfechtbarkeit nach den bundesrechtlichen Verfahrensbe-
stimmungen 20. Dabei ist von entscheidender Bedeutung, ob sich der verwaltungs-
gerichtliche Entscheid in der Sache auf kantonales Recht oder auf Bundesrecht ab-
stützt oder abstützen sollte 21. Das Bundesgericht verlangt als Voraussetzung für die 
Anfechtbarkeit von Zwischenentscheiden im staatsrechtlichen Beschwerdeverfah-
ren, dass sie für den Betroffenen einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil 22 zur 
Folge haben. Der Nachteil hat rechtlicher 23 Natur zu sein, ein tatsächlicher Nachteil 
genügt nicht; überdies muss der Nachteil aktuell, d.h. bereits eingetreten sein oder 
doch mit einer gewissen naheliegenden Wahrscheinlichkeit drohen 24. Nicht wie-
dergutzumachen ist ein Nachteil dann, wenn der Endentscheid, auch wenn er für 
den Betroffenen positiv ausfällt, den durch die vorsorgliche Massnahme verursach-
ten Nachteil nicht mehr beheben kann 25. Die Anfechtbarkeit bejaht hat das Bun-
desgericht bei der Verweigerung der aufschiebenden Wirkung eines Rechtsmittels 
26, der Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege 27, beim Entscheid über die 
Höhe des Anwaltshonorars 28, 

                                                
16 § 35. 
17 Dabei dürfte es sich um ein redaktionelles Versehen handeln, zumal in § 66 Abs. 1 auf § 57 verwiesen wird 
mit der Formulierung: "Hinsichtlich Verfahrensleitung und Instruktion gilt § 57"; vgl. auch § 66 Rz 2. 
18 Zur Verhandlungsleitung Rz 12 ff. hinten. 
19 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 141. 
20 OG und VwVG. 
21 Im einen Fall ist die staatsrechtliche Beschwerde gegeben, im anderen die Verwaltungsgerichtsbeschwerde. 
Die Einteilung entspricht nur dem Grundsatz und berücksichtigt die tatsächlich wesentlich kompliziertere bun-
desrechtliche Regelung nicht; vgl. dazu ausführlich KÄLIN, Beschwerde, S. 335 ff. 
22 Art. 87 OG; BGE 121 I 322; 117 Ia 249; KÄLIN, Beschwerde, S. 335 ff. 
23 BGE 120 Ia 264; 117 Ia 249; 116 Ia 184, 199, 446; 115 Ia 314; KÄLIN, Beschwerde, S. 342. 
24 BGE 116 Ia 199; KÄLIN, Beschwerde, S. 342. 
25 BGE 120 Ia 264; 117 Ia 249; KÄLIN, Beschwerde, S. 342. 
26 BGE 120 Ia 264; 116 Ia 179. 
27 BGE 121 I 322; 111 Ia 278 f. 
28 BGE 93 I 120. 
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verneint hingegen bei einer Beweisverfügung 29, der Verweigerung der aufschie-
benden Wirkung eines Rekurses im Baubewilligungsverfahren 30 und in Steuersa-
chen, wenn der Steuerbetrag noch nicht endgültig festlegt wird 31. Steht in der 
Hauptsache die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht offen, erachtet 
das Bundesgericht den nicht wiedergutzumachenden Nachteil (Art. 97 OG in Ver-
bindung mit Art. 5 und 45 VwVG) anders als im staatsrechtlichen Beschwerdever-
fahren bereits dann als erfüllt, wenn der Beschwerdeführer ein schutzwürdiges Inte-
resse an der sofortigen Aufhebung oder Abänderung der Verfügung hat 32; insbe-
sondere braucht der Nachteil kein rechtlicher zu sein 33. Selbständig anfechtbar sind 
danach prozessleitende Verfügungen über die Sistierung des Verfahrens 34, die 
Auskunfts-, Zeugnis- oder Editionspflicht und den Ausschluss einer Partei von der 
Zeugeneinvernahme 35, die Verweigerung der Akteneinsicht 36, vorsorgliche Mass-
nahmen 37 und die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege 38. 

b)  Vorsorgliche Massnahmen 

Der Präsident trifft vorsorgliche Massnahmen; es handelt sich dabei um materielle 
Prozessleitung. Unter vorsorglichen Massnahmen sind Anordnungen zu verstehen, 
welche der Präsident oder ein anderes vollamtliches Mitglied des Verwaltungsge-
richts für die Dauer des Verfahrens trifft 39. Sie sind grundsätzlich zu unterscheiden 
von Anordnungen vorsorglichen Charakters, die als Endentscheide ausgestaltet sind 
40. Wie bereits in § 44 Abs. 2 wird auch in § 57 ausschliesslich der vorläufige 
Rechtsschutz (während der Dauer eines Beschwerdeverfahrens) geregelt. In mate-
rieller Hinsicht ergibt sich nichts Neues, weshalb im wesentlichen auf die Ausfüh-
rungen in § 44 verwiesen werden kann (vgl. dort, Rz 32 ff.). 

Unterschiedlich ist lediglich die Zuständigkeit zum Erlass vorsorglicher Massnah-
men ausgestaltet. Während im Anwendungsbereich von § 44 

                                                
29 BGE 99 Ia 438; vgl. Kritik hierzu bei KÄLIN, Beschwerde, S. 343, Fn 135. 
30 BGE 117 Ia 249. 
31 BGE 108 Ia 287; 98 Ia 154. 
32 BGE 120 Ib 100; 116 Ib 238; 112 Ib 421 f.; KÖLZ/HÄNER, Rz 226. 
33 BGE 120 Ib 100; KÖLZ/HÄNER, Rz 226. 
34 Art. 45 Abs. 2 lit. c VwVG; BGE 115 Ib 17; KÖLZ/HÄNER, Rz 227. 
35 Art. 45 Abs. 2 lit. d VwVG. 
36 Art. 45 Abs. 2 lit. e VwVG. 
37 BGE 116 Ib 346 f.; Art. 45 Abs. 2 lit. g VwVG. 
38 Art. 45 Abs. 2 lit. h VwVG; vgl. BGE 123 I 145 ff. 
39 AGVE 1992, 144; SCHAUB, S. 9. 
40 Vgl. hierzu § 44 Rz 33. Anordnungen vorsorglichen Charakters sind Endentscheide und werden durch einen 
neuen, definitiven Entscheid abgelöst (Anschlussverfügung; vgl. BGE 113 Ib 65; AGVE 1992, 144 f.), der das 
Provisorium in eine dauerhafte Lösung überführt; vorsorgliche Massnahmen werden dagegen von der Rechts-
mittelinstanz für die Dauer des Beschwerdeverfahrens getroffen und erlöschen spätestens im Zeitpunkt, in dem 
der in der Hauptsache ergehende Entscheid formell rechtskräftig wird. Vgl. zur Unterscheidung SCHAUB, S. 9 f., 
20 f.; SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 210; KUHN, S. 154 ff. 
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der Vorsitzende einer Kollegialbehörde nur ausnahmsweise (in dringlichen Fällen) 
vorsorgliche Massnahmen erlassen darf, ist vor Verwaltungsgericht der Präsident 
hierzu jederzeit ohne Mitwirkung des Gerichts befugt. Obwohl dies in den Materia-
lien keinen Ausdruck findet, dürfte der Grund für die abweichende Regelung in der 
Richterstellung des Prozessleiters begründet sein. Überdies ist der vorsorgliche 
Rechtsschutz auf Geschwindigkeit ausgelegt, das Verwaltungsgericht besteht aber 
überwiegend aus nebenamtlichen, nicht in den Gerichtsräumlichkeiten anwesenden 
Richtern 41, was bei Kollegialentscheiden notwendigerweise zu Verzögerungen 
führt. 

Erstaunlich ist allerdings, dass kaum je vorsorgliche Massnahmen gestützt auf § 57 
angeordnet wurden. Publizierte Entscheide gibt es dazu keine, wohl aber bezüglich 
Anordnungen, die sich auf § 44 Abs. 2 abstützen 42. Für die Nichtanwendung von § 
57 besteht kein Grund. 

Inhalt der vorsorglichen Massnahmen kann im Rahmen des Verhältnismässigkeits-
prinzips alles sein, was dem Schutz der gefährdeten Interessen dient. Es gilt im 
Anwendungsbereich von § 57 dasselbe wie das unter § 44 Abs. 2 hiervor Gesagte. 
Da auch der Suspensiveffekt eine vorsorgliche Massnahme darstellt 43, kann nicht 
zweifelhaft sein, dass der Entzug der aufschiebenden Wirkung vom Präsidenten 
gestützt auf § 57 verfügt werden kann. Das Schweigen des Gesetzgebers (vgl. § 44, 
der sowohl die aufschiebende Wirkung wie auch die vorsorglichen Massnahmen 
erwähnt) ist kein qualifiziertes. 

Angesichts der zum Teil langen Verfahrensdauer vor Verwaltungsgericht kommt 
den vorsorglichen Massnahmen eine erhebliche Bedeutung zu 44. In der Praxis wird 
dieses Institut allerdings zu wenig genutzt. Entsprechende Entscheide ergehen meist 
nur auf Antrag einer Partei und nicht von Amtes wegen, was ohne weiteres zulässig 
wäre. 

                                                
41 § 9. 
42 AGVE 1988, 199; 1987, 344; 1986, 111, 205, 310, 327; 1985, 310; 1983, 215; 1981, 517; 1980, 130, 287, 
311; 1978, 501; 1977, 287; 1975, 299, 506; 1973, 267, 268; 1972, 359. 
43 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 245. 
44 Vgl. ausführlich § 44 Rz 36 ff. 
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II.  Verhandlungsleitung 

Wird eine mündliche Verhandlung durchgeführt, obliegt die Verhandlungsleitung 
dem Präsidenten der jeweiligen Kammer oder einem anderen vollamtlichen Mit-
glied des Verwaltungsgerichts 45. Bei Entscheiden der 1. und 2. Kammer des Ver-
waltungsgerichts sind dem Entscheid vorausgehende mündliche Verhandlungen die 
Ausnahme (anders nur in Güterregulierungsverfahren, dienstrechtlichen Diszipli-
narverfahren, Entscheiden über die Rechtmässigkeit eines fürsorgerischen Frei-
heitsentzugs und bezüglich Entlassungen bzw. Rückversetzungen im Straf- und 
Massnahmevollzug 46). In der 3. Kammer verlangt die Beurteilung von Beschwer-
den in Baubewilligungsverfahren (insbesondere bezüglich Ästhetikfragen und Im-
missionsschutz) in der Regel die Durchführung eines Augenscheins, der praxisge-
mäss mit einem mündlichen Beweisverfahren verbunden wird. Dass die Verfahrens-
leitung formell dem Kammerpräsidenten übertragen ist, schliesst die Parteibefra-
gung durch den jeweiligen Referenten (der Ersatz- oder nebenamtlicher Verwal-
tungsrichter sein kann) nicht aus 48. Konsequenterweise wären dem referierenden 
Verwaltungsgerichtsschreiber dieselben Befugnisse zu gewähren, was aber nicht so 
gehandhabt wird. Nicht zulässig dürfte hingegen die mündliche Beweisverhandung 
ohne Anwesenheit eines vollamtlichen Mitglieds des Verwaltungsgerichts sein 49. 

Die mündliche Verhandlungsleitung umfasst im wesentlichen die Eröffnung der 
Verhandlung, die Feststellung, wer anwesend ist, die Bestimmung der Wartefrist, 
wenn die Vorgeladenen nicht rechtzeitig erscheinen, den Entscheid darüber, ob die 
Verhandlung auch bei Ausbleiben eines Beteiligten durchgeführt wird, die Entge-
gennahme von Parteianträgen, allenfalls die Abweisung von in der Verhandlung 
gestellten Beweisanträgen, den entsprechenden Hinweis an die Parteien, wenn das 
Gericht erwägt, dem Fall eine rechtliche Beurteilung zugrunde zulegen, an die kei-
ner der Beteiligten gedacht hat 50, die Zeugenbelehrung, die Wahrung von Anstand 
und Ordnung (§ 57bis), die Erteilung des Fragerechts 

                                                
45 Die mündliche Verhandlung ist Teil des Instruktionsverfahrens, weshalb sich die Zuständigkeit aus § 57 Abs. 
1 in Verbindung mit Abs. 2 ergibt. 
46 Kammerzuteilung gemäss § 48 GOD. 
48 Die tatsächliche Durchführung der Beweisverhandlung (unter Leitung des Kammerpräsidenten) mit Befra-
gung der Parteien wird in der Praxis regelmässig dem Referenten übertragen; die Materialien schliessen dieses 
Vorgehen nicht aus (wohl aber für das Instruktionsverfahren, vgl. Rz 4 vorne sowie Botschaft I 1967, S. 46). 
49 § 57 Abs. 1; Botschaft I 1967, S. 46. 
50 Schutz vor Überraschungsurteilen, vgl. KOPP, VwGO, § 104 Rz 3; eine Pflicht, den Parteien mitzuteilen, von 
welcher Rechtsauffassung das Gericht ausgeht, besteht allerdings nicht. 
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an die übrigen Mitglieder des Gerichts, den Entscheid darüber, ob im Anschluss an 
die Verhandlung Beweismittel oder Schriftsätze nachzureichen sind (inklusive 
Fristansetzung), die Aufforderung an die Beteiligten, zum Beweisergebnis Stellung 
zu nehmen (§ 57 Abs. 2 Satz 2), die Überwachung einer ordnungsgemässen Proto-
kollführung, die Schliessung der Verhandlung. Das Recht des Präsidenten zur Vor-
nahme der aufgeführten Handlungen schliesst nicht aus, dass das Gericht als Ganzes 
über einzelne Fragen entscheidet. Dem Präsidenten obliegt aber die Verantwortung 
für den Ablauf der mündlichen Verhandlung, was Ordnung, Zweckmässigkeit und 
zügige Durchführung derselben betrifft. Ziel einer regelkonform durchgeführten 
mündlichen Verhandlung ist die Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts 
und die Gewährung des rechtlichen Gehörs (vgl. Rz 15 und 24 folgend). 

Im Anschluss an die mündliche Verhandlung oder nach Abschluss des schriftlichen 
Verfahrens leitet der Präsident die Urteilsberatung 51, wacht über deren ordnungs-
gemässe Durchführung, schliesst die Beratung und führt die Abstimmung über den 
Antrag des Referenten durch. Minderheitsmeinungen lässt er protokollieren. Zirku-
larentscheide kommen beim Verwaltungsgericht praktisch (und vernünftigerweise 
52) nicht vor. 

III. Beweisabnahme 

Bei der Beweisabnahme geht es um die Beschaffung des Prozessstoffes; sie ist der 
materiellen Prozessleitung zuzuordnen. § 57 Abs. 2 regelt in Präzisierung von § 22 
Abs. 3 die Zuständigkeit zur Beweisabnahme. Obwohl nicht ausdrücklich gesagt, 
geht es bei dieser Formulierung letztlich um einen Anwendungsfall des Unmittel-
barkeitsprinzips. Wird eine Beweisverhandlung durchgeführt, ist sie grundsätzlich 
öffentlich und mündlich 53. Die Mündlichkeit ermöglicht die Unmittelbarkeit der 
Beweisabnahme. Das Prinzip der Unmittelbarkeit verlangt, dass das Gericht bei 
seinem Entscheid in der Sache nur berücksichtigen darf, was auf der Wahrnehmung 
aller an der Entscheidfindung mitwirkenden Richter beruht oder den Akten ent-
nommen werden kann 54. § 57 Abs. 2 trifft eine von diesem Grundsatz insofern ab-
weichende Regelung, als bestimmt wird, dass auch der Instruktionsrichter Beweise 
abnehmen kann (Grundsatz der Mittelbarkeit 55), wenn nicht die Abnahme durch 
das 

                                                
51 SPIRIG, S. 23. 
52 Vgl. KÖLZ, Kommentar, § 38 N 6; MARTI, Verwaltungsgerichtsbeschwerde, S. 254. 
53 Vgl. Rz 20 ff. nachfolgend. 
54 KOPP, VwGO, § 96 Rz 1. 
55 GULDENER, S. 417. 
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Gericht angezeigt erscheint. Das Gesetz nimmt eine erste Abgrenzung selbst vor, 
indem es weiter normiert, dass Zeugeneinvernahme und Parteibefragung in der Re-
gel vor dem Gericht zu erfolgen haben. Dies ist folgerichtig, da es bei diesen Be-
weismitteln stark auf den persönlichen Eindruck ankommt. Für den Sachverständi-
gen trifft dies im übrigen nicht zu. Zur Abnahme durch den Instruktionsrichter eig-
nen sich Beweise, die weitgehend wertungsfrei erhoben werden können, etwa, in-
dem sich der Richter vom Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Sachver-
halts überzeugen kann. Nicht geeignet sind Erhebungen, die Ästhetikfragen in Bau-
sachen, Zweckmässigkeitsbeurteilungen in Güterregulierungsverfahren und dgl. 
betreffen. Beim einzelnen Beweismittel wird jeweils abzuwägen sein, welche Be-
deutung ihm für den Prozessausgang zukommt und wieviel auf den persönlichen 
Eindruck ankommt. Sind beide Kriterien in casu hoch zu bewerten, ist die Abnahme 
durch den Instruktionsrichter unzulässig. Als drittes Kriterium ist das Vorliegen 
zeitlicher Dringlichkeit zu beachten, was unter Umständen eine vorzeitige Beweis-
abnahme durch den Instruktionsrichter rechtfertigt und gegebenenfalls zwingend 
verlangt 56. 

Bei der Beurteilung von Beschwerden betreffend die fürsorgerische Freiheitsentzie-
hung (Art. 397a ff. ZGB; §§ 67a ff. EG ZGB) verlangt das Bundesgericht die Ein-
vernahme des Beschwerdeführers durch ein vollständig besetztes Gericht 57. Die 
Bedeutung des Unmittelbarkeitsgrundsatzes ist in diesen Verfahren besonders au-
genfällig und lässt die Anhörung durch eine Gerichtsdelegation oder den Instrukti-
onsrichter allein nicht zu. Das Verwaltungsgericht hat diesem Grundsatz stets und 
bereits vor den beiden zitierten Bundesgerichtsentscheiden entsprochen. Allerdings 
hat es in zwei Einzelfällen die delegationsweise Einvernahme für zulässig erachtet 
58. Entgegen der bundesgerichtlichen Praxis wird in Fällen mit eindeutiger Aktenla-
ge das Recht auf Anhörung durch das gesamte erkennende Gericht sorgfältig gegen 
das Kriterium der zeitlichen Dringlichkeit abzuwägen sein, soweit dem Betroffenen 
mit einem schnellen Entscheid offensichtlich mehr gedient ist 59. 

                                                
56 Abnahme von Beweisen, die in einem späteren Zeitpunkt nicht mehr möglich wäre. 
57 BGE 117 II 134; 115 II 129 ff. 
58 VGE II/85 vom 29. Juni 1993 i.S. S., S. 5 (sinngemäss), mit der Begründung, die Beschwerdeführerin sei 
bereits kurze Zeit zuvor vom gesamten Gericht einvernommen worden und zwischenzeitlich habe sich an ihrem 
Gesundheitszustand nichts geändert; Instruktionsverfügung des Präsidenten der 2. Kammer des Verwaltungsge-
richts vom 25. Oktober 1993 i.S. G., wo zunächst die Frage abzuklären war, ob die Psychiatrische Klinik Kö-
nigsfelden zur Beschwerdeführung befugt ist. 
59 Vgl. sinngemäss AGVE 1983, 107 f., unter Bezugnahme auf § 57 Abs. 2. 
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Nicht geregelt ist, wer die Art der Beweisabnahme bestimmt. In der Praxis ent-
scheidet in der Regel der Präsident, gelegentlich nach Rücksprache mit dem Ge-
richt. Dieses Vorgehen wird vom Gesetz nicht ausgeschlossen und erweist sich aus 
verfahrensökonomischen Gründen als sinnvoll. Hinzu tritt die Möglichkeit des Ge-
richts, in der Urteilsberatung auf einer unmittelbaren Beweisabnahme zu bestehen 
und die Beweiserhebung vor dem Kollegium zu wiederholen 60. Das Gesetz stellt 
den Instruktionsrichter alternativ dem Gericht gegenüber; zulässig muss aber auch 
sein, dass eine Delegation des Gerichts anstelle des Instruktionsrichters die Beweis-
abnahme durchführt, sofern ein vollamtliches Mitglied des Verwaltungsgerichts 
anwesend ist 61. 

Von der Beweisabnahme durch den Instruktionsrichter ist die Referentenaudienz zu 
unterscheiden. Sie ist im Gesetz nicht geregelt, hat in der Praxis aber eine gewisse 
Bedeutung. Sie dient im wesentlichen zwei Zwecken: Zum ersten der Vorwegerhe-
bung einzelner Beweise, um den schriftlichen Urteilsentwurf, der im aargauischen 
Verwaltungsgerichtsverfahren regelmässig der Urteilsberatung vorausgeht (sog. 
Referentensystem), sachgerecht vorzubereiten; zum zweiten der Führung eines 
Vergleichsgesprächs 62 mit den Parteien. 

IV. Stellungnahme zum Beweisergebnis 

Den Beteiligten ist Gelegenheit zu geben, sich zum Beweisergebnis zu äussern. 
Dies setzt voraus, dass im Beweisverfahren zumindest Parteiöffentlichkeit gilt und 
somit, dass die Parteien über alle Beweistermine informiert werden, damit sie an der 
Beweisaufnahme teilnehmen können. Sofern in der Beweisverfügung nicht die 
Parteibefragung angeordnet wurde, können die Verfahrensbeteiligten auf die Teil-
nahme verzichten. Allerdings ist einer verwaltungsgerichtlichen Vorladung auch 
ohne Anordnung der Parteibefragung Folge zu leisten. Das Recht zur Stellungnah-
me ist formalisierter Gehörsanspruch. 

                                                
60 In Deutschland wird dieses Vorgehen allgemein als unzulässig erachtet; die Entscheidung, ob ein einzelner 
Richter beauftragt wird, die Beweisabnahme durchzuführen, obliegt dem Gericht; dieses bestimmt auch das 
Beweisthema; vgl. § 96 VwGO sowie KOPP, VwGO, § 96 Rz 13. 
61 Vgl. auch § 208 ZPO, § 244 Abs. 3 ZPO; a.M. ULE, S. 140. 
62 Zum Begriff des Vergleichs in öffentlichrechtlichen Verfahren vgl. § 58 Rz 12 ff. 
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C.  Grundsatz der Öffentlichkeit 

I.  Übersicht 

Der Grundsatz der Öffentlichkeit des Verfahrens wendet sich gegen die Geheimjus-
tiz und stellt für die Verfahrensbeteiligten eine zusätzliche Sicherheit dar, durch die 
öffentliche Kontrolle der Gerichtsbarkeit eine korrekte und gesetzmässige Behand-
lung zu erfahren. Die Kontrolle führt zur Transparenz und soll das Vertrauen in die 
Gerichtsbarkeit sichern 63. Darüber hinaus wird damit der Allgemeinheit ermög-
licht, Kenntnis davon zu erhalten, wie das Recht verwaltet und die Rechtspflege 
ausgeführt wird (Öffentlichkeitskontrolle) 64. Diese Zielsetzungen bedingen, dass an 
einer mündlichen Verhandlung auch tatsächlich der Prozessstoff zur Diskussion 
steht, der später die Grundlage des Urteils bildet 65. 

Es ist zwischen Partei- und Publikumsöffentlichkeit zu unterscheiden. Erstere be-
rechtigt die Parteien, von allen Prozesshandlungen des Richters Kenntnis zu erhal-
ten, zu den Beweisverhandlungen zugelassen zu werden sowie Einsicht in alle Ak-
tenstücke des laufenden Verfahrens zu nehmen 66. Der Grundsatz gilt im Verfahren 
vor den Verwaltungsbehörden wie auch vor Verwaltungsgericht. Dies wird aber 
nicht in § 57 geregelt, sondern ist Inhalt der allgemeinen Verfahrensvorschriften 
(insbesondere § 15 [rechtliches Gehör] und § 16 [Akteneinsichtsrecht]; vgl. dazu 
summarisch § 53 Rz 50 ff.). Die Publikumsöffentlichkeit bedeutet Zugänglichkeit 
des Verfahrens für jedermann 67; dies wird in § 57 Abs. 3 geregelt. 

Art. 6 Ziff. 1 EMRK verlangt Publikumsöffentlichkeit; die Parteiöffentlichkeit ist 
Teilgehalt des Fairnessgebots und wird aus Art. 6 Ziff. 3 lit. c und d EMRK abgelei-
tet 68. Der Begriff "zivilrechtliche Ansprüche" gemäss Art. 6 EMRK umfasst in ei-
nem weiten Sinn auch Materien, die vor dem Verwaltungsgericht entschieden wer-
den; bis anhin fallen aber öffentlichrechtliche Streitigkeiten aus dem Dienstverhält-
nis nicht darunter. 

Die Schweiz hat auch im Bereich der Öffentlichkeit Vorbehalte angebracht (SR 
0.101). Soweit sich der Vorbehalt auf die Öffentlichkeit der 

                                                
63 "Einblicke und Durchsichtigkeiten" (EICHENBERGER, Kommentar KV, § 72 N 2). 
64 BGE 121 I 35; 121 II 28; 119 Ia 104. 
65 VILLIGER, EMRK, N 436. 
66 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 65. 
67 HERZOG, EMRK, S. 333; MIEHSLER/VOGLER, IntKomm EMRK, Art. 6 Rz 331. 
68 VILLIGER, EMRK, N 468; MIEHSLER/VOGLER, IntKomm EMRK, Art. 6 Rz 331; HERZOG, EMRK, S. 333; 
KEISER, Öffentlichkeit, 5. 
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Verhandlung bezieht, ist er im Kanton Aargau irrelevant, da die Verhandlungsöf-
fentlichkeit in § 57 Abs. 3 garantiert wird. Der Vorbehalt bezieht sich allerdings 
auch auf die Öffentlichkeit der Urteilsverkündung 69; die von § 57 Abs. 3 nicht er-
fasst wird. Der Vorbehalt dürfte ungültig sein 70. Zur öffentlichen Urteilsverkün-
dung vgl. Rz 28 f. 

II.  Parteiöffentlichkeit 

Die Parteiöffentlichkeit garantiert persönliche Teilnahme des vom Verfahrensaus-
gang Betroffenen an den Verhandlungen, jedenfalls soweit es auf den Eindruck der 
Person des Beschwerdeführers ankommt 71. Ein Verzicht auf persönliche Teilnahme 
(waiver) ist möglich, aber nicht leichthin anzunehmen 72. Der Anspruch auf persön-
liche Teilnahme dürfte in verwaltungsrechtlichen Verfahren etwa gegeben sein, 
wenn es um die Erteilung eines Wirtschaftspatents geht und nicht nur die Bedürf-
nisklausel zur Diskussion steht 73, bei Verfahren um (Entzug von) Berufsaus-
übungsbewilligungen 74, bei Beurteilungen im Anwendungsbereich von § 52 Ziff. 
12 (Entlassung und Rückversetzung im Straf- und Massnahmevollzug), bei der Be-
urteilung von Beschwerden gegen Führerausweisentzüge und bei Verhandlungen 
über die Rechtmässigkeit eines fürsorgerischen Freiheitsentzugs (was schon aus §§ 
67k ff. EG ZGB folgt). 

Parteiöffentlichkeit kann auch dann zwingend sein, wenn der gegnerischen Partei 
Gelegenheit zur persönlichen Stellungnahme geboten wird (Grundsatz der Waffen-
gleichheit) 75. 

In Beschwerdeverfahren, welche die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts ge-
stützt auf § 54 begründen, sind Spezialverwaltungsgerichte Vorinstanzen. Wurde 
bereits in der erstinstanzlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit den Anforderungen der 
EMRK Genüge getan, ergeben sich für das Rechtsmittelverfahren gewisse Erleich-
terungen, wenn Fragen beurteilt 

                                                
69 HERZOG, EMRK, S. 334. 
70 WILDHABER, IntKommEMRK, Art. 6 Rz 599; HERZOG, EMRK, S. 334; KEISER, Öffentlichkeit, 8 f.; HAEFLI-

GER, EMRK, S. 160; VILLIGER, EMRK, N 33a. 
71 KÖLZ/HÄNER, Rz 55; VILLIGER, EMRK, N 468; HERZOG, EMRK, S. 328. 
72 VILLIGER, EMRK, N 468. Vgl. aber immerhin den in AJP 1997, 101 zitierten Fall H.B. c. Schweiz, wo die 
Kommission (in Strassburg) eine Verletzung von Art. 6 Ziff. 1 EMRK mit der Begründung, der durch einen 
Anwalt vertretene Beschwerdeführer hätte es unterlassen, eine Verhandlung zu beantragen, was einem Verzicht 
auf Öffentlichkeit der Verhandlung gleichkomme, verneinte. 
73 In diesen Fällen führt das Verwaltungsgericht regelmässig eine Augenscheinsverhandlung durch. 
74 HERZOG, EMRK, S. 328. 
75 VILLIGER, EMRK, N 474 ff. 
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werden, die nicht in angemessener Art und Weise aufgrund der Akten beurteilt 
werden können 76. 

III. Publikumsöffentlichkeit 

§ 57 Abs. 3 regelt die Publikumsöffentlichkeit. Die Bestimmung hat höherrangigem 
Recht zu genügen, nämlich, soweit der Sachverhalt unter den Geltungsbereich der 
EMRK fällt 77, deren Art. 6 Ziff. 1, grundsätzlich aber auch § 72 KV 78. Art. 6 Ziff. 
1 EMRK verlangt bei der Durchführung einer mündlichen gerichtlichen Hauptver-
handlung, dass diese öffentlich geführt wird; damit verbunden ist auch das öffentli-
che Verlesen des Urteilsdispositivs, nicht aber die öffentliche Urteilsberatung 79. In 
§ 72 KV wird normiert, dass die Verhandlungen vor Gericht öffentlich sind. Damit 
sind mündliche Hauptverhandlungen, inbesondere das Beweisverfahren und die 
anschliessenden Rechtserörterungen durch die Parteien, die mündliche Urteilseröff-
nung, nicht aber die Urteilsberatung, welche im Kanton Aargau kraft ausdrücklicher 
Bestimmung geheim ist 80, gemeint 81. Ein Recht auf Akteneinsicht lässt sich aus 
dem Grundsatz nicht ableiten 82. 

§ 57 bestimmt, dass Beweis- und Schlussverhandlungen 83 (einfacher: mündliche 
Verhandlungen) öffentlich sind. Publikumsöffentlichkeit bedeutet, dass am Verfah-
ren nicht beteiligte Dritte begründungslos der Verhandlung beiwohnen können, so-
fern dies die örtlichen Verhältnisse gestatten. Wenn wichtige private oder öffentli-
che Interessen es erfordern, kann die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden 84 (§ 57 
Abs. 3 i.V.m. § 66 Abs. 3) 85. Solche Interessen liegen regelmässig vor in Diszipli-
nar- 

                                                
76 Vgl. dazu ausführlich HERZOG, EMRK, S. 313, 330. 
77 Zur Anwendbarkeit der EMRK im verwaltungsgerichtlichen Verfahren vgl. § 52 Rz 9, 157 ff. 
78 In der Bundesverfassung wird der Grundsatz der Öffentlichkeit nicht erwähnt; vgl. auch HÄNER, S. 63 f. 
79 HERZOG, EMRK, S. 334; HAEFLIGER, EMRK, S. 153; KEISER, Öffentlichkeit, 6. 
80 § 14 Abs. 2 GOG in Verbindung mit § 4 Abs. 3. 
81 EICHENBERGER, Kommentar KV, § 72 N 11. 
82 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 66. 
83 Der Begriff der "Schlussverhandlung" hat keinen Eingang in die aargauische Rechtssprache gefunden; der 
Gesetzgeber wollte mit dieser Formulierung lediglich ausdrücken, dass alle mündlichen Verhandlungen öffent-
lich sind, gleichgültig, ob Beweise abgenommen werden oder nicht. 
84 Vgl. Art. 17 OG; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 66. 
85 Der Verweis auf § 66 Abs. 3 ist unglücklich formuliert, da es sich tatsächlich nicht um einen "Vorbehalt" 
handelt. Gemeint war vielmehr, dass § 66 Abs. 3 sinngemäss auch im Beschwerdeverfahren Anwendung finden 
soll. 
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und Steuersachen 86 sowie bei Verhandlungen, die den fürsorgerischen Freiheitsent-
zug zum Gegenstand haben. Die Formulierung genügt den Ansprüchen an die 
EMRK und § 72 KV. In tatsächlicher Hinsicht ergibt sich allerdings das Problem, 
dass vor Verwaltungsgericht öffentliche Urteilsverkündungen im Anschluss an eine 
mündliche Verhandlung praktisch ausgeschlossen sind 87, im Anwendungsbereich 
der EMRK aber verlangt werden können 88. Die Lösung ist in einer Hinterlegung 
des Urteilsdispositivs auf der Gerichtskanzlei zu finden, die dem Publikum Einsicht 
in das Erkenntnis ermöglicht 89. Die Publikation des Entscheids in den AGVE ge-
nügt wegen der grossen zeitlichen Verzögerung dem Erfordernis der EMRK nicht. 

Zum Ausschluss der Öffentlichkeit und den Ausnahmen von der Öffentlichkeit vgl. 
§ 66 Rz 5 ff. 

IV. Rechtsschutz bei Missachtung 

Die Rüge der Verletzung von Art. 6 Ziff. 1 EMRK kann, sofern keine andere Zu-
ständigkeit gegeben ist, im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren erhoben werden. 
Nach der Praxis des Bundesgerichts ist dabei Eintretensvoraussetzung, dass die Rü-
ge bereits vor der letzten kantonalen Instanz vorgebracht wurde, andernfalls Ver-
zicht auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung (und Verzicht auf die 
Rüge) angenommen wird 90. 

D.  Kasuistik 
Vgl. § 44 Rz 63 f. sowie die Bemerkung in Rz 9 vorne. 

                                                
86 BGE 119 Ib 327 ff.; § 125 StG sieht den Ausschluss der Öffentlichkeit ausdrücklich vor, vgl. BAUR, Kom-
mentar StG, § 125 N 12. 
87 Ausnahmsweise werden Entscheide im Verfahren um fürsorgerische Freiheitsentziehung mündlich eröffnet; 
allerdings stellt sich bei diesen das Problem der Öffentlichkeit kaum. 
88 Art. 6 Ziff. 1 EMRK (Grundsatz der öffentlichen Urteilsverkündung); HERZOG, EMRK, S. 336 ff.; VILLIGER, 
EMRK, N 443 f. 
89 VILLIGER, EMRK, N 443 f., mit Hinweis auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs; HERZOG, EMRK, S. 
337. 
90 BGE 123 I 89; 122 V 55; 121 I 37; 120 Ia 24. 
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§ 57bis 
Wer im verwaltungsgerichtlichen Verfahren den prozessualen Anstand grob 
verletzt, kann vom Verwaltungsgericht mit einem Verweis oder mit einer Ord-
nungsbusse bis 500 Franken bestraft werden. 

Materialien 
Materialien zu den Justizgesetzen (GG, ZPO, AnwG) vom 11./18. Dezember 1984 (zit.: Mat. Justiz-
gesetze), Bd. III. Nr. 27, S. 39 f.; Bd. IV, Nr. 34, S. 132, Nr. 42. S. 98 = Botschaft des Regierungsra-
tes des Kantons Aargau an den Grossen Rat vom 8. Dezember 1980; Prot. GR vom 27. März 1983, 
Art. 785, S. 1295. 
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A.  Entstehungsgeschichte 
Bereits bei der Schaffung des VRPG war vorgesehen, Anstandsverletzungen mit 
einer Ordnungsbusse bis Fr. 500.- zu bestrafen 1. Die Bestimmung wurde aber mit 
der Begründung, Ordnungsbussen seien "beliebt, aber überflüssig", wieder gestri-
chen 2. Im Zusammenhang mit der Neuordnung der aargauischen Gerichtsorganisa-
tion, Zivilrechtspflege und des Anwaltsrechts (Bestellung des Gesetzesredaktors im 
Jahre 1974; Annahme der Vorlagen durch das Volk am 1. Dezember 1985) wurde § 
57bis in das bestehende VRPG eingefügt. Begründung hierfür war das Fehlen einer 
"derartigen Disziplinarbefugnis des Richters" 3 im VRPG 

                                                
1 § 31 Entwurf Justizdirektion Juni 1966. 
2 Prot. Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 13. 
3 Mat. Justizgesetze, Bd. IV, Nr. 42, S. 98. 
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(vgl. § 118 aZPO 4; §§ 73 f. ZPO). Die Formulierung des Gesetzesredaktors wurde 
unverändert übernommen und gab in keiner Phase des Gesetzgebungsverfahrens zu 
Diskussionen Anlass 5. Dies erstaunt, da die Regelung in § 57bis jener in der Zivil-
prozessordnung nicht entspricht (vgl. dazu § 57bis Rz 44). 

B.  Normcharakter und Anwendungsbereich 

I. 

1.  Rechtsnatur, Folgen aus EMRK 
§ 57bis verspricht Übelszufügung, nämlich Verweis oder Ordnungsbusse, im Fall 
des Abweichens von einem Normverhalten. Damit stellt sich die (auch im Hinblick 
auf die Verfahrensgarantien) bedeutsame Frage, ob in § 57bis eine strafrechtliche 
Sanktion angedroht wird, oder ob die Sanktion einer davon unterscheidbaren 
Normkategorie, die nicht Strafrecht ist (etwa Ordnungswidrigkeitenrecht, Polizei-
recht, Verwaltungsstrafrecht, Verwaltungsunrecht, Disziplinarrecht) zuzuordnen ist. 

Die Strafrechtslehre 6 hat sich mit möglichen Unterscheidungskriterien eingehend 
auseinandergesetzt, ohne allerdings materiell zu schlüssigen Ergebnissen zu gelan-
gen. Immerhin wird in der Schweiz mehrheitlich die Auffassung vertreten, dass 
letztlich kein trennscharfer, qualitativer Unterschied zwischen Kriminalstrafrecht 
und Übertretungsstrafrecht, Ordnungsrecht (Polizeistrafrecht) oder Verwaltungsun-
recht 7 besteht, sondern die Unterscheidung gradueller, quantitativer Art ist 8. Die 
Auffassung überzeugt; dies aus den folgenden Gründen: 

                                                
4 Zivilprozessordnung vom 12. März 1900 (AGS 1, 359). 
5 Vgl. Mat. Justizgesetze, Bd. III, Nr. 26, S. 10; Bd. V, Nr. 66, S. 314; Bd. VI, Nr. 74, S. 133. Prot. GR 
18.12.1984, Art. 1667, S. 2647. 
6 Vor allem in Deutschland, vgl. ROXIN, § 2 Rz 32 ff., insbesondere auch Fn 54; MICHELS, S. 6 ff.; in der 
Schweiz HAFTER, Bassanesi, 150 ff.; STRATENWERTH, Straftat, § 2 Rz 38 ff. 
7 Zur Begrifflichkeit STRATENWERTH, Straftat, § 2 Rz 38 ff. 
8 Kein qualitativer Unterschied: STRATENWERTH, Straftat, § 2 Rz 40; ERNST HAFTER, Lehrbuch des schweizeri-
schen Strafrechts, Allg. Teil, Bern 1946, S. 98; RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 53, S. 164 f. (anders noch IMBO-

DEN/RHINOW, Nr. 53, S. 312 f.); wohl auch KNAPP, Kommentar BV, Art. 64bis Rz 21 f.; teilweise ROXIN, § 2 Rz 
41; a.M. GERMANN, 313 ff.; PETER NOLL, Die neueren eidgenössischen Nebenstrafgesetze unter rechtsstaatli-
chen Gesichtspunkten, ZStR 72 (1957), 374; SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 156, 161; MICHELS, S. 
59 f. Der Gesetzgeber selbst hat bezüglich des BG über Ordnungsbussen im Strassenverkehr vom 24. Juni 1970 
ausgeführt, es handle sich nicht um eine verwaltungsrechtliche Rechtsfolge, sondern um eine "echte Strafe" 
(Botschaft des Bundesrates vom 14. Mai 1969, BB1 1969 I 2, S. 1093). BGE 56 I 413 ff., in dem versucht wird, 
einen qualitativen Unterschied herauszuarbeiten, ist ein Einzelfall geblieben. 
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In Art. 335 Ziffer 1 Abs. 2 StGB wird den Kantonen die Befugnis eingeräumt, Ü-
bertretungen kantonaler Verwaltungs- und Prozessvorschriften mit Strafe zu bedro-
hen. Damit hat der Bundesgesetzgeber die Kantone ermächtigt, bestimmte Hand-
lungen zu "kriminalisieren", einem Verhalten strafrechtlich relevanten Charakter zu 
verleihen 9. Der Kanton Aargau hat davon u.a. in § 57bis Gebrauch gemacht. Der 
Wortlaut von Art. 335 StGB spricht somit für die strafrechtliche Konzeption dieser 
Bestimmung. 

Versucht man, die in § 57bis angedrohte Ordnungsbusse inhaltlich zu erfassen und 
gegen mögliche Normkategorien abzugrenzen, scheitert man regelmässig bereits an 
uneinheitlicher Begriffsbildung (Kriminalstrafrecht, Zwangs- oder Ordnungsstraf-
recht, Verwaltungsunrecht, Verwaltungsstrafrecht, Ordnungswidrigkeitenrecht, Sit-
zungspolizei, Verwaltungszwang etc.) Es rechtfertigt sich daher, zunächst von Ver-
halten und damit verbundenen Sanktionen zu sprechen. 

Normwidriges Verhalten kann verschieden geartete Sanktionen nach sich ziehen. 
Dies sind nicht notwendigerweise Freiheitsentzug oder Vermögensschädigungen in 
Form von Busse, sondern auch andere im öffentlichen Recht oder im Zivilrecht 
gründende Lösungen. Es drängt sich deshalb auf, das Strafrecht als einen (wenn 
auch wegen der darin vorgesehenen Rechtsfolgen besonderen) Teilbereich in einem 
umfangreichen Sanktionensystem zu betrachten; das Strafrecht definiert sich so 
durch seine formale Zugehörigkeit zu einem Regelungsbereich (StGB und Strafbe-
stimmungen in anderen Erlassen) in Verbindung mit den darin angedrohten beson-
deren Sanktionen (Zuchthaus, Gefängnis, Busse). Die Verletzung eines Rechtsguts 
kann zu den im Strafrecht vorgesehenen, aber auch "lediglich" zu zivilrechtlichen 
oder anderen öffentlichrechtlichen (Ersatzvornahme, Schuldbetreibung, administra-
tive Rechtsnachteile 10) Sanktionen führen; oft werden bei strafrechtlichen Wider-
handlungen auch zivilrechtliche Ansprüche geltend gemacht werden können. Da 
aber nicht jede Verletzung von Verboten oder Geboten auch zu strafrechtlichen 
Sanktionen führen darf, sind verpönte Handlungsweisen materiell zu betrachten und 
zu gliedern. Massgeblich ist der Handlungsunwert der Tat. Dabei hat sich der Beg-
riff des Rechtsgutschutzes 11 als tauglichstes Kriterium erwiesen. Rechtsgüter sind 

                                                
9 KNAPP, Kommentar BV, Art. 64bis Rz 6 f.; vgl. aber die einschränkende Auslegung von Art. 335 StGB bei 
MATTES, S. 241. 
10 MÜLLER, Verwaltungszwang, S. 4 ff. 
11 ROXIN, § 2 Rz 2 ff. 
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Gegebenheiten oder Zwecksetzungen, die dem Einzelnen und seiner freien Entfal-
tung im Rahmen eines auf dieser Zielvorstellung aufbauenden sozialen Gesamtsys-
tems oder dem Funktionieren dieses Systems selbst nützlich sind 12. Jede Handlung 
wirkt sich auf zumeist eine Vielzahl von Rechtsgütern aus. Es ist Sache des Gesetz-
gebers, zu bestimmen, was Rechtsgut ist, welche Rechtsgüter zu schützen sind und 
welche Sanktionen (zivilrechtliche, strafrechtliche oder andere öffentlichrechtliche) 
bei einer Verletzung des oder zumeist der geschützten Rechtsgüter denkbar sind. 
Dabei wird für die Bestimmung der Folgen der Rechtsgutverletzung (zivilrechtli-
che, strafrechtliche oder weitere öffentlichrechtliche) das auf Verfassungsstufe 13 
verankerte Prinzip der Verhältnismässigkeit 14 die entscheidende Rolle spielen. Die 
Einteilung der Handlungen innerhalb des Strafrechts ist nach der Schwere der 
Rechtsgutverletzung vorzunehmen und stellt eine Wertung des Gesetzgebers dar; 
ein vernünftiger Grund für Unterscheidungen wird letztlich darin erblickt werden 
können, Verfahrenserleichterungen für die Bestrafung von Taten mit geringerem 
Unrechtsgehalt vorzusehen. 

Der Verhältnismässigkeitsgedanke und die Sorge um die Abschrekkungswirkung 15 
des eigentlichen Kriminalrechts (StGB) haben dazu geführt, dass in der Strafrechts-
dogmatik während Jahrzehnten versucht wurde, Kriterien für einen sachlichen Un-
terschied zwischen verschiedenen Arten von Unrecht zu erarbeiten 16 - ohne Erfolg 
allerdings 17. Für den Einzelnen ist es denn auch relativ belanglos, ob die Busse ihre 
gesetzliche Grundlage im StGB oder in einem Verwaltungserlass hat; ob ihn die 
Verpflichtung zur Zahlung zum Vorbestraften macht, ist dabei kein Unterschei-
dungskriterium, da der Eintrag in ein (Straf-)Register als von der Busse unter-
scheidbarer Strafbestandteil angesehen werden muss. Letztlich bleibt die eigentliche 
Kriminalstrafe nur deshalb etwas besonderes, weil von der Gesellschaft traditions-
gemäss auf grösseren Unrechtsgehalt der Tat geschlossen wird, soweit eine Verur-
teilung gestützt auf das StGB erfolgt. Definiert man auch diese "Ächtung" als einen 
besonders gearteten Strafbestandteil 18, so mag es durchaus sinnvoll 

                                                
12 ROXIN, § 2 Rz 9. 
13 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 489; BGE 102 Ia 69, 71. 
14 In Deutschland: Subsidiarität des Rechtsgüterschutzes (ROXIN, § 2 Rz 28 ff.) 
15 GERMANN, 313. 
16 Vgl. die Zusammenstellung bei MICHELS, S. 6-12. 
17 STRATENWERTH, Straftat, § 2 Rz 40; ROXIN, § 2 Rz 39 f. 
18 "Verachtung, Misstrauen, Arbeitslosigkeit, Vereinsamung ... die Tatsache, dass die Strafe in der angedeuteten 
Weise weitere üble Folgen für den Verurteilten zeitigt, ist im Interesse ihrer Wirksamkeit gewiss nicht zu be-
dauern" (GERMANN, 312). 
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sein, zwischen Kriminalunrecht und "blossem" Verwaltungsunrecht in formeller 
Hinsicht zu unterscheiden, indem Rechtsgutverletzungen, die einen erhöhten ethi-
schen Unwert beinhalten oder sich als äusserst sozialschädlich erweisen, im StGB 
unter Strafe gestellt werden. Ein derartiger Abschichtungsprozess ist im Gang (Ein-
führung des BG über das Verwaltungsstrafrecht 1974 im Bund 19; Ausgliederung 
"kriminell unerheblicher Zuwiderhandlungen" aus dem deutschen Strafrecht durch 
das Ordnungswidrigkeitengesetz 20). Es kann aber nicht übersehen werden, dass die 
Zuweisung einzelner, Sanktionen auslösender Tatbestände heute noch zum Teil auf 
historischen Gründen, zum Teil auf blossen Zufälligkeiten beruht oder eine Folge 
der in Art. 64bis BV bzw. Art. 335 StGB verankerten Strafkompetenz von Bund und 
Kantonen ist; im StGB werden gegenwärtig noch Straftatbestände geregelt, die be-
züglich ihrer Verwerflichkeit und Sozialschädlichkeit (teilweise auch bezüglich der 
darin angedrohten Sanktionen) nicht mit manchen formell dem Verwaltungsunrecht 
zugeordneten Tatbeständen konkurrieren können 21. Hinzu kommt, dass die Vorstel-
lungen der Gesellschaft, was Unrecht ist und wie schwer dieses wiegt (bzw. was 
schützenswertes Rechtsgut sein kann und welche Sanktionen bei dessen Verletzung 
zu verhängen sind) Wandlungen unterworfen sind und schon deshalb dogmatisch 
keine trennscharfe materielle Abgrenzung nachzuweisen sein wird. 

Daraus folgt, dass kein prinzipieller Unterschied 22 zwischen (Kriminal) Strafrecht 
und Verwaltungsstrafrecht, Verwaltungsunrecht oder den sog. Ordnungswidrigkei-
ten besteht. Es mag eine graduelle, quantitative Abstufung vorliegen, die aber beim 
heutigen Stand der Gesetzgebung formell keineswegs einheitlich durchgesetzt ist. 
Da die Stufenfolge des Unrechts fliessend ist und die Sanktion mit der Schwere der 
Rechtsgutverletzung korrespondiert, wird deutlich, dass sich die Busse nicht von 
einer eigentlichen Strafe in ein indifferentes Ordnungsmittel ohne Strafcharakter 
wandeln kann. 

Für den vorliegend zu besprechenden § 57bis hat dies folgende Konsequenz: Ge-
schütztes Rechtsgut ist der Gerichtsfrieden (vgl. Rz 13 ff.). 

                                                
19 Bundesgesetz über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) vom 22. März 1974 (SR 313.0). 
20 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung vom 19. Februar 1987 (BGBl I 602). 
21 Als Beispiel sei das separat geregelte Umwelt(straf)recht erwähnt; es ist in diesem Zusammenhang durchaus 
folgerichtig, wenn im deutschen Strafrecht dem gewandelten Stellenwert der Umweltdelikte Rechnung getragen 
und der Kernbereich dieser Strafbestimmungen ins Strafgesetzbuch eingegliedert wurde (vgl. hierzu RENÉ 

BLOY, Die Straftaten gegen die Umwelt im System des Rechtsgüterschutzes, Zeitschrift für die gesamte Straf-
rechtswissenschaft (ZStW) 100 [1988] 485). 
22 "aliud", vgl. ROXIN, § 2 Rz 44; STRATENWERTH, Straftat, § 2 Rz 40 f.; MICHELS, S. 7. 
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Historisch betrachtet kommt diesem erhebliche Bedeutung zu und auch heute ist die 
ritualisierte Streitbeilegung für das Funktionieren eines zivilisierten Staats unum-
gänglich. Bei der Ausübung der (hoheitlichen) Rechtsprechungstätigkeit berühren 
Anstandsverletzungen unmittelbar die öffentliche Ordnung (und nicht die blosse 
Verwaltungstätigkeit), das hochwertige Rechtsgut verlangt nach strafrechtlichen 
Sicherungsmitteln. Diese Betrachtungsweise findet im internationalen Vergleich 23 
Rückhalt 24. § 57bis ist somit als Strafnorm anzusprechen. Die Auffassung, eine ge-
stützt auf das Prozessrecht ausgesprochene Busse sei keine Strafe, ist abzulehnen. 

Zu demselben Ergebnis gelangt man übrigens, wenn man - wie dies die Europäische 
Menschenrechtskommission und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 
bei Anrufung von Art. 6 EMRK tun - die Sanktion selbst zum Ausgangspunkt der 
Prüfung macht. Die in § 57bis angedrohte Busse hat sowohl abschreckenden wie 
auch vergeltenden Charakter. Es soll somit von jedermann ein bestimmtes Verhal-
ten (diesfalls Unterlassen) erzwungen werden, was nach der (bisherigen, vgl. aber 
Rz 12b) Praxis der EMRK-Organe für die strafrechtliche Natur der Widerhandlung 
spricht 25. 

2.  Abgrenzung zum Disziplinarrecht 
Disziplinarische Massnahmen sind Sanktionen gegenüber Personen, die in einem 
Sonderstatusverhältnis oder unter einer besonderen Aufsicht des Staates stehen 26. 
Das trifft im Anwendungsbereich von § 57bis weder für die Prozessparteien und 
noch weniger für die Öffentlichkeit, die bei den Verhandlungen zuzulassen ist, zu. 
Das ist allerdings nicht herrschende Meinung 27. Rechtsprechung vor Verwaltungs-
gericht ist nicht Verwaltungstätigkeit, 

                                                
23 Die rechtsvergleichende Überprüfung einer Widerhandlung ist ein von den EMRK-Organen angewandtes, 
ergänzendes Verfahren zur Qualifizierung der Norm, vgl. VILLIGER, EMRK, N 392. 
24 Art. 222 Code Pénal (F); LEWIN, S. 248; WALTER/MAYER, Rz 244; ADOLF SCHÖNKE / HORST SCHRÖDER, 
Strafgesetzbuch, Kommentar, 24. Auflage, München 1991, §§ 185 ff. Vorbem 10. 
25 VILLIGER, EMRK, N 392. Die Problematik ist insofern entschärft, wenn gewisse Disziplinar"massnahmen" 
ohnehin als Strafen betrachtet werden (STRATENWERTH, Strafen, § 2 Rz 47). 
26 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 960. 
27 A.M. ROBERT HAUSER, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts auf dem Gebiete des Gerichtsverfassungs-
rechts, in: Erhaltung und Entfaltung des Rechts in der Rechtsprechung des schweizerischen Bundesgerichts. 
Festgabe zur Hundertjahrfeier des Bundesgerichts, Basel 1975, S. 559; KÖLZ, Kommentar, § 18 Rz 2; EICHEN-

BERGER, Kommentar ZPO, § 74 Rz 2 f.; unergiebig VOLLENWEIDER, S. 6 ff., 114 ff.; BGE 98 IV 89; Bundesge-
richt in ZR 92/1993 Nr. 1; gl.M. MÜLLER, Verwaltungszwang, S. 90; Urteil in Sachen Weber c. Schweiz vom 
22. Mai 1990, Série A Bd. 177, Ziff. 30 ff. = GH 177 = EuGRZ 1990, 265. 
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sondern Ausübung hoheitlicher Gewalt. Wird das Gericht durch Anstandsverlet-
zungen in dieser Tätigkeit gestört, ist die öffentliche Ordnung beeinträchtigt, was 
unmittelbar gestützt auf § 57bis gesühnt werden kann. Ein allfällig bestehendes Son-
derstatusverhältnis, wie es zur Begründung der prozessualen Ordnungsbusse als 
Disziplinarmassnahme angenommen wird, spielt dabei gar keine Rolle. 

3.  Anwendung der EMRK 
Art. 6 EMRK kommt u.a. in Verfahren zur Anwendung, in welchen über die Stich-
haltigkeit der gegen eine Person erhobenen strafrechtlichen Anklage entschieden 
wird (Art. 6 Ziff. 1 EMRK). Die strafrechtliche Anklage muss sich auf eine Straftat 
beziehen. Die formelle Zuordnung zum innerstaatlichen Strafrecht (StGB oder 
Strafbestimmungen in anderen Erlassen) führt unmittelbar zur Anwendbarkeit von 
Art. 6 EMRK 28. Der Begriff der "strafrechtlichen Anklage" wird von den EMRK-
Organen 29 zudem autonom ausgelegt, da es nicht am Vertragsstaat liegen kann, 
einem Angeklagten die Verfahrensgarantien durch Zuordnung des Unrechtstatbe-
stands in ein nicht dem Strafrecht zugehöriges Rechtsgebiet (Hauptanwendungsfall 
ist das Disziplinarrecht) zu entziehen 30. Kriterien der autonomen Auslegung sind 
die "wahre Natur" der Zuwiderhandlung (welche sich nach dem Kreis der potentiel-
len Adressaten der Strafnorm bestimmt 31) sowie die "Art und Schwere der Sankti-
on" 32. 

Entscheidend ist hier die Frage, ob § 57bis von Art. 6 EMRK erfasst wird. Dafür 
spricht einiges. Wie unter Rz 4 ff. hiervor vertreten, kann § 57bis wegen seines 
Wortlauts als Strafbestimmung und dem nationalen Strafrecht zugehörig angespro-
chen werden 33. Mit dem Verweis und vor allem der Busse in der Höhe bis Fr. 500.- 
werden vom Gesetzgeber unbestreitbar sowohl repressive wie auch pönale Zwecke 
verfolgt 34, womit die 

                                                
28 VILLIGER, EMRK, N 391. 
29 Europäische Menschenrechtskommission und Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, VILLIGER, 
EMRK, N 175 ff., 204 ff., 396. 
30 Urteil in Sachen Engel u.a. c. Niederlande, DR 11, 216 = EuGRZ 1977, 366; FROWEIN/PEUKERT, Art. 6 Rz 
35; VILLIGER, EMRK, N 390 f.; HÄFLIGER, EMRK, S. 121 f.; THÜRER, 254; STEFAN TRECHSEL, Die Verteidi-
gungsrechte in der Praxis der Europäischen Menschenrechtskonvention, ZStrR 96 (1976) 384. 
31 Urteil i.S. Engel (Fn 32); KLEY-STRULLER, Anspruch, 25; DERS., EMRK, S. 8. 
32 Urteil i.S. Oeztürk c. Bundesrepublik, GH 73, Ziff. 55 = EuGRZ 1985, 68; Urteil in Sachen Engel u.a. c. 
Niederlande, DR 11, 216 = EuGRZ 1977, 366; VILLIGER, EMRK, N 392 f.; HAEFLIGER, EMRK, S. 122 f.; BGE 
121 I 380; KLEY-STRULLER, Rechtsschutz, S. 109 f. 
33 Vom Schutz der EMRK werden auch Fälle erfasst, die dem Spezialstrafrecht unterstehen (HAEFLIGER, 
EMRK, S. 121). 
34 BGE 115 Ia 409 f. 
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Natur der Sanktion vergeltenden Charakter aufweist und die Rechtsfolgen von den 
EMRK-Organen als Strafen betrachtet werden 35; überdies richtet sich § 57bis poten-
tiell an die gesamte Bevölkerung, da Verhandlungen grundsätzlich öffentlich sind 36 
und auch nicht am Verfahren beteiligte Dritte Täter sein können 37. Auch die abs-
trakte Strafandrohung (Schwere der Sanktion) spricht nach den Fällen Oeztürk, Be-
lilos 38 und Weber klar für die Anwendbarkeit von Art. 6 EMRK. Im letztgenannten 
Urteil wurde eine Busse in der Höhe von Fr. 300.-, die gestützt auf die waadtländer 
Strafprozessordnung ausgesprochen worden war, als genügend schwere Sanktion 
aufgefasst, um ihr Strafcharakter beizulegen 39. Im gleichen Entscheid wurde über-
dies ausgeführt, die Norm betreffe virtuell die Allgemeinheit, was ebenfalls für eine 
Strafsache spreche 40. Dieser ausdehnenden Interpretation der Konventionsbestim-
mungen - vor allem dem Einbezug von sog. Ordnungswidrigkeiten in den Gel-
tungsbereich der EMRK - ist zum Teil heftige Kritik erwachsen 41. 

Zu Unrecht. Es soll eben gerade keine Rolle spielen, wie die Erlasse oder die ein-
zelnen Bestimmungen bezeichnet werden, die Sanktionen normieren. Wenn der 
Gerichtshof auch Tatbestände aus dem Verwaltungsstrafrecht oder Ordnungswid-
rigkeiten in den Schutzbereich von Art. 6 Ziff. 1 EMRK miteinbezieht, ist damit 
noch nicht gesagt, dass alle formell dieser Normkategorie zugewiesenen Zuwider-
handlungen erfasst sein sollen. Für den Betroffenen ist es ohnehin von untergeord-
neter Bedeutung, ob der Gesetzgeber ihn durch die Qualifizierung der Gesetzesver-
letzung als "Ordnungswidrigkeit" von moralischer Verurteilung zu befreien glaubt 
42, solange die Gesellschaft dies tatsächlich anders sieht. Ob die Befreiung der 
Strafgerichte von Überlastung eine legitime Begründung zur Einschränkung von 
Verfahrensgarantien darstellt, erscheint zumindest fraglich. 

                                                
35 VILLIGER, EMRK, N 392; seit dem Urteil Deweer c. Belgien, GH 35 = EuGRZ 1980, 667, ist entschieden, 
dass auch das Verwaltungsstrafrecht vom Anwendungsbereich des Art. 6 EMRK erfasst wird. 
36 § 57 Rz 20 ff. 
37 § 57bis Rz 32. 
38 Urteil i.S. Belilos c. Schweiz, GH 132 = EuGRZ 1989, 21 ff.; zu den beiden anderen Entscheiden vgl. Rz 12a 
sowie BGE 121 I 381. 
39 Offenbar beeinflusste die Möglichkeit, dass die Busse in casu in Haft umgewandelt werden konnte, den Ge-
richtshof entscheidend (vgl. HAEFLIGER, EMRK, S. 123); nach der hier vertretenen Auffassung ist im Kanton 
Aargau die Umwandlung einer gestützt auf § 57bis ausgesprochenen Busse in Haft wegen des Verweises in § 
248 StPO ebenfalls möglich (vgl. Rz 39). 
40 HAEFLIGER, EMRK, S. 123 f.; VILLIGER, EMRK, N 396. 
41 THÜRER, 258; VILLIGER, EMRK, N 394; Amtl. Bull. StR 1988 554 ff. 
42 THÜRER, 258. 
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Vielleicht wegen der Kritik an den Urteilen Weber und Belilos ist die Praxis des 
europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte heute schwankend; im erwähnten 
Urteil Weber und noch im Entscheid Demicoli vom 27. August 1991 43 wurden 
Strafen, mit denen ein Verstoss von Prozessparteien gegen verfahrensrechtliche 
Vorschriften geahndet wird, als strafrechtlich betrachtet mit der Begründung, dass 
dadurch potentiell die gesamte Bevölkerung betroffen werde 44. Demgegenüber hat 
der Gerichtshof im später ergangenen Urteil Ravnsborg vom 23. März 1994 45 ent-
schieden, dass eine Busse, die einer Prozesspartei wegen Beschimpfung des Ge-
richts auferlegt wird, keine strafrechtliche Anklage sei, weil sie zum Zweck habe, 
das korrekte Verfahren vor Gericht sicherzustellen. Die Auffassung überzeugt we-
gen der Bedeutung des geschützten Rechtsguts (vgl. Rz 16) nicht. Zutreffender 
dürfte sein, die Busse als Strafe anzuerkennen, aber unterhalb eines gewissen 
"Streitwertes" ohne Vorliegen anderer qualifizierender Merkmale den Rechtsschutz 
einzuschränken. 

Zu den Auswirkungen der Anwendbarkeit von Art. 6 EMRK vgl. nachfolgend Rz 
40 ff. 

II.  Begriff "Prozessualer Anstand" 

1.  Geschütztes Rechtsgut 
§ 57bis sagt nichts darüber aus, was unter prozessualem Anstand bzw. dessen grober 
Verletzung zu verstehen ist. In Lehre und Rechtsprechung haben sich als Ergebnis 
einer rechtsgeschichtlichen Entwicklung zwei Schutzbereiche (lit. a und b hiernach) 
herausgebildet, über deren gegenseitige Abhängigkeit allerdings Uneinigkeit besteht 
46. 

a)  Würde des Gerichts 

Ungebührlich (so die übliche Terminologie, vgl. auch BGE 101 Ia 148) ist ein Ver-
halten, das die Würde und Autorität des Gerichts missachtet. 

                                                
43 Urteil i.S. Demicoli vom 27. August 1991, Série A Bd. 210, Ziff. 32 ff.; Urteil i.S. Weber vom 22. Mai 1990, 
Série A Bd. 177, Ziff. 30 ff. 
44 BGE 121 1 381. 
45 Urteil i.S. Ravnsborg vom 23. März 1994, Série A 283-B, Ziff. 30 ff.; vgl. auch BGE 121 I 382. 
46 Constitutiones 6 § I cod. de postulando II,6; Schwabenspiegel, Cap. XVI § 1; LEVIN, S. 244 ff.; VOLLENWEI-

DER, S. 33, 46 ff.; LÖWE-ROSENBERG, GVG § 178 Rz 1 ff.; LEO ROSENBERG / KARL HEINZ SCHWAB, Zivilpro-
zessrecht, München 1981, § 23 V 2b; STEIN, vor § 128 Rz 141; REHBINDER, Ungebühr, 642 f.; FRITZ BAUER, 
Die Würde des Gerichts, JZ 1970, 247 f.; AGVE 1992, 419; VGE II/169 vom 15. Dezember 1992 i.S. V., S. 4; 
ZR 36/1937 Nr. 55; SJZ 69/1973, 276 f.; Amtsbericht des Obergerichts an den Grossen Rat des Kantons 
Schaffhausen 1991, 89 f.; a.M. offenbar HAUSER/HAUSER, § 156 Rz 5. 
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Dabei ist der einzelne Richter nicht als Person, sondern in seiner Funktion ge-
schützt. Geschütztes Rechtsgut ist nicht die Psyche des Richters, sondern die Auto-
rität 47, die der Richter zur Erfüllung seiner Aufgaben bedarf. Sowohl § 118 aZPO 48 
wie auch § 73 ZPO liegt offenbar die Auffassung zugrunde, dass auf jeden "Staats-
diener ein Abglanz fürstlicher Souveränität fällt" 49. 

Die Fragwürdigkeit dieser Konstruktion ergibt sich bereits aus dem Umstand, dass 
der Richter auch mittelbar, durch an die Gegenpartei gerichtete Beleidigungen in 
seiner Würde verletzt werden kann 50; und offenbar schadet ihm die Kenntnisnahme 
derselben Beleidigungen dann nicht, wenn sie Prozessgegenstand sind. Die "Würde 
des Gerichts" als eigenständiger Schutzbereich ist zugunsten des historisch solider 
verankerten "Gerichtsfriedens" (der letztlich auf dem Thingfrieden des germani-
schen Rechts beruht) 51 aufzugeben. 

b)  Gerichtsfrieden 

Zentrales Anliegen von § 57bis kann nur die Wahrung des Gerichtsfriedens sein. Die 
ritualisierte Streitbeilegung als Voraussetzung eines zivilisierten Zusammenlebens 
fordert vom Einzelnen zwingend die Beachtung der betreffenden Regeln. Die Ver-
handlung ist sachlich, ruhig und mit dem notwendigen Ernst zu führen; selbstver-
ständlich sind die Parteien berechtigt - und aufgefordert - alles ihrer Sache Dienli-
che wenn nötig auch mit Härte vorzubringen 52; mit Rücksicht auf den Gerichtsfrie-
den und damit verbunden den ungestörten Verfahrensablauf sind aber keine, pro-
zessual nicht gerechtfertigte, Beleidigungen des Gegners erlaubt. Der Streit wird 
vom Richter nach festen Regeln entschieden und ist von den Parteien letztlich zu 
akzeptieren; damit ist ein Entscheid in der Sache herbeigeführt und der Streit beige-
legt. Kern von Beschimpfungen des Gerichts wird stets die Auffassung des Täters 
sein, das Gericht sei in irgendeiner Form unfähig, die Streitsache "richtig" zu beur-
teilen. Diese Bedenken kann er formalisiert im Rahmen der Ausstandsgründe oder 
im Rechtsmittelverfahren äussern. Der Gedanke des Gerichtsfriedens erlaubt aber 
nicht, andere als die in den Prozessvorschriften 

                                                
47 "Magischer Würdenträger", vgl. hierzu die m.E. in weiten Teilen zutreffende Kritik bei SARSTEDT, 152 f. 
48 Zivilprozessordnung vom 12. März 1900 (AGS 1, 359). 
49 LÖWE-ROSENBERG, GVG § 178 Rz 2. 
50 SJZ 69/1973, 278; VOLLENWEIDER, S. 47. 
51 MATTES, S. 282. 
52 ZR 86 Nr. 10; SJZ 90/1994, 49. 
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vorgesehene Unmutsbekundungen vorzubringen 53. Der Begriff des Gerichtsfrie-
dens genügt, den Schutzbereich ausreichend zu erfassen; die heute doch etwas selt-
sam anmutende und in der Schweiz ohnehin selten bemühte "Würde des Gerichts" 
kann ohne materiellen Verlust aufgegeben werden. 

2.  Formen von Anstandsverletzungen 
§ 57bis spricht von groben Verletzungen des prozessualen Anstands. Damit ist ge-
sagt, dass die Tathandlung einer gewissen Erheblichkeit bedarf, womit die Kontro-
verse, ob dem Begriff der Ungebühr an sich bereits das Merkmal der Erheblichkeit 
anhaftet 54, für den Kanton Aargau ohne praktische Bedeutung bleibt. Glücklich ist 
überdies die vom Gesetzgeber gewählte Formulierung "Verletzung des Anstands"; 
sie ist zeitgemäss und bringt deutlicher als der Begriff "Ungebühr" zum Ausdruck, 
dass ein gewisses, allgemeinen Verhaltenscodices entsprechendes Benehmen vor-
ausgesetzt wird und nicht Demutsbezeugungen vor der Obrigkeit. Mit dem Verweis 
auf den prozessualen Anstand wird immerhin deutlich gemacht, dass nicht alle aus-
serhalb eines Gerichtsverfahrens tolerierten Verhaltensweisen auch den Ansprüchen 
von § 57bis genügen. Des weiteren dürfte damit auch gemeint sein, dass sich die 
Anstandsverletzung, um gestützt auf § 57bis strafbar zu sein, im Zusammenhang mit 
einem Verfahren 55 ereignen muss 56. 

Die Kasuistik in der Schweiz ist begrenzt. Traditionellerweise ist der schweizeri-
sche Richter unverkrampfter und toleranter als etwa der englische 57 oder der deut-
sche 58/ 59. Dies hat seine Ursprünge im wesentlichen darin, dass der Richter in der 
Schweiz als Vertreter des Volkes gilt 60 und 

                                                
53 So würde bei strenger Betrachtungsweise die im Anschluss an die Urteilsverkündung an den Richter gerichte-
te Erklärung, "ihr Urteil ist falsch", vom Tatbestand des § 57bis erfasst, derweil dieselbe Aussage in den Be-
schwerdeschriften ohne weiteres vorgebracht werden könnte, sogar müsste. 
54 Vgl. VOLLENWEIDER, S. 38 ff.; THEODOR DURRIEU, Die Sitzungspolizei nach deutschem Gerichtsverfassungs-
gesetz, Diss. Freiburg 1933, S. 30; LEVIN, S. 248. 
55 Vor dem Verwaltungsgericht oder einem Spezialverwaltungsgericht (Rz 25). 
56 Nicht zu verwechseln mit dem prozessualen Ungehorsam, der in der Regel nicht als Anstandsverletzung gilt 
(Rz 24), sowie LÖWE-ROSENBERG, GVG § 178 Rz 14. 
57 In England wird der mit § 57bis teilweise vergleichbare Tatbestand des "contempt of court" mit Gefängnis 
bestraft und gilt als Verbrechen; vgl. auch RÜPING, S. 219 f. 
58 Vgl. die detaillierte Regelung in § 178 des deutschen Gerichtsverfassungsgesetzes, wie auch die reichhaltige 
Judikatur, beispielhaft ausgeführt in LÖWE-ROSENBERG, GVG § 178 Rz 6-13. 
59 § 57bis wurde seit seiner Einfügung in das VRPG im Jahre 1985 lediglich in den vier folgenden Fällen zur 
Anwendung gebracht: AGVE 1992, 418 ff.; VGE II/167 vom 15. Dezember 1992 i.S. V; VGE II/67 vom 19. 
Mai 1993 i.S. V.; AGVE 1995, 432. 
60 HANS FRITSCHE, Wie man in der Schweiz Recht spricht, Scientiaschriften, Zürich 1948, S. 81. 
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meist ohne die typischen Insignien seiner Machtstellung 61 auskommt. Anstandsver-
letzungen werden meist nur in krassen Fällen und selbst dann äusserst zurückhal-
tend geahndet 62. Folgende Formen der Ungebühr sind denkbar: 

a)  Beleidigungen 

Insbesondere der Gebrauch grober Schimpfworte wird von § 57bis erfasst. Dabei ist 
es gleichgültig, ob die Beleidigung an das Gericht, die Gegenpartei, allfällig anwe-
sende Zeugen, Sachverständige oder unbeteiligte Dritte gerichtet wird 63, sie erfüllt 
den Tatbestand gleichwohl. Nicht jede Beleidigung ist ohne weiteres eine An-
standsverletzung; aus der Form und den Umständen ist die Absicht zu erkennen. 
Dabei ist der Nervosität der Verfahrensbeteiligten im Rahmen einer Verhandlung 
Rechnung zu tragen 64; der Gebrauch von Schimpfwörtern in schriftlichen Eingaben 
dürfte schwerer wiegen. Die strafrechtliche Relevanz (Art. 173-177 StGB) unge-
bührlicher Äusserungen ist Indiz für die Verletzung des prozessualen Anstands, 
nicht aber Voraussetzung 65; zwar trifft es zu, dass gegebenenfalls objektiv ehrver-
letzende Vorwürfe im Verfahren vorgebracht werden dürfen (BGE 116 IV 215, 
anders noch BGE 98 IV 90), diese müssen sich aber auf das für die Erläuterung des 
Standpunktes Notwendige beschränken, sachbezogen sein und dürfen nicht wider 
besseres Wissen erfolgen; Vermutungen sind als solche zu bezeichnen 66. An-
standswidrig werden regelmässig Ausführungen sein, welche die Gegenpartei oder 
einen Dritten der strafbaren Handlung bezichtigen, ohne dass hierfür begründete 
Veranlassung bestand ("Gefälligkeitsbescheinigungen") 67; unzulässig sind auch 
Äusserungen, welche der Vorinstanz bei der Entscheidfällung Schädigungsabsicht 
vorwerfen ("nach Lust und Laune auf einen gesetzeskonformen Entscheid zurück-
kommen ... nur weil man der Beschwerdeführerin Knebel zwischen die Beine wer-
fen will" in Verbindung mit den Begriffen "Machenschaften" und "Schikanieren" 
durch einen Anwalt) 68. 

                                                
61 Amtstracht, Perücken, Eröffnungsformeln zu Prozessbeginn und dgl.; immerhin ist das gegenüber den Partei-
en erhöhte Richterpult durchaus üblich. 
62 Vgl. Aufstellung unbestraft gebliebener Anstandsverletzungen (z.B. "Schurke", "Gauner") bei VOLLENWEI-

DER, S. 67. 
63 HAUSER/HAUSER, § 138 Rz 3: VOLLENWEIDER, S. 58; LÖWE-ROSENBERG, GVG § 178 Rz 6; AGVE 1992, 
419; SJZ 69/1973, 278. 
64 "Entgleisung", vgl. LÖWE-ROSENBERG, GVG § 178 Rz 6. 
65 Vgl. SJZ 69/1973, 278; Amtsbericht des Obergerichts an den Grossen Rat des Kantons Schaffhausen 1991, 
90. 
66 BGE 116 IV 215; AGVE 1992, 418 ff.; 1957, 127. 
67 AGVE 1992, 420. 
68 AGVE 1995, 430 ff. 
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Blosse Übertreibungen müssen im Sinn einer kontrollierten und kritikfähigen 
Rechtspflege erlaubt sein (BGE 96 I 528); der Anspruch der Parteien, ihren Stand-
punkt auch pointiert vertreten zu können, ist gegen das Interesse der Justiz wie auch 
der Verfahrensbeteiligten an einem geordneten und von groben Anstandsverletzun-
gen freien Verfahren abzuwägen. 

b)  Tätlichkeiten und andere physische Begehungsformen 

Der Gerichtsfrieden ist bei Tätlichkeiten ohne weiteres verletzt und § 57bis anwend-
bar. Keine Anstandsverletzungen dürften heute bei unpassender Bekleidung vorlie-
gen. Welcher Aufzug vor Gericht tunlich erscheint, sollte dem Einzelnen überlassen 
bleiben; ausgenommen sind Fälle, in denen mit der Bekleidung offensichtliche Pro-
vokationen verbunden sind. Im Verwaltungsgerichtsverfahren dürften diese Fragen 
ohnehin kaum eine Rolle spielen, da in dieser Beziehung grosszügig verfahren wird 
und sich die Bekleidung bei notwendigen Augenscheinen ohnehin an der Witterung 
und den Örtlichkeiten orientiert. 

Der prozessuale Anstand verlangt des weiteren die Konzentration auf die Verhand-
lung. Es ist ungebührlich, dabei Zeitung zu lesen, zu essen, zu trinken oder zu tele-
fonieren 69. Das demonstrative Sitzenbleiben ist im verwaltungsgerichtlichen Ver-
fahren von untergeordneter Bedeutung und als Anstandsverletzung ohnehin umstrit-
ten 70. 

Gefährdet wird der Gerichtsfrieden letztlich auch durch die Präsenz einer interes-
sierten Öffentlichkeit, die durch Zwischenrufe, Gebärden, Plakate und ähnliches auf 
das Gericht einzuwirken versucht 71. 

c)  Prozessualer Ungehorsam 

Dieser stellt in aller Regel keine Anstandsverletzung dar. Die Weigerung bei der 
Mitwirkung von Beweiserhebungen, die Missachtung von Fristen und dgl. zeitigt 
andere Folgen (§ 21) 72. 

                                                
69 Ein derartiger Verstoss während einer Augenscheinsverhandlung der 3. Kammer des Verwaltungsgerichts im 
Jahre 1993, wo der Beschwerdeführer wiederholt mit einem Mobiltelefon geschäftlichen Besprechungen nach-
ging, blieb in Anwendung des Opportunitätsprinzips (vgl. Rz 40) allerdings ungeahndet. 
70 RÜPING, 225; LÖWE-ROSENBERG, GVG § 178 Rz 12.; SARSTEDT, 153. 
71 Vgl. Anwendungsfälle bei VOLLENWEIDER, S. 66 f. 
72 Wenn die Beteiligten die notwendige und zumutbare Mitwirkung verweigern, ist die Behörde nicht verpflich-
tet, auf deren Begehren einzutreten. Tritt sie ein, würdigt sie dieses Verhalten nach freiem Ermessen. 
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d)  Bild- und Tonaufnahmen 

Ohne Bewilligung des Gerichts sind Bild- und Tonaufnahmen im Gerichtsgebäude 
und bei dessen Zugängen untersagt. Widerhandlungen können gestützt auf § 14 
Abs. 3 GOG mit einer Ordnungsbusse bis Fr. 500.- oder Haft bis zu drei Tagen ge-
ahndet werden. Die Bestimmung ist wegen des Verweises in § 4 Abs. 3 in Verbin-
dung mit § 1 Abs. 2 GOG vor dem Verwaltungsgericht wie auch den Rekurs- und 
Schätzungskommissionen anwendbar. Hingegen sind Ordnungsbussen gegen Be-
richterstatter, die sich nicht an das in § 15 Abs. 1 GOG normierte Sachlichkeitsge-
bot halten, unzulässig; sie können allerdings von den öffentlichen Verhandlungen 
ausgeschlossen werden 73. 

III. 

1.  Geltungsbereich 

a)  Verwaltungsgericht 

Der Gesetzeswortlaut ermächtigt nur das Verwaltungsgericht, § 57bis anzuwenden. 
Gestützt auf den Verweis in § 149 Abs. 1 BauG auf das VRPG sowie in Anwen-
dung von § 17 der Verordnung über die Organisation der kantonalen Steuerrekurs-
kommission und das Rekursverfahren 74 sind auch die Spezialverwaltungsgerichte 
75 - mit Ausnahme des Versicherungsgerichts, weil für dieses eine gesetzliche 
Grundlage fehlt 76 - befugt, prozessuale Anstandsverletzungen mit Verweis oder 
Bussen zu ahnden. Hingegen sind die Verwaltungsbehörden und der Regierungsrat 
vom Erlass von Ordnungsbussen ausgeschlossen. 

Die offenbar herrschende Meinung, Sanktionen im Rahmen der Sitzungspolizei 
bedürften nicht notwendigerweise einer ausdrücklichen Regelung, sondern liessen 
sich auch aus dem Gewohnheitsrecht ableiten 77, ist im Hinblick auf den Grundsatz 
nulla poena sine lege abzulehnen 78. 

                                                
73 § 15 Abs. 3 GOG. 
74 Verordnung über die Organisation der kantonalen Steuerrekurskommission und das Rekursverfahren vom 25. 
Juli 1968 (SAR 271.161). 
75 Steuerrekursgericht, Landwirtschaftliche Rekurskommission, Schätzungskommission nach Baugesetz und 
Gewässerschutzgesetz. 
76 Vgl. die Verordnung über die Rechtspflege in Sozialversicherungssachen vom 22. Dezember 1964 (SAR 
271.131). 
77 ROBERT HAUSER, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts auf dem Gebiete des Gerichtsverfassungsrechts, in: 
Erhaltung und Entfaltung des Rechts in der Rechtsprechung des schweizerischen Bundesgerichts. Festgabe zur 
Hundertjahrfeier des Bundesgerichts, Basel 1975, S. 559; VOLLENWEIDER, S. 3. 
78 Vgl. hierzu auch THOMAS COTTIER, Die Verfassung und das Erfordernis der gesetzlichen Grundlage, 
Chur/Zürich 1991, S. 61 ff., der für repressive Anordnungen das materielle Legalitätsprinzip (Rechtssatzerfor-
dernis) für selbstverständlich hält und das Erfordernis der formellen gesetzlichen Grundlage für wünschenswert. 
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Eine vom Departement unter Berufung auf Gewohnheitsrecht ausgesprochene Bus-
se würde der gesetzlichen Grundlage entbehren und wäre unzulässig. 

b)  Räumliche und zeitliche Grenzen 

Anstandsverletzungen können während der Dauer des ganzen Verfahrens (nicht 
etwa nur einer Sitzung) geahndet werden 79. In zeitlicher Hinsicht ist somit der Ein-
gang der Beschwerde beim Verwaltungsgericht massgebend 80; die Wirkungen ent-
falten sich bis zum Postversand des Urteils, da zwischen Urteilsfällung und Ausfer-
tigung unter Umständen eine gewisse Zeit vergeht. Anstandsverletzungen, die in 
einem gegen das verwaltungsgerichtliche Urteil erhobenen Rechtsmittel begangen 
werden, sind - selbst wenn die Beschwerde beim iudex a quo einzureichen wäre - 
nicht mehr vom Geltungsbereich des § 57bis erfasst. 

Wird die Anstandsverletzung während einer Verhandlung begangen, so ist sie un-
verzüglich zu ahnden. Es erscheint zweckwidrig, auf Störungen nicht umgehend zu 
reagieren, da der ordnungsgemässe Ablauf einer Sitzung gefährdet ist 81. Die Tatbe-
gehung mittels Schriftsätzen ist davon zu unterscheiden. Immerhin muss hier ver-
langt werden, dass nicht mehrere Anstandsverletzungen im Laufe eines Verfahrens 
quasi gesammelt werden, um sie schliesslich vor Prozesserledigung abzurechnen. 

Es ist unnötig, einen räumlichen Abgrenzungsversuch vorzunehmen 82. Es ist im 
Einzelfall zu entscheiden, ob eine Verhandlung - trotz Beeinträchtigungen von aus-
sen - ordnungsgemäss durchgeführt werden kann, und wenn nein, welche Sanktio-
nen oder Massnahmen zu ergreifen sind. 

                                                
79 Davon zu unterscheiden ist die Frage, wieviel Zeit zwischen Tatbegehung und Ausfällung einer Ordnungs-
busse vernünftigerweise vergehen darf (vgl. Rz 27). 
80 In AGVE 1992, 418 ff., war denn auch eine Anstandsverletzung in der Beschwerdeschrift zu beurteilen. 
81 LEVIN, S. 236. 
82 Vgl. aber VOLLENWEIDER, S. 24 f. 
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2.  Täterkreis 
§ 57bis sagt nicht, wer Täter sein kann. Der Wortlaut ("wer") spricht für eine umfas-
sende Anwendbarkeit; dies deckt sich mit dem Ziel der Norm, den Gerichtsfrieden 
im Rahmen eines Verfahrens zu gewährleisten. 

a)  Verfahrensbeteiligte 

Der Begriff ist weit zu fassen. Störungen können nicht nur vom Beschwerdeführer 
und einem allfälligen Beschwerdegegner ausgehen, die beide unmittelbar am Aus-
gang des Verfahrens interessiert sind, sondern auch von Zeugen, Sachverständigen, 
Auskunftspersonen, Dolmetschern. Dasselbe gilt für Vertreter am Verfahren betei-
ligter Behörden, gleich, ob sie als Vorinstanz gewirkt haben oder als kantonale 
Fachstelle die Funktion eines (internen) Sachverständigen ausüben. Gelegentlich 
wird argumentiert, Anwälte mit Vertretungsfunktionen könnten, da sie als "unab-
hängiges Organ der Rechtspflege" (§ 1 AnwG) 83 gelten 84, nicht bestraft werden 85. 
Dies überzeugt nicht, da geschütztes Rechtsgut der ungestörte Verfahrensablauf ist 
(vgl. vorne Rz 16) und nicht abstrakt die Rechtspflege. Überdies kommen dem Ver-
treter keine prozessleitenden Funktionen zu, was ihn u.a. vom Gericht unterschei-
det. Keinen Unterschied macht es im übrigen aus, ob der Vertreter Anwalt ist oder 
nicht 86. 

Nicht unter § 57bis fallen die Richter und der Gerichtsschreiber. Dies erscheint 
selbstverständlich, ist aber umstritten 87. Verursachen Angehörige des Gerichts Stö-
rungen, werden Disziplinarmassnahmen gestützt auf das Besoldungsdekret 88 oder 
Massnahmen im Sinn der Angestelltenverordnung 89 zu ergreifen oder im Rahmen 
der Justizverwaltung die notwendigen Entscheide zu treffen sein. 

b)  Nicht am Verfahren beteiligte Personen 

Verhandlungen vor Verwaltungsgericht sind öffentlich (§ 57 Abs. 3). Das Stö-
rungspotential durch Zuhörer ist - im Gegensatz zu Strafprozessen - gering. 

                                                
83 Anwaltsgesetz (AnwG) vom 18. Dezember 1984 (SAR 291.100). 
84 BGE 103 Ia 431; ROBERT HAUSER / ERHARD SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basel und Frank-
furt am Main 1997, § 40 Rz 22. 
85 Vgl. LÖWE-ROSENBERG, GVG 178 Rz 17; FELIX WOLFFERS, Der Rechtsanwalt in der Schweiz, Diss. Zürich 
1986, S. 176 f. 
86 Bundesgericht in ZR 92/1993 Nr. 1; ebenso VOLLENWEIDER, S. 82; HAUSER/HAUSER, § 138 Rz 7. 
87 LEVIN, S. 230. 
88 Dekret über das Dienstverhältnis und die Besoldung der Staatsbeamten (Besoldungsdekret) vom 24. Novem-
ber 1971 (SAR 161.110). 
89 Verordnung über das Dienstverhältnis und die Besoldungen der Angestellten in staatlichen Anstalten (Ange-
stelltenverordnung) vom 12. Januar 1972 (SAR 161.121). 
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Fraglos ist aber § 57bis auf diese "ohne zu zögern" 90 anzuwenden. Dies dürfte auch 
für die Verfasser gezielter, anstandsverletzender Briefe, soweit die Schreiben an das 
Gericht adressiert sind und auf ein hängiges Verfahren Bezug nehmen, gelten. Wie 
auf Störungen ausserhalb der Sitzungsräumlichkeiten zu reagieren ist, vgl. Rz 28. 

c)  Immunität 

Die Mitglieder des Grossen Rates sind für "Äusserungen im Grossen Rat und in 
seinen Kommissionen" rechtlich nicht verantwortlich (§ 75 Abs. 4 KV), wohl aber 
für Anstandsverletzungen in verwaltungsgerichtlichen Verfahren. Dasselbe gilt 
sinngemäss für Regierungsräte und nicht in amtlicher Funktion mitwirkende Ober-
richter, die nur für Verbrechen und Vergehen im Amt ohne Ermächtigung des Gros-
sen Rates nicht einem Strafverfahren unterworfen werden dürfen (§ 13 GOG; § 4 
Organisationsgesetz) 

3.  Rechtfertigungsgründe 
Rechtfertigungsgründe sind, wie in anderen Strafverfahren auch, zu beachten. Mehr 
theoretische Bedeutung dürfte dabei der Notwehr oder dem Notstand zukommen. 
Auch die Blankettnorm in Art. 32 StGB betreffend gesetzliche Gebote, Erlaubnisse 
und Berufspflichten regelt Fälle, die nur selten zu Anstandsverletzungen führen, 
wenn das Gebot der Sachlichkeit beachtet wird 91. Relevant ist allenfalls der über-
gesetzliche Rechtfertigungsgrund der Wahrnehmung berechtigter Interessen 92 bei 
der Ausübung verfassungsmässig garantierter Freiheitsrechte. Da aber auch die 
Meinungsäusserungsfreiheit oder die persönliche Freiheit nicht die Funktion einer 
allgemeinen Handlungsfreiheit haben 93, kommt ihnen die Qualität eines Rechtferti-
gungsgrundes kaum je zu 94. 

4.  Verschulden 
Strafe bezieht sich grundsätzlich auf Schuld 95. Da auch § 57bis eine strafrechtliche 
Konzeption zugrunde liegt 96 und die Ordnungsbusse repressiven Strafcharakter 
aufweist (das Ausfällen einer Busse hat stets eine 

                                                
90 VOLLENWEIDER, S. 84; EICHENBERGER, Kommentar ZPO, § 74 Rz 1. 
91 Vgl. immerhin BGE 116 IV 211 ff. (üble Nachrede durch eine Prozesspartei). 
92 Vgl. TRECHSEL/NOLL, S. 113 ff. 
93 BGE 107 Ia 56. 
94 Vgl. illustrativen BGE 108 Ia 319 ff. 
95 Art. 63 StGB; GÜNTER STRATENWERTH, Strafen, § 7 Rz 6. 
96 Vgl. § 57bis Rz 2-9; RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 53, S. 164. 
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begangene Normverletzung zur Voraussetzung und dient der General- und Spezial-
prävention), steht ausser Frage, dass ein Verschulden erforderlich ist. Das wird be-
züglich kantonaler Ordnungsbussen vom Bundesgericht nicht ganz so gesehen 97; 
immerhin ist zu erwähnen, dass auch kein neuerer Entscheid vorliegt 98. Im Kanton 
Aargau dürfte aber mit dem grundsätzlichen Urteil in AGVE 1976, 524 ff. (insbe-
sondere S. 528 f.), unbestritten sein, dass die Ausfällung einer Busse Verschulden 
des Täters voraussetzt 99. 

IV. Sanktionen 

Angedroht werden Verweis oder Busse. Damit entspricht § 57bis bezüglich der 
Sanktionen § 73 ZPO. Er unterscheidet sich aber von § 74 ZPO, der für Anstands-
verletzungen während der gerichtlichen Verhandlung zusätzlich Inhaftsetzung vor-
sieht. Diese qualifizierte Rechtsfolge wurde ins VRPG kommentarlos 100 nicht ü-
bernommen. Dies lässt - abgesehen vom Legalitätsprinzip - nur den Schluss zu, dass 
Haftstrafen im verwaltungsgerichtlichen Verfahren trotz des Verweises auf die Zi-
vilprozessordnung in § 67 nicht ausgesprochen werden dürfen. 

1.  Verweis 
Der Verweis ist eine förmliche Sanktion (Strafe 101) und von der allgemeinen Auf-
forderung zur Pflichterfüllung zu unterscheiden 102. Mit dem Verweis soll ein Fehl-
verhalten formell missbilligt werden. Da er die Ehre des Bestraften betrifft und der 
öffentliche Verweis (während der Verhandlung) eine eigentliche Verschärfung dar-
stellt, wird in der Literatur zum Teil davon ausgegangen, ein schriftlicher Verweis 
sei wenig sinnvoll 103. Verlangt wird regelmässig, dass der Verweis mit einem Ap-
pell an 

                                                
97 BGE 121 I 382; 111 Ia 275 f. 
98 BGE 115 IV 138 betrifft das Bundesgesetz über die Ordnungsbussen; im Entscheid vom 25. September 1991 
(publiziert in ZR 92/1993 Nr. 1) wurde nur eine behauptete Gehörsverletzung geprüft, die Ordnungsbusse aller-
dings als Disziplinarmassnahme betrachtet; in BGE 119 Ib 412 und 121 I 379 spielte diese Frage keine Rolle. 
99 Das Ergebnis überzeugt auch mit Blick auf den vom Verwaltungsgericht auf Beschwerde hin zu beurteilen-
den fürsorgerischen Freiheitsentzug. Beim Vorliegen einer Geisteskrankheit, oder wenn die Betroffenen erheb-
licher medikamentöser Behandlung unterworfen werden, sind Anstandsverletzungen im Laufe der mündlich 
durchzuführenden Verhandlung die Regel. Wäre ein Verschulden nicht Strafbarkeitsvoraussetzung, würde man 
zu absolut stossenden und sinnwidrigen Resultaten gelangen. Vgl. auch AGVE 1992, 421. 
100 Vgl. Entstehungsgeschichte, Rz 1. 
101 MÜLLER, Verwaltungszwang, S. 73. 
102 MÜLLER, Verwaltungszwang, S. 72. 
103 TRECHSEL, Kommentar, Art. 87 Rz 4. 
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das soziale Wohlverhalten verbunden wird 104. Ein Verweis wird regelmässig dann 
einer Ordnungsbusse vorzuziehen sein, wenn vom Täter ein gewisses Mass an Ein-
sehen erwartet werden kann 105. Naturgemäss beinhaltet der Verweis stets auch die 
versteckte Drohung, bei weiteren Verfehlungen Ordnungsbussen auszufällen. 

Zu unterscheiden ist der Verweis von der Verwarnung, Ermahnung oder ähnlichen 
Ausdrücken. Sie stellen keine Sanktionen dar, sondern sollen präventiv wirken und 
sind letztlich nicht mehr als ein Hinweis auf unrechtmässiges Verhalten und mögli-
che Folgen 106; sie benötigen keine gesetzliche Grundlage und können regelmässig 
nicht angefochten werden 107. Anderes gilt für "Verwarnungen" im Bereich der 
Administrativmassnahmen. 

2.  Busse 108 
Zulässig sind Bussen bis Fr. 500.-. Während in der aargauischen Literatur bisher 
unbestritten war, dass Ordnungsbussen, die auf dem Prozessrecht beruhen, nicht in 
Haft umgewandelt werden können 109, hat die hier vertretene Auffassung der Sank-
tion als strafrechtliche zur Folge, dass die Umwandlung wegen des Verweises auf 
das Übertretungsrecht des StGB in § 248 StPO möglich ist. Die Strafzumessung 
richtet sich nach der Schwere der Tat, dem Grad des Verschuldens wie auch den 
persönlichen Verhältnissen. Wiederholte Anstandsverletzungen werden sich regel-
mässig auf die Bussenhöhe auswirken. Ein Eintrag in die kantonale Strafkontrolle 
erfolgt nicht 110. 

                                                
104 JÖRG REHBERG, Grundriss Strafrecht II, Strafen und Massnahmen/Jugendstrafrecht, 6. Aufl. Zürich 1994, S. 
237 f.; TRECHSEL, Kommentar, Art. 87 Rz 4. 
105 Bzw. wenn er über ein "besonderes Ehrgefühl" verfügt (MÜLLER, Verwaltungszwang, S. 73). 
106 IMBODEN/RHINOW, Nr. 55, S. 319 f. 
107 Insofern unzutreffend VGE I/47 vom 10. September 1993 i.S. G. AG, S. 8, wo das Verwaltungsgericht eine 
Verwarnung des Amts für Gewerbepolizei mit der Begründung, es fehle hierfür die gesetzliche Grundlage, 
aufgehoben hat. 
108 Zur Busse allgemein STRATENWERTH, Strafen, § 5 Rz 1 ff.; zum Bussenvollzug RETO BERNHARD, Der Bus-
senvollzug gemäss Art. 49 StGB, Diss. Zürich 1982. 
109 BRÜHLMEIER, § 46 Rz 1; EICHENBERGER, Zivilprozessordnung, § 74 Rz 3; a.M. offenbar GOTTFRIED KELLER 
/ MARKUS PFISTERER, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Aargau, Aarau 1947, § 118 Rz 4, allerdings mit 
Art. 49 StGB widersprechenden Folgen (vgl. den Verweis auf ein Kreisschreiben des Obergerichts aus dem 
Jahre 1905). 
110 Vgl. Verordnung über das kantonale Strafregister vom 30. März 1992 (SAR 251.211). 
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C.  Verfahren 

I.  Opportunitätsprinzip 

§ 57bis ist eine Kann-Vorschrift. Die Ausfällung einer Busse erfolgt nach pflichtge-
mässem Ermessen 111. Das Opportunitätsprinzip erlaubt es dem Richter, auf die 
konkreten Umstände des Falls Rücksicht zu nehmen, was für eine beförderliche 
Prozessleitung unumgänglich ist. Der Grossteil der Anstandsverletzungen wird ver-
nünftigerweise im Rahmen des Entschliessungsermessens 112 ohne Konsequenzen 
bleiben. 

II.  Rechtliches Gehör 

Bei der Verhängung einer Ordnungsbusse bzw. bei der Erteilung eines Verweises 
ist dem Betroffenen in der Regel vorgängig das rechtliche Gehör (§ 15) zu gewäh-
ren, da nachteilig in seine Rechtsstellung eingegriffen werden soll und die Gehörs-
gewährung auch der Klärung des subjektiven Tatbestands dienlich sein kann 113. 
Überdies hat der Täter in diesem Zusammenhang die Gelegenheit, mit einer Ent-
schuldigung die Anstandsverletzung zwar nicht rückgängig zu machen, aber im-
merhin seine Bereitschaft zu zeigen, den Gerichtsfrieden wiederherzustellen. Da-
durch ist der Sache in der Regel mehr gedient als mit der Ausfällung einer Busse. 
Unverständlich ist in diesem Zusammenhang ein neuerer Entscheid des Bundesge-
richts, in welchem eine staatsrechtliche Beschwerde mit der Begründung abgewie-
sen wurde, eine Ordnungsbusse gegenüber einem Anwalt in der Höhe von Fr. 200.- 
dürfe zwar nicht leicht genommen werden, die Gewährung des rechtlichen Gehörs 
hätte aber nichts zur Erhellung des Sachverhalts beigetragen (!), weshalb von einer 
Verletzung des Gehörsanspruch keine Rede sein könne 114. 

Ausnahmen vom Grundsatz der Gehörsgewährung sind (bei klarem äusseren Tat-
hergang und offensichtlichem Vorsatz) u.a. dann denkbar, wenn der Betroffene be-
reits wiederholt verwarnt oder mit Verweis oder Busse bestraft wurde oder wenn 
sein Verhalten - etwa anlässlich einer 

                                                
111 Unzutreffend SJZ 69/1973, 276, wo davon ausgegangen wird, ein Verfahren, in dem eine Ordnungsbusse zu 
Unrecht nicht ausgesprochen wurde, leide unter einem Mangel. 
112 Zum Begriff HÄFELIN/MÜLLER, Rz 348. 
113 HAUSER/HAUSER, § 138 Rz 5; LÖWE-ROSENBERG, GVG § 178 Rz 26 f.; AGVE 1992, 418 f. 
114 Bundesgericht in ZR 92/1993 Nr. 1; der Entscheid wurde in der amtlichen Sammlung nicht publiziert, es darf 
wohl davon ausgegangen werden, dass er nicht grundsätzlich gemeint war. 
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Verhandlung - erkennen lässt, dass der Vollzug des rechtlichen Gehörs weitere An-
standsverletzungen unmittelbar nach sich ziehen würde 115. 

Art. 6 Ziff. 1 EMRK verlangt eine mündliche gerichtliche Verhandlung (nicht auch 
Beratung), die öffentlich geführt wird. Der diesem Grundsatz entgegenstehende 
Vorbehalt der Schweiz ist im Fall Weber c. Schweiz vom EuGH für ungültig erklärt 
worden 116. Im Anwendungsfall von § 57bis ist diese Forderung dann erfüllt, wenn 
die Anstandsverletzung während einer öffentlichen Verhandlung stattfindet und die 
Sanktion (unter Gewährung des rechtlichen Gehörs) sogleich ausgefällt wird. An-
ders dann, wenn die Ungebühr im schriftlichen Verkehr erfolgt. Ohne Verletzung 
von Art. 6 Abs. 1 EMRK ist der Ausschluss der Verfahrensöffentlichkeit nicht mög-
lich. Hingegen kann der Betroffene auf eine Verhandlung ausdrücklich oder auch 
stillschweigend verzichten 117. Verzicht ist auch, wenn bei üblicherweise nichtöf-
fentlichen Verhandlungen kein Gesuch um mündliche Anhörung gestellt wird 118. 

III. Träger der Strafgewalt 

Die Zuständigkeiten zur Ahndung von Anstandsverletzungen sind in § 74 ZPO 
sinnvoll geregelt worden. Die gleiche Präzision lässt § 57bis allerdings vermissen, 
wie erwähnt (Rz 1) begründungslos. Ziel des Gesetzgebers war es aber, eine dem 
Zivil- und Strafprozess vergleichbare Regelung ins VRPG einzufügen 119. So dürfte 
der im Gesetzestext verwendete Terminus "Verwaltungsgericht" so verstanden wer-
den, dass neben dem Verwaltungsgericht als Spruchkörper sowohl der Instruktions-
richter wie auch der Präsident als Verhandlungsleiter befugt sind, 

                                                
115 Vgl. auch VOLLENWEIDER, S. 127 f.; AGVE 1992, 419; SCHMIDT, GVG § 178 Rz 8, der nur in krassen Fällen 
eine Gehörsunterlassung für gerechtfertigt hält; STEIN, vor § 128 Rz 143, der die Gewährung des rechtlichen 
Gehörs überdies dann für vernachlässigbar hält, wenn sofortige Massnahmen ergriffen werden müssen, oder 
wenn nachträglich Heilung im Beschwerdeverfahren möglich ist; WOLFGANG TILLMANN, Rechtliches Gehör 
und Sitzungspolizei, MDR 8/1960, 640 f. 
116 Vgl. zum Ganzen VILLIGER, EMRK, N 396, 435 ff.; HAEFLIGER, EMRK, S. 159 f.; ANDREAS KEISER, Öffent-
lichkeit im Verfahren vor dem Zürcher Verwaltungsgericht, ZB1 95/1994, 8 f. 
117 § 57 Rz 24 (waiver). 
118 Urteil i.S. Hakansson und Sturesson c. Schweden, Nr. 171, § 67; Urteil i.S. Schuler-Zgraggen c. Schweiz = 
Pra 94 Nr. 24 = ZBl 95/1994, 21 ff. 
119 Mat. Justizgesetze, Bd. IV, Nr. 42, S. 98. 
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§ 57bis anzuwenden 120. Anderes würde den Geltungsbereich der Norm sinnwidrig 
einschränken. Diese Auslegung dürfte im Zusammenhang mit Art. 6 Ziff. 1 EMRK 
(Garantie des fairen Verfahrens, Anforderungen an das Gericht) keine Probleme 
stellen, da bei der Frage, ob ein Gericht richtig zusammengesetzt bzw. zur Beurtei-
lung zuständig war, die EMRK-Organe den innerstaatlichen Behörden einen gewis-
sen Ermessenbereich bei der Auslegung des innerstaatlichen Rechts einräumen 121. 
De lege ferenda wäre eine Anpassung der Norm im Sinne der Ausführungen aller-
dings wünschenswert. 

IV. Rechtsmittel 

Gegen gestützt auf § 57bis ergangene Entscheide ist kein kantonales Rechtsmittel 
gegeben. Damit liegt ein letztinstanzlicher Entscheid im Sinn von Art. 87 OG vor 
und es steht die staatsrechtliche Beschwerde offen. Im Hinblick auf Art. 6 Ziff. 1 
EMRK schadet die (in der Regel 122) kassatorische Wirkung der staatsrechtlichen 
Beschwerde nicht, da die Konvention keinen Anspruch auf ein Rechtsmittel gegen 
einen Gerichtsentscheid beinhaltet 123. 

D.  Konkurrenzen 
Während § 57bis den Gerichtsfrieden bewahren soll, ist geschütztes Rechtsgut bei 
den Ehrverletzungsdelikten (Art. 173-178 StGB) die äussere Geltung der Persön-
lichkeit wie auch ihr subjektives Ehrgefühl. Wegen der Verschiedenheit der 
Rechtsgüter besteht Idealkonkurrenz 124. 

                                                
120 Die Systematik weist allerdings nur teilweise in diese Richtung: § 57 wie auch 57bis werden zwar von der 
Marginale "4. Verfahrensleitung" erfasst (die Verfahrensleitung steht regelmässig nicht dem Spruchkörper als 
Ganzes zu), in § 57 werden aber der Präsident und der Instruktionsrichter eigens erwähnt, wogegen in 57bis vom 
"Verwaltungsgericht" die Rede ist. Die Annahme, es handle sich dabei um eine gewollte Qualifizierung, wird 
von den Materialien insofern widerlegt, als eine Begründung für die von der ZPO abweichende Regelung voll-
ständig fehlt (vgl. lit. A hiervor). In AGVE 1992, 418 ff., ist eine Anstandsverletzung in der Beschwerdeschrift, 
die notwendigerweise zuerst vom Instruktionsrichter zur Kenntnis genommen wurde, "sicherheitshalber" vom 
gesamten Spruchkörper geahndet worden. 
121 VILLIGER, EMRK, N 410. 
122 Vgl. BGE 115 Ia 297 = Pra 79/1990, 757. 
123 FROWEIN/PEUKERT, Art. 6 Rz 67; KLEY-STRULLER, EMRK, S. 71 f. 
124 BGE 86 IV 73; 116 IV 216 sinngemäss. 
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Verstösst ein Anwalt gleichzeitig gegen seine Pflichten im Sinne der §§ 14 ff. 
AnwG, kann er von der Anwaltskommission zudem gestützt auf § 28 Abs. 2 AnwG 
bestraft werden (Idealkonkurrenz) 125. 

E.  Kasuistik 
Die Behauptung in der Beschwerdeschrift, die Steuerkommission X stelle "Gefäl-
ligkeitsbescheinigungen" aus, obwohl nichts dafür spricht, dass dies zutrifft, ist gro-
be Verletzung des prozessualen Anstands (AGVE 1992, 420 f.) - Ein Verfahrensbe-
teiligter, der vor Steuerrekursgericht ein Verschiebungsgesuch stellt und gleichzei-
tig den anderen Verfahrensbeteiligten von sich aus mitteilt, die Verhandlung finde 
nicht statt, begeht eine grobe Ungehörigkeit (VGE II/53 vom 29. Juni 1988 i.S. V., 
S. 7 f.) - Ein Anwalt, welcher der Vorinstanz bei der Entscheidfällung Schädi-
gungsabsicht unterstellt ("Machenschaften", "Schikanieren", "Knebel zwischen die 
Beine werfen"), mithin den Willkürvorwurf mit der Behauptung verbindet, der Ent-
scheid habe den Zweck, seine Mandantin zu schädigen und zu quälen, begeht grobe 
Anstaltsverletzung (AGVE 1995, 430 ff.) -Aus dem Umstand, dass das Verwal-
tungsgericht die anstandsverletzende Rechtsschrift nicht zur Verbesserung zurück-
weist, kann der Anwalt nicht auf stillschweigende Erlaubnis, die Vorinstanzen zu 
beschimpfen, schliessen (AGVE 1995, 432). 

                                                
125 A.M. offenbar HAUSER/HAUSER, § 139 Rz 7, die nur bei schweren Verfehlungen, wenn "die zu Gebote ste-
henden sitzungspolizeilichen Massnahmen zu einer gebührenden Ahndung nicht ausreichen", die Ausfällung 
weiterer Sanktionen durch die Anwaltskommission für angebracht halten. Die Auffassung überzeugt nicht, da 
postuliert wird, der in § 138 GVG gesetzte Strafrahmen sei bei schweren Verfehlungen über den Umweg eines 
standesrechtlichen Disziplinarverfahrens durch die Anwaltskommission zu erweitern. Tatsächlich stellt sich 
auch hier lediglich die Frage nach dem geschützten Rechtsgut (und nicht der Schwere der Verfehlung); allen-
falls ist die bereits ausgefällte Sanktion bei der Bemessung einer weiteren Strafe zu berücksichtigen (BGE 118 
IV 102 im Zusammenhang mit einer Massnahme; § 178 III des deutschen Gerichtsverfassungsgesetz, wo dem 
Problem der Doppelbelastung mit Anrechnung der Strafe begegnet wird; ROXIN, § 2 Rz 48; STRATENWERTH, 
Strafen, § 3 Rz 44, allerdings unter dem Gesichtspunkt der Billigkeit). 
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§ 58 
Hebt das Verwaltungsgericht den angefochtenen Entscheid auf, so kann es 
entweder selbst urteilen, oder die Sache zum Erlass einer neuen Verfügung an 
die Vorinstanz zurückweisen. 

Materialien 
§ 88 Abs. 2 Vorentwurf I; § 47 Abs. 2 Vorentwurf II; § 42 Vorentwurf Justizdirektion Juni 1966; 
Prot. Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 22; § 51 Entwurf JD November 1966; Erläuterungen JD 1966, S. 
17; Botschaft I 1967, S. 46. 

Literatur 
Zur Prozesserledigung: GADOLA, Beschwerdeverfahren, 435-449; GYGI, Bundesverwaltungsrechts-
pflege, S. 317-327; IMBODEN/RHINOW, Nr. 46 A II, S. 278; HANSJÖRG KISTLER, Die Verwaltungs-
rechtspflege im Kanton Graubünden, Diss. Zürich 1979, S. 152-161; KÖLZ, Prozessmaximen, S. 29-
40, 46-49; DERS., Kommentar, § 20 N 39-50; KÖLZ/HÄNER, S. 176-180; ANDRÉ LEBRECHT, Die 
formelle Verfahrenserledigung im Anfechtungsstreitverfahren, Diss. St. Gallen, Forch 1987; MARTI, 
Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 254-265; SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 210-214; ULE, S. 
241-243, 248-259; vgl. ferner PAUL RICHLI, Zu den Gründen, Möglichkeiten und Grenzen für Ver-
handlungselemente im öffentlichen Recht, ZBl 92/1991, 381-406 (zit.: Verhandlungselemente). 

Zur Rückweisung: EYERMANN/FRÖHLER, § 130 Rz 1 ff.; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 304-
306, 447 f.; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 143 f.; KÄGI, Beschwerde, S. 399 f.; KÖLZ, 
Kommentar, § 28 N 5-10, § 64 N 1-11; KOPP, VwGO, § 130 Rz 1 ff., S. 1494-1499; MARTI, Verwal-
tungsgerichtsbeschwerde, S. 263-265. 

Zum Rückweisungsentscheid als Anfechtungsobjekt vgl. Literaturverzeichnis in § 38 vor Rz 1. 
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VII. Kasuistik....................................................................................................................................................................................38 

A.  Entstehungsgeschichte 
Die Formulierung in § 58 stand bereits im Vorentwurf I fest und wurde im Laufe 
des Gesetzgebungsverfahrens nur noch redaktionell angepasst 1. Allerdings war die 
Norm nur Teil einer umfangreicheren Regelung zur Verfahrenserledigung 2. Es war 
beabsichtigt, die Beschwerdeerledigung bei den allgemeinen Bestimmungen zu den 
Rechtsmitteln einzugliedern, damit die Regelung auch Gültigkeit im Beschwerde-
verfahren beansprucht 3; das ist aber in der Folge mit der Begründung, die Frage der 
kassatorischen oder reformatorischen Funktion stelle sich vorab vor Verwaltungsge-
richt (zu Unrecht 4) unterblieben 5. Entsprechend fragwürdig ist denn auch der Hin-
weis an gleicher Stelle, die Bestimmung fände, obwohl systematisch im Unterab-
schnitt Verwaltungsgerichtsbeschwerde positioniert, auch im Verwaltungsbe-
schwerdeverfahren Anwendung 6. 

                                                
1 § 88 Abs. 2 Vorentwurf I; § 47 Abs. 2 Vorentwurf II; § 42 Entwurf JD Juni 1966; § 51 Entwurf Justizdirektion 
November 1966; § 52 Entwurf Regierungsrat 1967. 
2 Vgl. § 81 Vorentwurf I; § 40 Vorentwurf II; mit dem Entwurf der Justizdirektion beschränkte sich die Be-
schwerdeerledigung vor Verwaltungsgericht auf die Vorschrift, wie sie heute in § 58 besteht, vgl. § 42 Entwurf 
JD Juni 1966). 
3 Prot. Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 22. 
4 Im verwaltungsinternen Beschwerdeverfahren stellt sich das Problem der Rückweisung von Entscheiden 
ebenso; zu denken ist etwa an ungerechtfertigte Nichteintretensentscheide, nicht heilbare erstinstanzliche Ge-
hörsverletzungen oder an Entscheide, die in einem Bereich ergangen sind, in dem die Vorinstanz (z.B. eine 
Gemeinde) einen relativ erheblichen Entscheidungsspielraum geniesst; zum Eingriff kantonaler Rechtsanwen-
dungsakte in den von der Rechtsetzung gewährten Handlungsspielraum der Gemeinden vgl. auch THOMAS 

PFISTERER, Die verfassungsrechtliche Stellung der aargauischen Gemeinden bei der Erfüllung der öffentlichen 
Aufgaben, St. Gallen 1983, S. 224 ff. 
5 Erläuterungen JD November 1966, S. 17; Botschaft I 1967, S. 46. 
6 Erläuterungen JD November 1966, S. 17. 

1 



548 

B.  Entscheid 7 

I.  Formelle Prozesserledigung 

1.  Allgemein 
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde muss förmlich erledigt werden 8. Dies erfolgt 
durch einen Prozessentscheid (Urteil oder Beschluss) oder materiell durch einen 
Sachentscheid (Urteil). Zumeist wird es sich dabei um Endentscheide handeln. 

Der Prozessentscheid erledigt das Verfahren durch ein Nichteintretensurteil beim 
Fehlen von Sachurteilsvoraussetzungen 9 oder durch einen Abschreibungsbeschluss 
infolge Gegenstandslosigkeit bei Beschwerderückzug oder dem nachträglichen Da-
hinfallen einer Sachurteilsvoraussetzung 10 oder des Anfechtungsobjekts als 
Rechtsmittelvoraussetzung überhaupt 11. Das nachträglich fehlende Interesse führt - 
wie soeben erwähnt - zu einem Abschreibungsbeschluss und nicht zu einem Pro-
zessurteil mit der Konsequenz, dass die angefochtene Verfügung (die möglicher-
weise fehlerhaft ist, aber aus prozessualen Gründen nicht mehr überprüft werden 
darf) nicht in materielle Rechtskraft erwachsen kann 12. 

                                                
7 Im VRPG wird im Gegensatz zur ZPO der Begriff Entscheid gebraucht; beim Entscheid handelt es sich aber 
gleichwohl um ein Urteil (so auch die Terminologie in Art. 114 OG). 
8 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 325; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 435. Etwas anderes gilt 
lediglich, wenn die Behörde, die ihre Zuständigkeit (ohne Nichteintretensentscheid) verneint, die Sache unter 
Mitteilung an die Beteiligten derjenigen Behörde überweist, die sie als zuständig erachtet (§ 7); vgl. auch MAR-

TI, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 254. 
9 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 319; KÖLZ, Kommentar, § 19 N 35, § 28 N 4, § 63 N 1; MARTI, Ver-
waltungsgerichtsbarkeit, S. 255. 
10 Streng genommen dürfte auch in solchen Fällen auf die Beschwerde nicht eingetreten werden, da beim Da-
hinfallen einer Verfügung das Anfechtungsobjekt fehlt und die Sachurteilsvoraussetzungen während der ganzen 
Dauer des Verfahrens gegeben sein müssen; offenbar entspricht das Abschreiben infolge Gegenstandslosigkeit 
aber dem "üblichen prozessualen Sprachgebrauch" (vgl. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 326). 
11 Das Verwaltungsgericht hatte mehrere Fälle zu beurteilen, bei denen Bewilligungen zur Veräusserung nicht-
landwirtschaftlicher Grundstücke gestützt auf den Bundesbeschluss über eine Sperrfrist für die Veräusserung 
nichtlandwirtschaftlicher Grundstücke und die Veröffentlichung von Eigentumsübertragungen von Grundstü-
cken (BBSG) vom 6. Oktober 1989 verweigert wurden, diese Verfügungen aber nach Herabsetzung der Sperr-
frist von fünf Jahren auf zwei Jahre durch Beschluss der Bundesversammlung vom 20. März 1992 (Art. 1 Abs. 
1 rev. BBSG; AS 1992 I 643 ff.) dahinfielen (vgl. AGVE 1992, 394 ff., und die unpublizierten Erwägungen zur 
Prozesserledigung in VGE 1/35 vom 5. Mai 1992 i.S. A., S. 4 f.) 
12 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 326. 
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2.  Beschwerderückzug 
Die Dispositionsmaxime 13 erlaubt es dem Beschwerdeführer, seine Beschwerde 
ganz oder teilweise zurückzuziehen. Der Rückzug ist selbst noch nach der Urteils-
fällung möglich, sofern das Urteil noch nicht zugestellt wurde 14. Rückzugserklä-
rungen sind bedingungsfeindlich 15 und unter Vorbehalt rechtserheblicher Willens-
mängel (Verleitung zum Rückzug durch irreführende Angaben einer Behörde über 
die materiellen Prozesschancen 16) unwiderruflich 17. Der Rückzug hat ausdrücklich 
zu erfolgen und ist insbesondere vom Verzicht auf eine ursprünglich vorgebrachte 
Argumentation zu unterscheiden 18; stillschweigende Erklärungen gibt es nicht 19. 
Zu eng allerdings AGVE 1985, 471 20, wo für die Gültigkeit der Rückzugserklärung 
dieselben Formerfordernisse (insbesondere eine Unterschrift) wie für das Rechts-
mittel verlangt werden; Erklärungen der Verfahrensbeteiligten können auch münd-
lich zu Protokoll abgegeben werden, die Unterzeichnung dient lediglich der Ver-
meidung von Missverständnissen 21. Der Rechtsmittelrückzug ist gegenüber derje-
nigen Instanz zu erklären, bei der das Verfahren hängig ist 22. Das Verwaltungsge-
richt ist an eine Rückzugserklärung gebunden; anderes gilt lediglich für die Ein-
sprachebehörde im steuerrechtlichen Einspracheverfahren kraft ausdrücklicher ab-
weichender gesetzlicher Regelung 23. Abschreibungsbeschlüsse sind wiederum an-
fechtbar 24. 

                                                
13 Vgl. Vorbem. zu den §§ 60-67 Rz 7 f. 
14 VGE I/8 vom 17. Februar 1994 i.S. J. AG, S. 3; VGE II/63 vom 19 Mai 1993 i.S. F. AG, S. 8; VGE III/11 
vom 28. Februar 1989, i.S. M., S. 6; KÖLZ, Kommentar, § 20 N 39, § 63 N 2; MARTI, Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde, S. 257; BAUR, Kommentar StG, § 150 N 11. 
15 VGE III/11 vom 28. Februar 1989, i.S. M., S. 6. 
16 AGVE 1982, 428 f.; dies ist ein Anwendungsfall des Vertrauensschutzes, vgl. WEBER-DÜRLER, Vertrauens-
schutz, S. 195 ff.; es sind aber auch in der Person des Erklärenden liegende Willensmängel möglich, vgl. KÖLZ, 
Kommentar, § 20 N 41; das Gericht hat nicht nach Willensmängeln zu forschen, VGE II/88 vom 15. Oktober 
1984 i.S. B., S. 2 f. 
17 Es besteht kein Grund, den Rückzug eines Rechtsmittels anders zu behandeln als den Verzicht auf die Erhe-
bung eines Rechtsmittels, AGVE 1982, 430; BGE 111 V 158; BVR 1986, 81; RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 79 B 
II b, S. 253; Kölz, Kommentar, § 20 N 41; MARTI, Verwaltungsgerichtsbeschwerde, S. 257. 
18 Anwendungsfall in VGE III/115 vom 20. Dezember 1991 i.S. G, S. 7. 
19 BGE 119 V 38 f.; VGE III/11 vom 28. Februar 1989, i.S. M., S. 6. 
20 Ebenso für das Erfordernis der Unterschrift VGE II/63 vom 19. Mai 1993 i.S. F. AG; S. 8; BAUR, Kommentar 
StG, § 147 N 9. 
21 AGVE 1991, 385; anders aber beim Vergleich, da dort regelmässig keine einfache Erklärung vorliegt, son-
dern ein durch gegenseitiges Nachgeben zustandegekommener öffentlichrechtlicher Vertrag, der komplexer ist 
als die Rückzugserklärung. 
22 VGE II/63 vom 19. Mai 1993 i.S. F. AG, S. 8. 
23 § 147 Abs. 3 StG: Einem Rückzug der Einsprache gibt die Steuerbehörde keine Folge, wenn Anhaltspunkte 
dafür vorliegen, dass die Veranlagung nicht dem Gesetz entspricht; AGVE 1975, 406 ff.; BAUR, Kommentar 
StG, § 147 N 10; JOSEF OLAF WYSER, Die Rechtsmittel im aargauischen Steuerrecht, Diss. Zürich 1969, S. 61. 
24 AGVE 1982, 429; 1975, 407. 
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Häufig erfolgt der Beschwerderückzug infolge einer Wiedererwägung durch die 
Vorinstanz, was zulässig ist. Beide Prozesshandlungen gemeinsam betrachtet haben 
die Merkmale eines (aussergerichtlichen) Vergleichs (siehe nachfolgend Rz 21), 
allerdings entfällt eine Überprüfung der Verfügungsbefugnis über den Streitgegens-
tand. 

Zum (ausdrücklichen oder konkludenten) Verzicht auf ein Rechtsmittel vor Be-
schwerdeeinreichung vgl. § 38 Rz 139 25. 

3.  Anerkennung 
Die Anerkennung ist im Gesetz nicht geregelt und spielt in der publizierten verwal-
tungsgerichtlichen Praxis eine untergeordnete Rolle. Das Verwaltungsgericht hat 
verschiedentlich die Möglichkeit der Anerkennung implizit bejaht, ohne sich aller-
dings mit deren Rechtsnatur auseinanderzusetzen 26. Die Ursache der weitgehenden 
Bedeutungslosigkeit der Anerkennung als prozessrechtliches Institut liegt in der 
Offizialität des Verwaltungsverfahrens 27 sowie in der Tatsache begründet, dass der 
Vergleich dieselbe Funktion erfüllt, aber differenziertere Vereinbarungen ermög-
licht. 

Die Anerkennung erscheint als ein Sonderfall des Vergleichs. Während dieser einen 
Streit durch gegenseitiges Nachgeben der Parteien beseitigt, ist die Anerkennung 
eine vollständige Aufgabe des Standpunktes durch eine Partei. Gleichwohl ist auch 
bei dieser Betrachtungweise die Doppelnatur 28 des Vergleichs bzw. der Anerken-
nung weiterhin erkennbar, nur ist der einzige Inhalt des verwaltungsrechtlichen 
Vertrags die Verpflichtung zur Vornahme der Prozesshandlung selbst. 

Wie beim Vergleich 29 ist zu prüfen, ob die Anerkennung die Verfügungsbefugnis 
der Parteien über den Streitgegenstand beachtet. Die Zulässigkeit der Anerkennung 
findet, obwohl gegenüber dem Gericht eine Prozesserklärung, ihre Grenzen am ma-
teriellen öffentlichen Recht. Diese Prüfungspflicht mag im ersten Moment sonder-
bar erscheinen, da die Anerkennung von der erstinstanzlich verfügenden Behörde 
als Beschwerdegegnerin 

                                                
25 AGVE 1993, 420 ff.; 1982, 296 ff. 
26 AGVE 1983, 253; Anerkennung als Wiedererwägung: AGVE 1975, 275 ff.; 1982, 298; VGE I/77 vom 29. 
Dezember 1988, i.S. F. u. K., S. 10; Anerkennung als gemeinsamer Antrag vgl. Rz 12 ff. hinten. 
27 Vgl. Rz 13 folgend. 
28 KÖLZ, Prozessmaximen, S. 46; EYERMANN/FRÖHLER, § 106 Rz 1. 
29 Vgl. Rz 12 ff. hiernach. 
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(nicht einer Rechtsmittelinstanz 30) ausgehen kann oder von einem privaten Be-
schwerdegegner mit der Folge, dass der vorvorinstanzliche Entscheid bestehen blie-
be 31. Das Ergebnis ist aber folgerichtig, weil andernfalls das Verwaltungsgericht 
gezwungen werden könnte, ein richtiges vorinstanzliches Urteil gestützt auf die 
Anerkennung der Behörde, die erstinstanzlich (anders) entschieden hat, aufzuheben 
und durch einen Prozessentscheid zu ersetzen, der es dem Beschwerdeführer er-
möglicht, ein unter Umständen rechtswidriges Vorhaben zu verwirklichen 32. Dass 
dies beim Beschwerderückzug anders sein kann, ändert daran nichts. Der Erlass 
eines Abschreibungsbeschlusses infolge Anerkennung setzt voraus, dass die Sach-
urteilsvoraussetzungen erfüllt sind; ist dies nicht der Fall, ist auf die Beschwerde 
trotz Anerkennung nicht einzutreten 33. 

                                                
30 Eine Vorinstanz hat es allerdings gestützt auf die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts zur Wiedererwä-
gung lite pendente in der Hand, eine Prüfung der Beschwerdeanträge und somit ihres Entscheids zu verhindern, 
indem sie den angefochtenen Entscheid in Wiedererwägung zieht (AGVE 1975, 275 ff.); diese Wiedererwägung 
in analoger Anwendung von Art. 58 Abs. 1 VwVG durch eine nicht erstinstanzlich entscheidende Behörde (vgl. 
Wortlaut in 25 Abs. 1 VRPG) ist allerdings von der formellen Anerkennung zu unterscheiden; vgl. Rz 10 fol-
gend. 
31 Als mehr hypothetisches Beispiel: Die Baubewilligungsbehörde der Gemeinde X weist das Baugesuch des A. 
trotz gegenteiliger Überzeugung bewusst ab, um im Beschwerdeverfahren vor Baudepartement oder vor Ver-
waltungsgericht die Anträge des bauwilligen Beschwerdeführers anzuerkennen. 
32 Im Vorentwurf war diese Gefahr offensichtlich erkannt worden, indem in § 81 bestimmt wurde: "Der Behör-
de, deren Entscheid beim Verwaltungsgericht angefochten wird, steht bis zur Urteilsfällung das Recht zu, den 
Entscheid zugunsten des Beschwerdeführers zu ändern. ... Erhält das Verwaltungsgericht den Eindruck, dass die 
Abänderung des Vorentscheids missbräuchlich erfolgte, so macht es den zuständigen Aufsichtsbehörden der 
Vorinstanz hievon Mitteilung"; gl. M. offenbar Verwaltungsgericht des Kantons Obwalden in Verwaltungs- und 
Verwaltungsgerichtsentscheide des Kantons Obwalden (VVGE) 1978-1980, Nr. 50, S. 92 f., allerdings in bezug 
auf die Wiedererwägung lite pendente. 
33 KÖLZ, Kommentar, Vorbem. zu §§ 19-28 N 4, wo ausgeführt wird, dass die Dispositionsmaxime keinen 
Einfluss auf die Sachurteilsvoraussetzungen hat und deren Vorhandensein stets von Amtes wegen unabhängig 
von Parteianträgen zu prüfen ist; ebenso ULRICH ZIMMERLI, Zur reformatio in peius vel in melius, in Mélanges 
Henri Zwahlen, Lausanne 1977, S. 529; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 182 f.; GYGI, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, S. 73; BGE 111 V 346. In dieser absoluten Formulierung erscheint die Bindung an das Vorhan-
densein der Sachurteilsvoraussetzungen zu streng; das Verwaltungshandeln erfordert angesichts der Komplexi-
tät zahlreicher Rechtsverhältnisse eine gewisse Flexibilität, die sich unter anderem mit dem verwaltungsrechtli-
chen Vertrag verwirklichen lässt (vgl. RICHLI, Verhandlungselemente, 398). Der Vergleich (Rz 12 ff. hiernach) 
beinhaltet auch einen verwaltungsrechtlichen Vertrag, der unter Umständen Streitpunkte regelt, die formell 
bisher nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens waren. Bezüglich dieser Punkte fehlt es aber regelmässig an 
einer Sachurteilsvoraussetzung (sei es der Anfechtungsgegenstand, sei es das Rechtsschutzinteresse oder als 
negative Sachurteilsvoraussetzung das Fehlen eines rechtskräftigen Entscheids oder der Rechtshängigkeit vor 
einer anderen Instanz). Besteht man vollumfänglich auf dem Vorhandensein aller erforderlichen Sachurteilsvor-
aussetzungen, werden sinnvolle Verhandlungslösungen übermässig eingeschränkt. 
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Die Anerkennung ist Prozesshandlung und kann, wie der Rückzug, schriftlich erfol-
gen oder mündlich zu Protokoll gegeben werden 34. Auch eine teilweise Anerken-
nung ist möglich 35. Eine Anerkennung liegt materiell auch in der wiedererwä-
gungsweisen Rücknahme der angefochtenen Verfügung und Ersetzung derselben im 
Sinn der Beschwerdeanträge durch die vorinstanzliche Behörde 36. Prozessrechtlich 
wird die Beschwerde allerdings infolge Gegenstandslosigkeit 37 abgeschrieben. Bei 
formeller Betrachtungsweise hätte der Beschwerdeführer deshalb (zu Unrecht) die 
Verfahrenskosten zu tragen; dem begegnet das Verwaltungsgericht aber mit einer 
ergebnisorientierten materiellen Betrachtungsweise im Kostenpunkt 38. Kein Pro-
zessurteil, sondern ein Sachurteil hat zu ergehen, wenn sich die Vorinstanz (ohne 
Wiedererwägungsentscheid) darauf beschränkt, in der Vernehmlassung den Stand-
punkt des Beschwerdeführers anzuerkennen 39. Welche Entscheide überhaupt, durch 
wen und bis zu welchem Verfahrensstadium in Wiedererwägung gezogen werden 
können, vgl. § 45 Rz 48. 

Das Verwaltungsgericht bezeichnet gelegentlich auch den Rechtsmittelverzicht als 
Anerkennung 40. Verfahrensrechtlich geht es dabei um die Frage, ob der Entscheid 
anerkannt wurde und somit formell in Rechtskraft erwachsen ist und deshalb nicht 
mehr angefochten werden kann (vgl. § 38 Rz 139). 

                                                
34 Vgl. Rz 4 f. hiervor. 
35 BGE 113 V 237 f; KÖLZ, Prozessmaximen, S. 46; LEBRECHT, S. 63, allerdings mit der unverständlichen 
Unterscheidung, die teilweise Anerkennung sei ein Widerruf. 
36 BGE 113 V 237 f.; AGVE 1989, 277; 1975, 275 ff.; Regierungsrat in ZBl 82/1981, 231; vgl. auch § 58 Abs. 1 
VwVG; KÖLZ, Kommentar, § 20 N 47; KÖLZ, Prozessmaximen, S. 36 f., 46 ff., 69 ff., 89 ff.; MARTI, Verwal-
tungsgerichtsbeschwerde, S. 257 f. 
37 Der Regierungsrat erledigt die infolge Wiedererwägung gegenstandslos gewordenen Beschwerden durch 
Abschreibungsbeschluss; zieht der Beschwerdeführer im Anschluss an eine Wiedererwägung zusätzlich seine 
Beschwerde zurück (zumeist auf Verlangen hin), wird das Verfahren "formlos" vom Rechtsdienst des Regie-
rungsrats abgeschrieben. Diese Praxis mag verfahrensökonomisch sinnvoll sein, widerspricht aber der (zwin-
genden) verfahrensrechtlichen Zuständigkeitsordnung (§ 50 Abs. 3); die praktizierte Entscheiderledigung ist 
unzulässig, liesse sich aber mit einer Anpassung der Delegationsverordnung legalisieren (in § 13 Organisations-
gesetz ist allerdings - anders als im aufgehobenen § 22 Organisationsdekret - nur noch die Kompetenzdelegation 
an Departemente vorgesehen, der Rechtsdienst ist aber eine Stabstelle des Regierungsrats). 
38 AGVE 1989, 276 ff.; 1982, 305 ff. 
39 Unzutreffend deshalb die Praxis des Regierungsrats (z.B. RRB 1287 vom 27. Juni 1983), das Verfahren 
infolge Gegenstandslosigkeit abzuschreiben und gleichzeitig den vorinstanzlichen Entscheid im Dispositiv an 
die geänderte materielle Rechtslage anzupassen; ebenso LEBRECHT, S. 84. 
40 AGVE 1993, 423; 1982, 298. 
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4.  Vergleich 

a)  Gerichtlicher Vergleich 

aa)  Allgemein 

Das VRPG kennt für das Beschwerdeverfahren keine Erledigungsart, die den Ver-
gleich vorsieht 41. Das Verwaltungsgericht hat es aber in langjähriger Praxis auch 
vor dem Hintergrund der Offizialmaxime stets als zulässig erachtet, übereinstim-
menden Anträgen der Beteiligten zur Erledigung des Verfahrens stattzugeben, so-
fern sich diese - nach einer summarischen Überprüfung - als gesetzmässig erweisen 
und allfällige Zugeständnisse der Parteien innerhalb des Spielraums bleiben, den 
das Gesetz ohnehin gewährt 42. 

Die Zulässigkeit des Vergleichs ist Ausdruck der Dispositionsmaxime. Der gericht-
liche Vergleich ist ein materiell-rechtlicher Vertrag des öffentlichen Rechts und 
gleichzeitig eine Prozesshandlung, also formeller Natur 43. Wie andere verwaltungs-
rechtliche Verträge muss auch er sich innerhalb der Schranken halten, die das öf-
fentliche Recht setzt 44. Dies bedeutet insbesondere, dass die öffentlichrechtliche 
Regelung, über deren Gegenstand ein Vergleich abgeschlossen wird, den Parteien 
überhaupt einen Gestaltungsspielraum überlässt. Zwingende gesetzliche Regelun-
gen ohne Ermessensspielraum schliessen einen Vergleich aus. Für den Ausschluss 
des Vergleichs ist keineswegs erforderlich, dass eine Verfügung mit demselben 
Inhalt schlechthin nichtig wäre 45. Die Überprüfung, ob die Parteien im vereinbarten 
Umfang über den Streitgegenstand verfügen können, erfolgt durch das Gericht, vor 
dem der Vergleich abgeschlossen wird. Im Gegensatz zur verwaltungsgerichtlichen 
Praxis ist kein Grund erkennbar, weshalb diese Überprüfung lediglich summarisch 
sein soll 46. Ob der Verfügungsbereich überschritten wurde, ist Rechtsfrage und eine 
summarische Rechtsanwendung gibt es nicht. Wird festgestellt, dass die Parteien 
über den Streitgegenstand im vereinbarten 

                                                
41 Vgl. aber § 65, wonach der Instruktionsrichter im verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren den Parteien 
einen Vergleichsvorschlag unterbreiten kann, sowie § 67, der (ebenfalls nur für das Klageverfahren) auf die 
Bestimmungen der Zivilprozessordnung verweist (in § 285 ZPO findet sich eine Regelung, die den gerichtli-
chen Vergleich als Prozesserledigung ohne Urteil vorsieht; vgl. auch EICHENBERGER, Zivilprozessordnung, § 
285 N 4 ff.) 
42 AGVE 1972, 285 f.; 1982, 286 ff.; 1991, 383. 
43 Zur Doppelnatur des Vergleichs KÖLZ, Prozessmaximen, S. 35, 46; KOPP, VwGO, § 106 Rz 5. 
44 IMBODEN/RHINOW, Nr. 46 A II, S. 279. 
45 KOPP, VwGO, § 106 Rz 12; sinngemäss KÖLZ, Prozessmaximen, S. 35, insbes. Anm. 253. 
46 Vgl. den Hinweis auf die lediglich summarische Prüfung in AGVE 1972, 285 f.; 1982, 286 ff.; 1991, 383. 
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Umfang verfügen können, ist der Vergleichsvertrag für die streitentscheidende Be-
hörde verbindlich 47. 

Das Verwaltungsgericht vermeidet den Begriff "Vergleich" und spricht nur von 
"gemeinsamen Anträgen", da es einen Vergleich über die Anwendung öffentlich-
rechtlicher Normen als unzulässig erachtet. Die Terminologie überzeugt nicht. Der 
gemeinsame Antrag ist, wie dies der Begriff ausdrückt, lediglich ein Antrag. Dahin-
ter steht aber ein Vergleich zwischen den Parteien, dessen Genehmigung verlangt 
wird. Der Vergleich ist das Objekt des Antrags. Auch materiell betrachtet macht die 
Praxis keinen Sinn. Ein Gericht kann nie verhalten werden, ein Urteil zu fällen, das 
sich an der rechtlichen Betrachtungsweise der Parteien orientiert. Richtig ist viel-
mehr, dass das Verwaltungsgericht lediglich zu prüfen hat, ob sich der Vergleich 
innerhalb der Schranken bewegt, die das öffentliche Recht setzt. Bejaht es dies, 
wird der Vergleich genehmigt. Damit macht das Gericht aber nicht die Meinung der 
Parteien zu seiner eigenen; sein Urteil hätte im Rahmen des Ermessenspielraums 
ebensogut anders ausfallen können. Durch die Genehmigung - und um eine solche 
handelt es sich, wenn gerichtlich festgestellt wird, dass sich der Vergleich der Par-
teien innerhalb der zulässigen Schranken bewegt - verliert die Vereinbarung prozes-
sual ihren vertraglichen Charakter und wird, was die Folgen eines formell rechts-
kräftigen Entscheids angeht, Bestandteil der Urteilsformel. 

Das Verwaltungsgericht erhebt regelmässig den "gemeinsamen Antrag" zum Sach-
entscheid 48. Zu Unrecht. Ein Sachentscheid kann nur ausgefällt werden, wenn alle 
Sachurteilsvoraussetzungen vorliegen, insbesondere der relevante Sachverhalt ab-
geklärt ist. Es ist nun aber unbestritten 49 (und wird vom Verwaltungsgericht auch 
praktiziert), dass im Rahmen einer Vereinbarung Fragen geregelt werden können, 
die vom Beschwerdebegehren nicht mitumfasst werden oder über die noch nie in 
rechtserheblicher Weise verfügt wurde. Damit fehlt es bezüglich dieser schon an 
zumindest einer Sachurteilsvoraussetzung. Im Grunde genommen prüft das Gericht 
bei einem Vergleich nur, ob der Vereinbarung öffentlichrechtliche Normen entge-
genstehen. Ist dies nicht der Fall, wird der Vergleich genehmigt. Der Vergleich be-
endet den Prozess, bedarf aber zu seiner Gültigkeit der Genehmigung, "die gericht-
liche Genehmigung muss zum Konsens hinzutreten" 50. Wird in diesem Zusammen-
hang von 

                                                
47 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 873. 
48 AGVE 1991, 383; 1982, 288; 1972, 286. 
49 STRÄULI/MESSMER, § 188 N 21. 
50 GULDENER, Zivilprozessrecht, S. 397. 
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einem Urteil gesprochen, ist damit neben der Genehmigung regelmässig die Gleich-
stellung von gerichtlichen Entscheiden mit Sachurteilen in Bezug auf die Folgen 
(Vollstreckbarkeit, Anfechtbarkeit) gemeint. Die Vollstreckbarkeit darf aber nicht 
mit der materiellen Rechtskraft gleichgesetzt werden 51. Gegenstand des Urteils ist 
die Genehmigung und nicht die Regelung, die die Parteien getroffen haben; der 
Richter macht mit dem Genehmigungsentscheid nicht die Auffassung der Parteien 
zu seiner eigenen, sondern stellt fest, dass die Vereinbarung nicht zwingenden öf-
fentlichrechtlichen Normen zuwiderläuft; das ist ein Unterschied. Gemäss herr-
schender Lehre ist der Genehmigungsentscheid gleichwohl ein Sachurteil 52, wenn 
auch nur über die Zulässigkeit der Vereinbarung. 

Ob die entsprechenden Entscheide in Beschlussform oder als Urteil ergehen 53, ist 
letztlich irrelevant 54. 

bb)  Form 

Wird ein Vergleich zwischen den Parteien ohne Mitwirkung des Gerichts aufge-
setzt, so hat dies schriftlich zu erfolgen; der Vertrag ist zu unterzeichnen und dem 
Gericht einzureichen. Wird ein Vergleich vor dem Gericht während einer Augen-
scheins- oder Instruktionsverhandlung geschlossen, ist der Text zu protokollieren 
und von den Parteien nach Durchsicht oder Verlesung zu unterzeichnen 55. Die Un-
terschrift ist nicht Gültigkeitserfordernis; bestreitet jedoch ein Beteiligter, dass er 
dem Vergleich zugestimmt hat, so kann nach der verwaltungsgerichtlichen 

                                                
51 KÖLZ, Prozessmaximen, S. 47. 
52 WALTER BÜHLER / KARL SPÜHLER, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band II, Das Fami-
lienrecht, 1. Abteilung, Das Eherecht, 1. Teilband, 2. Hälfte, Die Ehescheidung, Art. 137-158 ZGB, 3. Aufl. 
Bern 1980, Art. 158 N 171 f.; STRÄULI/MESSMER, § 202 N 41; a.M. in Bezug auf den vergleichbaren Fall der 
Scheidungskonvention BGE 105 II 168, der rechtlich keinen Unterschied zwischen einer vom Richter getroffe-
nen Entscheidung und einer von den Parteien hierüber abgeschlossenen Vereinbarung, die richterlich genehmigt 
worden ist, erkennt; ebenso HANS HINDERLING / DANIEL STECK, Das schweizerische Ehescheidungsrecht unter 
besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung und des Expertenentwurfs der Scheidungsrechtsrevision, 
Zürich 1995, S. 520. 
53 Das Verwaltungsgericht entscheidet in Urteilsform; für die Beschlussform: MARTI, Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde, S. 258; sinngemäss GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 327 (der Vergleich wird unter dem 
Titel Prozesserledigung ohne Urteil behandelt); SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 214; KOPP, VwGO, § 
107 Rz 4. 
54 Vgl. bezüglich Anfechtbarkeit Rz 22 f. hiernach. 
55 Die Unterschrift ist im Zivilverfahren gestützt auf § 285 Abs. 2 ZPO Gültigkeitserfordernis. Im VRPG wer-
den in diesem Zusammenhang keine Formvorschriften normiert, aber in der Praxis haben sich bei lediglich 
protokollierten Vergleichen regelmässig Probleme ergeben. Dies liegt zum einen am Druck, der während der 
Verhandlung wenn auch ungewollt auf die Parteien ausgeübt wird, zum anderen an den teilweise komplexen 
und oft detailreichen Vereinbarungen, die vor allem in Bau- und Umweltschutzfällen nötig sind. 
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Rechtsprechung der Nachweis, dass ein Vergleich abgeschlossen wurde, nur durch 
das von den Beteiligten unterzeichnete Protokoll rechtsgenüglich erbracht werden 
56, was die Unterzeichnung faktisch zum Gültigkeitserfordernis macht. Dasselbe gilt 
sinngemäss für die vom Gericht in Beschlussform schriftlich zugestellten Ver-
gleichsvorschläge, die Annahme erfolgt durch schriftliche und unterzeichnete Zu-
stimmungserklärung an das Gericht. 

Der Abschluss des Vergleichs hat mit der zuständigen Behörde zu erfolgen. In Bau-
bewilligungsverfahren ist dies nicht die Vorinstanz, sondern der Gemeinderat, im 
Güterregulierungsverfahren die Bodenverbesserungsgenossenschaft. 

cc)  Beteiligung Dritter 

Regelt der Vergleich Rechtsverhältnisse, die auch einen oder mehrere Dritte betref-
fen, müssen diese mit den sie belastenden Bestimmungen einverstanden sein, sonst 
ist der Vergleich in diesem Umfang ungültig. Dabei spielt es keine Rolle, ob die 
Dritten bisher formell am Verfahren beteiligt waren. 

Als Dritte gelten auch Behörden, deren Zustimmung notwendig ist, wenn der Ver-
gleich überdies einen Sachverhalt regelt, der bisher nicht Verfahrensgegenstand war 
und in die Regelungskompetenz einer anderen Behörde fällt als derjenigen, die die 
angefochtene Verfügung erlassen hat. 

b)  Aussergerichtlicher Vergleich 

Ein aussergerichtlicher Vergleich erfolgt ohne Mitwirkung des Gerichts und unter-
scheidet 57 sich vom gerichtlichen Vergleich durch die Erledigungsart des hängigen 
Beschwerdeverfahrens. Obwohl für ihn die gleichen Grundsätze gelten wie für die 
vor Gericht getroffene Vereinbarung, ist er in seinem Inhalt, jenachdem, wer am 
Vergleich beteiligt ist, beschränkt. Aussergerichtlicher Vergleich kann die Verein-
barung zwischen dem Beschwerdeführer und der verfügenden Behörde sein, die den 
Verwaltungsakt entsprechend dem Vergleich in Wiedererwägung zieht mit der Fol-
ge, dass der Beschwerdeführer seine Beschwerde zurückzieht. Denkbar ist auch die 
Einigung zwischen dem vor Vorinstanz unterlegenen 

                                                
56 AGVE 1972, 287. 
57 A.M. KÖLZ, Prozessmaximen, S. 29, der (allerdings unter Bezugnahme auf die ursprüngliche Verwaltungsge-
richtsbarkeit) unter gerichtlichem Vergleich den nach Eintritt der Rechtshängigkeit geschlossenen Vergleich 
versteht. Da aber einem Beschwerderückzug ein dahinterstehender (aussergerichtlicher) Vergleich zugrunde 
liegen kann, überzeugt diese Auffassung nicht; gl. M. GULDENER, Zivilprozessrecht, S. 394. 
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privaten Beschwerdegegner und dem Gesuchsteller; auch hier erfolgt ein Be-
schwerderückzug, der allerdings mit dem Risiko verbunden ist, dass die angefoch-
tene Bewilligung rechtskräftig wird und sich in der Folge schwierige Rechtsfragen 
stellen, sollte sich der Gesuchsteller nicht an die mit dem privaten Beschwerdege-
gener ausgehandelten Bedingungen halten. 

c)  Anfechtbarkeit 

aa)  Bei noch nicht rechtskräftigem Entscheid 

Da der Vergleich nur formell Bestandteil des Urteils wird, entfällt jedenfalls die 
selbständige Anfechtung des Vergleichs wegen Willensmängeln 58. Da der Ver-
gleich materiell nicht Bestandteil des Urteils ist, kann nur der Genehmigungsent-
scheid an sich angefochten werden. Dies bedeutet hinsichtlich der zulässigen Rü-
gen, dass nur geltend gemacht werden kann, der Vergleich sei, da überhaupt nicht 
genehmigungsfähig, zu Unrecht genehmigt worden. Überdies ist auch die Berufung 
auf Verfahrensfehler (z.B. Ausstandsverletzung bei der den Genehmigungsent-
scheid erlassenden Instanz) zulässig 59; möglich ist auch die Rüge, es sei überhaupt 
kein Vergleich zustandegekommen 60. 

bb) Nach rechtskräftigem Entscheid 

Ist die Rechtsmittelfrist abgelaufen, bleibt die Wiederaufnahme 61. Im Gegensatz 
zur ordentlichen Anfechtung während der laufenden Rechtsmittelfrist können we-
gen der Bestimmung in § 27 lit. a (Nachweis des Vorliegens neuer erheblicher Tat-
sachen oder Beweismittel) wohl auch Willensmängel geltend gemacht werden. Es 
sei nicht verschwiegen, dass diese Folge, die im Institut der Wiederaufnahme be-
gründet liegt, nicht ganz überzeugt. 

II.  Materielle Prozesserledigung 

Materiell wird die Beschwerdesache durch Gutheissung, teilweise Gutheissung oder 
Abweisung entschieden. Zu diesen Endentscheiden, die vorbehältlich eines Weiter-
zuges an das Bundesgericht endgültig sind, treten andere prozessuale Handlungs-
formen hinzu 62. 

                                                
58 A.M. GULDENER, Zivilprozessrecht, S. 398. 
59 A.M. offenbar das aargauische Obergericht, 2. Zivilabteilung, Urteil vom 15. Oktober 1992 i.S. S. gegen S., 
S. 11 f. 
60 AGVE 1972, 285 ff. 
61 § 27. 
62 Rückweisungsentscheid, vgl. Rz 29 ff. nachfolgend; Vorentscheid, vgl. § 38 Rz 35 ff.; Teilentscheid, vgl. § 
38 Rz 47 ff.; Zwischenentscheid, vgl. § 38 Rz 53 ff. 
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Denkbar sind auch Kombinationen von Prozessentscheid und Sachentscheid (Ab-
weisung der Beschwerde, soweit darauf eingetreten wird). Zu den möglichen Ent-
scheidarten vgl. § 38 Rz 21 ff.; bezüglich Eröffnung und Inhalt des Entscheids gilt § 
23. 

III. Kasuistik 

"Dieser Punkt hat sich erledigt" ist kein rechtswirksamer Beschwerderückzug, son-
dern der Verzicht auf eine ursprünglich vorgebrachte Argumentation (VGE III/115 
vom 20. Dezember 1991 i.S. G., S. 7) - Beschwerdeinstanz darf im wohlverstande-
nen Interesse des Beschwerdeführers nie leichthin von einem Beschwerderückzug 
ausgehen (VGE III/11 vom 28. Februar 1989 i.S. M., S. 6) - Rückzug im steuer-
rechtlichen Einspracheverfahren ist nur rechtsgültig, wenn unterzeichnet (AGVE 
1985, 471 f. 63) - Beschwerderückzug ist bis zur Zustellung des Rechtsmittelsent-
scheid zulässig (VGE II/63 vom 19. Mai 1993 i.S. F. AG, S. 8; VGE III/11 vom 28. 
Februar 1989 i.S. M., S. 6) - Kein stillschweigender Beschwerderückzug zulässig 
(VGE II/63 vom 19. Mai 1993 i.S. F. AG, S. 8; VGE III/11 vom 28. Februar 1989 
i.S. M., S. 6) - Beschwerderückzug ist bedingungsfeindlich und unter Vorbehalt von 
Willensmängeln endgültig (VGE II/63 vom 19. Mai 1993 i.S. F. AG, S. 8; VGE 
III/11 vom 28. Februar 1989 i.S. M., S. 6) - Im steuerrechtlichen Einspracheverfah-
ren ist die Steuerkommission an einen Rückzug nicht gebunden (AGVE 1975, 406 
ff.). 

Die Entlassung aus dem FFE führt zur Gegenstandslosigkeit des verwaltungsge-
richtlichen Beschwerdeverfahrens (AGVE 1987, 218; 1983, 124 f.). 

"Vorläufiger Einigungsvorschlag" darf nicht als "gemeinsamer Antrag abgeschrie-
ben" werden (VGE III/113 vom 20. Dezember 1991 i.S. St., S. 9 64) - Verfahrenser-
ledigung durch Genehmigung übereinstimmender Anträge der Beteiligten ist unter 
Berücksichtigung der Offizialmaxime, des Gesetzmässigkeitsprinzips, der Disposi-
tionsfreiheit und der Zumutbarkeit zulässig (AGVE 1991, 382 ff.; 1982, 286 ff.; 
1972, 285 f.) - Keine Verfahrenserledigung nur nach den Wünschen der Prozessbe-
teiligten (AGVE 1982, 286 ff.) - Unterzeichnung des protokollierten Vergleichs ist 
nicht Gültigkeitserfordernis, wird allerdings das Zustandekommen 

                                                
63 Fraglich, vgl. Rz 4. 
64 Die Terminologie ist ungenau, da ein gemeinsamer Antrag zur Prüfung verpflichtet, ob der Vergleich geneh-
migungsfähig ist; eine "Abschreibung" findet auch in der Praxis des Verwaltungsgerichts nicht statt (vgl. Rz 14 
f. hiervor). 
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eines Vergleichs bestritten, kann der Nachweis der vertraglichen Einigung nur mit 
einem unterschriftlich bestätigten Protokollauszug erbracht werden (AGVE 1972, 
287). 

C.  Rückweisung 

I.  Allgemein 

§ 58 enthält keine Kriterien, wann das Verwaltungsgericht auf Beschwerde hin ein 
reformatorisches Urteil fällt und wann eine Rückweisung, die reformatorisch-
kassatorischer Art ist 65, erlaubt ist. Die Norm erweist sich als unvollständig, da die 
Rückweisung schon aus verfahrensökonomischen Gründen nur im Ausnahmefall 
zulässig ist. In anderen Verfahrensgesetzen sind denn der Ausnahmecharakter er-
wähnt und die Kriterien für eine erlaubte Rückweisung genannt 66. Auch das Ver-
waltungsgericht geht in seinen Entscheiden - entgegen dem Gesetzeswortlaut - da-
von aus, dass eine Rückweisung nur ausnahmsweise erlaubt ist 67. § 58 gilt, entge-
gen seiner systematischen Stellung im Gesetz, auch für das verwaltungsinterne Be-
schwerdeverfahren 68. 

II.  Voraussetzungen der Rückweisung 

Ein Zwang zur Rückweisung besteht nicht. Es liegt im Ermessen des Gerichts, ob es 
in der Sache selbst urteilt oder die Vorinstanz anweist, dies im Sinne der Erwägun-
gen zu tun. Das Verwaltungsgericht hat allerdings Fälle erkannt, bei denen eine 
Rückweisung regelmässig zu erfolgen hat 69. Bei der Ermessensausübung ist das 
Interesse der Beteiligten (und der Justiz) an einem raschen Verfahren dem Interesse 
an einem vollständigen Instanzenzug gegenüberzustellen. Eine Rückweisung wird 
regelmässig dann nicht zur Diskussion stehen, wenn der Sachverhalt in tatsächlicher 
Hinsicht weitgehend abgeklärt ist und ein Anwendungsfall von § 52 Abs. 2 vorliegt. 
Kein Rückweisungsgrund sind Fehler in der Rechtsfindung 70, diese sind durch eine 
zutreffende Beurteilung zu 

                                                
65 KÖLZ, Kommentar, § 64 N 8. 
66 Art. 61 OG; § 64 VRG ZH; § 130 der deutschen VwGO; VON WERRA, Art. 31 Rz 2 und 5; GYGI/STUCKI, Art. 
82 Abs. 3, Vorbemerkung N 4 zu VI des zweiten Teils, S. 121 f. 
67 Wie dies schon der Mangel an diesbezüglichen Entscheiden belegt. 
68 Erläuterungen JD November 1966, S. 17; vgl. Entstehungsgeschichte, Rz 1. 
69 Rückweisung an die Vorinstanz bei Gehörsverletzung, wenn dem Verwaltungsgericht im betreffenden Sach-
bereich nur eine beschränkte Kognition zukommt, AGVE 1987, 323; Gutheissung einer Beschwerde gegen 
einen Nichteintretensentscheid, AGVE 1988, 231 f. 
70 EYERMANN/FRÖHLER, § 130 Rz 3. 
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ersetzen. Die Rückweisung darf nicht durch Verfahrensbestimmungen in anderen 
Gesetzen ausgeschlossen sein 71. 

Eine Rückweisung ist regelmässig zulässig, wenn die Vorinstanz in der Sache mate-
riell nicht entschieden hat, d.h., wenn zu Unrecht ein Prozessurteil ergangen ist 
(Verneinung der Zuständigkeit, der Legitimation oder anderer Prozessvorausset-
zungen 72). Regelmässig sollen auch wesentliche Verfahrensmängel, bei denen nicht 
ausgeschlossen werden kann, dass die Vorinstanz ohne diese Mängel anders ent-
schieden hätte, zur Rückweisung führen (Verletzung der Ausstandspflicht, Unter-
lassung wesentlicher Beweiserhebungen, ganz allgemein substantielle Verletzungen 
des rechtlichen Gehörs wie begründungslose Verweigerung der Akteneinsicht, feh-
lende Begründung im angefochtenen Entscheid). Die Kausalität der Mängel muss 
aber immerhin möglich sein und sich auf den materiell-rechtlichen Standpunkt der 
Vorinstanz beziehen 73. Diese Betrachtungsweise steht nicht im Einklang mit der 
bundes- und verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung, die in der Verletzung des 
rechtlichen Gehörs einen Anspruch formeller Natur erkennt, dessen Verletzung 
grundsätzlich zur Rückweisung der Beschwerdesache an die Vorinstanz führen 
muss 74. Dieser Grundsatz wird allerdings durchbrochen und die Gehörsverletzung 
aus Praktikabilitätsgründen einer "Heilung" zugeführt, wenn die unterlassene Anhö-
rung, Akteneinsicht oder Begründung im Rechtsmittelverfahren nachgeholt werden 
kann 75. Die "Heilung" ist aber ein durchaus ungeeignetes Kriterium, über die 
Rückweisung zu entscheiden, da sie am (fehlerhaften) Zustandekommen des ange-
fochtenen Entscheids nichts ändern kann und die Instanzverkürzung gleichwohl 
bestehen bleibt. Umgekehrt trifft die Rückweisung als Sanktion einer Verletzung 
des rechtlichen Gehörs in der Regel nicht den Verletzer (also die Vorinstanz), son-
dern den privaten Beschwerdeführer, der ein verlängertes Verfahren in Kauf neh-
men muss. Die Formalisierung des Gehörsanspruchs ist zugunsten einer materiellen 
Betrachtungsweise kombiniert mit einem Wahlrecht des Verletzten aufzugeben. 
Eine Rückweisung trotz vollumfänglicher Kognition der Rechtsmittelinstanz ist 
demnach nur dann zulässig, wenn sich die Gehörsverletzung möglicherweise mate-
riell auf den vorinstanzlichen Entscheid ausgewirkt hat und 

                                                
71 Auf kantonaler Ebene existiert kein derartiger Ausschluss. 
72 KÖLZ, Kommentar, § 64 N 2; AGVE 1988, 231 f. 
73 KOPP, VwGO, § 132 Rz 23. 
74 BGE 111 Ia 164 ff.; MÜLLER, Kommentar BV, Art. 4 Rz 103; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1328. 
75 BGE 110 Ia 81 f.; vgl. auch 116 V 187; 105 Ia 197; AGVE 1982, 216; VGE I/57 vom 28. September 1993 
i.S. M., S. 9 f. 
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der Verletzte einer Rückweisung zustimmt 76. Als eigenständige Sanktion ist die 
Verletzung im Kostenpunkt zu berücksichtigen. 

III. Rückweisung und formelle Rechtskraft 

Der Verfahrensdauer kommt heute eine erhebliche Bedeutung zu; es kann den Be-
teiligten deshalb nicht zugemutet werden, dass ein umfangreiches Verfahren in sei-
ner Gesamtheit nur deshalb an die Vorinstanz zurückgewiesen wird, weil sich die 
Rückweisung in einem Nebenpunkt als notwendig erweist. Hier wird die Rechtsmit-
telinstanz die erforderlichen Erhebungen selbst vorzunehmen haben. Ist dies nicht 
möglich, hat bei einem teilbaren Streitgegenstand eine Teilrückweisung zu erfolgen. 
Konsequenz aus einer Teilrückweisung ist die formelle Rechtskraft der endgültig 
beurteilten Verfahrensteile. Das Verwaltungsgericht trifft diese Unterscheidung 
zumindest in formeller Hinsicht nicht. Im Dispositiv ist bei derartigen Konstellatio-
nen von teilweiser Gutheissung der Beschwerde die Rede; die Rückweisung erfolgt 
mit dem Hinweis, welche Fragen von der Vorinstanz noch zu beurteilen sind. Für 
die entschiedenen Punkte gilt, dass sowohl die Vorinstanz wie auch bei einem neu-
erlichen Rechtsmittelverfahren das Verwaltungsgericht an die Begründung im 
Rückweisungsentscheid gebunden sind. Damit liegt aber keine formelle Rechtskraft 
bezüglich der "endgültig" entschiedenen Fragen vor. Ändern sich die Verhältnisse, 
wie sie im Zeitpunkt des Rückweisungsentscheids vorlagen, nicht, sind die Folgen 
der fehlenden formellen Rechtskraft vernachlässigbar. Anders aber, wenn gesetzli-
che Grundlagen, die Rechtsprechung oder die tatsächlichen Verhältnisse (auch 
durch nachträgliches Beibringen von im Urteilszeitpunkt bereits vorhandener, aber 
nicht bekannter Beweismittel) während des weiteren Verfahrensgangs ändern. Dann 
ist die Vorinstanz und auch die Rechtsmittelinstanz an die Erwägungen im Rück-
weisungsentscheid nicht mehr gebunden und kann, ohne die Voraussetzungen des 
Widerrufs (§ 26) erfüllen zu müssen, neu und vor allem anders entscheiden. Derar-
tigen Rechtsunsicherheiten kann nur mit der formellen Teilrechtskraft begegnet 
werden. 

                                                
76 Unzutreffend jedenfalls AGVE 1977, 286, wo von der Rückweisung u.a. mit der Begründung abgesehen 
wird, der Beschwerdeführer habe sie nicht beantragt, zumal der Beschwerdeführer offenbar nicht einmal zur 
Abgabe einer entsprechenden Erklärung angehalten worden ist. 
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IV. Wirkungen der Rückweisung 

1.  Allgemein 
Durch die Rückweisung ist die Beschwerdesache durch die Vorinstanz erneut zu 
beurteilen; bezüglich Kognition und weiteren Verfahrensbestimmungen gelten die 
Bestimmungen des Verwaltungsbeschwerdeverfahrens. Damit will gesagt werden, 
dass der Rückweisungsentscheid den ersetzenden Entscheid mit Ausnahme der bin-
denden rechtlichen Beurteilung durch das Verwaltungsgericht wieder ins Ermessen 
der Vorinstanz stellt. Dies schliesst unter anderem auch die Weiterrückweisung an 
eine untere Instanz (z.B. den Gemeinderat in Baubewilligungsverfahren) ein 77. E-
benso können weitere Beweise abgenommen werden und kann der Entscheid ab-
weichend vom ersten (aufgehobenen) Urteil auf andere tatsächliche oder rechtliche 
Erwägungen gestützt werden, solange die bindenden Vorgaben des Rückweisungs-
entscheids nicht missachtet werden 78. Immerhin ist das Gericht an die eigene frühe-
re Begründung gebunden, soweit diese nicht von der Aufhebung berührt wird 79. 
Der neue Entscheid kann für den Beschwerdeführer auch ungünstiger ausfallen (re-
formatio in peius), wenn dies in den Beschwerdebegehren verlangt wird oder wenn 
die Voraussetzungen des Widerrufs (§ 26 Abs. 1) gegeben sind oder wenn andere 
Vorschriften dies vorsehen (§ 43 Abs. 1), da das Verbot der reformatio in peius nur 
im verwaltungsgerichtlichen Verfahren gilt (§ 43 Abs. 2). Die Betroffenen sind al-
lerdings vorher anzuhören; unterbleibt die Anhörung, leidet der Entscheid unter 
einem Mangel 80. 

Der neue Entscheid ist wiederum anfechtbar, allerdings ist die Kognition wegen der 
Bindungswirkung des Rückweisungsentscheids beschränkt. 

2.  Bindungswirkung 
Das Bundesgericht hat in verschiedenen Entscheiden eine Bindungswirkung an die 
Erwägungen im Rückweisungsentscheid bejaht, so im Bereich der Nichtigkeitsbe-
schwerde 81, der zivilrechtlichen Berufung 82, der 

                                                
77 KÖLZ, Kommentar, § 64 N 6. 
78 So ausdrücklich § 64 Abs. 2 VRG ZH; KÖLZ, Kommentar, § 64 N 9; BIRCHMEIER, S. 241; BGE 112 Ia 354 f. 
79 KOPP, VwGO, § 130 Rz 8a. 
80 AGVE 1975, 171 ff.; BGE 119 Ia 136 ff. 
81 BGE 122 IV 40; 101 IV 105; 85 IV 211 f. 
82 BGE 116 II 222; 90 II 308 f. 
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Verwaltungsgerichtsbeschwerde 83 und der staatsrechtlichen Beschwerde 84. Auch 
das Verwaltungsgericht hat sich in einem grundlegenden Entscheid für die Selbst-
bindung ausgesprochen mit der Begründung, die Nichtbindung widerspreche der 
Rechtssicherheit, Verfahrensökonomie und -beschleunigung 85. Diese Rechtspre-
chung findet in der Lehre überwiegend Zustimmung 86. Die Bindungswirkung er-
streckt sich nur auf die Erwägungen mit Dispositivcharakter; allgemeine Hinweise, 
wie nach Ansicht des Verwaltungsgerichts der Fall zu lösen wäre (z.B. im Zusam-
menhang mit einem reinen Verfahrensentscheid), sind für die Vorinstanz nicht ver-
bindlich. Ebensowenig haben obiter dicta Bindungswirkung 87. Die Vorinstanz darf 
ihren neuen Entscheid allerdings auf Erwägungen stützen, die in ihrem ersten Ent-
scheid nicht erwähnt worden sind und zu denen sich die rückweisende Rechtsmit-
telinstanz nicht geäussert hat 88; dabei wird sie allerdings den Grundsatz von Treu 
und Glauben zu beachten haben (§ 3 Abs. 2) 89. 

V.  Formelle Anforderungen an den Rückweisungsentscheid 

Beim Rückweisungsentscheid wird die materielle Beurteilung - im Gegensatz zu 
anderen Vorentscheiden - üblicherweise nicht ins Dispositiv aufgenommen. An sich 
bewirkt dies keinen entscheidenden Unterschied, da das Dispositiv, welches bei 
korrekter Formulierung auf die Erwägungen Bezug nimmt (Rückweisung "zu neuer 
Entscheidung im Sinne der Erwägungen"), nach allgemein anerkannter Anschauung 
im Sinne der Erwägungen zu verstehen und durch sie zu ergänzen ist 90. Allerdings 
sollten die wesentlichen Punkte im Dispositiv nach Möglichkeit festgehalten wer-
den; damit wird Klarheit darüber geschaffen, in welchem Umfang die Selbstbin-
dung besteht. Andernfalls kann fraglich sein, welche Erwägungen Dispositivcharak-
ter aufweisen und zur rechtlichen Beurteilung gehören, die der Rückweisung 
zugrundeliegt 91. Das Verwaltungsgericht ist seinerseits bei erneuter Beschwerde 
gegen den Entscheid der unteren Instanz an die Erwägungen seines Rückweisungs-
entscheids 

                                                
83 BGE 117 V 241; 94 I 388 f. 
84 BGE 112 Ia 353 ff. 
85 AGVE 1975, 175, bestätigt in AGVE 1986, 344 f. 
86 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 144; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 305; EYERMANN/FRÖHLER, 
§ 130 N 8 ff.; MARTI, Verwaltungsgerichtsbeschwerde, S. 265; a.M. VON WERRA, Art. 31 N 6. 
87 112 Ib 288. 
88 BGE 112 Ia 354 f.; anders zum Teil BGE 116 II 222. 
89 BGE 112 Ia 355 f. 
90 BGE 113 V 159 f.; 99 Ib 520; IMBODEN/RHINOW, Nr. 42, S. 259. 
91 AGVE 1975, 177. 
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gebunden 92. Das hat zur Folge, dass eine Partei, die mit den Erwägungen nicht ein-
verstanden ist, den Rückweisungsentscheid anfechten muss. Zur Anfechtbarkeit von 
Rückweisungsentscheiden beim Bundesgericht vgl. Rz 37 nachfolgend. 

VI. Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids 

Rückweisungsentscheide sind wie Vorentscheide 93 selbständig anfechtbar; in ihrer 
Qualität als Anfechtungsobjekt unterscheiden sie sich innerkantonal nicht von re-
formatorischen Endentscheiden. Rückweisungsentscheide des Verwaltungsgerichts 
sind beim Bundesgericht anfechtbar, wenn die Verwaltungsgerichtsbeschwerde 
gegeben ist; im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren gelten sie als nicht anfecht-
bare Zwischenentscheide 94. 

VII. Kasuistik 

Gutheissung einer Beschwerde gegen den Nichteintretensentscheid der Vorinstanz 
führt in der Regel zur Rückweisung (AGVE 1988, 231 f.) - Rückweisung mit Bin-
dung an die Erwägungen (AGVE 1987, 127; 1976, 318 f.; 1975, 174 ff. [Grundsatz-
entscheid]) - Rückweisung an die Vorinstanz bei Gehörsverletzung, da dem Ver-
waltungsgericht im betreffenden Sachbereich nur eine beschränkte Kognition zu-
kommt und eine Heilung des Mangels so nicht möglich ist (AGVE 1987, 323) - 
Wird während des Rechtsmittelverfahrens eine Bausperre verfügt, ist der Entscheid 
vor Verwaltungsgericht zurückzustellen; nach Ablauf der Bausperre kann das Ver-
waltungsgericht gestützt auf das geltende (unter Umständen geänderte) Recht direkt 
entscheiden, eine Rückweisung ist nicht notwendig (AGVE 1993, 372 ff.) - Ein 
Entscheid ist zurückzuweisen, wenn es von der funktionellen Stellung des Verwal-
tungsgerichts her - etwa aus Rücksicht auf die besonderen Aufgaben der Verwal-
tung oder die Gemeindeautonomie - geboten ist und keine überwiegenden Interes-
sen an einem raschen Entscheid oder an der Prozessökonomie 

                                                
92 AGVE 1975, 170; BGE 101 IV 104; RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 42, S. 131. 
93 Die Wirkungen des Rückweisungsentscheids sind mit jenen des Vorentscheids vergleichbar; der Rückwei-
sungsentscheid ist jedenfalls kein Endentscheid, der das Verfahren tatsächlich abschliesst, und auch kein Zwi-
schenentscheid, da dieser nach der in diesem Kommentar vertretenen Auffassung ausschliesslich prozessuale 
Fragen entscheidet (vgl. § 38 Rz 53). 
94 KÄLIN, Beschwerde, S. 344 (Fn 136); HAEFLIGER, Zwischenverfügung, S. 344; BGE 117 Ia 253, 398; diffe-
renziert 116 Ia 43 f.; 113 V 159 f. 
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entgegenstehen (AGVE 1985, 326) 95 - Keine Rückweisung bei zeitlicher Dring-
lichkeit (AGVE 1982, 215 f.) - Wird eine Norm kommunalen Rechts aufgehoben, 
entsteht eine Lücke, für deren Schliessung es mehrere, an sich gleichwertige Lö-
sungen geben kann; die Kompetenz, diese Auswahl zu treffen, obliegt nicht dem 
Richter, weshalb eine Rückweisung gerechtfertigt ist (AGVE 1978, 170 f.) - Rück-
weisung bei völlig ungenügender Tatbestandsfeststellung durch die Vorinstanz, 
damit dem Beschwerdeführer keine Beschwerdeinstanz verloren geht (AGVE 1978, 
133) - Rückweisung aus Praktikabilitätsgründen (AGVE 1977, 260) - Rückweisung 
mit Hinweis, sie werde vom Beschwerdeführer nicht beantragt, verneint (fraglich, 
AGVE 1977, 286; 1974, 148) - Anforderungen an das Dispositiv eines Rückwei-
sungsentscheids (AGVE 1975, 178 f.). 

                                                
95 In casu wurde der angefochtene Entscheid aufgehoben und mit der Begründung an die Vorinstanz zurückge-
wiesen, es ginge um eine "für die Verwaltungspraxis im Alltag wichtige Problemstellung", zu der sich die Ver-
waltung bisher nicht habe äussern können; überdies überblicke die Vorinstanz die Problematik besser und besit-
ze das besondere Fachwissen; das Verwaltungsgericht genüge seinen Kontrollaufgaben, wenn es die massgebli-
chen Randbedingungen festlege, damit erfülle es seine Pflicht zur richtigen Anwendung objektiven Rechts am 
besten. Die Begründung überzeugt aus naheliegenden Gründen nicht: Das Verwaltungsgericht ist nicht als 
kantonale Kassationsinstanz ausgelegt und Unwissenheit in einem Sachgebiet ist mittels Einholung von Stel-
lungnahmen oder Expertisen zu beseitigen; überdies war der Gesetzgeber bei der Normierung von § 56 Abs. 2 
(Ermessensüberprüfung) nicht der Meinung, das Verwaltungsgericht verwirkliche das objektive Recht nur im 
Sinn allgemeiner Randbedingungen. 
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§ 59 
1 Das Verwaltungsgericht kann eine Disziplinarmassnahme aufheben oder 
durch eine leichtere ersetzen. 
2 Die vorzeitige Entlassung aus dem Dienstverhältnis kann jedoch durch das 
Verwaltungsgericht nicht aufgehoben werden. Es stellt in seinem Entscheid 
lediglich fest, ob die Entlassung gerechtfertigt war oder nicht. Wird die Entlas-
sung als nicht gerechtfertigt erklärt, hat die entlassende Behörde zu bestim-
men, ob sie daran festhält. Ist dies der Fall, und kommt eine Einigung über die 
dafür zu leistende Entschädigung nicht zustande, entscheidet darüber das 
Verwaltungsgericht als einzige Instanz (§ 60 Ziff. 3). 
3 Wird eine vorzeitige Entlassung durch das Verwaltungsgericht als ungerecht-
fertigt erklärt, fällt der allenfalls damit verbundene Entzug der Wählbarkeit 
zu einem Amt dahin. 

Materialien 
Zwischenbericht JD 15.2.1965. S. 73-78; Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 59 f.; Bot-
schaft I 1967, S. 43-45. 

Literatur 
Vgl. § 55; HEINZ KÖHLER / GÜNTER RATZ, Bundesdisziplinarordnung und materielles Disziplinar-
recht, Kommentar für die Praxis, Köln 1994; KÖLZ, Kommentar, § 79 N 1-5. 
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A.  Entstehungsgeschichte 
Grundgedanke bei der Einführung des Beschwerdeverfahrens in Disziplinarsachen 
war der Schutz des Gemeinwesens, nicht des Beamten. Der Gesetzgeber hielt Ver-
waltungsgerichte für ungeeignet, Disziplinarentscheide zu überprüfen, wollte aber 
den Gemeinde- und Verwaltungsbehörden ein Zwischenverfahren zur Verfügung 
stellen, um die Rechtmässigkeit 

d) Disziplinar-
fälle 
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einer vorzeitigen Entlassung überprüfen zu lassen. Dies geschah aus finanziellen 
Überlegungen; dem Dienstherrn sollte die Möglichkeit offenstehen, auf Entlassun-
gen zurückzukommen, falls das Verwaltungsgericht der Auffassung ist, die Entlas-
sung sei ungerechtfertigt; eine (im Klageverfahren durchzusetzende) Entschädigung 
für den zu Unrecht entlassenen Beamten würde sich dann erübrigen 1. Der Ent-
scheid über den (Weiter-)Bestand des Dienstverhältnisses sollte aber allein dem 
Dienstherrn zustehen; das Beschwerdeverfahren wurde in Bezug auf die vorzeitige 
Entlassung als reines Feststellungsverfahren ausgestaltet 2. Im Vorentwurf JD Juni 
1966 stand die Formulierung des heutigen § 59 weitgehend fest; Änderungen waren 
nurmehr redaktioneller Natur 3. Die Bestimmung passierte die Beratungen diskussi-
onslos 4. 

Vgl. auch Entstehungsgeschichte zu § 55. 

B.  Inhalt und Wirkungen des Beschwerdeentscheids 

I.  Vorbemerkung zum materiellen Disziplinarrecht 

Das Verwaltungsgericht hat in Anwendung von § 59 Abs. 1 bei (teilweiser) Gut-
heissung einer Beschwerde Disziplinarmassnahmen zuzumessen, die Rückweisung 
ist ausgeschlossen (Rz 9). Es hat mithin materielles Disziplinarrecht anzuwenden. 

Disziplinarmassnahmen sind Sanktionen. Sie sollen die gesetzmässige Verwaltung 
sichern und dienen als Steuerungsinstrument für eine funktionierende Verwaltung; 
die unmittelbare Dienstbezogenheit eines Fehlverhaltens ist deshalb die eigentliche 
Rechtfertigung für disziplinarisches Einschreiten 5. Das Disziplinarrecht dient bei 
den im Dienst belassenden Massnahmen (Verweis, Ordnungsbusse, Besoldungsre-
duktion, Versetzung im Amt, Versetzung ins provisorische Dienstverhältnis) der 
individuellen Pflichtenmahnung, mithin der Spezialprävention und nicht general-
präventiven Zielen 6. Bei der Zumessung der Massnahme gilt das Legalitätsprinzip 
(die Massnahme muss gesetzlich vorgesehen sein) und das Verhältnismässigkeits-
prinzip (die angeordnete Massnahme muss 

                                                
1 Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 76 f.; Botschaft I 1967, S. 44 f. 
2 Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 59. 
3 Prot. Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 22. 
4 Prot. Exp.Kom. 10.12.1966, S. 2; Prot. GR Kom. 14.-16.9.1967, S. 15; Prot. GR 28.11.1967, Art. 1021, S. 
1654. 
5 Vgl. RICHLI, S. 105 f.; KÖHLER/RATZ, S. 80. 
6 KÖHLER/RATZ, S. 125; RICHLI, S. 29; BELLWALD, S. 22 f. 
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zu Art und Schwere der Dienstpflichtverletzung in einem angemessenen Verhältnis 
stehen; es darf nicht mehr angeordnet werden, als zum Schutz der geordneten Ver-
waltung notwendig ist). Zumessungskriterien in Bezug auf den zu Disziplinierenden 
sind die objektive Schwere des zur Diskussion stehenden Disziplinarvergehens, das 
Verschulden des Beamten, die Beweggründe und andere subjektive Tatumstände 
sowie das bisherige Verhalten im Dienst; gegebenenfalls sind Rechtfertigungsgrün-
de zu berücksichtigen. 

II.  Vorbemerkung zu den Abs. 1-3 

Die Marginale zu § 59 nennt nur Disziplinarfälle; entsprechend der Rechtsprechung 
zu § 55 (vgl. dort Rz 7, 12) findet § 59 Abs. 2 praxisgemäss auch auf administrative 
Entlassungen Anwendung 7. Die Rechtsprechung begeistert wenig, soweit ein Be-
amter nur aus organisatorischen und nicht in seiner Person liegenden Gründen aus 
dem Dienst entfernt wurde. 

Da das Verwaltungsgericht die vorzeitige Entlassung aus dem Dienstverhältnis 
nicht aufheben kann, die Entlassung also (vorbehältlich der in § 59 Abs. 2 Satz 3 
vorgeschriebenen formalisierten Wiedererwägung) formell rechtskräftig ist, darf die 
aufschiebende Wirkung konsequenterweise weder erteilt noch braucht sie ausdrück-
lich entzogen zu werden; vorsorgliche Massnahmen (§ 57 Abs. 1) mit analoger 
Zweckbestimmung, welche der Erteilung der aufschiebenden Wirkung gleichkom-
men (zum Beispiel die Anordnung der vorläufigen Lohnfortzahlung), sind damit 
ebenfalls ausgeschlossen 8. 

Obwohl sich § 59 ausdrücklich nur an das Verwaltungsgericht richtet, wird die Ein-
schränkung in § 59 Abs. 2, wonach vorzeitige Entlassungen nicht aufgehoben wer-
den dürfen, auch im verwaltungsinternen Beschwerdeverfahren angewendet 9. Die 
praktische Bedeutung der Rechtsprechung ist allerdings gering, da grundsätzlich nur 
das Verwaltungsgericht zur Beurteilung von vorzeitigen Entlassungen zuständig ist 
(vgl. 

                                                
7 AGVE 1994, 220 f. Die Begründung des Entscheids überzeugt nur mässig, da das Verwaltungsgericht still-
schweigend davon ausgeht, das besondere Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sei 
auch bei administrativen Entlassungen stets gestört und deshalb liesse sich die zur disziplinarischen Entlassung 
angeführte Begründung auch auf administrative Entlassungen übertragen. Das trifft nicht zu, da administrative 
Entlassungen etwa auch dann erfolgen, wenn ein Amt aufgehoben wird. "Zwingend", wie das Verwaltungsge-
richt meint, ist diese Betrachtungsweise jedenfalls nicht. 
8 AGVE 1993, 235. 
9 AGVE 1987, 555 ff., insbesondere 565 f. 
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§ 55 Rz 2 ff.). Relevant ist sie immerhin bezüglich Entlassungsentscheiden kirchli-
cher Behörden, die der Regierungsrat als Beschwerdeinstanz vorbehältlich der 
staatsrechtlichen Beschwerde endgültig beurteilt (§ 59b). 

III. Zu Abs. 1 

Die weite Formulierung täuscht über die reformatorischen Möglichkeiten. Das 
Verwaltungsgericht kann zwar Disziplinarmassnahmen aufheben oder durch leich-
tere ersetzen, wegen der Beschränkung der Zuständigkeit in § 55 und der Ein-
schränkung in § 59 Abs. 2 können letztlich aber nur die Einstellung im Amt und die 
Versetzung ins Provisorium aufgehoben oder durch andere, und wegen des Verbots 
der reformatio in peius (§ 43 Abs. 2) leichtere, Massnahmen ersetzt werden. Welche 
Massnahme dies sein darf, bestimmt sich anhand der Dienst- und Besoldungsord-
nung, die dem angefochtenen Entscheid zugrunde liegt (Erfordernis der gesetzli-
chen Grundlage) 10; die Anordnung einer anderen, im betreffenden Dienstreglement 
nicht vorgesehenen - wenn auch milderen - Massnahme ist unzulässig. Disziplinar-
massnahmen sind hierarchisch gegliedert 11; die Stufenfolge ist bei der Aufhebung 
und Ersetzung einer Disziplinarmassnahme durch eine andere zu beachten. 

Erging der erstinstanzliche Entscheid in Verletzung wesentlicher Verfahrensvor-
schriften (rechtliches Gehör), führt dies nicht zur Rückweisung. Bei der vorzeitigen 
Entlassung ergibt sich die Folge aus § 59 Abs. 2 (Rz 10 ff. anschliessend), bei der 
Einstellung im Amt oder der Versetzung ins Provisorium (§ 55) sinngemäss aus der 
systematischen Stellung von § 59 zu § 58. Der Ausschluss der Rückweisung ist 
sachgerecht, da bei Beschwerdeentscheiden in Anwendung von § 59 Abs. 1 der 
disziplinierte Beamte weiterhin im Amt bleibt und eine Rückweisung mit neuerli-
cher Durchführung des Verfahrens das Dienstverhältnis zum Nachteil beider Partei-
en unnötig belastet 12. 

IV. Zu Abs. 2 

Die vorzeitige Entlassung kann vom Verwaltungsgericht nicht aufgehoben werden. 
Die Regelung ist Folge der Auffassung des Gesetzgebers, 

                                                
10 IMBODEN/RHINOW, Nr. 54 B V, S. 318 f.; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 966; BELLWALD, S. 143. 
11 BELLWALD, S. 143. 
12 A.M. KÖLZ, Kommentar, § 78 N 3, mit der Begründung, das Verwaltungsgericht sei nicht oberste Diszipli-
narbehörde und die Rückweisung verhindere überdies, dass der Rekurrent einer Instanz verlustig gehe. 
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das Beschwerdeverfahren in Disziplinarsachen diene hauptsächlich dem entlassen-
den Gemeinwesen, das finanzielle Risiko einzuschränken, sollte sich die Entlassung 
als unzulässig herausstellen 13. Zeitgemässer ist die Überlegung, das Verwaltungs-
gericht dürfe die entlassende Behörde nicht zwingen, gegen ihren Willen weiterhin 
mit einem Beamten oder Angestellten zusammenzuarbeiten, den es, aus welchen 
Gründen auch immer, ablehnt 14. 

§ 55 i.V.m. § 59 Abs. 2 ist ein Feststellungsverfahren. Das Verwaltungsgericht for-
muliert im Dispositiv, ob die vorzeitige Entlassung gerechtfertigt war oder nicht; 
eine Aufhebung der Massnahme ist ausgeschlossen 15. Die Praxis des Verwaltungs-
gerichts, bei Bejahung der Zulässigkeit der Entlassung die Beschwerde abzuweisen 
16, widerspricht der Natur des Feststellungsentscheids. In den Erwägungen kann 
ausgeführt werden, ob und wenn ja welche mildere Massnahme gerechtfertigt ge-
wesen wäre 17. Der Beschwerdeführer kann seinerseits nur beantragen, es sei festzu-
stellen, dass die Entlassung rechtswidrig oder unangemessen war; auf darüber hi-
nausgehende Begehren ist nicht einzutreten. Wird mit dem Begehren um Feststel-
lung der Rechtswidrigkeit der vorzeitigen Entlassung eine Geldforderung verbun-
den, ist der Beschwerdeführer auf den Klageweg (§ 60 Ziff. 3) zu verweisen; die 
grundsätzlichen Unterschiede des Beschwerde- und des Klageverfahrens erlauben 
die adhäsionsweise Beurteilung nicht. Genügt die Beschwerdeschrift (ausnahms-
weise) auch den Anforderungen an eine Klageschrift, kann es sich rechtfertigen, 
den Schriftsatz gleichzeitig als Klage entgegenzunehmen, diese bis zum Abschluss 
des Beschwerdeverfahrens einstweilen zu sistieren und im Anschluss an die (ableh-
nende) Erklärung der entlassenden Behörde (§ 59 Abs. 2 Satz 3) zu beurteilen 18. 

Im Klageverfahren ist das Verwaltungsgericht an seine Beurteilung der Entlassung 
im Beschwerdeverfahren gebunden, auch wenn die "beklagte" Partei im Beschwer-
deverfahren nicht mit jener des Klageverfahrens 

                                                
13 Vgl. Entstehungsgeschichte, Rz 1. 
14 AGVE 1989, 114. 
15 Unzutreffend AGVE 1989, 108 ff., worin ausgeführt wurde, das Verwaltungsgericht habe "jedenfalls dann 
keine Bedenken, eine Entlassungsverfügung aufzuheben, wenn das Dienstverhältnis ohnehin nicht weitergeführt 
wird" (S. 114); diese in Präzisierung von AGVE 1986, 141, ergangene Praxis ist gesetzwidrig. 
16 AGVE 1986, 141 f. 
17 KÖLZ, Kommentar, § 79 N 1. 
18 KÖLZ, Kommentar, § 79 N 3, mit Verweis auf die zürcherische Praxis, wonach auf die Klage "zur Zeit" nicht 
eingetreten wird. 
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übereinstimmt 19. Die Bindungswirkung ist von Bedeutung, da die Bewertung des 
Verschuldens des Entlassenen auf die Höhe der Entschädigung einen Einfluss haben 
kann. Im Klageverfahren ist die Höhe des Schadens, die dem Kläger durch die un-
gerechtfertigte Entlassung erwachsen ist, zu bestimmen 20. 

Der Entlassene ist nicht verpflichtet, vorgängig zum Klageverfahren einen Feststel-
lungsentscheid nach § 55 i.V.m. § 59 Abs. 2 zu erwirken. Insofern sichert das zwi-
schengeschaltete Feststellungsverfahren die finanziellen Interessen der entlassenden 
Behörde nur unvollständig ab, da dieser das Feststellungsinteresse und somit die 
Beschwerdebefugnis in Bezug auf ihren eigenen Disziplinarentscheid fehlt (zur 
Begründung vgl. § 55 Rz 41). 

§ 59 Abs. 2 bestimmt, dass das Verwaltungsgericht aus materiellen Gründen keine 
vorzeitige Entlassung wieder rückgängig machen darf; über die entsprechende Be-
fugnis bei formellen Gründen (Verletzung des rechtlichen Gehörs) sagt das Gesetz 
nichts. Richtigerweise können auch diese (Fehl-)Entscheide nicht reformiert wer-
den, und es bleibt - abgesehen vom Fall der Nichtigkeit - bei der blossen dispositi-
ven Feststellung, dass der Entscheid (auch) formell rechtswidrig ist 21. Das Verwal-
tungsgericht geht noch einen Schritt weiter und beendet sein Prüfungsprogramm, 
sowie es einen besonders schweren formellen Fehler 22 im Verfahren erkennt, und 
stellt fest, der angefochtene Entscheid sei rechtswidrig 23. Diese Praxis nützt freilich 
nur dem Verwaltungsgericht (da eine materielle Beurteilung entfällt) und nicht etwa 
dem Beschwerdeführer etwas. Letzterer weiss - zumeist nach längerem Zuwarten - 
noch immer nicht, ob er (materiell) zu Recht entlassen wurde oder nicht. Die Frage 
kann er im Klageverfahren erneut stellen und erstmals beurteilen lassen; zwischen-
zeitlich dürften allerdings Jahre vergangen sein. Die Rechtsprechung ist - da dienst-
rechtliche Verfahren beschleunigt zu beurteilen sind - untragbar und aufzugeben. 
Zutreffenderweise ist bereits im Beschwerdeentscheid mit dispositiver Wirkung 
festzustellen, ob der angefochtene Entscheid unter formellen und/oder materiellen 
Fehlern leidet. 

                                                
19 Bei kantonalen Beamten ist regelmässig der Staat Aargau Beklagter, im Beschwerdeverfahren ist die entlas-
sende Behörde (z.B. der Regierungsrat) Beschwerdegegner. 
20 KÖLZ, Kommentar, § 79 N 4; vgl. § 60 Rz 31 f. 
21 Vgl. AGVE 1994, 219. 
22 Wie das Verwaltungsgericht nichtige Verwaltungsakte von solchen mit besonders schweren Fehlern und 
letztere wiederum von Entscheiden mit nicht so besonders schweren Fehlern abgrenzen will, lässt sich dem 
Entscheid (AGVE 1994, 219) freilich nicht entnehmen. 
23 AGVE 1994, 219. 
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Anders ist ausnahmsweise dann zu entscheiden, wenn der Mangel im Verfahren 
derart schwerwiegend ist, dass Nichtigkeit des Entscheids angenommen werden 
muss. Da die normale Folge der Fehlerhaftigkeit einer Verfügung ihre Anfechtbar-
keit ist 24, liegt Nichtigkeit nur vor, wenn der Mangel besonders schwer und offen-
sichtlich ist und die Rechtssicherheit durch die Annahme der Nichtigkeit nicht 
ernsthaft gefährdet wird (Evidenztheorie) 25. Praktischer Anwendungsfall ist die 
Entlassung eines Beamten durch die unzuständige Behörde 26. Leidet der angefoch-
tene Entscheid unter einem (anfechtbaren) Verfahrensmangel, ist dies im Ent-
scheiddispositiv festzuhalten; die Praxis des Verwaltungsgerichts, den Fehler nur 
bei den Kosten zu berücksichtigen 27, überzeugt nicht. 

Stellt das Verwaltungsgericht die Rechtswidrigkeit oder Unangemessenheit der Ent-
lassung fest, entscheidet die entlassende Behörde, ob sie an ihrem Entscheid fest-
hält. Ist dies der Fall und kommt eine Einigung über die dafür zu leistende Entschä-
digung nicht zustande, entscheidet das Verwaltungsgericht über die vermögens-
rechtlichen Ansprüche des Entlassenen als einzige Instanz im Klageverfahren ge-
mäss § 60 Ziff. 3. Die Ausführungen in § 59 Abs. 2 Satz 3 und 4 haben mehr illust-
rativen Charakter, da sich die Beurteilung vermögensrechtlicher Streitigkeiten im 
Klageverfahren unmittelbar aus § 60 Ziff. 3 ergibt und die Möglichkeit der Wieder-
einstellung des Entlassenen keine Folge des verwaltungsgerichtlichen Beschwerde-
verfahrens darstellt. 

V.  Zu Abs. 3 

Einzige unmittelbare Wirkung des Feststellungsentscheids über die Rechtmässigkeit 
der vorzeitigen Entlassung ist der Hinfall des mit der Entlassung unter Umständen 
verbundenen Entzugs der Wahlfähigkeit 28, wie er etwa in § 46 Abs. 2 Schulgesetz 
vorgesehen ist. Die Bestimmung ist bis heute ohne Bedeutung geblieben. 

Sie ist in anderem Zusammenhang überdies problematisch. Die Zuständigkeit des 
Verwaltungsgerichts ist auf die in § 55 genannten Massnahmen (vorzeitige Entlas-
sung, Einstellung im Amt oder Versetzung ins Provisorium) begrenzt; die Beurtei-
lung disziplinarischer Massnahmen 

                                                
24 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 764; FLEINER-GERSTER, 25/23, S. 261. 
25 BGE 113 IV 123, 104 Ia 176 f.; AGVE 1986, 140; 1985, 481; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 769; RHI-

NOW/KRÄHENMANN, Nr. 40, S. 118. 
26 Vgl. FLEINER-GERSTER, 25/19, S. 261 (betreffend fehlender Zuständigkeit). 
27 AGVE 1986, 141 f. 
28 Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 77. 
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gestützt auf andere Zuständigkeitsvorschriften in § 52 ist ausgeschlossen 29. Fällt 
ein Vergehen des Beamten auf das Ende einer Amtsperiode und verfügt die Ernen-
nungsbehörde anstatt der vorzeitigen Entlassung die Nichtwiederwahl, spricht aber 
gleichzeitig den Entzug der Wahlfähigkeit aus, steht dem Beamten dagegen zumin-
dest innerkantonal keine Beschwerdemöglichkeit offen 30. Angesichts der Schwere 
der Massnahme (Berufsverbot) ein inakzeptables Ergebnis. Sachgerecht wäre die 
Nennung des Entzugs der Wahlfähigkeit in § 55 und Streichung von § 59 Abs. 3; 
wegen Art. 6 Ziff. 1 EMRK müsste das Verwaltungsgericht gestützt auf § 52 Ziff. 
20 auf eine diesbezügliche Beschwerde wohl auf jeden Fall eintreten. 

C.  Kritik 
Der Dualismus Beschwerdeverfahren und Klageverfahren in dienstrechtlichen 
Streitigkeiten ist verfahrensökonomisch wenig sinnvoll und für den betroffenen 
Beamten in zeitlicher Hinsicht eine Belastung. Es ist nicht zu rechtfertigen, dass 
ausgerechnet in arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen ein zweistufiges Verfah-
ren verbunden mit den entsprechenden zeitlichen Verzögerungen durchgeführt wer-
den soll. Der Entlassene ist aus finanziellen Gründen auf einen schnellen Entscheid 
angewiesen. Die gegenwärtige Regelung führt dazu, dass der zu Unrecht entlassene 
Dienstnehmer in der Regel mehrere Jahre auf die Auszahlung seiner Besoldung 
warten muss; das ist untragbar. Vernünftigerweise ist de lege ferenda die Feststel-
lung über die Unzulässigkeit der vorzeitigen Entlassung als Vorentscheid auszuges-
talten; dieser Vorentscheid ist den Parteien mitzuteilen unter Ansetzung einer (kur-
zen) Frist an die entlassende Behörde, innert welcher sie sich über die Wiederein-
stellung des Beschwerdeführers oder das Zustandekommen einer Einigung über die 
Entschädigung zu erklären hat. Wird die Wiedereinstellung abgelehnt und kommt 
keine Einigung über die Entschädigung zustande, ist letztere vom Verwaltungsge-
richt im gleichen Verfahren festzusetzen. In § 60 Ziff. 3 wäre ein entsprechender 
Vorbehalt anzubringen. Die Zulässigkeit 

                                                
29 Botschaft I 1967, S. 44; der mit einem Wahlfähigkeitsentzug belastete Lehrer kann sich somit nicht auf § 52 
Ziff. 6 oder 8 berufen. 
30 Zumindest keine an das Verwaltungsgericht; da gestützt auf § 46 Abs. 2 Schulgesetz der Regierungsrat den 
Entzug verfügt, ist in diesen Fällen vorbehältlich der staatsrechtlichen überhaupt keine Beschwerde möglich. 
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eines kombinierten Feststellungs- und Leistungsbegehrens ist in der Lehre un-
bestritten 31. 

Aus Gründen der Rechtssicherheit ist die Gesetzeslücke, wie bei Verfahrensfehlern 
zu entscheiden ist (Aufhebung, Rückweisung, Feststellung, vgl. Rz 9), zu schlies-
sen. 

D.  Kasuistik 
Vgl. § 55. 

Die vorläufige Einstellung im Amt gemäss § 46 Abs. 3 Schulgesetz ist keine Dis-
ziplinarmassnahme, sondern eine Sicherungsmassnahme provisorischer Natur und 
kann vom Verwaltungsgericht nicht aufgehoben werden (AGVE 1995, 145 f.; 1993, 
235) - Eine Entlassung darf durch das Verwaltungsgericht nicht aufgehoben wer-
den; der Gesetzgeber hat damit auf das besondere Vertrauensverhältnis zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer Rücksicht genommen (AGVE 1994, 218) - Das 
Verwaltungsgericht darf den angefochtenen Entlassungsentscheid auch aus formel-
len Gründen nicht aufheben (AGVE 1994, 218; 1986, 140 f.) - Sind die formellen 
Mängel gravierend, kann unabhängig von der materiellen Rechtslage auf eine unge-
rechtfertigte Entlassung geschlossen werden; eine materielle Prüfung entfällt (be-
züglich der verfahrensrechtlichen Schlussfolgerung unzutreffend, AGVE 1994, S. 
219) 32 - Das Verwaltungsgericht darf auch (ungerechtfertigte) administrative Ent-
lassungen nicht aufheben (AGVE 1994, 220 f.) - Im (Feststellungs-)Verfahren nach 
§ 59 Abs. 2 ist keine aufschiebende Wirkung und keine vorsorgliche Massnahme 
mit ähnlicher Wirkung (vorsorgliche Anordnung der Lohnfortzahlung) zulässig 
(AGVE 1993, 235 f.). 

                                                
31 GULDENER, Zivilprozessrecht, S. 210; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 296. 
32 Vgl. Kritik in Rz 14. 
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4. Unterabschnitt: Die Aufsichtsbeschwerde 

§ 59a 
1 Jedermann kann jederzeit Tatsachen, die im öffentlichen Interesse ein Ein-
schreiten gegen Behörden und Beamte von Amtes wegen erfordern, der Auf-
sichtsbehörde anzeigen. 
2 Der Anzeiger hat Anspruch auf Beantwortung, soweit er nicht missbräuch-
lich handelt. Erweist sich die Anzeige als leichtfertig oder böswillig, kann dem 
Anzeiger eine Kanzleigebühr auferlegt werden. 

Materialien 
Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 32 f.; Botschaft des Regierungsrats des Kantons Aargau an den 
Grossen Rat betreffend das Gesetz über die Organisation des Regierungsrates und der Kantonalen 
Verwaltung (Organisationsgesetz) vom 5. März 1984 (zit.: Botschaft Organisationsgesetz 1984). 

Literatur 
BAUR, Kommentar StG, § 113 N 4-12; ANDREAS BURREN, Die Aufsichtsbeschwerde im Verwal-
tungsverfahren insbesondere nach aargauischem Recht, Diss. Basel 1978; CAVELTI, S. 310-312; 
GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 156-165; GIACOMETTI, S. 474 f.; ANDRÉ GRISEL, Pouvoir de 
surveillance et recours de droit administratif, ZBl 74/1973, 49-58 (zit.: Pouvoir); GYGI, Bundesver-
waltungsrechtspflege, S. 221-225; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1428-1439; FELIX JAKOB HUNZIKER, Die 
Anzeige an die Aufsichtsbehörde (Aufsichtsanzeige), Diss. Zürich 1978; KNAPP, Nrn 1785-1806; 
IMBODEN/RHINOW, Nr. 145, S. 1066-1072; KÖLZ, Kommentar, § 20 N 63-79; KÖLZ/HÄNER, Rz 189, 
198-202; MARTI, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 126 f.; MEIER, Verwaltungsrechtspflege, S. 65-69; 
MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Art. 101 N 1-17; MOOR, Vol. II, S. 339-342; THOMAS PFISTERER, 
Die verfassungsrechtliche Stellung der aargauischen Gemeinden bei der Erfüllung der öffentlichen 
Aufgaben, St. Gallen 1983, S. 261-339 (zit.: Gemeinden); RHINOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 
1408-1412; RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 145, S. 458-463; SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 
218 f.; JOSEF OLAF WYSER, Die Rechtsmittel im aargauischen Steuerrecht, Diss. Zürich 1968, S. 7-
13. 

Zur Petition: CHRISTIAN BRUNNER, Über die Teilnahme der Bürger an Verwaltungsentscheidungen, 
Diss. Basel, Basel und Frankfurt am Main 1984, S. 45-59; WALTER BUSER, Betrachtungen zum 
schweizerischen Petitionsrecht, in: Festschrift Bundesrat H. P. Tschudi, Bern 1973, S. 37-51; EI-

CHENBERGER, Kommentar KV, § 19 N 1-12; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 149-155; HÄFE-

LIN/HALLER, Rz 1615-1633; FRANZ XAVER MUHEIM, Das Petitionsrecht ist gewährleistet, Diss. 
Bern, Diessenhofen 1981; JÖRG PAUL MÜLLER in Kommentar BV, Art. 57 Rz 1-31; JÜRGEN RAISIG, 
Das Petitionsrecht in der Schweiz - Relikt oder Chance?, Diss. Zürich 1977. 
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A.  Entstehungsgeschichte 
Die ungenügende Regelung im Organisationsdekret 1 wurde durch "die Einrichtung 
der Aufsichtsbeschwerde (Anzeige) sowie die Möglichkeit der Erhebung einer 
Kanzleigebühr für die (heute verfassungsrechtlich vorgeschriebene) Beantwortung 
solcher Eingaben im VRPG" ersetzt 2. Die Bestimmung gab zu keinen Diskussionen 
Anlass. 

B.  Aufsichtsanzeige 

I.  Begriff 

§ 59a Abs. 1 entspricht wörtlich Art. 71 Abs. 1 VwVG. Übernommen wurden auch 
die Unzulänglichkeiten der bundesrechtlichen Regelung. So ist im Untertitel von 
"Aufsichtsbeschwerde" die Rede, obwohl der Rechtsbehelf mit einem Beschwerde-
verfahren nichts zu tun hat. Das Gesetz normiert zudem widersprüchlich, da die 
Bestimmung im folgenden (korrekterweise) nur noch vom Anzeiger und nicht vom 
Beschwerdeführer 

                                                
1 Vgl. § 12 des Dekrets über die Organisation und Geschäftsführung des Regierungsrates und seiner Departe-
mente (Organisationsdekret) vom 17. März 1969 (AGS 7, 229), aufgehoben durch § 46 des Organisationsgeset-
zes (SAR 153.100). 
2 Botschaft Organisationsgesetz 1984, S. 8. 
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spricht. Es ist die Terminologie von GYGI 
3 zu übernehmen, der konsequent den 

Begriff Aufsichtsanzeige verwendet. 

Die Aufsichtsanzeige ist kein formelles Rechtsmittel, sondern formloser Rechtsbe-
helf 4. Dem Anzeiger steht kein materieller Prüfungs- und Erledigungsanspruch zu 
5. Mit der Aufsichtsanzeige wird eine Verfügung, ein Entscheid oder eine andere 
Handlung (oder Nichthandlung) einer Verwaltungsbehörde bei deren Aufsichtsbe-
hörde beanstandet 6. Mit der Aufsichtsanzeige kann das Gesuch um Abänderung 
eines Verwaltungsakts verbunden werden oder die Aufforderung, geeignete Mass-
nahmen zu ergreifen. 

II.  Grundsätze 

Die Aufsichtsanzeige leitet sich aus dem hierarchischen Aufbau der Verwaltung 
und der damit verbundenen Aufsichtskompetenz ab 7. Der hierarchische Aufbau 
und die Einheit der Verwaltung sind durch die Verfassung vorgegeben 8. Institutio-
nelle Grundlage der Aufsichtsanzeige ist die Petitionsfreiheit (gewährleistet in Art. 
57 BV und Art. 19 KV), welche die Möglichkeit garantiert, an eine Behörde in 
Bund oder Kanton ein Gesuch, eine Anregung oder Kritik zu richten, ohne beein-
trächtigende rechtliche Konsequenzen oder andere Nachteile irgendwelcher Art 
befürchten zu müssen 9. In materieller Hinsicht rechtfertigt der Grundsatz der Ge-
setzmässigkeit 10 (§ 2 KV; § 2 Abs. 1 VRPG) die Aufsichtsanzeige. 

                                                
3 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 221; ähnlich GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 156, und RHI-

NOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 1408, die den Begriff "Aufsichtsanzeige" als zutreffender qualifizieren, 
aber in der Folge begründungslos die Bezeichnung "Aufsichtsbeschwerde" verwenden; AGVE 1981, 414. Aus-
führlich HUNZIKER, S. 55 ff., der nachweist, dass der Begriff "Aufsichtsbeschwerde" auf ein Versehen des Bun-
desgesetzgebers zurückzuführen ist, weil die für den französischen und italienischen Text beantragte Änderung 
während den Beratungen zum VwVG im Ständerat in "Dénonciation" bzw. "Denuncia" gutgeheissen wurde, im 
deutschen Text aber (unbegründet) keine Entsprechung fand. 
4 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1428; KÖLZ, Kommentar, § 20 N 63; IMBODEN/RHINOW, Nr. 145 B II b, S. 1069; BUR-

REN, S. 77; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 221; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 156; CAVELTI, S. 
310; AGVE 1984, 633; BGE 123 I 28. 
5 AGVE 1992, 457; 1990, 418; 1984, 633; BGE 112 Ia 189; 109 Ia 252; RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 145 B II c, 
S. 459. 
6 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1428. 
7 KÖLZ, Kommentar, § 20 N 63; IMBODEN/RHINOW, Nr. 145 B I, S. 1068; CAVELTI, S. 310. 
8 §§ 87 und 89 f. KV; EICHENBERGER, Kommentar KV, § 90 N 8. 
9 EICHENBERGER, Kommentar KV, § 19 N 1; BURREN, S. 30; MUHEIM, S. 1; HUNZIKER, S. 1, 116 ("rechtshisto-
risch gesichert ist die Abstammung der Anzeige von der Petition"). Bei der Petition ist aber die Kostenauflage 
in jedem Fall ausgeschlossen (MUHEIM, S. 51). 
10 BURREN, S. 30 ff.; HUNZIKER, S. 9 ff. 
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Die Aufsichtsausübung ist nicht nur ein Recht der übergeordneten Behörde, sondern 
auch eine Pflicht. Sie ist ex officio wahrzunehmen. Die Aufsichtsanzeige ist ein 
Instrument, womit der Aufsichtsbehörde Missstände zur Kenntnis gebracht werden 
können. § 59a Abs. 1 hält deshalb (deklaratorisch) fest, was ohnehin zulässig ist 11. 
Eine gewisse Formalisierung bringt lediglich Abs. 2, der dem Anzeiger einen An-
spruch auf Beantwortung einräumt. 

Der Anzeiger kann mit der Anzeige deshalb nicht mehr erreichen, als die Auf-
sichtsbehörde bei Kenntnis des Sachverhalts von Amtes wegen ohnehin vorkehren 
müsste. Die Aufsichtsanzeige ist blosses Übermitteln oder Zurkenntnisbringen von 
Sachverhalten. Insofern ist § 59a und die gelegentlich in der Rechtsprechung ver-
wendete Formulierung, es könnten nur Tatsachen, die "im öffentlichen Interesse ein 
Einschreiten der Behörde von Amtes wegen erfordern, zur Anzeige gebracht wer-
den" 12, ungenau, da damit die materielle Begründetheit der Anzeige erfasst wird; 
zur Anzeige (oder Kenntnis) kann im Grundsatz alles gebracht werden. Insofern ist 
auch unzutreffend, wenn im Zusammenhang mit der Aufsichtsanzeige von "zulässi-
gen Beschwerdegründen" 13 die Rede ist. Dies betrifft die verfahrensrechtliche Zu-
lässigkeit einer Rüge; im Aufsichtsverfahren ist aber stets materiell zu entscheiden, 
ob die zur Kenntnis gebrachte Tatsache ein aufsichtsrechtliches Einschreiten ver-
langt oder nicht. Konsequenterweise sind deshalb auch Nichteintretensentscheide 
unzulässig 14. 

Die Aufsichtsanzeige dient dazu, öffentliche Interessen wahrzunehmen; sie hat 
nicht die Durchsetzung von Individualinteressen zum Zweck, obwohl mit dem auf-
sichtsrechtlichen Einschreiten der Aufsichtsbehörde im Einzelfall auch die Abände-
rung einer an den einzelnen gerichteten Verfügung verbunden sein kann. 

Die Erhebung einer Aufsichtsanzeige räumt keine Parteistellung ein 15. Dies hat 
unter anderem zur Folge, dass dem Anzeiger kein Recht auf 

                                                
11 IMBODEN/RHINOW, Nr. 145 B II, S. 1069; GIACOMETTI, S. 474; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 157. 
12 AGVE 1992, 457. 
13 Etwa bei BURREN, S. 145 ff. ("Anfechtungsgründe"); GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 159 ("Beschwerde-
grund"), und BAUR, Kommentar StG, § 113 N 6 ("Beschwerdegründe"). 
14 KÖLZ, Kommentar, § 20 N 76, allerdings mit der ebenfalls zutreffenden Begründung, die Aufsichtsanzeige sei 
kein förmliches Rechtsmittel, weshalb der Anzeiger keine förmlichen Sachurteilsvoraussetzungen zu beachten 
habe und aus diesem Grund ein Nichteintretensentscheid begrifflich ausgeschlossen sei. 
15 AGVE 1993, 629; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 221; KÖLZ, Kommentar, § 20 N 67; GRISEL, 
Pouvoir, 57. 

5 

6 

7 

8 



579 

Akteneinsicht zusteht; dies betrifft auch den Anspruch auf Einsicht in die Untersu-
chungsergebnisse des Aufsichtsverfahrens 16. Immerhin hat der Anzeiger gestützt 
auf § 59a Abs. 2 einen Anspruch auf Beantwortung der Anzeige, soweit er nicht 
missbräuchlich handelt 17. Missbrauch ist bei querulatorischen, offensichtlich unbe-
gründeten oder wiederholt eingebrachten identischen Eingaben gegeben. 

III. Anwendungsbereich 

Die Aufsicht ist das Ordnungsmittel 18 der gesamten Verwaltung, der Anwendungs-
bereich der Aufsichtsanzeige mithin entsprechend weit. Sie kann sich gegen Verfü-
gungen und Entscheide (seien sie nun gegen den Anzeiger gerichtet oder nicht), 
gegen verfügungsfreies Verwaltungshandeln oder Unterlassungen richten; umfasst 
wird die gesamte Amtstätigkeit 19. 

1.  Gegen Verfügungen und Entscheide 
Die Mehrzahl der Aufsichtsanzeigen richtet sich gegen Verfügungen und Entschei-
de. Da grundsätzlich jede Tatsache zur Kenntnis der Behörden gebracht werden 
kann, ist auch dies zulässig. Eine Frage der materiellen Beurteilung ist dann, ob die 
der Behörde zur Kenntnis gebrachte Tatsache Aufsichtsmassnahmen auslösen muss. 
Neben der Disziplinierung der entscheidenden Behörde, der Anordnung organisato-
rischer Massnahmen, dem Erlass von Weisungen oder der Ergreifung anderer zuläs-
siger Aufsichtsmittel (Voraussetzung ist Konnexität zwischen Fehler und Mass-
nahme 20) kann auch die Aufhebung oder Abänderung eines Verwaltungsakts gebo-
ten sein. Eine aufsichtsrechtliche Pflicht zur Aufhebung oder Abänderung eines 
Verwaltungsakts besteht bei der Verletzung klaren Rechts, wesentlicher Verfah-
rensvorschriften oder bei offensichtlicher Missachtung wesentlicher öffentlicher 
Interessen 21, sofern die Verfügung nicht gleichzeitig mit einem Rechtsmittel ange-
fochten wurde. Ein Recht der Aufsichtsbehörde zur Aufhebung besteht, wenn die 
Voraussetzungen des Widerrufs vorliegen. Massgebend ist § 26; materielle Wider-
rufsgründe sind die Unsachgemässheit oder Widerrechtlichkeit 

                                                
16 AGVE 1981, 462. 
17 AGVE 1989, 298; a.M. zum Teil MUHEIM, S. 51, der die Gebührenerhebung bei missbräuchlichen Anzeigen 
als verfassungswidrig erachtet. 
18 MEIER, Verwaltungsrechtspflege, S. 65 f. 
19 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1433. 
20 HUNZIKER, S. 107. 
21 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1435; BGE 110 Ib 40; AGVE 1993, 630. 

9 

10 



580 

der beanstandeten Verfügung und in beiden Fällen kumulativ das Vorliegen eines 
öffentlichen Interesses an der Korrektur des Verwaltungsakts. 

Bei der materiellen Behandlung der Aufsichtsanzeige bestimmt mithin § 26 die 
Wirkungen der Aufsichtsanzeige in bezug auf den beanstandeten Verwaltungsakt. 
Es sei nicht verschwiegen, dass die aargauische Praxis dies nicht so sieht und Ver-
fügungen und Entscheide ohne formelle Berücksichtigung von § 26 prüft und gege-
benenfalls aufhebt 22. 

Entscheide der Gerichte können durch die Aufsichtsbehörden nicht aufgehoben 
werden. Bei Abänderung von (formell rechtskräftigen) verwaltungsinternen 
Rechtsmittelentscheiden müssen die Voraussetzungen des Widerrufs (§ 26) oder der 
Wiederaufnahme (§ 27) vorliegen. 

Die Aufsichtsanzeige kann jederzeit eingereicht werden; sie ist im Gegensatz zur 
herrschenden Lehre 23 und aargauischen Rechtsprechung 24 nicht subsidiär zum 
formellen Beschwerdeverfahren. Dies gilt sowohl für die (tatsächlich nicht existie-
rende) Frage, ob auf die Aufsichtsanzeige einzutreten ist (im Aufsichtsanzeigever-
fahren gibt es keine formellen Eintretensvoraussetzungen 25), wie auch bezüglich 
des Entscheids, ob der Aufsichtsanzeige Folge zu geben ist oder nicht. Der materiel-
le Aufsichtsentscheid hängt nicht davon ab, ob der zur Anzeige gebrachte Sachver-
halt 

                                                
22 Vgl. AGVE 1993, 630; 1989, 441 ff. 
23 BAUR, Kommentar StG, § 113 N 5; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 156 f.; HUNZIKER, S. 46 f.; anders und 
richtig AGVE 1978, 582 f.; teilweise AGVE 1984, 633 f.; widersprüchlich BURREN, S. 127 ff., 180; teilweise 
den Grundsatz der Subsidiarität verneinend RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 145 B II f., S. 460, und KÖLZ/HÄNER, 
Rz 200. 
24 AGVE 1993, 629; 1992, 457 ("Entscheidend ist, dass die Aufsichtsbeschwerde im Sinn von § 59a VRPG 
subsidiärer Natur ist und in erster Linie dazu dient, öffentliche Interessen wahrzunehmen"). Im gleichen (letzt-
genannten) Entscheid wird weiter ausgeführt, die Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung durch das Steu-
eramt tangiere keine öffentlichen, sondern nur private Interessen. Das Gegenteil ist richtig. Jede Rechtsverwei-
gerung und jede Rechtsverzögerung durch eine Amtsstelle tangiert öffentliche Interessen, da die Verwaltung im 
Grundsatz rechtsverweigerungsfrei zu funktionieren hat. Entscheidend ist vielmehr, ob die angezeigte Rechts-
verweigerung derart gravierend ist, dass die Voraussetzungen des Widerrufs gegeben sind (richtig deshalb der 
Entscheid des Verwaltungsgerichts in AGVE 1985, 330 f.). Ist dies zu verneinen, bleibt der Entscheid bestehen, 
was aber Aufsichtsmassnahmen gegen das Amt oder den einzelnen Beamten, der die Rechtsverweigerung ver-
ursacht hat, nicht ausschliesst. Die Rechtsprechung basiert auf der Fehlüberlegung, dass begründete Aufsichts-
anzeigen, sofern die Rechtmässigkeit eines Verwaltungsakts davon betroffen ist, stets zur Aufhebung des Ver-
waltungsaktes selbst führen müsste; um dies zu verhindern, wird behauptet, die Aufsichtsanzeige "entfalle" 
(AGVE 1992, 458) in Bereichen, wo auch eine förmliche Beschwerde hätte erhoben werden können. 
25 Insofern unzutreffend und der eigenen Praxis (AGVE 1987, 493) und der herrschenden Lehre (KÖLZ, Kom-
mentar, § 20 N 76) widersprechend die Erwägungen des Regierungsrats in AGVE 1993, 629. 
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auch mit einer förmlichen Beschwerde hätte gerügt werden können. Dies folgt 
schon daraus, dass die Aufsichtsanzeige nicht der Durchsetzung von Individualinte-
ressen dient und sich von den förmlichen Rechtsmitteln grundsätzlich unterscheidet; 
Schutzobjekt der Aufsichtsanzeige ist die rechtmässig funktionierende Verwaltung. 
Die allfällige Aufhebung oder Abänderung eines Verwaltungsakts ist sekundäre 
Folge der Aufsicht über die Amtsführung der untergeordneten Behörde. Es steht 
einem Verfügungsadressaten frei, auf eine förmliche Beschwerde zu verzichten, 
gleichzeitig aber eine Aufsichtsanzeige zu erstatten; es ist deshalb unzulässig, ent-
gegen dem klaren Willen des Verfügungsadressaten eine Aufsichtsanzeige in eine 
Beschwerde (mit entsprechendem Kostenrisiko) umzudeuten. Klar ist dabei auch, 
dass der Rechtsschutz nicht derselbe ist. Die Verfügung wird bei Beschwerdever-
zicht und Erhebung einer Aufsichtsanzeige rechtskräftig und kann nur unter den 
Voraussetzungen des Widerrufs aufgehoben oder abgeändert werden. Bei "einfa-
chen" Rechtsverletzungen und Ermessensfehlern werden die Voraussetzungen für 
einen aufsichtsrechtlichen Eingriff in die Bestandeskraft der als fehlerhaft gerügten 
Verfügung kaum je vorliegen. Dies ist aber kein Problem der Zulässigkeit der Auf-
sichtsanzeige; wer auf die Erhebung einer förmlichen Beschwerde verzichtet, kann 
nicht damit rechnen, im Aufsichtsanzeigeverfahren vergleichbaren Rechtsschutz zu 
erfahren, und die Aufsichtsbehörde ist nicht verpflichtet, den Anzeiger (und mögli-
chen Beschwerdeführer) vor Fehlentscheiden zu schützen, indem sie die Aufsichts-
anzeige bei gleichzeitig möglicher förmlicher Beschwerde ausschliesst. Unzutref-
fend ist auch die in den regierungsrätlichen Entscheiden verwendete Formulierung, 
die Aufsichtsbehörde habe "im Rahmen eines Aufsichtsbeschwerdeverfahrens nicht 
auf Fragen einzutreten, die Gegenstand eines ordentlichen Rechtsmittels sein könn-
ten" 26; ein krasser Verfahrensfehler (z.B. die Missachtung eines Ausschlussgrun-
des) bei der Entscheidfindung muss aufsichtsrechtlich zu entsprechenden Mass-
nahmen führen, gleichgültig, ob der Betroffene Beschwerde geführt hat oder nicht. 
Der Grundsatz der Subsidiarität ist, da mit der Natur der Aufsichtsanzeige unver-
einbar, aufzugeben 27. 

                                                
26 AGVE 1993, 629. Richtig hingegen die (im gleichen Entscheid [!]) vertretene Auffassung, "bestimmte Ver-
fahrensmängel (könnten) sowohl zu einer Aufhebung des Entscheids im ordentlichen Beschwerdeverfahren als 
auch im Aufsichtsverfahren führen". 
27 Diese Auffassung wird in AGVE 1978, 580 f., geteilt; der Entscheid ist allerdings ein Einzelfall geblieben 
(ähnlich nur AGVE 1984, 633). Die jüngste Rechtsprechung des Regierungsrats hält am Grundsatz der Subsidi-
arität ausdrücklich fest (AGVE 1993, 629: "Die Aufsichtsbehörde hat im Rahmen eines Aufsichtsanzeigever-
fahrens grundsätzlich nicht auf Fragen einzutreten, die Gegenstand eines ordentlichen Rechtsmittels sein kön-
nen"). 
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Mit der Aufsichtsanzeige während einem hängigen Beschwerdeverfahren kann zu-
mindest auf die materielle Entscheidfindung der Beschwerdeinstanz nicht einge-
wirkt werden, da der Beschwerdeentscheid noch gar nicht feststeht (und mithin 
auch kein materieller Fehlentscheid der Beschwerdeinstanz; möglich ist die Anzei-
ge eines anderen Fehlverhaltens). Hingegen ist denkbar, dass der angefochtene von 
der Beschwerdeinstanz zu korrigierende Entscheid der Vorinstanz derart qualifiziert 
falsch ist, dass Aufsichtsmassnahmen gegen die Vorinstanz angezeigt sind. 

Tritt die (verwaltungsinterne) Rechtsmittelinstanz (aus formellen Gründen [Frist-
versäumnis, fehlende Beschwerdebefugnis]) auf eine Beschwerde nicht ein, behan-
delt sie die Eingabe gelegentlich als Aufsichtsanzeige 28. Im Grunde genommen ist 
die Prüfung, da die Aufsicht von Amtes wegen auszuüben ist, jedesmal vorzuneh-
men, da jede Beschwerde im Kern den Vorwurf trägt, der angefochtene Entscheid 
(und damit die entscheidende Behörde) orientiere sich nicht am Gesetz. Es ist aber 
nicht notwendig, dass dieser Vorgang im Nichteintretensentscheid Erwähnung fin-
det, da ein Anspruch auf Beantwortung einer Aufsichtsanzeige nur besteht, wenn 
eine solche auch tatsächlich erhoben wurde (§ 59a Abs. 2) 29. Selbstverständlich ist 
die Bearbeitung der formellen Beschwerde als Aufsichtsanzeige nicht eine Weiter-
führung des Beschwerdeverfahrens von Amtes wegen; es sind andere Gründe, die 
im Aufsichtsanzeigeverfahren zu einer Aufhebung des angefochtenen Entscheids 
führen müssen (Rz 10, 18). 

                                                
28 AGVE 1987, 490; 1984, 633; MEIER, Verwaltungsrechtspflege, S. 67; IMBODEN/RHINOW, Nr. 145 B II e, S. 
1070; KÖLZ, Kommentar, § 20 N 66; KÖLZ/HÄNER, Rz 201; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 161; SALADIN, 
Verwaltungsverfahrensrecht, S. 218 f. 
29 Ungenau AGVE 1995, 433 f., wo ausgeführt wird, das Aufsichtsbeschwerdeverfahren werde durch eine 
Anzeige in Gang gesetzt, die Aufsichtsbehörde könne die Sache zwar auch von sich aus aufgreifen, doch dann 
handle es sich nicht um ein Aufsichtsbeschwerdeverfahren, und mangels Anzeiger komme § 59a Abs. 2 nicht 
zur Anwendung. § 59a Abs. 2 sagt lediglich, dass der Anzeiger Anspruch auf Beantwortung hat; § 59a Abs. 2 
sagt nicht, dass ein Aufsichtsverfahren eine Anzeige voraussetzt, und noch weniger, dass ein Aufsichtsverfahren 
nur vorliegt, wenn ein privater Anzeiger den Anstoss dazu gegeben hat; auch gibt es nicht zwei verschiedene 
Arten von Aufsichtsverfahren - der einzige Unterschied zwischen der Aufsicht von Amtes wegen und jener, die 
gestützt auf eine Anzeige eingeleitet wurde, ist der Anspruch des Anzeigers auf Beantwortung seiner Anzeige. 
Leitet eine Behörde von sich aus ein Aufsichtsverfahren ein, kann es durchaus angezeigt sein, den (vielleicht 
nur mittelbar) betroffenen Nichtanzeigern Kenntnis vom Aufsichtsentscheid zu geben; um ein Aufsichtsverfah-
ren handelt es sich so oder anders, da die Abklärung, ob aufsichtsrechtliche Massnahmen angezeigt sind, nicht 
von einer entsprechenden Anzeige eines Privaten abhängig ist. 
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2.  Gegen allgemeines Verwaltungshandeln 
Die Aufsichtsanzeige ist ebenso gegen verfügungsfreies Verwaltungshandeln zuläs-
sig. Es kann etwa geltend gemacht werden, eine Behörde sei zum Abschluss privat-
rechtlicher Verträge nicht berechtigt, treffe keine oder eine falsche Entscheidung, 
vollziehe ein Gesetz nicht oder unzutreffend, verschleppe ein Gesuch oder ein Be-
schwerdeverfahren, "schlage Pensionäre eines Altersheims" 30, sei unfähig oder 
komme seinen Aufsichtspflichten nicht nach. Anzeigeobjekt ist mithin jedes staatli-
che Handeln (auch im Bereich des Privatrechts 31) oder Nichthandeln. 

IV. Gründe für ein aufsichtsrechtliches Einschreiten 

Die Gründe, die zu einem aufsichtsrechtlichen Einschreiten führen, richten sich 
nach Art und Umfang der Aufsicht (Dienstaufsicht, Verbandsaufsicht über öffent-
lichrechtliche Körperschaften [Gemeinden], Anstalten und Stiftungen). Die Frage 
nach ausreichenden Gründen kann deshalb weder allgemein beantwortet werden, 
noch ist sie eine solche des Verwaltungsverfahrensrechts. 

Es sind zwei Sachen auseinanderzuhalten: Gründe, die die Anordnung von Mass-
nahmen nach sich ziehen, und Gründe, die (neben der Anordnung von Massnah-
men) auch zur Aufhebung einer Verfügung oder eines Entscheids führen müssen. 
Letztere liegen bei schwerwiegenden Gesetzesverletzungen (Missachtung materiel-
len Rechts, Verfahrensfehler), die im öffentlichen Interesse nicht hingenommen 
werden können, oder bei der völligen Missachtung wichtiger öffentlicher Interessen 
vor 32. Gründe für die aufsichtsrechtliche Aufhebung einer Verfügung liegen aller-
dings nicht erst dann vor, wenn die Verfügung nichtig ist 33, sondern unter Umstän-
den schon dann, wenn die Voraussetzungen des Widerrufs gegeben sind (vgl. Rz 
10). 

Nimmt man die in den publizierten Entscheiden des Regierungsrats aufgeführten 
Gründe zum Massstab, ist stets darauf zu achten, in welchem Zusammenhang sie 
angeführt werden. So zieht nicht nur jede klar falsche Rechtsanwendung 34, die Ver-
letzung von Verfahrensvorschriften 35 

                                                
30 HUNZIKER, S. 59. 
31 A.M. HUNZIKER, S. 64, unter Bezugnahme auf IMBODEN/RHINOW, Nr. 47 B V, S. 288 f., die allerdings nichts 
dergleichen sagen. 
32 AGVE 1993, 630; 1982, 566; 1975, 554, 567; BGE 110 Ib 40; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1435; RHI-

NOW/KRÄHENMANN, Nr. 145 B III, S. 460; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 223. 
33 A.M. HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1435, und BAUR, Kommentar StG, § 113 N 6 und 8. 
34 AGVE 1993, 630; 1982, 566; 1975, 554, 567. 
35 AGVE 1984, 634. 
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oder die Missachtung wesentlicher öffentlicher Interessen Aufsichtsmassnahmen 
nach sich, sondern bereits wesentlich geringfügigere Verfehlungen (z.B. eines Be-
amten im Rahmen der Dienstaufsicht). Die genannten schweren Verletzungen sind - 
ohne dass dies allerdings ausdrücklich gesagt wurde - Voraussetzung für die Auf-
hebung einer Verfügung und nicht für ein aufsichtsrechtliches Einschreiten über-
haupt. 

Die Geltendmachung von relevanten Gründen ist keine Voraussetzung für die Zu-
lässigkeit der Aufsichtsanzeige, sondern eine Frage der materiellen Prüfung. Wird 
ein Sachverhalt zur Anzeige gebracht, der selbst dann, wenn er zutreffend sein soll-
te, keine Aufsichtsmassnahmen nach sich ziehen könnte, ist nicht etwa die Auf-
sichtsanzeige unzulässig, sondern die Anordnung von Massnahmen 36. 

V.  Verfahren und Entscheid 

1.  Partei- und Prozessfähigkeit, Beschwerdebefugnis und -frist, Form-
vorschriften und Schriftenwechsel 

Partei- und Prozessfähigkeit sind keine notwendigen Voraussetzungen für die An-
zeigeerhebung, da die Anzeige den Behörden lediglich etwas zur Kenntnis bringt. 
Nach der Kenntnisnahme muss die Aufsichtsbehörde beim Vorliegen von ausrei-
chenden Gründen aufsichtsrechtliche Massnahmen ergreifen, gleichgültig, ob der 
Anzeiger parteifähig ist oder nicht. Ein Nichteintretensentscheid mit Verweis auf 
die fehlende Parteifähigkeit des Anzeigers ist ausgeschlossen. Diskutabel ist aller-
höchstens, ob die Pflicht zur Beantwortung (§ 59a Abs. 2) Parteifähigkeit des An-
zeigers voraussetzt. Dasselbe gilt für die Prozessfähigkeit. Konsequenterweise ist 
auch anonymen Hinweisen nachzugehen 37, da es auf die Art der Kenntnisnahme 
von Missständen nicht ankommen kann. Die Aufsichtsanzeige steht selbstverständ-
lich auch dem einzelnen Beamten, Behörden, Gemeinden, Anstalten usw. zu 38. 

Die Aufsichtsanzeige setzt keine besondere Beschwerdebefugnis voraus, anzeigebe-
rechtigt ist "jedermann" (§ 59a Abs. 1; auch Gruppierungen ohne eigene Rechtsper-
sönlichkeit 39). Die Aufsichtsanzeige ist an 

                                                
36 Insofern unzutreffend GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 221, der ausführt, die Geltendmachung von 
Gründen, die zum aufsichtsrechtlichen Einschreiten führen müssen, sei erforderlich. 
37 HUNZIKER, S. 138; mit gewissen Vorbehalten auch MEIER, Verwaltungsrechtspflege, S. 67. 
38 KÖLZ, Kommentar, § 20 N 73; IMBODEN/RHINOW, Nr. 145, B II b, S. 1069. 
39 RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 145 B II b, S. 459. 
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keine Frist gebunden, sie kann "jederzeit" erhoben werden 40. Ebensowenig sind 
Formvorschriften einzuhalten 41; mündliche Anzeige (zu Protokoll) genügt 42. 

Nach Anzeigeeingang führt die Aufsichtsbehörde einen Schriftenwechsel mit der 
Behörde durch, der eine Pflichtverletzung vorgeworfen wird, sofern (behauptete) 
Tatsachen angezeigt werden, die zu einem aufsichtsrechtlichen Einschreiten führen 
müssen. Der Anzeiger ist, da nicht Partei, in diesen Schriftenwechsel nicht mitein-
zubeziehen; er hat auch keinen Anspruch auf Zustellung der Vernehmlassung 43. 

2.  Aufsichtsinstanz 
Die Aufsichtsanzeige ist an die Behörde zu richten, der Aufsichts- oder Dienstge-
walt über jene Behörde zusteht, deren Amtsführung beanstandet wird 44. Das ist 
regelmässig eine Verwaltungsbehörde, die der eines Fehlverhaltens bezichtigten 
Behörde hierarchisch übergeordnet ist 45. In einzelnen Fällen üben auch Justizbe-
hörden Aufsichtsfunktionen über untergeordnete Verwaltungsbehörden aus 46. Aus 
Gründen der Gewaltenteilung beaufsichtigen die Gerichte (und nicht Verwaltungs-
behörden) untere Gerichte (der Bezirksgerichtspräsident den Friedensrichter [§§ 68 
ff. GOG], das Obergericht die Bezirksgerichtspräsidenten [§§ 75 ff. GOG]; die O-
beraufsicht steht dem Grossen Rat im Sinn einer allgemeinen Aufsicht zu, die aber 
immerhin bis zur Amtsenthebung eines Oberrichters bei schwerer Pflichtverletzung 
führen kann [§§ 82 ff. GOG]; vgl. zum Ganzen § 55 Rz 28). 

                                                
40 AGVE 1992, 501; 1989, 447; 1978, 581; 1976, 548; 1972, 265; KÖLZ, Kommentar, § 20 N 67; GRISEL, Pou-
voir, 57; RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 145 B II b, S. 458 f.; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 158. 
41 BURREN, S. 165; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 158. 
42 BURREN, S. 106; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 158. 
43 KÖLZ, Kommentar, § 20 N 64, mit der zutreffenden Einschränkung, dass bei aussichtslosen (korrekterweise 
wohl: unbegründeten) und querulatorischen Anzeigen auf die Durchführung des Schriftenwechsels zu verzich-
ten ist. 
44 IMBODEN/RHINOW, Nr. 145, B II b, S. 1069; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1430. 
45 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1430. 
46 Die Vormundschaftskammer des Obergerichts ist vormundschaftliche Aufsichtsbehörde über das Bezirksamt 
und den Gemeinderat (als Vormundschaftsbehörde; vgl. § 60 Abs. 4 des Einführungsgesetzes zum Schweizeri-
schen Zivilgesetzbuch [EG ZGB] vom 27. März 1911 [SAR 210.100]). Deshalb unzutreffend GADOLA, Be-
schwerdeverfahren, S. 159 (die in Fn 368 zitierten Belegstellen sagen im übrigen nichts dergleichen). 
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Oberste Aufsichtsbehörde im Kanton ist der Regierungsrat (§ 90 Abs. 1 KV) 47. Die 
Zuständigkeit unterer Aufsichtsinstanzen ergibt sich aus Gesetz; zumeist folgt die 
Zuständigkeit dem formellen Beschwerdeweg (vgl. dazu ausführlich §§ 45 ff.). 

Die Anzeigeerhebung bei einer unzuständigen Behörde schadet nichts; die Anzeige 
ist an die zuständige Behörde weiterzuleiten 48. Da im Aufsichtsanzeigeverfahren 
nicht notwendigerweise ein Instanzenzug einzuhalten ist, kann die Aufsichtsanzeige 
auch beim Regierungsrat anstatt bei der an sich zuständigen unteren Aufsichtsbe-
hörde eingereicht werden. Kraft seiner hierarchischen Stellung entscheidet dieser, 
ob er die Anzeige selbst bearbeitet oder an die untere Aufsichtsbehörde weiterleitet 
49. 

Die Gerichte sind - von Ausnahmen abgesehen (Rz 24) - nicht Aufsichtsbehörden 
über die Verwaltung. Aufsichtsanzeigen beim Verwaltungsgericht gegen unterge-
ordnete Aufsichtsbehörden der Verwaltung sind dem Regierungsrat zu überweisen. 
Auf Beschwerden gegen Aufsichtsentscheide des Regierungsrats ist nicht einzutre-
ten 50; Aufsichtsanzeigen gegen Handlungen oder Aufsichtsentscheide des Regie-
rungsrats sind mangels Zuständigkeit und fehlender Überweisungsmöglichkeit nicht 
anhand zu nehmen. Dem Anzeiger ist dies mitzuteilen. 

3.  Kognition 
Die Kognition ist nie beschränkt 51, da die Aufsichtsanzeige keine zulässigen Be-
schwerdegründe zur Voraussetzung hat. Ob genügend Gründe für aufsichtsrechtli-
che Massnahmen vorliegen, ist materielle Beurteilung und eine Frage der gesetzli-
chen Aufsichtskompetenz. 

4.  Anzeigeerledigung 
Der Anzeiger hat Anspruch auf Beantwortung; vorbehalten bleibt die missbräuchli-
che Anzeigeerhebung (§ 59a Abs. 2). Die Aufsichtsbehörden beantworten Anzeigen 
in der Regel schriftlich; mündliche Berichterstattung 

                                                
47 EICHENBERGER, Kommentar KV, § 90 N 4; AGVE 1989, 309. 
48 KÖLZ, Kommentar, § 20 N 67; BURREN, S. 167. 
49 BURREN, S. 168 f.; KÖLZ, Kommentar, § 20 N 67 (sinngemäss); HUNZIKER, S. 84. 
50 AGVE 1978, 306; vgl. dazu Rz 33. 
51 A.M. KÖLZ, Kommentar, § 20 N 68, und GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 162. Zum von der herrschenden 
Lehre abweichenden Kognitionsbegriff, wie er in dieser Kommentierung verwendet wird, vgl. ausführlich § 49 
Rz 5, 32 ff., § 56 Rz 33 ff. 
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ist in Sonderfällen immerhin denkbar und nicht ausgeschlossen. 

Die Aufsichtsanzeige ist - wie erwähnt - kein förmliches Rechtsmittel. Auf die Ver-
fassung eines Dispositivs kann deshalb verzichtet werden; eine formlose Mitteilung 
genügt 52. Die Beantwortung hat immerhin Auskunft darüber zu geben, dass die 
Anzeige eingegangen und bearbeitet wurde, wie die Aufsichtsbehörde auf die An-
zeige reagiert hat, wie sie den Sachverhalt beurteilt, und fakultativ, ob und allenfalls 
welche aufsichtsrechtlichen Massnahmen sie zur Wiederherstellung einer ord-
nungsgemässen Verwaltung zu ergreifen beabsichtigt. Wird ein Dispositiv formu-
liert, kann dieses nicht auf Abweisung, Gutheissung oder Nichteintreten lauten, da 
die prozessualen Erledigungsarten auf die Anzeigeerhebung nicht passen. Denkbar 
ist die von KÖLZ vorgeschlagene Formulierung, der Anzeige werde "Folge gege-
ben" 53. 

5.  Kosten 
Grundsatz ist die Kostenfreiheit des Verfahrens. Nur in Fällen leichtfertiger oder 
böswilliger Erhebung einer Aufsichtsanzeige kann dem Anzeiger eine Kanzleige-
bühr auferlegt werden (etwa bei Anzeigen wider besseres Wissen oder bei wieder-
holt eingebrachten [unbegründeten] identischen Anzeigen). Mit dem Begriff der 
Kanzleigebühr (im Gegensatz zur Staatsgebühr) soll zum Ausdruck gebracht wer-
den, dass nur die tatsächlich angefallenen (Mehr-) Kosten bei der Ausfertigung und 
Zustellung des Aufsichtsentscheids 54 verlangt werden können. Die Kostenauflage 
ist eine Verfügung und beschwerdefähig. Eine Parteientschädigung steht dem An-
zeiger, da nicht Partei, auch dann nicht zu, wenn seiner Aufsichtsanzeige Folge ge-
geben wird und er anwaltlich vertreten war 55. 

                                                
52 BAUR, Kommentar StG, § 113 N 9. 
53 KÖLZ, Kommentar, § 20 N 76; ebenso AGVE 1987, 493; anders offenbar RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 145 B 
IV, S. 461. 
54 Gebührenpflichtig sind die Originalausfertigung für die entscheidende Behörde sowie die notwendigen Ko-
pien, ferner die Umschläge für den Versand als Gerichtsurkunde (§ 25 des Dekrets über die Verfahrenskosten 
[VKD] vom 24. November 1987 [SAR 221.150]). Entgegen dem zu engen Wortlaut dürften auch (und gerade) 
die Barauslagen (Porti, Telefone, Reisen und Verpflegung, Entschädigungen an Zeugen usw. [vgl. § 28 VKD]) 
verrechenbar sein. Vgl. auch AGVE 1980, 527. 
55 AGVE 1995, 433 f.; RHINOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 1412; unzutreffend und praxiswidrig BAUR, 
Kommentar StG, § 113 N 9. 
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6.  Anfechtung von Aufsichtsanzeigeentscheiden? 
Gibt die Aufsichtsbehörde der Anzeige keine oder nur teilweise Folge, kann der 
Anzeiger bei der übergeordneten Aufsichtsbehörde wiederum Aufsichtsanzeige 
erheben 56. Die zuständige Aufsichtsbehörde bestimmt sich nach der Gesetzgebung. 
Der Aufsichtsanzeigeentscheid ist keine Verfügung und eröffnet, ausser bei Kosten-
auflage und dann nur in diesem Umfang 57, kein förmliches Beschwerdeverfahren. 
Formell beschwerdefähig sind nur die durch ein Aufsichtsanzeigeverfahren ausge-
lösten (weiteren) Verfügungen, so wenn die Aufsichtsbehörde einen Verwaltungs-
akt aufhebt 58. Zur Bestimmung der Beschwerdebefugnis gilt dann wieder § 38; auf 
die Stellung als Anzeiger in einem Aufsichtsanzeigeverfahren kommt es zur Be-
stimmung der Beschwerdebefugnis nicht an 59. Zieht die Aufsichtsanzeige eine 
Weisung an die untergeordnete Behörde nach sich, handelt es sich dabei nicht um 
eine Verfügung, sondern in der Regel um einen nicht beschwerdefähigen Dienstbe-
fehl 60. 

Das Verwaltungsgericht ist nicht Aufsichtsbehörde über den Regierungsrat; dies ist 
eine Folge des Gewaltentrennungsprinzips und folgt aus der Verfassung (§ 90 Abs. 
1 KV). Entscheide über eine Aufsichtsanzeige können mithin nicht beim Verwal-
tungsgericht angefochten werden, auch nicht mit einer Rechtsverweigerungsbe-
schwerde gestützt auf § 53 61. 

VI. Abgrenzung zur Gemeindebeschwerde 

Allgemein verbindliche Erlasse von Gemeinden, Gemeindeverbänden und anderen 
öffentlichrechtlichen Körperschaften, sowie Verwaltungsakte, die nicht in persönli-
che Verhältnisse eingreifen, können innert zwanzig Tagen seit Veröffentlichung mit 
Gemeindebeschwerde angefochten werden (§ 106 GG). Zur Beschwerde sind die 
Stimmberechtigten der betreffenden Gemeinde oder betreffend anderer Körper-
schaften deren Mitglieder (§ 107 Abs. 1 GG) berechtigt. Die Gemeindebeschwerde 

                                                
56 AGVE 1982, 498; RHINOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 1411. 
57 KÖLZ, Kommentar, § 20 N 75. 
58 AGVE 1973, 185. 
59 KÖLZ, Kommentar, § 20 N 75; RHINOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 1411; RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 
145 B IV, S. 461; BGE 102 Ib 84. 
60 Zur Abgrenzung der Verfügungen von innerdienstlichen Anordnungen vgl. Regierungsrat in ZBl 95/1994, 
476 ff.; EYERMANN/FRÖHLER, § 42 Rz 94. 
61 AGVE 1974, 328 f.; 1978, 306; 1987, 345. Im letztzitierten Entscheid behandelte das Verwaltungsgericht 
allerdings eine entsprechende Beschwerde unter Hinweis auf § 64 aStG mit der Begründung, die Aufsichtsbe-
schwerde gestützt auf das aStG sei ein förmliches Verfahren, welches auch ein formelles Rechtsmittel eröffne. 
Im geltenden Steuergesetz wird kein förmliches Verfahren mehr gewährleistet (vgl. auch BAUR, Kommentar 
StG. § 113 N 9). 
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ist nur zulässig bei Rechtsverletzungen im Verfahren, sofern kein anderer Rechts-
behelf gegeben ist (§ 106 Abs. 2 GG). Unter Rechtsbehelf ist nicht die Aufsichtsan-
zeige zu verstehen. Die Gemeindebeschwerde ist eine durch die Beschränkung der 
Beschwerdegründe auf Verfahrensfehler stark eingeschränkte formelle Beschwerde 
(und nicht Aufsichtsanzeige 62) mit der weiteren Besonderheit einer weitgefassten 
Beschwerdebefugnis. Eine (zulässige) Gemeindebeschwerde schliesst eine Auf-
sichtsanzeige nicht aus; für das Verhältnis zwischen Gemeindebeschwerde und 
Aufsichtsanzeige gelten dieselben Grundsätze und Abgrenzungen wie für das Ver-
waltungsbeschwerdeverfahren gestützt auf §§ 45 ff. 63 

C.  Petition 
Jedermann kann an die Behörden Gesuche und Eingaben richten; diese sind zu be-
antworten (§ 19 KV) 64. Die Petition ist kein Rechtsmittel; aus ihr lässt sich kein 
Anspruch ableiten. Sie garantiert, dass der Bürger ungehindert Bitten, Vorschläge, 
Kritiken oder "Beschwerden" an die Behörden richten kann, ohne deswegen Beläs-
tigungen oder Rechtsnachteile irgendwelcher Art befürchten zu müssen 65. Die Be-
hörden sind verpflichtet, die Petition zur Kenntnis zu nehmen und zu beantworten 
(§ 19 Satz 2 KV) 66. Die Pflicht zur Beantwortung entfällt bei offenbarem Miss-
brauch, bei "notorischem Unverständnis" und bei grob ehrverletzenden Äusserun-
gen; diese Folge ist anzudrohen 67. 

Petitionen sind im Grundsatz auch gegenüber Gerichten zulässig 68. Anders verhält 
es sich dann, wenn die Petition ein konkretes Gerichtsverfahren betrifft, sei es, dass 
ein solches hängig oder bereits abgeschlossen ist oder aber in absehbarer Zeit an-
hängig gemacht wird. Der Richter ist ausserhalb der Verfahrensbestimmungen und 
der sich aus Art. 4 BV 

                                                
62 Die Bezeichnung der Gemeindebeschwerde als "formalisierte Aufsichtsbeschwerde" (AGVE 1990, 422; 
1982, 497) ist insofern irreführend, weil es sich verfahrensrechtlich um eine formelle Beschwerde handelt, die 
dem Beschwerdeführer u.a. auch Parteistellung einräumt; mit der Aufsichtsanzeige von § 59a hat sie nichts 
gemein. 
63 Unzutreffend deshalb die Ausführungen in der Botschaft des Regierungsrats zum neuen Gemeindeorganisati-
onsgesetz vom 20. Dezember 1976, S. 38, wonach die Gemeindebeschwerde die Aufsichtsanzeige mehr oder 
weniger ersetzt. 
64 AGVE 1984, 461. 
65 BGE 119 Ia 55; EICHENBERGER, Kommentar KV, § 19 N 1; JÖRG PAUL MÜLLER, Kommentar BV, Art. 57 N 
1. 
66 Die Pflicht zur Beantwortung geht über die Garantien in Art. 57 BV hinaus. 
67 EICHENBERGER, Kommentar KV, § 19 N 12. 
68 MUHEIM, S. 43. 
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bzw. der EMRK ergebenden Grundsätze nicht befugt, auf andere, etwa als Petitio-
nen bezeichnete Eingaben weiter einzugehen. Tut er dies dennoch, setzt er sich dem 
Vorwurf der Voreingenommenheit oder Parteilichkeit aus und verletzt den An-
spruch auf einen unabhängigen und unparteiischen Richter (Art. 58 BV; Art. 6 Ziff. 
1 EMRK). Es sollen nach der Rechtsprechung keine Umstände, welche ausserhalb 
des Prozesses liegen, in sachwidriger Weise zugunsten oder zulasten einer Partei 
auf das Verfahren einwirken; es soll verhindert werden, dass jemand als Richter 
tätig wird, der unter solchen Einflüssen steht und damit kein "rechter Mittler" mehr 
sein kann 69. Dies gilt sowohl für Eingaben von Dritten wie auch der Verfahrensbe-
teiligten. Letzteren stehen die prozessualen Mittel zur Verfügung, um entsprechend 
den anwendbaren Verfahrensbestimmungen Anträge und Standpunkte betreffend 
Sachverhalt und rechtliche Beurteilung in den Prozess einfliessen zu lassen; der 
Einzelne hat die Möglichkeit, sich mit den üblichen prozessualen Mitteln an die 
Gerichte zu wenden. Entsprechende (andere) Eingaben sind ungelesen an den Ab-
sender zurückzuschicken. 

Die Aufsichtsanzeige lässt sich von der Petition kaum abgrenzen. Auch Kritik an 
gesetzwidriger Verwaltungstätigkeit kann unter dem Titel Petition vorgebracht wer-
den, und die Petition ist zu beantworten. Das ist solange unproblematisch, wie die 
Aufsichtsanzeige oder Petition nicht missbräuchlich erfolgt. Geschieht dies aber 
und beabsichtigt die Behörde dem Anzeiger oder Petenten eine Kanzleigebühr auf-
zuerlegen, ist dies gestützt auf § 59a Abs. 2 möglich, in Anwendung von § 19 KV 
und Art. 57 BV aber wohl ausgeschlossen 70. Unter diesem Gesichtspunkt ist die 
Verfassungskonformität von § 59a Abs. 2 Satz 2 fraglich. 

Wird eine Petition nicht beantwortet, ist dagegen nach Auffassung des Verwal-
tungsgerichts die Rechtsverweigerungsbeschwerde gestützt auf § 53 gegeben (frag-
lich; die behördliche Antwort auf eine Petition ist keine Verfügung, deshalb kann 
die Nichtbeantwortung einer Petition auch keine [zu Unrecht] verweigerte Verfü-
gung sein, was die Anwendbarkeit von § 53 auf die Petition ausschliesst) 71. Inner-
kantonal kann eine 

                                                
69 Zum Ganzen erstmals und grundsätzlich BGE 119 Ia 55 ff. 
70 Die Petitionsfreiheit des Art. 57 BV garantiert die Möglichkeit, Kritik ohne rechtliche Konsequenzen (EI-

CHENBERGER, Kommentar KV, § 19 N 1) vorbringen zu können, was eine Kostenauflage ausschliesst (MUHEIM, 
S. 51). 
71 AGVE 1984, 461 f. Gleichzeitig hat das Verwaltungsgericht wiederholt entschieden, dass gegen Aufsichtsan-
zeigeentscheide keine Rechtsverweigerungsbeschwerde möglich ist (AGVE 1987, 345; 1978, 306 f.). Weshalb 
dies bei Petitionen anders sein soll, ist nicht einzusehen. 
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Verletzung des Petitionsrechts höchstens mit Aufsichtsanzeige an die übergeordnete 
Behörde gerügt werden; ansonsten ist die staatsrechtliche Beschwerde an das Bun-
desgericht gegeben, da eine sachliche Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts fehlt. 

Zur Petition vgl. im übrigen die vor Rz 1 aufgeführte Literatur. 

D.  Kasuistik 72 
Gegen negative Aufsichtsanzeigeentscheide der Verwaltung kann nicht Verwal-
tungsgerichtsbeschwerde geführt werden (AGVE 1994, 364 ff.; 1979, 272) - Der 
Anzeiger hat Anspruch auf Beantwortung seiner Anzeige im Sinn eines diesem zu-
stehenden Verfahrensrechts (AGVE 1995, 434) - Die Beschränkung der aufsichts-
rechtlichen Tätigkeit gemäss § 43 Abs. 1 (Voraussetzungen der reformatio in peius) 
gilt nur innerhalb eines (förmlichen) Beschwerdeverfahrens; ausserhalb eines sol-
chen Verfahrens darf das Baudepartement aufsichtsrechtliche Massnahmen anord-
nen, ohne an die Beschränkung von § 43 Abs. 1 gebunden zu sein, und zwar selbst 
dann, wenn ein Beschwerdeverfahren Anlass zum aufsichtsrechtlichen Einschreiten 
gegeben hat (AGVE 1984, 444 ff.) - Dem Anzeiger kommt im aufsichtsrechtlichen 
Verfahren keine Parteistellung zu (AGVE 1993, 629) - Das Aufsichtsanzeigeverfah-
ren wird durch Anzeige in Gang gesetzt (AGVE 1995, 433 f.; 1978, 307) - Die Auf-
sichtsanzeige verleiht keinen Anspruch auf Einblick in die Untersuchungsergebnis-
se des Aufsichtsverfahrens (AGVE 1981, 462) - Dem Anzeiger kann keine Staats-
gebühr, sondern höchstens eine Kanzleigebühr auferlegt werden (AGVE 1980, 527) 
- Im Aufsichtsanzeigeverfahren besteht kein Anspruch auf Parteientschädigung 
(AGVE 1995, 433 f.; 1975, 280 ff.) - Gegen Aufsichtsanzeigeentscheide gibt es 
keine Rechtsverweigerungsbeschwerde (AGVE 1978, 306; soweit erkennbar unzu-
treffend AGVE 1988, 424 ) -Tritt eine Baubewilligungsbehörde auf die Aufsichts-
anzeige eines Dritten ein und widerruft die erteilte Bewilligung, so wird für deren 
Träger der Rechtsmittelweg neu eröffnet (AGVE 1973, 185) - Widerruft eine Be-
hörde auf Aufsichtsanzeige hin eine Baubewilligung, ist im nachfolgenden Be-
schwerdeverfahren nicht zu prüfen, ob die Anzeiger nach Treu und Glauben handel-
ten, sondern ausschliesslich, ob die objektiven Voraussetzungen für einen Widerruf 
gegeben waren (AGVE 1972, 265). 

                                                
72 In den publizierten Entscheiden wird der Begriff Aufsichtsbeschwerde verwendet; in der vorliegenden Kasu-
istik ist der Ausdruck entsprechend der Begriffsbildung in Rz 2 durch Aufsichtsanzeige ersetzt. 
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Die Aufsichtsanzeige dient in erster Linie dazu, die Aufsichtsbehörden auf Pflicht-
verletzungen der unterstellten Behörden aufmerksam zu machen (AGVE 1993, 630) 
- Ein Verschulden der Behörde oder des Beamten ist nicht vorausgesetzt (AGVE 
1982, 566 f.) - Verletzung des Steuergeheimnisses, ungebührliches Verhalten, Mel-
dungen an ausländische Steuerverwaltungen und ähnliches gelten als aufsichtsrecht-
lich relevante Amtspflichtverletzungen (AGVE 1992, 457) - Wie weit die 
Staatsaufsicht über Gemeinden zu gehen hat, bestimmt das positive Recht; dieses 
auferlegt den Aufsichtsbehörden die Pflicht, über die vorschriftsgemässe Verwal-
tung der unter Staatsaufsicht stehenden Körperschaften zu wachen (§ 101 Abs. 1 
GG); die Bestimmung lässt nur eine beschränkte Kontrolle des kommunalen Han-
delns zu (AGVE 1992, 502) - Es ist der Aufsichtsbehörde verwehrt, in den Ent-
scheidfindungsprozess des Einwohnerrats einzugreifen und auf diese Weise dessen 
Kompetenzen einzuschränken (AGVE 1992, 503) - Die Art und Weise der Proto-
kollführung an Gemeindeversammlungen ist eine Angelegenheit, die in den Bereich 
der Gemeindeautonomie fällt; dennoch müssen die Protokolle gewissen Minimaler-
fordernissen entsprechen; die Aufsichtsbehörde greift nur ein, wenn das (genehmig-
te) Protokoll in einer offensichtlichen und leicht feststellbaren Weise an einem 
schwerwiegenden Mangel leidet (AGVE 1990, 420 [betreffend unterlassene Proto-
kollierung einer Konsultativabstimmung]) - Aufsichtsrechtliches Einschreiten bei 
Unterlassung der in einer kommunalen Geschäftsordnung vorgesehenen Schlussab-
stimmung (AGVE 1990, 425) - Wehrt sich ein Mitglied der Baukommission gegen 
seine Entlassung während der Amtszeit mit einer Aufsichtsanzeige, kann analog § 
59 VRPG allerhöchstens festgestellt werden, ob die Entlassung gerechtfertigt war 
oder nicht; eine Wiedereinsetzung ist ausgeschlossen (AGVE 1989, 441 f.) - Die 
Kompetenz der Aufsichtsbehörde ist gegenüber den Gemeinden auf eine Prüfung 
der Rechtmässigkeit des kommunalen Handelns beschränkt; der aufsichtsrechtli-
chen Überprüfung sind Tatbestände entzogen, für deren Beurteilung besondere Ver-
fahren durch bestimmte Behörden vorgesehen sind (unzutreffend, AGVE 1987, 470 
ff. 73; ähnlich 1981, 415) - Aufsichtsrechtliches Aufheben des Versammlungsbe-
schlusses 

                                                
73 Die verwendete Formulierung stammt aus dem förmlichen Beschwerdeverfahren und sagt, wann der Vorin-
stanz bei der Auslegung eines Gesetzesbegriffs ein Beurteilungsspielraum einzuräumen ist (vgl. ausführlich § 
56 Rz 15 ff.). Im Aufsichtsanzeigeverfahren kommt es auf die besondere Organisation des Entscheidträgers 
nicht an; entscheidend ist allein, ob ein Staatshandeln vorliegt, das im öffentlichen Interesse und unter Berück-
sichtigung der Art und des Umfangs der Aufsicht ein Eingreifen der Aufsichtsbehörde erforderlich macht. 
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einer Ortsbürgergemeinde wegen ungenügender Traktandierung (AGVE 1984, 634 
f.) - Die Aufsichtsbehörde greift ein, um krasses Fehlverhalten von Behörden und 
Beamten festzustellen und um Abhilfe zu schaffen (AGVE 1982, 565 ff.) - Mit der 
Aufsichtsanzeige kann der Bürger bei der Aufsichtsinstanz vorstellig werden, wenn 
Gefahr besteht oder er die Meinung hat, dass untere Instanzen die öffentlichen Inte-
ressen nicht richtig wahrnehmen (AGVE 1981, 414) - Dem Eingreifen der Auf-
sichtsbehörden sind aus Gründen der Rechtssicherheit Schranken gesetzt (AGVE 
1981, 414) - Nimmt eine Behörde das Gesuch eines Privaten um Ausrichtung von 
Leistungen, auf die er einen Anspruch hat, nur als Aufsichtsanzeige entgegen und 
gibt dieser keine Folge, ist bei Zuständigkeit in der Sache selbst die Beschwerde an 
das Verwaltungsgericht gegeben (zu eng, AGVE 1979, 201) 74 - Submissionsbe-
schwerde ist ein Rechtsbehelf sui generis 75 und keine Aufsichtsanzeige (AGVE 
1976, 547 ff.) 76 - Behandlung der Aufsichtsanzeige mit Rücksicht auf die grosse 
präjudizielle Bedeutung einer künftigen Baubewilligungspraxis (AGVE 1972, 574). 

                                                
74 Wird eine (förmliche) Beschwerde als Aufsichtsanzeige behandelt, liegt eine Rechtsverweigerung vor, gegen 
die beim Verwaltungsgericht gestützt auf § 53 Beschwerde geführt werden kann, auch wenn dieses in der Sache 
selbst nicht zuständig ist. Ob Leistungen verweigert werden, auf die der Beschwerdeführer einen Anspruch hat, 
ist dabei irrelevant. Beschränkte sich der Gesuchsteller nach der abweisenden Verfügung des Gemeinderats auf 
die Erhebung einer Aufsichtsanzeige (was gestützt auf die publizierte Prozessgeschichte zu vermuten ist), hätte 
das Verwaltungsgericht auf die Beschwerde gegen den Aufsichtsentscheid nicht eintreten dürfen. Korrekt wäre 
wohl gewesen, den Anzeiger/Beschwerdeführer anzufragen, ob die beim Baudepartement eingereichte "Auf-
sichtsbeschwerde" als förmliche (und bei Unterliegen kostenpflichtige) Beschwerde (§ 45) gemeint war oder als 
blosse Aufsichtsanzeige. 
75 Die Bezeichnung der Beschwerde als "Rechtsbehelf sui generis" wird vor dem Hintergrund verständlich, dass 
der Regierungsrat dem obsiegenden Beschwerdeführer regelmässig die Parteientschädigung verweigerte, sich 
dies unter Berücksichtigung der §§ 33 ff. aber nicht begründen liess. 
76 Zum neuen Submissionsrecht vgl. § 38 Rz 108 ff. und § 52 Rz 174. 
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5. Unterabschnitt: Die Beschwerden gegen landes-

kirchliche Entscheide 

§ 59b 
1 Gegen letztinstanzliche Verfügungen und Entscheide landeskirchlicher Be-
hörden kann wegen Verletzung der Verfassung oder des Organisationsstatutes 
binnen 20 Tagen seit Eröffnung beim Regierungsrat Beschwerde erhoben wer-
den; dieser entscheidet endgültig. 
2 Zur Beschwerde ist befugt, wer ein schutzwürdiges eigenes Interesse geltend 
macht. Bei Anordnungen, die nicht in persönliche Verhältnisse eingreifen, 
steht die Beschwerdebefugnis jedem Konfessionsangehörigen, jeder Kirchen-
pflege und dem Kirchenrat zu. 

Materialien 
Zur Teilrevision des VRPG: Botschaft des Regierungsrats des Kantons Aargau an den Grossen Rat 
betreffend das Gesetz über die Organisation des Regierungsrates und der Kantonalen Verwaltung 
(Organisationsgesetz) vom 5. März 1984 (zit.: Botschaft Organisationsgesetz 1984); Prot. GR 
11.9.1984, Art. 1510, S. 2417. 
Zu den §§ 109-115 KV: Schlussbericht der Sachkommission 7 des Verfassungsrates vom 24. Okto-
ber 1974, S. 5-21 (zit.: Schlussbericht SK 7); Protokoll der Verhandlungen des Verfassungsrates des 
Kantons Aargau vom 2. April 1975, S. 420-435, vom 15. September 1976, S. 837-845, vom 25. 
Oktober 1978, S. 1103-1107, vom 25. Juni 1980, S. 1276 (zit.: Prot. VR); Bericht des Sekretärs des 
Verfassungsrates vom Juli 1977 über das Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens zum Entwurf 
vom 1. Dezember 1976 der Verfassung des Kantons Aargau, S. 242-249 (zit.: Bericht II); Bericht der 
Redaktionskommission und des Verfassungsredaktors vom April 1978 zur Vorlage für die 2. Bera-
tung des Entwurfs der Verfassung des Kantons Aargau, S. 98-102 (zit.: Bericht III). 
GESETZE: Evangelisch-reformierte Landeskirche: Organisationsstatut der Evangelisch-Reformierten 
Landeskirche des Kantons Aargau vom 21. November 1984 (zit.: Organisationsstatut ev.-ref. LK); 
Kirchenordnung der Evangelisch-Reformierten Landeskirche des Kantons Aargau vom 22. Novem-
ber 1976 (zit.: Kirchenordnung ev.-ref. LK). 
Römisch-katholische Landeskirche: Organisationsstatut der Römisch-Katholischen Landeskirche des 
Kantons Aargau vom 15. Juni 1977 (zit.: Organisationsstatut röm.-kath. LK). 
Christkatholische Landeskirche: Organisationsstatut der Christkatholischen Landeskirche des Kan-
tons Aargau vom 10. November 1984 (zit.: Organisationsstatut christkath. LK). 
Literatur 
AXEL FREIHERR VON CAMPENHAUSEN, Staatskirchenrecht, München 1996 (zit.: Staatskirchenrecht); 
DERS., Staatliche Rechtsschutzpflicht und kirchliche Autonomie, Zeitschrift für evangelisches Kir-
chenrecht (ZevKR) 17/1972, 127-149 (zit.: Rechtsschutzpflicht); DERS., Der staatliche Rechtsschutz 
im kirchlichen Bereich, Archiv des öffentlichen Rechts (AöR) 112 (1987), 623-658 (zit.: Rechts-
schutz); URS JOSEF CAVELTI, Die öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften im schweizeri-
schen Staatskirchenrecht, Freiburg 1954, S. 145-148; EICHENBERGER, Kommentar KV, Vorbem. 
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Kirche und Staat, in: Handbuch des Staats- und Verwaltungsrechts des Kantons Basel-Stadt, Basel 
1984, S. 355-369; KONRAD HESSE, Der Rechtsschutz durch staatliche Gerichte im kirchlichen Be-
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A.  Entstehungsgeschichte 
Mit der Revision des Gerichtsorganisationsgesetzes trug der Gesetzgeber § 114 der 
(damals neuen) Kantonsverfassung Rechnung, worin bestimmt wurde, dass die kan-
tonale Gesetzgebung festzulegen hat, an welche staatlichen Organe letztinstanzliche 
Entscheide der landeskirchlichen Behörden weiterziehbar sind. In Übereinstimmung 
mit den Repräsentanten der Landeskirchen wurde als Beschwerdeinstanz im Sinn 
der Verfassung der Regierungsrat eingesetzt 1. Betont wurde, dass bei Anordnun-
gen, die nicht in persönliche Verhältnisse eingreifen (Stimmrechtsstreitigkeiten, 
Verfahrensfragen in Kirchgemeindeversammlungen, Streitigkeiten über die Ver-
wendung kirchlicher Mittel) das Beschwerderecht neben dem Kirchenrat und der 
Kirchenpflege allen Konfessionsangehörigen zusteht 2. 

Aus den Materialien zur Verfassungsgebung folgt eindeutig, dass mit § 114 KV 
bzw. (später) § 59b nicht beabsichtigt war, weltliche Gerichtsbarkeit in innerkirchli-
chen Angelegenheiten zu schaffen; gemeint war, "vermehrt Rechtsschutz in den 
äusseren Belangen der Landeskirchen, also in Fragen der Organbestellung, der Mit-
gliedschaft, der Finanzordnung, des Stimm- und Wahlrechtes" zu garantieren 3. § 
114 KV bzw. § 59b soll die Landeskirchen verpflichten, "einen eigenen Rechts-
schutz aufzurichten. Zu schützen sind die Kirchgenossen. Auch die Kirchgemein-
den sind einzubeziehen, so dass sich Kirchgemeinden zum Beispiel gegenüber Ver-
fügungen der Landeskirchen bei den innerkirchlichen Rechtsschutzorganen zur 
Wehr setzen können" 4. Der Verfassungsredaktor selbst war der Auffassung, dass 
die Vorschrift in § 114 KV nicht innerkirchliche Vorgänge betrifft ("diese sind in 
keiner Weise durch staatliches Recht mitbestimmt") 5, sondern Belange beschlägt, 
die irgendeinen Konnex mit dem staatlichen Recht haben 6. 

                                                
1 Vgl. zum Ganzen Prot. GR 11.9.1984, Art. 1510, S. 2417; Botschaft Organisationsgesetz 1984, S. 8. 
2 Botschaft Organisationsgesetz 1984, S. 8. 
3 Prot. VR, S. 435 (Votum Huber). 
4 Prot. VR, S. 845. 
5 Prot. VR, S. 845. 
6 Prot. VR, S. 845. 

1 
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B.  Vorbemerkung 
Die evangelisch-reformierte, die römisch-katholische und die christkatholische 
Landeskirche sind Körperschaften des öffentlichen Rechts (§ 109 Abs. 1 KV). Sie 
können sich im Rahmen der Verfassung (als societas perfecta plane libera) selb-
ständig organisieren und damit den innerkirchlichen Rechtsschutz im Rahmen ihres 
Organisationsstatuts frei ausgestalten. Immerhin schreibt § 114 Abs. 1 KV einen 
genügenden Rechtsschutz vor. Dies bedeutet, dass Beschwerdemöglichkeiten ana-
log § 45 VRPG 7 bestehen müssen 8; der Rechtsschutz soll bezüglich der Anfech-
tungsobjekte breit angelegt sein 9. Die Verfahrensbestimmungen müssen § 97 Abs. 
1 KV entsprechen, der einfachen und raschen Rechtsschutz für die kantonale Justiz 
vorschreibt. 

Die Abgrenzung von staatlichem und kirchlichem Rechtsschutz ist auch die Ab-
grenzung zwischen staatlichen und kirchlichen Angelegenheiten. Im Kanton Aargau 
besteht keine Staatskirche, aber auch keine vollständige Trennung von Kirche und 
Staat 10. Staat und Kirche stehen sich nicht als Konkurrenten gegenüber, sondern 
verwirklichen ihren Auftrag mit verschiedenen Mitteln eigenständig. Der Staat ist 
frei von kirchlichen Bindungen, und die Kirche ist unabhängig, soweit ihre eigenen 
Angelegenheiten in religiösen und geistlichen Belangen betroffen sind 11. Grenze 
des Selbstbestimmungsrechts der Kirche sind die für alle geltenden Gesetze; die 
Verpflichtung auf die Verfassung und die demokratischen Grundsätze werden in § 
110 Abs. 1 KV ausdrücklich genannt. 

Auf die (gegenüber anderen öffentlichrechtlichen Körperschaften erhöhte) Selb-
ständigkeit weist die Formulierung in § 109 Abs. 1 KV hin, wonach die Landeskir-
chen mit "öffentlich-rechtlicher Selbständigkeit und eigener Rechtspersönlichkeit 
anerkannt" werden. Die verfassungsrechtlich verankerte Freiheit der Landeskirchen 
steht neben der Glaubens- und Gewissensfreiheit (§ 11 KV) und garantiert Selb-
ständigkeit im Ordnen und Verwalten der eigenen Angelegenheiten. Dies schliesst 
die Rechtsetzung 12 und Rechtsprechung 13 ein. Der Staat ist nicht befugt, den 

                                                
7 Zur Normenkontrolle (§ 68 VRPG) vgl. Rz 9 ff. 
8 Prot. VR, S. 845; Bericht III, S. 102. 
9 EICHENBERGER, Kommentar KV, § 114 N 2 f. (Anfechtungsobjekte: Verfügungen, Erlasse, Wahlen, Abstim-
mungen, Verträge). 
10 EICHENBERGER, Kommentar KV, Vorbem. zum Siebten Abschnitt, N 4; KRAUS, S. 276 ("Distanz"). 
11 KRAUS, S. 275; CAMPENHAUSEN, Staatskirchenrecht, S. 94 f., 105 f.; EICHENBERGER, Kommentar KV, Vor-
bem. zum Siebten Abschnitt, N 5. 
12 EICHENBERGER, Kommentar KV, § 110 N 3 f. 
13 MAURER, Streitigkeiten, 289. 

3 

4 
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Landeskirchen vorzuschreiben, wie sie "ihrem Selbstverständnis gemäss in Freiheit 
ihre nicht von der Welt stammende Verantwortung wahrnehmen" müssen 14. Vor-
behalten bleibt (als Ausdruck des einen Mittelweg zwischen Staatskirchentum und 
Trennung von Kirche und Staat beschreitenden Systems anerkannter Landeskir-
chen) 15 die Genehmigung des Organisationsstatuts durch den Grossen Rat; dieser 
überprüft das Statut auf Übereinstimmung mit Bundesrecht und kantonalem Recht 
(§ 110 Abs. 2 KV). Konsequenterweise wird die Einhaltung der genehmigten Statu-
ten mit § 59b der weltlichen Kontrolle durch den Regierungsrat unterworfen. 

Die Verfassung bestimmt nicht, was zu den eigenen Angelegenheiten der Kirche 
gehört 16. Die Trennlinie zwischen staatlichen und kirchlichen Belangen hat sich im 
Laufe der Jahrhunderte entwickelt; ihre Festlegung ist somit stets eine Momentauf-
nahme, die durch einen Wandel in der Auffassung der Staats- und Kirchenglieder 
ändern kann. Als innerkirchlich und damit der weltlichen Regelungsbefugnis entzo-
gen gelten Angelegenheiten, die sich aus dem jeweiligen kirchlichen Selbstver-
ständnis ableiten, die als Mittel zur Verfolgung des kirchlichen Grundauftrags gel-
ten können 17. Dies müssen keineswegs nur geistliche Belange sein; weltliche Din-
ge, die zur Verwirklichung des Sendungsauftrags der Kirchen notwendig sind, ge-
hören zum Bereich der eigenen Angelegenheiten ebenso dazu. Die Verfassung 
selbst nennt die innerkirchliche Organisation (§ 110 KV; dies umfasst auch das 
kirchliche Dienstrecht, die Freiheit in der Besetzung kirchlicher Ämter, die Formu-
lierung der fachlichen Voraussetzungen für die Ausübung eines kirchlichen Amtes, 
die Ausbildung Geistlicher), die Kultusfreiheit (§ 12 KV; Freiheit in der Gestaltung 
der Lehre und des Kultes), das Recht, Vermögen und Einkünfte selbständig (wenn 
auch nach staatlichen Grundsätzen) zu verwalten (§ 113 KV); als unbestritten eige-
ne Angelegenheit gilt auch, was durch die Glaubens- und Gewissensfreiheit ge-
währleistet wird (§ 11 KV) und die karitative Tätigkeit 18. Keine eigenen Angele-
genheiten sind die Anerkennung der Religionsgemeinschaft als Landeskirche, die 
öffentlichrechtliche Körperschaftlichkeit einer Religionsgemeinschaft, die 

                                                
14 CAMPENHAUSEN, Staatskirchenrecht, S. 108. 
15 EICHENBERGER, Kommentar KV, Vorbem. zum Siebten Abschnitt, N 4; vgl. aber Kritik an der aargauischen 
Lösung bei KRAUS, S. 276 (die Genehmigungsbedürftigkeit der landeskirchlichen Organisationsstatute erinnert 
an das alte "Placet"; kleinlich und bevormundend). 
16 KRAUS, S. 275. 
17 CAMPENHAUSEN, Staatskirchenrecht, S. 110. 
18 CAMPENHAUSEN, Staatskirchenrecht, S. 113. 
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Modalitäten des Austritts eines Kirchenglieds aus der Religionsgemeinschaft. 

Die Abgrenzung zwischen Kirche und Staat hat Auswirkungen auf den Rechts-
schutz, da die geistlichen Aufgaben der Kirche der Zuständigkeit des religiös-
weltanschaulich neutralen Staats 19 entzogen sind 20 (vgl. hierzu Rz 23 ff.). 

C.  Anfechtungsobjekt 

I.  (Beschwerde-)Entscheide 

Anfechtungsobjekt sind letztinstanzliche (Beschwerde-)Entscheide 21 der landes-
kirchlichen Rechtsmittelbehörden. Alle drei Landeskirchen haben als letzte kirchli-
che Rechtsmittelinstanz eine Rekurskommission eingesetzt 22. Der innerkirchliche 
Rechtsmittelzug der drei Landeskirchen führt über die Kirchgemeinde und den Kir-
chenrat zur Rekurskommission 23. Vom Regierungsrat sind deshalb ausschliesslich 
Beschwerden gegen Entscheide der landeskirchlichen Rekurskommissionen zu be-
urteilen. 

II.  Erlasse 

Verfahrensrechtliche Schnittstelle zwischen weltlichen und kirchenstaatlichen 
Rechtsprechungszuständigkeiten ist § 59b. Danach sind nur Verfügungen und Ent-
scheide vor Regierungsrat beschwerdefähig; Erlasse werden nicht genannt. Die erst-
instanzliche Zuständigkeit des Regierungsrats 

                                                
19 EICHENBERGER, Kommentar KV, Vorbem. zum Siebten Abschnitt, N 6 und 9. 
20 MAURER, Streitigkeiten, 289. 
21 Zum Begriff vgl. § 38 Rz 20. 
22 Art. 9 Organisationsstatut ev.-ref. LK; Art. 7 Organisationsstatut röm.-kath. LK; Art. 19 Organisationsstatut 
christkath. LK. Der Instanzenzug kann in Ausnahmefällen beim Kirchenrat enden (vgl. § 11 der Verordnung 
über Wahlen und Abstimmungen der evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Aargau vom 23. Juni 
1993). 
23 Der Kirchenrat ist Beschwerdeinstanz gegen "Beschlüsse, Verfügungen und Entscheide der Kirchgemeinde-
versammlung, der Kirchenpflege, der Dekanatsversammlung oder des Dekans (§ 142 Abs. 1 Kirchenordnung 
ev.-ref. LK), die Rekurskommission gegen Verfügungen und Entscheide des Kirchenrats und der Synode (§ 142 
Abs. 2 Kirchenordnung ev.-ref. LK). 
Der Kirchenrat beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen und Beschlüsse der Kirchgemeinde oder des Kirch-
gemeindeverbands (Art. 40 Organisationsstatut röm.-kath. LK), die Rekurskommission gegen Beschlüsse oder 
Entscheide von Organen der Landeskirche (Art. 41 Organisationsstatut röm.-kath. LK). 
Der Kirchenrat ist Beschwerdeinstanz gegen "Akte von Organen der Kirchgemeinde" (Art. 15 Organisationssta-
tut christkath. LK), die Rekurskommission gegen Akte von Organen der Landeskirche (Art. 19 Organisations-
statut christkath. LK). 

7 
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zur Normenkontrolle über Erlasse der Landeskirchen ist deshalb nicht gegeben (vgl. 
aber Rz 11). 

Die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts zur prinzipalen Normenkontrolle (§ 68) 
ist wegen der Selbständigkeit der Landeskirchen (§ 110 Abs. 1 KV) und der aus § 
114 Abs. 1 KV unmittelbar ableitbaren Befugnis der Landeskirchen, den Rechts-
schutz nach eigenen (wenn auch demokratischen [§ 110 Abs. 1 KV]) Grundsätzen 
selbst zu regeln, auf weltliche Erlasse beschränkt. 

Allerdings steht es den Landeskirchen frei, ihre Erlasse durch entsprechende Ver-
weisung im Organisationsstatut oder in der Kirchenordnung der prinzipalen Nor-
menkontrolle durch das Verwaltungsgericht zu unterstellen 24. Sehen sie - wie die 
römisch-katholische Landeskirche (Art. 39 Organisationsstatut röm.-kath. LK) - die 
Beschwerde gegen allgemeinverbindliche Erlasse vor, ist also zunächst der inner-
kirchliche Instanzenzug zu durchlaufen, entscheidet wegen der Regelung in § 59b 
Abs. 2 der Regierungsrat über die Beschwerde gegen den Normenkontrollentscheid 
der Rekurskommission endgültig (der Verweisung in Art. 42 Abs. 2 Organisations-
statut röm.-kath. LK auf das VRPG kommt in diesem Zusammenhang keine Bedeu-
tung zu). 

Das Organisationsstatut und die Kirchenordnung der evangelisch-reformierten Lan-
deskirche kennt innerkirchlich keine Normenkontrolle, verweist aber zur Ergänzung 
des Rechtsschutzverfahrens auf das VRPG (§ 143 Abs. 2 Kirchenordnung ev.-ref. 
LK). Das Organisationsstatut der christkatholischen Landeskirche verweist eben-
falls auf das VRPG, die prinzipale Normenkontrolle sieht es nicht vor (vgl. Art. 35 
f. Organisationsstatut christkath. LK). Es ist fraglich, ob die beiden Landeskirchen 
mit den Verweisungen tatsächlich die Normenkontrollkompetenz des (staatlichen) 
Verwaltungsgerichts gegenüber Kirchenrecht begründen wollten; diesbezüglich 
wird ein Anwendungsfall und eine damit verbundene Willensäusserung der betref-
fenden landeskirchlichen Organe Klärung bringen müssen. Dabei wird zu berück-
sichtigen sein, dass § 114 Abs. 1 KV genügenden Rechtsschutz vorschreibt und der 
Kanton Aargau bei der Schaffung des VRPG die Normenkontrolle als eine sinnvol-
le und notwendige Ergänzung des Rechtsschutzes betrachtete; § 114 Abs. 1 KV in 
Verbindung mit § 68 VRPG könnte die evangelisch-reformierte und die christkatho-
lischen Landeskirche mithin zwingen, die 

                                                
24 LISTL, Gerichtsbarkeit, 416; MAURER, Streitigkeiten, 301 f.; a.M. CAMPENHAUSEN, Rechtsschutz, 629. 
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Normenkontrolle als innerkirchlichen Rechtsschutz anzubieten 25 oder andernfalls 
die staatliche Gerichtsbarkeit in diesem Punkt hinzunehmen. Eine Unterwerfung 
unter die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts ist (mit staatlichem Einverständ-
nis) zulässig 26. 

D.  Beschwerdebefugnis 

I.  Allgemeine Beschwerdebefugnis 

§ 59b regelt bezüglich der allgemeinen Beschwerdebefugnis nicht anders als § 38 
27. Danach ist zur Beschwerdeführung (vorbehältlich § 59b Abs. 2 Satz 2) nur be-
rechtigt, wer durch den angefochtenen Rechtsmittelentscheid (der Rekurskommissi-
on) berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung hat. Das Inte-
resse kann rechtlicher oder tatsächlicher Natur sein 28. Der Beschwerdeführer muss 
durch den angefochtenen Entscheid in höherem Mass als jedermann oder die All-
gemeinheit betroffen sein, weil er in einer besonderen, beachtenswerten, nahen Be-
ziehung zur Streitsache steht; er kann mithin nur eigene Interessen vertreten. Das 
Interesse muss aktuell oder in einem qualifizierten Sinn künftig sein 29 und im Ur-
teilszeitpunkt noch vorliegen 30. 

II.  Besondere Beschwerdebefugnis 

§ 59b Abs. 2 Satz 2 verleiht die Beschwerdebefugnis auch jedem Konfessionsange-
hörigen, jeder Kirchenpflege und dem Kirchenrat, wenn der Kirchenakt nicht in 
persönliche Verhältnisse eingreift und das einzelne Kirchenglied deshalb keine 
schutzwürdigen eigenen Interessen geltend machen könnte. Die Formulierung ist 
einerseits auf die Behördenbeschwerde im Sinn von § 38 Abs. 2 abgestützt, zum 
anderen substituiert sie die Wahl- und Abstimmungsbeschwerde des GPR 31, wo-
nach 

                                                
25 So offenbar auch KRAUS, S. 408; sinngemäss EICHENBERGER, Kommentar KV, § 114 N 2 f. 
26 CAMPENHAUSEN, Staatskirchenrecht, S. 367, mit den entsprechenden Verweisungen auf die Entscheide des 
(deutschen) Bundesverfassungsgerichts; LISTL, Gerichtsbarkeit, 416; vgl. auch MAURER, Streitigkeiten, 300. 
27 Vgl. dort, Rz 125 ff. 
28 AGVE 1994, 173; 1993, 410; so ausdrücklich die Botschaft Organisationsgesetz 1984, S. 8: "Bei Streitigkei-
ten über Individualpflichten und Ansprüche richtet sich die Beschwerdelegitimation nach den gleichen Regeln, 
die § 38 für die Verwaltungsrechtspflege vorsieht". 
29 AGVE 1991, 369 f.; 1990, 329; BGE 118 Ib 7; 116 Ia 363 f.; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 154 
f.; AUGUSTIN MACHERET, La qualité pour recourir: clef de la jurisdiction constitutionelle et administrative du 
Tribunal fédéral, ZSR 94/1975 II, 159. 
30 AGVE 1990, 329; 1986, 323; ebenso BGE 118 Ib 7. 
31 § 67 Abs. 2 des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) vom 10. März 1992 (SAR 131.100). 
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jeder Stimmberechtigte gegen Unregelmässigkeiten bei der Vorbereitung und 
Durchführung der Wahl oder Abstimmung oder bei der Ermittlung des Wahl- oder 
Abstimmungsergebnisses Beschwerde führen kann, da ihm neben möglichen 
schutzwürdigen eigenen Interessen als stimmberechtigtem Kirchenglied immer 
auch Organkompetenz zukommt und er deshalb die Interessen der Allgemeinheit zu 
wahren befugt ist. 

Die besondere Beschwerdebefugnis beschränkt sich auf Anordnungen innerhalb der 
jeweiligen Landeskirche, es besteht keine "ökumenische" besondere Beschwerdebe-
fugnis. § 59b Abs. 2 Satz 2 soll die Einhaltung der Verfassung und des Organisati-
onsstatuts sicherstellen, indem Anordnungen, die nicht in persönliche Verhältnisse 
eingreifen, durch kirchliche Behörden oder Kirchenglieder der regierungsrätlichen 
Rechtskontrolle unterworfen werden können. 

E.  Beschwerdegründe 
Vor Regierungsrat kann nur geltend gemacht werden, der angefochtene Entscheid 
verletze die Bundes- oder Kantonsverfassung oder das Organisationsstatut der je-
weiligen Landeskirche. Die Bestimmung ist durch § 114 Abs. 2 Satz 2 KV vorge-
geben. Sie beinhaltet zum einen, dass auch die Kirchen an die Grundsätze der ver-
fassungsmässigen Ordnung gebunden sind (so ausdrücklich § 110 Abs. 1 KV) 32, 
und zum anderen im wesentlichen, dass den staatlichen Organen gegenüber landes-
kirchlichen Entscheiden blosse Rechtskontrolle zukommt und sich diese auf die 
Verträglichkeit des angefochtenen Entscheids mit Normen auf Verfassungsstufe 
und Regelungen im Organisationsstatut zu beschränken hat. 

I.  Verfassungsverletzung 

Vor Regierungsrat kann geltend gemacht werden, eine Verfügung oder ein Ent-
scheid verletze die Verfassung. Angesprochen ist nicht nur die Kantonsverfassung, 
sondern auch Bundesverfassungsrecht 33. Damit kann gerügt werden, ein Anwen-
dungsakt verletze inhaltlich ein verfassungsmässiges Recht (Grundrechte oder Art. 
4 BV [Willkür; Gleichbehandlung]), oder das Verfahren, in welchem der Anwen-
dungsakt zustandegekommen ist, sei verfassungswidrig (richtige Zusammensetzung 

                                                
32 EICHENBERGER, Kommentar KV, § 110 N 1 f.; vgl. auch LISTL, Gerichtsbarkeit, 416; KRAUS, S. 410. 
33 EICHENBERGER, Kommentar KV, § 114 N 5. 
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der entscheidenden Behörde, rechtliches Gehör [vor allem im Zusammenhang mit 
Art. 4 BV]). Als Verfassungsverletzung gilt auch die willkürliche Würdigung von 
Sachverhaltsfeststellungen 34. 

Keine Verfassungsverletzungen sind einfache Gesetzesverletzungen, soweit sie 
nicht Verfassungsrecht verletzen, oder blosse Ermessensfehler 35. 

II.  Verletzung des Organisationsstatuts 

Massgebend für die Rechtskontrolle ist neben der Bundesverfassung und der Kan-
tonsverfassung das Organisationsstatut 36 der jeweiligen Landeskirche. 

Werden gestützt auf das Organisationsstatut weitere Erlasse geschaffen, so wird 
eine Verletzung dieser Erlasse gemäss Verfassungskommentar von den in § 59b 
Abs. 1 genannten Beschwerdegründen mitumfasst 37. Der Verfassungswortlaut 
spricht nicht für diese Auslegung; er legt vielmehr nahe, dass die jeweiligen Verfas-
sungen von Staat und Kirche (KV und Organisationsstatut) den Massstab bilden, 
denen die kirchlichen (Rechtsmittel-)Entscheide zu genügen haben. Die in § 114 
Abs. 2 KV und § 59b VRPG genannten Beschwerdegründe begrenzen die Kogniti-
on des Regierungsrats damit erheblich auf grobe (und wesentliche) Fehler. Gestützt 
auf den klaren Verfassungswortlaut 38 erscheint die Auslegung, der Regierungsrat 
sei letzte Instanz in allen kirchenrechtlichen Streitigkeiten, nicht haltbar. 

                                                
34 KÄLIN, Beschwerde, S. 74. 
35 Vgl. zum Ganzen ausführlich KÄLIN, Beschwerde, S. 71 ff. 
36 Kritisch zur Überprüfungsmöglichkeit kirchlicher Entscheide auf Statutskonformität durch staatliche Gerichte 
KRAUS, S. 275 (Fn 511). 
37 EICHENBERGER, Kommentar KV, § 114 N 5; KRAUS, S. 410 (allerdings mit der auf den Kanton Aargau bezo-
genen Bemerkung, Regelungen, die das [kantonale] Kirchenrecht auch zum Prüfungsmassstab bestimmten, 
seien bedenklich; kantonalkirchliche Entscheidungen besässen grundsätzlich Tatbestandswirkung und seien 
dem Verfahren vor den staatlichen Gerichten [bzw. verwaltungsinternen Beschwerdeinstanzen] zugrunde zu 
legen, sofern nicht gerade ihre Rechtmässigkeit im Streit stehe; dabei dürfe es sich wegen der fehlenden religiö-
sen Kompetenz säkular-staatlicher Organe und zum Schutz der Kirchenfreiheit nur um eine Rechts- oder Will-
kürkontrolle ohne Entscheidung religiöser Fragen handeln). 
38 Und im übrigen auch auf die klaren Aussagen in den Materialien, vgl. Prot. VR, S. 435, 845. 
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F.  Verfahren 
Die Beschwerde ist innert einer Frist 39 von 20 Tagen beim Regierungsrat zu erhe-
ben, der endgültig entscheidet; vorbehalten bleibt die Beschwerde wegen Rechts-
verweigerung oder Rechtsverzögerung gestützt auf § 53 40. Die Beschwerde hat 
analog den allgemeinen Regeln einen Antrag 41 und eine Begründung 42 zu enthal-
ten. Da die Beschwerdegründe im Anwendungsbereich von § 59b auf Verfassungs- 
und Organisationsstatutsverletzungen beschränkt sind, ist in der Begründung sorg-
fältig darzulegen, welche Verfassungsnorm(en) und welche Regelung im (jeweili-
gen) Organisationsstatut durch den angefochtenen Entscheid weshalb verletzt wor-
den sein soll(en). 

Beschwerdeinstanz ist der Regierungsrat; die Verfassung hätte auch die Einsetzung 
des Verwaltungsgerichts erlaubt 43. Für die getroffene Lösung spricht nicht beson-
ders viel. Der Verfassungsgeber wollte durch eine staatliche Rechtsmittelinstanz 
sicherstellen, dass ausserkirchlicher, staatlicher Rechtsschutz besteht, und damit die 
Freiheit des einzelnen in der Kirche schützen 44. Es geht nicht um die Überprüfung 
von Ermessen, noch weniger sollen politische Ansichten bei der Streitentscheidung 
eine Rolle spielen. Hinzu kommt, dass die landeskirchlichen Rekurskommissionen 
als unabhängige Rechtspflegeinstanzen vergleichbar mit der staatlichen Judikativen 
ausgestaltet wurden 45, dem Regierungsrat diese Stellung aber nicht zukommt. Die 
zulässigen Beschwerdegründe bzw. die Einschränkung der Kognition des Regie-
rungsrats auf blosse Rechtskontrolle (und die Beschränkung der Referenznormen 
auf solche in der Bundesverfassung, Kantonsverfassung und im betreffenden Orga-
nisationsstatut) sprechen ohnehin für die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts. 
Überdies ist § 59b letztlich Ausdruck der Justizgewährleistungspflicht des Staates, 
was ebenfalls für eine gerichtliche Beurteilung spricht. Die Bestimmung ist bei Ge-
legenheit entsprechend zu revidieren. 

                                                
39 Zur Frist vgl. § 40 Rz 6 ff. 
40 VGE I/151 vom 5. September 1997 i.S. G., S. 7 f. 
41 § 39 Rz 5 ff. 
42 § 39 Rz 39 ff. 
43 EICHENBERGER, Kommentar KV, § 114 N 4. 
44 CAMPENHAUSEN, Staatskirchenrecht, S. 388. 
45 Art. 9 Organisationsstatut ev.-ref. LK i.V.m. den §§ 90 und 99 Kirchenordnung ev.-ref. LK; Art. 17 Abs. 2 
Organisationsstatut röm.-kath. LK; Art. 19 Abs. 2 Organisationsstatut christkath. LK. 
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G.  Konkurrenzen 

I.  Zur staatlichen Gerichtsbarkeit im allgemeinen 

1.  Grundsätze 
Die Abgrenzung kirchlicher - staatlicher Rechtsschutz ist (vor allem in der deut-
schen) Literatur Dauerthema 46. Im Kanton Aargau massgebender Ausgangspunkt 
ist die verfassungsrechtliche Grundordnung. § 114 Abs. 1 KV schreibt den Landes-
kirchen genügenden (innerkirchlichen) Rechtsschutz vor. Den staatlichen Rechts-
schutz beschränkt sie auf die in § 114 Abs. 2 genannte Kontrolle letztinstanzlicher 
Entscheide landeskirchlicher Behörden auf Übereinstimmung mit der Verfassung 
und dem Organisationsstatut. Damit begibt sich der Kanton im Grundsatz seiner 
(ihm nun zustehenden oder nicht zustehenden) Rechtsprechungsfunktionen im 
kirchlichen Bereich. Die Abgrenzungsproblematik reduziert sich deshalb auf die 
Frage, welche Streitigkeiten dem kirchlichen und welche dem staatlichen Bereich 
zuzuordnen sind. Wegen des Grundsatzentscheids auf Verfassungsstufe kann jeden-
falls nicht mehr streitig sein, dass die Justizgewährleistungspflicht als Begründung 
für Eingriffe in die organisatorische Selbständigkeit der Landeskirchen nicht aus-
reicht 47. 

2.  Abgrenzungen 

a)  Allgemeiner Rechtsverkehr und übertragene Aufgaben 
Nehmen die Kirchen am allgemeinen Rechtsverkehr 48 teil, sind sie der staatlichen 
Gerichtsbarkeit unterworfen wie andere Personen oder Körperschaften auch (Kauf-
verträge, öffentliches Baurecht, Umweltschutzrecht [Immissionen durch Kirchenge-
läut], Strafrecht). Zivilrechtliche Ansprüche sind vor den staatlichen Gerichten 
durchzusetzen. Dies gilt auch für privatrechtlich organisierte kirchliche Institutio-
nen der Landeskirchen (Vereine [Bildungseinrichtungen]) 49. Dem (staatlichen) 
Arbeitsgericht obliegt die Beurteilung von arbeitsrechtlichen Streitigkeiten, soweit 
kirchliche Mitarbeiter privatrechtlich verpflichtet sind (obligationenrechtliches 

                                                
46 WEBER, Gerichtsbarkeit, 2217 ff.; LISTL, Gerichtsbarkeit, 409 ff.; CAMPENHAUSEN, Rechtsschutz, 623 ff.; 
DERS., Rechtsschutzpflicht, 127 ff.; MAURER, Streitigkeiten, 285 ff.; KRAUS, S. 408 ff. 
47 A.M. offenbar KRAUS, S. 410. 
48 LISTL, Gerichtsbarkeit, 411; CAMPENHAUSEN, Rechtsschutz, 633; WEBER, Gerichtsbarkeit, 2220; MAURER, 
Streitigkeiten, 286. 
49 WEBER, Gerichtsbarkeit, 2220; vgl. aber CAMPENHAUSEN, Rechtsschutz, 644. 
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Arbeitsvertragsverhältnis) 50, dem (staatlichen) Zivilgericht allgemein die Beurtei-
lung von Streitigkeiten aus Auftragsverhältnis, sofern die Dienstleistung in Anwen-
dung der Art. 394 ff. OR erbracht wird; dies ist eine "schlichte Folge der Rechts-
wahl" 51. Die staatliche Gerichtsbarkeit greift auch bei Streitigkeiten zwischen Kir-
che und Staat 52. Soweit staatliche Aufgaben oder Rechte an die Kirchen übertragen 
wurden (Kirchensteuern, § 113 KV) 53, sind Streitigkeiten daraus (zwischen Staat 
und Kirche) sowie Streitigkeiten zwischen Kirche und Privaten, welche von der 
Aufgabenerfüllung oder der Wahrnehmung des Rechts durch die Kirchen betroffen 
werden, vor den staatlichen Beschwerdeinstanzen auszutragen 54. 

b)  Kirchliches (öffentliches) Dienstrecht 

Die verfasssungsrechtlich verankerte Selbständigkeit der Kirchen zur Ordnung ihrer 
eigenen Angelegenheiten berechtigt diese, ein kirchliches Dienstrecht zu erlassen. 
Bei der evangelisch-reformierten Landeskirche existieren etliche dienstrechtliche 
Erlasse 55, bei der römisch-katholischen Landeskirche substituiert die umfassende 
Ämterordnung des codex iuris canonici die fehlende kantonale Regelung. Jedenfalls 
dann, wenn kircheneigenes Arbeitsrecht geschaffen wird, unterstehen Streitigkeiten 
hieraus der kirchlichen Gerichtsbarkeit. Dies gilt nicht nur für Streitigkeiten bei 
Wahl oder Nichtwahl, Entlassung, Versetzung oder bei der Anordnung anderer dis-
ziplinarischer Massnahmen, sondern auch bezüglich der Vermögensrechte. Es lässt 
sich bei der zentralen Bedeutung, 

                                                
50 Differenzierend CAMPENHAUSEN, Rechtsschutz, 650 f., wonach die staatlichen Arbeitsgerichte bei der Urteils-
findung die von den zuständigen kirchlichen Organen festgesetzten Massstäbe für das Verhalten ihrer Mitarbei-
ter angemessen zu berücksichtigen haben; ein Ausschluss des staatlichen Rechtswegs wird ausgeschlossen, 
nicht aber eine Einschränkung der Prüfungskompetenz auf Grundprinzipen der staatlichen Rechtsordnung. 
51 WEBER, Gerichtsbarkeit, 2221. 
52 MAURER, Streitigkeiten, 286 f. 
53 EICHENBERGER, Kommentar KV, § 113 N 1; CAMPENHAUSEN, Rechtsschutz, 642. 
54 CAMPENHAUSEN, Rechtsschutz, 636 f. 
55 Dienst- und Besoldungsreglement für die Mitarbeiter der Evangelisch-Refomierten Landeskirche des Kantons 
Aargau (Besoldungsreglement) vom 22. November 1995; Richtlinien für den Dienst des Kirchenmusikers vom 
14. Juni 1989; Minimalbesoldungen für haupt- und nebenamtliche Mitarbeiter (ausgenommen Pfar-
rer/Pfarrerinnen, Diakonische Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen und Katechetinnen und Katecheten, Organistinnen 
und Organisten) der evangelisch-reformierten Kirchgemeinden des Kantons Aargau vom 22. November 1995; 
Richtlinien für die Teilzeitanstellung von Theologinnen und Theologen vom 13. September 1989; Richtlinien 
für den Dienst des diakonischen Mitarbeiters vom 4. Februar 1981; Reglement über die Minimalbesoldungen 
von Katechetinnen und Katecheten der Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinden des Kantons Aargau (Mini-
malbesoldungsreglement, MinB K) vom 12. Juni 1996; Reglement betreffend die Weiterbildung hauptamtlicher 
kirchlicher Mitarbeiter vom 21. November 1977). 
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welche die Ämterbesetzung für das kirchliche Selbstverständnis hat 56, kaum recht-
fertigen, eine Aufspaltung des kirchlichen Dienstverhältnisses in ein weltliches 
Dienst- und ein geistliches Amtsverhältnis zuzulassen, zumal bei der Beurteilung 
vermögensrechtlicher Ansprüche stets auch nichtvermögensrechtliche Vorfragen 
(etwa, ob die Entlassung begründet war, oder ob der betroffene Dienstnehmer gegen 
kirchenrechtlich gebotene Berufspflichten verstossen hat) zu klären sein würden; 
eine Aufspaltung entsprach offenbar auch nicht den Vorstellungen des Verfas-
sungsgebers 57. Überdies könnte das Verwaltungsgericht im Klageverfahren an sich 
ungerechtfertigte Entlassungen zwar nicht aufheben (sondern allenfalls [vorfrage-
weise] feststellen), aber die Kirchen durch Verpflichtung zu hohen Entschädigungs-
zahlungen faktisch zwingen, den betreffenden (etwa für eine vierjährige Amtszeit 
gewählten) Dienstnehmer wieder einzustellen. Diese Folge verträgt sich schlecht 
mit der in § 110 Abs. 1 KV verankerten Selbständigkeit der Landeskirchen 58. 

Da keine der drei Landeskirchen das Klageverfahren vorsieht, sind zur Eröffnung 
des innerkirchlichen Instanzenzugs (vom kirchlichen Dienstnehmer behauptete) 
Lohnansprüche auf Ansprache hin beschwerdefähig zu verfügen. 

Werden dienstrechtliche Beschwerdeentscheide gestützt auf § 59b beim Regie-
rungsrat angefochten, ist dessen Kognition auf Verfassungs- und Organisationssta-
tutsverletzungen beschränkt; die Prüfung auf Verfassungswidrigkeiten erlaubt aller-
dings die Durchsetzung verfassungsrechtlicher Grundentscheidungen und Garantien 
(rechtliches Gehör, Willkür). 

3.  Staatlicher Rechtsschutz bei fehlendem kirchlichen Rechtsschutz o-
der durch Verweisung? 

Stellt eine Kirche den kirchlichen Rechtsschutz nicht sicher, dürften staatliche Ge-
richte die Aufgabe übernehmen müssen. Die Lösung ist zwar dogmatisch nicht ganz 
überzeugend, da es nicht an den Landeskirchen liegen kann, die von der Verfassung 
vorgegebene 59 Zuständigkeitsordnung zu unterlaufen (indem sie keinen genügen-
den Rechtsschutz sicherstellen und damit eine kostenintensive Aufgabe an den welt-
lichen Staat abschieben), ist aber praktikabel und trägt dem Rechtsstaatsprinzip 
(Justizgewährungspflicht) Rechnung 60. 

                                                
56 Einflussnahmen des Staates in den Personalbereich müssen den Lebensnerv der Eigenständigkeit der Kirchen 
treffen (MAURER, Streitigkeiten, 294). 
57 Schlussbericht SK 7, S. 18. 
58 MAURER, Streitigkeiten, 297, sinngemäss. 
59 Prot. VR, S. 845. 
60 Kritisch CAMPENHAUSEN, Rechtsschutz, 626 f. 
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Nach der Rechtsprechung des deutschen Bundesverfassungsgerichts ist die Ent-
scheidkompetenz staatlicher Gerichte dann gegeben, wenn die betroffene Kirche 
damit einverstanden ist; der Verzicht auf die Ausübung der Gerichtsbarkeit kann 
dabei ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen 61. Art. 42 Abs. 2 Organisations-
statut der röm.-kath. LK, § 143 Abs. 2 Kirchenordnung ev.-ref. LK sowie Art. 36 
Abs. 3 Organisationsstatut christkath. LK verweisen alle auf das Verwaltungs-
rechtspflegegesetz. Die Verweisung bezieht sich im Zusammenhang mit den zitier-
ten Bestimmungen auf das Verfahren, soweit es im Organisationsstatut bzw. in der 
Kirchenordnung nicht abweichend geregelt ist ("im übrigen"). Die Zuständigkeiten 
sind in den massgeblichen Ordnungen allerdings erschöpfend geregelt (Kirchenrat 
und Rekurskommission als Beschwerdeinstanzen), womit die zuständigkeitsbe-
gründenden §§ 52, 53 ff. und 60 des staatlichen Verwaltungsrechtspflegegesetzes in 
kirchlichen Streitsachen nicht zur Anwendung kommen (zur Anwendbarkeit von §§ 
68 ff. [prinzipale Normenkontrolle] vgl. Rz 9 ff.). 

4.  Staatsrechtliche Beschwerde 
Gegen letztinstanzliche Entscheide des Regierungsrates ist die staatsrechtliche Be-
schwerde gegeben; die Bezeichnung der Entscheide als letztinstanzlich gilt nur für 
den innerkantonalen Instanzenzug 62. Von einiger Bedeutung sind in diesem Be-
reich die Autonomiebeschwerden der Landeskirchen und der Kirchgemeinden we-
gen Verletzung ihres kirchlichen Selbstbestimmungsrechts; zulässig sind auch 
staatsrechtliche Beschwerden von Kirchgemeinden gegen Entscheide der Landes-
kirche 63. 

5.  Kirchlicher Rechtsschutz und EMRK 
Die landeskirchlichen Rekurskommissionen dürften als unabhängiges und unpartei-
isches Gericht im Sinn von Art. 6 Ziff. 1 EMRK gelten. Überdies ist fraglich, ob die 
EMRK im kirchlichen Bereich überhaupt zur Anwendung kommt 64. 

                                                
61 CAMPENHAUSEN, Staatskirchenrecht, S. 367, mit den entsprechenden Verweisungen auf die Entscheide des 
Bundesverfassungsgerichts. 
62 KRAUS, S. 409. 
63 BGE 108 Ia 264. 
64 WEBER, Gerichtsbarkeit, 2219. 
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II.  Konkurrenz zu § 55 

§ 55 begründet die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts zur Beurteilung von dis-
ziplinarischen Verfügungen im Bereich des Dienstrechts. Schon wegen des Aus-
schlusses in § 59b Abs. 1 letzter Satzteil bestünde auch bei ausdrücklicher Verwei-
sung in den landeskirchlichen Ordnungen keine Konkurrenz; das Verwaltungsge-
richt kann weder direkt noch im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens angerufen 
werden (vgl. aber die Lösung im Kanton Zürich betreffend reformierte Pfarrer [Art. 
49 KG 65]) 66. 

III. Konkurrenz zu § 60 

Es besteht keine Konkurrenz, da auch die Vermögensrechte ("vermögensrechtliche 
Streitigkeiten" [§ 60 Ziff. 3]) zu den eigenen Angelegenheiten der Landeskirchen 
gehören und damit staatlicher Jurisdiktion vorbehältlich § 59b entzogen sind (vgl. 
dazu ausführlich Rz 4 ff., 23 ff.). 

IV. Konkurrenz zu § 68 

Es besteht bezüglich der römisch-katholischen Landeskirche keine, bezüglich der 
evangelisch-reformierten und der christkatholischen Landeskirchen dann Konkur-
renz, wenn die Vorgabe in § 114 Abs. 1 KV (genügender Rechtsschutz) auch als 
eine Verweisung auf § 68 VRPG verstanden wird (vgl. dazu Rz 12). 

H. Kasuistik 
Es existieren keine publizierten Entscheide. 

Das Verwaltungsgericht tritt auf Beschwerden gegen landeskirchliche Entscheide 
des Regierungsrats ein, soweit Gründe im Sinn von § 53 (Rechtsverweigerung, 
Rechtsverzögerung) geltend gemacht werden (VGE I/151 vom 5. September 1997 
i.S. G., S. 7 f.). 

                                                
65 Gesetz über die evangelisch-reformierte Landeskirche (KG) vom 7. Juli 1963. 
66 KÖLZ, Kommentar, § 75 N 1 f., § 76 N 3; RÜBEL, S. 50 ff., 172. 
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4. Abschnitt: Die verwaltungsgerichtliche Klage 

Vorbemerkungen zu den §§ 60-67 
Materialien 
Vgl. §§ 60 ff. 

Literatur 
KÖLZ, Kommentar, Vorbem. zu §§ 81-86; DERS., Prozessmaximen, passim; vgl. im übrigen Litera-
turangaben in den §§ 60 ff., jeweils vor Rz 1. 

Inhaltsübersicht Rz 
A. Entstehungsgeschichte ...................................................................................................................................................................1 
B. Klageverfahren ......................................................................................................................................................................... 2-13 

I. Allgemeines................................................................................................................................................................................. 2-4 
II. Prozessmaximen ...................................................................................................................................................................... 5-11 

1. Dispositionsmaxime................................................................................................................................................................ 7-8 
2. Verhandlungsmaxime - Untersuchungsmaxime.................................................................................................................. 9-10 
3. Eventualmaxime........................................................................................................................................................................11 

III. Kognition ....................................................................................................................................................................................12 
IV. Rechtskraft..................................................................................................................................................................................13 

C. Kasuistik ........................................................................................................................................................................................14 

A.  Entstehungsgeschichte 
Vgl. §§ 60 ff., jeweils Rz 1. 

B.  Klageverfahren 

I.  Allgemeines 

In der Verwaltungsrechtspflege wird zwischen nachträglicher und ursprünglicher 
Verwaltungsgerichtsbarkeit unterschieden 1. Das Klageverfahren ist ursprüngliche 
Verwaltungsgerichtsbarkeit 2. Eine verwaltungsrechtliche Streitigkeit wird nicht 
rechtsmittelartig durch Abänderung oder Beseitigung einer Verfügung oder eines 
Rechtsmittelentscheides entschieden, sondern in einem erstinstanzlichen Verfahren 
erledigt. 

                                                
1 AGVE 1990, 335; RHINOW/KOLLER/KISS, Rz 1636; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 28; HÄFE-

LIN/MÜLLER, Rz 1442 ff. 
2 Die Ursprünge gehen auf die Fiskustheorie zurück; vgl. dazu KÖLZ, Kommentar, Vorbem. zu §§ 81-86 N 2 
(die Fiskustheorie als Zweckschöpfung, um gerichtlichen Rechtsschutz in verwaltungsrechtlichen Materien vor 
[Zivil-]Gerichten zu gewährleisten; a.M. allerdings WOLFF/BACHOF/STOBER, Verwaltungsrecht I, § 8 Rdnr. 10); 
GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 16 f. 
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Das Klageverfahren kommt zum Zug, wenn der betroffenen Verwaltungsbehörde 
im betreffenden Sachbereich keine Verfügungskompetenz zukommt 3. Dies ist re-
gelmässig der Fall, wenn sich zwei gleichgeordnete Rechtssubjekte gegenüberste-
hen (zum Beispiel zwei Gemeinden oder zwei Verwaltungsvertragspartner) oder 
wenn der Gesetzgeber in gewissen Sachbereichen der betroffenen Verwaltungsbe-
hörde nicht das Recht zuerkennen wollte, eine Streitigkeit einseitig durch Verfü-
gung zu entscheiden. Die richterliche Entscheidkompetenz schliesst nicht aus, dass 
dem verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren ein verwaltungsinternes Verfahren 
vorausgegangen ist; allerdings ist dessen Ausgang - abgesehen vom Vergleich - für 
das verwaltungsgerichtliche Klageverfahren irrelevant. 

Das Festhalten am Klageverfahren vor allem bezüglich der vermögensrechtlichen 
Aspekte des Dienstverhältnisses hat teils historische 4, teils psychologische 5 Grün-
de. Allerdings führt der Dualismus von Beschwerde- und Klageverfahren insbeson-
dere im Dienstrecht zu Unzulänglichkeiten (vgl. ausführlich § 59 Rz 19). Tenden-
ziell wird der Anwendungsbereich des Klageverfahren eingeschränkt werden auf 
Fälle, in denen die gleichgeordnete Stellung der Kontrahenten kein Verfügungsver-
fahren erlaubt; die Bundesrechtspflege wurde entsprechend revidiert 6. 

Mit dem Verwaltungsrechtspflegegesetz wollte der Gesetzgeber - mit wenigen 
Ausnahmen - für sämtliche vermögensrechtlichen Streitigkeiten, an denen ein öf-
fentlichrechtliches Gemeinwesen beteiligt ist, gerichtlichen Rechtsschutz gewähren. 
Dieser sollte in der Regel durch die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gewährleistet 
werden und subsidiär durch die verwaltungsgerichtliche Klage 7. § 1 Abs. 2, der die 
Subsidiarität des VRPG gegenüber anderen verwaltungsrechtlichen Erlassen nor-
miert, taugt bei Fällen, in denen es um die Bestimmung der verwaltungsgerichtli-
chen Zuständigkeit in vermögensrechtlichen Streitigkeiten geht, deshalb nur bedingt 
als Kollisionsnorm. Im Grundsatz können 

                                                
3 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1445; KÖLZ/HÄNER, Rz 9; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 16 f.; GYGI, Bundesver-
waltungsrechtspflege, S. 29; HAGMANN, S. 15; KÖLZ, Kommentar, Vorbem. zu §§ 81-86 N 1 f., 6; KÖLZ, Pro-
zessmaximen, S. 19; ZÜRCHER, S. 10. 
4 KÖLZ, Kommentar, Vorbem. zu §§ 81-86 N 2. 
5 Vgl. KÖLZ, Prozessmaximen, S. 20. 
6 Vgl. PETER UEBERSAX, Zur Entlastung der eidgenössischen Gerichte durch eidgenössische Schieds- und Re-
kurskommissionen sowie durch die Neuregelung des verwaltungsrechtlichen Klageverfahrens, AJP 1994, 1228 
f. 
7 Vgl. dazu AGVE 1991, 376. 
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(behauptete) vermögensrechtliche Ansprüche, die sich auf öffentliches Recht ab-
stützen, klageweise geltend gemacht werden. Diese Auslegung genügt im übrigen 
auch besser den Anforderungen, wie sie Art. 6 Ziff. 1 EMRK an die nationale re-
spektive Art. 98a OG an die kantonale Rechtsprechung stellt. 

II.  Prozessmaximen 

Das verwaltungsgerichtliche Klageverfahren entspricht im Kanton Aargau weitge-
hend dem Zivilprozess (§ 67). Kläger und Beklagter stehen sich in einem Zweipar-
teienstreit gegenüber (dazu § 61 Rz 12 ff.), in welchem die Sachlegitimation (nicht 
die Beschwerdebefugnis) zu prüfen ist (dazu § 61 Rz 4 ff.) und im Rahmen der Par-
teianträge keine Kognitionsbeschränkung besteht (dazu Rz 12) 8. 

Entscheidend für den Ablauf des verwaltungsgerichtlichen Klageverfahrens ist des-
halb auch die Frage nach dem Geltungsbereich der Prozessmaximen. 

1.  Dispositionsmaxime 
Im verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren gilt die Dispositionsmaxime. Dies hat 
zur Folge, dass allein die ansprechende Partei über die Einleitung eines Klagever-
fahrens bestimmt 9 und der Richter an die Parteianträge gebunden ist und dem Klä-
ger weder mehr noch anderes zusprechen darf, als dieser verlangt (§ 67 VRPG 
i.V.m. § 75 ZPO). In Milderung der reinen zivilprozessualen Dispositionsmaxime 
dürfte der Verwaltungsrichter allerdings gehalten sein, die Parteien auf unzulängli-
che Rechtsbegehren aufmerksam zu machen (§ 7 Abs. 2 GOG; § 20 Abs. 2 VRPG; 
§ 75 Abs. 3 ZPO). Reagiert eine Partei nicht, ist eine Verbesserung oder Korrektur 
von Amtes wegen aber nicht angezeigt, sondern es ist gestützt auf das (fehlerhafte) 
Begehren zu entscheiden. Die Dispositionsmaxime gilt vor Verwaltungsgericht 
sinngemäss schon gestützt auf § 43 Abs. 2 VRPG (vgl. dort Rz 26 ff.). 

Die Anwendbarkeit der Dispositionsmaxime hat zur Folge, dass die Parteien auch 
über ihre Ansprüche (vorbehältlich der Widerrechtlichkeit des Rechtsverhältnisses) 
10 frei verfügen können; Klagen können anerkannt, 

                                                
8 KÖLZ, Kommentar, Vorbem. zu §§ 81-86 N 4, § 86 N 4; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 150, 266, 
268. 
9 METZ, S. 143. 
10 GULDENER, Zivilprozessrecht, S. 400. 
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teilweise anerkannt oder zurückgezogen werden (mit der Rechtsfolge, dass der An-
spruch infolge Verzichts untergeht) 11 oder über den Rechtsstreit kann ein Vergleich 
12 abgeschlossen werden 13. 

2.  Verhandlungsmaxime - Untersuchungsmaxime 
Im Grundsatz ist es Sache der Parteien, den Prozessstoff beizubringen und darzule-
gen (§ 67 VRPG i.V.m. § 75 Abs. 1 ZPO; da mihi facta, dabo tibi ius) 14. Der Klä-
ger hat die Tatsachen (form- und fristgerecht) zu behaupten und zum Beweis zu 
offerieren, auf die er seinen Rechtsanspruch stützt, der Beklagte hat diejenigen 
(rechtshindernden und rechtsaufhebenden) 15 Tatsachen zu behaupten und zum Be-
weis zu offerieren, mit denen er den gegnerischen Standpunkt widerlegen will. In 
diesem Punkt unterscheidet sich das verwaltungsgerichtliche Klageverfahren vom 
Beschwerdeverfahren grundsätzlich. § 20 VRPG, wonach die Behörden den Sach-
verhalt von Amtes wegen zu überprüfen und die notwendigen Ermittlungen anzu-
stellen haben, gilt im Klageverfahren nicht 16. Dies folgt aus der Formulierung in § 
67 VRPG, wonach die zivilprozessualen Regeln über die Säumnis ausdrücklich für 
anwendbar erklärt werden. Die Säumnis nach § 97 Abs. 1 ZPO hat Präklusionswir-
kung; die verpasste Prozesshandlung wird (vorbehältlich der Wiederherstellung [§ 
98 ZPO]) nicht nachgeholt und das Verfahren ohne diese (zum Beispiel die Klage-
antwort) weitergeführt mit dem Ergebnis, dass die tatsächlichen Behauptungen in 
der Klage als unbestritten gelten. Von dieser Folge ist nur abzuweichen, wenn der 
Richter an der Richtigkeit der tatsächlichen Behauptungen zweifelt (§ 200 ZPO); 
Anerkennung der Sachdarstellung des Klägers ist der Grundsatz, Beweiserhebung 
trotz Säumnis die Ausnahme, die vorliegt, wenn der Richter "starke Zweifel" 17 an 
der Richtigkeit der klägerischen Ausführungen hat. Die Anwendung der allgemei-
nen zivilprozessualen Säumnisregeln schliesst den Untersuchungsgrundsatz aus; es 
gilt die Verhandlungsmaxime. Der Richter kann im verwaltungsgerichtlichen Kla-
geverfahren nur berücksichtigen, was die 

                                                
11 Im Klagerückzug (wie auch in der Klageanerkennung) liegt in der Regel (mittelbar [VOGEL, Zivilprozess-
recht, 9 N 59]) ein Rechtsgeschäft des materiellen Rechts vor und damit ein materiellrechtlicher Verzicht oder 
ein materiellrechtliches Anerkenntnis; zu den Ausnahmen vgl. GULDENER, Zivilprozessrecht, S. 400 f. 
12 Zum Vergleich KÖLZ, Prozessmaximen, S. 29 ff.; ausführlich § 65 Rz 1 ff. 
13 KÖLZ, Prozessmaximen, S. 20 ff.; METZ, S. 144. 
14 EICHENBERGER, Kommentar ZPO, § 75 N 1; GULDENER, S. 159 f. 
15 GULDENER, Zivilprozessrecht, S. 166. 
16 A.M. KÖLZ, Prozessmaximen, S. 99. 
17 EICHENBERGER, Kommentar ZPO, § 200 Rz 1. 
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Parteien auch tatsächlich behauptet haben 18; übereinstimmende Parteierklärungen 
hat er ungeachtet ihres Wahrheitsgehaltes dem Urteil zugrunde zu legen, es sei 
denn, es liege ein offensichtlicher Fall von Rechtsmissbrauch vor. 

§ 67 VRPG verweist auch auf § 380 ZPO. Darin wird die obligationenrechtliche 
Verfahrensbestimmung, wonach in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten der Sachverhalt 
von Amtes wegen festzustellen ist, wiederholt. Der Untersuchungsgrundsatz gilt 
auch im verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren für dienstrechtliche Streitigkei-
ten. Der Richter hat mithin alle rechtserheblichen Umstände zu berücksichtigen, 
gleichgültig, ob die Parteien darauf Bezug genommen haben oder nicht. Analog der 
Auslegung von § 380 Abs. 3 ZPO gilt die Untersuchungsmaxime auch im öffentli-
chen Dienstrecht streitwertunabhängig 19. 

3.  Eventualmaxime 
Die Parteien sollen (Ordnungsvorschrift) alle Angriffs- und Verteidigungsmittel in 
Klage und Antwort vorbringen (Konzentrationsgrundsatz 20 in § 183 Abs. 1 ZPO), 
die Ausführungen können aber in Replik und Duplik ergänzt werden (§ 183 Abs. 2 
ZPO; in der Duplik nur, soweit eine Replik erstattet wurde), sie sind somit bis zur 
Beendigung des Hauptverfahrens möglich. Der Grundsatz ist im verwaltungsge-
richtlichen Klageverfahren anwendbar. 

III. Kognition 

Kognition ist die Überprüfungsbefugnis der Rechtsmittelinstanz; dies setzt eine im 
Entscheidzeitpunkt bestehende (und angefochtene) Verfügung voraus. Eine (zu be-
achtende) klage- oder beschwerdefähige Verfügung liegt im (ursprünglichen) ver-
waltungsgerichtlichen Klageverfahren nicht vor, weshalb die beschränkte Überprü-
fungsbefugnis im Klageverfahren nicht denkbar ist 21. Notwendigerweise spielt des-
halb auch die Unterscheidung zwischen Ermessen und unbestimmtem Rechtsbegriff 
keine Rolle 22. 

                                                
18 KÖLZ, Prozessmaximen, S. 93. 
19 Vgl. zum Ganzen EICHENBERGER, Kommentar ZPO, § 380 N 3. 
20 VOGEL, Zivilprozessrecht, 6 N 97; EICHENBERGER, Kommentar ZPO, § 183 N 1; GULDENER, Zivilprozess-
recht, S. 181. 
21 Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 54; Botschaft I 1967, S. 47. 
22 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 302. 
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IV. Rechtskraft 

Das Urteil erwächst - wird es nicht angefochten - in formelle und materielle 
Rechtskraft und unterliegt nicht den Bestimmungen über die Wiedererwägung, den 
Widerruf oder die Wiederaufnahme (§§ 25 ff. VRPG). Soll ein rechtskräftiges Ur-
teil aufgehoben werden, ist ein Revisionsgesuch gestützt auf die §§ 343 ff. ZPO 
notwendig. Revision kann nur verlangt werden, wenn der Gesuchsteller nachträg-
lich neue erhebliche Tatsachen erfährt oder entscheidende Beweismittel auffindet, 
die er im früheren Verfahren nicht beibringen konnte, insbesondere wenn auf dem 
Weg des Strafverfahrens erwiesen ist, dass durch eine strafbare Handlung auf den 
Entscheid eingewirkt worden ist. Die Revision im verwaltungsgerichtlichen Klage-
verfahren ist mithin enger als die Wiederaufnahme im Beschwerdeverfahren. Insbe-
sondere ist ausgeschlossen, dass ein Urteil "im öffentlichen Interesse" (vgl. § 26 
Abs. 1 VRPG) widerrufen wird. 

C.  Kasuistik 
Die Verweisung in § 67 bedeutet, dass im verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren 
grundsätzlich die Dispositionsmaxime zur Anwendung kommt (VGE I/22 vom 11. 
Juni 1985 i.S. EG S., S. 8 f.). 

13 
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§ 60 
Das Verwaltungsgericht urteilt als einzige Instanz über: 

1.  Streitigkeiten aus öffentlich-rechtlichen Verträgen; 

2. Streitigkeiten über bestehende Verleihungsverhältnisse, mit Ausnahme des 
Entzugs oder der Beschränkung derselben, sowie über wohlerworbene 
Rechte an öffentlichen Sachen und Tavernenrechte; 

3. vermögensrechtliche Streitigkeiten, an denen der Kanton, eine Gemeinde 
oder eine öffentlich-rechtliche Körperschaft oder Anstalt des kantonalen 
oder kommunalen Rechts beteiligt ist, sofern nicht die Verwaltungsge-
richtsbeschwerde gegeben oder der Zivilrichter zuständig ist. Ausgenom-
men sind die Staatsbeiträge und jene Streitigkeiten, auf welche die Be-
stimmungen über die Rechtspflege in Sozialversicherungssachen zur An-
wendung kommen. 

Materialien 
§ 91 Vorentwurf I; Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 20, 65-72; Prot. Arbeitsgruppe Verwaltungsre-
form 16.7.1965, S. 11-13; Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 26 f., 54-59; Prot. 
Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 22 f.; Erläuterungen JD November 1966, S. 17 f.; Botschaft I 1967, S. 
47-50; Botschaft II 1968, S. 4. 
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A.  Entstehungsgeschichte 
In § 91 Vorentwurf I beschränkte sich die sachliche Zuständigkeit des Verwal-
tungsgerichts im Klageverfahren auf die Beurteilung (behaupteter) finanzieller An-
sprüche öffentlichrechtlich Bediensteter gegen das Gemeinwesen, die Beurteilung 
öffentlichrechtlicher Entschädigungen aus Verantwortlichkeit für das Verhalten von 
Organen eines Gemeinwesens sowie den Entscheid über Streitigkeiten auf Aner-
kennung des Gemeinde- und Kantonsbürgerrechts; daneben wurden in Form einer 
Generalklausel auch Streitigkeiten öffentlichrechtlicher Natur zwischen zwei Ge-
meinwesen dem Klageverfahren unterstellt 1. In § 49 lit. d Vorentwurf II trat die 
Enteigungsentschädigung zum Katalog hinzu. 

Im Entwurf eines Kompetenzkatalogs durch die Justizdirektion 2 wich der bisherige 
Zuständigkeitskatalog allgemeineren Formulierungen ("vermögensrechtliche Strei-
tigkeiten"); neu sollte das Verwaltungsgericht erstinstanzlich auch für die "Ausle-
gung von öffentlich-rechtlichen Verträgen", die "Streitigkeiten zwischen einem Be-
liehenen und der Verleihungsbehörde" und für die Beurteilung von "Entschädi-
gungsansprüchen aus dem Widerruf einer Verwaltungsverfügung" zuständig sein. 
Der Gesetzgeber war der Auffassung, dass öffentlichrechtliche Streitigkeiten, "die 
sich nicht aus einem verwaltungsmässigen Unterordnungsverhältnis herleiten, son-
dern an welchem gleichgestellte Parteien beteiligt sind" 3, für die ursprüngliche 
Verwaltungsgerichtsbarkeit geeignet sind. Folgerichtig wurden Sachgebiete, die 
nach dem Gesetz über das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten vom 25. Brach-
monat 1841 der ursprünglichen Verwaltungsgerichtsbarkeit zugewiesen waren (öf-
fentliche Abgaben, Bürgerrecht, Benutzung öffentlichen Eigentums, öffentliche 
Fürsorge, Armenwesen), wegen ihres Subordinationscharakters der nachträglichen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit unterstellt 4. Der Entscheid über Schadenersatzansprü-
che gestützt auf das Verantwortlichkeitsgesetz 5 wurde trotz Bedenken weiterhin 
den Zivilgerichten überlassen mit der Begründung, die Verwandtschaft mit dem 
Schadenersatzrecht des Obligationenrechts rechtfertige die Zuweisung und biete 
dem betroffenen Privaten die besseren Rechtsschutzgarantien 6. 

                                                
1 § 91 Vorentwurf I. 
2 Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 20. 
3 Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 66. 
4 Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 66. 
5 Gesetz über die Verantwortlichkeit der öffentlichen Beamten und Angestellten und über die Haftung des Staa-
tes und der Gemeinden für ihre Beamten (Verantwortlichkeitsgesetz) vom 21. Dezember 1939 (SAR 150.100). 
6 Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 67; Botschaft I 1967, S. 49. 
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B.  Sachliche Zuständigkeit 
Die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts als einzige Instanz wird in drei Teilge-
neralklauseln begründet. 

I.  Ziff. 1: Streitigkeiten aus verwaltungsrechtlichen Verträgen 

1.  Entstehungsgeschichte 
Der Gesetzgeber dachte bei Erlass dieser Bestimmung zunächst nur an verwaltungs-
rechtliche Verträge zwischen öffentlichrechtlichen Körperschaften ohne Beteiligung 
Privater 7. Die Beschränkung der verwaltungsgerichtlichen Zuständigkeit auf die 
blosse Auslegung derartiger Verträge wich der heute bestehenden, umfassenden 
Formulierung unter Einschluss der Verträge eines Gemeinwesens mit einem Priva-
ten 8. 

2.  Inhalt 
Die Anwendung der Bestimmung bietet zwei Schwierigkeiten: Die Qualifikation 
der angefochtenen Regelung als Vertrag (und nicht als Verfügung oder Rechtssatz) 
und die Feststellung, ob ein verwaltungsrechtlicher oder ein privatrechtlicher Ver-
trag vorliegt. 

a)  Definition 

Ein öffentlichrechtlicher Vertrag ist ein konsensual zustandegekommenes (auf ü-
bereinstimmenden Willenserklärungen zweier oder mehrerer Rechtssubjekte beru-
hendes) Rechtsverhältnis, das auf öffentlichem Recht basiert und die Regelung ei-
ner konkreten, verwaltungsrechtlichen Rechtsbeziehung zum Gegenstand hat 9. 

Im Gesetz wird der Ausdruck öffentlich-rechtlicher Vertrag verwendet, in der Lehre 
dominiert die Bezeichnung verwaltungsrechtlicher Vertrag. Gelegentlich wird zu-
dem zwischen verwaltungsrechtlichem (als Untergattung öffentlichrechtlicher Ver-
träge, die Verwaltungsbeziehungen regeln) und öffentlichrechtlichem (als Oberbeg-
riff, worunter etwa völkerrechtliche oder Staatsverträge fallen) Vertrag unterschie-
den 10; in der vorliegenden Kommentierung wird einheitlich der Begriff verwal-
tungsrechtlicher Vertrag verwendet. 

                                                
7 Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 69. 
8 Prot. Arbeitsgruppe Verwaltungsreform 16.7.1965, S. 12; Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 55. 
9 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 843; STUMM, Rz 724. 
10 WOLFF/BACHOF/STOBER, Verwaltungsrecht I, § 54 Rdnr. 16; STUMM, Rz 723. 
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Der verwaltungsrechtliche Vertragsbegriff unterscheidet sich nicht vom privatrecht-
lichen Vertragsbegriff. Der Unterschied liegt im wesentlichen im Vertragsgegens-
tand begründet (dazu Rz 12). Nicht notwendig ist, dass wenigstens eine Körper-
schaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts als Vertragspartner beteiligt ist; Verwal-
tungsverträge zwischen Privaten sind denkbar 11. 

b)  Abgrenzung 

aa)  Verfügung - Vertrag 

Mit der Verfügung werden Rechtsfolgen einseitig 12 und hoheitlich herbeigeführt, 
einer zustimmenden Willenserklärung bedarf es nicht; anders beim verwaltungs-
rechtlichen Vertrag, der eine Einigung (konsensuales Element) mindestens zweier 
Rechtssubjekte voraussetzt 13. Die Unterscheidung ist mitunter schwierig und durch 
Auslegung zu ermitteln. Dabei kann in formeller Hinsicht die Bezeichnung der 
Verwaltungsbeziehung als Vertrag ein Indiz sein; gewichtiger ist allerdings in mate-
rieller Hinsicht, ob der Inhalt der Verwaltungsbeziehung (die begründeten Rechte 
und Pflichten) auf übereinstimmendem Willen beruht 14. Ist der in der Vereinbarung 
geregelte Inhalt einer einseitigen Bestimmung durch Verwaltungsakt gar nicht zu-
gänglich (etwa, weil der betreffenden Behörde im geregelten Sachbereich gar keine 
Verfügungskompetenz zukommt), ist beim Vorliegen von Konsens auf einen ver-
waltungsrechtlichen Vertrag zu schliessen. Die Unterzeichnung durch beide am 
Verwaltungsrechtsverhältnis beteiligten Parteien kann Indiz für das Vorliegen eines 
verwaltungsrechtlichen Vertrags sein (vgl. aber zur mitwirkungsbedürftigen Verfü-
gung, die vom Verfügungsadressaten auch unterzeichnet wird, Rz 10 nachfolgend). 
Bei der Bestimmung sind ebenso die gesamten Umstände des Zustandekommens 
der Verfügung oder des Vertrags zu berücksichtigen; wo die Mitwirkung des "Ver-
tragspartners" an der gemeinsamen Willensbildung unmassgeblich war, ist unter 
Umständen von fehlendem Konsens und damit von einer einseitigen Anordnung der 
betreffenden Behörde auszugehen. Fehlt es am vertraglichen Bindungswillen eines 
Adressaten vollständig, liegt kein 

                                                
11 RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 46 B I c, S. 142. 
12 STUMM, Rz 728. 
13 GIACOMINI, Vertrag, S. 28 ff.; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 844; ERICHSEN in Erichsen/Martens, Allg. VerwR, § 24 
Rn 1 f.; ULE/LAUBINGER, § 68 Rz 2; WOLFF/BACHOF/STOBER, Verwaltungsrecht I, § 54 Rdnr. 1 ff. 
14 WOLFF/BACHOF/STOBER, Verwaltungsrecht I, § 54 Rdnr. 14. 
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Vertrag vor; bei fehlender Regelungskompetenz der Behörde im betreffenden Sach-
bereich auch keine (bzw. eine nichtige) Verfügung. 

Die mitwirkungsbedürftige Verfügung ist Verfügung und nicht Vertrag. Die Zu-
stimmung des Verfügungsadressaten ist nur Voraussetzung des Zustandekommens 
der Verfügung und macht diese nicht zum Vertrag; der Verfügungsadressat kann 
zwar auf die Wirksamkeit oder Rechtmässigkeit der Verfügung Einfluss nehmen, 
"der Inhalt des Verwaltungsakts ist aber seinem rechtsgeschäftlichen Bindungswil-
len entzogen" 15. Mitwirkungsbedürftige Verfügungen sind in der Regel begünsti-
gende Verwaltungsakte, die nur auf Antrag des zu Begünstigenden erlassen werden 
(am bekanntesten: die Anstellungsverfügung im Dienstrecht) 16. 

bb)  Rechtssatz - Vertrag 

Vom Rechtssatz unterscheidet sich der verwaltungsrechtliche Vertrag durch die 
individuell-konkrete Rechtsbeziehung, die er regeln will; dagegen beinhaltet der 
Rechtssatz eine generell-abstrakte Regelung mit offenem Adressatenkreis 17. 

cc)  Privatrechtlicher Vertrag - verwaltungsrechtlicher Vertrag 

Praktisch zu den grössten Schwierigkeiten führt die Abgrenzung zwischen verwal-
tungsrechtlichem und privatrechtlichem Vertrag. Sie ist zunächst dann unproblema-
tisch, wenn der Vertrag in Vollzug einer gesetzlichen Regelung geschlossen wird, 
die dem öffentlichen Recht angehört 18 oder wenn das öffentliche Recht die vertrag-
liche Rechtsbeziehung zwischen den Parteien selbst als privat- oder verwaltungs-
rechtlich qualifiziert. Ist dies nicht der Fall, wird die Abgrenzung nach herrschender 
Lehre 19 anhand des Vertragsgegenstands versucht. Danach liegt ein verwaltungs-
rechtlicher Vertrag vor, wenn Vertragszweck die unmittelbare Regelung verwal-
tungsrechtlicher Obliegenheiten ist, ein privatrechtlicher hingegen, wenn mit der 
Vereinbarung nur indirekt (mittelbar) öffentliche Interessen verfolgt werden 20. Da 
sich bei Austauschverträgen verschiedenartige Leistungen gegenüberstehen, hilft 
die Definition dann nicht weiter, wenn die Leistung des Gemeinwesens verwal-
tungsrechtlicher 

                                                
15 WOLFF/BACHOF/STOBER, Verwaltungsrecht I, § 46 Rdnr. 31; vgl. auch ULE/LAUBINGER, § 68 Rz 2. 
16 ULE/LAUBINGER, § 48 Rz 21. 
17 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 846; JAAG, Rechtssatz, S. 109. 
18 ERICHSEN in Erichsen/Martens, Allg.VerwR, § 25 Rn 2. 
19 GYGI, Verwaltungsrecht, S. 206 f.; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 849; ERICHSEN in Erichsen/Martens, Allg.VerwR, § 
25 Rn 2. 
20 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 849. 
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Natur ist, jene des Privaten aber genausogut als privatrechtlich qualifiziert werden 
könnte. Diesfalls dürfte grundsätzlich gelten, dass es gemischte Verträge (zumindest 
verfahrensrechtlich) nicht gibt und ein verwaltungsrechtlicher Vertrag bereits dann 
vorliegt, wenn nur schon eine Vertragsleistung dem Verwaltungsrecht zuzuordnen 
ist (umstritten) 21. Die Zuordnung von Verträgen nach dem Kriterium der Geeignet-
heit zur Erfassung nach Privatrecht oder öffentlichem Recht 22 ist unbefriedigend, 
da das öffentliche Recht dem Staat Grenzen in seiner Machtbefugnis setzt und diese 
Begrenzung nicht nur bei der Zulässigkeit vertraglichen Handelns, sondern auch bei 
Streitigkeiten um bereits abgeschlossene Verträge Beachtung finden sollte (zum 
Beispiel Grundsatz der Verhältnismässigkeit von Leistung und Gegenleistung). 

Verwaltungsrechtliche Verträge können auch zwischen Privaten abgeschlossen 
werden, solange die vertragliche Beziehung vom öffentlichen Recht bestimmt wird 
23. 

c)  Zuständigkeitsumfang 

Unter verwaltungsvertraglichen Streitigkeiten sind nicht nur solche über Geld zu 
verstehen, sondern über sämtliche Leistungsstörungen, die bei der Abwicklung von 
Verwaltungsverträgen anfallen können (Nichterfüllung, Schlechterfüllung, clausula 
rebus sic stantibus; zur culpa in contrahendo vgl. Rz 16). Dies hat zur Folge, dass 
insbesondere bei Verträgen über Dienstverhältnisse nicht nur die vereinbarte Besol-
dung eingeklagt werden kann, sondern auf Antrag Kündigungsgründe vom Verwal-
tungsgericht überprüft, Arbeitszeugnisse ausgestellt oder Genugtuungsleistungen 
beurteilt werden müssen 24. Dies ergibt sich einerseits aus dem in § 60 Ziff. 1 um-
schriebenen Zuständigkeitsbereich, der sich einschränkungslos auf "Streitigkeiten 
aus öffentlich-rechtlichen Verträgen" erstreckt, andererseits aber auch aus § 67 
VRPG, der bezüglich des Klageverfahrens (auch) auf den die sachliche Zuständig-
keit des angerufenen 

                                                
21 Differenzierend EYERMANN/FRÖHLER, § 40 Rz 8, wonach der Schwerpunkt des Vertragsgegenstands massge-
bend ist; ebenso AGVE 1986, 500; gl. M. STUMM, Rz 727; a.M., KOPP, VwVfG, § 54 Rz 8, wonach es auf den 
Vertragsschwerpunkt nicht ankommt und gemischte Verträge verfahrensrechtlich trennbar sind. 
22 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 851. 
23 RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 46 B I c, S. 142; BGE 103 Ib 337; vgl. auch WOLFF/BACHOF/STOBER, Verwal-
tungsrecht I, § 54 Rdnr. 19; KOPP, VwVfG, § 54 Rz 10; EYERMANN/FRÖHLER, § 40 Rz 9. 
24 Anders teilweise bei den Beamten und öffentlichrechtlich Angestellten, die gewählt oder anstellungsverfügt 
werden und bei denen sich der verwaltungsgerichtliche Rechtsschutz nach den §§ 55 und 59 richtet. 
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Gerichts erweiternden § 15 ZPO verweist. Danach können beim Gericht der Haupt-
sache auch Nebenbegehren gestellt werden, die als selbständige Klagen nicht in die 
Zuständigkeit des in der Hauptsache angerufenen Gerichts fallen würden; vorausge-
setzt ist ein enger Sachzusammenhang mit der Hauptsache 25. Der verwaltungs-
rechtliche Vertrag unterliegt im verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren auch der 
Anfechtung wegen Irrtums, Täuschung oder Drohung. 

Feststellungsklagen im Bereich verwaltungsrechtlicher Verträge sind im gleichen 
Umfang zulässig wie vor den Zivilgerichten; das bedeutet, dass der Kläger ein 
rechtliches Interesse an der sofortigen Feststellung nachweisen muss (§ 170 ZPO). 

Fraglich ist, ob auch Ansprüche aus culpa in contrahendo (cic) im verwaltungsge-
richtlichen Klageverfahren nach § 60 Ziff. 1 geltend gemacht werden können, oder 
ob diesbezüglich ein Staatshaftungsfall vorliegt, der vom Zivilrichter zu beurteilen 
ist (§ 9 Verantwortlichkeitsgesetz 26). Der enge Zusammenhang mit (möglicherwei-
se zustandegekommenen) vertraglichen Absprachen wie die in der Lehre heute vor-
genommene Positionierung dieses "Haftungstatbestands eigener Art" näher bei der 
Vertrags- als der Deliktshaftung 27 spricht für die Zuständigkeits des Verwaltungs-
gerichts zur Beurteilung von Ansprüchen aus cic; überdies wird damit die (verfah-
rensverteuernde und -verzögernde) Spaltung des Rechtswegs für den Fall vermie-
den, dass bei festgestellter Nichtigkeit des verwaltungsrechtlichen Vertrags gleich-
zeitig auch mögliche Schadenersatzansprüche beurteilt werden können. 

d)  Konkurrenz zu § 60 Ziff. 3 

Liegt eine vermögensrechtliche Streitigkeit aus verwaltungsrechtlichem Vertrag 
vor, lässt sich die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts sowohl aus Ziffer 1 wie 
auch aus Ziffer 3 der hier kommentierten Bestimmung ableiten 28. Die Unterschei-
dung zwischen den Vorschriften in § 60 Ziff. 

                                                
25 Vgl. § 67 Rz 10 f. 
26 Gesetz über die Verantwortlichkeit der öffentlichen Beamten und Angestellten und über die Haftung des 
Staates und der Gemeinden für ihre Beamten (Verantwortlichkeitsgesetz) vom 21. Dezember 1939 (SAR 
150.100). 
27 Zur (umstrittenen) Rechtsnatur der vorvertraglichen Haftung vgl. anstatt vieler EUGEN BUCHER, in: Heinrich 
Honsell / Nedim Peter Vogt / Wolfgang Wiegand (Hrsg.), Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obli-
gationenrecht I, Art. 1-529 OR, Basel und Frankfurt am Main 1992, Art. 1 N 89 ff., sowie THEO GUHL / HANS 

MERZ / ALFRED KOLLER, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. Aufl., Zürich 1991, S. 99 f. 
28 Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 55. 
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1-3 ist (vorbehältlich des Subsidiaritätsgrundsatzes in Ziffer 3 29) folgenlos, weshalb 
auf die Zuweisung (in der Regel) nichts ankommt. 

e)  Konkurrenz zu § 52 Ziff. 3 

Vgl. dazu § 52 Rz 33 ff. 

f)  Konkurrenz zu § 52 Ziff. 4 

Streitigkeiten über die im öffentlichen Recht begründete Kostenverteilung zwischen 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts (etwa Schulkosten, Strassenunter-
halts- oder -erstellungkosten) unterliegen im Grundsatz der nachträglichen Verwal-
tungsgerichtsbarkeit, sind also mit Beschwerde bei einer Verwaltungsbehörde, zu-
meist dem Regierungsrat, geltend zu machen. Liegt hingegen eine Vereinbarung 
über die Kostenverteilung vor und gründet die Streitigkeit im Bestand oder in der 
Auslegung der Vereinbarung, handelt es sich um eine Streitigkeit aus verwaltungs-
rechtlichem Vertrag gemäss § 60 Ziff. 1, die auf dem Klageweg auszutragen ist. Die 
Unterscheidung überzeugt nicht restlos, war aber vom Gesetzgeber klar gewollt 30. 

3.  Kasuistik 
Die Rechtsbeziehung des Aargauischen Elektrizitätswerk (AEW) zum Strombezü-
ger ist öffentlichrechtlich (aber nicht notwendigerweise ein verwaltungsrechtlicher 
Vertrag; AGVE 1994, 78); diejenige zwischen kommunalem Versorgungsbetrieb 
und Benützer ist jedenfalls dann öffentlichrechtlich, wenn dies aus der Gesamtheit 
der Bestimmungen des Reglements hervorgeht (AGVE 1986, 500) - § 60 Ziff. 1 
begründet keine ausschliessliche Zuständigkeit; Forderungen aus öffentlichrechtli-
chen Verträgen können nach dem Attraktionsprinzip auch im Enteignungsverfahren 
beurteilt werden (VGE I/8 vom 24. März 1982 i.S. P., S. 5 f.) - Zuständigkeit gege-
ben bei Erschliessungsregelung in Baubewilligung, die sich als verwaltungsrechtli-
cher Vertrag erweist (VGE I/42 vom 9. September 1983 i.S. K., S. 7 ff.) - Freiwilli-
ges Leistungsversprechen eines Privaten, aufgrund dessen das Gemeinwesen eine 
baurechtliche Planungsmassnahme trifft; der aus einem solchen Vertrag hergeleitete 
Rückforderungsanspruch ist öffentlichrechtlicher Natur (AGVE 1973, 270 ff.) - § 
60 Ziff. 1 ist eine reine Zuständigkeitsnorm, sie untersagt anderen Instanzen nicht, 
verwaltungsrechtliche Verträge 

                                                
29 Vgl. dazu Rz 35 f. 
30 Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 26 f. 
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vorfrageweise zu überprüfen (AGVE 1990, 317 ff.) - Der Grundsatzentscheid, der 
zur Bildung eines Zweckverbandes führt, beruht zwar auf den übereinstimmenden 
Willenserklärungen der am Verband beteiligten Gemeinwesen und stellt insoweit 
einen verwaltungsrechtlichen Vertrag dar; zielen aber die im Vertrag enthaltenen 
Willenserklärungen oder allenfalls die mit dem Vertrag oder im Anschluss daran 
ausgehandelten Satzungen nicht bloss auf die Begründung subjektiver Rechte und 
Pflichten zwischen den Vertragsparteien ab, sondern auch auf die Schaffung objek-
tiver Normen über die Verteilung der Lasten, und wird dem Vertrag überdies eine 
staatliche Bestätigung zuteil, wird der verwaltungsrechtliche Vertrag zum Rechts-
satz (AGVE 1996, 174). 

II.  Ziff. 2: Streitigkeiten über bestehende Verleihungsverhältnisse 

1.  Entstehungsgeschichte 
Die Bestimmung wurde aus § 48 Ziffer 3 GNG 31 übernommen und auf alle Fälle 
von Verleihungen ausgedehnt 32. Die Einschränkung hinsichtlich Entzug und Be-
schränkung von Verleihungen und ihre Unterstellung unter die nachträgliche Ver-
waltungsgerichtsbarkeit (§ 52 Ziff. 7) wurde damit begründet, dass bei Aufhebung 
eines bestehenden Rechts das rechtsgestaltende Element gegenüber der eigentlichen 
Rechtsprechung im Vordergrund stehe 33. 

2.  Verleihungsverhältnisse 
Die Konzession (Verleihung) ist die Verleihung eines Rechts zur Ausübung einer 
monopolisierten Tätigkeit oder zur Sondernutzung einer öffentlichen Sache 34. § 60 
Ziff. 2 setzt eine bestehende Konzession voraus und erfasst primär das Verhältnis 
zwischen Konzedent und Konzessionär, allenfalls auch das Verhältnis der Konzes-
sionäre untereinander, soweit Konzessionsbestimmungen im Streit stehen, nicht 
aber Streitigkeiten zwischen den Konzessionären, die auf privatrechtlichen Verein-
barungen zwischen diesen beruhen oder Streitigkeiten mit nicht am Konzessions-
verhältnis beteiligten Dritten 35. 

                                                
31 Gesetz über die Nutzung und den Schutz der öffentlichen Gewässer (GNG) vom 22. März 1954 (SAR 
763.200). 
32 Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 70. 
33 Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 29; vgl. auch § 52 Rz 61 und 74. 
34 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 2008. 
35 KILLER, S. 341; AGVE 1994, 79. 
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3.  Wohlerworbene Rechte an öffentlichen Sachen und Tavernenrechte 
Ehehafte Fischenzen, Wässerungs- und Tavernenrechte unterstanden vor Erlass des 
VRPG der Zivilgerichtsbarkeit; zur Klarstellung und um die Abkehr von der Fis-
kustheorie deutlich zu machen, fanden sie Aufnahme in den Zuständigkeitskatalog 
von § 60 36. Die Aufnahme der wohlerworbenen Rechte öffentlichrechtlicher Natur 
wurde mit der Begründung, dass ehehafte Rechte solche wohlerworbenen Rechte 
darstellen könnten, vollzogen 37. Nach Meinung des Gesetzgebers bleiben weiterhin 
die Zivilgerichte zuständig, wenn es nicht darum geht, ob ein öffentliches Recht an 
einer solchen Sache besteht, sondern darum, ob eine öffentliche Sache oder ein Ge-
genstand des Privatrechts vorliegt, so etwa, wenn es sich um die Qualifikation eines 
Gewässers als öffentlich oder privat handelt 38. 

4.  Konkurrenz zu § 52 Ziff. 6 
Die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts im Klageverfahren setzt ein bestehendes 
Verleihungsverhältnis voraus. Gestützt auf § 52 Ziff. 6 wird demgegenüber im Be-
schwerdeverfahren entschieden, ob eine bestimmte Nutzung an einer öffentlichen 
Sache in den Gemeingebrauch fällt oder ob es sich um eine Sondernutzung handelt, 
die der (noch nicht bestehenden) Verleihung bedarf 39. 

5.  Konkurrenz zu § 52 Ziff. 7 
In § 60 Ziff. 2 werden Entzug und Beschränkung von Verleihungsverhältnissen von 
der verwaltungsgerichtlichen Zuständigkeit im Klageverfahren ausgenommen. Der 
Ausschluss deckt sich in etwa mit der Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts im 
Beschwerdeverfahren gestützt auf § 52 Ziff. 7. Mit Ziffer 7 können rechtsgestalten-
de Administrativakte, die eine rechtskräftig erteilte Konzession nachträglich entzie-
hen oder einschränken, der gerichtlichen Überprüfung unterworfen werden 40. 

                                                
36 Prot. Exp.Kom. 10.12.1966, S. 2; Botschaft I 1967, S. 48. 
37 Prot. Exp.Kom. 10.12.1966, S. 2; Botschaft I 1967, S. 48. 
38 Botschaft I 1967, S. 48. 
39 Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 26; vgl. auch § 52 Rz 69. 
40 Vgl. zum Ganzen § 52 Rz 75 ff.; AGVE 1990, 337. 
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6.  Kasuistik 
Die "kunstvolle" Zergliederung der Zuständigkeiten bei Streitigkeiten um Verlei-
hungsverhältnisses sowie die Auffassung des historischen Gesetzgebers, dass die 
Erteilung einer Konzession nicht justiziabel ist, hat dazu geführt, dass § 60 Ziff. 2 
bedeutungslos geblieben ist. 

§ 50 Abs. 1 GNG 41 schliesst von der verwaltungsgerichtlichen Zuständigkeit auch 
Streitigkeiten über Verleihungen aus; der anders formulierte Wortlaut im GNG ist 
auf ein gesetzgeberisches Versehen zurückzuführen (AGVE 1990, 336 ff.; 1971, 
354) - Die Überprüfung der Erteilung einer Konzession ist der verwaltungsgericht-
lichen Zuständigkeit entzogen (AGVE 1984, 432; 1990, 337) - Jagdpachtverhältnis-
se sind Verleihungsverhältnisse und fallen unter § 60 Ziff. 2; sie sind allerdings 
abzugrenzen von Streitigkeiten zwischen den Mitgliedern der Jagdgesellschaft, die 
vom Zivilrichter zu beurteilen sind (fraglich 42, AGVE 1970, 230; Prot. Exp.Kom. 
10.12.1966, S. 2; Botschaft I 1967, S. 48) - Die Jagdpacht ist ein verwaltungsrecht-
licher Vertrag (AGVE 1975, 563; 1970, 388) 43. 

III.  Ziff. 3: Vermögensrechtliche Streitigkeiten 

1.  Entstehungsgeschichte 
§ 60 Ziff. 3 markiert die Abkehr von der Fiskustheorie, die noch bis zum Erlass des 
VRPG die Zuständigkeiten im aargauischen Rechtspflegesystem bestimmte 44. Im 
Entwurf eines Kompetenzkatalog der Justizdirektion wurde zwischen vermögens-
rechtlichen Streitigkeiten zwischen öffentlichrechtlichen Körperschaften einerseits 
und den finanziellen Ansprüchen der Beamten gegen den Dienstherrn andererseits 
unterschieden 45. Im Laufe des Gesetzgebungsverfahren wurden beide Bestimmun-
gen umfassender formuliert und zusammengelegt 46. Die Vorschrift wurde als Sub-
sidiärklausel konzipiert (Vorbehalt der Verwaltungsgerichtsbeschwerde und des 
Zivilrichters), mit der alle vermögensrechtlichen 

                                                
41 Gesetz über die Nutzung und den Schutz der öffentlichen Gewässer (GNG) vom 22. März 1954 (SAR 
763.200). 
42 Vgl. AGVE 1975, 563. 
43 Ebenso RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 46 IV e, S. 144, allerdings unter blossem Verweis auf AGVE 1975, 563. 
44 Das Gesetz über das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten vom 25. Brachmonat 1841 kannte nur die ur-
sprüngliche Verwaltungsgerichtsbarkeit; vgl. auch Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 9 f. 
45 Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 69 ff. 
46 Prot. Arbeitsgruppe Verwaltungsreform 16.7.1965, S. 11 ff. 
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Streitigkeiten (zunächst zwischen öffentlichrechtlichen Körperschaften 47, schliess-
lich auch zwischen diesen und Privaten 48) erfasst werden sollten. Den Vorbehalt 
der Verwaltungsgerichtsbeschwerde bezog der Gesetzgeber im wesentlichen auf die 
im öffentlichen Recht begründete Kostenverteilung zwischen öffentlichrechtlichen 
Körperschaften (§ 52 Ziff. 4), die der primären Zuständigkeit der Verwaltungsbe-
hörden nicht entzogen werden sollte 49. Ausgenommen wurden ferner Staatsbeiträ-
ge, die sich nach Auffassung des Gesetzgebers "für die Rechtsprechung überhaupt 
nicht eignen" 50 sowie Streitigkeiten in Sozialversicherungssachen 51. 

2.  Klagevoraussetzungen bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten nach 
§ 60 Ziff. 3 
Die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts gestützt auf § 60 Ziff. 3 setzt voraus, 
dass eine vermögensrechtliche Streitigkeit unter Beteiligung einer öffentlichrechtli-
chen Körperschaft oder Anstalt vorliegt und kein verwaltungsgerichtliches Be-
schwerdeverfahren oder eine zivilrechtliche Klage möglich ist. Die Voraussetzun-
gen müssen kumulativ vorliegen 52. 

Obwohl im Gesetzestext nicht ausdrücklich erwähnt, fallen unter die angeführten 
Bestimmungen nur Streitigkeiten öffentlichrechtlicher Natur 53. Zu den weiteren 
Sachurteilsvoraussetzungen vgl. § 61 Rz 7 ff. 

a)  Vermögensrechte 

Klageweise durchsetzbar im Anwendungsbereich von Ziffer 3 sind nur Vermögens-
rechte. Vermögensrechtlich sind Klagen über (behauptete) Rechte, die zum Vermö-
gen gehören; die in der Klage anbegehrte Leistung muss sich unmittelbar auf das 
Vermögen des Klägers auswirken 54. Feststellungsklagen sind zulässig, wenn auch 
nach zivilprozessualen Grundsätzen ein Feststellungsinteresse (über eine vermö-
gensrechtlich relevante Verpflichtung) besteht. 

Keine vermögensrechtlichen Streitigkeiten sind Begehren, mit denen nur mittelbar 
über ein konkretes vermögenswertes Recht hinausreichende 

                                                
47 Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 54. 
48 RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 46 B I c, S. 142; LEBER, 22; BGE 103 Ib 337. 
49 Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 26; vgl. § 52 Ziff. 4 Rz 50. 
50 Botschaft I 1967, S. 48 f. 
51 Heute ist die Zuständigkeit im Rahmen des Beschwerdeverfahrens gestützt auf Art. 6 Ziff. 1 EMRK bzw. § 
52 Ziff. 20 gegeben (dazu § 52 Rz 175 ff.). 
52 AGVE 1996, 175. 
53 AGVE 1979, 273; 1974, 159; KILLER, S. 344. 
54 GULDENER, S. 109. 
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wirtschaftliche Interessen durchgesetzt werden sollen. Der Klageantrag muss auf 
einen Geldbetrag gehen oder eine Leistung verlangen, die einen ausdrückbaren 
Geldwert aufweist. Wird ein Geldbetrag nur deshalb (mit-)eingeklagt, um eine nicht 
vermögenswerte oder nur in einem Nebenpunkt vermögenswerte Streitigkeit zur 
Entscheidung zu bringen, ist die Klage gestützt auf § 60 Ziff. 3 unzulässig 55. An-
stellungsbedingungen, Beförderungen oder die Gewährung ausserordentlicher 
Dienst(alters)zulagen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Klageverfahrens 
56, selbst wenn zu deren Durchsetzung ein Geldbetrag (zum Beispiel die nicht ge-
währte Lohnerhöhung) eingeklagt wird. 

Immerhin kann die (materielle) Beurteilung eines nichtvermögensrechtlichen öf-
fentlichrechtlichen (nicht privatrechtlichen) 57 Anspruches als Nebenbegehren gebo-
ten sein, wenn ein enger Sachzusammenhang mit der Hauptsache vorliegt und das 
Nebenbegehren nicht als eigentliches Hauptbegehren erscheint; dies folgt aus der 
Verweisung in § 67 auf § 15 ZPO. 

b)  Beteiligung einer öffentlichrechtlichen Körperschaft oder Anstalt 

Das Klageverfahren setzt Beteiligung einer kantonalen oder kommunalen öffent-
lichrechtlichen Körperschaft oder Anstalt voraus. Der Begriff der Beteiligung ist 
weit auszulegen 58. Stehen sich zwei Private gegenüber, die öffentlichrechtliche 
Aufgaben wahrnehmen, kann die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts im Klage-
verfahren (entgegen dem Gesetzeswortlaut) beim Vorliegen der weiteren Voraus-
setzungen gleichwohl gegeben sein. 

c)  Subsidiarität zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde 

Die verwaltungsgerichtliche Klage ist nur zulässig, sofern nicht die Verwaltungsge-
richtsbeschwerde gegeben ist; der Vorbehalt bezieht sich nicht auf die Verwal-
tungsbeschwerde 59. Die Formulierung verlangt nicht, dass die Beschwerde an das 
Verwaltungsgericht im Zeitpunkt der Klageerhebung tatsächlich noch offen stehen 
muss; die - wenn auch verpasste - Möglichkeit der Beschwerdeführung reicht aus, 
dass die verwaltungsgerichtliche Klage wegen des in Ziffer 3 verankerten Subsidia-
ritätsgrundsatzes unzulässig ist. Die Regelung schafft wegen der oftmals 

                                                
55 KÖLZ, Kommentar, § 81 N 3. 
56 Botschaft I 1967, S. 50. 
57 Vg. § 67 Rz 11. 
58 AGVE 1979, 274. 
59 AGVE 1980, 96. 
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nicht eindeutigen sachlichen Zuständigkeiten im Anwendungsbereich von § 52 er-
hebliche Probleme; sie ist überdies ungewöhnlich, da üblicher- (und vernünftiger-
weise) umgekehrt normiert wird - steht die Klage offen, ist die Beschwerde ausge-
schlossen 60. 

Beim Entscheid über den Subsidiaritätsgrundsatz ist allerdings der Grundgedanke 
des historischen Gesetzgebers zu beachten. Dieser bezog den Vorbehalt der (Ver-
waltungsgerichts-)Beschwerde im wesentlichen auf die im öffentlichen Recht be-
gründete Kostenverteilung zwischen öffentlichrechtlichen Körperschaften 61. Mit 
dem Vorbehalt war in erster Linie beabsichtigt, die Subsidiarität der verwaltungsge-
richtlichen Klage gegenüber dem Beschwerdeverfahren gestützt auf § 52 Ziff. 4 
(sachliche Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts zur Beurteilung im öffentlichen 
Recht begründeter Kostenverteilung zwischen juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts) festzuhalten. Verpasste (klageausschliessende) Beschwerdemöglich-
keiten sind deshalb nur zurückhaltend anzunehmen; die Klage ist im Grundsatz zu-
lässig, wenn über im öffentlichen Recht begründete vermögensrechtliche Ansprü-
che gestritten wird, auch wenn eine Behörde über den Anspruch bereits (beschwer-
defähig) entschieden hat. In jedem Fall im Sinn von § 60 Ziff. 3 unbeachtlich sind 
Verfügungen und Entscheide, die eine Partei (zum Beispiel eine Gemeinde) gegen-
über einem gleichgeordneten Rechtssubjekt (einer anderen Gemeinde) verfügt hat; 
das fehlende Subordinationsverhältnis schliesst die einseitige Festlegung eines 
Verwaltungsrechtsverhältnisses aus; derartige Entscheide dürften zumeist auch mit 
einem Nichtigkeitsgrund behaftet sein. Ob ein Subordinationsverhältnis besteht 
oder nicht, ist den massgebenden Normen zu entnehmen; so bestimmt sich das Ver-
hältnis der in einem Verband zusammengeschlossenen öffentlichrechtlichen Kör-
perschaften nicht nach dem VRPG, sondern anhand der jeweiligen Satzungen. Se-
hen diese vor, dass gegenüber einer beteiligten öffentlichrechtlichen Körperschaft 
(wenn vielleicht auch nur bezüglich gewisser Sachgebiete) mittels Mehrheitsbe-
schluss ein Verwaltungsrechtsverhältnis einseitig festgelegt werden kann, ist eine 
Verfügung zu erlassen, die im Beschwerdeverfahren anzufechten ist (mit der Folge 
des Klageausschlusses). Stehen sich die in einem Verband zusammengeschlossenen 
öffentlichrechtlichen Körperschaften gleichgeordnet gegenüber ohne die Möglich-
keit, dass Streitigkeiten zwischen den Parteien durch das 

                                                
60 Vgl. KÖLZ, Kommentar, Vorbem. zu §§ 81-86 N 5; METZ, S. 114; so auch die Regelung im Bund (vgl. Art. 
116 f. OG und insbesondere Art. 102 lit. a OG). 
61 Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 26 f. 
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Verbandskollektiv selbst entschieden werden können, ist die verwaltungsgerichtli-
che Klage gegeben. Findet sich in den Satzungen die Bestimmung, dass Streitigkei-
ten etwa zwischen Verband und Verbandsgemeinde im verwaltungsgerichtlichen 
Klageverfahren zu entscheiden sind, ist dies Indiz für ein fehlendes Subordinations-
verhältnis 62. 

d)  Vorbehalt des Zivilrichters 

Der Vorbehalt des Zivilrichters soll positive Zuständigkeitskonflikte vermeiden. Er 
erinnert an die zwischenzeitlich aufgegebene Fiskustheorie, gemäss welcher ver-
mögensrechtliche Streitigkeiten zwischen Bürger und Staat bzw. der Staatskasse 
(Fiskus) als privatrechtlich qualifiziert wurden, um den fehlenden öffentlichrechtli-
chen Rechtsschutz zu kompensieren, und vom Zivilrichter zu beurteilen waren. Der 
Gesetzgeber hat bewusst auf die Aufzählung von Sachgebieten, die vom Zivilrichter 
zu beurteilen sind, verzichtet, um der Praxis die Abgrenzung zwischen Zivilrecht 
und öffentlichem Recht zu überlassen und die Entwicklung der Verwaltungsrechts-
pflege nicht unnötig einzuschränken 63. Der Vorbehalt zivilgerichtlicher Verwal-
tungsrechtspflege beschränkt sich heute auf § 9 Verantwortlichkeitsgesetz 64 
(Staatshaftungsfälle) 65 sowie auf die §§ 47 und 48 des Gesetzes über die Gebäude- 
und Fahrnisversicherung 66 (Ansprüche gegenüber der kantonalen Gebäudeversi-
cherungsanstalt). 

Immerhin weist das VRPG neben den allgemeinen Bestimmungen des Verantwort-
lichkeitsgesetzes (sowie der Kantonsverfassung, vgl. deren § 75, der kausale Staats-
haftung unter gewissen Voraussetzungen auch in Fällen rechtmässig zugefügten 
Schadens vorsieht und damit das Verantwortlichkeitsgesetz teilweise derogiert) 
zwei Staatshaftungsfälle unmittelbar in das verwaltungsgerichtliche Klageverfahren 
(und nicht an den Zivilrichter, vgl. § 17 Abs. 2 und § 26 Abs. 2 [dazu Rz 40 ff. 
hiernach]) 

                                                
62 Allerdings auch nicht mehr, da kommunale oder interkommunale Rechtssätze die Zuständigkeitsregelung im 
VRPG nicht abändern können. 
63 Erläuterungen JD November 1966, S. 17 f. 
64 Gesetz über die Verantwortlichkeit der öffentlichen Beamten und Angestellten und über die Haftung des 
Staates und der Gemeinden für ihre Beamten (Verantwortlichkeitsgesetz) vom 21. Dezember 1939 (SAR 
150.100). 
65 Vgl. EICHENBERGER, Kommentar KV, § 75 N 3; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1459a, 1796; KÖLZ/HÄNER, Rz 13; 
Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 54 f.; Rz 2. 
66 Gesetz über die Gebäude- und Fahrnisversicherung vom 15. Januar 1934 (SAR 673.100). 

37 

38 



632 

e)  Vorbehalt der Sozialversicherungssachen 

Das Sozialversicherungsrecht wurde mit der Begründung, eine Zuweisung führe zur 
Überlastung des Verwaltungsgerichts und habe sich zu einer Spezialdisziplin entwi-
ckelt, nicht in den Zuständigkeitskatalog aufgenommen 67. Zuständig ist das Aar-
gauische Versicherungsgericht, eine Abteilung des Obergerichts. Massgebende Ver-
fahrensbestimmungen finden sich in der Verordnung über die Rechtspflege in Sozi-
alversicherungssachen 68. 

3.  Zuständigkeit direkt gestützt auf das VRPG 
§ 17 Abs. 2 (Ersatzpflicht des Gemeinwesens, dessen Organ das rechtliche Gehör 
verletzt hat) sowie § 26 Abs. 2 (Anspruch des von einem Widerruf Betroffenen auf 
Ersatz der gutgläubig getätigten Aufwendungen) begründen die Zuständigkeit des 
Verwaltungsgerichts abweichend vom Verantwortlichkeitsgesetz als erste Instanz 
im Klageverfahren für zwei Haftungsfälle unmittelbar gestützt auf das VRPG. 

a)  § 17 Abs. 2 

§ 17 Abs. 2 statuiert eine Kausalhaftung des Gemeinwesens für fehlerhaftes Verhal-
ten seiner Organe 69. Die Schadenersatzklage vollzieht sich in zwei Verfahrensstu-
fen. Aus dem ersten Verfahren muss sich ergeben, dass der unter Verletzung des 
rechtlichen Gehörs zustande gekommene Entscheid fehlerhaft ist bzw. war; der Ent-
scheid, der den mit einer Gehörsverletzung behafteten Entscheid aufhebt, ist Tatbe-
standsvoraussetzung 70 von § 17 Abs. 2 und für einen erfolgreichen Haftpflichtpro-
zess unabdingbar. Im hier relevanten Klageverfahren hat das Verwaltungsgericht 
nur noch zu prüfen, ob ein mit dem fehlerhaften Entscheid kausal zusammenhän-
gender Schaden vorliegt, wie hoch dieser Schaden ist und wieviel davon das ver-
antwortliche Gemeinwesen zu ersetzen hat. Ausnahmsweise (wenn kein reformie-
render Beschwerdeentscheid ergangen ist) und zu Unrecht prüft das Verwaltungsge-
richt im Klageverfahren vorfrageweise, ob die Gehörsverletzung zu einem in der 
Sache fehlerhaften Entscheid geführt hat 71. Diese Staatshaftungsfälle wurden dem 
Verwaltungsgericht entgegen der Regelung im Verantwortlichkeitsgesetz (vgl. 

                                                
67 Prot. GR Kom. 14.-16.9.1967, S. 15; Prot. GR 28.11.1967, Art. 1021, S. 1654. 
68 Verordnung über die Rechtspflege in Sozialversicherungssachen vom 22. Dezember 1964 (SAR 271.131). 
69 Botschaft I 1967, S. 22; AGVE 1975, 154. 
70 AGVE 1975, 155, 159. 
71 AGVE 1975, 159 f. 
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Rz 2, 37) zugewiesen, weil der Gesetzgeber davon ausging, das Verwaltungsgericht 
sei die geeignete (richterliche) Instanz, um Gehörsverletzungen im Verwaltungsver-
fahren sachgerecht zu beurteilen 72. 

Anwendungsfälle von § 17 Abs. 2 sind äussert selten, da die Haftung einen fehler-
haften Verwaltungsakt, der trotz dagegen gerichteter Beschwerde wegen Entzugs 
der aufschiebenden Wirkung vollzogen wird und dabei einen Schaden anrichtet, 
voraussetzt. Häufiger ist der Ersatz von Parteikosten im Beschwerdeverfahren an 
diejenige Partei, die vor erster (allenfalls zweiter) Instanz nicht richtig angehört 
wurde. 

Allerdings liesse sich fragen, ob nicht Fälle der Bewilligungsverweigerung, die im 
Beschwerdeverfahren zur Bewilligungserteilung führen und bei denen die Ursache 
der Verweigerung in der unterlassenen Gehörsgewährung begründet liegt, zu einer 
Entschädigungspflicht desjenigen Gemeinwesens führen muss, dessen Organ das 
rechtliche Gehör verletzt hat. Dies dürfte vor allem im Bereich von Baubewilli-
gungsentscheiden, die vor Baudepartement zuungunsten des Baugesuchstellers und 
unter Verletzung seines Gehörsansprüchs abgeändert werden, relevant sein. 

b)  § 26 Abs. 2 

Erleidet jemand, der im Vertrauen auf die widerrufene Verfügung gutgläubig Auf-
wendungen gemacht hat, durch den Widerruf einen Schaden, ist dieser Schaden zu 
ersetzen, sofern den Geschädigten am Widerruf der Verfügung kein Verschulden 
trifft. Verfahrensmässig ist der Schadenersatzanspruch klageweise geltend zu ma-
chen. Bei der Entschädigung, die in § 26 Abs. 2 angesprochen wird, handelt es sich 
im Grunde um eine Enteignungsentschädigung. Die Zuständigkeitsnorm konkurriert 
mit anderen Verfahrensvorschriften, vor allem jenen im Baugesetz zu den 
Voraussetzungen und zum Verfahren bei materieller Enteignung (§ 138 und §§ 148 
f. BauG); danach ist die Schätzungskommission zur Beurteilung in erster Instanz 
und danach das Verwaltungsgericht im Beschwerdeverfahren zuständig (§ 54). Das 
Vorliegen einer widerrufenen Verfügung ist Eintretensvoraussetzung 73. 

Die Bestimmung ist bedeutungslos geblieben. 

                                                
72 Botschaft I 1967, S. 22. 
73 VGE III/37 vom 28. April 1982 i.S. I. und Mitbeteiligte, S. 6 f. 
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4.  Konkurrenz zu § 52 Ziffer 3 und 4 
Vgl. Rz 18 f. und § 52 Rz 35 ff., insbesondere 38 und 44. 

5.  Konkurrenz zu § 54 
§ 54 nennt zwei Spezialverwaltungsgerichte, deren Entscheide mit Beschwerde an 
das Verwaltungsgericht weitergezogen werden können. Soweit diese vermögens-
rechtliche Streitigkeiten beurteilen, ist die verwaltungsgerichtliche Klage ausge-
schlossen. Dies betrifft insbesondere sämtliche steuerrechtlichen Entscheide wie 
auch die Festsetzung von Enteignungsentschädigungen 74. 

6.  Kasuistik 
§ 52 ist als Kompetenznorm auch für vermögensrechtliche Streitigkeiten grosszügig 
auszulegen; § 60 Ziff. 3 kommt nur subsidiär zur Anwendung (AGVE 1991, 376) - 
§ 60 wurde als umfassende Subsidiärklausel ausgestaltet, mit der sichergestellt wer-
den sollte, dass sämtliche vermögensrechtliche Streitigkeiten von einem Gericht (sei 
es durch ein Zivilgericht, das Verwaltungsgericht im Beschwerdeverfahren oder 
eben das Verwaltungsgericht im Klageverfahren) beurteilt werden (AGVE 1996, 
156) - Am vermögensrechtlichen Charakter einer Streitigkeit ändert sich nichts, 
wenn mit der Klage zur Leistung einer Geldsumme eine Gestaltungsklage verbun-
den ist (AGVE 1996, 172 ff.) - Die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts im Kla-
geverfahren bestimmt sich anhand des Klagebegehrens (AGVE 1996, 175) - Ver-
mögensrechtlich sind Klagen über (behauptete) Rechte, die zum Vermögen gehören 
(AGVE 1996, 175) - Die verwaltungsgerichtliche Klage gestützt auf § 60 Ziff. 3 ist 
nur zulässig, wenn nicht die verwaltungsgerichtliche Beschwerde gegeben ist; die 
(wenn auch verpasste [Fristversäumnis]) Möglichkeit der Beschwerdeführung reicht 
aus (AGVE 1996, 176) - Unter Staatsbeiträgen sind vor allem Subventionen zu ver-
stehen; die allfällige Übernahme des von den Eltern zu bezahlenden Schulgeldes 
durch das Gemeinwesen oder die Abgeltung der notwendigen Transportkosten bei 
auswärtigem Schulbesuch sind keine Subventionen (AGVE 1990, 115 f.; 1986, 
143) - Beiträge an Kantonseinwohner für ausserkantonale Hospitalisation nach Spi-
talgesetz sind keine Subventionen, sondern als vermögensrechtliche Streitigkeit im 
Klageverfahren geltend zu machen (AGVE 1982, 97) - Entschädigungsbegehren der 
nebenamtlichen 

                                                
74 Zuständigkeitsentwurf JD Dezember 1965, S. 23, 56. 
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Richter gestützt auf das Entschädigungsdekret 75 sind im (verwaltungsgerichtlichen) 
Klageverfahren geltend zu machen (AGVE 1996, 155 f.) - Stehen sich der Gemein-
deverband und die darin organisierten Gemeinden gleichgeordnet gegenüber, ist der 
Erlass einer hoheitlichen Verfügung ausgeschlossen; diesfalls ist die verwaltungsge-
richtliche Klage nach § 60 Ziff. 3 gegeben (AGVE 1996, 172) - Keine Zuständig-
keit zur Beurteilung von Ausbildungsbeiträgen nach Stipendiengesetz (AGVE 
1990, 334 ff.) - Für Forderungen gegenüber Pensionskasse ist nach Erlass des BVG 
nicht mehr das Verwaltungsgericht, sondern das Versicherungsgericht zuständig 
(AGVE 1988, 106 f.) 76 - Das Verwaltungsgericht ist weder gestützt auf § 60 Ziff. 3 
noch gestützt auf § 52 Ziff. 2 zuständig zur Beurteilung von materieller Hilfeleis-
tung im Sinn des Sozialhilfegesetzes (AGVE 1988, 193 ff.) 77 - Innerkantonale 
Streitigkeiten zwischen zwei Gemeinwesen über Kostenpflicht nach Sozialhilfege-
setz 

                                                
75 Dekret über die Entschädigung der nebenamtlichen Richter (Entschädigungsdekret) vom 12. Dezember 1989 
(SAR 155.550). 
76 Vor Erlass des BVG wurde die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts bei Streitigkeiten zwischen einer 
Pensionskasse und einem Versicherten mit der Begründung, die Gemeinde sei bei der Pensionskasse als Organ 
beteiligt und die Kasse selbst sei eine öffentlichrechtliche Anstalt des kommunalen Rechts, bejaht (AGVE 1980, 
93 ff.). Heute gilt das BVG, welches ein einfaches und rasches Verfahren vorschreibt (Art. 73 f. BVG; CARL 

HELBLING, Personalvorsorge und BVG, Bern/Stuttgart/Wien 1995, S. 482 ff.; ULRICH MEYER, Die Rechtswege 
nach dem BVG, ZSR 106/1987 I 601-633). Die Zuständigkeit des Versicherungsgerichts ergibt sich "unschwer" 
aus Art. 73 BVG in Verbindung mit § 1 der Verordnung über die Rechtspflege in der beruflichen Vorsorge 
(VRV) vom 2. Juli 1984 (SAR 271.133) in Verbindung mit § 31 der Verordnung über die Rechtspflege in Sozi-
alversicherungssachen (VRS) vom 22. Dezember 1964 (SAR 271.131) in Verbindung mit § 42 Abs. 1 des 
Dekrets über die Organisation des Obergerichts, des Handelsgerichts, des Versicherungsgerichts und des Ver-
waltungsgerichts (Gerichtsorganisationsdekret, GOD) vom 23. Juni 1987 (SAR 155.110). Prüft man das Dekret 
über die Regelung der Beziehungen des Staates zur Aargauischen Beamtenpensionskasse vom 28. Oktober 1924 
(SAR 163.110), die Statuten der Aargauischen Beamtenpensionskasse vom 25. Oktober 1958 und die Versiche-
rungsbedingungen der Aargauischen Beamtenpensionskasse vom 25. Oktober 1958, ergibt sich, dass die Beam-
tenpensionskasse über keine Entscheidbefugnisse verfügt, was das Anfechtungsstreitverfahren ausschliesst und 
das (nun versicherungsgerichtliche) Klageverfahren nötig macht. Das ist insofern sachgerecht, als dass das 
Bundesgericht in BGE 112 Ia 184 ausgeführt hat, das BVG räume den Vorsorgeeinrichtungen anders als die 
früheren Sozialversicherungsgesetze den anderen Sozialversicherungsträger keine Befugnis zum Erlass von 
Verfügungen mehr ein; dies gelte nicht nur für private, sondern wohl auch für öffentlichrechtliche (registrierte) 
Vorsorgeeinrichtungen. 
77 Vgl. aber § 52 Ziff. 3: Das Verwaltungsgericht hat seine Zuständigkeit im Bereich der Rückerstattung von 
Unterstützungsleistungen gemäss Sozialhilfegesetz bejaht (AGVE 1988, 196 ff.). 
Die Rechtsprechung, wonach die Ausrichtung von Sozialhilfeleistungen nicht der verwaltungsgerichtlichen 
Beurteilung unterliegt, ist überholt, da § 3 Abs. 1 SHG die Gemeinden bzw. den Gemeinderat verpflichtet, beim 
Vorliegen der Voraussetzungen Sozialhilfe zu leisten, und mithin ein vermögensrechtlicher Anspruch im Sinn 
der EMRK vorliegt (vgl. dazu § 52 Rz 175 ff.); so nun auch der Plenumsentscheid des Verwaltungsgerichts 
vom 12. Juni 1997 i.S. F., S. 4 ff. 
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entscheidet erstinstanzlich der Kantonale Sozialdienst, danach ist die Beschwerde 
an den Regierungsrat und das Verwaltungsgericht gegeben; die verwaltungsgericht-
liche Klage ist ausgeschlossen (AGVE 1986, 570 ff.) - Widerklage ist unzulässig, 
wenn für den widerklageweise geltend gemachten Anspruch der Zivilrichter zu-
ständig ist (AGVE 1984, 462 ff.) - Ansprüche auf Ersatz von Transportkosten 
(Schulbesuch) sind mittels verwaltungsgerichtlicher Klage geltend zu machen 
(AGVE 1983, 485 ff.) - Begehren um Ausrichtung von Beiträgen aus der kantona-
len Wildschadenskasse ist mit verwaltungsgerichtlicher Klage geltend zu machen 
(AGVE 1979, 272 ff.) - Differenzen über die Besoldung von Lehrern unterliegen 
der verwaltungsgerichtlichen Klage, vorausgehende Entscheide der Verwaltungsbe-
hörden sind nicht mit Beschwerde anfechtbar (AGVE 1976, 557 ff.) - Keine Zu-
ständigkeit zur Beurteilung eines Arbeitszeugnisses (VGE I/3 vom 24. Januar 1990 
i.S. K., S. 2 f.) 78 - Zuständigkeit nur gegeben, wenn Rechtsanspruch aus konkretem 
Dienstverhältnis besteht, Anstellungsbedingungen, Beförderungen, die Gewährung 
ausserordentlicher Dienstzulagen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Kla-
geverfahrens (Botschaft I 1967, S. 50) -Ansprüche gegen Beamtenpensionskasse 
fallen nicht unter § 60 Ziff. 3, sondern sind beim Versicherungsgericht geltend zu 
machen (AGVE 1988, 106 f.) 79. 

                                                
78 Zutreffend, solange das Dienstverhältnisses durch Wahl oder Anstellungsverfügung begründet wurde und 
nicht auf verwaltungsrechtlichem Vertrag beruht (vgl. dazu Rz 14). Die Unterscheidung ist letztlich unbefriedi-
gend, da es im Grundsatz nicht darauf ankommen kann, ob ein Dienstnehmer durch Vertrag oder Verwaltungs-
akt zur Dienstleistung verpflichtet wird; Leitbild muss ein mit dem privatrechtlichen Arbeitsvertragsrecht zu-
mindest vergleichbarer Rechtsschutz sein; dazu gehört auch, dass ungenügende oder (wegen des Grundsatzes 
der nachwirkenden Treuepflicht des Arbeitgebers) unzulässige Arbeitszeugnisse gerichtlich richtig gestellt 
werden können. Remedur ist durch Revision von § 55 oder die Einsetzung einer dienstrechtlichen Rekurskom-
mission mit umfassender Zuständigkeit und umfassender Kognition zu erreichen. 
79 Diese Regelung gilt seit dem 1. Januar 1985 mit Inkrafttreten des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) vom 25. Juni 1982 (SR 831.40); vgl. Art. 73 BVG sowie § 1 der 
Verordnung des Regierungsrates über die Rechtspflege in der beruflichen Vorsorge vom 2. Juli 1984 (SAR 
271.133). Anders noch die Auffassung des historischen Gesetzgebers, der Pensionskassenansprüche klageweise 
vor Verwaltungsgericht durchgesetzt haben wollte (vgl. Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 71). 



637 

§ 61 
1 Zur Klage ist befugt, wer einen Rechtsanspruch in eigenem Namen geltend 
macht. 
2 Beklagter ist, gegen wen sich der Rechtsanspruch richtet. 

Materialien 
Art. 46 Vorentwurf JD Juni 1966; Prot. Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 23. 

Literatur 
Vgl. Literaturnachweise in § 60 vor Rz 1; EICHENBERGER, Kommentar ZPO, Vorbem. zu §§ 47-49 
Rz 1 f., §§ 47 ff.; GULDENER, Zivilprozessrecht, S. 124-143; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 
S. 100-102, 176; GYGI/STUCKI, Art. 18 N 1-4; KÖLZ, Kommentar, Vorbem. zu §§ 81-86 N 1-5, § 86; 
KOPP, VwGO, § 63 Rz 1-3c; MARINO LEBER, Die Beteiligten am Verwaltungsprozess, recht 1985, 
22-29; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Art. 12 N 30, Art. 13 N 1-19; METZ, S. 174 f.; VOGEL, 
Zivilprozessrecht, 7 N 89-92b; HEINRICH VOGT, Die Legitimation zur Klage und Beschwerde nach 
dem aargauischen Verwaltungsrechtspflegegesetz, in: Aargauische Rechtspflege im Gang der Zeit, 
FS des Aargauischen Juristenvereins, Aarau 1969, S. 373-389. 
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A.  Entstehungsgeschichte 
In den Vorentwürfen I und II wurden bis auf ein Vorprüfungsverfahren zur Abklä-
rung der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit die Vorschriften der Zivilprozess-
ordnung über das Verfahren vor Bezirksgericht sinngemäss anwendbar erklärt 1. Im 
Vorentwurf JD Juni 1966 fand die Regelung, wie sie heute in den §§ 61 und 63-67 
besteht, Eingang in das VRPG 2; die Materialien äussern sich über das Zustande-
kommen nicht. Sämtliche Bestimmungen erfuhren im Laufe des Gesetzgebungsver-
fahrens 

                                                
1 Art. 94 Vorentwurf I; Art. 52 Vorentwurf II. 
2 Art. 46-49 Vorentwurf JD Juni 1966. 

2. Parteien 

1 
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nur noch geringfügige, zumeist redaktionelle Änderungen 3. Zu den Einzelheiten 
vgl. Entstehungsgeschichte zu den jeweiligen Bestimmungen. 

B.  Zulässigkeit der Klage und Beteiligte 

I.  Vorbemerkung 

Die Formulierung von § 61 beinhaltet zweierlei: Sie bestimmt die Beteiligten eines 
verwaltungsgerichtlichen Klageverfahrens (Rz 12 ff.) und äussert sich über die Kla-
gebefugnis (Rz 4 ff.). Sie ist in beiden Punkten zu eng gefasst. Partei sind nicht nur 
Kläger und Beklagter, sondern ist auch der Beigeladene (§ 62 4), dies bringt die 
Marginale nicht zum Ausdruck. Einklagbar sind nicht nur subjektive öffentliche 
Rechte im engen Sinn 5, wie dies aus dem Begriff des Rechtsanspruchs abgeleitet 
werden könnte, sondern alle Ansprüche, die unter die Zuständigkeitsvorschriften in 
§ 60 Ziff. 1-3 subsumiert werden können. 

Zumal in § 67 "im übrigen" auf die Bestimmungen der Zivilprozessordnung verwie-
sen wird, § 61 aber in dogmatischer Hinsicht mit der zivilprozessualen Regelung 
identisch sein sollte, ist die Vorschrift mehr verwirrend als klärend; eine (vollstän-
dige) Aufzählung der am Verfahren mit eigenen Verfahrensrechten beteiligbaren 
Personen (Kläger, Beklagter, Beigeladener) wäre ausreichend gewesen. 

II.  Bemerkungen zur Sachlegitimation, zur Klagebefugnis und zum 
Rechtsanspruch 

Die textliche Verbindung von Klagebefugnis und Rechtsanspruch in § 61 bedeutet 
nicht, dass zur Klage nur befugt ist, wer einen Rechtsanspruch nachweisen kann. 
Ob ein Rechtsanspruch tatsächlich vorliegt, ist eine Frage des materiellen Rechts 
und wird im Urteil durch Abweisung oder (teilweise) Gutheissung der Klage ent-
schieden. Der fehlende Rechtsanspruch führt nicht zu einem Prozessurteil, wie man 
aus der Formulierung in § 61 Abs. 1 schliessen könnte. Für die zu einer materiellen 
Beurteilung 

                                                
3 Prot. Exp. Kom. 13.-15.9.1966, S. 23 f; Erläuterungen JD November 1966, S. 18; Prot. Exp.Kom. 10.12.1966, 
S. 3; Prot. GR Kom. 14.-16.9.1967, S. 16. 
4 Vgl. § 62 Rz 1 ff.; mit der Regelung der Beiladung wollte der Gesetzgeber dem Beigeladenen Parteistellung 
verschaffen (vgl. Erläuterungen JD November 1966, S. 18). 
5 GYGI/STUCKI, Art. 18 N 2; vgl. HÄFELIN/MÜLLER, Rz 613; ALFRED KÖLZ, Die Legitimation zur staatsrechtli-
chen Beschwerde und das subjektive öffentliche Recht, in: Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, S. 745 ff. 
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führende Klageerhebung reicht es im Grundsatz aus, dass der Kläger einen öffent-
lichrechtlichen Anspruch in eigenem Namen behauptet. 

Die Formulierung "in eigenem Namen" bedeutet nicht notwendigerweise, dass dem 
aktivlegitimierten Kläger das eingeklagte Recht auch tatsächlich zusteht 6. Insbe-
sondere bei Feststellungsklagen sind Fälle denkbar, bei denen ein nicht am Rechts-
verhältnis beteiligter Dritter ein Interesse an der Feststellung des fremden Rechts-
verhältnisses nachweisen kann (z.B. die Beamtenpensionskasse mit der Feststel-
lungsklage, dass ein Dienstrechtsverhältnis zwischen dem Beamten X und der Ge-
meinde Y nicht mehr besteht; der Konzessionär, wenn er mit seiner Klage den Um-
fang eines Konzessionsverhältnis eines Dritten, der den Kläger in der Ausübung 
seiner Rechte faktisch schmälert, feststellen lassen will). 

Die Sachlegitimation im verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren ist keine Sachur-
teilsvoraussetzung 7. Für die prozessuale Zulässigkeit der Klage ist unerheblich, ob 
dem Kläger der behauptete Anspruch materiell zusteht oder nicht, sei es, dass die 
Forderung wegen fehlender Anspruchsvoraussetzungen unbegründet ist, sei es, weil 
auf die eingeklagte staatliche Leistung kein Rechtsanspruch besteht; dies ist mit 
Sachurteil zu entscheiden. Nur bei dieser Betrachtungsweise macht auch der Aus-
schluss der Zuständigkeit für Staatsbeiträge in § 60 Ziff. 3 Sinn. 

III.  Sachurteilsvoraussetzungen 

Die prozessuale Zulässigkeit der Klage entscheidet sich wie im Zivilprozess anhand 
der Sachurteilsvoraussetzungen. 

Sachurteilsvoraussetzungen sind die Zulässigkeit des gewählten Rechtswegs (Ver-
waltungsrechtsweg und Klageverfahren, nicht Zivilgericht oder Beschwerdeverfah-
ren, vgl. § 60 Ziff. 3 VRPG), sachliche und örtliche Zuständigkeit (§ 60 Ziffer 1-3 
VRPG), formrichtige Erhebung der Klage (§ 64 VRPG; § 167 ZPO), Partei- und 
Prozessfähigkeit (§§ 47 f. ZPO), Postulationsfähigkeit eines Vertreters oder Bei-
stands (§ 67 ZPO) sowie die Vollmacht des Vertreters (§ 18 Abs. 2 VRPG), kein 
Ausschluss des Klagewegs durch Schiedsklauseln 8, Wahrung allenfalls bestehender 

                                                
6 Vgl. ausführlich GULDENER, Zivilprozessrecht, S. 139 ff. 
7 Unzutreffend deshalb VOGT, S. 375. 
8 Vgl. etwa § 16 der Vereinbarung zwischen dem Kanton Luzern und dem Kanton Aargau über den Vollzug der 
Schiffahrtsvorschriften auf dem luzernischen Teil des Hallwilersees vom 27. Januar 1989 (SAR 997.020). 
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Klagefristen 9 (eine Verjährung des materiell-rechtlichen Anspruchs führt zur Ab-
weisung der Klage), keine Rechtshängigkeit in der gleichen Sache (§ 140 Abs. 1 lit. 
b ZPO), keine res iudicata (§ 284 ZPO), kein Ausschluss der Klage durch ausdrück-
lichen Klageverzicht, Durchführung des Vorverfahrens (reine Ordnungsvorschrift, § 
63 VRPG, vgl. dort Rz 4), Sicherstellung der Gerichtskosten (§§ 101 ff. ZPO i.V.m. 
§ 37 VRPG), Rechtsschutzinteresse (Rz 10 anschliessend). 

Das Fehlen einer Sachurteilsvoraussetzung führt zu einem Prozessurteil; auf die 
Klage wird nicht eingetreten. Keine Sachurteilsvoraussetzung ist, wie dargelegt, die 
Sachlegitimation. 

Das Rechtsschutzinteresse verlangt, dass der Kläger ein schutzwürdiges Interesse an 
der vom Gericht verlangten Entscheidung hat. Damit sind unnütze oder illegitime 
Klagen ausgeschlossen 10. Die materiellen Erfolgsaussichten der Klage sind dabei 
nicht zu berücksichtigen; bei querulatorischer Prozessführung ist die Prozessfähig-
keit des Klägers zu prüfen. Die schutzwürdigen Interessen sind nicht identisch mit 
der Definition in § 38; während dort die Beschwerde überhaupt erst zulässig ist, 
wenn der Beschwerdeführer eine gewisse Beziehungsnähe zur angefochtenen Ver-
fügung nachweist, reicht im Klageverfahren die blosse Behauptung, es liege ein 
Anspruch vor, aus; davon wird nur dann abgewichen, wenn der Kläger nachweisbar 
unlautere Ziele verfolgt. Die vom Verwaltungsgericht gelegentlich vertretene Auf-
fassung, § 61 sei lediglich die "auf das Klageverfahren zugeschnittene Formulie-
rung für die Geltendmachung schutzwürdiger eigener Interessen" 11, ist unzutref-
fend. Insofern ist das Gesetz genauer, wenn es die Klagebefugnis lediglich von der 
Klageerhebung im eigenen Namen abhängig macht. 

Das Rechtsschutzinteresse bei Feststellungsklagen ist in der Regel nicht gegeben, 
wenn eine Leistungsklage möglich wäre 12. Zum Feststellungsinteresse vgl. § 38 Rz 
27. 

                                                
9 Zur Zeit existiert keine derartige Klagefrist; im Entwurf eines Kompetenzkataloges durch die Justizdirektion 
(Zwischenbericht JD 15.2.1965, S. 20) war noch eine einjährige Frist zur Einreichung der Klage, mit der An-
sprüche wegen ungerechtfertigter Entlassung aus einem öffentlichrechtlichen Dienstverhältnis geltend gemacht 
wurden, vorgesehen. 
10 GULDENER, Zivilprozessrecht, S. 205, 207, 209. 
11 VGE I/62 vom 28. November 1990 i.S. D., S. 6; AGVE 1982, 97 ("Rechtsanspruch"); richtig hingegen AG-
VE 1990, 116. Unzutreffend ebenso VOGT, S. 383. 
12 KÖLZ, Kommentar, § 83 N 14; vgl. zu den Ausnahmen auch STRÄULI/MESSMER, § 59 N 6. 
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IV. Beteiligte (Parteien) 

Der Parteibegriff in der ursprünglichen Verwaltungsgerichtsbarkeit (Klageverfah-
ren) unterscheidet sich vom Beschwerdeverfahren; er entspricht im Grundsatz dem 
formalen (prozessualen 13) Parteibegriff des Zivilprozessrechts 14. Kläger ist, wer im 
eigenen Namen vor dem Richter Rechtsschutz verlangt, Beklagter, gegen den sich 
der Rechtsanspruch richtet 15. Unerheblich für die Parteistellung ist, ob dem Betref-
fenden das materielle Recht auch tatsächlich zusteht; seine Parteistellung ergibt sich 
daraus, wie er im Prozess tatsächlich auftritt 16. 

1.  Kläger und Beklagter 
Die Aufzählung der möglichen am Klageverfahren Beteiligten ist unter Vorbehalt 
von § 62 (Beiladung) abschliessend. Das VRPG lässt mit Parteistellung im Klage-
verfahren somit nur den Kläger, den Beklagten und den Beigeladenen zu. Parteistel-
lung erreicht der (präsumptive) Kläger durch Klageerhebung (als Prozesshandlung) 
17; der Beklagte wird durch die Klageschrift bestimmt; zum Beigeladenen wird man 
durch eine entsprechende Prozesshandlung des Gerichts (vgl. § 62 Rz 12). Für die 
Parteistellung unerheblich ist, ob der Kläger aktivlegitimiert, d.h. in Bezug auf den 
geltend gemachten Anspruch der "richtige" Kläger ist, und ob der Beklagte passiv-
legitimiert, d.h. der "richtige" Beklagte ist; diese Frage ist im Prozess materiell zu 
entscheiden. Vom Ausgang des Verfahrens betroffene Dritte sind auch bei tatsäch-
licher enger Beziehung zum Streitgegenstand nicht Partei, sondern werden dies erst 
durch formelle Einbeziehung in den Prozess (als Beigeladene) 18. 

Durch die Zuständigkeitsregelung in § 60 steht in der Regel immer eine Partei fest. 
Es ist dies der Kanton, eine Gemeinde oder eine öffentlichrechtliche Körperschaft 
oder Anstalt des kantonalen oder kommunalen Rechts als Kläger(in) oder Beklag-
te(r). Die Aufzählung in § 60 Ziff. 3 

                                                
13 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 176; GULDENER, Zivilprozessrecht, S. 124. 
14 FELIX HUBER, Die Beiladung insbesondere im Zürcher Baubewilligungsverfahren, ZBl 90/1989, 236; LEBER, 
22 f. In Art. 120 OG wird denn auch für die verwaltungsrechtliche Klage auf die Art. 3-85 des Bundeszivilpro-
zesses verwiesen. 
15 Art. 61; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 176; GULDENER, Zivilprozessrecht, S. 124; LEBER (Anm. 
2), 22. Unzutreffend AGVE 1980, 96 f., wo ausgeführt wird, Beklagter sei, gegen wen sich der Rechtsanspruch 
zu richten hätte; ob der (tatsächlich) Beklagte Schuldner des eingeklagten Anspruchs ist, ist eine Frage des 
materiellen Rechts, prozessrechtlich ist er so oder anders Beklagter. 
16 LEBER, 22. 
17 KOPP, VwGO, § 63 Rz 2 f. 
18 KOPP, VwGO, § 63 Rz 2. 
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ist nicht vollständig, da ausnahmsweise auch mit öffentlichen Aufgaben betraute 
Privatpersonen in dieser Funktion in vermögensrechtliche Streitigkeiten verwickelt 
werden können 19. 

2.  Beigeladener 
Vgl. Rz 13 oben sowie ausführlich § 62 Rz 1 ff. 

C.  Kasuistik 
Richtet sich ein Anspruch gegen den Kanton Aargau, wird dieser durch den Regie-
rungsrat vertreten (§ 89 Abs. 2 lit. b KV); dieser erstattet auch die Rechtsschriften; 
dass die Rechtsschriften durch das Departement des Innern ausgearbeitet und ver-
fasst werden, ist gestützt auf § 27 Abs. 1 al. 1 i.V.m. § 28 Organisationsgesetz zu-
lässig (VGE I/14 vom 22. Februar 1990 i.S. M., S. 6 f.) - Es ist bei der Zuständig-
keitsfrage (recte: beim Prüfungsvorgang, ob die Sachurteilsvoraussetzungen vorlie-
gen) nicht zu prüfen, ob der Kläger aktivlegitimiert ist und ob für seine Forderung 
ein Rechtsanspruch besteht; dies sind - wie im Zivilprozess - Fragen der materiell-
rechtlichen Beurteilung (AGVE 1990, 116). 

Zu Anwendungsfällen notwendiger Beiladung vgl. § 62 Rz 16; zur Kasuistik auch § 
41 Rz 68. 

                                                
19 RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 46 B I c, S. 142; BGE 103 Ib 337; LEBER, 22. 
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§ 62 
1 Dritte, die vom Entscheid unmittelbar betroffen werden, sind auf Antrag o-
der von Amtes wegen zum Streit beizuladen. Dadurch wird der Entscheid auch 
für sie verbindlich. 
2 Der Beigeladene hat innerhalb der ihm angesetzten Frist schriftlich zu erklä-
ren, ob er im Verfahren Parteirechte ausüben will. 

Materialien 
Erläuterungen JD Dezember 1966, S. 18; Prot. Exp.Kom. 10.12.1966, S. 3; Prot. GR-Kom. 14.-
16.9.1967, S. 16; Bericht JD 28.9.1967, S. 8 (Ziff. 11); Prot. GR-Kom. 4.10.1967, S. 9 f.; Prot. GR 
28.11.1967, Art. 1021, S. 1654. 

Literatur 
ERNST BLUMENSTEIN, Aufgabe und Voraussetzungen der Beiladung im bernischen Verwaltungspro-
zess, Monatsschrift für bernisches Verwaltungsrecht und Notariatswesen (MBVR) 34/1936, 97-106 
(zit.: Beiladung); ROBERT GEORG BRINER, Das Rechtsmittel Dritter in den schweizerischen Zivilpro-
zessgesetzen, Diss. Zürich 1979; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 264-266; GULDENER, Zivilpro-
zessrecht, S. 296-316; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 183 f.; FELIX HUBER, Die Beila-
dung insbesondere im Zürcher Baubewilligungsverfahren, ZBl 90/1989, 233-264; IMBO-

DEN/RHINOW, Nr. 92, S. 562-564; KÖLZ, Kommentar, § 21 N 90-95; MARTI, Verwaltungsgerichts-
barkeit, S. 209 f.; HANS MINNIG, Die Beiladung, Aarau 1950; RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 92, S. 
312; ULE, S. 110-116. 
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A.  Entstehungsgeschichte 
Die Beiladung wurde erst im Entwurf der Justizdirektion für die 2. Lesung der Ex-
pertenkommission in das Gesetz aufgenommen 1. Auslöser war die Umschreibung 
des Parteibegriffs im verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren 2. Mit der Beiladung 
sollte Dritten Parteiqualität verliehen 

                                                
1 § 55 Entwurf JD November 1966. 
2 § 54 Entwurf JD November 1966; Erläuterungen JD November 1966, S. 18. 

3. Beiladung 
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werden. Die Formulierung lehnt sich an § 11 der Verordnung über die Rechtspflege 
in Sozialversicherungssachen an 3. Die Regelung war umstritten; teils wurde Strei-
chung der Bestimmung verlangt, teils ihre Ausdehnung auf das verwaltungsinterne 
wie auch verwaltungsgerichtliche Beschwerdeverfahren 4. Unmissverständlich ist 
allerdings der Hinweis in den Materialien, dass "die zivilprozessualen Institute der 
Intervention und Streitverkündung im verwaltungsgerichtlichen Prozess keinen 
Platz haben" 5. Die Kostentragungspflicht des Beigeladenen wurde nach anfängli-
chen Widersprüchen grundsätzlich bejaht, für den Fall der Nichtmitwirkung am 
Verfahren aber ausgeschlossen. Um dieser Folge im Gesetz Ausdruck zu verleihen, 
wurde Absatz 2 eingefügt 6; der Beigeladene soll seinen Abstand erklären können, 
obwohl die Entscheidung für ihn gleichwohl verbindlich wird. 

B.  Beiladung 

I.  Vorbemerkung 

§ 62 regelt den Einbezug Dritter, die weder Kläger noch Beklagte sind, in ein hän-
giges Klageverfahren, sowie die Folgen der Beiladung und das Verfahren, dem die 
Beiladung unterworfen ist. Die Beiladung ist auf das Beschwerdeverfahren zuge-
schnitten und hat im verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren nichts zu suchen. 
Ihre Entstehung verdankt sie einem Gesetzgeber, der im Laufe der Diskussion über 
die Drittbeteiligung am Verfahren vergessen hat, dass er die verwaltungsgerichtli-
che Klage im wesentlichen den zivilprozessualen Regeln unterstellte (§ 67). Richti-
gerweise ergänzt § 62 das Beschwerdeverfahren; für das Klageverfahren hätte die 
Verweisung in § 67 auf die Zivilprozessordnung vollkommen genügt. Gestützt auf 
die klaren Aussagen im Gesetzgebungsverfahren (vgl. Rz 1), welche die Anwen-
dung der Bestimmungen über die Streitgenossenschaft (§§ 50 ff. ZPO), die Streit-
hilfe (§§ 56 f. ZPO) und die Streitverkündung (§§ 58 ff. ZPO) ausdrücklich aus-
schliessen, ist Drittbeteiligung am Klageverfahren nur innerhalb der (engen) Gren-
zen von § 62 möglich. Die Norm ist revisionsweise aus dem Klageverfahren 

                                                
3 Verordnung über die Rechtspflege in Sozialversicherungssachen vom 22. Dezember 1964 (SAR 271.131); 
Erläuterungen JD November 1966, S. 18. 
4 Prot. Exp.Kom. 10.12.1966, S. 3; Botschaft I 1967, S. 50; Prot. GR Kom. 14.-16.9.1967, S. 16. 
5 Prot. Exp.Kom. 10.12.1966, S.3; "überflüssig", Botschaft I 1967, S. 50. 
6 Prot. GR 28.11.1967, Art. 1021, S. 1654. 
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zu entfernen und den allgemeinen Bestimmungen zum Beschwerdeverfahren hinzu-
zufügen. 

II.  Zweck der Beiladung 

Vgl. § 41 Rz 60 ff. Die Beiladung im Klageverfahren ersetzt in einem gewissen 
Ausmass die im aargauischen VRPG nicht zulässige 7 Haupt- und Nebeninterventi-
on sowie die Streitverkündung. 

III. Beizuladende Dritte 

Beizuladen ist der Dritte, dessen rechtliche Interessen durch den Entscheid betrof-
fen werden und auch nur diese Dritten sind überhaupt beiladungsfähig 8. Auf die 
Beschwerdebefugnis oder die schutzwürdigen eigenen Interessen des Dritten 
kommt es nicht an. Die rechtlichen Interessen brauchen nicht verletzt zu werden, 
jeder Einfluss auf die Rechtsstellung reicht aus 9. Keine Beeinträchtigung der 
Rechtsstellung liegt im allfälligen Interesse des Dritten an der richtigen Anwendung 
von Verwaltungsrecht oder der bloss präjudiziellen Wirkung eines Entscheids. 

Der Dritte muss vom Entscheid "unmittelbar betroffen" sein. Dies bedeutet, dass der 
beizuladende Dritte mit dem Streitgegenstand derart verbunden ist, dass der Ent-
scheid über das Klagebegehren auch die Rechte des Beigeladenen berührt. Dies ist 
der Fall, wenn das Urteil rechtsgestaltend in die Rechte oder Rechtsbeziehungen 
Dritter eingreift, oder wenn sich in den Rechten des Dritten zwar nicht unmittelbar 
etwas ändert, aber im Folgeprozess mit dem Dritten als Hauptbeteiligtem wegen des 
ersten Urteils faktisch keinerlei Beurteilungsspielraum mehr besteht, da die Ent-
scheidungen notwendigerweise einheitlich ergehen müssen 10. In diesen Fällen 
spricht man von notwendiger Beiladung (im Gegensatz zur einfachen Beiladung). 
Der Gesetzestext trifft diese Unterscheidung zwar nicht, sie lässt sich aber aus der 
verlangten Unmittelbarkeit des Betroffenseins ableiten. Hinzu kommt, dass es dem 
Gericht im Fall der notwendigen Beiladung nicht freisteht, ob es den Dritten beilädt 
oder nicht, § 62 schreibt diesfalls die Beiladung zwingend vor 

                                                
7 Prot. Exp.Kom. 10.12.1966, S. 3; a.M. offenbar (wenn auch begründungslos) HEINRICH VOGT, Die Legitimati-
on zur Klage und Beschwerde nach dem aargauischen Verwaltungsrechtspflegegesetz, in: Aargauische Rechts-
pflege im Gang der Zeit, Festschrift des Aargauischen Juristenvereins, Aarau 1969, S. 374. 
8 ULE, S. 112; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 184. 
9 ULE, S. 113. 
10 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 184, spricht von Rückwirkung auf eine Rechtsbeziehung zwischen 
der Hauptpartei und dem Beigeladenen, die in Aussicht stehen muss. 
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("sind"). Bei Vorliegen der Beiladungsvoraussetzungen besteht kein Ermessenspiel-
raum 11. 

IV. Wirkungen der Beiladung 

1.  Allgemeines 
Die Beiladung bewirkt, dass der Beigeladene Partei wird 12 und der Entscheid zwi-
schen den Hauptparteien auch für den Beigeladenen verbindlich wird (§ 62 Satz 2); 
die Rechtskraft des Urteils wird ausgedehnt 13. Dies ist auch dann der Fall, wenn 
sich der Beigeladene nicht aktiv am Verfahren beteiligt. Vgl. im übrigen § 41 Rz 60 
ff. 

Unterbleibt die notwendige Beiladung, ist das Urteil aus verfahrensrechtlicher Sicht 
im Prinzip mangelhaft. Der übergangene Dritte kann allerdings, da er am Verfahren 
formell nicht beteiligt war, gegen den Entscheid selbst keine Beschwerde führen. 
Da sich die Wirkungen des betreffenden Urteils mangels Beiladung nicht auf den 
Dritten erstrecken können, fehlt es ihm auch an der Beschwerdebefugnis. 

Gegenüber dem beigeladenen Dritten ergeht - ausser im Kostenpunkt - kein Urteil, 
da er nicht Hauptbeteiligter, sondern Beigeladener in einem an sich fremden 
Rechtsstreit ist; es wird "Rechtsschutz weder von ihm noch gegen ihn verlangt" 14. 
Insofern ist § 63, der von Parteirechten spricht, missverständlich. Die Rechtskraft-
wirkung ist allerdings dieselbe für den beigeladenen Dritten wie für den Kläger und 
den Beklagten. 

2.  Stellung des Beigeladenen 
Der Beigeladene braucht sich nicht auf die Unterstützung einer der Hauptparteien 
zu beschränken, sondern ist in der Vertretung seiner Interessen selbständig 15. Dies 
beinhaltet, Anträge zu stellen, die sich weder am Kläger noch am Beklagten zu ori-
entieren brauchen. Er hat das Recht auf Teilnahme an allen Verhandlungen, auf 
Akteneinsicht und Einbezug in den Schriftenwechsel. Er ist überdies befugt, gegen 
den Entscheid ein Rechtsmittel zu ergreifen. Es stehen ihm sämtliche Angriffs- und 
Verteidigungsmittel zur Verfügung 16. 

                                                
11 Die gleiche Formulierung wird für den Fall der notwendigen Beiladung in § 65 Abs. 2 VwGO verwendet. 
12 BRINER, S. 63. 
13 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 183. 
14 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 184. 
15 BRINER, S. 63. 
16 IMBODEN/RHINOW, Nr. 92 B II, S. 563; KÖLZ, Kommentar, § 21 N 92. 
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Beschränkungen ergeben sich für den Beigeladenen aus dem Umstand, dass er Drit-
ter in einem fremden Rechtsstreit ist. Die Dispositionsbefugnis über den Streitge-
genstand ist ihm entzogen, weder kann er die Klage zurückziehen, noch sich gegen 
einen Klagerückzug durch den Hauptbeteiligten zur Wehr setzen; ebenso ist die 
Erledigung des Verfahrens durch Vergleich den Hauptbeteiligten vorbehalten. Im-
merhin bindet ihn diese Erledigungsart nur dann, wenn er zugestimmt hat 17. Hand-
lungen des Beigeladenen muss sich keine der Hauptparteien anrechnen lassen; des-
gleichen hindert die Vornahme einer fristwahrenden Prozesshandlung durch den 
Dritten anstelle und zugunsten eines Hauptbeteiligten die Fristversäumnis nicht. 

V.  Verfahren 

Die Beiladung erfolgt von Amtes wegen, auf Antrag der Hauptbeteiligten oder des 
beiladungswilligen Dritten. Sie ist jederzeit während der Dauer des Verfahrens bis 
zur Urteilsfällung möglich. Dritte müssen somit auch nachträglich in das Verfahren 
einbezogen werden, wenn sich im Laufe des Prozesses ergibt, dass die Beiladungs-
voraussetzungen von § 63 erfüllt sind und die Beiladung deshalb zwingend auszu-
sprechen ist. 

§ 63 sagt nicht, wer über die Beiladung des Dritten entscheidet, weshalb wegen der 
Verweisung in § 66 Abs. 1 die allgemeine Regel von § 57 gilt; zuständig ist der 
jeweilige Kammerpräsident oder ein anderes vollamtliches Mitglied des Verwal-
tungsgerichts. 

Der Beigeladene hat innerhalb angemessener Frist dem Instruktionsrichter schrift-
lich mitzuteilen, ob er am Verfahren aktiv teilnimmt oder nicht. Verzichtet er auf 
die Ausübung seiner Parteirechte, hat dies allerdings nicht zur Folge, dass sich die 
Wirkungen des Entscheids auf ihn nicht erstrecken 18, sondern bedeutet lediglich, 
dass der Beigeladene keine eigenen Anträge stellen kann, ihm allgemein die aktive 
Rolle im Prozess nicht mehr möglich ist; dafür trägt er auch kein Kostenrisiko 19. 
Der Verzicht auf die Ausübung der Parteirechte ist endgültig, sollte aber mit Ein-
verständnis der Hauptbeteiligten widerrufen werden können. Das Gesetz schreibt 
Schriftlichkeit der Erklärung vor. Die Frist ist in Anlehnung an die einschlägigen 
Bestimmungen im VRPG und in der Zivilprozessordnung auf 20 Tage festzusetzen; 
da es sich um eine richterliche Frist handelt, ist sie bei Vorliegen ausreichender 
Gründe erstreckbar. Wird innerhalb 

                                                
17 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 184. 
18 Prot. GR vom 28. November 1967, Art. 1021, S. 1654. 
19 Bericht JD 28.9.1967, S. 8 Ziff. 11. 
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der (unter Umständen erstreckten) Frist keine Erklärung abgegeben, hat der Dritte 
auf die Ausübung seiner Parteirechte verzichtet. Dies steht zwar nicht im Gesetz, 
ergibt sich aber aus den Materialien 20. Der stillschweigende Verzicht hat dieselben 
Folgen wie der ausdrückliche. 

Angesichts der im Wortlaut nicht eindeutigen gesetzlichen Regelung ist der Beizu-
ladende auf die Folgen der Beiladung, des Verzichts auf die Ausübung seiner Par-
teirechte sowie des Stillschweigens innerhalb der gesetzten Frist ausdrücklich hin-
zuweisen 21. 

C.  Kasuistik 
Zu § 62 existieren keine publizierten Entscheide. 

Anwendungsfälle notwendiger Beiladung sind vor allem bei den folgenden Konstel-
lationen denkbar: Bei Streitigkeiten aus öffentlichrechtlichen Verträgen (§ 60 Ziff. 
1), wenn mehr als zwei Vertragsparteien beteiligt sind; bei derselben Streitigkeit, 
wenn ein Vertragspartner seinerseits mit einem Dritten rechtliche Verpflichtungen 
eingegangen ist, die je nach Prozessausgang zu einem Folgeverfahren führen; Kla-
gen auf Feststellung eines Rechtsverhältnisses, sofern Dritte beteiligt sind; bei ver-
mögensrechtlichen Streitigkeiten ganz allgemein dann, wenn die Abweisung des 
geltend gemachten Anspruchs zur Folge hat, dass ein Dritter als Schuldner er-
scheint. 

Vgl. Kasuistik zur Beiladung im Beschwerdeverfahren in § 41 Rz 41. 

                                                
20 Prot. GR Kom. 4.10.1967, S. 10, Votum Notter. 
21 Vgl. sinngemäss AGVE 1981, 279. 
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§ 63 
1 Vor Einreichung der Klage soll der Kläger dem Beklagten sein Begehren 
schriftlich mitteilen und ihn um Stellungnahme innert angemessener Frist er-
suchen. 
2 Unterlässt der Kläger diese Mitteilung, oder unterbleibt seitens des Beklagten 
die Stellungnahme, kann darauf bei der Kostenfolge Rücksicht genommen 
werden. 

Materialien 
Vgl. § 61; Prot. Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 23 f.; Prot. GR 28.11.1967, Art. 1021, S. 1654. 

Literatur 
Vgl. § 61 und sinngemäss GULDENER, Zivilprozessrecht, S. 419-421; METZ, S. 139 f.; VOGEL, Zivil-
prozessrecht, 12 N 1-13. 

Inhaltsübersicht Rz 
A. Entstehungsgeschichte ...................................................................................................................................................................1 
B. Vorverfahren............................................................................................................................................................................. 2-12 

I. Zweck........................................................................................................................................................................................... 2-3 
II. Zu Abs. 1 .................................................................................................................................................................................... 4-9 
III. Zu Abs. 2............................................................................................................................................................................... 10-12 

C. Kasuistik ........................................................................................................................................................................................13 

A.  Entstehungsgeschichte 
Vgl. § 61. Der Gesetzgeber verzichtete auf ein obligatorisches Vermittlungsverfah-
ren mit der Begründung, das Auftreten einer Behörde als Beklagte garantiere, dass 
die Parteien zuvor eine gütliche Einigung versucht hätten 1. Immerhin wurde dem 
fehlenden Obligatorium in § 65 ([fakultative] Vermittlung durch das Verwaltungs-
gericht) und in § 63 Abs. 2 (Kostenfolge bei unterbliebenem Vermittlungsversuch) 
Rechnung getragen. Dem Vorverfahren wurde die Bedeutung eines internen Sühn-
verfahrens beigemessen 2. 

                                                
1 Botschaft I 1967, S. 50. 
2 Prot. GR 28.11.1967, Art. 1021, S. 1654. 

4. Vorverfah-
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B.  Vorverfahren 

I.  Zweck 

Der Zweck des Vorverfahrens ist mit jenem des zivilprozessualen Sühnverfahrens 
vergleichbar. Zunächst soll der Beklagte vom klägerischen Begehren in Kenntnis 
gesetzt werden und Gelegenheit haben, dem Begehren freiwillig zu entsprechen. 
Des weiteren soll der Kläger von der Durchführung eines offenbar unbegründeten 
Prozesses durch die Stellungnahme des Beklagten und der Beklagte von der 
Bestreitung einer offenbar begründeten Klage durch die Argumente des Klägers 
abgehalten werden 3. Bei zweifelhafter Rechts- oder Beweislage soll das Vorverfah-
ren die vergleichsweise Erledigung begünstigen. 

§ 63 erfüllt die Zwecksetzung nur unvollständig, da es keinen vermittelnden Dritten 
gibt (vgl. aber § 65 Rz 4). Damit reduziert sich die Bedeutung von § 63 auf die mit 
der Unterlassung der Durchführung des Vorverfahrens verbundene (mögliche) 
Rechtsfolge (Kostenauflage). De lege ferenda sollte das Vorverfahren dem friedens-
richterlichen Sühnverfahren entsprechend ausgestaltet werden; ein vollamtliches 
Mitglied des Verwaltungsgerichts hätte die Funktion des parteilosen Dritten zu ü-
bernehmen, wäre dann aber (allenfalls) von der Beurteilung des nachfolgenden 
Klageverfahrens ausgeschlossen. 

II.  Zu Abs. 1 

Das Vorverfahren nach § 63 ist kein formalisiertes (friedensrichterliches [vgl. §§ 
135 ff. ZPO]) Vermittlungsverfahren mit der Qualität einer Sachurteilsvorausset-
zung; § 63 Abs. 1 ist Ordnungsvorschrift. Unterbleibt die Mitteilung des Klägers an 
den Beklagten, muss das Verwaltungsgericht auf die Klage bei Vorliegen der Sach-
urteilsvoraussetzungen gleichwohl eintreten 4. 

Die Mitteilung hat in schriftlicher Form zu erfolgen, Mündlichkeit reicht in der Re-
gel nicht aus. Gleichwohl kann eine persönliche Aussprache mit dem Beklagten 
genügend sein, wenn dieser durch den Kläger über das Begehren hinreichend in-
formiert wird. Eine vom Ausgang des Verfahrens abweichende Verlegung der Ver-
fahrenskosten (§ 63 Abs. 2) rechtfertigt sich trotz fehlender Schriftlichkeit nicht, 
wenn nachgewiesen 

                                                
3 GULDENER, Zivilprozessrecht, S. 419 f. 
4 AGVE 1990, 335; METZ, S. 139. 
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ist, dass das Vorverfahren, wenn auch mündlich, (ergebnislos) durchgeführt wurde. 

Der Zweck des Vorverfahrens verlangt, dass der Kläger dem Beklagten sein Begeh-
ren mitteilt; entgegen dem etwas engen Gesetzeswortlaut ist darunter nicht nur der 
spätere Klageantrag zu verstehen, sondern es sind überdies kurz die Gründe darzu-
legen, auf die der Kläger sein Begehren stützt; ein einfacher Brief, aus dem die we-
sentlichen Punkte des klägerischen Standpunktes hervorgehen, ist ausreichend. 

Gegenstück zur Mitteilung des Klägers ist die Stellungnahme des Beklagten; diese 
ist in angemessener Frist und in der Regel ebenfalls schriftlich zu erstatten. Der 
Gesetzgeber hat auf eine legaldefinierte Frist verzichtet und damit den informellen 
Charakter des Vorverfahrens betont. Ob die vom Kläger gesetzte Frist ausreichend 
war, beurteilt der Richter anhand der konkreten Umstände. Eine zehn- bis 20tägige 
Frist wird im Regelfall als angemessen zu bezeichnen sein. In dienstrechtlichen 
Streitigkeiten können kürzere Fristen gerechtfertigt sein (fünf bis zehn Tage [vgl. § 
374 ZPO]). Erstattet der Beklagte seine Stellungnahme erst nach Fristablauf, ist die 
Klage zwischenzeitlich aber noch nicht erhoben worden, liegt gleichwohl ein voll-
ständig durchgeführtes Vorverfahren vor, was eine Anwendung von § 63 Abs. 2 
ausschliesst. 

Auch wenn das Verwaltungsgericht (etwas weitgehend) entschieden hat, dass das 
Vorverfahren "nicht zwingend vorgeschrieben ist" 5, wird im Klageentscheid re-
gelmässig formell geprüft, ob die Parteien im Sinn von § 63 vorgegangen sind 6. 

Das Vorverfahren löst keine Rechtshängigkeit der Streitsache aus; diese tritt erst 
mit Klageerhebung ein 7. Eine mit § 90 VwGO vergleichbare Bestimmung 8 fehlt 
im VRPG; das ist nicht ganz befriedigend, da nach alter ZPO, auf die § 67 VRPG 
ursprünglich verwiesen hat, Rechtshängigkeit 

                                                
5 AGVE 1990, 335, 1988, 194; genaugenommen ist das Vorverfahren zwar vorgeschrieben, nur beschränken 
sich die Rechtsfolgen bei Unterlassung auf Übernahme der Kosten durch die unterlassende Partei, das heisst, es 
handelt sich nicht um eine Pflicht, sondern um eine Obliegenheit der Parteien. 
6 AGVE 1988, 106. 
7 § 172 ZPO analog (§ 140 Abs. 1 ZPO ist im verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren nicht anwendbar, da im 
aargauischen Zivilprozess die Durchführung des Vermittlungsverfahrens, sofern keine gesetzliche Ausnahme 
vorliegt [vgl. § 136 ZPO], Sachurteilsvoraussetzung ist). Für das bundesgerichtliche Klageverfahren METZ, S. 
139; ZÜRCHER, S. 122 f. Zu den Wirkungen KOPP, VwGO, § 90 Rz 1 ff.; GULDENER, Zivilprozessrecht, S. 230 
ff.; KUMMER, Zivilprozessrecht, S. 110 f.; WALDER, § 27 Rz 1 ff. 
8 "Durch Erhebung der Klage wird die Streitsache rechtshängig". 
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erst mit Zustellung der Klage an den Beklagten eintrat 9. Mit der Rechtshängigkeit 
ist materiell-rechtlich die Unterbrechung von Verjährungs- und Verwirkungsfristen 
verbunden 10, prozessual zieht sie die perpetuatio fori, die Einschränkung der Kla-
geänderungsmöglichkeiten sowie bei neuerlicher Klageerhebung die Einrede der 
Rechtshängigkeit nach sich 11. 

III. Zu Abs. 2 

Unterlässt der Kläger die Mitteilung, oder unterbleibt die Stellungnahme des Be-
klagten, kann sich dies auf die Verteilung der Verfahrenskosten auswirken. Damit 
findet sich im VRPG eine gesetzliche Grundlage, das vorprozessuale Verhalten der 
Parteien in einem bestimmten Punkt zu berücksichtigen. Die Bestimmung gilt aus-
schliesslich für das verwaltungsgerichtliche Klageverfahren; eine analoge Anwen-
dung in anderen Verfahren (z.B. vor der Schätzungskommission nach Bau- und 
Gewässerschutzgesetz [vgl. AGVE 1992, 177 ff.]) ist ausgeschlossen. 

§ 63 Abs. 2 räumt dem Verwaltungsgericht ein Entschliessungsermessen ("kann") 
ein; es ist im Rahmen des pflichtgemässen Ermessens (Beachtung des Gebots der 
Rechtsgleichheit, des Verhältnismässigkeitsprinzips, der Pflicht zur Wahrung der 
öffentlichen Interessen) 12 frei, ob es bei fehlendem Vorverfahren die Kosten anders 
verlegt oder nicht. Dabei kommt der Würdigung der konkreten Situation die ent-
scheidende Bedeutung zu. Haben vor Klageerhebung bereits Einigungsversuche 
stattgefunden, ist ein formelles Vorverfahren zumeist sinnlos; ebenso kann ein Ver-
halten des Beklagten oder des Klägers erkennbar sein, das die gütliche Einigung 
ausschliesst. Denkbar ist ferner, dass die Parteien bei klarer Rechtslage ohne weite-
res ihren Verpflichtungen nachkommen wollen, die Auslegung einer Vertragsbe-
stimmung aber unsicher ist und hierüber ein gerichtlicher Entscheid angestrebt 
wird. In diesen Fällen soll nicht der Kläger, der das Vorverfahren einzuleiten hat, 
einseitig mit Kosten belastet werden, wenn er die Mitteilung an den Beklagten un-
terlässt. Hingegen ist in Fällen, in denen der Beklagte von den Begehren 

                                                
9 § 113 aZPO, GOTTFRIED KELLER / MARKUS PFISTERER, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Aargau, 
Aarau 1947, § 113 N 9 (allerdings mit einem Verweis [§ 113 N 1] auf die Vierteljahresschrift für aargauische 
Rechtsprechung [VJS] 24 126 N 55, wonach § 113 aZPO auf den Verwaltungsprozess nicht anwendbar sein 
soll); EICHENBERGER, Kommentar ZPO, § 140 Rz 1. 
10 METZ, S. 140. 
11 GULDENER, Zivilprozessrecht, S. 230. 
12 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 357. 
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des Klägers erstmals durch Zustellung der Klage erfährt, eine Berücksichtigung des 
Verhaltens bei der Kostenauflage zwingend. 

Das Mass der Kostenumverteilung bestimmt sich ebenfalls anhand der konkreten 
Umstände. Eine vollständige Kostenauflage zulasten des Klägers kann sich dann 
rechtfertigen, wenn der Beklagte erstmals durch Zustellung der Klage von den Be-
gehren des Klägers Kenntnis erhält und die Forderung sofort und vorbehaltos ak-
zeptiert 13. Ergibt der Prozess, dass der Streit auch mit Durchführung eines Vorver-
fahrens nicht vergleichsweise erledigt worden wäre, ist dies zu berücksichtigen. 

C.  Kasuistik 
Die "Kann"-Formulierung räumt dem Verwaltungsgericht ein Ermessen ein; der 
Würdigung der konkreten Situation kommt bei der Ermessensausübung eine ent-
scheidende Bedeutung zu (AGVE 1996, 184) - Das unterlassene Vorverfahren hat 
nicht zwingend die Kostenauflage an den Kläger zur Folge; wenn gestützt auf die 
(damalige) konkrete Situation eindeutig feststand, dass eine Einigung nicht erreicht 
werden konnte, darf die formelle Verweisung auf § 63 unterbleiben (AGVE 1996, 
185) - Wenn sich im Klageverfahren Kläger und Widerkläger gegenüberstehen und 
weder bezüglich der Klage noch bezüglich der Widerklage die Durchführung des 
Vorverfahrens eindeutig feststeht und andererseits keine der Parteien die Einrede 
des nicht durchgeführten Vorverfahrens erhoben hat, ist bei der Kostenauflage kei-
ne der Parteien zu benachteiligen (in der Begründung teilweise fraglich, VGE I/5 
vom 2. März 1984 i.S. G., S. 9 ff.) 14 - Die mangelhafte Durchführung des Vorver-
fahrens hat nur Folgen bezüglich der Kostenauflage, nicht bezüglich der Gültigkeit 
der Klage (VGE I/5 vom 2. März 1984 i.S. G., S. 10) - Wenn sich aus den von den 
Parteien im Laufe der Zeit eingenommenen Standpunkten klar ergibt, dass eine Ei-
nigung unmöglich ist, ist eine weitere förmliche Aufforderung zu Stellungnahme 
zur Vermeidung der Rechtsfolgen in § 63 Abs. 2 nicht notwendig (VGE I/79 vom 
28. November 1989 i.S. F., S. 11 f.). 

                                                
13 So ausdrücklich die Regelung in Art. 119 Abs. 3 OG; vgl. METZ, S. 139. 
14 Es braucht keine förmliche Einrede des nicht durchgeführten Vorverfahrens, da § 63 nicht nur die beklagte 
Partei schützen soll, sondern auch das Verwaltungsgericht vor der Beurteilung ohne weiteres vermeidbarer 
Fälle; das Verwaltungsgericht hat deshalb auch ohne entsprechendes Begehren bei der Kostenverlegung von 
Amtes wegen zu prüfen, ob das Vorverfahren nach § 63 in rechtsgenüglicher Art und Weise durchgeführt wurde 
(in diesem Sinn auch VGE I/10 vom 24. März 1982 i.S. R., S. 7). 

12 

13 



654 

§ 64 
1 Klage und Antwort sind schriftlich in der nötigen Anzahl Exemplare einzu-
reichen. 
2 Wenn besondere Gründe es rechtfertigen, kann ein weiterer Schriftenwechsel 
oder eine mündliche Verhandlung angeordnet werden. 

Materialien 
Vgl. § 61. 

Literatur 
EICHENBERGER, Kommentar ZPO, §§ 187-189; EYERMANN/FRÖHLER, § 81 Rz 1-12; GULDENER, 
Zivilprozessrecht, S. 260 f.; KÖLZ, Kommentar, § 84 N 1; KOPP, VwGO, § 81 Rz 1-15. 

Inhaltsübersicht Rz 
A. Entstehungsgeschichte ...................................................................................................................................................................1 
B. Schriftenwechsel ......................................................................................................................................................................... 2-7 

I. Zu Abs. 1 ..................................................................................................................................................................................... 2-3 
II. Zu Abs. 2 .................................................................................................................................................................................... 4-7 

C. Kasuistik ..........................................................................................................................................................................................8 

A.  Entstehungsgeschichte 
Vgl. § 61. 

B.  Schriftenwechsel 

I.  Zu Abs. 1 

Klage und Klageantwort sind schriftlich einzureichen. § 61 schliesst somit die Mög-
lichkeit der mündlichen Klageerhebung beim Gericht oder Erstattung der Antwort 
anlässlich der Verhandlung 1 aus 2. Die Schriftform beinhaltet die Notwendigkeit 
der Unterzeichnung 3 (dazu ausführlich § 39 Rz 3). Die Klageschrift ist in der nöti-
gen Anzahl Exemplare einzureichen; im Regelfall dürften zwei Exemplare ausrei-
chend sein (eines für die Akten, das zweite zur Zustellung an den Beklagten). Die 
Bestimmung dient der Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens, 

                                                
1 KÖLZ, Kommentar, § 84 N 1. 
2 Anders § 372 ZPO, der in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten schriftliche und mündliche Klageerhebung zulässt, 
und § 188 ZPO, wo Mündlichkeit in Ausnahmefällen zulässig ist. 
3 KÖLZ, Kommentar, § 23 N 5; GULDENER, Zivilprozessrecht, S. 261, Fn 10; EYERMANN/FRÖHLER, § 81 Rz 1. 

5. Schriften-
wechsel 
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ist aber reine Ordnungsvorschrift 4. Ist die Eingabe in diesem Sinn fehlerhaft, kann 
sie zur Verbesserung zurückgewiesen werden; praxisgemäss erstellt das Verwal-
tungsgericht allerdings direkt eine Kopie der Rechtsschrift, unter Verrechnung der 
Erstellungskosten gemäss § 26 VKD. Aufschlussreicher ist die Formulierung in § 
187 ZPO, welche Einreichung in je einem Exemplar für das Gericht und jede Ge-
genpartei vorschreibt. Die Einreichung ist genügend, wenn sie beim Gericht erfolgt; 
die Zustellung an den Beklagten ist nicht erforderlich (aber allenfalls unter Anwäl-
ten standesrechtlich geboten). 

§ 64 Abs. 1 nennt die Klage(schrift), nicht aber die Beilagen; praxisgemäss werden 
diese von der Vorschrift nicht erfasst 5. 

II.  Zu Abs. 2 

Der Instruktionsrichter ordnet nach pflichtgemässem Ermessen einen weiteren 
Schriftenwechsel an (dass die Klage dem Beklagten zur Antwort zuzustellen ist, 
wird im VRPG zwar nirgends ausdrücklich gesagt, steht aber immerhin in § 177 
Abs. 1 ZPO, der im verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren anwendbar ist [§ 67] 
6). Das Erfordernis des Vorliegens besonderer Gründe (Abs. 2) zwingt ihn zu einer 
gewissen Zurückhaltung bei der Ausdehnung des Schriftenwechsels. Das Verwal-
tungsgericht ordnet allerdings regelmässig einen zweiten Schriftenwechsel (Replik 
und Duplik) an 7. Da dies schematisch geschieht, überzeugt die Praxis nicht. Vor 
allem in dienstrechtlichen Streitigkeiten fördert die Beschränkung des Schriften-
wechsels auf Klage und Antwort die zügige Erledigung des Verfahrens und gele-
gentlich auch die Möglichkeit eines Vergleichs. Auch in anderen als dienstrechtli-
chen Auseinandersetzungen sollte insbesondere bei niedrigen Streitwerten ein kos-
tenintensives vollständiges Behauptungsverfahren vermieden werden. Die Ausdeh-
nung des Schriftenwechsels als Regelfall ist schon gestützt auf § 64 Abs. 2, der 
Replik und Duplik nur im Sinn begründeter Ausnahmen zulässt, ausgeschlossen. 
Kriterien, die gegen eine Ausdehnung des Schriftenwechsels sprechen, sind 

                                                
4 KOPP, VwGO, § 81 Rz 15. 
5 Anders die Interpretation von § 81 Abs. 2 VwGO, der nahezu identisch regelt und wonach Abschriften auch 
von den Beilagen zu erstellen sind (vgl. KOPP, VwGO, § 81 Rz 15). 
6 Vgl. § 67 Rz 38. 
7 Die gleiche Praxis herrscht im Kanton Zürich (vgl. KÖLZ, Kommentar, § 84 N 4). 
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– Vorliegen beschleunigt zu erledigender Verfahren (dienstrechtliche Streitigkei-
ten [Art. 343 OR], Begehren um vorläufige Massnahmen bzw. vorsorgliche 
Verfügungen [§§ 294 und 302 ZPO]), 

– Vorliegen von einfachen Rechts- und Sachverhaltsfragen, 

– niedriger Streitwert, 

– zu erwartende hohe Vergleichsbereitschaft der Parteien. 

Ausgeschlossen ist ein weiterer Schriftenwechsel bei Säumnis des Beklagten (§§ 97 
Abs. 1 und 189 Abs. 1 ZPO i.V.m. § 67 VRPG) 8; die Ausführungen in der Klage 
gelten dann als unbestritten 9. Beweis ist nur dann abzunehmen, wenn der Richter 
an der Sachdarstellung des Klägers erhebliche Zweifel hat (§ 200 ZPO). 

Zulässig - und beim Vorliegen streitrelevanter Beweisofferten, die nur im Beisein 
der Parteien erhoben werden können, unverzichtbar- ist die Durchführung einer 
mündlichen Verhandlung. Der Entscheid darüber obliegt dem jeweiligen Kammer-
präsidenten oder einem anderen vollamtlichen Mitglied des Verwaltungsgerichts (§ 
57 i.V. m. § 66 Abs. 1 VRPG) 10. Entgegen dem Wortlaut in § 64 VRPG ("oder") 
schliesst die Anordnung eines zweiten Schriftenwechsels eine mündliche Verhand-
lung nicht aus. 

§ 64 VRPG sagt, anders als § 39 VRPG für das Beschwerdeverfahren, nichts über 
Antrag und Begründung; ebenso fehlen Vorschriften über die Bezeichnung von 
Beweismitteln 11. Das Schweigen ist nicht qualifiziert; es gelten die §§ 167 ff. ZPO 
(§ 67 VRPG) 12. 

C.  Kasuistik 
Der Schriftenwechsel kann auf die Frage der Zuständigkeit begrenzt werden (VGE 
I/88 vom 17. Dezember 1992 i.S. G., S. 5). 

                                                
8 Vgl. § 67 Rz 48. 
9 EICHENBERGER, Kommentar ZPO, § 189 N 1. 
10 Vgl. § 57 Rz 4. 
11 Vgl. etwa § 84 VRG ZH. 
12 Vgl. dazu § 67 Rz 38. 
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§ 65 
Das mit der Instruktion betraute Mitglied des Verwaltungsgerichts kann den 
Parteien einen schriftlichen Vergleichsvorschlag zur Stellungnahme unterbrei-
ten, oder sie zu einer mündlichen Verhandlung einladen. 

Materialien 
Vgl. § 61. Prot. Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 23; Prot. Exp.Kom. 10.12.1966, S. 3. 

Literatur 
Vgl. § 58 (Prozesserledigung) und Vorbem. zu §§ 60-67; GULDENER, S. 393-399; GYGI, Bundes-
verwaltungsrechtspflege, S. 327; IMBODEN/RHINOW, Nr. 46, S. 276-285 ; KÖLZ, Kommentar, § 86 N 
6; DERS., Prozessmaximen, S. 29-36; KOPP, VwVfG, § 55 Rz 1-21; METZ, S. 143-145; U-
LE/LAUBINGER, § 68 Rz 16-26; WOLFF/BACHOF/STOBER, Verwaltungsrecht I, § 54 Rdnr. 32-34. 
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A.  Entstehungsgeschichte 
Vgl. § 61. Diskutiert wurde, ob der Vergleichsvorschlag obligatorisch erklärt wer-
den sollte 1; der Verzicht erfolgte begründungslos 2. 

B.  Vermittlung 
Der Gesetzgeber konnte sich nicht entscheiden, dem verwaltungsgerichtlichen Kla-
geverfahren ein formalisiertes Vermittlungs- bzw. Sühnverfahren 

                                                
1 Prot. Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 23. 
2 Prot. Exp.Kom. 10.12.1966, S. 3 
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voranzustellen 3 und die Durchführung dieses Verfahrens zur Sachurteilsvorausset-
zung zu erheben. Stellvertretend wurden zwei Bestimmungen geschaffen, welche 
die Wirkungen des fehlenden Vermittlungsverfahrens abschwächen sollen (§ 63 
[Vorverfahren] und § 65 [Vermittlung]). 

Der Zweck des Vermittlungsverfahrens entspricht dem zivilprozessualen Sühnver-
fahren bzw. Vermittlungsverfahren in arbeitsgerichtlichen Streitigkeiten; der Kläger 
soll von der Durchführung eines offenbar unbegründeten Prozesses und der Beklag-
te von der Bestreitung einer offenbar begründeten Klage abgehalten werden 4. Bei 
zweifelhafter Rechts- oder Beweislage oder wenn die Forderungen des Klägers nur 
zum Teil gerechtfertigt sind, ist ein Vergleichsabschluss zu versuchen, soweit der 
Streitgegenstand die vergleichsweise Erledigung zulässt. Im Gegensatz zum Vor-
verfahren gemäss § 63 tritt als vermittelnder Dritter das mit der Instruktion betraute 
Mitglied des Verwaltungsgerichts auf. 

§ 65 räumt dem Instruktionsrichter 5 ein Entschliessungsermessen ("kann") ein; er 
ist im Rahmen des pflichtgemässen Ermessens (Beachtung des Gebots der Rechts-
gleichheit, des Verhältnismässigkeitsprinzips, der Pflicht zur Wahrung der öffentli-
chen Interessen) 6 frei, ob er den Parteien einen schriftlichen Vergleichsvorschlag 
unterbreitet, eine mündliche Vermittlungsverhandlung ansetzt oder überhaupt nichts 
dergleichen unternimmt. 

C.  Vergleich 

I.  Gerichtlicher Vergleich 

1.  Vorbemerkung 
Wird eine Vermittlung erfolgreich abgeschlossen, kann sich das Verfahren durch 
Klagerückzug, Anerkennung oder Vergleich erledigen. Der Klagerückzug ist ge-
stützt auf die Dispositionsmaxime ohne weiteres zulässig und unter Vorbehalt 
rechtserheblicher Willensmängel unwiderruflich. Die Anerkennung steht wie der 
Vergleich unter dem Vorbehalt der (materiell-rechtlichen) Verfügungsbefugnis der 
Parteien über den Streitgegenstand, die im verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren 
wegen 

                                                
3 Vgl. § 63 Rz 1; Botschaft I 1967, S. 50; Prot. GR 28.11.1967, Art. 1021, S. 1654. 
4 GULDENER, Zivilprozessrecht, S. 419 f. 
5 Zum Begriff des Instruktionsrichters vgl. § 57 Rz 4. 
6 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 357. 
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der im Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsgerichts als Klageinstanz liegenden 
Sachgebiete weiter sein dürfte als im Beschwerdeverfahren (vgl. aber Rz 10 bezüg-
lich des verwaltungsrechtlichen Vertrages und Rz 12 bezüglich dienstrechtlicher 
Streitigkeiten sowie Kritik bezüglich der [zu] engen Voraussetzungen der Verfü-
gungsbefugnis in Rz 16 ff.). 

Obwohl der Vergleich in § 65 als Erledigungsart ausdrücklich vorgesehen ist, wird 
die weitaus problematischere Frage, wann der Richter Vergleiche genehmigen darf 
und wann nicht, nicht beantwortet. Das ist bedauerlich, da über die Zulässigkeit 
konsensualer Prozesserledigung unter richterlicher Mitwirkung erhebliche Unsi-
cherheiten bestehen. 

2.  Grundsätze 
Der gerichtliche Vergleich ist (teilweise) Ausdruck der Dispositionsmaxime und 
einerseits materiell-rechtlicher Vertrag des öffentlichen Rechts, andererseits eine 
Prozesshandlung und damit formeller Natur 7. Im Gegensatz zum Vergleich im Be-
schwerdeverfahren (das von der Untersuchungsmaxime beherrscht ist (§ 20 VRPG 
[vgl. Vorbem. zu den §§ 60-67 VRPG]) hat das Verwaltungsgericht im Klagever-
fahren das Verfügungsrecht der Parteien über den Rechtsstreit zu beachten und den 
Vergleichsabschluss und die damit verbundene unmittelbare Erledigung des Verfah-
rens (allenfalls vorbehältlich der Kostenverteilung) zu akzeptieren, solange sich der 
Vergleich als verwaltungsrechtlicher Vertrag innerhalb der gesetzlichen Rahmen-
bedingungen bewegt (vgl. aber Kritik hierzu in Rz 16 ff.). 

Der gerichtliche Vergleich (vor Gericht und zu Protokoll) beendet das Verfahren 
unmittelbar; die Parteien erklären durch Vergleichsabschluss das hängige Verfahren 
als gegenstandslos. Um Weiterungen zu vermeiden, wird der Instruktionsrichter 
(allenfalls das Gericht) darauf zu achten haben, dass der Vergleich sich auch über 
die Kostentragung (Gerichts- und Parteikosten) ausspricht, andernfalls mit dem Er-
ledigungsbeschluss zusätzlich ein Kostenentscheid zu ergehen hat, der aus Klagean-
trag und Vergleichsinhalt auf die Kostenverteilung zu schliessen hat. 

Der Vergleich ist ein zwischen den Prozessparteien abgeschlossener Vertrag, dessen 
Inhalt der bestehenden Rechtsordnung nicht widersprechen darf 8. Dies bedeutet 
zunächst, dass sittenwidrige oder offenbar rechtsmissbräuchliche (verwaltungs-
rechtliche) Verträge unwirksam 

                                                
7 KÖLZ, Prozessmaximen, S. 35, 46; KOPP, VwGO, § 106 Rz 5. 
8 Vgl. RHINOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 877, 1361. 
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bleiben und damit nicht geeignet sind, das Prozessrechtsverhältnis zwischen den 
Parteien infolge Gegenstandslosigkeit untergehen zu lassen. Darüber hinaus ist 
beim gerichtlichen Vergleich (anders als beim aussergerichtlichen, der sich beim 
Gericht nur in Form einer Prozesserklärung konkretisiert [Klagerückzug]) zu prü-
fen, ob ihm keine öffentlichrechtlichen Normen entgegenstehen. Dies folgt daraus, 
dass der Vergleichserklärung ein verwaltungsrechtlicher Vertrag zugrunde liegt, der 
einerseits nur zulässig ist, wenn das öffentliche Recht eine verwaltungsrechtliche 
Regelung überhaupt zulässt und der Vertragsinhalt sich innerhalb der Grenzen be-
wegt, die das öffentliche Recht als verwaltungsvertraglichen Spielraum zulässt. 

3.  Geltung der Grundsätze im Anwendungsbereich von § 60 
Die Grundsätze sind bei vergleichsweiser Erledigung von Streitigkeiten im Zustän-
digkeitsbereich von § 60 Ziff. 1 (Streitigkeiten über verwaltungsrechtliche Verträge) 
stets zu beachten; der gerichtliche Vergleichsinhalt hat die Grenzen zu beachten, 
denen der streitige Verwaltungsvertrag selbst unterworfen ist (kein Ausschluss ver-
traglicher Regelung durch Gesetz, das Gesetz bedarf seinem Sinn und Zweck nach 
der Konkretisierung durch einen verwaltungsrechtlichen Vertrag) 9. 

Bei Streitigkeiten über bestehende Verleihungsverhältnisse (§ 60 Ziff. 2) ist zu be-
achten, dass der Handlungsspielraum des Gemeinwesens bei der Vergabe relativ 
gross ist (pflichtgemässe Ermessensentscheide) und der private Prozessgegner ohne 
weiteres seine Ansprüche ohne Verletzung öffentlichen Rechts auch reduzieren 
kann. 

Dasselbe gilt auch bezüglich vermögensrechtlicher Streitigkeiten (§ 60 Ziff. 3). Im-
merhin stellt sich dort bei den dienstrechtlichen Streitigkeiten das Problem, dass 
Kläger, die ihre Ansprüche auf Beamtung oder Anstellung gründen (nicht auf ver-
waltungsrechtlichen [Dienst-] Vertrag), im Grundsatz der Besoldungsordnung un-
terworfen sind und das beklagte Gemeinwesen diese Ordnung durch verwaltungs-
rechtlichen Vertrag nicht umgehen darf. Da der klagende Dienstnehmer aber kaum 
je mehr verlangen wird, als ihm nach der Besoldungsordnung maximal zustehen 
kann und die Auseinandersetzungen in der Regel nicht über eine Besoldungshöhe 
ausserhalb des gesetzlichen Rahmens, sondern über die Dauer der Besoldungsfort-
zahlungspflicht bei Nichtwiederwahl, vorzeitiger 

                                                
9 Über die Voraussetzungen der Zulässigkeit von subordinationsrechtlichen Verträgen vgl. anstatt vieler HÄFE-

LIN/MÜLLER, Rz 862 ff. 
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Entlassung oder ordentlicher Kündigung geführt werden, sind die Auswirkungen 
gesetzlicher Regelungen auf die Vergleichsgestaltung relativ gering. In Grenzberei-
chen hätten die Prozessparteien überdies die Möglichkeit, durch aussergerichtlichen 
Vergleich und anschliessende Prozesserklärung des Klägers (Rückzug) die Über-
prüfung des Vergleichs der gerichtlichen Beurteilung zu entziehen. 

II.  Aussergerichtlicher Vergleich 

Vgl. § 58 Rz 21. 

III. Form 

Vgl. § 58 Rz 17 f. 

IV. Sonderfragen 

Beim gerichtlichen Vergleich ist abgesehen vom Vergleichsinhalt zu prüfen, ob das 
beklagte Gemeinwesen im Umfang des Vergleichsinhalts entscheidbefugt ist 
(Kompetenz). Es ist zulässig, gerichtliche Vergleiche unter Widerrufsvorbehalt zu 
stellen; im übrigen sind Vergleiche bedingungsfeindlich, da ansonsten "erledigte" 
Prozesse nach Jahren wieder aufleben könnten, was der Rechtssicherheit und pro-
zessökonomischen Zielsetzungen widerspricht. Der gerichtliche Vergleich beendet 
das Verfahren unmittelbar (Gegenstandslosigkeit); ein nach dem gerichtlichen Ver-
gleich abgeschlossener, die ursprüngliche Vereinbarung abändernder aussergericht-
licher Vergleich führt nicht zur Wiederbelebung des ursprünglichen Prozesses; der 
aussergerichtliche Vergleich wird nicht zum gerichtlichem. Vom Gericht vorzu-
nehmende Prozesshandlungen können nicht Vergleichsinhalt sein, sondern lediglich 
die Verpflichtung zur diesbezüglichen Antragstellung. Teilvergleiche sind zulässig. 
Wird der gerichtliche Vergleich selbst zum Ausgangspunkt neuerlicher Streitigkei-
ten (etwa über die Auslegung der getroffenen Vereinbarung) ist Klage zu erheben (§ 
60 Ziff. 1); die Auseinandersetzung ist Gegenstand eines neuen Prozesses, der dem 
Vergleich vorausgegangene Prozess bleibt abgeschlossen. Der gerichtliche Ver-
gleich ist ein definitiver Rechtsöffnungstitel (sofern im Dispositiv formuliert); der 
aussergerichtliche Vergleich nicht 10. 

                                                
10 HANS FRITZSCHE / ULRICH WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Band I, 
Zürich 1984, § 19 Rz 6. 
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V.  Kritik 

1.  These 
Eine Regelung, die sich über die Zulässigkeit des Vergleich im verwaltungsgericht-
lichen Klageverfahren (und auch im [erstinstanzlichen] Verwaltungs- und schliess-
lich Beschwerdeverfahren 11) ausspricht, ist zur Behebung bestehender Rechtsunsi-
cherheiten anzustreben. Die heute übliche Eingrenzung der (materiellen) Zulässig-
keit von Vergleichsverträgen auf denselben Spielraum, den das Gesetz ohnehin er-
laubt, ist zu eng; eine Verletzung des Legalitätsprinzips kann unter Berücksichti-
gung des tatsächlich bestehenden Prozessrisikos geboten und damit vertretbar sein. 

2.  Begründung 
Beim verwaltungsrechtlichen Vergleichsvertrag geht es (wie auch im privatrechtli-
chen Prozessvergleich) im Kern darum, ein vor Verwaltungsgericht hängiges Kla-
geverfahren zu beenden und damit Prozessrisiken, die in Unsicherheiten über den 
Sachverhalt oder die Rechtslage begründet liegen, auszuschalten. Diese Ausgangs-
lage zwingt zu einer von der herrschenden Meinung (Rz 7 ff. hiervor) abweichen-
den Betrachtungsweise über Voraussetzungen und Zulässigkeit von gerichtlichen 
verwaltungsrechtlichen Vergleichsverträgen. Voraussetzung ist. dass über einen 
Sachverhalt oder die Rechtslage tatsächlich (objektiv) Ungewissheit besteht; es 
muss das Risiko gegeben sein, dass das Verwaltungsgericht so oder anders ent-
scheidet. Damit sind von der tatsächlichen Sach- oder Rechtslage abweichende 
Vergleichsverträge ausgeschlossen, wenn der Sachverhalt unzweifelhaft erstellt und 
die darauf anzuwendenden Rechtssätze zu einem eindeutigen Ergebnis führen; da-
mit wird verhindert, dass über den Prozessvergleich das Legalitätsprinzip umgangen 
wird. Notwendige Konsequenz aus dieser Betrachtungsweise ist ebenso, dass tat-
sächlich ein Vergleich vorliegen muss, mithin, dass sowohl der Kläger wie auch der 
Beklagte von ihren im Prozess eingenommenen Standpunkten abrücken müssen 
(gegenseitiges Nachgeben) 12. Weitgehende Anerkennung des klägerischen Stand-
punktes ohne vernünftige Korrespondenz mit den tatsächlich bestehenden Prozess-
risiken stellt (in erster Linie im Beschwerdeverfahren) keinen zulässigen Prozess-
vergleich dar. Das Mass des Nachgebens hat in einem 

                                                
11 A.M. AGVE 1982, 287 f. 
12 ULE/ LAUBINGER, § 68 Rz 19 ff. 
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vernünftigen Verhältnis zur objektiv gerechtfertigten Ungewissheit zu stehen. Lie-
gen die Vergleichsvoraussetzungen vor, muss der dem Gericht zur Genehmigung 
vorgeschlagene Vergleich unter Bezugnahme auf das geltende Recht vertretbar 
sein. Dies bedeutet, dass die im Vergleich niedergelegte Vereinbarung sich (entge-
gen der herrschenden Lehre) nicht an den Rahmen halten muss, den das öffentliche 
Recht setzt, sondern diesen (massvoll) über- oder unterschreiten darf. Das Mass der 
Über- oder Unterschreitung ist abhängig vom tatsächlich bestehenden Prozessrisiko 
einerseits und der Wichtigkeit der öffentlichen Interessen, die hinter dem virtuell 
verletzten Rechtssatz stehen, andererseits. 

Die hier vertretene Auffassung findet ihre Stütze im Verhältnismässigkeitsgrund-
satz; danach ist auf den Versuch der Durchsetzung einer ungewissen Rechtsposition 
zu verzichten, wenn der Aufwand zur Klärung (verbunden mit den Unwägbarkei-
ten) und der tatsächlich mögliche Erfolg in einem Missverhältnis stehen. Dieser 
Grundsatz ist im Klageverfahren wegen der Dispositionsmaxime grosszügig, im 
Beschwerdeverfahren enger zu handhaben. 

D.  Kasuistik 
Vgl. § 58 Rz 26 ff. 

18 
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§ 66 
1 Hinsichtlich Verfahrensleitung und Instruktion gilt § 57. 
2 Die Verhandlungen vor dem Verwaltungsgericht als einziger Instanz sind 
öffentlich. 
3 Wenn wichtige öffentliche oder private Interessen es erfordern, kann die Öf-
fentlichkeit durch Gerichtsbeschluss ganz oder teilweise ausgeschlossen wer-
den. 

Materialien 
Vgl. § 41 und § 57; Prot. Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 23 f. 

Literatur 
Zur Verfahrensleitung und Instruktion vgl. § 57 vor Rz 1. 

Zur Ausnahme vom Grundsatz der Öffentlichkeit: ADOLF BAUMBACH / WOLFGANG LAUTERBACH / 
JAN ALBERS / PETER HARTMANN, Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz und anderen 
Nebengesetzen, 50. Aufl. München 1992, §§ 171a-175 GVG; EICHENBERGER, Kommentar KV, § 72 
N 18; EYERMANN-FRÖHLER, § 55 Rz 2-6; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 66; ARTHUR 

HAEFLIGER, Der Grundsatz der Öffentlichkeit der Verhandlung, in: Verfassungsrechtsprechung und 
Verwaltungsrechtsprechung, Zürich 1992, S. 243-250; DERS., EMRK, S. 152-160; ISABELLE HÄNER, 
Öffentlichkeit und Verwaltung, Diss. Zürich 1990; HERZOG, EMRK, S. 343-354; ANDREAS KEISER, 
Öffentlichkeit im Verfahren vor dem Zürcher Verwaltungsgericht, ZBl 95/1994, 1-20; KÖLZ/HÄNER, 
Rz 57-61; MIEHSLER/VOGLER, IntKommEMRK, Art. 6 Rz 334-340; THOMAS SCHMUCKLI, Die Fair-
ness in der Verwaltungsrechtspflege - Art. 6 EMRK und die Anwendung auf die Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, Diss. Freiburg 1990, S. 96-99 (zit.: Fairness); ULE, S. 141; VILLIGER, EMRK, Rz 
445 f.; ULRICH ZIMMERLI, EMRK und schweizerische Verwaltungsrechtpflege, in: Daniel Thürer / 
Rolf H. Weber / Roger Zäch, Aktuelle Fragen zur Europäischen Menschrechtskonvention, Zürich 
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A.  Entstehungsgeschichte 
Vgl. § 61 und § 57. Im Gesetzgebungsverfahren wurde diskutiert, ob eine Haupt-
verhandlung obligatorisch erklärt oder zumindest fakultativ vorgesehen werden 
sollte 1. Das Bedürfnis eines Obligatoriums wurde mit Hinweis auf die Erfahrungen 
am Obergericht und der Begründung, bei reinen Rechtsfragen und utopischen An-
sprüchen eines Phantasten bräuchten sich die Parteien nicht gegenüberzustehen, 
verneint; immerhin wurde der Verweis auf § 57 in Abs. 1 der Bestimmung einge-
fügt, der die Möglichkeit einer Beweisverhandlung vorsieht 2. 

B.  Verfahrensleitung und Instruktion 
Der Verweis auf die Regelung im VRPG und nicht in der ZPO dürfte seine Ursache 
darin haben, dass in der zivilprozessualen Ordnung nicht notwendigerweise der 
Präsident als Instruktionsrichter amten muss, sondern ein anderer Richter diese 
Aufgabe wahrnehmen kann (vgl. [heute] § 14 Abs. 2 ZPO bezüglich des Oberge-
richts). In der Verwaltungsrechtspflege wollte der Gesetzgeber allerdings sicherstel-
len, dass ein vollamtliches Mitglied des Verwaltungsgerichts diese Aufgabe wahr-
nimmt, damit sich die Verwaltungsgerichtsbarkeit deutlich von der verwaltungsin-
ternen Rechtspflege abhebt, wo die Prozessleitung durch Sachbearbeiter erlaubt ist 
(vgl. § 50 Abs. 1 e contrario). 

Soweit dieser Entscheid des Gesetzgebers nicht tangiert wird, ist die Anwendung 
zivilprozessualer Regeln auch bezüglich Verfahrensleitung und Instruktion VRPG-
konform. Vgl. dazu ausführlich § 57 Rz 2 ff. 

C.  Öffentlichkeit 

I.  Grundsatz 

Vgl. § 57 Rz 20 ff. 

II.  Ausnahmen 

Der Grundsatz der Öffentlichkeit des Verfahrens dient dem hauptsächlichen 

                                                
1 Prot. Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 23 f. 
2 Prot. Exp.Kom. 13.-15.9.1966, S. 23. 
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Zweck, der Allgemeinheit die Kontrolle über die Rechtsprechung zu gestatten; er 
wendet sich gegen Geheimjustiz und soll sicherstellen, dass der Einzelne eine kor-
rekte und gesetzmässige Behandlung durch die Justiz erfährt 3. Der Grundsatz ist 
überdies durch Art. 6 Ziff. 1 EMRK bezüglich der unter die EMRK fallenden Strei-
tigkeiten auch völkerrechtlich abgesichert. Vom Grundsatz gibt es Ausnahmen. 

§ 66 fand Aufnahme in das VRPG, da der historische Gesetzgeber von der grund-
sätzlichen Nichtöffentlichkeit der Verhandlungen in verwaltungsrechtlichen Strei-
tigkeiten ausging. Es sollte betont werden, dass im verwaltungsgerichtlichen Klage-
verfahren tatsächlich Partei- und Publikumsöffentlichkeit gegeben ist; anders lässt 
sich § 66 nicht erklären, da der Verweis in § 67 auf die Zivilprozessordnung (da-
mals noch auf die §§ 3 ff. aZPO [welche grundsätzlich Öffentlichkeit der Verhand-
lungen vorschrieben]; heute gilt § 79 ZPO mit einer inhaltlich gleichen Lösung) 4 
genügt hätte, um Öffentlichkeit zu gewährleisten. Mit Art. 6 Ziff. 1 EMRK be-
stimmt heute weitgehend die Konvention Grundsatz und Ausnahmen von der Öf-
fentlichkeit. Da im Klageverfahren weitgehend vermögensrechtliche Streitigkeit 
entschieden werden und mit einer Ausdehnung des Anwendungsbereichs der 
EMRK auch auf das öffentliche Dienstrecht gerechnet werden muss 5, ist es sachge-
recht, der Auslegung von § 66 die Rechtsprechung der Konventionsorgane zum 
Grundsatz 

                                                
3 "Einblicke und Durchsichtigkeiten" (EICHENBERGER, Kommentar KV, § 72 N 2); EYERMANN/FRÖHLER, § 55 
Rz 2; VILLIGER, EMRK, N 436; ULE, S. 141 (Grundsatz der Öffentlichkeit ist vor allem im Verwaltungsprozess 
von erheblicher Bedeutung); BGE 119 Ia 104; 111 Ia 245. 
4 Bezüglich §§ 3 ff. aZPO siehe Gottfried KELLER / MARKUS PFISTERER, Die Zivilprozessordnung für den Kan-
ton Aargau, Aarau 1947, §§ 3 ff., S. 10 ff.; bezüglich § 79 ZPO siehe EICHENBERGER, Kommentar ZPO, § 79 Rz 
1. 
5 Bis anhin beinhaltet das öffentliche Dienstrecht keine zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen im Sinn 
von Art. 6 Ziff. 1 EMRK; vgl. dazu MIEHSLER, IntKomm EMRK, Art. 6 Rz 150; HERZOG, EMRK, S. 240; BGE 
120 Ia 184 ff.; anders allerdings die Schlussfogerungen bei ANDREAS KLEY-STRULLER (Beamtenrechtliche 
Streitsachen und Art. 6 EMRK bzw. Art. 14 CCPR, AJP 1995, 758 f.), der gestützt auf die bisherige Rechtspre-
chung der Konventionsorgane davon ausgeht, dass Fragen der lohnmässigen Einstufung in die Besoldungsskala, 
die richtige leistungsmässige Entlöhnung und die Lohnkürzung wegen ungenügender Leistungen unter Art. 6 
Ziff. 1 EMRK zu subsumieren sind, nicht aber Streitsachen betreffend die erstmalige Wahl eines Stellenbewer-
bers, die Beförderung innerhalb der Verwaltungshierarchie, Dienstanweisungen sowie Disziplinarmassnahmen; 
bezüglich Entlassung und Nichtwiederwahl ist nach Meinung des zitierten Autors die Anwendbarkeit der 
EMRK gegeben, da finanzielle und nichtfinanzielle Komponenten untrennbar miteinander verbunden sind und 
mit der Frage der Aufrechterhaltung des öffentlichen Dienstverhältnisses die wirtschaftliche Existenz einer 
Person auf dem Spiel steht. 

6 
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der Öffentlichkeit zugrunde zu legen. 

1.  Wichtige öffentliche oder private Interessen 
§ 66 Abs. 2 nennt wichtige öffentliche und private Interessen. Die Rechtsprechung 
zu Art. 6 Ziff. 1 EMRK hat die folgenden Fallkategorien als Ausnahmetatbestände 
unterschieden 6: 

a)  Allgemeine Ausschliessungsgründe 

aa)  Sittlichkeit 
Wenn die Erörterung sexueller Vorgänge zur Diskussion steht, kann der Ausschluss 
geboten sein, wenn die Gefahr relevanter Beeinträchtigung des Sittlichkeitsgefühls 7 
unbeteiligter Dritter, insbesondere Jugendlicher, besteht. Im verwaltungsgerichtli-
chen Klageverfahren ist dies weitgehend ausgeschlossen und allenfalls in dienst-
rechtlichen Streitigkeiten denkbar. 

bb)  Öffentliche Ordnung 

Angesprochen ist einerseits die Störung der Verhandlung durch die Öffentlichkeit in 
einer Art und Weise, die im Sinn von Art. 57bis relevant ist (vgl. dort, Rz 13 ff.). 
Unter den Begriff der öffentlichen Ordnung ist im Zusammenhang mit der Ver-
handlung zudem die Gefährdung der Zeugen oder die Wahrscheinlichkeit, dass in 
Gegenwart der Öffentlichkeit die Möglichkeit der Falschaussage besteht, zu subsu-
mieren. Der Ausschluss kann sich auch bei drohenden Ordnungsstörungen ausser-
halb des Gerichtssaals rechtfertigen 8. 

cc)  Nationale Sicherheit 9 

Das Schutzobjekt ist auf kantonaler Ebene von untergeordneter Bedeutung und al-
lenfalls im Bereich verwaltungsvertraglicher oder dienstrechtlicher Streitigkeiten 
relevant. Immerhin dürfte sich der Ausschluss auch dann rechtfertigen, wenn im 
Verfahren Amtsgeheimnisse preisgegeben werden (müssen). 

b)  Besondere Ausschliessungsgründe 

aa)  Interesse von Jugendlichen 

                                                
6 Vgl. zur Unterscheidung MIEHSLER/VOGLER, IntKomm EMRK, Art. 6 Rz 334 ff. 
7 SCHMUCKLI, Fairness, S. 96; BGE 111 Ia 245. 
8 HAEFLIGER, EMRK, S. 156. 
9 BGE 111 Ia 245. 

7 

8 

9 

10 
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Gemeint ist die Einvernahme von Jugendlichen (Kinder als Zeugen); der Aus-
schluss ist durch die Belastung gerechtfertigt, welche die Anwesenheit der Öffent-
lichkeit auf den Jugendlichen haben kann. Eine Belastungsabsicht der Öffentlich-
keit ist nicht Ausschluss-Voraussetzung. 

bb)  Schutz des Privatlebens der Prozessparteien 

Geschützt ist die Privatsphäre; darin enthalten sind Geschäfts-, Betriebs-, Steuer- 
und damit verbundene Geheimnisse sowie der Schutz des persönlichen Lebensbe-
reichs. Unter letzterem sind Vorgänge gemeint, die einem Dritten nicht zugänglich 
sind; es muss sich um Tatsachen handeln, die "persönliche, gesundheitliche, weltan-
schauliche oder familiäre Verhältnisse betreffen" und nach denen "üblicherweise im 
Sozialleben nicht gefragt wird" 10. Der Anspruch auf Ausschluss ist für familiäre 
Tatsachen im Anwendungsbereich der EMRK auf deren Art. 8 abzustützen 11. 

Entgegen der eng gefassten Umschreibung des Personenkreises muss der Aus-
schluss der Öffentlichkeit auch möglich sein, wenn im Rahmen der Sachverhaltser-
hebung die Privatsphäre nicht am Verfahren beteiligter Dritter beeinträchtigt wird. 
Amtsgeheimnisse können "Privatleben" der am Verfahren beteiligten öffentlich-
rechtlichen Körperschaft sein. 

cc)  Ausschluss im Interesse der Gerechtigkeit 

Der Ausschlussgrund ist Auffangtatbestand, falls keiner der anderen allgemeinen 
und besonderen Ausschliessungsgründe vorliegt, ein Ausschluss der Öffentlichkeit 
aber im Interesse der geordneten Rechtsprechung unabdingbar erscheint. Als Gene-
ralklausel ist er mit äusserster Zurückhaltung anzuwenden ("Härteklausel") 12. 

2.  Verfahren 
Die Öffentlichkeit kann auf Antrag oder von Amtes wegen ausgeschlossen werden. 
Der Ausschluss kann sich auf die ganze Verhandlung oder Teile davon beziehen; er 
ist nur im nötigen Umfang anzuordnen. 

Das Gericht hat die Interessen der betroffenen Rechtsgüter gegeneinander abzuwä-
gen; es handelt sich um einen Ermessensentscheid. Dabei steht der Öffentlichkeits-
grundsatz nicht notwendigerweise im Vordergrund; der Ausschluss muss nicht die 
Ausnahme sein. Der Verhältnismässigkeitsgrundsatz 

                                                
10 BAUMBACH/LAUTERBACH/ALBERS/HARTMANN, Zivilprozessordnung, GVG § 171b 2 B. 
11 MIEHSLER/VOGLER, IntKomm EMRK, Art. 6 Rz 338. 
12 MIEHSLER/VOGLER, IntKomm EMRK, Art. 6 Rz 337. 

11 

12 

13 
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verhindert den Ausschluss der Öffentlichkeit, wenn weniger weitgehende Mass-
nahmen denselben Zweck erreichen. So sind nur Einzelne (zum Beispiel Jugendli-
che bei Gefährdung; Ruhestörer) aus dem Gerichtssaal zu weisen, wenn damit der 
Schutzzweck erfüllt wird. 

Der Gesetzgeber verlangt einen Gerichtsbeschluss (§ 66 Abs. 3). Damit ist gesagt, 
dass der Ausschluss der Öffentlichkeit nicht vom Prozessleiter angeordnet werden 
darf. Überdies zwingt die Förmlichkeit des Ausschlusses die Richter zur Beratung 
des Entscheids und zur förmlichen Eröffnung. Nicht am Verfahren beteiligte Dritte 
(Zeugen; Zuhörer) sind, obwohl vom Entscheid über den Ausschluss betroffen, vor 
dem Entscheid nicht anzuhören. 

D.  Kasuistik 
Der Verweis in § 66 Abs. 1 auf § 57 bedeutet nicht, dass im Klageverfahren die 
Untersuchungsmaxime (§ 20) anzuwenden ist; es gilt grundsätzlich die Dispositi-
onsmaxime (VGE I/22 vom 11. Juni 1985 i.S. EG S., S. 8 f.; anders noch VGE I/10 
vom 24. März 1982 i.S. R., S. 7) 13. 

Zur Öffentlichkeit im verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren existieren keine 
Entscheide. 

                                                
13 Vgl. zum Problem Vorbem. zu den §§ 60-67 Rz 7 f. 

17 

18 

19 



670 

§ 67 
Im übrigen kommen die Bestimmungen der Zivilprozessordnung sinngemäss 
zur Anwendung, namentlich diejenigen über Vorladung und Säumnis. 

Materialien 
Vgl. § 61; Erläuterungen JD November 1966, S. 18; Botschaft I 1967, S. 51. 

Literatur 
Vgl. Literaturhinweise in § 60 vor Rz 1; BÜHLER/KILLER, Kommentar zur aargauischen Zivilpro-
zessordnung, Aarau 1; EICHENBERGER, Kommentar ZPO, passim; GULDENER, Zivilprozessrecht, 
passim; GOTTFRIED KELLER / MARKUS PFISTERER, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Aargau, 
Aarau 1947; KUMMER, Zivilprozessrecht, passim; KÖLZ, Kommentar, § 86 N 1-8; DERS., Verfah-
rensmaximen, passim; METZ, S. 129-158; STRÄULI/MESSMER, passim; VOGEL, Zivilprozessrecht, 
passim; WALDER, Zivilprozessrecht, passim. 

Vgl. Literaturhinweise in den §§ 60 ff., jeweils vor Rz 1. 
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1 In Vorbereitung, erscheint voraussichtlich Mitte 1998. 
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28. §§ 135-166 ZPO ......................................................................................................................................................................37 
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30. § 180 ZPO.......................................................................................................................................................................... 41-45 
31. § 186 ZPO................................................................................................................................................................................46 
32. §§ 187-188 ZPO ......................................................................................................................................................................47 
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34. § 190 ZPO................................................................................................................................................................................49 
35. §§ 191-196 ZPO ......................................................................................................................................................................50 
36. § 197 ZPO................................................................................................................................................................................51 
37. §§ 198-267 und §§ 269-272 ZPO...........................................................................................................................................52 
38. § 268 ZPO................................................................................................................................................................................53 
39. §§ 273-288 ZPO ................................................................................................................................................................ 54-56 
40. §§ 289-308 ZPO ......................................................................................................................................................................57 
41. §§ 309-342 ZPO ......................................................................................................................................................................58 
42. §§ 343-351 ZPO ......................................................................................................................................................................59 
43. §§ 352-396 ZPO ................................................................................................................................................................ 60-64 
44. §§ 397-420 ZPO ......................................................................................................................................................................65 
45. §§ 421-438 ZPO ......................................................................................................................................................................66 

C. Kasuistik ........................................................................................................................................................................................67 

A.  Entstehungsgeschichte 
Vgl. § 61. Auf eine Zusammenstellung der für das verwaltungsgerichtliche Klage-
verfahren massgebenden, vom Beschwerdeverfahren abweichenden Sonderbestim-
mungen in § 67 wurde infolge legislatorischer Müdigkeit verzichtet 2. Die undiffe-
renzierte Verweisung auf die Zivilprozessordnung wurde mit der Begründung, beim 
Klageverfahren handle es sich um ein Parteiverfahren, das sich nicht wesentlich 
vom Zivilprozess unterscheide, beschlossen 3. Betont wurde, dass auch neben den 
ausdrücklichen Verweisungsnormen (Vorladung und Säumnis in § 67, Kosten in § 
37, Fristen in § 31) eine analoge Anwendung von Bestimmungen der Zivilprozess-
ordnung (oder anderen Prozessgesetzen) im Verwaltungsverfahren notwendig wer-
den könne. Auf eine allgemeine Verweisung auf das Zivilprozessrecht mit Gültig-
keit auch für das verwaltungsinterne und das verwaltungsgerichtliche Beschwerde-
verfahren 

                                                
2 Anschaulich Erläuterungen JD November 1966, S. 18. 
3 Botschaft I 1967, S. 51. 
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wurde allerdings mit der Begründung, das Verwaltungsverfahren (nicht aber das 
Klageverfahren) unterscheide sich grundsätzlich vom Zivilprozess, verzichtet 4. 

B.  Verweis auf die Zivilprozessordnung 

I.  Allgemeines 

§ 67 VRPG verweist im Grundsatz auf die Zivilprozessordnung; die Erwähnung 
von Vorladung und Säumnis im zweiten Satzteil bedeutet nicht, dass nur oder vor 
allem diese Regeln auch im verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren anwendbar 
sein sollen. Die ausdrückliche Nennung der Säumnis klärt immerhin die (entschei-
dende) Frage, ob die Verhandlungs- oder die Untersuchungsmaxime gilt - Säumnis 
hat Präklusionswirkung (§ 97 Abs. 1 ZPO), der Richter hat vorbehältlich § 200 ZPO 
(Beweiserhebung bei Säumnis einer Partei) und Art. 343 Abs. 4 OR (Feststellung 
des Sachverhalts von Amtes wegen in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten) auf die Aus-
führungen in der Klage abzustellen, ohne den Sachverhalt von Amtes wegen abzu-
klären (§ 198 ZPO; vgl. zum Ganzen Vorbem. zu den §§ 60-67 Rz 5 ff.). 

Die Einschränkung auf "sinngemässe Anwendung" zeigt, dass der Gesetzgeber Un-
terschiede zwischen dem zivilprozessualen und dem verwaltungsgerichtlichen Ver-
fahren vermutete, sich aber nicht festlegen wollte, welche Bestimmungen in der (im 
Vergleich zum VRPG umfangreichen) Zivilprozessordnung im Klageverfahren vor 
Verwaltungsgericht volle, nur sinngemässe oder gar keine Anwendung finden sol-
len. Ebenso bleibt es der Rechtsprechung überlassen, bei Konkurrenz zwischen Re-
geln der Zivilprozessordnung und solchen im allgemeinen Teil des Verwaltungs-
rechtspflegegesetzes den Anwendungsbereich der beiden Prozessordnungen abzu-
grenzen. Mit der Formulierung "im übrigen" wurde immerhin verdeutlicht, dass die 
§§ 60-66 VRPG den zivilprozessualen Bestimmungen vorgehen. 

                                                
4 Botschaft I 1967, S. 51. 
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II.  Abgrenzung Zivilprozessordnung - Verwaltungsrechtspflegegesetz im 
verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren 

1.  § 1 ZPO 
Instanzen, nicht anwendbar. 

2.  §§ 2-8 ZPO 
Die in den §§ 2 f. ZPO aufgeführten Ausschliessungs- (§ 2 ZPO) und Ablehnungs-
gründe (§ 3 ZPO) gelten auch im verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren. Dies 
legt schon § 5 VRPG nahe, der neben gewissen für das Beschwerdeverfahren rele-
vanten Präzisierungen im übrigen auf die Zivilprozessordnung verweist. Neben den 
§§ 2 f. ZPO und § 5 VRPG garantieren überdies Art. 58 BV und Art. 6 Ziff. 1 
EMRK im Sinn einer Minimalgarantie die Beurteilung der Streitsache durch ein 
unabhängiges und unparteiisches Gericht 5. 

Die §§ 4 ff. ZPO regeln das Verfahren der Geltendmachung von Ausstandsgründen 
und gelten auch vor Verwaltungsgericht. § 7 lit. c ZPO (für den Entscheid zuständi-
ge Instanz) ist ebenfalls direkt anwendbar, da das Verwaltungsgericht eine Abtei-
lung des Obergerichts ist; über den Ausstand entscheidet im verwaltungsgerichtli-
chen Klageverfahren mithin die erste Kammer des Verwaltungsgerichts, unter Aus-
tritt des betroffenen Richters. 

3.  § 9 ZPO 
Die Lösung von Zuständigkeitskonflikten ist in § 8 Abs. 3 VRPG passend für das 
verwaltungsgerichtliche Verfahren geregelt; § 9 ZPO kommt daneben keine Bedeu-
tung zu. Die zwei Bestimmungen haben sich inhaltlich ohnehin zu entsprechen, da 
sie beide der Regelung in § 82 Abs. 1 lit. d KV genügen müssen 7. 

                                                
5 BGE 119 Ia 57; AGVE 1985, 368; MIEHSLER/VOGLER, IntKomm EMRK, Art. 6 Rz 282 ff.; VILLIGER, EMRK, 
Rz 411. 
7 Vgl. EICHENBERGER, Kommentar KV, § 82 N 14-16. 
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4.  §§ 10-13 ZPO 
Sachliche Zuständigkeit, nicht anwendbar. 

5.  § 14 ZPO 
§ 66 VRPG verweist bezüglich Verfahrensleitung und Instruktion auf § 57 VRPG; 
dies schliesst die Anwendung von § 14 ZPO im Grundsatz aus. Sofern allerdings 
ein vollamtliches Mitglied des Verwaltungsgerichts die Instruktion durchführt, steht 
der (ergänzenden) Anwendung von § 14 ZPO nichts im Weg (vgl. zur Begründung 
§ 66 Rz 2 f. sowie § 57 Rz 2 ff.). 

6.  § 15 ZPO 
Die Norm beeinflusst die Zuständigkeitsregeln in § 60 Ziff. 1-3 VRPG beim Vor-
liegen eines engen Sachzusammenhangs zwischen Hauptklage und Nebenbegehren. 
Das Gericht ist zur Beurteilung von Nebenbegehren auch bei Unzuständigkeit in 
Bezug auf das Nebenbegehren gehalten, wenn sich dieses aus dem gleichen Rechts-
verhältnis ableitet oder in einer engen rechtlichen Beziehung dazu steht 8. Die Be-
stimmung dient der Prozessökonomie und soll sich widersprechende Urteile ver-
meiden 9. 

Die Verweisung in § 67 VRPG auf § 15 ZPO kann die Unterscheidung zwischen 
Zivil- und Verwaltungsgerichtsbarkeit auch bei Vorliegen eines engen Sachzusam-
menhangs nicht aufheben; auf ein Nebenbegehren privatrechtlicher Natur ist nicht 
einzutreten 10. Das Verwaltungsgericht ist aber immerhin gehalten, auf öffentlichem 
Recht beruhende Nebenbegehren zu beurteilen, wenn der enge Sachzusammenhang 
vorliegt. So kann der Dienstnehmer, der auf Auszahlung seiner Besoldung klagt 
oder Schadenersatz wegen missbräuchlicher Kündigung eines öffentlichrechtlichen 
Dienstverhältnisses geltend macht, gleichzeitig die Ausstellung eines korrekten Ar-
beitszeugnisses verlangen. Ob das Verwaltungsgericht dieser Auslegung folgt, dürf-
te allerdings unsicher sein. Es muss sich jedenfalls um ein Nebenbegehren handeln; 
so kann die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts zur Beurteilung eines Arbeits-
zeugnisses entgegen § 60 Ziff. 3 nicht erzwungen werden, indem gleichzeitig 

                                                
8 EICHENBERGER, Kommentar ZPO, § 15 N 2; STRÄULI/MESSMER, § 25 N 1 ff. 
9 STRÄULI/MESSMER, § 25 N 2. 
10 Vermögensrechtliche Ansprüche des Dienstnehmers können nicht mit Forderungen, die sich aus dem privat-
rechtlichen Mietvertrag der Dienstwohnung ergeben, widerklageweise verbunden werden. 
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(und der Form halber) eine geringfügige Forderung aus dem dienstrechtlichen Ver-
hältnis geltend gemacht wird (vgl. § 60 Rz 32). 

7.  §§ 16-20 ZPO 
Die Vorschriften über die Streitwertberechnung sind anwendbar 11. 

8.  §§ 21-36 ZPO 
Die Regeln über ausschliesslich dem Privatrecht unterstehende Streitigkeiten sowie 
die örtlichen Zuständigkeitsbestimmungen sind im verwaltungsgerichtlichen Klage-
verfahren unmassgeblich. 

9.  §§ 37-38 ZPO 
§ 60 Ziff. 1-3 VRPG über die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts im Klagever-
fahren ist zwingende Bestimmung, die durch Parteiabsprachen (§ 37 ZPO [verein-
barter Gerichtsstand]) oder Einlassung (§ 38 ZPO) nicht abgeändert werden kann 12; 
lediglich im Fall der Sprungbeschwerde ist im öffentlichen Prozessrecht eine proro-
gationsähnliche Absprache möglich 13, die aber im verwaltungsgerichtlichen Klage-
verfahren ohne Bedeutung bleibt. Die §§ 37 f. ZPO sind trotz der Verweisung in § 
67 VRPG vor Verwaltungsgericht nicht anwendbar. 

10.  §§ 39-40 ZPO 
Ohne Bedeutung. 

11.  §§ 41-46 ZPO 
Soweit sich die Bestimmungen an den innerkantonalen Richter wenden und nicht 
vom interkantonalen Konkordat über die Gewährung gegenseitiger Rechtshilfe in 
Zivilsachen abhängig sind, gelten sie auch für das Verwaltungsgericht. 

12.  §§ 47-49 ZPO 
Die Parteifähigkeit und die Handlungsfähigkeit bestimmen sich auch im Verwal-
tungs(gerichts)verfahren im Grundsatz nach Zivilrecht, weshalb die §§ 47 f. ZPO 
nicht abweichend regeln (vgl. dazu ausführlich Vorbem. zu § 38 Rz 9 ff.). 

                                                
11 AGVE 1996, 171. 
12 §51 Rz 2 und 5. 
13 Vgl. § 48 Rz 2 ff. 
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13.  §§ 50-55 ZPO 
Streitgenossenschaft, anwendbar. 

14.  §§ 56-61 ZPO 
Aus den Materialien folgt eindeutig, dass der Gesetzgeber die Verweisung auf die 
Zivilprozessordnung in § 67 VRPG nicht auf die Streitverkündung (und die Inter-
vention) bezog 14; die Bestimmungen gelten im verwaltungsgerichtlichen Klagever-
fahren nicht (vgl. dazu § 62 Rz 1 ff.). 

15.  §§ 62-65 ZPO 
Zum Parteiwechsel vgl. Vorbem. zu § 38 Rz 23 ff. 

16.  §§ 66-71 ZPO 
Vertretung und Verbeiständung, anwendbar. 

17.  § 72 ZPO 
Der Grundsatz beförderlicher Prozesshandlung gilt allgemein 15. Soweit in § 72 
ZPO die Verantwortung hierfür dem "Richter" übertragen wird, geht § 57 VRPG 
wegen der Verweisung in § 66 Abs. 1 VRPG der Regelung in § 72 ZPO vor; ver-
antwortlich für die formelle und materielle Prozessleitung und damit auch für die 
Verfahrensbeschleunigung ist ein hauptamtliches Mitglied des Verwaltungsgerichts 
(§ 57 Abs. 1 VRPG). 

18.  §§ 73-74 ZPO 
Die ZPO regelt nicht anders als § 57bis VRPG (vgl. dort, Rz 1 ff.). 

19.  § 75 ZPO 
Die Verweisung auf § 75 ZPO ist wesentlich, da sie die Parteien - im Gegensatz zur 
Regelung in § 20 VRPG - zwingt, die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, 
selbst darzulegen und die hierfür notwendigen Beweismittel zu benennen und bei-
zubringen (Behauptungs- und Beweislast); im verwaltungsgerichtlichen Klagever-
fahren gilt die Verhandlungsmaxime (vgl. dazu Vorbem. zu den §§ 60-67 Rz 9 ff.). 

§ 75 Abs. 2 ZPO verankert im verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren die Dispo-
sitionsmaxime. Der Richter darf einer Partei weder mehr 

                                                
14 "Überflüssig", Botschaft I 1967, S. 50; Prot. Exp.Kom. 10.12.1966, S. 3. 
15 Art. 6 Ziff. 1 EMRK; vgl. VILLIGER, EMRK, Rz 447 ff.; § 8 GOG. 
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noch anderes zusprechen, als sie selbst verlangt, noch weniger, als der Gegner aner-
kannt hat. Die Bestimmung korrespondiert (teilweise) 16 mit § 43 Abs. 2 VRPG für 
das verwaltungsgerichtliche Beschwerdeverfahren (vgl. dort, Rz 26 ff.; Vorbem. zu 
den §§ 60-67 Rz 7 f.). 

Dispositions- und Verhandlungsmaxime erfahren in § 75 Abs. 3 ZPO wegen des 
Gerechtigkeitsgedankens eine gewisse Abschwächung. Danach ist der Richter im 
Sinn der materiellen Prozessleitung gehalten, die Parteien im Behauptungsverfahren 
aufzufordern, unklare und unvollständige Ausführungen sowie formell unzulängli-
che Begehren zu verbessern. Die Bestimmung korrespondiert mit § 20 Abs. 2 
VRPG und dürfte im verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren strenger zu handha-
ben sein, als die Kann-Formulierung vermuten lässt. Die blosse Aufforderung zur 
Verbesserung ist allerdings - und im Gegensatz zum Beschwerdeverfahren - genü-
gend; reagiert die betroffene Partei nicht innert Frist, ist gestützt auf die Tatsachen 
und Begehren zu entscheiden, wie sie in Klage oder Widerklage gestellt wurden 17. 

Der Vorbehalt des richterlichen Handelns von Amtes wegen in § 75 Abs. 4 ZPO für 
Streitsachen, über welche die Parteien nicht frei verfügen können, gilt auch im ver-
waltungsgerichtlichen Klageverfahren; angesprochen sind hier allerdings aus-
schliesslich dienstrechtliche Verfahren (vgl. Art. 343 OR). 

20.  §§ 76-78 ZPO 
Die Regeln über die Rechtsanwendung von Amtes wegen, Treu und Glauben und 
rechtliches Gehör sind anwendbar. § 76 Abs. 2 ZPO ist für das verwaltungsgericht-
liche Verfahren bedeutungslos, § 77 und § 78 ZPO finden in den § 2 und § 15 
VRPG ihre Entsprechung. 

21.  § 79 ZPO 
Die redaktionell leicht anders gefasste Regelung in § 66 VRPG über die Öffentlich-
keit der Parteiverhandlung entspricht § 79 ZPO; dem Zivilprozessrecht bzw. der 
Verweisung in § 67 VRPG kommt daneben keine eigenständige Bedeutung zu 18. 

                                                
16 Die Anerkennung steht unter dem Vorbehalt der Verträglichkeit mit öffentlichem Recht (vgl. dazu § 58 Rz 9). 
17 Vgl. dazu Vorbem. zu den §§ 60-67 Rz 9. 
18 Vgl. ausführlich § 66 Rz 4 ff. 
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22.  §§ 80-84 ZPO 
Die zivilprozessualen Bestimmungen über die Fristen sind kraft ausdrücklicher 
Verweisung in § 31 VRPG selbst im Beschwerdeverfahren anwendbar; sie bean-
spruchen auch im verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren Gültigkeit. 

23.  §§ 85-88 ZPO 
§ 67 VRPG erklärt die Regeln über die Säumnis ausdrücklich für anwendbar. § 88 
ZPO über das beschleunigte Verfahren ist im verwaltungsgerichtlichen Klagever-
fahren bedeutungslos, erlaubt (und gebietet) aber immerhin die Ansetzung kurzer 
Fristen in dienstrechtlichen Streitigkeiten (einfaches und rasches Verfahren [vgl. 
Art. 343 OR]). 

24.  §§ 89-90 ZPO 
Die Gerichtsferien gelten auch vor Verwaltungsgericht (§ 31 VRPG); Ausnahmen 
davon gibt es im verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren vorbehältlich der Be-
stimmungen über die Anordnung vorsorglicher oder vorläufiger Massnahmen (vgl. 
dazu Rz 57) nicht, weshalb § 89 Abs. 2 ZPO im Zusammenhang mit § 67 weitge-
hend bedeutungslos bleibt. Zur Bedeutung von § 89 Abs. 2 ZPO in dienstrechtli-
chen Streitigkeiten vgl. Rz 64). 

25.  §§ 91-96 ZPO 
Zustellung und Vorladung, anwendbar. 

26.  §§ 97-99 ZPO 
Die Bestimmungen über Säumnis und Wiederherstellung von Fristen sind kraft aus-
drücklicher Verweisung in § 67 VRPG anwendbar. Zur Bedeutung dieser Verwei-
sung vgl. Vorbem. zu den §§ 60-67 Rz 7 und 9 ff. 

27.  §§ 100-134 ZPO 
§ 37 VRPG normiert, dass im Klageverfahren vor Verwaltungsgericht die Bestim-
mungen der Zivilprozessordnung über die Prozesskosten, die unentgeltliche 
Rechtspflege und die Sicherheitsleistung für Parteikosten zur Anwendung kommen. 
Die klare Regelung (im VRPG) schliesst ein, dass von der klagenden oder wider-
klagenden Partei auch Sicherstellung der Gerichtskosten verlangt werden kann; in 
der Praxis wurde diese Möglichkeit 
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allerdings nie genutzt. Zu beachten ist, dass die §§ 101 ff. ZPO in dienstrechtlichen 
Streitigkeiten innerhalb des kostenfreien Rahmens (vgl. § 369 ZPO; Art. 343 OR) 
nicht zur Anwendung kommen dürfen 19. 

§ 118 ZPO, der die Gemeinden, den Kanton oder andere öffentlichrechtliche Kör-
perschaften von der Kostentragung befreit, kommt im verwaltungsgerichtlichen 
Klageverfahren keine Bedeutung zu, weil das Verwaltungsgericht als erste Instanz 
nur vermögensrechtliche Streitigkeiten beurteilt oder dann die Behörde nicht in 
amtlicher Eigenschaft handelt, was in § 118 ZPO als Ausnahme vom Grundsatz der 
Kostenfreiheit formuliert ist. § 134 ZPO ist bedeutungslos, da gegen Entscheide des 
Verwaltungsgerichts im Zuständigkeitsbereich von § 60 VRPG in der Regel nur die 
staatsrechtliche Beschwerde gegeben ist. 

28.  §§ 135-158 ZPO 19a 
Nicht anwendbar. Die Bestimmungen über das Vermittlungsverfahren werden we-
gen des Vorbehaltes in § 67 VRPG ("im übrigen") durch § 63 VRPG ersetzt (vgl. 
dort, Rz 1 ff.). 

29.  §§ 167-179 und §§ 181-185 ZPO 
Die zivilprozessualen Vorschriften über den Klageinhalt sind als formelle Sachur-
teilsvoraussetzung auch im verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren zu beachten 
20; bloss sinngemässe Anwendung erfährt lediglich § 167 Abs. 2 lit. a ZPO - anstelle 
der Beilage des Weisungsscheins ist in der Klageschrift darzustellen und mittels 
Urkunden zu belegen, dass das Vorverfahren nach § 63 VRPG durchgeführt wurde; 
genügt der Kläger diesem Erfordernis nicht, ist dies (im Grundsatz) bei der Verle-
gung der Kosten zu berücksichtigen, die Klage ist gleichwohl zu beurteilen 21. 

§ 176 ZPO (Prozessüberweisung; Meinungsaustausch) erfährt in § 7 VRPG seine 
Entsprechung. 

Die Klageänderung richtet sich gemäss verwaltungsgerichtlicher Praxis nach § 185 
ZPO 22. 

                                                
19 Vgl. dazu Rz 62 f. 
19a Die §§ 159-166 sind seit dem 1. März 1998 aufgehoben (Ziff. I/3 des Gesetzes über Massnahmen zur Erneu-
erung der Justiz vom 9. September 1997 [AGS 1997, 352]). 
20 AGVE 1996, 165. 
21 Vgl. zum Ganzen ausführlich § 63 Rz 1 ff.; AGVE 1996, 184 f. 
22 VGE I/7 vom 18. Februar 1985 i.S. L., S. 10; vgl. dazu ausführlich EICHENBERGER, Kommentar ZPO, § 185 
N 1 ff. 
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30.  § 180 ZPO 
Dem Beklagten steht das Recht zur Widerklage zu 23. Der allgemeine Verweis auf 
die Zivilprozessordnung führt zur Anwendbarkeit von § 180 ZPO. Danach ist eine 
Widerklage zulässig, wenn für den Gegenanspruch die gleiche Verfahrensart vorge-
schrieben ist und er mit dem Klageanspruch in engem Zusammenhang steht oder 
die beiden Ansprüche verrechenbar sind. Mit der Widerklage wird ein eigener An-
spruch des Beklagten geltend gemacht; die Widerklage ist kein Anschlussrechtsmit-
tel 24, sondern eröffnet einen zweiten Prozess, der zusammen mit dem ersten ledig-
lich zu gemeinsamer Verhandlung und Entscheidung in einem Verfahren vereinigt 
ist 25. Zielt der Widerkläger offensichtlich nur darauf ab, mit seinem Begehren den 
Prozess zu verschleppen, steht es dem Verwaltungsgericht frei, die beiden Verfah-
ren zu trennen 26. 

Entsprechend der gemäss § 67 VRPG anwendbaren Regelung in § 180 ZPO kann 
die Widerklage nur im gleichen Verfahren, das auch für den Klageanspruch gilt, 
erhoben werden. Im verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren können somit nicht 
widerklageweise Forderungen geltend gemacht werden, die in die Zuständigkeit des 
Zivilrichters fallen 27. Das ist grundsätzlich richtig, führt aber in gewissen Fällen zu 
prozessökonomisch wenig sinnvollen Folgen. So ist beim Vorliegen eines öffent-
lichrechtlichen Haftungsverhältnisses traditionell (Fiskustheorie) der Zivilrichter 
zur Beurteilung zuständig 28, weshalb das Verwaltungsgericht (formell korrekt) bei 
der Beurteilung einer Besoldungsrückforderung auf die Widerklage des Beklagten 
(Forderungsklage aus Staatshaftung) nicht eingetreten ist 29. Ähnlich unbefriedigend 
ist die Rechtslage, wenn sich Besoldungsforderung einerseits und die Pensionskas-
senforderung andererseits gegenüberstehen; die Widerklage ist in derartigen Fällen 
- trotz Konnexität - ausgeschlossen, da Streitigkeiten um Pensionskassenbeiträge 
von Beamten (oder Angestellten) zwar öffentlichrechtlicher 

                                                
23 KÖLZ, Kommentar, § 85 N 4; AGVE 1984, 463. 
24 KÖLZ, Kommentar, § 85 N 4. 
25 EYERMANN/FRÖHLER, § 89 Rz 1. 
26 Vgl. GULDENER, Zivilprozessrecht, S. 216, Anm. 11, mit Bezugnahme auf die Regelung in § 15a ZPO. 
27 AGVE 1984, 463. 
28 § 9 des Gesetzes über die Verantwortlichkeit der öffentlichen Beamten und Angestellten und über die Haf-
tung des Staates und der Gemeinden für ihre Beamten (Verantwortlichkeitsgesetz) vom 21. Dezember 1939 
(SAR 150.100). 
29 AGVE 1984, 463 f. 
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Natur sind, nach Erlass des BVG hierfür aber die erste Kammer des Versicherungs-
gerichts zuständig ist 30. 

Die Widerklage ist an Voraussetzungen gebunden. Die Klage muss rechtshängig 
sein, darf also vor Einreichung der Widerklage nicht bereits zurückgezogen worden 
sein 31; wird sie früher oder später eingereicht, gilt sie als selbständige Klage, da sie 
im Gegensatz zur Anschlussberufung nicht vom Bestand der Hauptsache abhängig 
ist. Die Sachurteilsvoraussetzungen müssen bis auf die örtliche Zuständigkeit des 
Gerichts gleich wie bei der Klage gegeben sein. Der besondere Gerichtsstand der 
Widerklage am Forum der Hauptklage 32 ist im verwaltungsgerichtlichen Klagever-
fahren dann nicht gegeben, wenn ausserkantonal ein ausschliesslicher Gerichtsstand 
bestimmt ist. 

Die Widerklage hat mit der Klage einen gewissen Sachzusammenhang aufzuwei-
sen; die aargauische ZPO verlangt eine enge rechtliche Beziehung, blosse Gleichar-
tigkeit lässt sie nicht genügen 33. Die relativ starke Einschränkung wirkt sich auf das 
Klageverfahren kaum aus, da gemäss § 180 ZPO die Widerklage auch zulässig ist, 
wenn die beiden Ansprüche verrechenbar sind, was beim Zuständigkeitskatalog in § 
60 regelmässig zutreffen dürfte. 

In dienstrechtlichen Streitigkeiten beeinflusst die Widerklage analog dem arbeitsge-
richtlichen Verfahren den Streitwert nicht 34. 

31.  § 186 ZPO 
Vergleichsverhandlung, nicht anwendbar; es gilt § 65 VRPG (vgl. dort, Rz 1 ff.). 

32.  §§ 187-188 ZPO 
Die Bestimmungen über den Schriftenwechsel in § 187 und § 188 Abs. 1 ZPO ent-
sprechen § 64 Abs. 1 VRPG, sind allerdings präziser und 

                                                
30 Art. 73 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) vom 
25. Juni 1982 (SR 831.40) in Verbindung mit § 1 der Verordnung über die Rechtspflege in der beruflichen 
Vorsorge (VRV) vom 2. Juli 1984 (SAR 271.133) in Verbindung mit Art. 31 der Rechtspflege in Sozialversi-
cherungssachen (VRS) vom 22. Dezember 1964 (SAR 271.131) in Verbindung mit § 42 Abs. 1 des Dekrets 
über die Organisation des Obergerichts, des Handelsgerichts, des Versicherungsgerichts und des Verwaltungs-
gerichts (Gerichtsorganisationsdekret, GOD) vom 23. Juni 1987 (SAR 155.110). 
31 Der Rückzug beseitigt die Rechtshängigkeit ex tunc, vgl. EYERMANN/FRÖHLER, § 89 Rz 3. 
32 GULDENER, Zivilprozessrecht, S. 216 f. 
33 EICHENBERGER, Kommentar ZPO, § 180 Rz 5. 
34 Art. 343 Abs. 2 OR; dies wird dann relevant, wenn sich das Verwaltungsgericht in Dienstrechtsstreitigkeiten 
zu einer Streitwertgrenze durchringen sollte. 
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der Regelung in § 64 VRPG vorzuziehen (zur Begründung vgl. § 64 Rz 2 ff.). § 188 
Abs. 2 ZPO erlaubt (für einfache Fälle) 35 die mündliche Entgegennahme der Klage 
und schriftliche Erfassung zu Protokoll durch den Gerichtspräsidenten oder Ge-
richtsschreiber. Das bürgernahe Vorgehen (Prozessführung ohne Anwalt) ist vor 
Verwaltungsgericht nicht zulässig (vgl. § 64 Abs. 1 VRPG). Die in § 188 Abs. 3 
ZPO vorgesehene (ausnahmsweise) mündliche Erstattung der Klageantwort im 
Rahmen der Hauptverhandlung ist wegen des in § 64 Abs. 1 VRPG formulierten 
Erfordernisses der Schriftlichkeit ausgeschlossen. 

33.  § 189 ZPO 
Die Regeln über die Säumnis sind kraft ausdrücklicher Verweisung in § 67 VRPG 
anwendbar. Danach ist dem Beklagten, der seine Antwort innert Frist nicht erstattet, 
eine Frist von 10 Tagen anzusetzen mit der Androhung, dass bei erneuter Säumnis 
das Verfahren ohne Hauptverhandlung aufgrund der Ausführungen in der Klage 
fortgesetzt wird. Die 10tägige Frist ist nicht erstreckbar 36. Vorbehalten bleiben 
(dienstrechtliche) Streitigkeiten, wo der Richter von Amtes wegen zu handeln hat (§ 
189 Abs. 3 ZPO) und Fälle, in denen der Richter erhebliche Zweifel an der Richtig-
keit der in der Klage vorgebrachten Behauptungen hat; diesfalls kann darüber trotz 
Säumnis des Beklagten Beweis erhoben werden (§ 200 ZPO). 

34.  § 190 ZPO 
§ 190 ZPO regelt die Vorladung und die Beweisanordnung. Hinsichtlich Anwend-
barkeit dieser zivilprozessualen Bestimmung im verwaltungsgerichtlichen Klage-
verfahren normiert das VRPG widersprüchlich. Gestützt auf die ausdrückliche 
Verweisung in § 67 VRPG soll § 190 ZPO auch vor Verwaltungsgericht gelten; 
dem widerspricht allerdings sowohl § 66 Abs. 1 VRPG (hinsichtlich Verfahrenslei-
tung und Instruktion gilt § 57 VRPG) als auch § 64 Abs. 2 VRPG (wenn besondere 
Gründe es rechtfertigen, kann ein weiterer Schriftenwechsel oder eine mündliche 
Verhandlung angeordnet werden). Die beiden Prozessgesetze entsprechen sich auch 
inhaltlich (teilweise) nicht. Das VRPG ist im Bereich der Vorschriften über das 
verwaltungsgerichtliche Klageverfahren lex specialis, weshalb den §§ 64 Abs. 2 
und 66 Abs. 1 VRPG Vorrang zukommt. Daneben kommt § 190 ZPO nur Bedeu-
tung zu, wenn sich den 

                                                
35 EICHENBERGER, Kommentar ZPO, § 188 N 1. 
36 § 86 Abs. 3 ZPO; EICHENBERGER, Kommentar ZPO, § 189 N 1, § 86 N 3. 
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§§ 60-67 VRPG für die sich stellenden Fragen keine eindeutige Lösung entnehmen 
lässt. 

35.  §§ 191-196 ZPO 
Vorbehältlich § 64 Abs. 2 VRPG anwendbar. 

36.  § 197 ZPO 
Schriftliches Verfahren vor Obergericht, nicht anwendbar. 

37.  §§ 198-267 und §§ 269-272 ZPO 
Das Beweisverfahren im verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren richtet sich nach 
der Zivilprozessordnung. Dies gilt kraft ausdrücklicher Verweisung im Grundsatz 
auch für das Beschwerdeverfahren vor den Verwaltungsbehörden und dem Verwal-
tungsgericht (§ 22 VRPG). Entscheidend beeinflusst allerdings der im verwaltungs-
gerichtlichen Klageverfahren geltende Grundsatz der Verhandlungsmaxime die 
Beweisabnahme (vgl. dazu Vorbem. zu den §§ 60-67 Rz 9 f.). Beweis ist nur über 
angebotene (§ 75 Abs. 1 ZPO), erhebliche und bestrittene Tatsachen zu erheben (§ 
198 Abs. 1 ZPO). 

38.  § 268 ZPO 
Der Zivilrichter kann die Parteien zur Beweisaussage unter Straffolge über be-
stimmte Tatsachen verhalten (§ 268 Abs. 1 ZPO). Im verwaltungsgerichtlichen Be-
schwerdeverfahren ist die formelle Parteibefragung ausdrücklich ausgeschlossen (§ 
22 Abs. 3 VRPG). Die ausdrückliche Nennung des Beschwerdeverfahrens (anstatt 
der Formulierung "im Verfahren vor Verwaltungsgericht") lassen den Schluss zu, 
dass die formelle Parteibefragung im verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren ein 
zulässiges Beweismittel darstellt 37. Das Verwaltungsgericht macht hiervon aller-
dings keinen Gebrauch. § 22 Abs. 3 VRPG sowie die Geltung der Untersuchungs-
maxime im Beschwerdeverfahren (§ 20 Abs. 1 VRPG) scheinen trotz der Verwei-
sung auf die Zivilprozessordnung in § 67 VRPG faktisch auf das verwaltungsge-
richtliche Klageverfahren auszustrahlen. 

                                                
37 Es kann fraglich sein, ob der Verweis in § 67 VRPG auf die Zivilprozessordnung den Anforderungen an eine 
gesetzliche Grundlage, wie sie in Art. 309 StGB für die Anwendbarkeit von Art. 306 StGB vorausgesetzt ist, 
genügt (vgl. STEFAN TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zürich 1997, Art. 306 N 1 
ff., Art. 309 N 1). 

50 

51 

52 

53 



684 

39.  §§ 273-288 ZPO 
Das Verfahren ist durch Prozess oder Sachurteil zu entscheiden (§ 273 ZPO); im 
verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren gilt nichts anderes. § 275 ZPO schreibt 
die mündliche Eröffnung des Urteils im Anschluss an die Verhandlung mit Partei-
beteiligung vor. Der gesetzlich vorgeschriebene Regelfall ist vor Verwaltungsge-
richt die Ausnahme, was insbesondere bei dienstrechtlichen Streitigkeiten nicht 
immer befriedigt. 

§ 277 ZPO ermöglicht Eröffnung des Urteils im Dispositiv; die Regelung ist im 
verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren auch in Anwendung der Zivilprozessord-
nung nicht massgebend, da § 282 Abs. 1 lit. c ZPO dem Obergericht (und damit 
auch dem Verwaltungsgericht als Abteilung des Obergerichts), sofern es als einzige 
kantonale Instanz urteilt, die Ausfertigung eines motivierten Urteils vorschreibt. 

Gestützt auf § 279 ZPO sind die Parteien mit Eröffnung des Urteils über die kanto-
nalen und bundesrechtlichen Rechtsmittel zu belehren. Die Bestimmung entspricht 
weitgehend § 23 VRPG (die Einschränkung im VRPG, wonach eine Rechtsmittel-
belehrung nur anzubringen ist, wenn den Begehren der Partei nicht voll entsprochen 
wurde, ist ungerechtfertigt, da im Beschwerdeverfahren auch Drittinteressen beein-
trächtigt werden können und es im übrigen nicht am erkennenden Gericht ist zu 
entscheiden, ob es den Parteibegehren voll entsprochen hat oder nicht). Die Be-
stimmung bleibt im verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren bedeutungslos, da 
kaum Fälle denkbar sind, die der Bundesverwaltungsgerichtsbeschwerde unterlie-
gen und die Rechtsmittelbelehrung nur die zulässigen ordentlichen Rechtsmittel 
aufzuführen hat, was die Pflicht zur Nennung der staatsrechtlichen Beschwerde 
ausschliesst 38. 

40.  §§ 289-308 ZPO 
Vorläufiger Rechtsschutz ist auch im verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren zu 
gewähren (vgl. § 44 Abs. 2 VRPG). In diesem Sinn finden die Vorschriften über die 
vorläufigen Massnahmen (bzw. vorsorglichen Verfügungen) Anwendung (vgl. dazu 
§ 44 Rz 32 ff.); die Verweisung in § 66 VRPG auf § 57 VRPG modifiziert die zivil-
prozessualen Bestimmungen über das summarische Verfahren insoweit, als nur der 
(Kammer-)Präsident oder ein anderes vollamtliches Mitglied des Verwaltungsge-
richts vorsorgliche Massnahmen treffen kann. 

                                                
38 Prot. Exp.Kom. 11.11.1966, S. 8 f.; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1301; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 80 
und 321; KÖLZ, Kommentar, § 10 N 18; HAEFLIGER, Schweizer, S. 143. 
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41.  §§ 309-342 ZPO 
Nicht anwendbar. 

42.  §§ 343-351 ZPO 
Die Voraussetzungen, die zur Revision eines rechtskräftig erledigten Prozesses ge-
geben sein müssen, sind in § 344 ZPO enger umschrieben als in § 27 VRPG, der die 
Wiederaufnahme im Verwaltungsbeschwerdeverfahren regelt. Anwendbar sind ge-
stützt auf § 67 VRPG die zivilprozessualen Regeln. 

43.  §§ 352-396 ZPO 
Das Verwaltungsgericht überträgt die zivilprozessualen Bestimmungen über das 
arbeitsgerichtliche Verfahren nur teilweise auf dienstrechtliche Streitigkeiten. Die 
§§ 354-365 sind wegen zwingender (anderslautender) Zuständigkeitsbestimmungen 
nicht anwendbar. 

Die Geltung der Vorschriften über die Verbeiständung und Vertretung (§§ 366-368 
ZPO) ist wegen der klaren Regelung in § 18 VRPG (vor Verwaltungsgericht kön-
nen, ausser in Steuersachen, nur patentierte Anwälte eine Partei verbeiständen oder 
vertreten; vorbehalten bleibt § 67 Abs. 2 ZPO, der aber nur Ehegatten, Eltern, Ge-
schwister [füreinander] und Prokuristen vom Anwaltsmonopol ausnimmt) nicht 
gegeben. 

Das Verwaltungsgericht entscheidet dienstrechtliche Streitigkeiten unter Beachtung 
des Untersuchungsgrundsatz, der sich allerdings nicht auf die ZPO, sondern auf Art. 
343 OR abstützt. Anwendbar sind die zivilprozessualen Kostenregeln der §§ 369-
371 ZPO. Danach werden bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.- keine Gerichts-
kosten und keine Parteikosten erhoben (§ 369 ZPO); vorbehalten bleibt die mutwil-
lige Prozessführung. Seine Praxis hat das Verwaltungsgericht aus Art. 4 BV 
(Rechtsgleichheitsgebot) abgeleitet 39. 

Nicht zur Anwendung kommen (praxisgemäss, begründungslos und unzutreffend-
erweise) die Verfahrensbestimmungen in den §§ 372-384 ZPO, die für eine Be-
schleunigung des arbeitsgerichtlichen Prozesses (Art. 343 Abs. 2 OR) sorgen sollen. 
Öffentliches Dienstrecht ist (auch) Arbeitsrecht, die Bestimmungen sind anwend-
bar, soweit in den §§ 60 ff. VRPG 

                                                
39 AGVE 1996, 171; 1974, 163 (die Praxis wurde erstmals 1996 wieder publiziert, aber zwischenzeitlich regel-
mässig bestätigt [VGE I/70 vom 28. Oktober 1992 i.S. W., S. 14; VGE I/8 vom 30. März 1993 i.S. S., S. 16 f.; 
VGE I/69 vom 22. Oktober 1996 i.S. M., S. 20]). 
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keine Sonderregelung getroffen wird; dies ist lediglich bezüglich der (erwähnten) 
Zuständigkeiten und der fakultativen Vermittlungsverhandlung (§ 65 VRPG; vgl. 
dort. Rz 2 ff.) der Fall. 

Gerichtsferien gibt es in dienstrechtlichen Streitigkeiten nicht (§ 31 Satz 2 und § 67 
VRPG i.V.m. § 89 Abs. 2 und § 372 Abs. 3 ZPO). In der Praxis hat sich bis anhin 
aber niemand gegen die Fristberechnung der Eingaben unter Berücksichtigung der 
Gerichtsferien gewehrt. 

44.  §§ 397-420 ZPO 
Nicht anwendbar. 

45. §§ 421-438 ZPO 
Gestützt auf den ausdrücklichen Verweis in § 78 VRPG werden Urteile des Verwal-
tungsgerichts im verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren nach den Regeln der 
Zivilprozessordnung vollstreckt. 

C.  Kasuistik 
Der Verweis in § 66 Abs. 1 VRPG auf § 57 VRPG bedeutet nicht, dass im Klage-
verfahren die Untersuchungsmaxime (§ 20 VRPG) anzuwenden ist; es gilt grund-
sätzlich die Dispositionsmaxime und die Beweise sind nach den Regeln der Zivil-
prozessordnung abzunehmen (VGE I/22 vom 11. Juni 1985 i.S. EG S., S. 8 f.; an-
ders noch VGE I/10 vom 24. März 1982 i.S. R., S. 7) - Gestützt auf die Verweisung 
in § 67 hat die Klage gemäss § 167 Abs. 1 lit. d und e ZPO ein Begehren und sowie 
bei Streitigkeiten vermögensrechtlicher Natur die Angabe des Streitwertes zu ent-
halten, sofern nicht eine genau bezifferte Geldsumme gefordert wird (AGVE 1996, 
165) - In Streitigkeiten aus öffentlichrechtlichen Dienstverhältnissen kommen die 
Kostenbestimmungen über das privatrechtliche Arbeitsverhältnis per Analogie zur 
Anwendung (AGVE 1996, 171). 
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5. Abschnitt: Überprüfung von Erlassen durch das 
Verwaltungsgericht 
§ 68 
Vorschriften verwaltungsrechtlicher Natur in Dekreten und Verordnungen des 
Kantons und in Erlassen der Gemeinden, öffentlichrechtlichen Körperschaften 
und Anstalten können dem Verwaltungsgericht jederzeit zur Prüfung auf ihre 
Verfassungs- und Gesetzmässigkeit unterbreitet werden. Ausgenommen sind 
die im Nutzungsplanungsverfahren erlassenen, der Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde unterliegenden Pläne und Vorschriften. 

Materialien 
Erläuterungen JD November 1966, S. 12 f.; Prot. Exp.Kom. 11.11.1966, S. 2 f., 13 f.; Bereinigung 
JD 30.11.1966, S. 1 ff.; Prot. Exp.Kom. 10.12.1966, S. 5 ff.; Botschaft I 1967, S. 15 ff., 51 f.; Prot. 
GR Kom. 14.-16.9.1967, S. 16 f.; Bericht JD 28.9.1967, S. 8 ff.; Prot. GR Kom. 4.10.1967, S. 10; 
Prot. GR 28.11.1967, Art. 1021, S. 1654 f. 
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A.  Entstehungsgeschichte 
Die Einführung der prinzipalen Normenkontrolle war eine aussergewöhnliche ge-
setzgeberische Entscheidung. Ausser im Kanton Nidwalden 1 existierte damals auf 
kantonaler Ebene kein vergleichbares Verfahren; der aargauische Gesetzgeber ori-
entierte sich an der Staatsrechtspflege des Bundesgerichts und an § 47 der deut-
schen VwGO 2. Die Einführung wurde im Gesetzgebungsverfahren relativ spät in 
Erwägung gezogen; in den Vorentwürfen I und II wie auch im Vorentwurf JD Juni 
1966 stand sie nicht zur Diskussion; erst in den Beratungen der Expertenkommissi-
on 3 setzte sich die Auffassung durch, die Möglichkeit der prinzipalen Normenkon-
trolle sei "rechtspolitisch eine schöne Lösung" 4. Die Neuerung ist nicht zuletzt Fol-
ge eines Entscheids des Bundesgerichts, worin die verwaltungsgerichtliche Abtei-
lung des (aargauischen) Obergerichts gezwungen wurde, das Kanalisationsregle-
ment der Stadt Baden (bzw. den dieses genehmigenden Beschluss des Regierungs-
rats) zu überprüfen 5. 

Die Einführung im Entwurf blieb nicht unwidersprochen; die Gegner waren der 
Auffassung, die Verfassungs- und Gesetzmässigkeit einer Norm liesse sich nur im 
konkreten Anwendungsfall überprüfen, weshalb die inzidente Normenkontrolle 
ausreichend sei 6. Die Missachtung des Gewaltenteilungsprinzips wie auch die Ge-
fahr der Überlastung des Verwaltungsgerichts 7 

                                                
1 Art. 69 Abs. 2 Ziff. 2 der KV des Kantons Nidwalden vom 10. Oktober 1965. 
2 Prot. Exp.Kom. 11.11.1966, S. 2; Botschaft I 1967, S. 16; BRUNSCHWILER, Normenkontrolle, S. 405 f. 
3 Prot. Exp.Kom. 11.11.1966, S. 2 f., 13 f.; Prot. Exp.Kom. 10.12.1966, S. 5 ff.; AGVE 1988, 109; BRUNSCHWI-

LER, Normenkontrolle, S. 405 f. 
4 Prot. Exp.Kom. 10.12.1966, S. 5. 
5 Nicht publizierter Entscheid des Bundesgerichts vom 25. Mai 1966 i.S. R.; dazu ausführlich BRUNSCHWILER, 
Normenkontrolle, S. 403 ff., 406; vgl. auch Prot. Exp.Kom. 10.12.1966, S. 6. 
6 Prot. Exp.Kom. 11.11.1966, S. 3; Bereinigung JD 30.11.1966, S. 2; Prot. Exp.Kom. 10.12.1966, S. 5. 
7 Prot. Exp.Kom. 10.12.1966, S. 5; BRUNSCHWILER, Normenkontrolle, S. 407. 
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waren weitere Argumente gegen die geplante Normierung. 

Die prinzipale Normenkontrolle wurde auf Erlasse untergesetzlicher Stufe mit der 
Begründung, ein eigentliches Verfassungsgericht könne sich der Kanton Aargau 
nicht leisten, beschränkt 8. Hinter den finanziellen Bedenken stand ein anderer, viel 
entscheidenderer Grund: Die Überordnung des Richters über den (formellen) Ge-
setzgeber wollte zumindest der Regierungsrat 9 nicht hinnehmen. 

Anlässlich der Totalrevision der Kantonsverfassung hatte der Verfassungsrat der 
Schaffung eines Verfassungsgerichts (was auch die Überprüfung von [formellen] 
Gesetzen ermöglicht hätte) zugestimmt. Nach Durchführung des (in diesem Punkt 
negativ verlaufenen) Vernehmlassungsverfahrens wurde der Vorschlag wieder zu-
rückgezogen und die bisherige Regelung beibehalten. Eine verfassungsrechtliche 
Verankerung der prinzipalen Normenkontrolle unterblieb (im Gegensatz zur inzi-
denten [§ 95 Abs. 2 KV für das Verwaltungsgericht, § 90 Abs. 4 KV für den Regie-
rungsrat]) 10. 

B.  Prinzipale Normenkontrolle 

I.  Begriff und Zweck 

Prinzipale (abstrakte, selbständige) Normenkontrolle ist die Überprüfung eines 
Rechtssatzes auf seine Vereinbarkeit mit Rechtssätzen höherer Stufe und zwar in 
formeller (Verfahren und Zuständigkeit des Rechtsetzungsorgans betreffend) wie in 
materieller Hinsicht (bezüglich inhaltlicher Übereinstimmung mit dem höherrangi-
gen Recht) 11. Im Gegensatz zur inzidenten (konkreten, akzessorischen, unselbstän-
digen, vorfrageweisen) Normenkontrolle wird die Rechtmässigkeit einer Norm im 
prinzipalen Normenkontrollverfahren zur Hauptfrage; der Rechtssatz 

                                                
8 Prot. Exp.Kom. 10.12.1966, S. 6. 
9 Botschaft I 1967, S. 16. Ebenso wehrte sich der Regierungsrat des Kantons Schaffhausen (erfolglos) gegen die 
Übernahme der aargauischen Regelung der Normenkontrolle bei der Schaffung des Gesetzes über den Rechts-
schutz in Verwaltungssachen (VRG) vom 20. September 1971; vgl. dazu MARTI, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 
47 f. 
10 Vgl. zum Ganzen ZÜND, S. 144 f., mit Hinweisen auf die einschlägigen Materialien; FEHLMANN-LEUTWYLER, 
S. 63. 
11 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 227; HAGMANN, S. 18; FEHLMANN-LEUTWYLER, S. 1; BRUNSCHWI-

LER, Normenkontrolle, S. 402 f.; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 332; KOTTUSCH, Verhältnis, S. 125 f.; 
EICHENBERGER, Kommentar KV, § 95 N 21; CAMPICHE, Auslegung, S. 75; ferner EYERMANN/FRÖHLER, § 47 Rz 
5. 
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selbst ist Anfechtungsobjekt. Die prinzipale Normenkontrolle ist eine eigenständige 
Verfahrensart, das Vorliegen einer den Rechtssatz anwendenden Verfügung oder 
eines Beschwerdeverfahrens ist nicht vorausgesetzt. Die prinzipale Normenkontrol-
le ist repressiv; sie richtet sich gegen einen bereits in Kraft stehenden Rechtssatz (zu 
den Ausnahmen Rz 47), sie ist Rechtsanwendung und nicht Bestandteil des Recht-
setzungsverfahrens 12. 

Die prinzipale Normenkontrolle dient der Rechtssicherheit, der Verfahrensökono-
mie und der Rechtsgleichheit 13. Untergesetzliche generellabstrakte kantonale Erlas-
se können auf Antrag hin überprüft werden, was bei Gutheissung des Normenkon-
trollantrags mögliche weitere Prozesse, in denen die Anwendung der Norm als un-
zulässig gerügt wird, verhindert. Die Beschränkung auf untergesetzliche Erlasse 
widerspiegelt die Absicht des Gesetzgebers, Rechtssätze, die nicht unmittelbar de-
mokratisch zustandegekommen sind (§ 62 Abs. 1 lit. b KV, obligatorische Volksab-
stimmung) einer selbständigen gerichtlichen Kontrolle zu unterwerfen und damit 
rechtsstaatlich (und demokratisch zumindest mittelbar) besser abzustützen. Dabei 
kann im Normenkontrollverfahren auch die Frage aufgeworfen werden, ob der Er-
lass in Verordnungsform wegen der Wichtigkeit (Wesentlichkeit) der in ihm enthal-
tenen Bestimmungen nicht in Gesetzesform hätte erlassen werden müssen (§ 78 
Abs. 1 KV) 14 und sich deshalb als verfassungswidrig erweist 15. 

Die prinzipale Normenkontrolle bleibt, soweit der angefochtene Rechtssatz nicht 
aufgehoben wird, ohne Einfluss auf die inzidente Normenkontrolle; die Frage nach 
der Verfassungs- oder Gesetzmässigkeit eines Rechtssatzes (oder eines ganzen Er-
lasses) kann sich im konkreten Anwendungsfall erneut stellen und zu einer abwei-
chenden Beurteilung führen. Das Ergebnis der prinzipalen Normenkontrolle kann 
dem Verfügungsadressaten bei der inzidenten Normenkontrolle im Beschwerdever-
fahren nicht entgegengehalten werden; im Einzelfall kann vorfrageweise (und auch 
prinzipal) erneut die Verfassungs- oder Gesetzwidrigkeit desselben Rechtssatzes 
geltend gemacht werden. Insofern erwachsen prinzipale Normenkontrollentscheide 
nicht in materielle Rechtskraft 16. 

                                                
12 AGVE 1970, 261; AUER, S. 15. 
13 So ausdrücklich der Gesetzgeber des Kantons Schaffhausen, der die aargauische Regelung im Jahr 1971 
übernommen hat, vgl. MARTI, Verwaltungsgerichtsbeschwerde, S. 52; KOPP, VwGO, § 47 Rz 3; BAYERDÖRFER, 
S. 51; RUCKLI, S. 34; EYERMANN/FRÖHLER, § 47 Rz 2. 
14 Dazu ausführlich MÜLLER, Rechtssetzung, S. 144 ff. 
15 EICHENBERGER, Kommentar KV, § 78 N 13 (allerdings in Bezug auf die inzidente Normenkontrolle). 
16 AGVE 1988, 111; 1987, 89; BGE 119 Ia 153; 118 Ia 309; 102 Ia 109; STREHLE, S. 7; AUER, S. 268; KÄLIN, 
Beschwerde, S. 396; BAYERDÖRFER, S. 51. 
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Zur Frage nach der Rechtsnatur des Normenkontrollverfahrens (Rechtsanwendung 
oder negative Rechtsetzung) vgl. RUCKLI, S. 39 ff. 

II.  Anfechtungsobjekt 

1.  Rechtssätze 

a)  Übersicht 
Mit "Vorschriften" sind Rechtssätze (verwaltungsrechtlicher Natur; dazu Rz 48 ff.) 
in (kantonalen und kommunalen, untergesetzlichen) Erlassen gemeint und damit 
Anordnungen generell-abstrakter Natur, die für eine unbestimmte Vielheit von 
Menschen gelten und die eine unbestimmte Vielheit von Tatbeständen regeln ohne 
Rücksicht auf einen bestimmten Einzelfall oder auf eine Person 17. Die Unterschei-
dung, was mit Beschwerde im Beschwerdeverfahren anzufechten ist, und in wel-
chen Fällen die Normenkontrolle gegeben ist, deckt sich auch mit der Unterschei-
dung zwischen Einzelakt und Rechtssatz (zur Begründung Rz 12). Abzugrenzen ist 
das hier relevante Anfechtungsobjekt auch von anderen verwaltungsrechtlichen 
Handlungssystemen, die weder dem Beschwerde- noch dem Normenkontrollverfah-
ren unterliegen, wie das verfügungsfreie Staatshandeln (§ 38 Rz 72 f.), (zum Teil) 
die innerdienstlichen Anordnungen (vgl. § 38 Rz 74 ff.) oder die Realakte (§ 38 Rz 
79 ff.). 

§ 68 beschränkt das Normenkontrollverfahren zunächst nach formellen Kriterien 
auf Vorschriften verwaltungsrechtlicher Natur in "Dekreten und Verordnungen des 
Kantons und in Erlassen der Gemeinden, öffentlichrechtlichen Körperschaften und 
Anstalten". Damit werden alle Bundeserlasse 18, die Kantonsverfassung sowie kan-
tonale Rechtssätze, die in 

                                                
17 BGE 113 Ia 439; anstatt vieler KÄLIN, Beschwerde, S. 136; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 310. 
18 Hingegen ist die inzidente Normenkontrolle gegen Bundeserlasse nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Zwar 
sind Bundesgesetze, allgemeinverbindliche Bundesbeschlüsse sowie die von der Bundesversammlung geneh-
migten Staatsverträge für das Bundesgericht und auch für die kantonalen Gerichte (HALLER in Kommentar BV, 
Art. 113 Rz 148; RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 143 B III a, S. 453; AGVE 1988, 517) massgebend, auch wenn sie 
der Bundesverfassung widersprechen (Art. 113 Abs. 3 BV); überprüfbar sind aber die Verordnungen des Bun-
desrats (KÄLIN, Beschwerde, S. 25 ff.). Dabei sind selbständige (direkt auf der Verfassung beruhende) Verord-
nungen vollumfänglich auf Verfassungskonformität überprüfbar (HALLER in Kommentar BV, Art. 113 Rz 182; 
BGE 100 Ib 319), bei Vollziehungsverordnungen (VV) zu Bundesgesetzen, Bundesbeschlüssen oder Staatsver-
trägen ist nur zu prüfen, ob die VV den Anwendungsbereich des Gesetzes (unzulässigerweise) ausdehnt; eine 
Prüfung auf Verfassungsmässigkeit der bundesgesetzkonformen Bestimmungen ist ausgeschlossen (BGE 112 Ia 
115; 112 Ib 311; KÄLIN, Beschwerde, S. 26 ff.). 
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der Form des Gesetzes erlassen wurden (§ 78 Abs. 1 KV, also dem obligatorischen 
Referendum unterliegen [vgl. § 62 Abs. 1 lit. b KV]), von der prinzipalen Normen-
kontrolle nicht erfasst. Ebenso ist die prinzipale Überprüfung von (interkantonalen) 
Konkordatsbestimmungen und internationalen Verträgen (des Kantons mit dem 
Ausland) mit self-executing Charakter, die vom Grossen Rat genehmigt werden (§ 
82 Abs. 1 lit. a KV), ausgeschlossen. Dies ergibt sich mehr oder weniger zwingend 
aus der Überlegung, dass der Gesetzgeber die prinzipale Normenkontrolle gegen 
formelle Gesetze, d.h. Erlasse, über die der Stimmbürger befindet, nicht zulassen 
wollte 19 und die vom Grossen Rat zu genehmigenden internationalen und interkan-
tonalen Verträge (immerhin) dem fakultativen Referendum unterliegen (Staatsver-
tragsreferendum in § 63 Abs. 1 lit. b KV) 20. Ist hingegen der Regierungsrat zum 
endgültigen Abschluss von internationalen und interkantonalen Verträgen durch 
Gesetz ermächtigt, was die Kantonsverfassung zulässt (§ 82 Abs. 1 lit. a KV), führt 
dieselbe Überlegung zum Schluss, dass diese Verträge, soweit sie unmittelbar recht-
setzende Bestimmungen enthalten, auf Antrag hin prinzipal überprüft werden müs-
sen 21. 

Aus nur mittelbar rechtsetzenden internationalen oder interkantonalen Vereinbarun-
gen folgen keine Rechte und Pflichten des Bürgers 22, weshalb kein Rechtssatz vor-
liegt, was die prinzipale Normenkontrolle ausschliesst. Vereinbarungen zwischen 
kommunalen oder anderen öffentlichrechtlichen Gemeinwesen sind dagegen, sofern 
sie (ausnahmsweise) 23 unmittelbar Recht setzen, prinzipal überprüfbar. 

Der Gesetzgeber knüpft die Zulässigkeit der prinzipalen Normenkontrolle an das 
Vorliegen einer "Vorschrift" und an die Form (Dekret und Verordnung; zu den "Er-
lassen" vgl. Rz 8 ff.), in welcher die angefochtene Vorschrift ergangen ist. Damit 
stellt sich die Frage, ob das (zulässige) Rechtsschutzverfahren der Form folgt, oder 
ob auch der Inhalt einer Dekrets- oder Verordnungsbestimmung materiell Rechts-
satzcharakter aufweisen muss; ein eindeutiger Entscheid fehlt bis anhin 24. Im 

                                                
19 Prot. Exp.Kom. 10.12.1966, S. 5; Botschaft I 1967, S. 16; FEHLMANN-LEUTWYLER, S. 16 f. 
20 EICHENBERGER, Kommentar KV, § 63 N 10 ff., § 82 N 9. 
21 A.M. FEHLMANN-LEUTWYLER, S. 62. 
22 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 140. 
23 Vgl. HÄFELIN/MÜLLER, Rz 141. 
24 Die Formulierung in AGVE 1985, 342 ("Das aargauische Rechtsschutzsystem folgt wie üblich der Zweitei-
lung in Einzelaktkontrolle, die sich gegen Verfügungen und Entscheide richtet, und Normenkontrolle, bei der es 
um Erlasse oder - genauer - um "Vorschriften verwaltungsrechtlicher Natur" in Dekreten und Verordnungen des 
Kantons und in Erlassen der Gemeinden, öffentlichrechtlichen Körperschaften und Anstalten geht. Die Verfü-
gung ist in materieller Hinsicht eine Anordnung im Einzelfall, durch welche ein konkretes und individuelles 
Rechtsverhältnis in verbindlicher, in der Regel erzwingbarer Weise rechtsgestaltend oder feststellend geregelt 
wird. Demgegenüber gehören zu den "Vorschriften verwaltungsrechtlicher Natur" in erster Linie Rechtssätze, 
d.h. Regelungen wiederkehrender, künftiger Sachverhalte, die allgemein und bezogen auf unbestimmt viele 
Adressaten abgefasst sind"; ebenso AGVE 1984, 318) spricht eher für eine materielle Betrachtungsweise. 
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Grundsatz ist davon auszugehen, dass Dekret und Verordnung so benutzt werden, 
wie dies die Verfassung vorsieht, also ausschliesslich für die Rechtsetzung (§ 78 
Abs. 2, § 82 Abs. 1 lit. e-g, § 91 Abs. 2-4 KV) 25. Deshalb ist zu vermuten, dass 
Regelungen, die in einer dieser beiden Erlassformen ergangen sind, der prinzipalen 
Normenkontrolle unterliegen. Anders ist hingegen im Fall des erkennbaren For-
menmissbrauchs zu entscheiden. Ergibt die Prüfung, dass das Anfechtungsobjekt 
zwar formell ein Rechtssatz ist, inhaltlich aber keineswegs, ist die Überprüfung des 
"Rechtssatzes" auf die Frage zu beschränken, ob der Hoheitsakt zulässigerweise in 
Verordnungsform ergangen ist oder nicht. Wird die Frage verneint, ist die "Vor-
schrift" ohne weitere materielle Prüfung aufzuheben (umstritten) 26. Die Diskussio-
nen um die Unterscheidung zwischen Rechtssatz, Einzelakt und anderen verwal-
tungsrechtlichen Handlungssystemen ist somit bei der Bestimmung der zulässigen 
Anfechtungsobjekte im Verfahren nach § 68 von Bedeutung. Die Unterscheidung 
aktualisiert sich zudem in besonderem Mass bei kommunalen Hoheitsakten, wo 
regelmässig Mehrdeutigkeit der äusseren Form vorliegt und deshalb bei der Be-
stimmung des Anfechtungsobjekts auf den Inhalt der Regelung abzustellen ist 27. 

                                                
25 EICHENBERGER, Kommentar KV, § 78 N 19 (für verfassungsmittelbare Dekrete; zur Terminologie Rz 13) und 
§ 78 N 20 (für verfassungsunmittelbare Dekrete); ZÜND, S. 82; a.M. FEHLMANN-LEUTWYLER, S. 25, ebenfalls 
unter Bezugnahme auf ZÜND, S. 59 ff. (wo allerdings gesagt wird, das [formelle] Gesetz liesse sich im aargaui-
schen Verfassungsrecht [§ 78 Abs. 1 KV] nicht auf eine generell-abstrakte Struktur verengen). 
26 A.M. FEHLMANN-LEUTWYLER, S. 31 ff., insbesondere S. 46 f. (mit der m.E. nicht überzeugenden Begrün-
dung, die Unterscheidung zwischen Rechtssatz und Einzelakt sei mangels eindeutiger Kriterien wenig praktika-
bel, weshalb auf die vom Gesetzgeber gewählte Form abzustellen sei. Eine Verfügung wird aber nicht dadurch 
zum Rechtssatz, dass man ihr Verordnung sagt [sog. "getarnte" Einzelakte (vgl. JAAG, Abgrenzung, S. 113 f.)] 
und ebensowenig kann der Gesetzgeber die prinzipale und auch die inzidente Normenkontrolle umgehen, indem 
er seine Rechtssätze Verfügungen nennt. Die Autorin geht stillschweigend davon aus, dass der Gesetzgeber 
zwischen Rechtssatz und Einzelakt zu unterscheiden weiss, was angesichts der Diskussionen um diese Frage zu 
bezweifeln ist. Des weiteren scheitert die formelle Betrachtungsweise, wenn es um die Beurteilung kommunaler 
"Erlasse" geht, da kein einheitlicher Begriff für generellabstrakte Anordnungen der Gemeinden auszumachen 
ist, an dem die Zulässigkeit der prinzipalen Normenkontrolle formell abgelesen werden könnte); vgl. ausführ-
lich zu den divergierenden Meinungen im deutschen Recht KOPP, VwGO, § 47 Rz 13. 
27 Ähnlich BGE 120 Ia 9 mit der Formulierung, "dass er (ein Beschluss des Zürcher RR) nicht in die Form einer 
Verordnung gekleidet wurde, ändert an seinem rechtsetzenden Charakter nichts". 
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Die Verfügung ist ein individueller, an den Einzelnen gerichteter Hoheitsakt, durch 
den eine konkrete verwaltungsrechtliche Rechtsbeziehung rechtsgestaltend und 
feststellend in verbindlicher und erzwingbarer Weise geregelt wird (dazu ausführ-
lich § 38 Rz 3 ff.) 28. Der Rechtssatz ist eine generell-abstrakte Regelung und richtet 
sich an eine Vielzahl von Adressaten, die noch nicht abschliessend bestimmbar ist, 
und will eine Vielzahl von Sachverhalten regeln (materielle Betrachtungsweise) 29. 
Der Rechtssatz ist nicht direkt vollstreckbar, sondern bedarf zunächst der Konkreti-
sierung, der Anwendung auf einzelne Adressaten; er kommt im politisch-
demokratischen Prozess zustande und die betroffenen Privaten haben zwar keine 
auf ihre individuelle Lage bezogenen Mitwirkungsrechte, aber dafür politische Mit-
entscheidungsbefugnisse; der Rechtssatz ergeht nicht in einem prozessual einge-
hend geregelten Verfahren und ist erst in der Form der prinzipalen Normenkontrolle 
anfechtbar, wenn er in Kraft getreten ist (eine im Einzelfall wenig taugliche prozes-
suale Betrachtungsweise) 30. Es ist unbestritten, dass sich eine für alle Fälle brauch-
bare Definition für den Rechtssatz nicht finden lässt; dies liegt weniger an fehlender 
Sprachschärfe, als an der Unmöglichkeit, Hoheitsakte gestützt auf die relevanten 
Kriterien eindeutig zuzuordnen 31. Es ist mehr oder weniger unbestritten 32, dass die 
Abgrenzung zwischen Rechtssatz und Einzelakt kumulativ sowohl auf den Adressa-
tenkreis (individuell oder generell) wie auch auf den Regelungsgegenstand (konkret 
oder abstrakt) abgestützt werden muss. Anhand dieser Kriterien ist im Einzelfall die 
Qualifikation vorzunehmen. Beim Normenkontrollbegehren gegen ein Dekret oder 
eine Verordnung führt dies weniger zu Problemen, da durch die Wahl der Form 
davon auszugehen ist, dass der Gesetzgeber den Erlass von Rechtssätzen beabsich-
tigt hat, was als Auslegungshilfe beigezogen werden kann. Nur in offenkundigen 
Fällen (Formenmissbrauch), die sich dann anhand der Kriterien eindeutig erfassen 
lassen, ist auf eine im Normenkontrollverfahren nicht 

                                                
28 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 685; KÖLZ/HÄNER, Rz 215; FLEINER-GERSTER, § 21 Rz 7; GYGI, Verwaltungsrecht, S. 
122; GYGI, Verfügung, S. 517, 519; BGE 121 II 477; 119 Ib 58; 117 Ib 445, 116 Ib 261; AGVE 1985, 342. 
29 BGE 113 Ia 439; AGVE 1985, 342; KÄLIN, Beschwerde, S. 136; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 310. 
30 AGVE 1985, 333, teilweise wiedergegeben in RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 5 B II a, S. 16. 
31 So mag das Begriffspaar "individuell - generell" abstrakt betrachtet durchaus eine treffende Unterscheidung 
sein, nur lässt sich im konkreten Fall oft nicht sagen, ob die erfassten Adressaten noch als individuell bestimm-
bar zu gelten haben oder bereits ein unbestimmbares, mithin "generelles" Kollektiv darstellen. 
32 Vgl. aber immerhin die abweichenden Meinungen der bei JAAG, Abgrenzung, S. 105 ff., aufgeführten Auto-
ren; a.M. auch FEHLMANN-LEUTWYLER, S. 31. 
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überprüfbare Verfügung zu schliessen. Relevanter wird die Abgrenzung - wie er-
wähnt - bei Normenkontrollbegehren gegen kommunale Erlasse, da die Wahl der 
Form (Ordnung, Verordnung, Reglement, Beschluss) keine verlässliche Aussage 
über den Inhalt zulässt. In diesen Fällen ist gestützt auf die dargelegten Kriterien die 
gebotene Zuordnung vorzunehmen (zur Abgrenzung ausgehend von der Verfügung 
vgl. § 38 Rz 3 ff.; zur teils schwierigen Qualifikation von Beschlüssen der Gemein-
deorgane Rz 29 ff.). 

b)  Dekrete und Verordnungen des Kantons 

aa)  Dekrete 

Dekrete sind rechtsetzende Erlasse des Grossen Rats 33. Sie ergehen gestützt auf § 
78 Abs. 2 KV als Ausführungsbestimmungen 34 zu (formellem) Gesetzesrecht in der 
Form unselbständiger (verfassungsmittelbarer) 35 Dekrete oder gestützt auf § 82 
Abs. 1 lit. e-g als selbständige (verfassungsunmittelbare) 36 Dekrete 37. Sie unterste-
hen nicht der Volksabstimmung (§ 62 KV e contrario). Gestützt auf § 117 Abs. 1 
KV ist der Grosse Rat überdies ermächtigt, den Steuerfuss innerhalb eines durch 
das Gesetz begrenzten Rahmens festzusetzen. Diese Kompetenz wird in der Form 
des (unselbständigen) Dekrets wahrgenommen 38. 

Dekrete unterliegen der prinzipalen Normenkontrolle. Der Unterschied zwischen 
selbständigen und unselbständigen Dekreten macht sich im Prüfungsumfang be-
merkbar. Da den selbständigen (verfassungsunmittelbaren) Dekreten kein Gesetz 
vorgelagert ist, ist das Dekret aufzuheben, wenn es verfassungswidrig ist; bei den 
unselbständigen (verfassungsmittelbaren) Dekreten scheitert die prinzipale Nor-
menkontrolle (nicht aber die inzidente), wenn das Dekret zwar verfassungswidrig 
ist, aber durch ein der Verfassung widersprechendes Gesetz abgedeckt 

                                                
33 § 78 Abs. 2 KV; EICHENBERGER, Kommentar KV, § 78 N 19. 
34 Die Grundzüge der Regelung müssen in einem Gesetz vorgegeben sein (Ermächtigungsgesetze sind unzuläs-
sig); das Gesetz muss ein nachfolgendes Dekret ausdrücklich vorsehen und das Dekret darf den sachlichen 
Regelungsgegenstand des Gesetzes nicht überschreiten (vgl. dazu EICHENBERGER, Kommentar KV, § 78 N 22). 
Zur Mehrdeutigkeit des Begriffs "Ausführungsbestimmungen" vgl. MÜLLER, Rechtssetzung, S. 173 f., insbe-
sondere Fn 204. 
35 ZÜND, S. 85; OSSENBÜHL, Prüfungsrecht, S. 288. 
36 ZÜND, S. 85; OSSENBÜHL, Prüfungsrecht, S. 288. 
37 Andere Terminologie bei EICHENBERGER, Kommentar KV, § 78 N 20, und GEORG MÜLLER, Die Parlaments-
verordnung, in: Festschrift Hans Nef, Zürich 1981, S. 233 f.; vgl. zum Ganzen ZÜND, S. 82 ff. 
38 Sinngemäss ZÜND, S. 110. 
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wird 39. Diese langjährige Praxis des Verwaltungsgerichts 40 kann dann in Zweifel 
gezogen werden, wenn man die Überprüfung des Gesetzes (im Anwendungsfall der 
prinzipalen Normenkontrolle gegen eine Verordnung) als inzident betrachtet (vgl. 
dazu Rz 62). 

bb)  Verordnungen des Regierungsrats 

Der Regierungsrat kann rechtsetzende Bestimmungen in der Form der Verordnung 
erlassen (§ 91 Abs. 2 KV). Der Zweck und die Grundsätze der inhaltlichen Gestal-
tung der Verordnung müssen in einem Gesetz oder in einem Dekret festgelegt sein. 
§ 91 Abs. 2 KV erteilt dem Regierungsrat (und nur ihm) die Kompetenz zur Recht-
setzung, beschränkt sie aber inhaltlich durch Zweckbindung an Gesetz oder Dekret; 
überdies hat das vorangehende Gesetz oder Dekret eine Aktualisierungsklausel 41 zu 
enthalten, welche nachfolgendes Verordnungsrecht ausdrücklich vorsieht. 

Daneben ermächtigt die Kantonsverfassung den Regierungsrat direkt zum Erlass 
der notwendigen Verordnungen zu internationalen und interkantonalen Verträgen, 
soweit nicht kantonale Gesetze erforderlich sind (§ 91 Abs. 3 KV), sowie von Ver-
ordnungen, um eingetretenem oder unmittelbar drohendem Schaden an der öffentli-
chen Ordnung und Sicherheit sowie um sozialen Notständen zu begegnen (§ 91 
Abs. 4 KV; sog. Sonderverordnungen). 

Die Kompetenz (und Pflicht) zur Setzung von Verordnungsrecht folgt schliesslich 
direkt aus Bundesrecht, wenn der Bundesgesetzgeber (unter Umständen entgegen 
der Kompetenzordnung in § 91 KV) 42 den Regierungsrat (und nicht den Kanton als 
solchen) zum Erlass von Verordnungen verpflichtet 43. 

Sämtliche der genannten (Rechts-)Verordnungen 44 unterliegen der prinzipalen 
Normenkontrolle. Wird eine an sich dem Verordnungsrecht zugängliche Materie 
(etwa im Rahmen des Notverordnungsrechts gestützt auf § 91 Abs. 4 KV) in (for-
meller) Gesetzesform erlassen, ist die prinzipale 

                                                
39 FEHLMANN-LEUTWYLER, S. 65. 
40 AGVE 1992, 149; 1986, 109; 1985, 350 f. 
41 EICHENBERGER, Kommentar KV, § 91 N 4 f. 
42 Zum Problem des Eingriffs in die Organisationsautonomie der Kantone durch die Bundesgesetzgebung GE-

ORG MÜLLER, Darf der Bund die Rechtsform kantonaler Ausführungserlasse bestimmen?, ZBl 75/1974, 369 ff., 
sowie RAINER J. SCHWEIZER, Rechtsetzungsprobleme des Bundes im Hinblick auf den Vollzug durch die Kan-
tone, ZBl 78/1977, 1 ff.; vgl. auch AGVE 1988, 108 ff. 
43 EICHENBERGER, Kommentar KV, § 91 N 20 f. 
44 Zu den Verwaltungsverordnungen vgl. Rz 20 ff. 
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Normenkontrolle ausgeschlossen; auf den Grund, weshalb materielles Verordnungs-
recht in Gesetzesform erlassen wurde, kommt es nicht an. 

§ 91 Abs. 5 KV untersagt, die Zuständigkeit des Regierungsrats zur Rechtsetzung 
auf andere Behörden (z.B. Departementsvorsteher, Verwaltungseinheiten) 45 zu 
übertragen (Delegationsverbot). Geschieht dies verfassungswidrig dennoch, erlaubt 
die weite Formulierung von § 68 ("Verordnungen des Kantons"), auch diese Erlasse 
prinzipal zu überprüfen. Die Formulierung erfasst zudem Rechtssätze, die vor In-
krafttreten der Kantonsverfassung (zulässigerweise) durch eine untergeordnete kan-
tonale Behörde erlassen wurden und gestützt auf § 128 KV weiterhin gültig sind. 
Findet die verfassungswidrige Übertragung der Verordnungskompetenz (z.B. an ein 
Departement) ihre Rechtsgrundlage in einem formellen Gesetz, ist die Zuständig-
keitsfrage nicht überprüfbar. Dies ist Folge der verwaltungsgerichtlichen Recht-
sprechung, formelle Gesetze im prinzipalen Normenkontrollverfahren auch vorfra-
geweise nicht zu überprüfen (vgl. aber Kritik in Rz 62). 

cc)  Verwaltungsverordnungen 46 

Im Grundsatz bestimmt sich die prinzipale Überprüfbarkeit eines kantonalen Erlas-
ses (noch immer) nach seiner äusseren Erscheinungsform. Wurde er in der Form 
des Dekrets (§ 78 Abs. 2 KV) oder als Verordnung (§ 91 KV) erlassen, fällt er unter 
die in § 68 genannten Anfechtungsobjekte. Bei den Verordnungen ist die Form an 
der Bezeichnung als solcher, an der (notwendigen, vgl. § 1 Abs. 1 lit. c PuG 47) 
Publikation sowie an der Bezugnahme (Präambel) in der Verordnung auf das dele-
gierende Gesetz erkennbar. Fehlt es an der Publikation wie auch an der Bezeich-
nung, gestützt auf welche Normen mit Gesetzesrang (bei Sonderverordnungen [Rz 
16 f.] gestützt auf welche Verfassungsbestimmungen) die Verordnung erlassen 
wurde, handelt es sich in der Regel nicht um eine Verordnung im Sinn von § 68. 
Die Rechtssatzqualität einer kantonalen Vorschrift wird damit im Regelfall (vorbe-
hältlich des Formenmissbrauchs, vgl. Rz 11) nicht nach seiner inhaltlichen Qualifi-
kation, sondern nach seiner äusseren Erscheinungsform bestimmt. 

Unter Verwaltungsverordnungen werden Richtlinien verstanden, mit denen die ü-
bergeordnete Verwaltungsinstanz untergeordnete Behörden 

                                                
45 EICHENBERGER, Kommentar KV, § 91 N 19. 
46 Zum Begriff vgl. auch § 38 Rz 74 ff. sowie Rz 21 f. hinten. 
47 Gesetz über die Gesetzessammlungen und das Amtsblatt (Publikationsgesetz, PuG) vom 30. August 1994 
(SAR 150.500). 
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anweist, ihr Verwaltungshandeln (z.B. Gesetzesanwendung, Ermessensausübung) 
an diesen Richtlinien auszurichten. Verwaltungsverordnungen werden oft als Wei-
sungen, Rundschreiben 48, Kreisschreiben 49, Merkblätter 50, Zirkulare 51, Dienstan-
weisungen oder Reglemente bezeichnet. Die herrschende Lehre verneint den 
Rechtssatzcharakter von Verwaltungsverordnungen mit der Begründung, diese Er-
lasse verpflichteten nur untergeordnete Behörden, nicht aber den Bürger 52, sie 
schafften kein objektives Recht 53 und es fehle an der unmittelbaren Aussenwir-
kung, da Verwaltungsabläufe geregelt und materiell einheitliches Verwaltungshan-
deln sichergestellt würden, weshalb sie zu den leitenden Vorkehren im Sinn von § 
90 Abs. 1 und 2 KV zu zählen seien 54. 

Die Abgrenzung führt im Anwendungsbereich der prinzipalen Normenkontrolle 
dann zu unbefriedigenden Ergebnissen, wenn die Verwaltungsverordnung Aussen-
wirkung entfaltet. Dies ist der Fall, wenn die in den Verwaltungsverordnungen ent-
haltenen "internen" generell-abstrakten Richtlinien an untergeordnete Verwaltungs-
behörden "faktisch in starkem Ausmass die Rechtsstellung des Bürgers beeinträch-
tigen können" 55. Liegt ein derartiger Sachverhalt vor, werden Verwaltungsverord-
nungen wie Rechtsverordnungen behandelt 56. Das Bundesgericht überprüft im 
staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren Verwaltungsverordnungen mit Aussenwir-
kungen aber nur dann prinzipal, wenn sich die Verwaltungsverordnung nicht in ei-
nem anfechtbaren Verwaltungsakt konkretisieren kann oder wenn die Anfechtung 
des unter Berücksichtigung der Verwaltungsverordnung ergangenen Verwaltungs-
akts dem Betroffenen nicht zugemutet werden kann 57. Die Frage, wann Aussenwir-
kung vorliegt, ist von Fall zu Fall zu entscheiden. Das Kriterium 

                                                
48 EICHENBERGER, Kommentar KV, § 91 N 6. 
49 IMBODEN/RHINOW, Nr. 9 B I, S. 53. 
50 BGE 120 Ia 321 ff.: Kantonale Merkblätter über ökologisches Bauen sind Empfehlungen ohne Rechtsver-
bindlichkeit (und damit ohne Erlasscharakter) für Personen ausserhalb der Verwaltung. 
51 AUER, S. 120. 
52 KÖLZ, Kommentar, § 50 N 157; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 96 ff.; IMBODEN/RHINOW, Nr. 9 B, S. 53 ff.; GYGI, 
Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 134; AUER, S. 120; KÖLZ/HÄNER, Rz 223; GADOLA, Beschwerdeverfahren, 
S. 316 f.; ZÜND, S. 31; kritisch MÜLLER, Rechtssetzung, S. 198 ff. 
53 IMBODEN/RHINOW, Nr. 9 B I, S. 53; RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 9 B I, S. 22; BGE 115 V 6. 
54 EICHENBERGER, Kommentar KV, § 91 N 6. 
55 KÄLIN, Beschwerde, S. 142 f. 
56 Praxisänderung des Bundesgerichts in BGE 98 Ia 511; KÄLIN, Beschwerde, S. 142 f.; IMBODEN/RHINOW, Nr. 
9 B III, S. 55; KÖLZ, Kommentar, § 50 N 160; RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 9 B III, S. 23. 
57 BGE 114 Ia 455; 105 Ia 353; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 101; KÄLIN, Beschwerde, S. 143. 
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taugt nicht zur Unterscheidung, ob ein Rechtssatz oder kein Rechtssatz vorliegt, 
sondern ist ein anschaulicher Ausdruck, um festzustellen, wann eine Verwaltungs-
verordnung mittelbar über die sie anwendende Behörde derart intensive Wirkungen 
auf den Rechtsunterworfenen ausübt, dass eine prinzipale Überprüfung (ausnahms-
weise) gerechtfertigt erscheint. Der Entscheid hierüber ist letztlich eine Ermessens-
frage, die (auch) unter Berücksichtigung der verfassungsrechtlichen Funktionenord-
nung zu entscheiden ist. Wird eine Verwaltungsverordnung gestützt auf § 1 Abs. 3 
PuG ("Der Regierungsrat kann weitere Erlasse in die Aargauische Gesetzessamm-
lung aufnehmen, wenn an deren Publikation ein öffentliches Interesse besteht") ver-
öffentlicht, bringt der Verwaltungsverordnungsgeber zum Ausdruck, dass die Richt-
linien Aussenwirkung entfalten werden und sollen, was sie prinzipal überprüfbar 
macht. 

Das Verwaltungsgericht argumentiert formell und versteht unter Verordnungen des 
Kantons nur jene des Regierungsrats, die gestützt auf seine verfassungsrechtliche 
Zuständigkeit ergangen sind 58. Es beruft sich dabei unter anderem auf § 71 Abs. 2 
(Pflicht zur Publikation des Aufhebungsentscheids), der keinen Sinn machen würde, 
wenn auch nicht publizierte Verwaltungsverordnungen anfechtbar wären. Die 
Rechtsprechung ist alt und veraltet. Es ist geboten, wenigstens die Rechtsprechung 
des Bundesgerichts zur Überprüfbarkeit von Verwaltungsverordnungen mit Aus-
senwirkungen zu übernehmen. Dogmatisch konsequenter wäre ohnehin, dass Ver-
waltungsverordnungen, die mit Aussenwirkung verbunden sind, ungeachtet der 
Frage, ob sie sich in einer Verfügung konkretisieren können oder nicht, prinzipal 
überprüfbar sind 59. Zur inzidenten Überprüfung von Verwaltungsverordnungen vgl. 
ausführlich § 38 Rz 74 ff. 

Bei kommunalen Erlassen und Reglementen von Anstalten führt die formelle Be-
trachtungsweise des Verwaltungsgerichts ohnehin nicht weiter, weil weder durch 
Verfassung noch Gesetz einheitlich zu verwendende Rechtsetzungsformen vorge-
geben sind. In diesen Fällen ist materiell zu entscheiden, ob die angefochtenen 
Rechtssätze als "Vorschriften verwaltungsrechtlicher Natur ... in Erlassen der Ge-
meinden ... und Anstalten" zu qualifizieren sind (dazu Rz 29 ff.). 

Verwaltungsverordnungen werden in der Regel nicht publiziert 60. Die für das 
staatsrechtliche Beschwerdeverfahren massgebliche dreissigtägige 

                                                
58 AGVE 1974, 198. 
59 Vgl. dazu KÄLIN, Beschwerde, S. 144. 
60 Vgl. aber den Vorbehalt in § 1 Abs. 3 PuG. 
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Frist (vgl. Rz 70) beginnt im Zeitpunkt der Kenntnisnahme der Verwaltungsverord-
nung an zu laufen 61. Da ein Eintreten des Verwaltungsgerichts auf die gegen eine 
Verwaltungsverordnung gerichtete prinzipale Normenkontrolle mehr als fraglich ist, 
dürfte trotz der relativen Subsidiarität der staatsrechtlichen Beschwerde (Art. 86 
OG) die direkte Anrufung des Bundesgerichts gerechtfertigt sein; dieses leitet dann 
ein Verfahren gemäss der in AGVE 1981, 273 f., publizierten Praxis ein (vgl. Rz 
59) und tritt bei ernstlichen Zweifeln über die Zulässigkeit der Normenkontrolle 
nach §§ 68 ff. auf die Beschwerde direkt ein 62. 

dd)  Allgemeinverfügungen 

Allgemeinverfügungen werden nicht als Erlasse, sondern wegen "ihrer Konkretheit" 
63 als Verfügungen behandelt; eine gegen sie gerichtete prinzipale Normenkontrolle 
ist damit ausgeschlossen. Vgl. dazu ausführlich § 38 Rz 86 ff. 

c)  Erlasse der Gemeinden 

Die Möglichkeit, kommunale Erlasse prinzipal zu überprüfen, war - ausgelöst durch 
die vom Bundesgericht erzwungene quasi-prinzipale Überprüfung eines Kanalisati-
onsreglements 64 - wesentlicher Anlass zur Einführung der prinzipalen Normenkon-
trolle. 

Die Gemeinden sind zur Rechtsetzung befugt. Teilweise folgt die Berechtigung und 
Verpflichtung direkt aus der Kantonsverfassung (§§ 104 und 106 KV), teilweise 
aber auch aus der Natur der zu erledigenden kommunalen Aufgaben (aus eigenem 
Entschluss 65); ein Verfassungsvorbehalt zur Setzung kommunalen Rechts besteht 
ausdrücklich nicht (§ 26 Abs. 2 KV). 

Dem Gemeindegesetz liegt, gleich wie dem VRPG, die traditionelle Unterscheidung 
zwischen Rechtssatz und Einzelakt zugrunde (§§ 105 f. GG) 66. Der Abgrenzung 
zwischen Rechtsetzung und rechtsanwendenden Akten kommt bei der prinzipalen 
Normenkontrolle gegen kommunale Hoheitsakte deshalb erhebliche Bedeutung zu, 
weil das Gemeindegesetz 

                                                
61 BGE 114 Ia 455; 108 Ia 3. 
62 BGE 116 Ia 444. 
63 KÄLIN, Beschwerde, S. 139; RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 5 B IIc, S. 16; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 739; GYGI, 
Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 135; SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 70; KÖLZ/HÄNER, Rz 220; 
KÖLZ, Kommentar, § 19 N 7; BGE 112 Ib 252; 101 Ia 74. 
64 Rz 1; Prot. Exp.Kom. 11.11.1966, S. 3; BRUNSCHWILER, Normenkontrolle, S. 403 f.; WARTMANN, S. 133. 
65 EICHENBERGER, Kommentar KV, § 26 N 10; PFISTERER, Gemeinden, S. 139. 
66 PFISTERER, Gemeinden, S. 134 f.; BAUMANN, S. 63. 
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für beide Arten von Hoheitsakten dasselbe Verfahren vorsieht ("Beschlüsse", vgl. 
auch §§ 31 und 58 GG) 67. Hinzu kommt, dass im prinzipalen Normenkontrollver-
fahren auch geltend gemacht werden kann, kommunale Rechtssätze seien von der 
unzuständigen Behörde (vom Gemeinderat anstatt der Gemeindeversammlung) er-
lassen worden (vgl. aber Rz 57 zur konkurrenzierenden Gemeindebeschwerde), und 
sich die Zuständigkeit danach beurteilt, ob Rechtsetzung oder Rechtsanwendung 
vorliegt 68. 

Die Kernzuständigkeit der Gemeinden liegt im Recht, sich selbst zu organisieren (§ 
106 Abs. 1 KV); die Organisation ist in der Gemeindeordnung (der gegenüber den 
anderen kommunalen generell-abstrakten Erlassen erhöhte Bedeutung zukommt) 69 
festzulegen (§ 107 Abs. 2 KV) und muss einen gewissen Mindestinhalt aufweisen 
(§ 18 GG). Die Gemeinden haben ihre (lokalen) Aufgaben nach eigenem Ermessen 
zu erfüllen und ihre öffentlichen Sachen selbständig zu verwalten (§ 106 Abs. 1 
KV). Damit verbunden ist Rechtsetzungstätigkeit. Die Erlasse (Gemeindesatzun-
gen) werden in der Regel als Ordnung (Gemeinde-, Bauordnung), Reglement (die-
ser Begriff liegt [neben der traditionellen "Ordnung"] dem Gemeindegesetz, ohne 
Unterschied, wer rechtsetzendes Organ ist, zugrunde; vgl. § 20 Abs. 2 lit. i und 1 
sowie § 37 Abs. 2 lit. f GG), Verordnung, Statut, Vorschrift oder Gemeindebe-
schluss bezeichnet; auch die Bezeichnung als Gesetz kann zulässig sein 70. 

Der Erlass generell-abstrakter Normen wird in der Hauptsache von der Gemeinde-
versammlung beschlossen 71. Zulässig ist bei Vorliegen einer gesetzlichen Grundla-
ge (ausdrücklich § 37 Abs. 2 lit. f GG zum Erlass eines Polizeireglements) 72 oder 
genügender Delegation in einem kommunalen Erlass (die Kantonsverfassung wie 
auch das Gemeindegesetz schliessen die Übertragung der Rechtsetzungskompeten-
zen an den Gemeinderat im Rahmen der Organisationsfreiheit der Gemeinden [§ 5 
Abs. 2 i.V.m. § 106 Abs. 1 KV] nicht aus) auch die Rechtsetzung durch den Ge-
meinderat (vorbehältlich eindeutiger Kompetenzzuweisungen in kantonalen Erlas-
sen wie § 33 Abs. 2 lit. a bzw. § 57 lit. a GG [Erlass und Änderung der Gemeinde-
ordnung]). 

                                                
67 BAUMANN, S. 63 f. 
68 BAUMANN, S. 63 f. 
69 Umstritten; bejahend BAUMANN, S. 65, ablehnend ZACCARIA GIACOMETTI, Das Staatsrecht der schweizeri-
schen Kantone, Zürich 1941, S. 539. 
70 BAUMANN, S. 70. 
71 Dazu ausführlich BAUMANN, S. 58 ff., 93 ff. 
72 FEHLMANN-LEUTWYLER, S. 75 f.; BAUMANN, S. 165. 
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Stets als kommunale Erlasse gelten die Gemeindeordnungen, Bauordnungen und 
Zonenpläne (letztere sind aber seit Inkraftsetzung des Baugesetzes am 1. April 1994 
von der prinzipalen Normenkontrolle ausgeschlossen, vgl. Rz 45 sowie § 38 Rz 90 
und 94 ff.), daneben auch die Geschäftsreglemente, Gemeinderatsreglemente 73, 
Kanalisationsreglemente, Gebührenordnungen (für die Kehrichtbeseitigung, die 
Einbürgerungen und Gemeindestrassen), Reglemente zur Wasser- und Elektrizitäts-
versorgung, Marktordnungen, Friedhofsverordnungen, Vorschriften zum Bestat-
tungswesen, Reglemente zur Benützung anderer kommunaler Einrichtungen wie 
Schwimmbäder (betreffend Gebühren allerdings vorausgesetzt, das Benutzungsver-
hältnis ist öffentlichrechtlich, nicht privatrechtlich; die Regelung der Zulassung zu 
einer öffentlichrechtlichen Einrichtung ist hingegen stets eine Frage des öffentli-
chen Rechts, gleichgültig, ob das Benutzungsverhältnis schliesslich privatrechtlich 
ausgestaltet ist), Altersheime und dgl., wie auch kommunale Natur-, Landschafts-
schutz- und Heimatschutzverordnungen 74 sowie andere autonome Erlasse. 

Gemeindeerlasse unterliegen der prinzipalen Normenkontrolle; dasselbe gilt für 
Erlasse von Gemeindeverbänden (als [andere] öffentlichrechtliche Körperschaften), 
insbesondere von kommunalen Zweckverbänden wie Abwasserverbände und "Ver-
einigte Wasserversorgungen" 75. 

Gemeindeerlasse behalten den kommunalen Charakter, auch wenn sie der (konstitu-
tiven) Genehmigung durch eine übergeordnete kantonale Behörde bedürfen 76. Die 
Genehmigung ist lediglich eine vorläufige Kontrolle und schliesst eine (spätere) 
abweichende Beurteilung der Verfassungs- und Gesetzmässigkeit einer kommuna-
len Norm nicht aus 77. Nicht Gegenstand eines Normenkontrollverfahrens kann al-
lerdings die Genehmigung selbst sein; sie ist Bestandteil des Rechtsetzungsverfah-
rens 78 (vgl. aber § 38 Rz 95 ff. betreffend das Beschwerdeverfahren beim Erlass 
von Nutzungs- und Zonenplänen sowie Rz 42 ff. [Genehmigung als Verwaltungsakt 
gegenüber dem legiferierenden Gemeinwesen]). 

                                                
73 Dazu BAUMANN, S. 165 ff. 
74 Vgl. zum Ganzen PFISTERER, Gemeinden, S. 191 ff.; BAUMANN, S. 62 ff. 
75 Vgl. WENDOLIN STUTZ, Die kommunalen Zweckverbände im Kanton Aargau, Diss. Zürich 1964, S. 83 ff. 
76 AGVE 1991, 547 f.; 1987, 349; BGE 111 Ia 69; ZIMMERLIN, §§ 146/47 N 9. 
77 WARTMANN, S. 133. 
78 BRUNSCHWILER, Normenkontrolle, S. 415; WARTMANN, S. 135. 
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d)  Erlasse (anderer) öffentlichrechtlicher Körperschaften und Anstalten 

Mit der Aufführung (anderer) öffentlichrechtlicher Körperschaften und Anstalten 
stellte der Gesetzgeber sicher, dass sämtliche untergesetzlichen Rechtssätze unab-
hängig davon, wer sie erlassen hat (zur Rechtsetzung durch Private vgl. Rz 39), 
prinzipal überprüfbar sind. 

Neben den im Gesetz bereits ausdrücklich erwähnten Gemeinden sind auch die Er-
lasse (anderer) öffentlichrechtlicher Körperschaften der prinzipalen Normenkontrol-
le unterworfen. Als öffentlichrechtliche Körperschaft im Sinn von § 68 gelten nur 
kantonal oder kommunal mitgliedschaftlich verfasste, auf dem öffentlichen Recht 
beruhende, mit Hoheitsgewalt und eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattete Ver-
waltungsträger, die selbständig öffentliche Aufgaben erfüllen 79. Körperschaften des 
kantonalen öffentlichen Rechts sind die evangelisch-reformierte, die römisch-
katholische und die christkatholische Landeskirche (§ 109 Abs. 1 KV). Auf kom-
munaler Ebene sind vor allem die kommunalen Zweckverbände (Abwasserverbän-
de; Kehrichtverwertungsverbände) 80, die Bodenverbesserungsgenossenschaften (als 
Realkörperschaften) 81 und die Kirchgemeinden von Bedeutung. Im Rahmen ihres 
Autonomiebereichs kommen den öffentlichrechtlichen Körperschaften Rechtset-
zungsbefugnisse zu; sie werden damit befähigt, sich selbst zu organisieren und ihre 
Aufgaben durch Erlass und Anwendung generell-abstrakter Regelungen wahrzu-
nehmen. Diese Rechtssätze sind prinzipal überprüfbar. 

Ebenso wie den öffentlichrechtlichen Körperschaften kann den Anstalten als juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts (selbständige Anstalten) oder als unselb-
ständige Anstalten ohne eigene Rechtspersönlichkeit eine erhebliche Autonomie 
gegenüber dem Trägergemeinwesen zustehen 82. Der aargauische Verfassungsgeber 
setzt (entgegen der herrschenden Lehre) 83 die formelle Selbständigkeit mit weitrei-
chender Autonomie 

                                                
79 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1019; GYGI, Verwaltungsrecht, S. 55. 
80 Dazu ausführlich WENDOLIN STUTZ, Die kommunalen Zweckverbände im Kanton Aargau, Diss. Zürich 1964. 
81 Zum Begriff HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1029. 
82 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1050; GYGI, Verwaltungsrecht, S. 50 ff.; ARPAGAUS, S. 1 ff.; FEHLMANN-LEUTWYLER, 
S. 76 ff. (allerdings mit der m.E. unzutreffenden Aussage, die herrschende Lehre betrachte den Autonomiegrad 
einer Anstalt als massgebliches Abgrenzungskriterium zwischen selbständigen und unselbständigen Anstalten; 
ausdrücklich anders nämlich HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1046 ff.; GYGI, Verwaltungsrecht, S. 50). 
83 GYGI, Verwaltungsrecht, S. 50, 53 f.; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1050. 
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gleich, indem er den rechtsfähigen (selbständigen) Anstalten weitergehende Recht-
setzungsbefugnisse zugesteht als den nicht rechtsfähigen (unselbständigen) Anstal-
ten (§ 94 Abs. 3 KV für die selbständigen Anstalten, § 94 Abs. 2 KV für die unselb-
ständigen Anstalten) 84. Die den Anstalten zugewiesenen Rechtsetzungsbefugnisse 
gewährleisten, dass die Anstalten die ihnen zugewiesenen Verwaltungsaufgaben 
(als "mittelbare Staatsverwaltung" bei den selbständigen und als "unmittelbare 
Staatsverwaltung" bei den unselbständigen Anstalten) wahrnehmen können. Diese 
Erlasse unterliegen der prinzipalen Normenkontrolle, wenn das im Anstaltserlass 
geregelte Benützungsverhältnis (§ 94 Abs. 2 KV) öffentlichrechtlicher Natur ist, 
nicht aber, wenn trotz feststehender Gebührensätze ein privatrechtlicher Vertrag 
abgeschlossen wird. Die Regelung über die (generelle) Zulassung zu einer öffent-
lichrechtlichen Anstalt dürfte hingegen stets öffentlichrechtlicher Natur sein. 

Nicht erwähnt sind die öffentlichrechtlichen Stiftungen; ihnen kann aber die gleiche 
Regelungskompetenz wie den Anstalten zugewiesen werden 85, weshalb auch deren 
Erlasse entgegen dem zu engen Wortlaut in § 68 prinzipal überprüfbar sind. 

e)  Erlasse von Privaten und anderen Organisationen 

Der Wortlaut von § 68 schliesst die prinzipale Normenkontrolle gegen Erlasse von 
Privaten, die vom Gesetzgeber zur Rechtsetzung ermächtigt wurden, aus. Das be-
friedigt nicht, ist aber deshalb wenig dramatisch, weil die Kantonsverfassung 
Rechtsetzung durch Private im Grundsatz nicht erlaubt (§ 91 Abs. 5 KV) 86. Dem-
gegenüber erachten Lehre und Rechtsprechung die Übertragung von öffentlicher 
Gewalt (unter Umständen verbunden mit Rechtsetzungsbefugnissen) an Private 
unter bestimmten Voraussetzungen als zulässig 87. Wesentlich für die Zulässigkeit 
der Übertragung ist die Sicherstellung des Rechtsschutzes 88. Richtet sich dieser 
nach dem Verwaltungsrechtspflegegesetz, sind Streitigkeiten also nicht vor dem 
Zivilrichter auszutragen, unterliegen Erlasse von 

                                                
84 "Die Absätze 2 und 3 nehmen ... die Begriffe der unselbständigen und selbständigen Anstalt auf und knüpfen 
daran unterschiedliche rechtsetzende Zuständigkeiten" (EICHENBERGER, Kommentar KV, § 94 N 2). 
85 EICHENBERGER, Kommentar KV, § 94 N 8. 
86 Vgl. auch ZÜND, S. 30; BAUMANN, S. 87. 
87 GYGI, Verwaltungsrecht, S. 56 ff.; HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1193; RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 157, B I, S. 503; 
sinngemäss KÄLIN, Beschwerde, S. 136; VETTERLI, S. 48 f.; ausführlich BRUNNER, S. 8 ff.; RUCKLI, S. 69 ff.; 
vgl. auch BGE 100 Ia 60 ff. 
88 RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 157, B I, S. 503. 
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Privaten trotz des engen Wortlauts in § 68 der prinzipalen Normenkontrolle. 

f)  Gewohnheitsrecht 

Eine gewohnheitsrechtlich zustandegekommene Norm stellt einen Rechtssatz dar 89. 
Gewohnheitsrecht hat Gesetzesrang und ist damit der prinzipalen Normenkontrolle 
entzogen 90. Dies ist nicht weiter schädlich, da bereits die Voraussetzungen, unter 
denen Gewohnheitsrecht überhaupt entstehen kann (langdauernde, allgemeine Ü-
bung; Überzeugung der Beteiligten von der Rechtmässigkeit der Übung; echte Lü-
cke im geschriebenen Recht verbunden mit dem unabweislichen Bedürfnis, die Lü-
cke zu füllen) 91, weitgehend sicherstellen, dass Gewohnheitsrecht verfassungs- und 
bundesgesetzeskonform ist. 

In Ausnahmefällen entwickelt sich Gewohnheitsrecht auch auf untergesetzlicher 
Stufe. Ist die normhierarchische Beschränkung des Gewohnheitsrechts auf die Ver-
ordnungsstufe oder die kommunale Ebene nachgewiesen, ist die prinzipale Nor-
menkontrolle dagegen zulässig 92. 

g)  Genehmigungen 

Die Genehmigung von Rechtssätzen der Exekutiven durch die Legislative ist Wahr-
nehmung von der nicht an die Exekutive übertragenen Rechtsetzungskompetenz; die 
Genehmigung von Rechtssätzen untergeordneter Behörden durch die hierarchisch 
übergeordnete Behörde ist Aufsichtsmittel gegenüber der untergeordneten Behörde. 
In beiden Fällen ist die Genehmigung Bestandteil des Rechtsetzungsverfahrens, im 
Verhältnis zur rechtsetzenden Gemeinde Verwaltungsakt (umstritten) 93. Die Ge-
nehmigung bezweckt, den betreffenden Erlass auf seine Übereinstimmung mit hö-
herrangigem Recht zu überprüfen 94. Die Genehmigung (ob konstitutiv oder dekla-
ratorisch) ändert am Charakter des genehmigten Erlasses nichts 95, kommunales 
Recht wird durch die regierungsrätliche Genehmigung nicht zu kantonalem Recht, 
ebensowenig kantonales 

                                                
89 RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 5 B II, S. 16. 
90 EYERMANN/FRÖHLER, § 47 Rz 11. 
91 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 153 ff. 
92 RUCKLI, S. 65 ff. 
93 Vgl. RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 144 B VIII, S. 457; bejahend WARTMANN, S. 45 ff.; RUCKLI, S. 79; 
BRUNSCHWILER, Normenkontrolle, S. 403; FEHLMANN-LEUTWYLER, S. 55; AGVE 1970, 252 f.; a.M. ULE, S. 
180; vgl. auch § 38 Rz 95 ff. und 111 ff. 
94 BRUNSCHWILER, Normenkontrolle, S. 403. 
95 BGE 111 Ia 69; IMBODEN/RHINOW, Nr. 144 B I, S. 1064; RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 144 B I, S. 454; ZIM-

MERLIN, Kommentar, §§ 146/147 N 9; WARTMANN, S. 55 ff. 
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Recht zu Bundesrecht, wenn Genehmigung durch eine Bundesbehörde vorgeschrie-
ben ist. 

Die (erteilte) Genehmigung bleibt auf die prinzipale Normenkontrolle ohne Aus-
wirkungen. Sie hat insbesondere nicht zur Folge, dass der Erlass im Umfang der 
durchgeführten Prüfung als verfassungs- und gesetzeskonform gilt; bestehende und 
genehmigte (besser: übersehene) Mängel gelten nicht als geheilt 96, zumal die Ge-
nehmigung nur den Charakter einer provisorischen Rechtskontrolle hat 97. Wird die 
Genehmigung verweigert, fehlt es bezüglich der prinzipalen Normenkontrolle am 
Anfechtungsobjekt, da kein Erlass vorliegt 98. 

Der genehmigende Entscheid (oder die Verweigerung der Genehmigung) selbst 
unterliegt - im Verhältnis zum durch den Erlass virtuell betroffenen Privaten - als 
Bestandteil des Rechtsetzungsverfahrens nicht der prinzipalen Normenkontrolle; 
anfechtbar ist nur der Erlass, nicht der diesen genehmigende (oder allenfalls nicht 
genehmigende) Entscheid 99. Hingegen stellt der die Genehmigung verweigernde 
Entscheid im Verhältnis zum normsetzenden kommunalen Gemeinwesen einen an-
fechtbaren Verwaltungsakt dar (umstritten) 100. Ändert die Genehmigungsbehörde 
den Erlass ab, hat das normsetzende Gemeinwesen die Wahl, den Genehmigungs-
entscheid im Beschwerdeverfahren anzufechten oder aber (auch zu einem späteren 
Zeitpunkt) die abgeänderten Rechtssätze mit prinzipaler Normenkontrolle auf ihre 
Verfassungs- oder Gesetzmässigkeit hin überprüfen zu lassen (§ 69 Abs. 2). Dabei 
ist aber der unterschiedliche Prüfungsumfang zu beachten. Im Beschwerdeverfahren 
kann unbeschränkt geltend gemacht und durch das Verwaltungsgericht überprüft 
werden, die mit der Genehmigung durch eine Verwaltungsbehörde (nicht aber den 
Grossen Rat, da dessen Beschlüsse keine anfechtbare Verfügung im Sinn des VRPG 
darstellen [§ 52; anders aber § 28 BauG bezüglich Nutzungsplänen]) erfolgte Abän-
derung 101 sei aus verfahrensrechtlichen Gründen oder wegen Verletzung der Ge-
meindeautonomie 

                                                
96 RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 144 B II, S. 454. 
97 BGE 104 Ia 484; RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 144 B II, S. 454. 
98 BGE 114 II 43 f. 
99 AGVE 1970, 252; RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 144 B II, S. 454 f.; RUCKLI, S. 80. 
100 Vgl. RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 144 B VIII, S. 457; bejahend ULE, S. 180. Vgl. auch § 38 Rz 111. 
101 Die Zulässigkeit der Abänderung von Erlassen durch die genehmigende Behörde ist umstritten. Als zulässig 
wird allgemein nur die Korrektur offensichtlicher Fehler erachtet (BGE 111 Ia 70), nicht aber die Setzung von 
Recht durch die Genehmigungsbehörde, da die Genehmigung begriffsnotwendig den Beschluss einer unteren 
Instanz voraussetzt (BGE 111 Ia 70; RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 144 B IV, S. 456 f.). 
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unzulässig; im prinzipalen Normenkontrollverfahren können hingegen nur grobe 
Verfahrensfehler zur Aufhebung eines Erlasses führen 102. 

h)  Ausschluss der Normenkontrolle in § 170 Abs. 4 BauG 

Mit Erlass des totalrevidierten Baugesetzes wurde auch der Rechtsschutz im Be-
reich kantonaler und kommunaler Nutzungspläne und -vorschriften abgeändert; die 
prinzipale Normenkontrolle ist einem Beschwerdeverfahren gewichen. Die Über-
gangsbestimmung in § 170 Abs. 4 BauG schliesst die prinzipale Normenkontrolle 
auch gegen kantonale und kommunale Nutzungspläne und -vorschriften aus, die 
bereits vor Erlass des neuen Baugesetzes in Kraft getreten sind. Damit ist ein 
Hauptanwendungsfall der §§ 68 ff. weggefallen (vgl. zur Neuregelung ausführlich § 
38 Rz 94 ff.; zur intertemporalrechtlichen Schnittstelle zwischen Normenkontroll-
verfahren gemäss § 68 und der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gemäss § 28 BauG 
vgl. AGVE 1996, 304 ff.). 

2.  Inkraftstehende Rechtssätze 
Der Antrag muss sich im Grundsatz gegen inkraftstehende Rechtssätze richten. Die 
prinzipale Normenkontrolle gegen (noch) nicht erlassene Rechtssätze ist unzulässig, 
da mit der Normenkontrolle nicht in das noch laufende Rechtsetzungsverfahren 
eingegriffen werden darf 103. Das Verwaltungsgericht hat seine Rechtsprechung in 
diesem Punkt insoweit präzisiert, als es auf den materiellen Abschluss des Recht-
setzungsverfahrens abstellt; dies mit der folgenden Begründung: Hat das zuständige 
Rechtsetzungsorgan abschliessend über den Inhalt einer Norm entschieden, so ist es 
an den eigenen Beschluss gebunden und kann nur darauf zurückkommen, indem es 
das gesetzte Recht durch einen gleich- oder höherrangigen Erlass abändert, was in 
den vorgegebenen Formen des Rechtsetzungsverfahrens zu geschehen hat; daran 
ändert die spätere Inkraftsetzung, also die Verbindlicherklärung für die Normadres-
saten nichts 104. Bedarf hingegen ein Erlass noch der Genehmigung durch eine ü-
bergeordnete Behörde, ist das Rechtsetzungsverfahren erst mit der Genehmigung 
abgeschlossen 105. Dasselbe gilt sinngemäss, wenn Erlasse dem obligatorischen oder 
fakultativen Referendum unterstehen 106. Die 

                                                
102 AGVE 1992, 169. 
103 Sinngemäss AGVE 1987, 91; EYERMANN/FRÖHLER, § 47 Rz 21. 
104 AGVE 1987, 91; ebenso BGE 119 Ia 126; 103 Ia 194; KÄLIN, Beschwerde, S. 348. 
105 BGE 114 Ia 222; KÄLIN, Beschwerde, S. 349. 
106 BGE 119 Ia 126; 109 Ia 65 f.; KÄLIN, Beschwerde, S. 349. 
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Rechtsprechung berücksichtigt, dass nicht mit "vorsorglichen" Normenkontrollan-
trägen die Entscheidungsfreiheit des Gesetzgebers beeinträchtigt oder gar der Erlass 
oder die Änderung einer Norm angestrebt werden darf 107. Eine Sistierung des 
Normenkontrollantrags kommt deshalb nicht in Frage 108. Eine allgemeine Gutach-
tertätigkeit des Verwaltungsgerichts vor Erlass einer Norm ist ausgeschlossen 109. 

An der Überprüfung ausser Kraft gesetzter Rechtssätze besteht in aller Regel kein 
Rechtsschutzinteresse. Massgebend ist der Zeitpunkt der Urteilsfällung 110. Es ist 
ausnahmsweise anders zu entscheiden, wenn die aufgehobene Norm wegen der ge-
troffenen Übergangsregelung weiterhin Rechtswirkungen entfalten kann. In diesem 
Fall ist bei Gutheissung des Normenkontrollantrags festzustellen, dass die ange-
fochtene Norm ungültig war 111. 

3.  Kriterium der "verwaltungsrechtlichen Natur" der Vorschriften 
Es sind nur Normen verwaltungsrechtlicher Natur (verwaltungsrechtlichen Inhalts) 
anfechtbar. Die Abgrenzung ist mitunter schwierig, insbesondere dann, wenn sich 
in einem Erlass Vorschriften verschiedenen Inhalts befinden wie etwa Strafbestim-
mungen in Gemeindeordnungen oder kommunalen Polizeireglementen. Der Wort-
laut von § 68 ("Vorschriften in ...") legt nahe, dass der einzelne Rechtssatz das Kri-
terium der verwaltungsrechtlichen Natur erfüllen muss, nicht der Erlass an sich. 
Selbst die einzelne Norm kann Mischcharakter aufweisen, indem sie einerseits 
Strafbestimmung ist, anderseits Ordnungscharakter aufweist. Grundsätzlich irrele-
vant (im Anwendungsbereich von § 68) hingegen ist, wer die Bestimmung erlassen 
hat. 

                                                
107 EYERMANN/FRÖHLER, § 47 Rz 21. 
108 AGVE 1987, 91; a.M. BGE 117 Ia 330; 110 Ia 12 (Suspendierung der Beschwerde bis zum Beginn der 
Beschwerdefrist); KÄLIN, Beschwerde, S. 349; RHINOW/KRÄHENMANN, Nr. 144 B II, S. 455. Die Auffassung 
des Verwaltungsgerichts überzeugt, da der Antragsteller während der Dauer des Rechtsetzungsverfahrens auf 
die Gestaltung eines Erlasses mit den im Rechtsetzungsverfahren gebotenen Mitteln (Vernehmlassung, politi-
sche Einflussnahme) einwirken soll und nicht mit der "Drohung", den in der Entstehung begriffenen Erlass 
mittels eines Normenkontrollantrags wieder in Zweifel ziehen zu wollen. Wurde der Normenkontrollantrag 
hingegen nur einige Tage zu früh erhoben, ist mithin die Einflussnahme auf das Gesetzgebungsverfahren weit-
gehend ausgeschlossen, rechtfertigt sich die Übernahme der bundesgerichtlichen Praxis. 
109 AGVE 1986, 108. 
110 RUCKLI, S. 113; EYERMANN/FRÖHLER, § 47 Rz 22. 
111 RUCKLI, S. 114; KOPP, VwGO, § 47 Rz 63. 
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Ob eine Vorschrift der prinzipalen Normenkontrolle unterliegt, bestimmt sich da-
nach, ob die Norm hauptfrageweise (nicht als Vorfrage) von Verwaltungsbehörden 
angewendet wird oder anzuwenden wäre (zuständigkeitsausschliessende Bestim-
mungen wie e contrario § 52 für das verwaltungsgerichtliche Beschwerdeverfahren 
sind dabei unbeachtlich). Der Gesetzeswortlaut spricht nicht für diese Auslegung, 
da im Grundsatz alle Rechtssätze verwaltungsrechtlicher Natur prinzipaliter über-
prüfbar sein sollen (§ 68). Dies führt aber zu stossenden Ergebnissen, wenn das 
Verwaltungsgericht, welches explizit nicht Verfassungsgericht sein soll 112, verwal-
tungsrechtliche Rechtssätze überprüft, für deren Anwendung und inzidente Über-
prüfung die Verwaltungsrechtswegzuständigkeit nicht gegeben ist. Die Beschrän-
kung soll verhindern, dass das Verwaltungsgericht Entscheide in Sachbereichen 
präjudiziert, für deren Beurteilung andere (kantonale) Gerichte (Zivil-, Straf- und 
Versicherungsgerichte) ausschliesslich zuständig sind 113. 

Ausgeschlossen ist damit die Normenkontrolle gegen Rechtssätze, deren Anwen-
dung den Zivilgerichten obliegt, auch wenn der Rechtssatz an sich (ausnahmsweise) 
einen verwaltungsrechtlichen Inhalt aufweist (etwa Teile des Vormundschafts-
rechts), oder zu deren Anwendung die Strafgerichte (Strafbestimmungen in kom-
munalen Polizeireglementen [§ 37 Abs. 2 lit. f i.V.m. § 112 Abs. 3 GG]; Richtlinien 
für das Strafbefehlsverfahren) 114 oder das Versicherungsgericht zuständig sind. 

Die von den Zivil- oder Strafgerichten ausgeübte Justizverwaltung stützt sich auf 
Rechtssätze mit verwaltungsrechtlichem Inhalt. Trotz des verwaltungsrechtlichen 
Inhalts unterliegen diese Rechtssätze nicht ohne weiteres der prinzipalen Normen-
kontrolle. Entgegen der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts 115 schliesst aber 
nicht der Umstand, dass es sich dabei um "Justizverwaltung" handelt, die Überprü-
fung der dieser Verwaltung (!) zugrundeliegenden Rechtssätze aus, sondern die Tat-
sache, 

                                                
112 Prot. Exp.Kom. 10.12.1966, S. 6. 
113 KOPP, VwGO, § 47 Rz 17; a.M. FEHLMANN-LEUTWYLER, S. 52 ("Die Strafsanktion ... unterliegt der Nor-
menkontrolle"), allerdings unter Bezugnahme auf EYERMANN/FRÖHLER, der in § 47 Rz 6 die gegenteilige Auf-
fassung vertritt ("Vorschriften strafrechtlichen Inhalts können nicht Gegenstand der Normenkontrolle sein"). 
114 Gegen einen gemeinderätlichen Strafbefehl kann der Gebüsste beim Gemeinderat unter Ausschluss der 
Verwaltungsbeschwerde innert 20 Tagen Einsprache erheben. Der Gemeinderat fällt nach Durchführung einer 
Verhandlung einen begründeten Entscheid; dieser Strafentscheid kann mit Beschwerde an das Bezirksgericht 
weitergezogen werden (§ 112 GG). Zum Polizeireglement vgl. BAUMANN, S. 168 ff.; zum Verfahren BEAT 

BRÜHLMEIER, Aargauische Strafprozessordnung, Kommentar, § 4, Anmerkung nach Ziff. 6, S. 123 f. 
115 AGVE 1971, 359 ff. 
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dass nicht Verwaltungsbehörden (unter Begründung eines Verwaltungsrechtspfle-
geverhältnisses), sondern lediglich als Verwaltungsbehörden wirkende zivilrichter-
liche Behörden die Rechtssätze anwenden. Deshalb ist auf einen Normenkontrollan-
trag, der die Überprüfung des Verfahrenskostendekrets verlangt, nicht einzutreten, 
soweit Normen angefochten werden, welche die Höhe der Gerichtsgebühr in Zivil- 
oder Strafverfahren generell-abstrakt festlegen. 

Entscheidend ist in diesen Fällen die Frage, ob die Anwendung der Bestimmungen 
zu einer öffentlichrechtlichen Streitigkeit führen kann. Dies ist insbesondere im Be-
reich vermögensrechtlicher Streitigkeiten zu prüfen, da hierfür in der Regel das 
(verwaltungsgerichtliche) Klageverfahren offensteht. So ist gemäss neuerer verwal-
tungsgerichtlicher Rechtsprechung 116 die prinzipale Normenkontrolle gegen das 
Entschädigungsdekret 117, welches die Besoldung von nebenamtlichen Richtern 
regelt, gegeben, obwohl die Besoldungshöhe von nebenamtlichen Zivil- und Straf-
richtern durch den Zivilrichter (den Gerichts- oder Arbeitsgerichtspräsidenten) fest-
gelegt wird 118. 

Die prinzipale Normenkontrolle kann ausnahmsweise dann gegen durch zivil- oder 
strafrichterliche Behörden angewendete Vorschriften verwaltungsrechtlicher Natur 
gegeben sein, wenn der beanstandete Rechtssatz derart eng mit den anderen Nor-
men des in erster Linie Verwaltungsrechtsbeziehungen regelnden Erlasses zusam-
menhängt, dass diese anderen Normen ohne die an sich nicht verwaltungsrechtli-
chen Bestimmungen (zumindest teilweise) ihren Sinn verlieren würden. Dies kann 
dann der Fall sein, wenn die Norm den Zweck hat, die Durchsetzung verwaltungs-
rechtlicher Normen sicherzustellen (umstritten) 119. Ähnlich entschied das Verwal-
tungsgericht mit der Formulierung, eine Vorschrift sei verwaltungsrechtlicher Na-
tur, wenn sie sich aus dem (verwaltungsrechtlichen) Erlass "nicht herausbrechen" 
liesse 120. 

                                                
116 AGVE 1996, 152 ff. 
117 Dekret über die Entschädigung der nebenamtlichen Richter (Entschädigungsdekret) vom 12. Dezember 1989 
(SAR 155.550). 
118 Das Gericht stellte fest, dass sich der Entschädigungsanspruch der Richter aus öffentlichem Recht ableitet 
und deshalb (im Streitfall) eine vermögensrechtliche Streitigkeit, die im Klageverfahren auszutragen wäre, 
vorläge, weshalb letztlich das Verwaltungsgericht und nicht das (nur erstinstanzlich verfügende) Zivilgericht für 
die Anwendung der Normen zuständig ist (VGE I/39 vom 20. Juni 1996 i.S. B. und H., S. 6 ff.). 
119 Bejahend FEHLMANN-LEUTWYLER, S. 52; ablehnend EYERMANN-FRÖHLER, § 47 Rz 6; KOPP, VwGO, § 47 Rz 
17. 
120 AGVE 1985, 345. 
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4.  Konkurrenzen 

a)  Inzidente Normenkontrolle 
Die Entstehungsgeschichte der §§ 68 ff. belegt, dass der Gesetzgeber mit der prin-
zipalen Normenkontrolle einen neuen und weiteren Rechtsbehelf einführen wollte. 
Die prinzipale Normenkontrolle unterscheidet sich von der inzidenten schon da-
durch, dass das Verwaltungsgericht verfassungs- und gesetzwidrige Erlasse aufhe-
ben kann, während bei der inzidenten Normenkontrolle lediglich die Anwendung 
solcher Erlasse im Einzelfall unterbleibt 121. Die prinzipale Normenkontrolle ist 
deshalb kein subsidiäres Verfahren. Erscheint die gleichzeitige prinzipale und inzi-
dente Überprüfung desselben Erlasses unter verfahrensökonomischen Gründen als 
unerwünscht, ist das Beschwerdeverfahren bis zum Vorliegen des Normenkontroll-
entscheids zu sistieren 122. Hinreichende Gründe können auch das umgekehrte Vor-
gehen rechtfertigen. 

b)  Beschwerdeverfahren 

Zwischen dem Beschwerdeverfahren und der prinzipalen Normenkontrolle liegt 
innerkantonal keine Konkurrenz und damit auch keine Subsidiarität vor 123, es gilt 
das zur inzidenten Normenkontrolle Ausgeführte (Rz 54). Es ist einem Beschwerde-
führer unbenommen, anstatt einer Beschwerde einen prinzipalen Normenkontrollan-
trag einzureichen; er riskiert dann allerdings, dass die (nicht angefochtene) Verfü-
gung in Rechtskraft erwächst und unabhängig vom Ausgang des Normenkontroll-
verfahrens bestehen bleibt (vgl. § 72 Rz 12). Auch die gleichzeitige (aber formell 
getrennte) Einreichung von Beschwerde und Normenkontrollantrag muss zulässig 
sein, da die Wirkungen der beiden Entscheide unterschiedlich sind. Je nach der 
konkreten Konstellation kann aus prozessökonomischen Gründen geboten sein, das 
eine Verfahren bis zur Erledigung des anderen zu sistieren. 

Ist gegen einen kantonalen Erlass (ausnahmsweise) die Verwaltungsbeschwerde an 
eine Bundesbehörde gegeben (vgl. den Anwendungsfall in AGVE 1975, 300 f.), ist 
die vorgängige prinzipale Normenkontrolle - anders als im staatsrechtlichen Be-
schwerdeverfahren gegen einen kantonalen Erlass (dazu Rz 58) - nicht Vorausset-
zung zur Erhebung der Verwaltungsbeschwerde, es sei denn, dies werde im Bun-
desrecht ausdrücklich 

                                                
121 AGVE 1988, 109; 1985, 374 f.; Botschaft I 1967, S. 52. 
122 AGVE 1988, 110. 
123 AGVE 1988, 109. 
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angeordnet. Da die (kantonale) prinzipale Normenkontrolle in diesem Fall aber 
auch nicht ausgeschlossen ist, liegt keine Subsidiarität vor, wie das Verwaltungsge-
richt annimmt 124; es steht dem vom Erlass Betroffenen frei, auf die Verwaltungsbe-
schwerde zu verzichten und statt-dessen einen kantonalen Normenkontrollantrag zu 
stellen. Ergreift er beide Rechtsschutzmittel, ist mit der betreffenden Bundesbehör-
de abzuklären, welches Verfahren bis zum Abschluss des anderen zu sistieren ist. 

c)  Gemeindebeschwerde 

Die Gemeindebeschwerde (§ 106 GG) ist formalisierte Aufsichtsbeschwerde 125. Sie 
ist nur zulässig bei Rechtsverletzungen im Verfahren, sofern kein anderes Rechts-
mittel gegeben ist (§ 106 Abs. 2 GG). Aus den Gesetzesmaterialien 126 geht hervor, 
dass mit der Anfügung von § 106 Abs. 2 GG eine Beschränkung der Beschwerde-
gründe auf verfahrensrechtliche Mängel (z.B. unrichtige Durchführung einer Ab-
stimmung) beabsichtigt war. Die Gemeindebeschwerde ermöglicht somit nicht, eine 
Verletzung materiellen Rechts zu rügen; der Inhalt eines Erlasses kann gestützt auf 
§ 106 GG nicht überprüft werden 127. Die prinzipale Normenkontrolle soll demge-
genüber gerade (auch) die inhaltliche Überprüfung von Vorschriften verwaltungs-
rechtlicher Natur sicherstellen. Soweit Verfahrensfehler gerügt werden, ist (fristge-
mäss) die Gemeindebeschwerde zu erheben, da das Verwaltungsgericht im Nor-
menkontrollverfahren nur grobe Verfahrensfehler als Beschwerdegründe zulässt 128. 
Die Gemeindebeschwerde ist mithin gegenüber der Normenkontrolle trotz des Vor-
behalts in § 106 Abs. 2 GG nicht subsidiäres Rechtsmittel. Da in § 68 kein entspre-
chender Vorbehalt angebracht wurde, dürfte es zulässig sein, trotz unterlassener 
oder erfolgloser Gemeindebeschwerde in einem späteren Zeitpunkt ("jederzeit") mit 
prinzipaler Normenkontrolle (grobe) Verfahrensfehler im kommunalen Rechtset-
zungsverfahren zu rügen. 

d)  Staatsrechtliche Beschwerde 

Die staatsrechtliche Beschwerde ist relativ subsidiär 129, mithin nur gegen letztin-
stanzliche kantonale Entscheide zulässig (Art. 86 Abs. 1 

                                                
124 AGVE 1975, 300 f. 
125 AGVE 1982, 497. 
126 Prot. GR vom 27.9.1978, Art. 777, S. 980 f.; zur Entstehungsgeschichte der Gemeindebeschwerde vgl. 
FEHLMANN-LEUTWYLER, S. 199 ff. 
127 AGVE 1982, 497. 
128 AGVE 1992, 168 ff. 
129 Zum Begriff vgl. KÄLIN, Beschwerde, S. 326 ff. 
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OG) 130. Die prinzipale Normenkontrolle (§ 68) gilt als Rechtsmittelverfahren im 
Sinn von § 86 Abs. 2 OG 131. Dies hat zur Folge, dass ein untergesetzlicher kanto-
naler Erlass erst mit staatsrechtlicher Beschwerde beim Bundesgericht angefochten 
werden kann, wenn ein prinzipales Normenkontrollverfahren erfolglos durchlaufen 
wurde. Dies ist für die Beschwerdefrist von Bedeutung. Obwohl gestützt auf § 68 
ein Normenkontrollantrag jederzeit gestellt werden kann, ist die staatsrechtliche 
Beschwerde wegen Fristversäumnis ausgeschlossen, wenn gegen den untergesetzli-
chen kantonalen Erlass nicht innert der "üblichen Rechtsmittelfrist" 132 ein kantona-
ler Normenkontrollantrag eingereicht wurde (dazu ausführlich Rz 70). 

Das Bundesgericht hat sich auf Ersuchen des Verwaltungsgerichts bereit erklärt, 
alle staatsrechtlichen Beschwerden gegen Erlasse, die in den Anwendungsbereich 
von § 68 fallen könnten und die direkt beim Bundesgericht eingereicht werden, dem 
Verwaltungsgericht zu überweisen, welches sie als Normenkontrollbegehren be-
handelt, sofern die Voraussetzungen dafür erfüllt sind, oder sie andernfalls dem 
Bundesgericht zurücksendet. Wird im prinzipalen Normenkontrollverfahren die 
Verfassungs- oder Gesetzwidrigkeit verneint, kann gegen diesen Entscheid erneut 
staatsrechtliche Beschwerde geführt werden 133. Bestehen an der Zulässigkeit des 
Normenkontrollverfahrens gestützt auf § 68 ernsthafte Zweifel, tritt das Bundesge-
richt unter dem Gesichtspunkt von Art. 86 OG (Letztinstanzlichkeit) auf die (erst-
mals) im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren erhobenen Rügen ein, auch wenn 
beim Verwaltungsgericht kein Normenkontrollantrag gestellt wurde 134. 

III. Prüfungsumfang 

1.  Prüfung auf Verfassungs- und Gesetzmässigkeit 
Die anfechtbaren untergesetzlichen Normen sind auf ihre Verfassungs- und Ge-
setzmässigkeit hin zu überprüfen. Als Prüfungsmassstab sind entgegen dem etwas 
zu engen Wortlaut von § 68 alle der angefochtenen 

                                                
130 KÄLIN, Beschwerde, S. 326; AUER, S. 212 ff. 
131 BGE 116 Ia 444 (P. AG gegen Gemeinde Bellikon); 106 Ia 57 (P. AG gegen Gemeinde Wohlen); 104 Ia 135 
f. (Gemeinde Tägerig gegen Grossen Rat); AGVE 1981, 273. 
132 BGE 111 Ia 271; KÄLIN, Beschwerde, S. 349. 
133 Aus einem Meinungsaustausch zwischen dem Bundesgericht und dem Verwaltungsgericht, auszugsweise 
publiziert in AGVE 1981, 273 f.; Anwendungsfall in BGE 116 Ia 444 (P. AG gegen Gemeinde Bellikon). 
134 BGE 116 Ia 444 betreffend der Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs bei Revision eines Zonenplans. 
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Norm funktionell übergeordneten (in Kraft stehenden) 135 Normen beizuziehen 
(nicht nur formelle Gesetze und Verfassungsbestimmungen), und zwar sowohl kan-
tonale wie auch bundesrechtliche 136 Regelungen 137; die Norm ist an der Gesamt-
heit höherrangigen Rechts zu prüfen 138. Darunter fallen in erster Linie die Bundes-
verfassung, Bundesgesetze, allgemeinverbindliche Bundesbeschlüsse (nicht aber 
einfache Bundesbeschlüsse, da sie keine rechtsetzenden Normen zum Inhalt haben 
dürfen) 139, Verordnungen des Bundes, soweit sie sich ihrerseits als verfassungs- 
und gesetzeskonform erweisen, self-executing Staatsverträge (insbesondere die 
EMRK), die Kantonsverfassung, kantonale Gesetze, Dekrete und Verordnungen 
(die beiden letzteren wiederum nur, wenn sie ihrerseits mit übergeordnetem Recht 
übereinstimmen), Gewohnheitsrecht 140 sowie unmittelbar anwendbare Konkordats-
bestimmungen. 

Der Rechtssatz, an dem die zu überprüfende (angefochtene) Norm zu messen ist, 
"muss die Eigenschaften eines Rechtssatzes in der Dichte und Bestimmtheit einer 
normativ-imperativen Anordnung haben. Hochabstrakte Strukturprinzipien, z.B. 
Demokratie oder Rechtsstaat, ferner naturrechtliche Aussagen oder politische Ma-
ximen oder erst entstehende Rechtsgrundsätze ("soft law")" eignen sich dazu nicht 
141. Die Grundsätze sind allerdings insoweit von Bedeutung, als sie zur Auslegung 
der übergeordneten Rechtssätze beigezogen werden; sie sind nicht unmittelbar, aber 
immerhin mittelbar über die Massstabsnorm von Bedeutung. 

§ 68 verlangt Prüfung auf Verfassungs- und Gesetzmässigkeit, schliesst aber die 
prinzipale Normenkontrolle gegen Gesetze aus. Das Verwaltungsgericht überprüft 
in ständiger Rechtsprechung Bestimmungen in Dekreten und Verordnungen dann 
nicht, wenn die Formulierung im Dekret oder in der Verordnung identisch ist mit 
jener im delegierenden formellen Gesetz 142. Zur Begründung wird angeführt, die 
Überprüfung solcher Bestimmungen führe mittelbar zur Überprüfung von formellen 
Gesetzen, was § 68 ausschliesse 143. Die Rechtsprechung sollte überdacht 

                                                
135 BGE 120 Ia 131; KÄLIN, Beschwerde, S. 370. 
136 CAMPICHE, Auslegung, S. 83. 
137 Der Begriff "Gesetzmässigkeit" meint Gesetze im materiellen Sinn, mithin alle generell-abstrakten Regelun-
gen, eingeschlossen die Verordnungen; FEHLMANN-LEUTWYLER, S. 120. 
138 KOPP, VwGO, § 47 Rz 46. 
139 HÄFELIN/HALLER, Rz 993. 
140 Dazu differenzierend Rz 40 f.; KOPP, VwGO, § 47 Rz 47. 
141 EICHENBERGER, Kommentar KV, § 90 N 17; vgl. auch FEHLMANN-LEUTWYLER, S. 111 f. 
142 AGVE 1992, 149; 1986, 109; 1985, 350 f. 
143 AGVE 1985, 350 f. (allerdings mit der unzutreffenden Begründung, es fehle in diesem Fall an der Antrags-
befugnis); vgl. FEHLMANN-LEUTWYLER, S. 4 f., 63. 
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werden. § 95 Abs. 2 KV verpflichtet das Verwaltungsgericht, Erlassen die Anwen-
dung zu versagen, die Bundesrecht oder kantonalem Verfassungs- oder Gesetzes-
recht widersprechen (inzidente Normenkontrolle); wird im prinzipalen Normenkon-
trollverfahren eine Verordnung angefochten, die auf einem formellen Gesetz beruht, 
stellt sich die Verfassungsmässigkeit des Gesetzes als Vorfrage, wenn behauptet 
wird, die Verordnung sei zwar gesetzes-, nicht aber verfassungskonform. Die Über-
prüfung der formellen Gesetzesnorm stellt in diesem Zusammenhang eine Vorfrage 
dar, die inzident zu überprüfen ist und dazu ist das Verwaltungsgericht gestützt auf 
§ 95 Abs. 2 KV verpflichtet. Der Wortlaut von § 68 steht dieser Betrachtungsweise 
nicht entgegen 144, da er nur die prinzipale Überprüfung von formellen Gesetzen mit 
dem möglichen Ergebnis der Aufhebung der Norm untersagt; bei der vorfragewei-
sen Überprüfung bleibt die fragliche Gesetzesbestimmung aber weiterhin in Kraft. 
Durch die vorfrageweise Überprüfung von formellen Gesetzen ist sichergestellt, 
dass kantonsverfassungs-, bundesverfassungs- oder bundesgesetzwidrige Verord-
nungen aufgehoben werden können. Die prinzipale Überprüfung der Verfassungs-
mässigkeit von Verordnungen ist im Rahmen der bisherigen Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichts kaum je möglich, da sich der Grossteil der Verordnungen auf 
ein formelles Gesetz abstützt. Damit beschränkt sich die prinzipale Normenkontrol-
le gegen kantonale Erlasse auf die Prüfung, ob der Verordnungsgeber kompetenz-
gemäss gehandelt hat und ob er sich an die Vorgaben im formellen Gesetz gehalten 
hat, mehr nicht. Insbesondere können Verordnungen des Regierungsrats nicht auf-
gehoben werden, wenn sie zwar klar bundesrechts- oder kantonsverfassungswidrig 
sind, aber im formellen (kantonalen) Gesetz eine entsprechende Grundlage finden. 
Das Verwaltungsgerichtsverfahren erweist sich in diesen Fällen als Leerlauf mit der 
wenig überzeugenden Folge, dass der Normenkontrollentscheid wie auch die ange-
fochtene Norm schliesslich vom Bundesgericht aufgehoben werden. 

Das Problem ist mit der (verfassungsrechtlich untersagten) Überprüfung von Bun-
desgesetzen durch das Bundesgericht (Art. 113 Abs. 3 BV) nicht vergleichbar, da 
diesbezüglich auch die inzidente Normenkontrolle ausgeschlossen ist. 

                                                
144 Zugegebenermassen aber die Entstehungsgeschichte, vgl. Rz 1 ff. 
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2.  Kognition, Auslegung und Aufhebungspflicht 145 
Zu prüfen ist, ob die angefochtene Norm verfassungs- und gesetzmässig ist. Die 
Normenkontrolle ist Rechtmässigkeitsprüfung, Rechtskontrolle 146; die Ermessens-
kontrolle ist ausgeschlossen. Räumt der Gesetzgeber dem Verordnungsgeber einen 
Ermessensspielraum bei der Konkretisierung der Gesetzesbestimmungen ein, und 
hält sich der Verordnungsgeber an den Ermessenspielraum, kann keine Rechtsver-
letzung (Ermessensüberschreitung, Ermessensunterschreitung oder Ermessensmiss-
brauch) vorliegen. Mit "Zurückhaltung" 147, der "Stellung des Richters" 148 oder der 
"Wahrung des Wertungsanteils der Verwaltung" 149 hat dies im Grunde nichts zu 
tun. 

Innerhalb der auf Rechtskontrolle beschränkten Kognition ist voll zu prüfen. Beim 
Prüfungsvorgang selbst ist keine Zurückhaltung (oft als "beschränkte Kognition" 150 
bezeichnet) zu üben. Beschränkt ist innerhalb des zulässigen Beschwerdegrunds 
nicht die Kognition, sondern die Pflicht und das Recht, den Erlass aufzuheben, 
wenn (nach mit "voller Kognition" durchgeführter Rechtskontrolle) festgestellt 
wird, dass der Erlass einer verfassungs- und gesetzeskonformen Auslegung zugäng-
lich ist (zum [von der herrschenden Lehre abweichenden] Begriff der Kognition 
und der beschränkten Aufhebungspflicht vgl. ausführlich § 49 Rz 4; zur Auslegung 
Rz 66 und 68 folgend). 

Ist unklar, ob die angefochtene untergesetzliche Norm der übergeordneten Geset-
zes- oder Verfassungsbestimmung widerspricht oder nicht, sind die Normen auszu-
legen. Die Auslegung erfolgt grundsätzlich frei und umfassend. Ist die angefochtene 
Norm einer verfassungs- und gesetzeskonformen Auslegung zugänglich, ist der 
Normenkontrollantrag abzuweisen. Soweit man überhaupt von Ermessen sprechen 
will, liegt es hier. Das Verwaltungsgericht hat zu entscheiden, ob die angefochtene 
Norm, sollte sie sich nicht ohne weiteres als verfassungs- und gesetzeskonform oder 
als verfassungs- und gesetzeswidrig erweisen, einer verfassungs- und gesetzeskon-
formen Anwendung zugänglich ist oder 

                                                
145 Zu den Begriffen Kognition und Aufhebungspflicht vgl. ausführlich § 49 Rz 4 und 32 ff., § 56 Rz 32 ff. 
146 AGVE 1982, 100. 
147 AGVE 1986, 109; 1982, 100 f. 
148 FEHLMANN-LEUTWYLER, S. 136. 
149 FEHLMANN-LEUTWYLER, S. 137. 
150 Beschränkt ist die Kognition nur, wenn nicht alle Beschwerdegründe geltend gemacht werden können (vgl. 
dazu § 56 Rz 33). 
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nicht. Die Abgrenzung kann im Einzelfall schwierig sein und verlangt eine Gewich-
tung der Risiken, die für die verfassungs- und gesetzeswidrige Anwendung spre-
chen. Auf der einen Seite verbietet das Gewaltenteilungsprinzip (konkretisiert im 
Verbot, verfassungs- und gesetzeswidrige Normen abzuändern [§ 71 Abs. 1]), die 
zweifelhafte Norm durch Auslegung so "umzugestalten", dass sie verfassungs- und 
gesetzeskonform angewendet werden könnte; auf der anderen Seite ist eine Norm 
nicht notwendigerweise aufzuheben, wenn "nur" die (als mässig zu bewertende) 
Gefahr der verfassungs- und gesetzeswidrigen Anwendung besteht 151. Der Ent-
scheid hierüber ist prospektiv unter Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit, dass 
die Norm verfassungs- und gesetzeswidrig angewendet werden wird, zu treffen 152. 
Dabei ist die bisherige Rechtsprechung der die Norm anwendenden Verwaltungsin-
stanzen zu berücksichtigen. Bei der Urteilsfindung hat sich der Richter stets vom 
Zweck der prinzipalen Normenkontrolle leiten zu lassen: Feststellen, was falsch ist, 
und nicht, was mehr oder weniger richtig ist. 

Das Verwaltungsgericht hält sich weitgehend an die bundesgerichtliche Rechtspre-
chung zur abstrakten Normenkontrolle 153. Das Bundesgericht hebt im Rahmen der 
abstrakten Normenkontrolle angefochtene kantonale Bestimmungen nur auf, wenn 
sie sich jeder verfassungskonformen Auslegung entziehen: "Erscheint eine generell-
abstrakte Regelung unter normalen Verhältnissen, wie sie der Gesetzgeber voraus-
sehen durfte, als verfassungsrechtlich haltbar, so vermag die ungewisse Möglich-
keit, dass sie sich in besonders gelagerten Fällen als verfassungswidrig auswirken 
könnte, ein Eingreifen des Verfassungsrichters im Stadium der abstrakten Normen-
kontrolle im allgemeinen noch nicht zu rechtfertigen; den Betroffenen verbleibt die 
Möglichkeit, eine Verfassungswidrigkeit bei der Anwendung im Einzelfall erneut 
geltend zu machen" 154. Die (in der Lehre ohnehin schon als zu grosszügig kritisier-
te) 155 bundesgerichtliche Rechtsprechung stellt ein Maximum dar; ist die angefoch-
tene Norm auch unter Beizug der bundesgerichtlichen Definition nicht haltbar, ist 
sie aufzuheben. Überzeugender ist ohnehin das in der Lehre entwickelte Beurtei-
lungskriterium des "konkreten Risikos verfassungswidriger 

                                                
151 AGVE 1986, 110. 
152 BGE 106 Ia 137 f. 
153 AGVE 1986, 109; 1985, 263 ff.; 1983, 175 f. 
154 BGE 120 Ia 290; 118 Ia 309. 
155 KÄLIN, Beschwerde, S. 198 f.; CAMPICHE, Auslegung, S. 105; AUER, S. 269 f.; LEUTHOLD, S. 259 ff. 
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Anwendung" der beanstandeten Norm 156. Die verwaltungsgerichtliche Rechtspre-
chung, wonach eine Norm nur aufzuheben ist, wenn sie sich "normalerweise (!) 
oder doch in einer beachtlichen Zahl von Fällen einer verfassungs- oder gesetzes-
konformen Auslegung entzieht" 157, ist klar abzulehnen. 

Zur verfassungskonformen Auslegung im Rahmen der abstrakten Normenkontrolle 
vgl. ausführlich CAMPICHE, Auslegung, S. 100 ff., KÄLIN, Beschwerde, S. 15 ff., 
198 f., LEUTHOLD, S. 222 ff. 

IV.  Frist 

Ein Normenkontrollantrag kann "jederzeit" gestellt werden; er ist an keine Fristen 
gebunden. Voraussetzung ist, dass der angefochtene Erlass oder die angefochtene 
Norm in Kraft ist, wenigstens aber, dass das Gesetzgebungsverfahren materiell ab-
geschlossen ist 158; dies ist eine Frage des zulässigen Anfechtungsobjekts (siehe 
dort, Rz 46). 

Will der Antragsteller den Normenkontrollentscheid des Verwaltungsgerichts mit 
staatsrechlicher Beschwerde an das Bundesgericht weiterziehen, ist das kantonale 
Normenkontrollbegehren innert der "üblichen Rechtsmittelfrist" 159 beim Verwal-
tungsgericht einzureichen. Als üblich gilt eine Frist von 30 Tagen 160. Der Beginn 
des Fristenlaufs richtet sich nach der nach kantonalem Recht massgeblichen Eröff-
nung oder Mitteilung des Erlasses 161. Massgebend ist das Publikationsgesetz 162 für 
kantonale Erlasse und das Gemeindegesetz für kommunale Erlasse. Nach Publikati-
onsgesetz sind Erlasse in der Aargauischen Gesetzessammlung (AGS) zu veröffent-
lichen (§ 7 PuG). Sie können vorerst auf andere Weise bekannt gemacht werden, 
wenn dies zur Sicherstellung der Wirkung unerlässlich ist oder die ordentliche Ver-
öffentlichung vor dem Inkrafttreten wegen Dringlichkeit oder anderer ausserordent-
licher Verhältnisse nicht möglich ist (§ 8 Abs. 1 PuG). Erlasse verpflichten Einzel-
personen nur, wenn sie entsprechend den Vorschriften des Publikationsgesetzes 
bekannt gemacht wurden (§ 10 Abs. 1 PuG). Wird ein Erlass durch Verweisung 
oder auf dem Weg der Publikation in ausserordentlichen Lagen 

                                                
156 KÄLIN, Beschwerde, S. 199; AUER, S. 269 f.; BGE 118 Ia 433; 106 Ia 138. 
157 AGVE 1986, 109. 
158 AGVE 1987, 92. 
159 BGE 111 Ia 271; KÄLIN, Beschwerde, S. 349. 
160 Sinngemäss BGE 110 Ia 215 (M. AG gegen Gemeinde Hunzenschwil). 
161 BGE 111 Ia 271; KÄLIN, Beschwerde, S. 348. 
162 Gesetz über die Gesetzessammlungen und das Amtsblatt (Publikationsgesetz, PuG) vom 30. August 1994 
(SAR 150.500). 
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bekanntgemacht, bleibt den Betroffenen der Nachweis offen, dass sie ihn nicht 
kannten und ihn trotz pflichtgemässer Sorgfalt nicht kennen konnten (§ 10 Abs. 2 
PuG). Die Publikation erfolgt neu nicht mehr als Beilage zum kantonalen Amts-
blatt, sondern durch die Auflage der Aargauischen Gesetzessammlung auf der 
Staatskanzlei in Aarau sowie den Gemeindekanzleien (§ 5 f. i.V.m. § 11 PuG). Re-
levanter Zeitpunkt für den Beginn des Fristenlaufs ist damit nicht mehr die Vertei-
lung des Amtsblatts, sondern der Zeitpunkt der Auflage des Erlasses in den Ge-
meindekanzleien. Auf das Datum der Inkraftsetzung des Erlasses kommt es nicht an 
163. Bei Erlassen, welche dem fakultativen Referendum unterstehen, beginnt die 
dreissigtägige Beschwerdefrist, wenn das Referendum nicht ergriffen wird, mit der 
amtlichen Bekanntmachung, dass der (bereits publizierte) Erlass infolge unbenütz-
ten Ablaufs der Referendumsfrist zustande gekommen ist bzw. auf einen bestimm-
ten Termin in Kraft tritt 164. Benötigt der Erlass für seine Gültigkeit zusätzlich die 
konstitutive Genehmigung des Bundes, läuft die Beschwerdefrist erst ab der zwei-
ten Publikation, worin das Vorliegen der bundesrechtlichen Genehmigung bekannt 
gemacht wird 165. 

Die Gemeinden haben in der Gemeindeordnung die Art der vorgeschriebenen Ver-
öffentlichungen zu regeln (§ 18 Abs. 1 lit. c GG). Im Vordergrund steht dabei die 
Publikation in einem separaten Amtsblatt, das für den gesamten Bezirk 166 oder nur 
für einige Gemeinden 167 Geltung beansprucht. Verschiedene Gemeinden haben 
eine verbreitete Tageszeitung zum amtlichen Publikationsorgan bestellt 168. Regel-
mässig ist in den Gemeindeordnungen aber auch Veröffentlichung "im Anschlag-
kasten beim Gemeindehaus" vorgeschrieben 169. 

Die Wirkung der Publikation liegt darin, dass die unwiderlegbare Vermutung ge-
schaffen wird, der Betroffene habe vom Zustandekommen und Inhalt des Erlasses 
Kenntnis genommen; ab diesem Zeitpunkt läuft die für das staatsrechliche Be-
schwerdeverfahren relevante dreissigtägige Frist. 

                                                
163 BGE 119 Ia 126; BIRCHMEIER, S. 381. 
164 BGE 119 Ia 126. 
165 BGE 119 Ia 127. 
166 Zum Beispiel der Brugger General-Anzeiger. 
167 Zum Beispiel die "Rundschau" als "Amtsblatt" der Gemeinden Untersiggenthal, Obersiggenthal, Turgi, 
Gebenstorf, Birmenstorf, Ober- und Unterehrendingen, Freienwil und Würenlingen. 
168 Aargauer Zeitung. 
169 Ziffer III, 1. der Gemeindeordnung der Gemeinde Ennetbaden vom 4. Juni 1992. 
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C.  Kasuistik 

I.  Allgemein 

Im Normenkontrollverfahren wird im Grundsatz der Rechtssatz als Ergebnis des 
Rechtsetzungsverfahrens, nicht der Ablauf des Rechtsetzungsverfahrens selbst ge-
prüft (AGVE 1992, 168; 1985, 117) - Im Normenkontrollverfahren können nur 
schwere Verfahrensmängel gerügt werden; ist der Mangel ein leichter, tritt das 
Verwaltungsgericht auf die Rüge nicht ein (AGVE 1995, 109 = ZBl 96/1995, 557 
ff.; 1992, 169) 170 - Das Verwaltungsgericht hat im Normenkontrollverfahren zu 
untersuchen, ob der Rechtssatz selbst verfassungs- und gesetzmässig ist; diesen 
Entscheid fällt es in eigenständiger Beurteilung nach Verfassung und Gesetz; was 
zum angefochtenen Rechtssatz im Rechtsetzungsverfahren festgestellt oder ent-
schieden wurde, ist nicht formell verbindlich, sondern hat die Bedeutung von Mate-
rialien im Rahmen des autonomen, d.h. allein gestützt auf das übergeordnete Recht 
zu erarbeitenden Gerichtsentscheids (AGVE 1985, 117) - Ist die Formulierung einer 
Dekretsbestimmung identisch mit jener im delegierenden formellen Gesetz, kann 
sie im prinzipalen Normenkontrollverfahren nicht überprüft werden (AGVE 1992, 
149; 1985, 351) 171 - Die Frage der Verfassungsmässigkeit einer Gesetzesbestim-
mung kann das Verwaltungsgericht nur inzident prüfen (AGVE 1979, 143 f.) - Die 
Abweisung eines Normenkontrollbegehrens hat nicht zur Folge, dass die Norm für 
alle Zeiten als rechtmässig bestätigt ist; das aargauische Recht erlaubt, dass dieselbe 
Norm später jederzeit neu mit einem Normenkontrollbegehren angefochten werden 
kann und ausserdem im konkreten Anwendungsfall vorfrageweise überprüft werden 
muss (AGVE 1988, 111; 1987, 89) - Das Verwaltungsgericht auferlegt sich bei der 
Prüfung, ob eine (gesetzliche) Delegationsnorm genügend bestimmt ist, Zurückhal-
tung (AGVE 1988, 122 f.) - Die möglicherweise unzutreffende Interpretation einer 

                                                
170 Die Verletzung des Vernehmlassungsrechts ist kein schwerwiegender Verfahrensfehler (AGVE 1992, 170 
ff.); die Nichtanhörung der kantonalen Sozialkommission bei der Änderung der Sozialhilfeverordnung stellt 
keinen schweren Mangel dar (AGVE 1995, 109). 
171 Es fehlt in diesem Fall allerdings nicht - wie in den Entscheiden ausgeführt - an der Legitimation. Unzutref-
fend ist des weiteren die Erwägung, die Dekretsbestimmung dürfe bei Identität nicht überprüft werden. Richtig 
ist, dass (allerdings nur gestützt auf die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung; vgl. Kritik dazu in Rz 62) 
Bestimmungen, die formellen Gesetzen entsprechen, nicht wegen Verfassungswidrigkeit aufgehoben werden 
dürfen; ob die angefochtene Bestimmung gesetzeskonform ist, ist allerdings in jedem Fall zu prüfen; sollten die 
beiden Bestimmungen identisch sein, ist lediglich der Prüfungsvorgang besonders einfach. 
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Bestimmung durch die Verwaltungsbehörden darf im prinzipalen Normenkontroll-
verfahren nicht überprüft werden (AGVE 1987, 90) - Das Normenkontrollverfahren 
dient nicht der Gewährleistung von Erlassen (in casu hatte ein Gemeinderat dem 
Verwaltungsgericht sein neues Wasserreglement übermittelt mit dem Antrag, dieses 
auf seine Verfassungs- und Gesetzeskonformität hin zu überprüfen; AGVE 1970, 
261) - Eine Norm, die von einer unzuständigen Instanz (vom Gemeinderat anstatt 
der Gemeindeversammlung) geschaffen wurde, ist aufzuheben (AGVE 1985, 119). 

II.  Anfechtungsobjekt 

Eine Vorschrift unterliegt der prinzipalen Normenkontrolle, wenn sie hauptfrage-
weise von Verwaltungsbehörden anzuwenden ist oder sich daraus ergebende Strei-
tigkeiten im verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren zu beurteilen sind (AGVE 
1996, 152 ff.) - Das Entschädigungsdekret 172 unterliegt der prinzipalen Normen-
kontrolle (AGVE 1996, 153 ff.) - Anfechtbar sind nur Normen verwaltungsrechtli-
cher Natur (AGVE 1996, 153). 

Der Beschluss des Gemeinderats betreffend Beitragsleistungen an Bodenverbesse-
rungswerke ist ein Rechtssatz (AGVE 1985, 331 ff.) - Die generelle Bausperre ist 
eine Verfügung oder ein Entscheid und unterliegt nicht der prinzipalen Normenkon-
trolle (AGVE 1984, 319) - Auf den Normenkontrollantrag gegen das Sozialhilfege-
setz darf nicht eingetreten werden (AGVE 1984, 440) - Ein Kreisschreiben mit ver-
waltungsinternen Weisungen, das aber Aussenwirkungen entfaltet, kann dennoch 
nicht mit prinzipaler Normenkontrolle angefochten werden, wenn die Materie bun-
desrechtlich abschliessend geregelt ist, da sich die kantonalen Behörden in diesem 
Fall notgedrungen mit internen Weisungen begnügen müssen (sehr fraglich, AGVE 
1983, 443) 173 - Der regierungsrätliche Beschluss zur Inkraftsetzung eines Gesetzes 
ist ein Akt der Gesetzgebung, welcher als Vorschrift verwaltungsrechtlicher Natur 
untergesetzlicher Stufe der prinzpalen Normenkontrolle unterliegt (fraglich, 

                                                
172 Dekret über die Entschädigung der nebenamtlichen Richter (Entschädigungsdekret) vom 12. Dezember 1989 
(SAR 155.550). 
173 Die formalistische Argumentation übersieht schon, dass im prinzipalen Normenkontrollverfahren auch gel-
tend gemacht werden kann, der Erlass des betreffenden Kreisschreibens mit Aussenwirkung sei wegen der 
abschliessenden bundesrechtlichen Regelung gesetzwidrig und daher unbeachtlich. Liegt eine Verwaltungsver-
ordnung mit Aussenwirkung vor, ist sie überprüfbar, gleichgültig, ob die Verwaltung sie lediglich als eine ver-
waltungsinterne Weisung verstanden wissen will. 
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AGVE 1981, 108 ff.) 174 - Die Anordnung des provisorischen Antritts des neuen 
Besitzstands im Güterregulierungsverfahren ist eine Verfügung, nicht ein Erlass 
(AGVE 1980, 126 ff.) - Dienstanweisungen sind keine Verordnungen und unterlie-
gen nicht der prinzipalen Normenkontrolle (AGVE 1974, 198) - Eine vom Finanz-
departement erlassene Wegleitung für die Schätzung der nichtlandwirtschaftlichen 
Grundstücke und die damit zusammenhängenden Weisungen und Tabellen unterlie-
gen - da weder Verordnung noch Erlass - nicht der prinzipalen Normenkontrolle 
(AGVE 1974, 199) - Justizverwaltungssachen, die den Gerichten obliegen (in casu 
§ 13 Abs. 1 und 5 des [zwischenzeitlich durch § 34 Verfahrenskostendekret 175 auf-
gehobenen] Gebührendekrets 176), sind keine Vorschriften verwaltungsrechtlicher 
Natur und daher im prinzipalen Normenkontrollverfahren nicht überprüfbar (AGVE 
1971, 359 ff.) 177 - Der (kantonale) Genehmigungsvorbehalt gegenüber Erlassen der 
Gemeinde ist Bestandteil des Rechtsetzungsverfahrens und unterliegt nicht der 
prinzipalen Normenkontrolle (AGVE 1970, 252 f.) 178 - Gegenstand eines prinzipa-
len Normenkontrollverfahrens kann nur eine geltende untergesetzliche Norm bil-
den, nicht aber eine durch den zur Genehmigung zuständigen Regierungsrat gestri-
chene, mithin nicht rechtsgültige Bestimmung (AGVE 1981, 108). 

                                                
174 Die Entscheidbegründung baut auf der Prämisse auf, die im VRPG vorgenommene Unterscheidung zwi-
schen "Verfügungen und Entscheiden" einerseits und "Vorschriften verwaltungsrechtlicher Natur" andererseits 
sei abschliessend. Dies mag im Anwendungsbereich des VRPG zutreffen, führt aber nicht dazu, dass Staatshan-
deln nur in diesen beiden Kategorien denkbar ist. Das Rechtsetzungsverfahren ist gerade nicht eine Ansamm-
lung von Verfügungen, Entscheiden und Vorschriften verwaltungsrechtlicher Natur. Die Inkraftsetzung eines 
Erlasses ist m.E. (abschliessender) Teil des Rechtsetzungsverfahrens und damit nicht notwendigerweise - wie 
das Verwaltungsgericht annimmt - Verfügung, Entscheid oder Erlass. Als Bestandteil des Rechtsetzungsverfah-
rens unterliegt der Inkraftsetzungsbeschluss deshalb nicht der prinzipalen Normenkontrolle (vgl. auch WALTER 

BUSER, Die Organisation der Rechtsetzung, in: Hundert Jahre Bundesverfassung, Probleme der Rechtsetzung, 
Referate zum Schweizerischen Juristentag 1974, Basel 1974, S. 437, Fn 144). 
175 Dekret über die Verfahrenskosten (Verfahrenskostendekret; VKD) vom 24. November 1987 (SAR 221.150). 
176 Dekret über die Gebühren in Zivil- und Strafsachen und die Entschädigung der Parteien, Zeugen und Sach-
verständigen [Gebührendekret] vom 9. Januar 1968 (AGS 6, 721), aufgehoben auf den 1. Januar 1988. 
177 Im Ergebnis (teilweise) zutreffend. Stichhaltiger wäre m.E. die Begründung, dass eine mit prinzipaler Nor-
menkontrolle anfechtbare verwaltungsrechtliche Norm im Sinn von § 68 nur dann vorliegt, wenn für gestützt 
auf die angefochtene Norm ergangene Anwendungsakte der Verwaltungsrechtsweg gegeben ist. Dies trifft bei 
Justizverwaltungsentscheiden, die durch den Strafrichter oder den Zivilrichter getroffen werden, nicht notwen-
digerweise zu (vgl. dazu ausführlich Rz 48 ff.). 
178 Zutreffend mit der Einschränkung, dass Genehmigungsentscheide gegenüber dem erlassenden Gemeinwesen 
Verwaltungsakte darstellen (vgl. Rz 42 sowie § 38 Rz 95 ff. und 111 ff.). 
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III. Kognition und Pflicht zur Aufhebung 

Die Norm ist nur aufzuheben, wenn sie sich in einer beachtlichen Zahl von Fällen 
einer verfassungs- oder gesetzeskonformen Auslegung entzieht (zu weitgehend, 
AGVE 1986, 109) 179 - Im prinzipalen Normenkontrollverfahren ist das Verwal-
tungsgericht auf die Rechtskontrolle beschränkt (AGVE 1982, 100 f.) - Bei der Ü-
berprüfung eines Erlasses übt das Verwaltungsgericht Zurückhaltung; dies gilt vor-
ab gegenüber den planerisch-politischen Aspekten, da hier in erster Linie die politi-
schen Behörden die Verantwortung tragen (AGVE 1982, 101) 180 - Im prinzipalen 
Normenkontrollverfahren steht dem Verwaltungsgericht bloss eine Rechtmässig-
keitsprüfung zu (AGVE 1984, 319; 1982, 100 f.). 

IV. Verfahren 

Das Verwaltungsgericht überprüft nur die ausdrücklich gerügten rechtlichen Män-
gel (AGVE 1987, 89; 1986, 109) - Die Verknüpfung einer verwaltungsgerichtlichen 
Klage mit dem Gesuch um prinzipale Normenkontrolle ist zulässig, da sich das Er-
fordernis der strikten Trennung aus dem VRPG nicht ableiten lässt (AGVE 1987, 
88 f.) - Die Anfechtung eines kantonalen Erlasses ist vor dessen Inkraftsetzung zu-
lässig, wenn das Rechtsetzungsverfahren abgeschlossen ist (AGVE 1987, 91 f.) - 
Die Sistierung eines verfrüht eingereichten Normenkontrollbegehrens ist ausge-
schlossen (AGVE 1987, 91) 181 - Das Verfahren der Normenkontrolle umfasst nicht 
eine allgemeine Gutachtertätigkeit des Verwaltungsgerichts (AGVE 1986, 108) - 
Normenkontrolle ist auch zulässig, wenn dieselbe Frage in einem parallel laufenden 
Beschwerdeverfahren inzident überprüft werden kann (AGVE 1988, 108 ff.). 

Weitere Kasuistik zum Verfahren in den §§ 69 ff. 

                                                
179 Eine Mehrzahl von Fällen ist ausreichend, beachtlich muss die Zahl keinesfalls sein. Die auf die bundesge-
richtliche Rechtsprechung abgestützte Formulierung trägt dem Umstand, dass das Bundesgericht hauptsächlich 
aus föderalistischer Rücksichtnahme so weitgehende Zurückhaltung übt (vgl. zu dieser Rechtsprechung kritisch 
KÄLIN, Beschwerde, S. 198; CAMPICHE, Auslegung, S. 105; LEUTHOLD, S. 259 ff.), zu wenig Rechnung. Vgl. 
auch Rz 67. 
180 Das Verwaltungsgericht hat im prinzipalen Normenkontrollverfahren zu prüfen, ob der angefochtene Erlass 
verfassungs- oder gesetzwidrig ist; wer für den Erlass die politische Verantwortung trägt, ist dabei nicht von 
Bedeutung. Ebensowenig kommt es auf die "originäre Verantwortlichkeit für den zu kontrollierenden Erlass" 
(AGVE 1982, 101) an; die Verantwortlichkeit des Verwaltungsgerichts liegt in der korrekten Überprüfung 
angefochtener Erlasse, diese Aufgabe hat ihm der Gesetzgeber zugewiesen und dieser kann sich das Verwal-
tungsgericht nicht mit der Begründung, es habe den Rechtssatz ja nicht erlassen, entziehen. 
181 A.M. BGE 117 Ia 330; 110 Ia 12; KÄLIN, Beschwerde, S. 349. Vgl. dazu Rz 46. 
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V.  EMRK 

Art. 13 EMRK verleiht keinen Anspruch auf abstrakte Normenkontrolle (Urteil des 
EuGH i.S. Gustafsson c. S, zit. in AJP 1997, 114). 
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§ 69 
1 Der Antrag kann von natürlichen oder juristischen Personen gestellt werden, 
die durch die Anwendung dieser Vorschriften in absehbarer Zeit in ihren 
schutzwürdigen Interessen verletzt werden könnten. 
2 Ebenso sind die obersten Verwaltungsbehörden des Kantons, der Gemeinden 
und der öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Anstalten antragsberech-
tigt. 

Materialien 
Vgl. § 68. Bereinigung JD 30.11.1966, S. 1 ff.; Prot. Exp.Kom. 10.12.1966, S. 7; Prot. GR Kom. 
14.-16.9.1967, S. 17; Bericht JD 28.9.1967, S. 8 f. 

Literatur 
Vgl. § 68. URS BAUMGARTNER, Die Legitimation in der Verwaltungsrechtspflege des Kantons Aar-
gau, unter besonderer Berücksichtigung von § 38 Abs. 1 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes, Diss. 
Zürich 1978, S. 311-316; EYERMANN/FRÖHLER, § 47 Rz 25-32; FEHLMANN-LEUTWYLER, S. 145-
178; KÄLIN, Beschwerde, S. 262-265; KOPP, VwGO, § 47 Rz 24-35; PFISTERER, Gemeinden, S. 199; 
RHINOW, Prozessrecht, Rz 1503-1505; RUCKLI, S. 97-108. 
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A.  Entstehungsgeschichte 
Im Entwurf der Justizdirektion war die Antragsbefugnis - zumindest für Schweizer 
Bürger - weit ausgestaltet und entsprach der Legitimation zur Stimmrechtsbe-
schwerde ("Der Antrag kann ... von jedem [stimmberechtigten] Kantonseinwohner 
[und interessierten Behörden des Kantons, der Gemeinden, öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften und Anstalten] 

2. Legitimation 
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gestellt werden.") 1. Die Expertenkommission änderte die Bestimmung ab auf "alle 
Kantonseinwohner" 2, die Justizdirektion wiederum formulierte einschränkend die 
aktuelle Fassung, allerdings mit Beschränkung der Antragsbefugnis auf Verletzung 
von Rechtspositionen 3. In der Grossratskommission wurde die Einschränkung auf 
rechtliche Interessen als zu eng empfunden 4; aus der Kritik resultierte die heute 
gültige Fassung. Dabei nahm die Justizdirektion ausdrücklich Bezug auf § 47 
VwGO und wollte § 69 gleich verstanden wissen 5. Während der Beratung im Gros-
sen Rat betonte der Referent erneut, dass nur rechtlich geschützte Interessen die 
Antragsbefugnis begründen und dass auf prinzipale Normenkontrollbegehren nicht 
einzutreten ist, wenn der Antragsteller bereits Adressat einer gestützt auf die ange-
fochtene Norm ergangenen (rechtskräftigen) Verfügung war 6 (vgl. dazu aber Rz 16 
und § 68 Rz 55). 

B.  Parteifähigkeit 

I.  Grundsatz 

§ 69 Abs. 1 1. Halbsatz regelt nicht die Antragsbefugnis im engeren Sinn, sondern 
die Parteifähigkeit 7. Parteifähigkeit ist die Fähigkeit, in einem Verfahren als Partei 
aufzutreten. Von der Parteifähigkeit ist die Parteistellung im Verfahren, mithin das 
Recht oder die Pflicht, als Partei an einem Verfahren mitzuwirken, zu unterscheiden 
8 (zum Parteibegriff im Verwaltungsverfahren vgl. § 41 Rz 14 ff. [Parteilehre]; zur 
Parteifähigkeit vgl. die Vorbem. zu § 38 Rz 9 ff.). Die Parteifähigkeit bestimmt 
sich, soweit das öffentliche Recht keine abweichende Regelung notwendig macht, 
nach Zivilrecht 9; danach ist parteifähig, wer rechtsfähig ist (vgl. aber Vorbem. zu § 
38 Rz 12 ff. betreffend Kollektiv- und Kommanditgesellschaften, Konkursmassen, 
Stockwerkeigentümergemeinschaften, Gesamthandschaftsverhältnisse). 

                                                
1 Bereinigung JD 30.11.1966, S. 2. 
2 Prot. Exp.Kom. 10.12.1966, S. 7. 
3 § 63 Entwurf RR 1967. 
4 Prot. GR Kom. 14.-16.9.1967, S. 17. 
5 Bericht JD 28.9.1967, S. 8 f.; FEHLMANN-LEUTWYLER, S. 156. 
6 Prot. GR 28.11.1967, Art. 1021, S. 1654. 
7 BAUMGARTNER, Legitimation, S. 311. 
8 ULE/LAUBINGER, § 15 Rz 2; SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 85 ff.; GYGI, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, S. 174 ff.; KÖLZ, Kommentar, § 21 N 21; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 191 ff. 
9 BAUMGARTNER, Legitimation, S. 66; ULE, S. 103. 
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In den Bestimmungen zum Beschwerdeverfahren findet sich keine Norm, welche 
die Parteifähigkeit definiert. In § 69 Abs. 1 wird gestützt auf den Wortlaut die Par-
teifähigkeit auf natürliche und juristische Personen (des Privatrechts und des öffent-
lichen Rechts) beschränkt. Für eine vom Beschwerdeverfahren abweichende Rege-
lung ist kein Grund ersichtlich; die Formulierung war vom Gesetzgeber nicht quali-
fizierend gemeint, sondern ist unbesehen aus § 47 der deutschen VwGO übernom-
men worden 10. Sachgerecht und die Auslegung von § 69 Abs. 1 nicht überstrapa-
zierend ist deshalb, die Parteifähigkeit analog der Praxis zum Beschwerdeverfahren 
zu bestimmen. Die Lösung gewährleistet Übereinstimmmung mit dem staatsrechtli-
chen Beschwerdeverfahren und verhindert, dass eine Kollektivgesellschaft einen 
kantonalen Erlass zwar mit staatsrechtlicher Beschwerde vor Bundesgericht, nicht 
aber mit prinzipaler Normenkontrolle vor Verwaltungsgericht anfechten kann. 

Das Vorliegen der Parteifähigkeit ist von Amtes wegen zu überprüfen; sie muss im 
Zeitpunkt der Urteilsfällung gegeben sein; ist sie erst im Laufe des Verfahrens ein-
getreten, wird der Mangel durch die einfache Erklärung des neu Parteifähigen, er 
bestätige seine bisherigen Prozesshandlungen, geheilt. 

II.  Parteifähigkeit oberster Verwaltungsbehörden 

In § 69 Abs. 2 wird den obersten Verwaltungsbehörden des Kantons, der Gemein-
den und der öffentlichrechtlichen Körperschaften und Anstalten die Antragsbefug-
nis verliehen. Behörden haben Organstellung und handeln für das Gemeinwesen, 
dem sie angehören; sie sind im Grundsatz weder partei- noch prozessfähig 11. Es ist 
aber zulässig, Behörden in Spezialbestimmungen die Beschwerdebefugnis bzw. 
Antragsbefugnis zuzuerkennen 12. Damit verbunden ist stets die Gewährung der 
Parteifähigkeit, andernfalls diese Bestimmungen wirkungs- und damit sinnlos wä-
ren. § 69 Abs. 2 macht die genannten Behörden im Normenkontrollverfahren partei-
fähig (zur Frage, welche Behörden angesprochen sind, vgl. Rz 18 f. folgend). 

                                                
10 FEHLMANN-LEUTWYLER, S. 149. 
11 GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 180; GADOLA, Beschwerdeverfahren, S. 198, mit weiteren Hinwei-
sen. 
12 RHINOW/KÄHENMANN, Nr. 28 B, S. 85; ULE, S. 104. 
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C.  Parteien im Normenkontrollverfahren 
Das Normenkontrollverfahren ist ein Zweiparteienverfahren. Der Antragsteller steht 
demjenigen Gemeinwesen gegenüber, dessen Erlass er angefochten hat. Das betref-
fende Gemeinwesen handelt in der Regel durch die Spitze der Exekutive, also im 
Fall des Normenkontrollantrags gegen einen kantonalen Erlass durch den Regie-
rungsrat und bei der Anfechtung kommunaler Erlasse durch den Gemeinderat. Bei 
Normenkontrollanträgen gegen Erlasse von Anstalten oder (anderen) öffentlich-
rechtlichen Körperschaften ist die Organstellung dem jeweiligen Organisationssta-
tut zu entnehmen. Die Parteistellung hat zur Folge, dass der Normenkontrollantrag 
dem betreffenden Gemeinwesen zur Antragsantwort zuzustellen ist. Formell sind 
die Parteien nicht als Beschwerdeführer oder Kläger und Beschwerdegegner oder 
Beklagter, sondern als Antragsteller und Antragsgegner zu bezeichnen. 

Es sei nicht verschwiegen, dass das Verwaltungsgericht dies nicht so sieht 13 und 
selbst der Gesetzgeber bei der Normierung der §§ 68 ff. keinen Zweiparteienstreit 
vor Augen hatte; dies folgt schon aus § 70 Abs. 2, wonach es dem Verwaltungsge-
richt freisteht, den Normenkontrollantrag (dem betroffenen Gemeinwesen) zur Ver-
nehmlassung zuzustellen. Die Bestimmung setzt voraus, dass neben dem An-
tragsteller keine weiteren Beteiligten mit Parteistellung am Verfahren mitwirken, 
ansonsten die Zustellung zur Vernehmlassung (Antragsantwort) 14 nicht mehr frei-
willig sein könnte. 

D.  Antragsbefugnis 15 

I.  Schutzwürdige eigene Interessen 

Der Antragsteller muss in seinen schutzwürdigen Interessen berührt sein, und zwar 
entgegen dem zu engen Wortlaut von § 69 Abs. 1 in seinen 

                                                
13 AGVE 1977, 120 (mit der wenig aussagekräftigen Begründung, es gehe nicht an, das Gemeinwesen, dessen 
Norm angefochten ist, im Normenkontrollverfahren als Partei zu betrachten; die Rolle des Gemeinwesens glei-
che vielmehr derjenigen im Beschwerdeverfahren); gleicher Auffassung wie das Verwaltungsgericht auch 
FEHLMANN-LEUTWYLER, S. 148; ohne ausdrückliche Bezugnahme auf das prinzipale Normenkontrollverfahren 
ebenso URS BAUMGARTNER, Behördenbeschwerde - und kein Ausweg?, ZSR 99/1980 I, 303. 
14 Zum Begriff vgl. § 41 Rz 13 (Beschwerdeantwort statt Vernehmlassung). 
15 Entgegen der Marginale ("Legitimation") wird im folgenden der Begriff "Antragsbefugnis" verwendet; zur 
Begründung siehe § 38 Rz 125 (Fn). 
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eigenen; dies ist unbestritten 16. Wie die Beschwerdebefugnis ist auch die Antrags-
befugnis nicht materiell-rechtlicher Natur, sondern prozessrechtlich notwendige 
Voraussetzung, um auf den Normenkontrollantrag eintreten zu können. Dies bedeu-
tet, dass die als Massstabsnorm angerufene Verfassungs- oder Gesetzesbestimmung 
nicht den Schutz der Interessen des Antragstellers zum Inhalt haben muss, um die 
Antragsbefugnis zu begründen; rechtlich geschützte Interessen sind - im Gegensatz 
zum staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren und anders als in § 47 der deutschen 
VwGO (welche der Gesetzgeber bei der Normierung der §§ 68 ff. zum Vorbild 
nahm) 17 - nicht Sachurteilsvoraussetzung. 

Das Verwaltungsgericht bejaht (ausdrücklich auch für das prinzipale Normenkon-
trollverfahren) die Antragsbefugnis seit seiner grundlegenden Praxisänderung in 
AGVE 1979, 254 ff. (Aufgabe der Schutznormtheorie bzw. des Schutznormerfor-
dernisses im Beschwerdeverfahren), wenn der Antragsteller ein schutzwürdiges 
Interesse an der Überprüfung der Rechtsnorm hat. Ein schutzwürdiges eigenes Inte-
resse wird in Anlehnung an § 38 bejaht, wenn der Antragsteller eine "persönliche 
Beziehung zum Streitgegenstand hat"; der Antragsteller "muss in einer ... beach-
tenswerten Beziehung zur Streitsache stehen, so dass er durch eine möglicherweise 
falsche Rechtsanwendung in seiner Interessensphäre in höherem Mass als jeder-
mann betroffen wird" 18. Die Einschränkung ist zurückhaltend anzuwenden, da Er-
lasse denkbar sind, von denen alle Kantonseinwohner in gleichem Mass betroffen 
sind, ohne dass deswegen die Antragsbefugnis des Einzelnen entfallen würde. Die 
Anlehnung an die Beschwerdebefugnis ist zu ausgeprägt; immerhin dürfte richtig 
sein, dass beschwerdegeschützte Interessen (im Rechtsanwendungsverfahren) im-
mer auch schutzwürdig im Sinn der Antragsbefugnis von § 69 Abs. 1 sind 19. 

Am Rechtsschutzinteresse fehlt es, wenn die Aufhebung der Norm dem Antragstel-
ler keinerlei nennenswerte Vorteile bringen kann. Ebensowenig dient die Normen-
kontrolle der gerichtlichen Abklärung bloss theoretischer Rechtsfragen; es muss 
etwas "Reales hinter dem Rechtsschutzansuchen" stecken 20. Dasselbe gilt, wenn 
der Antragsteller das verfolgte 

                                                
16 AGVE 1986, 107; 1985, 351; BAUMGARTNER, Legitimation, S. 312; FEHLMANN-LEUTWYLER, S. 160. 
17 Prot. Exp.Kom. 11.11.1966, S. 2; Botschaft I 1967, S. 16; BRUNSCHWILER, S. 405 f. 
18 AGVE 1986, 107. 
19 AGVE 1995, 128. 
20 Im Zusammenhang mit dem Beschwerdeverfahren GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 153. 
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Ziel auf andere, einfachere und adäquatere Art erreichen kann. Auf den Normen-
kontrollantrag einer Gemeinde, die vom Verwaltungsgericht die Verfassungs- und 
Gesetzmässigkeit eines von ihr selbst erlassenen Reglements abgeklärt haben will, 
ist deshalb nicht einzutreten 21. Für derartige Abklärungen während oder im An-
schluss an ein Gesetzgebungsverfahren sind die entsprechenden Fachkräfte beizu-
ziehen; und ist der Gemeinderat der Auffassung, das Reglement sei verfassungs- 
oder gesetzwidrig, hat er selbst die entsprechenden Abänderungen vorzunehmen. 
Nicht einzutreten ist auf Normenkontrollbegehren, die offensichtlich rechtsmiss-
bräuchlich sind und mit denen lediglich bezweckt wird, die Justiz und den Staat als 
Ganzes "lahmzulegen". 

Der Antragsteller kann nur eigene Interessen vertreten, Normenkontrollanträge zu-
gunsten Dritter gibt es, von Ausnahmefällen abgesehen (Antragsbefugnis ideeller 
Verbände; Antragsbefugnis der obersten Verwaltungsbehörden [§ 69 Abs. 2]) nicht. 
Insbesondere begründet die Wahrnehmung öffentlicher Interessen die Antragsbe-
fugnis nicht. Für die Natur- und Heimatschutzverbände (in casu Pro Natura Aargau 
[vormals ABN] und WWF) wurde die Antragsbefugnis erstmals 1995 ausdrücklich 
anerkannt 22. Vereinigungen, welche die in den Statuten vorgesehenen Interessen 
der Gesamtheit oder der Mehrzahl ihrer Mitglieder wahren, vertreten eigene Inte-
ressen und sind antragsbefugt 23. 

II.  Virtuelle Betroffenheit 

Im Beschwerdeverfahren ist ein Interesse nur schutzwürdig, wenn es aktuell ist (§ 
38 Rz 139 ff.). Im Normenkontrollverfahren ist Aktualität nicht Antragsvorausset-
zung 24. Verlangt ist lediglich, dass die Anwendung der Norm in absehbarer Zeit 
schutzwürdige Interessen des Antragstellers berühren könnte. Eine gewisse Wahr-
scheinlichkeit hierfür reicht aus. Dies setzt voraus, dass der Antragsteller irgendwie 
mit dem Wirkungskreis der Norm verbunden ist. 

Das Bundesgericht verlangt für die Befugnis zur Anfechtung von Erlassen (wegen 
Verletzung verfassungsmässiger Rechte) "virtuelle Betroffenheit" 25. Antragsbefugt 
ist, wer durch den Erlass unmittelbar oder zumindest virtuell (d.h. mit einer mini-
malen Wahrscheinlichkeit früher 

                                                
21 Sinngemäss AGVE 1986, 107. 
22 AGVE 1995, 127 f. 
23 AGVE 1995, 109. 
24 BAUMGARTNER, Legitimation, S. 312. 
25 BGE 119 Ia 200 f.; 118 Ia 430. 
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oder später einmal) in seinen (für das aargauische Normenkontrollverfahren nicht 
vorausgesetzten rechtlich) 26 geschützten Interessen betroffen ist 27. Ein minimales 
persönliches Interesse des Antragstellers ist vorauszusetzen 28. Die Formulierung 
des Verwaltungsgerichts, der Antragsteller müsse "in einer besonders nahen und 
deshalb beachtenswerten Beziehung zur Streitsache stehen, so dass er durch eine 
möglicherweise falsche Rechtsanwendung in seiner Interessensphäre in höherem 
Mass als jedermann betroffen" würde 29, orientiert sich zu eng am Beschwerdever-
fahren; die vom Wortlaut her grosszügigere Definition des Bundesgerichts ist vor-
zuziehen. 

Die Antragsbefugnis ist zu verneinen, wenn von der Sache her ausgeschlossen ist, 
dass durch die Anwendung der angefochtenen Bestimmung die schutzwürdigen 
eigenen Interessen des Antragstellers dereinst berührt werden könnten. Dies ist re-
gelmässig dann der Fall, wenn sich der Wirkungskreis der Norm nicht auf den An-
tragsteller erstrecken kann, weil er etwa einer anderen Berufsgattung angehört als 
derjenigen, die vom angefochtenen Erlass erfasst wird, oder weil er nicht im räum-
lichen Geltungsbereich der Norm wohnhaft ist (z.B. im Kantonsgebiet) und ein an-
stehender Wohnsitzwechsel nicht glaubhaft dargetan 30 wird oder auch nur möglich 
erscheint. 

Da keine rechtlich geschützten Interessen virtuell beeinträchtigt sein müssen, son-
dern tatsächliche Berührung der Interessensphäre genügt 31, sind auch drittbegünsti-
gende Normen oder Erlasse prinzipal überprüfbar. Der Antragsteller kann die Über-
prüfung von Bestimmungen verlangen, die auf ihn gerade nicht angewendet werden 
sollen, weil sie die Privilegierung Dritter zum Ziel haben. Immerhin ist zu verlan-
gen, dass sich die Bevorzugung des Dritten tatsächlich als Nachteil für den An-
tragsteller auswirken könnte 32. 

Hat ein Verfügungsadressat im Beschwerdeverfahren die Rechtsmittelfrist verpasst, 
schliesst die Formulierung von § 69 nicht aus, dass er einen 

                                                
26 AGVE 1979, 254 ff.; vgl. Rz 8. 
27 BGE 119 Ia 200 f.; 118 Ia 430; KÄLIN, Beschwerde, S. 262 ff.; RHINOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 1785. 
28 BGE 118 Ia 430 f.; KÄLIN, Beschwerde, S. 263. 
29 AGVE 1986, 107; vgl. AGVE 1981, 152. 
30 BGE 118 Ia 431; RHINOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 1786. 
31 AGVE 1986, 107. 
32 So seit BGE 109 Ia 252 ff. die bundesgerichtliche (und neuerdings auch verwaltungsgerichtliche [AGVE 
1996, 137]) Rechtsprechung; vgl. zum Ganzen ausführlich KÄLIN, Beschwerde, S. 265 ff.; FEHLMANN-
LEUTWYLER, S. 164 ff.; RHINOW/KOLLER/KISS, Prozessrecht, Rz 1788. 
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Normenkontrollantrag erhebt, um die gesetzliche Grundlage, auf der die Verfügung 
beruht, zu zerstören 33. In Grenzfällen kann ein derartiges Verhalten rechtsmiss-
bräuchlich sein. Unter Umständen fehlt es auch am schutzwürdigen Interesse, wenn 
eine erneute Anwendung der Norm auf den Antragsteller ausgeschlossen ist (die 
fragliche Verfügung selbst ist in Rechtskraft erwachsen, ihr Bestand wird auch 
durch einen gutheissenden Normenkontrollantrag im Grundsatz nicht berührt). 

Das Interesse muss noch im Urteilszeitpunkt vorliegen 34. Verlässt ein Antragsteller 
im Laufe des Normenkontrollverfahrens den Wirkungskreis der angefochtenen 
Norm, ist der Normenkontrollantrag als gegenstandslos von der Geschäftskontrolle 
abzuschreiben, wenn feststeht, dass der Wechsel dauerhaft ist. 

III. Antragsbefugnis oberster Verwaltungsbehörden (Abs. 2) 

§ 69 Abs. 2 verleiht den obersten Verwaltungsbehörden des Kantons, der Gemein-
den und der öffentlichrechtlichen Körperschaften und Anstalten die Antragsbefug-
nis. Darunter sind im Kanton der Regierungsrat (als Kollegium), in den Gemeinden 
der Gemeinderat (bzw. Stadtrat) und in den (anderen) öffentlichrechtlichen Körper-
schaften und Anstalten die jeweils aus dem Organisationsstatut zu entnehmenden 
Organe zu verstehen. Die Antragsbefugnis besteht gestützt auf den Wortlaut der 
Bestimmung voraussetzungslos; das Verwaltungsgericht verlangt allerdings in kon-
stanter Praxis, dass die obersten Verwaltungsbehörden über schutzwürdige eigene 
Interessen verfügen bzw. solche als Organe der jeweiligen Körperschaft vertreten 35. 
Schutzwürdige Interessen fehlen dann, wenn die antragsführende Verwaltungsbe-
hörde die angefochtene Bestimmung selbst abändern könnte, da ihr in diesem Be-
reich Rechtsetzungskompetenz zukommt. So ist auf einen Normenkontrollantrag 
des Regierungsrats gegen eine (kantonale) Verordnungsbestimmung oder des Ge-
meinderats gegen eine Bestimmung des (kommunalen) Polizeireglements 36 nicht 
einzutreten. 

§ 69 Abs. 2 und die Praxis des Verwaltungsgerichts lassen zu, dass der Gemeinde-
rat, der mit einem kommunalen Erlassentwurf in der Gemeindeversammlung unter-
legen ist, die von der Gemeindeversammlung 

                                                
33 Anderer Auffassung war offenbar der Gesetzgeber unter Berufung auf den Kommentar EYERMANN/FRÖHLER 
zu § 47 VwGO (Bericht JD 28.9.1967, S. 9). 
34 Für das Beschwerdeverfahren AGVE 1990, 329. 
35 AGVE 1990, 122 f.; 1985, 350 f.; 1970, 252, 261; gl.M. FEHLMANN-LEUTWYLER, S. 173 f. 
36 PFISTERER, Gemeinden, S. 199. 
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beschlossene Bestimmung beim Verwaltungsgericht mit Normenkontrollantrag ü-
berprüfen lässt. Insofern kann er prozessual mehr, als politisch erlaubt. Ebenso ist 
auf den Normenkontrollantrag des Gemeinderats gegen eine (kantonale) Verord-
nung oder ein Dekret auch dann einzutreten, wenn die Gemeindeversammlung den 
Erlass billigt; der Gemeinderat darf die Gemeindeautonomie von sich aus verteidi-
gen 37. 

E.  Kasuistik 

I.  Abs. 1 

Antragsbefugnis gegen drittbegünstigende Normen gegeben, sofern sich die Bevor-
zugung von Dritten tatsächlich als Nachteil für den Antragsteller auswirken kann; 
es genügt, dass der zur Antragsbefugnis erforderliche praktische Nutzen nicht un-
mittelbar im Anschluss an den Rechtsmittelentscheid eintritt, sondern erst die Folge 
des weiteren Vorgehens des Gesetzgebers ist (AGVE 1996, 135 ff.) - Ein einzelnes 
Mitglied einer Erbengemeinschaft ist nicht befugt, ein Gesuch um Normenkontrolle 
betreffend eine Zonenplanänderung zu stellen (AGVE 1994, 171) 38 - Mit dem Beg-
riff der schutzwürdigen Interessen lehnt sich der Gesetzgeber bewusst an die Be-
schwerdebefugnis im Beschwerdeverfahren an (AGVE 1986, 106 f.) - Abgesehen 
vom Erfordernis der Aktualität kann auf die Rechtsprechung zu § 38 Abs. 1 verwie-
sen werden; insbesondere ist auch im Normenkontrollverfahren ein eigenes Interes-
se erforderlich (AGVE 1986, 107; 1985, 350 f.) - Schutzwürdiges Interesse setzt 
voraus, dass der Antragsteller mit der Gutheissung des Antrags seine Stellung 
verbessern kann (AGVE 1985, 351) - Das Erfordernis eines schutzwürdigen eige-
nen Interesses hat zur Folge, dass die Antragsbefugnis fehlt, wenn die angefochte-
nen Bestimmungen "lediglich für die 

                                                
37 PFISTERER, Gemeinden, S. 199. 
38 Heute sind prinzipale Normenkontrollen gegen Zonenpläne ohnehin nicht mehr möglich (vgl. § 68 letzter 
Satz [eingefügt durch § 167 BauG]; dem Entscheid kommt darüber hinaus Bedeutung zu, da er die Parteifähig-
keit der Erbengemeinschaft bzw. dann die Antragsbefugnis des einzelnen Erben (notwendiger Streitgenosse) 
ausführlich begründet (schlussendlich wird auf den Normenkontrollantrag wegen fehlender Antragsbefugnis 
nicht eingetreten, weil der einzelne Erbe nicht nachweisen konnte, dass er im Interesse der Erbengemeinschaft 
bzw. der einzelnen Erben handelte; die Schlussfolgerung ist unzutreffend, weil bei fehlendem Einverständnis 
der Erbengemeinschaft die notwendige Beteiligung [Streitgenossenschaft] fehlt und damit die Parteifähigkeit 
der Erbengemeinschaft; nur bezüglich des einzelnen Erben wäre mangels Antragsbefugnis nicht einzutreten 
gewesen, wenn der Normenkontrollantrag ausdrücklich auch im eigenen Namen des einzelnen oder einzelner 
[jedenfalls nicht aller] Erben gestellt worden wäre). 
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Gemeinde gefährlich und geradezu untauglich sind" (AGVE 1986, 108) - Es müs-
sen keine rechtlich geschützten Interessen verletzt sein, eine tatsächliche Berührung 
der Interessensphäre genügt (AGVE 1996, 137) - Es gibt keine Antragsbefugnis 
gegen Bestimmungen, die nur wiederholen, was ohnehin im übergeordneten Recht 
festgelegt ist (fraglich, AGVE 1992, 149; 1986, 109; 1985, 350 f.) 39 - Die Antrags-
befugnis im Normenkontrollverfahren steht auch Vereinigungen zur statutengemäs-
sen Wahrung der Interessen der Gesamtheit oder der Mehrzahl ihrer Mitglieder zu 
(AGVE 1995, 109 = ZB1 96/1995, 557 ff.) - Im Rechtsanwendungsverfahren als 
schutzwürdig anerkannte Interessen sind auch im Normenkontrollverfahren als sol-
che zu qualifizieren; die Verbände, deren Beschwerdelegitimation im Bereich des 
Natur- und Heimatschutzes gegeben ist, sind diesbezüglich auch zur Normenkon-
trolle zuzulassen (AGVE 1995, 127). 

II.  Abs. 2 

Der Gemeinderat ist oberstes Verwaltungsorgan im Sinn von § 69 Abs. 2 (AGVE 
1990, 122; 1988, 121) und antragsbefugt, wenn er den angefochtenen Rechtssatz 
anzuwenden hat oder wenn der Rechtssatz sonstwie (in absehbarer Zeit) Interessen 
der Gemeinde berührt (1990, 122 f.; 1970, 252) - Auch der Gemeinderat muss über 
ein konkretes Interesse an der Überprüfung verfügen (AGVE 1985, 350; 1970, 261) 
- Antragsbefugnis des Gemeinderats gegeben, wenn die Gemeindeversammlung ein 
Reglement anders beschliesst, als es der Gemeinderat vorgeschlagen hat (AGVE 
1970, 261). 

                                                
39 In diesem Fall ist der Normenkontrollantrag abzuweisen, da die angefochtene Bestimmung nicht gesetzwidrig 
ist. 
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§ 70 
1 Der begründete Antrag ist schriftlich beim Verwaltungsgericht einzureichen. 
2 Für das Verfahren vor Verwaltungsgericht gelten sinngemäss die Vorschrif-
ten dieses Gesetzes. Es steht dem Gericht frei, Vernehmlassungen und einen 
weiteren Schriftenwechsel anzuordnen. 

Materialien 
Vgl. § 68. 

Literatur 
Vgl. §§ 39, 41 und 68. 
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A.  Verfahren 

I.  Schriftlichkeit 

Der Normenkontrollantrag ist schriftlich einzureichen (Gültigkeitsvoraussetzung), 
mündliche Anträge sind unzulässig. Das Erfordernis der Schriftlichkeit bezieht bzw. 
beschränkt sich auf die Schriftform und beinhaltet insbesondere nicht weitergehen-
de Anforderungen an den formellen Aufbau der Begründung. Schriftform heisst 
auch Unterzeichnung des Antrags 1; die Unterschrift kann nachgeholt werden, da 
der Normenkontrollantrag an keine Frist gebunden ist 2; wegen möglicher verfah-
rensrechtlicher Konsequenzen für das staatsrechtliche Beschwerdeverfahren 

                                                
1 KÖLZ, Kommentar, § 23 N 5; GULDENER, Zivilprozessrecht, S. 261, Fn 10. 
2 EYERMANN/FRÖHLER, § 47 Rz 33; die Begründung ist insofern wesentlich, weil die Pflicht zur Ansetzung einer 
Frist zur Nachbesserung (§ 39 Abs. 3) im Normenkontrollverfahren praxisgemäss nicht angewandt wird (vgl. 
Rz 2). 

3. Verfahren 

1 
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ist der Vorgang in den Akten festzuhalten. Die Bestimmung ist an sich unnötig, 
weil sich das Erfordernis der Schriftlichkeit bereits aus § 39 Abs. 1 ergibt (vgl. dort 
Rz 2 f.). 

II.  Antrag und Begründung 

Antrag und Begründung sind Gültigkeitsvoraussetzungen 3. Es gilt im Grundsatz 
das unter § 39 Rz 39 ff. Ausgeführte. Allerdings sind die Anforderungen an Antrag 
und Begründung im Normenkontrollverfahren erheblich strenger als im Beschwer-
deverfahren. Das Verwaltungsgericht verlangt, dass der Antragsteller im einzelnen 
darlegt, welche Bestimmungen überprüft werden sollen und inwiefern durch die 
angefochtenen Normen übergeordnete Gesetzes- und Verfassungsbestimmungen 
verletzt sind 4; die ausdrückliche Bezeichnung der übergeordneten Normen ist emp-
fehlenswert, obwohl es auf die korrekte Bezeichnung und rechtliche Einordnung der 
behaupteten Mängel nicht ankommt 5. Auf allgemeine Rügen ohne detaillierte Be-
gründung tritt das Verwaltungsgericht nicht ein 6. § 39 Abs. 3, der für das Be-
schwerdeverfahren vorschreibt, dass ungenügende Rechtsschriften zur Verbesse-
rung innert Nachfrist an den Beschwerdeführer zurückzusenden sind, wird im Nor-
menkontrollverfahren nicht angewandt. Die Praxis wird unter anderem damit ge-
rechtfertigt, dass Normenkontrollbegehren jederzeit erneut eingereicht werden kön-
nen 7. Über Antrag und Begründung hinaus berücksichtigt das Verwaltungsgericht 
nur mit den gerügten Bestimmungen unmittelbar zusammenhängende "sowie offen-
sichtliche, ins Auge springende Verfassungs- und Gesetzwidrigkeiten" 8. 

III. Zuständigkeit 

Zur Beurteilung von prinzipalen Normenkontrollbegehren ist die 1. Kammer des 
Verwaltungsgerichts zuständig; Adressierung an das Verwaltungsgericht genügt. 
Wird der Normenkontrollantrag bei der unzuständigen 

                                                
3 Bezüglich des Beschwerdeverfahrens AGVE 1987, 422 f.; 1985, 339. 
4 AGVE 1988, 110; 1970, 253. 
5 AGVE 1987, 346. 
6 AGVE 1987, 89. 
7 AGVE 1988, 110 f.; angesichts der Relevanz für das staatsrechtliche Beschwerdeverfahren überzeugt die 
Praxis wegen der klaren Regelung in § 39 Abs. 3 nicht restlos. 
8 AGVE 1988, 110; 1987, 89; 1986, 109. 

2 
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Behörde eingereicht, besteht Überweisungspflicht; vorbehalten bleibt die miss-
bräuchliche Falschadressierung (§ 7) 10. 

IV. Schriftenwechsel 

Der Gesetzgeber hat es dem Verwaltungsgericht freigestellt, Vernehmlassungen 
einzuholen oder einen weiteren Schriftenwechsel anzuordnen (§ 70 Abs. 2) 11. Die 
Bestimmung lässt den Rückschluss zu, dass das Gemeinwesen, dessen Norm ange-
fochten ist, nicht als Antragsgegner mit Parteistellung betrachtet wird. Ob dies dem 
Gesetzgeber bei Erlass der Norm bewusst war, darf bezweifelt werden. In diesem 
Kommentar wird die Auffassung vertreten, dass auch das Normenkontrollverfahren 
ein echtes (Zweiparteien-)Streitverfahren ist (ausführlich § 69 Rz 6 f.) und Antrags-
gegner dasjenige Gemeinwesen ist, welches die angefochtene Norm erlassen hat. 
Diese Konzeption schliesst Freiwilligkeit bei der Zustellung zur Vernehmlassung 
(genauer: Antragsantwort) wegen des Anspruchs auf rechtliches Gehör aus. Ist der 
Rechtsträger der Norm verschieden vom Anwender, kann es angebracht sein, letzte-
rem den Normenkontrollantrag zur Vernehmlassung zuzustellen; dies erleichtert die 
Feststellung, welche Auswirkungen die angefochtene Norm in der Praxis hat. Kei-
nen Anspruch auf Anhörung haben von der Aufhebung der Norm betroffene private 
Dritte, da im Normenkontrollverfahren keine Individualinteressen zu berücksichti-
gen sind. Ebensowenig sind die mittelbar betroffenen Dritten beizuladen; der "abs-
trakten Normenkontrolle ist die Beiladung begrifflich fremd" 12. 

                                                
10 § 7 soll sicherstellen, dass Unkenntnis oder Unbeholfenheit, jedenfalls soweit die Zuständigkeit von Behör-
den zur Diskussion steht, keine für den Beschwerdeführer oder Antragsteller negativen Auswirkungen hat (Bot-
schaft I 1967, S. 19 f.); überdies erlaubt § 7, dass der bei der unzuständigen Behörde eingereichte Normenkon-
trollantrag formlos, ohne Nichteintretensentscheid erledigt werden kann, indem der Antrag der zuständigen 
Behörde überwiesen wird (KÖLZ/HÄNER, Rz 98, 159, 362; SALADIN, Verwaltungsverfahrensrecht, S. 109). Dies 
setzt allerdings voraus, dass die Zuständigkeit von der antragstellenden Partei nicht ausdrücklich behauptet wird 
(HÄFELIN/MÜLLER, Rz 1277; KÖLZ/HÄNER, Rz 98, 102). 
11 Das Verwaltungsgericht verzichtet nie auf die Einholung von Vernehmlassungen; die publizierte Praxis lässt 
überdies vermuten, dass das Gericht dem betroffenen Gemeinwesen einen Anspruch auf Erstattung einer Ver-
nehmlassung einräumt (AGVE 1977, 120). 
12 EYERMANN/FRÖHLER, § 47 Rz 35. Bei der abstrakten Normenkontrolle wird lediglich die Gültigkeit (Verfas-
sungs- und Gesetzeskonformität) einer bestimmten Norm geprüft; zu beurteilen ist eine abstrakte Rechtsfrage 
von genau umrissener Tragweite. Die Interessen jener, die von der gerichtlichen Entscheidung berührt werden, 
sind nicht untereinander abhängig, sondern stehen selbständig - gleich oder entgegengesetzt gerichtet - neben-
einander. Die Beiladung soll aber gerade der eingehenden Feststellung aller mit einem konkreten Rechtsstreit 
untrennbar zusammenhängenden tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse dienen. 
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V.  Verweisung auf die allgemeinen Bestimmungen 

Die allgemeinen Bestimmungen des VRPG gelten auch für das Normenkontrollver-
fahren, soweit die Unterschiede der beiden Verfahrensarten einer Anwendung nicht 
entgegenstehen. Die bedeutendsten Abweichungen sind in den §§ 68 ff. bereits 
formuliert (Anfechtungsobjekt [§ 68], Antragsbefugnis [§ 69], Antragsfrist [§ 68], 
Folgen der Gutheissung des Antrags [§ 71 Abs. 1] und Publikation [§ 71 Abs. 2]). 

Eine Kostenbestimmung fehlt. Gestützt auf den Verweis in Abs. 2 kommen im 
Grundsatz die §§ 33 ff. zur Anwendung. Obwohl erstinstanzliches Verfahren, lösen 
Normenkontrollentscheide Kostenfolgen aus; § 33 Abs. 1 kommt nicht zur Anwen-
dung. Die dem Wortlaut von § 33 Abs. 1 widersprechende Praxis des Verwaltungs-
gerichts 13 wird durch die Materialien abgedeckt 14. Dem obsiegenden Antragsteller 
ist eine Parteientschädigung zuzusprechen (§ 36 Abs. 1); der noch im regierungsrät-
lichen Entwurf 15 vorgesehene § 70 Abs. 3 ("Parteientschädigungen werden keine 
zugesprochen") wurde von der grossrätlichen Kommission gestrichen 16. Das Ge-
meinwesen, dessen Norm angefochten ist, hat zwar Parteistellung (dazu ausführlich 
§ 69 Rz 6 f.), gilt aber als "beteiligte Amtsstelle" im Sinn von § 35, der keine Ver-
fahrenskosten aufzuerlegen sind 17. Eine Ausnahme von der Regel in § 35 Abs. 1 
macht das Verwaltungsgericht nur dann, wenn eine obere Verwaltungsbehörde des 
Kantons, einer Gemeinde oder einer öffentlichrechtlichen Körperschaft oder Anstalt 
selbst ein Normenkontrollverfahren eingeleitet hat 18. 

Ohne weiteres anwendbar sind auch die Vorschriften über die Verbeiständung und 
Vertretung (§ 18), die Akteneinsicht (§ 16), die Eröffnung des Entscheids (§ 23) 
und die Überweisungspflicht (§ 7). Abweichungen ergeben sich teilweise aus der 
strengen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts zur (erhöhten) Begründungs-
pflicht im Normenkontrollverfahren. So liegt es in erster Linie am Antragsteller, 
darzulegen, weshalb die angefochtene Norm oder der angefochtene Erlass überge-
ordnetem 

                                                
13 AGVE 1977, 120 f. 
14 Prot. GR Kom. 14.-16.9.1967, S. 17; BRUNSCHWILER, Normenkontrolle, S. 411. 
15 § 64 Abs. 3 Entwurf RR 1967. 
16 BRUNSCHWILER, Normenkontrolle, S. 411; Prot. GR Kom. 14.-16.9.1967, S. 17. 
17 AGVE 1977, 120 f. 
18 Sinngemäss AGVE 1977, 121. Hingegen dürfte die im gleichen Entscheid erwähnte "besondere Interessenla-
ge" (namentlich finanzielle Interessen einer Gemeinde an der Aufrechterhaltung des Erlasses) die Kostenpflicht 
nicht auslösen, solange das Verwaltungsgericht an seiner Rechtsprechung, dass das Gemeinwesen im von einem 
Privaten angehobenen Normenkontrollverfahren nicht Partei sein kann, festhält (vgl. § 69 Rz 7). 

5 
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Recht widersprechen soll, was die Pflicht zur Untersuchung von Amtes wegen (§ 
20) einschränkt. § 39 Abs. 3, der eine Nachfristansetzung zur Verbesserung unge-
nügender Rechtsschriften vorschreibt, wird vom Verwaltungsgericht unter Hinweis 
auf die im Normenkontrollverfahren fehlende Beschwerdefrist nicht angewendet 19. 
Da § 70 Abs. 2 das Einholen von Vernehmlassungen (Antragsantworten) freistellt, 
führt die Missachtung von § 41 zumindest formell nicht zu einer Gehörsverletzung 
(vgl. aber kritisch zu dieser Vorschrift Rz 4). Nicht anwendbar ist wegen der Son-
derregelung in § 71 Abs. 1 die Bestimmung über die Beschwerdeerledigung (§ 58). 

B.  Kasuistik 

I.  Abs. 1 

Das Verwaltungsgericht überprüft nur die ausdrücklich gerügten rechtlichen Män-
gel, darüber hinaus ist es nur verpflichtet, mit der Natur der Sache unmittelbar zu-
sammenhängende sowie offensichtliche, ins Auge springende Verfassungs- und 
Gesetzwidrigkeiten zu berücksichtigen (AGVE 1988, 110; 1987, 89; 1986, 109) - 
Ein Normenkontrollbegehren, welches verlangt, "die Lehrerwahlverordnung sei auf 
ihre Verfassungsmässigkeit gemäss § 68 VRPG zu überprüfen", ist kein genügend 
begründeter Antrag im Sinn von § 70 Abs. 1; es fehlt der konkrete Antrag, welche 
einzelnen Bestimmungen der Lehrerwahlverordnung als verfassungs- und gesetz-
widrig aufgehoben werden sollen, und auch die entsprechende Begründung (AGVE 
1987, 89) - Dem Rügeprinzip kommt im Normenkontrollverfahren eine grössere 
Bedeutung zu (AGVE 1987, 346). 

II.  Abs. 2 

Eine Nachfristansetzung zur Verbesserung eines formell ungenügenden Begehrens 
im Sinn von § 39 Abs. 3 ist im Normenkontrollverfahren nicht erforderlich, weil der 
Antragsteller dem Verwaltungsgericht jederzeit einzelne Bestimmungen eines Er-
lasses zur Prüfung auf ihre Verfassungs- und Gesetzmässigkeit hin unterbreiten 
kann (fraglich, AGVE 

                                                
19 AGVE 1987, 89 f. Die Praxis führt dann zu Unzulänglichkeiten, wenn eine Norm innerhalb der Frist, wie sie 
für das staatsrechtliche Verfahren massgebend ist, angefochten wird und das Verwaltungsgericht (wegen des 
Formfehlers) einen Nichteintretensentscheid ausfällt. Ein neuerlicher Normenkontrollantrag ist dann zwar noch 
möglich, nicht aber mehr die staatsrechtliche Beschwerde an das Bundesgericht. 

8 
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1987, 89) 20 - Kostenregelung im Fall der Prozessführung "in guten Treuen" ent-
spricht jener im Beschwerdeverfahren (sinngemäss AGVE 1988, 209) - Im Nor-
menkontrollverfahren gelten die Kostenregeln des Beschwerdeverfahrens (§§ 33 
ff.), nicht jene des Klageverfahrens (AGVE 1977, 120 f.) - Die Behörde, welche das 
Gemeinwesen vertritt, dessen Norm angefochten ist, ist zur Vernehmlassung einzu-
laden (AGVE 1977, 120). 

                                                
20 Zumal eine staatsrechtliche Beschwerde fristgemäss nur geführt ist, wenn auch das kantonale Normenkon-
trollverfahren innert einer "üblichen Frist" (30 Tage; vgl. dazu § 68 Rz 70) erhoben wurde, ist die Praxis frag-
lich, da § 39 Abs. 3 die (fristwahrende) Nachbesserung vorsieht und der Verweis in § 70 Abs. 2 den Ausschluss 
von § 39 Abs. 3 nicht nahelegt. 
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§ 71 
1 Das Verwaltungsgericht hebt die angefochtenen Bestimmungen, die verfas-
sungs- und gesetzwidrig sind, auf. 
2 Der Aufhebungsbeschluss ist angemessen zu veröffentlichen. 

Materialien 
Vgl. § 68. 

Literatur 
Vgl. § 68. AUER, Verfassungsgerichtsbarkeit, S. 270-274; ARTHUR HAEFLIGER, Die Rechtsfolgen 
der Gutheissung einer staatsrechtlichen Beschwerde, in: Aktuelle Probleme des Staats- und Verwal-
tungsrechts, Festschrift für O.K. Kaufmann, Bern/Stuttgart 1989, S. 357-366 (zit.: Rechtsfolgen); 
KÄLIN, Beschwerde, S. 397-399; KOPP, VwGO, § 47 Rz 62-67; BARBARA STREHLE, passim; VET-

TERLI, S. 32-40. 

Inhaltsübersicht Rz 
A. Aufhebung ................................................................................................................................................................................... 1-4 
B. Publikation................................................................................................................................................................................... 5-7 
C. Kasuistik ...................................................................................................................................................................................... 8-9 

A.  Aufhebung 
Die Gutheissung des Normenkontrollantrags führt zur Aufhebung des angefochte-
nen Erlasses oder einzelner Bestimmungen davon. Welche Normen (allenfalls wel-
cher Erlass) aufgehoben werden, ist im Dispositiv festzuhalten. Zur formellen Auf-
hebung (und Allgemeinverbindlichkeit, vgl. § 72 Abs. 2) ist zudem Publikation er-
forderlich. 

Es sind nur Bestimmungen aufzuheben, deren Aufhebung beantragt wurde oder die 
mit der aufzuhebenden Bestimmung in einem so engen Zusammenhang stehen, dass 
sie ohne die angefochtene (und aufzuhebende) Bestimmung sinnlos werden. Eine 
Prüfung anderer Bestimmungen en passant und von Amtes wegen ist ausgeschlos-
sen. Wird nicht der ganze Erlass angefochten, sind nur die einzelnen und angefoch-
tenen Bestimmungen aufzuheben. Unter Umständen kommt auch die Aufhebung 
nur eines Teils der angefochtenen einzelnen Bestimmung in Betracht, wenn der 
verbleibende Rest der Vorschrift auch ohne den aufzuhebenden Teil einer vernünf-
tigen Anwendung zugeführt werden kann. Dies ist dann zu verneinen, wenn die 
aufgehobene Bestimmung Teil einer Gesamtregelung ist, "die Sinn und Rechtferti-
gung verliert, wenn ein 

4. Urteil 
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Bestandteil herausgenommen wird" 1. Wird vom Antragsteller geltend gemacht, der 
angefochtene Erlass sei von der unzuständigen Behörde erlassen worden, kommt 
eine Teilaufhebung nicht in Betracht. 

Die Normenkontrolle ist - wie die staatsrechtliche Beschwerde - kassatorischer Na-
tur; der Erlass positiver Anordnungen oder die Umgestaltung verfassungs- oder 
gesetzwidriger Bestimmungen ist ausgeschlossen. Die Regelung ist aus Gründen 
der Gewaltenteilung folgerichtig, führt aber zu störenden Ergebnissen, wenn die 
Norm mit wenigen Handgriffen der Rechtmässigkeit zugeführt werden könnte. Die 
Teilrevision von § 72 Abs. 2, womit nun ein Aufschieben der Allgemeinverbind-
lichkeit des Aufhebungsentscheids ermöglicht wird (vgl. dazu ausführlich § 72 Rz 
17), beseitigt die Unzulänglichkeit wenig überzeugend. Die Norm bleibt zwar (vor-
läufig) in Kraft, womit Verfassungs- oder Gesetzwidrigkeiten bewusst in Kauf ge-
nommen werden, ist aber in jedem Anwendungsfall inzident überprüfbar mit dem 
zwingenden Ergebnis ihrer Nichtanwendbarkeit im konkreten Einzelfall 2. Wirkun-
gen entfaltet die verfassungswidrige Norm nur gegenüber demjenigen, der sich ge-
gen den Anwendungsakt (aus Unwissenheit) nicht wehrt. Dieses Ergebnis ist nicht 
tolerabel. Trotz des Gewaltenteilungsprinzips dürfte eine Lösung sachgerecht sein, 
die es dem Verwaltungsgericht in besonderen Fällen erlaubt, im Rahmen einer (zeit-
lich knapp zu befristenden) Übergangsregelung die Norm im Sinn des Gesetzes 
verfassungs- und gesetzeskonform umzuformulieren oder eine durch die Aufhebung 
der Norm entstandene Lücke auszufüllen. Damit würden auch Entscheide überflüs-
sig, die sich ergebnisorientiert damit beschäftigen, die im Grunde genommen ver-
fassungs- oder gesetzwidrige Norm durch Auslegung ("Verbesserung") einer eini-
germassen verfassungs- und gesetzeskonformen Anwendung zuzuführen 3. Als be-
sonders hätten Fällen zu gelten, in denen die Aufhebung der Norm zu einem Zu-
stand führen würde, der noch weniger akzeptabel wäre als der (rechtlich nicht halt-
bare) weiterhin andauernde Bestand einer verfassungs- oder gesetzwidrigen Norm. 

                                                
1 KOPP, VwGO, § 47 Rz 63; KÄLIN, Beschwerde, S. 398; STREHLE, S. 134 f.; ebenso BGE 93 I 43. 
2 A.M. offenbar STREHLE, S. 148, die davon ausgeht, ein als verfassungswidrig erkannter Rechtssatz werde für 
die Zeit, in der seine Ausserkraftsetzung aufgeschoben wird, unanfechtbar. 
3 Vgl. auch KÄLIN, Beschwerde, S. 198. 
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Der klare Wortlaut von § 71 lässt Übergangslösungen mit Änderungen des Normin-
halts nicht zu; dazu ist eine Revision 4 notwendig 5. 

Erweist sich der Normenkontrollantrag als unbegründet, ist er abzuweisen. Positive 
Feststellungen über die Verfassungs- oder Gesetzmässigkeit im Entscheiddispositiv 
sind zu unterlassen, da sich dieselbe Bestimmung oder derselbe Erlass in einem 
späteren Zeitpunkt dennoch als verfassungs- oder gesetzwidrig erweisen könnte. 
Hingegen dürfte in besonderen Fälle die (dispositive) Feststellung zulässig sein, 
dass eine bestimmte Auslegung eines Rechtssatzes verfassungs- oder gesetzwidrig 
ist. Dies rechtfertigt sich allein schon wegen der (fragwürdigen [vgl. § 68 Rz 67]) 
verwaltungsgerichtlichen Praxis, einen Rechtssatz nur dann aufzuheben, wenn er 
sich in "einer beachtlichen Zahl von Fällen einer verfassungs- oder gesetzeskon-
formen Auslegung entzieht" 6. Die Feststellung von verfassungs- oder gesetzwidri-
gen Auslegungsmöglichkeiten kann die Aufhebung des Rechtssatzes ersetzen, da 
"zwischen der Teilnichtigerklärung einer Norm und der Ausscheidung verfas-
sungswidriger Norminterpretation mittels verfassungskonformer Norminterpretati-
on" 7 kein Wesensunterschied besteht. 

B.  Publikation 
Der Aufhebungsbeschluss ist zu veröffentlichen. Erst mit der Veröffentlichung wird 
er allgemeinverbindlich (§ 70 Abs. 2) 8. Die Veröffentlichung wird regelmässig auf 
das Entscheiddispositiv beschränkt. Angemessene Veröffentlichung bedeutet Publi-
kation im selben Umfang wie dies für die gültige Inkraftsetzung des aufgehobenen 
Erlass bzw. der für 

                                                
4 In teilweiser Anlehnung an STREHLE, S. 150, ist folgender § 71 Abs. 1bis denkbar: Ausnahmsweise weicht das 
Verwaltungsgericht vom Grundsatz der kassatorischen Wirkung ab, wenn die verfassungs- und gesetzmässige 
Rechtslage durch die blosse Aufhebung des angefochtenen Erlasses oder der angefochtenen Bestimmung nicht 
mehr hergestellt werden kann. In diesen Fällen kann es eine (zeitlich zu befristende) Übergangsregelung treffen. 
5 A.M. KOPP, VwGO, § 47 Rz 64 f., der die Auffassung vertritt, ein Gericht überschreite mit gestaltenden Ent-
scheiden seine Kompetenzen als Gericht nicht, sondern wende nur den besonderen, dem Verfassungsrecht 
zuzurechnenden Gemeinwohlvorbehalt an, der als ungeschriebenes Recht das sonst anzuwendende materielle 
Recht in diesen Fällen ergänze und modifiziere. Im schweizerischen Recht liesse sich allenfalls unter Berufung 
auf das öffentliche Interesse ähnlich argumentieren; vgl. etwa BGE 123 II 201 f. 
6 AGVE 1986, 109. 
7 KOPP, VwGO, § 47 Rz 67. 
8 Zur Publikation vgl. BGE 120 Ia 7 ff.; MARKUS ZÜST, Veröffentlichung und Inkrafttreten von Rechtserlassen, 
Diss. Zürich 1976; im Zusammenhang mit dem Beginn des Fristenlaufs für die Erhebung einer staatsrechtlichen 
Beschwerde gegen einen kantonalen Erlass vgl. § 68 Rz 70. 
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ungültig erklärten Norm der Fall war. Betrifft der Aufhebungsbeschluss Dekrete 
und Verordnungen, ist das Publikationsgesetz (PuG) 9 massgebend; bei kommuna-
len Erlassen das Gemeindegesetz bzw. die Gemeindeordnung, welche Vorschriften 
über die Art der vorgeschriebenen Veröffentlichung zu enthalten hat (§ 18 Abs. 1 
lit. c GG). Bei Erlassen (anderer) öffentlichrechtlicher Körperschaften des Kantons 
oder kantonaler (selbständiger) Anstalten und "kantonaler Behörden" (§ 1 Abs. 1 lit. 
c i.V.m. § 7 PuG) ist ebenfalls Publikation in der AGS vorgeschrieben. In besonde-
ren Fällen kann die Veröffentlichung (vorgängig und zusätzlich) in anderen amtli-
chen Publikationsorganen (Aargauer Zeitung, Zofinger Tagblatt) angezeigt sein 10. 
Wird ein kommunaler Erlass aufgehoben, publiziert dies der Gemeinderat entspre-
chend seiner üblichen Praxis (gemeindeinternes Mitteilungsblatt; Tageszeitungen; 
separates Amtsblatt, "Anschlagkasten beim Gemeindehaus" 11). 

Zuständig zur Veröffentlichung ist diejenige Behörde, welche die Norm vor Inkraft-
treten publiziert hat. Das Verwaltungsgericht weist regelmässig den Regierungs- 
bzw. den Gemeinderat an, die notwendigen Massnahmen zu treffen. 

Die Publikation ersetzt nicht die Zustellung des Verwaltungsgerichtsentscheids an 
den Antragsteller und die Körperschaft, deren Rechtssatz aufgehoben wird 12. 

C.  Kasuistik 

I.  Abs. 1 

Die Normenkontrolle ist kassatorischer Natur; der Erlass positiver Anordnungen 
oder die Umgestaltung verfassungs- oder gesetzwidriger Bestimmungen ist ausge-
schlossen (AGVE 1996, 150) - Das Verwaltungsgericht darf niemals rechtsetzend 
tätig werden und Verordnungen des Kantons oder Erlasse der Gemeinden weiterge-
hend abändern oder ergänzen (AGVE 1988, 127) - Eine Norm darf nur aufgehoben, 
nicht abgeändert oder eingeschränkt werden (bezüglich des Einschränkungsverbots 
fraglich, AGVE 1984, 440; 1979, 115; teilweise anders AGVE 

                                                
9 Gesetz über die Gesetzessammlung und das Amtsblatt (Publikationsgesetz, PuG) vom 30. August 1994 (SAR 
150.500). 
10 § 8 PuG. 
11 Ziffer III, 1. der Gemeindeordnung der Gemeinde Ennetbaden vom 4. Juni 1992. 
12 EYERMANN/FRÖHLER, § 47 Rz 44. 
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1970, 260) 13 - Ungültigkeit der Norm ex nunc (sinngemäss AGVE 1977, 165; heu-
te gilt § 72 Abs. 2; siehe dort Rz 17 und 19). 

II.  Abs. 2 

Zur formellen Aufhebung (und Allgemeinverbindlichkeit) ist die Publikation erfor-
derlich (AGVE 1996, 150) - Aufhebungsbeschluss eines kommunalen Polizeireg-
lements ist im Publikationsorgan der Gemeinde zu veröffentlichen (AGVE 1993, 
160) - Dem Regierungsrat obliegt die Publikation einer aufgehobenen kantonalen 
Verordnungsbestimmung in der AGS (AGVE 1988, 120). 

                                                
13 Solange die "Einschränkung" einer Teilaufhebung gleichkommt, ist sie zulässig. Da § 71 Abs. 1 die Umges-
taltung einer Norm durch das Verwaltungsgericht untersagt, ist schon aus praktischen Gründen zu fordern, dass 
Teile der einzelnen Norm in Kraft zu lassen sind, es sei denn, der aufzuhebende Teil sei unablösbarer Bestand-
teil einer Gesamtregelung, die ihren Sinn oder ihre Rechtfertigung ohne den aufzuhebenden Teil verliert. 

9 
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§ 72 
1 Der Präsident des Verwaltungsgerichts kann dem Antrag auf Überprüfung 
von Erlassen aufschiebende Wirkung geben. Dieser Beschluss ist angemessen 
zu veröffentlichen. Mit dem Datum der Veröffentlichung kann in keinem hän-
gigen Verfahren, das die Anwendung der angefochtenen Bestimmungen be-
trifft, die Rechtskraft eintreten. 
2 Der Aufhebungsbeschluss des Verwaltungsgerichts wird mit der Veröffentli-
chung allgemein verbindlich, soweit es das Gericht nicht ausnahmsweise an-
ders bestimmt. 
3 Die in diesem Zeitpunkt noch nicht rechtskräftigen Verfügungen und Ent-
scheide, die sich auf die aufgehobenen Bestimmungen stützen, sind hinfällig. 

Materialien 
Vgl. § 68. § 66 Abs. 1 Entwurf RR 1967; Botschaft I 1967, S. 52; Prot. GR Kom. 14-16.9.1967, S. 
17; Bericht JD 28.9.1967, S. 9 f.; Prot. GR 28.11.1967, Art 1021, S. 1655; Materialien zu den Justiz-
gesetzen (GOG, ZPO, AnwG) vom 11./18. Dezember 1984 (zit.: Mat. Justizgesetze), Bd. IV, Nr. 34, 
S. 132, Nr. 42, S. 98 = Botschaft des Regierungsrates des Kantons Aargau an den Grossen Rat vom 
8. Dezember 1980; Prot. GR vom 27. März 1983, Art. 785, S. 1295. 

Literatur 
Vgl. §§ 68 und 71. AUER, S. 271 f.; BRUNSCHWILER, Normenkontrolle, S. 411 f.; HANS-UWE ERICH-

SEN / ARNO SCHERZBERG, Die einstweilige Anordnung im Verfahren der verwaltungsgerichtlichen 
Normenkontrolle, Deutsches Verwaltungsblatt (DVB1) 102/1987, 168-179; EYERMANN/FRÖHLER, § 
47 Rz 37a und b; FEHLMANN-LEUTWYLER, S. 209-213, 231-234; KLAUS FINKELNBURG, Vorläufiger 
Rechtsschutz im Verwaltungsstreitverfahren, München 1979, Rz 303-313; HAEFLIGER, Rechtsfol-
gen, S. 357-366; KOPP, VwGO, § 47 Rz 76-81; RUCKLI, S. 116-128; STREHLE, passim; GEROLD 

ZOLLIKOFER, Aufschiebende Wirkung und vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsrechtspflege-
verfahren des Bundes und des Kantons Aargau, Diss. Zürich 1981. 
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A.  Entstehungsgeschichte 
Der regierungsrätliche Entwurf hatte die aufschiebende Wirkung ausgeschlossen 1 
mit der Folge, dass bis zum Zeitpunkt der Aufhebung einer Norm im prinzipalen 
Überprüfungsverfahren bzw. bis zur Veröffentlichung des entsprechenden Ent-
scheids Verfügungen in Rechtskraft erwachsen konnten, die sich auf den angefoch-
tenen Erlass stützten; vorbehalten blieb der Widerruf 2. Gemäss Beschluss der Ex-
pertenkommission sollte die Wirkung der Aufhebung eines Erlasses nicht ex tunc, 
sondern ex nunc eintreten; dafür wurde die Möglichkeit der aufschiebenden Wir-
kung vorgesehen 3. Der Verweis auf die Vorschriften des Widerrufs wurde ersatzlos 
gestrichen, um die Möglichkeit von Entschädigungsforderungen gegen das Ge-
meinwesen, wenn dieses verfassungs- oder gesetzwidrige Normen erlassen hat, aus-
zuschliessen 4. 

Zur Entstehungsgeschichte von § 72 Abs. 2, 2. Halbsatz, vgl. Rz 17. 

B.  Aufschiebende Wirkung 

I.  Voraussetzungen 

§ 72 nennt keine Voraussetzungen, die zur Anordnung der aufschiebenden Wirkung 
vorliegen müssen; der Entscheid ist in das (Entschliessungs-)Ermessen des Präsi-
denten gestellt. Ermessen ist pflichtgemäss auszuüben (Beachtung des Rechts-
gleichheitsgebots, des Verhältnismässigkeitsprinzips, des Zwecks der gesetzlichen 
Ordnung und Pflicht zur Wahrung öffentlicher Interessen) 5. Bei der Erteilung der 
aufschiebenden Wirkung ist Zurückhaltung zu üben 6. In Anlehnung an die Rege-
lung in § 47 Abs. 8 der deutschen VwGO ist sie nur anzuordnen, wenn dies zur 
Abwehr schwerer Nachteile oder aus anderen wichtigen Gründen dringend geboten 
ist. Der Nachteil kann in der Beeinträchtigung sowohl öffentlicher wie auch privater 
Interessen liegen, die bei Gegenläufigkeit gegeneinander abzuwägen sind. Die Er-
folgsaussichten des Normenkontrollantrags wie auch die Reparabilität der Folgen 7 
sind zu berücksichtigen. Das Gebot der Dringlichkeit meint alsbaldige Verwirkli-
chung 

                                                
1 § 66 Abs. 1 Entwurf RR 1967; AGVE 1976, 320; BRUNSCHWILER, S. 412. 
2 BRUNSCHWILER, S. 412; Botschaft I 1967, S. 52. 
3 Bericht JD 28.9.1967, S. 9. 
4 Prot. GR Kom. 14-16.9.1967, S. 17. 
5 HÄFELIN/MÜLLER, Rz 357. 
6 AGVE 1976, 322; EYERMANN/FRÖHLER, § 47 Rz 37a. 
7 KOPP, VwGO, § 47 Rz 78. 

1 

2 

3 
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des schweren Nachteils ohne gegenteilige Anordnung 8. Da im Normenkontrollver-
fahren losgelöst vom konkreten Rechtsanwendungsakt die Rechtmässigkeit einer 
Norm überprüft wird, kann sich die Frage stellen, ob subjektive Interessen des An-
tragstellers überhaupt zu berücksichtigen sind; jedenfalls relevant sind Nachteile, 
die der Allgemeinheit durch die Anordnung oder Nichtanordnung der aufschieben-
den Wirkung erwachsen. 

II.  Wirkungen 

Die Gewährung der aufschiebenden Wirkung hat zur Folge, dass mit dem Datum 
der Veröffentlichung der Verfügung (oder des Beschlusses, wenn das Kollegium 
und nicht der Präsident entscheidet) in keinem hängigen Verfahren, das die Anwen-
dung der angefochtenen Bestimmungen zum Gegenstand hat, die Rechtskraft eintre-
ten kann, solange das Normenkontrollverfahren nicht abgeschlossen ist. Die auf-
schiebende Wirkung hat insbesondere nicht zur Folge, dass die Norm vorläufig aus-
ser Kraft gesetzt wird und damit nicht mehr anwendbar wäre 9. Ebensowenig kann 
mit der aufschiebenden Wirkung erreicht werden, dass eine Bewilligung, deren in 
einer Norm formulierten materiellen (Erteilungs-)Voraussetzungen prinzipal ange-
fochten wurden, mit der Anordnung der aufschiebenden Wirkung gültig oder vor-
läufig erteilt werden könnte. Die aufschiebende Wirkung bleibt des weiteren ohne 
Einfluss auf Verfügungen und Entscheide, die im Zeitpunkt der Publikation der 
vorsorglichen Massnahme bereits rechtskräftig waren (vgl. auch Rz 14). 

Werden die angefochtenen Bestimmungen aufgehoben, sind die in diesem Zeit-
punkt noch nicht rechtskräftigen Entscheide hinfällig (§ 72 Abs. 3). Das Gesetz sagt 
hingegen nichts darüber, was mit den nicht rechtskräftigen Verfügungen und Ent-
scheiden passiert, wenn der Normenkontrollantrag abgewiesen wird. Eine rechts-
gleiche Regelung wird erreicht, wenn man davon ausgeht, dass während der auf-
schiebenden Wirkung die Beschwerdefristen stillstehen. Ergeht mithin der Erlass 
der aufschiebenden Wirkung innerhalb der 20tägigen Beschwerdefrist eines konkre-
ten Anwendungsakts, läuft die (verbleibende) Beschwerdefrist nach Abschluss des 
Normenkontrollverfahrens (Publikation, vorbehältlich einer allfälligen Zustellung 
des Normenkontrollentscheids an mittelbar betroffene Dritte) weiter; ergeht eine 
Verfügung oder ein Entscheid nach Anordnung der aufschiebenden Wirkung aber 
vor Abschluss 

                                                
8 FINKELNBURG, Rz 306. 
9 AGVE 1976, 320; teilweise anderer Auffassung FEHLMANN-LEUTWYLER, S. 211 f. 

4 

5 
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des Normenkontrollverfahrens, beginnt die Frist erst nach Abschluss des Verfahrens 
zu laufen. Diese Regelung setzt voraus, dass auch die Abweisung des Normenkon-
trollantrags publiziert werden muss, wenn die aufschiebende Wirkung angeordnet 
wurde. 

III. Andere vorsorgliche Massnahmen 

§ 72 sieht nur die aufschiebende Wirkung vor. Eine gesetzliche Grundlage für ande-
re vorsorgliche Massnahmen fehlt. In grosszügiger Auslegung von § 70 Abs. 2 lässt 
sich immerhin rechtfertigen, § 44 Abs. 2 sinngemäss anzuwenden und auch andere, 
insbesondere dem konkreten Normenkontrollantrag entsprechende vorsorgliche 
Massnahmen anzuordnen. Inhalt der vorsorglichen Massnahmen kann im Rahmen 
des Verhältnismässigkeitsprinzips alles sein, was zum Schutz der gefährdeten Inte-
ressen dringend erforderlich ist. 

IV. Verfahren 

Die aufschiebende Wirkung kann auf Antrag hin oder von Amtes wegen angeordnet 
werden. Reicht der Antragsteller (des Normenkontrollantrags) das Gesuch um auf-
schiebende Wirkung ein, gelten die Formerfordernisse von § 70 Abs. 1 (Schriftlich-
keit und Begründung). Das Vorliegen der Voraussetzungen zur Erteilung der auf-
schiebenden Wirkung ist glaubhaft zu machen. 

Die aufschiebende Wirkung ist prozessleitende Massnahme und damit jederzeit 
abänderbar 10. Aus diesem Grund ist der Parteiantrag auf Anordnung der aufschie-
benden Wirkung nicht fristgebunden. 

Zuständig zur Beurteilung ist gestützt auf den Wortlaut von § 72 Abs. 1 der Präsi-
dent des Verwaltungsgerichts. Dieser ist - bei zur Zeit vier Kammerpräsidenten - in 
drei von vier Jahren verschieden vom Präsidenten derjenigen Kammer, welche die 
Normenkontrollverfahren zu beurteilen hat. Entgegen dem zu engen Wortlaut ist 
nicht der Präsident des Verwaltungsgerichts, sondern (ebenso) der Präsident der 1. 
Kammer des Verwaltungsgerichts zur Erteilung der aufschiebenden Wirkung zu-
ständig. 

                                                
10 FRITZ GYGI, Aufschiebende Wirkung und vorsorgliche Massnahmen in der Verwaltungsrechtspflege, ZBl 
77/1976, 11. 

6 

7 

8 
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Dem Verwaltungsgericht steht es frei, zum Normenkontrollantrag Vernehmlassun-
gen (Antragsantworten) 12 einzuholen (§ 70 Abs. 1). Konsequenterweise ist es damit 
auch von der Pflicht entbunden, bei der Anordnung der aufschiebenden Wirkung 
vorgängig diejenige Körperschaft anzuhören, deren Erlass angefochten wird. Da die 
Auswirkungen der aufschiebenden Wirkung für das Verwaltungsgericht nicht ohne 
weiteres erkennbar sind, ist die Anhörung aber in jedem Fall geboten. Mit der Nor-
menkontrolle wird eine abstrakte Rechtsfrage beurteilt; möglicherweise von der 
Anordnung der aufschiebenden Wirkung betroffene Dritte sind nicht verfahrensbe-
teiligt und brauchen auch nicht beigeladen zu werden, weshalb im Verhältnis zu 
diesen die Pflicht zu vorgängiger Anhörung entfällt (vgl. dazu § 70 Rz 4). 

Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verpflichtet das Verwaltungsgericht, Gesu-
che um aufschiebende Wirkung zu beurteilen, zu begründen und zuzustellen. Dar-
auf kann allenfalls dann verzichtet werden, wenn der Entscheid innert kurzer Frist 
ergehen kann 13, was bei Normenkontrollverfahren regelmässig nicht der Fall ist 14. 

C.  Aufhebungsentscheid 

I.  Wirkungen 

Das Verwaltungsgericht hat eine als verfassungs- oder gesetzwidrig beurteilte Norm 
aufzuheben (§ 71 Abs. 1). Die Wirkung der Aufhebung tritt im Regelfall ex nunc 
ein. Dies folgt zwar nicht aus dem Gesetzestext, ergibt sich aber zweifelsfrei aus 
den Materialien; diesen folgt auch die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung 15. 
Damit beeinflusst die Aufhebung einer Norm alle früher gestützt auf diese Norm 
ergangenen rechtskräftigen Verfügungen und Entscheide nicht, unabhängig davon, 
ob in jenen Verfahren die Frage der Rechtmässigkeit der Norm gestellt und bejaht 
oder überhaupt nicht geprüft wurde. Eine andere Lösung widerspräche nach Auffas-
sung des Verwaltungsgerichts den Erfordernissen 

                                                
12 Zur Terminologie vgl. § 70 Rz 4. 
13 Im Anwendungsbereich von § 44 vgl. AGVE 1977, 286; 1973, 267. 
14 Vgl. die Bearbeitungsfristen von Normenkontrollverfahren in: Rechenschaftsbericht der (aargauischen) Jus-
tizbehörden 1993/1994, Aarau 1995, Anhang 1, S. 15 f. 
15 Bericht JD 28.9.1967, S. 9; Prot. GR 28.11.1967, Art. 1021, S. 1655; AGVE 1976, 320; sinngemäss 1977, 
165; BRUNSCHWILER, Normenkontrolle, S. 412. 

10 

11 

12 
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der Rechtssicherheit 16. Ob der Normenkontrollentscheid einen Widerrufs- oder 
Wiederaufnahmegrund darstellt, beurteilt sich nach den §§ 26 f. und ist in der Regel 
zu verneinen, da Rechtsänderungen keinen genügenden Grund im Sinn der Be-
stimmungen darstellen. 

Da der Gesetzgeber mit § 72 Abs. 1 die Aufhebung der Wirkung ex nunc fest-
schreiben wollte, war die Praxis des Verwaltungsgerichts, wonach die verfassungs- 
oder gesetzwidrige Norm noch für eine gewisse Zeit nach Ergehen des Normenkon-
trollentscheids im Sinn einer Übergangsregelung bestehen bleiben kann 17, bis zur 
Teilrevision von § 72 Abs. 2, 2. Halbsatz, rechtswidrig. Dies deshalb, weil ein 
Normenkontrollantrag entweder gutzuheissen oder abzuweisen ist, die Gutheissung 
zwingend zur Aufhebung führen muss (§ 71 Abs. 1), vorsorgliche Massnahmen 
spätestens mit Erlass des Endentscheids dahinfallen und die Schaffung einer Über-
gangsregelung ausgeschlossen ist, da dem Verwaltungsgericht keine gesetzgeberi-
schen Kompetenzen zukommen. Der mit der Revision der ZPO (§ 449) in § 72 Abs. 
2 eingeschobene zweite Halbsatz ("soweit es das Gericht nicht ausnahmsweise an-
ders bestimmt"; vgl. dazu Rz 17) liefert heute die gesetzliche Grundlage für die bis-
herige Praxis, überzeugt aber trotz gewisser praktischer Vorzüge dogmatisch nicht 
restlos, weil ein verfassungs- oder gesetzwidriger Rechtssatz - wenn auch nur für 
beschränkte Zeit - als (weiterhin) anwendbar erklärt wird, was schon § 2 Abs. 2 
ausschliesst. 

Die im Zeitpunkt der Publikation noch nicht rechtskräftigen Verfügungen und Ent-
scheide, die sich auf die aufgehobenen Bestimmungen stützen, sind mangels 
Rechtsgrundlage hinfällig (§ 72 Abs. 3). Diese Folge ist notwendige Konsequenz 
aus dem Grundsatz, dass staatliches 

                                                
16 AGVE 1976, 320. Die Auffassung ist nicht zwingend. In der Literatur ist die Frage umstritten, ob die Wir-
kungen der Aufhebung eines verfassungswidrigen Rechtssatzes ex nunc oder ex tunc eintreten. Die herrschende 
Lehre wie auch die bundesgerichtliche Rechtsprechung stehen auf dem Standpunkt, die Aufhebung eines 
Rechtssatzes habe konstitutiven Charakter und wirke ex nunc (BGE 116 Ia 381; AUER, S. 272; STREHLE, S. 95 
ff., 131 f.; HAEFLIGER, Rechtsfolgen, S. 361; KÄLIN, Beschwerde, S. 398 f.; anders noch und differenzierend 
ZACCARIA GIACOMETTI, Die Verfassungsgerichtsbarkeit des Schweizerischen Bundesgerichts, Zürich 1933, S. 
241 ff.). In der deutschen Lehre wird zum Teil argumentiert, der Zeitpunkt der Aufhebung, ob ex nunc oder ex 
tunc oder zu einem dazwischen liegenden Zeitpunkt, sei durch das Gericht, welches über den Normenkontroll-
antrag befindet, festzulegen, weil dieser Ausspruch zur Entscheidung selbst gehöre (vgl. EYERMANN/FRÖHLER, § 
47 Rz 38a). Das Verwaltungsgericht hebt - wie erwähnt - im Grundsatz ex nunc auf, bisweilen mit dem Hin-
weis, der Gesetzgeber könne die entfallende Rechtsgrundlage durch einen auf den Zeitpunkt der Aufhebung 
rückwirkenden Erlass ersetzen (AGVE 1979, 111; der Entscheid erging allerdings vor Erlass von § 72 Abs. 2, 2. 
Halbsatz). 
17 AGVE 1979, 122 f.; vgl. auch § 10 Abs. 1 des Gesetzes über die Gesetzessammlung und das Amtsblatt (Pub-
likationsgesetz, PuG) vom 30. August 1994 (SAR 150.500). 

13 

14 
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Handeln gesetzmässig sein muss (§ 2 Abs. 2). Zur Frage der Rechtskaft von Verfü-
gungen, wenn dem Normenkontrollantrag die aufschiebende Wirkung erteilt wurde, 
vgl. Rz 4. 

Der den Normenkontrollantrag abweisende Entscheid erwächst nicht in materielle 
Rechtskraft. Zwischen den Verfahrensbeteiligten entfaltet er immerhin insoweit 
Wirkungen, als bei unveränderter Rechts- und Sachlage auf einen erneuten (identi-
schen) Normenkontrollantrag wegen fehlendem Rechtschutzinteresse nicht einge-
treten werden darf. 

II.  Eintritt der Allgemeinverbindlichkeit des Aufhebungsentscheids 

Der Aufhebungsentscheid wird erst mit seiner Veröffentlichung allgemeinverbind-
lich 18. Unterbleibt die Veröffentlichung irrtümlicherweise, ist das verwaltungsge-
richtliche Urteil (im Gegensatz zur unterbliebenen Veröffentlichung einer Rechts-
norm) nicht unwirksam; die Veröffentlichung ist, um die allgemeinverbindliche 
Wirkung herbeizuführen, nachzuholen 19. Trotz Veröffentlichung ist das Urteil dem 
Antragsteller und der Körperschaft, welche die aufgehobene Rechtsnorm erlassen 
hat, zuzustellen. Die Frist zur staatsrechtlichen Beschwerde beginnt für den An-
tragsteller oder die betroffene Körperschaft ab Zustellung des begründeten Ent-
scheids (nicht ab Publikation des Entscheiddispositivs) zu laufen. 

§ 72 Abs. 2, 2. Halbsatz, ermächtigt das Verwaltungsgericht, die Allgemeinverbind-
lichkeit des publizierten Aufhebungsentscheids hinauszuschieben 20. Die Bestim-
mung wurde mit der Totalrevision der Justizgesetze (GOG, ZPO, AnwG) neu in das 
VRPG aufgenommen 21. Grund der Teilrevision waren als unzulänglich empfunde-
ne Auswirkungen der Normaufhebung durch das Verwaltungsgericht; mit dem Zu-
satz kann dem Dekrets- oder Verordnungsgeber bzw. den betroffenen Gemeindebe-
hörden "eine gewisse (kurze) Zeitspanne" 22 eingeräumt werden, um die durch die 
Aufhebung entstandene Lücke zu schliessen. Die Einschränkung "ausnahmsweise" 
stellt sicher, dass die Interessen des betroffenen Gemeinwesens bei der notwendigen 
Abwägung der betroffenen 

                                                
18 AGVE 1979, 111. 
19 EYERMANN/FRÖHLER, § 47 Rz 43. 
20 Botschaft vom 8. Dezember 1980, S. 98 = Materialien zu den Justizgesetzen, Bd. IV, S. 133. 
21 § 449 ZPO. 
22 Botschaft vom 8. Dezember 1980, S. 98 = Materialien zu den Justizgesetzen, Bd. IV, S. 133. 
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Rechtsschutz-, Rechtssicherheits- und Ordnungsinteressen 23 nicht zu viel Gewicht 
erhalten. Zur Kritik an dieser Regelung vgl. § 71 Rz 3. 

D.  Kasuistik 

I.  Abs. 1 

An der Erteilung der aufschiebenden Wirkung im Sinn von § 72 Abs. 1 kann kein 
Interesse bestehen, wenn eine Norm angefochten wird, die festlegt, unter welchen 
Voraussetzungen eine Bewilligung erteilt werden kann, wenn der Antragsteller bis 
anhin tatsächlich keine Bewilligung erhalten hat (sinngemäss AGVE 1976, 319 ff.) 
24 - Die aufschiebende Wirkung mittels Präsidialverfügung soll nur mit grosser Zu-
rückhaltung erteilt werden (AGVE 1976, 322) - Während die aufschiebende Wir-
kung bei der beschwerdeweisen Anfechtung eines individuell-konkreten Einzelak-
tes die Hemmung der Wirksamkeit - hier also der Rechtskraft - des Anfechtungsob-
jekts selber zur Folge hat, wird bei der Anfechtung eines Rechtssatzes mit der auf-
schiebenden Wirkung nicht der angefochtene Erlass als solcher aufgehoben oder 
suspendiert, vielmehr können gestützt auf ihn ergangene Verfügungen nicht in 
Rechtskraft erwachsen (AGVE 1995, 277). 

II.  Abs. 2 

§ 72 Abs. 2 ermächtigt das Verwaltungsgericht, die Allgemeinverbindlichkeit des 
publizierten Aufhebungsentscheids hinauszuschieben (AGVE 1996, 150) - Die auf-
schiebende Wirkung (der Allgemeinverbindlichkeit des Aufhebungsbeschlusses) 
muss zeitlich mässig sein (AGVE 1996, 151) - Der Aufhebungsbeschluss wird mit 
dem Datum der Veröffentlichung allgemeinverbindlich und ab diesem Datum kann 
die aufgehobene Bestimmung nicht mehr angewendet werden (AGVE 1979, 111) - 
Es ist vertretbar, in besonderen Fällen die Aufhebung der Bestimmung auf einen 
späteren Zeitpunkt hinauszuschieben, damit der Regierungsrat noch zeitgerecht eine 
Neuregelung treffen kann (AGVE 1979, 122 f.) 25 - Mit der Aufhebung einer (revi-
dierten) Bestimmung tritt nicht die alte Bestimmung wieder in Kraft (AGVE 1979, 
122). 

                                                
23 Vgl. zum Problem AGVE 1979, 115 f., 122. 
24 Der Entscheid ist nur schwer verständlich und unterbewertet die allgemeinverbindliche Wirkung der auf-
schiebenden Wirkung, indem beim Verfassen der Erwägungen offenbar zu sehr in Anlehnung an die aufschie-
bende Wirkung im Beschwerdeverfahren formuliert wurde. 
25 Der Entscheid widersprach den §§ 71 f.; mit Teilrevision von § 72 Abs. 2 durch § 449 ZPO wurde für diese 
Praxis die gesetzliche Grundlage geschaffen (vgl. dazu Rz 13 und 17). 
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Anhang  

 

Gesetz 
über die Verwaltungsrechtspflege 

 

Vom 9. Juli 1968 

 

Der Grosse Rat des Kantons Aargau 

 

beschliesst: 

Einleitung 

§ 1 
1 Dieses Gesetz gilt für das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht, den Re-
kurs- und Schätzungskommissionen und den Verwaltungsbehörden des Kan-
tons, der Gemeinden, sowie der Körperschaften und Anstalten des kantonalen 
und kommunalen öffentlichen Rechts. 
2 Sonderbestimmungen in andern Erlassen bleiben vorbehalten. 
3 Der Grosse Rat erlässt durch Dekret die erforderlichen Vorschriften über die 
Rechtspflege in Sozialversicherungssachen. 1) 
4 Die in diesem Gesetz verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich auf 
beide Geschlechter. 2) 

                                                             
1) Eingefügt durch § 449 des Zivilrechtspflegegesetzes (Zivilprozessordnung, ZPO) 
vom 18. Dezember 1984, in Kraft seit 1. Januar 1988 (AGS Bd. 12 S. 396). 
2) Eingefügt durch Ziff. 3 des Gesetzes über Massnahmen zur Erneuerung der Justiz 
vom 9. September 1997, in Kraft seit 1. März 1998 (AGS 1997 S. 356). 

1. Geltungs-
bereich 
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§ 2 
1 Verwaltung und Verwaltungsrechtsprechung sind an Gesetz und Recht ge-
bunden. 
2 Die Erlasse der Gemeinden, öffentlich-rechtlichen Körperschaften und An-
stalten sind für die Behörden nur soweit verbindlich, als sie dem eidgenössi-
schen und kantonalen Recht entsprechen. 
3 Für das Verwaltungsgericht sind die Erlasse des Grossen Rates und des Re-
gierungsrates nur soweit verbindlich, als sie Verfassung und Gesetz entspre-
chen. 

§ 3 
1 Alle Verfügungen und Entscheide müssen den Verhältnissen angemessen 
sein und den Grundsatz der Rechtsgleichheit wahren. 
2 Bei der Anwendung des Rechts gelten Treu und Glauben. Auf Eingaben, die 
auf missbräuchlicher Prozessführung beruhen, ist nicht einzutreten. 1) 
 

1. Abschnitt:  

Behörden 

§ 4 
1 Behörden im Sinne dieses Gesetzes sind die Verwaltungsbehörden, die Re-
kurs- und Schätzungskommissionen und das Verwaltungsgericht. 
2 Organisation und Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden und der Rekurs- 
und Schätzungskommissionen werden durch die Staatsverfassung und beson-
dere Erlasse geordnet. 
3 Die Bestimmungen des Gerichtsorganisationsgesetzes 2) in den Abschnitten 
"Allgemeiner Teil" (§§ 1-19) und "Justizverwaltung" (§§ 86-92) gelten sinn-
gemäss auch für die Rekurs- und Schätzungskommissionen sowie das Verwal-
tungsgericht; vorbehalten bleiben abweichende gesetzliche Bestimmungen. 3) 

                                                             
1) Fassung gemäss § 167 des Gesetzes über Raumplanung, Umweltschutz und Bauwe-
sen (Baugesetz, BauG) vom 19. Januar 1993, in Kraft seit 14. Juli 1993 (AGS Bd. 14 
S. 366). 
2) SAR 155.100 
3) Eingefügt durch § 449 des Zivilrechtspflegegesetzes (Zivilprozessordnung, ZPO) 
vom 18. Dezember 1984, in Kraft seit 1. Januar 1988 (AGS Bd. 12 S. 396). 

2. Grundsätze der 
Rechts-
anwendung 
a) Gesetz-
mässigkeit 

b) Verhältnis-
mässigkeit, 
Rechtsgleich-
heit, Treu und 
Glauben 

1. Allgemeines 
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§ 5 
1 Behördemitglieder und Sachbearbeiter dürfen beim Erlass von Verfügungen 
und Entscheiden nicht mitwirken, wenn ein Ausstandsgrund im Sinne der Zi-
vilprozessordnung 1) vorliegt. 2) 
2 Sie haben sich insbesondere in Ausstand zu begeben, wenn sie selbst oder 
ihnen nahe verbundene Personen an der Verfügung oder dem Entscheid per-
sönlich interessiert sind, sowie in Angelegenheiten von juristischen Personen, 
deren Verwaltung sie oder ihnen nahe verbundene Personen angehören, ferner 
wenn sie in der Sache schon in einer untern Instanz, oder als Berater oder Ver-
treter eines Beteiligten mitgewirkt haben. 
3 Wird die Verfügung einer Regierungsdirektion 3) beim Regierungsrat ange-
fochten, hat der betreffende Direktionsvorsteher 4) beratende Stimme. 

§ 6 

Jede Behörde prüft ihre Zuständigkeit von Amtes wegen. 

§ 7 

Die Behörde, die ihre Zuständigkeit verneint, überweist die Sache unverzüg-
lich unter Mitteilung an die Beteiligten derjenigen Behörde, die sie als zustän-
dig erachtet. Sie pflegt in der Regel vorher einen Meinungsaustausch mit den 
in Betracht fallenden Behörden. 

§ 8 
1 Zuständigkeitskonflikte zwischen Verwaltungsbehörden entscheidet die Auf-
sichtsbehörde. 
2 Zuständigkeitskonflikte zwischen Verwaltungsbehörden, Rekurs- und Schät-
zungskommissionen und Verwaltungsgericht entscheidet das Verwaltungsge-
richt. 2) 
3 Ist die Zuständigkeit zwischen den Verwaltungsbehörden oder dem Verwal-
tungsgericht einerseits und den übrigen Gerichten des Kantons anderseits strei-
tig, so entscheidet der Grosse Rat. 2) 

                                                             
1) SAR 221.100 
3) Heute: Departement 
4) Heute: Departementsvorsteher 
2) Fassung gemäss § 449 des Zivilrechtspflegegesetzes (Zivilprozessordnung, ZPO) 
vom 18. Dezember 1984, in Kraft seit 1. Januar 1988 (AGS Bd. 12 S. 396). 
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§ 9 1) 
1 Das Verwaltungsgericht besteht aus voll- oder teilamtlichen und nebenamtli-
chen Richtern. 2) 
2 Die Zahl der Richter und Ersatzrichter wird durch Dekret des Grossen Rates 
bestimmt. 
3 Die voll- oder teilamtlichen Richter sind Mitglieder des Obergerichtes. Stell-
vertretend können die übrigen Mitglieder des Obergerichtes oder die neben-
amtlichen Richter und Ersatzrichter, die Juristen sind, beigezogen werden. 2) 
4 Die nebenamtlichen Richter sollen entweder als Juristen die Voraussetzungen 
von § 11 Satz 2 erfüllen oder solchen Berufen angehören, deren Fachkenntnis 
für die Praxis des Verwaltungsgerichtes erforderlich ist (z.B. Architekt, Land-
wirt, Bücherexperte). 

§ 10 2) 

Der Grosse Rat wählt die Richter und Ersatzrichter. Aus dem Kreis der Ober-
richter am Verwaltungsgericht bezeichnet er den Präsidenten. 

§ 11 1) 

Für die Richter und Ersatzrichter gelten die in § 4 Abs. 1 des Gerichtsorganisa-
tionsgesetzes 3) aufgestellten Wählbarkeitsvoraussetzungen. Die Mehrzahl 
muss zudem ein juristisches Hochschulstudium abgeschlossen haben oder ei-
nen Fähigkeitsausweis zur Ausübung des Anwaltsberufes besitzen. 

§ 12 1) 

1 Das Verwaltungsgericht erledigt seine Geschäfte als Gesamtgericht und in 
Kammern mit drei oder fünf Mitgliedern. 2) 

2 Das Gesamtverwaltungsgericht weist die Richter den Kammern zu und wählt 
deren Präsident. 

§ 13 

Das Obergericht stellt Gerichtsschreiber und Kanzlei des Verwaltungsgerichts. 

                                                             
1) Fassung gemäss § 449 des Zivilrechtspflegegesetzes (Zivilprozessordnung, ZPO) 
vom 18. Dezember 1984, in Kraft seit 1. Januar 1988 (AGS Bd. 12 S. 396). 
2) Fassung gemäss Ziff. 3 des Gesetzes über Massnahmen zur Erneuerung der Justiz 
vom 9. September 1997, in Kraft seit 1. März 1998 (AGS 1997 S. 356). 
3) SAR 155.100 
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§ 14 

Im übrigen kommen auf das Verwaltungsgericht die Vorschriften über die 
Organisation des Obergerichts zur Anwendung. 

2. Abschnitt:  

Allgemeine Verfahrensvorschriften 

§ 15 
1 Vor Erlass einer Verfügung oder eines Entscheides ist den Betroffenen Gele-
genheit zu geben, sich mündlich oder schriftlich zu äussern, wenn dies beson-
ders vorgeschrieben ist, oder wenn ihnen Nachteile erwachsen könnten, die 
durch nachträgliche Aufhebung der Verfügung oder des Entscheides nicht 
wieder zu beseitigen wären. 
2 Sie müssen dabei vom Sachverhalt und den gegen sie lautenden Vorbringen 
Kenntnis erhalten. 
3 Die in Absatz 1 vorgeschriebene Anhörung kann unterbleiben, wenn Gefahr 
im Verzug ist. Die Betroffenen müssen, sobald sie erreichbar sind, am folgen-
den Werktag angehört werden, worauf unverzüglich eine neue Verfügung zu 
erlassen ist. 

§ 16 
1 Wer von einer Verfügung oder einem Entscheid betroffen wird, hat das 
Recht, in die Akten Einsicht zu nehmen. Die Einsichtnahme in ein Aktenstück 
kann mit Grundangabe verweigert werden: 

a)  wenn es nur dem verwaltungsinternen Gebrauch dient, wie Notizen, 
Entwürfe, Referate und dergleichen; 

b)  zur Wahrung wichtiger öffentlicher oder schutzwürdiger privater Interes-
sen. 

2 Wird zum Nachteil des Betroffenen auf Akten gemäss Absatz 1 lit. b abge-
stellt, ist ihm der belastende Inhalt derselben mitzuteilen und ihm Gelegenheit 
zu geben, sich dazu zu äussern. 
3 Über die Akteneinsicht entscheidet die Behörde, welche die Verfügung oder 
den Entscheid in der Sache selbst vorbereitet oder bereits erlassen hat. 

§ 17 
1 Unterblieb die gemäss § 15 Abs. 1 vorgeschriebene Anhörung, ohne dass 
Gefahr im Verzug war, und wird die Verfügung oder der Entscheid nachträg-
lich zugunsten des Betroffenen aufgehoben, hat er Anspruch auf angemessenen 
Ersatz, sofern ihm durch das Unterlassen der Anhörung erheblicher Schaden 
entstanden ist. 

f) Übrige Vor-
schriften 

1. Rechtliches 
Gehör 
a) Anhörung 

b) Akteneinsicht 

c) Ersatzpflicht 
bei Verletzung 
des rechtlichen 
Gehörs 
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2 Die Ersatzpflicht obliegt dem Gemeinwesen, dessen Organ das rechtliche 
Gehör verletzt hat. Kommt eine Einigung über die Entschädigung nicht zu-
stande, entscheidet das Verwaltungsgericht als einzige Instanz (§ 60 Ziff. 3). 

§ 18 
1 Die Beteiligten können sich durch eine handlungsfähige Person verbeiständen 
und, soweit nicht persönliches Erscheinen notwendig ist, vertreten lassen. 
2 Auf Verlangen der Behörde hat sich der Vertreter durch schriftliche Voll-
macht auszuweisen. 
3 Vor Verwaltungsgericht können, ausser in Steuersachen, nur patentierte An-
wälte eine Partei verbeiständen oder vertreten. Vorbehalten bleiben § 11 Abs. 3 
des Anwaltsgesetzes 1) und § 67 Abs. 2 der Zivilprozessordnung 2). 3) 

4 Wer ordentliches Mitglied einer Behörde ist, kann vor dieser nicht als Bei-
stand oder Vertreter handeln. 3) 

§ 18a 4) 
1 Sind an einem Verfahren mehr als zehn Personen beteiligt, die eine kollektive 
Eingabe oder inhaltlich gleiche Eingaben eingereicht haben, so kann die Be-
hörde sie verpflichten, ein gemeinsames Zustellungsdomizil oder einen ge-
meinsamen Vertreter zu bezeichnen. 
2 Beteiligte mit Sitz oder Wohnsitz im Ausland haben ein Zustellungsdomizil 
oder einen Vertreter in der Schweiz anzugeben. 
3 Wird kein Zustellungsdomizil oder kein Vertreter in der Schweiz bezeichnet, 
so kann die Zustellung durch öffentliche Publikation im Amtsblatt des Kantons 
ersetzt werden. 

§ 19 5) 

                                                             
1) SAR 291.100 
2) SAR 221.100 
3) Fassung gemäss § 449 des Zivilrechtspflegegesetzes (Zivilprozessordnung, ZPO) 
vom 18. Dezember 1984, in Kraft seit 1. Januar 1988 (AGS Bd. 12 S. 396). 
4) Eingefügt durch § 167 des Gesetzes über Raumplanung, Umweltschutz und Bauwe-
sen (Baugesetz, BauG) vom 19. Januar 1993, in Kraft seit 14. Juli 1993 (AGS Bd. 14 
S. 366). 
5) Aufgehoben durch § 449 des Zivilrechtspflegegesetzes (Zivilprozessordnung, ZPO) 
vom 18. Dezember 1984, in Kraft seit 1. Januar 1988 (AGS Bd. 12 S. 396). 
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§ 20 
1 Die Behörden prüfen den Sachverhalt unter Beachtung der Vorbringen der 
Beteiligten von Amtes wegen und stellen die hiezu notwendigen Ermittlungen 
an. Sie würdigen das Ergebnis der Untersuchung frei und wenden das Recht 
von Amtes wegen an. 
2 Die Behörden achten darauf, dass niemandem wegen Unbeholfenheit 
Nachteile erwachsen. 

§ 21 
1 Die Beteiligten sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhalts mitzu-
wirken, soweit dies besondere Vorschriften vorsehen, oder soweit sie ein Ver-
fahren durch ihre Begehren einleiten oder darin selbständige Begehren stellen. 
2 Wenn die Beteiligten die notwendige und zumutbare Mitwirkung verweigern, 
ist die Behörde nicht verpflichtet, auf deren Begehren einzutreten. Tritt sie ein, 
würdigt sie dieses Verhalten nach freiem Ermessen. 
3 Ist das persönliche Erscheinen eines Beteiligten unerlässlich, so kann polizei-
liche Vorführung angeordnet werden. Dies soll in der Regel erst nach unent-
schuldigtem Ausbleiben erfolgen, und wenn die Vorführung zuvor angedroht 
wurde. 

§ 22 
1 Die Verwaltungsbehörden oder deren Beauftragte können zur Ermittlung des 
Sachverhalts Beteiligte und Auskunftspersonen befragen, Urkunden beiziehen, 
Augenscheine vornehmen und Expertisen anordnen. 
2 Lässt sich der Sachverhalt auf diese Weise nicht hinreichend abklären, kann 
der Regierungsrat oder eine Regierungsdirektion 1) die förmliche Zeugenein-
vernahme nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung 2) durch einen geeig-
neten, juristisch geschulten Beamten durchführen lassen. 
3 Das Verwaltungsgericht nimmt die Beweise nach den Regeln der Zivilpro-
zessordnung 2) ab. Im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren ist je-
doch die formelle Parteibefragung ausgeschlossen. 

§ 23 
1 Verfügungen und Entscheide sind als solche zu bezeichnen und den Beteilig-
ten sowie allfälligen weitern in ihren schutzwürdigen Interessen Betroffenen 
schriftlich zu eröffnen. Erfolgt eine mündliche Mitteilung, ist 

                                                             
1) Heute: Departement 
2) SAR 221.100 
2) SAR 221.100 
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sie auf Verlangen der Beteiligten, oder wenn es die Umstände erfordern, 
schriftlich zu bestätigen. Die Rechtsmittelfrist beginnt erst von der schriftli-
chen Zustellung an zu laufen. 
2 Die Zustellung soll in der Regel gegen Empfangsbescheinigung erfolgen. 
3 Soweit den Begehren der Beteiligten nicht voll entsprochen wird, hat die 
Eröffnung eine Begründung und Rechtsmittelbelehrung zu enthalten. Die 
Rechtsmittelbelehrung muss die Rechtsmittelinstanz und die Rechtsmittelfrist 
nennen. 

§ 24 
1 Können Verfügungen und Entscheide, deren Vollzug dringlich ist, den Be-
troffenen nicht zugestellt werden, weil diese oder deren Vertreter nicht er-
reichbar oder unbekannt sind, sind sie im Amtsblatt und in allfälligen weitern 
amtlichen Publikationsorganen zu veröffentlichen. Die Publikation ersetzt die 
Eröffnung. 
2 Verfügungen und Entscheide, die sich an eine sehr grosse oder unbestimmte 
Zahl von Betroffenen wenden, sind ebenfalls durch öffentliche Bekanntma-
chung zu eröffnen. 1) 
3 Öffentlich bekannt gemachte Verfügungen und Entscheide gelten für jeder-
mann, der betroffen ist. 2) 

§ 25 
1 Auf Gesuch eines Betroffenen kann eine Verfügung oder ein Entscheid durch 
die erstinstanzlich zuständige Behörde in Wiedererwägung gezogen werden. 
2 Werden durch die Wiedererwägung wohlerworbene Rechte Dritter berührt, so 
kommen die Bestimmungen über den Widerruf (§ 26) zur Anwendung. 

§ 26 
1 Verfügungen und Entscheide, die der Rechtslage oder den sachlichen Erfor-
dernissen nicht entsprechen, können durch die erlassende Behörde oder die 
Aufsichtsbehörde abgeändert oder aufgehoben werden, wenn 

                                                             
1) Fassung gemäss § 449 des Zivilrechtspflegegesetzes (Zivilprozessordnung, ZPO) 
vom 18. Dezember 1984, in Kraft seit 1. Januar 1988 (AGS Bd. 12 S. 396). 
2) Eingefügt durch § 449 des Zivilrechtspflegegesetzes (Zivilprozessordnung, ZPO) 
vom 18. Dezember 1984, in Kraft seit 1. Januar 1988 (AGS Bd. 12 S. 396). 
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wichtige öffentliche Interessen es erfordern. Vorbehalten bleiben Verfügungen, 
die nach besondern Vorschriften oder der Natur der Sache nicht oder nur unter 
ganz bestimmten Voraussetzungen zurückgenommen werden können. 
2 Erleidet jemand, der im Vertrauen auf die widerrufene Verfügung gutgläubig 
Aufwendungen gemacht oder Vorkehren getroffen hat, durch den Widerruf 
Schaden, so hat er Anspruch auf Entschädigung, wenn ihn am Widerruf kein 
Verschulden trifft. Der Anspruch richtet sich gegen das Gemeinwesen, das den 
Widerruf zu vertreten hat. Er ist im verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren 
gemäss § 60 Ziff. 3 geltend zu machen. 

§ 27 

Ein rechtskräftig erledigtes Verfahren ist auf Begehren eines Beteiligten durch 
die letzte Instanz wieder aufzunehmen, wenn nachgewiesen wird, dass: 

a) neue erhebliche Tatsachen oder Beweismittel vorliegen, die zur Zeit des 
Erlasses der Verfügung oder des Entscheides wohl bestanden, den Be-
hörden aber nicht bekannt waren; 

b)  eine wesentliche Verfahrensvorschrift verletzt oder erhebliche Tatsa-
chen, die sich aus den Akten ergaben, versehentlich nicht berücksichtigt 
wurden; 

c)  die Verfügung oder der Entscheid durch Arglist oder strafbare Handlung 
beeinflusst wurde. 

§ 28 

Das Wiederaufnahmebegehren ist innert drei Monaten, seit der Gesuchsteller 
vom Wiederaufnahmegrund Kenntnis erhalten hat, schriftlich einzureichen. 

§ 29 
1 Das Wiederaufnahmebegehren hat keine aufschiebende Wirkung, es sei denn, 
diese werde durch die Behörde eigens angeordnet. 
2 Tritt die Behörde auf das Wiederaufnahmebegehren ein, so kann sie die Sa-
che an die erstinstanzlich zuständige Behörde zurückweisen oder selber ent-
scheiden. Gegen den Wiederaufnahme- und gegen den Sachentscheid steht der 
ordentliche Rechtsmittelweg offen. 

§ 30 
1 Haben Dritte ein schutzwürdiges Interesse an der Aufrechterhaltung der Ver-
fügung oder des Entscheides, darf die Verfügung oder der Entscheid nur auf-
gehoben werden, wenn schutzwürdigere Interessen es erfordern. Unter Berück-
sichtigung aller Umstände ist ein Ausgleich der Interessen anzustreben. 
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2 Erleidet jemand, der im Vertrauen auf die aufgehobene Verfügung gutgläubig 
Aufwendungen gemacht oder Vorkehren getroffen hat, Schaden, so hat er An-
spruch auf Entschädigung. Dieser richtet sich bei Wiederaufnahme gemäss § 
27 lit. a gegen diejenigen, in deren Interesse die Wiederaufnahme erfolgt, bei 
Wiederaufnahme gemäss § 27 lit. b gegen die Gemeinwesen, deren Behörden 
irrtümlich handelten, und bei Wiederaufnahme gemäss § 27 lit. c gegen die 
Schuldigen. Der Anspruch ist im verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren 
gemäss § 60 Ziff. 3 geltend zu machen. 

§ 31 1) 

Für die Berechnung der Fristen, deren Unterbruch und die Wiederherstellung 
gegen die Folgen der Säumnis gelten sinngemäss die Vorschriften der Zivil-
prozessordnung 2). Die Vorschriften über die Gerichtsferien gelten jedoch nur 
im Verfahren vor Verwaltungsgericht und den Rekurs- und Schätzungskom-
missionen, mit Ausnahme der Verfahren gemäss Einführungsgesetz zum Aus-
länderrecht (EGAR) vom 14. Januar 1997 3) und gemäss Submissionsdekret 
(SubmD) vom 26. November 1996 4). 

§ 32 
1 Soweit es das Gesetz nicht ausdrücklich vorsieht, können gesetzlich bestimm-
te Fristen nicht erstreckt werden. 
2 Behördlich bestimmte Fristen können aus zureichenden Gründen erstreckt 
werden, wenn vor Ablauf darum nachgesucht wird. 

§ 33 
1 Unter Vorbehalt besonderer Bestimmungen ist das Verwaltungsverfahren in 
erster Instanz unentgeltlich. 
2 In den Beschwerdeverfahren sind in der Regel dem Unterliegenden Kosten, 
bestehend aus einer Gebühr und den Auslagen, aufzuerlegen. Bei teilweiser 
Gutheissung der Beschwerde sind die Kosten anteilmässig zu verlegen. Die 
Kosten können ganz oder teilweise dem Obsiegenden auferlegt werden, wenn 
er durch Saumseligkeit in der Vorinstanz das Beschwerdeverfahren verursacht 
hat. 
3 Die Kosten von Expertisen können in jeder Instanz den Beteiligten auferlegt 
werden, soweit dies ihr Interesse an der Sache rechtfertigt. 
4 Die Gebühren werden durch ein Dekret des Grossen Rates geregelt. 

                                                             
1) Fassung gemäss Ziff. 3 des Gesetzes über Massnahmen zur Erneuerung der Justiz 
vom 9. September 1997, in Kraft seit 1. März 1998 (AGS 1997 S. 356). 
2) SAR 221.100 
3) SAR 122.500 
4) SAR 150.910 
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§ 34 
1 Für kostspielige Ermittlungen, insbesondere Expertisen, kann ein Vorschuss 
verlangt werden, wenn eine Kostenauflage gemäss § 33 Abs. 2 und 3 zu erwar-
ten ist. 
2 Wird der Vorschuss nicht geleistet, sind die Ermittlungen nur durchzuführen, 
soweit es das öffentliche Interesse erfordert. 
3 Das Eintreten auf Begehren von Beteiligten mit Sitz oder Wohnsitz im Aus-
land kann von der Leistung eines Vorschusses für die Verfahrenskosten und 
die Parteientschädigung abhängig gemacht werden, wenn die Verfügungen und 
Entscheide, durch die ihnen Verfahrenskosten und Parteientschädigungen auf-
erlegt werden, im Ausland nicht vollstreckbar sind. 1) 
4 Im Beschwerde- und Normenkontrollverfahren vor Verwaltungsgericht ist in 
der Regel ein angemessener Anteil der mutmasslichen Verfahrenskosten innert 
einer vom Instruktionsrichter festzusetzenden Frist vorzuschiessen. Ist die Par-
tei mit der Leistung des auferlegten Kostenvorschusses säumig, setzt ihr der 
Instruktionsrichter eine letzte Frist von 10 Tagen an mit der Androhung, dass 
auf das Begehren nicht eingetreten werde. 2) 

§ 35 
1 Den am Verfahren beteiligten Amtsstellen werden in der Regel keine Verfah-
renskosten auferlegt. 
2 Den übrigen Beteiligten kann die Bezahlung von Kosten und die Leistung 
von Kostenvorschüssen erlassen werden, wenn ihnen die nötigen Mittel fehlen 
und ihr Begehren nicht offenbar aussichtslos ist. 
3 In Fällen, wo die Schwere einer Massnahme oder die Rechtslage es als ge-
rechtfertigt erscheinen lässt, kann auch ein unentgeltlicher Rechtsvertreter 
bestellt werden. 4) 

                                                             
1) Eingefügt durch § 167 des Gesetzes über Raumplanung, Umweltschutz und Bauwe-
sen (Baugesetz, BauG) vom 19. Januar 1993, in Kraft seit 14. Juli 1993 (AGS Bd. 14 
S. 366). 
2) Eingefügt durch Ziff. 3 des Gesetzes über Massnahmen zur Erneuerung der Justiz 
vom 9. September 1997, in Kraft seit 1. März 1998 (AGS 1997 S. 356). 
3) Fassung gemäss § 449 des Zivilrechtspflegegesetzes (Zivilprozessordnung, ZPO) 
vom 18. Dezember 1984, in Kraft seit 1. Januar 1988 (AGS Bd. 12 S. 396). 
4) Eingefügt durch § 449 des Zivilrechtspflegegesetzes (Zivilprozessordnung, ZPO) 
vom 18. Dezember 1984, in Kraft seit 1. Januar 1988 (AGS Bd. 12 S. 396). 
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§ 36 
1 Im Beschwerdeverfahren vor dem Verwaltungsgericht ist dem Obsiegenden 
eine angemessene Entschädigung für die Kosten der Vertretung, Verbeistän-
dung oder Beratung durch Anwälte und weitere Sachverständige zuzusprechen. 
Die Entschädigung ist den Umständen entsprechend dem Unterliegenden oder 
dem interessierten Gemeinwesen oder beiden anteilweise aufzuerlegen. 
2 Diese Bestimmung kommt auch in den übrigen Beschwerdeverfahren zur 
Anwendung, sofern der Beizug eines Vertreters oder Sachverständigen nicht 
offensichtlich unbegründet war. 

§ 37 1) 

Im Klageverfahren vor Verwaltungsgericht kommen die Bestimmungen der 
Zivilprozessordnung 2) über die Prozesskosten, die unentgeltliche Rechtspflege 
und die Sicherheitsleistung für Parteikosten zur Anwendung. 
 

3. Abschnitt: Rechtsmittel 

1. Unterabschnitt: Allgemeines 

§ 38 
1 Verfügungen und Entscheide kann jedermann durch Beschwerde anfechten, 
der ein schutzwürdiges eigenes Interesse geltend macht. 
2 Die als Vorinstanz am Verfahren beteiligte Behörde kann gegen Entscheide 
der obern Instanz nur dann Beschwerde führen, wenn sie ein eigenes Interesse 
hat, oder wenn ihr die Beschwerdebefugnis durch besondere Bestimmungen 
verliehen wird. 
3 Gegen Beschwerdeentscheide des Verwaltungsgerichts kann der Regierungs-
rat eidgenössische Rechtsmittel einlegen, soweit dies das Bundesrecht zulässt. 

                                                             
1) Fassung gemäss § 449 des Zivilrechtspflegegesetzes (Zivilprozessordnung, ZPO) 
vom 18. Dezember 1984, in Kraft seit 1. Januar 1988 (AGS Bd. 12 S. 396). 
2) SAR 221.100 

d) Parteientschä-
digung 

e) im verwal-
tungsgerichtli-
chen Klagever-
fahren 

1. Legitimation 
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§ 39 
1 Beschwerden sind schriftlich bei der Beschwerdeinstanz einzureichen. 
2 Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag sowie eine Begründung enthalten. 
Die angefochtenen Verfügungen und Entscheide sind anzugeben. Allfällige 
Beweismittel sind zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. 
3 Genügt die Beschwerdeschrift diesen Anforderungen nicht, ist eine angemes-
sene Frist zur Verbesserung anzusetzen, unter Androhung des Nichteintretens 
bei Unterlassung. 

§ 40 
1 Wenn nichts anderes bestimmt wird, sind Beschwerden innert 20 Tagen seit 
Zustellung der angefochtenen Verfügungen oder Entscheide einzureichen. 
2 Will jemand Verfügungen oder Entscheide anfechten, die ihm nicht eröffnet 
wurden, läuft die Beschwerdefrist von jenem Zeitpunkt, in dem er davon 
Kenntnis erhält. 
3 Durch rechtzeitige Einreichung der Beschwerde bei einer Behörde gemäss § 
4 dieses Gesetzes gilt die Frist als gewahrt, auch wenn eine andere Behörde 
zuständig ist. 
4 Wird eine Verfügung oder ein Entscheid unrechtmässig verweigert oder ver-
zögert, kann jederzeit wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung 
Beschwerde geführt werden. 

§ 41 
1 Stellt sich die Beschwerde nicht sofort als unzulässig oder unbegründet dar, 
ist sie der Vorinstanz und allen Beteiligten, die durch das Beschwerdebegehren 
betroffen werden, zur Vernehmlassung zuzustellen. 
2 Ein Doppel der Vernehmlassung ist dem Beschwerdeführer zuzustellen. Nö-
tigenfalls kann ein weiterer Schriftenwechsel angeordnet werden. 

§ 42 
1 Mit der Vernehmlassung hat die Vorinstanz der Beschwerdeinstanz die für 
die Beurteilung nötigen Akten zu übergeben. 
2 Dem Verwaltungsgericht sind verwaltungsinterne Akten, wie Notizen, Ent-
würfe, Referate und dergleichen, nicht zu übergeben. Aktenstücke gemäss § 16 
Abs. 1 lit. b sind eigens zu bezeichnen. Das Verwaltungsgericht befindet dar-
über, ob es sie bei seinen Akten behalten will. Tut es dies, so hat es auch über 
Begehren um Akteneinsicht zu entscheiden. Andernfalls ist hiezu die Vorin-
stanz zuständig, vorbehältlich der Beschwerde gemäss § 53. 

2. Beschwerde-
schrift 

3. Beschwerde-
frist 

4. Vernehmlas-
sung 

5. Aktenüberwei-
sung 
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§ 43 
1 Die Verwaltungsbehörden sind an die Beschwerdebegehren nicht gebunden. 
Zum Nachteil der Beteiligten können sie aber die angefochtenen Verfügungen 
und Entscheide nur abändern, soweit dies in den Beschwerdebegehren verlangt 
wird, oder wenn die Voraussetzungen des Widerrufs (§ 26 Abs. 1) gegeben 
sind, oder andere Vorschriften dies vorsehen. Die Betroffenen sind zuvor an-
zuhören. 
2 Das Verwaltungsgericht darf über die Beschwerdebegehren nicht hinausge-
hen. 

§ 44 
1 Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung, wenn nicht durch besondere 
Vorschrift oder aus wichtigen Gründen in den angefochtenen Verfügungen und 
Entscheiden selbst etwas anderes bestimmt wird. 
2 Die Beschwerdeinstanz kann eine gegenteilige Anordnung oder anderweitige 
vorsorgliche Massnahmen treffen. Bei Kollegialbehörden ist hiezu in dringli-
chen Fällen der Vorsitzende ermächtigt. 

2. Unterabschnitt: Die Verwaltungsbeschwerde 

§ 45 

Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird, können Verfügungen 
und Entscheide mit Beschwerde an die übergeordnete Verwaltungsbehörde 
weitergezogen werden. 

§ 46 
1 Die Zuständigkeit richtet sich nach den für die betreffenden Behörden und 
Sachgebiete geltenden Bestimmungen des Kantons, der Gemeinden und der 
öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Anstalten. 
2 In den Fällen, in denen letztinstanzlich ein Weiterzug an das Verwaltungsge-
richt möglich ist, gilt stets folgende Regelung: 

a) Wenn eine Regierungsdirektion 1) erstinstanzlich entscheidet, ist zu-
nächst die Beschwerde an den Regierungsrat gegeben. 

b) Wenn eine Regierungsdirektion 1) als Beschwerdeinstanz bezeichnet ist, 
entscheidet an ihrer Stelle der Regierungsrat. 

                                                             
1) Heute: Departement 

6. Entscheid 

7. Aufschiebende 
Wirkung 

1. Grundsatz 

2. Zuständigkeit 
a) Allgemein 
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§ 47 
1 Der Regierungsrat kann durch Verordnung seine Entscheidkompetenz für 
bestimmte Sachgebiete, in denen der Weiterzug an das kantonale Verwal-
tungsgericht möglich ist, an eine Regierungsdirektion 1) delegieren. Ist die erste 
Instanz eine Regierungsdirektion 1) (§ 46 Abs. 2 lit. a), kann der Regierungsrat 
auf seine Entscheidkompetenz nur verzichten, sofern auch die Ermessensüber-
prüfung durch das Verwaltungsgericht möglich ist. 
2 Der Direktionsvorsteher 2) hat jedoch die Möglichkeit, wichtige Fälle dem 
Regierungsrat zum Entscheid zu unterbreiten. 

§ 48 

Wenn letztinstanzlich der Weiterzug an das Verwaltungsgericht möglich ist 
und keine andern als die dort zulässigen Beschwerdegründe geltend gemacht 
werden, kann der Regierungsrat oder die Regierungsdirektion 1) mit Zustim-
mung des Beschwerdeführers auf den Entscheid verzichten und die Sache dem 
Verwaltungsgericht zur Erledigung überweisen. 

§ 49 

Mit der Beschwerde können, unter Vorbehalt besonderer gesetzlicher Bestim-
mungen, alle Mängel des Verfahrens und der angefochtenen Verfügungen oder 
Entscheide geltend gemacht werden. 

§ 50 
1 Bei der Instruktion der Beschwerde dürfen Mitglieder und Sachbearbeiter 
derjenigen Behörde, deren Verfügung oder Entscheid angefochten ist, nicht 
mitwirken. 
2 Beschwerden gegen die Verfügungen und Entscheide der Departemente wer-
den durch den Rechtsdienst des Regierungsrates instruiert. 3) 
3 Soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, werden Beschwerden gegen Ver-
fügungen und Entscheide untergeordneter Behörden sowie von Ämtern und 
unselbständigen Anstalten durch den Regierungsrat auf Antrag des zuständigen 
Departements entschieden. Wenn die angefochtenen Verfügungen und Ent-
scheide auf verbindliche Weisungen oder Teilverfügungen eines Departements 
zurückzuführen sind oder wenn es 

                                                             
1) Heute: Departement 
2) Heute: Departementsvorsteher 
3) Eingefügt durch § 44 des Organisationsgesetzes (Gesetz über die Organisation des 
Regierungsrates und der kantonalen Verwaltung) vom 26. März 1985, in Kraft seit 1. 
Januar 1986 (AGS Bd. 11 S. 574). 

b) Kompetenzde-
legation durch 
den Regierungs-
rat 

c) Sprungbe-
schwerde 

3. Beschwerde-
gründe 

4. Instruktion 
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sich um den Entscheid einer Kommission handelt, bei welcher der Vorsteher 
oder ein Sachbearbeiter des zuständigen Departements mitwirken, erfolgt die 
Beschwerdeinstruktion durch den Rechtsdienst des Regierungsrates. 1) 

3. Unterabschnitt: Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde 

§ 51 
1 Die Beschwerde an das Verwaltungsgericht ist zulässig in den Fällen, welche 
dieses oder ein anderes Gesetz bestimmt. 
2 Durch Dekret des Grossen Rates kann die Zulässigkeit der Verwaltungsge-
richtsbeschwerde auf weitere Fälle ausgedehnt, oder die Überprüfungsbefugnis 
des Verwaltungsgerichts erweitert werden. Soweit der Regierungsrat Verfah-
rensregeln zu erlassen hat, kann er durch Verordnung die Zuständigkeit des 
Verwaltungsgerichts begründen. 
3 Bei Bedarf soll der Grosse Rat zur Förderung der Übersichtlichkeit durch 
Dekret eine Zusammenfassung sämtlicher Zuständigkeitsnormen erlassen. 

§ 52 

Das Verwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen letztinstanzliche Verfü-
gungen und Entscheide der Verwaltungsbehörden über: 

1. öffentliche Abgaben des kantonalen und kommunalen Rechts und de-
ren Rückerstattung, ausgenommen Bezug und Erlass; 

2. Leistungen von Privaten und Gemeinden an die Kosten des Armenwe-
sens, des Straf- und Massnahmenvollzuges und weiterer Anstaltsver-
sorgungen; 

3. die Rückforderung von im öffentlichen Recht begründeten Staats- und 
Gemeindebeiträgen; 

4. im öffentlichen Recht begründete Kostenverteilung zwischen juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts; 

5. die endgültige Kostenfestsetzung für die Ersatzvornahme bei der Voll-
streckung von Verwaltungsverfügungen; 

6. Bestand und Umfang eines Verbots oder die Pflicht zur Einholung ei-
ner Bewilligung oder Verleihung; 

7. Entzug oder Beschränkung einer Verleihung; 

                                                             
1) Eingefügt durch § 44 des Organisationsgesetzes (Gesetz über die Organisation des 
Regierungsrates und der kantonalen Verwaltung) vom 26. März 1985, in Kraft seit 1. 
Januar 1986 (AGS Bd. 11 S. 574). 

1. Grundsatz 

2. Beschwerde-
fälle 
a) Katalog 
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8. Erteilung, Verweigerung, Entzug oder Änderung einer Bewilligung, 

mit Ausnahme der Bewilligungen gemäss der Bundesgesetzgebung ü-
ber das Filmwesen und der fremdenpolizeilichen Bewilligungen; 

9. Verbot des Radfahrens oder des Führens von Tierfahrzeugen; 
10. Immissionen; 
11.  die Zulassung zu einer Prüfung, soweit sie nicht von der Bewertung 

der Schulleistungen abhängt, und unter Ausschluss der Frage, ob die 
Prüfung bestanden wurde, auch wenn davon die Erteilung einer Bewil-
ligung gemäss Ziff. 8 abhängt; 

12.  1) Einbürgerungen sowie Bestand oder Verlust des Bürgerrechts; 
13.  Entlassung und Rückversetzung im Straf- und Massnahmenvollzug; 
14.  Anordnung und Aufhebung von Anstaltsversorgungen, sowie Verhän-

gung des Wirtshäuserverbots; 
15.  die Stiftungsaufsicht, mit Ausnahme der Umwandlung von Stiftungen; 
16.  die Führung des Grundbuches; 
17.  die Anwendung des bäuerlichen Bodenrechts; 
18.  die Anwendung des eidgenössischen und kantonalen Gewässerschutz-

gesetzes, ausgenommen Staatsbeiträge und Verleihungen; 
19.  2) Anordnungen im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bun-

des stützen und bei denen unmittelbar die Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde an das Bundesgericht zulässig ist; 

20.  2) Anordnungen im Einzelfall, bei denen Art. 6 Ziff. 3) 1 EMRK einen 
Anspruch auf richterliche Überprüfung gewährt und weder im Kanton 
noch im Bund eine konventionsgemässe richterliche Prüfung besteht. 

§ 53 

Wegen Rechtsverweigerung, Rechtsverzögerung oder Verletzung der Vor-
schriften über die Zuständigkeit, den Ausstand, das rechtliche Gehör und die 
Akteneinsicht kann gegen letztinstanzlich zuständige Verwaltungsbehörden 
beim Verwaltungsgericht Beschwerde geführt werden, auch wenn dessen Zu-
ständigkeit in der Sache selbst nicht gegeben ist. 

                                                             
1) Fassung gemäss § 19 Abs. 2 des Gesetzes über das Kantons- und Gemeindebürger-
recht (KBüG) vom 22. Dezember 1992, in Kraft seit 1. Januar 1994 (AGS Bd. 14 S. 
509). 
2) Eingefügt durch Dekret vom 24. September 1996, in Kraft seit 15. Februar 1997 
(AGS 1996 S. 171). 
3) Redaktionell bereinigt. 

b) Rechtsverwei-
gerung, Rechts-
verzögerung und 
Verletzung we-
sentlicher Ver-
fahrensvorschrif-
ten 
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§ 54 
1 Sämtliche Entscheide der kantonalen Steuerrekurskommission 1) und der 
Schätzungskommission nach Baugesetz sind an das Verwaltungsgericht weit-
erziehbar. 2) 
2 Ausserdem ist wegen der in § 53 genannten Gründe jederzeit die Beschwerde 
an das Verwaltungsgericht möglich. 

§ 55 
1 Disziplinarische Verfügungen der Verwaltungsbehörden über die vorzeitige 
Entlassung eines Behördemitgliedes, öffentlichen Beamten oder Angestellten, 
sowie deren Einstellung im Amt oder Versetzung ins Provisorium können an 
das Verwaltungsgericht weitergezogen werden. 
2 Die Verwaltungsbeschwerde gemäss §§ 45 ff. ist in diesen Fällen ausge-
schlossen. 

§ 56 
1 Mit der Beschwerde an das Verwaltungsgericht können unrichtige oder un-
vollständige Feststellung des Sachverhalts und Rechtsverletzung geltend ge-
macht werden. Ermessensmissbrauch und Ermessensüberschreitung gelten als 
Rechtsverletzung. 
2 Die Handhabung des Ermessens überprüft das Verwaltungsgericht nur dann, 
wenn es ausdrücklich bestimmt ist. Das gilt für folgende Fälle des § 52: 

a)  öffentliche Abgaben und deren Rückerstattung (Ziff. 1); 
b)  Leistungen an die Kosten des Armenwesens, des Straf- und Massnah-

menvollzuges und weiterer Anstaltsversorgungen (Ziff. 2); 
c) Kostenverteilung zwischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts 

(Ziff. 4); 
d) Verweigerung oder Entzug des Lernfahr- oder Führerausweises für Mo-

torfahrzeuge und Schiffe (Ziff. 8); 
e) Verbot des Radfahrens oder des Führens von Tierfahrzeugen (Ziff. 9); 
f) Immissionen (Ziff. 10); 
g) Entlassung und Rückversetzung im Straf- und Massnahmenvollzug (Ziff. 

13); 
h) Anordnung und Aufhebung von Anstaltsversorgungen, sowie Verhän-

gung des Wirtshäuserverbots (Ziff. 14); 

                                                             
1) Heute: Steuerrekursgericht 
2) Fassung gemäss § 46 lit. d des Gesetzes über die Erhaltung und Förderung der 
Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz) vom 11. Juni 1996, in Kraft seit 1. Januar 1997 
(AGS 1996 S. 348). 

c) Entscheide der 
Rekurs- und 
Schätzungs-
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gründe 
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i) 1) Verfügungen und Entscheide über die Anwendung der eidgenössi-

schen und der kantonalen Gewässerschutzgesetzgebung (Ziff. 18); 
k) 2) Anspruch auf Einbürgerung und Nichtigerklärung der ordentlichen 

Einbürgerung eines Ausländers (Ziff. 12); 
l) 3) Anordnungen im Einzelfall, bei denen unmittelbar die Verwal-

tungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht zulässig ist und das 
Bundesrecht die Rüge der Unangemessenheit vorsieht (Ziff. 19). 

3 Ebenfalls der vollumfänglichen Überprüfung durch das Verwaltungsgericht 
unterliegen die Entscheide der in § 54 genannten Rekurs- und Schätzungs-
kommissionen, sowie die Disziplinarverfügungen gemäss § 55. 

§ 57 
1 Der Präsident oder ein anderes vollamtliches Mitglied des Verwaltungsge-
richts erlässt die leitenden Verfügungen und trifft vorsorgliche Massnahmen. 
2 Das mit der Instruktion betraute Mitglied des Verwaltungsgerichts kann die 
Beweise abnehmen, soweit nicht die Beweisabnahme durch das Gericht selbst 
angezeigt erscheint. Zeugeneinvernahme und Parteibefragung haben in der 
Regel vor dem Gericht zu erfolgen. Den Beteiligten ist Gelegenheit zu geben, 
sich zum Ergebnis des Beweisverfahrens zu äussern. 
3 Sofern vor dem Gericht Beweis- und Schlussverhandlungen durchgeführt 
werden, sind sie öffentlich. Vorbehalten bleibt § 66 Abs. 3. 

§ 57bis 5) 

Wer im verwaltungsgerichtlichen Verfahren den prozessualen Anstand grob 
verletzt, kann vom Verwaltungsgericht mit einem Verweis oder mit einer Ord-
nungsbusse bis 500 Franken bestraft werden. 

                                                             
1) Eingefügt durch § 49 Abs. 3 des Einführungsgesetzes zum eidgenössischen Gewäs-
serschutzgesetz (EG GSchG) vom 11. Januar 1977, in Kraft seit 1. Februar 1978 (AGS 
Bd. 9 S. 543). 
2) Eingefügt durch § 19 Abs. 2 des Gesetzes über das Kantons- und Gemeindebürger-
recht (KBüG) vom 22. Dezember 1992, in Kraft seit 1. Januar 1994 (AGS Bd. 14 S. 
509). 
3) Eingefügt durch Dekret vom 24. September 1996, in Kraft seit 15. Februar 1997 
(AGS 1996 S. 171). 
4) Fassung gemäss § 449 des Zivilrechtspflegegesetzes (Zivilprozessordnung, ZPO) 
vom 18. Dezember 1984, in Kraft seit 1. Januar 1988 (AGS Bd. 12 S. 396). 
5) Eingefügt durch § 449 des Zivilrechtspflegegesetzes (Zivilprozessordnung, ZPO) 
vom 18. Dezember 1984, in Kraft seit 1. Januar 1988 (AGS Bd. 12 S. 396). 

4. Verfahrenslei-
tung 
a) Instruktion 4) 

b) Wahrung von 
Anstand und 
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§ 58 

Hebt das Verwaltungsgericht den angefochtenen Entscheid auf, so kann es 
entweder selbst urteilen, oder die Sache zum Erlass einer neuen Verfügung an 
die Vorinstanz zurückweisen. 

§ 59 
1 Das Verwaltungsgericht kann eine Disziplinarmassnahme aufheben oder 
durch eine leichtere ersetzen. 
2 Die vorzeitige Entlassung aus dem Dienstverhältnis kann jedoch durch das 
Verwaltungsgericht nicht aufgehoben werden. Es stellt in seinem Entscheid 
lediglich fest, ob die Entlassung gerechtfertigt war oder nicht. Wird die Entlas-
sung als nicht gerechtfertigt erklärt, hat die entlassende Behörde zu bestimmen, 
ob sie daran festhält. Ist dies der Fall, und kommt eine Einigung über die dafür 
zu leistende Entschädigung nicht zustande, entscheidet darüber das Verwal-
tungsgericht als einzige Instanz (§ 60 Ziff. 3). 
3 Wird eine vorzeitige Entlassung durch das Verwaltungsgericht als ungerecht-
fertigt erklärt, fällt der allenfalls damit verbundene Entzug der Wählbarkeit zu 
einem Amt dahin. 

4. Unterabschnitt: Die Aufsichtsbeschwerde 1) 

§ 59a 1) 
1 Jedermann kann jederzeit Tatsachen, die im öffentlichen Interesse ein Ein-
schreiten gegen Behörden und Beamte von Amtes wegen erfordern, der Auf-
sichtsbehörde anzeigen. 
2 Der Anzeiger hat Anspruch auf Beantwortung, soweit er nicht missbräuchlich 
handelt. Erweist sich die Anzeige als leichtfertig oder böswillig, kann dem 
Anzeiger eine Kanzleigebühr auferlegt werden. 

                                                             
1) Eingefügt durch § 44 des Organisationsgesetzes (Gesetz über die Organisation des 
Regierungsrates und der kantonalen Verwaltung) vom 26. März 1985, in Kraft seit 1. 
Januar 1986 (AGS Bd. 11 S. 574). 

5. Beschwerdeer-
ledigung 
a) Grundsatz 

b) in Disziplinar-
fällen 

Grundsatz 
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5. Unterabschnitt: Die Beschwerden gegen landeskirchli-
che Entscheide 1) 

§ 59b 1) 
1 Gegen letztinstanzliche Verfügungen und Entscheide landeskirchlicher Be-
hörden kann wegen Verletzung der Verfassung oder des Organisationsstatutes 
binnen 20 Tagen seit Eröffnung beim Regierungsrat Beschwerde erhoben wer-
den; dieser entscheidet endgültig. 
2 Zur Beschwerde ist befugt, wer ein schutzwürdiges eigenes Interesse geltend 
macht. Bei Anordnungen, die nicht in persönliche Verhältnisse eingreifen, 
steht die Beschwerdebefugnis jedem Konfessionsangehörigen, jeder Kirchen-
pflege und dem Kirchenrat zu. 
 

4. Abschnitt:  

Die verwaltungsgerichtliche Klage 

§ 60 

Das Verwaltungsgericht urteilt als einzige Instanz über: 
1. Streitigkeiten aus öffentlich-rechtlichen Verträgen; 
2. Streitigkeiten über bestehende Verleihungsverhältnisse, mit Ausnahme 

des Entzuges oder der Beschränkung derselben, sowie über wohlerwor-
bene Rechte an öffentlichen Sachen und Tavernenrechte; 

3. vermögensrechtliche Streitigkeiten, an denen der Kanton, eine Gemein-
de, oder eine öffentlich-rechtliche Körperschaft oder Anstalt des kanto-
nalen oder kommunalen Rechts beteiligt ist, sofern nicht die Verwal-
tungsgerichtsbeschwerde gegeben oder der Zivilrichter zuständig ist. 
Ausgenommen sind die Staatsbeiträge und jene Streitigkeiten, auf wel-
che die Bestimmungen über die Rechtspflege in Sozialversicherungssa-
chen zur Anwendung kommen. 

§ 61 
1 Zur Klage befugt ist, wer einen Rechtsanspruch im eigenen Namen geltend 
macht. 
2 Beklagter ist, gegen wen sich der Rechtsanspruch richtet. 

                                                             
1) Eingefügt durch § 44 des Organisationsgesetzes (Gesetz über die Organisation des 
Regierungsrates und der kantonalen Verwaltung) vom 26. März 1985, in Kraft seit 1. 
Januar 1986 (AGS Bd. 11 S. 574). 

Grundsatz 

1. Zuständigkeit 

2. Parteien 
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§ 62 
1 Dritte, die vom Entscheid unmittelbar betroffen werden, sind auf Antrag oder 
von Amtes wegen zum Streit beizuladen. Dadurch wird der Entscheid auch für 
sie verbindlich. 
2 Der Beigeladene hat innerhalb der ihm angesetzten Frist schriftlich zu erklä-
ren, ob er im Verfahren Parteirechte ausüben will. 

§ 63 
1 Vor Einreichung der Klage soll der Kläger dem Beklagten sein Begehren 
schriftlich mitteilen und ihn um Stellungnahme innert angemessener Frist ersu-
chen. 
2 Unterlässt der Kläger diese Mitteilung, oder unterbleibt seitens des Beklagten 
die Stellungnahme, kann darauf bei der Kostenauflage Rücksicht genommen 
werden. 

§ 64 
1 Klage und Antwort sind schriftlich in der nötigen Anzahl Exemplare einzu-
reichen. 
2 Wenn besondere Gründe es rechtfertigen, kann ein weiterer Schriftenwechsel 
oder eine mündliche Verhandlung angeordnet werden. 

§ 65 

Das mit der Instruktion betraute Mitglied des Verwaltungsgerichts kann den 
Parteien einen schriftlichen Vergleichsvorschlag zur Stellungnahme unterbrei-
ten, oder sie zu einer mündlichen Vermittlungsverhandlung einladen. 

§ 66 
1 Hinsichtlich Verfahrensleitung und Instruktion gilt § 57. 
2 Die Verhandlungen vor dem Verwaltungsgericht als einziger Instanz sind 
öffentlich. 
3 Wenn wichtige öffentliche oder private Interessen es erfordern, kann die Öf-
fentlichkeit durch Gerichtsbeschluss ganz oder teilweise ausgeschlossen wer-
den. 

§ 67 

Im übrigen kommen die Bestimmungen der Zivilprozessordnung 1) sinngemäss 
zur Anwendung, namentlich diejenigen über Vorladung und Säumnis. 

                                                             
1) SAR 221.100 

3. Beiladung 
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5. Abschnitt:  

Überprüfung von Erlassen durch das Verwaltungsgericht 

§ 68 

Vorschriften verwaltungsrechtlicher Natur in Dekreten und Verordnungen des 
Kantons und in Erlassen der Gemeinden, öffentlich-rechtlichen Körperschaften 
und Anstalten können dem Verwaltungsgericht jederzeit zur Prüfung auf ihre 
Verfassungs- und Gesetzmässigkeit unterbreitet werden. Ausgenommen sind 
die im Nutzungsplanungsverfahren erlassenen, der Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde unterliegenden Pläne und Vorschriften. 1) 

§ 69 
1 Der Antrag kann von natürlichen oder juristischen Personen gestellt werden, 
die durch die Anwendung dieser Vorschriften in absehbarer Zeit in ihren 
schutzwürdigen Interessen verletzt werden könnten. 
2 Ebenso sind die obersten Verwaltungsbehörden des Kantons, der Gemeinden 
und der öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Anstalten antragsberechtigt. 

§ 70 
1 Der begründete Antrag ist schriftlich beim Verwaltungsgericht einzureichen. 
2 Für das Verfahren vor Verwaltungsgericht gelten sinngemäss die Vorschrif-
ten dieses Gesetzes. Es steht dem Gericht frei, Vernehmlassungen und einen 
weiteren Schriftenwechsel anzuordnen. 

§ 71 
1 Das Verwaltungsgericht hebt die angefochtenen Bestimmungen, die verfas-
sungs- und gesetzwidrig sind, auf. 
2 Der Aufhebungsbeschluss ist angemessen zu veröffentlichen. 

§ 72 
1 Der Präsident des Verwaltungsgerichts kann dem Antrag auf Überprüfung 
von Erlassen aufschiebende Wirkung geben. Dieser Beschluss ist 

                                                             
1) Satz 2 eingefügt durch § 167 des Gesetzes über Raumplanung, Umweltschutz und 
Bauwesen (Baugesetz, BauG) vom 19. Januar 1993, in Kraft seit 1. April 1994 (AGS 
Bd. 14 S. 366). 

1. Grundsatz 

2. Legitimation 

3. Verfahren 

4. Urteil 

5. Wirkung 
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angemessen zu veröffentlichen. Mit dem Datum der Veröffentlichung kann in 
keinem hängigen Verfahren, das die Anwendung der angefochtenen Bestim-
mungen betrifft, die Rechtskraft eintreten. 
2 Der Aufhebungsbeschluss des Verwaltungsgerichtes wird mit der Veröffent-
lichung allgemein verbindlich, soweit es das Gericht nicht ausnahmsweise 
anders bestimmt. 1) 
3 Die in diesem Zeitpunkt noch nicht rechtskräftigen Verfügungen und Ent-
scheide, die sich auf die aufgehobenen Bestimmungen stützen, sind hinfällig. 
 

6. Abschnitt:  

Die Vollstreckung 

§ 73 

Verfügungen und Entscheide sind vollstreckbar, sobald sie nicht mehr mit 
Beschwerde weitergezogen werden können, oder wenn der Beschwerde keine 
aufschiebende Wirkung zukommt. 

§ 74 
1 Die verfügende Behörde vollstreckt ihre Anordnungen selbst, sofern es nicht 
um eine Geld- oder Sicherheitsleistung geht. Sie kann die Vollstreckung einer 
andern Behörde übertragen. 
2 Beschwerdeentscheide werden von der ersten Instanz vollstreckt, soweit die 
Beschwerdeinstanz nichts anderes bestimmt. 

§ 75 

Auf Geldzahlung oder Sicherheitsleistung lautende Verfügungen und Ent-
scheide werden nach den Vorschriften des Bundesgesetzes über Schuldbetrei-
bung und Konkurs 2) vollstreckt. Sie stehen im Sinne von Art. 80 Abs. 2 des 
Bundesgesetzes vollstreckbaren gerichtlichen Urteilen gleich. 

§ 76 
1 Die Behörde hat sich bei der Vollstreckung des mildesten jeweils geeigneten 
Zwangsmittels zu bedienen. 

                                                             
1) Fassung gemäss § 449 des Zivilrechtspflegegesetzes (Zivilprozessordnung, ZPO) 
vom 18. Dezember 1984, in Kraft seit 1. Januar 1988 (AGS Bd. 12 S. 396). 
2) SR 281.1 
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2 Wenn der rechtmässige Zustand durch Behörden oder durch Dritte hergestellt 
werden kann, soll dies auf dem Wege der Ersatzvornahme auf Kosten des 
Pflichtigen geschehen, nötigenfalls mit polizeilicher Hilfe. 
3 Muss der Pflichtige selbst zu einem bestimmten Verhalten veranlasst werden, 
ist der hiezu geeignete unmittelbare Zwang anzuwenden. 
4 Anstelle oder neben den in Absatz 2 und 3 angeführten Zwangsmitteln kann 
die für den Fall des Ungehorsams vorgesehene Strafe angedroht werden. Ent-
hält der angewendete Erlass keine Strafbestimmung, so kann die Bestrafung 
gemäss Art. 292 des Schweizerischen Strafgesetzbuches 1) angedroht werden. 

§ 77 
1 Sofern keine Gefahr im Verzug ist, hat der Ersatzvornahme oder der Anwen-
dung unmittelbaren Zwangs deren ausdrückliche Androhung voranzugehen, 
unter Ansetzung einer angemessenen Frist zur Erfüllung. 
2 Die Zwangsandrohung kann in der zu vollstreckenden Anordnung selbst, 
oder durch nachträgliche Verfügung ergehen. 
3 Die Vollstreckungsverfügung ist mit Verwaltungsbeschwerde unmittelbar 
beim Regierungsrat anfechtbar, der endgültig entscheidet. Die Verfügung über 
die endgültige Kostenfestsetzung für die Ersatzvornahme hingegen unterliegt 
dem ordentlichen Instanzenzug und der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ge-
mäss § 52 Ziff. 5. 

§ 78 

Urteile des Verwaltungsgerichts im verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren 
werden nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung 2) vollstreckt. 

§ 78a 3) 
1 Das Erlöschen öffentlich-rechtlicher Forderungen durch Ablauf gesetzlich 
festgelegter Fristen ist von Amtes wegen zu beachten. 
2 Öffentlich-rechtliche Forderungen, für deren Geltendmachung das Gesetz 
nicht bestimmte Fristen festlegt, erlöschen innert zehn Jahren nach Eintritt der 
Fälligkeit, periodisch zu erbringende Leistungen innert fünf Jahren. Die Fällig-
keit tritt, besondere Regelungen vorbehalten, ein, sobald die Forderungen be-
rechnet werden können. 

                                                             
1) SR 311.0 
2) SAR 221.100 
3) Eingefügt durch § 167 des Gesetzes über Raumplanung, Umweltschutz und Bauwe-
sen (Baugesetz, BauG) vom 19. Januar 1993, in Kraft seit 14. Juli 1993 (AGS Bd. 14 
S. 366). 
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3 Eine Unterbrechung der das Erlöschen der Forderungen bewirkenden Fristen 
tritt ein: 

a)  durch Klage oder Einrede bei der zuständigen Behörde; 
b)  durch die Schuld feststellende Verfügungen und Entscheide; 
c)  durch Anerkennung, Schuldbetreibung oder Eingabe im Konkurs. 

Wird die Leistung, Klage oder Einrede bei einer unzuständigen Behörde gel-
tend gemacht, die zur Überweisung der Sache an die zuständige Behörde ver-
pflichtet ist, so gilt die Frist als unterbrochen. 

§ 78b 1) 
1 Auf fälligen öffentlich-rechtlichen Forderungen ist ein angemessener Ver-
zugszins zu bezahlen. 
2 In Härtefällen kann auf den Verzugszins ganz oder teilweise verzichtet wer-
den. 
 

7. Abschnitt:  

Schlussbestimmungen 

§ 79 

Das Gesetz über das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten vom 25. Juni 
1841 2) ist aufgehoben. 
 
 

§ 80 

Das Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch vom 27. März 
1911 3) wird wie folgt ergänzt und abgeändert: 
 Text im betreffenden Erlass eingefügt. 

§ 81 

Das Flurgesetz vom 24. November 1875/27. März 1912 4) wird wie folgt abge-
ändert: 
 Text im betreffenden Erlass eingefügt. 

                                                             
1) Eingefügt durch § 167 des Gesetzes über Raumplanung, Umweltschutz und Bauwe-
sen (Baugesetz, BauG) vom 19. Januar 1993, in Kraft seit 14. Juli 1993 (AGS Bd. 14 
S. 366). 
2) AGS Bd. 1 S. 53 
3) SAR 210.100 
4) AGS Bd. 2 S. 3; aufgehoben durch das Publikationsgesetz, Anhang 10. 

b) Verzinsung 
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§ 82 1) 

§ 83 

Das Gesetz über die Armenfürsorge vom 12. März 1936 2) wird wie folgt abge-
ändert: 

§ 84 

Das Schulgesetz vom 20. November 1940 3) wird wie folgt abgeändert: 

§ 85 

Das Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern und über den direk-
ten Finanzausgleich unter den Einwohnergemeinden vom 17. Mai 1966 4) wird 
wie folgt abgeändert: 

§ 86 

Das Gesetz über die Nutzung und den Schutz der öffentlichen Gewässer vom 
22. März 1954 5) wird wie folgt abgeändert: 
 Text im betreffenden Erlass eingefügt. 

§ 87 

Die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits angehobenen Verfahren werden 
nach bisherigem Recht zu Ende geführt. Für Verfügungen und Entscheide, die 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes eröffnet werden, bestimmt sich die Weiter-
ziehbarkeit und das Verfahren in der Rechtsmittelinstanz nach neuem Recht. 

§ 88 

Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes. 

                                                             
1) Aufgehoben durch § 15 lit. d des Gesetzes über die Niederlassung und den Aufent-
halt der Schweizer vom 8. März 1983, in Kraft seit 1. Mai 1984 (AGS Bd. 11 S. 190). 
2) AGS Bd. 2 S. 560; aufgehoben durch § 47 lit. a des Sozialhilfegesetzes vom 2. März 
1982, in Kraft seit 1. Juli 1983 (AGS Bd. 11 S. 26). 
3) AGS Bd. 3 S. 47; aufgehoben durch § 90 des Schulgesetzes vom 17. März 1981, in 
Kraft seit 1. April 1982 (AGS Bd. 10 S. 551). 
4) AGS Bd. 6 S. 401; aufgehoben durch § 190 lit. a des Steuergesetzes vom 13. De-
zember 1983, in Kraft seit 1. Januar 1985 (AGS Bd. 11 S. 293). 
5) SAR 763.200 

e) Armengesetz 

f) Schulgesetz 

g) Steuergesetz 
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§ 89 1) 

Der Grosse Rat ist ermächtigt, dieses Gesetz ändernde oder ergänzende Be-
stimmungen über die Organisation und das Verfahren zu erlassen, soweit dies 
zur Ausführung neuer Vorschriften des Bundesrechts oder durch die Recht-
sprechung erforderlich ist und dabei keine erhebliche Entscheidungsfreiheit 
besteht. 
 
 
Aarau, den 9. Juli 1968 Präsident des Grossen Rates: 
  KARL AESCHBACH 
 
 Staatsschreiber: 
 DR. H. SUTER 
 
 
Angenommen in der Volksabstimmung vom 29. September 1968. 
Inkrafttreten: 1. April 1969 2) 

                                                             
1) Eingefügt durch Ziff. 3 des Gesetzes über Massnahmen zur Erneuerung der Justiz 
vom 9. September 1997, in Kraft seit 1. März 1998 (AGS 1997 S. 356). 
2) RRB vom 20. März 1969 (AGS Bd. 7 S. 224). 

4. Änderung des 
Verwaltungs-
rechtspflegege-
setzes durch den 
Grossen Rat 
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– Ausschluss 
 – von Gesetzes wegen: 44 16 ff. 
 – aus wichtigen Gründen: 44 28 

ff. 
– andere vorsorgliche Massnahmen: 

44 32 ff. 
– bei Rechtsverweigerungs- und 

Rechtsverzögerungsbeschwerden: 

53 25 f. 
– bei Baubewilligung: 44 10 
– bei Nichtwiederwahl: 44 10 
– bei vorzeitiger Entlassung: 59 6 
– bei Promotionsentscheid: 44 10 
– und Nebenbestimmungen: 44 11 
– Verfahren: 44 40 ff. 
– Zuständigkeit: 44 43 ff.; 57 10 
– rechtliches Gehör: 44 47 ff. 
– Anfechtbarkeit: 44 50 ff.; 57 6 
– Haftung 
 – des Gemeinwesens: 44 54 ff.; 

60 42 
 – des Privaten: 44 58 ff. 
– Kasuistik 
 – aufschiebende Wirkung: 44 62 
 – andere vorsorgliche 

Massnahmen: 44 63 
 – Verfahren: 44 64 
 – Haftung: 44 65 
– im Normenkontrollverfahren 
 – Voraussetzungen: 72 3 
 – Wirkungen: 72 4 f. 
 – Verfahren: 72 7 ff. 
Aufsicht 
– Grundsätze: 59a 4 ff. 
– Anwendungsbereich: 59a 9 ff. 
– Gründe: 59a 17 ff. 
– und Erlass einer neuen 

Verfügung: 59a 10 ff. 
– Behörden-, Dienst-, 

Verbandsaufsicht: 55 19 ff., 25, 
28; 59a 17 

– in der Verwaltung: 59a 24; 55 28 
– der Gerichte: 59a 24; 39 29; 55 28 
– des Obergerichts: 55 5 
– über die Gemeinden: 49 40 
– Stiftungs-: 52 124 ff. 
– in Vormundschaftssachen:  

vgl. 38 170 f. 
– s. Aufsichtsanzeige 
Aufsichtsanzeige 
– Begriff: 59a 2 f.; 45 2, 48, 51 



– Grundsätze: 59a 4 ff. 
– Anwendungsbereich 
 – 59a 9 ff. 
 – bei fehlender 

Sachurteilsvoraussetzung: 59a 
13, 21 ff.; 53 19 

– Aufsichtsgründe: 59a 17 ff. 
– Aufsichtsinstanz: 59a 24 ff. 
– Kognition: 59a 28 
– Anzeigeerledigung: 59a 29 ff. 
– Kosten: 59a 31 
– Anfechtbarkeit: 59a 32 f.; 51 12 
– Abgrenzung zur Gemeinde-

beschwerde: 59a 34 
– und Beschwerdeverfahren:  

59a 14 f. 
– und reformatio in peius: 43 10 
– und aufschiebende Wirkung:  

44 15 
– keine Rechtsverweigerungs- oder 

Rechtsverzögerungsbeschwerde 
gegen: 53 15 

– Kasuistik: 59a 40 f. 
– s. Petition 
Aufsichtsbeschwerde 
– s. Aufsichtsanzeige 
Augenschein 
– 57 12 
Ausbildungsbeiträge 
– Rückforderung: 52 47 
Aushilfen 
– 55 23 
– s. öffentlichrechtliches 

Dienstverhältnis 
– s. Disziplinarrecht 
Auskünfte 
– als Anfechtungsobjekt: 38 79 ff., 

83 
– behördliche: 38 35, 43 
Ausländerrecht 
– 44 23; 52 57, 105 ff., 117 (Fn) 
Auslegung 
– Grundsätze: 56 10 

– von unbestimmten Gesetzes-
begriffen: 38 163; 56 10 ff.; 49 34 
f., 43 

– und Beurteilungsspielraum: 49 34; 
56 11 ff. 

– und Ermessensspielraum: 49 21 
– von Erlassen im 

Normenkontrollverfahren: 68 64 
ff. 

– Feststellung verfassungswidriger: 
71 4 

– autonome (EMRK): 52 157 ff.; 
57bis 10 

– des Beschwerdeantrags: 39 5 
– von Zuständigkeitsbestimmungen: 

51 4 
Ausnahmebewilligung 
– 52 84 
Aussenwirkung 
– von Realakten: 38 83 
– von Verwaltungsverordnungen: 

68 22 ff. 
Aussöhnungsversuch 
– s. Einigungsverhandlung 
– s. Vorverfahren (Klage) 
Ausstand 
– § 5 (Anhang); §§ 2 ff. ZPO 
– bei der Instruktion: 50 4, 8 ff. 
 – im Verwaltungsverfahren: 50 

4, 34 
 – des Gesamtregierungsrats: 48 

12 
– Ausstandsgründe: § 5 Abs. 2 

(Anhang) 
– des Departementvorstehers: § 5 

Abs. 3 (Anhang) 
– Rechtsschutz: 38 53 ff.; 53 2 ff., 

49; 40 19 
Auswahlermessen 
– Begriff: 49 21 
Ausweisung 
– und Beschwerdebefugnis: 38 231 
 



B 

Baugesetz 
– § 4 BauG: 38 20, 25, 180 f.;  

45 11, 15 f.; 49 45 
– § 5 BauG: 44 58 
– § 9 BauG: 38 91 
– § 10 BauG: 52 3 
– § 13 BauG: 49 45 
– § 16 BauG: 49 45 
– § 24 BauG: 38 95; 45 11, 15 f. 
– § 25 BauG: 38 95 ff. 
– § 26 BauG: 38 95; 45 18; 50 25 
– § 27 BauG: 38 95; 52 165 
– § 28 BauG: 38 95 ff.; 44 17 ff. 

(aufschiebende Wirkung); 49 45; 
52 3, 10, 165; 56 55; 68 44 

– § 29 BauG: 38 98 
– § 34 BauG: 54 7 
– § 39 BauG: 49 45 
– § 60 BauG: 45 15 f. 
– § 62 BauG: 38 21 (Fn); 37 (Fn), 

39 (Fn) 
– § 63 BauG: 50 29 
– § 72 BauG: 52 169; 54 7 
– § 78 BauG: 52 169 
– § 95 BauG: 52 10, 86 
– § 130 BauG: 52 171 
– § 138 BauG: 60 44 
– § 148 BauG: 52 171; 54 7; 60 44 
– § 154 BauG: 52 10, 77, 171; 54 7 
– § 158 BauG: 54 7 
– § 159 BauG: 44 2; 51 11 (Fn) 
–  § 170 BauG: 68 45 
– 68 45 
Bausperre 
– als Anfechtungsobjekt: 38 99 
– und Ermessen: 56 55, 57 
Beamte 
– s. öffentlichrechtliches 

Dienstverhältnis 
Bearbeitungsfristen 
– 53 46 f. 
 

Bedingung 
– Vorbem. 38 1; 39 9; 44 12; 48 15; 

58 4; 65 15 
– s. Nebenbestimmungen 
Befangenheit 
– s. Ausstand 
Begründung 
– von Eingaben 

– Erfordernis; Anforderungen: 
39 39 ff.; 49 9 

– der Beschwerdebefugnis: 39 
40; Vorbem. 38 3; 38 165 

– Pflicht zur: § 23 (Anhang) 
– Ausnahmen: 39 41 
– bei Laienbeschwerden: 39 53 
– Verbesserung: 39 50 ff. 
– Nachfrist: 39 50 ff. 
– Noven: 39 44 ff. 
– und Streitgegenstand: 39 12 ff. 
– der Beschwerdeantwort: 41 43 
– der Einsprache: 45 15 f. 
– im Landeskirchenrecht:  

59b 21 
– von Rechtsverweigerungs- 

und Rechtsverzögerungs-
beschwerden: 53 24 

– im Klageverfahren: 64 7 
– von Normenkontrollanträgen: 

70 2; 72 7 
– Kasuistik: 39 57 

– von Verfügungen und Entscheiden 
 – § 23 (Anhang) 
 – Vorbem. 38 5; 43 4; 49 43; 53 

31; 56 29; 58 31; 59a 29 f. 
Behörde 
– § 4 (Anhang) 
– Begriff: Vorbem. 38 18; 38 9 

(Fn); vgl. auch 40 14; 52 4 
(Verwaltungsbehörden) 

– Partei- und Prozessfähigkeit: 
Vorbem. 38 18 f., 32 

– und Disziplinarrecht: 55 21 f. 
– und Weisungsbefugnis: 38 74 



– Bekanntgabe der Mitglieder: 50 7 
– s. Behördenbeschwerde 
– s. Aufsicht 
– s. Departement 
– s. Instruktion 
– s. Kommission 
Behördenbeschwerde 
– Begriff: 38 190 ff. 
– Zweck: 38 193; 43 12 
– Grundsätze: 38 194 ff. 
– eigene Interessen: 38 198 ff. 
– schutzwürdige Interessen: 38 201 
– im Vormundschaftsrecht: 38 171 
Beiladung 
– im Verwaltungsverfahren 

– Zweck: 41 60 f. 
– Voraussetzung: 41 62 
– Wirkungen: 41 61, 64 
– Verfahren: 41 65 ff. 
– und formelle Beschwerde:  

38 147 
– Kasuistik: 41 68 

– im Klageverfahren 
– Zweck: 62 3; 41 60 ff. 
– Allgemeines: 62 2 
– beizuladende Dritte: 62 4 f. 
– Wirkungen: 62 6 ff. 
– Stellung des Beigeladenen:  

62 9 f. 
– Verfahren: 62 11 ff. 
– Kasuistik: 62 15 ff. 
– Anwendungsfälle: 62 16 

– im Normenkontrollverfahren: 70 4 
Beilagen 
– s. Beschwerdeschrift 
Beiratschaft 
– und Prozessfähigkeit: Vorbem. 38 

37 
– und Frist: 40 13 
Beistandschaft 
– und Prozessfähigkeit: Vorbem. 38 

37 
– und Frist: 40 13 

Beiträge 
– 52 12 f. 
Belehrung 
– als Anfechtungsobjekt: 38 14 
Bericht 
– 38 82 f., 95 (Vorprüfungsbericht); 

42 5, 7 
– s. Vernehmlassung 
– s. Beschwerdeantwort 
Berichtigung 
– Begriff: 45 44 
– Verfahren: 45 46 
– Zuständigkeit: 45 46 
– Anfechtbarkeit: 45 46 
– der Parteibezeichnung: Vorbem. 

38 19, 24 
– des Antrags: 39 37 
Beschaffung 
– s. Submission 
Beschaffungswesen 
– s. Submission 
Beschleunigung 
– 41 4; 44 62; 48 2, 8, 21; 53 42; 58 

35; 59 14; 64 2; 67 22, 31 
Beschluss 
– Begriff: 38 7; 68 12 
– als Anfechtungsobjekt: 38 18;  

68 75 
– Abschreibungsbeschluss: 58 2 f., 

9 
– Gemeindebeschluss: 38 117 ff.;  

68 29 
– Wahlbeschluss: 49 47 
– Einleitungsbeschluss zur 

Güterregulierung: 54 12 
– 55 8, 23; 58 16; 68 75 
Beschwer 
– formelle: 38 146 ff. 
– materielle: 38 145 
– und Beiladung: 38 147 
Beschwerde 
– Verwaltungsbeschwerde: 45 18 ff. 
– bedingte: 39 9 



– vorsorgliche: 38 130 
– kantonale Verwaltungsgerichts-

beschwerde: 45 33 ff. 
– bei anderen verwaltungsun-

abhängigen Instanzen: 54 1 ff. 
– Stimmrechtsbeschwerde 
 – Anfechtungsobjekt: 38 120 f. 
 – Beschwerdebefugnis:  

38 183 ff. 
 – Beschwerdefrist: 40 11 
– s. Verbandsbeschwerde 
– s. Behördenbeschwerde 
– s. Rechtsverweigerungs-

beschwerde 
– s. Rechtsverzögerungsbeschwerde 
– s. Gemeindebeschwerde 
– s. Verwaltungsgerichtsbeschwerde 
– s. staatsrechtliche Beschwerde 
– s. Anschlussbeschwerde 
– s. Aufsichtsanzeige 
– s. Popularbeschwerde 
– s. Zuständigkeit 
Beschwerdeänderung 
– Zulässigkeit: 39 12 ff. 
– Änderung: 39 12 ff. 
– Erweiterung: 39 13 ff. 
– vor Verwaltungsbehörden:  

39 22 ff., 33 
– vor Verwaltungsgericht: 39 28 ff., 

34 
– vor Steuerrekursgericht: 39 35 
– innert der Beschwerdefrist:  

39 22 ff. 
– nach Ablauf der Beschwerdefrist: 

39 33 ff. 
Beschwerdeanerkennung 
– Grundsätze: 58 7 ff. 
– Zulässigkeit: 58 9 
– Form: 58 10 
– Kosten: 58 10 
– s. Vergleich 
Beschwerdeantrag 
– s. Antrag 

Beschwerdeantwort 
– Begriff: 41 13 
– Inhalt: 41 43 ff. 
– und Parteistellung: 41 20 f., 33 ff., 

37, 49 
– 41 53 f., 56; 43 27 f.; 50 15 
– s. Vernehmlassung 
– s. Partei 
– s. Parteilehre 
Beschwerdebefugnis 
– Entstehungsgeschichte: 38 1 f., 

125 
– Begriff: 38 126 
– Zweck: 38 128 
– als unbestimmter Gesetzesbegriff: 

38 163 
– allgemeine (Voraussetzungen):  

38 129 ff. 
– Rechtsschutzinteresse 

– schutzwürdige Interessen: 38 
129 ff. 

– eigene Interessen: 38 136 ff. 
– aktuelles Interesse: 38 139 ff. 
– formelle Beschwer: 38 146 ff. 

– Dritter 
– des Nachbarn im Baurecht: 38 

150 ff. 
– des Konkurrenten: 38 154 ff. 
– des Mitbewerbers: 38 157 f. 
– der Vertragsparteien: 38 159 

ff. 
– Prüfung 

– von Amtes wegen: 38 163 f. 
– Mitwirkungspflichten: 38 165, 

217 
– und Begründungspflicht: 39 40; 

Vorbem. 38 3; 38 165 
– und Parteistellung: 41 16, 22, 31; 

Vorbem. 38 27 
– Entzug: Vorbem. 38 36 
– des Beigeladenen: 41 62; 69 4, 7 
– bei Gesamthandschafts-

verhältnissen: Vorbem. 38 13 



– bei Nichtwiederwahl: 38 154 ff., 
233; 55 37 

– bei Berichtigungsbegehren: 45 46 
– bei Rechtsverweigerungs-

beschwerde: 53 18 f.; 40 17 ff. 
– bei Rechtsverzögerungs-

beschwerde: 53 18 f.; 40 17 ff. 
– im Normenkontrollverfahren:  

69 8 ff. 
– im Aufsichtsanzeigeverfahren: 

59a 22 
– bei landeskirchlichen 

Entscheiden: 59b 13 ff. 
– Einsprachebefugnis: 38 180 f.;  

45 15 
– besondere 

– Bundesrecht: 38 168 (RPG), 
169 (NHG/USG), 170 f. 
(Vormundschaftsrecht), 172 
(FFE), 173 (Grundbuchrecht) 

– kantonales Recht: 38 175 ff. 
(Wirtschaftsgesetz), 178 f. 
(Steuerrecht), 180 f. 
(Baugesetz), 182 
(Ladenschlussgesetz), 183 ff. 
(Stimmrechts-, Wahl-, 
Abstimmungsbeschwerde), 
188 f. (Verschiedene) 

– Behördenbeschwerde 
 – Begriff: 38 190 ff. 
 – Zweck: 38 193 
 – Grundsätze: 38 194 ff. 
 – eigene Interessen: 38 198 ff. 
 – schutzwürdige Interessen: 38 

201 
– des Gemeinwesens 
 – der Gemeinde: 38 204 ff. 
 – des Regierungsrats: 38 207 f. 
 – des Kantons: 38 209 f. 
 – des Bundes: 38 211 f. 
– Verbandsbeschwerde 
 – Grundsätze: 38 213 f. 

– aus eigenem Recht: 38 215 
– egoistische: 38 216 ff. 

 – ideelle: 38 219 ff. 
 – gestützt auf Bundesrecht: 38 

222 ff. 
 – kantonales Recht: 38 227 ff. 
– Kasuistik 

– Allgemein: 38 230 
– Beschwerdebefugnis verneint: 

38 231 f. 
– Beschwerdebefugnis bejaht: 

38 233 
– Verbandsbeschwerde: 38 234 
– Behördenbeschwerde: 38 235 
– Gemeinwesen: 38 236 
– Konkurrentenbeschwerde: 38 

237 
Beschwerdebegründung 
– s. Begründung 
Beschwerdeentscheid 
– s. Entscheid 
Beschwerdeerledigung 
– formelle: 58 2 ff. 

– durch Beschwerderückzug: 58 
4 ff. 

– durch Anerkennung: 58 7 ff. 
– durch Vergleich: 58 12 ff. 
– s. Gegenstandslosigkeit 

– materielle: 58 24 f. 
– Prozesserledigung im 

Klageverfahren: 67 54 ff. 
– im Aufsichtsanzeigeverfahren: 

59a 30 
– bei Rechtsverweigerungs- und 

Rechtsverzögerungsbeschwerden: 
53 29 

– Kasuistik: 58 38 
Beschwerdeerweiterung 
– s. Beschwerdeänderung 
Beschwerdefrist 
– Berechnung: § 31 (Anhang);  

40 6 ff. 
– Fristenlauf: 40 6 

– bei mangelhafter Eröffnung: 
40 10 



– Nachfrist 
– im Beschwerdeverfahren: 39 

50 ff. 
– im Normenkontrollverfahren: 

70 2, 9 
– zur Verbesserung einer 

Eingabe: 39 3 f., 50 ff. 
– Erstreckung: § 32 (Anhang) 
– Gerichtsferien: § 31 (Anhang);  

67 32 
– Wahrung: 40 7 ff. 
– Wiederherstellung: § 31 

(Anhang); 40 6 
– Einsprachefrist: § 4 BauG 
– Bearbeitungsfristen: 53 46 f. 
– im Normenkontrollverfahren: 68 

69 ff. 
– und Beweislast: 40 8 
– und Überweisungspflicht:  

40 14 ff. 
– bundesrechtliche: 40 13 
– in anderen Erlassen: 40 11 ff. 
– Einreichung bei unzuständiger 

Behörde: 40 14 ff. 
– und Beschwerdeänderung:  

39 22 ff., 33 ff. 
– und Beweislast: 40 8 
– der Beschwerdeantwort: 41 51 
– und Sprungbeschwerde: 48 14 
– bei Rechtsverweigerungs- und 

Rechtsverzögerungsbeschwerde: 
53 20 f., 35 (staatsrechtliche 
Beschwerde); 40 12 

– im Normenkontrollverfahren: 68 
69 ff.; 72 5 (Stillstand); 68 58, 70 
(staatsrechtliche Beschwerde);  
70 7 (Nachfrist) 

– Kasuistik: 40 21 f. 
Beschwerdeführer 
– s. Partei 
Beschwerdegründe 
– 49 2 ff.; 56 4 ff. 
– Begriff: 49 2 ff. 

– unrichtige oder unvollständige 
Sachverhaltsfeststellung:  
49 10 ff.; 56 4 

– unrichtige materielle 
Rechtsanwendung: 49 15 ff.;  
56 5 ff. 

– Ermessensfehler (als Rechts-
verletzung): 49 20 ff.; 56 23 f. 

– Verfahrensfehler: 56 25 ff. 
– Unangemessenheit: 49 21 ff.;  

56 27 ff. 
– bei Rechtsverweigerungs-

beschwerde: 53 5, 21, 30 ff. 
– bei Rechtsverzögerungs-

beschwerde: 53 5, 21, 36 ff. 
– bei Gemeindebeschwerde: 59a 34 
– bei Sprungbeschwerde: 48 6 
– bei Beschwerden gegen 

landeskirchliche Entscheide:  
59b 16 ff. 

– s. auch Ermessensfehler 
– s. auch Ermessenskontrolle 
– s. auch Kognition 
– s. auch Aufhebungspflicht, 

beschränkte 
Beschwerderecht 
– s. Beschwerdebefugnis 
Beschwerderückzug 
– Voraussetzungen: 58 4 
– Form: 58 4 
– Hinweis auf: Vorbem. 38 38 
– und Wiedererwägung: 58 5 
– bei reformatio in peius: 43 1, 24 f. 
– Einspracherückzug im 

Steuerverfahren: 43 21 
– s. Vergleich 
Beschwerdeschrift 
– Schriftlichkeit: 39 2 
– Unterschrift: 39 3 
– Sprache: 39 4 
– Inhalt: 39 5 ff. 
– Antrag: 39 5 ff. 
– Begründung: 39 39 ff. 



– Noven: 39 44 ff. 
– Beilagen: 39 48 f. 
– Kasuistik: 39 57 
– 41 5; 54 6; 59 11 
Beschwerdeverfahren 
– s. Beschwerde 
Besoldung 
– s. öffentlichrechtliches 

Dienstverhältnis 
Beteiligter 
– s. Parteilehre 
– s. Partei 
Beurteilungsspielraum 
– bei unbestimmten Gesetzes-

begriffen: 56 15 ff. 
– Ermittlung: 56 19 ff. 
– Abgrenzung vom Ermessen: 56 22 
– Bereiche 
– Planungsentscheide und 

Prognosen: 56 44 ff. 
– technische Fragen und 

Fachwissen: 56 48 f. 
– örtliche Verhältnisse: 56 50 f. 
– im Güterregulierungsverfahren: 

56 52, 57 
– und beschränkte 

Aufhebungspflicht: 49 5; 56 32 
– Kasuistik: 56 57 (allgemein), 58 

(Gemeindeautonomie) 
– s. Aufhebungspflicht, beschränkte 
– s. Ermessen 
Beweis 
– Arten/Mittel: § 22 (Anhang); 

Vorbem. 38 45, 39 45 f. (neue), 
48, 51; 42 5 (verwaltungsinterne 
Akten); 57 15; 50 15 
(Zeugeneinvernahme vor RR);  
57 15 (Zeugeneinvernahme vor 
VG); 66 11 (Kinder als Zeugen); 
42 5, 7 (Amtsbericht); 57 12 
(Augenschein); 39 48 f. 
(Beilagen); 57 12, 15, 19 
(Parteibefragung) 

– Beweisantrag: 39 36, 45 f. 

– Abnahme: 57 12 ff., 15 ff. 
– Stellungnahme zum 

Beweisergebnis: 57 19 
– Unmittelbarkeitsprinzip: 57 15 
– vorsorgliche Abnahme: 57 15 
– Würdigung: § 20 (Anhang); § 22 

Abs. 3 (Anhang); 49 11 (freie) 
– Beweislastverteilung: 38 25, 165; 

40 8 
– Beweisverfahren: 57 29; 41 55 

(Mitwirkung); 57 19 
(Öffentlichkeit) 

– im Klageverfahren: Vorbem. 60-
67, 9; 64 5 f.; 67 24, 48 f., 52 f., 
67 

– s. Instruktion 
Beweisantrag 
– 39 36, 45 f. 
Beweisaussage 
– § 22 Abs. 2 
– im Klageverfahren: 67 53 
Beweislastverteilung 
– 38 25, 165; 40 8 
Beweismittel 
– s. Beweis 
– s. Noven 
Beweisverfahren 
– 57 15 ff.; 41 55 
– s. rechtliches Gehör 
– s. Instruktion 
Bewilligung 
– Begriff: 52 65, 83 
– und Verbot: 52 61 ff. 
– Ausnahmebewilligung: 52 84 
– und Zuständigkeit: 52 83 ff. 
Bildungswesen 
– Begriff: 52 198 
– Kognition bei Prüfungs-

entscheiden: 49 48 ff. 
– und EMRK: 52 198 ff. 
– 38 17, 84, 235; 44 10; 49 37, 48 

ff.; 50 25, 34; 52 92 f., 22, 54, 100 
ff., 151, 198 ff.; 55 21; 59 22 



Bindungswirkung 
– bei Rückweisungsentscheiden:  

38 62 ff., 58 35 
– des Beschwerdeentscheids im 

Klageverfahren: 59 12 
Bodenverbesserungsrecht 
– 52 167 ff.; 54 8 ff. 
Bundessteuern 
– s. Steuerrekursgericht, 

Zuständigkeit 
Bundesverfassung 
–  s. Normenkontrolle 
– s. derogatorische Kraft 
Busse 
– s. Ordnungsbusse 
 
 

C 

Christkatholische Landeskirche 
– s. Kirchenrecht 
culpa in contrahendo 
– und Zuständigkeit des 

Verwaltungsgerichts im 
Klageverfahren: 60 16 

 
 

D 

Dekret 
– Begriff: 68 13 
– als Anfechtungsobjekt im 

Normenkontrollverfahren: 68 14 
– und Zuständigkeit: 51 16 f. 
Delegation 
– von Rechtsprechungskompetenzen 
 – Grundsatz: 47 2 ff. 
 – Voraussetzungen: 47 5 ff. 
– Delegationsverordnung: 47 11 ff. 
– der Entscheidvorbereitung:  

50 18 ff. 
– Kasuistik: 47 18 
– 45 24; 50 20; 68 19 
 

Delegationsverordnung 
– Delegation 
Departement 
– Gliederung: 50 25, 27 f. 
– Zuständigkeit: 46 11 ff.; 47 3 ff.; 

50 5 ff.; 18 ff. 
– Übertragung von Recht-

sprechungskompetenzen:  
47 2 ff., 11 ff. 

– Instruktion für den Regierungsrat: 
50 21 ff. 

– 44 45; 45 19; 52 4; 55 21; 68 19 
Derogatorische Kraft 
– des Bundesrechts: 38 167, 226 
Devolutiveffekt 
– 45 7 
Dienstanweisung 
– Verfügungscharakter: 38 75 ff. 
Dienstrecht 
– 50 1 ff.; 59 1 ff. 
– 60 10; Vorbem. 60-67 3, 10; 63 7; 

64 4; 65 12; 67 27, 31, 35, 45, 62 
ff. (Verfahrenskosten) 

– und EMRK: 52 196 f. 
– Rechtswege 

– bei schweren Disziplinar-
massnahmen: 55 11 ff. 

– bei anderen Disziplinar-
massnahmen: 55 35 

– bei Weisungen: 55 29 
– bei Nichtwiederwahl: 55 30 ff. 
– bei ordentlicher Kündigung: 

55 34 
– bei Disziplinarmassnahmen 

gegen Richter: 55 19 
(Oberrichter), 28 

– bei Disziplinarmassnahmen 
gegen Staatsanwälte: 55 28a 

– bei Disziplinarmassnahmen 
gegen Bezirksamtmänner: 55 
28a 

– bei Disziplinarmassnahmen 
gegen Notare: 55 26 



– Konkurrenzen: 55 38 f. 
(Verwaltungsbeschwerde), 40 
ff. (verwaltungsgerichtliche 
Klage), 43 (zivilrechtliche 
Klage), 36 f. (staatsrechtliche 
Beschwerde) 

 – Kasuistik: 55 44 ff. 
– Kognition des Verwaltungs-

gerichts im öffentlichen 
Dienstrecht 

 – 49 37, 51 ff.; 59 1 ff. 
 – Kritik an der Regelung: 59 19 
 – Kasuistik: 59 21 f. 
– kirchliches (öffentliches) 

Dienstrecht: 59b 25 ff. 
– s. Disziplinarrecht 
Dispositionsmaxime 
– Vorbem. 60-67 7 f. 
– im Klageverfahren: 67 25 f.;  

65 5, 7 
– und reformatio: 43 26 
– und Beschwerderückzug: 58 4, 13 
Dispositiv 
– 43 4, 6 (reformatio); 58 36 

(Rückweisung); 71 4 
(Normenkontrolle) 

Disziplinarrecht 
– Begriff: 59 3 f. 
– Disziplinarbehörden: 55 27 f. 
– und aufschiebende Wirkung:  

44 16 
– Adressaten: 55 19 ff. 
– Anwendung durch 

Verwaltungsgericht: 59 3 ff. 
– und Bindungswirkung von 

Beschwerdeentscheiden: 59 12 
– Abgrenzung zur Sitzungspolizei: 

57bis 9b 
– Rechtsschutz: 55 1 ff. 
– Inhalt und Wirkungen des 

Beschwerdeentscheids: 59 3 ff. 
– und EMRK: 52 196 
Dringlichkeit 
– s. Rechtsverzögerung 

Drittbewerber 
– s. Mitbewerberbeschwerde 
Duplik 
– im Klageverfahren: 64 4 
 
 

E 

Ehrverletzungen 
– im Verfahren: 57bis 19 f. 
Eigene Interessen 
– s. Beschwerdebefugnis 
Einfache Gesellschaft 
– Parteifähigkeit: Vorbem. 38 13 
Eingriffsverwaltung 
– Beschwerdebefugnis: 38 155 f. 
Einigungsverhandlung 
– 57 18; 65 1 ff. 
– s. Vergleich 
Einsichtsrecht 
– s. Akteneinsicht 
Einsprache 
– Begriff: 45 11 
– Anwendungsbereich: 45 12 f. 
– und formelle Beschwer: 38 148, 

224, 229; 45 16 
– Einsprachebefugnis: 38 180 f. 
– Form und Frist 
– Verzicht, Folgen: 45 11, 15 
– und spätere Rügen: 45 16 
– und Verbandsbeschwerde: 38 224, 

229 
– nach Baugesetz: 38 94 f. 

(Nutzungspläne), 98 
(Planungszonen), 180; 39 20, 25; 
45 15 f. 

– nach Steuergesetz: 38 178; 45 17 
Einstweiliger Rechtsschutz 
– s. vorsorgliche Massnahmen 
EMRK 
– s. Europäische 

Menschenrechtskonvention 
Endentscheid 
– s. Entscheid 



Enteignung 
– 45 22; 52 170 f.; 54 7; 56 62;  

60 47 
Entlassung 
– Zuständigkeit des 

Verwaltungsgerichts im 
öffentlichen Dienstrecht 
– disziplinarische: 55 11 
– administrative: 55 12 
– ordentliche: 55 30 ff., 34,  

40 ff. 
– vorzeitige: 55 11 ff. 
– bei Einstellung im Amt:  

55 14 f. 
– bei Versetzung ins 

Provisorium: 55 16 ff. 
– und EMRK: 52 196 f. 

– Kognition des Verwaltungs-
gerichts im öffentlichen 
Dienstrecht 
– 49 37, 51 ff.; 56 47 (aus 

Strafvollzug); 59 1 ff. 
– Kritik an der Regelung: 59 19 
– Kasuistik: 59 21 f. 
– Massnahmen: 55 11 ff. 
– im kirchlichen Dienstrecht:  

59b 25 
– aufschiebende Wirkung: 44 16,  

62 f. 
– aus PKK: 38 172 
– aus Massnahmevollzug: 52 110 ff. 
– aus Strafvollzug: 56 47 
– Nichtwiederwahl: 55 30 ff. 
– s. Öffentlichrechtliches 

Dienstverhältnis 
Entscheid 
– Begriff: 38 20 ff. 
– und Delegation: 47 2 ff.; 50 18 ff. 
– -vorbereitung: 50 18 ff. 
– s. Verfügung 
– s. Feststellungsverfügung 
– s. Vorentscheid 
– s. Teilentscheid 

– s. Zwischenentscheid 
– s. Rückweisungsentscheid 
– s. Genehmigung 
– s. Abschreibung 
– s. Beschwerderückzug 
– s. Gegenstandslosigkeit 
– s. Beschwerdeerledigung 
– s. Vergleich 
– Inhalt und Wirkungen im 

Disziplinarrecht: 59 3 ff. 
– im Normenkontrollverfahren: 71 1 

ff.; 72 12 ff. 
Entscheidverfahren 
– s. Öffentlichkeit 
Entscheidvorbereitung 
– s. Instruktion 
Entschliessungsermessen 
– Begriff: 49 21 
Entstehungsgeschichte 
– s. §§ 38-72, jeweils 1 ff. 
Entzug 
– der Parteifähigkeit: Vorbem. 38 

37 
– der aufschiebenden Wirkung: 41 

9; 44 28 ff.; 57 10 
– der Wahlfähigkeit: 59 17 
– einer Verleihung: 52 74 ff.; 60 21, 

25 
Enumerationsmethode 
– Entstehungsgeschichte: 52 1 
– und Beschwerdefälle: 52 11 ff. 
Erbengemeinschaft 
– Vorbem. 38 13; 69 20 (Fn) 
Erlass 
– s. Rechtssatz 
Erläuterung 
– Begriff: 45 44 
– Verfahren: 45 46 
– Zuständigkeit: 45 46 
– Anfechtbarkeit: 45 46 
Erledigung 
– s. Beschwerdeerledigung 
– s. Beschwerderückzug 



– s. Gegenstandslosigkeit 
Ermessen 
– Begriffe: 49 2 ff.; 56 4 ff. 
– Ermessensspielraum: 49 22 
– Ermessensmissbrauch: 49 23 
– Ermessensunterschreitung: 49 25 
– Unangemessenheit: 49 26 
– Bereiche 

– Planungsentscheide und 
Prognosen: 56 44 ff. 

– technische Fragen und 
Fachwissen: 56 48 f. 

– örtliche Verhältnisse: 56 50 f. 
– im 

Güterregulierungsverfahren: 
56 52, 57 

– bei Leistungen des 
Gemeinwesens: 52 176, 179 

– bei Wahlbeschlüssen: 49 47 
– bei Prüfungs- und 

Promotionsentscheiden: 49  
48 f. 

– und Gemeindeautonomie: 49  
38 ff. 

– im Dienstrecht: 55 1, 31; 49 51 f. 
– s. Aufhebungspflicht, beschränkte 
– s. Beurteilungsspielraum 
Ermessensfehler 
– Begriff: 49 20 ff. 
– Abgrenzung zur Rechts-

verletzung: 49 21 ff.; 56 37 ff. 
– s. Ermessenskontrolle 
– s. Ermessensmissbrauch 
– s. Ermessensunterschreitung 
Ermessenskontrolle 
– in Verwaltungsbeschwerde-

verfahren: 49 1 ff. 
– durch das Verwaltungsgericht:  

56 1 ff. 
– s. Ermessensfehler 
– s. Kognition 
– s. Beschwerdegründe 
– s. Beurteilungsspielraum 

– s. Aufhebungspflicht, beschränkte 
Ermessensmissbrauch 
– Begriff: 49 23 
Ermessensspielraum 
– 49 22 
Ermessensunterschreitung 
– Begriff: 49 25 
Eröffnung 
– eines Verwaltungsaktes 

– § 23 (Anhang) 
– 40 6 (Fn); 67 54 f. 

Erstreckung 
– s. Frist 
Europäische Menschenrechts-
konvention (EMRK) 
– Konventionstext: 52 157 
– zivilrechtliche Ansprüche: 52  

160 f. 
– strafrechtliche Anklage: 52 162 
– von Art. 6 erfasste Materien 

– Richtpläne: 52 163 f.; 38 93 
– Nutzungspläne: 52 165; 38 

102 ff. 
– Baubewilligungen: 52 166 
– Bodenverbesserung und 

Landumlegung: 52 167 ff. 
– Enteignungsrecht: 52 170 f. 
– Wirtschaftsrecht: 52 172 f. 
– Submissionsrecht: 52 174 
– Subventionen: 52 175 ff. 
– Sozialhilfe: 52 178 ff. 
– Staatshaftung: 52 181 ff. 
– Verwaltungsstrafen: 52 184 ff. 
– Disziplinarstrafen: 52 189 

– von Art. 6 nicht erfasste Materien 
– Abgaberecht: 52 190 f. 
– Politische Rechte: 52 192 
– Staatssicherheit: 52 193 ff. 
– Öffentliches Dienstrecht: 52 

196 f. 
– Bildungsrecht: 52 198 ff. 
– Rechtssätze: 52 202; 68 79 
 



– Anordnungen vorsorglichen 
Charakters: 52 203 f. 

– Vorsorgliche Verfügungen:  
52 205 

– Verträge: 52 206 
– Beschleunigungsgebot: 53 36 ff., 

43 f. 
– Öffentlichkeit: 57 22 f. 
– und Sitzungspolizei: 57bis 2 ff. 
– im Kirchenrecht: 59b 31 
Evangelisch-Reformierte 
Landeskirche 
– s. Kirchenrecht 
Eventualantrag 
– 38 146; 39 10; 48 14;  

Vorbem. 60-67, 11 
Eventualmaxime 
– Vorbem. 60-67 11 
Experte 
– s. Sachverständiger 
 
 

F 

Fachbericht 
– 38 82 f., 95; 42 5, 7 
– s. Vernehmlassung 
Fairnessprinzip 
– 56 158 
Feststellungsanspruch 
– s. Feststellungsbegehren 
Feststellungsbegehren 
– Zulässigkeit: 38 26 ff. 
– Anwendungsfälle: 38 31 ff. 
– Feststellungsinteresse der 

Vertragspartei: 38 161 
Feststellungsentscheid 
– s. Feststellungsverfügung 
Feststellungsverfügung 
– Begriff: 38 23 
– Rechtsnatur: 38 24 f. 
– Zulässigkeit: 38 26 ff. 
– zukünftige Rechtsverhältnisse:  

38 31 f. 

– untergegangene 
Rechtsverhältnisse: 38 33 

– im Disziplinarrecht: 59 11 ff. 
– Kasuistik: 38 34 
– s. Feststellungsbegehren 
Fiskustheorie 
– 60 23, 28, 37; Vorbem. 60-67  

2 (Fn); 67 42 
Form 
– von Parteieingaben 

– s. Beschwerdeschrift 
– von Verfügungen und 

Entscheiden: 
– § 23 (Anhang) 
– 40 6 (Fn); 67 54 f. 

Formalismus, überspitzter 
– s. Rechtsverweigerung 
– s. Rechtsverweigerungs-

beschwerde 
Formelle Parteibefragung 
– 67 53 
Fotokopie 
– s. Beschwerdeschrift 
– s. Unterschrift 
Freiheitsentzug 
– fürsorgerischer: 38 172 
Fremdenpolizei 
– 52 83 ff. 
Frist 
– Berechnung: § 31 (Anhang); 40  

6 ff. 
– Fristenlauf: 40 6 

– bei mangelhafter Eröffnung: 
40 10 

– Wiederherstellung: § 31 
(Anhang); 40 6 

– Erstreckung: § 32 (Anhang) 
– Gerichtsferien: § 31 (Anhang);  

67 32 
– Wahrung: 40 7 ff. 
– zur Einsprache: § 4 BauG 
– Nachfrist 
 



– im Beschwerdeverfahren: 39 
50 ff. 

– im Normenkontrollverfahren: 
70 2, 9 

– zur Verbesserung einer 
Eingabe: 39 50 ff. 

– Bearbeitungsfristen: 53 46 f. 
– und Beweislast: 40 8 
– und Überweisungspflicht: 40  

14 ff. 
– bundesrechtliche: 40 13 
– in anderen Erlassen: 40 11 ff. 
– Einreichung bei unzuständiger 

Behörde: 40 14 ff. 
–  und Beschwerdeänderung: 39  

22 ff., 33 ff. 
– und Beweislast: 40 8 
– der Beschwerdeantwort: 41 51 
– und Sprungbeschwerde: 48 14 
– bei Rechtsverweigerungs- und 

Rechtsverzögerungsbeschwerde: 
53 20 f., 35 (staatsrechtliche 
Beschwerde); 40 12 

– im Normenkontrollverfahren: 68 
69 ff.; 72 5 (Stillstand); 68 58, 70 
(staatsrechtliche Beschwerde); 70 
7 (Nachfrist) 

– Kasuistik: 40 21 f. 
Fürsorgerische Freiheitsentziehung 
– Beschwerdebefugnis: 38 172 
– und Beweisabnahme: 57 16 
 
 

G 

GATT/WTO-Übereinkommen 
– s. Submission 
Gebühr 

– Begriff: 52 14, 16, 22 
– s. Kosten 

Gegenpartei 
– s. Partei 
– s. Parteilehre 
– s. Beschwerdeantwort 

Gegenstandslosigkeit 
– Begriff: 58 3 
– zufolge Beschwerderückzug: 58  

4 ff. 
– zufolge Vergleichs: 58 12 ff.; 65 

8, 15 
– zufolge Wiedererwägung: 38 131; 

39 9 
– bei fehlender 

Sachurteilsvoraussetzung: 
Vorbem. 38 2, 7 f., 25, 27 

– bei fehlendem aktuellen Interesse: 
38 141; 69 17 (Normenkontrolle) 

– bei Parteiwechsel: Vorbem. 38 
25, 27 

– Kostenverlegung: 58 10; Vorbem. 
38 27; 53 28 

– Kasuistik: 58 26 ff. 
Geheimakten 
– 42 9 ff. 
Gehörsanspruch 
– s. rechtliches Gehör 
Gemeinde 
– Parteifähigkeit/-stellung: 

Vorbem. 38 17 ff.; 41 37 
– Beschwerdebefugnis: 38 204 ff. 
– s. auch Gemeindegesetz 
Gemeindeautonomie 
– und Ermessen: 49 38 ff. 
– Bereiche: 49 42 
– im Bau- und Planungsrecht: 49 45 
– bei dienstrechtlichen Entscheiden: 

59 10 ff. 
– und beschränkte Aufhebungs-

pflicht: 49 43 
– Kasuistik: 56 58; 49 53 
Gemeindebeitrag 
– Rückforderung: 52 33 ff. 
– s. Subvention 
Gemeindebeschluss 
– 38 117 ff. 
Gemeindebeschwerde 
– Begriff, Zulässigkeit: 68 57 



– Beschwerdegründe: 68 57 
– und prinzipale Normenkontrolle: 

68 57 
– Abgrenzung zur Aufsichtsanzeige: 

59a 34 
Gemeindeerlass 
– Begriff: 68 32 
– Zuständigkeiten: 68 28 ff. 
– als Anfechtungsobjekt im 

Normenkontrollverfahren: 68 33 f. 
Gemeindegesetz 
– § 3 GG: 45 24 
– § 18 GG: 68 30, 71; 71 5 
– § 20 GG: 68 30 
– § 31 GG: 68 29 
– § 33 GG: 68 31 
– § 37 GG: 68 30, 31, 50 
– § 38 GG: 52 185 
– § 51 GG: 52 189 
– § 57 GG: 68 31 
– § 58 GG: 68 29 
– § 82 GG: 51 10 
– § 101 GG: 59a 41 
– § 105 GG: 38 117; 55 6, 31, 34 f., 

38; 47 18; 49 30; 68 29 
– § 106 GG: 38 117 f.; 49 22; 59a 

34 f.; 68 57 f. 
– § 107 GG: 38 117, 203; 59a 34 
– § 109 GG: 46 13; 47 18 f.; 55 35 
– § 112 GG: 52 185; 68 50 
Gemeinderschaft 
– Vorbem. 38 13; 38 230 
Gemeinsamer Antrag 
– s. Antrag, gemeinsamer 
Genehmigung 
– von Erlassen 

– Begriff, Zweck: 68 42 
– Wirkungen: 68 43 
– Anfechtbarkeit: 68 44 

– von Plänen: 38 95 ff. 
– von Vergleichen: 58 14 f., 22 
– von Abstandserklärungen: 58 4 
 

– als Verwaltungsakt: 68 42, 44;  
38 111 ff. 

– 38 7, 48, 65 f., 68, 82, 95 f.;  
44 17; 52 3, 165; 56 30, 58; 65 17; 
68 34, 70 

– s. Genehmigungsentscheid 
Genehmigungsentscheid 
– in der Rechtsetzung: 38 111 ff. 
– in der Rechtsanwendung: 38  

114 ff. 
Generalklausel 
– zur Zuständigkeitsabgrenzung: 

 51 15; 52 1, 10, 144 f.; 53 1; 56 
34; 60 1, 3 

– ästhetische: 56 58 
Gerichtsferien 
– § 31 f. (Anhang); 40 7; 67 32 
Gerichtsfrieden 
– 57bis 16 
– s. Sitzungspolizei 
Gerichtsorganisation 
– §§ 9 ff. (Anhang) 
Gerichtsstand 
– im Klageverfahren: 67 14, 43 
– s. Zuständigkeit 
Gesamthandverhältnis 
– Parteifähigkeit: Vorbem. 38 13 
– Prozesshandlungen einzelner 

Mitglieder: 38 230 
Gesamtnachfolge 
– Vorbem. 38 25 
Gesamtobergericht 
– s. Verwaltungskommission 
Gesetzesbegriff, unbestimmter 
– s. unbestimmter Gesetzesbegriff 
Gesetzesvorbehalt 
– bei Einschränkung der 

Zuständigkeit: 51 16 
– s. Delegation 
Gesetzmässigkeit 
– § 2 (Anhang) 
– von Erlassen: 68 60 ff. 
 



– s. Rechtsverletzung 
– s. Rechtskontrolle 
Gewohnheitsrecht 
– Voraussetzungen: 68 40 
– als Anfechtungsobjekt im 

Normenkontrollverfahren: 68 40 f. 
– und Zuständigkeit: 51 4 
Gleichbehandlungsanspruch 
– s. Rechtsgleichheit 
Grosser Rat 
– s. Zuständigkeit 
Grundbuch 
– 38 173, 233; 40 13, 21; 47 12; 50 

21, 25; 52 130 ff. 
Grundbuchbeschwerde 
– 38 173 
Gutachten 
– 38 82 (Fn); 47 10; 50 30 
Güterregulierung 
– 52 167; 54 9, 12; 38 16; 44 63;  

56 52; 58 18 
– s. Rekurskommission, 

landwirtschaftliche 
Gutheissung 
– s. Beschwerdeerledigung 
– s. Rückweisungsentscheid 
– eines Normenkontrollantrags: 71  

1 ff. 
 
 

H 

Haftung 
– Staatshaftung: 52 181 ff. 
– und Zuständigkeit: 51 12; 52 183; 

60 38 ff.; 67 42 
– bei vorsorglichen Massnahmen: 

44 54 ff.; 65 
– Privater?: 44 58 ff. 
Handlungsfähigkeit 
– Vorbem. 38 31 ff. 

(Prozessfähigkeit); 67 17 
– s. auch Parteifähigkeit 
 

Heimfall 
– 52 78 
Hinweis 
– als Anfechtungsobjekt: 38 84 
Hoheitsakt 
– s. Verfügung 
– s. Beschluss 
– s. Entscheid 
– s. Anfechtungsobjekt 
 
 

I 

Immissionen 
– Begriff: 52 95 
– und Zuständigkeit: 52 95 ff. 
Immunität 
– 57bis 33 
Informationsfreiheit 
– s. Öffentlichkeit 
Inkrafttreten 
– des VRPG: § 88 (Anhang) 
Innerdienstliche Anordnungen 
– Begriff: 38 74 
– als Anfechtungsobjekt: 38 75 ff. 
Instanzenzug 
– 45 28 ff.; 46 1 ff.; 47 1 ff.; 48 2 

(Sprungbeschwerde); 38 148; 40 
18; 50 18; 53 16, 20 f.; 59a 26 

– bei öffentlichrechtlichen 
Anstalten: 45 23 

– und Letztinstanzlichkeit: 52 6 f. 
– bei landeskirchlichen 

Entscheiden: 59b 11, 22 
– s. Zuständigkeit (funktionelle) 
Instruktion 
– Verfahren: 50 33 
– im Klageverfahren: 65 2 ff.;  

66 2 f. 
– vor Regierungsrat: 50 14 ff. 
– vor Verwaltungsgericht 

– Grundsätze: 57 2 f. 
– Inhaber: 57 4 



– Mittel: 57 5 f. (leitende 
Verfügung), 7 ff. 
(vorsorgliche Massnahmen) 

– Verhandlungsleitung: 57 12 ff. 
– Beweisabnahme: 57 15 ff. 

– vor Verwaltungsbehörden: 50 1 ff. 
– durch Departemente 

– bei Entscheiden 
untergeordneter Behörden: 50 
21 ff. 

– bei Entscheiden von Ämtern: 
50 23 ff. 

– bei Entscheiden unselb-
ständiger Anstalten: 50 26 

– Ausschluss bei 
Teilverfügungen: 50 29 

– Ausschluss bei verbindlichen 
Weisungen: 50 30 

– Ausschluss bei 
Kommissionsentscheiden: 50  
31 f. 

– Zuständigkeiten: 50 25, 27 f. 
– und sitzungspolizeiliche 

Befugnisse: 57bis 1 ff. 
– s. auch Schriftenwechsel 
Instruktionsverfahren 
– 50 3 
Instruktionsverhandlung 
– Öffentlichkeit: 57 20 ff. 
– Durchführung: 57 12 ff. 
– Inhalt: 57 13 ff. 
Interesse 
– schutzwürdiges: 38 129 ff. 
– eigenes: 38 136 ff. 
– aktuelles: 38 139 ff.; 53 18 f.; 69 

12 ff.; 38 37 (für Vorentscheid) 
– privates: 42 11 (Geheimakten) 
– vermögensrechtliches: 60 31 
– im Normenkontrollverfahren: 69  

8 ff. 
– an einem Feststellungsentscheid: 

38 27 
– an der Beiladung: 41 62 

Iura novit curia 
– s. Rechtsanwendung 
Juristische Person 
– Vorbem 38 12 (Parteifähigkeit); 

34 (Prozessfähigkeit) 
 
 

K 

Kantonsverfassung 
– § 2 KV: 59a 4 
– § 5 KV: 49 40, 47; 68 31 
– § 11 KV: 59b 5, 6 
– § 12 KV: 59b 6 
– § 19 KV: 59a 4, 35 ff. 
– § 22 KV: Vorbem. 38 39; 39 7; 

50 4 
– § 26 KV: 49 40; 68 28 
– § 29 KV: 49 42 
– § 44 KV: 49 42 f. 
– § 45 KV: 49 42, 45 
– § 47 KV: 49 45 
– § 49 KV: 49 42 
– § 62 KV: 51 16; 68 6, 9 
– § 63 KV: 68 9 
– § 69 KV: 68 79 
– § 72 KV: 57 28 f. 
– § 75 KV: 44 55, 56 f.; 52 182 f.; 

57bis 33 
– § 76 KV: 52 3 
– § 78 KV: 38 12; 51 16; 68 6, 9, 

11, 13, 29 
– § 82 KV: 51 16; 52 71; 67 7;  

68 9 f., 13 
– § 89 KV: 61 16 
– § 90 KV: 45 19; 46 5 f.; 47 3;  

50 5; 59a 25, 33; 68 4, 21 
– § 91 KV: 38 12; 51 16; 68 11,  

15 ff., 19 f., 39 
– § 93 KV: 38 204; 45 24 f. 
– § 94 KV: 68 37 ff. 
– § 95 KV: 56 5; 68 4, 62 f. 
– § 97 KV: 59b 3 
 



– § 100 KV: 51 8 
– § 104 KV: 68 28 
– § 106 KV: 49 42; 68 28, 30 f. 
– § 107 KV: 68 30 
– § 109 KV: 59b 3, 5; 68 36 
– § 110 KV: 59b 4, 5, 6, 10 f., 16, 

25 
– § 113 KV: 59b 6, 24 
– § 114 KV: 59b 2 ff., 10, 12 f., 16, 

20, 23, 34 
– § 117 KV: 68 13 
– § 128 KV: 68 19 
– und Kirchenrecht: 59b 1 ff. 
Kassation 
– von Erlassen: 71 3 
Kirchenrecht 
– Landeskirchen 

– Selbständigkeit: 59b 3 ff. 
– eigene Angelegenheiten: 59b 

4, 6 
– staatlicher Rechtsschutz gegen 

landeskirchliche Entscheide 
– Anfechtungsobjekt: 59b 8 ff. 
– Beschwerdebefugnis: 59b  

13 ff. 
– Beschwerdegründe: 59b 16 ff. 
– Verfahren: 59b 21 f. 
– bei Rechtsverweigerung und 

Rechtsverzögerung: 59b 36 
– gegen landeskirchliche 

Erlasse: 59b 9 ff. 
– bei fehlendem kirchlichen 

Rechtsschutz: 59b 28 f. 
– durch Verweisung: 59b 29 
– Konkurrenzen: 59b 23 (zur 

staatlichen Gerichtsbarkeit), 
24 (im allgemeinen 
Rechtsverkehr; bei 
übertragenen Aufgaben), 32 
(zu § 55), 33 (zu § 60), 34 (zu 
§ 68), 36 (zu § 53) 

– staatsrechtliche Beschwerde: 
59b 30 

– kirchliches (öffentliches) 
Dienstrecht: 59b 25 ff. 

– und EMRK: 59b 31 
Klage 
– Anwendungsbereich: 60 3 ff. 
– Subsidiarität: 60 35 ff. 
– Widerklage: 67 41 ff. 
– s. Klageverfahren 
– Zuständigkeit des 

Verwaltungsgerichts 
– 60 3 ff. 
– bei Vertragsstreitigkeiten: 60 

4 ff. 
– bei Verleihungsverhältnissen: 

60 21 ff. 
– bei wohlerworbenen Rechten: 

60 23 
– für Verantwortlichkeits-

ansprüche: 60 40 ff. 
– bei vermögensrechtlichen 

Streitigkeiten: 60 28 ff. 
– Kasuistik: 60 20, 26 f., 48 
– s. Vermögensstreitigkeiten 
– s. Verleihungsverhältnis 
– s. Vertrag, verwaltungs-

rechtlicher 
Klageänderung 
– s. Noven 
Klageverfahren 
– Allgemeines: Vorbem. 60-67 2 ff. 
– Prozessmaximen: Vorbem. 60-67 

5 ff. 
– Sachurteilsvoraussetzungen: 61  

7 f. 
– Legitimation: 61 4 ff. 
– Fristen: 67 30 
– Vertretung: 67 61 
– Rechtshängigkeit: 63 9 
– Parteien: 61 12 ff. 
– Beiladung 

– Allgemeines: 62 2 
– Zweck: 62 3; 41 60 ff. 
 



– beizuladende Dritte: 62 4 f. 
– Wirkungen: 62 6 ff. 
– Stellung des Beigeladenen:  

62 9 f. 
– Verfahren: 62 11 ff. 
– Anwendungsfälle: 62 16 

– Intervention: 67 19 
– Vorverfahren 

– Zweck: 63 2 f. 
– Form: 63 4 ff. 
– Wirkungen bei Unterlassung: 

63 10 ff. 
– Kasuistik: 63 13 

– vorläufiger Rechtsschutz: 67 57 
– Schriftenwechsel: 64 2 ff.; 67 47 
– Säumnis: 67 48 
– Nebenbegehren: 67 10 f. 
– Widerklage: 67 41 ff. 
– Instruktion: 65 2 ff.; 66 1 ff.; 67 9 
– Behauptungs- und Beweislast: 67 

24 ff. 
– Beweisverfahren: Vorbem. 60-67, 

8; 64 5 f.; 67 24, 48 f., 52, 67 
– neue Beweisaussage: 67 53 
– Vermittlung: 65 2 ff. 
– Kognition: Vorbem. 60-67 12 
– Bindungswirkung des 

Beschwerdeentscheids: 59 12 
– Erledigung: 

– 67 54 ff. 
– Vergleich 

– gerichtlicher: 65 5 ff. 
– und verwaltungs-

rechtlicher Vertrag: 65  
10 ff., 16 ff. 

– aussergerichtlicher: vgl. 58 
21 

– Form: vgl. 58 17 f. 
– Rückzug: § 285 ZPO; 

Vorbem. 60-67 8; 65 5, 9; 62 
10 (Beiladung) 

– Kosten 
– 67 35 f. 

– bei unterlassenem 
Vorverfahren: 63 10 ff. 

– Anwendbarkeit der 
arbeitsgerichtlichen 
Verfahrensbestimmungen in 
Dienststreitigkeiten: 67 63 

– Kasuistik: 67 67 
– s. Klage 
– s. Beweisverfahren 
– s. Vergleich 
Kognition 
– Begriff: 49 2 ff. 
– Grundsätze: 49 6 ff. 
– Wirkungen: 49 4 
– und beschränkte 

Aufhebungspflicht: 49 5, 32 ff. 
– Beschränkung der 

– Begriff: 49 28, 32 ff.; 56 12 ff. 
– durch Gesetz: 49 29 ff. 
– durch Praxis: 49 38 ff. 
– durch Gemeindeautonomie: 49 

38 ff. 
– im Bau- und Planungsrecht: 

49 45 
– bei Rechtsverweigerungs- und 

Rechtsverzögerungsbeschwerd
e: 53 3 ff., 30 ff. 

– bei Wahlbeschlüssen: 49 47 
– bei Prüfungs- und 

Promotionsentscheiden: 49 48 
f. 

– bei Entlassung 
öffentlichrechtlicher 
Dienstnehmer: 49 51 f. 

– andere: 49 46 
– Kasuistik: 49 53 

– Prüfungsvorgang: 49 34 ff. 
– im verwaltungsinternen 

Beschwerdeverfahren 
– 49 1 ff. 
– Kasuistik: 49 53 

– des Regierungsrats 
– bei Beschwerden gegen 



landeskirchliche Entscheide: 
59b 16 ff., 27 

– vor Verwaltungsgericht: 56 1 ff. 
– Beschwerdegründe: 56 4 ff. 
– Rechtsverletzungen: 56 5 ff. 
– Verfahrensfehler: 56 25 ff. 
– Ermessensfehler (als 

Rechtsverletzung): 56 23 f. 
– Unangemessenheit: 56 27 ff. 
– und beschränkte 

Aufhebungspflicht: 56 32 
– Beschränkung der: 56 33 ff. 
– Abgrenzungen: 56 37 ff. 
– und Planungsentscheide: 56 

44 ff. 
– und Prognosen: 56 44 ff. 
– und technische Fragen: 56 48 
– und Fachwissen: 56 48 f. 
– und örtliche Verhältnisse: 56 

50 f. 
– Kasuistik: 56 55 ff. 

– im Klageverfahren: Vorbem. 60-
67 12 

– s. Rechtskontrolle 
– s. Ermessenskontrolle 
– s. Normenkontrolle 
– s. Aufhebungspflicht, beschränkte 
Kognitionsbeschränkung 
– s. Kognition 
– s. Aufhebungspflicht, beschränkte 
– s. Beschwerdegründe 
Kollektivgesellschaft 
– Parteifähigkeit: Vorbem. 38 12; 

69 3 
Kommanditgesellschaft 
– Parteifähigkeit: Vorbem. 38 12 
Kommission 
– Vorbem. 38 18 (Fn); 45 19; 50  

21 f., 31 f.; 52 4; 55 21 
– s. Behörde 
– s. Schätzungskommission 
– s. Rekurskommission 
– s. Verwaltungskommission 

– s. Europäische 
Menschenrechtskonvention 

Kompetenz 
– s. Zuständigkeit 
– s. Delegation 
– s. Kompetenzkonflikt 
Kompetenzattraktion 
– 51 6 
Kompetenzdelegation 
– s. Delegation 
Kompetenzkonflikt 
– § 8 (Anhang) 
– 50 28; 51 8 
Konkrete Normenkontrolle 
– s. Normenkontrolle, inzidente 
Konkurrentenbeschwerde 
– 38 154 ff. 
– s. Beschwerdebefugnis 
Konzession 
– 52 10, 14, 39, 69 ff., 74 ff. 

(Begriff), 143, 173; 60 22, 25 f. 
Koordinationspflicht 
– 38 51 
Körperschaften, 
öffentlichrechtliche 
– Begriff, Arten: 68 36 
– Landeskirchen: 59b 3 ff. 
Kosten 
– §§ 33 ff. (Anhang) 
– Kostenauflage: Vorbem. 38 20, 

25 (an Rechtsnachfolger), 27 (bei 
Parteiwechsel), 27 (bei 
Gegenstandslosigkeit) 

– Kostenverlegung 
– von Amtes wegen: 39 11, 36, 

41 
– bei Beschwerdeänderung: 39 

21, 45 
– Noven: 39 46 f. 

– Kostenvorschuss: 38 53, 59 
(Anfechtbarkeit) 

– Sicherstellung: 61 8 
– und Parteistellung: 41 25, 42, 63 



– und formelle Beschwer: 43 8 
– und Beschwerdebefugnis: 38 233 
– und aufschiebende Wirkung: 44 

11, 36, 62 
– und Beschwerdeantrag: 39 11 
– bei Rechtsverweigerungs- und 

Rechtsverzögerungsbeschwerden: 
53 28 

– bei Anerkennung: 58 10 
– bei Ersatzvornahme: 52 56 
– für Beigeladenen: 41 61, 63 f.; 62 

13 
– des Zwischenverfahrens: 38 57 
– im Klageverfahren: 63 10 ff.; 67 

35 ff., 62 (Dienstrecht) 
– im Normenkontrollverfahren: 70 6 
– im Aufsichtsanzeigeverfahren: 

59a 31 f. 
– bei unterbliebenem Vorverfahren: 

63 10 ff. 
Kostenrisiko 
– Hinweis auf: 41 49 
Kostensicherstellung 
– 61 8 
Kündigung 
– im öffentlichrechtlichen 

Dienstverhältnis: 49 51 ff.; 55 11, 
34, 40 ff. 

– Nichtwiederwahl: 
– Voraussetzungen: 55 30 ff. 
– und aufschiebende Wirkung: 

44 10 
– Anspruch auf Wiederwahl: 55 

30 ff.; 44 10 (Fn) 
– und Verfügung: 55 30 
– Anfechtbarkeit: 55 30 ff.; 52 

196 (EMRK) 
– Entzug der Wahlfähigkeit, 

Beschwerdemöglichkeit: 59 
18 

 
 
 

L 

Laienbeschwerde 
– 39 7, 51 
Landessprachen 
– 39 4 
Landesverweisung 
– 38 231, 233 (Beschwerde-

befugnis); 52 111, 115 
Landwirtschaft 
– s. landwirtschaftliche 

Rekurskommission 
Landwirtschaftliche 
Rekurskommission 
– Zuständigkeit: 52 136 ff., 167;  

54 8 ff. 
– 41 27; 45 32; 53 23 
Legalitätsprinzip 
– und Prozessvergleich: 58 12, 14; 

65 17 
Legitimation 
– zur Beschwerde 

– s. Beschwerdebefugnis 
(Rechtsschutzinteresse) 

– zur Klage: 61 4 ff. 
Leistungsbegehren 
– 53 53 
– s. Klage 
Letztentscheidungsrecht 
– 49 35; 56 17 
Letztinstanzlichkeit 
– 52 6 f. 
Lücke 
– Begriff: 56 10 
– im VRPG: 42 7; 51 4; 59 19 f. 
 
 

M 

Magistratsperson 
– und Disziplinarrecht: 55 19 f. 
Marktzugangsbeschränkung 
– s. Submission 
Meinungsaustausch 



– § 7 (Anhang) 
– Vorbem. 38 8; 50 33 
Menschenrechtskonvention 
– s. Europäische 

Menschenrechtskonvention 
Mieter 
– Beschwerdebefugnis: 38 151 
Mitbericht 
– Begriff: 38 82 
– 42 5, 7 
Mitbewerberbeschwerde 
– 38 157 f. 
– s. Beschwerdebefugnis 
Miteigentumsgemeinschaft 
– Vorbem 38 12 f. (Parteifähigkeit) 
Mitteilungspflicht 
– § 7 (Anhang) 
– Vorbem. 38 8; 41 5 
– s. Vorverfahren 
Mittelbarkeitsprinzip 
– s. Unmittelbarkeitsprinzip 
Mitwirkungsbedürftige Verfügung 
– 60 9 f. 
Mitwirkungspflicht 
– § 21 
– Vorbem 38 3 (Fn 5); 38 165, 217; 

39 48; 41 55 
Mündlichkeit 
– unzulässig bei Beschwerden: 39 2, 

50; 40 8; 41 52, 58 
– unzulässig bei Klagen: 64 2; 67 47 
– unzulässig bei 

Normenkontrollanträgen: 70 1 
– zulässig bei Aufsichtsanzeigen: 

59a 22 
– und Verhandlung: 57bis 43 
– und Beweisabnahme: 57 15 
– und Urteilseröffnung: 57 28 f.; 67 

54 
Mutwilligkeit 
– 38 132; 53 44 
– s. auch Querulanz 
 

N 

Nachbar 
– Beschwerdebefugnis: 38 150 ff. 
Nachbesserung 
– s. Nachfrist 
– s. Verbesserung 
Nachfrist 
– im Beschwerdeverfahren: 39  

50 ff. 
– im Normenkontrollverfahren: 70 

2, 9 
– zur Verbesserung einer Eingabe: 

39 50 ff. 
Nebenbestimmungen 
– 44 11 
Neue Vorbringen 
– s. Noven 
Neuzuteilung 
– 52 167; 54 9; 56 62 
NHG 
– Art. 5: 38 225 
– Art. 12: 38 169, 222 ff., 226, 228 
– Art. 12a: 38 224 f. 
– Art. 12b: 38 209 
Nichteintreten 
– bei fehlender 

Sachurteilsvoraussetzung: 
Vorbem. 38 7 f. 

– bei Rechtsmissbrauch: 38 131 f. 
– keine reformatio in peius: 43 7 
Nichtigkeit 
– Allgemeines: 38 14 f. 
– Folgen: 38 14 
– 44 7 (Fn); 46 7; 59 15 
Nichtwiederwahl 
– Voraussetzungen: 55 30 ff. 
– und aufschiebende Wirkung: 44 

10 
– Anspruch auf Wiederwahl: 55  

30 ff.; 44 10 (Fn) 
– und Verfügung: 55 30 
– und Anfechtbarkeit: 55 30 ff.; 52 

196 (EMRK) 



– Beschwerdebefugnis gegen: 38 
154 ff., 233; 55 37 

– Entzug der Wahlfähigkeit, 
Beschwerdemöglichkeit: 59 18 

– 49 37; 52 196; 55 11, 18; 65 12 
Normenkontrolle 
– im Landeskirchenrecht: 59b 9 ff. 
– inzidente 

– und prinzipale: 68 54 
– gegenüber formellen 

Gesetzen: 68 62 
– bei Allgemeinverfügung: 38 

88 
– gegenüber Plänen: 38 92, 96 
– Durchführung von Amtes 

wegen: 56 6 
– nach prinzipaler 

Normenkontrolle: 68 7 
– Literatur: 56 7 (Fn) 

– prinzipale (abstrakte) 
– Begriff, Zweck: 68 5 ff. 
– vorsorgliche: 68 46 
– Anfechtungsobjekte: 68 8 ff. 
– in Kraft stehende Rechtssätze: 

68 46 f. 
– verwaltungsrechtlicher Natur: 

68 48 ff. 
– gegen Rechtssätze: 68 8 ff. 
– gegen Dekrete: 68 13 f. 
– gegen Verordnungen des 

Regierungsrats: 68 15 ff. 
– gegen Inkraftsetzungs-

entscheid: 38 18 
– gegen Verwaltungs-

verordnungen: 68 20 ff. 
– gegen Notverordnungen:  

68 18 
– gegen Allgemeinverfügungen: 

68 26 
– gegenüber Plänen 38 90 ff. 

(Richtplan), 94 ff. 
(Nutzungsplan) 

– gegen Gemeindeerlasse: 68  
27 ff. 

– gegen Erlasse von Anstalten: 
68 35 ff. 

– gegen Erlasse von Privaten:  
68 39 

– gegen Gewohnheitsrecht:  
68 40 f. 

– gegen Genehmigungen:  
68 42 ff. 

– Einfluss auf inzidente: 68 7 
– Ausschluss: 68 45 ff., 50 
– und EMRK 52 202 
– Konkurrenzen: 68 54 (zur 

inzidenten Normenkontrolle), 
55 f. (zum Beschwerde-
verfahren), 57 (zur Gemeinde-
beschwerde), 58 f. (zur 
staatsrechtlichen Beschwerde) 

– Prüfungsumfang: 68 60 ff. 
– Kognition: 68 64 ff. 
– Aufhebungsentscheid: 71 1 ff. 
– Wirkungen des 

Aufhebungsentscheids: 72  
12 ff. 

– Publikation: 71 5 f. 
– Frist: 68 69 ff. 
– Kasuistik: 68 73 (allgemein), 

74 f. (Anfechtungsobjekt), 76 
(Kognition), 77 (Verfahren) 

Normenkontrollverfahren 
– Parteifähigkeit: 69 2 ff., 5 (von 

Verwaltungsbehörden) 
– Parteien: 69 6 f. 
– Antragsbefugnis 

– schutzwürdige eigene 
Interessen: 69 8 ff. 

– virtuelle Betroffenheit: 69  
12 ff. 

– oberster Verwaltungs-
behörden: 69 18 f. 

– Kasuistik: 69 20 f. 
– Schriftlichkeit: 70 1 
– Antrag und Begründung: 70 2 
– Schriftenwechsel: 70 4 
– und aufschiebende Wirkung 



– Voraussetzungen: 72 3 
– Wirkungen: 72 4 f. 
– Verfahren: 72 7 ff. 

– Zuständigkeit: 70 3 
Notare 
– Beschwerdebefugnis: 38 233 
– Disziplinarwesen: 55 26 
– öffentlichrechtliches 

Vertragsverhältnis: 55 26, 46 
– 52 14, 22, 100 
Noven 
– Grundsatz: 39 44 ff. 
– Zulässigkeit: 39 38, 44 ff. 
– und Schriftenwechsel: 41 57 
– s. Beschwerdeänderung 
Nutzungsplan 
– als Anfechtungsobjekt: 38 94 ff. 
– und aufschiebende Wirkung:  

44 17 ff. 
– und EMRK: 52 165 
– 38 65 f.; 45 13 
 
 

O 

Obergericht 
– Zuständigkeitskonflikt: § 8 Abs. 3 

(Anhang) 
– Zuständigkeit in Disziplinar-

sachen: 55 5, 28 f. 
– als Aufsichtsinstanz: 59a 24 
– Verwaltungsgericht als Abteilung 

des: 67 6, 55 
Obergerichtsschreiber 
– als Verfahrensleiter: 57 4 
Obiter dictum 
– und Bindungswirkung: 58 35 
Öffentliches Dienstrecht 
– s. öffentlichrechtliches 

Dienstverhältnis 
Öffentliches Recht 
– und Zivilrecht: 55 43; 60 37 
Öffentlichkeit 
– Zweck: 57 20 

– von Akten: 42 7 ff. 
– Anforderungen der EMRK: 57  

22 f., 28 
– Formen 

– Parteiöffentlichkeit: 57 24 ff. 
– Publikumsöffentlichkeit:  

57 27 f. 
– Beratungsöffentlichkeit: 57 27 

– im Klageverfahren: 66 4 ff. 
– Ausnahmen 

– Gründe: 66 5 ff. 
– Verfahren: 66 15 ff. 

Öffentlichrechtlicher Vertrag 
– s. Vertrag, verwaltungsrechtlicher 
Öffentlichrechtliches Dienst-
verhältnis 
– 50 1 ff.; 59 1 ff. 
– 60 10; Vorbem. 60-67 3, 10; 63 7; 

64 4; 65 12; 67 27, 31, 35, 45,  
62 ff. (Verfahrenskosten) 

– und EMRK: 52 196 f. 
– Rechtswege 

– bei schweren Disziplinar-
massnahmen: 55 11 ff. 

– bei anderen Disziplinar-
massnahmen: 55 35 

– bei Weisungen: 55 29 
– bei Nichtwiederwahl: 55 30 ff. 
– bei ordentlicher Kündigung: 

55 34 
– bei Disziplinarmassnahmen 

gegen Richter: 55 19 
(Oberrichter), 28 

– bei Disziplinarmassnahmen 
gegen Staatsanwälte: 55 28 

– bei Disziplinarmassnahmen 
gegen Bezirksamtmänner:  
55 28 

– bei Disziplinarmassnahmen 
gegen Notare: 55 26 

– Konkurrenzen: 55 38 f. 
(Verwaltungsbeschwerde),  
40 ff. (verwaltungsgerichtliche 
Klage), 43 (zivilrechtliche 



Klage), 36 f. (staatsrechtliche 
Beschwerde) 

– Kasuistik: 55 44 ff. 
– Kognition des Verwaltungs-

gerichts im öffentlichen 
Dienstrecht 
– 49 37, 51 ff.; 59 1 ff. 
– Kritik an der Regelung: 59 19 
– Kasuistik: 59 21 f. 

– kirchliches (öffentliches) 
Dienstrecht: 59b 25 ff. 

– Angestellte 
– 55 23 
– und Überprüfungsbefugnis bei 

Beschwerdeentscheiden: 49 
37, 50 f. 

– und Disziplinarrecht: 55  
11 ff.; 59 10 

– privatrechtliche: 55 23 f., 43; 
45 23 

– Nichtwiederwahl 
– Voraussetzungen: 55 30 ff. 
– und aufschiebende Wirkung: 

44 10 
– Anspruch auf Wiederwahl: 55 

30 ff.; 44 10 (Fn) 
– und Verfügung: 55 30 
– und Anfechtbarkeit: 55 30 ff.; 

52 196 (EMRK) 
– Beschwerdebefugnis gegen: 

38 154 ff., 233 
– Entzug der Wahlfähigkeit, 

Beschwerdemöglichkeit:  
59 18 

– 49 37; 52 196; 55 11, 18; 65 
12 

– Disziplinarrecht 
– Begriff: 59 3 f. 
– Disziplinarbehörden: 55 27 f. 
– und aufschiebende Wirkung: 

44 16 
– Adressaten: 55 19 ff. 
– Anwendung durch 

Verwaltungsgericht: 59 3 ff. 

– und Bindungswirkung von 
Beschwerdeentscheiden: 59 12 

– Abgrenzung zur Sitzungs-
polizei: 57bis 9b 

– Rechtsschutz: 55 1 ff. 
– Inhalt und Wirkungen des 

Beschwerdeentscheids:  
59 3 ff. 

– und EMRK: 52 196 
Offizialgrundsatz 
– s. Untersuchungsgrundsatz 
– s. Offizialmaxime 
Offizialmaxime 
– Begriff: 43 5 (Fn), vgl. auch  

38 220; 39 11, 41 (beide 
Kostenverlegung); 43 8, 21 

– und Vergleich: 58 12 ff. 
Ordnungsbusse 
– s. Sitzungspolizei 
– im Verfahren vor Steuer-

rekursgericht: 57bis 25 
– nicht im Verfahren vor Ver-

waltungsbehörden: 57bis 25 f. 
– Voraussetzungen: 57bis 13 ff.,  

17 ff., 35 
– rechtliches Gehör: 57bis 41 ff. 
– Geltung von Art. 6 EMRK:  

57bis 10 ff. 
– als strafrechtliche Sanktion:  

57bis 2 ff. 
– Anfechtbarkeit: 57bis 45 
– Kasuistik: 57bis 48 
Organ 
– s. Behörde 
 
 
 

P 

Pachtrecht 
– und Zuständigkeit: 54 13 f. 
Partei 
– Begriff: 41 16 
– Parteistellung 



– durch verfahrensrechtlichen 
Bezug: 41 21 ff. 

– durch materiellen Bezug: 41 
31 ff. 

– durch Willenserklärung: 41 39 
– Adressat 

– einer Verfügung: 38 12 ff.;  
41 17 ff., 24 

– und Allgemeinverfügung:  
38 86 ff. 

– von Genehmigungsent-
scheiden: 38 111 ff., 116 

– von Disziplinarverfügungen: 
55 19 ff. 

– Dritte: 38 149 ff. 
– Beschwerdeführer: 41 23 
– Beiladung/Beigeladene 

– im Verwaltungsverfahren 
– Zweck: 41 60 f. 
– Voraussetzung: 41 62 
– Wirkungen: 41 61, 64 
– Verfahren: 41 65 ff. 
– und formelle Beschwerde: 

38 147 
– Kasuistik: 41 68 

– im Klageverfahren 
– Allgemeines: 62 2 
– Zweck: 62 3; 41 60 ff. 
– beizuladende Dritte:  

62 4 f. 
– Wirkungen: 62 6 ff. 
– Stellung des Beige-

ladenen: 62 9 f. 
– Verfahren: 62 11 ff. 
– Kasuistik: 62 15 ff. 
– Anwendungsfälle: 62 16 

– Stellung der Vorinstanz 
– im Verwaltungsverfahren:  

41 25 
– im Klageverfahren: 61 12 ff. 

– Stellung der Vorvorinstanz: 41 37 
– im Normenkontrollverfahren: 70 4 
– Dritte: 41 31 ff. 

– andere: 41 30 
– Kasuistik: 41 40 ff. 
– s. Parteiöffentlichkeit 
– s. Parteiwechsel 
Partei, politische 
– und Beschwerdebefugnis: 38 183 
Parteibefragung 
– 57 12, 15, 19 
Parteibefragung, formelle 
– 67 53 
Parteibezeichnung 
– Berichtigung: Vorbem. 38 24 
Parteifähigkeit 
– Vorbem. 38 9 ff. 
– von Verwaltungsbehörden im 

Normenkontrollverfahren: 69 5 
Parteikosten 
– s. Kosten 
Parteilehre 
– Grundsätze: 41 14 ff. 
– Kritik an der Rechtsprechung:  

41 42 
– s. Partei 
Parteiverhör 
– 67 53 
Parteiwechsel 
– Vorbem. 38 23 ff. 
– kein Parteiwechsel: Vorbem. 38 

24 
– von Gesetzes wegen: Vorbem. 38 

25 f. 
– auf Antrag: Vorbem. 38 27 ff. 
– Parteistellung: Vorbem. 38 29 f. 
– zwangsweiser: Vorbem. 38 31 
Patentinhaber 
– Beschwerdebefugnis: 38 175 
Perpetuatio fori 
– Vorbem. 38 7 
Petition 
– Grundsätze: 59a 35 ff. 
– gegenüber Gerichten, 

Zulässigkeit: 59a 36 
– Kosten: 59a 37 



– Anfechtbarkeit: 59a 38 
Plan 
– s. Nutzungsplan 
– s. Richtplan 
Planungseinsprache 
– s. Einsprache 
Planungszone 
– als Anfechtungsobjekt: 38 98, 107 
– und aufschiebende Wirkung:  

44 62 
– als Anordnung vorsorglichen 

Charakters: 52 203 
– und EMRK: 52 203 f. 
Politische Rechte 
– s. Abstimmungsbeschwerde 
– s. Stimmrechtsbeschwerde 
Polizeibewilligung 
– s. Bewilligung 
Popularbeschwerde 
– 38 128, 155, 218 
Präsident 
– des Verwaltungsgerichts: s. 

Instruktion 
Presse 
– s. Öffentlichkeit 
– s. Sitzungspolizei 
Privatrecht 
– s. Zivilrecht 
Prorogation 
– Unzulässigkeit: 51 5 
– Sprungbeschwerde als Ausnahme: 

48 2 ff. 
Prozess 
– s. auch Verfahren... 
Prozessentscheid 
– 58 2 f. 
– zufolge Beschwerderückzug: 58  

4 ff. 
– zufolge Anerkennung: 58 7 ff. 
– zufolge Vergleichs: 58 12 ff.; 65 

8, 15 
– zufolge Wiedererwägung: 38 131; 

39 9 

– bei fehlender 
Sachurteilsvoraussetzung: 
Vorbem. 38 2, 7 f., 25, 27 

– bei fehlendem aktuellen Interesse: 
38 141; 69 17 (Normenkontrolle) 

– bei Parteiwechsel: Vorbem. 38 
25, 27 

– Kostenverlegung: 58 10; Vorbem. 
38 27; 53 28 

– Kasuistik: 58 26 ff. 
– s. Entscheid 
Prozesserledigung 
– s. Beschwerdeerledigung 
– s. Prozessentscheid 
– s. Normenkontrolle 
– im Klageverfahren: 67 54 ff. 
Prozessfähigkeit 
– Prozessfähigkeit: Vorbem. 38  

32 ff. 
– von Verwaltungsbehörden im 

Normenkontrollverfahren: 69 5 
Prozessleitende Verfügung 
– s. Zwischenentscheid 
Prozessmaximen 
– Vorbem. 60-67 7 ff. 
Prozessökonomie 
– und formelle Beschwer: 38 148, 

214 
– 41 4; 44 62; 45 13; 48 2, 8, 21; 53 

42; 58 35; 59 14; 64 2; 67 22, 31 
Prozessvoraussetzungen 
– s. Sachurteilsvoraussetzungen 
Prüfungen 
– s. Zuständigkeit 
– s. Kognition 
– s. Prüfungsentscheide 
Prüfungsbefugnis 
– s. Kognition 
Prüfungsdichte 
– s. Kognition 
– s. Aufhebungspflicht, beschränkte 
Prüfungsentscheide 
– Kognition: 49 48 ff. 



– s. Bildungswesen 
Publikation 
– im Normenkontrollverfahren: 71  

5 f. 
– durch Gemeindebehörden: 68  

71 f. 
– Wirkung: 68 72 
– s. Eröffnung 
 
 

Q 

Querulanz 
– und Beschwerdebefugnis: 

Vorbem. 38 36 f.; 38 130 ff. 
– und Justizanspruch: Vorbem. 38 

37 
– Indizien: Vorbem. 38 41 ff. 
 
 

R 

Realakt 
– Begriff: 38 79 
– mit Aussenwirkung: 38 83 
– als Anfechtungsobjekt: 38 79 ff. 
Rechte, politische 
– s. Abstimmungsbeschwerde 
– s. Stimmrechtsbeschwerde 
Rechtliches Gehör 
– § 15 (Anhang) 
– Begriff: 53 31 f., 50 ff. 
– bei reformatio in peius: 43 23 
– und aufschiebende Wirkung:  

44 47 ff. 
– bei Entzug der Prozessfähigkeit: 

Vorbem. 38 38 
– und Geheimakten: 42 9 ff. 
– und Rechtsverweigerungs-

beschwerde: 53 31 f., 50 ff. 
– und Einsprache: 45 13 
– bei Ordnungsbusse: 57bis 41 ff. 
– s. Rechtsverweigerung (formelle) 
– und Amtssprache: 39 4 

– und Vernehmlassungsverfahren: 
41 10 

– s. Akteneinsichtsrecht 
Rechtsanspruch 
– als Zuständigkeitskriterium bei 

Subventionen: 52 175 ff. 
Rechtsanwältin/-anwalt 
– s. Anwalt/Anwältin 
Rechtsanwendung 
– von Amtes wegen: 49 15 
– s. Rechtsverletzung 
– s. Kognition 
– s. Rechtskontrolle 
– s. Normenkontrolle 
Rechtsbegehren 
– s. Antrag 
Rechtsbegriff, unbestimmter 
– s. unbestimmter Rechtsbegriff 
Rechtsbehelf 
– Begriff: 45 48 
– Wiedererwägung: § 25 (Anhang); 

45 49 f. 
– Aufsichtsanzeige: 45 51; 59a 1 ff. 
– Wiederaufnahme: §§ 27 ff. 

(Anhang); 45 41 
Rechtsdienst Regierungsrat 
– Instruktion: 50 11 ff. 
– Verfahren vor: 50 14 ff. 
Rechtsetzung 
– durch Private: 68 39 
Rechtsfähigkeit 
– s. Parteifähigkeit 
– s. Prozessfähigkeit 
Rechtsfehler 
– s. Rechtsverletzung 
– s. Rechtskontrolle 
Rechtsgleichheit 
– § 3 (Anhang) 
Rechtshängigkeit 
– im Klageverfahren: 63 9 
Rechtskontrolle 
– durch Verwaltungsbehörden:  

49 10 ff., 14 ff. 



– durch das Verwaltungsgericht:  
56 5 ff. 

– in Gemeindeangelegenheiten:  
49 38 ff. 

– in Bau- und Planungssachen:  
49 45 

– bei Wahlen: 49 47 
– bei Prüfungs- und Promotions-

entscheiden: 49 48 f. 
– bei Entlassung öffentlich-

rechtlicher Dienstnehmer: 49 51 f. 
– s. Rechtsverletzung 
– s. Kognition 
– s. Normenkontrolle 
Rechtskraft 
– Ausdehnung durch Beiladung:  

41 61; 62 6 
– und Rückweisung: 58 32 
– von Erwägungen bei Rück-

weisung: 38 62 
– von prozessleitenden Ver-

fügungen: 38 56 
– und Fristenlauf: 40 10, 22 
– und Beiladung: 41 61 
– im Klageverfahren: Vorbem. 60-

67 13; 62 6 (Beiladung) 
– bei Konkurrenz zwischen 

Beschwerde- und Klageverfahren 
im Disziplinarrecht: 55 40 ff. 

– im Normenkontrollverfahren: 68 
7, 55; 69 16; 72 1 ff., 15, 18 
– und aufschiebende Wirkung: 

44 15 
– Teilrechtskraft: 38 50 
– Beseitigung 

– § 25 (Anhang; Wieder-
erwägung) 

– § 26 (Anhang; Widerruf) 
– §§ 26 ff. (Anhang; Wieder-

aufnahme) 
– 38 24, 39; 41 13, 32; 44 9, 15, 17, 

62; 45 5; 53 25; 55 41; 58 3 
Rechtsmissbrauch 
– und Beschwerdefrist: 39 53 

– und Beschwerdebefugnis: 38 131 
Rechtsmittel 
– Begriff: 45 3 
– Arten: 45 4 ff. 
– reformatorische/kassatorische:  

45 8 
– ordentliche: 45 4 f., 11 ff. 
– ausserordentliche: 45 4 f., 41 ff. 
– vollkommene: 45 6 
– unvollkommene: 45 6 
– selbständige/unselbständige: 45 9 
– prinzipale/subsidiäre: 45 10 
– s. Beschwerde 
– s. Gemeindebeschwerde 
– s. staatsrechtliche Beschwerde 
Rechtsmittelbehörde 
– bei Rechtsverweigerungs-/Rechts-

verzögerungsbeschwerde: 40 18 
– s. Zuständigkeit 
Rechtsmittelbelehrung 
– Pflicht: § 23 Abs. 3 (Anhang);  

38 9 (Fn); 67 56 
– Inhalt: § 23 Abs. 3 (Anhang);  

39 52 
– unrichtige: 51 7 
– und Frist: 40 21 
Rechtsmittelfristen 
– s. Frist 
Rechtsmittelzug 
– s. Zuständigkeit (funktionelle) 
Rechtsnachfolge 
– Vorbem. 38 25 
Rechtsöffnungstitel 
– Vergleich als: 65 15 
Rechtsprechung 
– Delegation der: 47 2 ff. 
Rechtssatz 
– Begriff: 68 8 
– Arten: 68 8 ff., 13 ff. 
– und EMRK: 52 202 
– ungültiger: 56 5 ff. 
– als Anfechtungsobjekt im 

Normenkontrollverfahren: 68 8 ff. 



– Anfechtbarkeit 
– 68 5 ff. 
– landeskirchlicher: 59b 9 ff. 

– s. auch Genehmigung 
– s. Normenkontrolle, prinzipale 
Rechtsschrift 
– Schriftlichkeit: 39 2 
– Unterschrift: 39 3 
– Sprache: 39 4 
– Inhalt: 39 5 ff. 
– Antrag: 39 5 ff. 
– Begründung: 39 39 ff. 
– Noven: 39 44 ff. 
– Beilagen: 39 48 f. 
– Kasuistik: 39 57 
– 41 5; 54 6; 59 11 
Rechtsschutz 
– Umfang: 49 2 ff. 
– Defizite: 45 24; 59 19 f. (im 

Dienstrecht) 
– Abgrenzung kirchlicher-

staatlicher: 59a 4 ff. 
– s. Beschleunigungsgebot 
– einstweiliger 

– s. vorsorgliche Massnahmen 
– s. aufschiebende Wirkung 

– s. Rechtsschutzinteresse 
Rechtsschutz, vorläufiger 
– 44 2 ff. 
– s. vorsorgliche Massnahmen 
– s. aufschiebende Wirkung 
Rechtsschutzmittel 
– 45 2 
– s. Rechtsmittel 
– s. Rechtsbehelf 
– s. Beschwerde 
– s. Rekurs 
– s. Verwaltungsgerichtsbeschwerde 
– s. Rechtsverweigerung 
– s. Rechtsverzögerung 
– s. Klage 
– s. Normenkontrolle 
– s. Wiedererwägung 

– s. Wiederaufnahme 
– s. Erläuterung 
– s. Berichtigung 
Rechtsschutzinteresse 
– s. Beschwerdebefugnis 
Rechtssicherheit 
– und formelle Beschwer: 38 148 
Rechtsverhältnis 
– untergegangenes, Feststellung:  

38 33 
– zukünftiges, Feststellung: 38 31 f. 
– s. Vertrag, verwaltungsrechtlicher 
Rechtsverletzung 
– Begriff, Arten: 49 14 ff. 
– mangelhafte Sachverhalts-

abklärung: 49 10 ff., 14 
– bei Ermessensbetätigung: 49 20 ff. 
– und Unangemessenheit: 49 21 ff. 
– s. Normenkontrolle 
– s. Kognition 
– s. Ermessen 
Rechtsverweigerung 
– Begriff: 53 30 ff. 
– formelle 

– 53 31 ff. 
– Verletzung des rechtlichen 

Gehörs: 53 50 
– Verletzung von Zuständig-

keitsvorschriften: 53 48 
– Verletzung der Ausstands-

vorschriften: 53 49 
– Verletzung des Akten-

einsichtsrechts: 53 51 f. 
– materielle: 53 31 
– als Anfechtungsobjekt von 

Vollstreckungsentscheiden: 38 
122 

– Beschwerdefrist: 40 12; 53 20 
– Regierungsrat als Beschwerde-

instanz: 40 18 
– Verwaltungsgericht als 

Beschwerdeinstanz: 53 1 ff. 
– und Akteneinsicht: 42 12 



– und aufschiebende Wirkung:  
44 15 

– s. Rechtsverzögerung 
– s. Rechtsverweigerungs-

beschwerde 
– s. Rechtsverzögerungsbeschwerde 
Rechtsverweigerungsbeschwerde 
– Zweck: 53 2 f. 
– Beschwerdegründe 

– 53 5 f., 30 ff., 48 ff. 
– wegen Verletzung von 

Zuständigkeitsvorschriften: 53 
48 

– wegen Verletzung der 
Ausstandsvorschriften: 53 49 

– wegen Verletzung des 
rechtlichen Gehörs: 53 50 

– wegen Verletzung des 
Akteneinsichtsrechts: 53 51 f. 

– als Zuständigkeitsnorm: 53 4 
– Anfechtungsobjekt: 53 12 ff. 
– Frist: 53 20 f. 
– gegen Entscheide des Steuer-

rekursgerichts: 54 15 ff.; 53 17, 22 
– gegen Aufsichtsanzeige-

entscheide: 53 15 
– Beschwerdebefugnis: 53 18 f. 
– Beschwerdeinstanz: 53 22 f. 
– Rügeprinzip: 53 24 
– aufschiebende Wirkung: 53 25 f. 
– Prüfungsumfang: 53 27 
– nur gegen Mängel im vor-

instanzlichen Verfahren: 53 6 
– Verfahrenskosten: 53 28 
– Verfahrenserledigung: 53 29 
– als Vollzugsklage: 53 53 
– Konkurrenzen 

– zur Beschwerde gestützt auf  
§ 40 Abs. 4: 53 8 

– zur Beschwerde gestützt auf  
§ 52: 53 10 

– Kasuistik: 53 54 
 

Rechtsverzögerung 
– Begriff: 53 36 ff. 
– und zureichende Gründe: 53 40 ff. 
– zulässige Beurteilungsdauer:  

53 46 f. 
– als Anfechtungsobjekt von Voll-

streckungsentscheiden: 38 122 
– Beschwerdefrist: 40 12; 53 20 
– Regierungsrat als Beschwerde-

instanz: 40 18 
– Verwaltungsgericht als 

Beschwerde-instanz: 53 1 ff., 22 
– und aufschiebende Wirkung:  

44 15 
– s. Rechtsverweigerung 
– s. Rechtsverweigerungs-

beschwerde 
– s. Rechtsverzögerungsbeschwerde 
Rechtsverzögerungsbeschwerde 
– Zweck: 53 2 f. 
– Beschwerdegründe: 53 5, 36 ff. 
– als Zuständigkeitsnorm: 53 4 
– Anfechtungsobjekt: 53 12 ff. 
– Frist: 53 20 f. 
– gegen Entscheide des 

Steuerrekursgerichts: 54 15 ff. 
– Beschwerdebefugnis: 53 18 f. 
– Beschwerdeinstanz: 53 22 f. 
– Rügeprinzip: 53 24 
– aufschiebende Wirkung: 53 26 
– Prüfungsumfang: 53 27 
– Beurteilungskriterien 

– 53 36 ff. 
– Bedeutung der Angelegenheit 

für Beschwerdeführer: 53 42 
– Umfang und Schwierigkeit 

des Falls: 53 43 
– Verhalten des Beschwerde-

führers: 53 44 
– Behandlung des Falls durch 

Behörden: 53 45 
– Dauer (Fristen): 53 46 f. 
 



– Verfahrenkosten: 53 28 
– Verfahrenserledigung: 53 29, 39 
– als Vollzugsklage: 53 53 
– Konkurrenzen 

– zur Beschwerde gestützt auf  
§ 40 Abs. 4: 53 8 

– zur Beschwerde gestützt auf  
§ 52: 53 10 

– Kasuistik: 53 54 
Rechtsweggarantie 
– 53 32 
Referentenaudienz 
– 57 18 
Reformatio 
– in melius: 43 3 ff. 
– in peius: 43 2 ff. 
– bei Rückweisungsentscheiden:  

43 11 ff. 
– Zulässigkeit 

– vor Verwaltungsbehörden:  
43 15 ff. 

– vor Verwaltungsgericht:  
43 26 ff. 

– im Mehrparteienverfahren:  
43 27 ff. 

– und Widerruf: 43 18 ff. 
– im Steuerrecht: 43 21 f., 33 
– Kasuistik: 43 32 f. 
Regierungsrat 
– Beschwerdebefugnis: 38 207 f. 
– als Beschwerdeinstanz gegen 

landeskirchliche Entscheide:  
59b 22 

– Zuständigkeit: 46 5 f., 11 ff. 
– Rechtsdienst des 

– Instruktion: 50 11 ff. 
– Verfahren vor: 50 14 ff. 

Reglement 
– 38 12; 45 23; 47 10; 49 15; 50 30; 

68 12, 21, 24, 30, 32 
Rekurs 
– 45 31 f. 
Rekurskommission 

– s. Rekurskommission, 
landwirtschaftliche 

Rekurskommission, landwirt-
schaftliche 
– Zuständigkeit: 52 136 ff., 167;  

54 8 ff. 
– 41 27; 45 32; 53 23 
Replik 
– im Klageverfahren: 64 2 ff. 
– s. Vernehmlassung (weiterer 

Schriftenwechsel) 
Res iudicata 
– s. Rechtskraft 
Richtlinien 
– 38 76 f.; 68 21 f. 
Richtplan 
– Begriff: 38 91 
– als Anfechtungsobjekt: 38 91 ff. 
– und EMRK: 52 163 f. 
Römisch-Katholische Landeskirche 
– s. Kirchenrecht 
RPG 
– Art. 2 Abs. 3 RPG: 49 40 
– Art. 5 RPG: 38 100 
– Art. 6 RPG: 38 91 
– Art. 21 Abs. 2 RPG: 38 96 
– Art. 24 RPG: 38 100 
– Art. 25 RPG Abs. 1: 38 96 
– Art. 27 RPG: 38 98 
– Art. 33 Abs. 3 RPG: 38 168 
– Art. 34 Abs. 1 RPG: 38 102 
– Art. 34 Abs. 2 RPG: 38 209 
– Art. 34 Abs. 3 RPG: 38 100, 102 
Rückweisung 
– und reformatio in peius: 43 11 ff. 
– und materielle Rechtskraft: 58 32; 

38 62 
– s. Rückweisungsentscheid 
Rückweisungsentscheid 
– Begriff: 38 60 ff. 
– Bindungswirkung: 38 62 ff., 58 35 
– und staatsrechtliche Beschwerde: 

38 64 



– des Grossen Rates: 38 65 ff. 
– Kasuistik: 38 69 
Rückzug 
– im Beschwerdeverfahren 

– Voraussetzungen: 58 4 
– Form: 58 4 
– und Wiedererwägung: 58 5 
– bei reformatio in peius: 43 1, 

24 f. 
– im Klageverfahren: § 285 ZPO; 

Vorbem. 60-67 8; 65 5, 9; 62 10 
(Beiladung) 

– Einspracherückzug im Steuer-
verfahren: 43 21; 58 4 

– Kasuistik: 58 38 
Rügeprinzip 
– 39 5, 39; 49 9 
– bei Rechtsverweigerungs- und 

Rechtsverzögerungsbeschwerden: 
53 24 

– bei Normenkontrollanträgen:  
70 2, 8 

 
 

S 

Sachentscheid 
– 58 2 f. 
– Begriff: 38 20 ff. 
– und Delegation: 47 2 ff.; 50 18 ff. 
– -vorbereitung: 50 18 ff. 
– s. Verfügung 
– s. Feststellungsverfügung 
– s. Vorentscheid 
– s. Teilentscheid 
– s. Zwischenentscheid 
– s. Rückweisungsentscheid 
– s. Genehmigung 
– s. Abschreibung 
– s. Beschwerderückzug 
– s. Gegenstandslosigkeit 
– s. Beschwerdeerledigung 
– s. Vergleich 
– Inhalt und Wirkungen im 

Disziplinarrecht: 59 3 ff. 
– im Normenkontrollverfahren:  

71 1 ff.; 72 12 ff. 
Sachlegitimation 
– 61 4 ff. 
– 38 125 (Fn) 
– s. auch Beschwerdebefugnis 
Sachurteilsvoraussetzungen 
– Vorbem. 38 1 ff. 
– Begriff: Vorbem. 38 1 f. 
– Arten 

– Parteifähigkeit: Vorbem. 38  
9 ff. 

– Prozessfähigkeit: Vorbem. 38 
32 ff. 

– Beschwerdebefugnis: 38  
125 ff. (s. Beschwerde-
befugnis) 

– Anfechtungsobjekt: 38 3 ff.  
(s. Anfechtungsobjekt) 

– Antrag: 39 5 ff. (s. Antrag) 
– Begründung: 39 39 ff.  

(s. Begründung) 
– Schriftform: 39 2 
– Unterzeichnung: 39 3 
– Fristwahrung: 40 6 ff.; 

Vorbem. 38 47 f. 
– Zustimmung des gesetzlichen 

Vertreters: Vorbem. 38 32 f., 
48 

– Vertretungsbefugnis: Vor-
bem. 38 49; § 18 (Anhang) 

– Zuständigkeit der Rechts-
mittelinstanzen: 46 f.; 51 2 ff.; 
52 11 ff.; 53 2 ff.; 54 3 ff.; 55 
3 ff. (s. Zuständigkeit) 

– Prüfung 
– Vorbem. 38 3 ff. 
– von Amtes wegen: Vorbem. 

38 3 f. 
– Prüfungsfolge: Vorbem. 38  

5 f. 
– Heilung bei Fehlen: Vorbem.  

38 7 



– Folgen bei Fehlen: Vorbem. 38 8 
– Parteiwechsel 

– Vorbem. 38 23 ff. 
– kein Parteiwechsel: Vorbem. 

38 24 
– von Gesetzes wegen: 

Vorbem. 38 25 f. 
– auf Antrag: Vorbem. 38 27 ff. 
– Parteistellung: Vorbem. 38  

29 f. 
– zwangsweiser: Vorbem. 38 31 
– im Klageverfahren: 61 8 

Sachverhalt 
– rechtserheblicher: 39 17; 49 10 
– unrichtiger/unvollständiger:  

49 10 ff. 
– als Beschwerdegrund: 49 10 ff. 
– Ergänzung: 49 13 
– s. Noven 
– s. Untersuchungsgrundsatz 
Sachverständiger 
– 41 14, 30; 49 49; 56 48 
Sachzusammenhang 
– und Beschwerdeänderung: 39 46 
Sanktionen 
– wegen Anstandsverletzungen im 

Verfahren: 57bis 36 ff. 
– Ordnungsbusse und Verweis als 

strafrechtliche: 57bis 2 ff. 
– Abgrenzung zum Disziplinarrecht: 

57bis 9b 
– und Anwendung der EMRK: 57bis 

10 ff. 
Säumnis 
– Vorbem. 38 47a; 40 7; Vorbem. 

60-67 9; 64 5; 67 1 f., 31, 34, 48 
Schadenersatz 
– s. Verantwortlichkeit 
Schätzungskommission nach 
Baugesetz 
– Zuständigkeit: 54 7 
Schriftenwechsel 
– im Klageverfahren: 64 2 ff. 

– im Beschwerdeverfahren: 
– Zweck: 41 10 ff. 
– Beschwerdeantwort: 41 13 
– Stellungnahme: 41 13 
– Vorinstanz: 41 13, 25, 27, 37 
– und Verfahrensbeteiligung:  

41 10 ff. 
– Vorprüfungsverfahren: 41 4 ff. 
– im Normenkontrollverfahren: 

70 4, 7 
– Inhalt: 41 43 ff. 
– Verfahren: 41 47 ff. 
– Frist: 41 51 ff. 
– Form: 41 51 ff. 
– Verzicht: 41 4 ff. 
– weiterer Schriftenwechsel: 41 

56 ff. 
– und Beiladung: 41 63 
– Kasuistik: 41 59 

Schriftform 
– der Beschwerde: 39, 2, 50; 40 8; 

41 52, 58 
– der Klage: 64 2; 67 47 
– des Normenkontrollantrags: 70 1 
– keine bei Aufsichtsanzeigen:  

59a 22 
– s. auch Mündlichkeit 
Schuldbetreibung 
– s. Vollstreckung 
Schule 
– s. Prüfungen 
– s. Prüfungsentscheide 
– s. Bildungswesen 
Schutznormerfordernis 
– 38 125 (Fn), 153 
Schutzwürdiges Interesse 
– s. Interesse, schutzwürdiges 
Sichtverbindung 
– Beschwerdebefugnis bei: 38 150 
Sistierung 
– 38 53; 53 36; 57 6 
Sitte 
– im Verfahren: 57bis 1 ff. 



– Verletzung der: 57bis 17 ff. 
– Sanktionen bei Verletzung: 57bis 

36 ff. 
– Kasuistik: 57bis 48 
– s. Sitzungspolizei 
Sitzungspolizei 
– Grundsätze, Normcharakter:  

57bis 2 ff. 
– und EMRK: 57bis 10 ff. 
– geschütztes Rechtsgut: 57bis 13 ff. 
– Anstandsverletzung 

– 57bis 17 ff. 
– Täter: 57bis 29 ff. 
– Rechtfertigungsgründe:  

57bis 34 
– Verschulden: 57bis 35 

– Formen von Anstandsver-
letzungen 
– Allgemeines: 57bis 17 f. 
– Beleidigungen: 57bis 19 f. 
– Tätlichkeiten: 57bis 21 ff. 
– Bild- und Tonaufnahmen: 

57bis 24a 
– nicht prozessualer 

Ungehorsam: 57bis 24 
– Geltungsbereich: 57bis 25 ff. 
– Träger der Strafgewalt: 57bis 44 
– Sanktionen 

– Verweis: 57bis 37 f. 
– Busse: 57bis 39 

– Verfahren 
– 57bis 40 ff. 
– rechtliches Gehör: 57bis 41 ff. 

– Rechtsmittel: 57bis 45 
– Konkurrenz zum StGB: 57bis 46 
– Kasuistik: 57bis 48 
soft law 
– kein Verfügungscharakter: 38 84 
Sondernutzungsplan 
– als Anfechtungsobjekt: 38 97 
Spezialverwaltungsgericht 
– Stellung: 54 15 (Fn) 
 

Sprache 
– 39 4 
Sprungbeschwerde 
– 48 2 ff. 
– Voraussetzungen: 48 5 ff. 
– Zustimmungserfordernis: 48 7 ff. 
– Verfahren: 48 13 ff. 
– Wirkungen: 48 18 ff. 
– Kasuistik: 48 21 
Staatsrechtliche Beschwerde 
– und prinzipale Normenkontrolle 

– Subsidiarität: 68 58 
– Frist: 68 58 f. 

– gegen Vorentscheide: 38 42 
– gegen Zwischenentscheide: 38 58 
– gegen Pläne: 38 101 
– gegen Disziplinarentscheide:  

55 36 f. 
– gegen Aufsichtsanzeige-

entscheide: 59a 38 
– gegen Landeskirchenentscheide: 

59b 30 
Staatshandeln, verfügungsfreies 
– als Anfechtungsobjekt: 38 72 f. 
Steuergesetz 
– § 113 StG: 53 22 
– § 123 StG: 54 5 
– § 125 StG: 57 28 (Fn) 
– § 136 StG: 40 11; 45 14 
– § 139 StG: Vorbem. 38 21 (Fn); 

38 178 f. 
– § 145 StG: 38 178; 45 11, 17 
– § 147 StG: 43 21 (Fn); 58 4 (Fn) 
– § 148 StG: 43 21 (Fn) 
– § 149 StG: 39 33 (Fn); 45 22, 31; 

52 191; 54 6 
– § 150 StG: 39 30; 43 21 
– § 151 StG: 38 178; 54 6 
– § 152 StG: 43 22 
– § 166 StG: 50 25; 52 20, 22 
– § 167 StG: 52 20 
– § 168 StG: 52 20 
 



– § 169 StG: 52 20 
Steuerrecht 
– Reformatio im: 43 21 f., 33 
– s. Steuergesetz 
Steuerrekursgericht 
– Zuständigkeit: 54 5 f. 
– Kasuistik: 54 18 
Stiftung 
– Aufhebung: 52 126 ff. 
Stimmrechtsbeschwerde 
– Anfechtungsobjekt: 38 120 f. 
– Beschwerdebefugnis: 38 183 ff. 
– Beschwerdefrist: 40 11 
Stockwerkeigentümergemeinschaft 
– Prozessfähigkeit: Vorbem. 38 12 
– Beschwerdebefugnis: 38 151 (Fn) 
Strafe 
– s. Ordnungsbusse 
Strafvollzug 
– Begriff: 52 110 ff. 
– verwaltungsgerichtliche 

Zuständigkeit: 52 26 f., 110 ff. 
– Kognition: 56 47 
– keine aufschiebende Wirkung bei 

Begnadigungsgesuch: 44 26 
– s. auch Landesverweisung 
Strassenverkehr 
– s. Zuständigkeit 
Streitgegenstand 
– und Beschwerdeänderung: 39  

12 ff. 
– Vorbem. 38 24; 38 3, 48, 148; 39 

12 ff.; 40 18; 41 64; 43 5; 45 16; 
58 9; 62 5, 10; 65 5 

Streitgenossenschaft 
– Vorbem 38 13; 38 48; 62 2; 67 18 
Streitverkündung 
– 62 1 ff.; 67 19 
Submission 
– Rechtsgrundlagen: 38 108 f. 
– Anfechtbarkeit: 38 109 
– Beschwerdebefugnis: s. 

Mitbewerberbeschwerde 

– und aufschiebende Wirkung:  
44 20 

– und EMRK: 52 174 
Subordinationsverhältnis 
– zur Bestimmung des 

Rechtsweges: 52 45, 51; 60 36 
Subsidiarität 
– des Feststellungsanspruchs: 38 28 
– des VRPG: 38 127 
– der Klage zur Beschwerde: 45 10; 

60 35 f. 
– nicht der Aufsichtsanzeige:  

59a 13 
– nicht der Normenkontrolle: 68 55 
Substantiierungspflicht bzw. -last 
– bei Sachurteilsvoraussetzungen: 

38, 165; Vorbem. 38, 3 
– 39 5, 39; 49 9 
– bei Rechtsverweigerungs- und 

Rechtsverzögerungsbeschwerden: 
53 24 

– bei Normenkontrollanträgen:  
70 2, 8 

Subsumtion 
– 56 15 ff. 
– Subsumtionsirrtum: 49 16 
– s. Rechtsanwendung und -

verletzung 
Subvention 
– 52 175, 37, 42 
– Abgrenzung von Sozialleistung: 

52 42, 178 ff. 
– und Zuständigkeit: 52 37, 175 ff. 
– und EMRK: 52 175 ff. 
Superprovisorische Massnahme 
– 44 35 
Suspensivbedingung 
– und aufschiebende Wirkung:  

44 12 
Suspensiveffekt 
– s. aufschiebende Wirkung 
 
 



T 

Tarifstreitigkeit 
– Zuständigkeit: 52 22 
Tathandlung 
– s. Realakt 
Tätlichkeiten 
– im Verfahren: 57bis 21 ff. 
Teilentscheid 
– Begriff: 38 23, 47 ff. 
– Voraussetzung: 38 47 
– Rechtskraft: 38 48 
– Kasuistik: 38 50 
– und Kompetenzdelegation: 47 10 
– und Instruktion: 50 29 
– s. Entscheid 
Telefax 
– s. Beschwerdeschrift 
– s. Unterschrift 
Treu und Glauben 
– § 3 Abs. 2 (Anhang) 
– s. Rechtsmissbrauch 
Trölerei 
– s. Rechtsverzögerung 
– s. Rechtsverzögerungsbeschwerde 
 
 
 

U 

Überprüfung, vorfrageweise 
– von Gesetzen: 68 62 
– s. Normenkontrolle, inzidente 
Überprüfungsbefugnis 
– s. Kognition 
Überspitzter Formalismus 
– s. Rechtsverweigerung 
– s. Rechtsverweigerungs-

beschwerde 
Überweisungspflicht 
– § 7 (Anhang); Vorbem. 38 8 
– im Normenkontrollverfahren: 70 7 
Unabhängigkeit 
– s. Ausstand 

Unangemessenheit 
– s. Ermessen 
Unbestimmter Gesetzesbegriff 
– Begriff: 56 12 ff. 
– Auslegung: 56 13 f. 
– Beurteilungsspielraum: 56 15 ff. 
– Beschwerdebefugnis: 38 163 
Unentgeltliche Prozessführung 
– und Rechtsverweigerung: 53 31 ff. 
– und anfechtbarer prozessleitender 

Entscheid: 57 6 
Unentgeltlicher Rechtsvertreter 
– Beiordnung bei Urteils-

unfähigkeit: Vorbem. 38 39 
Universalsukzession 
– Vorbem. 38 25 
Unmittelbarkeitsprinzip 
– 57 15 
Unterschrift 
– 39 3 
– bei unzulässiger Vertretung: 39 56 
Untersuchungsgrundsatz 
– § 20 (Anhang) 
– Begriff: 43, 5 (Fn); s. auch 

Vorbem. 38, 3 (Fn), 39 (Fn); 39 
45; 41 13; 67 62 

– und Beschwerdeänderung:  
39 16 ff. 

– und Noven: 39 45 
– und Offizialmaxime: 43 5 (Fn) 
Untersuchungsmaxime 
– Vorbem. 60-67 9 f. 
Untersuchungspflicht 
– s. Untersuchungsgrundatz 
Unterzeichnung 
– 39 3 
Unvoreingenommenheit 
– s. Ausstand 
Urteil 
– s. Entscheid 
Urteilsfähigkeit 
– und Prozessfähigkeit: Vorbem. 38 

32 f. 



– und Querulanz: Vorbem. 38 36 ff. 
– Beiordnung eines Anwaltes: 

Vorbem. 38 39 
USG 
– Art. 7 USG: 52 95 
– Art. 9 USG: 52 97 
– Art. 10 USG: 44 3 (Fn) 
– Art. 12 USG: 38 169 
– Art. 16 USG: 44 2 
– Art. 55 USG: 38 169, 222 ff. 
– Art. 56 USG: 38 209 f. 
 
 

V 

Verantwortlichkeit 
– des Gemeinwesens 

– Staatshaftung: 52 181 ff. 
– und Zuständigkeit: 51 12;  

52 183; 60 38 ff.; 67 42 
– bei vorsorglichen Mass-

nahmen: 44 54 ff.; 65 
– Privater?: 44 58 ff. 
Verbandsbeschwerde 

– Grundsätze: 38 213 f. 
– aus eigenem Recht: 38 215 
– egoistische: 38 216 ff. 
– ideelle: 38 219 ff. 
– gestützt auf Bundesrecht:  

38 222 ff. 
– kantonales Recht: 38 227 ff. 
– Einschränkung: 38 128 
– Kasuistik: 38 235 

Verbeiständung 
– und Prozessfähigkeit: Vorbem. 38 

37 
– und Beschwerdefrist: 40 13 
Verbesserung 
– von Parteieingaben: 39 4 

(Amtssprache), 3 (Unterschrift), 
50 f. (§ 39 Abs. 3) 

– Nachfrist: 39 50 ff. 
 
 

Vereinbarung 
– s. Vertrag (verwaltungs-

rechtlicher) 
– Vergleich 
Verfahren 
– nicht streitiges: 45 13 
Verfahren... 
– s. auch Prozess... 
Verfahrensdauer 
– und vorsorgliche Massnahmen:  

44 38 
Verfahrensdisziplin 
– s. Sitzungspolizei 
Verfahrenserledigung 
– bei Rechtsverweigerungs- und 

Rechtsverzögerungsbeschwerden: 
53 29 

– s. Vergleich 
– s. Gegenstandslosigkeit 
– s. Abschreibung 
– s. Rückzug 
Verfahrensgegenstand 
– s. Streitgegenstand 
– s. Zuständigkeit 
Verfahrenskosten 
– s. Kosten 
Verfahrensleitung 
– s. Instruktion 
Verfahrenssprache 
– s. Sprache 
Verfahrensvoraussetzungen 
– s. Sachurteilsvoraussetzungen 
Verfassung 
– s. Bundesverfassung 
– s. Kantonsverfassung 
Verfassungsmässigkeit 
– s. Normenkontrolle 
– s. Rechtskontrolle 
Verfügung 
– Begriff: 38 3 ff. 
– Elemente: 38 9 ff. 
 
 



– Hoheitliche Anordnung: 38 9 f. 
– individuell-konkrete Anordnung: 

38 11 f. 
– Rechtswirkung / Rechts-

verbindlichkeit: 38 13 f. 
– Anwendung von Ver-

waltungsrecht: 38 15 f. 
– Kasuistik: 38 17 ff. 
– Abgrenzungen 

– zum Rechtssatz: 38 71;  
68 8 ff. 

– zum verfügungsfreien 
Staatshandeln: 38 72 f. 

– zu innerdienstlichen 
Anordnungen: 38 74 ff. 

– zu Realakten: 38 79 ff. 
– zur Allgemeinverfügung:  

38 86 ff. 
– zu den Raumplänen: 38 90 ff. 

– s. Anfechtungsobjekt 
– s. Feststellungsverfügung 
– s. Vorentscheid 
– s. Teilentscheid 
– s. Zwischenentscheid 
– s. Rückweisungsentscheid 
– s. Allgemeinverfügung 
– s. Genehmigungsentscheid 
– s. Abschreibung 
– s. Beschwerderückzug 
– s. Gegenstandslosigkeit 
– s. Beschwerdeerledigung 
– s. Vergleich 
– s. Nichtigkeit 
Verfügungsadressat 
– als Partei: 41 24 
– s. Beschwerdebefugnis 
– s. Adressat 
– s. Partei 
– s. Parteilehre 
Verfügungsbefugnis 
– bei Vergleichsabschluss: 65 5 ff., 

16 ff. 
 

Verfügungsfreies Staatshandeln 
– als Anfechtungsobjekt: 38 72 f. 
Vergabe 
– s. Submission 
Vergleich 
– gerichtlicher: 58 12 ff. 
– aussergerichtlicher: 58 21 
– im Klageverfahren: 65 5 ff. 
– Zulässigkeit: 58 12 ff. 
– Form: 58 17 ff. 
– mit Drittbeteiligung: 58 19 f. 
– Anfechtbarkeit: 58 22 f. 
– und Beschwerderückzug: 58 21 
– und Offizialmaxime: 58 12, 14 
– Genehmigung: 58 14 f. 
– prozessuale Folgen: 58 15 f. 
Verhältnismässigkeitsgrundsatz 
– § 3 Abs. 1 (Anhang) 
Verhandlungsmaxime 
– Vorbem. 60-67 9 f. 
– im Klageverfahren: 67 26 
Verjährung 
– § 78a (Anhang) 
Verkehrsimmissionen 
– und Beschwerdebefugnis: 38 150 
Verleihung 
– Begriff: 52 74 ff.; 60 22 
– Rechtsweg: 60 21 ff. 
– Kasuistik: 60 26 f. 
– 52 10, 14, 39, 69 ff., 74 ff., 143, 

173 
Vermögensstreit 
– und Zuständigkeit des Verwal-

tungsgerichts im Klageverfahren 
– 60 28 ff. 
– Klagevoraussetzungen: 60  

29 ff. 
– Vermögensrechte, Begriff: 60 

31 ff. 
– Subsidiarität zur 

Verwaltungsgerichtsbeschwer
de: 60 35 f. 

 



– Vorbehalt des Zivilrichters:  
60 37 f. 

– bei Schadenersatzklagen: 60 
41 ff. (§ 17 Abs. 2 [Anhang]), 
44 f. (§ 26 Abs. 2 [Anhang]) 

– Kasuistik: 60 48 
Vernehmlassung 
– Zweck: 41 10 ff. 
– als Beschwerdeantwort: 41 13 
– als Stellungnahme: 41 13 
– der Vorinstanz: 41 13, 25, 27, 37 
– und Verfahrensbeteiligung:  

41 10 ff. 
– Vorprüfungsverfahren: 41 4 ff. 
– im Normenkontrollverfahren:  

70 4, 7 
– Inhalt: 41 43 ff. 
– Verfahren: 41 47 ff. 
– Frist: 41 51 ff. 
– Form: 41 51 ff. 
– Verzicht: 41 4 ff. 
– weiterer Schriftenwechsel:  

41 56 ff. 
– und Beiladung: 41 63 
– Kasuistik: 41 59 
– s. Parteilehre 
– s. Partei 
Veröffentlichung 
– s. Eröffnung 
Verordnung 
– Begriff: 68 15 ff. 
– Zuständigkeit des Regierungsrats: 

68 15 ff. 
– s. Verwaltungsverordnung 
Verrechnung 
– § 78a (Anhang) 
Verrechnungssteuer 
– s. Steuerrekursgericht, 

Zuständigkeit 
Vertrag, verwaltungsrechtlicher 
– 60 6 ff. 
– Abgrenzung zur Verfügung:  

60 9 f. 

– Abgrenzung zum Vertrag: 60 11 
– Abgrenzung zum privat-

rechtlichen Vertrag: 60 12 f. 
– Rechtsweg: 60 4 ff., 14 ff. 
– und EMRK: 52 206 
– Kasuistik: 60 20 
Vertrauensschutz 
– und Rechtsmittelbelehrung: 51 7 
Vertretung 
– § 18 (Anhang) 
– Vorbem. 38 49 
– vgl. auch 38 214; 39 40; 67 21, 61 
Verwaltungsakt 
– s. Verfügung 
Verwaltungsbeschwerde 
– 45 18 ff. 
– bedingte: 39 9 
– vorsorgliche: 38 130 
– kantonale Verwaltungsgerichts-

beschwerde: 45 33 ff. 
– vor anderen verwaltungs-

unabhängigen Instanzen: 54 1 ff. 
– Stimmrechtsbeschwerde 

– Anfechtungsobjekt: 38 120 f. 
– Beschwerdebefugnis:  

38 183 ff. 
– Beschwerdefrist: 40 11 

– s. Verbandsbeschwerde 
– s. Behördenbeschwerde 
– s. Rechtsverweigerungs-

beschwerde 
– s. Rechtsverzögerungsbeschwerde 
– s. Gemeindebeschwerde 
– s. staatsrechtliche Beschwerde 
– s. Anschlussbeschwerde 
– s. Aufsichtsanzeige 
– s. Popularbeschwerde 
– s. Zuständigkeit 
Verwaltungsgericht 
– §§ 9 ff. (Anhang) 
Verwaltungsgerichtsbarkeit 
– ursprüngliche 

– Vorbem. 60-67 2 



– s. Klage 
– s. Klageverfahren 

– nachträgliche 
– s. Beschwerde 
– s. Verwaltungsgerichts-

beschwerde 
Verwaltungsgerichtsbeschwerde 
– 45 33 ff. 
– Voraussetzungen 

– Verfügung/Entscheid einer 
Verwaltungsbehörde: 52 2 ff. 

– Letztinstanzlichkeit: 52 6 f. 
– öffentlichrechtliche 

Streitigkeit: 52 8 
– Zuständigkeit: 51 2 ff.;  

52 11 ff. 
– s. Beschwerde 
– s. Zuständigkeit 
Verwaltungsgerichtsschreiber 
– als Verfahrensleiter: 57 4 
Verwaltungshandeln, tatsächliches 
– s. Realakt 
Verwaltungskommission 
– 55 28 
Verwaltungsrechtlicher Vertrag 
– s. Vertrag, verwaltungsrechtlicher 
Verwaltungsverordnung 
– Begriff: 68 21 
– als Anfechtungsobjekt im 

Normenkontrollverfahren: 68  
20 ff. 

Verwarnung 
– s. Sitzungspolizei 
Verweis 
– wegen Anstandsverletzungen im 

Verfahren: 57bis 37 f. 
– s. Sitzungspolizei 
Verwirkung 
– § 78a (Anhang); 53 20 (der 

Rechtsverweigerungsbeschwerde) 
Verzugszins 
– § 78b (Anhang) 
 

Virtuelle Betroffenheit 
– im Normenkontrollverfahren:  

69 12 ff. 
Vollmacht 
– Vorbem. 38 7, 49; 39 56; 61 8 
Vollstreckung 
– Voraussetzungen: §§ 73 ff. 

(Anhang) 
– Anfechtbarkeit; Einwände:  

38 122 f. 
– Zuständigkeiten: 51 12; 52 55 ff. 
– und aufschiebende Wirkung:  

44 15 
Vollstreckungsverfügung 
– s. Vollstreckung 
Vollzug 
– s. Vollstreckung 
Vollzugsklage 
– 53 53 
Vorbefassung 
– s. Ausstand 
Vorentscheid 
– Begriff: 38 23, 35 
– Zweck: 38 36 
– und aktuelles Interesse: 38 37 
– Verfahren: 38 39 ff. 
– externer und interner: 38 40 
– im StG: 38 43 
– und Instruktion: 50 29 
– Kasuistik: 38 44 ff. 
Vorfragen 
– und Zuständigkeit: 51 6 
Vorinstanz 
– Stellung im Verfahren: 41 25 
Vorläufige Massnahme 
– 44 35 
Vormundschaftsrecht 
– und Beschwerdebefugnis:  

38 170 f. 
– und Prozessfähigkeit: Vorbem. 38 

37 
– und Frist: 40 13 
 



Vorprüfungsverfahren 
– 41 4 ff. 
Vorsorgliche Beschwerde 
– 38 130; 39 9 
Vorsorgliche Beweisführung 
– 57 15 
Vorsorgliche Massnahmen 
– Begriff: 44 33 
– Zweck: 44 34 
– Voraussetzungen: 44 40 
– Zuständigkeit: 44 43 ff. 
– und rechtliches Gehör: 44 47 ff. 
– Praxis: 44 36 ff., 63 
– und EMRK: 52 205 
– Superprovisorium: 44 35 
– Geltung von Art. 6 EMRK:  

52 205 
– und spezialgesetzliche 

Massnahmen: 44 16 ff. 
– Anfechtbarkeit: 44 50 ff. 
– Schnittstelle zu Bundesrecht:  

44 53 
– Haftung: 44 54 ff. 
– Anordnung im Vorprüfungs-

verfahren: 41 9 
– Kasuistik: 44 63 ff. 
– s. aufschiebende Wirkung 
– s. Verantwortlichkeit 
– s. Anordnungen vorsorglichen 

Charakters 
Vorverfahren (im Klageverfahren) 
– Zweck: 63 2 f. 
– Form: 63 4 ff. 
– Wirkungen bei Unterlassung:  

63 10 ff. 
– Kasuistik: 63 13 
VRPG 
– Geltungsbereich: § 1 (Anhang) 
VwVG 
– Art. 5: 38 5 ff. 
 
 
 

W 

Wahlbeschwerde 
– Anfechtungsobjekt: 38 120 f. 
– Beschwerdebefugnis: 38 183 ff. 
– Beschwerdefrist: 40 11 
Wahlen 
– s. Nichtwiederwahl 
Weisungen, verbindliche 
– Verfügungscharakter: 38 74 ff. 
– und Kompetenzdelegation: 47 10 
– als innerdienstliche Anordnung: 

38 74 ff.; 55 29 
– und Instruktion: 50 30 
Weiterleitung 
– Pflicht: § 7 (Anhang); Vorbem. 

38 8 
– im Normenkontrollverfahren: 70 7 
Widerklage 
– Zulässigkeit: 67 41 ff. 
Widerruf 
– § 26 (Anhang) 
– Voraussetzungen: 59a 10 
– bei reformatio in peius: 43 18 ff. 
– Normenkontrollentscheid als 

Widerrufsgrund: 72 12 
– einer Konzession: 52 77 
Wiederaufnahme 
– § 27 (Anhang) 
– Begriff: 45 41 
– Voraussetzung: 45 41 
– Verpflichtung zur: 45 41 
– und aufschiebende Wirkung:  

44 15 
– Normenkontrollentscheid als 

Wiederaufnahmegrund: 72 12 
Wiedereinsetzung 
– s. Frist (Wiederherstellung) 
Wiedererwägung 
– § 25 (Anhang) 
 
 
 
 



– und Beschwerde: 39 9 
– und aufschiebende Wirkung:  

44 15 
– Zweck: 45 48 ff. 
– Rechtsanspruch auf: 45 49 
Wiederherstellung 
– einer Frist: § 31 (Anhang); 40 6 
– s. Frist 
Wiederwahl 
– s. Nichtwiederwahl 
Willensmängel 
– bei Vergleichen: 58 22 f. 
– und Klagerückzug: 65 5 
Willkürverbot 
– s. Rechtsverweigerung 
Wirksamkeit 
– Aufschub durch aufschiebende 

Wirkung: 44 5 ff. 
Wirtschaftsgesetz (WG) 
– § 9 WG: 44 63 
– § 14 WG: 38 155, 175, 235;  

51 3 (Fn) 
– § 21 WG: 51 3 (Fn); 52 22 
 
 

Z 

Zeuge 
– 50 15 (Zeugeneinvernahme vor 

RR); 57 15 (Zeugeneinvernahme 
vor VG); 66 11 (Kinder als 
Zeugen) 

ZGB 
– Art. 5 ZGB: 44 59 
– Art. 13 ZGB: Vorbem. 38 33 
– Art. 14 ZGB: Vorbem. 38 33 
– Art. 16 ZGB: Vorbem. 38 33, 38 
– Art. 19 ZGB: Vorbem. 38 33 
– Art. 30 ZGB: 52 89 
– Art. 52 ZGB: Vorbem. 38 17, 34 
– Art. 54 ZGB: Vorbem. 38 34 
– Art. 84 ZGB: 52 124 
– Art. 85 ZGB: 52 126 
 

– Art. 86 ZGB: 52 126 
– Art. 87 ZGB: 52 124 
– Art. 88 ZGB: 52 127 f. 
– Art. 89 ZGB: 52 128 
– Art. 89bis ZGB: 52 128 
– Art. 96 ZGB: 52 89 
– Art. 279 ZGB: 52 28 
– Art. 289 ZGB: 52 28 
– Art. 293 ZGB: 52 28 
– Art. 297 ZGB: 52 28 
– Art. 298 ZGB: 52 28 
– Art. 310 ZGB: 52 28, 121 
– Art. 311 ZGB: 52 28 
– Art. 314a ZGB: 52 121 
– Art. 328 ZGB: 52 29 
– Art. 361 ZGB: 40 13 
– Art. 373 ZGB: Vorbem. 38 37 
– Art. 397a ff. ZGB: 38 172; 39 8; 

52 30, 118, 121; 57 16 
– Art. 420 ZGB: 38 170 f.; 39 13; 

40 13 
– Art. 495a ZGB: 52 121 
– Art. 518 ZGB: Vorbem. 38 13 
– Art. 679 ZGB: 52 98 
– Art. 684 ZGB: 52 98 
– Art. 956 Abs. 2 ZGB: 38 173 
– Art. 975 ZGB: 52 133 
– Art. 977 ZGB: 52 133 
Zivilprozessordnung 
– Anwendbarkeit im 

Klageverfahren: 67 1 ff. 
– Abgrenzungen VRPG-ZPO:  

67 4 ff. 
Zivilrecht 
– Haftung aus unbegründeter 

Beschwerdeführung: 44 58 ff. 
Zurückhaltung 
– s. Aufhebungspflicht, beschränkte 
– s. Kognition 
– s. Beurteilungsspielraum 
– s. Beschwerdegründe 
Zusicherung 
– 38 83 



Zuständigkeit 
– örtliche: 46 4 (Fn) 
– sachliche: 46 4 (Fn) 
– funktionelle: 46 4 (Fn); 47 2 ff.; 

48 2 (Sprungbeschwerde) 
– Prüfung von Amtes wegen: 

Vorbem. 38 3; 51 5 
– und Sprungbeschwerde: 48 5 f. 
– des Grossen Rates: 38 94 ff. (im 

Nutzungsplanverfahren); vgl. 52 3 
– des Regierungsrats: 46 5 f., 11 ff. 
– der Departemente: 46 11 ff.;  

47 3 ff.; 50 5 ff., 18 ff. 
– der Verwaltungsbehörden: 46 3 ff. 
– des Gemeinderats: 38 95, 97;  

52 105, 125 
– des Steuerrekursgerichts: 54 5 f. 
– der Schätzungskommission nach 

Baugesetz: 54 7 
– der landwirtschaftlichen 

Rekurskommission: 54 8 ff. 
– des Verwaltungsgerichts im 

Beschwerdeverfahren 
– Grundsätze: 51 2 ff. 
– funktionelle: 51 2 
– gestützt auf VRPG: 51 9; vgl. 

auch 52 1 ff.; 53 1 ff.; 54 1 ff.; 
55 1 ff.; 60 3 ff., 22 ff., 29 ff.; 
68 8 ff. 

– gestützt auf andere Erlasse:  
51 10 ff. 

– Ausschluss: 51 12 
– und Bundesrecht: 51 14 f.;  

52 9 f., 144 ff. 
– und EMRK: 51 14; 52 9 f., 

157 ff. 
– gegen Entscheide des Grossen 

Rates: 52 3 
– gegen Entscheide der land-

wirtschaftlichen Rekurs-
kommission: 54 8 ff. 

– gegen Entscheide des Steuer-
rekursgerichts: 54 5 f. 

 

– gegen Entscheide der 
Schätzungskommission nach 
Baugesetz: 54 7 

– bei öffentlichen Abgaben:  
52 11 ff. 

– aufgrund des OG: 52 144 ff. 
– aufgrund der EMRK: 52  

157 ff. 
– bei Rückerstattung öffentli-

cher Abgaben: 52 18 
– bei Leistung von Privaten und 

Gemeinden an die Kosten des 
Armenwesens: 52 23 ff. 

– bei Leistung von Privaten und 
Gemeinden an die Kosten des 
Straf- und Massnahme--
vollzugs: 52 23 ff., 26 ff. 

– bei Leistungen von Privaten 
und Gemeinden bei 
Anstaltsversorgungen: 52 30 f. 

– bei Rückforderung von Staats- 
und Gemeindebeiträgen:  
52 33 ff. 

– bei Rückforderung von 
Subventionen: 52 37 

– bei Kostenverteilung zwischen 
juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts: 52 50 ff. 

– bei Kostenfestsetzung für 
Ersatzvornahme: 52 55 ff. 

– Bestand und Umfang eines 
Verbots: 52 61 ff. 

– bei Pflicht zur Einholung einer 
Bewilligung: 52 65 ff. 

– bei Pflicht zur Einholung einer 
Verleihung: 52 69 ff. 

– bei Entzug oder Beschränkung 
einer Verleihung: 52 74 ff. 

– bei Erteilung, Verweigerung, 
Entzug oder Änderung einer 
Bewilligung: 52 83 ff. 

– bei Namensänderung:  
52 89 ff. 

 



– bei Bewilligung im Schul-
recht: 52 92 

– im Pachtrecht: 54 13 f. 
– bei Verbot des Radfahrens:  

52 94 
– bei Immissionen: 52 95 ff. 
– bei Zulassung zu einer 

Prüfung: 52 100 ff. 
– bei Bewertung von Schul-

leistungen: 52 100 ff. 
– bei Einbürgerungen: 52 105 ff. 
– bei Bestand oder Verlust des 

Bürgerrechts: 52 105 ff. 
– bei Entlassung und Rück-

versetzung im Straf- und 
Massnahmevollzug: 52 110 ff. 

– bei Anordnung und Auf-
hebung von Anstaltsver-
sorgungen: 52 116 ff. 

– bei Wirtshäuserverbot: 52 120 
– bei vormundschaftlichen 

Massnahmen: 52 121 f. 
– betreffend Stiftungsaufsicht: 

52 124 ff. 
– betreffend Führung des 

Grundbuchs: 52 130 ff. 
– bei Anwendung des 

bäuerlichen Bodenrechts:  
52 136 ff. 

– bei Anwendung des eidgenös-
sischen/kantonalen 
Gewässerschutzgesetzes:  
52 141 ff. 

– bei Abgabevorteilen (Erlass): 
52 19 f. 

– im Bereich des Dienstrechts: 
55 1 ff. 

– im Bereich des Kirchen-
wesens: 59b 23 ff. 

– des Verwaltungsgerichts im 
Klageverfahren 
– 60 3 ff. 

– bei Vertragsstreitigkeiten:  
60 4 ff. 

– bei Verleihungsverhältnissen: 
60 21 ff. 

– bei wohlerworbenen Rechten: 
60 23 

– für Verantwortlichkeits-
ansprüche: 60 40 ff. 

– bei vermögensrechtlichen 
Streitigkeiten: 60 28 ff. 

– Kasuistik: 60 20, 26 f., 48 
– s. Vermögensstreitigkeiten 
– s. Verleihungsverhältnis 
– s. Vertrag, 

verwaltungsrechtlicher 
– zur Instruktion: 50 3 ff. 
– s. Delegation 
Zuständigkeitskonflikt 
– 51 8 
Zustellung 
– s. Eröffnung 
Zustellungsdomizil 
– gemeinsames: § 18a Abs. 1 

(Anhang) 
– schweizerisches: § 18a Abs. 2 

(Anhang) 
Zwangsvollstreckung 
– s. Vollstreckung 
Zwischenentscheid 
– Begriff: 38 23, 53 
– Anfechtbarkeit: 38 55 
– Rechtskraft: 38 56 
– Verfahren: 38 58 
– Kasuistik: 38 59 
– des Steuerrekursgerichts, 

Anfechtbarkeit: 54 17 
– prozessleitender: 44 40 f. 

(vorsorgliche Massnahmen) 
– Rechtsmittel: 44 50 ff. 

(vorsorgliche Massnahmen) 

 


	Titelseite 191109_def.pdf
	01-Dank
	02-Inhaltsübersicht
	03-Inhaltsverzeichnis
	04-Literaturverzeichnis
	05-Gesetzesmaterialien
	06-Verzeichnis-der-Erlasse
	07-Abkürzungsverzeichnis
	08-Seite001-754_v05_100809
	09-Anhang
	10-Stichwortverzeichnis_V03_200809

